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GMF   Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Survey, Bielefelder Institut für  

interdisziplinäre Konflikt- u . Gewaltforschung) 
GSiG  Grundsicherungsgesetz gsub Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH
GUS  Gemeinschaft unabhängiger Staaten 
GVBl  Gesetz- und Verordnungsblatt 

HAVAS  Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstandes bei 5-Jährigen 
HDE  Hauptverband des Deutschen Einzelhandels
HIPPY  Home Instruction for Parents of Pre-school Youngsters 
HIS  Hochschul-Informationssystem GmbH 

IAB  Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit 
IdA Integration durch Austausch
IDA  Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e .V . 
i .d .R .  in der Regel 
IfS  Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH 
IG  Industriegewerkschaft
IGLU  Internationale-Grundschul-Leseuntersuchung
IGMG  Islamische Gemeinschaft Milli Görüs 
IHK  Industrie- und Handelskammer 
ILO  International Labour Organization (Internationale Arbeitsorganisation) 
IMK  Innenministerkonferenz / Konferenz der Innenminister und -senatoren 
InfAuslR Informationsbrief Ausländerrecht
INTI   European Fund for the Integration of the third-country nationals  

(„Integration von Drittstaatsangehörigen) 
IntV  Integrationskursverordnung 
InWIS   Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung,  

Ruhr-Universität Bochum
IQ Programm  „Integration durch Qualifikation“ 
i .S .v .  im Sinne von 
IT-ArGV   Verordnung über die Arbeitsgenehmigung für hoch qualifizierte ausländische  

Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie 
i .V .m .  in Verbindung mit 
IZA  Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH 

JMD  Jugendmigrationsdienste 
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KAUSA  Koordinierungsstelle Ausbildung in Ausländischen Unternehmen 
KFOR  Kosovo Forces 
KGSt  Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 
KJP  Kinder- und Jugendplan des Bundes 
KMK  Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (Kultusministerkonferenz) 
KOM  (EU-)Kommission 

LOS  Lokales Kapital für soziale Zwecke, Programm im Rahmen von E&C 

MBE  Migrationsberatung für Erwachsene
Mio .  Millionen
Mrd .  Milliarden
m .w .N .  mit weiteren Nachweisen 
MZG  Mikrozensusgesetz 

NGO   Non Government Organisation / Nichtregierungs- (regierungsunabhängige)  
Organisation

NIP Nationaler Integrationsplan
NJW  Neue Juristische Wochenschrift
NPD  Nationaldemokratische Partei Deutschlands
NQI  Nationale Qualitätsinitiative
NRO Nichtregierungsorganisation
NRW  Nordrhein-Westfalen
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

OBS  Otto Benecke Stiftung e .V .
OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development  

(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 
OSZE  Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
OVG  Oberverwaltungsgericht 

PISA  Programme for International Student Assessment 
PKS  Polizeiliche Kriminalstatistik 
PMK  Politisch motivierte Kriminalität (Deliktgruppe) 
PROSA  Projekt „Altersspezifische Sprachaneignung“ 
PStG  Personenstandsgesetz 

REAG  Reintegration and Emigration Program for Asylum Seekers in Germany 

S .  Seite 
SGB  Sozialgesetzbuch 
sog .  sogenannt 
s .o .  siehe oben 
SOEP  Sozio-ökonomisches Panel des DIW 
SPI  Stiftung Sozialpädagogisches Institut 
StAG  Staatsangehörigkeitsgesetz 
StGB  Strafgesetzbuch 
s .u .  siehe unten 
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TAG  Tagesbetreuungsausbaugesetz 
TBB  Türkischer Bund Berlin-Brandenburg 
TD-IHK  Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer 
TIDAF   Verband Türkisch-Europäischer Unternehmervereine e .V . 
TKS  Test zur Komparativen Sprachentwicklungs- und Förderdiagnostik 
TOBB  Türkische Kammer für Handel, Industrie, Seehandel und  Warenbörsen 
TransKiGs   Stärkung der Bildungs-/Erziehungsqualität in Kindertageseinrichtungen und  

Grundschulen und Gestaltung des Übergangs 
Tsd .  Tausend 
TÜSIAD   Verband türkischer Industrieller und Unternehmer  

U 3 Bereich der Tagesbetreuung für Kinder im Alter unter drei Jahren 

u .a .  unter anderem / und andere 
u .ä .  und ähnliche 
UN  United Nations 
UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees 
UNICEF  Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
UNMIK  UN-Verwaltung im Kosovo 
usw .  und so weiter
u .U .  unter Umständen 

v .a .  vor allem 
VG  Verwaltungsgericht 
VGH  Verwaltungsgerichtshof 
vgl .  vergleiche 
VIKZ  Verband der Islamischen Kulturzentren e .V . 
VN  Vereinte Nationen 
VO(EWG)  Verordnung des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
VO/EG  (später) Verordnung des Rates der Europäischen Gemeinschaft 

WSI  Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung
WZB  Wissenschaftszentrum Berlin 

ZAR Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik
z .B .  zum Beispiel
ZdJ  Zentralrat der Juden in Deutschland 
ZfT  Stiftung Zentrum für Türkeistudien 
ZP  Zusatzprotokoll 
z .T .  zum Teil 
ZuwG  Zuwanderungsgesetz 
ZVS  Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen 
ZWSt  Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
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Vorbemerkung

Die Beauftragte der Bundesregierung für Mig- Die Differenzierung der Statistiken nach Mig-
ration, Flüchtlinge und Integration legt hiermit rationshintergrund und Migrationsgruppen be-
gemäß § 94 Abs . 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) legt, wie vielfältig die Bevölkerungsgruppe mit 
dem Deutschen Bundestag ihren 8 . Bericht über Migrationshintergrund ist . Die Tabellenstruktur 
die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in des 8 . Lageberichts orientiert sich an den drei 
Deutschland vor . Gliederungsmerkmalen mit/ohne Migrationshin-

tegrund, mit/ohne eigene Migrationserfahrung In Fortschreibung des 7 . Berichts der Beauf-
sowie Staatsangehörigkeit . Damit lassen sich u .a . tragten, der im Dezember 2007 vorgelegt wurde 
Deutsche mit eigener Migrationserfahrung und (BT-Drs . 16/7600), umfasst der Berichtszeitraum 

die Zeit von Frühjahr 2008 bis Frühjahr 2010 . hier geborene Deutsche mit Migrationshinter-
grund differenziert betrachten .

Der Lagebericht widmet sich der Lage der in 
Deutschland lebenden Menschen mit Migrations- Auf dieser Grundlage liefert der Lagebericht 

hintergrund . Die bis  2005 übliche Differenzierung eine statistisch fundierte Bestandsaufnahme und 

zwischen deutschen Staatsangehörigen einer- eine differenzierte Beschreibung und Bewertung 

seits und „Ausländerinnen und Ausländern“ ande- der sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Si-

rerseits wird der sozialen Realität in Deutschland tuation von Migrantinnen und Migranten in 

nicht mehr gerecht . Mit 15,6 Mio . im Jahr 2008 Deutschland . Er benennt Erreichtes wie Schwie-

stellen Personen mit Migrationshintergrund fast rigkeiten, greift Erfolge und Fehlentwicklungen 
ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland, dar- auf und zeigt – in der Perspektive der integrations-
unter sind 8,3 Mio . Deutsche . Diese Zahlen bele- politischen Erfordernisse – Handlungsmöglichkei-
gen den Wandel in der deutschen Gesellschaft ten für Politik und gesellschaftliche Akteure auf .
und verweisen auf die große Bedeutung der Inte-

Im Mai 2009 hat die Beauftragte dem Deut-
grationspolitik .

schen Bundestag darüber hinaus den ersten Inte-
Seit 2005 lässt der Mikrozensus vergleichende grationsindikatorenbericht vorgelegt (BT-Drs . 

Aussagen zur Bevölkerung mit und ohne Migrati- 16/13300) . Er untersucht den Stand und den Ver-
onshintergrund zu . So lassen sich Integrations- lauf der Integration in Deutschland von 2005 bis 
prozesse, auch nach erfolgter Einbürgerung, bes- 2007 anhand eines festgelegten Sets von 100 Inte-
ser nachvollziehen . grationsindikatoren, das das Bundeskabinett im 

Die Berücksichtigung des Migrationshinter- Juni 2008 verabschiedet hatte . Das Indikatoren-

grundes zeigt u .a ., wie viele der in Deutschland set beinhaltet 14 Themenfelder, u .a . die Bereiche 

lebenden Menschen selbst zugewandert sind Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt, soziale In-

oder mindestens einen Elternteil haben, der nach tegration und Einkommen, gesellschaftliche Inte-

Deutschland zugewandert ist . Die Daten des Mik- gration, Wohnen, Gesundheit, Mediennutzung 

rozensus verdeutlichen aber auch, dass mit dem und Kriminalität . Der Bericht ist Grundlage und 

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit Integ- Einstieg in eine fortgesetzte Berichterstattung, 

ration noch nicht unbedingt abgeschlossen ist . mit der der Verlauf von Integrationsprozessen in 
längeren Zeiträumen dargestellt werden soll . Der 

Die Berücksichtigung des Migrationshinter-
Lagebericht wird auch zukünftig dieses indikato-grundes sensibilisiert verstärkt für spezifische De-
rengestützte Monitoring durch umfassende fach-fizite und Chancen der zweiten und dritten Gene-
liche Analysen, v .a . auch der rechtlichen Lage von ration . Insbesondere die Integrations-, Bildungs- 
Migrantinnen und Migranten, ergänzen .und Arbeitsmarktprobleme dieser Generationen 

müssen gemeinsam mit den Migrantinnen und Um eine Berichterstattung höchster (Daten-)
Migranten angegangen werden . Aktualität fortzusetzen, reicht der 8 . Lagebericht 
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– sofern möglich – über den im Indikatorenbericht mindestens eine der unter (1 .) oder (2 .) genann-
erfassten Datenbereich 2007 hinaus . Wichtige ten Bedingungen erfüllt .
Grundlage dafür sind die Daten des Mikrozensus Die Begriffe „Ausländerin“ und „Ausländer“ 
2008 . Die Beauftragte hat gemeinsam mit dem werden in diesem wie in allen vorangegangenen 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales erneut Berichten vor allem in rechtlichen und z .T . nach 
eine Sonderauswertung des Mikrozensus 2008 zu wie vor in statistischen Zusammenhängen ver-
Personen mit Migrationshintergrund beim Statis- wendet, da sie dort – zur Bezeichnung nichtdeut-
tischen Bundesamt in Auftrag gegeben . Die Er- scher Staatsangehöriger – Teil der Fachsprache 
gebnisse dieser Sonderauswertung fließen an vie- oder themenspezifischer Statistiken sind . Ansons-
len Stellen in den 8 . Bericht der Beauftragten ein . ten werden die international üblichen Begriffe 
Es war somit sinnvoll, vor der Veröffentlichung des „Migrantin“ und „Migrant“ bzw . „Zugewanderte“ 
Lageberichts die Veröffentlichung der Daten des verwendet . 
Mikrozensus 2008 im Februar 2010 abzuwarten . 

Für Aussiedlerinnen und Aussiedler bzw . Spät-
Soweit auf die Mikrozensusdaten Bezug ge- aussiedlerinnen und Spätaussiedler ist der Beauf-

nommen wird, wird dessen Definition von „Perso- tragten der Bundesregierung für Aussiedlerfra-
nen mit Migrationshintergrund“ zugrunde ge- gen und nationale Minderheiten zuständig . Sie 
legt . Nach der Definition des Statistischen Bun- unterscheiden sich von anderen Zuwanderer-
desamtes hat eine Person Migrationshintergrund, gruppen, da sie Deutsche im Sinne des Artikels 116 
wenn Grundgesetz sind und auf Grundlage des Bundes-
1 . die Person nicht auf dem Gebiet der heutigen vertriebenengesetzes in Deutschland aufgenom-

Bundesrepublik Deutschland geboren wurde men werden . Deshalb sind sie nicht Gegenstand 
und 1950 oder später zugewandert ist und/ dieses Berichts .
oder

2 . die Person keine deutsche Staatsangehörig- Soweit im folgenden Text auf den 7 . Lagebe-

keit besitzt oder eingebürgert wurde . richt verwiesen wird, werden jeweils die Seiten-

3 . Darüber hinaus haben Deutsche einen Migrati- zahlen der Broschürenfassung des 7 .  Lageberichts 

onshintergrund, wenn ein Elternteil der Person zitiert .
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bindlicher zu machen – für neu Zuwandernde wie 
für schon länger in Deutschland lebende Menschen 
mit Migrationshintergrund ebenso wie für staatli-
ches Handeln auf allen Ebenen . Integrationspolitik 
braucht hierfür Zielvorgaben und muss überprüf-
bar sein . Erfolge wie weiter bestehende Herausfor-
derungen müssen transparenter werden .

Um diese Ziele zu erreichen, kommt es aus 
Sicht der Beauftragten darauf an, die entstande-
nen Strukturen und Prozesse zu verstetigen bzw . 
weiter zu entwickeln .

1.1  Strategische Integrationspolitik:  

Umsetzung und Fortentwicklung des  

Nationalen Integrationsplans 

1.1.1  Der erste Fortschrittsbericht  

zur Umsetzung des Nationalen  

Integrationsplans

Bereits ein Jahr nach Vorstellung des Nationa-
len Integrationsplans wurde zum 3 . Integrations-
gipfel am 6 .11 .2008 ein Erster Fortschrittsbericht 
vorgelegt .4 In ihm wurde der Umsetzungsstand 
der rund 400 im Nationalen Integrationsplan ab-
gegebenen Selbstverpflichtungen bilanziert . Im 
Mittelpunkt standen dabei die Berichte der staatli-
chen und nichtstaatlichen Akteure zur Umsetzung 
der von ihnen eingegangenen Selbstverpflichtun-
gen . Die Berichte zeigen, dass bereits zum Zeit-
punkt dieser ersten Zwischenbilanz ein großer Teil 
der Selbstverpflichtungen mit Erfolg umgesetzt 
oder auf den Weg gebracht worden war .

Sowohl der Bund als auch die Länder setzen in 
ihren Berichten thematische Schwerpunkte . So 
legt der Bund mit drei vertieften Bilanzierungen 
einen Schwerpunkt auf die Handlungsfelder Inte-
gration vor Ort, Arbeitsmarkt und Ausbildung so-
wie Medien . Die Länder stellten in ihrem Bericht 
vertiefende Umsetzungsberichte zur frühkindli-

4 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, 
Berlin 2008 .

1. Querschnittsaufgabe Integration

Zu Beginn der 16 . Legislaturperiode hatte die 
Bundesregierung die Integration von Migrantin-
nen und Migranten zu einer gesellschaftspoliti-
schen Schlüsselaufgabe gemacht .1 Die Beauftrag-
te war dem Bundeskanzleramt zugeordnet und 
von der Bundeskanzlerin gebeten worden, wichti-
ge integrationspolitische Vorhaben der Bundes-
regierung zu koordinieren . Die neue Integrations-
politik war gezielt als eine Querschnittsaufgabe 
angelegt worden, die alle Politikfelder umfasst 
und das ganze Spektrum der staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteure einbindet . Von zentraler 
Bedeutung ist der im Juli 2007 vorgelegte Natio-
nale Integrationsplan, zu dessen Umsetzung im 
Oktober 2008 ein Erster Fortschrittsbericht vor-
gelegt wurde .2 Der Koalitionsvertrag vom 
26 .11 .2009 setzt diese Entwicklung fort . Die Be-
auftragte begrüßt, dass ein Koalitionsvertrag zum 
ersten Mal in einem eigenen Kapitel „Integration 
und Zuwanderung“ integrationspolitischen Fra-
gen ein besonderes Gewicht verleiht . Auch dies 
verdeutlicht den gewachsenen Stellenwert des 
Themas .

Die Beauftragte begrüßt die integrationspoli-
tischen Zielsetzungen der Bundesregierung für 
die 17 . Legislaturperiode, wie sie im Koalitionsver-
trag vereinbart wurden . Darin hat sich die Bun-
desregierung zum Ziel gesetzt, Migrantinnen und 
Migranten Chancen zu eröffnen, ihre gesellschaft-
liche, wirtschaftliche und kulturelle Teilhabe zu 
verbessern und zugleich den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken . Sie hält hierfür sowohl 
die Aufnahmebereitschaft der deutschen Gesell-
schaft als auch die Integrationsbereitschaft der 
Zugewanderten für erforderlich .3 

Integration muss gefördert, aber auch gefor-
dert werden . Aus Sicht der Beauftragten kommt es 
dabei darauf an, Integrationsanstrengungen ver-

1 Vgl . 7 . Lagebericht Kapitel I .1, S . 15 ff .
2 Ebd ., S . 27 ff .
3 Wachstum . Bildung . Zusammenhalt . Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und FDP, 17 . Legislaturperiode, 2009, S . 66 .

I. Integrationspolitik in der 16. Legislaturperiode
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chen Förderung in Kindertageseinrichtungen so- Integrationspolitik ist auf allen Ebenen und in 
wie zur Integration in das Erwerbsleben vor . Die der Breite der gesellschaftspolitischen Hand-
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver- lungsfelder zu einem Querschnittsthema gewor-
bände berichtete von zahlreichen Initiativen, mit den . Insbesondere die allgemeinen Förderpro-
denen sie die Integrationsprozesse und -maßnah- gramme in der Familien-, Bildungs- und Arbeits-
men in den Kommunen befördert und verstärkt . marktpolitik wurden verstärkt auf Migrantinnen 
Mit über 60 Selbstverpflichtungen trugen die in und Migranten zugeschnitten und interkulturell 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl- ausgerichtet . Die partnerschaftliche und konst-
fahrtspflege (BAGFW) zusammengeschlossenen ruktive Zusammenarbeit der staatlichen und der 
Wohlfahrtsverbände in hohem Maße zum Natio- nichtstaatlichen Akteure bei der Erstellung des In-
nalen Integrationsplan bei und bilanzierten ge- tegrationsplans hat sich in vielfältigen Kooperati-
meinsam den Umsetzungsstand zu allen im Inte- onen und gemeinsamen Programmen fortgesetzt 
grationsplan vertretenen Themenfeldern . Ebenso und verstetigt . 
legten die Bundesvereinigung der Deutschen Als gemeinsame Plattform für die Integrations-
Arbeitgeber  verbände , der Deutsche Gewerk- politik in Deutschland, die die Aktivitäten von 
schaftsbund und die beiden Sport-Dachverbände Bund, Ländern, Kommunen und nichtstaatlichen 
Deutscher Olympischer Sportbund und Deut- Akteuren, einschließlich Migrantenorganisatio-
scher Fußballbund für ihre jeweiligen Themenfel- nen, bündelt, wirkte der Nationale Integrations-
der Berichte zum Umsetzungsstand ihrer Selbst- plan in Pläne und Konzepte klassischer gesell-
verpflichtungen vor . Besonders hervorzuheben schaftspolitischer Handlungsfelder hinein und 
ist der erstmals als gemeinsame Stellungnahme wurde zum Richtungsgeber für integrationspoliti-
verfasste Beitrag der Migrantenorganisationen, sche Programme auf allen föderalen Ebenen . Ziel-
die an der Erarbeitung des Nationalen Integrati- setzungen aus dem Integrationsplan flossen im 
onsplans beteiligt waren . Sie betonten die beson- Berichtszeitraum beispielsweise in die Qualifizie-
dere Bedeutung des Nationalen Integrations- rungsinitiative Deutschlands6 oder die Vorarbeiten 
plans als gesellschaftspolitischen Prozess und zu einer nationalen Engagementstrategie7 ein . 
würdigten ihn als positives Signal, mit dem Integ-
ration als Querschnittsthema verankert und ins- Auch die Arbeiten am bundesweiten Integrati-

besondere die aktive Beteiligung und Mitgestal- onsprogramm, mit dessen Erarbeitung das Bun-

tung der Migrantenorganisationen ermöglicht desministerium des Innern das Bundesamt für Mi-

wurde . gration und Flüchtlinge (BAMF) beauftragt hatte, 
haben sich im Berichtszeitraum verstärkt am Nati-

Mit dem Nationalen Integrationsplan wurde onalen Integrationsplan orientiert . Mit der Veröf-
nicht nur eine Vielzahl von Maßnahmen zur Integ- fentlichung des Nationalen Integrationsplans 
ration auf den Weg gebracht oder fortgeschrie- 2007 war es erforderlich geworden, den Nationa-
ben .5 Seine Wirkung geht über die Summe der len Integrationsplan und das bundesweite Integ-
Einzelma ßnahmen weit hinaus . Im Bund, in den rationsprogramm eng zu verzahnen .
Ländern und in den Kommunen, aber auch bei 
nichtstaatlichen Akteuren wurde dem Thema In- In der Erklärung der Bundesregierung zum Na-

tegration eine hohe Priorität eingeräumt . Viel- tionalen Integrationsplan im Juni 2007 war fest-

fach verschaffte der Nationale Integrationsplan gelegt worden, dass mit der Entwicklung des Inte-

den nötigen Rückenwind für integrationspoliti- grationsprogramms die Vorgaben des Integrati-

sche Maßnahmen und Programme und gab den onsplans umgesetzt werden .8 Der Nationale Inte-

Anstoß für Schritte zur interkulturellen Öffnung grationsplan formuliert auf politischer Ebene 

von Organisationen und Institutionen . Leitlinien und -themen . Sie wurden in der Folge im 
bundesweiten Integrationsprogramm aufgegrif-

5 Eine tabellarische Aufbereitung des Umsetzungstandes der 
einzelnen Selbstverpflichtungen zum Nationalen Integrati- 6 Vgl . das Kapitel II 1 .
onsplan findet sich auf der Homepage der Beauftragten: 7 Vgl . das Kapitel II 7 .
www .integrationsbeauftragte .de . 8 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel II .1, S . 30 .
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Dialog zwischen staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren, einschließlich Migrantenorganisationen, 
weitergeführt und institutionalisiert werden .

Im Ersten Fortschrittsbericht werden von meh-
reren Akteuren über den Nationalen Integrations-
splan hinausgehende Themen zur Behandlung 
vorgeschlagen . Die Länder sind in ihrem Beitrag 
bereits über die im Nationalen Integrationsplan 
bearbeiteten zehn Themenfelder12 hinausgegan-
gen und haben das Handlungsfeld „Interkulturel-
le Öffnung und Toleranzförderung“ neu in ihren 
Umsetzungsbericht aufgenommen . Auch die 
BAGFW lässt das Themenfeld „Interkulturelle Öff-
nung“ als Querschnittsthema in alle Themenfel-
der einfließen, zu denen sie Bericht erstattet . Sie 
legt ferner einen besonderen Schwerpunkt auf 
die Bereiche Gesundheit und Altenhilfe . Die Bun-
desregierung hat ebenfalls die Notwendigkeit ge-
sehen, das Thema als zentrales integrationspoliti-
sches Handlungsfeld aufzugreifen .13 Des Weiteren 
mahnen einige der Akteure eine Auseinanderset-
zung mit dem Thema Diskriminierung sowie mit 
Fragen der rechtlichen Integration im Rahmen 
des Nationalen Integrationsplans an .14 

Nach Abschluss des Koalitionsvertrags hat die 
Beauftragte mit den Arbeiten an einem Konzept 
zur Fortentwicklung des Nationalen Integrations-
plans begonnen .15 Der im Jahr 2007 entwickelte 
Nationale Integrationsplan wird die Grundlage 

ration/5__IntMK/Konferenz_2010/index .php; Gespräch der 
Beauftragten mit den Präsidenten der BAGFW am 24 .2 .2010 .
12 Die zehn im Nationalen Integrationsplan behandelten The-
menfelder sind: 1 . Integrationskurse verbessern, 2 . Von Anfang 
an deutsche Sprache fördern, 3 . Gute Bildung und Ausbildung 
sichern, Arbeitsmarktchancen erhöhen, 4 . Lebenssituation 
von Frauen und Mädchen verbessern, Gleichberechtigung 
verwirklichen, 5 . Integration vor Ort unterstützen, 6 . Kulturel-
le Pluralität leben – interkulturelle Kompetenz stärken, 7 . Inte-
gration durch Sport – Potenziale nutzen, Angebote ausbau-
en, Vernetzung erweitern, 8 . Medien – Vielfalt nutzen, 9 . Inte-
gration durch bürgerschaftliches Engagement und gleichbe-
rechtigte Teilhabe stärken, 10 . Wissenschaft – weltoffen .
13 Vgl . Erklärung der Bundesregierung zum Ersten Fortschritts-
bericht; in: Nationaler Integrationsplan, Erster Fortschrittsbe-
richt, Berlin 2008, S . 31/32 .
14 Vgl . hierzu insbesondere die Beiträge der Migrantenorgani-
sationen, der BAGFW sowie des DGB zum Ersten Fortschritts-
bericht zur Umsetzung des Nationalen Integrationsplans .
15 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes befindet sich 
das Konzept noch in der Abstimmung innerhalb der Bundes-
regierung .

fen . Gemäß § 45 AufenthG werden mit dem bun-
desweiten Integrationsprogramm praktische 
Empfehlungen erarbeitet . Dieses setzen die Vor-
gaben des Nationalen Integrationsplans um . Ein 
erster Entwurf für ein Integrationsprogramm wur-
de vom BAMF Mitte 2009 vorgelegt . Zum Zeit-
punkt der Erstellung dieses Berichtes befindet 
sich der Entwurf zum Integrationsprogramm 
noch in der Abstimmung . Die Beauftragte be-
grüßt, dass mit dem vorgelegten Entwurf in vie-
len Bereichen eine Operationalisierung der Emp-
fehlungen aus dem Nationalen Integrationsplan 
in Angriff genommen wurde .

1.1.2  Die Fortentwicklung des Nationalen  

Integrationsplans

Die Bundesregierung hat in ihrer Erklärung 
zum Ersten Fortschrittsbericht dafür plädiert, den 
Nationalen Integrationsplan mit einem hohen 
Maß von Verbindlichkeit fortzuschreiben . In die-
sem Zusammenhang sollten, so der Beschluss des 
Kabinetts vom 5 .11 .2008, integrationspolitische 
Ziele in den verschiedenen Politikfeldern formu-
liert und durch zeitlich gestaffelte, messbare Ziel-
größen operationalisiert werden .9 Dieses Anlie-
gen stieß bei den zentralen integrationspoliti-
schen Akteuren auf breite Resonanz . Die Vorschlä-
ge der Migrantenorganisationen in ihrem Beitrag 
zum Ersten Fortschrittsbericht gehen in dieselbe 
Richtung . Sie setzen sich für klare Ziele, Zeitvorga-
ben und Indikatoren ein, anhand derer verfolgt 
werden kann, ob die Ziele erreicht wurden . Im Ko-
alitionsvertrag vom 26 .10 .2009 haben sich CDU, 
CSU und FDP entsprechend darauf verständigt, 
den Nationalen Integrationsplan zu einem Akti-
onsplan mit klar definierten und zu überprüfen-
den Zielen weiterzuentwickeln .10 Auch die Länder 
und die BAGFW unterstützen dieses Vorhaben aus-
drücklich .11 Gleichzeitig soll der partnerschaftliche 

9 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, Ber-
lin 2008, S . 32 .
10 Wachstum . Bildung . Zusammenhalt . Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und FDP, 17 . Legislaturperiode, 2009, S . 66 .
11 Beschluss der 5 . Integrationsministerkonferenz „Die Zusam-
menarbeit von Ländern und Bund in der Integrationspolitik 
stärken“ vom 19 .3 .2010, vgl . http://www .mgffi .nrw .de/integ-
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1.2  Partizipative Integrationspolitik:  

Dialog mit Migrantinnen und Migranten

Integration braucht die direkte Beteiligung 
von Migrantinnen und Migranten . Es ist ein be-
deutender Erfolg des Nationalen Integrations-
plans, dass die Bereitschaft und Offenheit zum 
partnerschaftlichen Dialog auf breite Akzeptanz 
gestoßen ist . Die verantwortliche Beteiligung von 
Migrantinnen und Migranten an der Erarbeitung 
und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen 
ist mittlerweile nicht mehr die Ausnahme, son-
dern wird zunehmend zur Regel . Migrantenorga-
nisationen haben sich im Berichtszeitraum ver-
stärkt in die fachliche Debatte eingebracht . Sie 
haben die zahlreichen neuen Mitwirkungsange-
bote in Gremien und Arbeitsgruppen zur Integra-
tion wie auch zu übergreifenden gesellschaftspo-
litischen Themen wahrgenommen . Ihnen wird in 
der Integrationspolitik eine wichtige Rolle als Brü-
ckenbauer, Mobilisierer und Experten für die eige-
ne Lebenswelt zugeschrieben . 

Integrationsprogramme und -maßnahmen 
setzen zunehmend auf Migrantenorganisatio-
nen, und zwar nicht nur als Mitwirkende, sondern 
auch als Träger von Maßnahmen . Als Anbieter von 
Integrationsangeboten verfügen sie über spezifi-
sche Potenziale . Diese sind insbesondere ihre Er-
reichbarkeit vor Ort, ihre passgenauen Angebote, 
ihre spezifischen Kenntnisse der Problemlagen 
und ihre spezifischen Kompetenzen wie Sprach-
kenntnisse, ihr unmittelbarer Kontakt zur Ziel-
gruppe der Maßnahme sowie ihre interkulturelle 
Ausrichtung . Als wichtiger Aspekt gilt auch, dass 
die Durchführung von Integrationsmaßnahmen 
durch Migrantenorganisationen von der Zielgrup-
pe als Signal ihrer Zugehörigkeit und Anerken-
nung ihrer Leistungen wahrgenommen wird .

Die stark wachsenden Partizipationsmöglich-
keiten und -angebote übersteigen jedoch oft die 
Ressourcen und Kapazitäten der Migrantenorga-
nisationen . Die überwiegend ehrenamtlich täti-
gen Organisationen stoßen vielfach an die Gren-
zen ihrer Möglichkeiten . Um die Potenziale von 
Migrantenorganisationen wirksam werden zu las-
sen, ist es daher erforderlich, die Rahmenbedin-
gungen ihrer Arbeit und die Kooperation öffentli-

der bundesweiten Integrationspolitik bleiben . 
Auf seiner Basis soll ein Aktionsplan zur Umset-
zung entwickelt werden, der klar definierte und 
überprüfbare Ziele und Maßnahmen enthält . Der 
partnerschaftliche Dialogprozess, der sich in der 
Vergangenheit bewährt und ganz wesentlich 
zum Erfolg des Nationalen Integrationsplans als 
gesellschaftspolitischer Prozess beigetragen hat, 
soll fortgesetzt werden . Kontinuität gilt grund-
sätzlich auch für die thematische Breite des Pro-
zesses . Hier wird es aus Sicht der Beauftragten je-
doch darum gehen, vor dem Hintergrund der 
Empfehlungen der beteiligten Akteure aus dem 
Ersten Fortschrittsbericht weitere Themenfelder 
im Rahmen des Integrationsplans aufzugreifen . 
Sie setzt sich insbesondere dafür ein, den Bereich 
Gesundheit und die Pflege älterer Migrantinnen 
und Migranten als eigenständige Themenfelder 
zu behandeln . Ebenso unterstützt sie die Anre-
gungen der Länder und der BAGFW, Fragen der 
interkulturellen Öffnung stärker in den Mittel-
punkt zu stellen . Vor dem Hintergrund der beson-
deren Verantwortung und des Vorbildcharakters 
staatlicher Stellen regt sie deshalb als einen 
Schwerpunkt im Bereich interkulturelle Öffnung, 
das sich als Querschnittsthema durch den Natio-
nalen Integrationsplan zieht, die Aufnahme eines 
eigenständigen Themenfeldes „Migrantinnen 
und Migranten im öffentlichen Dienst“ an .

Um die Integrationspolitik verbindlicher zu ge-
stalten, schlägt die Beauftragte darüber hinaus 
vor, die Zielsetzungen und Maßnahmen aus dem 
Nationalen Integrationsplan fortzuentwickeln 
und nach Möglichkeit stärker auf die Einführung 
verbindlicher Zielgrößen hin auszurichten . Aus ih-
rer Sicht wird es insbesondere darauf ankommen, 
dass die staatliche Seite vorangeht . Die Beauf-
tragte regt deshalb an, dass Bund und Länder in 
geeigneten Themenfeldern einen gemeinsamen 
Ziel- und Maßnahmenkatalog erstellen, mit dem 
klare Zielsetzungen, hierauf konkret bezogene 
Maßnahmen und Zeithorizonte festgelegt wer-
den . Zudem sollen Indikatoren herangezogen 
bzw . entwickelt werden, mit denen die Zielerrei-
chung überprüft werden kann . 
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1.3  Kooperative Integrationspolitik:  

Die integrationspolitische Zusammenarbeit  

der Länder

Die länderübergreifende integrationspoliti-
sche Zusammenarbeit wurde im Berichtszeit-
raum weiter verstärkt und verstetigt . Mit der re-
gelmäßigen Zusammenkunft im Rahmen der „In-
tegrationsministerkonferenz“ haben die Länder 
ihre Zusammenarbeit auf eine qualitativ neue Stu-
fe gehoben und der wachsenden Bedeutung der 
Integrationspolitik entsprechend Ausdruck verlie-
hen . Die für Integrationsfragen zuständigen Mi-
nisterinnen und Minister, Senatorinnen und Sena-
toren der Länder kamen im Berichtszeitraum zu 
vier Konferenzen zusammen .19 Auf ihrer 4 . Konfe-
renz am 26 .6 .2009 beschlossen sie Regularien für 
ihre weitere Zusammenarbeit . Sie sehen unter an-
derem vor, dass die Konferenz einmal jährlich 
tagt, dass der Vorsitz jährlich zum 1 . Oktober eines 
Jahres wechselt und dass zur Vorbereitung von 
Beschlüssen und zur Bearbeitung von Aufträgen 
auf die bestehende Länderarbeitsgemeinschaft 
für Integration und Migration/Argeflü20 zurückge-
griffen wird . Der Bund nimmt durch den Bundes-
minister des Inneren und die Beauftragte regel-
mäßig als Gast an den Sitzungen teil . 

Standen zu Beginn der länderübergreifenden 
Zusammenarbeit noch die Beiträge der Länder 
zum Nationalen Integrationsplan im Vorder-
grund,21 so hat sich im Berichtszeitraum das Hand-
lungsspektrum kontinuierlich erweitert und ver-
tieft . Neben Diskussionen und Beschlüssen zu inte-
grationspolitisch aktuellen Fragestellungen ist die 
Einrichtung von länderoffenen Arbeitsgruppen 
hervorzuheben, die sich über einen längeren Zeit-
raum vertieft mit zentralen integrationspoliti-
schen Fragestellungen auseinandersetzen . Im Be-

19 Am 10 .4 .2008 in Kiel, am 30 .9 .2008 und am 26 .6 .2009 je-
weils in Hannover und am 19 .3 .2010 in Düsseldorf .
20 Die Länder arbeiten seit vielen Jahren zu den Themenfel-
dern Integration, Migration und Flüchtlingsfragen im Rah-
men der „Länderarbeitsgemeinschaft für Integration und 
Flüchtlingsfragen“, kurz: Argeflü, zusammen . Im Zuge der 
Erarbeitung der Regularien für die Integrationsministerkon-
ferenz wurde diese Arbeitsgemeinschaft umbenannt in 
„Länderarbeitsgemeinschaft für Integration und Migration / 
Argeflü“ .
21 Vgl . 7 . Lagebericht, S . 16 .

cher Stellen wie auch gesellschaftlicher Organi-
sationen mit ihnen zu verbessern . Vor diesem 
Hintergrund hat sich die Beauftragte dafür einge-
setzt, im Rahmen der Arbeiten am bundesweiten 
Integrationsprogramm einen Schwerpunkt auf 
die Stärkung von Migrantenorganisationen zu le-
gen . Sie begrüßt, dass in diesem Zusammenhang 
detaillierte Empfehlungen erarbeitet wurden, 
die geeignet sind, die Partizipation von Migran-
tenorganisationen als Träger von Integrationsför-
dermaßnahmen auszuweiten .16

Im Rahmen des Ersten Fortschrittsberichts ha-
ben sich Migrantenorganisationen dafür einge-
setzt, ihre Beteiligung an der Planung und Ausge-
staltung der Integrationspolitik zu institutionali-
sieren . Sie schlagen hierfür die Einrichtung eines 
„Bundesbeirats für Integration und Migration“ 
vor . In ihm sollten Vertreterinnen und Vertreter 
von Nichtregierungsorganisationen, Ministerien, 
der Wissenschaft etc . mitwirken, die „kontinuier-
lich Analysen und Vorschläge zur Integrationspoli-
tik entwickeln, sowie den Umsetzungsprozess 
des Nationalen Integrationsplans begleiten“ .17 
Die Beauftragte hat sich im Rahmen der Koaliti-
onsverhandlungen im Herbst 2009 nachdrücklich 
dafür eingesetzt, dieses Anliegen aufzugreifen . 
Der Koalitionsvertrag hält entsprechend fest, dass 
der Dialog zwischen Staat und Gesellschaft, ins-
besondere mit Migrantinnen und Migranten, in 
institutionalisierter Form fortgesetzt werden soll 
und die Gründung eines Bundesbeirates für Integ-
ration angestrebt wird .18 Geplant ist, den Integra-
tionsbeirat bei der Beauftragten einzurichten . 
Der Beirat soll die Beauftragte insbesondere bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben beraten und die Wei-
terentwicklung und Umsetzung des Nationalen 
Integrationsplans begleiten . 

16 Vgl . Kapitel II .7 .
17 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, Ber-
lin 2008, S . 213 . Im April 2009 hat die Türkische Gemeinde in 
Deutschland (TGD) ein Konzept zur konkreten Ausgestaltung 
eines Integrationsbeirats vorgelegt .
18 Wachstum . Bildung . Zusammenhalt . Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und FDP, 17 . Legislaturperiode, 2009, S . 66 .
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richtszeitraum wurden Arbeitsgruppen zu den Integrationsbeauftragten der Länder statt . Die ins-
Themen Indikatorenentwicklung und Monitoring, titutionelle Anbindung und das Aufgabenspekt-
zur attraktiveren Gestaltung des Erwerbs der deut- rum der Integrationsbeauftragten variiert von 
schen Staatsangehörigkeit, zum Antisemitismus Land zu Land zum Teil erheblich . In Sachsen und in 
und Rassismus unter Zugewanderten, zum Dialog Schleswig-Holstein sind die Beauftragten für Inte-
mit dem Islam in den Ländern sowie zur Optimie- gration bzw . Flüchtlingsfragen bei den Landtagen 
rung des Integrationsmanagements eingerichtet . eingerichtet und entsprechend dem Landesparla-

ment verantwortlich .23 In den übrigen Bundeslän-Aufgrund der unterschiedlichen fachlichen Zu-
dern sind die Integrationsbeauftragten in die ordnung des Themas Integration in den Kabinet-
Strukturen der für Integration zuständigen Minis-ten der Länder kommen in der Zusammenarbeit 
terien bzw . Senatsverwaltungen auf unterschiedli-der Konferenz der für Integration zuständigen Mi-
chen Hierarchieebenen eingebunden .24 Sie wirken nisterinnen und Minister unterschiedliche fachpo-
zum Teil als Geschäftsstellen für die in fast allen litische Perspektiven zum Tragen . 
Ländern eingerichteten Inte grationsbeiräte25, 

Zehn der 16 Bundesländer haben die Federfüh- nehmen in einigen Fällen ministerienübergreifen-
rung für die Integrationspolitik einem Ministerium de Koordinierungsaufgaben im Politikfeld Integra-
für Soziales bzw . Familie zugeordnet, jeweils drei tion wahr oder sind mit der Konzeption von landes-
Bundesländer einem Ministerium für Justiz oder für weiten Integrationsplänen beauftragt . Ihr Gestal-
Inneres . Mit der Kabinettsumbildung in Nieder- tungsspielraum hängt dabei in hohem Maße von 
sachsen verschiebt sich diese Gewichtung zuguns- der institutionellen Einbindung sowie der jeweili-
ten der Sozialministerien . gen Personal- und Mittelausstattung ab . 

In den einzelnen Ländern ist die Integrationspo- Trotz der zum Teil erheblichen Unterschiede in 
litik im Berichtszeitraum zunehmend zu einem ei- den Ländern hinsichtlich der Größe der zugewan-
genständigen Handlungsfeld von hohem gesell- derten Bevölkerung, deren Zusammensetzung 
schaftspolitischem Gewicht geworden . Dies zeigt und auch im Hinblick auf die vorhandene Infra-
sich unter anderem darin, dass mittlerweile fünf struktur zur Förderung von Integration besteht 
Bundesländer die Zuständigkeit für Integration in eine große Übereinstimmung über die Ziele und 
den Titelbezeichnungen ihrer federführenden Handlungsfelder der Integrationspolitik zwischen 
Ressorts ausgewiesen haben .22 Als erstes Bundes- den Ländern . Der gemeinsame Beitrag der Länder 
land hat Nordrhein-Westfalen im Jahr 2005 ein Mi- zum Ersten Fortschrittsbericht zur Umsetzung des 
nisterium für Generationen, Familien, Frauen und Nationalen Integrationsplans dokumentiert dies . 
Integration eingerichtet, im Jahr 2006 folgte Ber- Dort berichten die Länder über ihre Integrations-
lin mit der Senatsverwaltung für Integration, Ar- politik so umfassend, wie dies noch nie zuvor er-
beit und Soziales, im Jahr 2008 Niedersachsen mit folgt ist .26

dem Ministerium für Inneres, Sport und Integrati-
Die Beauftragte begrüßt die Bestrebungen on (seit April 2010 ist Integration im „Ministerium 

der Länder, ihre integrationspolitische Zusam-für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integ-
ration“ angesiedelt), im Jahr 2009 Hessen mit dem 
Ministerium der Justiz, für Integration und Europa 

23 In Schlewig-Holstein gibt es seit 2009 zusätzlich einen Be-
auftragten der Landesregierung, angesiedelt beim Ministeri-

und im selben Jahr Schleswig-Holstein mit dem Mi- um für Justiz, Gleichstellung und Integration .
nisterium für Justiz, Gleichstellung und Integration . 24 Die Ansiedlung erfolgt in vielen Fällen auf der Ebene von Re-

feratsleitungen, in einigen Fällen auf Ebene von Amtsleitun-
Neben den Konferenzen auf Ministerebene fan- gen . In wenigen Fällen wird das Amt in Personalunion mit poli-

den im Berichtszeitraum weiterhin regelmäßig im tischen Leitungsfunktionen (Minister- oder Staatssekretärse-

Frühjahr und im Herbst jeden Jahres die Treffen der bene) ausgeübt .
25 Vgl . Türkische Gemeinde in Deutschland: Die politische Teil-
habe von Einwanderern und Einwanderinnen in den Integrati-

22 Als Vorläufer dieser Entwicklung kann die Einrichtung einer onsbeiräten der Bundesländer, Berlin 2010 .
Senatsstelle für „Kultur und Ausländerintegration“ von 1991 26 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, Ber-
bis 1995 in Bremen gelten . lin 2008, S . 104 .
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ale von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund nicht zu nutzen und zu fördern . Dabei 
geht es nicht nur darum, qualitativen und quan-
titativen Einbrüchen im Arbeitskräfteangebot 
entgegenzuwirken . Noch wichtiger ist es, dass in 
Deutschland jeder, ungeachtet seiner Herkunft, 
eine Chance auf gesellschaftliche Teilhabe und Zu-
gang zu Bildung und Arbeitsmarkt erhält, um so 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern: 
„Die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft hängt 
maßgeblich davon ab, ob es ihr gelingt, Menschen 
mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen 
kulturellen Prägungen und unterschiedlichem so-
zialen Status zu inte grieren, ihnen das Gefühl der 
Zugehörigkeit zu vermitteln und eine Aufstiegs-
perspektive zu bieten .“29

Integration ist also mehr denn je eine politische 
und gesellschaftliche Aufgabe von zentraler Be-
deutung . Es gilt, den gesellschaftlichen Wandel 
und Umbruch v .a . auch als integrationspolitische 
Chance zu begreifen und zu nutzen . Der gesell-
schaftliche Zusammenhalt ist für die Zukunft der 
deutschen Gesellschaft entscheidend .

2.2   Die Bevölkerung mit Migrationshinter-

grund: Kennzeichen und Struktur

2.2.1 Datenauswahl 

Der folgende Überblick über die Größenord-
nung und die ausgewählten Strukturmerkmale30 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund veran-
schaulicht, wie sich die Struktur der deutschen Ge-
sellschaft durch vergangene und aktuelle Zuwan-
derungsprozesse dauerhaft und langfristig verän-

29 Das vom Bundespräsidenten gemeinsam mit der Bertels-
mann-Stiftung gegründete Forum Demographischer Wandel 
befasste sich 2008 explizit mit Fragen nach der Bedeutung 
gesellschaftlicher Verschiedenheit (Heterogenität) und ihren 
Wechselwirkungen mit dem demographischen Wandel: Posi-
tionspapier des Forums Demographischer Wandel, Gütersloh 
2008, S . 2 .
30 Für eine ausführliche Analyse wichtiger Strukturmerkmale 
auf der Basis des Mikrozensus 2007 vgl . Rühl, Stefan: Grund-
daten der Zuwandererbevölkerung in Deutschland . Working 
Paper 27 der Forschungsgruppe des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (2009), Teil 6 der Reihe „Integrations-
report“ . 

menarbeit auf Ministerebene weiter zu verstär-
ken und Integration als gesellschaftspolitische 
Querschnittsaufgabe strukturell zu verankern . 

2. Strukturdaten und Ausgangslage

2.1  Integration und demographischer Wandel:  

Die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft 

sichern 

Die deutsche Gesellschaft durchläuft einen tief 
greifenden Wandlungsprozess . Zu den Ursachen 
gehört nicht zuletzt die demographische Entwick-
lung, d .h . die Alterung und Abnahme der Bevölke-
rung, eine niedrige Geburtenrate und Zuwande-
rung . Kurz gesagt: die deutsche Bevölkerung wird 
weniger, älter und vielfältiger .27 Die ethnische, de-
mographische, kulturelle und soziale Vielfalt ist je-
doch regional unterschiedlich ausgeprägt . Insge-
samt erfordert der demographische Wandel er-
heblichen Anpassungsbedarf in Wirtschaft und 
Gesellschaft sowie im infrastrukturellen Bereich .28 

Aktive Zuwanderung von außen könnte selbst 
bei steigenden Zuwanderungsraten die Abnahme 
der Bevölkerung, deren Alterung und die Abnah-
me des Erwerbspotenzials nicht aufhalten, allen-
falls leicht verlangsamen . Obgleich die Zuwande-
rung gegenwärtig vergleichsweise gering ist, 
prägt der hohe und wachsende Anteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund die deutsche Ge-
sellschaft nachhaltig . Die erfolgreiche Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund ist für 
die Bewältigung des demographischen und gesell-
schaftlichen Wandels zentral . Eine älter werdende 
Gesellschaft kann es sich nicht leisten, die Potenzi-

27 Für wesentliche Eckdaten der zukünftigen Bevölkerungs-
entwicklung in Deutschland vgl . Begleitmaterial zur Presse-
konferenz des Statistischen Bundesamtes zur 12 . koordinier-
ten Bevölkerungsvorausberechnung am 18 .11 .2009 in Berlin, 
abrufbar unter: http://www .destatis .de/jetspeed/portal/cms/
Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pk/2009/Bevoelkerung/be-
voelkerungsentwicklung2009__Uebersicht,templateId=ren
derPrint .psml 
28 Mit Beschluss vom 17 ./18 .11 .2009 hat das Kabinett den Bun-
desminister des Innern beauftragt, einen interministeriellen 
Staatssekretärs-Ausschuss zum demographischen Wandel 
einzuberufen . Bis 2011 soll dem Kabinett ein Bericht vorge-
legt, bis 2012 eine ressortübergreifende Demographie-Strate-
gie entwickelt werden .
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tergrund“ eingeführt . Seitdem ist auf der Grundla-
ge des Mikrozensus eine differenzierte Betrach-
tung der Bevölkerung mit und ohne Migrationshin-
tergrund möglich . 

2.2.2 Bevölkerung mit Migrationshintergrund

Von den 82,1 Mio . Einwohnern Deutschlands 
im Jahr 2008 hatten 15,6 Mio . Personen einen Mig-
rationshintergrund . D .h . 19 % der Gesamtbevölke-
rung (2005: 18,3 %, 2007: 18,7 %) sind seit 1950 
nach Deutschland zugewandert oder sind Nach-
kommen von Zuwanderinnen oder Zuwanderern 
(vgl . Tabelle 1) .

Tabelle 1: Eckdaten der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund im Jahr 2008  

(absolute und relative Zahlen)

dert hat und weiter verändern wird . Dabei werden 
die strukturellen Besonderheiten der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund aufgezeigt . Die Zuge-
hörigkeit zu dieser Gruppe sagt selbst wenig über 
den Grad der Integration in die deutsche Gesell-
schaft aus . Dieser Status ist aber teilweise an Cha-
rakteristika gekoppelt, die auf spezifische Prob-
lemlagen und ein erhöhtes Risiko für soziale Exklu-
sion hindeuten . Diese Tatsache wird in den folgen-
den Kapiteln noch vertiefend diskutiert . 

Die Beschreibung der strukturellen Situation 
beschränkt sich auf Bestandsdaten . Für eine aus-
führliche Darstellung der Wanderungsdaten sei 
auf den Migrationsbericht 2008 der Bundesregie-
rung31 verwiesen . Auf eine gesonderte Betrach-
tung der ausländischen Bevölkerung auf der 
Grundlage des Ausländerzentralregisters wird ver-
zichtet . Eine Gesellschaft, die sich in ihrer nationa-
len und ethnisch-kulturellen Zusammensetzung 
fortwährend verändert, lässt sich – wie bisher in 
den amtlichen Statistiken üblich – durch eine Un-
terteilung in Ausländerinnen und Ausländer und 
Deutsche nicht mehr angemessen abbilden . Aus-
ländische Staatsangehörige sind mit rund 46,7 % 
nur noch eine Teilmenge der Personen mit Migrati-
onshintergrund neben Eingebürgerten und (Spät-)
Aussiedlern sowie deren in Deutschland gebore-
nen Kindern . Die Einführung des Geburtsortprin-
zips (ius soli) durch die Reform des Staatsangehö-
rigkeitsgesetzes im Jahr 2000 hat die Zahl der als 
Ausländer geborenen Kinder deutlich verringert .32 

Mit dem Mikrozensusgesetz 2005 wurde auf 
die Defizite der amtlichen Statistiken reagiert und 
das Konzept der „Bevölkerung mit Migrationshin-

31 Migrationsbericht 2008 des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, abrufbar 
unter: http://www .bamf .de/cln_170/nn_441880/DE/Migrati-
on/Forschung/Ergebnisse/Migrationsberichte/migrationsbe-
richte-node .html?__nnn=true .
32 Die am 1 .1 .2000 in Kraft getretene Neuregelung des Staats-
angehörigkeitsrechts sieht vor, dass in Deutschland gebore-
ne Kinder von Ausländerinnen und Ausländern die deutsche 
Staatsangehörigkeit und jene der Eltern erhalten, wenn ein 
Elternteil sich länger als acht Jahre rechtmäßig im Bundesge-
biet aufhält . Die doppelte Staatsangehörigkeit gilt maximal 
bis zum Alter von 23 Jahren . Im Mikrozensus werden sie als 
„Deutsche mit Migrationshintergrund“ ausgewiesen, in sons-
tigen Registern und Statistiken jedoch (ausschließlich) als 
Deutsche . 

Anteil an der 

in 1000 Gesamt- 
bevölkerung 

(in %)

 Bevölkerung insgesamt Männlich 40.231 49,0
Weiblich 41.904 51,0
Gesamt 82.135 100,0

1 Personen mit  Männlich 7.851 9,6
Migrationshintergrund Weiblich 7.716 9,4

Gesamt 15.567 19,0
 1a darunter Deutsche Männlich 4.115 5,0
 Weiblich 4.182 5,1
 Gesamt 8.297 10,1
 1b darunter  Männlich 3.736 4,5
 Ausländer/innen Weiblich 3.535 4,3
 Gesamt 7.271 8,9
 1.1 …mit eigener  Männlich 5.245 6,4
 Migrationserfahrung Weiblich 5379 6,5
 Gesamt 10.624 12,9
  1.1a darunter  Männlich 2.420 2,9
 Deutsche Weiblich 2.594 3,2
  Gesamt 5.014 6,1
  1.1b darunter  Männlich 2.825 3,4
 Ausländer/innen Weiblich 2.785 3,4
  Gesamt 5.610 6,8
 1.2 …ohne eigene  Männlich 2.606 3,2
 Migrationserfahrung Weiblich 2.338 2,8
 Gesamt 4.944 6,0
  1.2a darunter  Männlich 1.695 2,1
 Deutsche Weiblich 1.588 1,9
  Gesamt 3.283 4,0
 1.2b darunter  Männlich 911 1,1
 Ausländer/innen Weiblich 750 0,9
  Gesamt 1.661 2,0

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008
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Mit 7,3 Mio . Menschen ist weniger als die Hälf-
te der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
ausländischer Staatsangehörigkeit (8,9 % der Ge-
samtbevölkerung), 8,3 Mio . haben einen deutschen 
Pass (10,1 % der Gesamtbevölkerung) . 

Der leichte Anstieg des Anteils der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund ist auf zwei Ur-
sachen zurückzuführen: Im Vergleich zu 2007 ist 
die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund um 
277 .000 auf 66,6 Mio . Personen zurückgegangen . 
Gleichzeitig ist die Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund durch Zuzug und Geburten um 
155 .000 Personen angewachsen . Im Rahmen die-
ses Anstiegs ist zwar der Ausländeranteil seit 2005 
relativ konstant geblieben, der Anteil der Deut-
schen mit Migrationshintergrund stieg in diesem 
Zeitraum aber an (2005: 9,4 %, 2007: 9,9 %, 2008: 
10,1 %) . Der stärkste Zuwachs war bei Deutschen 
mit Migrationshintergrund, aber ohne eigene Mi-
grationserfahrung zu verzeichnen, also bei den 
schon in Deutschland geborenen Nachkommen 
von Zuwanderern .

Eine Differenzierung der Personen mit Migrati-
onshintergrund (vgl . Abbildung 1) zeigt, dass im 
Jahr 2008 – wie im Vorjahr – zwei Drittel (10,6 Mio .) 
aller Personen mit Migrationshintergrund „eige-
ne Migrationserfahrung“ hatten, d .h . sie waren 
(seit 1950) selbst zugewandert (sog . „erste Gene-

ration“ ), während knapp ein Drittel (4,9 Mio .) be-
reits in Deutschland geboren worden und somit 
„ohne eigene Migrationserfahrung“ war (sog . 
„zweite“ oder „dritte Generation“) .

5,6 Mio . der 10,6 Mio . Zugewanderten mit ei-
gener Migrationserfahrung sind Ausländerinnen 
und Ausländer, fünf Mio . sind deutsche Staatsan-
gehörige . 

Von den 4,9 Mio . Personen ohne eigene Migra-
tionserfahrung sind 1,7 Mio . Ausländerinnen und 
Ausländer und rund 3,3 Mio . Deutsche . Während 
die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer im 
Vergleich zum Vorjahr annähernd konstant blieb, 
erhöhte sich die Zahl der Deutschen in dieser Teil-
gruppe um 94 .000 Personen . Es wird im Folgen-
den deutlich, dass ohne die Gruppe der Migrantin-
nen und Migranten die Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels in Deutschland wesentlich 
größer gewesen wären .33

33 Vgl . auch BMFSFJ: Der Mikrozensus im Schnittpunkt von Ge-
schlecht und Migration: Möglichkeiten und Grenzen einer se-
kundäranalytischen Auswertung des Mikrozensus 2005 . For-
schungsreihe Band 5, Baden-Baden 2009 . 

Deutsche ohne eigene
Migrationserfahrung

21,1 %
(3.283 Mio.)

Ausländer/-innen mit eigener
Migrationserfahrung

36 %
(5.609 Mio.)

Ausländer/-innen ohne eigene
Migrationserfahrung

10,7 %
(1.661 Mio.)

Deutsche mit eigener
Migrationserfahrung

32,2 %
(5.014 Mio.)

Personen mit
Migrationshintergrund

19 %
(15.566 Mio.)

Personen ohne
Migrationshintergrund

81 %
(66.569 Mio.)

Abbildung 1: Binnendifferenzierung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach 
Migrationserfahrung im Jahr 2008

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008, eigene Darstellung
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Jahren mit 7,4 % mehr als doppelt so hoch wie bei 
der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund 
(3,3 %) . Das Gegenteil ist bei den älteren Jahrgän-
gen der Fall: 23,1 % der Personen ohne Migrations-
hintergrund sind über 65 Jahre alt, bei den Mig-
ranten sind es nur 9,2 % . 

Insgesamt sind Personen mit Migrationshinter-
grund (Durchschnittsalter: 34,4 Jahre) im Schnitt 
deutlich jünger als jene ohne Migrationshinter-
grund (Durchschnittsalter: 45,3 Jahre) . An der Al-
terspyramide ist erkennbar, dass der Anteil der 
Personen ohne Migrationshintergrund in den jün-
geren Jahrgängen abnimmt, die Gruppe der Per-
sonen mit Migrationshintergrund bleibt hinge-
gen konstant . Gleichzeitig ist angesichts des gro-
ßen Anteils junger Migrantinnen und Migranten 
davon auszugehen ist, dass der Anteil der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund kontinuierlich 
zunehmen wird . 

2.2.4 Geschlechtsstruktur

Betrachtet man die Verteilung der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund nach Geschlecht, 
so zeigt sich, dass der Anteil der Männer etwas  
höher liegt als jener der Frauen (50,4 % zu 49,6 %),  

2.2.3 Altersstruktur

Die Alterspyramide für Deutschland im Jahr 
2008 zeigt (vgl . Abbildung 1 im Anhang), dass der 
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an 
der Gesamtbevölkerung in den jüngeren Alters-
stufen am größten ist . So haben inzwischen 34,4 % 
der Kinder unter fünf Jahren einen Migrationshin-
tergrund, bei den Kindern bis zum Lebensalter 
von zehn Jahren sind es 32,7 % . Auch in der Alters-
gruppe bis 35 Jahre beträgt der Anteil der Perso-
nen mit Migrationshintergrund mit 27,3 % deutlich 
über ein Fünftel der Gesamtbevölkerung . Dage-
gen beträgt der Migrantenanteil in der Alters-
gruppe über 65 Jahre nur 8,5 % . 

Außerdem zeigt die Alterspyramide, dass 
durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 
der Anteil der Kinder mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit an der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund insbesondere bei den Kindern unter 
sechs Jahren deutlich geringer ausfällt als bei den 
weiteren (jüngeren) Altersstufen . 

Bei einem Vergleich der Bevölkerung mit und 
ohne Migrationshintergrund (vgl . Abbildung 2) 
zeigt sich, dass die beiden Bevölkerungsgruppen 
eine unterschiedliche Altersstruktur haben . So ist 
beispielsweise bei der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund der Anteil der Kinder unter fünf 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund Bevölkerung ohne Migrationshintergrund

unter 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 65 65 – 75 75 – 85 85 – 95 95 und 
             mehr

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Abbildung 2: Alter nach Migrationshintergrund im Jahr 2008

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008
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bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund 
liegt der Frauenanteil hingegen höher (51,4 % ge-
genüber 48,6 %) .

Bei den einzelnen Gruppen sind jedoch je nach 
Herkunftsland bzw . -region zum Teil deutliche Un-
terschiede festzustellen . So ist beispielsweise ein 
überproportionaler Frauenanteil bei Personen 
mit polnischem, rumänischem, ukrainischem und 
russischem Hintergrund zu verzeichnen . Die Be-
völkerung afrikanischer, italienischer und griechi-
scher Herkunft sowie Personengruppen aus dem 
Nahen und Mittleren Osten sind hingegen durch 
einen deutlich höheren Männeranteil gekenn-
zeichnet .34 

2.2.5  Generatives Verhalten  

und Geburtenzahlen

Unter allen demographischen Veränderungen 
hat der Geburtenrückgang der letzten Jahrzehn-
te die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen . 
Im Kontext von Zuwanderung und demographi-
schem Wandel wird deshalb zunehmend auch das 
generative Verhalten von Frauen mit Migrations-
hintergrund thematisiert und z .T . auch polemisch 
diskutiert . 

Es ist einerseits davon auszugehen, dass das 
generative Verhalten von Migrantinnen in 
Deutschland starken Anpassungsprozessen an 
Normen und Verhalten einer durch niedrige Ge-
burtenzahlen geprägten Gesellschaft unterwor-
fen ist . Eine Studie des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
kommt anderseits zu dem Schluss, dass „im Hin-
blick auf die Familienkonstellation und die Anzahl 
der Kinder zwischen den Bevölkerungsgruppen 
mit und ohne Migrationshintergrund – auch bei 
durchaus bestehender Heterogenität in der Popu-
lation mit Migrationserfahrung – derzeit signifi-
kante Unterschiede bestehen . Die Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund zeichnet sich zum ei-
nen durch eine deutlich höhere Anzahl von Fami-

34 Für eine ausführliche Analyse vgl . Rühl, Stefan: Grunddaten 
der Zuwandererbevölkerung in Deutschland . Working Paper 
27 der Forschungsgruppe des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (2009), Teil 6 der Reihe „Integrationsreport“ .

lien mit Kindern und zum anderen durch kinder-
reiche Familien aus .“ 35 

Der Mikrozensus 2008 lässt erstmalig Aussa-
gen zu Kinderlosigkeit und Geburtenzahlen zu, da 
zum ersten Mal alle Frauen zwischen 15 und 75 
Jahren gefragt wurden, ob sie Kinder geboren ha-
ben und wenn ja, wie viele . 

Die nachfolgende gesonderte Betrachtung 
der Frauen mit Migrationshintergrund beschränkt 
sich auf Frauen mit eigener Migrationserfahrung . 
Denn die Gruppe jener Frauen, die in Deutschland 
als Nachkommen von Personen mit Migrationser-
fahrung geboren wurden, ist relativ klein und zu 
über 80 % jünger als 35 Jahre . 

35 BMFSFJ: Der Mikrozensus im Schnittpunkt von Geschlecht 
und Migration: Möglichkeiten und Grenzen einer sekundär-
analytischen Auswertung des Mikrozensus 2005 . Forschungs-
reihe Band 5, Baden-Baden 2009, S . 61 .
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Tabelle 2: Mütter nach Migrationserfahrung und Zahl der Kinder (Jahrgänge 1933 bis 1992) im Jahr 2008

Jahrgänge 
(Alter im Jahr 2008)

Insgesamt

Mütter 
mit … Kind(ern)

1 2 3 4  
oder mehr

ohne  
Angabe

1 0001) %1)

Insgesamt

1984 - 1992 (16-24)
1974 - 1983 (25-34)
1964 - 1973 (35-44)
1954 - 1963 (45-54)
1944 - 1953 (55-64)
1933 - 1943 (65-75)
Insgesamt

253
2.032
4.694
4.948
3.927
4.610

20.465

80
52
32
27
30
26
31

17
36
44
45
45
41
42

–
9

14
15
15
19
15

–
3
5
6
7

13
7

1
0
6
8
3
1
4

ohne Migrationserfahrung

1984 - 1992 (16-24)
1974 - 1983 (25-34)
1964 - 1973 (35-44)
1954 - 1963 (45-54)
1944 - 1953 (55-64)
1933 - 1943 (65-75)
Insgesamt

181
1.413
3.733
4.115
3.341
4.221

17.006

83
56
34
28
31
26
32

14
34
45
45
46
41
43

–
7

12
14
15
19
14

–
2
3
5
5

12
6

1
0
6
8
3
1
4

mit Migrationserfahrung

1984 - 1992 (16-24)
1974 - 1983 (25-34)
1964 - 1973 (35-44)
1954 - 1963 (45-54)
1944 - 1953 (55-64)
1933 - 1943 (65-75)
Insgesamt

72
619
961
832
586
389

3.459

72
41
23
21
23
21
27

24
41
41
40
39
35
39

–
14
19
18
17
21
17

–
5

10
11
15
21
11

0
0
7

11
6
2
6

1)   Abweichungen in den Summen sowie Differenz zu 100 % rundungsbedingt . Ergebnisse des Mikrozensus 2008 – Bevölkerung am 
Hauptwohnsitz .
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008; Entnommen aus: Begleitmaterialen zur Pressekonferenz des Statistischen 
Bundesamtes zu „Mikrozensus 2008 – Neue Daten zur Kinderlosigkeit in Deutschland“ am 29 .7 .2009 in Berlin, S . 23 .

15 % der in Deutschland lebenden Frauen zwi-
schen 16 und 75 Jahren sind im Ausland geboren 
und nach Deutschland zugewandert (= eigene Mi-
grationserfahrung) . Sie haben einen Teil ihres Le-
bens nicht in Deutschland verbracht und sind somit 
zumindest teilweise durch andere Verhältnisse und 
Erfahrungen als die in Deutschland geborenen 
Frauen geprägt . Von diesen Frauen sind 53 % Aus-
länderinnen und 47 % deutsche Staatsangehörige . 

Die Fertilität dieser Frauen unterscheidet sich 
von jener der Frauen ohne Migrationserfahrung: 

n Frauen mit Migrationserfahrung sind seltener 
kinderlos als die in Deutschland geborenen 
Frauen . So haben von den 35- bis 44-jährigen 

Zuwanderinnen (Jahrgänge 1964 bis 1973, Al-
tersangaben bezogen auf das Jahr 2008) 13 % 
keine Kinder, bei den in Deutschland geborenen 
Frauen sind es 25 % . Unter den 25- bis 34-Jäh- 
rigen haben 39 % der Frauen mit Migrationser-
fahrung bisher noch keine Kinder, bei den Frau-
en ohne Migrationserfahrung sind es mit 61 % 
erheblich mehr . Allerdings ist davon auszuge-
hen, dass bei diesen jüngeren Frauen der An-
teil der Kinderlosen noch sinken wird .

n Unterschiede im Geburtenverhalten zeigen 
sich außerdem in der Zahl der Kinder je Mutter 
(vgl . Tabelle 2): Die Mütter, die im Ausland gebo-
ren wurden, haben – bezogen auf alle Jahr-
gangsgruppen – seltener nur ein oder zwei, 
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aber häufiger drei Kinder (17 % gegenüber 14 %) 
und erheblich öfter vier oder mehr Kinder (11 % 
gegenüber 6 %) . Waren die Unterschiede bei den 
Frauen der Jahrgänge 1933 bis 1943 noch nicht 
so gravierend, nehmen sie in den jüngeren Ge-
burtsjahrgängen zu . So ist beispielsweise der 
Anteil der Frauen mit Migrationserfahrung an 
allen Müttern mit vier oder mehr Kindern über-
durchschnittlich hoch und hat sich von 14 % bei 
den älteren Jahrgängen (1933 bis 1943) auf 42 % 
bei den 1964 bis 1973 geborenen Müttern er-
höht (vgl . Tabelle 3) .

Auch bei den Migrantinnen nimmt die Zahl der 
Kinder ab . Tabelle 2 zeigt, dass wie bei den in 
Deutschland geborenen Müttern auch bei den 
Müttern mit Migrationserfahrung die jüngeren 
Jahrgänge immer seltener vier oder mehr Kinder 
haben: Von den 1933 bis 1943 geborenen Müttern 
mit Migrationserfahrung haben 21 % mindestens 4 
Kinder zur Welt gebracht . Von den zehn Jahre jün-
geren (Kohorten 1944 bis 1953) Frauen haben 15 % 
mindestens 4 Kinder und von den zwischen 1954 
und 1963 geborenen Frauen mit Migrationserfah-
rung, bei denen es aufgrund ihres Alters nicht mehr 
zu großen Veränderungen der Kinderzahl kommen 
wird, haben nur noch 11 % 4 oder mehr Kinder .36

Tabelle 3: Anteil der Frauen mit Migrationserfahrung an allen Frauen nach Zahl der Kinder  
(Jahrgänge 1933 bis 1992) im Jahr 2008 

Ergebnisse des Mikrozensus 2008 – Bevölkerung am Hauptwohnsitz

Jahrgänge 
(Alter im Jahr 2008)

Insgesamt

Mütter 
mit … Kind(ern) Frauen 

ohne  
Kinder1 2 3 4  

oder mehr

%

1984 - 1992 (16-24) 28 26 41 – – 12

1974 - 1983 (25-34) 30 24 34 44 54 15

1964 - 1973 (35-44) 20 15 19 29 42 10

1954 - 1963 (45-54) 17 13 15 20 31 9

1944 - 1953 (55-64) 15 12 13 17 32 11

1933 - 1943 (65-75) 8 7 7 9 14 7
Insgesamt 17 14 16 20 26 12

Quelle: Statistisches Bundesamt 2009 (Mikrozensus 2008); Entnommen aus: Begleitmaterialen zur Pressekonferenz des Statisti-
schen Bundesamtes zu „Mikrozensus 2008 – Neue Daten zur Kinderlosigkeit in Deutschland“ am  29 .07 .2009 in Berlin, S . 24 . 

2.2.6  Pluralisierung der Lebens- und  

Familienformen 

Zu den tief greifenden Veränderungen der Ge-
sellschaft gehören die zunehmende Individualisie-
rung und die damit verbundene Pluralisierung in der 
Gestaltung von Familien- und Lebensformen . So 
nimmt der Typus der „Normalfamilie“, traditionell 
verstanden als Lebensform von Ehepartnern mit ei-
nem oder mehreren Kindern, seit Mitte der 1960er 
Jahre ab und wird durch eine Vielzahl von Lebensfor-
men wie Single-Haushalte, Familien mit nur einem 
Elternteil, temporäre Lebensgemeinschaften oder 
Patchwork-Familien ergänzt . Nach wie vor lebt die 
überwiegende Mehrheit der Kinder in Haushalten 
mit zwei miteinander verheirateten Elternteilen .37 
Diese Entwicklungstendenzen sind nicht allein auf 
die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund be-
schränkt, sondern betreffen zunehmend – wenn 
auch nicht in dem Ausmaß wie in der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund – die Bevölkerungs-
gruppe mit Migrationshintergrund . Dabei ist zu be-
denken, dass vor dem Hintergrund von Asyl, Flucht 
und Arbeitsmigration sowie einschränkender ge-
setzlicher Bestimmungen zum Familiennachzug 
Menschen mit Migrationshintergrund nicht immer 

37 Vgl . BMFSFJ: Der Mikrozensus im Schnittpunkt von Ge-
36 Vgl . Begleitmaterialen zur Pressekonferenz des Statisti- schlecht und Migration: Möglichkeiten und Grenzen einer  
schen Bundesamtes zu „Mikrozensus 2008 – Neue Daten zur sekundäranalytischen Auswertung des Mikrozensus 2005 . 
Kinderlosigkeit in Deutschland“ am 29 .07 .2009 in Berlin, S . 24 . Forschungsreihe Band 5, Baden-Baden 2009 . 



30

29,8 % bei Personen ohne Migrationshintergrund 
und 28,8 % bei jenen mit Migrationshintergrund 
kaum Unterschiede auf . Der Anteil der Geschiede-
nen lag bei der Bevölkerung ohne Migrationshin-
tergrund mit 7,5 % etwas höher als bei den über 
16jährigen mit Migrationshintergrund (6,5 %) . 

2.2.6.2 Bi-kulturelle Ehen

Der erste Indikatorenbericht der Bundesregie-
rung39 weist die Zahl der bi-kulturellen Ehen als 
wichtigen Indikator für die Integration im familiä-
ren Umfeld aus . Mit der Erfassung des Migrations-
hintergrundes erlaubt es der Mikrozensus, die 
Ehen nicht nur nach der Nationalität der Ehepart-
ner darzustellen, wie dies unter dem Begriff „bi-
nationale“ Ehen üblich ist, sondern auch Ehen 
zwischen zwei Personen mit Migrationshinter-
grund und unterschiedlicher Herkunft zu erfas-
sen . Ein solches weiter gefasstes Verständnis von 
„bi-kulturellen Ehen“ ist insbesondere vor dem 
Hintergrund eines wachsenden Anteils Deutscher 
mit Migrationshintergrund wichtig .

39 „Integration in Deutschland“, Erster Indikatorenbericht der 
Bundesregierung, Berlin 2009 . Abrufbar unter: http://www .
bundesregierung .de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Integra-
tionsmonitoring/2009-06-10-download-erste-indikatorenbe-
richt .html . 

frei und uneingeschränkt über Familiengründung 
und ihre Familienkonstellation entscheiden können . 
Das Leben in der Migration bedingt häufig eine 
räumliche Trennung von Familien bzw . einzelnen Fa-
milienmitgliedern, was zu Lebensformen wie Sing-
lehaushalten oder Ein-Eltern-Familien führen kann .38 

Mögliche Anhaltspunkte für den Wandel von 
Lebens- und Familienformen liefert der Mikrozen-
sus beispielsweise mit Daten zum Familienstand, 
zur Entwicklung von Kinderzahlen, zur Haushalts-
größe oder auch zu unterschiedlichen Lebensfor-
men . An dieser Stelle kann aber nur kursorisch auf 
einzelne Merkmale eingegangen werden .

2.2.6.1 Familienstand

Im Jahr 2008 waren insgesamt rund 38,4 Mio . 
Personen verheiratet . Dies entspricht 54,5 % der 
Gesamtbevölkerung über 16 Jahre . Differenziert 
man bei den verheirateten Personen nach Migra-
tionshintergrund, so sind Unterschiede erkennbar 
(vgl . Tabelle 4): Während lediglich 53,4 % der Per-
sonen ohne Migrationshintergrund verheiratet 

waren, traf dies auf 60 % der Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu . Der Anteil der Ledigen an 
der jeweiligen Teilgruppe über 16 Jahre wies mit 

38 Vgl . ebd .

Tabelle 4: Familienstand der Bevölkerung über 16 Jahre  
nach Migrationshintergrund im Jahr 2008

 Insgesamt ledig bzw. Lebens- 
partnerschaft verheiratet geschieden

1.000 %1) 1.000 % 1.000 % 1.000 %

Bevölkerung insgesamt 
(über 16 Jahre) 70.373 100,0 20.858 29,6 38.370 54,5 5.160 7,3

Personen ohne Migrationshintergrund 
(über 16 Jahre) 58.453 83,1 17.423 29,8 31.221 53,4 4.374 7,5

Personen mit Migrationshintergrund  
(über 16 Jahre) 11.921 16,9 3.436 28,8 7.149 60,0 780 6,5

1) Die Quersumme der Prozentwerte der drei Folgespalten ergibt nicht 100 
in der Tabelle nicht berücksichtigt wurden .
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008, eigene Berechnung

%, da die Kategorien „verwitwet“ und „keine Angabe“ 
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Tabelle 5: Bi-kulturelle Ehen im Jahr 2008

verheiratet  verheiratet verheiratet verheiratet insgesamt mit Deutscher/m mit mit Deutscher/m ohne 
 mit Ausländer/in(über 16 Jahre) Migrationshintergrund Migrationshintergrund

1.0001) % 1.000 % 1.000 % 1.000 %

Gesamtbevölkerung 38.370 100 3.097 8,1 30.166 78,6 3.661 9,5

Personen ohne  31.221 100 618 2,0 28.786 92,2 762 2,4Migrationshintergrund

Personen mit  7.149 100 2.478 34,7 1.380 19,3 2.898 40,5Migrationshintergrund

1) Der Wert der Spalte „verheiratet insgesamt“ übersteigt die Summe der drei Folgespalten um die Fälle mit unbekanntem 
Migrationsstatus
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008, eigene Berechnungen

Die Daten des Mikrozensus 2008 zeigen (vgl . 
Tabelle 5), dass Personen ohne Migrationshinter-
grund sehr selten in Ehen mit Partnern mit Migra-
tionshintergrund leben . 92,2 % der Personen ohne 
Migrationshintergrund leben in Ehen mit ebensol-
chen Personen . Nur 2,4 % sind mit Partnern einer 
anderen nationalen Herkunft verheiratet, ledig-
lich 2 % mit einer/einem Deutschen mit Migrati-
onshintergrund . Mit 19,3 % ist nur ein Fünftel der 
Menschen mit Migrationshintergrund mit Perso-
nen ohne Migrationshintergrund verheiratet . Die 
Studie des BMFSFJ kommt auf der Grundlage einer 
differenzierteren Analyse der Mikrozensus-Daten 
von 2005 zu dem Schluss, dass die Wahl einer Le-
benspartnerin bzw . eines Lebenspartners in aller 
Regel innerhalb der eigenen Herkunftsgruppe 

Tabelle 6: Kinder in unterschiedlichen Familienformen  
nach Migrationshintergrund im Jahr 2008

Kinder
Bevölkerung  
Insgesamt

zusammen bei  
Ehepaaren

in Lebens- 
gemeinschaften

bei Allein- 
erziehenden

Bevölkerung Insgesamt 81.363
1.000 %1) 1.000 % 1.000 % 1.000 %
19.686 24,2 14.872 75,5 1.140 5,8 3.674 18,7

Personen ohne Migrations-
hintergrund 65.836 14.145 21,5 10.278 72,7 961 6,8 2.906 20,5

Personen mit Migrationshin-
tergrund im engeren Sinn 15.527 5.541 35,7 4.594 82,9 179 3,2 768 13,9

1) Angaben in Prozent bezogen auf die jeweilige Population 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008, eigene Berechnungen

vollzogen wird . Dies habe zur Folge, dass – mehr 
noch als in anderen Lebenskontexten – im Bereich 

der Familiengründung eine deutlichere Orientie-
rung an der nationalen Herkunft stattfindet . 40 

2.2.6.3 Familien- und Lebensformen

Vor dem Hintergrund von Pluralisierung und 
Individualisierung von Familien- und Lebensfor-
men einerseits und einer zahlenmäßig abneh-
menden und stark alternden Gesellschaft ande-
rerseits, ist zunächst der Blick auf den Anteil der 
Kinder an der gesamten Bevölkerungsstruktur 
von Interesse . Setzt man die Anzahl aller in einer 
Familie lebenden Kinder ins Verhältnis zur Größe 
der jeweiligen Bevölkerung (vgl . Tabelle 6), so 
werden signifikante Unterschiede deutlich . 

40 Vgl . BMFSFJ: Der Mikrozensus im Schnittpunkt von Ge-
schlecht und Migration: Möglichkeiten und Grenzen einer se-
kundäranalytischen Auswertung des Mikrozensus 2005 . For-
schungsreihe Band 5, Baden-Baden 2009
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Während in der Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund der Anteil der Kinder heute bei 21,5 % 
liegt, ist dieser in der Gruppe der Personen mit Mi-
grationshintergrund deutlich höher (35,7 %) . 

Differenziert man zwischen Kindern mit und 
ohne Migrationshintergrund im Hinblick auf ihre 
Familiensituation (vgl . Tabelle 6), so stellt man 
zwischen ihnen, trotz der in beiden Gruppen zu 
beobachtenden starken Orientierung an der klas-
sischen „Normalfamilie“, signifikante Unterschie-
de fest . Unter den Kindern ohne Migrationshinter-
grund lebt die überwiegende Mehrheit (72,7 %) in 
Haushalten mit zwei miteinander verheirateten 
Elternteilen . Dieser Anteil liegt in der Gruppe der 
Kinder mit einem Migrationshintergrund sogar 
um rund 10 Prozentpunkte höher (82,9 %) . Im Ver-
gleich dazu ist der Anteil der Kinder, die bei Allein-
erziehenden leben, geringer: Während lediglich 
jedes achte Kind mit einem Migrationshinter-
grund (13,9 %) in einem Haushalt mit einer allein-
erziehenden Mutter oder einem alleinerziehen-
den Vater lebt, ist dies in der Bevölkerung ohne 

Tabelle 7: Alleinstehende und Paare ohne Kinder nach Migrationshintergrund im Jahr 2008

Paare ohne Kinder Alleinstehende
Detaillierter  Bevölkerung  

Migrationsstatus insgesamt
zusammen Ehepaare Lebens- 

gemeinschaften zusammen Alleinlebende in Mehrperso-
nenhaushalten

Bevölkerung Insgesamt 81.363

1.000 %1) 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %

23.139 28,4 19.618 84,8 3 521 15,2 16.999 73,5 15.419 90,7 1.580 9,3

Personen ohne 
Migrationshintergrund 65.836 20.220 30,7 17.074 84,4 3 146 15,6 14.815 22,5 13.535 91,4 1.280 8,6

Personen mit  
Migrationshintergrund 15.527 2.919 18,8 2.544 87,2 375 12,8 2.184 14,1 1.884 86,3 300 13,7
im engeren Sinn

1) Angaben in Prozent bezogen auf die jeweilige Population
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008, eigene Berechnungen

Migrationshintergrund mit 20,5 % bei jedem fünf-
ten Kind deutlich häufiger der Fall . 

Die größte Differenz zwischen diesen beiden 
Bevölkerungsgruppen zeigt sich bei der „alterna-
tiven“ Familienform der unverheirateten Paare 
mit Kindern: Kinder und Jugendliche ohne Migra-
tionshintergrund wachsen nur etwa halb so häu-

fig bei unverheirateten Elternpaaren auf (3,2 % zu 
6,8 %) . Dabei existiert eine große Heterogenität 
zwischen den Bevölkerungsgruppen der unter-
schiedlichen Herkunftsregionen: Insbesondere 
Familien mit einem türkischen Migrationshinter-
grund und aus dem Mittleren Osten leben meist in 
einer „Normalfamilie“ .41 

Auch weitere alternative Familienformen wie 
beispielsweise Paare ohne Kinder kommen bei der 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund weniger 
häufig als bei der Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund vor (vgl . Tabelle 7: 18,8 % gegenüber 
30,7 %) . Rückt man Single-Haushalte in den Mittel-
punkt der Betrachtung, so zeigt sich, dass 22,5 % 
der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund Al-
leinstehende sind, davon lebt der überwiegende 
Anteil auch alleine (91,4 %) . Bei der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund sind 14,1 % alleinste-
hend, von denen ebenfalls der überwiegende An-
teil (86,3 %) allein und nicht in Mehrpersonenhaus-
halten lebt . 

2.2.7 Herkunftsregionen

Für die Personen mit eigener Migrationserfah-
rung lassen sich auf der Grundlage der Staatsan-
gehörigkeit folgende Herkunftsregionen und 
-länder ableiten . 

41 Vgl . ebd . 
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Abbildung 3: Herkunftsregionen der Bevölkerung mit eigener Migrationserfahrung  
(nach Staatsangehörigkeit) im Jahr 2008

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008, eigene Darstellung
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2.2.8 Aufenthaltsdauer 

Im Jahr 2008 lebten etwa drei Viertel (77,6 %) 
der Bevölkerung mit eigener Migrationserfah-
rung seit mindestens neun Jahren in Deutschland, 
38,7 % seit mehr als zwanzig Jahren und 9,3 % so-
gar seit 40 Jahren und länger (vgl . Abbildung 4) . 
Die durchAbbildung 4: Aufenthaltsdauer der Be-
völkerung mit eigener Migrationserfahrung im 
Jahr 2008e Aufenthaltsdauer beträgt 20,3 Jahre . 

Differenziert man bei der Aufenthaltsdauer 
von Personen mit eigener Migrationserfahrung 
nach Herkunftsland, spiegelt sich die Migrations-
geschichte der Bundesrepublik wider . So zeigt 
sich, dass vor allem Personen aus den ehemaligen 
Anwerbeländern wie Griechenland (27,3 Jahre), 
Italien (29 Jahre), Kroatien (28,4 Jahre) und Türkei 
(24,7 Jahre) im Schnitt die höchste Aufenthalts-
dauer aufweisen . Im Gegensatz dazu haben z . B . 
Zuwanderer aus Russland oder aus der Ukraine 
mit 11,3 bzw . 9,8 Jahren eine deutlich geringere 
Aufenthaltsdauer .

Mit 53,7 % überwiegt Europa als Herkunftsregi-
on, 23,3 % stammen aus den übrigen 26 Mitglieds-
ländern der Europäischen Union, 30,4 % aus dem 
sonstigen Europa . Nach Europa folgen an zweiter 
Stelle Asien, Australien und Ozeanien (v .a . Naher 
und Mittlerer Osten sowie Süd- und Südostasien) 
mit 10,8 % . 

Mit 1,5 Mio . Personen führt die Türkei die Liste 
der wichtigsten Herkunftsländer an . Insbesonde-
re Personen mit einem Migrationshintergrund aus 
den ehemaligen Anwerbestaaten besitzen über-
proportional häufig keine eigene Migrationser-
fahrung . Sie zählen zur sogenannten zweiten und 
dritten Generation .42 

42 Rühl, Stefan: Grunddaten der Zuwandererbevölkerung in 
Deutschland . Working Paper 27 der Forschungsgruppe des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (2009), Teil 6 der 
Reihe „Integrationsreport“ .
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Abbildung 4: Aufenthaltsdauer der Bevölkerung mit eigener Migrationserfahrung im Jahr 2008

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008, eigene Darstellung

2.2.9 Regionale Verteilung 

Im Jahr 2008 lebten 96 % der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund (14,9 Mio . Personen) im 
früheren Bundesgebiet und in Berlin . In absoluten 
Zahlen leben die meisten Menschen mit Migrati-
onshintergrund in den bevölkerungsreichen Bun-
desländern Nordrhein-Westfalen, Baden-Würt-
temberg und Bayern . Den höchsten Anteil an 
Menschen mit Migrationshintergrund hatten im 
Jahr 2008 hingegen Bremen (26,3 %), Hamburg 
(26,3 %) und Baden-Württemberg (25,5 %) (vgl . 
auch Abbildung 2 im Anhang) . Die neuen Bundes-
länder weisen mit 4,7 % nur einen geringen Anteil 
an Personen mit Migrationshintergrund auf .

Allerdings fallen die Anteile der Personen mit 
Migrationshintergrund auch innerhalb der einzel-
nen Bundesländer je nach Region sehr unter-
schiedlich aus . So hat insbesondere in den Agglo-

merationsräumen43 mit 22,8 % (Stand 2008) ein 
deutlich größerer Anteil der Bevölkerung einen 
Migrationshintergrund als in ländlichen Räumen 
mit 10,9 % (Stand: 2008) . 

In einigen Großstädten ist ihr Bevölkerungsan-
teil heute schon beträchtlich (vgl . Tabelle 8) und 
hat im Vergleich zu 2005 noch zugenommen . In 
Frankfurt am Main hatten 2007 42 % (2005: 39,5 %) 
der Einwohner einen Migrationshintergrund, in 
Augsburg 39,5 % (2005: 36,2) und in Nürnberg 

43 Auf der Grundlage der Kriterien „Zentralität“ und „Verdich-
tung“ gibt es drei siedlungsstrukturelle Regionsgrundtypen: 
a) Agglomerationsräume (Oberzentrum über 300 .000 Ein-
wohner oder Dichte um 300 Einwohner/km2), b) Verstädterte 
Räume (Dichte größer als 150 Einwohner/km2 oder Oberzent-
rum über 100 .000 Einwohner bei einer Mindestdichte von 100 
Einwohner/km2) und c) Ländliche Räume (Dichte über 150 Ein-
wohner/km2 und ohne Oberzentrum über 100 .000 Einwoh-
ner; mit Oberzentrum über 100 .000 Einwohner und Dichte 
unter 100 Einwohner/km2) .
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38,3 % (2005: 37,3 %) . Bei den unter Sechsjährigen 
liegt der Anteil in den genannten Städten sogar 
über 60 %, dabei liegt Frankfurt am Main mit 67,5 % 
an der Spitze . 

Tabelle 8: Personen mit Migrationshintergrund in ausgewählten Großstädten im Jahr 2007

Einwohner  
insgesamt

Bevölkerung  
mit Migrations- 

hintergrund

Anteil  
in %

Gesamt- 
bevölkerung 

unter 
6 Jahre

Bevölkerung  
mit Migrations- 

hintergrund 
unter 6 Jahre

Anteil  
in %

Augsburg 263 104 39,5 13 8 61,5

Dortmund 587 181 30,8 30 17 56,7

Duisburg 498 146 29,3 24 13 54,2

Düsseldorf 578 182 31,5 29 17 58,6

Essen 583 113 19,4 23 10 43,5

Frankfurt a.M. 653 274 42,0 40 27 67,5

Hannover 516 154 29,8 29 16 55,2

Köln 990 305 30,8 52 27 51,9

München 1299 457 35,2 70 41 58,6

Nürnberg 501 192 38,3 24 16 66,7

Stuttgart 595 222 37,3 28 16 57,1

Quelle: Statistische Ämter der Länder und des Bundes: Bevölkerung nach Migrationsstatus regional – Ergebnisse des  
Mikrozensus 2007, Wiesbaden 2009 .

3. Monitoring

Im Rahmen des Nationalen Integrationsplans 
ist deutlich geworden, dass sich die Integrations-
politik des Bundes verstärkt an Fakten orientieren 
und sich zukünftig an klaren Indikatoren messen 
lassen muss . Ein indikatorengestütztes Monito-
ring soll dazu beitragen, die Integrationsdebatte 
zu versachlichen und den Fokus auf die Entwick-
lung der Integration zu legen . Im Berichtszeit-
raum hat die Beauftragte zusammen mit den Bun-
desministerien ein Indikatorenset für ein bundes-
weites Integrationsmonitoring entwickelt und 
auf dieser Basis den Ersten Integrationsindikato-
renbericht von Wissenschaftlern erarbeiten las-
sen . Die Beauftragte und die Bundesregierung 
insgesamt haben sich damit auf den Weg bege-
ben, die Erfolge der Integrationspolitik – wie im 
Nationalen Integrationsplan vereinbart – über-
prüfbar zu machen und die Ergebnisse des Moni-

torings als Grundlage für die Weiterentwicklung 
der Integrationspolitik zu nutzen . Das Monitoring 
ist ein wichtiger Baustein für die strategische 
Steuerung der deutschen Integrationspolitik .

Im Ersten Fortschrittsbericht zum Nationalen 
Integrationsplan wird die Bedeutung eines indika-
torengestützten Integrationsmonitorings für die 
regelmäßige Überprüfung und Berichterstattung 
im Hinblick auf das Erreichen integrationspoliti-
scher Ziele noch einmal bekräftigt . Bekräftigt wird 
an dieser Stelle auch, dass die Auswertung nicht 
nur nach dem Kriterium Staatsangehörigkeit, son-
dern auch nach dem Kriterium „Migrationshinter-
grund“ erfolgen soll und hierfür mittelfristig die 
Möglichkeiten zur Umstellung der amtlichen Sta-
tistik ausgeschöpft werden sollen . 

Ein zweiter Indikatorenbericht soll im Jahr 2011 
erscheinen . Hierfür werden in Gesprächen mit 
den Bundesministerien, den Ländern und Fach-
leuten die Erfahrungen mit dem Ersten Indikato-
renbericht ausgewertet, die darin enthaltenen 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Indika-
toren beraten und auf der Grundlage der Beratun-
gen ein überarbeitetes Indikatorenset erstellt . 
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3.1  Grundlagen des Bundesweiten  

Integrationsmonitorings

Das Integrationsmonitoring soll zu einer wich-
tigen Grundlage für die regelmäßige Überprü-
fung und Berichterstattung im Hinblick auf das 
Erreichen integrationspolitischer Ziele entwickelt 
werden . Die hierfür notwendigen Daten müssen 
daher zeitnah und verlässlich sein . Die Datenquel-
len sollen möglichst umfassend sein (Gesamter-
hebungen und Mikrozensus als 1 %-Stichprobe), 
kleinere Erhebungen oder Panels sollen nur aus-
nahmsweise genutzt werden . Um die Erfolge der 
Politik überprüfbar und messbar zu machen, müs-
sen die Indikatoren geeignet sein, die Ergebnisse 
politischer und gesellschaftlicher Prozesse abbil-
den . Die Indikatoren sind daher vorzugsweise als 
Ergebnisindikatoren („Outcome-Indicators“) zu 
gestalten . 

Das Integrationsmonitoring beschreibt die 
Entwicklung der Integration der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund im Zeitverlauf . Das Integ-
rationsmonitoring ist keine Momentaufnahme, 
sondern es sollen Daten über lange Zeitreihen 
ausgewiesen werden . Gegenstand der Analyse 
sind Ausländerinnen und Ausländer sowie Perso-
nen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung . Das Monitoring analysiert 
Daten der zugewanderten Bevölkerung und de-
ren Kinder . Es bezieht sich damit auf alle Zuwan-
derergruppen . Deutsche, deren Eltern beide in 
Deutschland geboren sind, haben nach Auffas-
sung der Beauftragten keinen Migrationshinter-
grund . Soweit diese in Statistiken noch als Perso-
nen mit Migrationshintergrund erfasst werden, 
sollte dies korrigiert werden . Dies betrifft zum 
Beispiel Kinder von in Deutschland geborenen 
Personen, die eingebürgert wurden . 

In der fachlichen und politischen Diskussion 
wird regelmäßig die unzureichende Datenlage 
zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund be-
mängelt und darauf hingewiesen, dass die Unter-
scheidung von Ausländern und Deutschen zur 
Analyse der Integration nur eingeschränkt aussa-
gekräftig ist . Mittelfristig müssen die Möglichkei-
ten zur Umstellung der amtlichen Statistik zur Er-
fassung von Personen mit Migrationshintergrund 

Auch die Länder haben inzwischen Kernindika-
toren für ein länderübergreifendes Monitoring 
verabredet und eine erste Pilotauswertung auf 
der Basis dieser Indikatoren erarbeitet .44 Die Be-
auftragte hat sich bei der Erarbeitung der Indika-
toren der Länder fachlich eingebracht und beab-
sichtigt, auch in Zukunft eng mit den Ländern bei 
der Weiterentwicklung der Indikatoren zu koope-
rieren . 

Die Beauftragte hat sich auch auf der europäi-
schen Ebene dafür eingesetzt, dass unter den Mit-
gliedstaaten der EU gemeinsame integrationspo-
litisch relevante Indikatoren für zentrale Politikbe-
reiche verabredet werden . Die Indikatoren sollen 
helfen, die Integrationspolitik der Mitgliedstaa-
ten effektiver zu gestalten und besser bewerten 
zu können . Im Juni 2009 hat die Beauftragte eine 
europäische Konferenz zu den Erfahrungen mit 
Indikatoren und Monitoringsystemen in Berlin 
veranstaltet . Diese Konferenz war bei der Dritten 
Konferenz der europäischen Integrationsminister 
in Vichy im November 2008 vereinbart worden . 

Die Ratspräsidentschaften von Schweden und 
Spanien haben diesen Prozess weiterverfolgt . Un-
ter der spanischen Ratspräsidentschaft wurde bei 
der Vierten Europäischen Integrationsminister-
Konferenz in Saragossa 2010 verabredet, ein Pilot-
projekt zur Erprobung von Indikatoren auf euro-
päischer Ebene durchzuführen . Geprüft werden 
soll ein Vorschlag der schwedischen Ratspräsi-
dentschaft 2009, Kernindikatoren in vier Politik-
bereichen (Beschäftigung, Bildung, soziale Integ-
ration und aktive Bürgerbeteiligung) zu erarbei-
ten . Mit gemeinsamen Kernindikatoren sollen die 
Mitgliedstaaten darin unterstützt werden, ihre In-
tegrationspolitik zu evaluieren, sich untereinan-
der zu vergleichen und damit in der Integrations-
politik von einander lernen zu können . 

44 3 . Bericht der länderoffenen Arbeitsgruppe „Indikatoren-
entwicklung und Monitoring“ der Konferenz der für Integrati-
on zuständigen Ministerinnen und Minister / Senatorinnen 
und Senatoren (IntMK): Ergebnisse der Pilotstudie Indikato-
renentwicklung und Monitoring 2005 - 2008 für die Länder 
Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Brandenburg . Berlin und Düsseldorf, Feb-
ruar 2010 .
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ausgeschöpft werden . Die Beauftragte hat sich 
daher dafür eingesetzt, dass in den verwendeten 
Statistiken und Panels – dem Vorbild des Mikro-
zensus folgend – die Gruppe der nach 1949 zuge-
wanderten Bevölkerung und deren Kinder ausge-
wiesen werden soll . Für die Arbeitsmarktstatistik 
wurde die gesetzliche Grundlage für die statisti-
sche Erfassung des Migrationshintergrunds im 
Dezember 2008 vom Deutschen Bundestag ver-
abschiedet . Die Beauftragte will nun zusammen 
mit den zuständigen Bundesministerien prüfen, 
welche Möglichkeiten bestehen, den Migrations-
hintergrund auch in den ausbildungsbezogenen 
Statistiken und in den Gesundheitsstatistiken zu 
erheben .45 

Darüber hinaus werden die Daten im Integrati-
onsmonitoring regelmäßig nach Geschlecht und 
nach Altersgruppen ausgewiesen . Dies soll ver-
hindern, dass die Unterschiede zwischen der Ge-
samtbevölkerung und Personen mit Migrations-
hintergrund fälschlicherweise als „migrationsbe-
dingt“ interpretiert werden, wenn sie tatsächlich 
aus einem anderen Altersaufbau der analysierten 
Gruppen oder aus Unterschieden zwischen den 
Geschlechtern resultieren . 

Schließlich muss in der Analyse die sozialstruk-
turelle Situation der Zuwanderinnen und Zuwan-
derer und ihrer Kinder berücksichtigt werden . 
Denn Erfolge der Integrationspolitik lassen sich 
unter anderem an einer Angleichung der statisti-
schen Werte bei sehr unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen festmachen . Arbeitsmarkt-
chancen hängen zum Beispiel sehr stark von den 
Bildungsvoraussetzungen der Individuen ab . Die-
se werden wiederum maßgeblich von der sozial-
strukturellen Situation der Elternhäuser beein-
flusst . So ist der Anstieg der Akademikerquote von 

45 Die KMK hat bereits im Jahr 2003 beschlossen, im Rahmen 
eines Kerndatensatzes auch Angaben zum Migrationshinter-
grund zu erheben . Die Erarbeitung der Merkmale und die Um-
setzung der Datenerhebung in den Ländern wurden für das 
Schuljahr 2008/09 vereinbart . Die 196 . Amtschefkonferenz im 
November 2008 stimmte einer neuen Version des Kerndaten-
satzes zu . Bis zum Ende des Berichtszeitraums liegen jedoch 
noch keine länderübergreifenden Schulstatistiken zu Perso-
nen mit Migrationshintergrund vor . Die Beauftragte wird sich 
regelmäßig bei der KMK über den Stand der Umsetzung der 
Erhebung des Migrationshintergrunds in der Schulstatistik er-
kundigen . 

der ersten zur zweiten Generation bei Personen 
mit Migrationshintergrund auch dann als Erfolg 
zu werten, wenn der Akademikeranteil noch nicht 
dem Durchschnitt der Bevölkerung entspricht . 
Das Monitoring kann helfen, die Daten differen-
zierter zu betrachten und dabei auch den sozia-
len Aufstieg der Zugewanderten und ihrer Kinder 
in den Blick zu nehmen . 

3.2  Der Erste Integrationsindikatorenbericht 

zum bundesweiten Integrationsmonitoring:  

Ergebnisse und Erfahrungen

Im Juni 2009 wurde der Erste Integrationsindi-
katorenbericht „Integration in Deutschland“ von 
der Beauftragten veröffentlicht . In dem Bericht 
wurden das bundesweite Integrationsmonitoring 
erprobt und Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung der Indikatoren ausgesprochen . Der Bericht 
umfasste auch eine statistische Analyse zum Ein-
fluss der sozialstrukturellen Hintergründe auf die 
Integration von Migrantinnen und Migranten . Er-
stellt wurde der Bericht von Wissenschaftlern des 
Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspo-
litik GmbH und des WZB Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung gGmbH . 

In den Indikatorenbericht flossen 100 Indikato-
ren in 14 Handlungsfeldern ein . Der erste Indikato-
renbericht bestätigt, dass eine Betrachtung der 
Entwicklungen im Zeitverlauf unerlässlich ist, um 
Ansatzpunkte für die Verbesserung integrations-
politischer Instrumente zu finden . Der Bericht 
stützte sich überwiegend auf Daten der Jahre 
2005 bis 2007 . Er basierte im Wesentlichen auf 
Daten der amtlichen Statistik und thematischen 
Surveys, die bundesweit erhoben werden . Die 
wichtigste Datenquelle war der Mikrozensus, der 
seit dem Jahr 2005 Daten für Personen mit Migra-
tionshintergrund ausweist . Im zweiten Indikato-
renbericht, der für das Jahr 2011 geplant ist, wer-
den bereits längere Zeitreihen verfügbar sein .

Der Erste Indikatorenbericht nimmt erstmals 
mittels multivariater statistischer Analysen diffe-
renziert sozialstrukturelle und migrationsbeding-
te Einflussfaktoren in den Blick . Die Autoren zei-
gen dabei, dass sich die Unterschiede in den Be-
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reichen Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Ar- zugewanderten Familien haben es nach wie vor 
mut, gesellschaftliches Engagement und Ge- deutlich schwerer als Gleichaltrige ohne Migrati-
sundheit zum Teil durch die sozialstrukturellen onshintergrund, einen Ausbildungsplatz zu fin-
Unterschiede der Gruppen erklären lassen . So den, und zwar auch dann noch, wenn Personen 
besuchen beispielsweise Schülerinnen und Schü- mit gleichwertigen Bildungsabschlüssen vergli-
ler aus zugewanderten Familien in Deutschland chen werden . Die Arbeitslosenquote von Auslän-
insgesamt seltener weiterführende Schulen als derinnen und Ausländern war 2007 mit 20,3 % 
deutsche Schüler ohne Migrationshintergrund . etwa doppelt so hoch wie bei der Gesamtbevölke-
Entscheidend für den Bildungserfolg der Kinder rung .46 
ist also nicht der Migrationshintergrund, son- Es liegen noch nicht für alle integrationspoli-
dern der Bildungsgrad, die zuhause gesproche- tisch relevanten Statistiken Daten mit dem Merk-
ne Sprache und die Bildungsorientierung der El- mal Migrationshintergrund vor . Genutzt werden 
tern . Denn bei vergleichbaren Schulabschlüssen können bisher Daten aus dem Mikrozensus, darü-
der Eltern gelangen in Deutschland geborene ber hinaus Daten der Kinder- und Jugendhilfesta-
Kinder von Zuwanderern sogar häufiger auf wei- tistik, des Freiwilligensurveys, des Sportentwick-
terführende Schulen als Kinder von Einheimi- lungsberichts, des Kinder- und Jugendgesund-
schen . Dieses Beispiel zeigt, dass es wichtig ist, heitssurveys und des Sozioökonomischen Panels . 
bei der Analyse zu berücksichtigen, dass Perso- Um in Zukunft bislang noch fehlende Daten zum 
nen mit Migrationshintergrund häufiger bil- Migrationshintergrund von Personen nutzen zu 
dungsärmeren Schichten angehören . Eine multi- können, empfiehlt der Bericht unter anderem die 
variate statistische Analyse zum Einfluss der sozi- Erhebung des Migrationshintergrunds im europa-
alstrukturellen Hintergründe hat sich hierfür als weiten Zensus, in der Bildungsstatistik, bei der 
unerlässlich herausgestellt . Bundesagentur für Arbeit, in der Sozialhilfestatis-

Integrationspolitische Erfolge werden im Indi- tik, in der Gesundheitsberichterstattung und in 
katorenbericht sichtbar . So ist beispielsweise in der Pflegestatistik . Die Beauftragte hat sich daher 
der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen der Anteil dafür eingesetzt, dass der Migrationshintergund 
der Personen ohne Schulabschluss bei in Deutsch- im europaweiten Zensus im Jahr 2011 und zukünf-
land geborenen Jugendlichen mit Migrationshin- tig in der Arbeitsmarktstatistik erhoben wird . Der 
tergrund auf 2,2 % gesunken und damit sogar et- Deutsche Bundestag hat die Erfassung des Migra-
was niedriger als in der gleichaltrigen Gesamtbe- tionshintergrunds in der Haushaltebefragung des 
völkerung (2,3 %) . Der Anteil ausländischer Schul- europaweiten Zensus 2011 (Zensusgesetz 2011) 
abgänger ohne Abschluss ist zwar immer noch und in der Arbeitsmarktstatistik (Gesetz zur Ein-
deutlich höher als bei deutschen Schulabgän- führung unterstützter Beschäftigung mit Ände-
gern, sank zwischen den Jahren 2005 und 2007 rungen im SGB II, §§ 51b, 53 und SGB III, § 281) zwi-
jedoch von 17,5 auf 16,0 % . schenzeitlich beschlossen . 

Fortschritte gibt es auch in anderen Bereichen: Es hat sich gezeigt, dass das bisher vorliegende 
Immer mehr Migrantinnen und Migranten besit- Indikatorenset noch weiter verbessert werden 
zen Wohneigentum . In Deutschland geborene kann . Die Autoren des Ersten Indikatorenberichts 
Kinder von Zuwanderinnen und Zuwanderer sind empfehlen entsprechend die Weiterentwicklung 
fast genauso häufig ehrenamtlich tätig wie Men- der Integrationsindikatoren . Vorgeschlagen wird 
schen ohne Migrationshintergrund . Auch der Ge- eine deutliche Reduzierung der Zahl der Indikato-
sundheitszustand der Bevölkerung mit und ohne ren . Die Beauftragte hat daher Fachgespräche zu 
Migrationshintergrund unterscheidet sich kaum, einzelnen Themenfeldern durchgeführt und mit 
wenn Alter und Bildung berücksichtigt werden . den Bundesministerien darüber gesprochen, wel-

che der vorgeschlagenen Änderungen übernom-Der Bericht zeigt aber auch weiteren Hand-
men werden sollen und welche weiteren Ände-lungsbedarf auf, so im Ausbildungsbereich und 

bei der Arbeitsmarktbeteiligung . Jugendliche aus 46 Vgl . Kapitel II .2 .
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rungen bei den Indikatoren nach der ersten Erfah-
rung mit dem Integrationsmonitoring erwünscht 
sind . Der Zweite Integrationsindikatorenbericht 
wird daher auf der Basis eines modifizierten Indi-
katorensets in Auftrag gegeben . 

3.3  Europäische Aktivitäten zur Erarbeitung von 

Integrationsindikatoren 

Auch in anderen europäischen Ländern wer-
den derzeit Integrationsindikatoren diskutiert 
und Monitoringsysteme aufgebaut . Bei dem Tref-
fen der EU-Integrationsminister im französischen 
Vichy im November 2008 wurde vereinbart, sich 
künftig regelmäßig über die Bewertung des Er-
folgs von Integrationspolitik auszutauschen . 
Deutschland hat sich bereit erklärt, hierzu eine 
Konferenz zu veranstalten . In Dänemark, Estland, 
den Niederlanden, Norwegen und Schweden lie-
gen bereits seit einigen Jahren Monitoringsyste-
me zur Integration vor, in Österreich, Belgien, 
Spanien und in Italien werden sie derzeit entwi-
ckelt . Auch die Europäische Kommission hat sich 
vorgenommen, die Entwicklung von Integrations-
indikatoren und -monitoringsystemen in den Mit-
gliedstaaten zu fördern . In vielen Mitgliedstaaten 
werden Monitoringsysteme mit Förderung des 
Europäischen Integrationsfonds erarbeitet . 

Die Beauftragte hat daher am 15 . und 16 .6 .2009 
Vertreter aus insgesamt 22 europäischen Ländern 
und der Europäischen Kommission nach Berlin 
eingeladen, um Erfahrungen mit dem Aufbau von 
Integrationsmonitoringsystemen mit anderen 
Staaten in Europa auszutauschen und zu diskutie-
ren . Dabei stellte sich heraus, dass Deutschland 
im europäischen Vergleich beim Aufbau eines Mo-
nitoring bereits weit fortgeschritten ist . 

Anlässlich der Konferenz wurde in einer ge-
meinsamen Erklärung der für Integration zustän-
digen Minister in Frankreich, Tschechien, Schwe-
den und Spanien sowie der Beauftragten ange-
regt, spezielle Indikatoren zu entwickeln, die es 
ermöglichen, die Integrationspolitik in den Län-
dern der Europäischen Union effektiver zu gestal-
ten und besser zu bewerten . In der gemeinsamen 
Erklärung ist festgehalten, dass Monitoringsyste-

me auch die Integration der zweiten Generation 
beobachten sollen und der sozialstrukturelle Sta-
tus sowie das Geschlecht und die Altersstruktur 
bei der Analyse der Daten berücksichtigt werden 
sollen . 

Die gemeinsame Erklärung wurde von der 
schwedischen Ratspräsidentschaft aufgenom-
men . Schweden veranstaltete im Dezember 2009 
eine integrationspolitische Konferenz in Malmö 
und legte hier ein Memorandum zur Einführung 
von europäischen Indikatoren vor, in dem Kernin-
dikatoren in den vier zentralen Politikbereichen 
Beschäftigung, Bildung, soziale Integration und 
aktive Bürgerbeteiligung vorgeschlagen wurden . 

Unter der spanischen Ratspräsidentschaft wur-
de am 15 . und 16 .4 .2010 bei der Vierten Europäi- 
schen Integrationsminister-Konferenz in Saragos-
sa vereinbart, auf der Grundlage des schwedi-
schen Memorandums ein Pilotprojekt zur Einfüh-
rung von Indikatoren auf europäischer Ebene 
durchzuführen . Aufgabe des Pilotprojektes ist  
es, die vorgeschlagenen Indikatoren zu erpro- 
ben und auf ihre Aussagekraft hin zu überprüfen . 
Dabei sollen die nationalen Gegebenheiten, un-
terschiedliche Migrantenpopulationen und ver-
schiedenartige Migrations- und Integrationspo-
litiken der Mitgliedstaaten berücksichtigt wer-
den . Ferner sollen die Verfügbarkeit der Daten 
sowie die Qualität der Datengrundlage analy-
siert und Empfehlungen für eine Verbesserung 
der Datengrundlage auf europäischer Ebene aus-
gesprochen werden .

Das deutsche Integrationsmonitoring hat re-
ges Interesse bei den europäischen Mitgliedstaa-
ten hervorgerufen . Vertreter aus Italien und Un-
garn haben sich inzwischen bei der Beauftragten 
über die Erarbeitung und Umsetzung des Integra-
tionsmonitoring erkundigt . Während der 14 . Inter-
nationalen Metropolis-Konferenz in Kopenhagen 
im September 2009 veranstaltete die Beauftrag-
te gemeinsam mit dem dänischen Ministerium für 
Integration einen Workshop zu „Measuring and 
Monitoring the Effects of Integration Policy“ . Ne-
ben den Beispielen aus Dänemark, Schweden, 
Norwegen und Deutschland wurden auch kom-
munale und methodische Ansätze diskutiert . Bei 
der 15 . Internationalen Metropolis-Konferenz in 
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Den Haag im Oktober 2010 ist eine Fortsetzung 
des internationalen Austauschs geplant . 

3.4  Länderoffene Arbeitsgruppe „Indikatoren- 

entwicklung und Monitoring“ 

In ihrem gemeinsamen Beitrag zum Nationa-
len Integrationsplan (NIP) haben sich auch die 
Länder für ein Integrationsmonitoring ausgespro-
chen . Im Rahmen des Ersten Fortschrittsberichts 
zum Nationalen Integrationsplan unterstreichen 
die Länder erneut die Notwendigkeit des Integra-
tionsmonitorings . Hervorgehoben wird hier das 
Berliner Integrationsmonitoring, das unmittelbar 
mit dem Berliner Integrationskonzept verknüpft 
ist . Die 43 Indikatoren des Berliner Monitorings 
orientieren sich unmittelbar an den integrations-
politischen Leitsätzen, den zentralen Handlungs-
feldern und den konzentrierten Leitprojekten im 
Land Berlin . 

Beim zweiten Treffen der für Integration zu-
ständigen Ministerinnen und Minister bzw . Sena-
torinnen und Senatoren der Länder im April 2008 
wurde eine länderoffene Arbeitsgruppe einge-
richtet, die sich mit den Themen „Indikatorenent-
wicklung und Monitoring“ sowie Fragen der Än-
derung von Statistiken auseinandersetzt . Das ers-
te Treffen der Arbeitsgruppe fand im Juni 2008 
statt . Geleitet wird die Arbeitsgruppe von den 
Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen, die in 
den Jahren 2008 und 2009 bereits eigene indika-
torengestützte Berichte veröffentlicht haben . 
Aus den Ländern nehmen Integrationsexperten 
sowie Experten aus den Statistischen Landesäm-
tern an den Arbeitsgruppentreffen teil . Von Bun-
desseite wurden die Beauftragte sowie das Statis-
tische Bundesamt und das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge zur Mitarbeit in der Arbeits-
gruppe eingeladen . 

Im Juni 2009 haben die für Integrationsfragen 
zuständigen Ministerinnen und Minister bzw . Se-
natorinnen und Senatoren der Länder einen von 
der Arbeitsgruppe erarbeiteten Indikatorensatz 
zustimmend zur Kenntnis genommen . Der Kenn-
zahlen- und Indikatorensatz umfasst insgesamt 

28 Kernindikatoren und sieben Kennzahlen .47 Die 
Länder orientierten sich bei der Auswahl der Indi-
katoren am Indikatorenset der Bundesregierung, 
über die Hälfte der Länderindikatoren sind auch 
im Indikatorenset des Bundes enthalten . Ein Teil 
der Indikatoren, die auf Bundesebene genutzt 
werden, steht jedoch auf Länderebene nicht zur 
Verfügung . Dennoch ist auch nach Einschätzung 
der Länder gewährleistet, dass das Monitoring 
der Bundesländer und das Monitoring des Bundes 
anschlussfähig sind .48

In einer Pilotstudie „Indikatorenentwicklung 
und Monitoring 2005 bis 2008“ vom Februar 2010 
wurde der Indikatorensatz der Länder einem Pra-
xistest unterzogen . An der Pilotstudie waren die 
Länder Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz beteiligt . Auf der Grundlage dieser ein-
drucksvollen Pilotstudie soll bis Ende 2010 eine 
länderübergreifende Auswertung zum Stand der 
Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund erarbeitet und auf der 6 . Konferenz der für 
Integration zuständigen Ministerinnen und Minis-
ter bzw . Senatorinnen und Senatoren vorgelegt 
werden . Die länderübergreifende Auswertung 
soll zukünftig alle zwei Jahre fortgeschrieben und 
aktualisiert werden .

Die Konferenz der für Integration zuständigen 
Ministerinnen und Minister bzw . Senatorinnen 
und Senatoren unterstreicht mit dem Beschluss 
zur Ausarbeitung einer alle Bundesländer umfas-
senden Auswertung die Notwendigkeit eines län-
derübergreifenden Integrationsmonitorings . Die 
Konferenz fordert den Bund auf, gemeinsam mit 
ihnen Vorschläge zu erarbeiten, die zu einheitli-

47 Den Ländern steht es darüber hinaus frei, für die eigene In-
tegrationsberichterstattung gegebenenfalls weitere Indika-
toren zu verwenden . So hat Hamburg angekündigt, die Ver-
wendung zusätzlicher Indikatoren zur interkulturellen Öff-
nung der Verwaltung zu prüfen . 
48 Von den Länderindikatoren sind 16 Indikatoren und drei 
Kennzahlen auch im Bundesset vertreten . Vier Indikatoren 
sind im Bundesset mit anderen Datenquellen vertreten . Die 
abweichenden Indikatoren erklären sich zum Teil aus den auf 
Länderebene nicht vorhandenen Daten, da die Kinder- und 
Jugendgesundheitsstudie KiGGS, der Freiwilligensurvey und 
das Sozioökonomische Panel nur bundesweit auswertbar 
sind . Weitere acht Indikatoren gehen über das bundesweite 
Indikatorenset hinaus .
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chen statistischen Grundlagen führen . Insbeson-
dere soll die bereits zum 1 .1 .2009 in Kraft getrete-
ne Gesetzesänderung des SGB II und SGB III und 
die damit mögliche Erhebung des Merkmals Mig-
rationshintergrund in den Statistiken der Bundes-
agentur für Arbeit vom Bund zeitnah umgesetzt 
werden .

3.5  Kommunale Aktivitäten im Bereich  

Integrationsmonitoring

Im Berichtszeitraum begannen viele Kommu-
nen, die Integrationspolitik durch ein Integrati-
onsmonitoring zu begleiten . Nachdem Wiesba-
den bereits 2004 das erste „Monitoring zur Aus-
länderintegration“ veröffentlicht hat, haben in-
zwischen die Städte Aachen, Bochum, Essen, 
Frankfurt/Main, Hannover, München, Osnabrück, 
Saarbrücken, Solingen, Stuttgart, Wuppertal und 
auch z . B . der Landkreis Osnabrück eigene Moni-
toringsysteme aufgebaut und erste Berichte ver-
öffentlicht . Viele andere Städte bauen derzeit 
Monitoringsysteme auf und haben Veröffentli-
chungen angekündigt . Deutlich wird, dass die 
Entwicklung von kommunalen Monitoringsyste-
men zur Überprüfung der Erreichung der integra-
tionspolitischen Ziele von den Kommunen selbst, 
den kommunalen Verbänden und den Ländern 
mit viel Energie umgesetzt und unterstützt wird .

Anlass für viele Städte zur Erarbeitung eines In-
tegrationsmonitorings war eine Veröffentlichung 
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsvereinfachung (KGSt) zu kommunalem Inte-
grationsmonitoring, die 2006 unter Mitarbeit ver-
schiedener Kommunen erstellt und an alle Städte 
verschickt wurde . Das Deutsche Institut für Urba-
nistik (difu) setzte im Berichtszeitraum eine 
Selbstverpflichtung des Nationalen Integrations-
plans aus der Arbeit der AG 5 „Integration vor Ort 
unterstützen“ um, „Fortbildungsangebote im Be-
reich Evaluierung/Monitoring durch wissenschaft-
liche Institute, Verbände“ durchzuführen . Im Feb-
ruar 2008 und erneut im März 2009 veranstaltete 
das difu in Zusammenarbeit mit der KGSt und der 
Bertelsmann-Stiftung, im Jahr 2009 auch in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Städtetag, ein 
Fortbildungsseminar zum Thema „Monitoring 

und Evaluation von kommunalen Integrations-
maßnahmen“ . Die Veranstaltung richtete sich an 
Verwaltungschefs, Führungs- und Fachpersonal 
aus allen Verwaltungsbereichen, Integrationsbe-
auftragte, Migrantenvertreter, Personalvertre-
tungen und Ratsmitglieder . 

Im Rahmen des Eurocities-Netzwerks „Integra-
ting Cities“ veranstaltete Berlin im April 2009 eine 
Konferenz, die sich auch mit der Indikatorenent-
wicklung in den europäischen Hauptstädten und 
den europäischen Mitgliedstaaten beschäftigte . 
Das Land Hessen führte 2008 mehrere Regional-
konferenzen zum Thema Integration durch, in de-
nen auch das Thema Integrationsmonitoring in 
Kommunen besprochen wurde . Auch bei den in 
Hessen 2009 begonnenen „Modellregionen Inte-
gration“ ist das Integrationsmonitoring ein wich-
tiges Thema . Eines der Auswahlkriterien für die 
Modellregionen war die Entwicklung und der Ein-
satz von Integrationsindikatoren für ein aussage-
kräftiges Monitoring . Alle ausgewählten Kreise 
und Städte sehen die Notwendigkeit für ein aus-
gereiftes Integrationsmonitoring .
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II. Integration

1. Bildung

Bildung ist Voraussetzung für persönlichen 
Aufstieg und die Zukunftsfähigkeit Deutschlands . 
Integration ist im Kern eine Bildungsfrage . Inves-
titionen in Bildung sind Zukunftsinvestitionen 
und Motor für Wachstum, Beschäftigung und ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt . Internationale 
Organisationen wie die OECD und die Weltbank 
haben seit langem nationale Bildungspolitiken 
durch die systematische Beobachtung und Indi-
zierung von Schulleistungen und strukturellen 
Besonderheiten flankiert und den Zusammen-
hang zwischen internationaler Leistungs- und In-
tegrationsfähigkeit von Bildungssystemen ge-
zeigt . Diese Impulse sind angekommen und in 
nationale Strategien eingegangen . Die EU unter-
stützt die Weiterentwicklung der autonomen Bil-
dungssysteme ihrer Mitgliedstaaten über ge-
meinsame Zielvereinbarungen, die auf qualitati-
ve Verbesserungen im Bildungsbereich, verstärk-
te Investitionen in Bildung bzw . Humankapital, 
europäische Vergleichbarkeit von Qualifikatio-
nen und die gezielte Ausschöpfung von Bildungs-
potenzialen setzen, insbesondere auch der zuge-
wanderten Bevölkerung . 

Vom Bildungsstand und den Qualifikationen 
der in Deutschland lebenden Menschen hängen 
unsere gesellschaftliche und wirtschaftliche Zu-
kunft ab . Dabei kommt der nachhaltigen Verbes-
serung der Integrationsfähigkeit des deutschen 
Bildungs- und Qualifikationssystems eine Schlüs-
selrolle zu . Die Bundeskanzlerin und Regierungs-
chefs der Länder haben im Oktober 2008 die Qua-
lifizierungsinitiative für Deutschland beschlossen 
und sind überein gekommen, die Gesamtausga-
ben für Bildung und Forschung bis 2015 um insge-
samt 13 Mrd . € zu steigern . Sie bekräftigen damit 
auch die Umsetzung des Nationalen Integrations-
plans und haben neue politische Prioritäten ge-
setzt, um den Aufstieg durch Bildung zu eröffnen . 
Insbesondere für Kinder und Jugendlichen mit ei-
nem Migrationshintergrund ergeben sich daraus 
neue Bildungsperspektiven . Diese Kinder und Ju-

gendlichen bilden Deutschlands größtes neu zu 
erschließendes Bildungspotenzial .

In Deutschland ist das Recht auf Bildung durch 
Artikel 13 des Internationalen Pakts über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte gelten-
des Recht im Rang eines Bundesgesetzes . Arti-
kel 28 der VN-Kinderrechtskonvention beinhaltet 
das Recht auf Bildung und Ausbildung . Die Beauf-
tragte erwartet daher die Umsetzung dieses 
Rechtsanspruchs für alle Kinder und Jugendli-
chen, die sich in Deutschland aufhalten, insbeson-
dere für die rund 34 .000 schulpflichtigen Kinder 
und Jugendlichen mit Asylbewerber- und Flücht-
lingsstatus .49 Sie weist insbesondere auf den not-
wendigen Schulbesuch unbegleiteter minderjäh-
riger Flüchtlinge hin .50

Die im Nationalen Integrationsplan veranker-
ten bildungsbezogenen Handlungsfelder und 
Selbstverpflichtungen haben breite Resonanz ge-
funden und die Perspektive eines bildungsbe-
reichsübergreifenden Referenzrahmens eröffnet . 
Die Beauftragte begrüßt insbesondere, dass die 
Anstrengungen für eine gelingende Bildungsinte-
gration deutlich verstärkt wurden . Die Länder, der 
Bund, die Kommunen, die Wirtschaft, private Initi-
ativen und vor allem die Migrantenselbstorgani-
sationen haben dazu beigetragen . Sie alle eint 
der Wille, gemeinsam die nach wie vor bestehen-
de enge Verknüpfung von schwacher sozialer 
Lage und geringen Bildungschancen aufzubre-
chen und die Bildungs- und Ausbildungspotenzia-
le junger Migrantinnen und Migranten besser aus-
zuschöpfen . Integrationspläne der Länder51 und 

49 Krappmann, Lothar / Lob-Hüdepohl, Andreas / Bohmeyer, 
Axel / Kurzke-Maasmeier, Stefan (Hrsg .): Bildung für junge 
Flüchtlinge – ein Menschenrecht . Erfahrungen, Grundlagen 
und Perspektiven, Forum Bildungsethik, Bielefeld 2009 .
50 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration: Humanität und Staatsräson auf Kollisionskurs: 
der Schulzugang von Kindern irregulärer Zuwanderer . Ergeb-
nisse einer Studie für die Stiftung Mercator, SVR-Info/ April 
2010, Berlin 2010 .
51 Z . B . das Hamburger Handlungskonzept zur Integration von 
Zuwanderern vom Februar 2007, der Integrationsplan Baden 
Württemberg vom 8 .9 .2008, das Bayerische Gesamtkonzept 
zu Integration von Schülern mit Migrationshintergrund vom 
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Kommunen setzen durchgängig Prioritäten im 
Handlungsfeld Integration durch Bildung .52 Eh-
renamtliche Initiativen aus der Mitte der Bürger-
gesellschaft, zahlreiche Stiftungen,53 Migranten-
selbstorganisationen und die Wirtschaft haben 
ihr Bildungsengagement deutlich verstärkt und 
auf die Unterstützung und Erschließung der Po-
tenziale von Kindern und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund fokussiert . 

Die Beauftragte verweist auf das nachhal- 
tige Bildungs- und Integrationsengagement der 
Bertels mann Stiftung, der Deutschlandstiftung 
Integration, der Stiftung Mercator, der Hertie-
Stiftung, der Körber-Stiftung, der Herbert 
 Quandt-Stiftung, der Vodafone-Stiftung, der Ro-
bert-Bosch-Stiftung, der ZEIT-Stiftung, der Volks-
wagenStiftung, der Freudenberg-Stiftung, der 
START-Stiftung, der Roland Berger Stiftung, der 
Breuninger-Stiftung, sowie der Daetz Stiftung . 
Auf Initiative der Stiftung Mercator und der Volks-
wagenStiftung haben insgesamt acht dieser Stif-
tungen den Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration ins Leben 
gerufen, der als unabhängiges wissenschaftliches 
Gremium zu integrations- und migrationspoliti-
schen Themen Stellung bezieht und im Mai 2010 
sein erstes Jahresgutachten vorgelegt hat . 

Zur Unterstützung und Verbesserung der Bil-
dungssituation von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund ist eine deutliche Auswei-
tung des bürgerschaftlichen Engagements zu 
verzeichnen . Patenschaften bilden eine zuneh-
mend wichtige Ergänzung der pädagogischen 
und sozialpädagogischen Regelangebote, erset-
zen allerdings nicht deren bedarfsgerechte Aus-
gestaltung . Ehrenamtliche Patenschaften, zum 
Beispiel tausende Lesepatinnen und -paten, tra-
gen erheblich zur frühkindlichen und schulischen 
Sprach-, Kompetenz- und Persönlichkeitsentwick-
lung von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund bei . Zahlreiche regionale Initiati-

17 .3 .2009, der Erste Umsetzungsbericht zum Berliner Integra-
tionskonzept 2007-2009 vom Juli 2009 . 
52 Z . B . der Entwurf eines Diversitätskonzeptes für die Stadt 
Frankfurt am Main, September 2009 .
53 Das vielfältige Bildungsengagement der Stiftungen ist do-
kumentiert im Stiftungsreport 2008/2009, herausgegeben 
vom Bundesverband Deutscher Stiftungen, Berlin 2008 .

ven unterstützen sie beim Übergang von der 
Schule in die Ausbildung oder ein Studium . Mit der 
„Aktion zusammen wachsen – Bildungspaten-
schaften stärken, Integration fördern“ unter-
stützt die Beauftragte dazu seit April 2008 bun-
desweit über 530 Bildungspatenschaftsprojekte 
und setzt bundesweit Impulse zur Initiierung wei-
terer Patenschaften . 54 

Für die Beauftragte schließt Integration den 
vertrauensvollen Dialog und die Zusammenarbeit 
mit Migrantenselbstorganisationen ein . Mit ihrer 
gemeinsamen Erklärung „Integration als Chance 
– gemeinsam für mehr Chancengerechtigkeit“ 
haben die Kultusministerkonferenz und die Orga-
nisationen von Menschen mit Migrationshinter-
grund in Dezember 2007 ein Zeichen gesetzt, bei 
der Umsetzung des Nationalen Integrationsplans 
zusammen zu arbeiten . Die Beauftragte erwartet 
davon eine deutliche Intensivierung der Bildungs-
zusammenarbeit mit den Migrantenselbstorgani-
sationen vor Ort . 

Unter den zahlreichen Bildungsinitiativen der 
Migrantenselbstorganisationen weist die Beauf-
tragte – exemplarisch und keineswegs ab-
schließend – auf die erfolgreiche Arbeit der in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigranten-
verbände in Deutschland e .V . zusammenge-
schlossenen Elternvereine und die Bildungskam-
pagne der Türkischen Gemeinde in Deutschland 
hin . Wichtige Beiträge zur schulischen und beruf-
lichen Integration, insbesondere beim Übergang 
„Schule-Berufsausbildung“ junger Migrantinnen 
und Migranten leisten sowohl staatliche als auch 
nichtstaatliche Organisationen, insbesondere 
aber Migrantenselbstorganisationen .

Die nachfolgende Darstellung ist als Ermuti-
gung zu verstehen, die nach wie vor schwierige 
Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund deutlich zu verbes-
sern und miteinander dafür zu sorgen, dass Fort-
schritte unumkehrbar und vor allem rasch größer 
werden .

54 Vgl . www .aktion-zusammen-wachsen .de .
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1.1  Frühkindliche Bildung, Betreuung  

und Erziehung

Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und 
andere familiäre Erziehung ergänzende Angebo-
te haben weiter an Bedeutung gewonnen . Der 
Auftrag an Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege hat sich neben der Betreuung stark 
auf die Bildung verlagert . Vor diesem Hintergrund 
erklärt sich die Dynamik der ablaufenden Reform-
prozesse im System frühkindlicher Bildung, Be-
treuung und Erziehung (FBBE), die durch den 
quantitativen und qualitativen Ausbau der Plätze 
für Kinder unter drei Jahren und vor allem aber 
durch die Qualitätsentwicklung der Einrichtun-
gen geprägt sind . Die Landesregierungen haben 
eine Vielzahl von Programmen initiiert, Bildungs-
pläne entwickelt und die Kooperation zwischen 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen als 
Aufgabe geregelt . Darüber hinaus finden sich Mo-
dellprojekte, landespolitische Programme zu The-
men wie Beobachtung und Dokumentation von 
Bildungsprozessen, Sprachförderung, Aus-, Fort- 
und Weiterbildung des pädagogischen Personals, 
Qualifizierung für den pädagogischen Alltag mit 
Kindern unter drei Jahren, Familienzentren, Bil-
dungshäuser für Kinder von drei bis zehn Jahren 
u .v .m . Diese Entwicklungen erschweren es aber 
auch, einen Überblick über die bestehenden 
16 Ländersysteme der frühkindlichen Bildung, Be-
treuung und Erziehung in Deutschland zu gewin-
nen . Zusätzlich erhöhen die vielen beteiligten 
 Akteure und Gebietskörperschaften sowie die 
komplexen Zuständigkeits- und Verantwortungs-
strukturen auf den Ebenen Bund, Länder, Kommu-
nen, Träger und Einrichtungen die Schwierigkeit, 
das jeweilige System zu erfassen und Vergleiche 
vorzunehmen .

Die FBBE trägt – ergänzend zur elterlichen Er-
ziehung und Bildung – entscheidend dazu bei, die 
Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 
zu unterstützen und sie umfassend auf den Schu-
leintritt vorzubereiten . Dem Förderungsauftrag 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- 
und Jugendhilfe (SGB VIII) entsprechend erfüllen 
Kindertageseinrichtungen neben der Betreuung 
und Erziehung zunehmend die Funktion von früh-

kindlichen Bildungseinrichtungen . Mit Blick auf 
Kinder mit Migrationshintergrund wird die FBBE 
insbesondere mit zwei Erwartungen konfrontiert: 
Zum einen soll unter bildungspolitischen Vorzei-
chen durch eine frühzeitige und individuelle För-
derung Chancengerechtigkeit hergestellt wer-
den . Zum anderen geht es aus sozialpolitischer 
Sicht um die Verbesserung gesellschaftlicher Inte-
gration und die Kompensation familiärer Soziali-
sationsdefizite .55 

Die Integrationspolitik richtet ihr Augenmerk 
bei Kindern mit Migrationshintergrund auf die 
möglichst frühzeitige Beteiligung an der früh-
kindlichen Sprachförderung im Elementarbe-
reich . Außerdem zielt sie auf den qualitativen 
und quantitativen Ausbau der Angebote sowie 
auf die Aktivierung der Eltern . Die frühe Förde-
rung von Kindern mit Migrationshintergrund bil-
dete – mit besonderem Gewicht auf der Förde-
rung der deutschen Sprache – einen der Schwer-
punkte im Nationalen Integrationsplan .56 Auch 
im Fortschrittsbericht zum Integrationsplan wird 
die frühkindliche Förderung als wichtiges integ-
rationspolitisches Handlungsfeld von Bund, Län-
dern, Kommunen und Trägerorganisationen her-
ausgestellt .57

Für die Integration von Zuwanderern und ihren 
Kindern ist der Anspruch auf Förderung in Tages-
einrichtungen und in Kindertagespflege sehr 
wichtig . Dieser Anspruch existiert für Kinder vom 
vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schulein-
tritt bereits seit dem Jahr 1996 .58 Ab dem 1 .8 .2013 
wird es ihn auch für alle Kinder ab dem vollende-
ten ersten Lebensjahr geben .59 Für die Lern- und 
Entwicklungsprozesse von Kindern – und damit 
für den Integrationsverlauf – ist es wichtig, in wel-
chem zeitlichen Umfang die tägliche Betreuung 
garantiert wird . Der im SGB VIII geregelte An-

55 Vgl . Bundesjugendkuratorium: Zukunftsfähigkeit von Kin-
dertageseinrichtungen, 2008, S . 6 f .
56 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg .): 
Der Nationale Integrationsplan: Neue Wege – Neue Chancen, 
Berlin 2007 .
57 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, Ber-
lin 2008; S . 20 f ., S . 112 f ., S . 201 f, S . 219 f .
58 § 24 Abs . 1 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), mit ei-
ner Übergangsregelung bis zum 31 .12 .1998 .
59 Hierfür hat das Kinderförderungsgesetz (KiföG) gesorgt, 
das am 16 .12 .2008 in Kraft trat .
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spruch bezieht sich in der Regel nur auf eine Halb-
tagsbetreuung . Die Länder haben hierzu eigene, 
teilweise voneinander abweichende Bestimmun-
gen in ihren Ausführungsgesetzen zum Kinder- 
und Jugendhilfegesetz erlassen .60 Gegenwärtig 
ist der Mindestumfang an garantierter Betreu-
ungszeit in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen je-
doch noch nicht geregelt . In den anderen Län-
dern werden entweder fünf und mehr Stunden 
garantiert, oder der Betreuungsumfang wird am 
Förder- und Betreuungsbedarf der Kinder bzw . 
dem Unterstützungsbedarf der Familien ausge-
richtet .61 Die Beauftragte schließt sich der Emp-
fehlung des Zwölften Kinder- und Jugendberichts 
an, wonach der Rechtsanspruch auf Ganztags-
plätze auszuweiten ist und die tägliche zusam-
menhängende Betreuungszeit fünf Stunden nicht 
unterschreiten sollte .62 Insbesondere im Hinblick 
auf Sprachentwicklungsprozesse muss sicherge-
stellt sein, dass Kinder für den Zweitspracherwerb 
über eine längere tägliche Verweildauer in der Be-
treuungseinrichtung ausreichend Gelegenheit 
bekommen, ihre sprachlichen Fähigkeiten nicht 
nur in der Förderung durch pädagogische Fach-
kräfte, sondern auch spielerisch mit anderen Kin-
dern zu festigen .

Kindertageseinrichtungen als Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe werden zunehmend 
auch als Teil des Bildungssystems verstanden . In 
einigen Bundesländern wurde das beitragspflich-
tige Betreuungsangebot zu einem beitragsfreien 
und umfassenden Förderangebot weiterentwi-
ckelt und die Elementarbildung somit als öffentli-

60 Eine Synopse zur Rechtslage hat das Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg im Septem-
ber 2009 vorgelegt . In der Länderübersicht werden die jewei-
ligen Gesetze und rechtlichen Regelungen für die Betreuung 
von Kindern von 0-3 Jahren, 3 Jahren bis Einschulung, für 
Schulkinder und im Bereich der Tagespflege für alle Bundes-
länder aufgeführt . Dazu werden die Regelungen zum Rechts-
anspruch auf einen Kindergartenplatz aufgelistet .
http://www .mbjs .brandenburg .de/media_fast/5527/Rechts-
lage .pdf .
61 Für weitere Informationen siehe: Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg .), Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2009, 
Gütersloh 2010 .
62 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend: Zwölfter Kinder- und Jugendbericht, Berlin 2005, S . 40 .

che Pflichtaufgabe verankert .63 Seit dem Kinder-
gartenjahr 2009/2010 ist das letzte Jahr vor der 
Einschulung in Berlin, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen, im Saarland, in Sachsen und Schleswig-
Holstein beitragsfrei . In Rheinland-Pfalz gilt dies 
sogar für drei Kindergartenjahre . Dort sollen ab 
August 2010 bereits Eltern von zweijährigen Kin-
dern eine Betreuung beitragsfrei nutzen können . 
Berlin plant ebenfalls die sukzessive Einführung 
von drei beitragsfreien Jahren ab dem Jahr 2011 . 
Aus Sicht der Beauftragten sollten auch die übri-
gen acht Bundesländer die Kindertagesbetreu-
ung – schrittweise – beitragsfrei gestalten .64 Die 
Beitragsfreiheit erleichtert den Zugang zur frü-
hen Bildung von Anfang an und untermauert die 
gesellschaftliche Verantwortung für die Chan-
cengleichheit aller Kinder bei der Bildung . Vor 
dem Hintergrund der Einkommenssituation vieler 
Familien mit Migrationshintergrund könnte die 
Beitragsfreiheit für die Tagesbetreuung einen po-
sitiven Einfluss auf deren Inanspruchnahme und 
damit auf die Integration der Kinder haben .

Die Bildungschancen und die Lernmotivation 
von Kindern werden durch die sozio-ökonomische 
Situation der Familie, den Bildungsstand und die 
Bildungserwartungen der Eltern wie auch durch 
deren Sprachkompetenz stark beeinflusst . Eine 
Untersuchung im Auftrag der Konrad-Adenauer-
Stiftung zu Bildungssensibilität und -aspiration 
stellte fest, dass vor allem gebildete Eltern aus 
den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und 
aus der Türkei ihre mit der Zuwanderung verbun-
denen Aufstiegswünsche auf die Bildungskarrie-
ren der Kinder projizieren und großen Wert auf 
eine gute Bildung und Ausbildung ihrer Kinder le-

63 Vgl . die tabellarische Übersicht zur Beitragsfreiheit mit 
Stand vom Dezember 2008 in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg .): 
Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2009, Gü-
tersloh 2010, Tab . 37, S . 212 . Die Angaben im Länderreport 
wurden durch eigene Rechercheergebnisse der Autoren er-
gänzt; siehe hierzu: http://www .bildungsserver .de/zeigen .
html?seite=5674 .
64 Nach § 90 SGB VIII regelt das Landesrecht die Erhebung von 
Teilnahmebeiträgen; nach § 90 Abs . 2 Satz 2 SGB VIII . kann der 
Beitrag schon jetzt erlassen werden, wenn die Förderung für 
die Entwicklung des jungen Menschen erforderlich ist . Nach  
§ 90 Abs . 3 SGB VIII kann der Beitrag erlassen werden, wenn 
die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist .
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gen .65 Die Kindertagesbetreuung wird von Eltern 
mit einem Hauptschulabschluss unabhängig da-
von, ob ein Migrationshintergrund vorliegt oder 
nicht, um ca . 6 % weniger in Anspruch genommen 
als von Eltern mit Abitur .66 Sollen Kinder mit Migra-
tionshintergrund und aus sogenannten bildungs-
fernen Elternhäusern stärker im System der FBBE 
vertreten sein und besser integriert werden, müs-
sen ihre Eltern vor dem Hintergrund ihres verfas-
sungsrechtlich garantierten Erziehungsvorrangs 
aktiver einbezogen, informiert und in ihrer Ver-
antwortung und Erziehungskompetenz gestärkt 
werden . Demnach müssen Eltern mit niedrigerem 
Bildungsniveau auch stärker in den Mittelpunkt 
integrationspolitischer Maßnahmen rücken . Die 
Länder haben dazu im Nationalen Integrations-
plan die Absicht erklärt, eine systematische und 
zielgerichtete Elternansprache und -information 
einzuführen, die die Themen frühe Förderung, 
frühzeitiger Besuch von Kindertageseinrichtun-
gen und Sprachentwicklung umfasst .67 

Die Länder haben die Stärkung der Elternrolle 
und die enge Kooperation mit Eltern grundlegend 
in allen Bildungsplänen verankert . In Nordrhein-
Westfalen und Sachsen-Anhalt wird beispielswei-
se eine „Erziehungspartnerschaft“ angestrebt; 
mit dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungs-
plan werden Kindertageseinrichtungen dazu ver-
pflichtet, mit Eltern im Sinne einer „Bildungspart-
nerschaft“ zusammenzuarbeiten . Im Sinne einer 
öffentlichen Verantwortung für das Kindeswohl 
und aufgrund des gemeinsamen Interesses von 
Staat und Eltern an der positiven Entwicklung der 
Kinder müssen in der öffentlich geförderten Kin-
dertagesbetreuung erleichterte Zugänge ge-
schaffen und adäquate Angebote bereitgehalten 
werden . Von Seiten der Be

Einer Selbstverpflichtung des Bundes im Natio-
nalen Integrationsplan entsprechend werden El-
tern mit Migrationshintergrund und deren Mög-
lichkeiten zur Unterstützung von Bildungsprozes-
sen in den „Lokalen Bündnissen für Familie“ und 

65 Henry-Huthmacher, Christine / Borchard, Michael (Hrsg .): 
Eltern unter Druck, Stuttgart 2008, S . 13 f . und S . 55 ff .
66 Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg .): Bildung in 
Deutschland, Bielefeld 2006, Abb . H3-3A, S . 294 .
67 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg .): 
Nationaler Integrationsplan, Berlin 2007, S . 26 .

beim Aktionsprogramm „Mehrgenerationenhäu-
ser“ mittlerweile stärker berücksichtigt .68 Für Ver-
besserungen der Früherkennung ist aus dem Akti-
onsprogramm des Bundes „Frühe Hilfen für Eltern 
und Kinder und soziale Frühwarnsysteme“ das 
„Nationale Zentrum Frühe Hilfen“ hervorgegan-
gen .69 Mit dem Ziel der Prävention und Interventi-
on bündelt das Zentrum bundesweit Modellpro-
jekte in den Kommunen, evaluiert diese und sorgt 
perspektivisch für Rahmenbedingungen, die eine 
engere Verzahnung von Gesundheitseinrichtun-
gen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 
ermöglichen . Das BMFSFJ stellt Eltern umfassende 
Informationen zu Erziehungs- und Bildungsfragen 
in Form von (mehrsprachigen) Elternbriefen in Ko-
operation mit dem Arbeitskreis Neue Erziehung 
(ANE e .V .) zur Verfügung .70

Das BAMF stellt im Workingpaper 24 ausge-
wählte Projektkonzepte zur Unterstützung von 
Eltern mit Migrationshintergrund vor .71 Der Be-
richt beschreibt u .a . die positiven Effekte dieser 
familienorientierten Maßnahmen für den Bil-
dungserfolg der Kinder und nennt wissenschaft-
lich belegte Erfolgsfaktoren . Demnach sind Pro-
jekte wirkungsvoller, die gleichzeitig Kinder und 
Eltern ansprechen, die einen präventiven Ansatz 
verfolgen und sehr intensiv Eltern und Kinder ein-
beziehen .

Zahlreiche Kommunen und Träger führen die 
Programme „Opstapje“ und „HIPPY“ durch, mit 
denen bundesweit insbesondere Familien in sozi-
alen Problemlagen und Familien mit Migrations-
hintergrund angesprochen werden . Sie zielen 
beide darauf, die Erziehungskompetenzen der El-

68 Nähere Informationen unter 
http://www .lokale-buendnisse-fuer-familie .de und  
http://www .mehrgenerationenhaeuser .de . 
Bundesweit bestehen mittlerweile 604 Lokale Bündnisse für 
Familie und 500 Mehrgenerationenhäuser  
(Stand: Februar 2010) .
69 Nähere Informationen mit einer Übersicht zu den Praxispro-
jekten unter http://www .fruehehilfen .de . 
70 Vgl . http://familien-wegweiser .de/BMFSFJ/Service/Archiv/
16-Legislaturperiode/pressemitteilungen,did=131460 .html . 
Weitere Informationen zu den Elternbriefen, die ab 2009 in 
einer Auflage von 500 .000 verteilt werden, siehe unter http://
www .ane .de und http://www .ben-elternnetz .de . 
71 BAMF: Förderung des Bildungserfolgs von Migranten: Effek-
te familienorientierter Projekte, Workingpaper 24, Nürnberg 
2009 .
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tern zu stärken .72 Als weitere Programme zur El-
ternbildung und Sprachförderung sind die Kon-
zepte „Griffbereit“, „Rucksack Kita“ und „Ruck-
sack Schule“ der Regionalen Arbeitsstellen zur 
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zu-
wandererfamilien (RAA) zu nennen, die an Eltern 
von Kindern im Alter von ein bis sieben Jahren so-
wie die Beschäftigten in Kindertageseinrichtun-
gen und Grundschulen adressiert sind . Zum Netz-
werk der RAA gehören derzeit bundesweit 47 sol-
cher Arbeitsstellen bzw . assoziierte Projekte in 
sieben Bundesländern .73

In zahlreichen Ländern und Kommunen exis-
tieren weitere Projekte und Programme, die in 
vielen Fällen an Kindertageseinrichtungen gekop-
pelt sind . Häufig sind konzeptionell die Elemente 
Elternbildung, Eltern mit Migrationshintergrund 
als Multiplikatoren, (Sprach-)Förderung der Kin-
der und Beteiligung bzw . Qualifizierung der Be-
legschaft in den Tageseinrichtungen einzeln oder 
in Kombination in diesen Maßnahmen enthal-
ten .74 Beispielhaft zu nennen sind hier „Frühstart“ 
in Hessen, „KIKUS“ in München und „Spiki“ in 
Nürnberg .75 

Das BMFSFJ bietet für Eltern, die aus eigener In-
itiative Hilfe und Unterstützung suchen, über ein 
Internetportal einen Wegweiser zu Angeboten 
vor Ort an .76 Eltern mit Unterstützungsbedarf ge-
hören allerdings eher einem bildungsfernen Mili-
eu an und finden schon möglicherweise aufgrund 
vorhandener Sprachbarrieren keinen Zugang zu 
diesen Informationssystemen und Eltern- bzw . Fa-
milienbildungsangeboten . So gehört es beispiels-
weise zu den großen Herausforderungen kommu-

72 Die beiden ursprünglich unabhängig voneinander arbei-
tenden Programme streben im Jahr 2010 die Gründung eines 
gemeinsamen Vereins an . Opstapje ist bundesweit an 80 
Standorten, Hippy an 28 Standorten vertreten . Nähere Infor-
mationen unter http://www .hippy-deutschland .de und 
http://www .opstapje .de .
73 Vgl . http://www .raa .de/raa-auserhalb-nrw .html .
74 Im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
liegt hierzu eine Expertise vor, die verschiedene Modelle vor-
stellt and auswertet: BAMF: Multiplikatorenmodelle für die 
Arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund, Nürnberg 2008 .
75 http://www .zfkm-kikus .de; http://www .projekt-fruehstart .de; 
http://www .jugendamt .nuernberg .de/fachkraefte/projekte_
spiki .html . 
76 Siehe http://www .familien-wegweiser .de . 

nal finanzierter Familienzentren, die Partizipation 
von Familien mit Migrationshintergrund zu för-
dern .77 Eltern mit Migrationshintergrund und 
schlechten Deutschkenntnissen können bislang 
erst dann erreicht werden, wenn ihre Kinder be-
reits eine Tageseinrichtung besuchen . Es besteht 
aus Sicht der Beauftragten dringender Hand-
lungsbedarf, Eltern früher zu informieren und Zu-
gangsbarrieren abzubauen .

Einige Angebote bieten Eltern mit Migrations-
hintergrund Informationen und Beratung, ohne 
sprachliche Hürden überwinden zu müssen . Ein 
positives Beispiel ist das Projekt Stadtteilmütter, 
das 2004 vom Diakonischen Werk Neukölln-Ober-
spree e .V . in Berlin über das dortige Quartiersma-
nagement gestartet wurde und mittlerweile von 
zahlreichen anderen Kommunen übernommen 
wird .78 Mit einem leicht zugänglichen und leicht 
verständlichen Angebot greift die türkischspra-
chige Zeitung „Sabah“ in Kooperation mit der 
Türkisch-deutschen Gesundheitsstiftung den In-
formationsbedarf von türkischsprachigen Eltern 
auf . Die Zeitung bietet bundesweit eine telefoni-
sche Auskunft und Beratung zu Erziehungs- und 
Bildungsfragen an .79 Auch ein Teil der migranti-
schen Elternverbände – wie beispielsweise der 
Bund spanischer Elternvereine – bietet Eltern In-
formationen an . Im Jahr 2009 hat die Türkische 
Gemeinde in Deutschland (TGD) in Kooperation 
mit weiteren türkischen Verbänden ein Projekt 
gestartet, mit dem die Erziehungsverantwortung 
der Eltern gefördert und unterstützt wird .80

77 Weitere Informationen unter http://www .bmfsfj .de/Publi-
kationen/familienbildung/1-vorbemerkungen .html .
78 Vgl . http://www .stadtteilmuetter .de .
79 Weitere Information in türkischer Sprache unter http://
www .sabah .de/tr/okula-alismasi-sabir-ister .html .
80 Das Projekt heißt „MOQA – Motivieren, Qualifizieren, Akti-
vieren von Eltern türkischer Herkunft“ und wird an drei Stand-
orten in Deutschland (Berlin, Wuppertal, Stuttgart) gemein-
sam mit den Landesverbänden vor Ort und in Kooperation mit 
der Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland, dem 
Bundesverband Türkischer Studierendenvereine, dem Bund 
der Türkischen Lehrervereine in Deutschland sowie den regio-
nalen bildungspolitischen Akteuren durchgeführt . Vgl . http://
www .tgd .de/index .php?name=News&file=article&sid=940 .
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1.1.1  Tagesbetreuung von Kindern  

mit Migrationshintergrund 

Laut Mikrozensus lebten im Jahr 2008 1,4 Mio . 
Kinder mit Migrationshintergrund unter sechs 
Jahren in Deutschland . 81 Damit betrug ihr Anteil in 
dieser Altersgruppe 34,2 % . Die Mikrozensusdaten 
2008 belegen einen ansteigenden Anteil von Kin-
dern mit Migrationshintergrund in den nachkom-
menden Generationen . In der Altersgruppe der 
Drei- bis Fünfjährigen wird für 2008 ein Anteil von 
33,2 % ausgewiesen . Im Jahr 2005 lag dieser Anteil 
noch bei 31,4 % .

Tabelle 9: Anteil der Kinder mit Migrationshinter-
grund nach Altersgruppen in Prozent

1 2 3 4 5 3 bis 5 6 bis 10

36,0 34,0 32,9 33,7 33,0 33,2 30,5

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008, Sonder-
auswertung

Ausgewählte Daten zur Bildungsbeteiligung 
von Kindern mit Migrationshintergrund geben 
Auskunft über Teilhabechancen im Bereich der 
frühkindlichen Bildung .82 In den alten Bundeslän-
dern (ohne Berlin) lag im Jahr 2008 die Betreu-
ungsquote von Kindern im Alter von drei bis unter 
sechs Jahren mit Migrationshintergrund bei 84 %, 
bei Kindern ohne Migrationshintergrund bei 
93 % .83 Die Betreuungsquoten von Kindern mit Mi-
grationshintergrund in den Bundesländern variie-
ren stark . In Baden-Württemberg ist die Quote 
mit 94 % und im Saarland mit 91 % am höchsten, 

81 Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008 . Von den knapp 
1,4 Mio . Kindern mit Migrationshintergrund in dieser Alters-
gruppe sind nur 69 .000 Kinder selber zugewandert .
82 Ausgewählte Daten wurden dem Länderreport Frühkindli-
che Bildungssysteme 2009, Hrsg . Bertelsmann Stiftung 2010, 
entnommen . Die Autoren verwendeten Daten des Statisti-
schen Bundesamtes: Kinder und tätige Personen in Tagesein-
richtungen 2008, Kinder und tätige Personen in öffentlich 
geförderter Kindertagespflege 2008, Bevölkerungsfortschrei-
bung 2007, Sonderauswertung des Mikrozensus durch das 
Statistische Bundesamt 2009 .
83 Auf einen bundesweiten Vergleich unter Einschluss der neu-
en Bundesländer mit Berlin wird an verschiedenen Stellen die-
ses Berichtsteils verzichtet, da hier die im Durchschnitt höhe-
re Versorgungsdichte bei gleichzeitig deutlich niedrigerem 
Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund ein verzerrtes 
Bild ergibt . 

während sie in Schleswig-Holstein mit 60 %, in 
Hamburg mit 72 %, in Bayern und Bremen mit je-
weils 75 % sowie in Niedersachsen mit 76 % weit 
unter dem Bundesdurchschnitt liegt . 

Die Betreuungsquoten für Kinder mit und ohne 
Migrationshintergrund weisen in den einzelnen 
Bundesländern ebenfalls Unterschiede auf . Die 
größte Abweichung besteht in Schleswig-Hol-
stein mit 31 Prozentpunkten (60 % für Kinder mit 
Migrationshintergrund zu 91 % ohne Migrations-
hintergrund) . In Bayern, Berlin und Bremen unter-
scheiden sich die Betreuungsquoten um 20 bzw . 
21 Prozentpunkte . Besonders gering ist diese Dif-
ferenz in Baden-Württemberg (1 Prozentpunkt), 
im Saarland (3 Prozentpunkte) und in Nordrhein-

Westfalen (4 Prozentpunkte) .

Kindern aus benachteiligten Milieus und Kindern 
mit Migrationshintergrund für den späteren Schu-
lerfolg positive Effekte hat .84 Dennoch liegt eine 
umfassende multivariate Analyse der Faktoren, 
die sich auf die Betreuungsquote negativ wie po-
sitiv auswirken, nicht vor . Auch die Ursachen für 
die geringeren bzw . höheren Betreuungsquoten 
bei Kindern mit Migrationshintergrund in den 
Bundesländern sind nicht vollständig geklärt .85 
Und für die unterschiedliche Inanspruchnahme 
der Betreuungsangebote von Eltern mit und ohne 
Migrationshintergrund gibt es ebenfalls nur weni-
ge Erklärungsansätze . Es kann jedoch festgestellt 
werden, dass mehrere Faktoren die Betreuungs-
quoten beeinflussen . Das Bundesjugendkuratori-
um kommt zu dem Schluss, dass der sozioökono-
mische Hintergrund der Eltern bei der Bildungs-
beteiligung der Kinder eine wichtigere Rolle spielt 
und einen größeren Einfluss hat als der Migrati-

84 Vgl . Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg .): Bil-
dung in Deutschland 2008, Bielefeld 2008, S . 57 . Für die Wir-
kungen des Besuchs einer Einrichtungen für Kinder unter drei 
Jahren auf den Schulerfolg vgl . Fritschi, Tobias / Oesch, Tho-
mas (BASS): Volkswirtschaftlicher Nutzen von frühkindlicher 
Bildung in Deutschland . Eine ökonomische Bewertung lang-
fristiger Bildungseffekte bei Krippenkindern, im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2008 .
85 Vgl . Bertelsmann Stiftung (Hrsg .): Länderreport Frühkindli-
che Bildungssysteme 2009, Gütersloh 2010, S . 14 .

Es ist empirisch belegt, dass der 
Besuch einer Kindertageseinrich-
tung von mehr als einem Jahr bei 
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onshintergrund .86 So schließt auch das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung in Bezug auf so-
ziale Ungleichheiten beim Schulstart nicht aus, 
dass ungünstigere Startchancen von Kindern mit 
Migrationshintergrund nicht genuin migrations-
bedingt sind, sondern auf die ungünstige sozio-
ökonomische Lage der Eltern zurückgeführt wer-
den können .87 Bei Kindern, die den Kindergarten 
nicht besuchen, handelt es sich also überwiegend 
um sozial ohnehin benachteiligte Kinder .

Ähnlich wie bei allen Eltern, ist auch bei Eltern 
mit Migrationshintergrund deren Bildungsab-
schluss für die Entscheidung, eine Kinderbetreu-
ung in Anspruch zu nehmen, von Bedeutung . 
Wenn Eltern einen Hauptschulabschluss haben, 
fällt die Quote der Inanspruchnahme um fünf Pro-
zentpunkte niedriger aus als bei einem höheren 
Bildungsabschluss .88 Daneben besteht ein weite-
rer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ge-
schwister und der Inanspruchnahme von Kinder-
tagesbetreuung . Je mehr Kinder in einer Familie 
leben, desto seltener besuchen sie eine Einrich-
tung . Dies gilt tendenziell für alle Kinder, und zwar 
unabhängig vom Migrationshintergrund, ob-
gleich es für Familien mit Migrationshintergrund 
etwas stärker zutrifft .89 Auch die Erwerbssituation 
der Eltern wirkt sich auf die Entscheidung aus, Kin-
der außerhalb der Familie betreuen zu lassen . Er-
werbslose Eltern melden ihre Kinder seltener für 
eine Betreuung an als erwerbstätige . Unterschei-
det man nach Migrationshintergrund, melden al-
lerdings erwerbslose Eltern mit Migrationshin-
tergrund ihre Kinder häufiger zur Betreuung an 
als erwerbslose Eltern ohne Migrationshinter-
grund .90 Weitere Gründe für eine geringe Partizi-
pation von Familien mit Migrationshintergrund 
sind die vor Ort in ausreichender Zahl vorhande-
nen Betreuungsplätze, die interkulturelle Offen-

86 Bundesjugendkuratorium (BJK): Pluralität ist Normalität für 
Kinder und Jugendliche, München 2008, S . 7 .
87 Vgl . Kratzmann, Jens / Schneider, Thorsten: Soziale Un-
gleichheiten beim Schulstart, SOEP Papers,Nr . 100 DIW, Berlin 
2008, S . 23 .
88 Vgl . Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg .), Bildung 
in Deutschland, Bielefeld 2006, S . 150 u . Abb . S . 294 .
89 Vgl . Bien, Walter / Rauschenbach, Thomas / Riedel, Birgit: 
DJI-Kinderbetreuungsstudie: Wer betreut Deutschlands Kin-
der?, Weinheim und Basel 2006, S . 94 .
90 Ebd ., S . 95 .

heit der Einrichtungen und die Überzeugung von 
Eltern, dass die Familie der Ort für Bildung, Betreu-
ung und Erziehung bis zum Eintritt in die Schule 
sei .91

Die unterschiedlichen Betreuungsquoten deu-
ten darauf hin, dass der Zugang zu institutioneller 
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im 
frühkindlichen Alter sehr unterschiedlich ist . Mit 
den vorliegenden Analysen kann die Nicht-Teil-
nahme an der Kindergartenerziehung jedoch nur 
unzureichend geklärt werden . Die bereits im 
Zwölften Kinder- und Jugendbericht aufgestellte 
Forderung nach differenzierten Forschungsan-
strengungen und entsprechenden Anstrengun-
gen in der Praxis, um die als sozial benachteiligt 
erkannte Gruppe von Kindern möglichst früh und 
umfassend zu fördern, besteht weiterhin .92 Auf-
schlussreiche Erkenntnisse verspricht in dem hier 
thematisierten Zusammenhang die vom BMFSFJ 
geförderte „Nationale Untersuchung zur Bildung, 
Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit“ 
(NUBBEK), die bei der Datenerhebung zu einem 
Drittel Familien mit Migrationshintergrund einbe-
ziehen wird .93 Aus Sicht der Beauftragten sind 
dringend Strategien erforderlich, um die Betreu-
ungsquoten von Kindern mit Migrationshinter-
grund zu erhöhen .94 

1.1.2  Bildung, Betreuung und Erziehung  

von Kindern unter drei Jahren

Die Betreuungsquote von Kindern mit Migrati-
onshintergrund unter drei Jahren betrug im Jahr 
2009 in den alten Bundesländern (ohne Berlin) 9 % 
und ist damit etwa halb so hoch wie bei Kindern, 

91 Vgl . Föhring, Andrea / Schneewind, Julia: Ich kann nicht mit-
spielen . In: Kindergartenpädagogik Online-Handbuch, http://
www .kindergartenpaedagogik .de/2056 .html .
Vgl . auch: Bien, Walter / Rauschenbach, Thomas / Riedel, Bir-
git: DJI-Kinderbetreuungsstudie: Wer betreut Deutschlands 
Kinder?, Weinheim und Basel 2006, S . 62 f .
92 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend: Zwölfter Kinder- und Jugendbericht, Berlin 2005, S . 33 .
93 Vgl . http://www .nubbek .de .
94 Kindern ohne Aufenthaltsstatus oder Duldung ist der Zu-
gang zu Kindertageseinrichtungen in der Regel verwehrt und 
somit die Teilnahme an frühkindlichen Bildungsmaßnahmen 
wie der Sprachförderung zurzeit unmöglich . Für weitere In-
formationen siehe Kapitel III 2 .8 .4 .
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deren Eltern beide in Deutschland geboren wur-
den (17,5 %) .95 Von allen in den alten Bundeslän-
dern (ohne Berlin) betreuten Kindern unter drei 
Jahren hatten 21,3 % einen Migrationshintergrund, 
während ihr Anteil an der Bevölkerung in dieser 
Altersgruppe 34,3 % betrug . Es ist zu erwarten, 
dass sich die Betreuungsquoten der Kinder mit Mi-
grationshintergrund parallel zum weiteren Aus-
bau des Plätze in den kommenden Jahren erhö-
hen werden . Wie im gesamten Bereich der FBBE 
sind allerdings auch hier sozioökonomische Fak-
toren und der Bildungsstatus der Eltern – und 
zwar unabhängig vom Migrationshintergrund – 
ausschlaggebend für die Inanspruchnahme von 
Angeboten .96 Aus Sicht der Beauftragten ist es 
deshalb auch im Bereich der Betreuung unter drei-
jähriger Kinder erforderlich, Eltern so früh und um-
fassend wie möglich über Betreuungsangebote 
und deren Bedeutung für die Entwicklungschan-
cen ihrer Kinder zu informieren . Nach Möglichkeit 
sollten die Zugangsbarrieren und Hemmnisse 
auch dadurch abgebaut werden, dass relevante 
Informationen in mehreren Sprachen verfügbar 
gemacht werden . 

Der Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder 
unter drei Jahren ist eine der zentralen familien-
politischen Initiativen der Bundesregierung . Be-
reits 2003 empfahl das Gutachten „Auf den An-
fang kommt es an“ einen gesetzlich verankerten 
Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder 
mit einem anderen kulturellen Hintergrund und 
für Kinder aus Risikofamilien mittelfristig auf das 

95 Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik 2/2010, 
Kinder mit Migrationshintergrund, S . 158 f . Für die Berechnun-
gen wurden die Statistik der Kinder- und Jugendhilfe, die Sta-
tistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des 
Bevölkerungsstandes sowie der Mikrozensus herangezogen . 
Da die Bevölkerungsanteile mit und ohne Migrationshinter-
grund zwischen ost- und westdeutschen Ländern stark variie-
ren und gleichzeitig das Platzangebote in Ostdeutschland 
größer ist, werden Angaben zum Bundesdurchschnitt erheb-
lich verzerrt . Deshalb erfolgt hier die Beschränkung auf Daten 
für die alten Länder ohne Berlin .
96 Zum Einfluss des Bildungsabschlusses siehe: Konsortium Bil-
dungsberichterstattung (Hrsg .), Bildung in Deutschland, Bie-
lefeld 2006, S . 150 . Zu den Auswirkungen sozio-ökonomischer 
Ungleichheit auf die Bildungsbeteiligung siehe: Bundesju-
gendkuratorium (BJK): Pluralität ist Normalität für Kinder und 
Jugendliche, München 2008, S . 7 .

zweite Lebensjahr vorzuverlegen .97 In einem ers-
ten Schritt ab 2005 schuf die Bundesregierung 
mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) 
eine rechtliche Grundlage zur qualitätsorientier-
ten und bedarfsgerechten Verbesserung der Be-
treuungssituation . Im Vordergrund stehen die frü-
he Förderung der Kinder und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf . Integrationspolitisch zielt 
der Ausbau darauf, Kinder mit Migrationshinter-
grund möglichst früh ganzheitlich zu unterstüt-
zen und insbesondere in ihrer Sprachentwicklung 
zu fördern . Es besteht breiter Konsens darin, dass 
diese Kinder Tageseinrichtungen deutlich früher 
und damit länger besuchen sollen, um entwick-
lungspsychologisch wichtige Lebensphasen für 
ihre soziale, individuelle und damit auch für die 
sprachliche Entwicklung nutzen zu können . Des-
halb verständigten sich der Bund, die Länder und 
die Kommunen auch im Nationalen Integrations-
plan auf diese Ziele .98 

Vor dem Hintergrund des mittlerweile für das 
Jahr 2013 vereinbarten Rechtsanspruchs auf ei-
nen Betreuungsplatz für alle Kinder ab dem voll-
endeten ersten bis zum vollendeten dritten Le-
bensjahr spielt die Planung der Versorgung mit 
Betreuungsplätzen und der Stand des Ausbaus 
eine wichtige Rolle . Das Kinderförderungsgesetz 
(KiföG) vom 16 .12 .2008 hat die Dynamik des Aus-
baus erhöht und soll Eltern Wahlmöglichkeiten 
eröffnen . Es hat die nötigen rechtlichen Grundla-
gen dafür geschaffen, dass bis zum Jahr 2013 für 
bundesweit im Durchschnitt 35 % der Kinder ein 
Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrich-
tung oder in der Kindertagespflege bereitge-
stellt wird .99 Es sollen nicht nur Kinder berufstäti-

97 Vgl . Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (Hrsg .): Auf den Anfang kommt es an, Berlin 2003 .
98 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg .), 
Der Nationale Integrationsplan, Neue Wege – Neue Chancen, 
2007, S . 47 .
99 Bereits im August 2007 hatten sich Bund und Länder auf 
die Finanzierung geeinigt . Der Bund unterstützt den Ausbau 
bis 2013 mit insgesamt vier Milliarden Euro . Für die notwendi-
gen Mittel für Investitionen hat der Bund ein Sondervermö-
gen in Höhe von 2,15 Milliarden Euro eingerichtet . Dies ist im 
Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz vom 18 .12 .2007 gere-
gelt . Inzwischen haben alle Bundesländer Richtlinien zur Um-
setzung dieser Investitionsmaßnahmen erlassen und ihren 
Bedarf aus dem Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau 
angemeldet .
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ger Eltern einen Betreuungsplatz zugesichert 
bekommen, sondern auch Kinder mit Eltern, die 
Arbeit suchen .

Damit der Bund, die Länder und die Kommu-
nen die angestrebte Quote von 35 % bis zum Jahr 
2013 erreichen, müssen insbesondere in den west-
lichen Bundesländern noch deutlich mehr neue 
Plätze geschaffen werden . So sind gemessen am 
Angebot im Jahr 2008 die Plätze bis 2013 noch in 
fast allen westlichen Ländern mit Ausnahme von 
Hamburg um 20 % und mehr zu steigern .100 Aus in-
tegrationspolitischer Sicht ist es von großer Be-
deutung, wie sich das Platzangebot und die Inan-
spruchnahme durch Eltern mit Migrationshinter-
grund darstellen werden .

Mit Blick auf die frühe Förderung von Kindern 
mit Migrationshintergrund ist es zu begrüßen, 
dass sich das Angebot nach dem Kinderförde-
rungsgesetz pädagogisch und organisatorisch an 
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien 
orientieren soll .101 Neben dem quantitativen Aus-
bau wird es deshalb darauf ankommen, auch die 
Qualität zu verbessern . Hierfür hat die Bundesre-
gierung ebenfalls mit dem Kinderförderungsge-
setz die flankierende Grundlage geschaffen . Mit 
dem Ziel, Kinder in Tageseinrichtungen und in der 
Tagespflege von Anfang an optimal in ihrer indivi-
duellen und sozialen Entwicklung zu fördern und 
zu bilden und somit Chancengerechtigkeit zu 
schaffen, unterstützt das BMFSFJ in vielfacher Hin-
sicht die Bemühungen der Länder, Kommunen 
und Träger, für mehr Qualität sowohl in Kinderta-
geseinrichtungen als auch in der Kindertages-
pflege zu sorgen, angefangen bei der Beteiligung 
an den Betriebskosten bis zu den Programmen 
„Forum Frühkindliche Bildung“102 und „Aktions-
programm Kindertagespflege“ .103 Beide Program-

100 Für detaillierte Informationen zu den Versorgungsquoten 
und zum Ausbaubedarf in den Ländern siehe: Bertelsmann 
Stiftung (Hrsg .): Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 
2009, Gütersloh 2010, S . 31 ff .
101 Kinderförderungsgesetz (KiföG) § 22a Abs . 3 .
102 Weitere Informationen unter: http://www .vorteil-kinder-
betreuung .de/allgemein/dok/6 .php .
103 Weitere Informationen unter: http://www .esf-regiestelle .
eu/content/aktionsprogramm_kindertagespflege/index_ger .
html .

me berücksichtigen u . a . den Aspekt der frühen 
Sprachförderung .

Um Kinder unter drei Jahren optimal zu för-
dern, lautet eine bildungspolitische Forderung 
des Nationalen Integrationsplans an die Länder, 
die bestehenden Bildungspläne „auf die Tagesbe-
treuung von Kindern unter drei Jahren auszuwei-
ten und im Hinblick auf Sprachentwicklung und 
Sprachförderung zu konkretisieren“ .104 In einigen 
Ländern wurden Erweiterungen für den Bereich 
der Bildungsprozesse für unter Dreijährige be-
schrieben . 

1.1.3  Qualität frühkindlicher Bildung, Betreuung 

und Erziehung

Mit der Verständigung auf einen „Gemeinsa-
men Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 
Kindertageseinrichtungen“105 und der Einführung 
von Bildungsplänen haben alle Länder die Bedeu-
tung der frühen Bildung gestärkt . Die Jugendmi-
nisterkonferenz beschloss im Jahr 2008 u . a . die 
Weiterentwicklung der Bildungspläne und die 
Qualitätsentwicklung für die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit in Kindertageseinrichtungen .106 Mit 
Blick auf die Förderung von Kindern mit Migrati-
onshintergrund ist es nicht nur von Bedeutung, 
dass diese in den Plänen angemessen berücksich-
tigt werden, sondern auch, in welcher Weise die 
Umsetzung der Pläne erfolgt . Damit eine Quali-
tätssteigerung wirklich den Kindern zugute 
kommt, müssen Überprüfungen zur Umsetzung 
der Pläne erfolgen, die Bildungspläne in die Kon-
zeptionen der Tageseinrichtungen einfließen, die 
pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen 
qualifiziert und Eltern (auch mit mehrsprachigen 
Materialien) informiert werden . 

Mit Blick auf den Stand des Jahres 2008 lässt 
sich feststellen, dass es noch in allen Ländern in 

104 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg .): 
Der Nationale Integrationsplan: Neue Wege – Neue Chancen, 
Berlin 2007, S . 54 .
105 Vgl . die Ergebnisse der Jugendministerkonferenz vom 13 . 
und 14 .5 .2004 in Gütersloh; http://www .mbjs .brandenburg .
de/sixcms/detail .php/bb1 .c .186898 .de .
106 Vgl . www .berlin .de/sen/jugend/jfmk-agjf/beschluesse 
html .



52

vielen der genannten Bereiche Nachbesserungs-
bedarf gibt .107 So findet beispielsweise in keinem 
Bundesland eine externe Überprüfung der Umset-
zung und der Zielerreichung statt . Und es besteht 
in keinem Bundesland eine jährliche Berichts-
pflicht zur Implementierung des Bildungsplans . 
Lediglich in zehn Ländern müssen Einrichtungen 
und Träger den Nachweis zur Aufnahme des Bil-
dungsplans in die Konzeption erbringen . Ver-
pflichtende Informationsveranstaltungen zu den 
Plänen für pädagogische Fachkräfte gibt es in kei-
nem Bundesland .

Qualifizierte pädagogische Fachkräfte sind 
ein entscheidender Faktor zur Erschließung von 
Bildungsressourcen und zur Verwirklichung von 
Chancengleichheit für alle Kinder . So wird in ei-
ner Stellungnahme der Bundesregierung zum 
zweiten nationalen Bildungsbericht „Bildung in 
Deutschland“ festgestellt, dass der Bildungserfolg 
u . a . von der Qualität und vom Engagement der 
pädagogischen Fachkräfte abhängt .108 Eine Maß-
nahme der „Nationalen Qualifizierungsinitiative“ 
der Bundesregierung „Aufstieg durch Bildung“ be-
inhaltet deshalb die Fortbildung von Fachkräften 
unter anderem mit dem Ziel, deren (sprach- ) diag-
nostische Kompetenzen zu verbessern und für 
eine qualitativ hochwertige und individuelle För-
derung der Kinder zu sorgen .109 Das Aktionspro-
gramm „Kindertagespflege“ fördert die Verbesse-
rung lokaler Strukturen der Kindertagespflege 
und die Qualifizierung von Tagespflegeperso-
nen .110 Bereits seit 2004 setzt sich auch die Robert 
Bosch Stiftung für die Professionalisierung von 
Frühpädagogen ein . Mit ihrem Programm „Profis 
in Kitas“ (PiK) hat sie die bundesweit ersten Studi-
engänge für Fachkräfte in Kindertageseinrichtun-
gen gefördert und Grundlagen für eine wissen-
schaftliche Fundierung der Aus- und Weiterbil-
dung von Fachkräften in Kindertageseinrichtun-

107 Vgl . Bertelsmann Stiftung (Hrsg .): Länderreport Frühkindli-
che Bildungssysteme 2009, Gütersloh 2010, S . 218 .
108 Vgl . http://deutschland .dasvonmorgen .de/pub/stellungn-
nahme_breg_bildungsbericht .pdf, S . 3 ff . 
109 Vgl . http://www .aufstieg-durch-bildung .info/de/464 .php .
110 Vgl . http://www .vorteil-kinderbetreuung .de/fuer_erziehe-
rinnen_erzieher/kindertagespflege/aktionsprogramm/
content/202 .php .

gen gelegt .111 Gemeinsam mit der Robert Bosch 
Stiftung und in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Jugendinstitut e .V . hat das BMBF die Weiter-
bildungsinitiative „Frühpädagogische Fachkräfte“ 
(WiFF) ins Leben gerufen . Mit dem Projekt wollen 
die Partner aus Politik, Zivilgesellschaft und Wis-
senschaft im Dialog mit vielfältigen Kooperations-
partnern Qualität, Transparenz und Durchlässig-
keit des frühpädagogischen Weiterbildungssys-
tems für die bereits im Feld tätigen rund 340 .000 
Fachkräfte verbessern .112

Die Umsetzung und Ausgestaltung qualitativ 
hochwertiger Angebote ist nicht zuletzt auch 
von den Personalressourcen in den Einrichtungen 
und dem Betreuungsschlüssel in den Gruppen 
abhängig . Eine verbesserte Personalausstattung 
mit mehr und höher qualifizierten pädagogi-
schen Fachkräften würde einen guten Qualifikati-
onsmix in den Tageseinrichtungen erreichen und 
den erheblich gestiegenen Anforderungen und 
Erwartungen an die Leistungen des Systems der 
FBBE Rechnung tragen können . Dies wird aber 
aufgrund der damit verbundenen Kostensteige-
rungen bei gleichzeitig stark belasteten Haushal-
ten nur selten realisiert . Die zuständigen Ministe-
rien der Länder haben jeweils eigene Regelungen 
zur Fachkraft-Kind-Relation getroffen . Eine Ver-
gleichbarkeit dieser Relationen ist aufgrund der 
Intransparenz der Personalsituation sowie der 
uneinheitlichen Begrifflichkeiten und Definitio-
nen kaum gegeben . Der Länderreport 2009 un-
ternimmt gleichwohl den Versuch einer Darstel-
lung auf der Grundlage eigener Berechnungen .113 
Es wird deutlich, dass sich die Personalausstat-
tung erheblich unterscheidet . Da die pädagogi-
schen Fachkräfte den in den Bildungsplänen for-
mulierten und integrationspolitisch gewollten 
Bildungsauftrag letztlich umsetzen sollen, müs-
sen ausreichende Personalressourcen ein Be-
standteil der Strukturqualität sein . 

111 Weiter Informationen unter http://www .profis-in-kitas .de . 
Umfassende Informationen zu den Studienmöglichkeiten und 
darüber hinaus relevante Themen zur Frühpädagogik bietet 
die Robert Bosch Stiftung unter http://www .fruehpaedago-
gik-studieren .de .
112 Weitere Informationen unter http://www .weiterbildungs-
initiative .de .
113 Bertelsmann Stiftung (Hrsg .): Länderreport Frühkindliche 
Bildungssysteme 2009, Gütersloh 2010, S . 18 ff .
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1.1.4  Sprachförderung und sprachliche Bildung  

im Elementarbereich

Von allen Kindern in Kindertageseinrichtun-
gen ab drei Jahren bis zum Schuleintritt haben 
26,1 % der Kinder mindestens ein Elternteil auslän-
discher Herkunft . Bei 15,7 % der Kinder wird im El-
ternhaus vorwiegend nicht Deutsch gespro-
chen .114 Somit ist für gut 360 .000 Kinder in dieser 
Altersgruppe die Tageseinrichtung der Ort, an 
dem sie in der Zweitsprache Deutsch erstmalig 
systematisch gefördert werden . 

Mit Blick auf Integrationsprozesse und bessere 
Bildungschancen werden im Bereich der FBBE 
hohe Erwartungen und Anforderungen formu-
liert, die sich in erster Linie darauf richten, Kinder 
mit Migrationshintergrund altersgemäß zu bilden 
und auf den Übergang in die Schule vorzuberei-
ten . In den letzten Jahren stand dabei die Förde-
rung der deutschen Sprache im Mittelpunkt, weil 
Sprachkenntnisse als Schlüsselkompetenz gelten, 
die den weiteren Bildungsweg wesentlich beein-
flusst . So belegt beispielsweise die Auswertung 
von PISA-Daten, dass mangelnde Sprachkompe-
tenzen gut die Hälfte der Leistungsrückstände 
der Schülerinnen und Schüler erklären .115 Früh-
kindliche Sprachförderung und sprachliche Bil-
dungsangebote sollen allen Kindern mit Migrati-
onshintergrund einen erfolgreichen Bildungsweg 
ermöglichen . In der Stellungnahme der Bundesre-
gierung zum zweiten nationalen Bildungsbe-
richt116 wird das Ziel gesetzt, „jedes Kind und ins-
besondere Kinder mit Migrationshintergrund [sol-
len] vor Beginn der Schullaufbahn über ausrei-
chende Deutschkenntnisse verfügen . Dazu sind 
mehr Förderangebote sowie flächendeckende 

114 Für diese und die folgenden Zahlen in diesem Abschnitt sie-
he: Statistisches Bundesamt: Kinder und tätige Personen in 
Tageseinrichtungen 2008; zusammengestellt und berechnet 
von der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik, Januar 2009; in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg .): Länderre-
port Frühkindliche Bildungssysteme 2009, Gütersloh 2010,  
S . 189 .
115 Vgl . Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg .), Bildung 
in Deutschland, Bielefeld 2006, S . 174 ff .
116 Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg .): Bildung 
in Deutschland 2008, Bielefeld 2008 .

und verbindliche Sprachstandsfeststellungen im 
frühkindlichen Bereich erforderlich .“117

Aus Sicht der Beauftragten ist es nicht vertret-
bar, dass für den wichtigen Indikator Sprachför-
derbedarf überhaupt keine bzw . keine vergleich-
baren Daten vorhanden sind .118 Obgleich die früh-
kindliche (Deutsch-)Sprachförderung zu den zen-
tralen Feldern integrationspolitischen Handelns 
gehört, gibt es weder einen bundesweiten, län-
derspezifischen Überblick über die Zahl der Kin-
der mit Migrationshintergrund, die einen Förder-
bedarf aufweisen, noch über die Zahl der geför-
derten Kinder . So kann beispielsweise keine Aussa-
ge darüber getroffen werden, ob alle Kinder mit 
Bedarf eine Förderung erhalten .

Die Kinder treffen in den Tageseinrichtungen 
auf sehr unterschiedliche Bedingungen, die von 
der Qualifikation der Fachkräfte und der Gruppen-
größe abhängen, die aber auch durch den in den 
Einrichtungen vertretenen Anteil der Kinder, die 
Deutsch als Zweitsprache lernen, definiert wer-
den . So besuchen beispielsweise in Berlin 56,3 % 
der Kinder, deren Familiensprache überwiegend 
nicht Deutsch ist, eine Einrichtung, in der der An-
teil der Kinder, deren Familiensprache ebenfalls 
überwiegend nicht Deutsch ist, über 50 % liegt .119 
Dieser Wert ist in Berlin mit Abstand am höchsten, 
gefolgt von Hamburg (43,2 %), Bremen (41,5 %) 
und Hessen (41,2 %) . In den neuen Ländern sind 
diese Werte erwartungsgemäß sehr niedrig . Die-
se Zahlen spiegeln einerseits die soziale Segrega-
tion in Wohnquartieren und somit auch der Ein-
richtungen wider . Andererseits hat die sprachli-
che Zusammensetzung von Kindergartengrup-
pen Konsequenzen für den in der Institution 
verankerten Zweitspracherwerb der einzelnen 
Kinder, weil Möglichkeiten des „Peer-Learning“120 
entfallen . Dies kann mit pädagogischen Maßnah-

117 Vgl . http://www .bmbf .de/pub/stellungnahme_breg_bil-
dungs-bericht .pdf, S . 3 .
118 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (Hrsg .): Integration in Deutschland, Ber-
lin 2009, S . 38 .
119 Vgl . die Tabelle mit einer Übersicht für alle Länder: Bertels-
mann Stiftung (Hrsg .): Länderreport Frühkindliche Bildungs-
systeme 2009, Gütersloh 2010, S . 194, Tab . 20b .
120 „Peer-Learning“ steht in diesem Zusammenhang für das in-
formelle Lernen von Gleichaltrigen .
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men und durch das Personal allein kaum kompen-
siert werden . Den pädagogischen Fachkräften 
fällt es unter diesen Bedingungen schwer, für die 
Kinder nur aus der Einrichtung heraus ausreichen-
de Sprachanreize zu geben . Mit dem Ziel, den 
Spracherwerbsprozess auch außerhalb der Insti-
tution zu unterstützen, gehen Träger und Kom-
munen dazu über, spezielle Sprachkurse für Eltern 
bzw . Mütter in den Betreuungseinrichtungen ein-
zurichten . Beispielsweise ist hier das Programm 
„Mama lernt Deutsch“ zu nennen .121

Einen Referenzrahmen zum Spracherwerb von 
Kindern, die Deutsch als Erst- und Zweitsprache 
lernen, haben Sprachwissenschaftler im Auftrag 
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung erarbeitet .122 Diese Grundlagen können in 
die Weiterentwicklung von Verfahren zur Sprach-
standsfeststellung und von Sprachförderkonzep-
ten einfließen . In allen Ländern gehören Sprach-
standsfeststellungen mit anschließender Förde-
rung vor der Einschulung zur gängigen Praxis . Die 
Länder haben zum Handlungsfeld „Frühzeitige 
Förderung in Kindertageseinrichtungen“ einen 
Zwischenbericht zu den im Nationalen Integrati-
onsplan festgelegten Maßnahmen zur Sprachför-
derung vorgelegt .123 Darin wird deutlich, dass die 
Konzeptionen sehr unterschiedlich sind und sich 
die Umsetzung in vieler Hinsicht uneinheitlich ge-
staltet . So ist die Teilnahme der Kinder an den Ver-
fahren nicht in jedem Bundesland verpflichtend 
geregelt, die eingesetzten Test- und Förderinstru-
mente und das Testalter der Kinder variieren stark . 
Teilweise werden ganze Jahrgänge getestet oder 
nur Kinder aus „Risikogruppen“ . Der Stundenum-
fang der Fördermaßnahmen und die Förderdauer 
weisen eine große Bandbreite auf . Ebenfalls sehr 
unterschiedlich sind die Qualifikationen der Per-
sonen, die die Tests und die daran anschließenden 
Fördermaßnahmen durchführen .124 

121 Eine Übersicht zu Kursstandorten liegt nicht vor . Zu den im 
Internet recherchierbaren Standorten zählen Bremen, Frank-
furt, Wiesbaden, Nürnberg, Stuttgart und München .
122 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg .): Re-
ferenzrahmen zur altersspezifischen Sprachaneignung, Bil-
dungsforschung Band 29/I, Berlin 2009 .
123 Vgl . http://integration .rlp .de/fileadmin/masgff/BLMI/
Downloads/Dokumentationen/Zwischenbericht1NIP .pdf .
124 Dietz, Sandra / Lisker, Andrea: Sprachstandsfeststellung und 
Sprachförderung im Kindergarten, München 2008 . Diese Ex-

Eine wissenschaftliche Begleitforschung zu 
den Sprachfördermaßnahmen durch die Länder 
ist nicht die Regel und erfolgt nur vereinzelt, so 
beispielsweise in Baden-Württemberg durch die 
dortige Landesstiftung .125 Aus Sicht der Beauftrag-
ten ist es im Sinne eines kontinuierlichen Verbes-
serungsprozesses in diesem relativ jungen Be-
reich frühpädagogischer Förderung erforderlich, 
dass die Länder eine Evaluation ihrer Sprachför-
derprogramme beginnen bzw . fortsetzen . Die 
Bundesregierung unterstützt die empirische Bil-
dungsforschung im Bereich der Sprachdiagnostik 
und der Sprachförderung mit zahlreichen For-
schungsaufträgen .126 Ergebnisse sind ab dem Jahr 
2012 zu erwarten .

Mehrsprachigkeit ist für viele Kinder mit Migra-
tionshintergrund eine Lebensrealität . An die Ta-
geseinrichtungen wird die Erwartung gerichtet, 
gezielte sprachliche Bildung und Förderung auf 
der Grundlage des vorliegenden Wissens zu 
Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit von 
Kindern anzubieten . Hier zeigt sich aber eine ge-
wisse Diskrepanz zwischen den vorgegebenen 
normativen Orientierungen, wie sie z . B . in vielen 
Bildungsplänen verankert sind, und den prakti-
schen Möglichkeiten . So findet die muttersprach-
liche Förderung der Kinder mit Migrationshinter-
grund in der Tagesbetreuung meist wenig Beach-
tung . Unter Beteiligung von zehn Bundesländern 
hat das Modellprogramm FörMig in fünfjähriger 
Laufzeit bis Juni 2009 die unterschiedlichen Kon-
zepte zur Förderung von Deutsch und Herkunfts-
sprachen erfasst, ausgewertet und deren Über-
tragbarkeit überprüft .127 Im Mittelpunkt standen 
die Diagnostik bildungssprachlicher und bilingua-
ler Fähigkeiten, Konzepte zur Sprachförderung in 

pertise des Deutschen Jugendinstituts DJI gibt einen Über-
blick über die Maßnahmen der Bundesländer .
125 Vgl . http://www .sagmalwas-bw .de/sprachfoerderung-fuer-
vorschulkinder/wissenschaftliche-begleitung2 .
126 Nähere Informationen zu einzelnen Forschungsschwer-
punkten unter: http://www .empirische-bildungsforschung-
bmbf .de/zeigen .html?seite=7363 .
127 Das Programm FörMig (Förderung von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund) wurde durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung und die Länder Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sach-
sen und Schleswig-Holstein aufgelegt . Informationen unter: 
http://www .blk-foermig .uni-hamburg .de 
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mehrsprachigen Konstellationen, die Entwick-
lung von lokalen und regionalen Sprachbildungs-
netzwerken verschiedener Betreuungs- und Bil-
dungseinrichtungen sowie die Qualifizierung des 
pädagogischen Personals . FörMig hat die Evalua-
tion und flächendeckende Anwendung von 
Sprachfördermaßnahmen in den beteiligten Län-
dern gefördert . 

Sprachförderung muss so früh wie möglich 
einsetzen . Sprachwissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zufolge wirkt sich deshalb in diesem Sinne 
auch eine frühe Literacy-Erziehung128 in mehrfa-
cher Hinsicht positiv auf die Sprachentwicklung 
aus . Mit der Initiative „Lesestart“ hat die Stiftung 
Lesen zusammen mit Unternehmen der Druck- 
und Papierbranche, Verlagen und Sozialverbän-
den neue Maßstäbe in der frühkindlichen Leseför-
derung gesetzt . 129 Im Jahr 2008 wurden zum ers-
ten Mal 250 .000 kostenlose Lesestart-Sets an El-
tern von einjährigen Kindern verteilt . Von Juni 
2009 bis Ende Mai 2010 werden erneut 250 .000 
Lesestart-Sets von niedergelassenen Kinder- und 
Jugendärzten in ganz Deutschland im Rahmen 
der kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchung U6 
an Eltern verschenkt . Das ähnlich konzipierte 
„Buch-Start“-Projekt aus Hamburg, das auch von 
weiteren Städten und Kommunen übernommen 
wurde, berücksichtigt explizit junge Eltern mit Mi-
grationshintergrund, indem alle Informationen 
auch mehrsprachig angeboten werden .130

1.2 Die schulische Bildung

Die schulische Bildungssituation von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist 
durch ermutigende Veränderungen und zugleich 
den Fortbestand zentraler Probleme bestimmt . 
Positive Veränderungen betreffen eine erfolgrei-
chere Bildungsbeteiligung und damit verknüpft 
die Verringerung von Schulabbrüchen . Weiterhin 
gelingt es dem schulischen Bildungssystem aller-

128 Literacy-Erziehung steht für die Förderung von Lesekompe-
tenz . Bei Vorschulkindern geht es dabei darum, Kinder früh an 
die Schriftsprache heranzuführen und so erste Leseerfahrun-
gen zu vermitteln .
129 Vgl . http://www .lesestartdeutschland .de .
130 Vgl . http://www .buchstart-hamburg .de .

dings nur unzureichend mit sozialer und ethni-
scher Vielfalt umzugehen . Zu oft entscheidet Her-
kunft heute noch über den Schulabschluss und 
damit über die Zukunft . Das führt in nahezu allen 
Stufen des Schulsystems zu Benachteiligungen, 
insbesondere dann, wenn der vergleichsweise 
schwächere soziale Hintergrund mit dem Migrati-
onshintergrund korreliert . Selbst bei gleichem So-
zialstatus findet sich diese Gruppe seltener auf 
Gymnasien und häufiger auf Hauptschulen . Sie 
weist verzögerte Bildungsübergänge auf und 
wiederholt Klassenstufen häufiger . Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund verlassen 
eine allgemeinbildende Schule nach wie vor dop-
pelt so häufig ohne Abschluss wie Schülerinnen 
und Schüler ohne Migrationshintergrund, wäh-
rend Letztere dreimal so häufig die Hochschulrei-
fe erwerben .131 

Trotz eingetretener Fortschritte und der in al-
len Ländern eingeleiteten Bildungsreformen ist 
hier bislang keine Trendwende zu verzeichnen . 
Die Beauftragte hat darauf bereits im 7 . Lagebe-
richt und im Ersten Integrationsindikatorenbe-
richt hingewiesen . Der vorliegende Bericht knüpft 
daran an .

Die Beauftragte hat sich im Berichtszeitraum 
kontinuierlich und vor Ort über die schulische Si-
tuation von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund informiert . Gemeinsam mit den 
wichtigsten bildungspolitischen Akteuren – ins-
besondere der Kultusministerkonferenz sowie 
Ländern und Kommunen -, den Migrantenorgani-
sationen, Stiftungen und der Wirtschaft ging und 
geht es ihr darum, über eine kontinuierliche Zu-
sammenarbeit die Bildungssituation und den Bil-
dungserfolg der Kinder und Jugendlichen deut-
lich und dauerhaft zu verbessern . Mit der Kultus-
ministerkonferenz wurde eine engere Zusam-
menarbeit vereinbart, die einen regelmäßigen 
Austausch über Fortschritte und Hemmnisse der 
Integration und die Gründung einer gemeinsa-
men Arbeitsgruppe mit dem BMBF einschließen . 

131 Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg .): Bildung in 
Deutschland . Ein indikatorengestützter Bericht mit einer 
Analyse zu Übergängen im Anschluss an den Sekundarbereich 
I . Im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland und des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung, Bielefeld 2008, S . 11 .
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Hilferufe von Schulleiterinnen und Schulleitern 
haben die Beauftragte erreicht, die davon zeu-
gen, dass die Lage vor Ort sehr ernst ist und sich 
teilweise verschlechtert hat . Andererseits gibt es 
Familien, Migrantenorganisationen, Stiftungen 
und Schulen, denen Integration gelingt, indem 
insbesondere der Erwerb einer altersgerechten 
Kenntnis der deutschen Sprache als Vorausset-
zung des Lernens sichergestellt und die Entfal-
tung von Potenzialen von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund nachhaltig un-
terstützt wird . Angesichts der nach wie vor gravie-
renden schulischen Problemlagen von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
weist die Beauftragte auf die Notwendigkeit hin, 
die Integrationsleistung der Schulen deutlich zu 
verbessern . 

Ein Ansatzpunkt für die Beauftragte und das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales war die 
Weiterführung muttersprachlichen Unterrichts 
durch Konsulatslehrkräfte . Vorangegangen wa-
ren Gespräche mit den Botschaftern der ehemali-
gen Anwerbestaaten, deren gemeinsamer Kon-
sens darin bestand, dass die Kenntnis der deut-
schen Sprache der Dreh- und Angelpunkt für eine 
gelingende Integration bildet, der ergänzende 
muttersprachliche Unterricht darauf ausgerichtet 
werden müsse und Konsulatslehrkräfte entspre-
chend bilingual qualifiziert sein sollten . Rechts-
grundlage dieses Unterrichts ist die Wanderarbei-
terrichtlinie der EU,132 die ursprünglich zur Siche-
rung der Grundbildung von „Gastarbeiterkindern“ 
im Falle der Rückkehr in die Anwerbestaaten be-
schlossen wurde . Obgleich dieses Anliegen nicht 
mehr zeitgemäß ist, bildet diese Richtlinie nach 
wie vor den Rechtsrahmen für die Erteilung dieses 
Ergänzungsunterrichts . Die Beauftragte hat da-
her einer vom Bundesrat gegenüber der Europäi-
schen Kommission empfohlenen ersatzlosen Auf-
hebung der Richtlinie133 widersprochen und zu-
gleich die Notwendigkeit betont, die Richtlinie 
weiter zu entwickeln und den Möglichkeiten der 

132 Richtlinie 77/486/EWG des Rates vom 25 .7 .1977 über die 
schulische Betreuung der Kinder von Wanderarbeitnehmern .
133 BR-Drs . 505/08, Beschluss vom 07 .11 .2008 betr . Stellung-
nahme des Bundesrates zum Grünbuch der Europäischen Ge-
meinschaften – Migration und Mobilität: Chancen und Her-
ausforderungen für die EU-Bildungssysteme .

Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU anzu-
passen . 

Der vorliegende Bericht greift zunächst auf die 
amtliche Bildungsstatistik zurück, die Bestandsda-
ten über die Bildungsbeteiligung und den Schul- 
und Berufsbildungserfolg von Schülerinnen und 
Schülern nach deren Geschlecht und Staatsbür-
gerschaft zur Verfügung stellt . Bei insgesamt sin-
kenden Schülerzahlen – Abnahme von 2007 bis 
2008 um über 160 .000 (-1,7 %) – hat sich der in der 
amtlichen Bildungsstatistik ausgewiesene Anteil 
ausländischer Schülerinnen und Schüler um knapp 
47 .000 (-5,5 %) überproportional verringert .134 
Diese Veränderung erweist sich vor allem als Aus-
wirkung des „ius soli“ im Staatsangehörigkeits-
recht .135 Von 2000 bis 2008 erhielten dadurch ins-
gesamt 336 .354 „ius soli“ Kinder die deutsche 
Staatsangehörigkeit, ihre Anzahl wird sich in den 
kommenden Jahren kontinuierlich erhöhen .136 Ins-
besondere in Großstädten mit hohem Migranten-
anteil sind damit statistische Veränderungen ver-
bunden, die die bislang staatsbürgerschaftsbezo-
gene Bildungsstatistik vor neue Herausforderun-
gen stellt .137 Da die in der Bildungspolitik und 
Bildungsstatistik nach wie vor übliche Unterschei-
dung von deutschen und ausländischen Schüle-
rinnen und Schülern nur unzureichend die sprach-
liche, kulturelle, ethnische und nationale Hetero-
genität von Schülerinnen und Schülern abbildet, 
haben die Beauftragte und das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales das Statistische Bun-
desamt mit einer Sonderauswertung des Mikro-
zensus für den Zeitraum 2005 bis 2008 beauf-
tragt . Die ihr damit vorliegenden Daten ermögli-
chen erstmals Verlaufsaussagen zur Bildungsaspi-
ration und zum Bildungserfolg von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund . 

134 Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 1 Schuljahr 
2008/2009, Wiesbaden 2009, S . 15 und 19 .
135 Seit dem 1 .1 .2000 erwirbt ein Kind ausländischer Eltern un-
ter den Voraussetzungen des Artikel 4 Absatz 3 StAG mit sei-
ner Geburt in Deutschland neben den Staatsangehörigkeiten 
der Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit – vgl . Kapitel III .1 .
136 Vgl . Anhang Tabelle 8 .
137 Im Rahmen von Einschulungsuntersuchungen hat sich zum 
Beispiel in Frankfurt am Main der Anteil der Kinder mit deut-
scher Staatsangehörigkeit im Zeitraum von 2002 bis 2008 
von 47 % auf 84 % erhöht . Quelle: Kindergesundheit in Frank-
furt am Main . Daten des Amtes für Gesundheit 2002-2008, 
Frankfurt am Main 2010 . 
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Die Systematik der nachfolgenden Darstellung 
berücksichtigt entsprechend die amtliche Bil-
dungsstatistik, die durch Daten aus dem Mikro-
zensus vertieft wird . Weiterführende Analysen fin-
den sich in den vom Konsortium Bildungsberichts-
erstattung im Auftrag der Konferenz der Kultus-
minister der Länder und des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung in den Jahren 2006, 
2008 und 2010 vorgelegten umfassenden Berich-
ten „Bildung in Deutschland“, auf die verwiesen 
wird . 138

1.2.1  Schülerinnen und Schüler mit ausländischer 
Herkunft/ Migrationshintergrund

Zum Schulalltag gehören heute Kinder und Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund, insbeson-
dere in den westdeutschen Bundesländern und  
in Berlin . München verzeichnet seit Jahren 50 % 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund unter den Erstklässlern . Ähnlich sieht es bei-
spielsweise in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am 
Main, Wiesbaden und Ludwigshafen aus . In eini-
gen Quartieren der Großstädte hat der Anteil von 
Kindern unter sechs Jahren mit einem Migrations-
hintergrund die 75 % Marke überschritten . 139 Schu-
len stehen dadurch vor enormen Herausforderun-
gen . Sie müssen das Rüstzeug für den Weg in eine 
sich wandelnde Gesellschaft, ein selbstbestimm-
tes Leben und die Vorbereitung auf eine berufli-
che Ausbildung einer heute sozial wie ethnisch 
heterogenen Schülerschaft in durch Segregation 
gezeichneten Sozialräumen vermitteln . 

Im Schuljahr 2008 / 2009 besuchten über 9 Mio . 
Schülerinnen und Schüler die allgemeinbilden-

138 Konsortium(2006) / Autorenguppe (2008 / 2010) Bildungs-
berichterstattung (Hrsg .): Bildung in Deutschland . Ein indika-
torengestützter Bericht mit einer Analyse zu a) Bildung und 
Migration (2006), b) Übergängen im Anschluss an den Sekun-
darbereich I, c) Perspektiven des Bildungswesens im demo-
graphischen Wandel (2010) . Im Auftrag der Ständigen Konfe-
renz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland und des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung, Bielefeld 2006/ 2008/ 2010 . Im Folgenden zitiert 
als Bildungsbericht 2006; Bidlungebericht 2008 und Bil-
dungsbericht 2010; Internetpräsenz: http://www .bildungs-
bericht .de .
139 Häussermann, Hartmut/ Werwatz, Axel/ Förste, Daniel /
Hausmann, Patrick: Monitoring Soziale Stadtentwicklung, 
Berlin 2009, S . 14 .

den und berufsbildenden Schulen in Deutsch-
land . Davon waren nach der Schulstatistik über 
800 .000 Schülerinnen und Schüler bzw . 8,9 % 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit .140 Die Mehr-
heit der ausländischen Schülerinnen und Schüler 
an allgemeinbildenden Schulen besaß im Jahr 
2008 die Staatsangehörigkeit eines ehemalig- 
en Anwerbelandes . 40,3 % hatten die türkische 
Staatsangehörigkeit und 7 % die eines der Nach-
folgestaaten des ehemaligen Jugoslawien . Insge-
samt waren 20,5 % Staatsangehörige eines EU-
Landes, davon kamen 58,6 % aus den ehemaligen 
Anwerbeländern Griechenland, Italien, Portugal 
und Spanien .141

Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit 
einem Migrationshintergrund fällt dem gegen-
über wesentlich höher aus . Der Mikrozensus weist 
im Jahr 2008 für 3,03 Mio . aller Schülerinnen und 
Schüler allgemeinbildender und berufsbildender 
Schulen einen Migrationshintergrund aus . Von ih-
nen sind über 2,2 Mio . in Deutschland geboren 
und haben keine eigene Migrationserfahrung .142

1.2.2 Die Verteilung nach Schularten

Die Bildungsstatistik ermöglicht hinsichtlich 
der Verteilung ausländischer Schülerinnen und 
Schüler nach Schularten folgende Feststellungen:

Ausländische Schülerinnen und Schüler sind 
insgesamt an Hauptschulen, integrierten Ge-
samtschulen und Förderschulen sowie an Abend-
schulen über-, an Schularten mit mehreren Bil-
dungsgängen, Realschulen sowie vor allem an 
Gymnasien und freien Waldorfschulen unterre-
präsentiert . Diese Verteilungen spiegeln einer-
seits die vorhandenen Disparitäten im Schulbe-
such wider, andererseits weist der überdurch-
schnittliche Besuch von Abendschulen auf ein 
überdurchschnittliches Interesse in Bezug auf das 
Nachholen schulischer Abschlüsse hin . Im Ver-
gleich zum Gesamtanteil ausländischer Schülerin-
nen und Schüler von 8,9 % weist die nachfolgende 

140 Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 1 Schuljahr 
2008/2009, Wiesbaden 2009, S . 7 .
141 Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1 Schuljahr 
2008/2009, Tabelle 4 .3, Wiesbaden 2009 .
142 Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung Mikrozensus 
2008, Tabelle 3, Wiesbaden 2010 .
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Tabelle Ihren jeweiligen Anteil an allen Schülerin-
nen und Schülern der jeweiligen Schulformen auf:

Tabelle 10: Anteil ausländischer Schülerinnen und 
Schüler nach Schularten 

Anteil ausländischer  
Schulart Schülerinnen/ Schüler 2008  

(in % der Gesamtzahl) 

Grundschulen 8,9
Hauptschulen 19,5
Schularten mit mehreren Bildungsgängen 4,7
Realschulen 8,1
Gymnasien 4,4
Integrierte Gesamtschulen 13,9
Freie Waldorfschulen 2,0
Förderschulen 14,4
Abendhauptschulen 41,2
Abendrealschulen 21,6
Abendgymnasien 12,8
Kollegs 6,1

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, 
2008/2009, Wiesbaden 2009, S . 211

Tabelle 11: Ausländische und deutsche Schülerinnen und Schüler nach ausgewählten  
Staatsangehörigkeiten und Schularten 2008/2009143

Staatsangehörigkeit Hauptschule Realschule Int.  
Gesamtschule Gymnasium Förderschule

Insgesamt (n=9.023.572) 9,2 14,0 5,6 27,4 4,4

Deutsche (n=8.217 593) 8,6 14,1 5,3 28,7 4,1

Ausländer (n=805.979) 20,0 12,8 13,4 13,4 7,0

Darunter besuchten von N ausl. Schülerin-
nen/ Schülern % Sch. mit nach folgender 
Staats-angehörigkeit die Schulform: 

N=161.243 N=102.824 N=69.880 N=108.324 N=56.606

Türkei (n=324.845) 40,3 45,7 10,4 28,0 39,4

Italien (n=50.892) 7,5 6,9 6,9 4,7 7,7

Serbien (n= 32.729) 4,5 3,0 5,6 2,4 7,3

Griechenland (n= 28.017) 3,8 4,0 5,0 4,0 3,0

Polen (n= 24.571) 2,6 2,7 8,0 3,8 1,4

Russische Föderation (n=23.577) 1,7 2,3 5,6 5,3 1,3

Kroatien (n= 18.266) 1,8 3,1 5,0 3,5 1,9

Vietnam (n= 15.302) 0,5 1,7 5,0 5,6 0,5

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, 2008 / 2009, eigene Berechnungen144 

Bei der Verteilung von Schülerinnen und Schü-
lern nach Schularten ist unter Berücksichtigung 
ihrer jeweiligen Staatsangehörigkeiten eine er-
hebliche Binnendifferenzierung zu verzeichnen 
(vgl . Tabelle 11) . Danach betrug zum Beispiel der 
Anteil der Schülerinnen und Schüler mit italieni-
scher Staatsbürgerschaft an allen ausländischen 
Schülerinnen und Schülern, die eine Hauptschule 
besuchten 7,5 % . 

Während im Jahr 2008 nur 8,6 % aller Schüle-
rinnen und Schüler mit deutscher Staatsbürger-
schaft eine Hauptschule besuchten, waren es un-
ter allen ausländischen Schülerinnen und Schü-
lern 20 % . Fast ein Drittel (28,7 %) der deutschen 
Schülerinnen und Schüler aller Schulformen be-
suchte ein Gymnasium; unter allen ausländischen 
Schülerinnen und Schülern war dies nur jede/r 
Sechste (13,4 %) . Geringer ist der Abstand beim Be-
such von Realschulen, deutlich in Bezug auf den 
Besuch integrierter Gesamtschulen .

143 Angaben in Prozent bzgl . der Grundgesamtheiten jeweils aller, aller deutschen bzw . ausländischen Schülerinnen und Schüler, bei 
ausländischen Schülerinnen und Schülern ausdifferenziert nach Staatsangehörigkeiten und Besuch der ausgewählten Schularten .
144 Berücksichtigt wurden Staatsangehörigkeiten von Schülerinnen und Schülern, deren Anzahl im Jahr 2008 15 .000 überstieg . 
Lesehilfe: Unter allen ausländischen Schülerinnen und Schülern, die z . B . die Hauptschule besuchen, hatten im Jahr 2008 45,7 % 
eine türkische Staatsbürgerschaft .
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Dieser Befund wird durch eine weitere Binnen-
differenzierung – die Verteilung nach Schulformen 
innerhalb jeweiliger Gruppen von Schülerinnen 
und Schülern entsprechend ihrer jeweiligen 
Staatsbürgerschaft – bestätigt (vgl .Tabelle 12) . 

Die Daten spiegeln die bereits erörterte Dispa-
rität als auch die Anzahl der ausländischen Schüle-
rinnen und Schüler sowie den Gesamtdurch-
schnitt ihrer jeweiligen gruppenspezifischen sozi-
alen Lagen, Zuwanderungsgeschichten, Bildung-
saspirationen, Alters- und Beteiligungsstrukturen 
und sind sowohl vor dem Hintergrund regionaler 
Verteilungen ausländischer Schülerinnen und 
Schüler als auch regional differierender schuli-
scher Angebote zu relativieren . Inwiefern sich aus 
den dargelegten Differenzierungen zielgruppen-
spezifische Förderbedarfe ableiten lassen, bedarf 
vertiefender Untersuchungen . 

Tabelle 12: Schülerinnen/ Schüler ausländischer Staatsangehörigkeit,  
besuchte Schularten je Staatsangehörigkeit 2008/2009

Staatsangehörigkeit Haupt-
schule

Real-
schule

Int. 
Gesamt-
schule

Gym-
nasium

Förder-
schule

Deutsche
(n=8.217 593) 8,6 14,1 5,3 28,7 4,1

Türkei
(n=324.845) 23,4 14,5 10,4 9,3 6,9

Italien
(n=50.892) 23,7 13,8 6,9 9,9 8,6

Serbien 
(n= 32.729) 11,4 9,4 5,6 8,0 12,7

Griechenland
(n= 28.017) 21,8 14,7 6,1 15,6 6,1

Polen
(n= 24.571) 17,2 11,5 8,0 16,6 3,3

Russische Föderation
(n=23.577) 11,7 10,2 5,6 24,5 3,1

Kroatien
(n= 18.266) 15,5 17,4 5,0 20,7 5,9

Vietnam
(n= 15.302) 5,9 11,2 5,0 39,9 1,7

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, 2008/ 2009, S . 248-249,  
Wiesbaden 2009

Die Betrachtung nach Staatsangehörigkeit 
zeigt, dass die russischen Schülerinnen und Schü-
ler hinsichtlich der besuchten Schulart der Vertei-
lung der deutschen Schülerinnen und Schüler am 
nächsten kommen . So besuchten 28,7 % aller 
deutschen und 24,5 % aller russischen Schülerin-

nen und Schüler ein Gymnasium . Schülerinnen 
und Schüler der hier berücksichtigten anderen 
Staatsangehörigkeiten liegen deutlich dahinter . 
Vor allem Schülerinnen und Schüler mit türki-
schem und italienischem Pass besuchen einerseits 
überproportional häufig die Hauptschule und 
weisen andererseits niedrige Gymnasialquoten 
auf . Dagegen weisen Schülerinnen und Schüler 
mit vietnamesischer Staatsbürgerschaft die nied-
rigste Hauptschul- und die höchste Gymnasial-
quote auf, die mit 39,9 % vor der deutscher (28,7 %) 
liegt . 

Überproportional häufig besuchen Schülerin-
nen und Schüler mit Migrationshintergrund För-
derschulen . Bei einem Anteil von 8,9 % an der Ge-
samtschülerschaft liegt ihr Anteil an den Schüle-
rinnen und Schülern in Förderschulen bei 14,4 % . In 
Bezug auf den hohen Anteil ausländischer Schüle-

rinnen und Schüler an Förder-
schulen weist der Bildungsbe-
richt 2010 auf Differenzierun-
gen und Forschungsbedarfe 
hin . Danach liegt die Förder-
schulbesuchsquote von aus-
ländischen Schülerinnen und 
Schülern aus Vietnam, der Uk-
raine, der Russischen Födera-
tion, Polen und dem Iran un-
terhalb der der deutschen 
Schülerschaft, während Schü-
lerinnen und Schüler aus Al-
banien und dem Libanon 
deutlich darüber liegen .145 

Angesichts der überdurch-
schnittlichen Zuweisung von 
Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund 
zum Förderschwerpunkt Ler-
nen bedarf es einer Klärung 
der hierfür vorliegenden Grün-
de . 

Im internationalen Vergleich besitzt Deutsch-
land ein hoch differenziertes Förderschulsystem . 
Während z . B . in Italien, Spanien oder in Skandina-
vien fast alle Kinder mit sonderpädagischem För-

145 Bildung in Deutschland 2010, Bielefeld 2010, S . 72 .
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derbedarf in allgemeinen Schulen unterrichtet 
werden, erhalten in Deutschland nur 15 Prozent 
einen solchen inklusiven Unterricht . Mit der im 
März 2009 in Kraft getretenen VN-Behinderten-
rechtskonvention hat sich Deutschland verpflich-
tet, den Weg hin zu einem inklusiven Schulsystem 
zu beschreiten . Einige Bundesländer nehmen in 
diesem Prozess eine Vorreiterrolle ein . In Bremen 
beispielsweise besuchen bereits rund die Hälfte 
der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf den gemeinsamen Unter-
richt . In Baden-Württemberg sind es hingegen 
wenig mehr als ein Viertel und in Niedersachsen 
bisher sogar nur knapp fünf Prozent . Vor diesem 
Hintergrund bieten die gegenüber dem 7 . Lage-
bericht ausgewiesenen Veränderungen der Antei-
le von Schülerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund an Förderschulen erste Anhaltspunk-
te für den Übergang zu inklusiver Bildung .146 

Unter Berücksichtigung des Merkmals Migrati-
onshintergrund ist in Bezug auf Schulformen eine 
quantitative Ausweitung der eingangs betonten 
Disparitäten bei Beibehaltung der Grundrelatio-
nen festzustellen: Laut Mikrozensus 2008 hatten 
nur 21,1 % aller Schülerinnen und Schüler an Gym-
nasien einen Migrationshintergrund, an Haupt-
schulen dagegen lag ihr Anteil mit 42,6 % doppelt 
so hoch (vgl . Tabelle 21 im Anhang) . 

Obgleich die Mehrheit der Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund in Deutsch-
land geboren wurde und schulvorbereitende Ein-
richtungen besuchte, sind in der Verteilung auf 
die Schularten der Sekundarstufe I und II nach wie 
vor erhebliche Differenzen zu den Schülerinnen 
und Schülern mit und ohne Migrationshinter-
grund festzustellen (vgl . Tabelle 21) . 

1.2.3 Das Niveau der Schulabschlüsse 

Im Schuljahr 2007 / 2008 wurden 85 .295 Schü-
lerinnen und Schüler nichtdeutscher Staatsange-
hörigkeit – das sind 9 % der gesamten Absolventin-
nen und Absolventen – aus den allgemeinbilden-
den Schulen entlassen . Die Gegenüberstellung 

146 Klemm, Klaus: Sonderweg Förderschulen: Hoher Einsatz, 
wenig Perspektiven . Bertelsmann-Stiftung 2009 .

der Schulabschlüsse von deutschen und ausländi-
schen Schülerinnen und Schülern zeigt – trotz ge-
ringfügiger Verbesserungen im Vergleich zum 
Vorberichtszeitraum – weiterhin Diskrepanzen im 
Bildungserfolg beider Gruppen (vgl . Tabelle 13) . 
Verließen im Jahr 2003 noch 19,2 % der ausländi-
schen Jugendlichen das allgemeinbildende Schul-
system ohne Abschluss, so hat sich dieser Anteil 
von 2005 (17,5 %) bis 2008 weiter reduziert (15 %) . 
Gleichwohl sind mit diesem Schuljahrgang über 
13 .000 ausländische Jugendliche ohne Abschluss 
aus der Sekundarstufe I ausgeschieden . Für sie ist 
der Übergang in eine berufliche Ausbildung zu-
nächst deutlich erschwert, andererseits gibt es 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Schulab-
schluss nachzuholen, unter anderem – so die Vor-
aussetzungen vorliegen – im Rahmen einer von 
der Bundesagentur für Arbeit geförderten be-
rufvorbereitenden Bildungsmaßnahme . 

Bei den Absolventinnen und Absolventen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit dominiert auch 
weiterhin der Hauptschulabschluss . Während 
rund 70 % der deutschen Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger einen mittleren oder höheren 
Abschluss erzielen, gilt dies nur für gut 40 % der 
ausländischen Jugendlichen . Besonders eklatant 
ist der Abstand zwischen deutschen und ausländi-
schen Schulabgängerinnen und Schulabgängern 
weiterhin bei der Erlangung der Allgemeinen 
Hochschulreife . Während im bundesweiten 
Durchschnitt jede/r dritte deutsche Schüler/in die 
allgemein bildende Schule mit dem Abitur ab-
schließt, ist es bei den ausländischen Jugendli-
chen nicht einmal jede/r zehnte .

Weiterhin zeigt sich, dass – wie bei deutschen 
Jugendlichen auch – Mädchen im Schnitt höhere 
Abschlüsse erreichen als Jungen . Deutlich mehr 
Mädchen erreichen einen Realschulabschluss 
bzw . das Abitur, erheblich weniger Mädchen ver-
lassen die Schule ohne Abschluss . Diese Zahlen 
sprechen nicht nur für eine hohe Bildungsmotiva-
tion dieser Mädchen, sondern belegen auch, dass 
viele ausländische Eltern in hohem Maße bereit 
sind, in die Bildung ihrer Töchter zu investieren .

Betrachtet man die Daten der Schulstatistik zu 
deutschen und ausländischen Schulabgängerin-
nen und -abgängern nach ausgewählten Bundes-
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Tabelle 13: Deutsche und ausländische Absolventen/Abgänger  
ohne Hauptschulabschluss, mit Hauptschulabschluss bzw. mit allgemeiner Hochschulreife  

im Schuljahr 2007/2008 nach Bundesländern *)

Angaben in Prozent **)

Bundesland
Ohne Hauptschulabschluss Haupt-schulabschluss Allgemeine Hochschulreife

Deutsche Ausländer Deutsche Ausländer Deutsche Ausländer

Baden-Württemberg 4,3 13,7 26,3 54,5 28,1 5,2
Bayern 5,4 15,6 27,1 49,2 23,3 8,2
Berlin 7,4 19,7 20,6 35,4 42,4 15,0
Brandenburg 9,6 8,4 14,3 17,5 42,6 40,8
Bremen 5,8 11,7 16,9 31,0 35,0 13,9
Hamburg 6,6 15,2 19,0 32,6 43,3 19,6
Hessen 5,5 12,9 20,7 39,5 29,8 10,2
Mecklenburg-Vorpommern 9,7 13,3 8,7 12,4 52,1 38,1
Niedersachsen 6,6 20,0 18,4 30,4 24,5 6,9
Nordrhein-Westfalen 5,4 14,1 18,4 33,5 31,4 12,8
Rheinland-Pfalz 6,3 15,9 24,1 43,5 28,2 9,3
Saarland 6,0 15,4 29,7 48,7 28,4 11,4
Sachsen 8,3 16,2 8,6 13,1 38,5 28,7
Sachsen-Anhalt 10,4 17,3 15,9 28,4 33,4 10,3
Schleswig-Holstein 8,1 15,3 27,7 41,6 25,8 11,1
Thüringen 6,8 15,4 13,3 27,6 41,1 17,3
Gesamt 6,2 15,0 20,8 40,2 30,5 10,7

*) Allgemeinbildende Schulen .
**) Gemessen an allen Absolventen/Abgängern der jeweiligen Abschlussart .
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, Wiesbaden 2009 

ländern, so zeigen sich zum Teil erhebliche Unter-
schiede beim Schulerfolg (vgl . Tabelle 21 im An-
hang:) . Die Schulabbrecherquote ausländischer 
Jugendlicher ist im Vergleich zum vorangegange-
nen Berichtszeitraum des 7 . Lageberichtes gesun-
ken, ist allerdings in Niedersachsen (20 %), Berlin 
(19,7 %) und Bayern (20 %) nach wie vor sehr hoch, 
hoch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
(jeweils 14,1 %) . Andererseits erreichen ausländi-
sche Jugendliche in den Stadtstaaten und Nord-
rhein-Westfalen überproportional häufig das Abi-
tur, obgleich auch hier die Quote wesentlich nied-
riger liegt als jene der Deutschen .147 Besonders 
niedrig ist der Abiturientenanteil an den ausländi-
schen Schulabgängerinnen und Schulabgängern 
in Baden-Württemberg und Niedersachsen, wäh-
rend Bayern und das Saarland aufgeholt haben .

147 In Wiesbaden beträgt die Gymnasialquote bei ausländi-
schen Kindern 30,6 %, der Anteil an Gymnasiasten bei deut-
schen Kindern und Jugendlichen dagegen 60,8 %, Daten aus: 
Integrationskonzept für die Landeshauptstadt Wiesbaden,  
1 . Fortschreibung 2010-2014 .

Der Mikrozensus ermöglicht weitergehende 
Aussagen zum schulischen Bildungsniveau der in 
Deutschland lebenden Bevölkerung . Für den Zeit-
raum 2005 bis 2007 lässt sich anhand der Anga-
ben über schulische Abschlüsse durchgängig eine 
geringfügige Erhöhung des Schulbildungsni-
veaus feststellen: Waren im Jahr 2005 nur 2,2 % 
der Deutschen ohne Migrationshintergrund ohne 
einen Abschluss, verringerte sich deren Zahl zum 
Jahr 2007 auf 2,1 % . Analoge Entwicklungen zei-
gen sich für die Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund: Waren 2005 noch 13,3 % ohne Schulab-
schluss verringerte sich auch deren Zahl bis 2007 
auf 12,6 % . 

Für den Zeitraum 2005 bis 2008 lassen sich für 
die Schulabschlüsse von 15- bis 19-Jährigen durch-
weg positive Veränderungen feststellen . Jugend-
liche mit Migrationshintergrund holen in Bezug 
auf sämtliche Schulabschlüsse auf . Diese positive 
Entwicklung darf allerdings nicht über den nach 
wie vor erheblichen und inakzeptablen Bildungs-
abstand gegenüber Jugendlichen ohne Migrati-
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onshintergrund hinwegtäuschen . Bedenklich er-
scheint der Beauftragten insbesondere, dass der 
Anteil aller Jugendlichen ohne Abschlüsse nahe-
zu konstant geblieben ist und Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund nach wie vor eine annä-
hernd doppelt so hohe Schulabbruchquote wie 
Jugendliche ohne Migrationshintergrund aufwei-
sen (vgl . nachfolgende Tabelle) . 

Tabelle 14: Schulabschlüsse der 15-19jährigen im Zeitraum 2005 bis 2008 (in %)148

Mikrozensus Jahr
Abschlüsse 2005 2006 2007 2008 Tendenz 

2005 –2008

Hauptschule

Abstand

+ MH 47,4 47,9 47,1 43,0 - 4,4
- MH 33,6 33,1 33,0 31,0 - 2,6

13,8 14,7 14,1 12,0 Verringerung

Mittlere Abschlüsse

Abstand

+ MH 33,9 34,0 34,9 34,7 +0,8
- MH 50,9 50,5 49,3 49,5 - 1,4

-17,0 - 16,5 -14,6 - 14,8 Verringerung

FH Reife 
Abitur

+ MH 7,9 7,8 7,8 8,9 +1,0
- MH 10,1 10,7 12,2 12,5 +2,4

Abstand - 2,2 - 2,9 - 4,2 - 3,6 Erhöhung

Ohne Abschluss + MH 10,8 10,3 10,0 13,3 +2,5
- MH 5,4 5,8 5,4 7,0 +1,6

Abstand 5,4 4,5 4,6 6,3 Erhöhung 

Quelle: Sonderauswertung Mikrozensus 2005-2008, summative Rundungsdifferenzen

Die Verlaufsdaten zeigen für den Zeitraum 
2005 bis 2008, dass sich die Abstände von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund gegen-
über Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
in Bezug auf Hauptschulabschlüsse und mittlere 
Abschlüsse langsam aber stetig verringert haben, 
während sich der Abstand in Bezug auf höhere 
Abschlüsse offenbar vergrößert hat . Dies betrifft 
ebenso den größer gewordenen Abstand zwi-
schen Jugendlichen mit und ohne Migrationshin-
tergrund ohne schulische Abschlüsse . 

Der Mikrozensus ermöglicht entsprechend für 
den Zeitraum 2005 bis 2008 folgende Trendab-
schätzungen:

Hauptschulabschlüsse: Der Abstand von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund gegenüber 
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund hat sich 
zwischen 2005 und 2008 verringert . Unter der Vor-
aussetzung einer Beibehaltung des durchschnittli-
chen Ausgleichs von ca . 1 % pro Jahr könnte in ca . 
10-12 Jahren eine Konvergenz eintreten .

Mittlere Abschlüsse: Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund erwerben vermehrt mittlere 
Schulabschlüsse, während der Anteil mittlerer 
Schulabschlüsse bei Jugendlichen ohne Migrati-
onshintergrund offenbar zugunsten höherer Ab-
schlüsse (Fachhochschulreife /Abitur) sinkt . Auf-
grund dieser Gegenläufigkeit verringert sich zwar 
der Abstand, die Verringerung erfolgt jedoch 
langsamer gegenüber der in Bezug auf Haupt-
schulabschlüssen . Unter der Voraussetzung einer 
Beibehaltung des durchschnittlichen Verringe-
rung von weniger als 1 % pro Jahr könnte in 14 bis 15 
Jahren eine Konvergenz eintreten .

Fachhochschulreife/ Abitur: Der Erwerb der 
Fachhochschul- und Allgemeinen Hochschulreife 

148 Die im Mikrozensus für das Jahr 2008 ausgewiesene Erhöhung der Werte des Merkmals „Ohne Schulabschluss“ lässt sich mögli-
cherweise auf eine neue Frage im Mikrozensus nach der Dauer des Schulbesuchs zurückführen . Danach werden alle Personen als 
„ohne Schulabschluss“ geführt, die angeben, weniger als 8 Jahre die Schule besucht zu haben . Die Werte bedürfen weiterer 
Klärung .
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nimmt bei allen Jugendlichen zu, wobei die Zu-
nahme für Jugendliche mit Migrationshinter-
grund geringer ausfällt . Angesichts der unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten ist eine Konver-
genz nur dann zu erwarten, wenn insbesondere 
im Bereich der gymnasialen Oberstufe sowie in 
Bildungsgängen, die zur Fachhochschulreife/ 
dem Abitur führen eine überproportionale Erhö-
hung des Schüleranteils mit Migrationhinter-
grund erfolgt .

Jugendliche ohne Abschlüsse: Nach wie vor 
bleibt eine nahezu konstante Anzahl 15- bis 19jäh-
riger ohne Abschlüsse – darunter überproportio-
nal viele Jugendliche mit Migrationshintergrund . 
Zwischen den Jahren 2005 und 2007 erfolgte zu-
nächst eine Verringerung des Abstandes im Um-
fang von 0,9 %, im Jahr 2008 vergrößerte sich die-
ser Abstand gegenüber 2007 jedoch wieder .149 

Mit Blick auf weiterführende Interpretationen 
muss berücksichtigt werden, dass die hier statis-
tisch ausgewiesenen Veränderungen keinesfalls 
die Binnendynamik von Auf- und Abstiegen wider-
spiegeln . Der zweite Bericht „Bildung in Deutsch-
land“ hat vielmehr gezeigt, dass im schulischen 
System auf jeden aufwärts gerichteten Wechsel in 
höhere Schularten parallel fast fünf Abwärts-
wechsel in niedrig qualifizierende Schularten 
kommen .150

Die Länder haben im Nationalen Integrations-
plan 2007 zugesagt „innerhalb der kommenden 
fünf Jahre die Abbrecher- und Wiederholerquoten 
deutlich zu senken und die Angleichung der Quo-
ten von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund an den Gesamtdurchschnitt aller 
Schülerinnen und Schüler zu erreichen .“151

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die 
Angleichung der schulischen Abschlussquoten 
teilweise begonnen hat und sich die Lücke lang-
sam schließt . Das Tempo der Entwicklung befrie-
digt allerdings nicht . Die Beauftragte erwartet, 
dass die Länder ihre zentrale Selbstverpflichtung 

149 Der Mikrozensus 2008 weist aufgrund einer neuen Definiti-
on des Merkmals „ohne Schulabschluss“ einen höheren Anteil 
von Personen ohne Schulabschluss auf .
150 Bildung in Deutschland 2008, S . 9 .
151 Der Nationale Integrationsplan . Neue Wege – Neue Chan-
cen, Berlin 2007 . S . 27 .

im Nationalen Integrationsplan ernst nehmen 
und das Tempo der Umsetzung erhöhen . 

1.2.4 Jugendliche ohne schulische Abschlüsse

Obgleich die Möglichkeiten, schulische Ab-
schlüsse in unterschiedlichsten Bildungswegen 
nachzuholen zunehmend in Anspruch genommen 
werden, ist es nach wie vor problematisch, dass eine 
große Zahl Jugendlicher die Schule zunächst ohne 
einen Abschluss verlässt . Im Jahr 2008 verließen fast 
65 .000 Jugendliche die Schule ohne Hauptschulab-
schluss, unter ihnen über 13 .000 ausländische Ju-
gendliche .152 Der aktuelle Bericht „Bildung in 
Deutschland 2010“ weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass 55 % der Jugendlichen ohne Haupt-
schulabschluss aus Förderschulen kommen, an de-
nen – bis auf das Land Berlin – Hauptschulabschlüsse 
nicht immer erworben werden können . 153 Erschwert 
wird das Erlangen schulischer Abschlüsse für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund zudem durch 
ihre durchschnittlich erheblichen Kompetenzrück-
stände, die sich im Bildungsverlauf bislang offenbar 
nur unwesentlich verringern . Kinder zugewander-
ter Eltern weisen im Bereich der Lesekompetenz so-
wohl in der Grundschule als auch in den weiterfüh-
renden Schulen der Länder einen Lernrückstand von 
mehr als einem Schuljahr auf .154

Von den 15- bis unter 19-jährigen Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund hatten im Jahr 2008 
13,3 % keinen Schulabschluss, 43 % einen Hauptschul-
abschluss, 34,7 % einen Realschulabschluss und 8,9 % 
die Fachhochschulreife/das Abitur (8,9 %) .155 Für fast 
alle Vergleichsgruppen gilt, dass die jungen Frauen 
im Vergleich zu den jungen Männern bessere Schul-
abschlüsse erreichen (vgl . Tabelle 22 im Anhang) . 

Nominal weist der Mikrozensus 2008 insgesamt 
170 .000 Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren 
ohne Schulabschluss aus, davon 63 .000 mit Migrati-
onshintergrund . Damit hatten in dieser Alterskohor-
te, deren Migrationsanteil 23,6 % betrug, mit 37 % 

152 Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, 2008/2009, 
Wiesbaden 2009, Tabelle 6 .3, S . 288
153 Bildung in Deutschland 2010, Bielefeld 2010, S . 90 .
154 Bildung in Deutschland 2010, Bielefeld 2010, S . 87 .
155 Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikro-
zensus 2008, Tabelle 1, Wiesbaden 2010 .
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überproportional viele Jugendliche mit Migrations-
hintergrund keine schulischen Abschlüsse . Der enor-
me Handlungsbedarf wird daran deutlich, dass sich 
diese Relation gegenüber der im Jahr 2005 – nach 
geringfügigen Veränderungen in den Jahren 2006 
und 2007 – nicht verändert hat .

Tabelle 15: Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren 
ohne Schulabschluss

davon mit  Anteil der Jugendlichen  
MigrationshintergrundInsgesamt mit Migrationshintergrund  

in 1.000 an der Alterskohorte  
in 1.000 in % in %

2005 120 45 37,5 22,9
2006 122 42 34,4 22,8
2007 118 41 34,7 22,4
2008 170 63 37,0 23,6

Quelle: Sonderauswertung Mikrozensus 2005-2008, eigene 
Berechung

Der Vergleich der 15 bis 19jährigen mit den 20 
bis 24jährigen zeigt, dass die 20 bis 24jährigen Ab-
schlüsse nachholen und sich ihre Nachholraten 
zwischen den Jahren 2005 und 2008 insgesamt 
steigerten . Jugendliche mit Migrationshinter-
grund nutzen offenbar die gebotenen Möglich-
keiten weniger intensiv .

Tabelle 16: Anteil der 15-19- und 20-24jährigen ohne  
Schulabschluss (in Prozent)156

MZ 2005 MZ 2006 MZ 2007 MZ 2008

15-19 Jahre
+ MH 10,8 10,3 10,0 13,3
- MH 5,4 5,8 5,4 7,0

Abstand 5,4 4,5 4,6 6,3

20-24 Jahre
+ MH 6,7 6,7 6,3 6,9
- MH 2,3 2,3 2,2 2,3

Abstand 4,4 4,4 4,1 4,6

Nachholrate in %
+MH 38,0 % 34,9 % 37,0 % 55,6 %
-MH 57,4 % 60,3 % 59,2 % 67,1 %

Quelle: Sonderauswertung Mikrozensus MZ 2005-2008, 
Tabelle 1, eigene Berechnungen

Die Beauftragte weist darauf hin, dass diese 
anhaltend hohe Zahl der 15- bis 19jährigen Ju-
gendlichen ohne Schulabschluss nicht hinzuneh-
men ist und nicht nur den Jugendlichen selbst an-
gelastet werden kann . Schulversagen schließt 
Schülerinnen und Schüler ebenso ein wie Ver-
säumnisse der Eltern und ist ein wesentlicher Indi-
kator für die Leistungsfähigkeit der Schulen bzw . 
einen Mangel daran . Insbesondere Jugendliche 

mit Migrationshintergrund be-
nötigen in der gesamten Bil-
dungskette kontinuierliche Un-
terstützung, um Schulabbrüche 
zu vermeiden bzw . um den Ju-
gendlichen zu helfen, sich nach 
einem Schulabbruch über das 
Nachholen von Abschlüssen 
eine Ausbildungsperspektive, 

eine qualifizierte Ausbildung und eine Beschäfti-
gung zu erarbeiten .157 Zur Unterstützung dieser 
Jugendlichen greifen auf Bundesebene vor allem 
die Sozialgesetze (SGB) II (Grundsicherung für Ar-
beitssuchende) und III (Arbeitsförderung); auf der 
Ebene der Länder sind dies vor allem die Schulge-
setze und auf der kommunalen Ebene vor allem 
Leistungen nach SGB II sowie SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfe) . Für die Durchführung von Program-
men werden i . d . R . zusätzliche Mittel der EU und 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) verwendet .158

156 Die Heterogenität der Stichprobe des Mikrozensus – jährlich 
werden 25 % der Auswahlbezirke erneuert – ermöglicht aller-
dings keine Interpretation der Veränderungen nach Geburtsko-
horten . Entsprechend bedarf es im Rahmen der empirischen 
Bildungsforschung weiterführender wie vertiefender Analysen .

157 Die Bundesregierung unterstützt diese Jugendlichen mit 
zahlreichen Programmen, vgl . dazu Kapitel II .1 .2 . 
158 Bundesinstitut für Berufsbildung: Datenreport zum Berufs-
bildungsbericht 2009, 
Bonn 2009, S . 204 .
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1.2.5 Bildungserfolg und soziale Lage

Fast jedes dritte Kind unter 18 Jahren wächst in 
Risikolagen auf, die darin bestehen, dass die Eltern 
nicht in das Erwerbsleben integriert sind (soziales 
Risiko), ein geringes Einkommen haben (finanziel-
les Risiko) oder über eine geringe Ausbildung ver-
fügen (Risiko der Bildungsferne) . Im Jahr 2008 leb-
ten insgesamt fast ein Drittel (29 %) der 13,6 Mio . 
Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren in min-
destens einer dieser Risikolagen, darunter 1,7 Mio . 
Kinder und Jugendliche in Familien mit Migrati-
onshintergrund (42 %) . Für sie weist der aktuelle 
Bildungsbericht 2010 insbesondere hohe finanzi-
elle Risiken aufgrund der ungenügenden Integra-
tion der Eltern in das Erwerbsleben sowie hohe Ri-
siken bzgl . der Bildungsferne aus .159 

Die Beauftragte hat mit der Vorlage des Ersten 
Integrationsindikatorenberichtes gezeigt, dass 
Bildungsprobleme von Kindern und Jugendlichen 
nicht primär auf deren Migrationshintergrund, 
sondern auf sozialstrukturelle Faktoren, den 
Sprachgebrauch im Haushalt, das Bildungsniveau 
und die Bildungsorientierungen der Eltern zu-
rückzuführen sind .160 Zahlreiche Untersuchungen 
bestätigen dies .161 Strittig ist allerdings, wie und in 
welchen Phasen von Bildungsverläufen sich sozia-
le Herkunft und Migrationshintergrund auswir-
ken . Als Erklärungsmodell wird inzwischen über-
wiegend die Unterscheidung von primären und 
sekundären Herkunftseffekten herangezogen:

n  Primäre Herkunftseffekte sind Einflüsse der so-
zialen Herkunft, die sich auf die Kompetenz-
entwicklung der Schülerinnen und Schüler 
auswirken und in Folge dessen in Schulnoten 
niederschlagen (und darüber vermittelt auch 
Übergangsempfehlungen beeinflussen) . 

159 Bildung in Deutschland 2010, Bielefeld 2010, S . 27 .
160 Integrationsbeauftragte, Erster Integrationsindikatoren-
bericht 2009, S . 140-143 .
161 Vgl . die Überblicksdarstellung von Maaz, Kai / Baumert, Jür-
gen / Trautwein, Ulrich: Genese sozialer Ungleichheit im insti-
tutionellen Kontext der Schule: Wo entsteht und vergrößert 
sich soziale Ungleichheit? In: Baumert, Jürgen / Maaz, Kai / 
Trautwein, Ulrich (Hrsg .): Bildungsentscheidungen . Zeit-
schrift für Erziehungswissenschaften, Sonderheft 12, Wiesba-
den 2009, S . 11-46 .

n Sekundäre Herkunftseffekte sind dagegen Ein-
flüsse der sozialen Herkunft, die sich in unter-
schiedlichen Bildungserwartungen und Bil-
dungsgangentscheidungen (z . B . Schulwahl-
entscheidungen) niederschlagen . 

Forschungen zur Frage, ob von der sozialen 
Herkunft Effekte auf die Benotung, die Vergabe 
der Schullaufbahnempfehlung und die schließlich 
getroffene Übergangsentscheidung ausgehen, 
zeigen, dass der Einfluss der sozialen Herkunft auf 
die Benotung am geringsten und auf die vollzoge-
ne Übergangsentscheidung am höchsten ist, das 
heißt insbesondere sekundäre Herkunftseffekte 
wirksam sind . Bei der Leistungsbewertung dürfte 
sich wiederum der primäre Herkunftseffekt aus-
wirken . Bei der Vergabe der Übergangsempfeh-
lung durch die Grundschule fielen beide Effekte 
etwa gleich groß aus . 

Zahlreiche neuere Ergebnisse bestätigen, dass 
sich die niedrigeren Chancen von Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund im We-
sentlichen auf den niedrigeren sozioökonomi-
schen Status ihrer Familien zurückführen lassen, 
weisen aber auch darauf hin, dass für Jugendliche 
mit Migrationshintergrund Abschlusskonstellati-
onen unterhalb der Hochschulreife selbst unter 
Beachtung des sozioökonomischen Status durch-
weg ungünstiger ausfallen . Es konnte jedoch auch 
gezeigt werden, dass mit Blick auf den Anteil der-
jenigen mit Abitur- und Gymnasialbesuch, bei 
gleichem sozialökonomischem Status keine nen-
nenswerten Migrationsunterschiede mehr beste-
hen .162

Jürgen Baumert und Kai Maaz bestätigen dies 
für den Übergang von der Grundschule in weiter-
führende Schulen: „Kinder mit Migrationshinter-
grund hatten grundsätzlich niedrigere Chancen 
auf den Besuch eines Gymnasiums . Dieser Unter-
schied ließ sich jedoch im Wesentlichen auf den 

162 Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg .): Bildung in 
Deutschland 2010 . Ein indikatorengestützter Bericht mit ei-
ner Analyse zu Perspektiven des Bildungswesens im demogra-
phischen Wandel . Im Auftrag der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Bie-
lefeld 2010, Kapitel D: Nold, Daniela: Sozioökonomischer Sta-
tus von Schülerinnen und Schülern 2008, In: Statistisches Bun-
desamt, Wirtschaft und Statistik 2/ 2010 .
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niedrigeren sozioökonomischen Status der Fami-
lien zurückführen . Wenn vergleichbare schulische 
Leistungen vorlagen, kehrte sich der negative 
Herkunftseffekt zudem um, und Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund hatten höhere 
Chancen, das Gymnasium zu besuchen, als Kinder 
ohne Migrationshintergrund . Besonders deutlich 
zeigte sich dies für türkischstämmige Schülerin-
nen und Schüler . Dieser Befund kann als ein positi-
ver sekundärer Effekt des Migrationshintergrunds 
interpretiert werden .“163 

Förderstrategien für Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund müssen sowohl deren 
primäre als auch sekundäre Herkunftssituation 
berücksichtigen und Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der materiellen Situation, Veränderungen 
der Bildungserwartungen der Eltern und des ge-
samten sozialen Umfelds sowie die Sensibilisie-
rung aller pädagogisch Tätigen berücksichtigen . 

Das BMBF hat im April 2010 im Rahmenpro-
gramm Empirische Bildungsforschung eine För-
derrichtlinie „Chancengerechtigkeit und Teilha-
be . Sozialer Wandel und Strategien der Förde-
rung“ veröffentlicht, um ab 2011 verstärkt For-
schung zu neuen Ausprägungen von Bildungs- 
ungleichheit infolge des sozialen und demo- 
grafischen Wandels sowie zu den Gelingens- 
bedingungen einer erfolgreichen Teilhabe am 
Bildungssystem zu fördern . Ein Schwerpunkt sind 
dabei auch Untersuchungen zu Bildungsmobilität 
und- erfolg von Kindern und Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund, da hier ein besonderer wis-
senschaftlicher Erkenntnisbedarf besteht .

1.2.6  Integrationspolitische Fortschritte  

in der schulischen Bildung

In die Schulpolitik der Länder ist erhebliche Be-
wegung gekommen . Konsens besteht in der Not-
wendigkeit, die Leistungs- und Integrationsfähig-
keit von Schulen zu verbessern (über Profilbil-
dung, Autonomie und Wettbewerb) . Unterschied-

163 Baumert, J ., Maaz, K .: Der Übergang von der Grundschule in 
die weiterführende Schule – Leistungsgerechtigkeit und regi-
onale, soziale und ethnisch-kulturelle Disparitäten, Ms . Berlin 
2010 .

liche Wege gehen die Länder in Bezug auf 
Steuerungs-, Schul- und Unterrichtsstrukturen .164 
Die vielschichtigen Veränderungen der Bildungs-
landschaft – einige Länder setzen auf die Weiter-
entwicklung bewährter Schulstrukturen und eine 
verstärkte individuelle Förderung, andere auf 
Schulstrukturreformen und entsprechende Ge-
meinschafts-, Primar-, Sekundar-, Stadtteil- und 
Mittelschulen – erschwert einen Gesamtüber-
blick, der auch deshalb im Rahmen des vorliegen-
den Berichtes nicht geleistet werden kann .165 
Gleichwohl eröffnet diese Vielfalt die Chance, ge-
meinsame Ziele auf vielen Wegen zu erreichen . 
Die Beauftragte weist daher darauf hin, dass die 
Stärkung der Integrationsfähigkeit des schuli-
schen Bildungssystems weniger an politischen 
Zuständigkeiten und seinen Strukturen sondern 
an seinen Ergebnissen zu messen ist . 

Im Nationalen Integrationsplan haben die 
wichtigsten bildungspolitischen Akteure – die 
Länder, der Bund und die Kommunen – entlang ih-
rer jeweiligen Verantwortungen Zielvereinbarun-
gen zur Verbesserung der Bildungssituation von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund formuliert . 

Die Länder, in deren Zuständigkeit die Bildung 
liegt, verfolgen dazu gemeinsam die Ziele, die 
Abbrecher- und Wiederholerquoten signifikant 
zu senken und bis 2012 die Angleichung der Quo-
ten von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund an den Gesamtdurchschnitt aller 
Schülerinnen und Schüler zu erreichen . Weitere 
Selbstverpflichtungen im Nationalen Integrati-
onsplan betreffen den Ausbau der Sprachförde-
rung als Querschnittssaufgabe in allen Bildungs-
bereichen, die Sicherstellung bedarfsgerechter 
Fortbildungsmaßnahmen zur Sprachförderung 
für alle Lehrkräfte, die Zusammenarbeit mit Mig-
rantenselbstorganisationen und die Stärkung der 
Elternarbeit . In der „Qualifizierungsinitiative für 
Deutschland“ haben die Länder ihre Selbstver-

164 Eine aktuelle Einschätzung der Länderentwicklung findet 
sich im Bericht Bildung in Deutschland 2010, S . 62-63 .
165 Wo die Bildungslandschaft blüht – Die Bildungssysteme der 
Bundesländer im Vergleich, Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft, Köln 2009; Wernstedt, R ., John-Ohnesorg, M .: Schulst-
ruktur: Bestandsaufnahme, bundesländerinterner Vergleich 
und Perspektiven, Friederich–Ebert-Stiftung, Berlin 2009 .



67

pflichtungen bekräftigt und verstärkt166 sowie einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch und 
eine Schwerpunktsetzung insbesondere auf die ein begleitendes Monitoring beschlossen .
sprachliche wie fachliche Förderung leistungs- Einzelne Länder gehen dabei voran . So hat die 
schwächerer Schülerinnen und Schüler, die Zu- Bayerische Staatsregierung im März 2010 ein Ge-
sammenarbeit mit den Eltern und die interkultu- samtkonzept verabschiedet, das Kinder und Ju-
relle Öffnung der Schule vorgenommen . gendliche mit Migrationshintergrund stärker bei 

Den Umsetzungsstand dieser Selbstverpflich- der Integration ins Bildungssystem unterstützen 
tungen haben die Integrationsminister und -mi- soll . Durch Evaluation und Effizienz und – wo er-
nisterinnen der Länder gemeinsam mit der Kultus- forderlich – Optimierung bestehender Einzelmaß-
ministerkonferenz im ersten Fortschrittsbericht nahmen, ihrer Bündelung sowie einen zielgerich-
zum Nationalen Integrationsplan dokumen- teten Ausbau des Förder- und Integrationsange-
tiert .167 botes soll die Bildungsgerechtigkeit erhöht wer-

den . Dabei spielt die deutsche Sprache als Folgende Entwicklungen zeigen aus Sicht der 
Schlüssel zur Teilhabe an der Gesellschaft eine Beauftragten Fortschritte in den im Nationalen 
zentrale Rolle . Handlungsfelder des Gesamtkon-Integrationsplan enthaltenen Handlungsfeldern 
zepts zur schulischen Integration sind der Aufbau „Förderung der Sprachlichen Bildung“, „Verstär-
interkultureller Kompetenzen bei allen Schülerin-kung der Elternarbeit“ und „Entwicklung von För-
nen und Schülern, der Ausbau der Ganztagsange-derstrategien“ auf, von denen erhebliche Integra-
bote, die Senkung von Klassenhöchstgrenzen, die tionswirkungen ausgehen . 
Ausweitung der Sprachstandsfeststellung und 

Internationale Schulleistungsvergleiche und der bedarfsgerechte Ausbau von Deutschförder-
die ersten Voruntersuchungen zur Überprüfung maßnahmen . Das Konzept beinhaltet ebenso die 
des Erreichens der Bildungsstandards für den kulturelle Integration durch eine nachhaltige 
Hauptschulabschluss haben aufgezeigt, dass Werte- und Demokratieerziehung, die Beteili-
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter- gung der Eltern am Schulleben und Verbesserun-
grund einen erheblichen Anteil jener Gruppe aus- gen an den Schnittstellen, besonders beim Über-
machen, die das Mindestniveau an Kompetenzen gang von der Schule zum Ausbildungs- und Ar-
nicht oder nur durch umfassende Unterstützung beitsmarkt . 
erreichen . Entsprechend haben die Länder be-

Für die Bildungsbeteiligung von Kindern und schlossen, ihre Erfahrungen in einer gemeinsa-
Jugendlichen – insbesondere mit Migrationshin-men Förderstrategie der Kultusministerkonferenz 
tergrund – bildet die alters- und bildungsadäqua-(KMK) zu bündeln . Ziel ist es, den Anteil leistungs-
te Kenntnis der deutschen Sprache die notwendi-schwächerer Schülerinnen und Schüler, die am 
ge Voraussetzung . Im Berichtszeitraum gab es in Ende ihres Bildungsganges ein Mindestniveau der 
allen Bundesländern zahlreiche und überaus viel-Kompetenzentwicklung nicht erreichen, wesent-
fältige Bemühungen zur Sprachförderung von lich zu reduzieren . Einen besonderen Schwer-
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrati-punkt bildet dabei die Förderung von Kindern und 

168 onshintergrund . Die Förderbemühungen konzen-Jugendlichen mit Migrationshintergrund .  Im 
trieren sich insbesondere auf den vorschulischen Rahmen der Umsetzung der Strategie hat die KMK 
Bereich, in dem ein breites Spektrum von Förder-
maßnahmen durchgeführt wird . Doch auch für 

166 andere Altersstufen und für die unterschiedlichen Die Länder und der Bund haben sich auf dem Bildungsgip-
fel in Dresden im Oktober 2008 verpflichtet, bis 2015 eine Hal- Schultypen gibt es von Land zu Land unterschied-
bierung der Schul- und Berufsschulabbrüche anzustreben . lichste Förderansätze . Flankierend unterstützt die 
167 http://www .bundesregierung .de/Content/DE/Artikel/IB/ Stiftung Mercator durch das überregionale Pro-
Artikel/Nationaler_20Integrationsplan/2008-11-06-umset-

jekt „Förderunterricht“ die Sprachförderung für zung-der-selbstverpflichtungen .html .
168 Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder: Förder- Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
strategie für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler, grund durch Studierende, die dadurch gleichzei-
Beschluss vom 04 .03 .2010 .
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tig Erfahrungen in der pädagogischen Vermitt- Hauptschülern mit Migrationshintergrund in Nie-
lung von Deutsch als Zweitsprache sammeln kön- dersachsen, Berlin und Bayern genannt . Das Pro-
nen .169 jekt wird befristet an jeweils sieben Projektstand-

orten bzw . Schulen der beteiligten Bundesländer Angesichts der Bedeutung des frühen Spra-
mit einer Gruppenstärke von maximal 15 Schüle-cherwerbs haben die Koalitionspartner CDU, CSU 
rinnen und Schülern der Klassenstufen 5 bis 9 mit und FDP daher für die laufende Legislaturperiode 
160 Unterrichtseinheiten pro Jahr durchgeführt . vereinbart „verbindliche bundesweit vergleich-
Die Beauftragte geht davon aus, dass das BAMF bare Sprachstandstests für alle Kinder im Alter von 
und die beteiligten Länder die Ergebnisse ge-vier Jahren und bei Bedarf eine verpflichtende ge-
meinsam bewerten und daraus – im Erfolgsfall – zielte Sprachförderung vor der Schule einzufüh-
Regelangebote entwickeln . Sie regt darüber hin-ren sowie darüber hinausgehende unterrichtsbe-

170 aus an, Erfahrungen erfolgreicher Projekte auszu-gleitende Sprachprogramme zu unterstützen“ .  
tauschen um Doppelarbeit zu vermeiden . Insbe-Sie flankieren damit entsprechende Selbstver-
sondere das Programm „Förderung von Kindern pflichtungen der Länder im Nationalen Integrati-

onsplan .171 und Jugendlichen mit Migrationshintergrund – 
Förmig“ (2004-2009) hat innovative Ansätze zur 

Die Bundesregierung hat ihre Integrationspro- Optimierung der Sprachförderung erbracht, die – 
gramme – insbesondere durch das Angebot von unbeschadet der unterschiedlichen Positionen 
Integrationskursen für Eltern und Frauen – quali- der Länder gegenüber einem Transfer – nicht ver-
tativ und quantitativ verbessert . Die Beauftragte, loren gehen sollten .
die Kultusministerkonferenz und das Bundesamt 

Um eine integrierte Sprachförderung in allen für Migration und Flüchtlinge werben gemeinsam 
Unterrichtsfächern zu ermöglichen, müssen Lehr-dafür, verstärkt Eltern- und Frauenintegrations-
kräfte entsprechend aus- und fortgebildet wer-kurse an Schulen anzubieten . Da gute Kenntnisse 
den . Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfa-der deutschen Sprache gerade für Eltern von 
len und Schleswig-Holstein haben daher das Fach schulpflichtigen Kindern eine wichtige Vorausset-
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) verpflichtend in zung sind, die Bildungschancen ihrer Kinder zu 
die Ausbildung aller Referendare aufgenommen . erhöhen, sollen Eltern, aber auch Schulen, gezielt 
In Fortbildungsangeboten scheinen entsprechen-für diese Angebote gewonnen werden . Dadurch 
de Angebote dagegen noch unterrepräsentiert . laufen die Sprachförderung und die Anbindung 

an Bildungseinrichtungen zusammen und schaf- Die Beauftragte weist auf die gestiegene Be-
fen Synergien . Die Nachfrage nach Eltern- und deutung der Qualitätsentwicklung an Schulen 
Frauenkursen ist hoch: Im Jahr 2008 konnten bun- hin . Sie hat bei der Durchsicht von Ergebnisbe-
desweit 1 .052 neue Eltern- und Frauenkurse mit richten der Schulinspektionen der Länder unter 
fast 16 .000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an- anderem zur Kenntnis genommen, dass bereitge-
geboten werden . 2009 fanden 1 .118 Eltern- und stellte Mittel nicht durchgängig dort anzukom-
Frauenkurse mit rund 16 .400 Teilnehmerinnen men scheinen, wo sie vorgesehen sind . Im Bericht 
und Teilnehmern statt .172 der Berliner Schulinspektionen für das Schuljahr 

2007/2008 heißt es zum Beispiel: „71 von 111 Berli-Ergänzend fördert das Bundesamt für Migra-
ner Schulen, die zusätzliche Personalmittel für tion und Flüchtlinge die bildungsbegleitende 
Deutsch als Zweitsprache erhielten, arbeiteten Sprachförderung von Hauptschülerinnen und 
nach einem schulspezifischen Förderkonzept . 

169 Stiftung Mercator: Der Mercator-Förderunterricht . Sprach- Eine gezielte unterrichtliche Sprachförderung für 
förderung für Schüler mit Migrationshintergrund durch Stu- Schülerinnen und Schüler mit Sprachproblemen 
dierende, Münster 2010 . wurde an lediglich 44 Schulen beobachtet . (…) An 
170 Wachstum . Bildung . Zusammenhalt . Der Koalitionsvertrag 

19 von 148 Schulen lag ein Konzept zur Förderung zwischen CDU, CSU und FDP . Berlin 2009, S . 58/59 .
171 Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind in allen Schul- leistungsschwächerer und leistungsstärkerer 
gesetzen verankert . Schüler vor, an weiteren 33 Schulen gab es hierzu 
172 Vgl . dazu auch Kapitel II .5 .2 .1 .
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erste konzeptionelle Überlegungen .“173 Ergebnis- Familien die Bedeutung der frühen Leseförderung 
se der hessischen Schulinspektionen weisen dar- für den späteren Schulerfolg verdeutlichen zu 
auf hin, dass an Grundschulen der Umgang mit können . Hervorzuheben ist das Engagement des 
heterogenen Lernvoraussetzungen nicht überall Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in der 
gelingt .174 Aus Sicht der Beauftragten bildet insbe- integrativen Elternarbeit durch Elterbildungsan-
sondere die individuelle (Sprach-)Förderung aller gebote, die Unterstützung der Zusammenarbeit 
Kinder und Jugendlichen175 den Schlüssel zur bes- von Eltern und Schulen zur individuellen Förde-
seren Bildungsintegration von Kindern und Ju- rung und zu stärkeren Beteiligung von Eltern mit 
gendlichen mit Migrationshintergrund . Migrationshintergrund an Gremien der schuli-

schen Elternvertretung . Strategisch bedeutsam Eltern sind oftmals die wichtigsten Partner für 
ist die Verankerung der Konzeption für erfolgrei-die Bildungserfolge ihrer Kinder . Ihre sprachli-
che Bildungspartnerschaften mit Eltern mit Mig-chen, Bildungs- und Erziehungskompetenzen 
rationshintergrund in die Nachhaltigkeitsstrate-müssen gestärkt und ihre Zusammenarbeit mit 
gie des Landes Baden-Württemberg vom Novem-Bildungseinrichtungen unterstützt, aber auch 
ber 2009 . eingefordert werden . Die Beauftragte begrüßt 

daher die im Berichtszeitraum zu verzeichnende Lehrerinnen und Lehrer, die heute in den Beruf 
durchgängige Verstärkung der Elternarbeit . In einsteigen, werden ca . 40 Schuljahrgänge unter-
den Ländern existieren zahlreiche Initiativen und richten, die durchschnittlich zu einem Drittel aus 
Projekte zur Unterstützung der Zusammenarbeit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
von Schulen mit Eltern mit Migrationshintergrund grund bestehen . Zur Bewältigung dieser Heraus-
und ihren Verbänden . Mit Elternkongressen ha- forderung sollte sich die demographische Struk-
ben der Integrationsbeauftragte der Landesre- tur der Bevölkerung nicht nur in sondern auch vor 
gierung Baden-Württemberg und die Landesre- den Schulklassen widerspiegeln . Entsprechend 
gierung Nordrhein-Westfalen wichtige Impulse sind deutlich mehr Lehrkräfte mit Migrationshin-
gesetzt . Elternarbeit findet vor Ort statt, zum Bei- tergrund erforderlich . Die Ergebnisse des Mikro-
spiel im Heilbronner Pool, in dem ca . 100 Multipli- zensus 2008 zeigen, dass der Anteil der Lehrkräfte 
katoren mit Migrationshintergrund mitwirken, mit Migrationshintergrund im Schulsystem insge-
deren fachliche Ausbildung die Integrationsbe- samt wie auch in allen Schulstufen sehr gering ist 
auftragte der Stadt koordiniert . Die Multiplikato- und stark von der Zusammensetzung der Schüler-
ren werden seit Herbst 2009 in 12 Grundschulen, schaft abweicht . Mit knapp 5 % ist dieser Anteil zu-
ab Herbst 2010 flächendeckend an allen Heil- dem deutlich geringer als bei vergleichbaren Er-
bronner Kindertagesstätten und Grundschulen werbstätigen mit (Fach-) Hochschulabschluss, bei 
als Mittler und Kursleiter zu den Informationsver- denen er etwa dreimal so hoch wie bei den Lehr-
anstaltungen„Wie funktioniert die Schule? Wie kräften ist .176 Die Beauftragte weist daher auf die 
funktioniert der Kindergarten?“ eingesetzt und Notwendigkeit hin, den Anteil von Lehrkräften 
stehen für Informationsgespräche zwischen El- mit Migrationshintergrund systematisch und 
tern und Lehrkräften zur Verfügung . Auch mit nachhaltig zu erhöhen – beginnend bei der Be-
Blick auf die Sprachförderung der Kinder ist es be- rufswerbung an Schulen über die Auswahl der Stu-
deutsam, die Eltern schon vor der Einschulung dierenden, Unterstützungsangebote im Studium 
einzubeziehen, um insbesondere bildungsfernen aber auch Fort- und Weiterbildungsangebote so-

wie einer veränderten Einstellungspraxis und Füh-
173 Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung: rungskräfteentwicklung . Dabei muss eine Aus-
Bildung für Berlin . Schulinspektionen im Schuljahr 2007/2008 

wahl selbstverständlich nach Eignung und Leis-(Schulqualität), Berlin 2009, S . 9 .
174 Ergebnisse der Schulinspektionen in Hessen . Berichtszeit- tung unter Berücksichtigung interkultureller Kom-
raum: Schuljahr 2006/2007 und 2007/2008 . Wiesbaden 2008, petenzen erfolgen . Hier gehen einzelne Länder 
S . 14 . voran: Der nordrhein-westfälische Landtag hat 
175 Heterogenität und Bildung . Individuelle Förderung in 
Deutschland – Hindernisse und Herausforderungen . Bertels-
mann Stiftung Gütersloh 2009 . 176 Bildung in Deutschland 2010, Bielefeld 2010, S . 76ff .
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zum Beispiel Ende 2007 den Aufbau eines Netz-
werks der Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschich-
te beschlossen . Koordiniert von den regionalen 
Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) und 
gefördert vom Schul- und vom Integrationsminis-
terium engagieren sich im Netzwerk ehrenamtli-
che Lehrkräfte und Lehrerbildner . Sie informieren 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund über den Lehrerberuf, fördern die interkul-
turelle und die berufliche Weiterentwicklung der 
Netzwerkmitglieder, begleiten Patenschafts- und 
Praktikumsprojekte für Lehramtsstudierende mit 
Migrationshintergrund und arbeiten mit Migran-
tenselbstorganisationen, dem landesweiten El-
ternnetzwerk, Stiftungen und Universitäten zu-
sammen . Der vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge und dem Netzwerk gemeinsam durch-
geführte erste Bundeskongress „Lehrkräfte mit 
Migrationshintergrund: Potenziale gewinnen, Aus-
bildung begleiten, Personalentwicklung gestal-
ten“ hat die bisherigen Erfahrungen im März 2010 
bilanziert und überregionale Resonanz gefunden . 
Die Beauftragte regt daher an, diese Erfahrungen 
bundesweit aufzugreifen .177 

Schulen zu Orten der Integration zu machen, 
erfordert aus Sicht der Beauftragten sowohl eine 
aufgabengerechte Ausstattung mit mehr Lehr-
kräften, mehr Schulsozialarbeit und mehr Zeit für 
die Schülerinnen und Schüler . Ebenso wichtig ist 
eine verbesserte sozialräumliche Einbindung von 
Schulen in kommunale Netzwerke und der Auf- 
und Ausbau von Unterstützungsangeboten – ins-
besondere in sozialen Brennpunkten mit einem 
hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern aus 
Zuwandererfamilien . Bildungsförderung muss 
sich an der Bildungsbiografie der Kinder und Ju-
gendlichen und an deren Lebenslagen orientie-
ren . Dies erfordert vom frühen Kindesalter bis zur 
Erreichung eines Bildungsabschlusses ein ganz-
heitliches Herangehen . Ganzheitliche Bildung 
geht daher über die Aufgaben von Schule hinaus . 
Hinzuweisen ist insbesondere auf über den Kin-

177 Eine Dokumentation des Kongresses wird in Kürze auf der 
Internetpräsenz des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge (http://www .bamf .de) veröffentlicht .

der- und Jugendplan des Bundes geförderte An-
gebote der außerschulischen Jugendbildung . 178

Ausgangspunkt für Bildungsprozesse in allen 
Lebensphasen sind Angebote vor Ort . Die Kom-
munen prägen mit ihren vielfältigen Einrichtun-
gen die Bildungslandschaft Deutschlands: Kinder-
tagesstätten, Familienzentren, Einrichtungen, 
und Angebote der vorschulischen, schulischen 
und außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, 
an Schulen, Volkshochschulen und von zahlrei-
chen Trägern und Kultureinrichtungen sind Eck-
pfeiler der öffentlichen Infrastruktur in der Bil-
dung .

Übergänge von der Kindertagesstätte zur 
Grundschule, von der Grundschule in weiterfüh-
rende Schulen und von der Schule in die berufli-
che Ausbildung müssen insbesondere für Risiko-
gruppen so gestaltet werden, dass sie besser ge-
lingen . Eine ganzheitliche Herangehensweise er-
fordert aus Sicht der Beauftragten die Einbindung 
aller relevanten staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteure – insbesondere der Wirtschaft – in regio-
nale Bildungspartnerschaften . 

1.3 Die berufliche Bildung

Nach einer erfolgreichen schulischen Bildung 
sind der Übergang in eine qualifizierte Berufsaus-
bildung und ihr erfolgreicher Abschluss entschei-
dend für den persönlichen Werdegang junger Mi-
grantinnen und Migranten, ihrer weiteren berufli-
chen Perspektiven und Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt . Für zwei Drittel aller Jugendlichen ist 
diese Form der beruflichen Qualifizierung der Ein-
stieg ins Berufs- und Arbeitsleben . Im deutschen 
Bildungssystem kommt der dualen Berufsausbil-
dung daher ein hoher Stellenwert zu . Trotz gleich 
hoher Ausbildungsinteressen gelingt allerdings 
nur jedem vierten Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund ein problemloser Übergang (bei Ju-
gendlichen ohne Migrationshintergrund über 

178 Förderrichtlinie des Kinder- und Jugendplans des Bundes, 
Quelle: http://www .bmfsfj .de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did 
=3520 .html .
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50 %) .179 Die Erhöhung ihrer Ausbildungsbeteili- ganisationen stehen, leistet durch Informationen 
gung ist ein Gebot der Chancengerechtigkeit und rund um das Thema „Duale Berufsausbildung“ ei-
angesichts des demographischen Wandels und nen Beitrag zu einer Verbesserung der Ausbil-
des bereits eingetretenen Fachkräftemangels dungssituation junger Migrantinnen und Migran-
ohne Alternative und stellt somit einen Schlüssel ten . Ziel dieser Initiative ist es aber auch, Ausbil-
für erfolgreiche Integration dar .180 dungspotentiale in Unternehmen, die von Mig-

ranten geführt werden, zu erschließen, da diese Vorrangiges Ziel der Beauftragten ist es, vor-
im Vergleich zu deutschen Unternehmen unter-handene Zugangsbarrieren für Jugendliche mit 
durchschnittlich ausbilden .Migrationshintergrund abzubauen und ihre Chan-

cengleichheit in Ausbildung und Beschäftigung Hervorheben möchte die Beauftragte das 
zu sichern . Sie hat hier einen Schwerpunkt ihrer nachhaltige Integrationsengagement der Indust-
Initiativen gesetzt und gemeinsam mit den Part- rie- und Handelskammern, des Zentralverbands 
nern des Nationalen Paktes für Ausbildung und des Deutschen Handwerks und der Handwerks-
Fachkräftenachwuchs (Ausbildungspakt) zur Be- kammern vor Ort . So hat der ZDH eigene Positio-
reitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze, der nen zur Integration erarbeitet und einen Integra-
Verbesserung der Berufsorientierung und der Aus- tionsatlas vorgelegt .181 Auch die Erfahrungen des 
bildungssituation der Jugendlichen mit Migrati- Bundesverbandes freier Berufe sollten Verbrei-
onshintergrund beigetragen . Die Ergebnisse zei- tung finden . Die freien Berufe weisen seit Jahren 
gen, dass sich gemeinsames Engagement lohnt . die höchsten Ausbildungsquoten ausländischer 
So konnten im Rahmen der von der Beauftragten Jugendlicher auf . Die Zusammenarbeit mit dem 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bil- von der Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
dung und Forschung, dem Deutschen Industrie- beitsgeberverbände koordinierten „Netzwerk 
und Handelskammertag, dem Zentralverband Schule Wirtschaft“ und der Kultusministerkonfe-
des Deutschen Handwerks und ausländischen renz hat dazu beigetragen, die Ausbildungsmoti-
Unternehmerverbänden unterstützten Initiative vation der Jugendlichen über eine frühzeitige Be-
„Aktiv für Ausbildungsplätze“ die Ansprache von rufsorientierung zu verbessern . Insbesondere die 
Unternehmerinnen und Unternehmern mit Zu- Bundesagentur für Arbeit hat sich im Jahr 2009 im 
wanderungsgeschichte allein durch das Pro- Bereich der Berufsorientierung mit einer Förde-
gramm JOBSTARTER mittlerweile über 2 .600 neue rung von über 67 Mio . € für über 51 .000 Schülerin-
Ausbildungsplätze geschaffen werden . Bis Ende nen und Schüler engagiert . Hervorzuheben sind 
2010 unterstützt das Bundesministerium für Bil- sowohl die Initiative „Integration durch Ausbil-
dung und Forschung 1 .000 Unternehmerinnen dung“ des Bundesministeriums für Wirtschaft, 
und Unternehmer mit Migrationshintergrund bei die gemeinsam mit deutschen und ausländischen 
der Erlangung der Ausbildereignung . Unternehmerverbänden durchgeführt wird, als 

auch entsprechende Bundesprogramme und Re-Auch die Initiative des Bundesministeriums für 
gelangebote, zum Beispiel die Einstiegsqualifi-Wirtschaft und Technologie „Integration durch 
zierung .182 Ausbildung“, in deren Mittelpunkt gemeinsame 

Veranstaltungen insbesondere mit Migrantenor- Seit Februar 2009 erprobt die Bundesagentur 
für Arbeit an 1000 allgemeinbildenden Schulen, 

179 Ein problemloser Einstieg in eine duale Ausbildung gelingt die zum Hauptschulabschluss führen, die Berufs-
nur 23 % der Jugendlichen mit und 35 % der Jugendlichen ohne 

einstiegsbegleitung . Schulen mit einem hohen Migrationshintergrund .
180 Grundlagen der Darstellung sind der Berufsbildungsbe- Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrati-
richt 2010, der Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2010 onshintergrund wurden bei der Auswahl beson-
sowie zahlreiche Anregungen aus dem Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB) . Berücksichtigung fanden Ergebnisse der 
Sonderauswertung des Mikrozensus 2005-2008 . Verwiesen 181 Zentralverband des Deutschen Handwerks: Migration und 
wird darüber hinaus auf: Bundesamt für Migration und Flücht- Integration – Chancen der Vielfalt nutzen, Berlin 2009 .
linge (Working Paper 22): Siegert, Manuel: Berufliche und aka- 182 http://www .bmwi .de/BMWi/Navigation/Ausbildung-und-
demische Ausbildung von Migranten, Nürnberg 2009 . Beruf/integration-durch-ausbildung .html, 15 .04 .2010 .
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ders berücksichtigt . Diese individuelle Unterstüt-
zung beim Erreichen des Schulabschlusses und im 
Übergang von der Schule in die Berufsausbildung 
kommt daher besonders Schülerinnen und Schü-
lern mit Migrationshintergrund zugute .

Der Zugang von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund zu einer beruflichen Erstausbildung 
erweist sich nach wie vor als schwierig . Nach wie 
vor liegen hier Ausbildungspotenziale brach . Die 
in der schulischen Bildung erkennbaren ersten In-
tegrationsfortschritte sind in der beruflichen Bil-
dung bislang nicht angekommen . Jugendliche 
und junge Erwachsene mit Migrationshinter-
grund weisen erheblich verzögerte Übergänge in 
eine Ausbildung und eine geringere Ausbildungs-
beteiligung gegenüber Jugendlichen ohne Mig-
rationshintergrund und daraus resultierend ein 
deutlich niedrigeres berufliches Bildungsniveau 
auf . Die Hälfte der Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund im Alter von 20 bis 24 Jahren verfügt 
über keinen beruflichen Abschluss183, unter den Ju-
gendlichen ohne Migrationshintergrund betrifft 
das ein Viertel . Aus Sicht der Beauftragten ist es 
besorgniserregend, dass sich diese Relation seit 
2005 kaum verändert hat . 184 

Nicht hinzunehmen ist, dass Jugendliche mit 
Migrationshintergrund bei gleicher Eignung bei 
der Vergabe von Ausbildungsplätzen zu kurz kom-
men . 

Damit sind keineswegs nur bildungs- und ar-
beitsmarktpolitische Probleme und erschließbare 
stille Reserven angesprochen; verwiesen wird vor 
allem auf die weitreichenden sozialen Folgeprob-
leme von Ausbildungsdiskriminierung, niedrig 
qualifizierter Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und 
den damit einhergehenden Folgen für die gesell-
schaftliche Integration und die sozialen Siche-
rungssysteme . 

183 Statistisches Bundesamt: Sonderauswertung des Mikro-
zensus zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Daten für 
das Berichtsjahr 2008, Tabelle 2, Wiesbaden 2010 . 
184 Statistisches Bundesamt: Sonderauswertung des Mikro-
zensus zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Daten für 
das Berichtsjahr 2005, Tabelle 2, Wiesbaden 2010 .

1.3.1  Der Übergang von der Schule  

in die berufliche Bildung

Die Übergangsprozesse von der allgemeinbil-
denden Schule in eine Berufsausbildung sind für 
Jugendliche mit Migrationshintergrund oft beson-
ders schwierig und langwierig . Obgleich sie nach 
Beendigung der allgemeinbildenden Schule ein 
hohes Interesse an einer Berufsausbildung haben 
und mehr als die Hälfte aller Schulabgänger im 
Frühjahr 2008 eine duale Ausbildung anstrebten, 
gelang der Einstieg nur jedem dritten Jugendli-
chen ohne und jedem vierten mit Migrationshin-
tergrund . Die BIBB-Übergangsstudien belegen185, 
dass sich Übergänge von der Schule in eine Ausbil-
dung für Jugendliche mit Migrationshintergrund 
durchschnittlich länger gestalten . Die Studien er-
fassen die Berufswünsche und deren Realisierung . 
Danach bekommen 27 % der Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund nach dem Beenden der allge-
meinbildenden Schule sofort eine betriebliche, 
16 % eine schulische Ausbildungsstelle; 11 % stre-
ben eine Höherqualifizierung in einer Fachober-
schule oder einem Fachgymnasium an . Für die ver-
bleibenden 46 % erfolgt der Übergang nur sehr 
langwierig und unter Vorschaltung eines Bildungs-
gangs des Übergangssystems oder gelingt über-
haupt nicht . Unter den Jugendlichen ohne Migra-
tionshintergrund – von ihnen münden 35 % sofort 
in eine Ausbildung ein – ist der Anteil mit ähnlichen 
Übergangsschwierigkeiten mit 31 % um 15 Prozent-
punkte geringer .186 Die schwierige Situation am 
Übergang Schule – Ausbildung zeigt sich auch dar-
in, das 22 % der Ausbildungssuchenden mit Migra-
tionshintergrund arbeitslos sind oder jobben – 
deutlich häufiger als diejenigen ohne Migrations-
hintergrund (15 %) . Diese jungen Menschen kön-
nen insbesondere von den Angeboten der 
Bundesagentur für Arbeit im Bereich der berufs-

185 Die Berufsbildungsstatistik erfasst als Indikator für einen 
Migrationshintergrund bislang lediglich die ausländische 
Staatsangehörigkeit . Periodische repräsentative Erhebungen 
des Bundesinstituts für Berufsbildung enthalten darüber hin-
ausgehende detaillierte Angaben zur Bildungs- und Berufsbil-
dungsbiographie von Jugendlichen mit und ohne Migrations-
hintergrund im Alter von 18 bis 24 Jahren (BIBB-Übergangsstu-
dien 2006 und 2008) . 
186 BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2009, Bonn 
2010, S . 170 .
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vorbereitenden Bildungsmaßnahmen und der Ein-
stiegsqualifizierung profitieren . Vor allem die be-
triebliche Einstiegsqualifizierung hat sich als wirk-
sames Instrument für junge Migrantinnen und Mi-
granten erwiesen . Die Übergangsquote ist mit  
65 % für junge Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund gleich hoch . Um Sprach- und Bil-
dungsdefizite möglichst frühzeitig aufzuarbei-
ten, können junge Menschen seit August 2009 
nicht nur während einer betrieblichen Berufsaus-
bildung, sondern auch während einer betriebli-
chen Einstiegsqualifizierung ausbildungsbeglei-
tende Hilfen in Anspruch nehmen . 

Legende: * Haupt-, Realschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium, Fachoberschule, Fachgymnasium/ ** Ein- oder zweijährige 
Berufsfachschule, die nicht zu einem Berufsabschluss führt, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsvorbereitungsjahr/ *** Arbeit, 
Praktikum, Wehr-, Zivildienst, freiwilliges soziales/ökologisches Jahr, Sonstiges

Quelle: BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2009, Bonn 2010, S . 73 ff .187
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Abbildung 5: Berufliche Pläne und realisierte Wege der Schulabgänger 2008  
nach Migrationshintergrund (in Prozent)

Drei Monate nach dem Schulabschluss hat im 
Durchschnitt jeder zweite Jugendliche ohne  
Migrationshintergrund einen Ausbildungsplatz 
gefunden, bei Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund ist das erst nach 17 Monaten der Fall . 
Zweieinhalb Jahre nach dem Verlassen der Schu-
le haben etwa 60 % der Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund eine Lehrstelle, bei denjenigen 
ohne Migrationshintergrund sind es 77 % .

187 Abb . aus: Anger, Christina/ Erdmann, Verena; Plünnecke, Axel/ Riesen, Ilona: Integrationsrendite – Volkswirtschaftliche Effekte 
einer besseren Integration von Migranten, Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln 2010, S . 44 .
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Nach drei Jahren zeigt sich, dass Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund188 mit maximal einem 
mittleren Schulabschluss189 ein unmittelbarer und 
schneller Übergang in eine Ausbildung vergleichs-
weise schlecht gelingt (vgl . Tabelle 17) . Nur rund 
die Hälfte von ihnen bewältigt diesen Übergang 
ohne große Verzögerungen . Fast jedem dritten 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund gelingt 
kein oder nur ein langwieriger Übergang in eine 
Ausbildung, bei den Nicht-Migranten betrifft dies 
nur jeden sechsten (vgl . Tabelle 17) . Diese Jugend-
lichen benötigen daher besondere Unterstüt-
zung . 

Tabelle 17: Ausbildungssituation von Schulabsolventen mit maximal mittlerem  
Schulabschluss drei Jahre nach der Beendigung der allgemeinbildenden Schule (in Prozent)

Übergangstypen Schulabgänger  
mit Migrationshintergrund

Schulabgänger  
ohne Migrationshintergrund

    

Typ 1:  unmittelbarer und dauerhafter Übergang in eine betriebliche 
Ausbildung 27 41

Typ 2:  rascher und dauerhafter Übergang in eine nicht betriebliche 
Ausbildung 16 19

Typ 3:  kein oder langwieriger Übergang in eine Ausbildung, lang-
fristiges Verharren im Übergangssystem, wenn überhaupt, 
dann eine Einmündung in eine nicht betriebliche Ausbildung 

30 17

Typ 4:  schulische Höherqualifizierung in einer Fachoberschule oder 
einem Fachgymnasium 11 9

Typ 5:  verzögerter Übergang in betriebliche Berufsausbildung, mit 
eventuellem Besuch eines Bildungsgangs des Übergangs-
systems vor der Ausbildung

16 14

Quelle: BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2009, Bonn 2010, S . 167

Unter den die Schulabsolventen, die eine be-
triebliche Berufsausbildung anstreben, weisen 
Bewerber mit einem Migrationshintergrund seit 

188 Migrationshintergrund wird in der BIBB-Übergangsstudie 
indirekt definiert: „Kein Migrationshintergrund wurde ange-
nommen, wenn ein Jugendlicher die deutsche Staatsangehö-
rigkeit besaß, zudem als Kind in der Familie zuerst ausschließ-
lich die deutsche Sprache gelernt hatte und außerdem Vater 
und Mutter in Deutschland geboren waren .“ Andernfalls wird 
von einem Migrationshintergrund ausgegangen . 
189 An dieser Stelle werden nur die nicht studienberechtigten 
Schulabgänger berücksichtigt . Auf die Schulabgänger mit ei-
ner Studienberechtigung wird im Folgenden – bei der Be-
trachtung des Übergangs von der Schule in ein Hochschulstu-
dium – eingegangen .

Jahren eine niedrigere Einmündungsquote auf als 
diejenigen ohne Migrationshintergrund (vgl . Ta-
belle 18) .

Tabelle 18: Einmündungsquote in die duale Berufsaus-
bildung von Schulabgängern, die sich für eine betrieb-
liche Ausbildung interessierten (in Prozent)

2004 2005 2006 2008

ohne Migrationshintergrund 56 52 54 58

mit Migrationshintergrund 45 25 42 33

Quelle: BIBB-Datenreport 2009, S . 
keine Daten enthalten

76 . Für das Jahr 2007 sind 

Dementsprechend sind Bewerberinnen und 
Bewerber mit Migrationshintergrund bei den sog . 
Altbewerbern deutlich überrepräsentiert: 55 % 
hatten sich bereits im Jahr oder in den Jahren zu-
vor auf eine Lehrstelle beworben, 45 % sind es bei 
denjenigen ohne Migrationshintergrund . Je älter 
sie sind und je länger sie sich bereits auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz befinden, desto ge-
ringer sind die Aussichten der Altbewerber auf 
eine vollqualifizierende Ausbildung .190 Die Zahl 
der von der Bundesagentur für Arbeit registrier-

190 Granato, Mona: Nachhaltigkeit durch Bildungsgerechtig-
keit . Am Beispiel des Übergangs Schule-Ausbildung . In: Rat für 
Nachhaltige Entwicklung (Hrsg .): Forum „Aufstieg durch Bil-
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ten Altbewerber ist in den vergangenen zwei Jah- Ausbildungsplatz dieselben Suchkanäle wie Nicht-
ren zwar zurück gegangen, machte 2009 mit Migranten .192  Ein Unterschied, der jedoch ihre nie-
243 .800 (von insgesamt 533 .400 Bewerbern) drige Einmündungsquote nicht vollständig erklä-
aber immer noch fast die Hälfte aller Bewerber ren kann, ist die Benutzung der sozialen Netzwer-
aus (46 %) . Diese jungen Menschen, davon über- ke: Während nichtstudienberechtigte Jugendli-
proportional viele mit Migrationshintergrund, be- che ohne Migrationshintergrund in 76 % der Fälle 
dürfen weiterer Unterstützung, um nicht dauer- auf die Hilfe von Eltern, Familienangehörigen, Be-
haft von gleichwertiger beruflicher und gesell- kannten und Freunden bei Kontaktaufnahme zu 
schaftlicher Teilhabe ausgeschlossen zu bleiben . Betrieben zurückgriffen, waren es bei Migrantin-

nen und Migranten 63 % . Jugendliche mit Migrationshintergrund waren 
bislang besonders von der Entwicklung betroffen, Gründe für die niedrigere Ausbildungseinmün-
dass das Ausbildungsangebot des dualen Systems dung von Jugendlichen mit Migrationshinter-
mit der bislang stetig steigenden Zahl an Schul- grund sind daher vor allem in der schulischen Vor-
entlassenen nicht mithielt . Die vollqualifizieren- bildung (Abschlüsse und Kompetenzen), aber 
den Bildungsangebote des Berufsschulsystems auch noch immer in Vorurteilen zu finden . Die ge-
reichten nicht aus, um die Lücke zu schließen . Vie- ringeren Ausbildungsplatzchancen und die über-
le erfolglose Ausbildungsstellenbewerber mün- durchschnittlich langen Übergangsprozesse von 
den bis zum jährlichen Bilanzierungsstichtag am Schulabsolventinnen und –absolventen mit Mig-
30 . September in teilqualifizierende Bildungsgän- rationshintergrund lassen sich nicht vollständig 
ge des Übergangssystems ein und gelten als „ver- auf Einflussgrößen wie Schulabschlüsse und No-
sorgt“, auch dann, wenn sie noch auf Ausbildungs- ten, Bildungsstand und Arbeitsmarktintegration 
platzsuche sind . Die Möglichkeiten der Absolven- der Eltern sowie die soziale Einbindung vor Ort zu-
ten des Übergangssystems, anschließend in eine rückführen . Übereinstimmende Ergebnisse der 
vollqualifizierende Berufsausbildung zu gelan- Bewerberbefragungen des BiBB in den Jahren 
gen, waren allerdings beschränkt . Dadurch ist die 2006 und 2008 zeigen, dass Jugendliche mit Mig-
Zahl der Altbewerber zwischen den Jahren 1997 rationshintergrund bei Einstellungsentscheidun-
und 2007 von 37,6 % auf 52,4 % aller Bewerber kon- gen offenbar mit Vorbehalten konfrontiert sind, 
tinuierlich angestiegen . Im Jahr 2008 überstieg die ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz er-
die Erfolgswahrscheinlichkeit der Ausbildungsbe- heblich verringern . Anhand von Verlaufsbefra-
werber ohne Migrationshintergrund den Wert für gungen wurden dazu in den BIBB- Bewerberbe-
die Jugendlichen mit Migrationshintergrund um fragungen Wahrscheinlichkeiten bestimmt, mit 
25 Prozentpunkte (58 % versus 33 %) . Im Verlauf der Bewerbende einen Ausbildungsplatz erhalten 
der vorangegangenen Jahre lag sie zwar zeitwei- haben . Verglichen wurde die Ausbildungsein-
se über 40 %, erreichte jedoch nie das Niveau der mündung von Bewerbern mit und ohne Migrati-
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund . onshintergrund mit gleichen schulischen Ab-

schlüssen unter Berücksichtigung der Noten im In Bezug auf die Ausbildungsbereitschaft und 
Fach Mathematik . Einbezogen wurden weiterhin die Suchstrategien nach dem Abschluss der allge-
regionale Arbeitslosenquoten als Indikator für die meinbildenden Schule unterscheiden sich Ju-
Wahrscheinlichkeit, einen Ausbildungsplatz zu er-gendliche mit Migrationshintergrund allerdings 
halten . Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahr-kaum von den Jugendlichen ohne Migrationshin-

tergrund .191 scheinlichkeit für Jugendliche mit Migrationshin- Sie nutzen bei der Suche nach einem 
tergrund – bei gleicher Ausgangsqualifikation – 
einen Ausbildungsplatz zu erhalten mehr als 20 % dung – Chancen und Hemmnisse“ im Rahmen der 8 . Jahres-

konferenz, Berlin 2008, S . 15 . unter der für vergleichbare Jugendliche ohne Mi-
191 BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2009, Bonn 
2010, S . 70 ff .; Beicht, Ursula/ Granato, Mona: Übergänge in 
eine berufliche Ausbildung . Geringere Chancen und schwieri- 192 Beicht, Ursula/ Granato, Mona: Übergänge in eine berufli-
gere Wege für junge Menschen mit Migrationshintergrund . che Ausbildung . Geringere Chancen und schwierigere Wege 
Bonn 2009, S . 12 . für junge Menschen mit Migrationshintergrund . Bonn 2009 .
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grationshintergrund lag (Abbildung 6 und Abbil- ten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
dung 7) . Danach erhielten zum Beispiel Jugendli- nur 41 % betrug .193 Diese ungleichen Ausbildungs-
che mit gleich guten Mathematiknoten ohne Mi- chancen lassen sich nicht über Unterschiede der 
grationshintergrund mit einer Wahrscheinlichkeit jeweiligen Vorbildung erklären und weisen auf 
von 68 % einen Ausbildungsplatz während die Diskriminierung hin .
Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung zu Guns-

Abbildung 6: Erfolgswahrscheinlichkeit bei Bewerbenden ohne Migrationshintergrund194
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Abbildung 7: Erfolgswahrscheinlichkeit bei Bewerbenden mit Migrationshintergrund195
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193 Eberhard, Verena: Ergebnisse der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2008 . Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn 2010  .
194 Ebd ., S . 17 .
195 Ebd ., S . 18 .
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Die Beauftragte hat diese Situation bereits im 
7 . Lagebericht kritisiert und hält die Erschließung 
der Ausbildungspotenziale aller Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund sowohl aus deren indivi-
duellen Perspektiven als auch aus Gründen wirt-
schaftlicher Vernunft für unverzichtbar, nicht zu-
letzt aufgrund des sich immer stärker abzeich-
nenden Fachkräftemangels . Sie erwartet daher, 
dass das vorhandene Ausbildungspotenzial dieser 
Jugendlichen mit einem Bewerberstatus künftig 
deutlich besser ausgeschöpft wird und ihnen in 
Bewerbungsverfahren gleiche Chancen eröffnet 
werden . 

1.3.2  Die Ausbildungsbeteiligung von  

jugendlichen Migranten 

Die Übergangsschwierigkeiten in eine beruf-
liche Ausbildung führen zu deutlich niedrige- 
ren Ausbildungsbeteiligungsquoten ausländischer 
Jugendlicher .196 Der inakzeptabel hohe Abstand 
zwischen der Ausbildungsbeteiligung ausländi-
scher Jugendlicher gegenüber deutschen hat sich 
zwischen 2007 und 2008 nur geringfügig ver- 
ringert . Wurden Ausbildungsbeteiligungsquoten 
bislang anhand von Bestandszahlen bestimmt, er-
möglicht die seit 2007 erfolgte Umstellung der 
Ausbildungsstatistik auf Individualdaten weitaus 
exaktere Angaben .197 Die neu berechneten Ausbil-
dungsbeteiligungsquoten ausländischer Jugend-
licher betrugen danach für das Jahr 2007 30,2 % 
und für 2008 32,2 % . Die Ausbildungsbeteiligungs-
quoten deutscher Jugendlicher beliefen sich im 
gleichen Zeitraum auf 68,8 % für das Jahr 2007 
und auf 68,2 % für 2008 . Die gegenüber der bis-
herigen Berechnung um mehr als 10 % nach oben 
veränderten Quoten könnten zunächst den Ein-
druck erwecken, dass die in den bisherigen Lage-
berichten der Beauftragten aufgezeigten jahr-
zehntelangen Rückgänge der Ausbildungsbe-
teiligungsquote ausländischer Jugendlicher von 

196 Die Ausbildungsbeteiligungsquote gibt die Relation neu 
abgeschlossener Ausbildungsverträge zur Wohnbevölkerung 
im gleichen Alter an .
197 Uhly, Alexandra/ Gericke, Naomi: Neuberechnung der Aus-
bildungsbeteiligungsquoten, Bundesinstitut für Berufsbil-
dung, Bonn 2010 .

33,9 % im Jahr 1994 auf 23,0 % im Jahr 2006 unzu-
treffend gewesen sei . Das trifft nicht zu: Aufgrund 
der neuen Datenlage erweist sich der Ausbil-
dungsabstand deutscher und ausländischer Ju-
gendlicher vielmehr weitaus größer als bislang 
angenommen . Betrug die Differenz zwischen der 
Ausbildungsbeteiligung deutscher und ausländi-
scher Jugendlicher nach der „alten“ Datenlage im 
Jahr 1992 33,2 %, im Jahr 2000 33,4 % und im Jahr 
2007 33,7 %, so liegt sie nun deutlich höher . Im Jahr 
2007 betrug sie 38,6 %, im Jahr 2008 36,0 % . Diese 
Verringerung um 2,6 % – ein Ergebnis der Aktivitä-
ten des Ausbildungspaktes sowie zahlreiche Pro-
gramme der Bundesregierung kann keineswegs 
darüber hinwegtäuschen, dass die Mehrheit der 
ausländischen Jugendlichen im Alter von 18 bis 
21 Jahren ausbildungslos bleibt (vgl . Tabelle 23 im 
Anhang (Ausbildunsgsbeteiligungsquoten)) .

Vor dem Hintergrund der positiven Konjunk-
turentwicklung stieg die Zahl der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverhältnisse von 581 .181 im Jahr 
2006 auf 624 .177 im Jahr 2007 . Ab 2008 ist die Zahl 
der Neuverträge allerdings rückläufig und entwi-
ckelte sich von 616 .342 Neuverträgen im Jahr 
2008 auf 566 .004 im Jahr 2009 . Sie ist damit hin-
ter den Stand von 2006 zurückgefallen .198 Der An-
teil der Neuverträge mit ausländischen Jugendli-
chen an allen abgeschlossenen Neuverträgen 
stieg dagegen antizyklisch von 4,8 % (absolut: 
29 .814) im Jahr 2007 auf 5,1 % (absolut: 31 .080) im 
Jahr 2008 . Damit nahmen 2008 1 .266 mehr aus-
ländische Jugendliche eine berufliche Ausbildung 
auf – gegenüber dem Jahr 2007 ein Anstieg um 
4,2 % . Der jahrzehntelange Abwärtstrend scheint 
damit gestoppt . Vor dem Hintergrund noch nicht 
vorliegender Zahlen für 2009 erscheint es aller-
dings zu früh, von einer Trendwende auszugehen . 
Die antizyklische Zunahme der Neuverträge mit 
ausländischen Auszubildenden relativiert sich zu-
dem angesichts der Nachfrage ausländischer Aus-
bildungsplatzsuchender . Sie stieg von 9,5 % im 
Ausbildungsjahr 2007 / 2008 auf 10,3 % im Ausbil-
dungsjahr 2008 / 2009 .199 Entsprechend konnte im 
Ausbildungsjahr 2008 / 2009 47 % der ausländi-

198 Daten zu Neuverträgen mit ausländischen Jugendlichen 
für 2009 liegen voraussichtlich im Herbst 2010 vor .
199 Bundesagentur für Arbeit: Bewerber für Berufsausbildungs-
stellen 2006/07 bis 2008/09, Nürnberg 2010 .
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schen Bewerber kein Ausbildungsplatz vermittelt 
werden . 

Hervorzuheben ist die Entwicklung in den neu-
en Ländern . Dort ist der Ausländeranteil unter den 
Auszubildenden mit Neuabschluss im Jahr 2008 
von 1,1 % auf 1,3 % um +18 % angestiegen, während 
er sich in den alten Bundesländern nur um +5 % 
gegenüber dem Vorjahr erhöhte .200 Zu diesen Ver-
änderungen können einerseits Aktivitäten zur 
Verbesserung der Integration bestimmter Perso-
nengruppen beigetragen haben . Andererseits 
zeigt sich hier eine demographisch bedingte Ent-
lastung auf dem Ausbildungsstellenmarkt auf-
grund des Rückgangs von Schulabgängerzahlen 
um 40 % . Langfristig besteht ein enger Zusam-
menhang zwischen der generellen Situation auf 
dem Ausbildungsstellenmarkt und der Ausbil-
dungsbeteiligung der ausländischen Jugendli-
chen, bei dem ausländische Jugendliche z . T . of-
fenbar als „Ausbildungsreserve“ fungieren . So 
treten in Zeiten, in denen sich relativ viele Jugend-
liche um ein knappes Ausbildungsplatzangebot 
bewerben, Verdrängungstendenzen ausländi-
scher Jugendlicher auf . Gehen die Bewerberzah-
len insgesamt zurück, scheinen Betriebe auch 
wieder stärker auf das Bewerberangebot auslän-
discher Jugendlicher zurückzugreifen . Insofern 
liegt für sie in der demographischen Entwicklung 
eine Chance .

Die niedrige Übergangs- und Ausbildungsbe-
teiligungsquote der ausländischen beziehungs-
weise der Jugendlichen mit einem Migrationshin-
tergrund führt zu einem hohen Anteil derjenigen 
von ihnen, die ausbildungslos bleiben . Nach Er-
gebnissen der BIBB-Übergangsstudie 2006 lag 
der Anteil ausbildungsloser, nicht studienberech-
tigter Jugendlicher mit Migrationshintergrund 
an allen Jugendlichen ohne Ausbildung im Alter 
von 20 bis 24 Jahren mit fast 40 % weit über ihrem 
Anteil an der Bevölkerung dieser Altersgruppe 

200 Der Anstieg der Ausländeranteile unter den Auszubilden-
den zeigt sich deutlicher noch in der Entwicklung der Auszu-
bildendenbestände . Erreichte der Anteil in den Neuen Län-
dern in den vergangenen Jahren 0,1 bis maximal 0,3 % (vgl . 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 2008, S .126), 
stieg dieser in 2008 auf 1,1 % .

(24 %) .201 Demgegenüber befinden sich Migran-
tenjugendliche viel häufiger als Jugendliche aus 
nicht zugewanderten Familien im sogenannten 
Übergangssystem – in einer Berufsvorbereitung 
oder einer Schule, die nur eine berufliche Grund-
bildung vermittelt (17 % versus 10 %) - und sind 
häufiger arbeitslos (7 % versus 3 %) .

Insgesamt stellt sich die Verteilung der auslän-
dischen Jugendlichen unter den Neuzugängen 
zur beruflichen Bildung wesentlich ungünstiger 
dar als die der deutschen Ausbildungsanfänger . 
Verteilt sich die Gesamtheit der Neuzugänge zu 
43,5 % auf die duale Ausbildung, zu knapp 17 % auf 
das Schulberufs- und zu 40 % auf das Übergangs-
system, so sind die entsprechenden Werte für aus-
ländische Jugendliche 28 %, 11,5 % und gut 60 % . 
Dies bedeutet auch, dass sie im vollqualifizieren-
den (dualen und schulischen) Berufausbildungs-
system deutlich unter-, im Übergangssystem stark 
überrepräsentiert sind . Die reduzierten Chancen 
auf eine qualifizierte Ausbildung verteilen sich re-
gional zudem sehr unterschiedlich . Bei den Län-
dern mit hohen Ausländeranteilen an den Schul-
entlassenen – dies sind mit jeweils über 12 % die 
Stadtstaaten sowie als Flächenländer Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg – 
sind die Chancen für ausländische Jugendliche am 
schlechtesten . Da Nordrhein-Westfalen, Hessen 
und Baden-Württemberg mehr großstädtische 
Zentren als etwa Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein und Rheinland-Pfalz besitzen, liegt es nahe, 
die Hauptrisikozonen für die Ausbildungsversor-
gung junger Ausländer in großstädtischen Bal-
lungszentren zu sehen .

1.3.3  Die Ausbildungsbeteiligung  

von jungen Frauen

Der Anteil der jungen Frauen an den ausländi-
schen Auszubildenden im dualen System betrug 
2008 44,6 % und lag damit statistisch höher als 
der Frauenanteil bei allen neuen Auszubildenden 
(41,2 %) .202 Gleichwohl bleiben viele dieser jungen 

201 BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2009, Bonn 
2010, S . 169 .
202 Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass deutsche jun-
ge Frauen häufiger schulische Berufsausbildungsgänge wäh-
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Frauen – trotz der im Vergleich zu den männlichen 
ausländischen Schulabgängern besseren Schul-
abschlüsse und ihres größeren Engagements bei 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz – ohne 
anerkannten Berufsabschluss und damit ohne re-
elle Chance auf dem Arbeitsmarkt . 2008 lag ihre 
spezifische Ausbildungsquote mit 28,9 % niedri-
ger als die der ausländischen jungen Männer 
(35,4 %) und deutlich unter der deutscher junger 
Frauen (58 %) (vgl . Tabelle 23 (Ausbildungsbeteili-
gungsquoten)) . Ein Grund hierfür dürfte in der ge-
schlechtsspezifischen Berufswahl liegen, die dazu 
führt, dass ausländische junge Frauen auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt vor allem mit schulisch 
besser ausgebildeten jungen deutschen Frauen 
konkurrieren .

Untersetzt werden diese Zahlen durch die Da-
ten des Mikrozensus 2008, aus denen hervorgeht, 
dass in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen 
nur 40,1 % der jungen Frauen mit Migrationshin-
tergrund eine duale oder vergleichbare Ausbil-
dung abgeschlossen haben, während dies für im-
merhin 42,7 % der jungen Männer mit Migrations-
hintergrund und für 64,2 % der jungen Frauen 
ohne Migrationshintergrund zutrifft .203

1.3.4  Die Ausbildungsbeteiligung nach  

Ausbildungsbereichen und Branchen

Der Anteil an Auszubildenden mit ausländi-
schem Pass ist seit 1995 in allen Berufsgruppen 
rückläufig, was nur teilweise mit einem Rückgang 
des Ausländeranteils durch Einbürgerungen zu er-
klären ist . Trotz der rückläufigen Ausbildungs-
chancen junger Ausländerinnen und Ausländer 
auch in den Freien Berufen, liegt der Ausländeran-
teil hier mit 7 % 2007 höher als in allen anderen 
Ausbildungsbereichen . Offenbar wird in freiberuf-
lichen Ausbildungsbetrieben und -praxen die 
hohe Bildungsmotivation vor allem ausländischer 
Jugendlicher sowie das zweisprachige Potenzial, 

len (insbesondere Berufe des Gesundheits- und Sozialwe-
sens), in denen ausländische junge Frauen nur zu 4,4 % vertre-
ten sind . Dies ist ein Grund für den relativ niedrigen Anteil 
deutscher junger Frauen in der Berufsbildungsstatistik . 
203 Sonderauswertung Mikrozensus 2008, Tabelle 2, Wiesba-
den 2010 . 

das viele junge Menschen ausländischer Herkunft 
mitbringen, besonders hoch geschätzt . In den 
letzten Jahren schwankte die Beteiligung auslän-
discher Jugendlicher in diesem Bereich nur ge-
ringfügig zwischen 7 % und 9 % . In der Hauswirt-
schaft fällt ihr Anteil geringer aus, hat sich jedoch 
von 1992 (2,4 %) bis 2007 (3,2 %) erhöht . In allen an-
deren Berufen ist in diesem Zeitraum der Anteil 
ausländischer Jugendlicher an der Gesamtzahl 
der Auszubildenden zurückgegangen . Im Hand-
werk fällt er mit 4,9 % im Jahr 2007 leicht überpro-
portional (im Vergleich zum Gesamtanteil von 
4,3 %), in den Ausbildungsberufen von Industrie 
und Handel mit 3,9 % im Jahr 2007 unterproporti-
onal aus . Nach wie vor ist insbesondere die Aus-
bildungsleistung im öffentlichen Dienst gering: 
Gerade einmal 1,5 % der Auszubildenden hatten 
2007 eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit 
(1992: 2,6 %) .204 Überdurchschnittlich fielen die 
Ausländeranteile mit 7,9 % unter den Auszubil-
denden in den zweijährigen Ausbildungsberufen 
aus . Vergleichsweise häufig kommen ausländi-
sche Auszubildende mit 5,6 % auch in den primä-
ren Dienstleistungsberufen vor . Eher geringe 
Werte ergeben sich dagegen in den Produktions- 
und Technikberufen (3,6 % und 3,3 %) sowie in den 
neuen Berufen (3,8 %) .

In der Beteiligung ausländischer Jugendlicher 
an der Ausbildung nach BBiG (Berufsbildungsge-
setz) und HWO (Handwerksordnung) ist eine Kon-
zentration auf nur wenige Berufe festzustellen . 
Sehr hohe Ausbildungsquoten weisen die aus-
ländischen Jugendlichen in sechs Berufen auf:  
Friseur/in, Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel,  
Verkäufer/in, medizinische(r) Fachangestellte(r), 
Kraftfahrzeugmechatroniker/in und Zahnmedi-
zinische(r) Fachangestellte(r) . Auf diese Berufe 
konzentrieren sich knapp 34 % aller ausländi-
schen Auszubildenden, hingegen nur 18 % der 
deutschen Jugendlichen . In Berufen wie Bank-
kaufmann/-kauffrau, Mechatroniker/in, Industrie-
kaufmann/-kauffrau und Industriemechaniker/in 
sind dagegen die Auszubildenden mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit gegenüber den deut-
schen Jugendlichen unterrepräsentiert . 

204 BIBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2009, Bonn 
2010, S . 122 .
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Insgesamt sind die meisten Auszubildenden 
mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit – 
63 %– in nur 20 Ausbildungsberufen anzutreffen . 
Zum Vergleich: Bei den deutschen Auszubilden-
den sind es 52 % . Damit bestätigen sich insgesamt 
die Befunde der Vorjahre . 

Aus Sicht der Beauftragten bedarf es der wei-
teren interkulturellen Öffnung der beruflichen Bil-
dung und der Erhöhung der Ausbildungsbeteili-
gung von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund in allen Bereichen, vor allem im öffentli-
chen Dienst . Eines der Schwerpunktziele der von 
der Beauftragten 2007 / 2008 durchgeführten 
Kampagne „Vielfalt als Chance“ bildete daher die 
Stärkung der Bereitschaft von Ausbildungsbetrie-
ben mehr Jugendlichen aus Zuwandererfamilien 
auszubilden . 

1.3.5  Jugendliche und junge Erwachsene  

mit Migrationshintergrund ohne  

Berufsabschluss

Die Integration in eine qualifizierte Berufstä-
tigkeit ist ohne eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung oder einen Hochschulabschluss kaum 
möglich . Zudem geht der Bedarf an nichtqualifi-
zierten Hilfskräften aufgrund des Strukturwan-
dels absehbar zurück . Im Jahr 2008 hatten 37,3 % 
der 25-34-Jährigen mit Migrationshintergrund kei-
nen beruflichen Abschluss205 . In der gleichen Alters-
gruppe ohne Migrationshintergrund waren es nur 
10,8 % . Am schwierigsten ist die Situation der 
25-34-Jährigen ohne deutschen Pass, von denen 
46,9 % über keinen beruflichen Abschluss verfügen . 

Ein positiver Trend zeigte sich dagegen beim 
Vergleich der ersten mit der zweiten Migranten-
generation: Während 39,5 % der 25-34-Jährigen 
mit eigener Migrationserfahrung keinen berufli-
chen Abschluss hatten, betrug der Wert für dieje-
nigen ohne eigene Migrationserfahrung 28,8 % . 

Betrachtet man die gesamte Altersgruppe der 
nicht mehr schulpflichtigen ausländischen Ju-

205 Statistisches Bundesamt: Sonderauswertung des Mikro-
zensus zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Daten für 
das Berichtsjahr 2008, Tabelle 2, Wiesbaden 2010; Kategorie: 
kein beruflicher Abschluss bzw . Anlern-/ Berufspraktikum/ BVJ .

gendlichen – d .h . die Auszubildenden, die Voll-
zeitberufsschüler206 sowie die Schülerinnen und 
Schüler der gymnasialen Oberstufe – so zeigt 
sich, dass die Quote derer, die einen Ausbildungs-
vertrag haben oder die in Vollzeitschulen lernen, 
nach wie vor 60 % nicht übersteigt . Dies bedeu-
tet, dass 40 % aller Jugendlichen mit ausländi-
schem Pass im Anschluss an die Schulpflichtzeit 
ohne jede weitere Ausbildung bleiben . Bei deut-
schen Jugendlichen beträgt dieses Verhältnis ca . 
85 % zu 15 % .

Die Problematik der Ausbildungslosigkeit ver-
schärft sich, wenn man ältere Generationen ein-
bezieht: Während nur 15 % der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund im Alter von 20 bis 64 Jah-
ren keinen beruflichen Abschluss haben, gilt dies 
für 44 % der Befragten mit Migrationshinter-
grund . Am höchsten liegt der Anteil der Unqualifi-
zierten mit 72 % bei den in Deutschland lebenden 
Menschen türkischer Herkunft, von denen fast 
jede/r Fünfte (18,2 %) Deutsche/r ist . Aber auch bei 
den Befragten griechischer (61 %) und italieni-
scher (56 %) Herkunft liegt der entsprechende An-
teil deutlich über dem Durchschnitt . Vor dem Hin-
tergrund dieser Situation weist die Beauftragte 
auf die Notwendigkeit hin, Angebote beruflicher 
Nachqualifizierung jeweils auf bestimmte Grup-
pen von Personen mit Migrationshintergrund zu-
zuschneiden .

Insgesamt sind verstärkte Angebote zur beruf-
lichen Nachqualifizierung unabdingbar . Hierfür 
spricht auch die Tatsache, dass rund 70 % der aus-
ländischen Arbeitslosen Ungelernte sind . 

Wie auch in der Gesamtbevölkerung haben 
Frauen mit Migrationshintergrund und eigener 
Migrationserfahrung sowie mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit häufiger als die Männer mit 
vergleichbaren Merkmalen keinen beruflichen 
Abschluss . Allerdings weisen die Daten des ersten 
Indikatorenberichtes und der Sonderauswertung 
des Mikrozensus darauf hin, dass die Anteile der 
25-34-Jährigen Frauen ohne Abschluss in der 
2 . Generation deutlich geringer ausfallen .207

206 Ohne Teilnehmer am Berufsvorbereitungsjahr oder ähnli-
chen Maßnahmen .
207 Erster Indikatorenbericht, Berlin 2009, S . 46 .; Sonderaus-
wertung Mikrozensus 2008, Tabelle 2, Wiesbaden 2010 .
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1.3.6  Beteiligung an berufsschulischen  

Angeboten 

Nach Einschätzung des Bundesinstitutes fin-
den 35% der Bewerberinnen und Bewerber ohne 
Migrationshintergrund einen betrieblichen Aus-
bildungsplatz, von denjenigen mit Migrationshin-
tergrund nur 29 % . Rund 28 % der Bewerberinnen 
und Bewerber mit Migrationshintergrund befin-
den sich, wenn sie keine Ausbildungsstelle be-
kommen haben, in Bildungsgängen des „Über-
gangssystems“ wie Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), 
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) o . ä ., die nicht un-
mittelbar zu einem Berufsabschluss führen – häu-
figer als Lehrstellensuchende ohne Migrations-
hintergrund (23 %) .208 Ihre Bildungsverläufe sind 
geprägt durch Umwege, Mehrfachdurchläufe, 
„Warteschleifen“ und „Maß-
nahme-Karrieren“, aus denen 
der Weg in eine qualifizierte 
Berufsausbildung nur schwer 
zu finden ist . Überproportio-
nal häufig sind sie in vollzeit-
schulischen Berufsbildungs-
gängen zu finden, die die Er-
reichung der angestrebten Ziele eines Berufsab-
schlus-ses zumindest verzögern . Besonders häufig 
sind sie in solchen schulischen Bildungsgängen 
vertreten, die nicht zu einem Abschluss in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf führen und auch 
nicht zu den weiterführenden Bildungsgängen 
des beruflichen Schulwesens gehören . 

Nach Schulformen waren ausländische Schü-
lerinnen und Schüler an beruflichen Schulen –  
bei einem Gesamtanteil von 7 % – im Schuljahr 
2008/2009 überproportional im Berufsvorberei-
tungsjahr (17,4 %), an Berufsaufbauschulen (13,2 %) 
und Berufsgrundbildungsjahr (12,7 %), unterdurch-
schnittlich dagegen an Fachoberschulen (6,7 %), 
Fachgymnasien (5,4 %) und Fachschulen (3,7 %) 
vertreten .209

208 Granato, Mona (2008): Nachhaltigkeit durch Bildungsge-
rechtigkeit . Am Beispiel des Übergangs Schule-Ausbildung . 
In: Rat für Nachhaltige Entwicklung (Hrsg .): Forum „Aufstieg 
durch Bildung – Chancen und Hemmnisse im Rahmen der  
6 . Jahreskonferenz, Berlin 2008, S . 15 .
209 Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2, Berufliche 
Schulen 2008/2009, Wiesbaden 2010, Tabelle 1 .2 .2 ., S . 53; Be-

Die Nutzung berufsschulischer Angebote er-
öffnet ausländischen Schülerinnen und Schülern 
allerdings auch die Möglichkeit, Schulabschlüsse 
nachzuholen und damit ihre Voraussetzungen bei 
der Suche nach Ausbildungsplätzen zu verbes-
sern . So hatten im Jahr 2008 von den insgesamt 
1 .148 .996 Absolventen der beruflichen Schulen 
80 .425 (7 %) eine ausländische Staatsangehörig-
keit . Immerhin 23,7 % der jungen Nichtdeutschen 
(Deutsche: 25,7 %) nutzten die Chance, einen Schul-
abschluss nachzuholen (zur Art der Abschlüsse 
vgl . nachfolgende Tabelle) . 

Tabelle 19:  
Berufsschulabsolventen des Schuljahres 2007 / 2008 
nach Schulabschluss, Nationalität und Geschlecht

Angaben in Prozent

Deutsche Ausländer

gesamtins männlich weiblich insgesamt männlich weiblich

Hauptschulabschluss 2,8 3,3 2,3 5,2 5,8 4,5

Mittlerer Abschluss 8,2 7,5 8,8 9,8 8,8 10,9

Fachhochschulreife 10,4 10,1 11,0 6,9 6,7 7,2

Allg. Hochschulreife 4,0 3,6 4,4 1,9 1,7 2,1

Quelle: Statisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2, 
2007/2008, Tabelle 1 .4 .1, eigene Berechnungen

Mit einem Anteil von 9,8 % erwarben im Schul-
jahr 2007/2008 ausländische Absolventinnen und 
Absolventen etwas häufiger einen mittleren Ab-
schluss (Fachschulreife bzw . Realschulabschluss) 
an einer beruflichen Schule als Abgängerinnen 
und Abgänger insgesamt . Ein Hauptschulab-
schluss wird – vor dem Hintergrund höherer Antei-
le von Jugendlichen ohne Schulabschluss – sogar 
deutlich häufiger von Ausländerinnen und Auslän-
dern nachgeholt: 4,9 % der ausländischen (insge-
samt nur 2,9 % der) Absolventinnen und Absolven-
ten machten 2007 von dieser Möglichkeit Ge-
brauch .210 Bei der (Fach-) Hochschulreife hingegen 
liegen die Anteilswerte der ausländischen Absol-
ventinnen und Absolventen deutlich unter denen 
der deutschen . 

zugsgrößen jeweils die Gesamtanzahl aller Schülerinnen und 
Schüler je Schulform .
210 Erster Indikatorenbericht, Berlin 2009, S . 43 .
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1.3.7  Berufsausbildung in Unternehmen  

von Migrantinnen und Migranten

Da die Quote der ausbildenden Unternehmen 
von Migrantinnen und Migranten unterdurch-
schnittlich ist (5 – 15 % je nach Herkunftsland, le-
diglich die türkischen Unternehmen erreichen 
eine Quote von 19 %, Unternehmen von Menschen 
ohne Migrationshintergrund erreichen eine Quo-
te von ca . 25 %), gilt es, die brach liegenden Poten-
tiale der Migrantenunternehmen zu erschließen . 
Hierzu ist es erforderlich, den bisher noch nicht 
ausbildenden Unternehmen das „Duale Berufs-
ausbildungssystem“ näher zu bringen und ihnen 
den Weg zur Ausbildung aufzuzeigen, insbeson-
dere häufig unbegründete Bedenken gegen die 
Durchführung einer Ausbildung im eigenen Be-
trieb zu nehmen . Hierbei kommt insbesondere 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kam-
mern vor Ort durch Informations- und Motivati-
onsarbeit in diesen Unternehmen eine besondere 
Funktion zu .

1.3.8  Integrationspolitisches Handeln  

in der beruflichen Bildung

Die Förderung der beruflichen Ausbildung von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist eine 
zentrale Selbstverpflichtung der Bundesregie-
rung aus dem Nationalen Integrationsplan . Sie 
wird in einer Reihe von Maßnahmen und Program-
men innerhalb der Bundesregierung als Quer-
schnittsaufgabe umgesetzt sowie im „Nationalen 
Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs“ 
mit den Spitzenverbänden der Deutschen Wirt-
schaft und in der „Qualifizierungsinitiative für 
Deutschland“ mit den Ländern abgestimmt bzw . 
koordiniert . Damit wurden die Weichen gestellt 
zur Verbesserung des Übergangs von der Schule 
in Ausbildung, zur Reduzierung der Schul- und 
Ausbildungsabbrüche, zur Stärkung der Studier-
neigung und zum Nachholen schulischer und be-
ruflicher Abschlüsse, die wesentlich auch Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Mig-
rationshintergrund zugute kommen sollen .211 

211 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, Ber-
lin 2008, S . 36 .

Nach einer ersten integrationsspezifischen Er-
klärung 2006 haben die Partner des Nationalen 
Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 
mit der Beauftragten, der Bundesagentur für Ar-
beit und der Kultusministerkonferenz das Ziel be-
kräftigt, die Ausbildungsvoraussetzungen und 
-chancen junger Migrantinnen und Migranten zu 
verbessern . Aufbauend auf dem Nationalen Integ-
rationsplan haben sie mit der gemeinsam verein-
barten Erklärung „Potenziale erschließen, Integ-
ration fördern – Mehr Bildung und Ausbildung für 
Jugendliche aus Zuwandererfamilien!“ ihr Enga-
gement konkretisiert, ihre Zusammenarbeit auf 
eine neue Stufe gestellt und folgende Prioritäten 
gesetzt: 

n Die Bundesregierung unterstützt mit Förder-
programmen gezielt Migrantinnen und Mig-
ranten bei der Berufswahl sowie der Ausbil-
dungsvorbereitung und –begleitung und setzt 
sich – gemeinsam mit ausländischen Unter-
nehmensverbänden und der Wirtschaft – dafür 
ein, dass Betriebe mit Inhabern ausländischer 
Herkunft verstärkt neue Ausbildungsplätze be-
reitstellen . 

n Die Kultusministerkonferenz (KMK) trägt dazu 
bei, dass die Ausbildungsreife der Schulabgän-
ger durch eine stärkere individuelle Förderung 
verbessert wird und unterstützt in Kooperati-
on mit Partnern (Wirtschaft, Arbeitsagentu-
ren) die gezieltere Berufsorientierung in den 
Schulen . Die Länder verfolgen gemeinsam die 
im Nationalen Integrationsplan und mit der 
Qualifizierungsinitiative vereinbarten Ziele, 
bis 2012 die Schulabbrecherquoten von Kin-
dern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund deutlich zu reduzieren und bis 2015 die 
Gesamtquote der Schulabbrecher insgesamt 
von 8 % auf 4 % zu halbieren . 

n Die Wirtschaft bietet Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund betriebliche Maßnahmen 
zur Berufsvorbereitung (z . B . Einstiegsqualifi-
zierungen und betriebliche Praktika) an, um 
den Einstieg in eine betriebliche Ausbildung zu 
erleichtern und engagiert sich bei Mentoren- 
und Patenprojekten und kooperiert eng mit 
Schulen, um die Berufsorientierung auch von 
Migrantinnen und Migranten zu verbessern 
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und Hilfen an der Schwelle Schule/Ausbildung schen gefördert werden . Mit der modellhaften 
anzubieten . Insbesondere regionale Koopera- Erprobung der Berufseinstiegsbegleitung unter-
tionen zwischen Unternehmen und Schulen stützen ausgebildete Fachkräfte an rd . 1 .000 all-
vor Ort leisten einen wesentlichen Beitrag zur gemeinbildenden Schulen ca . 20 .000 leistungs-
Verbesserung der Überganges Schule/Berufs- schwächere Schülerinnen und Schüler (Personal-
ausbildung und somit zur Verbesserung der schlüssel 1:20) individuell bei ihrem Übergang von 
Ausbildungssituation junger Migrantinnen und der Schule in eine Berufsausbildung . Berufsvorbe-
Migranten . reitende Bildungsmaßnahmen finden in Vollzeit 

bei Bildungsträgern statt . Ziel ist die Förderung 
n Die Bundesagentur für Arbeit (BA) unterstützt 

der beruflichen Orientierung und die Vermittlung vor Ort in Kooperation mit Partnern (Schulen, 
der erforderlichen praktischen und theoretischen Wirtschaft) junge Menschen mit Migrations-
Qualifikationen und personalen Kompetenzen hintergrund gezielt bei der Berufswahl und 
vorrangig für die Aufnahme einer Berufsausbil-bietet zahlreiche Fördermöglichkeiten an, die 
dung . Die Aufnahme eines Beschäftigungsver-den Einstieg in eine Berufsausbildung ermögli-
hältnisses kann ein paralleles Ziel sein . Auf die Vor-chen . Migrantinnen und Migranten sind daran 
bereitung des nachträglichen Erwerbs des Haupt-bereits in erheblichem Umfang beteiligt . 
schulabschlusses während dieser Maßnahmen 
besteht ein Rechtsanspruch . Die betriebliche Ein-

Die Bundesregierung hat im Berichtszeitraum stiegsqualifizierung als Vollzeitpraktikum bei ei-

erfolgreiche Modellprojekte und Regelangebote nem Arbeitgeber hat sich bewährt . Im Paktjahr 

fortgesetzt und ausgebaut, um benachteiligte 2009/2010 wurden bereits rd . 32 .600 Einstiegs-

Jugendliche, darunter vielfach Jugendliche mit qualifizierungen begonnen . Betriebe und junge 

Migrationshintergrund, in der Erlangung schuli- Menschen machen in der Mehrzahl positive Erfah-

scher Abschlüsse und beim Übergang von der rungen mit diesem zusätzlichen Angebot, wie die 

Schule in die Ausbildung zu unterstützen . Ebenso Begleitforschung zeigt . 65,5 % (Vorjahr: 62,4 %) 

sind neue flankierende Projekte in die Erprobung der Teilnehmer, die eine Einstiegsqualifizierung 

gegangen . absolviert haben, begannen im Oktober 2007 
eine betriebliche Ausbildung; bei der Kontroll-

Das betrifft unter anderem die Berufsberatung gruppe waren es nur 46,0 % (Vorjahr: 29,7 %) . 
und -orientierung und die Ausbildungsvermitt- 70,5 % derjenigen, die eine betriebliche Ausbil-
lung durch die Bundesagentur für Arbeit, die Be- dung aufgenommen haben, lernen im selben Be-
rufseinstiegsbegleitung212, berufsvorbereitende trieb und 77,7 % im selben Beruf wie während der 
Bildungsmaßnahmen, die betriebliche Einstiegs- Einstiegsqualifizierung . 30,8 % (Vorjahr: 34,1 %) 
qualifizierung, den befristeten Ausbildungsbonus der zuvor nicht ausbildenden Betriebe sind zu 
für Auszubildende aus insolventen Unterneh- Ausbildungsbetrieben geworden . Während der 
men213 sowie die vielfältigen Förderangebote der Einstiegsqualifzierung können mit zusätzlichem 
Bundesagentur für Arbeit, für die im Jahr 2009 Unterricht und sozialpädagogischer Begleitung 
ca . 2,9 Mrd . € (Drittes und Zweites Buch Sozialge- bei Bildungsträgern Sprach- und Bildungsdefizite 
setzbuch) aufgewendet wurden . So konnten jah- abgebaut und fachpraktische und fachtheoreti-
resdurchschnittlich rund 456 .000 junge Men- sche Kenntnisse gestärkt werden . Diese ausbil-

212 dungsbegleitenden Hilfen sind ein Angebot für Das Programm beinhaltet die modellhafte Erprobung von 
Berufseinstiegsbegleitern an 1000 allgemein bildenden Schu- lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte 
len, die zum Hauptschulabschluss führen . Die Weiterentwick- junge Menschen und für Auszubildende, denen 
lung des Programms sieht den Einsatz von zusätzlich bis zu der Ausbildungsabbruch droht . Lernbeeinträch-
1200 Berufseinstiegsbegleitern vor . In der Einstiegsqualifizie-

tigte und sozial benachteiligte junge Menschen, rung sind Jugendliche mit Migrationshintergrund – wie be-
reits im 7 . Bericht der Beauftragten erwähnt – zu 30 % unter die einer Berufsausbildung des regulären Ausbil-
den Geförderten, darunter 10 % ausländische Jugendliche . dungsmarktes nicht gewachsen sind, können von 
213 Der Zielkatalog für den Ausbildungsbonus wurde 2009 auf der Agentur für Arbeit mit einer Berufsausbildung 
Auszubildende in Insolvenzunternehmen erweitert .
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in einer außerbetrieblichen Einrichtung gefördert terbildugnsregelungen sowie in Lehrplänen der 
werden . Gerade ausländische junge Menschen, Berufsschule erhöhen sich einmal die Chancen 
die aufgrund von Sprachdefiziten oder sozialer der jugendlichen Migrantinnen und Migranten 
Eingewöhnungsschwierigkeiten in einem frem- aufgrund ihrer häufig vorhanden bikulturellen 
den soziokulturellen Umfeld einer besonderen Qualifikationen auf eine Ausbildungsstelle, zum 
Unterstützung bedürfen, gehören zur Zielgrup- anderen verbessern sich Unternehmen durch Aus-
pe . Im Jahr 2009 hat die Bundesagentur für Arbeit bildung von Migranten ihre Möglichkeiten zur Er-
über eine Milliarde € aufgewandt, um jungen schließung von Kunden im In- und Ausland bzw . 
Menschen mit einer außerbetrieblichen Ausbil- aus anderen Kulturkreisen .
dung einen Berufsabschluss zu ermöglichen . Mit dem Programm „Perspektive Berufsab-

Mit dem Programm „JOBSTARTER – für die Zu- schluss“ (als Nachfolger des Programms „Kompe-
kunft ausbilden“ werden bis 2013 Vorhaben im tenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für 
Umfang von 125 Mio . € zur Gewinnung zusätzli- Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ – 
cher betrieblicher Ausbildungsplätze und der BQN-Programm) werden im Zeitraum 2008 bis 
nachhaltigen Verbesserung regionaler Ausbil- 2012 mit insgesamt 35 Mio . € das „Regionale Über-
dungsstrukturen gefördert . Eine Zielgruppe sind gangsmanagement“ und die „Abschlussorientier-
Inhaberinnen und Inhaber ausländischer Her- te modulare Nachqualifizierung“ gefördert . Ab 
kunft, die in Deutschland über 600 .000214 Betrie- September 2010 erweitert das BMBF dieses Pro-
be mit weit über 1 Mio . Beschäftigten führen . Die gramm, so dass dann doppelt so viele Regionen 
Ausbildungsquote in diesen Unternehmen liegt eine Strukturförderung erhalten . Ziel ist es, be-
jedoch bei nur 15 %, während sie bei deutschen reits vorhandene regionale Ansätze weiterzuent-
Unternehmen bei 25 % liegt . Mehr Migrantenun- wickeln, um den Übergang von der Schule in die 
ternehmen für die Ausbildung zu gewinnen, ist Ausbildung zu verbessern und damit den Anteil 
Ziel der Koordinierungsstelle Ausbildung in aus- von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne 
ländischen Unternehmen (KAUSA) als Programm- beruflichen Abschluss nachhaltig zu senken . Da-
bestandteil von JOBSTARTER . Bis 2013 werden vor- neben bekommen junge An- und Ungelernte die 
aussichtlich 15 Mio . der rund 125 Mio . € Fördermit- Chance, einen Ausbildungsabschluss nachzuho-
tel migrantenspezifisch eingesetzt . Bisher konn- len . Das Programm „Perspektive Berufsabschluss“ 
ten in 44 Projekten über 2500 zusätzliche setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Zielgruppe 
Ausbildungsstellen in Migrantenunternehmen ak- der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
quiriert werden . KAUSA koordiniert die bereits ge- Migrationshintergrund . Dabei sollen alle relevan-
nannte Initiative „Aktiv für Ausbildungsplätze“ . ten Akteure, beispielsweise Schulen, Agenturen 

für Arbeit, Betriebe und Kammern sowie Jugend-Ebenfalls zur Verbesserung der Ausbildungssi-
ämter und Elternorganisationen, stärker zusam-tuation in Migrantenunternehmen trägt die För-
menarbeiten und ihre Förderaktivitäten aufeinan-dermaßnahme des Bundesministeriums für Wirt-
der abstimmen .215 Das Programm „Passgenaue schaft und Technolgie „Vermittlung von Auszubil-
Vermittlung Auszubildender an ausbildungswilli-denden an ausbildungswillige Unternehmen“ bei, 
ge Unternehmen“ unterstützt kleinere und mitt-in der Mitarbeiter bei den Kammern zur Vorberei-
leren Untenehmen bei der Auswahl Auszubilden-tung der Besetzung von Ausbildungsplätzen auch 
der . Das schließt ihre Beratung, die Vorauswahl in Migrantenunternehmen gefördert werden . So 
geeigneter Bewerberinnen und Bewerber und die konnten im Rahmen dieses Programms im Jahre 
Durchführung von Bewerbungsgesprächen ein . 2009 ca . 800 Ausbildungsplätze in Migrantenun-
Auch das ESF-Bundesprogramm setzt Förder-ternehmen besetzt werden . 
schwerpunkte bei der Integration benachteiligter 

Durch die Festschreibung von Qualifikationen Jugendlicher sowie der Arbeitsmarktintegration 
der „interkulturellen Kompetenz“ in Aus- und Wei-

215 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, 
214 Vgl . Kapitel II .2 .4 im vorliegenden Bericht . Berlin 2008, S .40 .
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von Menschen mit Migrationshintergrund .216 Ein Für die vier Programme der Initiative stellt das 
zukunftsträchtiges Modellprojekt, das speziell an Bundesjugendministerium in den Jahren 2008 bis 
beruflichen Schulen den direkten Übergang nach 2011 aus nationalen und europäischen Mitteln (Eu-
einer Berufsvorbereitung in reguläre Ausbildung ropäischer Sozialfonds) 367 Mio . € zur Verfügung .
erhöhen soll, ist das Ganzheitliche Integrations- Ergänzt wird die Inititative um das Modell-
coaching (GINCO) . Es ist Teil einer gemeinsamen proramm „JUGEND STÄRKEN: Aktiv in der Region“, 
Initiative der Beauftragten mit dem Bundesminis- das ab Herbst 2010 Kommunen bei der Erprobung 
terium für Arbeit und Soziales und der Bundes- neuer Kooperationen und Konzepte zur Integrati-
agentur für Arbeit (BA) . Das über die BA im Rah- on junger Menschen unterstützen soll . 
men der Sozialgesetzbücher (SGB) II und III finan-
zierte Modellprojekt an 14 städtischen Standorten Kommunen, in denen bereits Programme der 

setzt bei der Zielgruppe der Jugendlichen mit Mi- BMFSFJ-Initiative JUGEND STÄRKEN umgesetzt 

grationshintergrund an, die an beruflichen Schu- werden, erhalten Gelegenheit, neue Wege zur Ak-

len deutlich überrepräsentiert sind und häufig tivierung der kommunalen Aktivitäten im Bereich 

besondere Schwierigkeiten haben, den Übergang der Jugendsozialarbeit zu erproben und vorhan-

in Ausbildung zu realisieren . GINCO ermöglicht dene Förderlücken für benachteiligte junge Men-

den Trägern bei der Umsetzung weitgehende schen und junge Migrantinnen und Migranten 

konzeptionelle Freiheit und damit individuelle durch innovative Angebote aus einer Hand zu 

Unterstützung der Jugendlichen, die auch die Ein- schließen .

bindung des soziokulturellen Umfelds, aufsu- Ein Beispiel für eine kreative kommunale Her-
chende Elternarbeit etc . ermöglicht . Das Pro- angehensweise, die eine systematische Planung 
gramm wurde in der zweiten Hälfte des Berufs- und Abstimmung der kommunalen Bildungsan-
schuljahres 2008/2009 gestartet und wird gegen- gebote in Form eines regionalen Übergangsma-
wärtig evaluiert . nagements mit der persönlichen Begleitung der 

Einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Jugendlichen kombiniert, zeigt die Stadt Iserlohn . 

Integration von jungen Migrantinnen und Mig- Sie schließt mit allen Hauptschülern Verträge ab, 

ranten in Schule und Ausbildung leistet das Bun- die den Jugendlichen einerseits den Zugang zu ei-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und ner vollqualifizierenden Berufsausbildungsstelle, 

Jugend mit der Initiative JUGEND STÄRKEN . Mit JU- weiterführenden Schule oder Arbeit rechtlich ga-

GEND STÄRKEN werden 4 große Programme für rantieren . Andererseits verpflichten sich die Ju-

benachteiligte junge Menschen und Jugendliche gendlichen, regelmäßig die Schule zu besuchen, 

mit Migrationshintergrund gebündelt, stärker keine Drogen zu nehmen, nicht gewalttätig zu 

aufeinander abgestimmt und zum Teil erheblich werden und an Veranstaltungen zur Berufsorien-

ausgebaut . Dazu gehören die Programme: tierung teilzunehmen . Dadurch wird den Jugend-
lichen zum einen verdeutlicht, dass sie gebraucht 

„Kompetenzagenturen“, werden, und zum anderen, dass sie durch eigene 
„Schulverweigerung– Die 2 . Chance“, Anstrengung ihr berufliches Schicksal wesentlich 

mitbestimmen können . Rund 30 engagierte älte- „STÄRKEN vor Ort“  
re Mentoren („Joblotsen“) helfen den Jugendli-(Lokales Kapital für soziale Zwecke) und
chen beim Übergang in die Berufsausbildung .218 

die Jugendmigrationsdienste, Patenschafts- und Mentoringprojekte – bei Ju-
gendlichen spricht man in der Regel von Mento-die an bundesweit insgesamt mehr als 1 .000 

Standorten ein inzwischen flächendeckendes Netz-
werk an Angeboten und Strukturen bilden .217

rung – Die 2 . Chance“ 39 %, für die Kompetenzagenturen 47 % 
und für „STÄRKEN vor Ort“ 66 % . 

216 Unter anderem über die Programme XENOS, IdA und Trans- 218 Krekel, Elisabeth M ./ Ulrich, Joachim Gerd: Jugendliche 
nationale Lernplattformen . ohne Berufsabschluss . Handlungsempfehlungen für die be-
217 Der Anteil von Migrantinnen und Migranten an der Gesamt- rufliche Bildung, Kurzgutachten für die Friedrich-Ebert-Stif-
teilnehmerzahl der Programme beträgt für „Schulverweige- tung, Bonn 2010, S . 28 . 
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ring – leisten einen wichtigen Beitrag beim Über- bauen .219 Es kommt darauf an, diese Vereinbarung 
gang von der Schule in die Ausbildung . Dabei un- zügig umzusetzen . Unverzichtbar ist für die Be-
terstützt eine Mentorin oder ein Mentor einen auftragte die Unterstützung der Eigeninitiative 
Jugendlichen bei der Suche nach einem Prakti- der Jugendlichen aus Zuwandererfamilien und 
kums- oder Ausbildungsplatz, aber auch bei All- die Einbindung ihrer Eltern und Sozialräume in die 
tagsproblemen . Mentorinnen und Mentoren hel- Berufsfindung . Eltern sind die wichtigsten Berater 
fen, sich auf Bewerbungsgespräche vorzuberei- ihrer Kinder . Bei allen Fördermaßnahmen ist da-
ten, stärken das Selbstbewusstsein, machen Mut her das aktive Einbeziehen der Eltern, auch über 
bei Rückschlägen und ermuntern dazu, eigene die Kooperation mit Migrantenorganisationen, 
Stärken zu erkennen und mehr in den Vorder- ein entscheidender Erfolgsfaktor . So hat die Bun-
grund zu rücken . Vorteil einer Mentoring-Bezie- desregierung durch das Projekt des BMBF „ Mit 
hung ist, dass die Mentorin oder der Mentor sich MigrantenInnen für MigrantInnen – interkulturel-
gezielt und individuell einem Jugendlichen wid- le Kooperation zu Verbesserung der Bildungsinte-
men kann . Mentoring kann jedoch nicht die Re- gration“ sich zum Ziel gesetzt, die Migrantenor-
gelangebote der Schulen oder Agenturen für Ar- ganisationen in den Bildungsprozess gezielt mit 
beit ersetzen; sie ergänzen diese und helfen den einzubinden und deren Selbsthilfepotenzial zu 
Jugendlichen, sich einen Überblick über die zahl- stärken . Bei allen gesellschaftlichen Anstrengun-
reichen und teilweise von Region zu Region un- gen bleibt die Verantwortung der Jugendlichen, 
terschiedlichen Regelangebote zu verschaffen . ihre berufliche Zukunft in die Hand zu nehmen, sie 

selbstständig zu planen und mit zu gestalten .Mit der bereits beschriebenen „Aktion zusam-
men wachsen“ (vgl . Kapitel II .1) stärkt die Beauf- Bereits im 7 . Lagebericht hat die Beauftragte 
tragte bereits bestehende Mentoringprojekte, anhand der Übernahme der Einstiegsqualifizie-
die auf den Übergang Schule-Berufsausbildung rung in die Regelförderung des SGB III die Not-
gerichtet sind . Ein wichtiger Beitrag der Mento- wendigkeit betont, erfolgreiche Modellprojekte 
ringprojekte zur Integration ist aus Sicht der Be- zu Regelangeboten auszubauen . Angesichts der 
auftragten ihre konsequente Potenzialorientie- vielfältigen Förderangebote wird es aus Sicht der 
rung, die die Entfaltung der Kompetenzen von Beauftragten künftig stärker darauf ankommen, 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter- die vielen positiven einzelnen Maßnahmen und 
grund in den Mittelpunkt stellt . Projekte des Bundes, der Länder und der Kommu-

nen zu vernetzen und in einem differenzierten flä-Im Berichtszeitraum wurde die Initiative der 
chendeckenden Regelangebot entlang der ge-Beauftragten aus dem 7 . Lagebericht aufgegrif-
samten Bildungskette zu bündeln, über das alle fen, die Berufsvorbereitung in den Schulen und 
Jugendlichen mit passgenauer und individueller das Übergangsmanagement Schule/ Beruf für Ju-
Förderung erreicht werden . gendliche mit Migrationshintergrund zu verbes-

sern . Dazu haben die Partner des Ausbildungspak- Die Erhöhung der Ausbildungsbeteiligung von 
tes gemeinsam mit der KMK, der BA und der Be- Jugendlichen aus Zuwandererfamilien kann 
auftragten Mitte 2009 vereinbart, ihre Maßnah- Wachstumsimpulse im zweistelligen Milliarden-
men zur Sicherstellung der Ausbildungsreife und bereich freisetzen .220 Sie zu erschließen, erfordert 
Stärkung der Berufsorientierung zu bündeln und Kontinuität in der Förderung, Ausbau von Rege-
dazu Regelangebote zu schaffen, Jugendliche mit 
Kernproblemen durch praktische Arbeitserfah- 219 Ausbildungsreife sicherstellen – Berufsorientierung stär-
rung zu fördern, an allen Schulen eine systemati- ken . Vereinbarung der Partner des nationalen Paktes für Aus-

sche Berufsorientierung einzuführen, das Über- bildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland, der Bun-

gangsmanagement zu optimieren und die Ko- desagentur für Arbeit und der der Integrationsbeauftragten 
mit der Kultusministerkonferenz, Berlin 19 .6 .2009 .

operation zwischen Schulen und Betrieben auszu- 220 Anger, Christina/ Erdmann, Verena/ Plünnecke, Axel/ Riesen, 
Ilona: Integrationsrendite – Volkswirtschaftliche Effekte einer 
besseren Integration von Migranten, Institut der Deutschen 
Wirtschaft, Köln 2010 .
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langeboten im Orientierungs-, Übergangs- und 
Einstiegsmanagement, die verstärkte interkultu-
relle Öffnung der Beruflichen Bildung und die Un-
terstützung der Wirtschaft . 

1.4 Hochschulbildung

Die Attraktivität des Hochschulstandortes 
Deutschland ist für ausländische Studierende 
nach wie vor hoch . Im Jahr 2009 waren hier fast 
240 .000 Studierende nichtdeutscher Staatsan-
gehörigkeit eingeschrieben; ihr Anteil an allen 
Studierenden betrug damit 11,6 % . Rund drei Vier-
tel von ihnen waren sogenannte „Bildungsaus-
länder“, d .h . zum Zwecke des Studiums nach 
Deutschland eingereiste Personen, die ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung im Ausland erwor-
ben hatten . Bei einem Viertel handelte es sich um 
sogenannte „Bildungsinländer“, also in Deutsch-
land wohnende Ausländerinnen und Auslän- 
der, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in 
Deutschland erworben hatten .221

Im Berichtszeitraum hat die Bundesregierung 
die Rahmenbedingungen für ausländische Stu-
dierende verbessert und damit zur Umsetzung 
ihrer Selbstverpflichtung im Nationalen Integrati-
onsplan beigetragen .

Das betrifft z . B . die Einführung einheitlicher 
Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz 
(vgl . Kapitel III 2), die weitere Öffnung des deut-
schen Arbeitsmarktes für Hochqualifizierte und 
Akademiker/-innen mit dem Arbeitsmigrations-
steuerungsgesetz (vgl . Kapitel III 3) und die  
Umsetzung des 22 . BAföG-Änderungsgesetzes 
(BAföGÄndG) . Für die Sicherung des Fachkräfte-
bedarfes und die Lebensplanung aller ausländi-
schen Studierenden ist insbesondere die Umset-
zung des seit Oktober 2007 ermöglichten Ar-
beitsmarktzugangs ohne Vorrangprüfung im Fall 
eines erfolgreichen Studienabschlusses von er-
heblicher Bedeutung .

221 Grundlage der Darstellung sind die am 23 .4 .2010 vorge-
stellten Ergebnisse der 19 . Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerkes, die Fachserie 11 .3 . des Statistischen Bun-
desamtes und die Sonderauswertung des Mikrozensus 2005 
bis 2008 . 

Mit der Umsetzung des 22 . BAföGÄndG vom 
23 .12 .2007 sind seit Jahresbeginn 2008 ausländi-
sche Staatsangehörige, die eine Bleibeperspekti-
ve in Deutschland haben und bereits gesellschaft-
lich integriert sind, in die Ausbildungsförderung 
einbezogen . Entsprechend wurden im Jahr 2008 
mit 46 .973 Auszubildenden ausländischer Staats-
angehörigkeit rund 11 % mehr Ausländerinnen und 
Ausländer gefördert als noch im Jahr 2005 
(42 .209) . Davon waren 27 .931 Studierende und 
19 .038 Schülerinnen und Schüler . Von den geför-
derten Studierenden stammten 20 % aus EU-Staa-
ten, 53 % aus dem europäischen Ausland außer-
halb der EU, 5 % aus Afrika, 3 % aus Nord- und Süd-
amerika und 12 % aus Asien . Hervorzuheben ist die 
Förderung von 8 % Studierenden mit dem Status-
merkmal „heimatloser bzw . asylberechtigter Aus-
länder“ – insgesamt 2 .400 Personen . Die größte 
Gruppe der geförderten Studierenden aus EU-
Staaten stellten die italienischen Staatsangehöri-
gen mit 1 .201 Personen, gefolgt von 1 .200 polni-
schen und 760 griechischen Studierenden . In ab-
soluten Zahlen stellt von allen geförderten studie-
renden Ausländerinnen und Ausländern die Türkei 
weiterhin mit 8 .092 Geförderten die größte Ein-
zelgruppe, gefolgt von der Russischen Föderation 
mit 1 .813 Geförderten . 

Der finanzielle Aufwand für die Förderung aus-
ländischer Studierender belief sich im Jahr 2008 
auf gut 101 Mio . € .222

Die Beauftragte hat das 22 . BAföGÄndG mit ini-
tiiert und begleitet und sieht sich durch die Ergeb-
nisse darin bestätigt, die Integration ausländi-
scher Studierender über den Ausbau von Regelan-
geboten zu unterstützen . 

Dank des Engagements der Länder und maß-
geblicher Akteure bestimmt die Verbesserung  
der Integrationsleistungen des deutschen Hoch-
schulsystems die hochschulpolitische Agenda . 
Stellvertretend genannt seien die Kultusminis- 
terkonferenz, das Deutsche Studentenwerk, die 
Hochschulrektorenkonferenz, der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst, der Wissenschaftsrat 
sowie die Verbände ausländischer Studierender . 

222 18 . Bericht nach § 35 des Bundesausbildungsförderungsge-
setzes zur Überprüfung der Bedarfssätze, Freibeträge sowie 
Vomhundertsätze und Höchstbeträge nach §21 Absatz 2 .



88

1.4.1  Die Hochschulbildung der Bevölkerung  

mit Migrationshintergrund

Betrachtet man die Bildungsbeteiligung von in 
Deutschland aufwachsenden ausländischen Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen, so wird 
deutlich, dass das Bildungssystems auf jeder Stufe 
in Deutschland aufgewachsene Personen mit Mi-
grationshintergrund verliert . Während an den all-
gemeinbildenden Schulen jede/r Elfte (8,9 %) ei-
nen ausländischen Pass hat, ist es bei den auslän-
dischen Auszubildenden nur jede/r Vierundzwan-
zigste (4,2 %) und bei den Studierenden nur noch 
jede/r Vierzigste (2,5 %) .223 Bildungsinländer ma-
chen etwa ein Viertel aller ausländischen Studie-
renden aus . Ihr Anteil unter den Ausländern, die 
das Studium mit einer Promotion abschließen, 
liegt hingegen unter 3 % – bezogen auf die Ge-
samtheit der Promotionen in Deutschland ist das 
eine Ausländerquote von nur 0,4 % . 

Dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrates ist 
zuzustimmen, dass „eine Änderung dieser prekä-
ren Verhältnisse nicht allein ein beträchtlicher 
Beitrag der Wissenschaft zur gesellschaftlichen 
Integration wäre – sie würde die Zahl ausländi-
scher Staatsbürger, welche wissenschaftliche Kar-
rieren in Deutschland anstrebten, um bis zu 25 % 
erhöhen – und zwar ohne dass über Anwerbungen 
aus dem Ausland auch nur nachgedacht werden 
müsste“ .224 Der Mikrozensus zeigt, dass sich die 
entsprechenden Potenziale positiv entwickeln . 
Im Jahr 2008 verfügten 13,9 % (2005: 12,9 %) der 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund und 
13 % (2005: 11,7 %) der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund über einen (Fach-) Hochschulab-
schluss . Die Differenzierung der Daten nach Al-
tersgruppen zeigt Verschiebungen zugunsten 
der Jüngeren . Damit lässt sich die Gesamtquote – 
wie noch im 7 . Lagebericht argumentiert – zuneh-
mend weniger auf den relativ hohen Akademiker-
anteil in der Altersgruppe der 35- bis 65-Jährigen 

223 Ohne Bildungsausländer .
224 Strohschneider, Peter: Internationale Mobilität in der Wis-
senschaft . Bericht des Vorsitzenden zu aktuellen Tendenzen 
im deutschen Wissenschaftssystem, Herbstsitzung des Wis-
senschaftsrates in Aachen, 11-13 .11 .2009, S . 10 ., vgl .: http://
www .wissenschaftsrat .de/download/archiv/VS_Bericht_
Nov_2009 .pdf . 

Migranten zurückführen . Migrantinnen und Mig-
ranten holen bei der Hochschulbildung in der Al-
tersgruppe der 25- bis 34jährigen auf (2005: 14,3 %, 
2008: 16,3 %), bleiben dabei allerdings gegenüber 
Nicht-Migranten (2005: 17,5 %, 2008: 20,4 %) ähn-
lich wie bei der Hochschulzugangsberechtigung 
zurück .

1.4.2  Ergebnisse der 19. Sozialerhebung  

des Deutschen Studentenwerks

Das Deutsche Studentenwerk hat im Rahmen 
der 19 . Sozialerhebung225 erneut Daten zur Situati-
on von Studierenden mit Migrationshintergrund 
erhoben, was ein differenziertes Bild ihrer Lage er-
möglicht . Basis der Untersuchung bildeten die so 
genannten Bildungsinländer/innen, also die Stu-
dierenden mit ausländischer Staatsangehörig-
keit, die im deutschen Bildungssystem die Hoch-
schulreife erworben haben . Ihr Anteil an allen Stu-
dierenden lag im Jahr 2007 / 2008 bei 2,9 % . Hinzu 
kamen deutsche Studierende mit einem Migrati-
onshintergrund, die aufgrund der vorliegenden 
Angaben zur Staatsangehörigkeit, eines Wechsels 
der Staatsangehörigkeit sowie der Staatsangehö-
rigkeit der Eltern unterschieden wurden . Nach 
diesen Merkmalen lag der Anteil der Studieren-
den mit Migrationshintergrund im Sommerse-
mester 2009 an den Studierenden der deutschen 
Hochschulen (ohne Berücksichtigung der Bil-
dungsausländer) bei knapp 11 % . Der weitaus größ-
te Teil dieser Studierenden befindet sich im Erst-
studium (93 %) und ist nach folgenden Gruppen-
merkmalen unterscheidbar:

n Eingebürgerte Studierende, also solche, die 
ihre ursprüngliche zugunsten der deutschen 
Staatsangehörigkeit aufgegeben haben,

n Deutsche Studierende mit mindestens einem 
Elternteil, der eine andere Staatsangehörig-
keit besitzt .

225 Bundesministerium für Bildung und Forschung: Die wirt-
schaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundes-
republik Deutschland 2009, 19 . Sozialerhebung des Deut-
schen Studentenwerkes durchgeführt durch HIS Hochschul-
Informations-System, Bonn/ Berlin 2010, S . 502 ff .
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n Studierende, die neben der deutschen noch liens (10 %), Frankreichs (7 %), Österreichs (7 %) und 

eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen der Schweiz (6 %) .

und Von den Bildungsinländern (gut 3 %, absolut 

n Bildungsinländer/innen . rund 55 .000) hat der weitaus größte Teil die türki-
sche Staatsangehörigkeit (25 %) . Danach folgen 

Im Folgenden wird gezeigt, welche Unter-
solche mit russischer Staatsangehörigkeit (jeweils 

schiede es zwischen diesen vier Gruppen gibt und 
rund 7 %) sowie Polen (6 %) und Ukrainer (5 %) . 14 % 

wodurch sich diese Studierenden von Studieren-
der Bildungsinländer/innen sind Staatsangehöri-

den ohne Migrationshintergrund unterscheiden .
ge aus rund 50 verschiedenen Staaten .

Staatsangehörigkeit

Demographische Merkmale
Der weit überwiegende Teil der Studierenden 

mit Migrationshintergrund besitzt die deutsche Nach Altersgruppen fällt unter den Studieren-
Staatsangehörigkeit . Die Studierenden, die einge- den mit Migrationshintergrund der Anteil jünge-
bürgert wurden (knapp 4 %, absolut rd . 56 .000), rer Studierender (bis zu 25 Jahren) geringer (67 % 
waren vorher vor allem Staatsangehörige der Rus- vs . 75 %), der Anteil der älteren hingegen entspre-
sischen Föderation (22 %), Polens (19 %), der Türkei chend höher aus (33 % vs . 25 %) . Unter eingebür-
(16 %) und Kasachstans (8 %) . Die übrigen Einge- gerten Studierenden und unter Personen mit dop-
bürgerten verteilen sich auf mehr als 50 weitere pelter Staatsangehörigkeit ist der Anteil der 
Staaten . Relativ selten sind unter den eingebür- jüngsten Studierenden (bis 21 Jahre) vergleichs-
gerten Studierenden Personen vertreten, die zu- weise gering (14 % bzw . 17 %) .
vor Staatsangehörige eines afrikanischen oder Der Anteil der Frauen unter den Studierenden 
amerikanischen Staates waren (3 % bzw . 1 %) . mit Migrationshintergrund beträgt 48 % und ent-

Von den deutschen Studierenden, die durch spricht damit dem Anteil der Frauen unter den 
die andere Staatsangehörigkeit der Eltern zu den Studierenden ohne Migrationshintergrund . Diffe-
Studierenden mit Migrationshintergrund zählen renziert betrachtet ist festzustellen, dass der 
(knapp 3 %, absolut rund 46 .000), haben relativ Frauenanteil in der Gruppe der deutschen Studie-
wenige Eltern, die beide keine deutschen Staats- renden mit zumindest einem ausländischen El-
angehörigen sind . Fast immer ist zumindest ein ternteil mit 52 % überdurchschnittlich hoch ist . In 
Elternteil im Besitz der deutschen Staatsangehö- der Gruppe der Bildungsinländer/innen liegt er 
rigkeit (97 %) . Die Väter dieser deutschen Studie- hingegen mit 44 % unter dem Durchschnitt .
renden sind häufiger (auch) ausländische Staats- Auffällig ist, dass unter den Studierenden mit 
angehörige als die Mütter (58 % vs . 40 %) . Ist der Migrationshintergrund der Anteil der verheira-
Vater Ausländer, so handelt es sich vor allem um teten Studierenden mehr als doppelt so hoch ist 
Italiener (8 %), Österreicher (8 %), Niederländer wie unter denen ohne Migrationshintergrund 
(4 %) oder US-Amerikaner (4 %) . Die übrigen Väter (9 % vs . 4 %) . 
verteilen sich nach der Staatsangehörigkeit auf 
mehr als 60 weitere Staaten . Die ausländischen Soziale Herkunft
Mütter deutscher Studierender stammen häufig 
aus den Niederlanden, aus Österreich oder Polen Hinsichtlich der sozialen Herkunft besteht zwi-

(jeweils 4 %) . Die übrigen Mütter stammen nach schen Studierenden mit und ohne Migrationshin-

der Staatsangehörigkeit aus mehr als 40 weiteren tergrund ein erheblicher Unterschied . Studieren-

Staaten . Die zweite Staatsangehörigkeit der Stu- de mit Migrationshintergrund gehören deutlich 

dierenden, die neben der deutschen noch eine häufiger einer sozial schwächeren Herkunfts-

weitere Staatsangehörigkeit besitzen (gut 1 %, ab- gruppe an . Dies gilt insbesondere für die einge-

solut rund 17 .000), ist vor allem die der USA (14 %), bürgerten Studierenden und die Bildungsinlän-

der Russischen Föderation (12 %), Polens (12 %), Ita- der/innen . Dagegen unterscheiden sich die deut-
schen Studierenden mit einem ausländischen El-
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ternteil und die mit einer doppelten Staatsan- onshintergrund entscheiden sich danach deutlich 
gehörigkeit deutlich weniger von der sozialen häufiger für einen Studiengang der Fächergruppe 
Herkunft der Studierenden ohne Migrationshin- Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (27 % vs . 
tergrund . Bezogen auf die soziale Herkunft sind 21 %) . In den Studiengängen der übrigen Fächer-
die Unterschiede zwischen studierenden Migran- gruppen sind sie dagegen jeweils leicht unterre-
tinnen und Migranten eher gering . präsentiert . 

Werden die Teilgruppen der Studierenden mit 
Hochschulzugang und berufliche Vorbildung Migrationshintergrund betrachtet, sind bezüg-

Studierende mit Migrationshintergrund errei- lich der Fächerwahl bemerkenswerte Unterschie-

chen im Gegensatz zu jenen ohne Migrationshin- de festzustellen . Vor allem Bildungsinländer/in-

tergrund den Zugang zur Hochschule weniger nen und Eingebürgerte haben sich für einen Stu-

häufig mit einer allgemeinen Hochschulreife (77 % diengang der Fächergruppe Rechts- und Wirt-

vs . 83 %) . Dies betrifft vor allem Eingebürgerte schaftswissenschaften entschieden (23 % bzw . 

und Bildungsinländer/innen, die häufiger über 30 %) . Auch Ingenieurwissenschaften werden von 

eine Fachhochschulreife oder eine fachgebunde- den Studierenden dieser beiden Teilgruppen häu-

ne Hochschulreife verfügen . Allerdings gilt dies figer studiert . Deutsche Studierende mit einem 

nicht für die deutschen Studierenden aus einem ausländischen Elternteil sowie diejenigen mit ei-

Elternhaus, in dem mindestens ein Elternteil eine ner zweiten Staatsangehörigkeit sind häufiger in 

ausländische Staatsangehörigkeit besitzt . Unter den Sprach- und Kulturwissenschaften, den Na-

diesen Studierenden sind am häufigsten solche zu turwissenschaften und den Fächern Sozialwissen-

finden, deren Zugangsberechtigung die allge- schaften, Pädagogik und Psychologie vertreten .

meine Hochschulreife ist . Studierende mit und ohne Migrationshinter-

Relativ gering ist der Unterschied zwischen grund unterscheiden sich auch nach den Ab-

den Studierenden mit und ohne Migrationshinter- schlüssen, die mit dem Studium angestrebt wer-

grund bezogen auf den Anteil, der bereits vor der den, nur geringfügig . Studierende mit einem Mig-

Aufnahme des Studiums eine berufliche Ausbil- rationshintergrund streben etwas häufiger den 

dung absolviert hat (22 % vs . 24 %) . Sowohl im Uni- Bachelor an (48 % vs . 44 %), etwas weniger häufig 

versitäts- als auch im Fachhochschulbereich fällt hingegen das Diplom an einer Universität (18 % vs . 

dieser Anteil bei den Studierenden mit Migrati- 20 %) oder ein Staatsexamen (18 % vs . 20 %) .

onshintergrund geringer aus (Uni: 11 % vs . 13 %, FH: Ein deutlicher Unterschied ist bezüglich der 
43 % vs . 47 %) . Im Übrigen sind Studierende mit Mi- Quote der Studierenden festzustellen, die ihr Stu-
grationshintergrund etwas häufiger an Fachhoch- dium zwischenzeitlich unterbrochen haben . Eine 
schulen eingeschrieben als solche ohne Migrati- Unterbrechung des Studiums wurde von 14 % der 
onshintergrund (33 % vs . 31 %) . Studierenden mit und 10 % der Studierenden ohne 

Studierende mit Migrationshintergrund sind Migrationshintergrund angegeben . Bei Migran-

vor allem an den Hochschulen in den alten Län- tinnen und Migranten resultiert eine Unterbre-

dern zu finden (94 %) . In den neuen Ländern, an chung deutlich häufiger aus finanziellen Proble-

deren Hochschulen 16 % aller Studierenden ohne men (31 % vs . 17 %) .

Migrationshintergrund immatrikuliert sind, ist der 
Anteil der Migranten mit 6 % deutlich unterreprä- Finanzielle Situation

sentiert . Die finanzielle Situation der Studierenden mit 
Migrationshintergrund spiegelt exakt deren sozi-

Fächerstruktur ale Herkunft wider . Die Selbstfinanzierungsquote 

In der der Wahl des Studienfachs gibt es Unter- des Studiums durch eigenen Verdienst fällt deut-

schiede zwischen Studierenden mit und ohne Mi- lich höher aus als bei den Studierenden ohne Mig-

grationshintergrund . Studierende mit Migrati- rationshintergrund, ein deutlich geringerer Teil 
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wird finanziell durch die Eltern unterstützt (76 % 
vs . 88 %) . Diese Unterstützung fällt auch deutlich 
geringer aus (387 € vs . 450 €) . Für Studierende mit 
Migrationshintergrund liegt der Beitrag der El-
tern zu den monatlichen Einnahmen bei 35 %, 
während Studierenden ohne Migrationshinter-
grund fast die Hälfte ihrer Einnahmen (49 %) von 
den Eltern zur Verfügung gestellt wird . Demzufol-
ge bestreiten Studierende mit Migrationshinter-
grund im Vergleich zu jenen ohne Migrationshin-
tergrund einen wesentlich höheren Anteil ihrer 
Einnahmen durch die BAföG-Förderung (23 % vs . 
14 %) und durch eigenen Verdienst (31 % vs . 25 %) . 
Eingebürgerte Studierende sind am deutlichsten 
auf die BAföG-Förderung angewiesen . Mit 49 % ist 
die BAföG-Quote in dieser Gruppe beträchtlich 
höher als in den übrigen Migrantengruppen . Vor 
dem Hintergrund dieser finanziellen Situation er-
scheint die oben angeführte häufigere Studien-
unterbrechung von Migranten aufgrund finanzi-
eller Probleme plausibel . 

Erwerbstätigkeit

Während des Sommersemesters 2009 ging 
der weitaus größte Teil der Studierenden mit Mig-
rationshintergrund neben dem Studium – zumin-
dest zeitweise – einer Tätigkeit nach . Mit 68 % lag 
die Erwerbstätigenquote der „Migranten“ um 
drei Prozentpunkte höher als jene der Studieren-
den ohne Migrationshintergrund . Zwischen den 
Migrantengruppen bestanden dabei keine gra-
vierenden Unterschiede .

Wohnformen

Im Wesentlichen unterscheiden sich die Stu-
dierenden mit und ohne Migrationshintergrund 
bei den von ihnen genutzten Wohnformen da-
durch, dass Migrantinnen und Migranten häufi-
ger im Elternhaus wohnen und seltener in einer 
Wohngemeinschaft . Bei den Bildungsinländer/
innen fällt dieser Unterschied weitaus deutlicher 
aus; 38 % wohnen im Elternhaus und 14 % in ei- 
ner Wohngemeinschaft . Bildungsinländer/innen 
wohnen außerdem häufiger als die übrigen  
Migrantinnen und Migranten in einem Wohn-
heim (15 %) .

Die Beauftragte weist mit Nachdruck darauf 
hin, dass für studierende Bildungsinländer/innen 
eine Verbesserung ihrer materiellen Situation er-
forderlich ist . Sie begrüßt daher das eingeleitete 
Gesetzgebungsverfahren zum 23 . BAföG-Ände-
rungsgesetz und den Gesetzentwurf zur Schaf-
fung eines nationalen Stipendienprogramms,226 
in dem unter den Auswahlkriterien in § 3 eine Be-
rücksichtigung des Migrationshintergrundes vor-
gesehen ist .

1.4.3  Bildungsausländer/innen an deutschen  

Hochschulen

Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist es, 
die Attraktivität der deutschen Hochschulen und 
den internationalen Austausch von Studierenden 
zu erhöhen . Weltweit verlagert sich der Start-
punkt für den „Wettbewerb um die besten Köpfe“ 
in die Studienphase . In Bezug auf die Positionie-
rung Deutschlands in diesem Wettbewerb hat der 
Vorsitzende des Wissenschaftsrates im Jahr 2009 
ausgeführt: 

n Der Anteil der ausländischen Studierenden 
liegt in Deutschland bei etwa 12 % . Das ist deut-
lich weniger als in Australien (22,5 %), wo man 
eine regelrechte Vermarktungsoffensive für 
das Wirtschaftsgut „tertiäre Bildung“ vor al-
lem in Südostasien gestartet hat . Er bleibt aber 
auch hinter Großbritannien (19,5 %) oder der 
Schweiz (19,3 %) zurück . Der deutsche Wert 
liegt hingegen über dem der Niederlande 
(6,4 %) und weit über dem der USA (3,4 %) . 

n Die Bundesrepublik gehört im quantitativ do-
minierenden Bereich, bei den Studierenden, 
zu den Nettogewinnern – es kommen viel 
mehr ausländische Studierende nach Deutsch-
land als Deutsche im Ausland studieren .227

Unter den ausländischen Studierenden an 
deutschen Hochschulen bilden die über 180 .000 

226 BT-Drs . 17/1552: Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung eines 
nationalen Stipendienprogramms (Stipendienprogramm-Ge-
setz-StipG) vom 04 .5 .2010 .
227 Vgl . Strohschneider, Peter (2009), S . 3 und 7, Fußnote 4 .
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Bildungsausländer/innen die mit Abstand größte sammlung im November 2009 einen „Nationalen 
Gruppe . Kodex für das Studium von Ausländern an Deut-

schen Hochschulen“ verabschiedet, der ausländi-Im Wintersemester 2008/09 begannen fast 
schen Studierenden einheitliche Standards in Be-43 .000 Bildungsausländer ein Studium, im Jahr 
zug auf folgende Leistungen bzw . Verfahrenswei-2008 schlossen fast 26 .000 ausländische Studie-
sen an den Hochschulen zusichert:rende das Studium ab, darunter über 10 .000 Per-

sonen in den Fachrichtungen Mathematik, Natur- I . Information, Beratung und Werbung
und Ingenieurwissenschaften . Über 2 .700 dieser II . Zulassung und Einstufung 
Absolventinnen und Absolventen verfügten über 
eine Aufenthaltserlaubnis, die ihnen eine Arbeits- III . Fachliche, sprachliche und soziale Betreuung 

platzsuche nach dem Studienabschluss ermög- für internationalen Studierende, 

lichte . IV . Leistungen für internationale Studierende zum 

Eine Gesamtdarstellung weiterer Strukturda- und nach Abschuss des Studiums und

ten nach Staatsangehörigkeit und aufenthalts- V . Umgang mit Beschwerden . 
rechtlichem Status findet sich im Migrationsbe-

Die Beauftragte erachtet den Ausbau von Un-richt der Bundesregierung, auf den verwiesen 
228 terstützungsangeboten – beispielsweise Mento-wird .

ren- und Lotsenprogramme für ausländische Stu-
Im Rahmen der periodischen Sozialerhebun- dierende230 – sowie die Implementierung dieses 

gen des Deutschen Studentenwerks werden re- Kodexes in den Hochschulen als wichtigen Bei-
gelmäßig studierende Bildungsausländer/innen trag zur Umsetzung der Selbstverpflichtungen 
in Bezug auf ihre Aufenthalts- und Studienerfah- der Arbeitsgruppe Wissenschaft im Nationalen In-
rungen und -schwierigkeiten sowie zu den ange- tegrationsplan . Sie regt darüber hinaus regelmä-
botenen und von ihnen angenommenen Unter- ßige Gesprächsangebote der Ressorts der Bun-
stützungsangeboten befragt . In Bezug auf Prob- desregierung mit ausländischen Studierenden-
lemlagen weisen folgende Befunde auf einen verbänden an und erklärt sich bereit, hierfür die 
verstärkten Integrationsbedarf hin: 40 % der Stu- Koordinierung zu übernehmen .
dierenden gaben Orientierungsschwierigkeiten 

Die Beauftragte weist ferner darauf hin, dass im Studiensystem an, 38 % hatten Finanzierungs-
die Entscheidung der Bundesregierung zur Öff-probleme, 39 % wiesen auf Schwierigkeiten beim 
nung des Arbeitsmarktes für ausländische Akade-Kontakt mit deutschen Studierenden hin, 34 % 
miker/innen dazu beigetragen hat, dass vor al-bei Kontakten mit der deutschen Bevölkerung . 
lem Bildungsausländer ihren Integrationsvorteil 

In Bezug auf genutzte Unterstützungsange- aufgrund eines erfolgreiche Studiums in 
bote wiesen jeweils über 50 % der Studieren- Deutschland verstärkt nutzen und einen Arbeits-
den auf Welcome-Veranstaltungen, Deutschkur- marktzugang anstreben . Zum 31 .12 .2008 waren 
se, Studienberatungen und studienbegleitende 2 .727 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis re-
Tutorien hin, die von den Hochschulen und vor al- gistriert (31 .12 .2007: 2 .119), die ihnen die Arbeits-
lem den Studentenwerken vor Ort angeboten platzsuche nach dem Abschluss ihres Studium in 
werden .229

Deutschland ermöglichte . Gut die Hälfte davon 

Die Hochschulrektorenkonferenz hat auf diese waren Frauen (50,1 %) . 993 Aufenthaltserlaubnis-

Problemlagen reagiert und in ihrer Mitgliederver- se nach § 16 Abs . 4 AufenthG wurden an chinesi-
sche Staatsangehörige erteilt, 150 an russische 
und jeweils 124 an indische bzw . türkische Absol-

228 Bundesministerium des Innern: Migrationsbericht 2008, venten . Nach Angaben der Bundesagentur für 
Berlin 2010 . 
229 Arbeit wurden im Jahr 2008 insgesamt 5 .935 Zu-Bundesministerium für Bildung und Forschung( Hrsg .): In-
ternationalisierung des Studiums . Ergebnisse der 18 . Sozialer-
hebung des Deutschen Studentenwerkes durchgeführt durch 230 Zum Beispiel das Mentorenprogramm der Leibniz-Univer-
HIS Hochschul-Informations-System, Bonn 2008, S . 44-46 . sität Hannover .
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stimmungen zu einem Aufenthaltstitel zur Aus-
übung einer Beschäftigung an Hochschulabsol-
venten nach § 16 Abs . 4 AufenthG für einen ange-
messenen Arbeitsplatz (§ 27 Nr . 3 BeschV) erteilt . 
Dies ist eine Steigerung um 34 % im Vergleich 
zum Vorjahr (2007: 4 .421 Zustimmungen) .231 Dem 
gegenüber besaßen Ende 2008 in Deutschland 
1 .370 Ausländer/innen (darunter 278 Frauen) ei-
ne Niederlassungserlaubnis als Hochqualifizierte 
nach § 19 AufenthG (Ende 2007: 1 .302), davon wa-
ren 157 Hochqualifizierte im Jahr 2008 eingereist 
(2007: 151) .232

Angesichts der erfolgreich in den Arbeits-
markt eingegliederten steigenden Zahl ausländi-
scher Studienabsolventen/innen regt die Beauf-
tragte eine weitere Optimierung der Rahmenbe-
dingungen für den qualifikationsgerechten Ar-
beitsmarktzugang an . 

2. Arbeitsmarkt

„Eine deutliche Verbesserung der Arbeitsm-
arktintegration von Menschen mit Migrationshin-
tergrund ist sowohl aus sozial- und gesellschafts-
politischen als auch aus volkswirtschaftlichen 
Gründen dringend geboten“233 – so die unverän-
dert gültige Diagnose des Nationalen Integrati-
onsplans zur Beschäftigungssituation von Mig-
rantinnen und Migranten . Gerade angesichts der 
demografischen Entwicklung und des Rückgangs 
des Arbeitskräfteangebots in Deutschland muss 
es ein zentrales Anliegen von Politik und Wirt-
schaft sein, die Erwerbsbeteiligung der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund gezielt zu erhö-
hen und insbesondere zur Verbesserung der Qua-
lifikationsstruktur des Erwerbspersonenpotenzi-
als mit Migrationshintergrund beizutragen . Vor 
diesem Hintergrund wurde im Rahmen der euro-
päischen Beschäftigungsstrategie bei der Umset-
zung des Bundesprogramms zum Europäischen 
Sozialfonds für die Förderperiode 2007 bis 2013 
„ein besonderes Augenmerk auf migrationspoliti-

231 Bundesministerium des Innern: Migrationsbericht 2008, 
Berlin 2010, S . 70 .
232 Ebd, S . 100 .
233 Nationaler Integrationsplan: Neue Wege – neue Chancen, 
Berlin 2007, S . 78 .

sche Aspekte“ gerichtet, um „den Nationalen In-
tegrationsplan durch eine Reihe zusätzlicher 
Maßnahmen besonders zu unterstützen“ .234

Obwohl Deutschland sein im internationalen 
Vergleich langjähriges Beschäftigungsdefizit 
durch das kräftige Arbeitsplatzwachstum im letz-
ten Aufschwung überwinden konnte, hat sich die 
Beschäftigungssituation von Menschen mit Mig-
rationshintergrund nicht wesentlich verbes-
sert .235 Zwar stieg die Erwerbstätigkeit im Zuge 
des Aufschwungs bis 2008 an, aber die Erwerbs-
beteiligung von Menschen mit Migrationshinter-
grund bleibt immer noch deutlich hinter jener der 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund zurück . 
Der Abstand hat sich sogar noch vergrößert .236 
Die Arbeitslosenquote von Ausländerinnen und 
Ausländern ist – nach einem historischen Höchst-
stand im Jahr 2005 – im Zuge der Konjunkturent-
wicklung zwar gesunken, liegt aber weiterhin fast 
doppelt so hoch wie die der deutschen Bevölke-
rung . Erwerbstätige mit Migrationshintergrund 
und insbesondere Beschäftigte ausländischer 
Staatsangehörigkeit sind vom Strukturwandel der 
Wirtschaft immer noch in besonderem Maße be-
troffen und stärker als deutsche Beschäftigte den 
Schwankungen der Konjunktur ausgesetzt . Im 
Vergleich zum letzten Konjunkturhoch stellte sich 
die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssituation 
für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer am konjunkturellen Wendepunkt im 
Herbst 2008 sogar schwieriger dar als damals . Die 
Krise wird Migrantinnen und Migranten erneut 
härter treffen und sie werden auch wieder schnel-

234 Ebd ., S . 18 und 80 .
235 Thode, Eric et alt ., Benchmarking Deutschland 2010, Ber-
telsmann-Stiftung, Gütersloh . 
Das britische Nachrichtenmagazin „The Economist“ be-
schrieb in einer Deutschlandstudie für das Jahr 2010, dass mit 
dem deutschen Wirtschaftsmodell die Krise bislang ver-
gleichbar erfolgreich bewältigt worden sei, um zugleich fest-
zustellen, wie sehr Deutschland immer noch Potenziale ver-
geude und wie wenig Deutschland das Potenzial von Migran-
ten nutze . Nach: Kaiser, Tobias: „Briten staunen über deut-
sches Wirtschaftswunder“, Welt am Sonntag vom 7 .3 .2010 .
236 Vgl . auch: Integration in Deutschland, Erster Integrations-
indikatorenbericht, erstellt für die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Berlin 
2009, S . 56 .
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ler entlassen werden .237 Dies ist im Übrigen eine Dieses Ziel ist im Koalitionsvertrag für den Bund 
nicht nur für Deutschland zutreffende Feststel- nochmals bekräftigt worden .240

lung .238

In der Wirtschaft werden Diversity-Strategien 
Ein wesentlicher Grund für die schlechtere Ar- seit Ende der 1990er Jahre immer mehr zum Quali-

beitsmarktpartizipation von Migrantinnen und tätsmerkmal von Unternehmenskonzepten . Im 
Migranten bleiben deren fehlende oder unzurei- Zuge der wachsenden Internationalisierung von 
chende bzw . unzureichend genutzten berufli- Arbeits- und Absatzmärkten sind es insbesondere 
chen Abschlüsse und Qualifikationen . Der Natio- international tätige Großunternehmen, die in be-
nale Integrationsplan setzte entsprechend einen triebswirtschaftlichem Interesse Zielsetzung und 
Schwerpunkt bei Vorschlägen und Maßnahmen Leitlinien des Diversity-Managements adaptieren 
zur Verbesserung der formalen beruflichen Quali- und damit gleichzeitig auch eine Vorreiterrolle 
fikationen und zur beruflichen Weiterbildung von bei der Herstellung innerbetrieblicher Chancen-
Migrantinnen und Migranten . Er plädierte in die- gleichheit einnehmen . Einige dieser Unterneh-
sem Zusammenhang einerseits auch für eine stär- men241 hatten – wie im vorangegangenen Lagebe-
kere Anerkennung der Potenziale und informel- richt bereits beschrieben – Ende 2006 die Initiati-
len Kenntnisse und Fertigkeiten von Menschen ve „Charta der Vielfalt“ ins Leben gerufen, die von 
mit Migrationshintergrund . Andererseits forder- der Bundesregierung unterstützt wird . Auf der 
te er Verbesserungen und Massnahmen in Bezug EU-Ebene wird Diversity-Strategien sowohl im Zu-
auf Anerkennung von ausländischen Bildungs- sammenhang der Sozial- und Beschäftigungspoli-
nachweisen und ausländischen Abschlüssen . Bei- tik als auch im Kontext der Chancengleichheits-
des werden auch weiterhin zentrale Politikfelder politik ein hoher Stellenwert beigemessen . Hierzu 
bleiben . Im Zuständigkeitsbereich des Bundes bekennt sich auch der im letzten Jahr geschlosse-
werden gesetzliche Regelungen zum Bereich der ne Koalitionsvertrag der Regierungsparteien .242 
Anerkennung auf der Grundlage des Koalitions- Vor diesem Hintergrund und anknüpfend an die 
vertrages und der vom Kabinett im Dezember „Charta der Vielfalt“ führte die Beauftragte in 
2009 verabschiedeten Eckpunkte derzeit ausge- 2007 und 2008 mit Mitteln des Europäischen Sozi-
arbeitet . alfonds eine Kampagne „Vielfalt als Chance“ 

durch, die auf die bessere Berücksichtigung von Nicht nur die Wirtschaft ist im Zusammenhang 
Menschen mit Migrationshintergrund in der be-von Globalisierung und gesellschaftlicher Plurali-
trieblichen und öffentlichen Einstellungs- und sierung immer stärker auf differenzierte sprachli-
Personalpolitik zielte . Auch in den Folgejahren che und interkulturelle Kenntnisse von Beschäf-
wurde die „Charta der Vielfalt“ durch die Beauf-tigten angewiesen . Auch der Öffentliche Dienst, 
tragte unterstützt und koordiniert . Die Charta hat der mit seinen Angeboten einer zunehmend diffe-
bereits eine sehr erfolgreiche Geschichte ge-renzierten Nachfrage nach öffentlichen Dienst-
schrieben: Sie wurde schon von über 800 Unter-leistungen Rechnung tragen muss, benötigt Mit-
nehmen und Verwaltungen unterzeichnet, in de-arbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesen berufli-
nen rund 4,6 Mio . Menschen beschäftigt sind . Die chen Kenntnissen . Vor diesem Hintergrund haben 
Charta erreicht damit inzwischen jeden sechsten sich die Bundesregierung und die Länder im Nati-
Beschäftigten in Deutschland .onalen Integrationsplan verpflichtet, ihre Einstel-

lungspraxis zu überprüfen und eine auf mehr Viel- Die Datenlage zur Arbeitsmarktsituation von 
falt zielende Personalrekrutierung zu betreiben .239 Migrantinnen und Migranten hat sich im Berichts-

zeitraum verbessert . Mit dem Mikrozensus 2005 

240 Wachstum . Bildung . Zusammenhalt . Koalitionsvertrag zwi-
237 Grosche, Jürgen: „Krise trifft Migranten härter“, Clavis 2/2009, schen CDU,CSU und FDP . 17 . Legislaturperiode, Berlin 2009,  
S .10-11 . S . 77 .
238 International Labour Organization (ILO): Tackling the Glo- 241 Deutsche Bank, Deutsche BP, Daimler und Deutsche Tele-
bal Jobs? Job Crisis, Genf 2009, S . 20 . kom .
239 Nationaler Integrationsplan, S . 17 bzw . 28 . 242 Koalitionsvertrag, S . 77 .
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stellte das Statistische Bundesamt erstmals Struk-
turdaten zu Erwerbspersonen mit und ohne Mig-
rationshintergrund zur Verfügung . Diese waren 
u .a . gegliedert nach beruflicher Bildung, sektora-
ler und beruflicher Verteilung, Einkommen, Ar-
beitszeit und Art des Migrationshintergrundes . 
Diese Daten wurden erstmals im vorangegange-
nen Lagebericht aufbereitet und analysiert .243 Die 
Auswertung der folgenden Mikrozensusdaten der 
Jahre 2006, 2007 und 2008 erlaubt nunmehr auch 
Zeitreihenanalysen und Jahresvergleiche . Mit die-
sen Daten entstand nicht nur ein neuer Referenz-
rahmen für die einschlägige Forschung, sondern 
auch für die integrationspolitischen Zielbestim-
mungen zur Arbeitsmarktintegration . Dies fand 
bereits im „Ersten Integrationsindikatorenbericht 
2009“ Ausdruck und Niederschlag .244

Das statistische Merkmal „nichtdeutsche Staats-
angehörigkeit“ in der arbeitsmarktbezogenen Fach-
statistik und -forschung wird zunehmend von 
Konzepten abgelöst, mit denen der Migrations-
hintergrund erfasst werden soll . Damit verbessern 
sich die Berichtsgrundlagen im Bereich des Ar-
beitsmarktes tendenziell weiter . Hingewiesen sei 
hier u .a . auf die Haushaltsbefragung des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die 
wichtige Ergebnisse zur wirtschaftlichen und so-
zialen Lage und zur Qualifikationsstruktur von 
Personen mit Migrationshintergrund liefert .245 
Der Ende 2009 im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales vorgelegte Untersu-
chungsbericht „Wirkungen des SGB II auf Perso-
nen mit Migrationshintergrund“246 gibt wichtige 
Anhaltspunkte u .a . zur strategischen Ausrich-
tung, zur Förderpraxis und zu den von den Grund-
sicherungsstellen bislang erzielten Integrations-
wirkungen . Die Bundesagentur für Arbeit hat sich 
im Rahmen des Nationalen Integrationsplans ver-
pflichtet, künftig Eingliederungsbilanzen vorzu-
legen, die eine differenziertere Analyse der Be-
teiligung von Migrantinnen und Migranten an  
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sowie der 

243 Vgl . 7 . Lagebericht, a .a .O .
244 Vgl . Erster Integrationsindikatorenbericht a .a .O ., S . 56ff .
245 Diese Ergebnisse werden fortlaufend, u . a . in den Kurzbe-
richten des IAB, veröffentlicht .
246 Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshinter-
grund, Duisburg 2009 .

Maßnahmeerfolge ermöglichen .247 Im Dezember 
2008 wurde die gesetzliche Grundlage dafür ge-
schaffen, dass die Bundesagentur einen Migrati-
onshintergrund der bei ihr arbeitslos oder arbeit-
suchend gemeldeten Personen für den Ausweis in 
ihren Geschäftsstatistiken erfragen kann .248

Nicht nur die Datenlage hat sich verbessert, 
auch das wissenschaftliche Literaturaufkommen 
zur Migration im Allgemeinen und ihren Arbeits-
marktaspekten im Besonderen hat sich in den 
letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt .249 Eine Re-
cherche, die das IAB für die Integrationsbeauf-
tragte in einschlägigen wirtschafts- und sozial-
wissenschaftlichen Datenbanken durchgeführt 
hat, zeigt für den deutschsprachigen Raum nach 
2006 einen regelrechten Schub . Noch deutli- 
cher ist das Wachstum bei dokumentierten For-
schungsvorhaben, also künftigen Ergebnissen .

2.1  Entwicklung des Erwerbspersonen- 

potenzials

Angesichts der demografischen Entwicklung 
in Deutschland ist der Rückgang des Arbeitskräf-
teangebots vorgezeichnet . Gerade bei der Bevöl-
kerung ohne Migrationshintergrund führen die 
Alterung, das Ausscheiden geburtenstarker Jahr-
gänge aus dem Erwerbsleben und vergleichswei-
se kleinere jüngere Jahrgänge, die ins Erwerbsle-
ben eintreten zu einem bedeutenden Wandel, 
der bereits eingesetzt hat und sich in den nächs-
ten Jahrzehnten noch verstärken wird . Das Er-
werbspersonenpotenzial250 und das Arbeitskräf-
teangebot nehmen bereits seit fünf Jahren ab 

247 Nationaler Integrationsplan, S . 81 .
248 Gesetz zur Einführung Unterstützter Beschäftigung, BGBl .1 
S .2959 . Die für die Umsetzung erforderliche Rechtsverord-
nung steht noch aus .
249 Vgl . Schimany, Peter / Schock, Hermann: Migrationsfor-
schung im Spiegel von Datenbanken, soFid Migration und 
ethnische Minderheiten 2009/1 .
250 Das Erwerbspersonenpotenzial ist ein Messkonzept für das 
Arbeitskräfteangebot . Es umfasst einerseits die sog . realisier-
te Erwerbstätigkeit (Selbstständige und mithelfende Famili-
enangehörige sowie abhängig Erwerbstätige, d .h . sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte, Beamte und geringfügig 
Beschäftigte) und andererseits das nicht realisierte Arbeits-
kräfteangebot (registrierte Arbeitslose und die sog . Stille Re-
serve) . Vgl . Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und 



96

(vgl . Tabelle 20) . Gegenüber 2005 ist das Erwerbs-
personenpotenzial bereits um 0,35 Mio . auf et-
was über 44 Mio . Personen gesunken .251 Den Zu-
sammenhängen zwischen der Bevölkerungsent-
wicklung, der sich verändernden Altersstruktur, 
der gruppenspezifischen Erwerbsbeteiligung, 
der Entwicklung des ausländischen Erwerbsper-
sonenpotenzials und den Wanderungseffekten 
kommt damit wachsende Bedeutung zu .

Tabelle 20: Entwicklung des Erwerbspersonen- 
potenzials (2000, 2005, 2009 und 2010)

Jahresdurchschnitte in Mio.

Jahr 2000 2005 2009 2010

Erwerbspersonenpotenzial1 44,18 44,54 44,302 44,192,3

Erwerbstätigkeit 39,14 38,83 40,262 40,042,3

Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte 27,88 26,24 27,502 27,242,3

Registrierte Arbeitslose 3,89 4,86 3,422 3,542,3

Stille Reserve 1,53 1,42 1,102 1,062,3

1 Arbeitslose mit Nebenjob (weniger als 15 Stunden in der Wo-
che) sind im Erwerbspersonenpotenzial nur einmal berück-
sichtigt, werden aber zum Teil sowohl bei den Erwerbstätigen 
als auch bei den Arbeitslosen gezählt (vgl . IAB-Kurzbericht) .
2 geschätzter Jahresdurchschnitt
3 mittlerer Prognosewert

Quelle: IAB-Kurzbericht 3/2010

Entgegen früherer Annahmen zur Entwicklung 
des Erwerbspersonenpotenzials,252 die u .a . von ei-
ner anhaltenden Nettozuwanderung von rund 
200 .000 Ausländerinnen und Ausländern jährlich 
ausgingen, fällt dieser kompensatorische Effekt 
tatsächlich sehr viel geringer aus . Dieser Erwar-
tungswert wurde in den letzten Jahren regelmä-
ßig und deutlich unterschritten . Er lag im Jahr 
2007 gerade bei der Hälfte der Annahme (99 .000) 
und im Jahr 2008 bei nur mehr knapp 11 .000 Per-
sonen . Auch der in der Vergangenheit stets positi-
ve Wanderungssaldo von Deutschen ist seit län-
gerem stark rückläufig und seit dem Jahr 2005 so-
gar negativ . 2008 wanderten 66 .000 Deutsche 
mehr aus als ein . Daraus ergibt sich für 2008 erst-

Erwerbstätigkeit, Entwicklung und Struktur 2000-2007, Bun-
desagentur für Arbeit, Nürnberg 2007 .
251 Die Krise wird deutliche Spuren hinterlassen, IAB-Kurzbe-
richt 20/2009, Nürnberg 2009 .
252 Besserung langfristig möglich, IAB-Kurzbericht Nr . 24/ 2005, 
Nürnberg 2005 .

mals seit 1984 wieder ein Gesamtwanderungsver-
lust (56 .000), nachdem es im Jahr 2007 noch ein 
kleines Plus gab .253 Anhaltspunkte für eine grund-
legende und nachhaltige Umkehr dieser Trends 
gibt es bisher nicht . Weder die Neuregelungen 
des Zuwanderungsrechts,254 noch die Osterweite-
rung der Europäischen Union,255 noch die Erleich-
terungen des Arbeitsmarktzugangs für Hochqua-
lifizierte haben im Berichtszeitraum nachhaltige 
quantitative oder qualitative Auswirkungen auf 
dem Arbeitsmarkt entfalten können, auch wenn 
der Migrationsbericht des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) in einigen Qualifi-
kationsfeldern überschaubare Zunahmen be-
schreibt .256 In Deutschland ist die Wohnbevölke-
rung aus mittel- und osteuropäischen Beitrittslän-
dern seit 2004 nur geringfügig gewachsen, 
während insbesondere Großbritannien, Irland 
und Schweden von der Migration aus diesen Staa-
ten deutlich profitieren konnten .257

Unabhängig von den aktuellen Entwicklungen 
des Nettozugangs ist sich die Fachöffentlichkeit 
allerdings auch einig, dass Zuwanderung die lang-
fristigen demografischen Entwicklungen nicht 
aufhalten, sondern allenfalls verlangsamen kann . 
Eine vollständige Kompensation durch Zuwande-
rung würde eine jährliche Nettozuwanderung in 

253 Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung 2008 . Der Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Mi-
gration geht aufgrund des individuellen (Nicht-)Meldeverhal-
tens sogar davon aus, dass eine deutliche Untererfassung 
vorliegt, also die tatsächlichen Wanderungsverluste wesent-
lich höher sind (SVR: Potenziale und Personalpolitik in der ‚Fir-
ma’ Deutschland); damit müssen auch die volkswirtschaftli-
chen Verluste durch Abwanderung qualifizierter Fachkräfte 
höher veranschlagt werden (IFO-Institut, Teuerer Brain Drain, 
München 2009) .
254 Da das am 1 .1 .2005 in Kraft getretene Zuwanderungsge-
setz die vorher bestehenden restriktiven Regelungen zum Ar-
beitskräftezugang von außen weitgehend fortschreibt, hat 
es praktisch keine Auswirkungen auf die Potenzialentwick-
lung .
255 Vgl . zur Wirkung der Aussetzung der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit durch die deutschen Übergangsregelungen beim Bei-
tritt der zehn neuen Mitgliedstaaten z . B . Brücker, Herbert: 
EU-Osterweiterung . Übergangsfristen führen zur Umlenkung 
der Migration nach Großbritannien und Irland . In: DIW Wo-
chenbericht 22/2005 .
256 Migrationsbericht 2008, a .a .O .
257 Positive Effekte durch Arbeitsmigration, IAB-Kurzbericht 
9/2009, Nürnberg 2009 .



97

Höhe etwa einer halben Mio . Personen erfordern, keit noch bei der Beschäftigung für die ausländi-
vor allem von solchen Fachkräften, die auch in an- sche Arbeitnehmerschaft verglichen mit dem 
deren Ländern gefragt sind .258 Dies entspräche Ende des vorangegangenen Abschwungs – im Ge-
pro Jahr einem Nettoneuzugang in etwa der Ein- genteil . Im abgelaufenen Jahr stieg die Arbeitslo-
wohnerzahl von Großstädten wie Nürnberg oder sigkeit durch die starke Inanspruchnahme von 
Duisburg . Dies würde auch immense integrati- Kurzarbeitergeld zwar insgesamt unerwartet ver-
onspolitische Herausforderungen bedeuten . Net- halten . Dennoch nahm die Arbeitslosigkeit bei 
tozuwanderungen dieser Größenordnung gab es ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland nehmern im Jahr 2009 bereits wieder stärker zu 
nur in wenigen Ausnahmejahren . Diese Zuwande- als bei deutschen .261 Es wird zu beobachten sein, 
rung war aber überwiegend nicht durch eine ge- ob diese Entwicklung bei einer Zunahme der Ar-
zielte Arbeitsmarkt- und Anwerbepolitik gesteu- beitslosigkeit, die für das Jahr 2010 erwartet wird, 
ert . Ihr lagen andere politische Ursachen zugrun- anhalten wird .
de (z . B . Aufnahme von Kriegsflüchtlingen und Trotz Finanzkrise und wirtschaftlichem Ein-
Asylbewerbern, Spätaussiedler) . Realistische Sze- bruch kommt bei weiter rückläufigem Arbeits-
narien für zukünftige Zuwanderung dürften sich kräfteangebot der längerfristigen Erhöhung der 
also auf einem deutlich niedrigeren Niveau bewe- Erwerbsbeteiligung und der Stärkung der Qualifi-
gen . In welchem Maße es gelingt, im „Wettbe- kationsstruktur des Erwerbspersonenpotenzials 
werb um die besten Köpfe“ Anteil zu haben, wird eine (nicht nur) arbeitsmarktstrategische Bedeu-
wesentlich davon abhängen, wie sich Deutsch- tung zu .262 Dies gilt insbesondere auch für Arbeits-
land im Vergleich mit anderen Ländern, die zum kräfte mit Migrationshintergrund, die eine 
Teil ähnliche demografische Grundmuster auf- schlechtere Qualifikation aufweisen als jene ohne 
weisen, profilieren und positionieren kann . Ange- Migrationshintergrund .
sichts der steigenden Nachfrage nach Fachkräf-
ten hat die Bundesregierung mit dem Arbeitsmig- Die Altersstruktur der Bevölkerung mit Migrati-

rationssteuerungsgesetz, das den Arbeitsmarkt- onshintergrund weicht von jener der Bevölkerung 

zugang für ausländische Hochschulabsolventen ohne Zuwanderungshintergrund ab . Dies gilt ins-

erleichtert, einen weiteren Schritt getan .259 besondere für die jüngeren, deutlich stärker be-
setzten Jahrgänge . Entgegen dem gesellschaftli-

Während das Erwerbspersonenpotenzial bzw . chen Gesamttrend wird dieses spezifische Er-
die Angebotsseite durch Zuwanderung derzeit werbspersonenpotenzial in Deutschland weiter 
nicht gestützt wird, hatte sich der Arbeitskräfte- zunehmen und die Nachfrage nach Ausbildung 
bedarf in Deutschland bis in den Herbst 2008 hin- und Arbeit entsprechend hoch bleiben . Bei den 
ein unerwartet dynamisch entwickelt . So unter- unter 25-Jährigen beträgt der Anteil von Personen 
schritt die Arbeitslosigkeit im Herbst 2008 kurz- mit Migrationshintergrund heute bereits 28 % (im 
zeitig die Grenze von drei Mio . Personen . Die Ar- Durchschnitt der Gesamtbevölkerung sind es 
beitslosigkeit von Ausländerinnen und Ausländern 19 %) . Dieser Anteil wird – demografisch vorge-
fiel zeitweise unter die Marke von 500 .000 . An- zeichnet – weiter ansteigen . Eine höhere Erwerbs-
ders als in vorangegangenen Konjunkturzyklen beteiligung und eine bessere Qualifikationsstruk-
wurde der Abbau der Unterbeschäftigung in die- tur des Arbeitskräftepotenzials haben dabei 
ser Aufschwungphase sehr viel unmittelbarer di- durchaus gesellschaftspolitisches Gewicht . Sie 
rekt aus Arbeitslosigkeit gespeist .260 Dennoch können erhebliche Rückwirkungen auf ganz ver-
schufen diese Entwicklungen weder eine verbes- schiedene gesellschaftliche Bereiche, wie etwa 
serte Ausgangslage bei der Höhe der Arbeitslosig-

258 Fuchs, Johann: Demografische Effekte auf das künftige Ar- 261 Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeits- und Ausbildungs-
beitsangebot . In: Schmollers Jahrbuch, Heft 4/2009, S . 591 . stellenmarkt in Deutschland, Dezember 2009 .
259 Vgl . Kapitel III 3 des vorliegenden Berichts . 262 Vgl . z . B . Brücker, Herbert: Migration und Demografie, in: 
260 Ein robuster Aufschwung mit freundlichem Gesicht, IAB- Frech, Siegfried (Hrsg .): Die offene Gesellschaft, Schwalbach 
Kurzbericht 15/2007 . 2007 .
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den Konsum, das Freizeitverhalten und die kultu-
relle Beteiligung bis hin zur Stärkung der Sozial-
versicherungssysteme, haben . Ausländische Be-
schäftigte und ihre Familien leisten trotz über-
durchschnittlichem Arbeitslosigkeitsrisiko und 
niedrigeren Durchschnittseinkommen im Übri-
gen bereits schon heute einen positiven Net-
tobeitrag zum Steueraufkommen und für das So-
zialversicherungssystem .263 Die öffentlichen Haus-
halte und die Gesellschaft als Ganzes profitieren 
somit vom Beitrag der in Deutschland lebenden 
und arbeitenden Personen mit Migrationshinter-
grund . 

2.2  Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung  

mit Migrationshintergrund 

Die Teilnahme am Arbeitsleben ist in einer auf 
Erwerbswirtschaft ausgerichteten Gesellschaft 
entscheidend für gelingende Integration . Nach 
den Daten des Mikrozensus 2008 liegt die durch-
schnittliche Erwerbsbeteiligung264 von Personen 
mit Zuwanderungshintergrund mit rund 69 % 
deutlich unter jener von Personen ohne Migrati-
onshintergrund, die 77 % beträgt (vgl . Tabelle 21) . 
Gegenüber dem Jahr 2005 ergibt sich zwar ein 
kleines Plus von 0,7 Prozentpunkten für Personen 
mit Migrationshintergrund . Da der Anstieg bei 
Personen ohne Migrationshintergrund mit 2,4 Pro-
zentpunkten jedoch stärker ausfiel, ist die Diffe-
renz zwischen den Erwerbsquoten im Aufschwung 
sogar noch gewachsen (8,3 Prozentpunkte im Jahr 
2008 gegenüber 6,7 Prozentpunkten im Jahr 
2005) . Dass die relative Verbesserung für Personen 
mit Migrationshintergrund so niedrig ausfällt, hat 
seine Ursache auch in der unterschiedlichen de-
mografischen Entwicklung der erwerbsfähigen 
Wohnbevölkerung mit und ohne Migrationshin-
tergrund (vgl . Tabelle 21) . 

263 Kosten-Nutzen-Bilanz der Zuwanderung, IZA Discussion 
Paper No . 2444, Dezember 2006; Straubhaar, Thomas: Wirt-
schaftliche Folgen der Zuwanderung . In: Frech, Siegfried, 
a .a .O ., S . 190 .
264 Der Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Er-
werblose) an der Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
(15 bis unter 65 Jahre) wird als Erwerbsquote bezeichnet .

Noch größer ist mit zwölf Prozentpunkten der 
Abstand zwischen der realisierten Erwerbstäti-
genquote265 der Bevölkerung mit (60,5 %) und 
ohne (72,4 %) Migrationshintergrund . Damit blie-
ben trotz deren überdurchschnittlichem Erwerbs-
tätigenzuwachs die relativen Abstände zwischen 
Migranten/innen zu Nichtmigranten/innen ge-
genüber dem Jahr 2005 weitgehend bestehen . 
Lag bei Ausländerinnen die Realisierungsquote 
schon immer recht niedrig, so ist sie im Auf-
schwung um vier Prozentpunkte auf 47 % gestie-
gen . Dennoch ist der Abstand zu deutschen Frau-
en ohne Migrationshintergrund weiter gewach-
sen und beträgt nunmehr fast 21 Prozentpunkte . 
Gegenüber dem Jahr 2005 ist die Realisierungs-
quote bei deutschen Frauen mit Migrationshin-
tergrund, die nicht selbst zugewandert sind auf 
nunmehr unter 40 % gesunken .

Diese Zahlen machen sehr deutlich, dass Maß-
nahmen zur Stärkung der Erwerbsbeteiligung von 
Migranten und Migrantinnen nicht nur unter inte-
grationspolitischen Gesichtspunkten sinnvoll 
sind, sondern auch zur Aktivierung beträchtlicher 
Angebotsreserven beitragen können .

2.3  Erwerbstätigkeit der Bevölkerung mit  

Migrationshintergrund 

Nach den Daten der Erwerbstätigenrech-
nung266 lag die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 
2008 bei 40,3 Mio ., also um 1,5 Mio . Personen hö-
her als im Jahr 2005 . Sie blieb saisonbereinigt 
trotz der einsetzenden Wirtschaftkrise bis an den 
aktuellen Rand in 2010 über der Marke von 40 Mio . 
Personen . Der Mikrozensus 2008 weist 38,1 Mio . 
Erwerbstätige im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 
64 Jahren aus,267 und zwar 31,6 Mio . (83 %) ohne 
und 6,5 Mio . (17 %) mit Migrationshintergrund . 
Rund die Hälfte der erwerbstätigen Personen mit 

265 Anteil der Erwerbstätigen an der Wohnbevölkerung im er-
werbsfähigen Alter (15 – unter 65 Jahre) .
266 Erwerbstätigkeit einschließlich der sog . Mini- und Midijobs 
sowie der Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II .
267 Die Differenz ist auf eine Untererfassung der geringfügig 
Beschäftigten im Mikrozensus zurückzuführen . Vgl . Statisti-
sches Bundesamt: Mikrozensus und Arbeitskräfteerhebung, 
Wiesbaden 2006 .
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Tabelle 21: Erwerbsquoten und Erwerbslosenquoten nach Migrationshintergrund und Geschlecht 2008 
(Angaben in Prozent)

 Geschlecht
Erwerbs-

quote

Verände-
rung  

2005/2008

realisierte  
Erwerbs- 

quote

Ver-
änderung  
2005/2008

Erwerbs- 
losenquote

Ver-
änderung  
2005/2008

2005 2008 in %-P 2005 2008 in %-P 2005 2008 in %-P

Männlich 80,4 81,8 + 1,4 71,2 75,7 + 4,5 11,5 7,5 - 4,0

 Bevölkerung insgesamt Weiblich 66,8 69,6 + 2,8 59,5 64,3 + 4,8 11,0 7,7 - 3,3

Insgesamt 73,7 75,8 + 2,1 65,4 70,0 + 4,6 11,3 7,6 - 3,7

1 Personen ohne 
Migrationshintergrund

Männlich

Weiblich

Insgesamt

81,0

68,9

75,0

82,7

72,1

77,4

+ 1,7

+ 3,2

+ 2,5

73,0

62,2

67,6

77,4

67,3

72,4

+ 4,4

+ 5,1

+ 4,7

9,8

9,8

9,8

6,4

6,8

6,5

- 3,4

- 3,0

- 3,2

2 Personen mit  
Migrationshintergrund

Männlich

Weiblich

Insgesamt

78,2

58,1

68,3

78,5

59,4

69,1

+ 0,4

+ 1,3

+ 0,7

63,6

48,2

56,0

68,8

52,0

60,5

+ 5,2

+ 3,8

+ 4,4

18,6

17,2

18,0

12,3

12,5

12,4

- 6,2

- 4,6

- 5,6

 Männlich 78,1 78,9 + 0,8 65,9 70,8 + 4,9 15,7 10,4 - 5,3

 2a darunter Deutsche Weiblich 64,1 64,9 + 0,8 54,4 58,2 + 3,8 15,0 10,3 - 4,7

 Insgesamt 71,1 72,0 + 0,8 60,2 64,5 + 4,4 15,4 10,3 - 5,1

 Männlich 78,2 78,2 + 0,0 61,8 67,2 + 5,4 21,0 14,1 - 6,9

 2b darunter Ausländer/innen Weiblich 52,9 54,8 + 1,8 42,6 46,7 + 4,1 19,5 14,8 - 4,7

 Insgesamt 65,9 66,6 + 0,7 52,5 57,0 + 4,5 20,4 14,4 - 6,0

 

 

 

2.1 …mit eigener  
Migrationserfahrung

Männlich

Weiblich

Insgesamt

81,1

59,0

70,1

82,1

61,2

71,5

+ 1,0

+ 2,2

+ 1,4

65,9

48,7

57,3

71,9

53,4

62,6

+ 6,0

+ 4,8

+ 5,2

18,7

17,6

18,2

12,4

12,6

12,5

- 6,3

- 4,9

- 5,7

  Männlich 83,4 85,5 + 2,1 70,3 76,9 + 6,5 15,7 10,1 - 5,6

 2.1a darunter Deutsche Weiblich 67,5 69,4 + 1,9 57,2 62,3 + 5,1 15,2 10,3 - 4,9

  Insgesamt 75,4 77,3 + 2,0 63,7 69,5 + 5,7 15,5 10,2 - 5,3

  Männlich 79,2 79,4 + 0,1 62,5 67,9 + 5,4 21,1 14,4 - 6,7

 2.1b darunter Ausländer/innen Weiblich 52,2 54,5 + 2,2 41,8 46,3 + 4,5 20,0 15,1 - 5,0

  Insgesamt 65,9 66,8 + 0,9 52,2 57,0 + 4,7 20,7 14,7 - 6,0

 

 

 

2.2 …ohne eigene  
Migrationserfahrung

Männlich

Weiblich

Insgesamt

66,5

54,0

60,7

63,7

50,1

57,6

-2,7

-3,8

-3,1

54,4

45,9

50,5

56,0

44,2

50,7

+ 1,6

- 1,7

+ 0,1

18,1

15,1

16,8

12,2

11,8

12,0

- 6,0

- 3,3

- 4,8

  Männlich 60,7 54,4 -6,3 51,1 47,9 - 3,2 15,8 12,0 - 3,8

 2.2a darunter Deutsche Weiblich 51,9 44,4 -7,5 44,4 39,8 - 4,6 14,1 10,4 - 3,7

  Insgesamt 56,4 49,8 -6,6 47,9 44,2 - 3,7 15,2 11,3 - 3,9

 Männlich 73,0 73,0 + 0,0 58,2 63,9 + 5,7 20,1 12,3 - 7,7

 2.2b darunter Ausländer/innen Weiblich 57,1 56,4 -0,6 47,8 49,1 + 1,3 15,8 12,9 - 2,8

  Insgesamt 66,0 65,6 -0,5 53,8 57,3 + 3,5 18,5 12,6 - 5,9

Quelle: Statistisches Bundesamt: Sonderauswertung des Mikrozensus 2005/2009 für die Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration sowie eigene Berechnungen
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Tabelle 22: Erwerbstätige (15-64 Jahre) nach Migrationshintergrund und Geschlecht 2005/2008

 Geschlecht
2005 2008 Veränderung 2005/2008

1.000 % 1.000 % in % in %-P

männlich 19.806 54,9 20.785 54,6 4,9 -0,4

 Bevölkerung insgesamt weiblich 16.240 45,1 17.305 45,4 6,6 0,4

insgesamt 36.047 100,0 38.089 100,0 5,7 0,0

1 Personen ohne 
Migrationshintergrund

männlich

weiblich

insgesamt

16.332

13.704

30.035

54,4

45,6

100,0

17.065

14.541

31.606

54,0

46,0

100,0

4,5

6,1

5,2

-0,4

0,4

0,0

2 Personen mit  
Migrationshintergrund

männlich

weiblich

insgesamt

3.475

2.537

6.011

57,8

42,2

16,7

3.720

2.764

6.484

57,37

42,63

17,0

7,1

8,9

7,9

-0,4

0,4

0,3

 männlich 1.638 54,9 1.749 55,10 6,8 0,2

 2a darunter Deutsche weiblich 1.345 45,1 1.424 44,86 5,9 -0,2

 insgesamt 2.984 8,3 3.174 8,3 6,4 0,1

 männlich 1.837 60,7 1.970 59,52 7,2 -1,2

 2b darunter Ausländer/innen weiblich 1.191 39,3 1.340 40,48 12,5 1,2

 insgesamt 3.028 8,4 3.310 8,7 9,3 0,3

 

 

 

2.1 …mit eigener  
Migrationserfahrung

männlich

weiblich

insgesamt

2.883

2.113

4.996

57,7

42,3

13,9

3.135

2.389

5.524

56,8

43,2

14,5

8,7

13,1

10,6

-1,0

1,0

0,6

  männlich 1.345 54,8 1.499 54,5 11,4 -0,3

 2.1a darunter Deutsche weiblich 1.108 45,2 1.252 45,5 13,0 0,3

  insgesamt 2.453 6,8 2.751 7,2 12,1 0,4

  männlich 1.538 60,5 1.636 59,0 6,4 -1,5

 2.1b darunter Ausländer/innen weiblich 1.005 39,5 1.138 41,0 13,2 1,5

  insgesamt 2.543 7,1 2.774 7,3 9,1 0,2

 

 

 

2.2 …ohne eigene  
Migrationserfahrung

männlich

weiblich

insgesamt

592

424

1.016

58,3

41,7

2,8

585

374

959

61,0

39,0

2,5

-1,2

-11,8

-5,6

2,7

-2,7

-0,3

  männlich 294 55,4 250 59,1 -15,0 3,7

 2.2a darunter Deutsche weiblich 237 44,6 173 40,9 -27,0 -3,7

  insgesamt 531 1,5 423 1,1 -20,3 -0,4

 männlich 298 61,4 334 62,3 12,1 0,9

 2.2b darunter Ausländer/innen weiblich 186 38,4 202 37,7 8,6 -0,7

  insgesamt 485 1,3 536 1,4 10,5 0,1

Quelle: Statistisches Bundesamt: Sonderauswertung des Mikrozensus 2005/2009 für die Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration sowie eigene Berechnungen

Migrationshintergrund waren Ausländerinnen 
oder Ausländer (51 %), die andere Hälfte sind Deut-
sche mit Migrationshintergrund (49 %) . Gegen-
über dem Jahr 2005 lag die Erwerbstätigkeit von 
Personen mit Migrationshintergrund im Jahr 2008 
um fast 0,5 Mio . (8 %) höher (vgl . Tabelle 22) .

Während der Frauenanteil bei den Erwerbstäti-
gen ohne Migrationshintergrund 46 % beträgt, 
liegt er bei solchen mit Migrationshintergrund bei 
43 % . Differenziert man die Mikrozensus-Daten 
nach eigener Migrationserfahrung, so trifft diese 
für 85 % zu und ist für Männer und Frauen ähnlich 
hoch (84 % zu 86 %) .
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2.4  Selbstständigkeit von Migrantinnen  

und Migranten 

Die Selbstständigkeit von Migrantinnen und 
Migranten leistet sowohl gesellschaftlich integra-
tive als auch ökonomisch und volkswirtschaftlich 
wichtige Beiträge . In integrationspolitischer Pers-
pektive lässt sich der Schritt in die Selbstständig-
keit nicht nur als Ausdruck von Integrationsbereit-
schaft werten, sondern steht darüber hinaus für 
eine komplexe Auseinandersetzung mit dem 
Markt und anderen institutionellen Gegebenhei-
ten . In ökonomischer Perspektive sind die vielfälti-
gen Beiträge zur Stärkung der Wirtschaftskraft, 
die Erweiterung des Produktangebots, die Schaf-
fung von Erwerbs- und Beschäftigungsmöglich-
keiten, Ausbildungsplätzen und die entsprechen-
den Beiträge zum Steuer- und Sozialversiche-
rungsaufkommen von Bedeutung . Auch im Rah-
men der europäischen Wirtschafts- und Beschäf- 
tigungsstrategie wird daher der Stärkung des 
Unternehmergeistes und der Wettbewerbs- und 
Anpassungsfähigkeit von Unternehmen ein hoher 
Stellenwert beigemessen .

Seit den 1990er Jahren nimmt die Selbststän-
digkeit in Deutschland wieder zu . Die Anzahl und 
Quote von neu gegründeten Unternehmen blieb 
im internationalen Vergleich dennoch niedrig .268 
In den vergangenen Jahren haben sich die Grün-
deraktivitäten insgesamt deutlich verstärkt . Hier-
an haben Ausländerinnen und Ausländer einen 
besonderen Anteil . Die bereits im letzten Bericht 
der Beauftragten konstatierte hohe Gründungs-
bereitschaft der nichtdeutschen Bevölkerung 
lässt sich anhand der aktuellen Daten des Mikro-
zensus erneut belegen .269

Im Jahr 2008 lag die Selbstständigenquote270 
der ausländischen Bevölkerung mit über 11,5 % fast 
doppelt so hoch wie noch Anfang der 1990er Jah-
re (6 %) . Bereits seit einigen Jahren hat die Quote 
der Ausländerinnen und Ausländer die der Deut-
schen ohne Migrationshintergrund (2008: 10,4 %) 
überholt, während bei Deutschen mit Migrations-

268 Deutschland – eine Gründungswüste . IAB Kurzbericht 
15/2009 .
269 Vgl . u .a . 6 . und 7 . Lagebericht, a .a .O .
270 Anteil der Selbstständigen an allen Erwerbstätigen .

hintergrund der Selbstständigenanteil mit 7,1 % 
deutlich schwächer ausgeprägt ist (vgl . Tabelle 23 
auf Seite 102) .

Frauen stellen – mit steigender Tendenz – be-
reits 31 % der Selbstständigen . Bei Ausländerinnen 
liegt der Anteil etwas niedriger . Von den erwerbs-
tätigen Migrantinnen sind 7 % selbstständig; ihre 
Selbstständigenquote liegt damit aber nur ge-
ringfügig niedriger als die Quote der weiblichen 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund . Wie 
bei den Männern, so sind es auch bei den Migran-
tinnen diejenigen mit ausländischer Staatsange-
hörigkeit und mit eigener Migrationserfahrung, 
die sich überproportional häufig für eine Grün-
dung entscheiden (Männer 14,6 % bzw . Frauen 
9,4 %) . Die Selbstständigenquote der Auslände-
rinnen weist ungebrochen eine hohe Dynamik auf 
und hat die Quote von Frauen ohne Migrations-
hintergrund erkennbar hinter sich gelassen (8,4 % 
zu 7,1 %) .

Der beschäftigungspolitische Beitrag der Mig-
rantenunternehmen lässt sich derzeit nur schät-
zen . Charakteristisch ist die ausgeprägt kleinbe-
triebliche Struktur und die vergleichsweise gerin-
ge Zahl von Beschäftigten in diesen Unterneh-
men: Zwei Drittel der Betriebe haben weniger als 
vier Beschäftigte . Und die Quote der sog . Solo-
Selbstständigen liegt mit 60 % um fünf Prozent-
punkte über der von Selbstständigen ohne Migra-
tionshintergrund . Migrantinnen sind mit 68 % 
noch häufiger ohne Beschäftigte selbstständig .

Orientiert man sich an den Berechnungen zu 
den Arbeitsplatzeffekten durch Unternehmen mit 
ausländischen Inhaberinnen und Inhabern,271 so 
dürfte für die Gruppe der über 600 .000 Migran-
tenunternehmen ein Gesamterwerbseffekt von 
über 2 (bis 2,5) Mio . Personen realistisch geschätzt 
sein . Das heißt, dass mehr als jeder zwanzigste Er-
werbstätige in Deutschland seinen Arbeitsplatz in 
einem solchen Unternehmen hat . 

Die Motive für Selbstständigkeit sind vielfältig . 
Auch für die Gründungsentscheidungen von Mig-
rantinnen und Migranten spielen meist mehrere 
Motive bzw . Faktoren eine ausschlaggebende 

271 Leicht, Rene u .a .: Die Bedeutung der ethnischen Ökonomie 
in Deutschland, Mannheim 2006, S . 2 .
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Rolle .272 Die Ergebnisse aktueller Studien zur 
Selbstständigkeit von Migrantinnen und Migran-
ten legen jedoch nahe, dass diese eher gründer- 
bzw . statusspezifisch als migrationsspezifisch 
sind .273 Früher ging man davon aus, dass fehlende 
Informiertheit und eine geringere Inanspruch-
nahme von Förderleistungen bei Selbstständigen 
mit Migrationshintergrund relativ stärker ausge-
prägt sind . Neuere Studien kommen hier zu ande-
ren Ergebnissen: „Da Gründer mit Migrationshin-
tergrund Beratungsangebote zum Schritt in die 
Selbstständigkeit ähnlich intensiv nutzen wie 
deutsche Gründer, kann die häufig vertretene 
These, Migranten seien generell schlechter als 
Deutsche auf ihr Gründungsvorhaben vorberei-
tet, nicht bestätigt werden .“274 Wie für Gründerin-
nen und Gründer ohne Migrationshintergrund 
bestimmen Themen wie Fördermöglichkeiten, 
Kundengewinnung, Kenntnisse der Buchführung 
und des Rechnungswesens, die bessere Vernet-
zung mit anderen Gründerinnen und Gründern, 
der Wunsch nach professioneller Beratung und 
Coaching in der Phase nach der Gründung auch 
die Nachfrage der Unternehmerinnen und Unter-
nehmer mit Migrationshintergrund .275

Auch im Nationalen Integrationsplan wird der 
wirtschaftliche Stellenwert von Betriebsgründun-
gen durch Migrantinnen und Migranten gewür-
digt und insbesondere ein Bedarf an passgenaue-
ren Angeboten der Gründungsberatungen und 

272 Häufig genannt werden als Gründungsmotive („Pull“-Fak-
toren) der Wunsch nach Unabhängigkeit, die Verwirklichung 
einer eigenen Idee, Prestigegewinn und der Wunsch nach so-
zialem Aufstieg, die Verwertung von Qualifikationen, bessere 
Verdienstmöglichkeiten, die flexiblere Arbeitszeitgestaltung 
und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf . Wichti-
ge „Push“-Faktoren für Selbstständigkeit sind die Arbeits-
marktsituation oder Arbeitslo sigkeit, Unzufriedenheit mit der 
Arbeit(-ssituation), Benachteiligungen im Betrieb oder famili-
äre Verpflichtun gen . Die eigenen Gründungsmotive haben 
insgesamt einen deutlich höheren Stellenwert als die Push-
Faktoren . Vgl . u .a . Leicht, Rene, a .a .O . sowie Franken, Swetla-
na: Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund, Arbeits-
bericht an die Beauftragte der Bundesregierung für Migrati-
on, Flüchtlinge und Integration, Köln 2007 .
273 IHK-Gründerreport, Düsseldorf 2009 .
274 Unternehmensgründungen von Personen mit Migrations-
hintergrund, KfW-Research, Nr . 27, September 2007, S . 11 .
275 Leicht, Rene, a .a .O ., Franken, Swetlana, a .a .O . sowie Pers-
pektive Selbstständigkeit, Studie des Büros für Existenzgrün-
dungen, München 2004 .

des Coachings in der Gründungsphase diagnosti-
ziert . Der Facharbeitskreis „Existenzgründung 
von Migrantinnen und Migranten“ im BMAS ge-
förderten bundesweiten Netzwerk „Integration 
durch Qualifizierung – IQ“ unterstreicht die Be-
deutung von Beratungs-, Coaching- und Qualifi-
zierungsangeboten, die die Bedarfe der Migran-
tinnen und Migranten berücksichtigen und die 
Notwendigkeit, die arbeitsmarktlichen Instru-
mente diesbezüglich zu optimieren . Hierzu wur-
de eine Handlungsempfehlung – 4+1-Phasenmo-
dell– entwickelt .276 Sowohl der Bund und die Län-
der als auch die Industrie-, Handels- und Hand-
werkskammern haben sich verpflichtet, ihre 
spezifischen Angebote für Gründerinnen und 
Gründer mit Migrationshintergrund zu verstär-
ken (z . B . durch Informationsmaterial und Veran-
staltungen in Herkunftssprachen sowie durch ge-
zielte Unterstützung in außenwirtschaftlichen 
Fragen) . 

Insbesondere die Fördermöglichkeiten für 
Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit her-
aus – d .h . die Gewährung eines Gründungszu-
schusses sowie die Zahlung eines Einstiegsgelds 
bei selbstständiger Erwerbstätigkeit – werden 
auch von Personen mit Migrationshintergrund in 
beachtlichem Umfang in Anspruch genommen . 
So weisen die Eingliederungsbilanzen nach § 54 
SGB II bzw . § 11 SGB III für 2008 20 .000 Förderun-
gen von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund 
aus .277 Gegenüber 2005 ist dies ein deutlicher 
Rückgang .278 Neben den Änderungen beim För-
derinstrumentarium ist belegt, dass das Grün-
dungsinteresse in Krisen wächst, sich die Gründer-

276 „4+1-Phasenmodell bedeutet Information (Phase 1), Orien-
tierung/Planung (Phase 2), Start (Phase 3), Konsolidierung und 
Wachstum (Phase 4 und Zugang/Ansprache (Phase +1) . Vgl . 
hierzu http//www .inbez .de/existenzgruendung .html .
277 Bundesagentur für Arbeit: Eingliederungsbilanz SGB II 
2008 / Eingliederungsbilanz SGB III, Nürnberg 2009 . In den 
Eingliederungsbilanzen können derzeit nur jene Migrantin-
nen und Migranten abgebildet werden, die zum Zeitpunkt 
des För derbeginns als „Ausländer/-innen“ oder „Spätaus-
siedler/-innen“ erfasst wurden oder seit Dezember 1996 in 
den Geschäftsdaten der Bundesagentur für Arbeit in einer der 
beiden Kategorien geführt werden .
278 Ergänzend ist auf die hohe Inanspruchnahme der sog . Ich-
AG zum damaligen Zeitpunkt zu verweisen, die zusammen 
mit dem sog . Überbrückungsgeld zum 1 .8 .2006 im Grün-
dungszuschuss aufging .
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aktivitäten aber im Aufschwung regelmäßig ab-
schwächen, weil die Erwerbspalette dann wieder 
breiter wird .279

Insgesamt ist die Migrantenökonomie von Viel-
falt geprägt und keinesfalls als „Nischenökono-
mie“ zu beschreiben . Ihre Aktivitäten richten sich 
keineswegs in erster Linie auf die jeweilige Her-
kunftsgruppe . Kundenkreise gleicher Herkunft ha-
ben eher eine geringe Bedeutung . Anhand von 
Studien280 lässt sich eine Reihe von Besonderhei-
ten von Migrantenbetrieben herausarbeiten:

n Migrantinnen und Migranten gründen häufi-
ger im Vollerwerb als Deutsche ohne Migrati-
onshintergrund .

n Ausländer/-innen aus den klassischen Anwerbe-
ländern (insbesondere Griechenland, Italien, 
Türkei) sind in der Gastronomie und/oder im 
Handel überproportional stark vertreten .

n Selbstständige Migrantinnen und Migranten 
sind zahlenmäßig unterdurchschnittlich im 
Handwerk tätig .

n Unternehmensnahe, wissensintensive sowie 
freiberufliche Dienstleistungen werden häufi-
ger von Migrantinnen und Migranten mit deut-
schem Pass als von Ausländerinnen und Auslän-
dern ausgeübt .

n Selbstständige Migrantinnen sind fast aus-
schließlich in Tätigkeitsfeldern des Dienstleis-
tungssektors tätig und zu 68 % sogenannte So-
lo-Selbstständige .

Die Fluktuationsrate der von Migrantinnen 
oder Migranten gegründeten Betriebe ist relativ 
hoch, d .h . die Anzahl der Gründungen und Schlie-
ßungen ist – bei einer insgesamt steigenden An-
zahl von Betrieben – überdurchschnittlich; dies 
unterstreicht die Bedeutung einer migrationssen-
siblen Gründungsberatung, wie es z . B . das bereits 
genannte „4+1-Phasenmodell“ vorsieht . Die Risi-
kobereitschaft von nichtdeutschen Gründerinnen 
und Gründern ist höher, während Deutsche mit Mi-
grationshintergrund ausgeprägt risikoscheu er-
scheinen .

279 IHK-Gründungsreport 2009, a .a .O . S . 1 .
280 IAB Kurzbericht 15/2009, a .a .O .; Leicht, Rene, a .a .O .; Fran-
ken, Swetlana, a .a .O .; KfW-Research, Nr . 27 a .a .O .

Der Anteil der Kreditaufnahmen ist höher, das 
durchschnittliche Kreditvolumen kleiner, die (fi-
nanzielle) Unterstützung durch die Familie größer, 
der Wunsch nach erleichtertem Zugang zu Klein-
krediten ausgeprägter, der Bedarf an Großkredi-
ten geringer als bei deutschen Selbstständigen 
ohne Migrationshintergrund . 

Das Anfang 2010 angelaufene ESF-geförderte 
Programm für Mikrokredite bestätigt,281 dass 
Existenzgründer/-innen mit Migrationshinter-
grund häufig lediglich Kleinkredite als Anschubfi-
nanzierung benötigen . Bislang entfällt fast die 
Hälfte der erteilten Mikrokredite auf Gründer/-in-
nen mit Migrationshintergrund .282

Dieser Fond wurde vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie gegründet . Er hat 
ein Volumen von 100 Mio . € . Knapp 60 Mio . € kom-
men aus dem Europäischen Sozialfond und etwas 
mehr als 40 Mio . € stammen aus dem Haushalt des 
BMAS .

Die Koalitionsvereinbarung beinhaltet das Ziel, 
bestehende Migrantenunternehmen zu stärken 
und neue Existenzgründerinnen und -gründer mit 
Migrationshintergrund zu gewinnen .283 Dazu ist 
eine gezielte individuelle und bedarfsgerechte 
Unterstützung vor, während und nach der Grün-
dung erforderlich . In einer gezielten Beratungs- 
und Qualifizierungsinitiative sollen neben be-
triebswirtschaftlichen Kompetenzen fachspezifi-
sches Know-how sowie Sprachkenntnisse vermit-
telt werden . Hiervon werden eine Stabilisierung 
des einzelnen Betriebs und eine Verringerung von 
Schließungen erwartet .

2.5  Migrantinnen und Migranten nach  

Qualifikation, Wirtschaftszweigen und 

Stellung im Beruf 

Berufliche Bildung ist ein entscheidender Fak-
tor für die Chancen im Erwerbssystem und für die 

281 Vgl . http://www .mikrokreditfonds .de .
282 Vgl . ESF-Jahreskonferenz 2010, Mikrokreditfonds Deutsch-
land, Berlin .
283 Koalitionsvereinbarung 2009, a .a .O ., S . 76 f .
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Verringerung des Risikos, arbeitslos zu werden . Er-
werbstätige mit und ohne Migrationshintergrund 
unterscheiden sich nach den Daten des Mikrozen-
sus wie schon 2005 auch 2008 in ihrem berufli-
chen Qualifikationsniveau beträchtlich . Während 
34 % der Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund 

keinen beruflichen Abschluss haben, ist dies nur 
bei 10 % der Erwerbstätigen ohne Migrationshin-
tergrund der Fall . Auch bei den jeweiligen berufli-
chen Abschlüssen sind die Differenzen deutlich 
(vgl . Tabelle 24) .

Tabelle 24: Erwerbstätige nach Migrationshintergrund, Geschlecht und Berufsabschluss 2008  
(Angaben in Prozent)

 
 

Geschlecht
 

ohne berufli-
chen Ab-
schluss1

mit  
beruflicher  
Ausbildung  
oder Berufs- 
fachschule

Meister-/ 
Techniker-
ausbildung 

oder  
gleichwertig

Fachhoch- 
schul- oder  
Hochschul 

studium

gesamt2

% % % % %
Männlich 13,4 56,7 9,8 20,1 100,0

Bevölkerung insgesamt Weiblich 15,1 60,1 7,8 17,0 100,0
Insgesamt 14,2 58,3 8,9 18,7 100,0

1 Personen ohne 
Migrationshintergrund

Männlich
Weiblich
Insgesamt

9,0
11,5
10,1

59,1
63,0
60,9

10,9
8,5
9,8

21,1
17,1
19,2

100,0
100,0
100,0

 2 Personen mit  
Migrationshintergrund

Männlich
Weiblich
Insgesamt

34,1
34,6
34,3

45,7
44,7
45,3

4,8
4,2
4,6

15,3
16,5
15,8

100,0
100,0
100,0

 Männlich 27,2 52,0 6,0 14,8 100,0
 2a darunter Deutsche Weiblich 26,7 53,3 5,2 14,8 100,0
 Insgesamt 27,0 52,6 5,7 14,8 100,0
 Männlich 40,0 40,4 3,8 15,8 100,0
 2b darunter Ausländer/innen Weiblich 42,9 35,8 3,2 18,3 100,0
 Insgesamt 41,2 38,5 3,5 16,8 100,0
 
 
 

2.1 …mit eigener  
Migrationserfahrung

Männlich
Weiblich
Insgesamt

34,7
35,2
34,9

44,2
43,1
43,7

4,9
4,3
4,7

16,2
17,3
16,7

100,0
100,0
100,0

  Männlich 26,4 52,2 6,3 15,1 100,0
 2.1a darunter Deutsche Weiblich 26,7 52,9 5,4 15,1 100,0
  Insgesamt 26,5 52,5 5,9 15,1 100,0
  Männlich 42,1 37,0 3,7 17,3 100,0
 2.1b darunter Ausländer/innen Weiblich 44,5 32,5 3,1 19,8 100,0
  Insgesamt 43,1 35,2 3,5 18,3 100,0
 
 
 

2.2 …ohne eigene  
Migrationserfahrung

Männlich
Weiblich
Insgesamt

30,7
30,6
30,7

54,94)

56,5
55,8

4,2
3,4
3,9

9,5
9,9
9,6

100,0
100,0
100,0

  Männlich 33,3 50,04) 3,8 12,4 100,0
 2.2a darunter Deutsche Weiblich 28,5 55,34) -3) 11,4 100,0
  Insgesamt 31,0 51,94) 3,9 12,3 100,0
 Männlich 29,2 58,34) 4,2 7,6 100,0
 2.2b darunter Ausländer/innen Weiblich 32,2 53,84) 3,5 8,8 100,0
  Insgesamt 30,2 57,8 3,9 8,0 100,0

1) Einschließlich Anlernausbildung, Berufspraktikum und Berufsvorbereitungsjahr .
2) Gesamtzahl der Erwerbstätigen ohne Erwerbstätige in Ausbildung und Erwerbstätige ohne Angabe des Berufsabschlusses .
3) Keine Angabe, da eine Berechnungsgröße einen Zahlenwert unter 5 .000 aufweist, der wegen statistischer Unsicherheit nicht 
veröffentlicht wird . 
4) Daten ausschließlich für Personen mit beruflicher Ausbildung . Zu den Personen mit Berufsfachschule liegen keine Angaben vor .

Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2008 für die Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration .
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Wie zu erwarten war, sind die Veränderungen 
gegenüber 2005 bei den Erwerbstätigen284 nach 
Qualifikationsniveaus relativ gering . Nachhaltige 
Veränderungen in diesem Bereich erstrecken sich 
in der Regel über längere Zeiträume . Ein wichti-
ges Ergebnis ist aber, dass die „Vorzeichen“ in 
Richtung einer leichten Verbesserung der Er-
werbstätigenstruktur weisen; dem strukturellen 
Minus von 1,5 Prozentpunkten bei erwerbstätigen 
Migranten/-innen ohne beruflichen Abschluss 
entspricht ein gleich hohes strukturelles Plus bei 
solchen Erwerbstätigen mit beruflichen Abschlüs-
sen . Eine Annäherung an Personen ohne Migrati-
onshintergrund konnte damit allerdings nicht er-
reicht werden, da sich auch dort eine ähnlich 
hohe strukturelle Verbesserung vollzog .

Den relativ höchsten Anteil „ohne Ausbildung“ 
weisen Ausländerinnen mit eigener Migrationser-
fahrung (44,5 %) auf, während er bei Deutschen 
mit eigener Migrationserfahrung deutlich niedri-
ger liegt (26,7 %) . Andererseits ist in dieser Gruppe 
der Akademikeranteil relativ niedrig (15,1 %), wäh-
rend er mit über 18 % bei Nichtdeutschen mit eige-
ner Migrationserfahrung erkennbar höher liegt . 
Fast identisch mit männlichen Erwerbstätigen 
ohne Migrationshintergrund, die über eine be-
triebliche oder schulische Ausbildung verfügen, 
ist der entsprechende Anteil (mit über 58 %) bei 
Ausländern ohne eigene Migrationserfahrung .

Die Verteilung der Erwerbstätigen nach Wirt-
schaftszweigen zeigt für 2008, dass Migrantin-
nen und Migranten trotz weiterer Annäherung an 
Personen ohne Migrationshintergrund gegen-
über dem Jahr 2005 stärker im Produzierenden 
Gewerbe (34 %; Erwerbstätige ohne Migrations-
hintergrund: 29 %) und seltener im Dienstleis-
tungssektor (65 %; ohne Migrationshintergrund: 
69 %) tätig sind (vgl . Schaubild 1 im Anhang) . Dabei 
sind ausländische Erwerbstätige etwas seltener 
als andere Migrantengruppen im Produzierenden 
Gewerbe (32 %) und etwas stärker im Tertiären 
Sektor vertreten (67 %) . Zudem zeigt sich: Vier von 
fünf Frauen sind im Dienstleistungssektor tätig, 
unabhängig davon, ob sie Migrantinnen sind 
(81 %) oder nicht (83 %) .

284 Ohne Erwerbstätige in Ausbildung sowie Erwerbstätige, 
die keine Angabe gemacht haben .

Auch für das Jahr 2008 galt, dass Erwerbstätige 
mit Migrationshintergrund relativ häufiger als 
Arbeiter/-innen (43 %; Erwerbstätige ohne Migra-
tionshintergrund: 24 %) und vergleichsweise sel-
tener als Angestellte (45 %; ohne Migrationshin-
tergrund: 58 %) tätig waren . Bei den Frauen mit 
Migrationshintergrund lag der Angestelltenanteil 
mit 52 % höher als bei Migranten, aber deutlich 
niedriger als bei Frauen ohne Migrationshinter-
grund (69 %) .

Auch im Jahr 2008 gab es kaum Erwerbstätige 
mit Migrationshintergrund als Beamte (1 % mit Mi-
grationshintergrund zu 6 % ohne Migrationshin-
tergrund; vgl . Schaubild 2 im Anhang) . Diese Zahl 
lässt – wie auch jene Zahl der Kategorie „öffentli-
che Verwaltungen und Sozialversicherungen“ aus 
der Beschäftigtenstatistik (vgl . Tabelle 27 im An-
hang) – nur bedingt Rückschlüsse auf die Beschäf-
tigung von Migrantinnen und Migranten im Öf-
fentlichen Dienst insgesamt zu . Zu den Angestell-
ten im Öffentlichen Dienst liegen keine Daten vor, 
die nach Migrationshintergrund ausgewertet 
werden könnten .

2.6 Sozialversicherungspflichtige Beschäf tigung 

von Ausländerinnen und Ausländern

Für den Bereich sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung können keine Aussagen zu Be-
schäftigten mit Migrationshintergrund gemacht 
werden, da der Mikrozensus hierzu keine Daten 
enthält und die Beschäftigtenstatistik285 lediglich 
nach Staatsangehörigkeit unterscheidet .

Der Aufschwung nach 2005 führte zur Schaf-
fung von 1,3 Mio . neuen Arbeitsplätzen, so dass es 
im Jahresdurchschnitt 2008 27,5 Mio . sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland 
gab . Ein Höchststand war mit insgesamt 28 Mio . 
Personen im Herbst 2008 zu verzeichnen . Der  
Jahresdurchschnitt 2009 lag bei knapp unter 
27,4 Mio ., wobei sich der durch die Finanz- und 
Wirtschaftskrise ausgelöste Beschäftigungsab-

285 Die Beschäftigtenstatistik ist eine Gesamtstatistik, die auf 
der Meldepflicht der Arbeitgeber (§ 28a Abs . 3 SGB IV) an die 
Sozialversicherungsträger (BfA) basiert und durch die Bun-
desagentur für Arbeit erstellt wird .
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bau, gestützt durch die Ausweitung der Kurzar-
beit, in engen Grenzen hielt .

Die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung von Ausländerinnen und Ausländern er-
reichte im Jahr 2001 mit etwas über 2 Mio . Perso-
nen (7,2 % der Gesamtbeschäftigung) einen 
Höchststand . Diese Zahl sank bis Ende 2005 auf 
1,7 Mio . Personen und nahm damit gegenüber der 
ebenfalls sinkenden Gesamtbeschäftigung über-
proportional ab . Der Anteil von Ausländerinnen 
und Ausländern an der Gesamtbeschäftigung be-
trug nur noch 6,5 % . Seitdem nahm die Beschäfti-
gung von Ausländerinnen und Ausländern aber 
wieder zu: Sie wuchs bis Ende 2008 prozentual 
schneller als die Gesamtbeschäftigung; die Zu-
wachsrate war fast doppelt so hoch wie die der 
Deutschen (vgl . Tabelle 26 im Anhang) . Dennoch 
konnte am Ende des Aufschwungs im Herbst 2008 
mit 1,9 Mio . Beschäftigten bzw . einem Anteil von 
6,9 % der Wert des vorangegangenen Wirtschafts-
zyklus weder absolut noch anteilig wieder er-
reicht werden . Anders ausgedrückt ging die Aus-
länderbeschäftigung mit einem Arbeitsplatzmi-
nus von 6 % (gegenüber dem Beginn des letzten 
Abschwungs) in die Wirtschaftskrise .

Diese Entwicklungen zeigen erneut, dass die 
Beschäftigung von Ausländerinnen und Auslän-
dern nach wie vor stärker auf konjunkturelle Auf- 
und Abschwünge der Wirtschaft reagiert .286 Aus-
ländischen Beschäftigten kommt damit weiterhin 
eine konjunkturelle Pufferfunktion zu, da sie über-
proportional in Branchen mit höherer Konjunktur-
anfälligkeit beschäftigt und stärker im Arbeits-
marktsegment für niedrig Qualifizierte vertreten 
sind (vgl . Tabelle 27 im Anhang) .

Konzentriert ist die Ausländerbeschäftigung 
nahezu ausschließlich auf Westdeutschland und 
Berlin: Hier sind 98 % der ausländischen Beschäf-
tigten tätig . In den ostdeutschen Ländern stieg 
deren Beschäftigung gegenüber dem Jahr 2005 
zwar um 28 % und es arbeiteten dort 2008 insge-
samt knapp 42 .000 Ausländerinnen und Auslän-
der in sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung (vgl . Tabelle 28 im Anhang) . Dies macht al-
lerdings nur rund 2 % aller dort Beschäftigten aus .

286 Vgl . 7 . Lagebericht .

Differenziert nach Staatsangehörigkeit wer-
den die stärksten Beschäftigtengruppen von tür-
kischen Staatsangehörigen (26 % aller ausländi-
schen Beschäftigten), Beschäftigten mit italieni-
schem (10 %) und griechischem Pass (5 %) gestellt . 
29 Prozent bzw . 542 .000 der ausländischen 
Arbeitnehmer/-innen kamen im Jahr 2008 aus den 
alten Mitgliedsländern der EU (EU-15) . Somit wa-
ren es rund 100 .000 Personen weniger als Anfang 
2000 . Diese Zahl entspricht in etwa dem Rück-
gang der Ausländerbeschäftigung insgesamt, 
d .h . der Rückgang ging fast vollständig zu Lasten 
der Beschäftigung von Bürgerinnen und Bürgern 
aus der EU-15 . Dies unterstreicht die bereits im 
7 . Lagebericht beschriebene längerfristige Ent-
wicklung, dass die innereuropäische Arbeitskräf-
tewanderung nicht nur vergleichsweise niedrig, 
sondern im längerfristigen Trend auch rückläufig 
ist .287 Auch am konjunkturellen Zuwachs der Be-
schäftigung von Ausländerinnen und Ausländern 
waren Bürgerinnen und Bürger der EU-15 zwi-
schen den Jahren 2005 und 2008 nur zu 16 % betei-
ligt (vgl . Tabellen 29 und 30 im Anhang) . Nach Na-
tionalitäten konnte keine Beschäftigtengruppe 
gegenüber dem Höchststand des vorangegange-
nen Konjunkturhochs zulegen . Gerade die Be-
schäftigten aus den ehemaligen Anwerbestaaten 
für Arbeitsmigranten wie dem früheren Jugosla-
wien, Italien, Griechenland oder der Türkei sind 
stark rückläufig .

Weniger als ein Drittel der ausländischen Be-
völkerung im erwerbsfähigen Alter ist sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt . Mit 31 % liegt ihre 
Beschäftigungsquote288 deutlich unter jener der 
Deutschen (53 %) . Am Ende des letzten Wirt-
schaftsaufschwungs in 2008 lag diese Quote da-
mit bei Deutschen um zwei Prozentpunkte höher, 
bei Ausländerinnen und Ausländern um zwei Pro-
zentpunkte niedriger im Vergleich zum Ende des 
vorangegangenen Hochs . Bei Betrachtung nach 
Altersgruppen zeigt sich, dass bei den 25- bis 
49-jährigen Ausländern die Beschäftigungsantei-
le höher als bei Deutschen liegen . Zugleich sind 
sie bei den Nachwuchsjahrgängen (15- bis 24-Jäh-

287 7 . Lagebericht, S . 67 .
288 Die Beschäftigungsquote weist den Anteil der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten an der Wohnbevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) aus .
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rige) und bei älteren Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern (50- bis 64-Jährige) aber deutlich 
niedriger (vgl . Tabelle 31 im Anhang) . Hierbei spie-
geln sich auch Unterschiede im Altersaufbau zwi-
schen Deutschen und Ausländerinnen und Aus-
ländern wider .

Von den in Deutschland lebenden Auslände-
rinnen ist nur etwa jede fünfte sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt . Entsprechend niedrig 
ist mit rund 38 % der Frauenanteil an der Auslän-
derbeschäftigung (deutsche Frauen: 46 %) . Aller-
dings sind die prozentualen Zuwächse bei der 
Ausländerinnenbeschäftigung im längerfristigen 
Trend deutlich stärker als bei der Beschäftigung 
deutscher Arbeitnehmerinnen und seit Anfang 
des Jahrzehnts bis 2008 konnte sich der Frauenan-
teil an der Ausländerbeschäftigung um drei Pro-
zentpunkte verbessern . (vgl . Tabelle 26 im An-
hang) .

Bei Betrachtung nach Nationalitätengruppen 
weisen die Frauenanteile an der Ausländerbe-
schäftigung allerdings eine enorme Streubreite 
auf . Mit 57 % sind mehr Polinnen als Polen beschäf-
tigt, hälftig ist der Anteil jeweils bei Russen/Rus-
sinnen und Slowenen/Sloweninnen . Sie liegen da-
mit über dem Frauenanteil bei den deutschen Be-
schäftigten . Türkinnen stellen zwar die absolut 
größte Gruppe ausländischer Arbeitnehmerinnen 
(148 .000), haben aber nur einen Anteil von knapp 
über 30 % . Am unteren Ende der Skala liegen Frau-

en aus dem Irak und aus Pakistan mit nur 11 % bzw . 
10 % (vgl . Tabelle 30 im Anhang) .

Wie schon die oben vorgestellten Mikrozen-
susdaten für die Erwerbstätigen mit und ohne Mi-
grationshintergrund, weist auch die Beschäftig-
tenstatistik deutliche Unterschiede in der Vertei-
lung von Ausländerinnen und Ausländern sowie 
Deutschen nach Wirtschaftssektoren und Wirt-
schaftsabschnitten auf . Ausländische Beschäftig-
te sind weiterhin stärker als deutsche im Produzie-
renden Gewerbe / Sekundären Sektor (34 % zu 
31 %) und seltener im Dienstleistungssektor (64 % 
zu 67 %) tätig . Die sektorale Verteilung von deut-
schen und ausländischen beschäftigten Männern 
hat sich fast vollständig angeglichen, aber auch 
bei Frauen sind die Unterschiede weitgehend ge-
schrumpft . Längst hat sich auch bei deutschen 
wie ausländischen Männern der Beschäftigungs-
schwerpunkt in den Dienstleistungssektor verla-
gert (vgl . Tabelle 25) .

Parallel zu den Mikrozensus-Ergebnissen für  
erwerbstätige Migrantinnen weist auch die Be-
schäftigtenstatistik für ausländische Frauen einen 
Beschäftigungsschwerpunkt im Dienstleistungs-
sektor (81 %) aus . Nur etwa jede fünfte Auslände-
rin ist im Produzierenden Gewerbe tätig, gleich-
wohl ist dieser Anteil noch etwas höher als bei  
den deutschen Arbeitnehmerinnen (+1,7 Prozent-
punkte) .

Tabelle 25: Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 20081) 
(nach Sektoren)

Sektoren

Beschäftigte

insgesamt in %
deutsche Beschäftigte ausländische

Beschäftigte deutsche Beschäftigte ausländische
Beschäftigte

Männer Männer Frauen Frauen
insgesamt in % insgesamt in % insgesamt in % insgesamt in %

Insgesamt 27.632.286 100,0 13.860.366 100,0 1.160.326 100,0 11.894.634 100,0 711.828 100,0

Primärer Sektor 287.615 1,0 185.659 1,3 16.464 1,4 81.348 0,7 4.088 0,6

Sekundärer 
Sektor 8.721.808 31,6 6.155.190 44,4 515.356 44,4 1.922.654 16,2 127.394 17,9

Tertiärer Sektor 18.587.548 67,3 7.500.395 54,1 625.783 53,9 9.878.403 83,0 579.123 81,4

1) Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach Auswertungsstichtag 
bzw . -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik den Status „vorläufig“ .
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Bei differenzierter Betrachtung der einzelnen 
Wirtschaftsabschnitte erweisen sich die Vertei-
lung und Abweichung zwischen deutschen und 
ausländischen Beschäftigten jedoch als stärker 
ausgeprägt . In sieben von 16 Wirtschaftsabschnit-
ten liegt der Beschäftigtenanteil der Ausländer/-
innen über deren durchschnittlichem Anteil an 
der Gesamtbeschäftigung von knapp 7 % . Ganz 
vorne liegt hier das Gastgewerbe, in dem rund 
jede/-r fünfte Beschäftigte (21 %) einen ausländi-
schen Pass hat, gefolgt von der Beschäftigung in 
Privathaushalten, der Land- und Forstwirtschaft, 
dem Verarbeitenden Gewerbe und den wirt-
schaftsnahen Dienstleistungen (vgl . Tabelle 26 im 
Anhang) . 83 % aller ausländischen Beschäftigten 
sind in nur sieben Wirtschaftsabschnitten tätig, 
während andere Bereiche sehr niedrige Auslän-
derbeschäftigungsquoten aufweisen . Zu Letzte-
ren gehört das Kredit- und Versicherungsgewerbe 
mit einem Ausländeranteil von nur 2,5 % sowie die 
öffentlichen Verwaltungen und Sozialversiche-
rungen mit einem Anteil von 1,9 % . Dieser Wirt-
schaftsabschnitt umfasst zwar nur einen Teil der 
Beschäftigung des Öffentlichen Dienstes, die Zah-
len können aber als Hinweis auf eine insgesamt 
immer noch geringe Ausländerbeschäftigung 
und mittelbar hinsichtlich eines geringen Migran-
tenanteils im Öffentlichen Dienst gelesen wer-
den .

Ingesamt folgt also die Beschäftigung von Aus-
länderinnen und Ausländern in vielen Feldern den 
längerfristigen Trends des sektoralen Struktur-
wandels . Das belegen die rückläufigen Zahlen im 
Verarbeitenden Gewerbe sowie die Tatsache, dass 
sich der Beschäftigungsschwerpunkt auch der 
ausländischen Beschäftigten längst in zentrale 
Branchen des Dienstleistungssektors verschoben 
hat . So gibt es in bestimmten strukturell wichti-
gen Beschäftigungsfeldern des Tertiären Sektors, 
wie z . B . Verkehr und Nachrichtenübermittelung 
oder Erbringung wirtschaftsnaher Dienstleistun-
gen, eine erkennbar steigende Beschäftigung 
von Ausländerinnen und Ausländern .

Insgesamt aber macht die spezifische Struktur 
ihrer Qualifikation ausländische Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer besonders anfällig für ne-
gative Folgen des Strukturwandels der Wirtschaft . 

Denn im Zuge der damit verbundenen Verände-
rungen werden in höherem Maße Arbeitsplätze 
im niedrig qualifizierten Segment abgebaut, in 
dem ausländische Beschäftigte aufgrund der ge-
ringeren Anforderungen an die berufliche Qualifi-
kation aber überproportional häufig beschäftigt 
sind . Sie haben nur zu 39 % eine abgeschlossene 
Berufsausbildung, bei Deutschen sind es demge-
genüber 71 % . Diese Feststellung wird dadurch ab-
gerundet, dass Beschäftigungsgewicht und -um-
fang der ausländischen Arbeitnehmerschaft am 
Ende des kräftigen Aufschwungs und erheblicher 
Arbeitsplatzzugewinne bis 2008 trotzdem den 
Vorläuferwert des vorangegangenen Hochs nicht 
wieder erreichen konnten . Der Rückgang im Ar-
beitsvolumen289 fällt aber noch deutlich höher aus 
als das Minus bei der Beschäftigtenzahl, da die 
Statistik auch einen deutlich gestiegenen Um-
fang der Teilzeitarbeit (+ 72 .000), insbesondere 
bei ausländischen Arbeitnehmerinnen, ausweist, 
bei gleichzeitig starkem Rückgang an Vollzeitbe-
schäftigungen (- 152 .000) .290

2.7 Weitere Beschäftigungsformen

2.7.1  Werkvertragsarbeitnehmer/-innen und  

Saisonbeschäftigte

Es gibt befristete oder zweckgebundene Be-
schäftigungsformen, die auf den vorübergehen-
den Arbeitskräftezugang von außen gerichtet 
sind und somit nicht auf eine dauerhafte Inte- 
gration dieser Arbeitskräfte in den deutschen Ar-
beitsmarkt zielen . Hierzu zählen – neben den  
Saisonarbeitskräften – die Werkvertragsarbeit-
nehmer/-innen . Durch bilaterale Regierungsab-
kommen geregelt, können ausländische Subun-
ternehmer deutscher Firmen oder von Unterneh-
men aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union Aufträge und Arbeiten in Deutschland 
in bestimmtem Umfang mit ihren Arbeitskräften 
aus dem Ausland erledigen . Die quantitative Be-
deutung für den hiesigen Arbeitsmarkt ist, ge-
messen an der Gesamtbeschäftigung, kaum mehr 
nennenswert .

289 Arbeitsvolumen = Arbeitszeit x Arbeitskräfte
290 Angaben jeweils zum 30 .6 . d .J .



110

Zudem können für bestimmte Wirtschafts-
zweige, in denen zu Spitzenzeiten ein vorüberge-
hender zusätzlicher Arbeitskräftebedarf besteht, 
Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland für bis zu 
sechs Monate pro Jahr angefordert291 und zugelas-
sen werden . Erreichte die Zahl der Vermittlungen 
von Saisonkräften im Jahr 2004 mit 333 .700 einen 
Höchststand, so sank sie seitdem sukzessive und 
betrug im Jahr 2008 nur noch 285 .200, um 2009 
wieder leicht zu steigen .292 Der Rückgang der tat-
sächlich zustande gekommenen Beschäftigun-
gen steht auch im Zusammenhang mit den Frei-
zügigkeitsregelungen für Arbeitnehmer/-innen 
aus den neuen EU-Mitgliedstaaten . Durch diese 
Regelungen gibt es insbesondere für Arbeitskräf-
te aus den osteuropäischen Beitrittsstaaten in-
zwischen innerhalb der EU attraktive Alternativen 
zur Saisonarbeit in Deutschland . Bezogen auf die 
Gesamtbeschäftigung ist die quantitative Bedeu-
tung von Saisonarbeit mit ca . 0,3 % in Deutschland 
eher gering .

2.7.2  Geringfügig beschäftigte Ausländerinnen 

und Ausländer

Ende 2008 gingen knapp 2,3 Mio . (8 %) der 
27,6 Mio . sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten in Deutschland neben ihrem Hauptberuf 
noch einer geringfügigen Beschäftigung nach . 
Bei den 1,9 Mio . ausländischen Beschäftigten lag 
dieser Anteil mit fast 13 % deutlich höher . Es sind 
weiterhin in stärkerem Maße ausländische Män-
ner, die diese zusätzlichen Nebenjobs wahrneh-
men: Ende 2008 stellten sie gut 53 % der auslän-
dischen Beschäftigten mit Nebenjob (Deutsche: 
42 %; vgl . Tabelle 32 im Anhang) . Bereits in ihrem 
letzten Bericht ging die Beauftragte davon aus, 
dass ausländische Haushalte offenbar häufiger 
als deutsche darauf angewiesen sind, ihr Einkom-

291 Vgl . zur sog . Eckpunkteregelung für Zulassungen in Saison-
betrieben, mit der die jährliche Höchstzahl möglicher  Zulas-
sungen festgesetzt wird: http://www .arbeitsagentur .de/nn_ 
25398/Navigation/zentral/Buerger/Arbeit/Saisonarbeit/Sai-
sonarbeit-Nav .html .
292 Bundesagentur für Arbeit: Analyse des Arbeitmarktes für 
Ausländer März 2010, Nürnberg .

men durch einen ergänzenden Nebenjob aufzu-
bessern .293

Das Groß der geringfügig Beschäftigten stel-
len Personen, die ausschließlich einem sogenann-
ten Minijob nachgehen . Für 4,9 Mio . (68 %) der 
7,2 Mio . geringfügig Beschäftigten war der Mini-
job im Jahr 2008 das einzige Arbeitsverhältnis 
(vgl . Tabelle 32 im Anhang) . Von 2002 bis 2006 ist 
die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse kontinuierlich und stark gestiegen . Ins-
gesamt nahm sie in dieser Zeit um rund eine drei-
viertel Mio . (18 %) zu . Von 2006 bis 2008 stagnier-
te die Zahl der ausschließlichen Minijobs mehr 
oder weniger (vgl . Tabelle 33 im Anhang), wäh-
rend die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung in diesem Zeitraum stark gestiegen war . Bei 
den ausschließlich in einem Minijob Beschäftig-
ten hat immerhin jede/r Elfte einen ausländischen 
Pass; ihr Anteil war in den Jahren 2006 bis 2008 
nur mehr geringfügig gestiegen, nachdem er in 
den Jahren davor deutlich zugenommen hatte 
(vgl . Tabellen 32 und 33 im Anhang) .

Insgesamt ist geringfügige Beschäftigung 
weiterhin eine Domäne der Frauen: Immer noch 
stellen sie zwei von drei geringfügig Beschäftig-
ten, dies allerdings mit rückläufiger Tendenz . 
Während der Anteil der ausschließlich im Minijob 
tätigen deutschen und ausländischen Frauen An-
fang 2000 noch bei über 70 % lag, betrug er Ende 
2008 nur noch 66 % . Bei den ausländischen Mini-
jobberinnen gab es gegenüber dem Jahr 2006 
allerdings einen Zuwachs um 11 .000 bzw . 4 % (vgl . 
Tabelle 33 im Anhang) .

Bereits im letzten Lagebericht wurde ausge-
führt, dass diese Beschäftigungsform zwar Be-
schäftigungsfähigkeit und berufliche Fertigkei-
ten sichern kann . Sie stellt jedoch keine Brücke in 
den ersten Arbeitsmarkt dar, da sie in der Regel 
keine umfassende sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung nach sich zieht .294 Immerhin ha-
ben gut 800 .000 Bezieherinnen und Bezieher 

293 Vgl . 7 . Lagebericht
294 Die Wirksamkeit moderner Dienstleistungen am Arbeits-
markt, Bericht 2006 des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales zur Wirkung der Umsetzung der Vorschläge der Kom-
mission Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Berlin 
2006 .



111

von Arbeitslosengeld II einen zusätzlichen Mini-
job, darunter hat jede/r Fünfte einen ausländi-
schen Pass .295

2.8 Erwerbslosigkeit und Arbeitslosigkeit 

Erwerbslosigkeit ist definitorisch abzugrenzen 
von Arbeitslosigkeit .296 Erwerbslose sind Perso-
nen, die mindestens fünfzehn Jahre alt sind, nicht 
unmittelbar am Erwerbsleben teilnehmen, aber 
eine Erwerbstätigkeit (von mindestens einer Stun-
de pro Woche) suchen, unabhängig davon, ob sie 
bei einer Arbeitsagentur oder einem Träger der 
Grundsicherung arbeitslos gemeldet sind . Ar-
beitslos ist dagegen, wer keine Beschäftigung hat 
(oder weniger als fünfzehn Wochenstunden ar-
beitet), Arbeit sucht, dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung steht und bei einer Agentur für Arbeit oder 
einem Träger der Grundsicherung arbeitslos ge-
meldet ist .

2.8.1  Erwerbslosigkeit von Migrantinnen und  

Migranten nach Mikrozensus 

Nach den Daten des Mikrozensus gab es im 
Jahr 2008 3,1 Mio . Erwerbslose in Deutschland . 
Dies sind 1,5 Mio . weniger als noch 2005 . Von die-
sen 3,1 Mio . Erwerblosen hatten – wie schon 
2005 – 29 % einen Migrationshintergrund . Weit 
über die Hälfte der Erwerbslosen mit Migrations-
hintergrund sind – mit 60 % – Ausländerinnen und 
Ausländer (2005: 59 %) .

Die Erwerbslosenquote von Personen mit Mig-
rationshintergrund lag mit 12,4 % (2005: 18 %) wei-
terhin fast doppelt so hoch wie jene der Bevölke-
rung ohne Migrationshintergrund (6,5 %; 2005: 
9,8 %) . Auch zwischen den verschiedenen Grup-
pen von Migrantinnen und Migranten gab es be-

trächtliche Unterschiede: Während die Erwerbs-
losenquote bei Deutschen mit Migrationshinter-
grund 10,3 % betrug, lag sie bei den Nichtdeut-
schen bei 14,4 % (vgl . Tabelle 21) . Einer der Gründe 
für Erwerbslosigkeit lag in fehlenden beruflichen 
Qualifikationen . Doppelt so häufig wie Erwerbslo-
se297 ohne Migrationshintergrund hatten erwerbs-
lose Migrantinnen und Migranten keinen berufli-
chen Abschluss . Besonders hoch war der Anteil 
von beruflich Nichtqualifizierten bei ausländi-
schen Erwerbslosen (58 %), während er bei Deut-
schen mit Migrationshintergrund mit 47 % niedri-
ger ausfiel . Auffallend ist, dass der Anteil der 
Hochschulabsolventinnen bei den erwerbslosen 
Ausländerinnen mehr als doppelt so hoch lag, wie 
bei den erwerbslosen Frauen ohne Migrationshin-
tergrund (vgl . Tabelle 26 auf Seite 112) .

295 Bundesagentur für Arbeit: Analyse der Grundsicherung, Fe-
bruar 2010, S . 23 .
296 Es handelt sich um zwei verschiedene Messkonzepte, wo-
bei das Erwerbslosenkonzept des Statistischen Bundesamtes 
tiefer gegliederte Strukturangaben zu Personen mit Migrati-
onshintergrund zulässt, während das Arbeitslosenkonzept 
der Bundesagentur für Arbeit im Wesentlichen nach Deut- 297 Ohne Erwerblose, die sich noch in der Ausbildung befin-
schen und Ausländern unterscheidet . den .
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Tabelle 26: Erwerbslose nach Migrationshintergrund, Geschlecht und Berufsabschluss 2008

    Geschlecht
ohne 

beruflichen 
Abschluss1)

mit  
beruflicher  
Ausbildung 

oder 
Berufsfach-

schule

Meister-/ 
Techniker-
ausbildung 

oder 
gleichwertig

Fachhoch-
schul- oder 
Hochschul- 

studium

gesamt2) gesamt2)

Bevölkerung insgesamt

% % % % % %

Männlich

Weiblich

Insgesamt

36,4

33,1

34,8

52,9

55,1

53,9

3,7

4,0

3,8

7,1

7,9

7,5

100

100

100

1645

1412

3057

1 Personen ohne 
Migrationshintergrund

Männlich

Weiblich

Insgesamt

27,6

26,4

27,0

62,1

63,0

62,6

4,2

4,4

4,3

5,9

6,1

6,0

100

100

100

1133

1028

2161

2 Personen mit  
Migrationshintergrund

Männlich

Weiblich

Insgesamt

55,6

51,0

53,5

31,84)

33,6

33,0

2,3

2,6

2,6

9,6

12,8

10,9

100

100

100

513

384

897

 

 

 

2a darunter Deutsche

Männlich

Weiblich

Insgesamt

49,0

44,0

47,0

39,24)

39,64)

39,14)

2,6

3,1

3,1

8,8

10,7

9,6

100

100

100

194

159

353

 

 

 

2b darunter Ausländer/innen

Männlich

Weiblich

Insgesamt

59,4

55,6

57,9

27,74)

27,14)

27,44)

-3)

-3)

2,2

10,1

14,2

11,8

100

100

100

318

225

544

 

 

 

2.1 …mit eigener  
Migrationserfahrung

Männlich

Weiblich

Insgesamt

53,9

50,1

52,3

31,94)

33,2

32,9

2,8

3,0

2,8

10,8

13,9

12,2

100

100

100

436

337

773

  

 

  

2.1a darunter Deutsche

Männlich

Weiblich

Insgesamt

46,3

42,1

44,6

40,24)

40,04)

39,94)

3,0

3,6

3,3

9,8

11,4

10,6

100

100

100

164

140

303

  

 

  

2.1b darunter Ausländer/innen

Männlich

Weiblich

Insgesamt

58,8

55,1

57,2

26,84)

25,34)

26,24)

-3)

-3)

2,6

11,4

15,7

13,2

100

100

100

272

198

470

 

 

 

2.2 …ohne eigene  
Migrationserfahrung

Männlich

Weiblich

Insgesamt

63,6

57,4

61,8

31,24)

38,34)

34,14)

-3)

-3)

-3)

-3)

-3)

-3)

100

100

100

77

47

123

  

 

  

2.2a darunter Deutsche

Männlich

Weiblich

Insgesamt

64,5

57,9

60,0

32,34)

36,84)

34,04)

-3)

-3)

-3)

-3)

-3)

-3)

100

100

100

31

19

50

 

 

  

2.2b darunter Ausländer/innen

Männlich

Weiblich

Insgesamt

65,2

57,1

62,2

32,64)

39,34)

33,84)

-3)

-3)

-3)

-3)

-3)

-3)

100

100

100

46

28

74

1) Einschließlich Anlernausbildung, Berufspraktikum und Berufsvorbereitungsjahr .
2) Gesamtzahl der Erwerbstätigen ohne Erwerbstätige in Ausbildung und Erwerbstätige mit Angabe des Berufsabschlusses .
3) Keine Angabe, da eine Berechnungsgröße einen Zahlenwert unter 5 .000 aufweist, der wegen statistischer Unsicherheit nicht 
veröffentlicht wird .
4) Daten ausschließlich für Personen mit beruflicher Ausbildung . Zu den Personen mit Berufsfachschule liegen keine Angaben vor .

Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2008 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migrati-
on, Flüchtlinge und Integration .
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2.8.2  Daten zur Arbeitslosigkeit von  

Ausländerinnen und Ausländern 

Auch für den letzten abgeschlossenen Kon-
junkturzyklus lässt sich anhand der Arbeitslosig-
keit von ausländischen Staatsangehörigen ihre 
Funktion als konjunktureller Puffer belegen . Wie 
die Arbeitslosigkeit insgesamt, lag die von Auslän-
derinnen und Ausländern im Jahr 2001 mit 
465 .000 Personen relativ niedrig . Danach stieg 
sie wesentlich stärker an als jene der Deutschen, 
und zwar auf 673 .000 Personen im Jahr 2005 . Die 
Steigerungsrate in diesem Zeitraum lag mit 45 % 
mehr als doppelt so hoch wie bei Deutschen 
(22 %) . Im Jahr 2005 erreichte die Arbeitslosen-
quote der Ausländerinnen und Ausländer mit über 
25 % ihren historischen Höchststand . Danach 
sank sie bis zum Jahr 2008 auf 497 .000 Personen 
um mehr als ein Viertel (26 %) und auf eine Quote 
von 18 % (Deutsche: - 33 % auf 8 %/ vgl . Schaubild 
1) . Im Jahr 2009 schließlich nahm die Ausländerar-
beitslosigkeit schneller zu als jene der Deutschen 
(+5,3 % zu +4,6 %) . Entsprechend stärker stieg 
auch die Arbeitslosenquote .

Wie die Beschäftigung ist auch die Arbeitslo-
sigkeit von Ausländerinnen und Ausländern vor 
allem ein westdeutsches Phänomen . In den fünf 
ostdeutschen Bundesländern (ohne Berlin) sind in 
der längerfristigen Beobachtung nur 5 % aller ar-
beitslosen Ausländer/-innen registriert, bei Deut-
schen sind es über 36 % (2009) .

In der Arbeitslosigkeit der Ausländer/-innen 
und Deutschen gibt es eine Reihe von Strukturun-
terschieden . Auffällig ist im Vergleich der Grup-
pen die unterschiedliche Verteilung der Arbeitslo-
sigkeit zwischen den Generationen . Während bei 
den arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländern 
die Altersgruppe der 25- bis 49-Jährigen über-
durchschnittlich stark betroffen ist, ist die Gruppe 
der über 50-Jährigen vergleichsweise schwach 
vertreten . In der deutschen Vergleichsgruppe 
liegt dagegen der Anteil der 15- bis 24-Jährigen 
deutlich höher . Bei den arbeitslosen Ausländer/in-
nen sticht der sehr hohe Anteil „ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung“ ins Auge, während ge-
schlechtsbezogen keine merklichen Unterschie-
de bestehen (vgl . Abbildung 8: Arbeitslosigkeit 
von Ausländern und Deutschen nach Struktur-
merkmalen) . 

30

25

20

15

10

5

0

in Prozent

 2000 2001 2002 2005 2007 2008 2009

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Ausländer
Deutsche

17,1 17,2
18,8

25,2

10,2 9,8 10,2 11,9

20,3

9,3

18,1 19,1

8,0 8,3

Schaubild 1: Arbeitslosenquoten1) von Deutschen und Ausländer/innen 
in ausgewählten Jahren (Jahresdurchschnitt)
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60,7

54,9

45,1

36,0

Deutsche

29,0

30,0

10,3

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Abbildung 8: Arbeitslosigkeit von Ausländern und Deutschen nach Strukturmerkmalen  
- Dezember 2009; Anteile in % -

Dezember 2009

Arbeitslosigkeit von Ausländern und Deutschen nach Strukturmerkmalen
- Dezember 2009; Anteile in % -

Ausländer

7,4 15 bis unter 25 Jahren

73,1 25 bis unten 50 Jahren

19,5 50 bis unten 65 Jahren

54,4 Männer

45,6 Frauen

ohne abgeschlossene75,6 Berufsaubildung1)

länger als 12 Monate
33,5 arbeitslos1)

100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 0,0 

1) Die Anteilsberechnungen basieren ausschließlich auf Daten aus IT-Fachverfahren der BA. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Statistisch ist der Anteil der Jugendarbeitslo-
sigkeit der Ausländer/-innen an allen ausländi-
schen Arbeitslosen nicht sonderlich ausgeprägt . 
Der Anteil junger Ausländer/-innen (Altersgruppe 
der 15-bis 24-Jährigen) an allen Arbeitslosen dieser 
Altersgruppe ist schon länger relativ stabil . Er liegt 
auch deutlich unter dem Ausländeranteil an der 
Gesamtarbeitslosigkeit (15 %) und deutlich niedri-
ger als bei jungen Deutschen . Auch beim Abbau 
der Arbeitslosigkeit jugendlicher Ausländerinnen 
und Ausländer zeigen sich kaum Unterschiede 
zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit insgesamt .

Zu berücksichtigen sind bei der Analyse und 
Bewertung der Jugendarbeitslosigkeit insgesamt 
allerdings weitere Gesichtspunkte: Insbesondere 
z . B . die Tatsache, dass eine wachsende Zahl aus-
ländischer junger Menschen zwar einen deut-
schen Pass, nicht aber die gleichen Zugangsvor-
aussetzungen zum Arbeitsmarkt hat wie Jugendli-
che ohne Migrationshintergrund . In den verschie-
denen Maßnahmen im Übergang zwischen 
Schule und Beruf sind Jugendliche mit Migrations-
hintergrund zum Teil auch intensiv vertreten . Zu-
dem ist von einer gewissen Dunkelziffer junger 

Arbeitsloser auszugehen, da eine ganze Reihe 
ausländischer Jugendlicher weder im Bildungs- 
noch im Arbeitsmarktsystem auftaucht .298

Die Arbeitslosigkeit von Ausländerinnen und 
Ausländern korreliert in hohem Maße mit fehlen-
den beruflichen Qualifikationen . Die erhöhten 
Arbeitsmarktrisiken von Geringqualifizierten ins-
gesamt werden immer wieder belegt . So lag die 
Arbeitslosenquote von Personen ohne Berufsab-
schluss nach einer Studie des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung bei 26 %, bei Perso-
nen mit Hochschulabschluss dagegen nur bei 
4 % .299 Bei den ausländischen Arbeitslosen ist der 
Anteil der Geringqualifizierten dramatisch hoch: 
Drei Viertel (76 %) von ihnen haben keine abge-
schlossene (bzw . in Deutschland anerkannte) Be-
rufsausbildung (deutsche Arbeitslose: 37 %) . Die 
SGB II-Wirkungsanalyse weist darauf hin, dass un-
ter den erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen (Rechts-
kreis SGB II) 29 % einen ausländischen Abschluss 
ohne Anerkennung in Deutschland haben .

298 Vgl . auch 7 . Lagebericht, a .a .O .
299 Der Trend bleibt – Geringqualifizierte sind häufiger arbeits-
los . IAB-Kurzbericht 18/2007 .
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plan . Was fremdsprachliche Informationen für 
diese Angebote betrifft, so haben diese an Breite 
(insbesondere in Printformaten) gewonnen,303 
sind aber weiter ausbaufähig, vor allem im Inter-
net .304 Bis heute bleibt die Aussage des Nationalen 
Integrationsplans gültig: “Bei betrieblichen und 
bei öffentlich finanzierten Maßnahmen zur Wei-
terbildung soll darauf hingewirkt werden, dass 
die bisher unzureichende Förderung von Men-
schen mit Migrationshintergrund deutlich gestei-
gert wird, insbesondere bei Angeboten für 
Geringqualifizierte“ .305 Hier empfiehlt der Fachar-
beitskreis „Qualifizierung“ des bundesweiten 
Netzwerks „Integration durch Qualifizierung-IQ“ 
explizit niederigschwellige Angebote .

Deutschland befindet sich hinsichtlich der Ein-
lösung europäischer Beschäftigungsziele nicht 
nur auf einem guten Weg,306 sondern liegt sogar 
am oberen Rand kontinentaleuropäischer Ver-
gleichsländer .307 Dennoch bleiben erhebliche An-
gebotsreserven, insbesondere bei Personen mit 
Migrationshintergrund, weiterhin ungenutzt .308 
Dass dieses Potenzial sowohl mit Blick auf das 
rückläufige Arbeitskräfteangebot als auch in der 
Perspektive gelingender Integration gezielter ak-
tiviert und qualifiziert werden muss, ist ein we-
sentlicher Konsens im Nationalen Integrations-
plan . 

2.9.1  Stärkung des Arbeitskräfteangebots von 

Personen mit Migrationshintergrund 

Die Erwerbsbeteiligung von Migranten und 
mehr noch von Migrantinnen ist – wie oben aufge-
zeigt – deutlich niedriger als jene von Erwerbsper-
sonen ohne Migrationshintergrund . Trotz des Zu-

303 Vgl . z . B . Pressemitteilung Nr . 84 der Bundesagentur für Ar-
beit vom 17 .12 .2009 oder entsprechende kommunale Ange-
bote (exemplarisch Bezirksamt Berlin-Neukölln) .
304 Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshinter-
grund, Studie im Auftrag des Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, 10/2009, Duisburg .
305 Nationaler Integrationsplan, S . 78 .; IAB-Kurzbericht 
18/2007, a .a .O .
306 Durchführungsbericht 2008, Operationelles Programm 
des Bundes für den ESF, Förderperiode 2007-2013, Berlin 2009 .
307 Vgl . Thorde, Eric, a .a .O .
308 Durchführungsbericht, a .a .O .

Bereits im letzten Bericht der Beauftragten 
wurden frühere Untersuchungsergebnisse relati-
viert, die zu belegen schienen, dass bei vergleich-
barem Alter und Bildungsstand die Chancen und 
Risiken von Ausländer/-innen und Deutschen am 
Arbeitsmarkt weitgehend identisch sind .300 Neue-
re Studien belegen hingegen, dass sich Personen 
mit Migrationshintergrund auch bei gleichem  
Bildungsstand am Arbeitsmarkt nachweislich 
schwerer tun .301 Aber auch bei gegebenen diskri-
minierenden Effekten302 bleibt festzuhalten, dass 
die berufliche Qualifikation eine Grundvorausset-
zung für den erfolgreichen Zugang zu einem gesi-
cherten Arbeitsplatz ist und über die Anfälligkeit 
bei durch Strukturwandel und Konjunkturschwan-
kungen bedingter Arbeitslosigkeit wesentlich mi-
tentscheidet .

2.9  Verbesserung der Beschäftigungschancen 

von Personen mit Migrationshintergrund 

Die zentralen Weichenstellungen für Beschäf-
tigungschancen erfolgen im Bildungs- und Ausbil-
dungssystem . Sie müssen in diesen, dem Arbeits-
markt vorgelagerten Bereichen angegangen wer-
den . Eine besondere – betriebliche wie öffentli-
che – Verantwortung besteht im Bereich des 
Arbeitsmarktes jedoch für Angebote der berufli-
chen Weiterbildung . Diese Aufgabe umfasst insbe-
sondere auch die Nachqualifizierung von Perso-
nen, die ohne Berufsabschluss in das Erwerb-sys-
tem münden . Da dies für Migrantinnen und Mig-
ranten überproportional häufig gilt, müssen 
einschlägige Beratungs-, Informations- und Integ-
rationsangebote den spezifischen Bedürfnissen 
von Personen mit Migrationshintergrund in beson-
derem Maße Rechnung tragen . Diese Feststellun-
gen finden sich schon im Nationalen Integrations-

300 Vgl . 7 . Lagebericht, S . 73 .
301 Vgl . z . B . Kaas, Leo / Christian Manger: Ethnic Discriminati-
on in Germany’s Labour Market: A Field Experiment, IZA Dis-
cussion Paper No . 4741, Bonn, 2010; Bildung und Einbürge-
rung verbessern die Chancen, IAB-Kurzbericht 17/2008 oder 
OECD: Jobs for Immigrants – Labour Market Integration in Aus-
tralia, Denmark, Germany and Sweden“, Paris 2007, S . 195 ff . 
Ohne Vorurteile – Anonyme Bewerbungen steigern die Chan-
cen auf ein Gespräch, Süddeutsche Zeitung vom 23 .3 .2010 .
302 Vgl . Kapitel II 11im vorliegenden Bericht .
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wachses von Erwerbstätigen mit Migrationshin-
tergrund in der Phase des Aufschwungs bis 2008 
ist deren Erwerbsquote nur geringfügig gestie-
gen und der Abstand zur Erwerbsquote von Perso-
nen ohne Migrationshintergrund ist weiter ge-
wachsen . So liegt weiterhin ein großer Teil des Er-
werbspotenzials aus Zuwandererfamilien, insbe-
sondere auch von jüngeren Menschen, brach . Die 
gerade bei Migrantinnen und Migranten oft feh-
lende berufliche Qualifikation schließt zwar nicht 
grundsätzlich von der Teilhabe am Erwerbsleben 
aus . Sie ist jedoch ein erheblicher und steter Risi-
kofaktor in einer Erwerbsgesellschaft, die in ihren 
Strukturwandelprozessen zunehmende Qualifi-
kationsanforderungen an Arbeit stellt .

Maßstab für eine gleichberechtigte Teilnahme 
von Migrantinnen und Migranten am Arbeits-
markt kann nur eine den Erwerbspersonen ohne 
Migrationshintergrund vergleichbare Partizipati-
on am Erwerbsleben sein . Dies gilt sowohl in 
quantitativer Hinsicht als auch mit Blick auf Quali-
fikation und die Qualität der Beschäftigung . Legt 
man die Erwerbsquote der Bevölkerung ohne Mi-
grationshintergrund als Maßstab an die Wohnbe-
völkerung mit Migrationshintergrund im erwerbs-
fähigen Alter an, dann ergibt sich eine rechneri-
sche Erwerbslücke von rund 0,9 Mio . Das heißt, 
dass bei Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, die 
hier durch identische Erwerbsquoten simuliert 
wird, ungefähr 900 .000 Migrantinnen und Mig-
ranten mehr beschäftigt sein müssten . Diese Lü-
cke hat sich aufgrund der demografischen Ent-
wicklung bei Personen mit Migrationshintergrund 
gegenüber dem Jahr 2005 sogar noch vergrößert .

Der entscheidende Faktor ist jedoch die nach-
haltige Verbesserung der qualitativen Angebots-
struktur von Personen mit Migrationshintergrund . 
Bezieht man deshalb in einem zweiten Schritt 
auch die Qualifikationsstruktur der Erwerbsperso-
nen ohne Migrationshintergrund auf die mit Mig-
rationshintergrund, so wird das rechnerische De-
fizit an beruflichen Qualifikationen in der Migran-
tenbevölkerung deutlich (vgl . Tabelle 35 im An-
hang) . Die rechnerische Lücke bei den beruflichen 
Abschlüssen liegt bei rund 2,5 Mio ., davon rund 
1,7 Mio . bei der betrieblichen Ausbildung bzw . den 
Berufsfachschulabschlüssen, gut 0,4 Mio . bei den 

Techniker-/Meisterabschlüssen und knapp 0,4 Mio . 
bei den Hochschulabschlüssen . Diese rechneri-
sche Lücke ist gegenüber 2005 größer geworden, 
da sich Zahl und Qualifikationsstruktur der Er-
werbstätigen ohne Migrationshintergrund in die-
sem Zeitraum verbessert haben . 

Nach den Daten des Mikrozensus 2007 haben 
2,8 Mio . nach Deutschland Zugewanderte ihre 
Qualifikation vor der Einreise nach Deutschland 
erworben .Es ist davon auszugehen, dass viele die-
ser mitgebrachten Abschlüsse bislang offenkun-
dig keine Anerkennung in Deutschland erlangt 
haben309 und auch aus diesem Grund ein erhebli-
cher Teil dieser Personengruppe nicht ihrer Quali-
fikation entsprechend beschäftigt ist . Zwischen 
ausländischem Abschluss und tatsächlichem be-
ruflichen Ansatz in Deutschland besteht eine er-
hebliche Differenz . Damit bleibt ein beachtliches 
Qualifikationspotenzial ungenutzt, das wesent-
lich höher liegt als es die Qualifikationsstrukturda-
ten vermuten lassen .310 Dies wird in unterschiedli-
chen Quellen und Begründungszusammenhän-
gen deutlich: Die Beispiele reichen vom Tankwart 
mit Diplom bis zum ausländischen Arzt, der als Ta-
xifahrer arbeitet .In der Studie „Brain Waste“ wird 
beschrieben, dass nur jeder siebte Migrant im er-
lernten Beruf tätig ist .311 Die SGB II-Wirkungsanaly-
se zeigt auf, dass 40 % der erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen einen ausländischen beruflichen 
oder akademischen Abschluss haben, der aber nur 
bei jedem Vierten dieser Betroffenen anerkannt 
ist . Der Anteil nicht anerkannter Abschlüsse liegt 
bei erwerbsfähigen hilfebedürftigen Personen 
aus mittel- und osteuropäischen Ländern je nach 
Herkunftsland sogar nahe 40 %, teils auch noch 
darüber .312

309 Vgl . z . B . Beer-Kern, Dagmar / Schröder, Jürgen: Qualifizie-
rung und Arbeitsmarktpolitik für Migrantinnen und Migran-
ten in: To Canada Migration nach Deutschland, Düsseldorf, 
2009, S .53 .
310 Die Daten des Mikrozensus zur Qualifikationsstruktur spie-
geln die Selbsteinschätzung der Befragten wider, d .h . Perso-
nen mit ausländischen Abschlüssen können sich z . B . als Hoch-
schulabsolventin oder -absolvent einstufen, was aber nichts 
über die (Nicht-)Anerkennung ihres Abschlusses in Deutsch-
land aussagt .
311 Englmann, Bettina u .a ., Brain Waste, Augsburg, 2007, 
S .199 .
312 Darin sind auch Spätaussiedlerinnen und –aussiedler ent-
halten . Zu den Wirkungen des SGB II, a .a .O .
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Aus Sicht der Beauftragten müssen diese Er-
kenntnisse und Zahlen auch Maßstäbe und Richt-
größen für politische Zielsetzungen zur besseren 
Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und 
Migranten sein . Sie sind zugleich aber auch Mess-
zahlen für gelingende Integration in das Erwerbs-
system und haben als solche bereits im Integrati-
onsindikatorenbericht der Beauftragten vom 

Mai 2009 ersten Niederschlag gefunden .313 Die 
Messbarkeit von Integrationsfortschritten wird 
auch bei der Weiterentwicklung des Nationalen 
Integrationsplans zum Nationalen Aktionsplan 
eine herausgehobene Bedeutung erlangen .

Eine mittel- und längerfristige Reduzierung 
dieser starken Unterschiede in der Qualifikati-
onsstruktur eröffnet nicht nur Chancen für die 
Angebotsseite, sondern –mit Blick auf die demo-
grafische Entwicklung und die sich verstärkende 
Knappheit an Fachkräften – durchaus auch für 
die Nachfrage seitens der Wirtschaft . Es ist an 
dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass zwi-
schen der quantitativen Erwerbsbeteiligung und 
dem Qualifikationsniveau (höchster Bildungsab-
schluss) eine enge positive Korrelation besteht .314 
Eine wichtige Ergänzung und Unterstützung für 
eine Verbesserung der Beschäftigungsstruktur 
kann daher die Umsetzung des im Koalitionsver-
trag festgehaltenen „Anerkennungsgesetzes“ 
leisten .315 Bekanntermaßen begünstigen markt-
gängige und marktfähige berufliche Kenntnisse 
und Fähigkeiten bzw . Abschlüsse die Aufnahme 
einer qualifizierten Beschäftigung erheblich .316 
Als entscheidend wird hierbei auch angesehen, 
dass es gelingt, den öffentlichen Diskurs in Be-
zug auf ausländische Bildungstitel vorurteilsfrei 
zu führen .317

313 Erster Integrationsindikatorenbericht,a .a .O .
314 Lott, Margit: Soziografische Muster der Qualifikations-
struktur von Erwerbstätigkeit und Unterbeschäftigung, IAB-
Forschungsbericht 2/2010 .
315 S . auch Kapitel II 3 .
316 Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshinter-
grund, Studie im Auftrag des Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, 10/2009, Duisburg .
317 Nohl, Arnd-Michael / Weiß, Anja: Jenseits der Greencard: 
Ungesteuerte Migration Hochqualifizierter, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte 44/2009, S . 18 .

2.9.2  Förderung des Arbeitskräfteangebots und 

Arbeitsförderung

Die Förderung des Arbeitskräfteangebots ist 
zum einen eine Aufgabe der Wirtschaft und be-
zieht sich hier auf Beschäftigte . Vor allem wenn es 
um Arbeitslose geht, ist sie zum anderen aber 
auch eine öffentliche Aufgabe, die schwerpunkt-
mäßig von den Grundsicherungsstellen (Rechts-
kreis SGB II) und den Arbeitsagenturen (Rechts-
kreis SGB III) wahrgenommen wird . Nicht nur bei 
deutschen, sondern insbesondere auch bei aus-
ländischen Arbeitslosen hat sich die Arbeitslosig-
keit seit dem Jahr 2005, dem Jahr des „Starts“ der 
Grundsicherung und des SGB II, sehr stark in die-
sen Rechtskreis verlagert . Ende 2008 verteilten 
sich die 481 .000 ausländischen Arbeitslosen im 
Verhältnis vier zu eins auf die Rechtskreise SGB II 
und SGB III . Bei Deutschen beträgt das Verhältnis 
zwei zu eins . Derzeit sind – orientiert man sich an 
der SGB II-Wirkungsanalyse318 – ca . 0,8 Mio . Perso-
nen mit Migrationshintergrund bei den Grundsi-
cherungsstellen arbeitslos gemeldet .

Allerdings wuchsen im vergangenen Jahr erst-
mals wieder die Anteile von deutschen und aus-
ländischen Arbeitslosen im Rechtskreis SGB III als 
Folge von Entlassungen im Zuge der Wirtschafts-
krise, nach denen zunächst in den allermeisten 
Fällen die im SGB III geregelte Arbeitslosenversi-
cherung greift .

Mit Blick auf die Arbeitsmarktrisiken von Mig-
rantinnen und Migranten kommt Qualifizierun-
gen, insbesondere im Rechtskreis SGB II, eine her-
ausgehobene Bedeutung zu . Aus Sicht der Beauf-
tragten ist entscheidend, dass vor allem bei den 
Grundsicherungsstellen individuell zugeschnitte-
ne und dieser Zielgruppe gerechte Hilfen zukom-
men . Dies betrifft sowohl niederschwellige Quali-
fizierungsangebote als auch nachholende Qualifi-
zierung . Diese muss sowohl die Gründe für fehlen-
de berufliche Abschlüsse eruieren und sprachliche 
Fähigkeiten als auch vorhandene Potenziale nut-
zen . Neben der Qualifikation und der spezifischen 
Arbeitsmarktsituation sind insbesondere auch 

318 Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshinter-
grund, Studie im Auftrag des Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, 10/2009, Duisburg .
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Sprachkompetenzen zu ermitteln, der kulturelle 
Hintergrund zu beachten und im Ergebnis der je-
weilige individuelle Unterstützungsbedarf des Ar-
beitslosen festzustellen . Damit setzt die Arbeits-
marktpolitik an den beiden wichtigsten Stell-
schrauben für den Beschäftigungserfolg an: den 
Sprachkenntnissen und den beruflichen Kompe-
tenzen .

Die Beauftragte begrüßt es daher, dass die 
Bundesagentur unabhängig von den gesetzge-
berischen Vorhaben zur verbesserten Anerken-
nung von ausländischen Berufsabschlüssen ver-
schiedene Aktivitäten auf den Weg gebracht hat, 
um Menschen mit Migrationshintergrund mit ih-
ren Bildungsabschlüssen besser in den Arbeits-
markt zu integrieren . Hierzu gehören neben ei-
nem vertieften Profiling eine „integrationsbeglei-
tende Beratung“, Information der Kunden wie 
auch der Vermittlungsfachkräfte über die Verfah-
ren zur Anerkennung von ausländischen Abschlüs-
sen und ggf . auch die Übernahme der Kosten der 
Anerkennung sowie die Förderung von entspre-
chenden Vorbereitungskursen und Anpassungs-
qualifizierungen . Daneben wird ein „Deutsch-Test 
für Zweisprachler“ angeboten, um Sprachkennt-
nisse und –stand einschätzen zu können . 

Die arbeitsmarktpolitischen Regelinstrumen-
te319 richten sich im Grundsatz auch auf den spezi-
ellen Förderbedarf von Arbeitslosen mit Migrati-
onshintergrund mit dem Ziel einer Vermittlung in 
eine Beschäftigung . Inwieweit die Arbeitsförde-
rung nach SGB II und SGB III Personen mit Migrati-
onshintergrund bereits hinreichend bzw . ihrem 
Anteil entsprechend berücksichtigt, ist aufgrund 
der Datenlage nicht ohne Weiteres zu beantwor-
ten . Was ausländische Arbeitslose betrifft, liegen 
die im Jahr 2008 ausgewiesenen Förderfälle der 
Eingliederungsbilanzen SGB II/III unter dem Ar-
beitslosenanteil von Ausländerinnen und Auslän-
dern . Andererseits ist gegenüber dem Jahr 2005 
die Zahl der Förderfälle im zentralen Bereich SGB II 
erkennbar gewachsen . Die SGB II-Wirkungsanaly-
se fordert daher in den Handlungsempfehlungen, 
„den Rückstand von Ausländern beim Zugang zur 

319 Diese wurden zuletzt um Qualifizierungsregelungen wäh-
rend der Kurzarbeit erweitert, siehe § 421t SGB III .

Maßnahmeförderung (zu) überwinden“ .320 Da 
aber Personen mit Migrationshintergrund ebenso 
intensiv aktiviert werden wie Personen ohne Mig-
rationshintergrund, verweist die Analyse darauf, 
dass „ein angemessener Vergleich der Teilnahme 
an Maßnahmen der Arbeitsförderung nicht mög-
lich ist, solange außerhalb des Eingliederungsti-
tels finanzierte ’Fremdmaßnahmen’ (…) nicht in 
einer Datenbasis zusammen mit den Maßnahmen 
der BA abgebildet werden können“ .321 Gemeint 
sind Instrumente wie Integrationskurse oder die 
ESF-BAMF-Sprachförderkurse .

Gegenüber der Bilanz für das Jahr 2005 kom-
men auch 2008 die verschiedenen Instrumente 
der Arbeitsförderung bei Arbeitslosen mit Migra-
tionshintergrund im Rechtskreis SGB II unter-
schiedlich intensiv zum Einsatz: Maßnahmen der 
Qualifizierung und Weiterbildung, die Beauftra-
gung von Trägern/Dritten mit Vermittlungsaktivi-
täten oder das Einstiegsgeld beim Übergang in 
die Selbstständigkeit werden bei Migrantinnen 
und Migranten322 überproportional häufig einge-
setzt, während Eingliederungszuschüsse und Be-
schäftigung schaffende Maßnahmen gegenüber 
dem Jahr 2005 aufgeholt haben (vgl . Tabelle 36 
im Anhang) .

Neben den Regelinstrumenten der Arbeits-
marktpolitik gibt es spezifische Förderprogram-
me in den Rechtskreisen SGB II und SGB III . So z . B . 
das Programm „Perspektive 50 plus“, das speziell 
auf die Verbesserung der Beschäftigungschancen 
langzeitarbeitsloser älterer Arbeitnehmer/-innen 
abzielt und mittlerweile bei rund 80 % der Grund-
sicherungsstellen umgesetzt wird, oder das „We-
GebAU-Programm (Weiterbildung Geringqualifi-
zierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer/-
innen in Unternehmen)“ der Bundesagentur für 
Arbeit . Im Berichtszeitraum hat sich dieses Pro-
gramm mit 200 .000 Förderfällen von 2007 bis 
2009, allein die Hälfte davon in 2009, zunehmend 
etabliert . Das Programm wird in 2010 in gleicher 
Höhe (400 Mio . €) fortgeführt, was angesichts des 

320 Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshinter-
grund, Studie im Auftrag des Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, 10/2009, Duisburg .
321 Ebd ., S . 12 .
322 Soweit statistisch festgehalten .
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Qualifizierungs- und Fachkräftebedarfs das not-
wendige betriebliche Engagement in der betrieb-
lichen Aus- und Weiterbildung unterstützt . Zu-
sätzlich hat die Bundesagentur für Arbeit in 2010 
eine Initiative zur Flankierung des Strukturwan-
dels gestartet, mit der sie verstärkt den Erwerb 
anerkannter Berufsabschlüsse bzw . von Teilquali-
fikationen bei arbeitslosen Geringqualifizierten 
ermöglichen will . Dafür sind Haushaltsmittel von 
250 Mio . beretgestellt . Aufgrund der Arbeitslosig-
keitsstrukturen und ihres höheren Anteils Ge-
ringqualifizierter sind Migrantinnen und Migran-
ten unmittelbare Zielgruppe solcher Sonderpro-
gramme .

Speziell auf den Beratungs- und Anpassungs-
bedarf von Arbeitslosen mit Migrationshinter-
grund und ihre Heranführung an das Regelsystem 
der Arbeitsförderung ausgerichtet ist das Bera-
tungs- und Informationsnetzwerk „Integration 
durch Qualifizierung“ (IQ) . Im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales entwickelt 
und erprobt das Netzwerk IQ in Zusammenarbeit 
mit der Bundesagentur für Arbeit und nichtstaatli-
chen Trägern neue Handlungsansätze zur Verbes-
serung der Arbeitsmarktintegration von Migran-
tinnen und Migranten . Die Bundesregierung hat 
zugesagt, nach Abschluss der laufenden Evaluie-
rung zu prüfen, inwieweit erfolgreiche Instru-
mente aus dem Netzwerk in das Regelsystem der 
Arbeitsförderung übernommen bzw . als ergän-
zende Angebote in den Rechtskreisen SGB II und 
SGB III verstetigt werden können .323 Einen zusam-
menfassenden Überblick über die diesbezügli-
chen Handlungsfelder und Empfehlungen liefert 
das im Herbst 2009 veröffentlichte sog . Positions-
papier .324 Im weiteren wird es darum gehen, zu 
prüfen und zu bewerten, welche Instrumente für 
eine Regelförderung in der Fläche geeignet sind . 
Die dort ausformulierte Stärkung der sog . migra-
tionssensiblen Beratung ist u .a . auch Bestandteil 
einer Gemeinschaftsinitiative der Beauftragten, 

323 Nationaler Integrationsplan, a .a .O .; Eine entsprechende 
generelle Passage für die Überprüfung und die Überführung 
von Projektförderungen in die Regelförderung findet sich 
auch im Koalitionsvertrag .
324 Pakt für Integration und Arbeitsmarkt, Positionspapier für 
eine migrationssensible Arbeitsmarktpolitik, Düsseldorf 2009 .

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
und der Bundesagentur für Arbeit .325

Das im Jahr 2004 angelaufene Programm zur För-
derung berufsbezogener Sprachkompetenzen,326 
das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds fi-
nanziert wird, ist von der Bundesagentur für Ar-
beit an das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) übergegangen . Es steht seitdem al-
len arbeitslosen Personen mit Migrationshinter-
grund offen . Im Nationalen Integrationsplan hat 
die Bundesregierung zugesagt, dieses spezifische 
Förderangebot auszuweiten . Die Maßnahmen in 
der Zuständigkeit des BAMF sind im Jahr 2009 in 
der Fläche angekommen und ergänzen gezielt 
die allgemeinen Integrationskurse . Da diese be-
rufsbezogene Sprachförderung Grundlagen 
braucht, wirkt die Bundesagentur für Arbeit zu-
dem darauf hin, dass die in den Grundsicherungs-
stellen für Arbeitsuchende nachhaltig von der 
neuen gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, SGB II-Leistungsbezieher/-innen durch eine 
entsprechende Bestimmung in der Eingliede-
rungsvereinbarung zur Teilnahme an einem allge-
meinen Integrationskurs zu verpflichten .327 „Inte-
grationskurse des BAMF werden von den Grundsi-
cherungsstellen umfassend genutzt“, so die 
SGB II-Wirkungsanalyse .328 Integrationskurse kön-
nen allerdings aufgrund des dort erreichbaren 
Sprachstandes bestenfalls ein erster Schritt in ei-
nem Förderkonzept sein, das eine qualitative Ar-
beitsmarktintegration und Beschäftigung bein-
haltet .329

Für die Entwicklung der Qualifizierungsreser-
ven von Beschäftigten kommt – nicht zuletzt mit 
Blick auf künftige Engpässe im Fachkräftebe-
reich – der betrieblichen Weiterbildung eine 
Schlüsselfunktion zu . Verschiedene Quellen bele-
gen die defizitäre Situation, insbesondere auch 

325 GINCO . Weitere Programmelemente sind u .a . interkultu-
relle Trainingsmaßnahmen für Erzieherinnen, Jobbörsen, Zu-
sammenarbeit der BA mit Konsulaten .
326 Vgl . 6 . Lagebericht B II .3 .2, S . 101 .
327 § 44a Abs . 1 Satz 1 Nr . 2 i .V .m . S . 3 AufenthG .
328 Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshinter-
grund, Studie im Auftrag des Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, 10/2009, Duisburg .
329 Ebd . Hauptband Jahresbericht 2008, S . 11 .
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im Bereich der Geringqualifizierten .330 Von daher 
überrascht es auch nicht, dass Deutschland im 
Zielerreichungsgrad des EU-Benchmarking im Be-
reich „Lebenslanges Lernen“ vom Zielwert weit 
entfernt ist und auch deutlich unter dem Durch-
schnitt der EU-15 bzw . -27 liegt .331

Gerade weil Beschäftigte mit Migrationshin-
tergrund häufig über keinen beruflichen Ab-
schluss oder geringere Qualifikationen verfügen, 
ist ein Perspektivwechsel in der Wirtschaft unab-
dingbar, der umfänglich Geringqualifizierte als zu 
Qualifizierende und so als bislang noch ungenutz-
tes Potenzial annimmt . Die innerbetriebliche Wei-
terbildung wird als wichtiger und zentraler Weg 
zur Steigerung der Handlungskompetenz von Be-
schäftigten mit Migrationshintergrund beschrie-
ben und mindert zugleich Beschäftigungsrisi-
ken .332 Aus der Sicht der Beauftragten muss die 
berufliche Aufstiegsmobilität im Beschäftigungs-
system gestärkt werden . Insofern weisen die im 
Nationalen Integrationsplan hinterlegten Selbst-
verpflichtungen der Wirtschaft zur – verbesser-
ten – Integration von Personen mit Migrationshin-
tergrund ins Beschäftigungssystem in die richtige 
Richtung .333 

Jenseits der Instrumentenebene gibt es zahl-
reiche weitere Erfolgsbedingungen für gelingen-
de Arbeitsmarktintegration, wie z . B . tatsächlich 
gelebte Chancengleichheit durch Abbau vorhan-
dener Chancenungleichheiten, die enge Koope-
ration lokaler Institutionen und Kompetenznetz-
werke oder die enge Kooperation mit Migranten-
organisationen .334 Neben der institutionellen Be-
deutung von Netzwerken für Migrantinnen und 
Migranten ist natürlich auch die individuelle Ein-

330 Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg .): Bildung in 
Deutschland . Ein indikatorengestützter Bericht mit einer 
Analyse zu Bildung und Migration, 2006, S . 282; Betriebe müs-
sen sich auf alternde Belegschaften einstellen, IAB-Kurzbe-
richt 21/2007 .
331 Durchführungsbericht 2008, a .a .O ., S . 13 .
332 „Jetzt habe ich das verstanden“: Innerbetriebliche Weiter-
bildung Deutsch am Arbeitsplatz in einem norddeutschen 
Produktionsbetrieb, Koordinierungsstelle Berufsbezogenes 
Deutsch, Kompetenzzentrum NOBI, 2009 . Weitere Informati-
onen unter http://www .deutsch-am-arbeitsplatz .de .
333 Nationaler Integrationsplan, S . 82 .
334 Pakt für Integration und Arbeit, a .a .O . S . 35 ff . 

bindung u .a . in arbeitsmarktrelevante Netzwerke 
von zentralem Stellenwert .335

2.10 Resümee

Die erheblichen auf dem Arbeitsmarkt sowie in 
und außerhalb des Erwerbsystems befindlichen 
quantitativen Beschäftigungsreserven sowie die 
qualitativen Erschließungspotenziale sind in den 
vorherstehenden Abschnitten umfassend be-
schrieben worden . Dass sich bereits innerhalb we-
niger Jahre (2005 bis 2008) deutlich erkennbare 
strukturelle Veränderungen einer verbesserten 
strukturellen Beschäftigungs- bzw . Arbeitsmarkt-
integration auf einem Markt mit einem Erwerbs-
personenpotenzial von über 44-Mio . Menschen 
zeigen, konnte andererseits kaum erwartet wer-
den: Eine qualitative Veränderung allein um einen 
Prozentpunkt umfasst 440 .000 Personen bzw . 
80 .000 bezogen auf Personen mit Migrationshin-
tergrund .

Zugleich bedarf es gerade wegen der dafür  
erforderlichen Dimensionen eines erheblichen 
betrieblichen und öffentlichen Ressourcenein-
satzes zur Aktivierung dieser Reserven und Po-
tenziale . Nur so lassen sich die politisch gewoll-
ten strukturellen Verbesserungen tatsächlich 
auch erzielen . Gerade in Zeiten einer Wirtschafts-
krise und großer Haushaltsrisiken kann dies auch 
Finanzierungsfragen aufwerfen . Dem steht ent-
gegen, dass gerade jeglicher Aufschub qualitati-
ver Integration von Migrantinnen und Migran-
ten die Volkswirtschaft und die Gesellschaft ins-
gesamt teuer zu stehen kommt . Die Kosten sol- 
cher Versäumnisse liegen bei 15 Mrd . € und mehr 
pro Jahr .336 Gerade in Zeiten einer Wirtschafts-
krise müssen migrationspolitische Debatten und  
Reformen vorangetrieben werden, weil gerade 

335 Überblick hierzu z . B . Elwert, Annika: Arbeitsmarkterfolg 
von Migranten, Mainz/Köln 2009 . 
336 Volkswirtschaftlicher Nutzen von frühkindlicher Bildung, 
Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh, 2008 .;
Gesellschaftliche Kosten unzureichender Integration von Zu-
wanderinnen und Zuwanderern in Deutschland, Bertels-
mann-Stiftung, Gütersloh, 2008 .;
Integrationsrendite – Volkswirtschaftliche Effekte einer bes-
seren Integration von Migranten, Institut der deutschen Wirt-
schaft, Köln, 2010 .
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geringqualifizierte Personen bzw . solche Tätig-
keitsbereiche, die schneller von Entlassungen be-
droht sind – und dies trifft auf viele Migrantinnen 
und Migranten zu – Krisen als erste spüren und 
sonst der der frühzeitige Weg aus der Arbeitslo-
sigkeit nach der Krise verpasst wird .337 Diese For-
derung unterstreicht die Notwendigkeit, bei der 
Weiterentwicklung des Nationalen Integrations-
plans zum „Nationalen Aktionsplan Integration“ 
über Konjunkturzyklen hinweg verstetigte Inte-
grationsfortschritte gerade im Erwerbs- und Be-
schäftigungssystem und damit auch auf dem  
Arbeitsmarkt voranzutreiben und diese sichtbar 
und messbar zu machen .

Eine weitere wichtige Rolle für Integrations-
fortschritte ist aus der Sicht der Beauftragten, ne-
ben der Unterlegung durch finanzielle Ressour-
cen die Vielzahl von bewährten Integrationspro-
jekten an einzelnen oder mehreren Standorten in 
Deutschland zu Regelangeboten in der Fläche 
weiterzuentwickeln und so auch eine bestmögli-
che Vernetzung der verschiedenen Integrations-
fördermaßnahmen in der Breite zu bewirken .338

3.  Anerkennung von im Ausland  
erworbenen beruflichen Abschlüssen 
und Qualifikationen

Die gegenwärtige Situation bei der Anerken-
nung von im Ausland erworbenen Abschlüssen 
und Qualifikationen in Deutschland ist gekenn-
zeichnet durch

n eine große Unübersichtlichkeit in den Verfah-
ren und hinsichtlich der zuständigen Stellen,

n das Fehlen einheitlicher Standards und Kriteri-
en für die Bewertungs- und Entscheidungspra-
xis der unterschiedlichen Akteure,

n eine oftmals fehlende bundesweite Verbind-
lichkeit von Anerkennungsentscheidungen 
und informellen Gutachten sowie

337 Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (Hrsg .): 
Barrieren überwinden: Migration und menschliche Entwick-
lung, Berlin 2009 .
338 Wachstum . Bildung . Zusammenhalt . Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und FDP, 17 . Legislaturperiode, 2009, S . 66 .

n fehlende Rechtsansprüche für eine beträchtli-
che Zahl der Menschen, die ihr Studium, ihre 
Ausbildung und Qualifikationen im Ausland er-
langt oder dort in ihrem gelernten Beruf gear-
beitet haben und nun in Deutschland eine aus-
bildungsadäquate Beschäftigung suchen .

Die Gesamtproblematik der Anerkennung339 
von im Ausland erworbenen Abschlüssen und 
Qualifikationen ist auch in rechtlicher Hinsicht äu-
ßerst komplex . Die Gesetzgebungszuständigkeit 
für die unterschiedlichen Berufsgesetze liegen je 
nach Beruf beim Bund oder bei den Ländern . Die 
Anerkennungsverfahren hingegen werden immer 
von Länderstellen (Behörden, Kammern bzw . be-
auftragten Stellen) durchgeführt . Selbst bei Beru-
fen, deren Anerkennung nach einem von den Län-
dern durchgeführten Bundesgesetz geregelt ist, 
werden in der Anerkennungspraxis erhebliche Ab-
weichungen sowohl zwischen Bundesländern als 
auch innerhalb eines Bundeslandes beklagt . Diese 
Unübersichtlichkeit führt im Ergebnis oft dazu, 
dass auch heute schon bestehende Anerken-
nungs- oder Bewertungsmöglichkeiten nicht ge-
nutzt werden . Darüber hinaus gibt es viele Fall-
konstellationen, in denen es keine Rechtsgrundla-
ge für eine formale Anerkennung des ausländi-
schen Abschlusses bzw . der Qualifikation gibt . 
Auch die Praxis einiger Stellen, informelle Beschei-
nigungen oder Gutachten auszustellen, wird we-
der flächendeckend verfolgt noch orientiert sie 
sich an einheitlichen Kriterien . Die vorhandenen 
ausländischen Abschlüsse und Qualifikationen 
bleiben im Ergebnis oft im Inland unbekannt und 
die oder der Betroffene gilt als „ungelernt“ oder 
„ohne Abschluss“ . 

Anerkennungsverfahren bzw . Verfahren zur 
Bewertung ausländischer Abschlüsse haben u .a . 
auch die Funktion, die im Inland für erforderlich 

339 Der Begriff „Anerkennung“ wird im Folgenden als Oberbe-
griff für Verfahren zur Feststellung und Bewertung im Aus-
land erworbener beruflicher Abschlüsse und Qualifikationen 
verwendet und bezieht sich nicht allein auf Verfahren, die 
eine Anerkennung in einem engeren rechtlichen Sinne vorse-
hen . Andernfalls müsste regelmäßig von der „Feststellung 
der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen“ gesprochen 
werden .
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erachteten Qualitätsstandards zur Ausübung ei-
nes Berufes einzuhalten bzw . zu bewahren . Im In-
land als verbindlich vorgesehene Ausbildungs-
standards dürfen nicht über den Weg eines Aner-
kennungsverfahrens umgangen werden können . 
Dies hätte unmittelbar Folgen für den Verbrau-
cherschutz, der z . B . im Bereich der Heilberufe als 
Patientenschutz ein hohes Gut ist . Andererseits 
können inländische Qualitätsstandards nicht nur 
dadurch bewahrt werden, dass zugewanderte 
Betroffene allein über das Durchlaufen deutscher 
Ausbildungsgänge bzw . über eine erfolgreiche 
Teilnahme an einer deutschen Abschlussprüfung 
(sogenannte „Externenprüfung“ im Bereich der 
Ausbildungsberufe) einen Zugang zu ihrem er-
lernten Beruf erhalten können . Ein solches Vorge-
hen würde im Ergebnis die mitgebrachte Qualifi-
kation und den beruflichen Werdegang negieren . 
Im Ausland erworbene Abschlüsse und Qualifikati-
onen würden dann erst „anerkannt“, wenn die 
deutsche Abschlussprüfung erfolgreich absol-
viert worden ist . „Anerkennung“ bedeutet jedoch 
nicht den Erwerb eines inländischen Zertifikats, 
das bescheinigt, dass ein deutscher Abschluss er-
worben worden ist . Anerkennung zielt auf die Zu-
ordnung einer ausländischen Ausbildung bzw . 
Qualifikation zu einem vergleichbaren inländi-
schen Abschluss und bestätigt deren Gleichwer-
tigkeit .

Die Beauftragte hatte die gesamte Problema-
tik der Anerkennungsverfahren bzw . der Verfah-
ren zur Bewertung ausländischer Abschlüsse in 
ihrem letzten Bericht deshalb erneut aufgegrif-
fen .340 Die vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales aus ESF-Mitteln finanzierte Studie von 
Bettina Englmann und Martina Müller „Brain Was-
te – Die Anerkennung ausländischer Qualifikatio-
nen in Deutschland“,341 die von der Beauftragten 
im Frühjahr 2008 vorgestellt wurde, hat der Fach-
diskussion neuen Schwung verliehen . Im Mai 2008 
übermittelte das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung dem Ausschuss für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschätzung des Deut-
schen Bundestages einen Sachstandsbericht zur 

340 Vgl . den 7 . Lagebericht, Kapitel II .3 .6 .8, S . 77 ff und 6 . Lage-
bericht, Kapitel II .1 .3, S . 77 f .
341 Abrufbar unter http://www .berufliche-anerkennung .de 
(Website der Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH) .

Anerkennung beruflicher Auslandsqualifikatio-
nen .342 Eine Reihe von Fraktionen des Deutschen 
Bundestages hat zu dem Problemkreis Anträge 
vorgelegt .343 Die Beauftragte initiierte bereits in 
der 16 . Legislaturperiode einen Gesprächskreis, an 
dem die mit Anerkennungsfragen befassten Bun-
desministerien344 teilnahmen und sich u .a . zu ver-
fassungsrechtlichen Fragen und Praxisproblemen 
austauschten . 

3.1  Qualifizierungsinitiative für Deutschland 

(QID)

Die Regierungschefs von Bund und Ländern 
hatten sich im Herbst 2008 im Rahmen des „Bil-
dungsgipfels“ auf einen Beschluss zu einer Qualifi-
zierungsinitiative für Deutschland geeinigt . Bei 
der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen 
und Qualifikationen sollten Bund und Länder bis 
Mitte 2009 über mögliche Ausweitungen bzw . 
Verbesserungen der Rechtsgrundlagen und der 
Verfahren zur Anerkennung von nicht in Deutsch-
land erworbenen beruflichen Qualifikationen so-
wie über die geeignete Förderung von Ergän-

342 Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung; A-Drs . 16(18)394 neu vom 5 .5 .2008 .
343 Z . B . Antrag der Abgeordneten Swen Schulz, Katja Mast 
u .a . sowie der Fraktion der SPD: Durch Vorrang für Anerken-
nung Integration stärken – Anerkennungsgesetz für ausländi-
sche Abschlüsse vorlegen, BT-Drs . 17/108 vom 1 .12 .2009, An-
trag der Abgeordneten Krista Sager, Priska Hinz u .a . sowie der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Brain Waste stoppen –  
Anerkennung ausländischer akademischer und beruflicher  
Qualifikationen umfassend optimieren, BT-Drs . 17/123 vom 
2 .12 .2009, Anträge der Abgeordneten Sevim Dagdelen, Cor-
nelia Hirsch, Ulla Jelpke u .a . sowie der Fraktion DIE LINKE: Für 
eine zügige und umfassende Anerkennung von im Ausland er-
worbenen Qualifikationen, BT-Drs . 17/117 vom 2 .12 .2009 sowie 
Für eine erleichterte Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Schul-, Bildungs- und Berufsabschlüssen, BT-Drs . 16/7109 
vom 14 .11 .2007 und, Beschlussempfehlung des Ausschusses, 
BT-Drs . 16/11732 vom 27 .1 .2009 oder der Antrag der Abgeord-
neten Sibylle Laurischk, Uwe Barth, Cornelia Pieper u .a . sowie 
der Fraktion der FDP: Lebensleistung von Migrantinnen und 
Migranten würdigen – Anerkennungsverfahren von Bildungs-
abschlüssen verbessern, BT-Drs . 16/11418 vom 17 .12 .2008 .
344 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales, Bundesministerium des Innern, 
Bundesministerium der Justiz, Bundesministerium für Ge-
sundheit und Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit .
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zungs- und Anpassungsqualifizierungen entschei-
den .345 Im Rahmen der QID wurde durch die Amts-
chefskonferenz der Kultusministerkonferenz eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Anerkennungsver-
fahren“ eingerichtet . In der Arbeitsgruppe sind die 
Amtschefs der Länder Nordrhein-Westfalen (fe-
derführend), Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt 
vertreten . Von Seiten der Länder nahmen zudem 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
der Kultusministerkonferenz (ZAB) sowie die Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz und die Wirt-
schaftsministerkonferenz teil . Der Bund ist durch 
die Bundesministerien für Bildung und Forschung, 
Wirtschaft und Technologie, Arbeit und Soziales 
und Gesundheit sowie die Beauftragte vertreten . 
Der detaillierte Bericht mit Empfehlungen wurde 
im September 2009 vorgelegt . Ein Sachstandsbe-
richt zum Umsetzungsstand soll der Amtschefkon-
ferenz im November 2010 vorgelegt werden . 

Auch die Konferenz der für Integrationsfragen 
zuständigen Ministerinnen und Minister bzw . Se-
natorinnen und Senatoren sowie die entspre-
chenden Gremien der Arbeits- und Sozialministe-
rien sowie der Wirtschaftsministerien der Länder 
erörterten das Thema zwischen 2008 und dem 
Frühjahr 2010 und fassten eine Reihe von Be-
schlüssen .

3.2 Eckpunktepapier der Bundesregierung

In einem Eckpunktepapier, das die Bundesmi-
nisterien für Bildung und Forschung, für Wirt-
schaft und Technologie, das Bundesministerium 
des Innern sowie die Beauftragte am 18 .6 .2009 
vorlegten,346 wurden noch in der 16 . Legislaturpe-
riode erste grundsätzliche Klärungen herbeige-
führt . Das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales legte im Juni 2009 ein eigenes Eckpunktepa-
pier „Kompetenzen wahrnehmen, anerkennen 
und fördern“ vor .347 Im Koalitionsvertrag für die 

345 Abrufbar unter http://www .bmbf .de/pub/beschluss_bil-
dungsgipfel_dresden .pdf, dort S . 11 f .
346 Vgl . http://www .bundesregierung .de/Content/DE/Artikel/
IB/Anlagen/2009-06-18-eckpunktepapier-abschluesse,proper
ty=publicationFile .pdf .
347 Vgl . unter http://www .bmas .de/portal/13256/foerderung_
migranten/Kompetenzen_anerkennen_wahrnehmen_ 

17 . Legislaturperiode wurde dann die Wichtigkeit 
des Themenbereichs ausdrücklich betont und die 
Einführung eines allgemeinen Anspruchs auf 
Durchführung eines Anerkennungsverfahren ver-
einbart .348 Bereits am 9 .12 .2009 beschloss das 
Bundeskabinett ein aktualisiertes und präzisiertes 
Eckpunktepapier,349 in dem u .a . festgestellt wur-
de, dass eine Differenzierung beim Zugang zu den 
Anerkennungsmöglichkeiten, die in erster Linie 
an den Rechtsstatus der Personen mit im Ausland 
erworbenen Abschlüssen anknüpfe, nicht mehr 
zeitgemäß sei . Stattdessen solle grundsätzlich an 
die Bleibeperspektive der oder des Betroffenen in 
Deutschland angeknüpft werden . Aus Sicht der 
Beauftragten ist im Einzelnen zu prüfen, inwie-
weit die geltenden rechtlichen Regelungen

n für Unionsbürgerinnen und -bürger aus der 
Richtlinie 2005/36/EG zur Anerkennung und zu 
Ausgleichsmaßnahmen bei reglementierten 
Berufen und

n für Spätaussiedlerinnen und -aussiedler sowie 
deren in den Aufnahmebescheid einbezoge-
nen Ehegatten und Abkömmlinge nach § 10 f 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
Vertriebenen und Flüchtlinge – Bundesvertrie-
benengesetz (BVFG) – zum Anspruch auf 
Durchführung eines Anerkennungsverfahrens 
für reglementierte und nicht reglementierte 
Berufe

auf alle Personen mit im Ausland erworbenen 
Bildungsabschlüssen und Qualifikationen ent-
sprechend erstreckt werden sollen . 

In die Gleichwertigkeitsprüfung sollen neben 
formalen Abschlüssen auch die individuell erlang-
ten einschlägigen Berufserfahrungen eingehen . 
Wichtig sei eine förmliche Feststellung der Gleich-
wertigkeit bzw . der Differenz der ausländischen 

foerdern .html .
348 Vgl . Wachstum . Bildung . Zusammenhalt . Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und FDP . 17 . Legislaturperiode . Abschnitt 
Bildung und Anerkennung .
349 Eckpunkte der Bundesregierung „Verbesserung der Fest-
stellung und Anerkennung von im Ausland erworbenen  
beruflichen Qualifikationen und Berufsabschlüssen“ vom 
9 .12 .2009, abrufbar unter http://www .bmbf .de/pub/eckpunk-
te_anerkennung_berufsabschluesse .pdf sowie sowie unter 
http://www .bmas .de/portal/13256/foerderung_migranten/
Kompetenzen_anerkennen_wahrnehmen_foerdern .html .
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zu den im Inland geforderten beruflichen Qualifi-
kation . Daran anknüpfend solle der zur Anerken-
nung erforderliche Bedarf für eine Anpassungs-
qualifizierung350 dokumentiert werden . Werden 
solche Anpassungsqualifizierungsmaßnahmen 
erfolgreich absolviert, müsste dies aus Sicht der 
Beauftragten zu einer förmlichen Anerkennung 
führen . Die angestrebten Verbesserungen bei der 
Bewertung und der Anerkennung von ausländi-
schen Abschlüssen bzw . Qualifikationen müssten 
sowohl Erwerbstätige als auch Arbeitslose bzw . 
Arbeitsuchende in den Blick nehmen .351 

Durch Änderungen in die beschriebene Rich-
tung können aus Sicht der Beauftragten mehrere 
Ziele erreicht werden: Zum einen ist eine mög-
lichst qualifikationsadäquate Beschäftigung für 
den Einzelnen die beste Gewähr für eine dauer-
hafte Integration in den Arbeitsmarkt und damit 
für eine Vermeidung des Bezugs von Transferleis-
tungen . Zum anderen könnte das inländische 
Qualifikations- und Arbeitsmarktpotenzial insge-
samt352 gezielter als bisher erschlossen werden . 
Schließlich wäre ein modernes System der Aner-
kennung bzw . Bewertung von im Ausland erwor-
benen beruflichen Abschlüssen auch im weltwei-
ten Wettbewerb um die „klügsten Köpfe“ von Vor-
teil . Denn es kann dazu beitragen, ausländische 
Fachkräfte im Rahmen der gesetzlichen Möglich-
keiten für offene Stellen im Bundesgebiet zu inte-
ressieren .353

350 Der Begriff „Anpassungsqualifizierung“ wird im Folgenden 
als untechnischer Oberbegriff gebraucht . Soweit die Richtli-
nie 2005/36/EG angesprochen wird, wird der dort definierte 
Begriff „Ausgleichsmaßnahme“ gebraucht .
351 Eckpunkte der Bundesregierung „Verbesserung der Fest-
stellung und Anerkennung von im Ausland erworbenen  
beruflichen Qualifikationen und Berufsabschlüssen“ vom 
9 .12 .2009, abrufbar unter http://www .bmbf .de/pub/eckpunk-
te_anerkennung_berufsabschluesse .pdf .
352 Hiervon sind Ansätze zu unterscheiden, die Änderungsbe-
darf im Anerkennungsbereich nur bei Berufen sehen, bei de-
nen im Inland ein Fachkräftemangel beklagt wird .
353 Beim Wettbewerb um die „klügsten Köpfe“ müssen aller-
dings auch die Belange der Entwicklungsländer als Herkunfts-
länder der Fachkräfte berücksichtigt werden .

3.3  Schätzung zur Größe des betroffenen  

Personenkreises

Umfassende Daten über im Ausland erworbe-
ne Abschlüsse liegen nicht vor . Gesamtdaten über 
im Ausland erworbene Abschlüsse, die in Deutsch-
land nicht anerkannt sind, liegen ebenfalls nicht 
vor . Auf der Basis einer vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und der Integrationsbeauf-
tragten im Jahr 2009 in Auftrag gegebenen Son-
derauswertung der Mikrozensus-Daten 2007 lässt 
sich jedoch die Größe des betroffenen Personen-
kreises, allerdings mit vielen Unwägbarkeiten, 
grob schätzen:

Von ca . 10,5 Mio . selbst zugewanderten Perso-
nen mit Migrationshintergrund in Deutschland 
haben ca . 2,87 Mio . ihren Bildungsabschluss im 
Ausland erworben – der Zeitpunkt ihres Abschlus-
ses lag im Jahr der Einreise oder früher .354

Davon sind ca . 849 .000 Personen in den letz-
ten zehn Jahren nach Deutschland gekommen 
und unter 55 Jahre alt . Es kann zum Zwecke der 
Schätzung davon ausgegangen werden, dass Be-
rufsabschlüsse, die vor mehr als zehn Jahren er-
worben wurden, in aller Regel entwertet sein 
dürften, wenn in der Zwischenzeit berufsfremd 
oder gar nicht gearbeitet wurde . Die Beauftragte 
geht davon aus, dass vor allem jüngere Beschäf-
tigte und Arbeitslose hoffen, durch eine Anerken-
nung ihres ausländischen Abschlusses und ggf . 
dem Durchlaufen einer Anpassungsqualifizierung 
ihre Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu 
verbessern .

Unter den ca . 849 .000 Personen, die in den 
letzten zehn Jahren nach Deutschland gekommen 
und unter 55 Jahre alt sind, sind 204 .000 Nichter-
werbspersonen, die voraussichtlich jedenfalls re-
gelmäßig kein unmittelbares Interesse an der An-
erkennung ihrer Qualifikationen haben werden . 

354 In Deutschland geborene Deutsche ohne Migrationshin-
tergrund, die im Ausland nur studiert oder eine Ausbildung 
gemacht haben und dann zurückgekehrt sind, kommen in 
diesen Daten nicht vor . Sie sollen jedoch auch von den Neure-
gelungen profitieren, soweit erforderlich . Das wird wahr-
scheinlich nicht häufig der Fall sein, weil Personen, die für ein 
Studium oder eine Ausbildung ins Ausland gehen, sich in der 
Regel vorher erkundigen, welche Abschlüsse in Deutschland 
anschlussfähig sind .



125

Dasselbe gilt für 198 .000 Personen, die in den obe-
ren drei ISCO-Kategorien355 beschäftigt sind: Un-
abhängig davon, ob ihre Qualifikation anerkannt 
wurde, arbeiten sie in gut qualifizierten Berufen .356 
Beide Gruppen werden deshalb hier von den 
849 .000 Personen abgezogen .

Unter den verbleibenden 447 .000 Personen 
sind 114 .000 Erwerbslose und 134 .000 in den IS-
CO-Kategorien 800-999 Beschäftigte (un- und 
angelernte Beschäftigung) . Bei der letzten Grup-
pe kann – wenn auch nicht in jedem Einzelfall – da-
von ausgegangen werden, dass es sich um unter-
qualifiziert Beschäftigte handelt . Für einen gro-
ßen Teil der Erwerbslosen wie für die unterhalb 
ihrer Qualifikation Beschäftigten – zusammen 
248 .000 Personen – dürfte für ihre Arbeitsmarkt-
position die Nichtanerkennung ihrer Abschlüsse 
eine Rolle spielen . Abgeschwächt kann das auch 
für die 46 .000 Absolventinnen bzw . Absolventen 
von (Fach)Hochschulen gelten, die in den mittle-
ren ISCO-Kategorien 400-799 beschäftigt sind .357 
Damit ergibt sich ein geschätztes Potenzial von 
rund 300 .000 erwerbslosen und unterqualifiziert 
beschäftigten Personen mit ausländischen Ab-
schlüssen . Diese Potenzial wird eventuell noch re-
duziert durch:

n Personen aus der Gruppe der darin enthalte-
nen knapp 60 .000 erwerbslosen und in den 
unteren ISCO-Kategorien beschäftigten Spät-
aussiedlerinnen und -aussiedler, die bereits 
jetzt einen Anspruch auf ein Anerkennungsver-
fahren haben . Allerdings endet dieses in den 

355 Der ISCO-Standard (International Standard Classification 
of Occupations) der International Labour Organization in 
Genf (ILO) ordnet die sog . Berufshauptgruppen einer Klassifi-
kationsstruktur von Kategorien (1-9) zu .
356 Trotz des Fehlens eines formalen Anerkennungsverfahren 
führt die Vorlage informeller Gutachten oder auch die eigene 
Bewertung von Auslandszeugnissen durch Arbeitgeber in 
den nicht reglementierten Berufen mitunter zu adäquater 
Beschäftigung .
357 Insgesamt sind 182 .000 Personen in den mittleren ISCO-
Kategorien 400-799 (überwiegend qualifizierte Beschäfti-
gung) beschäftigt; für Personen mit einer Lehre bzw . einem 
berufsqualifizierenden Abschluss dürfte das i .d .R . eine qualifi-
kationsadäquate Beschäftigung darstellen . Anzumerken ist, 
dass in vielen Ländern Ausbildungen an (Fach-)Hochschulen 
erfolgen, die in Deutschland im dualen System oder in ver-
gleichbaren Ausbildungsgängen absolviert werden, z . B . Er-
zieher/in, Krankenpfleger/in .

meisten Fällen mit der Nichtanerkennung des 
Abschlusses . Einen Anspruch auf Teilanerken-
nung und Anpassungsfortbildungen gibt es 
bisher für die Betroffenen nicht .

Personen aus der Gruppe der ebenfalls darin 
enthaltenen ca . 70 .000 Unionsbürgerinnen und 
-bürger . Diese haben im Bereich reglementierter 
Berufe einen Anspruch auf ein Anerkennungsver-
fahren . Sie müssen ggf . Ausgleichsmaßnahmen 
wie einen Anpassungslehrgang oder eine Eig-
nungsprüfung absolvieren, wenn wesentliche Un-
terschiede zwischen den Ausbildungen bestehen

Das Potenzial von rund 300 .000 Personen 
könnte erhöht werden durch zahlenmäßig nicht 
schätzbare

n Nichterwerbspersonen, die an einer Anerken-
nung ihres Abschlusses interessiert sind, weil 
der Verzicht auf die Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit in der Altersgruppe der unter 55-Jäh-
rigen häufig nur die Entscheidung für eine Le-
bensphase darstellt . Auch mag unter den 
Nichterwerbspersonen ein Teil der stillen Re-
serve angehören .

n Ältere Personen und solche, deren Abschluss 
länger als zehn Jahre zurück liegt, die aber 
qualifikationsnah gearbeitet haben und sich 
von einem Anerkennungsverfahren und ggf . 
einer Anpassungsqualifizierung eine Verbesse-
rung ihrer Arbeitsmarktposition oder eine ih-
rem Abschluss entsprechende tarifrechtliche 
Eingruppierung versprechen .

3.4  Rechtliche Rahmenbedingungen für  

Verbesserungen in der Anerkennungspraxis

Das Bundes- wie das Landesrecht im Bereich 
der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen 
und Qualifikationen ist über Jahrzehnte gewach-
sen und wird zunehmend durch EU- und völker-
rechtliche Regelungen und Vereinbarungen über-
lagert . Deshalb ist ein kurzer Überblick über die 
bestehenden Regelungen im Bereich der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen und 
Qualifikationen unerlässlich . Der folgende Über-
blick will die relevanten rechtlichen Regelungen 
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gerafft darstellen und bewerten .358 Für die Beauf-
tragte sind dabei jeweils folgende Fragen von 
zentralem Interesse:

n Besteht überhaupt ein Anspruch auf Durchfüh-
rung einer Gleichwertigkeitsprüfung bzw . ei-
nes Anerkennungsverfahrens und wie ist die-
ser ggf . ausgestaltet?

n Knüpfen die Prüfinstrumente (Gleichwertig-
keitsprüfung, Kenntnisstandprüfung) in erster 
Linie an das zu bewertende ausländische Ab-
schluss- bzw . das mitgebrachte Qualifikations-
niveau an oder sind auch andere Kriterien wie 
die Staatsangehörigkeit, der Ort des Erwerbs 
der Qualifikation oder die Zuwanderungsge-
schichte bzw . der Aufenthaltsstatus (Unions-
bürgerinnen und -bürger, Spätaussiedlerinnen 
und -aussiedler, Eingebürgerte oder Dritt-
staatsangehörige etc .) relevant?

n Werden die erlangte Berufserfahrung bzw . an-
dere Qualifikationen in die Gleichwertigkeits-
prüfung bzw . in das Anerkennungsverfahren 
einbezogen oder werden lediglich formal Aus-
bildungsgänge bzw . Zeugnisse beurteilt?

n Bestehen Rechts- bzw . insbesondere Verfah-
rensunterschiede bei der Gleichwertigkeits-
prüfung bzw . der Anerkennung in reglemen-
tierten einerseits und nicht reglementierten 
Berufen anderseits?

n Bestehen Möglichkeiten der Anerkennung 
trotz verhängter „Auflagen“ in Form der Aufer-
legung von Ausgleichsmaßnahmen auf Grund 
wesentlicher Ausbildungsunterschiede oder 
Möglichkeiten der „Teilanerkennung“ in Ver-
bindung mit Ausgleichsmaßnahmen, bei de-
ren Erfüllung (z . B . durch erfolgreiche Teilnah-
me an einem Anpassungsqualifizierungslehr-
gang) eine volle Anerkennung erfolgen muss?

n Ist in den Konstellationen, in denen eine Aner-
kennung nicht erfolgt, die Feststellung der 
vorhandenen beruflichen Qualifikationen vor-
gesehen?

358 Neben der oben genannten Studie „Brain Waste“ bietet 
der Beitrag von Weizsäcker, Esther „Anerkennung beruflicher 
Abschlüsse“, in: Blechinger, Jürgen / Weißflog, Vera (Hrsg .): 
Das neue Zuwanderungsrecht (Praxishandbuch), Bd . 3, Ab-
schnitt 9 .2 einen fundierten rechtlichen Überblick .

n Bestehen Möglichkeiten der Anerkennung 
nach Ablegen einer Prüfung des Kenntnisstan-
des und bezieht sich diese auf den gesamten 
Inhalt der deutschen Abschlussprüfung oder 
nur auf die Bereiche, in denen zuvor (formal) 
Defizite festgestellt worden sind?

3.4.1  Das Gesetz über die Angelegenheiten  

der Vertriebenen und Flüchtlinge  

(Bundesvertriebenengesetz (BVFG)  

– Anspruch auf Durchführung von  

Anerkennungsverfahren für alle Berufe

Für zugewanderte Spätaussiedlerinnen und 
-aussiedler und ihre in den Aufnahmebescheid 
einbezogenen Ehegatten und Abkömmlinge be-
steht nach § 10 BVFG ein Anspruch auf Durchfüh-
rung eines Anerkennungsverfahrens für regle-
mentierte und für nicht reglementierte Berufe . 
Des Weiteren bestehen im Bundesvertriebenen-
gesetz Vorschriften, die bestimmte Erleichterun-
gen im Falle von Nachweisschwierigkeiten vorse-
hen, wenn z . B . Ausbildungsnachweise oder ande-
re Dokumente nicht nach Deutschland gebracht 
werden konnten . Diese Regelungen finden ihre 
Rechtfertigung im Kriegsfolgenschicksal der Spät-
aussiedlerinnen und -aussiedler .

Die Behörden und Kammern in den Bundeslän-
dern haben den Anspruch auf Durchführung eines 
Anerkennungsverfahrens für reglementierte und 
für nicht reglementierte Berufe über Jahrzehnte 
administriert . Beklagt wurde jedoch immer wie-
der, dass die mitgebrachten Abschlüsse und Qua-
lifikationen von Spätaussiedlerinnen und -aus-
siedlern entweder anerkannt oder nicht aner-
kannt wurden . Teilanerkennungen in Verbindung 
mit Anpassungsqualifizierungen, die schließlich 
zu einer vollen Anerkennung des ausländischen 
Abschlusses führen, konnten hingegen nicht er-
gehen . Ein systematischer Ansatz, der wie die 
Richtlinie 2005/36/EG auf eine Herstellung der 
Gleichwertigkeit zielt, wurde mit dem Bundesver-
triebenengesetz nicht verfolgt .
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3.4.2  Die EU-Richtlinie 2005/36/EG –  

ein rechtlich verbindliches Anerkennungs-

system für reglementierte Berufe  

innerhalb der Europäischen Union

Im Bereich der in Deutschland reglementier-
ten Berufe ist insbesondere auch das Anerken-
nungssystem der Richtlinie 2005/36/EG zu beach-
ten .359 Die Richtlinie, die am 20 .10 .2005 in Kraft 
trat und innerhalb von zwei Jahren umzusetzen 
war,360 richtet sich grundsätzlich an alle Staatsan-
gehörigen der Mitgliedstaaten (Art . 2 Abs . 1 und 2) . 
Sie gilt auch gegenüber Staatsangehörigen der 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den EWR (Island, Liechtenstein und Norwegen) 
bzw . hinsichtlich in diesen Staaten absolvierten 
Berufsausbildungen . Für die Schweiz gelten noch 
besondere EG-rechtliche Bestimmungen, die auch 
auf eine Einbeziehung des schweizerischen Be-
rufsqualifikationssystems in die Richtlinie zielen . 
Die Berufsausbildung muss nach Art . 3 Abs . 1 c) der 
Richtlinie „überwiegend in der Gemeinschaft“ ab-
solviert worden sein, damit für den erlangten Ab-
schluss ein Ausbildungsnachweis nach der Richtli-
nie ausgestellt werden kann . Nach Art . 3 Abs . 3  
der Richtlinie sind die Regelungen von den Mit-
gliedstaaten auch auf in Drittstaaten erworbene 
Ausbildungen und Qualifikationen zu erstrecken, 
wenn die oben genannten Staatsangehörigen in 
einem anderen Mitgliedstaat oder in einem ande-
ren EWR-Vertragsstaat (oder der Schweiz), der 
diese Ausbildung anerkannt hat, drei Jahre Berufs-
erfahrung in dem reglementierten Beruf nach-
weisen können . 

Der Erwägungsgrund 10 der Richtlinie stellt 
darüber hinaus fest, dass die Mitgliedstaaten 
nicht darin gehindert sind, außerhalb des Gebiets 
der Europäischen Union erworbene Berufsqualifi-
kationen von Drittstaatsangehörigen anzuerken-
nen . Hierbei müssen die Mindestanforderungen 

359 Vgl . auch den Benutzerleitfaden Richtlinie 2005/36/EG: Al-
les, was Sie über die Anerkennung der Berufsqualifikationen 
wissen müssen . 66 Fragen – 66 Antworten, Dezember 2009 .
360 Vgl . für die Bundesebene z . B . das Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rats über die Anerkennung von Berufsqualifikationen der 
Heilberufe vom 7 .12 .2007 (BGBl . I S . 2686) .

an die Ausbildung für bestimmte Berufe beachtet 
werden (Art . 2 Abs . 2) .

Welcher Beruf als reglementiert gilt, hängt ge-
mäß der Richtlinie 2005/36/EG allein von dem 
Recht des „Aufnahmestaats“ ab . Reglementiert 
ist ein Beruf, wenn die Aufnahme oder Ausübung 
oder eine der Arten der Ausübung, wie z . B . das 
Führen der Berufsbezeichnung, direkt oder indi-
rekt durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen 
gebunden ist . Ist der Abschluss oder die Qualifika-
tion in einem EU-Mitgliedstaat erworben und der 
Beruf im „EU-Aufnahmestaat“ reglementiert, be-
darf es einer behördlichen Stelle (staatliche Be-
hörde oder Kammer), die einen Vergleich zu dem 
inländischen Abschluss durchführt . 

Die Richtlinie 2005/36/EG unterscheidet hin-
sichtlich der innerhalb der Europäischen Union 
erlangten Abschlüsse und Qualifikationen grund-
sätzlich zwischen „automatischen“ Anerkennun-
gen und Anerkennungen, wenn nach individuel-
ler Prüfung festgestellt worden ist, dass bei der im 
Ausland erworbenen Qualifikation keine wesentli-
chen Unterschiede zu der Ausbildung im Aufnah-
mestaat vorliegen (allgemeines System; Art . 13 
und 14 RL 2005/36/EG) .

„Automatische“ Anerkennungen erfolgen nach 
der Richtlinie einerseits beim Nachweis von Be-
rufserfahrung im Handwerk sowie andererseits in 
folgenden Berufen:

n Ärztinnen und Ärzte,

n Zahnärztinnen und -ärzte,

n Tierärztinnen und -ärzte,

n Apothekerinnen und Apotheker,

n Architektinnen und Architekten,

n Krankenschwestern und -pfleger,

n Hebammen und Geburtspfleger .

Die Anerkennungsverfahren nach dem allge-
meinen System der Richtlinie umfassen eine indi-
viduellen Prüfung der Qualifikation und sind zwei-
stufig: Im ersten Schritt wird geprüft, ob wesentli-
che Unterschiede in der Ausbildung vorliegen: 
Dies ist nur der Fall, wenn
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n die Dauer der Ausbildung mindestens ein Jahr 
unter der im Aufnahmestaat für den Beruf ge-
forderten Ausbildung liegt,

n sich die Ausbildung auf Fächer bezieht, die sich 
wesentlich von den im Aufnahmestaat gefor-
derten Fächern unterscheiden,

n der reglementierte Beruf im Aufnahmestaat 
eine oder mehrere Tätigkeiten umfasst, die in 
dem EU-Ausbildungsstaat nicht Bestandteil 
des reglementierten Berufs sind und sich da-
mit die beruflichen Berechtigungen nicht ent-
sprechen .

Im Falle des Vorliegens wesentlicher Unter-
schiede in der Ausbildung erfolgt jedoch nicht die 
Versagung der Anerkennung, sondern der Auf-
nahmestaat kann der Antragstellerin bzw . dem 
Antragsteller Ausgleichsmaßnahmen auferlegen . 
Diese dürfen weder unverhältnismäßig noch dis-
kriminierend sein . Es gibt zwei verschiedene For-
men von Ausgleichsmaßnahmen, zwischen de-
nen Anerkennungssuchende grundsätzlich wäh-
len können: 

n die Eignungsprüfung und 

n der maximal drei Jahre dauernde Anpassungs-
lehrgang . 

Bei der Auferlegung und bei der Bestimmung 
des Inhalts und des Umfangs der Ausgleichsmaß-
nahmen muss die praktische Berufserfahrung des 
Anerkennungssuchenden berücksichtigt wer-
den . Art . 14 Abs . 3 der Richtlinie ermöglicht es den 
Mitgliedstaaten darüber hinaus, in bestimmten 
Bereichen vorzuschreiben, ob eine Eignungsprü-
fung oder ein Anpassungslehrgang absolviert 
werden muss . Davon ist z . B . in der Bundesärzte-
ordnung Gebrauch gemacht worden .

Das komplizierte und über Jahre gewachsene 
Anerkennungssystem der Richtlinie 2005/36/EG 
basiert im Bereich der „automatischen“ Anerken-
nung auf der weitgehenden Harmonisierung der 
Ausbildungen in der Europäischen Union und den 
(anderen) EWR-Staaten sowie einem grundsätzli-
chen Vertrauen hinsichtlich der Vergleichbarkeit 

der Ausbildungsgänge . Dies macht u .a . die Ver-
pflichtung zur Anerkennung trotz festgestellter 
wesentlicher Unterschiede deutlich, die auf den 
Grundsatz der Erleichterung der Freizügigkeit 
von Personen mit einer Staatsangehörigkeit eines 
EU-Mitgliedstaats zurückgeht . Bei der automati-
schen Anerkennung kommt auf Grund der erfolg-
ten Harmonisierung der Mindestanforderungen 
an die Aus- bzw . Weiterbildung die Feststellung 
wesentlicher Unterschiede nur subsidiär in Be-
tracht . Im Bereich des allgemeinen Systems ist die 
Richtlinie insgesamt von den Anforderungen ge-
prägt, die sich auf das allgemeine Verhältnismä-
ßigkeitprinzip zurückführen lassen . 

Außerdem sind die Drittstaatsangehörige be-
günstigenden Richtlinien nach Titel IV EG-Vertrag 
in der Fassung des Amsterdamer Vertrags zu be-
rücksichtigen . Dies kann dazu führen, dass in den 
Mitgliedstaaten, in denen die „eigenen Staatsan-
gehörigen“ bei der Anerkennung von in Drittstaa-
ten erworbenen Abschlüssen wie innerhalb der 
Europäischen Union gewanderte Unionsbürge-
rinnen und -bürger behandelt werden, die Richtli-
nie 2005/36/EG über die Gleichbehandlungsge-
bote der Drittstaatsangehörigen-Richtlinien An-
wendung findet .361

Vor diesem Hintergrund wird jeweils zu erör-
tern sein, wie ein künftiges nationales Anerken-
nungssystem auszugestalten ist, das nicht in glei-
chem Maße auf die –grundsätzlich Zuwanderung 
begünstigende – Ressource des Vertrauens zwi-
schen EU- bzw . EWR-Staaten bzw . nicht auf eine 
weitgehende Harmonisierung der Ausbildungs-
gänge zurückgreifen kann . Ein solches nationales 
Anerkennungssystem muss Ausbildungsgänge, 
Abschlüsse bzw . individuelle Kenntnisstände ver-
gleichen, die in sehr unterschiedlichen Bildungs-
systemen erworben wurden . Vor diesem Hinter-
grund werden insbesondere die nationalen Rege-
lungen, die Drittstaatsangehörige betreffen, im-
mer auch an der verfassungsrechtlich verbürgten 
Handlungsfreiheit (Art . 2 Abs . 1 GG) und dem 
Gleichheitssatz (Art . 3 Abs . 1 GG) zu messen sein . 
Ebenfalls ist zu prüfen, inwieweit Erfahrungen mit 

361 Vgl . dazu Kapitel 3 .4 .4 . In Deutschland z . B . der Bereich der 
akademischen Heilberufe, hierzu siehe Kapitel II 3 .5 .1 .
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reglementierten Berufen auch auf nicht regle-
mentierte Berufe erstreckt werden können .

Die Richtlinie 2005/36/EG wird derzeit von der 
Europäischen Kommission evaluiert . Die Bundes-
regierung hat in den Eckpunkten unter Nr . 5 be-
schlossen, sich im Rahmen dieser Evaluierung da-
für einzusetzen, dass das Anerkennungsverfahren 
nach der Richtlinie einfacher, transparenter und 
nutzerfreundlicher wird .

3.4.3  Das Berufsbildungsgesetz (BBiG)  

und bilaterale Abkommen

Das Berufsbildungsgesetz sieht grundsätzlich 
nur die Absolvierung der Abschlussprüfung über 
eine Zulassung in besonderen Fällen vor (§ 45 
Abs . 2 und § 46 Abs . 1 BBiG – „Externenprüfung“) . 
Es wird also grundsätzlich nur der Zugang zu einer 
inländischen Abschlussprüfung, nicht aber die An-
erkennung des im Ausland erworbenen Abschlus-
ses bzw . der Qualifikationen geregelt; bei der Zu-
lassung zur Externenprüfung sind jedoch auslän-
dische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufs-
tätigkeit im Ausland zu berücksichtigen .362 
Darüber hinaus erlaubt § 8 BBiG die Abkürzung 
der Ausbildungszeit für Personen mit einem im 
Ausland erworbenem Abschluss .

Nach § 50 Abs . 2 BBiG können jedoch durch 
Rechtsverordnung im Ausland erworbene Prü-
fungszeugnisse den entsprechenden deutschen 
Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprü-
fung gleichgestellt werden, wenn die in der Prü-
fung nachzuweisenden beruflichen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten gleichwertig sind . 
Entsprechendes gilt für den Bereich der Fortbil-
dung und der Umschulung (§ 57 und § 63 BBiG) . 
Die Gleichstellung erfolgt hier nur generell für 
eine unbestimmte Zahl von Fällen, nicht für den 
konkreten Einzelfall . Entsprechende Rechtsver-
ordnungen wurden in der Vergangenheit in Be-
zug auf bestimmte Berufsabschlüsse der Länder 
Österreich und Frankreich erlassen . Aufgrund der 
ähnlichen Bildungssysteme und der vertrauens-

362 Die Europaklausel in § 31 BBiG bezieht sich allein auf das 
Ausbildungspersonal .

vollen Zusammenarbeit zwischen Deutschland, 
Frankreich und Österreich wurde von der forma-
len bürokratischen Gleichstellung einzelner Be-
rufsabschlüsse inzwischen abgesehen . Stattdes-
sen wurden mit Österreich und Frankreich sog . 
„Gemeinsame Erklärungen“ beschlossen, die die 
gegenseitige Vergleichbarkeit von Berufsab-
schlüssen zwischen Deutschland und Österreich 
bzw . Deutschland und Frankreich im Grundsatz 
feststellen .363 Die bereits erlassenen Rechtsver-
ordnungen bleiben davon unberührt . Für die 
Schweiz gilt Ähnliches – jedoch nur für das Hand-
werk .364 

Die Anwendung der Abkommen mit Öster-
reich und Frankreich ist – anders als die Überein-
kunft mit der Schweiz – nicht auf die jeweiligen 
Staatsangehörigen der beiden Staaten be-
schränkt, sondern privilegiert die „im Prüfungs-
zeugnis angeführte Person .“365 Drittstaatsange-
hörige, die aus Frankreich oder Österreich nach 
Deutschland kommen und in einem der beiden 
Länder einen Berufs- oder Fortbildungsabschluss 
erlangt haben, können von den bilateralen Ab-
kommen mit Deutschland im Bereich der berufli-
chen Bildung profitieren . Ausgeschlossen sind al-
lein Prüfungszeugnisse, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis oder in einem Be-
rufsausbildungsverhältnis erworben wurden, das 
ausschließlich mit dem Ziel einer späteren Ver-
wendung als Beamter begründet wird .

363 Gemeinsame Erklärung zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Frankreich vom 26 .10 .2004 sowie Gemein-
same Erklärung zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und Österreich vom 31 .8 .2005 .
364 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartment, Bestäti-
gungs-schreiben zur gegenseitigen Anerkennung handwerk-
licher Prüfungen an den deutschen Gesandten Dr . Köcher . 
Bern, 1 .12 .1937 .
365 Vgl . Art . 4 des deutsch-österreichischen Abkommens vom 
27 .11 .1989, das seit dem 1 .7 .1990 in Kraft ist (BGBl . 1991 II, S . 712), 
ähnlich Art . III des deutsch-französischen Abkommens vom 
16 .6 .1977, das sofort in Kraft getreten ist (BGBl . 1977 II, S . 755) 
und Art . 2 des deutsch-französischen Abkommens vom 
29 .12 .1996, das am 12 .8 .1998 in Kraft getreten ist (BGBl . 1999 II, 
S . 131), anders Art . I des Bestätigungsschreibens des Eidgenös-
sisches Volkswirtschaftsdepartments .
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3.4.4  Die freizügigkeits-, aufenthalts- und  

flüchtlingsrechtlichen EU-Richtlinien und 

ihre Gleichbehandlungsgebote für Dritt-

staatsangehörige

Die

n Art . 23 und 24 Abs . 1 2004/38/EG (Unionsbür-
gerrichtlinie), 

n Art . 11 Abs . 1 c) 2003/109/EG (Daueraufenthalts-
richtlinie), 

n Art . 27 Abs . 3 2004/83/EG (Qualifikationsrichtli-
nie zum Flüchtlingsschutz und zum subsidiä-
ren Schutz) und 

n Art . 14 Abs . 1 d) 2009/50/EG (Hochqualifizier-
tenrichtlinie – „Blue Card“)  

sehen für Drittstaatsangehörige eine Gleich-
behandlung mit „eigenen Staatsangehörigen“ 
des aufnehmenden Mitgliedstaates bei der Aner-
kennung von berufsqualifizierenden Diplomen, 
Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähigungs-
nachweisen bzw . ausländischen Hochschul- und 
anderen Berufsabschlüssen vor .366 Die zitierten 
Regelungen entfalten auf die Anerkennung in den 
Bereichen reglementierter und nicht reglemen-
tierter Berufe Wirkung .367 

Auch wenn der Wortlaut von Richtlinie zu 
Richtlinie mitunter etwas variiert und nach der 
Daueraufenthaltsrichtlinie gewisse, nur eigenen 
Staatsangehörigen und Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten offenstehende Berufe ausge-
nommen werden können,368 spricht vieles dafür, 
dass bei der Anerkennung von im Ausland erwor-
benen Abschlüssen und Qualifikationen europa-
rechtlich grundsätzlich eine Gleichstellung be-
stimmter Gruppen von Drittstaatsangehörigen 
mit Unionsbürgerinnen und -bürgern bzw . mit 

366 Das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark beteiligen 
sich weder an der Richtlinie 2003/109/EG (Daueraufenthalts-
richtlinie) noch an der Richtlinie 2009/50/EG (Hochqualifizier-
te – „Blue Card“) . Dänemark beteiligt sich darüber hinaus auch 
nicht an der Richtlinie 2004/83/EG (Qualifikationsrichtlinie 
zum Flüchtlingsschutz und zum subsidiären Schutz) .
367 Eine solche Regelung ist auch in Art . 12 Abs . 1 d) des Rah-
menrichtlinienentwurf zu einem einheitlichen Antragsver-
fahren für Aufenthalts- und Arbeiterlaubnisse enthalten .
368 Vgl . dort Art . 11 Abs . 3 a) .

den Bürgerinnen und Bürgern des EU-Aufnahme-
staats angestrebt wird .369 Das nationale Recht, 
das Anerkennungsfragen rechtlich umfassend re-
formieren will, wird dieser Zielrichtung Rechnung 
tragen müssen . 

Unionsbürgerinnen und -bürgern, die von ih-
rem Freizügigkeitsrecht Gebrauch machen, sind 
nach Art . 24 Abs . 1 Satz 1 Unionsbürgerrichtlinie 
wie eigene Staatsangehörige zu behandeln . Nach 
Art . 23 und Art . 24 Abs . 1 Satz 2 dieser Richtlinie 
sind Familienangehörige von diesen Unionsbür-
gerinnen bzw . -bürgern insbesondere mit Blick 
auf eine Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer oder 
als Selbständige entsprechend zu behandeln – 
auch wenn sie Drittstaatsangehörige sind . Damit 
gelten für sie die oben dargestellten Bestimmun-
gen der Richtlinie 2005/36/EG für den Bereich der 
reglementierten Berufe, wenn der Berufsab-
schluss in einem Mitgliedstaat erworben oder ein 
in einem Drittstaat erworbener Abschluss in ei-
nem Mitgliedstaat anerkannt worden ist und dort 
die notwendige Berufserfahrung nachgewiesen 
wird .370

Aus den Geboten der Gleichbehandlung mit 
eigenen Staatsangehörigen in Art . 11 Abs . 1 c) der 
Daueraufenthaltsrichtlinie Art . 14 Abs . 1 d) Hoch-
qualifiziertenrichtlinie sowie Art . 27 Abs . 3 der 
Qualifikationsrichtlinie ergibt sich, dass die Aner-
kennungsrichtlinie 2005/36/EG auch auf Dritt-
staatsangehörige, die in den Anwendungsbereich 
einer dieser drei Richtlinien fallen, Anwendung 
finden kann .371 Allein bei daueraufhältigen Dritt-
staatsangehörigen nach der Richtlinie 2003/109/
EG können die Mitgliedstaaten für bestimmte eng 
umrissene Berufe nach Art . 11 Abs . 3 a) dieser Richt-
linie Ausnahmen im nationalen Recht und im Ge-
meinschaftsrecht beibehalten . Dies betrifft un-
selbständige und selbständige Berufe, die allein 
eigenen Staatsangehörigen, Unionsbürgerinnen 

369 Vgl . Art . 14 Abs . 4 S . 1 Richtlinie 2009/50/EG .
370 Ebenfalls dürften diesen Familienangehörigen auch die 
sog . „Deutschenvorbehalte“ in den akademischen Heilberu-
fen für die Approbation nicht mehr entgegengehalten wer-
den, wenn eine gleichwertige Ausbildung gegeben ist . Dies 
hat sich im Bereich der Approbation in der Bundesärzteord-
nung noch nicht niedergeschlagen, hierzu vgl . Kapitel II 9 .10 . 
371 Auch die EU/EWR HvW richtet sich nach § 1 nur an Staatsan-
gehörige von EU- bzw . EWR-Staaten oder der Schweiz .
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und -bürgern sowie EWR-Staatsangehörigen vor-
behalten sind . Diese Einschränkungsmöglichkeit 
der Richtlinie 2003/109/EG dürfte aber insbeson-
dere mit Blick auf das Fehlen solcher Regelungen 
in den anderen beiden Richtlinien für Drittstaats-
angehörige jedenfalls integrationspolitisch nur 
noch schwer vertretbar sein .

Aus Sicht der Beauftragten müssten darüber 
hinaus nach der Richtlinie 2003/109/EG dauerauf-
hältige Drittstaatsangehörige, Hochqualifizierte 
mit einer „Blue Card“ nach der Richtlinie 2009/50/
EG sowie Flüchtlinge bzw . subsidiär Geschützte, 
die unter die Qualifikationsrichtlinie fallen und 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs . 2 oder 
nach § 25 Abs . 3 Aufenthaltsgesetz besitzen, in 
den Berufsgesetzen, in denen besondere Rege-
lungen für deutsche Staatsangehörige mit in ei-
nem Drittland erworbenen Abschluss bestehen, 
wie deutsche Staatsangehörige behandelt wer-
den .372

Nur als Beispiel sei hier der Bereich der befriste-
ten Berufserlaubnis nach § 10 BÄO genannt . Auch 
die Vorschriften zur Approbation – also z . B . § 3 
Abs . 2 Satz 1 Nr . 1 BÄO, also die Fälle, in denen von 
Unionsbürgerinnen bzw . -bürgern ein Abschluss 
in einem Drittland erworben worden ist – sind auf 
die Drittstaatsangehörigen zu erstrecken, die in 
den Anwendungsbereich der oben aufgeführten 
EU-Richtlinien fallen .373 Die Rechtsfolge wäre, dass 
bei diesen Drittstaatsangehörigen die ggf . erwor-
bene Berufserfahrung in die Gleichwertigkeits-
prüfung des Ausbildungsstandes einzubeziehen 
wäre . Im Falle fehlender Gleichwertigkeit des Aus-
bildungsstandes könnten die Betroffenen den 
Nachweis des gleichwertigen Kenntnisstandes 
nach § 3 Abs . 2 Satz 5 BÄO im Rahmen einer Prü-
fung führen, die sich auf die Bereiche beschrän-
ken müsste, in denen ihre Ausbildung in dem 
Drittland hinter der deutschen Ausbildung zu-
rückbleibt . Eine vollumfängliche staatliche Ab-

372 Vgl . auch Eckpunkt 6 des Kabinettbeschlusses vom 
9 .12 .2009 .
373 Dies gilt nicht für Hochqualifizierte mit einer „Blue Card“ 
nach der Richtlinie 2009/50/EG, da der Anwendungsbereich 
der Richtlinie nur die abhängige Beschäftigung umfasst und 
die Approbation die Niederlassung als Arzt und damit die 
selbständige Berufsausübung erlaubt .

schlussprüfung wäre von ihnen nicht mehr abzu-
legen .

Die vollumfängliche staatliche Abschlussprü-
fung nach § 3 Abs . 2 Satz 4 BÄO wäre damit nur 
noch in Fällen anzuwenden, in denen Drittstaats-
angehörige, die nicht in den Anwendungsbereich 
einer der genannten EU-Richtlinien fallen, die Ap-
probation beantragen . Dies können nur Fälle nach 
§ 3 Abs . 3 Satz 1 BÄO sein; also besondere Einzelfäl-
le oder Fälle, in denen die Erteilung aus Gründen 
des öffentlichen Gesundheitsinteresses erfolgt .374

Das macht deutlich: Da die oben erwähnten 
europarechtlichen Gleichbehandlungsgebote die 
Vergleichsgruppe „eigene Staatsangehörige“ des 
Mitgliedstaates in den Blick nehmen, ist hinsicht-
lich der Rechtslage in Deutschland zweierlei zu 
beachten bzw . erörterungsbedürftig:

n Rechtspositionen, die deutschen Staatsange-
hörigen zugesprochen werden, wirken sich 
unmittelbar auf die Rechte von Unionsbürge-
rinnen und -bürger bzw . von Drittstaatsange-
hörigen aus, die unter die dargestellten euro-
parechtlichen Gleichbehandlungsgebote fal-
len . Nationale Gesetze oder Rechtsprechung, 
die etwa die rechtlichen Unterschiede zwi-
schen deutschen Staatsangehörigen einer-
seits und von ihrem Freizügigkeitsrecht Ge-
brauch machenden Unionsbürgerinnen und 
-bürgern andererseits einebnen und damit „In-
länderdiskriminierungstatbestände“ reduzie-
ren, erweitern damit auch den Anwendungs-
bereich der Gleichbehandlungsgebote der 
freizügigkeits-, aufenthalts- und flüchtlings-
rechtlichen EU-Richtlinien .375

n In Deutschland haben Spätaussiedlerinnen 
und -aussiedler als eigene Staatsangehörige 
– wie oben skizziert – einen Anspruch auf 
Durchführung eines Anerkennungsverfahrens 
in reglementierten und nicht reglementierten 
Berufen sowie weitere besondere Rechte beim 
Nachweis vorhandener Qualifikationen . Hier 
wäre europarechtlich zu prüfen, ob und ggf . 

374 Wobei der Wortlaut der Verweisung in § 3 Abs . 3 S . 3 BÄO 
selbst diesen Anwendungsbereich eigentlich auflöst .
375 Vgl . hierzu im Folgenden den Abschnitt zu § 3 Abs . 2 BÄO 
sowie das unten dargestellte Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts .
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inwieweit eine im nationalen Recht aus spezi-
fischen Gründen mit einem solchen Verfah-
rensanspruch ausgestattete Gruppe eigener 
Staatsangehöriger als Vergleichsgruppe für 
die europarechtlichen Gleichbehandlungsge-
bote herangezogen werden kann . Würde die-
se Frage bejaht, müsste Unionsbürgerinnen 
und -bürgern sowie Drittstaatsangehörigen, 
die unter die o .b . Richtlinien fallen, jeweils ein 
gleicher Anspruch eingeräumt werden . Von 
den Richtlinien begünstigte Drittstaatsange-
hörige müssten sowohl bei den nicht regle-
mentierten als auch bei den reglementierten 
Berufen den Anspruch auf Durchführung eines 
Anerkennungsverfahrens erhalten . Dasselbe 
gilt für Unionsbürgerinnen und -bürger und 
ihre Familienangehörigen bei den nicht regle-
mentierten Berufen . Auch vor diesem Hinter-
grund weisen die im Eckpunktepapier der 
Bundesregierung erfolgten Festlegungen in 
die richtige Richtung .

3.4.5  Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) 

und das Staatenlosenübereinkommen  

der Vereinten Nationen – Meistbegünsti-

gungsklauseln als völkerrechtliche  

Verpflichtungen 

Auf der Ebene des internationalen Rechts sind 
die Gleichbehandlungsgebote in Form von Meist-
begünstigungsklauseln für den Bereich der ab-
hängigen und selbständigen Erwerbstätigkeit so-
wie für die freien Berufe in der Genfer Flüchtlings-
konvention und im Staatenlosenübereinkommen 
der Vereinten Nationen enthalten . Sie beziehen 
sich im Fall der Genfer Flüchtlingskonvention auf 
Flüchtlinge, die sich rechtmäßig auf dem Gebiet 
des Unterzeichnerstaats aufhalten und wählen als 
Vergleichsmaßstab 

n die „günstigste Behandlung“, die den „Staats-
angehörigen eines fremden Landes unter den 
gleichen Bedingungen gewährt wird“ (nicht-
selbständige Arbeit, Art . 17 Abs . 1 GFK) oder 

n eine „möglichst günstige und jedenfalls nicht 
weniger günstige Behandlung“ als sie „Aus-
ländern im allgemeinen unter den gleichen 
Umständen gewährt wird“ (selbständige Tä-

tigkeit, Art . 18 GFK sowie freie Berufe Art . 19 
Abs . 1 GFK) .

Das Staatenlosenübereinkommen hat für die 
drei Bereiche der Erwerbstätigkeit einheitlich den 
Maßstab gewählt, der im zweiten Anstrich darge-
stellt ist .

3.4.6  Das Lissabonner Anerkennungs- 

übereinkommen 

Zeugnis- bzw . Abschlussbewertungen im Be-
reich der akademischen Abschlüsse können priva-
ten Antragstellerinnen bzw . Antragstellern künf-
tig nach dem Lissaboner Anerkennungsüberein-
kommen376 ausgestellt werden . In Deutschland 
liegt die Zuständigkeit hierfür derzeit bei der Zen-
tralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) . 
Diese Zeugnis- bzw . Abschlussbewertungen kön-
nen die Chancen des Einzelnen auf dem nationa-
len Arbeitsmarkt erhöhen . Sie sind jedoch auf den 
akademischen Bereich beschränkt und haben – 
anders als formale Anerkennungen im reglemen-
tierten Bereich – nicht die Funktion der Berufszu-
lassungserlaubnis für das Inland .

Artikel VI . 4 des Lissaboner Anerkennungsüber-
einkommen enthält für Hochschulqualifikationen 
einen Anspruch auf Bewertung u .a . mit Blick auf 
die allgemeine Erwerbstätigkeit und für die zu-
ständige Anerkennungsbehörde . Artikel VII des 
Lissabonner Anerkennungsübereinkommens sieht 
– ähnlich wie das Bundesvertriebenengesetz – die 
Verpflichtung vor, Möglichkeiten der Nachweiser-
leichterung für Flüchtlinge, Vertriebene und 
Flüchtlingen gleichgestellte Personen einzufüh-
ren, wenn die in einem Vertragsstaat erworbenen 
Qualifikationen nicht durch Urkunden nachge-
wiesen werden können .

3.5  Handlungsfelder für Verbesserungen in der 

Anerkennungspraxis und in der Kompetenz- 

erfassung und -feststellung

Neben den in den vorangegangenen Abschnit-
ten aufgeworfenen Fragen zur vollständigen bzw . 

376 BGBl . 2007 II Nr . 15 vom 22 .5 .2007 .
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eindeutigen Umsetzung europarechtlicher oder 
völkerrechtlicher Regelungen in das nationale 
Recht ist sowohl hinsichtlich der Gesetzgebung 
und der Rechtsprechung als auch bei unterschied-
lichen Verbänden sowie für die Arbeitsverwaltung 
von Verbesserungen bei der Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Abschlüssen und Qualifikati-
onen zu berichten .

3.5.1 Heilberufe

Der Beauftragten wurden und werden aus der 
Praxis immer wieder erhebliche Probleme aus den 
Prüfungen der Gleichwertigkeit ausländischer Ab-
schlüsse und Qualifikationen berichtet .377 Mitun-
ter werden Zweifel geäußert, dass diese Proble-
me allein dem gesetzgeberischen Ziel geschuldet 
sind, dem Einzelnen und der Bevölkerung Schutz 
vor ungenügend ausgebildeten Ärztinnen und 
Ärzten zu garantieren .

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Be-
richtszeitraum zum Maßstab der Beurteilung der 
Gleichwertigkeit eines an einer staatlichen medi-
zinischen Hochschule der ehemaligen Sowjetuni-
on erworbenen Abschlusses entschieden .378 Die 
Entscheidung ist nicht nur hinsichtlich des im Rah-
men einer Gleichwertigkeitsprüfung anzulegen-
den Prüfungsmaßstabes und -umfangs bei den 
akademischen Heilberufen interessant . Sie ist u .a . 
auch deshalb von erheblicher integrationspoliti-
scher Bedeutung, weil in der Vergangenheit viele 
Staatsangehörige der früheren Sowjetunion bzw . 
ihrer Nachfolgestaaten als jüdische Zuwanderer, 
als Spätaussiedlerinnen bzw . Spätaussiedler, als 
im Rahmen des Familiennachzugs nachziehende 
Ehegatten oder als Flüchtlinge nach Deutschland 
gekommen sind und um eine Anerkennung ihrer 
dort erlangten Abschlüsse und Qualifikationen 
nachgesucht haben . Schließlich wird auch zu prü-
fen sein, inwieweit das Urteil mit Blick auf Dritt-
staatsangehörige Auswirkungen hat, die unter 

377 Zu den Problemen bei der Approbation und der Erteilung 
der Berufsausübungserlaubnis im Bereich der akademischen 
Heilberufe, die insbesondere auf die statusrechtlichen bzw . 
staatsangehörigkeitsrechtliche Voraussetzungen zurückge-
hen vgl . Kapitel II 9 .9 .
378 Urteil vom 11 .12 .2008, Az .: 3 C 33/07 .

die Gleichbehandlungsgebote der EU-Richtlinien 
nach Titel IV EG-Vertrag fallen .

Der Entscheidung lag folgender Fall zugrunde:

Die 1956 in Russland geborene Klägerin 
studierte dort nach zehnjähriger Schulaus-
bildung und einem einjährigen Abiturkurs 
an einer staatlichen medizinischen Hoch-
schule in der ehemaligen Sowjetunion Me-
dizin . Nach erfolgreichem Abschluss des 
sechsjährigen Studiums erhielt sie dort 1981 
die Qualifikation als Ärztin . Nach einer ein-
jährigen Internatur an einem Krankenhaus 
war sie ab 1982 als Ärztin an einer Klinik tä-
tig, ab 1992 als Oberärztin und ab 1995 als 
stellvertretende Chefärztin .

1998 siedelte die Klägerin nach Deutsch-
land über und erwarb die deutsche Staats-
angehörigkeit . Um die Approbation zu er-
halten, absolvierte sie ab Mai 1999 eine ein-
einhalbjährige Anpassungszeit als Ärztin in 
einem Krankenhaus, es bescheinigte ihr ei-
nen mit einem Arzt ohne Gebietsbezeich-
nung vergleichbaren Ausbildungsstand . 
Dagegen äußerte die Bezirksärztekammer 
nach einer Kenntnisüberprüfung Zweifel an 
der Gleichwertigkeit der Ausbildung und 
empfahl eine Verlängerung der Anpas-
sungszeit um sechs Monate . Im Juli 2001 
nahm die Klägerin eine Tätigkeit als Assis-
tenzärztin in einer Rehabilitationsklinik auf . 
Auf ihren Antrag auf Erteilung der Approba-
tion teilte ihr der Beklagte mit, dass sie zu-
nächst eine weitere Anpassungszeit von 
sechs Monaten und ein Fachgespräch vor 
der Ärztekammer absolvieren müsse . Im Juli 
2002 nahm die Klägerin ohne Erfolg an ei-
nem solchen Fachgespräch teil . Die Prü-
fungskommission empfahl eine weitere An-
passungszeit von einem Jahr . Die Klägerin 
absolvierte diese Anpassungszeit nicht, 
sondern arbeitete weiter als Stationsärztin . 
Daneben betrieb sie ihre Weiterbildung 
zum Facharzt für innere Medizin . Anfang 
2004 lehnte die Ärztekammer den Antrag 
auf Approbation ab .
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Nach dem das Verwaltungsgericht der 
Klägerin Recht gegeben hatte, die Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes fest-
stellte und die Ärztekammer verpflichtete, 
den Ablehnungsbescheid aufzuheben und 
die Approbation vorzunehmen, wies das 
Oberverwaltungsgericht in der Berufung 
die Klage der Betroffenen ab, da ihr Ausbil-
dungsstand im Rahmen eines ausschließlich 
objektiven Vergleichs nicht gleichwertig 
sei . Zwar entspreche die durchlaufene Aus-
bildung nach Dauer und Inhalten der deut-
schen Ausbildung, es fehle aber u .a . laut ei-
ner Stellungnahmen der ZAB zur Ärzteaus-
bildung in der ehemaligen Sowjetunion an 
einer gleichwertigen Vermittlung der Aus-
bildungsgegenstände, da u .a . das Hoch-
schulstudium dort auf einer nur zehnjähri-
gen Schulausbildung aufbaue . Deshalb 
empfehle die Einstufungsliste der Arbeits-
gruppe „Berufe des Gesundheitswesen“ der 
Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landes-
gesundheitsbehörden in diesen Fällen stets 
die Durchführung eines Fachgesprächs .

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
stellt in Abkehr von der bisherigen Rechsprechung 
klar, dass sich infolge der Änderung von § 3 Abs . 2 
Satz 2 BÄO durch das am 7 .12 .2007 in Kraft getre-
tene Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2005/36/EG379 der Maßstab für die Beurteilung der 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes einer 
im Ausland abgeschlossenen Ausbildung zum 
Arzt geändert habe: Bei Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder des 
EWR sei neben einem objektiven Vergleich der 
Ausbildungsgänge380 die Berücksichtigung der in-

379 Vgl . BGBl . I S . 2686 .
380 Dabei ist entscheidend, ob die Ausbildungsgegenstände 
und die Wirksamkeit ihrer Vermittlung der deutschen Ausbil-
dung entsprechen . Hinsichtlich der Ausbildungsgegenstände 
sind die Studieninhalte (der Ausbildungsstoff und der zeitli-
che Umfang der einzelnen Fächer) sowie die Anteile von prak-
tischer und theoretischer Ausbildung zu vergleichen . Die 
Wirksamkeit der Vermittlung der Inhalte hängt im Wesentli-
chen von der Verlässlichkeit und dem Umfang der Leistungs-
kontrollen, der schulischen Vorbildung oder abzuleistenden 
Praktika ab . 

dividuellen Qualifikation und der Berufserfahrung 
zwingend erforderlich .381 Aus der mit der Novellie-
rung der Bundesärzteordnung erfolgten Gleich-
stellung der nicht innerhalb der Mitgliedstaaten 
gewanderten deutschen Staatsangehörigen mit 
gewanderten Unionsbürgerinnen und -bürgern 
folge deshalb, dass die langjährige klinische Be-
rufserfahrung im Fall der eingebürgerten Klägerin 
berücksichtigt werden muss: „Mögliche sonstige 
Unterschiede bei der Art der Wissensvermittlung 
während des früheren Studiums“ könnten dem-
nach ausgeglichen werden . Immerhin habe die 
Klägerin neben einer 27-jährigen Berufserfahrung 
im klinischen Bereich auch wesentliche Teile der 
deutschen Facharztausbildung bereits absolviert .

Für Unionsbürgerinnen und -bürger gelte 
grundsätzlich: Nur wenn nach der Prüfung des 
Ausbildungsstandes keine Gleichwertigkeit fest-
gestellt werde, müsse ein Antragsteller nach § 3 
Abs . 2 Satz 3 und 4 BÄO den Nachweis durch das 
Ablegen einer Kenntnisstandprüfung führen, um 
die Approbation zu erhalten . Diese erstrecke sich 
bei Unionsbürgerinnen und -bürgern nach § 3 
Abs . 2 Satz 5 BÄO auf die Bereiche, in denen die 
ausländische Ausbildung des Betroffenen hinter 
der deutschen zurückbleibt .382 Im Fall der Klägerin 
führe die Gleichwertigkeitprüfung jedoch zu dem 
Ergebnis, dass ein gleichwertiger Ausbildungs-
stand gegeben sei .

Darüber hinaus sei ohnehin bei ausländischen 
Abschlüssen, die von § 14b BÄO erfasst würden, 
grundsätzlich davon auszugehen, dass die Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsgangs gegeben sei . 
§ 14b BÄO ermöglicht es Staatsangehörigen der 
EU-Beitrittsstaaten Estland, Litauen, Lettland, 
Tschechische Republik, Slowakische Republik und 
Slowenien sich durch ihre Staatsangehörigkeits-
staaten bescheinigen zu lassen, dass 

n ihre in der früheren Sowjetunion, dem frühe-
ren Jugoslawien bzw . der früheren Tschecho-
slowakei erworbenen Ausbildungsnachweise 
hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung des 
Berufs des Arztes in ihrem Hoheitsgebiet glei-

381 BVerwG-Urteil vom 11 .12 .2008, Az .: 3 C 33/07, Rdnr . 21, juris .
382 Bei Drittstaatsangehörigen erstreckt sich die Kenntnis-
standsprüfung nach § 3 Abs . 2 Satz 4 BÄO hingegen auf den 
gesamten Inhalt der staatlichen Abschlussprüfung .
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auch für Staatsangehörige eines Mitglied-
staats der Europäischen Union, die nicht inner-
halb der Europäischen Union gewandert 
sind,384 nach der Bundesärzteordnung nicht 
mehr nur darin, die jeweiligen Ausbildungsge-
genstände und die Wirksamkeit ihrer Vermitt-
lung mit den deutschen Ausbildungsregelun-
gen abzugleichen . Soll der Ausbildungsstand 
für Unionsbürgerinnen und -bürger ermittelt 
werden, müssen dabei stets auch die „indivi-
duellen Qualifikationen und die Berufserfah-
rung“ berücksichtigt werden . Dies gilt für die 
in einem anderen Staat erworbene Berufser-
fahrung und – erst recht – für die in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union erworbene 
Berufserfahrung . Jedenfalls bei Nachweis er-
heblicher Berufserfahrung im Arztberuf – und 
davon dürfte in den Fällen, in denen eine Aner-
kennung der in der ehemaligen Sowjetunion 
erworbenen Berufqualifikation in Deutschland 
angestrebt wird, regelmäßig auszugehen sein 
– treten etwaige objektiv feststellbaren Unter-
schiede im Bereich der Ausbildungsgegen-
stände und der Wirksamkeit ihrer Vermittlung 
in den Hintergrund .385

3 . Es wird zu prüfen sein, inwieweit die darge-
stellten Aussagen des Urteils auf alle Unions-
bürgerinnen und -bürger mit einer von § 14b 
Satz 3 BÄO erfassten bzw . in einem sonstigen 
Drittstaat erworbenen ärztlichen Ausbildung 
übertragen werden können .

384 § 3 Abs . 2 Satz 2 BÄO knüpft nicht an die vorherige Aus-
übung des EU-Freizügigkeitsrechts an, sondern allein an den 
Besitz der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union . Hierzu auch BVerwG-Urteil vom 11 .12 .2008, 
Az .: 3 C 33/07, Rdnr . 13 und 19, juris .
385 So geht aus dem BVerwG-Urteil vom 11 .12 .2008, Az .: 3 
C 33/07, Rdnr . 3, juris hervor, dass die ärztliche Tätigkeit der 
Klägerin in der Sowjetunion und in Deutschland in einem Um-
fang von viereinhalb Jahren auf die insgesamt sechsjährige 
Facharztausbildung in Deutschland angerechnet wurde und 
nahezu zugleich die Approbation abgelehnt worden war . In 
einem anderen Fall wurde einem Facharzt für Radiologie, der 
die Weiterbildung (Facharztausbildung) in Deutschland 
durchlaufen hatte, die Approbation versagt, weil seine in der 
ehemaligen Sowjetunion durchlaufene Ausbildung nicht 
gleichwertig zu der deutschen gewesen sei . Das VG Dresden 
hob diese Behördenentscheidung – auch unter Hinweis auf 
das dargestellte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts – mit 
Urteil vom 19 .2 .2009, Az .: 5 K 315/05, juris auf .

che Rechtsgültigkeit haben wie die Ausbil-
dungsnachweise dieser beigetretenen Mit-
gliedstaaten und 

n eine dreijährige ununterbrochene Berufsaus-
übungspraxis in den letzten fünf Jahren vor der 
Antragstellung gegeben ist .

Werden diese beiden Bescheinigungen von 
den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten vor-
gelegt, ist die Approbation zu erteilen . Deshalb 
müsse § 14b Satz 3 Nr . 2 BÄO „die gesetzgeberische 
Wertung entnommen werden, dass eine ärztliche 
Ausbildung in der ehemaligen Sowjetunion mit ei-
ner deutschen Ausbildung gleichwertig sein kann, 
ohne dass es generell auf eine Überprüfung des in-
dividuellen Kenntnisstandes ankommt .“ Es verbie-
te sich deshalb bei der eingebürgerten Klägerin, 
die in der früheren Sowjetunion ihren Abschluss 
erlangt habe, einen Maßstab bei der Prüfung der 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes anzule-
gen, „der in Widerspruch zu der vom Gesetzgeber 
mit § 14b Satz 3 Nr . 2 BÄO vorgenommenen Wer-
tung geraten würde .“383

Die Folgen des Urteils des Bundesverwaltungs-
gerichts für die Fragen der Verbesserung der An-
erkennungspraxis im Bereich der Bundesärzte-
ordnung lassen sich in fünf Punkten zusammen-
fassen:

1 . Die vielen Anerkennungsverfahren zugrunde-
liegende schematische Einstufungsliste der 
Arbeitsgruppe „Berufe des Gesundheitswe-
sen“ der Arbeitsgemeinschaft der Obersten 
Landesgesundheitsbehörden darf nicht mehr 
zur Anwendung kommen . Diese hatte im Er-
gebnis in Fällen wie dem der Klägerin stets eine 
umfassende individuelle Überprüfung des 
Kenntnisstandes empfohlen . Gleiches gilt für 
die Stellungnahme der ZAB zu der ärztlichen 
Ausbildung in der früheren Sowjetunion, die 
die Gleichwertigkeit des sowjetischen Studi-
ums immer unter Hinweis auf die nur zehnjäh-
rige schulische Vorbildung verneinte .

2 . Der Maßstab für die Beurteilung der Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes besteht 

383 BVerwG-Urteil vom 11 .12 .2008, Az .: 3 C 33/07, Rdnr . 20, juris .
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4 . Auf Antrag der Betroffenen wird zu prüfen sein, 
ob durch die gesetzliche Änderung von § 3 
Abs . 2 Satz 2 BÄO und das Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts vor dem 7 .12 .2007 entschie-
dene Fälle Gründe für ein Wiederaufgreifen 
des Verfahrens auf Grund der Änderung der 
Rechtslage nach § 51 Abs . 1 Nr . 1 VwVfG gege-
ben sind .

5 . Es wird weiter zu prüfen sein, inwieweit sich 
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
auch auf Drittstaatsangehörige auswirkt . Die 
in den oben dargestellten Richtlinien für Dritt-
staatsangehörige386 vorgesehenen Regelun-
gen zur Gleichbehandlung mit Staatsangehö-
rigen des Aufnahmelandes bei der Anerken-
nung berufsqualifizierender Diplome, Prü-
fungszeugnisse und sonstiger Befähigungs- 
nachweise führen aus Sicht der Beauftragten 
dazu, dass die Verfahren für Unionsbürgerin-
nen und -bürger mit in Drittstaaten absolvier-
ten Ausbildungen, die grundsätzlich von § 14b 
Satz 3 BÄO erfasst werden könnten, jedenfalls 
auch für Drittstaatsangehörige mit eben die-
sen Ausbildungen zur Anwendung kommen 
müssen . D .h . die erworbene Berufserfahrung 
ist bei der Prüfung des Ausbildungsstandes 
zwingend zu berücksichtigen und eine ggf . 
notwendige individuelle Kenntnisstandsprü-
fung muss sich auf die Bereiche der Ausbildung 
beschränken, in denen Defizite gegenüber der 
deutschen Arztausbildung festgestellt wor-
den sind . § 3 Abs . 2 Satz 4 BÄO findet in den be-
schriebenen Konstellationen damit keine An-
wendung mehr .

Darüber hinaus legen das Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichtes und die vom Bundeskabi-
nett am 9 .12 .2009 beschlossenen Eckpunkte aus 
Sicht der Beauftragten für die Anerkennungspra-
xis insgesamt folgende rechtspolitischen Schluss-
folgerungen nahe:

n Auch wenn das Gemeinschaftsrecht in erster 
Linie an den Besitz einer Staatsangehörigkeit 

386 Vgl . die Richtlinien 2003/109/EG (Daueraufenthaltsrichtli-
nie, Art . 11 Abs . 1 c)), 2004/83/EG (Qualifikationsrichtlinie 
Art . 27 Abs . 3), 2004/38/EG (Unionsbürgerrichtlinie, Art . 24 
Abs . 1) und 2009/50/EG (Hochqualifizierte – „Blue Card“ Art . 15 
Abs . 1 d)) .

eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
anknüpft, ist das Kriterium des Besitzes einer 
bestimmten Staatsangehörigkeit kein sinnvol-
les Kriterium, das entscheidenden Eingang in 
die Prüfung der Gleichwertigkeit von Berufs-
abschlüssen finden sollte . Im Kern stellen sich 
verfassungsrechtliche Fragen hinsichtlich der 
Geeignetheit und der Erforderlichkeit der ge-
setzlichen Einschränkung . 

n Nachgewiesene Berufserfahrung in einem er-
lernten Beruf sollte immer – also auch im Falle 
objektiv feststellbarer Unterschiede des auslän-
dischen und inländischen Ausbildungsgangs – 
in die Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes einbezogen werden . Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die Berufserfahrung 
(auch) im Aufnahmestaat erworben worden 
ist .

n Eine individuelle Kenntnisstandprüfung, die 
sich auf den (gesamten) Inhalt der für Bildungs-
inländer vorgesehenen staatlichen Abschluss-
prüfung des Aufnahmelandes erstreckt, ist für 
Zugewanderte eine sehr hohe Zugangshürde . 
Dies gilt – wie der Fall der Klägerin illustriert – 
auch für gut qualifizierte deutsche Anerken-
nungssuchende mit erheblicher Berufserfah-
rung im In- bzw . Ausland und sehr großen 
Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt . Es 
ist aus Sicht der Beauftragten deshalb intensiv 
zu erörtern, ob das bisher allein für Staatsan-
gehörige eines EU-Mitgliedstaats vorgesehe-
ne Verfahren, das nach einer Defizitanalyse die 
ggf . notwendige individuelle Prüfung des 
Kenntnisstandes auf diejenigen Bereiche be-
schränkt, in denen die mitgebrachten Qualifi-
kationen hinter denen im Aufnahmestaat ge-
forderten zurückbleiben, regelmäßig auf Dritt-
staatsangehörige erstreckt werden soll . Für 
diese regelmäßige Erstreckung auf Drittstaats-
angehörigen würde sprechen, dass jeder Be-
rufsausübung regelmäßig eine erhebliche 
Spezialisierung eigen ist . D .h . die fachliche Pro-
blemlösungskompetenz nimmt in bestimmten 
Berufsbereichen erheblich zu, ohne dass das 
gesamte Fachwissen in seiner Breite noch dau-
erhaft repräsentiert wird bzw . werden müsste . 
Jedenfalls in Fällen, in denen eine mehrjährige 
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Voraussetzung hierfür ist, dass ein EU-/EWR-Staat 
oder die Schweiz die Ausübung des Berufs gestat-
tet hatte und die Antragstellerin bzw . der Antrag-
steller den Beruf dort mindestens drei Jahre aus-
geübt hat . Wurde einem Drittstaatsangehörigen, 
der unter eine der oben aufgeführten EU-Richtli-
nien fällt, eine in einem Drittstaat durchgeführte 
Ausbildung in einem anderen Mitgliedstaat aner-
kannt und hat er dort mindestens drei Jahre gear-
beitet, ist diese Ausbildung in Deutschland nach 
§ 4 EU/EWR HwV damit ebenfalls den beruflichen 
Qualifikationen in § 3 EU/EWR HwV gleichgestellt .

Drittstaatsangehörige, die über einen in ei-
nem Drittland erworbenen Abschluss verfügen, 
der nicht in einem EU- oder EWR-Staat oder der 
Schweiz anerkannt worden ist, müssen im zulas-
sungspflichtigen Handwerk nach § 8 Abs . 1 HwO 
eine Ausnahmebewilligung beantragen . Sie müs-
sen die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten 
nachweisen, wobei in den Nachweis die bisheri-
gen beruflichen Erfahrungen und Tätigkeiten ein-
gehen sollen . Eine Regelung, die wie der „Altge-
sellenparagraf“ (§ 7b Abs . 1a HwO) bestimmte er-
forderliche Kenntnisse automatisch durch die Be-
rufserfahrung als erbracht ansieht bzw . deren 
Nachweis über eine Lehrgangsteilnahme oder 
„auf sonstige Weise“ ermöglicht, existiert für 
Drittstaatsangehörige mit einem in einem Dritt-
land erworbenen Abschluss in § 8 HWO nicht . Die 
Rechtsprechung hat jedoch bereits in den 1960er 
Jahren deutlich gemacht, dass eine ggf . durchzu-
führende Überprüfung der notwendigen Kennt-
nisse und Fertigkeiten in einer jeweils dem Einzel-
falle angepassten angemessenen Art und Weise 
vorzunehmen ist und dabei der berufliche Werde-
gang in sachlicher Weise zu berücksichtigen ist . 
Eine „schulmäßige“ Abprüfung „nach Art einer 
Meisterprüfung“ verlangt die Handwerksordnung 
insoweit nicht .389 

Der ZDH hat gemeinsam mit dem DIHK im  
April 2010 eine Stellungnahme zu dem Eckpunkte-
papier der Bundesregierung vom 9 .12 .2009 vor-
gelegt, der sich der Bundesverband der Freien Be-
rufe Anfang Mai 2010 weitgehend angeschlossen 
hat . ZDH und DIHT betonen, dass die Bemühun-

389 Vgl . BVerwG, Urteil vom 26 .1 .1962, Az .: VII C 68 .59, Rdnr . 14, 
juris .

Berufserfahrung nachgewiesen wird, spricht 
deshalb viel für eine allein an den festgestell-
ten individuellen Defiziten orientierte Prüfung 
des Kenntnisstandes .

Der im Februar 2010 vom Kabinett beschlosse-
ne Gesetzentwurf zur Änderung krankenversiche-
rungsrechtlicher und anderer Vorschriften be-
rührt die dargestellte Rechtslage hinsichtlich der 
Gleichwertigkeitsprüfung in Fällen von Unions-
bürgerinnen und bzw . -bürgern mit einem in ei-
nem Drittland erworbenen Abschlüssen nicht .387 
Der Gesetzentwurf, der u .a . neben den Vorschrif-
ten im Bereich einiger akademischer Heilberufe 
auch die Vorschriften für die Berufe in der Kran-
kenpflege sowie für Hebammen ändert, zielt al-
lein auf die Beendigung eines Vertragsverlet-
zungsverfahrens, das eine andere Fallkonstellati-
on betrifft . In den übrigen in diesem Abschnitt er-
örterten Feldern strebt er ausdrücklich die Bei- 
behaltung der bestehenden Rechtslage an .

3.5.2 Handwerk

Für das zulassungspflichtige (reglementierte) 
Handwerk regelt die EU/EWR HwV388 auf der 
Grundlage der Verordnungsermächtigung in § 9 
Abs . 1 HwO die Eintragung in die Handwerksrolle 
in Deutschland für Staatsangehörige eines EU- 
bzw . EWR-Staates sowie der Schweiz . Die EU/
EWR HwV setzt die Richtlinie 2005/36/EG für die-
sen Bereich um . Sie sieht als Rechtsfolge der Aner-
kennung die Erteilung einer Ausnahmebewilli-
gung für die Eintragung in die Handwerksrolle 
nach § 7 Abs . 3 HwO vor .

Auch Unionsbürgerinnen und -bürger, die in ei-
nem Drittstaat eine Ausbildung abgeschlossen 
haben, können eine solche Ausnahmebewilligung 
zur Eintragung in die Handwerksrolle erhalten . 
Die in einem Drittstaat abgeschlossene Ausbil-
dung ist unter den Voraussetzungen des § 4 Abs . 2 
EU/EWR HwV den erforderlichen beruflichen Qua-
lifikationen nach § 3 EU/EWR HwV gleichgestellt . 

387 BT-Drs 17/1297 .
388 BGBl . 2007 I, S . 3075-3078 .
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gen um Verbesserungen bei der Anerkennung  
ausländischer Abschlüsse nicht zu einer Entwer-
tung deutscher Berufsabschlüsse führen dürfen; 
dies deckt sich insoweit mit dem Ansatz der Bun-
desregierung . Darüber hinaus werden keinerlei 
Bedenken gegen die Einführung eines Anspruchs 
auf Durchführung eines Anerkennungsverfahrens 
bzw . einer „Äquivalenzprüfung“ erhoben und ein 
hoher Informationsbedarf potenzieller Antragstel-
lerinnen und Antragsteller eingeräumt . Die Stel-
lungnahme verdeutlicht darüber hinaus auch, dass 
viele Detail- und Verfahrensfragen zwischen den 
Beteiligten noch eingehender Erörterung bedür-
fen . So wirft die Stellungnahme etwa die Frage auf, 
ob es auch dann zu einer Bestätigung der Gleich-
wertigkeit kommen kann, wenn bei der formalen 
Bewertung des ausländischen Abschlusses im Ver-
gleich zur notwendigen inländischen Qualifikati-
on Defizite festgestellt werden . Die Berücksichti-
gung der Berufserfahrung wird begrifflich aus der 
„Äquivalenzprüfung“ herausgenommen . Auch das 
Instrument der „Teilanerkennung“ wird in der Stel-
lungnahme nicht vertieft erörtert und die Aner-
kennungsrichtlinie 2005/36/EG wird als „abschlie-
ßender gemeinschaftsrechtlicher Rahmen“ be-
zeichnet, obwohl Art . 2 Abs . 2 der Richtlinie aus-
drücklich eine Erstreckung auf in Drittstaaten 
erworbene Abschlüsse zulässt . 

3.5.3 Freie Wohlfahrtspflege

Im Rahmen eines Gespräches zwischen der Be-
auftragten und den Vertreterinnen und Vertreter 
der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
wurde deutlich, dass die Verbände großes Interes-
se an den Fragen der Verbesserung der Anerken-
nung von ausländischen Abschlüssen haben . In ih-
rem Arbeitsfeld sind die Verbände in mehrfacher 
Hinsicht mit dem Thema befasst . Zum einen ist die 
freie Wohlfahrtspflege der größte Arbeitgeber im 
Bereich der sozialen Dienste und Einrichtungen, 
der Krankenhäuser, Pflegeheime, Pflegedienste 
und bei den Kindertagesstätten . Gerade in diesem 
Bereich herrscht häufig ein Mangel an qualifizier-
tem Personal . In diesem Zusammenhang könnten 
die Ausbildungsstätten und -möglichkeiten der 
freien Wohlfahrtspflege bei der Entwicklung und 

Durchführung von Maßnahmen zur Anpassungs-
qualifizierung für diese Berufsbereiche eine wichti-
ge Rolle spielen . Schließlich ist auch die Bereitstel-
lung von Verfahrenswissen zu Anerkennungsmög-
lichkeiten in den von den Verbänden getragenen 
Beratungsstellen von Bedeutung, bei denen Mig-
rantinnen und Migranten tagtäglich um Hilfe oder 
Unterstützung nachsuchen .

3.5.4 Arbeitsverwaltung

Die sich intensivierende Erörterung um die Be-
rücksichtigung von im Ausland erworbenen Ab-
schlüssen und Qualifikationen wurde auch von der 
Bundesagentur für Arbeit aufgegriffen . Ende 2009 
wurde das Merkmal „Ausländische Abschlüsse“ in 
die Vermittlungssoftware „VerBIS“ aufgenommen . 
Dies dürfte sowohl die Vermittlungschancen im 
Einzelfall erhöhen als auch zu einer Sensibilisierung 
des Personals hinsichtlich ggf . bestehender Aner-
kennungs- und Anpassungsqualifizierungsmög-
lichkeiten beitragen . Ferner wurde die besondere 
Situation von Menschen mit Migrationshinter-
grund in das Beratungskonzept der Bundesagen-
tur aufgenommen . Auch die Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung der Bundesagentur hat sich 
im Berichtszeitraum stärker den Fragen der Aner-
kennung ausländischer Abschlüsse in Deutschland 
zugewendet .

Ebenfalls für die Praxis bedeutsam ist, dass mit 
dem Konjunkturpaket II die Möglichkeiten der Wei-
terbildungsförderung aus dem Sonderprogramm 
WeGebAU (Weiterbildung Geringqualifizierter und 
-beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unterneh-
men) befristet bis zum 31 .12 .2010 erweitert wur-
den: Die Kosten einer Weiterbildung können da-
nach auch für bereits qualifizierte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer voll übernommen werden, 
wenn der Berufsabschluss oder die letzte mit öf-
fentlichen Mitteln geförderte Weiterbildung vier 
Jahre oder länger zurückliegen .

Daneben können auch reguläre Förderinstru-
mente der Arbeitsförderung genutzt werden: Für 
Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Ar-
beitsuchende können z . B . die Kosten eines Aner-
kennungsverfahrens aus dem Vermittlungsbudget 
(§ 45 SGB III) übernommen werden, wenn dies zur 
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beruflichen Eingliederung erforderlich ist . Hierzu 
können z . B . Kosten für die Übersetzung von Bil-
dungsnachweisen und Zeugnissen gehören .

4. Wirtschaftliche Lage und Einkommen

Die soziale und wirtschaftliche Lage der in 
Deutschland lebenden Migranten und Migrantin-
nen ist im Schnitt noch immer deutlich schlechter 
als die Lage der Gesamtbevölkerung, die Armuts-
gefährdung deutlich höher .

Grund für die schwächere Einkommenssituati-
on ist, dass Migrantinnen und Migranten öfter ge-
ring bezahlte Arbeitsplätze und zudem ein höhe-
res Arbeitslosigkeitsrisiko haben . Auch der Anteil 
der Langzeitarbeitslosen ist signifikant höher als 
bei Personen ohne Migrationshintergrund .390 Die 
Ursachen dafür sind vielfältig: So verfügen viele 
Menschen mit Migrationshintergrund über niedri-
gere Schul- und Berufsabschlüsse . Auch unzurei-
chende Sprachkenntnisse können den beruflichen 
Aufstieg und damit den Zugang zu höheren Ein-
kommen versperren . Zudem werden im Ausland 
erworbene Abschlüsse in der Regel in Deutschland 
nicht anerkannt .391 Migrantinnen 
und Migranten sind außerdem 
häufig in krisenanfälligen Bran-
chen wie Bauwirtschaft oder Gas-
tronomie beschäftigt . Schließlich 
spielen auch arbeitgeberseitige 
Diskriminierungen bei Einstel-
lung und Aufstieg eine Rolle; dies 
gilt gerade für gut qualifizierte Mi- 
grantinnen und Migranten .392

Aus Sicht der Beauftragten ist die 
Verbesserung der Arbeitsmarkt-
integration unabdingbar . Nur so 
kann das Armutsrisiko von Migran-
tinnen und Migranten verringert und die Integration 
insgesamt gefördert werden . Teilhabe am wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Leben ist Vorausset-
zung für Integration und sozialen Zusammenhalt . 

390 Vgl . Kapitel II 2 .
391 Vgl . Kapitel . II 3 .
392 Vgl . z . B . Lebenslagen in Deutschland, Dritter Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung 2008, S . 139 ff; OECD 
2009 .

4.1 Haushaltseinkommen

Die Nettohaushaltseinkommen von Personen 
mit Migrationshintergrund liegen 2008 unter den 
durchschnittlichen Nettoeinkommen der Gesamt-
bevölkerung . Haushalte mit Personen mit Migrati-
onshintergrund haben öfter Einkommen von unter 
900 € (18 % gegenüber 13 % bei der Gesamtbevölke-
rung) und seltener Einkommen über 2 .600 € (22,5 % 
gegenüber 30 % bei der Gesamtbevölkerung) . Die 
im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung verwendeten gewichteten Äquivalenzein-
kommen weisen die pro Person verfügbaren Ein-
kommen im Haushalt aus, wobei das Gesamtein-
kommen des Haushalts auf die Zahl der Haushalts-
mitglieder bezogen wird .393 Neben den insgesamt 
niedrigeren Einkommen beeinflusst dies die Höhe 
der Pro-Kopf-Einkommen, da Haushalte von Perso-
nen mit Migrationshintergrund in der Regel eine 
größere Zahl von Personen umfassen und die ver-
fügbaren Einkommen daher auf eine größere Zahl 
von Haushaltsmitgliedern verteilt werden .

Tabelle 27: Haushaltseinkommen nach Migrations-
hintergrund im Jahr 2008

Haushalte 900 € bis 1500 € unter 2600 € Insge- unter bis unter 900 € und mehrsamt 1500 € 2600 €

Anteil der Haushalte  In 1.000 in den Einkommensklassen in %

 36 621 13,9 24,7 32,6 28,8
nshintergrund  31 114 13,2 24,5 32,4 29,9
hintergrund  5 505 18,0 25,4 34,1 22,5

 2 567 14,3 24,8 36,1 24,9
 2 940 21,2 25,9 32,4 20,4

fahrung  5 044 18,4 25,8 33,9 22,0
 2 429 14,5 25,2 36,1 24,2
 2 617 22,0 26,3 31,9 19,8

rfahrung 462 13,6 21,2 36,6 28,6
hintergrund 138 10,1 18,1 35,5 36,2

323 14,9 22,6 37,2 25,4

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008

 

Bevölkerung insgesamt
– Personen ohne Migratio

s– Personen mit Migration
» Deutsche
» Ausländer/-innen

r• mit eigener Migrationse
» Deutsche
» Ausländer/-innen

e• ohne eigene Migrations
s» Deutsche mit Migration

» Ausländer/-innen

393 Das durchschnittliche gewichtete Pro-Kopf-Einkommen in 
Privathaushalten (Nettoäquivalenzeinkommen) wird berech-
net, indem das Haushaltsnettoeinkommen auf die gewichte-
te Zahl der Haushaltsmitglieder bezogen wird . Dabei geht 
der Haupteinkommensbezieher im Haushalt mit dem Ge-
wicht 1, alle Haushaltsmitglieder von 14 Jahren und älter mit 
dem Gewicht 0,5 und alle unter 14-jährigen Haushaltsmitglie-
der mit dem Gewicht 0,3 ein (OECD-Äquivalenzskala) .
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Werden die Haushaltseinkommen bezüglich 
der Zahl der Haushaltsmitglieder gewichtet, so 
zeigt sich, dass rund 30 % der Haushalte in 
Deutschland über ein Äquivalenzeinkommen pro 
Kopf von unter 1 .000 € verfügt, bei den Haushal-
ten mit Migrationshintergrund sind dies aber 
46 % . Besonders hoch ist der Wert für Ausländer 
(51 %) und hierbei insbesondere der ersten Gene-
ration (53 %) . Sowohl bei der Gesamtbevölkerung 
wie bei den Personen mit Migrationshintergrund 
ist der Anteil von Personen mit niedrigen Äquiva-
lenzeinkommen bei Frauen besonders hoch . Bei 
den Frauen verfügen 39 % über 
ein Äquivalenzeinkommen un-
ter 1 .000 €, bei den Frauen mit 
Migrationshintergrund sind es 
55 %, bei Ausländerinnen 61 % 
und bei zugewanderten Auslän-
derinnen 62 % . 

Äquivalenzeinkommen von 
2 .000 € und mehr erzielen 10 % 
der Haushalte mit Migrations-
hintergrund (gegenüber 18 % 
bei der Gesamtbevölkerung) . Frauen haben sel-
tener höhere Äqivalenzeinkommen (8 % mit Mig-
rationshintergrund, 12 % bei der Gesamtbevölke-
rung) . Jedoch zeigen sich bei den Haushalten  
mit in Deutschland geborenen 
Personen mit Migrationshin-
tergrund hier deutlich höhere 
Anteile . 14 % der Personen der 
zweiten Generation verfügen 
über ein Äquivalenzeinkommen 
von mindestens 2 .000 € (Frau-
en 10 %), darunter insbesondere 
die Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit (18 %, Frau-
en 13 %) .

Die gezeigten Unterschiede 
bezüglich der Einkommen der Haushalte resul-
tieren einerseits aus höherer Arbeitslosigkeit, an-
dererseits aber aus geringeren Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit . Vergleicht man daher die Ein-
kommen der Personen, die in Haushalten mit Er-
werbstätigen leben, so zeigt sich eine andere Ver-
teilung bei zugleich höheren Einkommen (siehe  
Tabelle 28) .

13 % der Haushalte mit Personen mit Migrati-
onshintergrund, die mindestens ein erwerbstäti-
ges Haushaltsmitglied haben, erzielen Äquiva-
lenzeinkommen von über 2 .000 € . In der Gesamt-
bevölkerung liegt der Anteil bei 24 % . Bei den 
Äquivalenzeinkommen von unter 1 .000 € sind 
33 % der Haushalte mit Personen mit Migrations-
hintergrund vertreten (gegenüber 20 % bei der 
Gesamtbevölkerung) .

Tabelle 28: Äquivalenzeinkommen von Personen nach 
Migrationshintergrund im Jahr 2008

 Gesamt  
(in 1000)

Unter 
1.000 € 
(in %)

1.000 € 
bis  

< 2.000 €

2.000 € 
oder mehr

tBevölkerung insgesam 36.621 29,8 52,4 17,8
ationshintergrund– Personen ohne Migr 31.115 26,8 54,0 19,2
i– Personen mit Migrat onshintergrund 5.506 46,4 43,6 10,0

» Deutsche 2.566 40,8 49,3 9,9
» Ausländer/-innen 2.940 51,3 38,7 10,0

serfahrung• mit eigener Migration 5.045 47,5 42,9 9,6
» Deutsche 2.428 41,4 49,1 9,5
» Ausländer/-innen 2.616 53,2 37,1 9,7

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008

Tabelle 29: Äquivalenzeinkommen von Personen in 
Haushalten mit erwerbstätigen Haupteinkommens-
beziehern nach Migrationshintergrund im Jahr 2008

 Gesamt  
(in 1000)

Unter 
1.000 € 
(in %)

1.000 € 
bis 

< 2.000 €

2.000 € 
oder mehr

tBevölkerung insgesam 21.661 19,8 56,7 23,5
– Personen ohne Migr tionshintergrunda 18.058 17,1 57,4 25,6
– Personen mit Migrati nshintergrundo 3.603 33,4 53,4 13,2
» Deutsche 1.668 29,9 57,4 12,6
» Ausländer/-innen 1.935 36,4 50,0 13,6
• mit eigener Migration erfahrungs 3.235 34,4 52,8 12,8
» Deutsche 1.555 30,6 57,4 12,0
» Ausländer/-innen 1.680 38,0 48,6 13,5

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008

4.2 Armutsrisiko

Aufgrund der geringeren Einkommen haben 
Personen mit Migrationshintergrund ein größeres 
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Tabelle 30: Armutsrisikoquoten nach Migrationshintergrund und Geschlecht im Jahr 2008

 in 1000 Darunter armuts-
gefährdet

Unter  
15 Jahren

Männlich 40.231 14,1 18,3
 Bevölkerung insgesamt Weiblich 41.904 15,1 18,5

Gesamt 82.135 14,6 18,4

1 Personen ohne 
Migrationshintergrund

Männlich
Weiblich
Gesamt

32.381
34.188
66.569

11,2
12,4
11,8

12,8 
13,2 
13,0

2 Personen mit  
Migrationshintergrund

Männlich
Weiblich
Gesamt

7.851
7.716

15.567

26,0
26,7
26,3

30,5
30,2
30,3

 Männlich 4.115 21,1 25,8
 2a darunter Deutsche Weiblich 4.182 22,0 26,3
 Gesamt 8.297 21,6 26,0
 Männlich 3.736 31,3 42,5
 2b darunter Ausländer/innen Weiblich 3.535 32,3 41,5
 Gesamt 7.271 31,8 41,9
 
 
 

2.1 …mit eigener  
Migrationserfahrung

Männlich
Weiblich
Gesamt

5.245
5379

10.624

26,3
26,9
26,6

37,6
40,6
39,0

  Männlich 2.420 20,1 28,9
 2.1a darunter Deutsche Weiblich 2.594 21,0 32,9
  Gesamt 5.014 20,6 30,9
  Männlich 2.825 31,7 44,1
 2.1b darunter Ausländer/innen Weiblich 2.785 32,6 46,9
  Gesamt 5.610 32,1 45,9
 
 
 

2.2 …ohne eigene  
Migrationserfahrung

Männlich
Weiblich
Gesamt

2.606
2.338
4.944

25,2
26,0
25,6

29,4
28,9
29,1

  Männlich 1.695 22,6 25,5
 2.2a darunter Deutsche Weiblich 1.588 23,6 25,9
  Gesamt 3.283 23,1 25,7
 Männlich 911 30,2 41,7
 2.2b darunter Ausländer/innen Weiblich 750 31,2 39,5
  Gesamt 1.661 30,7 40,8

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikrozensus 2008

Armutsrisiko .394 Unter der Armutsrisikoschwelle395 
leben in Deutschland nach den Daten des Mikro-
zensus 2008 14,6 % der Bevölkerung .396 . Bei Perso-

394 Die Armutsrisikoquote bezeichnet den Anteil der Perso-
nen, deren Einkommen unter 60 % des durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Einkommens (Medianwert) nach neuer OECD-Skala 
liegt . Das Pro-Kopf-Einkommen wird pro Mitglied des Haus-
halts unterschiedlich gewichtet .
395 Die Armutsrisikoschwelle bezeichnet das gewichtete Pro-
Kopf-Einkommen, unter deren Grenze eine Person einem Ar-
mutsrisiko unterliegt . Dies ist der Fall, wenn ihr gewichtetes 
Pro-Kopf-Nettoeinkommen weniger als 60 % des durch-
schnittlichen Einkommens (Medianwert) beträgt .
396 Die im Mikrozensus errechnete Quote weicht geringfügig 
von der von der im Rahmen der amtlichen Sozialberichter-

nen mit Migrationshintergrund liegt dieser Anteil 
mit 26,3 % deutlich höher (Personen ohne Migrati-
onshintergrund: 11,8 %) . Auch hier zeigt der Ver-
gleich der Migrantengruppen beträchtliche Un-
terschiede: während 31,8 % der ausländischen Be-
völkerung einem Armutsrisiko unterliegen, sind es 
bei den Deutschen mit eigener Migrationserfah-
rung 20,6 % bzw . ohne eigene Migrationserfah-
rung 23,1 % (vgl . Tabelle 30) .

stattung des Bundes und der Länder errechneten in Höhe von 
14,4 % ab; vgl . http://www .amtliche-sozialberichterstattung .
de .
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4.3 Besonders armutsgefährdete Gruppen

Die Armutsrisikoquote ist insbesondere bei Fa-
milien besonders hoch, da die Zahl der Haushalts-
mitglieder Auswirkungen auf die Berechnung des 
Haushaltsäquivalenzeinkommens hat . Ausschlag-
gebend bei der Reduzierung von Armutsrisiken ist 
vor allem eine hohe Erwerbsbeteiligung mög-
lichst beider Elternteile . Mit dem Kinderzuschlag 
werden Eltern, die wegen ihrer Kinder auf Grund-
sicherungsleistungen angewiesen sind, in ihrer 
Erwerbsneigung unterstützt . Auch die Erhöhung 
des Kindergeldes seit Januar 2010 um 20 € pro 
Kind leistet einen Beitrag zur wirtschaftlichen Sta-
bilität von Familien .

Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren sind 
besonders von Armutsrisiken betroffen; dies be-
trifft dann auch ihre Familien . Der Anteil der Kin-
der und Jugendlichen ohne Migrationshinter-
grund, die von einem Armutsrisiko betroffen wa-
ren, betrug 2008 13 % . Bei Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund ist diese Quote 
mit 30,3 % mehr als doppelt so hoch . Noch höher 
liegt der Anteil bei Ausländerinnen und Auslän-
dern . Hier sind 42 % der Kinder und Jugendlichen 
von Armutsrisiken betroffen, bei den im Ausland 
geborenen Kindern sogar 46 % . 

Insgesamt steigen die Armutsrisiken bei Perso-
nen mit Migrationshintergrund im Lebensverlauf 
bis zum Alter von 20 Jahren noch auf 31 % an, und 
sinken dann bis zum Alter von 55 Jahren auf 20 % 
ab . In der Altersgruppe zwischen 55 und 65 sind 
dann wieder 25 % der Personen mit Migrationshin-
tergrund von Armutsrisiken betroffen, mit 65 und 
mehr Jahren sind dies 28 % . 

Bei Ausländern ist das Armutsrisiko mit 42 % in 
der Altersgruppe unter 15 Jahren am höchsten, 
sinkt dann auf 25 % in der Altersgruppe 45 bis 54 
Jahre und steigt dann auf 39 % in der Altersgruppe 
mit 65 und mehr Jahren . Diese Zahlen aus dem Mi-
krozensus 2008 zeigen deutlich, dass Altersarmut 
bei Zuwanderern ein zentrales Problem ist . 

Nach dem „Alterssicherungsbericht“ der Bun-
desregierung397 verfügen Migrantinnen und Mig-

397 Ergänzender Bericht der Bundesregierung zum Renten-
versicherungsbericht 2008 (Alterssicherungsbericht) S . 117 f . 

ranten im Rentenalter mit durchschnittlich 
1 .000 € im Monat über ein Nettoeinkommen, das 
ca . ein Fünftel unter dem Durchschnitt liegt . Nur 
24 % von ihnen – gegenüber fast 40 % des Durch-
schnitts – haben zusätzliche Einnahmen aus priva-
ter Vorsorge, insbesondere Vermögen oder Le-
bensversicherungen . Auch die Höhe der Einkünfte 
aus diesen Quellen ist deutlich niedriger: 242 € 
gegenüber 349 € .398

Ende 2008 erhielten 13 % der Bevölkerung mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit im Rentenal-
ter Leistungen der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII . In der 
deutschen Vergleichsgruppe bezogen nur 2 % die-
se Leistung .399 In dieser Alterskohorte ergänzt die 
Grundsicherung in der Regel die Renten und an-
dere Einkünfte (auch Erwerbseinkünfte) .

Die Gründe für den beträchtlichen Unter-
schied zwischen Deutschen und Ausländern lie-
gen in der niedrigen Höhe der Renten von Auslän-
derinnen und Ausländern, die das während des 
Erwerbslebens erzielte unterdurchschnittliche 
Einkommen und die durch Arbeitslosigkeit unter-
brochenen Erwerbsbiografien spiegeln . Per-
sonen mit Migrationshintergrund weisen im Ver-
gleich zu solchen ohne Migrationshintergrund 
sowohl in der Gruppe der Berenteten als auch bei 
Personen im Erwerbsalter ab 45 Jahren im Hin-
blick auf Einkommen und Vermögen deutlich 
niedrigere Positionen auf . Das durchschnittliche 
jährliche Haushaltsnettoeinkommen von Beren-
teten mit Migrationshintergrund liegt danach 

Der Alterssicherungsbericht bezeichnet als „Migranten“ le-
diglich Ausländerinnen und Ausländer sowie Personen mit 
eigener Migrationserfahrung: http://www .bmas .de/portal/ 
29492/property=pdf/2008__11__19__alterssicherungsbe-
richt__2008 .pdf .
398 Die hier präsentierten Daten aus dem Alterssicherungsbe-
richt beruhen auf einer freiwilligen Bevölkerungsstichprobe . 
Da die abgefragten Sachverhalte sehr komplex sind und die 
Beantwortung daher gute Deutschkenntnisse voraussetzt, 
muss davon ausgegangen werden, dass insbesondere Perso-
nen aus unteren sozialen Schichten nicht repräsentativ ver-
treten sind . Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Ein-
kommenssituation einer großen Zahl von Personen mit Migra-
tionshintergrund deutlich schlechter ist als es die Ergebnisse 
der Studie zeigen .
399 Vgl . Dorn, Markus: Ergebnisse der Sozialhilfestatistik 2008, 
Wirtschaft und Statistik 1/2010, S . 60-73; DIW; Alterssiche-
rungsbericht .
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mit rund 15 .600 € um 2 .400 € unter dem der 
Berenteten ohne Migrationshintergrund in West-
deutschland . Zugleich spiegelt sich die Hetero-
genität der Bevölkerung mit Migrationshintergr-
und in den Ergebnissen wider . Unter den Beren-
teten verfügen Männer aus der Türkei, den Nach-
folgestaaten Jugoslawiens und aus den EU- 
Anwerbeländern über signifikant niedrigere Ein- 
kommen aus Renten und Pensionen als Personen 
ohne Migrationshintergrund . Berentete aus den 
EU-Anwerbeländern leben signifikant häufiger in 
Haushalten mit einem Einkommen unter der Nied-
rigeinkommensschwelle . Demgegenüber sind Be-
rentete aus den weiteren westlichen Ländern im 
Hinblick auf ihre Einkommenssituation im Durch-
schnitt besser gestellt als Berentete ohne Migra-
tionshintergrund . Das niedrigere Einkommen 
führt auch zu geringeren Möglichkeiten der pri-
vaten Vorsorge .400 

Hinzukommen kürzere Versicherungszeiten in 
der gesetzlichen Rentenversicherung bei Ar-
beitsmigranten, die erst im Erwachsenenalter in 
die Bundesrepublik gekommen sind . Die Zusam-
menrechnung deutscher Rentenanwartschaften 
mit in den Herkunftsländern erworbenen An-
wartschaften auf Grund von Sozialversicherungs-
abkommen oder dem koordinierenden Europäi-
schen Sozialrecht mindert das Armutsrisiko, be-
seitigt es aber nicht, da die in den Jahren der  
Gastarbeiteranwerbung in den Hauptherkunfts- 
ländern erzielbaren Einkommen erheblich unter 
den deutschen lagen und die Höhe der Anwart-
schaften sich nach dem Recht des Herkunftslan-
des richtet . 

400 Vgl . Frick, Joachim R . u .a .: Alterssicherung von Personen 
mit Migrationshintergrund, Endbericht zum Auftrag des 
BMAS, Projektgruppe „Soziale Sicherheit und Migration“, No-
vember 2009, http://www .bmas .de/portal/42398/f398__al-
terssicherung__migranten .html . Im Fokus der Studie steht 
erstmals eine umfassende Analyse der sozio-ökonomischen 
Lage älterer Personen mit Migrationshintergrund in Deutsch-
land im Vergleich zur autochthonen Bevölkerung .

5. Integrationsförderung

5.1 Europäische Integrationspolitik

Seit Ende der 1990er Jahre stehen die legale 
Einwanderung und die Integration von Dritt-
staatsangehörigen mit im Zentrum der Aufmerk-
samkeit der Europäischen Union (EU) . Die meisten 
Mitgliedstaaten sind mit den Auswirkungen inter-
nationaler Migration konfrontiert und müssen 
sich der Herausforderung der Integration von Zu-
gewanderten annehmen . Eine erfolgreiche Integ-
rationspolitik ist daher nicht nur für die Zukunfts-
fähigkeit Deutschlands von entscheidender Be-
deutung, sondern auch für viele andere Mitglied-
staaten der Europäischen Union . Für manche 
Mitgliedstaaten, vor allem die im Zuge der Oster-
weiterung neu hinzugekommenen, ist Einwande-
rung noch ein relativ neues Phänomen . Andere 
haben schon seit Jahrzehnten Erfahrungen mit 
Fragen der Migration und Integration . 

Die Integration sich rechtmäßig im Hoheitsge-
biet aufhaltender Drittstaatsangehöriger ist ein 
zentraler Punkt der Asyl- und Einwanderungspoli-
tik der Europäischen Union geworden . Im Mittel-
punkt steht dabei die Förderung und Koordinati-
on des Austauschs über Erfahrungen und Projekte 
guter Praxis der einzelnen Mitgliedstaaten . Zu-
dem stellt die Europäische Union finanzielle Un-
terstützung für die Förderung der Integrationspo-
litiken der Mitgliedstaaten zur Verfügung . Mit In-
krafttreten des Vertrags von Lissabon am 1 .12 .2009 
wurde erstmals eine ausdrückliche Rechtsgrund-
lage für die Förderung der Integration von Dritt-
staatsangehörigen eingeführt, jegliche Harmoni-
sierung der Integrationspolitik wird darin jedoch 
explizit ausgeschlossen,401 d .h . die Integrations-
politik bleibt in der Zuständigkeit der Mitglied-
staaten .

Die Zielgruppe der europäischen Integrations-
politik sind Drittstaatsangehörige, die sich recht-
mäßig und dauerhaft im Gebiet der Europäischen 
Union aufhalten . Unionsbürgerinnen und -bürger, 
die in einem anderen Mitgliedstaat leben, einge-
bürgerte Migrantinnen und Migranten sowie 
(Spät)Aussiedlerinnen und (Spät)Aussiedler gehö-

401  Vgl . Kapitel III 7 .
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ren nicht zu dieser Zielgruppe . In Deutschland ge-
hören diese Gruppen dagegen auch zu den Ziel-
gruppen nationaler Integrationspolitik, da sie ei-
nen bedeutenden Teil der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund ausmachen . Zudem sind die 
Herausforderungen der Integration bei ihnen mit-
unter ähnlich gelagert wie bei Drittstaatsangehö-
rigen . Daher spiegelt das EU-Konzept der Integra-
tion von Drittstaatsangehörigen nur einen Teil 
der Realität in Deutschland, aber auch in anderen 
Mitgliedstaaten wider .

5.1.1  Instrumente der europäischen  

Integrationspolitik

Eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung 
der Instrumente europäischer Integrationspolitik 
spielt das seit 2003 existierende Netzwerk der Na-
tionalen Kontaktstellen für Integration . Die deut-
sche Kontaktstelle ist im Bundesministerium des 
Innern angesiedelt . Das Netzwerk soll den Mit-
gliedstaaten auf europäischer Ebene ein Forum 
für den Austausch von Informationen und Erfah-
rungen guter Praxis bieten, um erfolgreiche Lö-
sungen für die Integration von Migrantinnen und 
Migranten in allen Mitgliedstaaten zu finden . Zu-
dem soll die Koordinierung und Kohärenz der Ini-
tiativen der EU und der Integrationspolitik auf na-
tionaler Ebene sichergestellt werden . Als aktuel-
les Beispiel für die Tätigkeit der Nationalen Kon-
taktstellen kann die Entwicklung von europä- 
ischen Indikatoren zur Messung der Ergebnisse 
von Integrationspolitik in den EU-Mitgliedstaaten 
angeführt werden .402 

Zur Förderung der Zusammenarbeit und des 
Informationsaustauschs zwischen den Nationalen 
Kontaktstellen für Integration werden von der Eu-
ropäischen Kommission Handbücher zur Integra-
tion für Entscheidungsträger und Praktiker her-
ausgegeben .403 Die dritte und letzte Ausgabe der 
Handbücher wurde im Frühjahr 2010 bei der Mi-
nisterkonferenz zur Integrationspolitik in Sara-
gossa präsentiert . Die Erarbeitung der Handbü-

402  Vgl . Kapitel I 3 .3 .
403  Europäische Kommission: Handbuch zur Integration für 
Entscheidungsträger und Praktiker . Vgl . 6 . und 7 . Lagebericht .

cher in einer Reihe von Konferenzen und Semina-
ren hat zu einem intensiven Austausch über die 
einzelnen Aspekte der Integrationspolitik ge-
führt, an dem neben Regierungsvertretern auch 
Wissenschaftler sowie Vertreter der Zivilgesell-
schaft beteiligt waren . 

Um die Integrationspolitik und die Entwick-
lung von Integrationsmaßnahmen in den Mit-
gliedstaaten zu unterstützen, wurde im Auftrag 
der Europäischen Kommission die Europäische 
Webseite für Integration entwickelt . Mit Hilfe der 
im April 2009 gestarteten virtuellen Dialogplatt-
form sollen politische Entscheidungsträger und 
andere relevante Akteure aus dem Bereich der In-
tegration Informationen und Erfahrungen guter 
Praxis austauschen können . Dadurch soll vorran-
gig auch die Kooperation staatlicher und zivilge-
sellschaftlicher Akteure im Bereich der Integrati-
on auf europäischer Ebene verbessert werden . 
Die Europäische Website für Integration stellt 
eine Vielfalt von Werkzeugen und Informationen 
zum Thema Integration zur Verfügung .404 

Das Europäische Integrations-Forum bietet zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen die Möglich-
keit, ihre Vorschläge bezüglich der Integration 
von Zuwanderern zum Ausdruck zu bringen und 
mit europäischen Institutionen die gegenwärti-
gen und zukünftigen Herausforderungen im Be-
reich der Integration zu erörtern . Das Europäische 
Integrations-Forum als physische Dialogplatt-
form und die Europäische Website für Integration 
als virtuelle Dialogplattform ergänzen einander 
somit . Die Auftaktveranstaltung fand im April 
2009, die zweite Sitzung im November 2009 in 
Brüssel statt . Das Forum wird von einem Büro ge-
leitet, welches mit je einem Vertreter der Europäi-
schen Kommission und des Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschusses sowie mit zwei 
Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen 
besetzt ist . Als deren Vertretung wurden eine Ver-
treterin des Rates für ethnische Minderheiten aus 
Dänemark sowie ein Vertreter von Caritas Europa 
gewählt . 

404  Die Europäische Website für Integration steht auf Deutsch, 
Englisch und Französisch zur Verfügung und ist im Internet 
unter http://ec .europa .eu/ewsi/de/index .cfm zu finden .
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Aus Sicht der Beauftragten sollte die Einbin-
dung des Europäischen Integrations-Forums in 
die Entwicklung der europäischen Integrations-
politik konzeptionell weiter ausgearbeitet wer-
den . Insbesondere das Verhältnis von Integrati-
onsforum und Nationalen Kontaktstellen für Inte-
gration bedarf einer klar strukturierten Hand-
lungsgrundlage, um einerseits Doppelarbeit zu 
vermeiden und andererseits Synergieeffekte zu 
ermöglichen .

Im Ergebnis haben nach Auffassung der Beauf-
tragten der verstärkte Austausch zwischen den 
Mitgliedstaaten über die Integrationspolitik so-
wie die bessere Koordinierung des Austauschs 
durch die Europäische Kommission unter ande-
rem dazu beigetragen, dass eine Reihe von Mit-
gliedstaaten in den letzten Jahren vergleichbare 
Instrumente der Integrationsförderung einge-
führt haben . So wurden beispielsweise in Deutsch-
land, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden 
und zuletzt auch in Österreich verpflichtende 
Sprachkurse für Neuzuwanderer eingeführt . 

Auch die Einführung des Erfordernisses von 
Sprachkenntnissen im Herkunftsland, die im Rah-
men des Familiennachzugs bereits vor Einrei- 
se nachgewiesen werden müssen, erfolgte in 
Deutschland, den Niederlanden und Frankreich in 
relativ kurzem zeitlichen Abstand, in Österreich 
sowie in Dänemark ist die Einführung in Kürze  
geplant .405 

5.1.2 Der Europäische Integrationsfonds (EIF)

Der Rat der Europäischen Union hat im Jahr 
2007 die Einrichtung des Europäischen Fonds für 
die Integration von Drittstaatsangehörigen (EIF) 
für den Zeitraum 2007 – 2013 innerhalb des gene-
rellen Programms „Solidarität und Steuerung der 
Migrationsströme“ beschlossen .406 Das Bundes-
ministerium des Innern hat das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge (BAMF) als zuständige Be-
hörde zur Verwaltung des EIF in Deutschland be-
nannt . 

405  Zu den rechtlichen Bestimmungen des Ehegattennach-
zugs in Deutschland vgl . Kapitel III 2 .2 .
406  Vgl . 2007/435/EG . Vgl . 7 . Lagebericht, S . 195 .

Ziel des EIF ist es, die Mitgliedstaaten bei der 
Integration von Drittstaatsangehörigen mit un-
terschiedlichem ethnischen, sprachlichen, kultu-
rellen, sozialen und religiösen Hintergrund zu un-
terstützen . Die Europäische Kommission gibt als 
Rahmen für die nationalen Mehrjahresprogram-
me vier Prioritäten vor, von denen mindestens 
drei umgesetzt werden müssen . Die Umsetzung 
der ersten beiden Prioritäten ist zwingend vor-
geschrieben:407 

n Maßnahmen zur Umsetzung der Gemeinsa-
men Grundprinzipien im Bereich der europäi-
schen Integrationspolitik .

n Entwicklung von Indikatoren und Bewertungs-
methoden zur Messung der Fortschritte, An-
passung der Strategien und Maßnahmen und 
zur Erleichterung der Koordination des „ver-
gleichenden Lernens“ .

n Aufbau integrationspolitischer Kapazitäten, 
Koordinierung und Aufbau interkultureller 
Kompetenz in den Mitgliedstaaten auf allen 
Regierungsebenen .

n Austausch von Erfahrungen, bewährten Prakti-
ken und Informationen zwischen den Mitglied-
staaten .

Das von der Europäischen Kommission gebil-
ligte deutsche Mehrjahresprogramm408 wird in 
Form von Jahresprogrammen umgesetzt, um fle-
xibel auf veränderte Anforderungen reagieren zu 
können . Im Jahr 2009 wurde eine Ergänzung der 
Maßnahmenbereiche um den Bereich „Kommuni-
kation und Kooperation zwischen den Mitglied-
staaten“ vorgenommen, um alle von der Europäi-
schen Kommission vorgegebenen Prioritäten er-
füllen zu können . In den Jahresprogrammen 2009 
und 2010 werden somit folgende Maßnahmenbe-
reiche aufgeführt:409

407  Vgl . KOM (2007) 3926 endg .
408  Vgl . Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Entwurf für 
das Mehrjahresprogramm EIF 2007 – 2013, Stand 22 .9 .2008 .
409  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Aufforderung 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zur Einrei-
chung von Anträgen auf Gewährung einer Zuwendung aus 
dem Europäischen Fonds für die Integration von Drittstaats-
angehörigen für das Förderjahr 2010 .
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n Vorintegration

n Integration durch Bildung

n Bildungsangebote für spezielle Zielgruppen

n Vorbereitende Maßnahmen zu späteren ar-
beitsmarktbezogenen Integrationsmaßnah-
men

n Vorbereitende Maßnahmen zu späteren ar-
beitsmarktbezogenen Integrationsmaßnah-
men für spezielle Zielgruppen

n Integration durch gesellschaftliche Teilhabe

n Integration durch gesellschaftliche Teilhabe; 
Umsetzung der spezifischen Priorität „Inter-
kultureller Dialog“

n Monitoring, Evaluierung, Indikatoren

n Interkulturelle Kompetenz und Kapazitäten

n Interkulturelle Kompetenz und Kapazitäten; 
Umsetzung der spezifischen Priorität „Einbe-
ziehung der Aufnahmegesellschaft in den Inte-
grationsprozess“

n Kommunikation und Kooperation zwischen 
den Mitgliedstaaten .

Zielgruppe des Europäischen Integrations-
fonds sind Drittstaatsangehörige mit einem auf 
Dauer angelegten Aufenthalt, wobei ein Schwer-
punkt auf Neuzuwanderer gelegt wird .410 Die 
Laufzeit der geförderten Projekte beträgt maxi-
mal 36 Monate .

Der EIF stellt auch finanziell eine wichtige Er-
gänzung nationaler Integrationsförderprogram-
me dar . Zur Förderung von Integrationsmaßnah-
men in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union steht im EIF für den Zeitraum 2007 bis 2013 
ein Gesamtbetrag in Höhe von 825 Mio . € zur Ver-
fügung . Für das Förderjahr 2007 wurde der Bun-
desrepublik Deutschland ein Betrag in Höhe von 
10,389 Mio . € zugewiesen . Dies entsprach einem 
Anteil von 16,0 % an den europäischen Gesamt-
mitteln . In den folgenden Jahren erhöhte sich  

410  Bundesministerium des Innern: Richtlinie zur Umsetzung 
der Entscheidung des Rates 2007/435/EG über die Einrichtung 
des Europäischen Fonds für die Integration von Drittstaatsan-
gehörigen für den Zeitraum 2007 – 2013, S . 2 f .

die Fördersumme . So standen Deutschland im 
Haushaltsjahr 2008 Fördermittel in Höhe von 
10,808 Mio . € zur Verfügung, im Jahr 2009 betrug 
die Fördersumme 12,388 Mio . € und im Jahr 2010 
erhöhte sich der Betrag auf 13,582 Mio . € . Gleich-
zeitig ging der Anteil Deutschlands an den insge-
samt für die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union zur Verfügung stehenden Mitteln von 
16,0 % im Jahr 2007 auf 12,3 % im Jahr 2010 zurück . 
Die Verteilung innerhalb der Europäischen Union 
wird auf der Grundlage der Anzahl der Drittstaats-
angehörigen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
berechnet .

Als problematisch für Antragsteller – insbeson-
dere für kleinere Träger – erweist sich in der Praxis 
der hohe Verwaltungsaufwand sowie das Erfor-
dernis, i .d .R . 50 % der Fördersumme als Kofinan-
zierung oder Eigenmittel aufbringen zu müssen . 
Selbst die bestenfalls nur 25 % betragende Eigen- 
bzw . Drittmittelquote, wenn Projekte in hohem 
Maße den spezifischen Prioritäten dienen, ist für 
kleinere Träger nur schwer zu bewältigen .

Um dieses Problem zu lösen, ist in der Aus-
schreibung zum Europäischen Integrationsfonds 
für das Förderjahr 2010 ausdrücklich dafür gewor-
ben worden, künftig verstärkt Projektpartner-
schaften untereinander einzugehen . Denn auf 
diese Weise können Synergieeffekte erzielt wer-
den . Insbesondere kann vorteilhaft sein, wenn 
Partnerschaften mit größeren und erfahrenen, 
vornehmlich auch finanzstarken Organisationen 
eingegangen werden .

Ein weiteres Problem in der praktischen Durch-
führung stellt die Festlegung der Zielgruppe 
„Drittstaatsangehörige“ dar, aufgrund derer Uni-
ons-Bürgerinnen und -bürger, eingebürgerte Mi-
grantinnen und Migranten sowie (Spät)Aussiedle-
rinnen und (Spät)Aussiedler von Integrationsmaß-
nahmen, die aus dem EIF gefördert werden, 
grundsätzlich ausgeschlossen sind . So sind bei ge-
mischten Teilnehmerkreisen nur die Projektaus-
gaben förderfähig, die für die genannte Zielgrup-
pe erbracht werden . Dies stellt die Projektträger 
vor erhebliche Probleme .

Laut Leitfaden für Antragsteller ist „durch Vor-
lage geeigneter Unterlagen (z . B . Pass, amtliche 
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Bescheinigung, Ausweispapiere) nachzuweisen, 
dass aus Mitteln des Europäischen Integrations-
fonds tatsächlich nur die zugelassenen Zielgrup-
pen begünstigt werden .“411 Abgesehen vom ho-
hen Verwaltungsaufwand ist aus Sicht der Beauf-
tragten das integrationspolitische Signal, das 
durch die Anforderung des Passnachweises an die 
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer ausge-
sandt wird, bedenklich . Daher haben einige Pro-
jektträger in der Vergangenheit darauf verzich-
tet, sich die Pässe vorlegen zu lassen, wodurch sie 
jedoch ein hohes finanzielles Risiko eingegangen 
sind . 

Wie oben geschildert, spiegelt die Beschrän-
kung der Zielgruppe auf Drittstaatsangehörige 
die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung mit 
Migrationshintergrund in Deutschland nur unzu-
reichend wider, weshalb hier aus Sicht der Beauf-
tragten eine Flexibilisierung der Förderbestim-
mungen dringend geboten wäre . Aufgrund der 
genannten Schwierigkeiten gestaltete sich die 
EIF-Antragstellung beim BAMF anfangs eher 
schleppend, so dass ein Teil der Fördermittel er-
neut ausgeschrieben werden musste . Im Förder-
jahr 2009 wurden jedoch die zur Verfügung ste-
henden Mittel vollständig ausgeschöpft . Die Sum-
me der beantragten Mittel überschritt die zur 
Verfügung stehenden Mittel sogar um das Fünffa-
che . Dies hängt auch damit zusammen, dass die in 
den Jahren 2007 und 2008 begonnenen 3-Jahres-
Projekte bereits einen bedeutenden Teil der für 
das Förderjahr 2009 zur Verfügung stehenden 
Mittel gebunden haben .

5.1.3  Europäische Ministerkonferenzen zum 

Thema Integration 

Zur Fortsetzung der politischen Debatte, die 
mit der ersten Ministerkonferenz zum Thema In-
tegration in Groningen (Niederlande) im Jahr 
2004 angestoßen wurde, werden regelmäßige  
informelle Treffen der für Integration zuständi-
gen Minister durchgeführt . Die zweite Minister-

411  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Leitfaden für 
Anträge auf Zuwendungen aus dem Europäischen Integrati-
onsfonds (EIF) für die Jahre 2007 bis 2013, S . 6 .

konferenz fand im Mai 2007 auf Einladung des 
Bundesministers des Innern in Potsdam statt,412 
ein weiteres Treffen im November 2008 in Vichy 
(Frankreich) . Die vierte Ministerkonferenz zum 
Thema Integration hat unter der spanischen Prä-
sidentschaft im April 2010 in Saragossa stattge-
funden . Die Beauftragte hat seit dem Jahr 2007 
gemeinsam mit dem Bundesminister des Innern 
an den genannten Konferenzen teilgenommen .

Bei der Konferenz der Integrationsminister in 
Vichy im November 2008 standen die Themen 
Teilhabe, Umgang mit Vielfalt und Schaffung ge-
meinsamer Indikatoren im Zentrum der Aufmerk-
samkeit . Weiterhin wurde diskutiert, wie Entwick-
lungen in den Bereichen Beschäftigung, soziale 
Eingliederung und Bildung dazu beitragen kön-
nen, die Teilhabe der Einwanderinnen und Ein-
wanderer an ihren Aufnahmegesellschaften zu 
fördern .

Im Anschluss an die Konferenz von Vichy wur-
den vom Rat der Europäischen Union „Schlussfol-
gerungen des Rates und der Vertreter der Regie-
rungen der Mitgliedstaaten zur Integrationspoli-
tik in der Europäischen Union“ angenommen, mit 
denen eine Schwerpunktsetzung der Integrati-
onspolitik in der Europäischen Union für die 
nächsten Jahre vorgenommen wird .413 

Laut den Ratsschlussfolgerungen „müssen die 
Gemeinsamen Grundprinzipien im Hinblick auf 
folgende Themenbereiche gefördert und vertieft 
werden: Verbreitung der Grundwerte der Europä-
ischen Union, Integrationspfade, Zugang zur Be-
schäftigung und Förderung von Beschäftigungs-
vielfalt, Integration von Frauen und Kindererzie-
hung, interkultureller Dialog und Gestaltungs-
grundsätze der Integrationspolitiken .“414

Als konkrete Maßnahme wird u .a . die „Unter-
stützung der Initiative Deutschlands [genannt], 
die darauf abzielt, 2009 eine Konferenz über die 
Bewertung der Integrationspolitiken und die 
förmliche Festlegung von Indikatoren auszu-
richten .“415 Ferner werden die Nationalen Kon-

412  Vgl . 7 . Lagebericht, S . 194 .
413  Dok . 15251/08 .
414  Ebd ., S . 3 .
415  Ebd ., S . 11 . Zum Prozess der Indikatorenentwicklung auf eu-
ropäischer Ebene sowie der EU-Indikatorenkonferenz in Ber-
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taktstellen für Integration aufgefordert, europäi-
sche Module für die Integration von Migranten zu 
entwickeln, „die unter Berücksichtigung der auf 
einzelstaatlicher Ebene gewonnenen Erfahrun-
gen und im Anschluss an die Ausarbeitung des In-
tegrationshandbuchs der Kommission als Refe-
renzrahmen für Einführungs- und Sprachkurse, 
die Beteiligung der Aufnahmegesellschaft, die 
Teilnahme des Zuwanderers am örtlichen Leben 
und verschiedene Aspekte des Integrationspro-
zesses dienen können .“416 

In Vichy wurde auch vereinbart, die Empfeh-
lungen aus dem von Deutschland anlässlich der 
Ministerkonferenz in Potsdam vorgelegten Be-
richt zum interkulturellen Dialog umzusetzen .417 
Dem entsprechend wurde im Rahmen der Natio-
nalen Kontaktstellen für Integration ein Verfahren 
für den regelmäßigen Austausch von Erfahrungen 
und bewährten Praktiken im Bereich des interkul-
turellen Dialogs geschaffen . 

Auch die Bedeutung von Sprach- und Orientie-
rungskursen für den Integrationsprozess – sei es 
als vorbereitende Maßnahme im Herkunftsland, 
sei es als Erstintegrationsmaßnahme im Aufnah-
meland – wird in der Schlusserklärung der Minis-
terkonferenz von Vichy hervorgehoben .418 Somit 
zeigt sich nach Auffassung der Beauftragten auch 
bei den Ministerkonferenzen, dass unter ande-
rem die verstärkte Zusammenarbeit und Koordi-
nierung der Integrationspolitik auf europäischer 
Ebene, wie oben geschildert, im Ergebnis zu einer 
zunehmenden Kohärenz von Integrationsmaß-
nahmen in einigen EU-Mitgliedstaaten beiträgt .

Die vierte informelle europäische Konferenz 
der für Integration zuständigen Minister, die am 
15 .4 ./16 .4 .2010 in Saragossa stattgefunden hat, 
stand unter dem Motto „Integration als Triebfe-
der für Entwicklung und sozialen Zusammenhalt“ . 
Bei der Konferenz wurde eine Erklärung verab-
schiedet, die konkrete Vorschläge für die The-
menbereiche „Beschäftigung und Bildung“, „Um-
fassende Teilnahme: Verschiedenartige Stadtvier-

lin vgl . Kapitel I 3 .2 .
416  Ebd ., S . 11 .
417  Dok . 14391/08 MIGR 89 SOC 605 .
418  Dok . 15251/08, S . 5 .

tel“ sowie „Evaluierung der Integrationspolitiken“ 
enthalten .419 

In der Schlusserklärung wird u .a . die Verbesse-
rung der Strukturen und Instrumente des europä-
ischen Wissensaustauschs, die Berücksichtigung 
von Integrationsfragen in allen einschlägigen Po-
litikbereichen, eine Stärkung der Rolle der Natio-
nalen Kontaktstellen für Integration sowie die 
Betrachtung von kultureller Vielfalt als Chance 
für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
gefordert . Ferner wird auf die Bedeutung der Ent-
wicklung von gemeinsamen europäischen Modu-
len zur Integration von Zuwanderinnen und Zu-
wanderern hingewiesen, die Anerkennung positi-
ver Aspekte der Migration betont und die Not-
wendigkeit der Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
in die Entwicklung europäischer Integrationspo-
litik – insbesondere in Stadtvierteln mit hohem 
Migrantenanteil – unterstrichen . Als letzter Punkt 
ist in der Schlusserklärung die Durchführung ei-
nes Pilotprojektes zur Erprobung von Integrati-
onsindikatoren auf europäischer Ebene vorgese-
hen .420

Die Erklärung der informellen Konferenz wur-
de als Ratsschlussfolgerung auf dem Justiz- und 
Innenrat der EU im Juni 2010 angenommen .

5.1.4 Stockholmer Programm

Das Stockholmer Programm ist das Nachfolge-
programm des Haager Programms von 2004 und 
soll als Mehrjahresprogramm der Politik der EU im 
Bereich Justiz und Inneres im Zeitraum von 2010 
bis 2014 einen Rahmen geben . Im Stockholmer 
Programm sind auch Ausführungen zum Thema 
Integration enthalten .421

Zur Vorbereitung des Stockholmer Programms 
hat die Kommission im Juni 2009 die Mitteilung 
„Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts im Dienste des Bürgers“ vorgelegt, in dem 
Vorschläge für Maßnahmen der EU sowie der Mit-

419  Dok . 7800/10 .
420  Vgl . ebd ., S . 9 ff . Zum Prozess der Entwicklung von Integra-
tionsindikatoren auf europäischer Ebene vgl . Kapitel I 3 .3 .
421  Vgl . Dok . 17024/09 . Zum Bereich Einwanderung und Asyl 
im Stockholmer Programm vgl . Kapitel II 5 .1 .4 .
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gliedstaaten im Bereich Justiz und Inneres in den 
Jahren von 2010 bis 2014 unterbreitet werden .422 
Das Stockholmer Programm wurde am 10 .12 ./ 
11 .12 .2009 auf Vorschlag der schwedischen Rats-
präsidentschaft vom Rat der Europäischen Union 
angenommen . Darin wurden viele Anregungen 
der Kommission im Bereich der Integrationspoli-
tik übernommen . 

Im Stockholmer Programm wird die Kommissi-
on aufgefordert, die Mitgliedstaaten dabei zu un-
terstützen, bis spätestens zum Jahr 2014 Maßnah-
men zur besseren Integration von Drittstaatsan-
gehörigen aufzulegen: „Eine energischere Integ-
rationspolitik sollte darauf ausgerichtet sein, 
ihnen vergleichbare Rechte und Pflichten wie EU-
Bürgern zuzuerkennen .“423

Ferner werden vom Europäischen Rat konkrete 
Maßnahmen vorgeschlagen, mit deren Hilfe die 
EU-Kommission ersucht wird, die Integrationspo-
litik in den Mitgliedstaaten zu fördern . Dazu ge-
hören: 

n die Entwicklung eines Koordinierungsrah-
mens,

n die Einbeziehung von Integrationsfragen in 
alle einschlägigen Politikbereiche,

n die Ermittlung gemeinsamer Verfahrenswei-
sen und europäischer Module zur Unterstüt-
zung des Integrationsprozesses,

n die Entwicklung zentraler Indikatoren in einer 
begrenzten Anzahl relevanter Politikbereiche 
(z . B . Beschäftigung, Bildung und soziale Inte-
gration) zur Überwachung der Ergebnisse in-
tegrationspolitischer Maßnahmen,

n eine wirkungsvollere Konsultation und Einbe-
ziehung der Zivilgesellschaft,

n die Stärkung der demokratischen Werte und 
des sozialen Zusammenhalts sowie die Förde-
rung von interkulturellem Dialog und Kontak-
ten auf allen Ebenen .424

422  KOM (2009) S . 262 .
423  Ebd ., S . 64 .
424  Ebd ., S . 65 .

Die Kommission hat am 20 .4 .2010 einen Akti-
onsplan zur Umsetzung des Stockholmer Pro-
gramms vorgelegt, mit dem die Weichen für kon-
krete Maßnahmen der Integrationspolitik auf eu-
ropäischer Ebene in den nächsten fünf Jahren ge-
stellt werden sollen .425 

5.1.5  Deutsch-französische Zusammenarbeit  

in der Integrationspolitik

Im Berichtszeitraum wurde der intensive bila-
terale Austausch über Fragen der Zuwanderung 
und Integration im Rahmen der deutsch-französi-
schen Kooperation fortgesetzt .426 Beim 8 . deutsch-
französischen Ministerrat im November 2007 un-
ter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel und 
Staatspräsident Sarkozy war beschlossen worden, 
die Themen Migration und Integration zu einem 
Schwerpunkt der deutsch-französischen Zusam-
menarbeit zu machen und dafür eine deutsch-
französische Arbeitsgruppe zu Migrationsfragen 
einzurichten . Diese nimmt ihre Aufgabe erfolg-
reich wahr . Auch in den kommenden Jahren soll 
der Erfahrungsaustausch zu Fragen der Integrati-
on fortgesetzt werden . Auf politischer wie auch 
auf fachlicher Ebene fanden eine Reihe von Be-
gegnungen statt, in denen die Zusammenarbeit 
vertieft und Beispiele guter Praxis ausgetauscht 
wurden .

5.1.6 Fazit

Die europäische Integrationspolitik basiert in 
erster Linie auf dem Austausch von Erfahrungen 
guter Praxis im Rahmen der Koordinierung durch 
die EU-Kommission . Die Mitgliedstaaten lernen 
voneinander und entwickeln dadurch ihre Integ-
rationspolitik weiter . Auch wenn es keine Harmo-
nisierung der Rechtsvorschriften im Bereich der 
Integration gibt, so trägt der stetige Austausch 
nach Auffassung der Beauftragten unter anderem 
doch dazu bei, dass in einigen Mitgliedstaaten in-
nerhalb eines kurzen Zeitraums vergleichbare Ins-
trumente der Integrationsförderung eingeführt 

425 KOM (2010) 171 endgültig .
426 Vgl . 7 . Lagebericht, S . 20ff .
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wurden . Es ist somit zu einem gewissen Grad eine 
Konvergenz der Integrationspolitik auf europäi-
scher Ebene entstanden . Nach wie vor bestehen 
jedoch große Unterschiede zwischen den alten 
Mitgliedstaaten, die über langjährige Erfahrun-
gen mit Migration und Integration verfügen, und 
den neuen Mitgliedstaaten, für die es sich hierbei 
um relativ neue Phänomene handelt . 

Wie eingangs beschrieben, sind gemäß dem 
Vertrag von Lissabon Drittstaatsangehörige mit 
rechtmäßigem und dauerhaftem Aufenthalt die 
Zielgruppe der europäischen Integrationspolitik . 
Der Vertrag von Lissabon hat jedoch keinen aus-
schließenden Charakter . Es ist dort nicht geregelt, 
dass die Mitgliedstaaten sich nicht über die Integ-
ration anderer Zielgruppen austauschen dürfen, 
um voneinander zu lernen . Der europäische Wis-
sensaustausch beispielsweise im Rahmen der Na-
tionalen Kontaktstellen für Integration sollte sich 
daher nicht nur auf Drittstaatsangehörige be-
schränken .

Zudem sollte der Europäische Integrations-
fonds (EIF) dahingehend flexibilisiert werden, dass 
keine Zielgruppen von der Integrationsförderung 
ausgeschlossen werden . Dabei ist unstrittig, dass 
Integrationsmaßnahmen für Bürger anderer EU-
Mitgliedstaaten nicht auf Verpflichtung oder 
Zwang beruhen dürfen . Vielmehr muss es sich um 
unverbindliche Unterstützungsangebote auf frei-
williger Basis (z . B . Sprachkurse) handeln . Damit 
widersprechen solche Angebote auch nicht dem 
Gedanken der Freizügigkeit, sondern befördern 
diese .

Es bleibt abzuwarten, wie sich die institutio-
nelle Neuordnung aufgrund der neuen Rechts-
grundlage des Vertrags von Lissabon auswirken 
wird . Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich 
das Europäische Parlament auf Grundlage des 
Vertrags zukünftig stärker in die Entwicklung der 
europäischen Integrationspolitik einbringen wird . 
Auch der Europäische Rat kann zukünftig eine ei-
gene Ratsarbeitsgruppe zu Integrationsfragen 
einrichten . 

5.2 Integrationsförderung des Bundes

5.2.1 Integrationskurse

Seit dem 1 .1 .2005 werden Integrationskurse 
gemäß § 43 ff . AufenthG durchgeführt . 2007 er-
folgte im Rahmen der Änderung des Aufenthalts-
gesetzes durch das Richtlinienumsetzungsgesetz 
vom 19 .8 .2007 und der Neufassung der Integrati-
onskursverordnung vom 5 .12 .2007 eine Überar-
beitung der Kurse, um die Chancen auf einen er-
folgreichen Kursabschluss zu erhöhen . In ihren 
letzten beiden Berichten427 hat die Beauftragte 
das Kurssystem ausführlich dargestellt, weswe-
gen hier auf eine erneute Ausführung seiner 
Grundzüge und der im Jahr 2007 vorgenomme-
nen Veränderungen verzichtet wird . Im Folgen-
den werden neben der Inanspruchnahme der Kur-
se insbesondere die im Berichtszeitraum erfolg-
ten Neuerungen sowie zentrale Diskussionspunk-
te im Zusammenhang mit den Integrationskursen 
dargestellt .

5.2.1.1 Teilnehmerkreis

Die Neuregelungen im Laufe des Jahres 2007 
haben zu einer größeren Inanspruchnahme der 
Kurse und der Abschlussprüfungen geführt . Nach 
einem Höchststand der Kursteilnehmenden im 
Jahr 2008 sind die Zahlen im Jahr 2009 zwar leicht 
gesunken (vgl . Tabelle 17 im Anhang), liegen aber 
mit 145 .934 neu erteilten Teilnahmeberechtigun-
gen weiterhin auf hohem Niveau .428 116 .052 Perso-
nen haben im Laufe des Jahres 2009 einen Kurs 
neu begonnen . Insgesamt haben damit seit Be-
stehen der Kurse 600 .374 Personen einen Integra-
tionskurs neu begonnen . Unverändert hoch ist 
das Interesse von Migrantinnen am Kursbesuch . 
Sie stellen zwei Drittel der Kursteilnehmenden . 

427 Vgl . 6 . Lagebericht B .V .5 .3 und 7 . Lagebericht, 
Kapitel II .4 .1 ff .
428 Alle Teilnehmer- und Prüfungszahlen zu den Integrations-
kursen in diesem Kapitel sind den Berichten des BAMF zur Inte-
grationsstatistik für die Jahre 2007-2009 entnommen . Sie sind 
im Internet unter http://www .integration-in-deutschland .de/
nn_283072/SubSites/Integration/DE/03__Akteure/Integrati-
onskurse/ZahlenUndFakten/zahlenundfakten-node .html?__
nnn=true abzurufen .
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Besonders häufig besuchen sie Eltern- und Frau-
enintegrationskurse, Intensiv-, Alphabetisierungs- 
sowie allgemeine Integrationskurse .

Im Berichtszeitraum wurde mehrfach öffent-
lich diskutiert, dass zur Kursteilnahme Verpflichte-
te ihrer Verpflichtung in größerer Zahl nicht nach-
kämen und sie deshalb nicht integrationswillig 
seien . Aus Sicht der Beauftragten ist eine solch 
pauschalierte Aussage nicht sachgerecht . Denn 
eine differenzierte Betrachtung der Hintergründe 
führt zu folgendem Befund: Bei zur Kursteilnahme 
verpflichteten SGB II-Beziehern können zwischen 
Feststellung des Deutschförderbedarfs und dem 
tatsächlichen Kursbeginn z .T . erhebliche zeitliche 
Verzögerungen entstehen . Ein Grund hierfür ist 
das große und für die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer oftmals unübersichtliche Träger- und 
Kursangebot . Wer sich bei einem Kursträger an-
meldet, erhält zunächst nur eine Anmeldebestäti-
gung und eine Mitteilung zum voraussichtlichen 
Kursbeginn . Erst wenn ein Kurs nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Anmeldung zustande 
kommt, ist der Kursträger verpflichtet, die ange-
meldeten Personen hierüber zu informieren .

Zudem können auch andere Gründe, wie z . B . 
Umzug, Fortzug ins Ausland, Schwangerschaft, 
Eintritt in den Arbeitsmarkt, Krankheit, Pflege von 
Familienangehörigen, Warten auf Beginn eines 
passenden Integrationskurses, den Kursbeginn 
verzögern oder unmöglich machen . Das BAMF 
geht von einer Quote von 8-10 % tatsächlicher 
Kursverweigerer aus . Dies ist eine im Vergleich 
mit anderen Maßnahmen, z . B . im Rahmen der Ar-
beitsförderung, niedriger Anteil . 

Wie bereits in den ersten beiden Jahren seit 
Einführung der Integrationskurse nahm auch in 
den Jahren 2007-2009 mehr als die Hälfte der Teil-
nehmenden freiwillig an den Kursen teil . Im Jahr 
2009 waren es 56,4 % aller Kursteilnehmenden . 
Die größte Gruppe darunter sind bereits länger in 
Deutschland lebende Ausländerinnen und Aus-
länder . An sie wurden im Jahr 2009 51 .848 Teilnah-
meberechtigungen erteilt (= 35,5 % aller ausge-
stellten Teilnahmeberechtigungen) . Von diesen 
Teilnahmeberechtigten haben 41 .628 Personen 
im Jahr 2009 einen Kurs besucht . Die zweitgrößte 
Gruppe der freiwillig Teilnehmenden stellen deut-

sche Staatsangehörige . Sie können seit der Ände-
rung des Aufenthaltsgesetzes im Jahr 2007 im 
Rahmen freier Kursplätze zu einem Integrations-
kurs zugelassen werden, wenn sie nicht über aus-
reichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen 
und in besonderer Weise integrationsbedürftig 
sind . 2009 haben 15 .817 Deutsche eine Teilnahme-
berechtigung erhalten (= 10,8 % aller Teilnahme-
berechtigungen), von denen wiederum 13 .322 an 
einem Kurs teilgenommen haben . Die drittgrößte 
Gruppe der freiwillig Teilnehmenden bilden Neu-
zuwanderer . Von ihnen haben 12 .263 eine Teilnah-
meberechtigung erhalten (= 8,4 % aller Teilnah-
meberechtigungen) bzw . 8 .237 im Jahr 2009 ei-
nen Kurs besucht .

Zur Kursteilnahme verpflichtet wurden im Jahr 
2009 33 .474 Neuzugewanderte (= 22,9 % aller 
Teilnahmeberechtigungen, davon haben 26 .918 
2009 einen Kurs besucht), 27 .746 Bezieher von Ar-
beitslosengeld II (= 19 % aller Teilnahmeberechti-
gungen, davon 21 .265 Kursbesuche im Jahr 2009) 
sowie 2 .482 bereits länger in Deutschland leben-
de Ausländerinnen und Ausländer (= 1,7 % aller  
Teilnahmeberechtigungen, 2 .446 Kursteilneh-
mende in 2009) . Auffällig ist dabei insbesondere 
der im Vergleich zu 2007 starke Anstieg der teil-
nahmeverpflichteten ALG II-Bezieher: 2007 waren 
lediglich 5 .242 Leistungsbezieher (= 3,7 % aller 
Teilnahmeberechtigungen) zur Kursteilnahme 
verpflichtet worden . Ursächlich für diese Entwick-
lung dürfte die 2007 im Rahmen der Änderung 
des Aufenthaltsgesetzes erfolgte Neuregelung 
sein, dass ausländische Arbeitslosengeld II-Bezie-
her nunmehr – ergänzend zu den bislang schon 
zuständigen Stellen – direkt durch die Grundsi-
cherungsstelle (ARGEn und Optionskommunen) 
zur Teilnahme an einem Integrationskurs ver-
pflichtet werden können429 und nicht mehr die 
Grundsicherungsstelle die Verpflichtung zur Teil-
nahme bei der Ausländerbehörde anregen muss .

Insgesamt belegen die Zahlen, dass die Integ-
rationskurse einen bedeutenden Beitrag zur 
nachholenden Integration leisten . Mehr als die 
Hälfte aller Teilnahmeberechtigungen werden an 
bereits länger in Deutschland lebende Auslände-
rinnen und Ausländer erteilt . Aus Sicht der Beauf-

429 Vgl . § 44a Abs . 1 Nr . 2, § 44a Abs . 1 Satz 3 AufenthG .
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tragten ist es aus integrationspolitischen Grün-
den sinnvoll, diesem Personenkreis auch künftig 
zeitnah und uneingeschränkt Zugang zu den Inte-
grationskursen zu ermöglichen . Zudem wäre es 
aus ihrer Sicht wünschenswert, auch Personen  
mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 
Gründen gemäß § 25 Abs . 3, Abs . 4 Satz 2 und 
Abs . 5 AufenthG einen Teilnahmeanspruch einzu-
räumen . Jedenfalls denjenigen, die relativ schnell 
nach dem Asylverfahren einen Aufenthaltstitel er-
halten, sollte zügig Zugang zu integrationsför-
dernden Angeboten gewährt werden (vgl . dazu 
Kapitel III 7) . Zudem sollten auch Unionsbürger ei-
nen Teilnahmeanspruch erhalten, um die europa-
rechtlich verbotene Diskriminierung von Unions-
bürgern gegenüber eigenen Staatsangehörigen, 
hier Spätaussiedlern, zu beenden .430

5.2.1.2 Bedarfsgerechtes Angebot

Wie bereits im letzten Bericht dargestellt,431 ist 
im Rahmen der Änderung der Integrationskurs-
verordnung das Kursangebot stärker bedarfsge-
recht ausgebaut und differenziert worden .432 Dies 
hat zu einem Rückgang der Teilnehmerzahlen in 
den allgemeinen Integrationskursen und einer zu-
nehmenden Nachfrage nach zielgruppenspezifi-
schen Kursen geführt . Während im Jahr 2007 
26 .820 Personen an einem zielgruppenspezifi-
schen Kurs teilnahmen, ist im Jahr 2009 eine Stei-
gerung um 44,7 % auf 38 .825 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu verzeichnen . Insbesondere Al-
phabetisierungskurse sowie Eltern- und Frauenin-

430 Art . 12 EGV verbietet die Diskriminierung von Unionsbür-
gern gegenüber eigenen Staatsangehörigen auf Grund der 
Staatsangehörigkeit . Zudem haben nach Art . 7 VO (EWG) 
1612/68 freizügigkeitsberechtigte Arbeitnehmer (und Selb-
ständige) einen Anspruch auf die gleichen „sonstigen“ Leis-
tungen wie eigene Staatsangehörige .
431 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel II .4 .1 . 
432 Als Grundlage des Sprachunterrichts im Integrationskurs 
wurde im Jahr 2008 das „Rahmencurriculum für Integrations-
kurse – Deutsch als Zweitsprache“ vorgelegt, das einen Maxi-
malkatalog an Lernzielen umfasst . Darüber hinaus wurden die 
Konzepte für die zielgruppenspezifischen Kurse überarbeitet 
bzw . neu erstellt . Sie sind am 16 .11 .2009 in Kraft getreten . Die 
Konzepte sind im Internet unter http://www .integration-in-
deutschland .de/nn_282954/SubSites/Integration/DE/03__Ak-
teure/__Home-Teaser/20090930__konzepte .html?__
nnn=true einzusehen .

tegrationskurse erfahren einen starken Zulauf . So 
besuchten im Jahr 2009 16 .394 bzw . 14,1 % der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einen Eltern- und 
Frauenintegrationskurs und 16 .338 bzw . 14,1 % der 
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer einen Al-
phabetisierungskurs .

Gute Kenntnisse der deutschen Sprache sind 
gerade für Eltern schulpflichtiger Kinder eine 
wichtige Voraussetzung, um die Bildungschan-
cen ihrer Kinder zu erhöhen . Zur gezielten Anspra-
che von Eltern hat die Beauftragte deshalb ge-
meinsam mit dem Präsidenten des BAMF und der 
damaligen Präsidentin der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) im Dezember 2008 einen Infobrief „In-
tegrationskurse für Eltern“ erstellt .433 Darin wur-
den Schulleitungen und Lehrkräfte gebeten, El-
tern aus Zuwandererfamilien gezielt über die 
Möglichkeiten zur Teilnahme an einem Integrati-
onskurs zu informieren und dafür zu werben . Der 
Infobrief wurde an die Kultusminister der Länder, 
an die für Integration zuständigen Ministerinnen 
und Minister der Länder, die Integrationsbeauf-
tragten in Ländern und Kommunen sowie an wei-
tere in den Kommunen für Integration zuständige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschickt und 
stieß auf lebhaftes Interesse .

Das BMI startete im Juli 2009 an Kindertages-
stätten und Grundschulen eine Kampagne für  
die Elternintegrationskurse unter dem Motto 
„Deutsch lernen – Deutschland kennen lernen“ . 
Von der Stiftung „Zeitbild“ wurde eine Informati-
onsmappe für Lehrer sowie ein dreisprachiger El-
ternbrief (deutsch, türkisch, russisch) und ein Ma-
gazin mit Informationen zu den Elternintegrati-
onskursen gestaltet . In der Pilotphase werden 
diese Materialien zunächst in geringerer Auflage 
an ausgewählten Standorten verteilt . Nach Ab-
schluss der Evaluation sollen sie bundesweit an 
Kindertagesstätten und Grundschulen verbreitet 
werden .

Als weitere zielgruppenspezifische Integrati-
onskurse wurden Förderkurse neu eingerichtet, 
die sich an bereits länger in Deutschland leben- 

433 Der Infobrief ist abrufbar unter: http://www .bundesregie-
rung .de/nn_56684/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Themen/
Gesellschaft/Integrationskurse/2009-03-27-infobrief-eltern-
integrationskurse .html .
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de Zugewanderte mit rudimentären deutschen 
Sprachkenntnissen richten . Sie wurden im Jahr 
2009 von 2 .833 Personen bzw . 2,4 % der Teilneh-
menden besucht . An den ebenfalls neu installier-
ten, 400 Stunden Sprachunterricht und 30 Stun-
den Orientierungskurs umfassenden Intensivkur-
sen für gut ausgebildete, lerngewohnte Teilneh-
merinnen und Teilnehmer nahmen 514 Personen 
(= 0,4 % aller Teilnehmenden) teil . Jugendintegra-
tionskurse wurden von 1 .458 Personen bzw . 1,3 % 
der Teilnehmenden besucht .

Auf Initiative des Landes Niedersachsen hat 
der Bundesrat im November 2008 und nochmals 
im Februar 2010 einen Gesetzentwurf vorgelegt, 
in dem die Einrichtung eines speziellen Integrati-
onskurses für Schülerinnen und Schüler mit Migra-
tionshintergrund, die sich in der letzten Klasse der 
Haupt-, Real- oder Förderschule befinden, vorge-
schlagen wurde . Ziel dieser Kurse sollte sein, par-
allel zur Erlangung des Schulabschlusses die Aus-
bildungsfähigkeit der Jugendlichen durch berufs-
bezogene Sprachförderung und Informations-
bausteine zu verbessern . Die Bundesregierung 
hat den Gesetzentwurf beide Male abgelehnt, da 
es sich um eine schulische Maßnahme handele, 
die im Verantwortungsbereich der Länder liege 
und daher von ihnen selbst umzusetzen sei .434

5.2.1.3 Kursabschluss

Seit der Neuordnung der Integrationskursver-
ordnung im Jahr 2007 können Teilnahmeberech-
tigte der Integrationskurse vom BAMF zur einma-
ligen Wiederholung des Aufbausprachkurses zu-
gelassen werden, wenn sie den Integrationskurs 
ordnungsgemäß besucht, das Sprachkursziel B 1 
am Ende des Kurses jedoch nicht erreicht haben . 
Im Jahr 2009 hat das BAMF 33 .367 Personen zur 
Kurswiederholung zugelassen, von denen 27 .174 
von dieser Möglichkeit im gleichen Jahr Gebrauch 
gemacht habe . Seit November 2009 verzichtet 
das BAMF bei Teilnehmenden der Alphabetisie-
rungskurse auf die bislang obligatorische Teilnah-
me am Abschlusstest am Ende des regulären Kur-

434 Vgl BT-Drs . 16/11386 vom 17 .12 .2008; BT-Drs . 17/1222 vom 
24 .03 .2010 .

ses nach 900 Stunden Sprachunterricht, sofern 
diese die Wiederholungsmöglichkeit von 300 
Stunden nutzen .435 Die Beauftragte begrüßt diese 
Neuregelung, da Teilnehmende der Alphabetisie-
rungskurse in der Regel nach 900 Stunden noch 
nicht das Sprachniveau B 1 erreicht haben und sie 
somit nicht an einer für sie von vornherein abseh-
bar nicht zu bestehenden Prüfung teilnehmen 
müssen . Bewertungskommission436 und Kursträ-
ger hatten sich im Vorfeld für eine solche Ände-
rung eingesetzt . 

Zeitgleich mit der erleichterten Wiederho-
lungsmöglichkeit des Aufbausprachkurses für 
Teilnehmende an Alphabetisierungskursen hat 
das BAMF jedoch eine grundlegende Einschrän-
kung dieser Wiederholungsmöglichkeit für alle 
anderen Integrationskursteilnehmenden vorge-
nommen: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
nach Abschluss des regulären Integrationskurses 
noch nicht das Sprachniveau A 2 erreicht haben, 
werden nunmehr nicht mehr zur Wiederholung 
des Aufbausprachkurses zugelassen .437 Diese Neu-
reglung ist aus Sicht der Beauftragten problema-
tisch . Die Integrationskurse werden in hohem 
Maße von bereits seit vielen Jahren in Deutsch-
land lebenden Migrantinnen und Migranten be-
sucht . Diese Personengruppe ist vielfach lernun-
gewohnt und sollte in ihrer Lernmotivation be-
stärkt werden . Gerade Teilnehmende mit einem 
Sprachniveau unter A 2 bedürfen einer weiteren 
sprachlichen Förderung . Die Änderung erscheint 
auch insofern fraglich, als ein Hauptgrund für die 
im Berichtszeitraum erfolgte Einführung eines 
skalierten Sprachtests war, mit der Zertifizierung 
bereits des Sprachniveaus A 2 den bisherigen Ler-

435 Vgl . BAMF-Trägerrundschreiben zur Finanzierung und 
Durchführung der Integrationskurse vom 11 .11 .2010 .
436 Gemäß § 21 IntV ist „zur Bewertung von Lehrplänen, Lehr- 
und Lernmitteln und der Inhalte der Tests, zur Entwicklung 
von Verfahren der Qualitätskontrolle sowie zur Fortentwick-
lung des Integrationskurskonzepts“ eine Bewertungskom-
mission eingerichtet worden . Sie setzt sich zusammen aus 
Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Länder und 
Kommunen, der Wissenschaft sowie Expertinnen und Exper-
ten aus der Praxis der Integrationskurse . 
437 Vgl . ebd . Im 2 . Halbjahr 2009, in dem der skalierte Sprach-
test erstmals angewendet wurde, erreichten 15 % der Prü-
fungsteilnehmer nicht das Niveau A 2 . Vgl . BAMF: Bericht zur 
Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2009, a .a .O .,  
S . 10 . 
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nerfolg der Teilnehmenden zu bestätigen und 
ihre Lernmotivation zu stärken, auch wenn sie 
noch nicht das für den erfolgreichen Kursab-
schluss erforderliche Niveau B 1 erreicht haben .

Am 1 .7 .2009 ist der skalierte Sprachtest 
„Deutsch-Test für Zuwanderer“ (DTZ) eingeführt 
worden . Damit können nunmehr in einer einheit-
lichen Sprachprüfung die Kompetenzstufen A 2 
und B 1 des Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen (GER) ausgewiesen 
werden . Der erfolgreiche Abschluss des Integrati-
onskurses wird jedoch weiterhin an das Erreichen 
des Sprachniveaus B 1 GER geknüpft . Die Beauf-
tragte begrüßt die Einführung des skalierten 
Sprachtests, da damit das von den Kursteilneh-
menden erreichte Sprachniveau differenzierter 
nachgewiesen werden kann . Um die Wirksamkeit 
der einzelnen Kursarten, insbesondere der ziel-
gruppenspezifischen Kurse, noch besser beurtei-
len und ggf . nachsteuern zu können, regt die Be-
auftragte an, den skalierten Sprachtest differen-
ziert nach Kursarten auszuwerten . Bislang erfolgt 
die Auswertung lediglich teilnehmerbezogen 
ohne Berücksichtigung der besuchten Kursart . 
Sollte eine Auswertung nach Kursarten z . B . erge-
ben, dass ein nicht unerheblicher Teil der Teilneh-
menden in Alphabetisierungskursen auch nach 
Ausschöpfung des maximal möglichen Stunden-
kontingents von 1 .200 Unterrichtseinheiten noch 
nicht das Sprachniveau B 1 erreicht hat, sollte aus 
Sicht der Beauftragten eine Absenkung des für ei-
nen erfolgreichen Kursabschluss erforderlichen 
Sprachniveaus für diese Personengruppe geprüft 
werden .

Im Jahr 2008 haben 73 .557 Personen den Inte-
grationskurs abgeschlossen und 61 .025 Personen 
an der Abschlussprüfung438 teilgenommen . Von 
diesen wiederum haben 37 .438 die B 1-Prüfung 
bestanden . Somit haben 61,3 % der Prüfungsteil-
nehmenden, aber nur 50,9 % der Kursabsolventin-
nen und -absolventen im Jahr 2008 den Integrati-
onskurs erfolgreich im Sinne des AufenthG abge-
schlossen . Im Jahr 2009 wurde zum 1 . Juli der ska-

438 Bis einschließlich 2008 umfassen die Bestehenszahlen des 
Abschlusstests sowohl den Sprach- als auch den Orientie-
rungskurstest . Ab dem Jahr 2009 werden die beiden Prü-
fungsteile gesondert ausgewiesen .

lierte Sprachtest eingeführt und somit im ersten 
Halbjahr das alte Testformat „Zertifikat Deutsch 
(B 1)“ oder alternativ „Start Deutsch 2 (A 2)“,439 im 
zweiten Halbjahr der neue „Deutsch-Test für Zu-
wanderer (A 2 – B 1)“ durchgeführt . Im ersten Halb-
jahr 2009 haben 33 .057 Personen den Integrati-
onskurs absolviert . 38 .284 Personen haben an der 
B 1-Prüfung teilgenommen .440 21 .942 von ihnen 
haben das Sprachniveau B 1, mit dem gemäß Auf-
enthG der Integrationskurs „erfolgreich“ abge-
schlossen ist, erreicht . Das entspricht 57,3 % der 
Prüfungsteilnehmenden bzw . 66,4 % der Kursab-
solventinnen und -absolventen . Im zweiten Halb-
jahr 2009 haben 37 .911 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer den Integrationskurs abgeschlossen und 
53 .451 Personen haben am skalierten Sprachtest 
teilgenommen . Von diesen haben 25 .212 das 
Sprachniveau B 1 und 20 .225 das Sprachniveau A 2 
erreicht . D .h . 47,2 % der Prüfungsteilnehmenden 
bzw . 66,5 % der Kursabsolventinnen und -absol-
venten haben das Sprachniveau B 1 erreicht und 
37,8 % der Prüfungsteilnehmenden bzw . 53,3 % 
der Kursabsolventinnen und -absolventen haben 
das Sprachniveau A 2 erlangt . Unter dem Sprach-
niveau A 2 verbleiben 15 % der Prüfungsteilneh-
menden bzw . 21 % der Kursabsolventinnen und 
-absolventen . 

Die Beauftragte begrüßt, dass mittlerweile 
zwei Drittel der Kursabsolventinnen und -absol-
venten das Sprachniveau B 1 erreichen . Hieran 
zeigt sich, dass die seit 2007 eingeführten qualita-
tiven Verbesserungen zu einer Optimierung und 
inhaltlichen Weiterentwicklung der Integrations-
kurse beigetragen haben . Es bleibt aus Sicht der 
Beauftragten wünschenswert, wenn das zentrale 
Ziel der Rechtsänderungen von 2007, die Chan-
cen auf einen erfolgreichen Kursabschluss im Sin-
ne des AufenthG zu erhöhen, noch umfänglicher 
erreicht würde . Auch für die 17 . Legislaturperiode 

439 Mit Blick auf die vorgesehene Einführung des skalierten 
Sprachtests war im Jahr 2008 und im ersten Halbjahr 2009 ge-
mäß § 22 IntV alternativ zur Teilnahme an der B1-Prüfung „Zer-
tifikat Deutsch“ auch die Teilnahme an der A2-Prüfung „Start 
Deutsch 2“ möglich .
440 Dass die Zahl der Prüfungsteilnehmer höher ist als die der 
Kursabsolventinnen und -absovlenten ergibt sich daraus, dass 
die Zahl der Prüfungsteilnehmer auch Personen umfasst, die 
die Prüfung wiederholen, aber nur einmal als Kursabsolventin 
bzw . -absolvent gezählt werden .
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wird es ein wichtiges Anliegen sein, die erreichte 
hohe Qualität der Integrationskurse abzusichern 
und sie so auszugestalten, dass ein noch größerer 
Anteil der Kursteilnehmenden die Sprachprüfung 
erfolgreich besteht .

Neben der Sprachprüfung umfasst der Ab-
schlusstest des Integrationskurses auch den Ori-
entierungskurstest . Seit dem 1 .1 .2009 wird dazu 
ein bundeseinheitlicher Test verwendet . Aus ins-
gesamt 250 Fragen werden den Prüflingen 25 Fra-
gen vorgelegt, von denen sie 13 richtig beantwor-
ten müssen, um den Test zu bestehen . Zur Vorbe-
reitung auf den Test sind alle Testfragen und Mus-
terfragebogen im Internetportal des BAMF441 
eingestellt . 2009, dem Jahr, in dem der Orientie-
rungskurstest erstmals gesondert in der Integrati-
onskursstatistik ausgewiesen wird, haben von den 
70 .968 Kursabsolventinnen und -absolventen 
68 .501 Personen am Orientierungskurstest teilge-
nommen . Von diesen haben 62 .920 Personen den 
Test bestanden . Das entspricht 91,9 % der Prü-
fungsteilnehmenden bzw . 88,7 % der Kursabsol-
ventinnen und -absolventen .

Aufbauend auf den Ergebnissen einer vom 
BAMF durchgeführten Teilnehmerbefragung von 
2005 und der Evaluation der Integrationskurse 
durch die Firma Rambøll im Jahr 2006 erforscht 
das BAMF im Rahmen des Forschungsprojekts „In-
tegrationspanel“ die Wirkung der Integrations-
kurse durch eine repräsentative Längsschnittstu-
die zum Erfolg und zur Nachhaltigkeit der Kurse . 
Dazu werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus etwa 300 allgemeinen Integrations- und 
60 Alphabetisierungskursen zu Beginn (2007), am 
Ende (2007/2008) und ein Jahr nach Abschluss des 
Kurses (2009) befragt und mit einer Kontrollgrup-
pe verglichen .442

441 Vgl . www .integration-in-deutschland .de .
442 Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden bislang drei 
Working Paper veröffentlicht (Nr . 19, 23 und 29) . Diese sind im 
Internet abrufbar unter http://www .integration-in-deutsch-
land .de/nn_283536/SubSites/Integration/DE/03__Akteure/In-
tegrationskurse/Evaluation2006/evaluation2006-node .
html?__nnn=true#doc283548bodyText2 . 

5.2.1.4 Rahmenbedingungen

In der Vergangenheit wurde mehrfach die Viel-
zahl der vom BAMF für die Durchführung der Inte-
grationskurse zugelassenen Träger kritisiert, da 
diese das Zustandekommen von Kursen erschwe-
re . Bei einem großen Trägerangebot ist es für den 
einzelnen Kursträger schwieriger, eine ausrei-
chende Zahl von Kursteilnehmenden zu gewin-
nen . Aufgrund der Änderung der Integrations-
kursverordnung sind die Qualitätsanforderungen 
an die Kursträger gestiegen .443 Das BAMF hat das 
Zulassungsverfahren zum 1 .8 .2008 entsprechend 
überarbeitet . Seither hat sich die Zahl der Kursträ-
ger um ca . 22 % reduziert . So verringerte sich z . B . 
in Berlin und Bremen die Zahl der Träger um ein 
Drittel und in Brandenburg sogar um die Hälfte . 
Zum 31 .12 .2009 gab es nunmehr bundesweit noch 
1 .476 zugelassene Träger . Mittelfristig geht das 
BAMF davon aus, dass sich die Zahl der zugelasse-
nen Kursträger bei ca . 1 .300 einpendeln wird .444 

Mit Ablauf des 31 .12 .2009 waren insgesamt 
13 .111 zugelassene Lehrkräfte in Integrationskur-
sen unterrichtsberechtigt . Von diesen arbeiteten 
8 .725 mit einer Ausnahmegenehmigung nach § 15 
Abs . 3 IntV, d .h . sie verfügen nicht über das grund-
sätzlich für die Zulassung als Lehrkraft im Integra-
tionskurs erforderliche abgeschlossene Studium 
Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als 
Zweitsprache bzw . eine entsprechende Zusatz-
qualifizierung . Am 31 .12 .2009 ist diese Frist für 
Ausnahmegenehmigungen ausgelaufen . Das 
BAMF rechnet damit, dass es künftig knapp 14 .000 
für die Integrationskurse zugelassene Lehrkräfte 
geben wird .445

Ein zentraler Diskussionspunkt im Berichtszeit-
raum war die Vergütung der Lehrkräfte . Lehrkräf-

443 Als wichtigste Neuerungen wird nunmehr gefordert, die 
Anwendung eines Qualitätssicherungssystems und eine min-
destens zweijährige praktische Erfahrung bei der Durchfüh-
rung von Sprachkursen in der Erwachsenenbildung nachzu-
weisen . Zudem erlischt bei Trägern, die länger als 12 Monate 
keinen Integrationskurs angeboten haben, automatisch die 
Zulassung . 
444 Vgl . ebd .
445 Vgl . Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Fraktion DIE LINKE „Schlechte Erfolgsquoten und unzu-
mutbare Arbeitsbedingungen in Integrationskursen, BT-Drs . 
16/13972 vom 2 .9 .2009, S . 14 .
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te, Gewerkschaften und im Bundestag vertretene 
Parteien446 haben auf die vielfach prekäre Situati-
on von Honorarkräften in Integrationskursen auf-
merksam gemacht und eine Erhöhung der Bezah-
lung bzw . eine größere Beschäftigungssicherheit 
gefordert . Zwar wurde zum 1 .7 .2007 der Stunden-
satz zur Vergütung der Kursträger je Teilnehmer-
stunde von 2,05 € auf 2,35 € angehoben, was auch 
zu einer verbesserten Lehrkräftehonorierung füh-
ren sollte . Gleichzeitig wurde die Höchstteilneh-
merzahl im allgemeinen Integrationskurs auf 20 
Personen und auf kleinere Kursgruppen bei den 
zielgruppenspezifischen Kursen reduziert, was 
unter anderem dazu geführt hat, dass die Erhö-
hung des Stundensatzes nicht in gewünschtem 
Umfang zu einer Erhöhung der Lehrkräftehono-
rierung geführt hat . 

Ein von Rambøll-Management im Auftrag des 
Bundesministerium des Innern (BMI) erstelltes 
Gutachten zum Finanzierungssystem der Integ-
rationskurse447 stellt dazu fest, dass die zusätzli-
chen Mittel von den Kursträgern nur „zu einem 
geringeren Teil zur Verbesserung der Lehrkräfte-
vergütung“448 verwendet wurden . Dem Gutach-
ten zufolge liegt die Spanne der Vergütungen für 
Lehrkräfte in Integrationskursen derzeit zwi-
schen unter 15 bis über 30 € pro Unterrichtsein-
heit, wobei die Mehrheit der von Rambøll befrag-
ten Träger angibt, zwischen 15 und 20 € zu zah-
len . Der Mittelwert liegt bei 18,35 € . Dies ist im 
Vergleich zu anderen Berufsgruppen mit ähnli-
chen Anforderungen eine unterdurchschnittli-
che Vergütung .449 Die Lehrkräfte in den Integrati-
onskursen arbeiten fast ausschließlich auf Hono-
rarbasis . Die damit verbundene Beschäftigungs-

446 Vgl . Kleine Anfrage „Schlechte Erfolgsquoten und unzu-
mutbare Arbeitsbedingungen in Integrationskursen“ der 
Fraktion DIE LINKE, BT-Drs . 16/13910 vom 18 .8 .2009 sowie Klei-
ne Anfrage „Entwicklung der Sprachförderungs- und berufli-
chen Integrationsprogramme des Bundes“ der Fraktion der 
FDP, BT-Drs . 16/12566 von 6 .4 .2009 . 
447 Vgl . Rambøll-Management: Kurzgutachten zum Finanzie-
rungssystem der Integrationskurse, Dezember 2009 .
448 Ebd . S . 18 . Die erhöhten Stundensätze wurden zudem 
„zum Teil zur aktiven Verringerung der Kursgrößen und damit 
zur Verbesserung der Kursqualität“ und „zur Deckung der in 
den letzten Jahren gestiegenen Verwaltungs-, Miet- und Be-
triebskosten“ verwendet .
449 Vgl . ebd . S . 12 .

unsicherheit450 ist neben der als zu gering kri-
tisierten Vergütung die zweite große Belastung 
der Lehrkräfte .451

Aus Sicht des BMI unterliegt die Höhe der Ver-
gütung grundsätzlich der Vertragsfreiheit zwi-
schen dem jeweiligen Träger und der Lehrkraft . 
Das BAMF könne zwar im Rahmen der Trägerzulas-
sung Auflagen zur Vergütung erteilen, aber nur 
um zu verhindern, dass durch Dumping-Löhne 
Wettbewerbsvorteile erzielt werden . In diesem 
Sinne lässt das BAMF seit Oktober 2008 Träger, die 
im Rahmen des Zulassungsverfahrens keine Anga-
ben zur Kursleitervergütung machen, nicht als 
Kursträger zu und erteilt Trägern, die Honorare 
unterhalb von 15 € angeben, nur eine auf ein Jahr 
verkürzte Zulassung . 

Da aus Sicht der Beauftragten die Qualifizie-
rung und Motivation der Lehrkräfte von entschei-
dender Bedeutung für die Qualität der Kurse ist, 
wird sie sich auch in der 17 . Legislaturperiode wei-
terhin dafür einsetzen, dass das gewünschte Qua-
litätsniveau von Kursen und Lehrkräften finanziert 
werden kann . Vor dem Hintergrund einer der zen-
tralen Aussagen des Rambøll-Gutachtens, dass 
eine weitere Erhöhung des Stundensatzes von 
den Kursträgern zunächst zur Deckung der ge-
stiegenen Kosten und nur „zu einem weiteren 
Teil“452 für eine Erhöhung der Lehrkräftevergü-
tung verwendet würde, erscheint es aber frag-
würdig, zur Lösung der Problematik ausschließ-

450 Bedingt durch die Gefahr eines Abbruchs des Beschäfti-
gungsverhältnisses bei Kurs- und Modulwechseln, Unter-
richts- und damit auch Verdienstausfall in Ferienzeiten, Ver-
dienstausfall im Krankheits- und Urlaubsfall .
451 Das Gutachten führt weiter aus: „Bereits die Evaluation der 
Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz im Jahr 
2006 deutete darauf hin, dass mit Einführung der Integrati-
onskurse ca . 37 % der Träger ihre festangestellten Lehrkräfte 
auf Honorarbasis umgestellt hatten und sich zu diesem Zeit-
punkt bereits ca . 72 % der Lehrkräfte in Honorarverhältnissen 
befanden . Dieser Trend hin zu einer Flexibilisierung in den Mit-
arbeiterverhältnissen setzt sich den Erkenntnissen der aktuel-
len Untersuchung zufolge auch weiterhin fort, sodass davon 
auszugehen ist, dass gegenwärtig der überwiegende Teil der 
Lehrkräfte als Honorarkräfte in Integrationskursen tätig ist .“ 
Ebd . S . 9 .
452 Ebd . S . 19 .
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lich erhebliche haushalterische Mittel für eine Er-
höhung des Stundensatzes bereitzustellen .453

Im Zuge der Verhandlungen über die Ände-
rung der Integrationskursverordnung hatte sich 
die Beauftragte für eine Neuregelung der Fahrt-
kostenerstattung eingesetzt, da aus ihrer Sicht 
die z .T . erheblichen Fahrtkosten ein wesentliches 
Teilnahmehemmnis für Leistungsbezieher und 
Geringverdienerinnen und -verdiener darstellten . 
Gemäß § 4 Abs . 4 IntV werden nunmehr allen Teil-
nahmeberechtigten, die vom Kostenbeitrag zum 
Integrationskurs befreit sind, weil sie Leistungen 
nach dem SGB II oder Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem SGB XII beziehen, bei ordnungsgemä-
ßer Teilnahme die Fahrtkosten vom Bundesamt 
erstattet . Sonstigen zur Kursteilnahme Verpflich-
teten kann ein Fahrtkostenzuschuss gewährt wer-
den . Die Neuregelung führte zu einem sprunghaf-
ten Anstieg der Anträge auf Fahrtkostenerstat-
tung bzw . -zuschuss . Wurden im Jahr 2007 
6 .682 Anträge gestellt, verelffachte sich die Zahl 
der Anträge im Jahr 2009 auf 71 .535 . Die Zahl der 
genehmigten Anträge stieg von 3 .481 im Jahr 
2007 auf 66 .126 im Jahr 2009 . 

In der Praxis ist die Fahrtkostenerstattung je-
doch noch mit erheblichen Problemen behaftet . 
Zunächst hat das BAMF die „notwendigen Fahrt-
kosten“ in jedem Einzelfall individuell geprüft und 
bei erfolgter ordnungsgemäßer Teilnahme rück-
wirkend nach Abschluss eines vollständigen Kurs-
abschnitts des Integrationskurses (d .h . jeweils 
nach 100 Stunden) an die Kursteilnehmenden er-
stattet . Dieses Verfahren erwies sich zum einen 
als sehr bearbeitungsintensiv . Zum anderen be-
deutete es für die Arbeitslosengeld II oder Hilfe 
zum Lebensunterhalt beziehenden Kursteilneh-
menden bzw . Geringverdienerinnen und -verdie-
ner, dass sie die Fahrtkosten für mindestens zwei 
Monate vorfinanzieren mussten bzw . die Träger 
der Grundsicherung von vornherein von einer Teil-

453 Rambøll hat in seinem Gutachten Berechnungen vorge-
nommen, die die finanziellen Auswirkungen einer veränder-
ten Lehrkräftevergütung abbilden . Sie liegen bei zusätzlichen 
Haushaltsmitteln von 22,2 - 53,5 Mio . € . Die Berechnungen 
stehen allerdings unter der (wenig realitätsnahen) Prämisse, 
dass eine erhöhte Vergütung alleine den Lehrkräften zugute 
kommen würde und alle anderen Kostenpositionen konstant 
gehalten werden . Vgl . ebd . S . 20 .

nahmeverpflichtung erwerbsfähiger Leistungs-
bezieher im Rahmen einer Eingliederungsverein-
barung absahen . Letzteres geschah, weil die Ver-
pflichtung rechtlich an die sog . Zumutbarkeit ge-
bunden ist, die nicht mehr gegeben ist, wenn die 
erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden mit den 
teilweise erheblichen Fahrtkosten in Vorleistun-
gen gehen müssten . 

Um das Problem zu entschärfen, wurde am 
1 .7 .2009 vom BAMF ein sog . Kooperationsmodell 
eingeführt, in dessen Rahmen probeweise die 
Fahrtkosten pauschaliert über die Träger der Inte-
grationskurse nach dem ersten Kurstag erstattet 
werden . Die Entscheidung zur Teilnahme an die-
sem Kooperationsmodell liegt bei den Kursträ-
gern .454 Das BAMF zahlt den beteiligten Trägern 
dafür eine Verwaltungspauschale . Dieses Verfah-
ren beschleunigt zwar die Kostenerstattung und 
befreit die Kursteilnehmenden grundsätzlich von 
der Vorfinanzierung der Fahrtkosten, erhöht je-
doch insgesamt die Kosten . Im Rahmen eines 
Workshops im Dezember 2009 verständigten sich 
BAMF und Kursträger auf eine Überarbeitung des 
Kooperationsmodells,455 die seitens des BAMF 
zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichtes 
in Form einer Verwaltungsvorschrift erfolgt und 
mit der das Kooperationsmodell auf alle Kursträ-
ger ausgeweitet werden soll . 

Aus Sicht der Beauftragten sollte ein möglichst 
unbürokratisches und kostensparendes Verfahren 
gefunden werden, mit dem die Fahrtkosten den 
Berechtigten zeitnah zum Kursbeginn ausgezahlt 
werden können . Die Beauftragte hält es für erfor-
derlich, finanzielle Mittel auch für die Lernmittel 
zur Verfügung zu stellen, um insbesondere Teil-
nehmenden aus dem SGB II zumutbare Rahmen-
bedingungen zu bieten . Hilfebedürftigen ist es 
nicht zumutbar, die Lernmittel aus dem Regelsatz 
des Arbeitslosengeldes II zu finanzieren .

454 Bis Mitte Oktober 2009 hatten 567 der ca . 1 .500 zugelasse-
nen Kursträger eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben .
455 Seitens der Kursträger war u .a . kritisiert worden, dass die 
Verwaltungspauschale von 6,50 € nicht kostendeckend sei, 
das BAMF die Fahrtkosten z .T . nicht unverzüglich auszahle 
und somit Kursteilnehmende oder Kursträger in Vorleistung 
gehen müssten und das Verfahren insgesamt sehr bürokra-
tisch sei .
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Um die 2007 beschlossenen qualitativen Ver-
besserungen der Integrationskurse mit einer aus-
reichenden Finanzierung unterlegen zu können, 
wurden die Haushaltsmittel für die Integrati- 
onskurse im Haushalt 2008 um 14 Mio . € auf 
154,8 Mio . € aufgestockt . Da das Interesse an den 
Kursen aber höher als erwartet war, wurden kurz-
fristig vom BMI weitere 15 Mio . € aus anderen BMI-
Haushaltstiteln übertragen, so dass im Jahr 2008 
insgesamt 169,4 Mio . € für die Integrationskurse 
ausgegeben wurden . Angesichts der weiterhin 
hohen Teilnehmerzahlen und der gestiegenen 
Ausgaben, insbesondere für die Erstattung von 
Fahrtkosten und die Alphabetisierungskurse, wur-
den im Haushalt 2009 die Mittel erneut aufge-
stockt, nunmehr auf 174 Mio . € . 

Auch diese Erhöhung reichte jedoch nicht zur 
Deckung der tatsächlich entstandenen Kosten, so 
dass auch im Jahr 2009 das BMI über den im Haus-
haltsgesetz zu den Integrationskursen vorhande-
nen Verstärkungsvermerk ca . 30 Mio . € aus ande-
ren BMI-Haushaltstiteln zusätzlich für die Kurse 
eingesetzt hat . Dennoch konnte das BAMF nach 
dem 2 .12 .2009 Abrechnungen an die Träger nur 
noch in Härtefällen vornehmen . In Anbetracht 
dieser Entwicklungen und der nach wie vor hohen 
Nachfrage bei den Integrationskursen wurden die 
Haushaltsmittel für das Jahr 2010 um weitere 
44 Mio . € auf nunmehr 218,077 Mio . € angeho-
ben .456 Der Haushaltsansatz 2010 weicht damit 
nur noch um weniger als 5 % vom Ansatz des Jah-
res 2005 ab, als 207,8 Mio . € Bundesmittel zur Ver-
fügung standen, die damals aber bei weitem nicht 
abgerufen wurden . 

Bereits im März 2010 war die Haushaltslage 
aber wieder so angespannt, dass das BAMF finanz-
wirksame Einschränkungen bei den Integrations-
kursen vornahm:457 Freiwillig an den Integrations-
kursen Teilnehmende dürfen nun nur noch in ei-
nen Kurs aufgenommen werden, wenn sie bereits 

456 Vgl . Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 06, Kapitel 0633, Ti-
tel 684 02 . Die 218,077 Mio . € werden aufgeteilt in 213,327 Mio . 
€ für Ausländerinnen und Ausländer und 4,750 Mio € für Spät-
aussiedlerinnen und Spätaussiedler .
457 Vgl . BAMF-Trägerrundschreiben zur Finanzierung und 
Durchführung der Integrationskurse vom 15 .3 .2010 und BAMF-
Trägerrundschreiben zur Finanzierung und Durchführung der 
Integrationskurse vom 31 .3 .2010 .

im Besitz einer Zulassung des BAMF sind . Freiwillig 
am Integrationskurs Teilnehmende werden vom 
BAMF „im Rahmen verfügbarer Kursplätze“ (§ 44 
Abs . 4 AufenthG) zur Teilnahme zugelassen . Da-
mit verfügt das BAMF über einen Mechanismus, 
mit dem es die Zahl der Kursteilnehmenden und 
damit auch die entstehenden Kosten steuern 
kann . Es gilt indes als großer integrationspoliti-
scher Erfolg, dass mehr als die Hälfte aller Kursteil-
nehmenden die Kurse freiwillig besucht . Die Be-
auftragte spricht sich dafür aus, dieser Zielgruppe 
auch künftig zeitnah die Teilnahme an einem Inte-
grationskurs zu ermöglichen .

Bei den Alphabetisierungskursen wurden ab 
1 .4 .2010 die Mindestteilnehmerzahlen erhöht und 
der vom BAMF für die Durchführung dieser Kurse 
gezahlte Zuschlag reduziert . Darüber hinaus wur-
den Einschränkungen bei der Kinderbetreuung 
und der Genehmigung von Teilzeitkursen vorge-
nommen . 

Der Beauftragten ist bewusst, dass die in der 
jüngeren Vergangenheit eingeführten qualitati-
ven Verbesserungen der Integrationskurse, wie 
z . B . die Einführung der kostenintensiveren ziel-
gruppenspezifischen Kurse, die Einführung der 
Wiederholungsmöglichkeit von 300 Stunden und 
die stark zugenommene Teilnahmeverpflichtung 
von SGB II-Beziehern durch die Grundsicherungs-
stellen und die damit verbundenen deutlich ge-
stiegenen Kosten für Fahrtkostenerstattungen zu 
erheblichen Kostensteigerungen geführt haben . 
Zudem werden für die dringend erforderliche Ver-
besserung der Situation der Lehrkräfte in den In-
tegrationskursen und die im Koalitionsvertrag an-
gekündigte Ausweitung des Orientierungskurses 
von 45 auf 60 Stunden weitere Haushaltsmittel 
erforderlich sein . Dennoch sucht die Beauftragte 
in Gesprächen mit den zuständigen Stellen nach 
Wegen, wie der erfreulich hohen Nachfrage an In-
tegrationskursen auch weiterhin ein ausreichen-
des und qualitativ hochwertiges Angebot gegen-
übergestellt werden kann .
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5.2.2 ESF-BAMF-Programm

Mit der Durchführung des im Jahr 2004 ange-
laufenen, aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) geförderten Programms zur Förde-
rung berufsbezogener Deutschsprachkompetenz 
ist für die EU-Förderperiode 2007-2013 das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) be-
auftragt worden .458 Ziel des Programms ist es, die 
Beschäftigungsfähigkeit von Migrantinnen und 
Migranten auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern 
und sie entweder in Arbeit zu bringen oder den Er-
halt ihres Arbeitsplatzes zu sichern . Dementspre-
chend richten sich die berufsbezogenen Deutsch-
kurse an Personen mit Migrationshintergrund, die 
entweder Arbeitslosengeld I oder II beziehen, ar-
beitsuchend gemeldet sind oder „die noch in ei-
nem Beschäftigungsverhältnis stehen, wenn die 
Teilnahme an Maßnahmen zur Vermittlung be-
rufsbezogener Kenntnisse der deutschen Sprache 
zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit notwen-
dig ist“ .459 

Die Beauftragte begrüßt ausdrücklich, dass 
nunmehr auch Bezieherinnen und Bezieher von 
Arbeitslosengeld II Zielgruppe der berufsbezoge-
nen Sprachförderung sind . Zuvor waren sie von ei-
ner Teilnahme ausgeschlossen . Unter den ALG II-
Bezieherinnen und -Beziehern befinden sich häu-
fig Personen mit Migrationshintergrund . Da das 
ESF-BAMF-Programm den Integrationskurs ergän-
zen soll, ist zudem grundsätzlich Voraussetzung, 
dass die potenziellen Teilnehmenden zuvor einen 
Integrationskurs besucht haben . Ausnahmen sind 
möglich, wenn das Sprachziel des Integrationskur-
ses – Deutschkenntnisse auf dem Niveau B 1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
(GER) – auf anderem Wege erlangt worden ist . Die 
Kurse umfassen bis zu 730 Unterrichtseinheiten 
bestehend aus Sprach- sowie Fachunterricht inklu-

458 Zuvor wurde das Programm von der Bundesagentur für Ar-
beit ausgeführt . In den beiden letzten Lageberichten wurde 
das Programm bereits ausführlich dargestellt . Vgl . 6 . Lagebe-
richt B .II .3 .2 und 7 . Lagebericht, Kapitel II .3 .8 .5 .
459 § 2 Abs . 1 S . 2 der Richtlinien für aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) mitfinanzierte Maßnahmen zur be-
rufsbezogenen Sprachförderung für Personen mit Migrati-
onshintergrund im Bereich des Bundes (ESF-BAMF-Programm) 
vom 1 .10 .2009 .

sive Praktika und Betriebsbesichtigungen,460 und 
dauern bis zu sechs Monate in Vollzeitform bzw . 
bis zu zwölf Monate in Teilzeitform .

Im Rahmen des Ressortverfahrens zum Gesetz-
entwurf zur Neuausrichtung der Instrumente der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik im Sommer 2008 hat-
te sich die Beauftragte für eine Erweiterung von 
§ 3 Abs . 2b SGB II eingesetzt . Dieser Paragraph 
sieht für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nicht 
über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse 
verfügen, die Teilnahme an einem Integrations-
kurs nach § 43 AufenthG vor . Die Beauftragte hat-
te angeregt, dass alternativ zur Teilnahme am In-
tegrationskurs auch die Teilnahme an einem be-
rufsbezogenen Sprachkurs ermöglicht wird . Aus 
ihrer Sicht sind die berufsbezogenen Sprachkurse 
gerade bei der Zielgruppe der bereits länger im 
Land lebenden arbeitslosen Migrantinnen und Mi-
granten häufig besser geeignet, die Arbeitsm-
arktintegration zu erleichtern, als die Integrati-
onskurse . Im Ergebnis wurde eine entsprechende 
Möglichkeit lediglich in die Gesetzesbegründung 
aufgenommen .461

Entgegen der ursprünglichen Planung, die ers-
ten Maßnahmen in der Zuständigkeit des BAMF 
Anfang 2008 beginnen zu lassen,462 sind die ers-
ten Kurse zu Beginn des Jahres 2009 angelaufen . 
Allerdings verlief der Programmstart schleppend . 
Von Trägerseite wurden wiederholt gravierende 
Probleme bei der Umsetzung des Programms be-
klagt .463 So kritisierten sie zum einen die finanziel-

460 Das Verhältnis von Sprachunterricht und Fachunterricht ist 
nicht festgelegt, sondern kann nach Bedarf gestaltet werden . 
In der Regel beträgt das Verhältnis 1:1 .
461 Dort heißt es in der Begründung zu § 3 Abs . 2b): „…Kommt 
der persönliche Ansprechpartner unter Beachtung des indivi-
duellen Sprachniveaus des Betroffenen und seiner Chancen 
am Arbeitsmarkt zu dem Ergebnis, dass die Vermittlung be-
rufsbezogener Deutschkenntnisse zweckmäßiger ist, soll er 
darauf hinwirken, dass Betroffene an entsprechenden Kursen 
teilnehmen . Hierfür kommt u .a . die berufsbezogene Sprach-
förderung des BAMF (‚ESF-BAMF-Programm’) in Betracht . …“ 
Vgl . Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente vom 21 .12 .2008, BGBl . I S . 2917 .
462 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel II .3 .8 .5 .
463 Vgl . z . B . Protestbrief berufsbezogene Sprachförderung, 
in: Newsletter Pro Integration vom 17 .7 .2008; Stellungnahme 
des Netzwerks „Integration durch Qualifizierung“ zur Umset-
zung des ESF-BAMF-Programms zur Durchführung berufsbe-
zogener Sprachförderung vom 5 .11 .2008; Stellungnahme des 
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len Rahmenbedingungen: Die Anforderung an die 
Träger, 10 % Eigenmittel aufbringen zu müssen, sei 
unüblich für die Arbeitsförderung und schrecke 
viele Träger ab, einen Antrag auf Kursdurchfüh-
rung zu stellen . Kurzarbeitergeld werde nicht als 
Kofinanzierung464 angerechnet und viele für die 
Programmdurchführung notwendige Kosten (z . B . 
Teilnehmerakquise, Beratungsangebote, Kompe-
tenzfeststellung) seien nicht zuwendungsfähig . 
Zudem führe die Abrechnung nach dem Fehlbe-
darfsprinzip465 zu hohen finanziellen Risiken für 
die Träger . 

Zum anderen problematisierten sie den Zu-
schnitt der Fördergebiete, die insbesondere in 
ländlichen Gegenden teilweise sehr groß und oft 
nicht deckungsgleich mit den Verwaltungsbezir-
ken seien, so dass der Kursträger oft mit mehreren 
Trägern der Grundsicherung zusammenarbeiten 
müsse . Zudem seien die Fördergebiete so festge-
legt, dass nur ein Träger Kurse anbieten dürfe, was 
sowohl Konkurrenz der Anbieter vor Ort als auch 
eine Zusammenlegung von Zielgruppen über die 
Fördergebiete hinaus verhindere . Schließlich wur-
de der sehr hohe Verwaltungsaufwand bei der 
Projektdurchführung kritisiert . Die Beauftragte 
hat sich bei den für das Programm verantwortli-
chen Bundesministerien für Arbeit und Soziales 
sowie für Inneres für eine Behebung der Probleme 
eingesetzt .

Mit der zum 1 .10 .2009 veröffentlichten modifi-
zierten Förderrichtlinie466 hat das BMAS einige 

Deutschen Volkshochschulverbandes zum ESF-BAMF-Pro-
gramm „Berufsbezogene Sprachförderung für Menschen mit 
Migrationshintergrund“ vom 4 .6 .2009 .
464 Mit EU-Geldern finanzierte Maßnahmen bedürfen grund-
sätzlich einer (rechnerischen) nationalen Kofinanzierung . 
Beim ESF-BAMF-Programm werden als Kofinanzierung die Ar-
beitslosengeld I und II-Beiträge der Teilnehmenden als Kofi-
nanzierung gerechnet .
465 Die Projektabrechnung nach dem Prinzip der Fehlbedarfs-
finanzierung hat zur Folge, dass bei Änderungen in der Teil-
nehmerzusammensetzung – und damit der Höhe der Kofinan-
zierung – die Einnahmen zur Durchführung der Maßnahmen 
über die ESF-Fördermittel sinken können .
466 Vgl . Änderung der Richtlinien für aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) mitfinanzierte Maßnahmen zur be-
rufsbezogenen Sprachförderung für Personen mit Migrati-
onshintergrund im Bereich des Bundes (ESF-BAMF-Programm) 
vom 17 .9 .2009, in: Bundesanzeiger, Nr . 146, S . 3384; Richtlini-
en für aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) mitfi-

zentrale Kritikpunkte aufgegriffen: So wurde u .a . 
der von den Projektträgern zu leistende Eigenan-
teil auf 5 % der reinen Projektausgaben reduziert, 
die Kompetenzfeststellung der Teilnehmer ist 
nunmehr förderfähig und das Antragsverfahren 
wurde insgesamt verschlankt . Die Änderungen 
haben vielerorts dazu geführt, dass mehr Träger 
in das Programm eingestiegen sind . Dennoch 
werden von Trägerseite weiterhin Schwierigkei-
ten bei der Umsetzung des Programms in der Pra-
xis beanstandet .467

Von Februar 2009 bis Mitte April 2010 haben 
813 Kurse mit 14 .859 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern im ESF-BAMF-Programm begonnen, da-
von wurden 300 Kurse mit 5 .274 Teilnehmenden 
bereits abgeschlossen . Nach dem schleppenden 
Beginn des Programms in der ersten Jahreshälfte 
2009 starten nun bundesweit ca . 80 neue Kurse 
im Monat . Der überwiegende Teil der Migrantin-
nen und Migranten in den ESF-BAMF-Kursen be-
zieht Arbeitslosengeld II . Das BAMF strebt an, 
künftig verstärkt auch Arbeitslosengeld I-Bezie-
her und (noch) in einem Beschäftigungsverhält-
nis stehende Personen mit Migrationshintergrund 
für eine Kursteilnahme zu gewinnen . Von den für 
die Förderperiode 2007-2013 insgesamt zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von 
330 Mio . € sind bis Mitte April 2010 gut 36 Mio . € 
ausgegeben worden . Um die Wirksamkeit der 
Kurse besser beurteilen zu können, wird das Pro-
gramm ab der zweiten Jahreshälfte 2010 einer sys-
tematischen Evaluierung unterzogen . 

5.2.3 Migrationsberatung

Gemäß § 45 AufenthG soll der Integrationskurs 
„durch weitere Integrationsangebote des Bundes 
und der Länder, insbesondere sozialpädagogi-
sche und migrationsspezifische Beratungsange-

nanzierte Maßnahmen zur berufsbezogenen Sprachförde-
rung für Personen mit Migrationshintergrund im Bereich des 
Bundes (ESF-BAMF-Programm) vom 1 .10 .2009 .
467 So werden z . B . Verzögerungen beim Kursbeginn durch 
lange Bearbeitungszeiten des BAMF in der Bewilligungspha-
se, ein nach wie vor hoher Verwaltungsaufwand bei der An-
tragstellung und den Verwendungsnachweisen und hohe fi-
nanzielle Risiken auf Trägerseite beklagt .
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bote, ergänzt werden“ . Der Bund finanziert dazu 
die Migrationsberatung für Erwachsene (MBE), 
die in der Zuständigkeit des Bundesministeriums 
des Innern (BMI) liegen und die Jugendmigrati-
onsdienste (JMD), für die das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
zuständig ist . 

5.2.3.1  Migrationsberatung für erwachsene  

Zuwanderer (MBE)

Zum Jahresbeginn 2009 wurde die Migrations-
erstberatung (MEB) in Migrationsberatung für er-
wachsene Zuwanderer (MBE) umbenannt . Grund 
für die Namensänderung war die erforderliche 
Anpassung an die integrationspolitische

Notwendigkeit, neben Neuzuwanderern auch 
den Beratungsbedarf bereits länger

in Deutschland lebender Zuwanderer gerecht 
zu werden . Das auf maximal drei Jahre befristete 
Erstberatungsangebot richtete sich in erster Linie 
an neu zugewanderte Migrantinnen und Migran-
ten . Bereits länger im Bundesgebiet lebende Zu-
gewanderte können bei einem individuellen Be-
ratungsbedarf, der dem von Neuzuwanderern 
entspricht,468 beraten werden . Indiz hierfür sind 
insbesondere unzureichende deutsche Sprach-
kenntnisse . Angesichts rückläufiger Zuwande-
rungszahlen hatte sich in der Praxis jedoch ge-
zeigt, dass die bereits länger in Deutschland le-
benden Migrantinnen und Migranten einen er-
heblichen Teil der Beratungsarbeit ausmachten 
und man insofern nicht mehr ausschließlich von 
einer Erstberatung sprechen konnte . Die am 
1 .3 .2010 in Kraft getretenen Förderrichtlinien zur 
Durchführung einer Migrationsberatung für er-
wachsene Zuwanderer469 definieren insofern als 
Zielgruppen der MBE nunmehr „prioritär Neuzu-
wanderer“ . Die Beratung stehe „darüber hinaus 
im Rahmen der nachholenden Integration auch 
bereits länger in Deutschland lebenden Zuwan-
derern offen, die einen einem Neuzuwanderer 
vergleichbaren Integrationsbedarf aufweisen . In-

468 Bundesministerium des Innern: Neukonzeption der Migra-
tionsberatung, Stand 1 .12 .2004, S . 10 .
469 Vgl . GMBl 2010, Nr . 13, S . 260 ff .

diz hierfür seien insbesondere unzureichende 
deutsche Sprachkenntnisse .“ Vorrangig berück-
sichtigt werden soll der Beratungsbedarf von Mi-
grantinnen und Migranten, die zur Teilnahme am 
Integrationskurs verpflichtet sind .470 Die neuen 
Förderrichtlinien lösen die Konzeption der Migra-
tionsberatung aus dem Jahre 2004 ab .

Träger der MBE sind die Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege und der Bund der Vertriebenen . 
Die Förderrichtlinien sehen darüber hinaus erst-
mals vor, dass „im konkreten Bedarfsfall“ auch 
weitere Organisationen mit der Durchführung 
beauftragt werden können . Allerdings müssen 
diese Organisationen u .a . grundsätzlich ein bun-
desweites Beratungsangebot sicherstellen kön-
nen, über eine Organisationsstruktur mit Zentral-
stelle verfügen, eine Beratung aller Zielgruppen 
der MBE gewährleisten und einen „möglichst ho-
hen Eigenmittelanteil in die Finanzierung der 
MBE“ einbringen .471 

Um die Wirkung der MBE künftig besser bewer-
ten zu können, haben sich das BAMF und die Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege Ende 2009 auf 
eine „projektbegleitende Erfolgskontrolle in der 
MBE“ – zunächst im Rahmen einer Testphase – ver-
ständigt . Zu diesem Zweck wurden Kennzahlen 
entwickelt, die im Laufe des Jahres 2010 erstmalig 
Anwendung finden sollen . Die in der Testphase er-
hobenen Informationen werden in gemeinsamen 
Auswertungssitzungen interpretiert .

Für die MBE standen im Bundeshaushalt in den 
Jahren 2008 und 2009 jeweils 25,77 Mio . € zur Ver-
fügung . Für das Jahr 2010 wurde der Ansatz um 
1,5 Mio . € auf nunmehr 27,277 Mio . € erhöht . Ende 
2009 wurden 549 Beratungseinrichtungen mit 
knapp 790 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern finanziert .472

Die MBE ergänzt den Integrationskurs inso-
weit, als erwachsene Migrantinnen und Migran-
ten das Angebot einer sozialpädagogischen Be-
gleitung vor, während und nach den Integrations-
kursen nutzen können . Den Erfolg und die Nach-
haltigkeit der Integrationskurse zu optimieren, 

470 Zitat und weitere Ausführung ebd . S . 261 .
471 Zitate und weitere Ausführungen ebd . S . 262 .
472 Vgl . MBE-Quartalsstatistik IV . Quartal 2009 .
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war ein zentrales Anliegen des Nationalen Integra-
tionsplanes . In diesem Sinne hatte sich dort insbe-
sondere die Bundesarbeitsgemeinschaft der Frei-
en Wohlfahrtspflege (BAGFW) u .a . zu einer besse-
ren Verzahnung von Integrationskursangebot und 
Migrationsberatung verpflichtet . Im ersten Fort-
schrittsbericht zum Nationalen Integrations-
plan473 stellt die BAGFW dazu fest, dass sich „die 
Kooperation zwischen den Integrationskursträ-
gern und den Migrationsdiensten der Verbände 
insgesamt verbessert hat . Es ist für die Beratungs-
dienste praktisch zur Regel geworden, Angebote 
mit den Kursträgern abzustimmen . Vielerorts wur-
den auch förmliche Kooperationsvereinbarungen 
getroffen .“474 

Derzeit werden ca . 75 % aller Klienten der MBE 
im Zusammenhang mit Integrationskursen bera-
ten .475 Nach Auffassung der BAGFW sind jedoch für 
die Bereitstellung eines weitgehend flächende-
ckenden und bedarfsgerechten Beratungsange-
botes sowie der sozialpädagogischen Begleitung 
der Integrationskursteilnehmer mehr Ressourcen 
erforderlich . Zudem bedarf aus ihrer Sicht insbe-
sondere die Zusammenarbeit mit den ARGEN der 
Verbesserung und sollte verbindlicher gestaltet 
werden .476 Die Beauftragte begrüßt, dass derzeit 
Maßnahmen zur Optimierung der Zusammenar-
beit zwischen den Migrationsberatungsdiensten 
und den Arbeitsagenturen und Grundsicherungs-
stellen, aber auch zwischen Migrationsberatungs-
diensten und den Ausländerbehörden entwickelt 
werden .

5.2.3.2 Jugendmigrationsdienste (JMD)

Die JMD sind Einrichtungen der Träger der Ju-
gendsozialarbeit (Arbeiterwohlfahrt, Freie Trä-
gergruppe, Bundesarbeitsgemeinschaft evange-
lische Jugendsozialarbeit und Bundesarbeitsge-
meinschaft katholische Jugendsozialarbeit) . Der-

473 Vgl . Unterrichtung durch die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: Erster 
Fortschrittsbericht zum Nationalen Integrationsplan, BT-Drs . 
16/10800 vom 6 .11 .2008 .
474 Ebd . S . 209 .
475 Vgl . MBE-Quartalsstatistik IV . Quartal 2009 .
476 Vgl . ebd . S . 210 .

zeit begleiten über 860 Fachkräfte in 417 JMD 
etwa 66 .000 junge Migrantinnen und Migranten 
bis zur Vollendung des 27 . Lebensjahres, um ihnen 
Chancengerechtigkeit und Teilhabe im gesell-
schaftlichen und beruflichen Leben zu eröffnen . 
Dabei liegt ein Schwerpunkt der Arbeit auf der 
Stärkung der Kompetenzen der jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund am Übergang von der 
Schule in Ausbildung und Arbeitsmarkt .

Ebenso wie die MBE bei erwachsenen Migran-
tinnen und Migranten arbeiten auch die JMD bei 
den nicht mehr schulpflichtigen jungen Men-
schen mit dem Instrumentarium des individuellen 
Integrationsförderplanes . Im Rahmen des Case-
Managements unterstützen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den JMD die jungen Menschen 
auf ihrem Weg in weiterführende Schulen, Ausbil-
dungsplätze und in die Arbeitswelt . Gemeinsam 
mit den Jugendlichen werden Ziele definiert und 
passgenaue Angebote gefunden, damit jeder ein-
zelne seine Ziele erreichen kann . Im Jahr 2009 
wurden rund 31 .700 dieser jungen Menschen mit 
einem individuellen Integrationsförderplan be-
gleitet . Ende 2008 wurde eine zweijährige Evalu-
ierung des Instrumentes Integrationsförderplan 
abgeschlossen . Die Untersuchung kam zu dem Er-
gebnis, „dass von einer Integrationsförderpla-
nung, die bestimmte Qualitätsmerkmale erfüllt, 
positive Wirkungen auf die Integration der jungen 
Menschen ausgehen .“477 Dies gelte sowohl für die 
Sprachkompetenz als auch für die emotionale In-
tegration, die Verhaltenssicherheit, die ökonomi-
sche oder soziale Integration und den Übergang 
in eine Berufsausbildung oder Arbeit . Eine Gegen-
überstellung von jungen Menschen, die von den 
JMD mit einer Integrationsförderplanung beglei-
tet wurden, mit einer Vergleichsgruppe junger 
Menschen, die bei gleichen Voraussetzungen 
nicht vom JMD begleitet wurden, zeige, dass die 
vom JMD Begleiteten über klarere Zielvorstellun-
gen verfügten, ihre Kompetenz der deutschen 
Sprache sich besser entwickelt hätte und sie selte-
ner über größere psychische Belastungen klag-
ten . „Insbesondere zeigte sich jedoch, dass die 

477 BMFSFJ: Evaluation des Eingliederungsprogramms „Pro-
gramm 18 des Kinder- und Jugendplans: Eingliederung junger 
Menschen mit Migrationshintergrund“ . Abschlussbericht 
2008, S . 88 .
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JMD mit ihrer Arbeit dazu beitragen, die Pass-
genauigkeit von Förderangeboten zu erhöhen .“478

2009 startete ein Projekt unter dem Motto 
„engagiert? – was sonst!, JuMiLo – Junge Migran-
tInnen als Lotsen .“ Ziel des Projektes mit dreijähri-
ger Laufzeit ist es, freiwilliges und bürgerschaftli-
ches Engagement junger Migrantinnen und Mig-
ranten zu fördern, sichtbar zu machen und anzu-
erkennen . Im Rahmen persönlicher Patenschaften 
stehen die Freiwilligen als Lotsinnen und Lotsen 
anderen Menschen, vor allem gleichaltrigen Mig-
rantinnen und Migranten, aber auch Menschen 
ohne Migrationshintergrund unterschiedlichen 
Alters zur Verfügung . Bundesweit sind 15 JMD am 
Projekt beteiligt . Die Leitung und Koordination 
des Gesamtprojektes auf Bundesebene liegt bei 
der Bundesarbeitsgemeinschaft evangelische Ju-
gendsozialarbeit (BAG EJSA), die Förderung er-
folgt aus Mitteln des Europäischen Integrations-
fonds und des BMFSFJ .

Aufgabe der JMD ist es darüber hinaus, mit al-
len für die Integration relevanten Stellen zu ko-
operieren und in örtlichen Netzwerken mitzuar-
beiten . Im Mittelpunkt steht dabei die Zusam-
menarbeit mit Schulen, Betrieben und besonders 
den Eltern . Nach dem Abschluss des Modellpro-
jektes „Ausbildungsorientierte Elternarbeit“ im 
Sommer 2009 und der Veröffentlichung eines 
entsprechenden Leitfadens soll die Elternarbeit 
ab 2010 verstärkt in den JMD umgesetzt werden .

Seit Februar 2010 wird als Ergänzung zur Bera-
tung in den JMD eine Online-Anlaufstelle für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund erprobt .479 
Sie richtet sich an Jugendliche, die bislang nicht 
von der persönlichen Beratung der JMD erreicht 
werden und die zunächst bevorzugen, anonym 
Fragen zu stellen . Die Online-Begleiterinnen und 
-Begleiter der Jugendlichen verfügen über lang-
jährige Beratungserfahrung in den JMD . Das Pro-
jekt wird aus Mitteln des Europäischen Integrati-
onsfonds und des BMFSFJ gefördert .

Ab 2011 wird in den JMD flächendeckend und 
trägerübergreifend ein webbasiertes Monitoring-
system eingeführt . Das BMFSFJ bezweckt mit der 

478 Zitat sowie vorangehende Ausführungen ebd . S . 88 f .
479 Vgl . www .jmd4you .de .

Einführung einer einheitlichen Software für alle 
JMD Arbeitserleichterungen für die Praxis und 
eine Verbesserung der Datenlage für wissen-
schaftliche Auswertungen . 

Die JMD sind Teil der Initiative „JUGEND STÄR-
KEN“, zu der auch die Programme „Kompetenz-
agenturen“, „Schulverweigerung – die 2 . Chance“ 
und „STÄRKEN vor Ort“ (Lokales Kapital für soziale 
Zwecke) gehören .480

Die Haushaltsmittel für die JMD belaufen sich 
für das Haushaltsjahr 2010 wie in den Vorjahren 
auf 41,5 Mio . € . 

Die Otto Benecke Stiftung e .V . (OBS) setzt für 
das BMFSFJ die Garantiefonds-Richtlinien für den 
Hochschulbereich (RL-GF-H) um . Mit den Richtlini-
en wird das Ziel verfolgt, jungen Spätaussiedlerin-
nen und Spätaussiedlern sowie jungen ausländi-
schen Flüchtlingen und Asylberechtigten, die die 
Hochschulreife erwerben, ein Hochschulstudium 
anstreben oder fortsetzen wollen, die alsbaldige 
gesellschaftliche Eingliederung, insbesondere 
die Fortsetzung der im Herkunftsland unterbro-
chenen Ausbildung, zu ermöglichen . Mitte 2009 
wurde die OBS aufgrund der seit 2001 stark rück-
läufigen Spätaussiedler-Zuzugszahlen (Hauptziel-
gruppe der Garantiefonds Richtlinie) von der insti-
tutionellen Förderung auf Projektförderung um-
gestellt . Im Rahmen dieser Umstrukturierung 
wurden die Beratungsstellen der OBS in die Struk-
turen der JMD überführt . Seit dem Herbst 2009 
nehmen AWO und die Träger der evangelischen 
und katholischen Jugendsozialarbeit die Bil-
dungsberatung nach dem Garantiefonds Hoch-
schule wahr und ergänzen damit das JMD-Ange-
bot um diesen wichtigen Baustein . Die Stipen-
diengewährung und die Vertragsgestaltung mit 
den Sprachkursträgern verbleiben weiterhin bei 
der OBS .

480 Nähere Informationen im Internet unter www .jugend-
stärken .de .
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5.2.4 Integrationsvereinbarung

„Um die Verbindlichkeit der individuellen Inte-
grationsförderung zu erhöhen“,481 hatten sich 
CDU, CSU und FDP im Koalitionsvertrag vom Okto-
ber 2009 auf die Einführung eines „Integrations-
vertrages“ verständigt . Zielgruppen sollen laut 
Koalitionsvertrag sowohl Neuzuwandernde als 
auch länger im Land lebende Migrantinnen und 
Migranten sein: „Vor allem Menschen, die zu ihren 
Ehegatten nach Deutschland nachziehen und 
dazu erste Deutschkenntnisse schon im Her-
kunftsland erworben haben, möchten wir mög-
lichst schnell mit der Vielfalt der Integrationsmaß-
nahmen vertraut machen . Mit Integrationsverträ-
gen werden die notwendigen Integrationsmaß-
nahmen für eine erfolgreiche Eingliederung in die 
deutsche Gesellschaft und den deutschen Ar-
beitsmarkt vereinbart und später kontinuierlich 
überprüft . (…) Unser Ziel ist die bestmögliche Ver-
netzung der verschiedenen Integrationsförder-
maßnahmen vor Ort . Staatliche und kommunale 
Stellen sowie öffentlich geförderte Träger sollen 
passgenau aufeinander abgestimmt zusammen-
arbeiten .“482 

Die Beauftragte ist mit der Entwicklung eines 
Konzeptes für einen Integrationsvertrag beauf-
tragt worden . Dies erfolgt zum Zeitpunkt der Ab-
fassung dieses Berichts in enger Abstimmung  
mit den zuständigen Bundesministerien . Zudem 
steht die Beauftragte zu diesem Thema in engem 
Austausch mit Verbänden und Migrantenorgani-
sationen . Es soll auf dem bewährten Modell der 
individuellen Integrationsvereinbarung aus der 
Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) und 
der Jugendmigrationsdienste (JMD)483 aufgebaut 
werden . Die Beauftragte wird das Instrument in 
einem Pilotprojekt in der Praxis erproben und 
evaluieren . Nach Abschluss der Erprobungsphase 
soll eine Entscheidung über eine flächendecken-
de Einführung des Instruments erfolgen .

481 Wachstum, Bildung, Zusammenhalt . Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und FDP . 17 . Legislaturperiode, Berlin 
2009, S . 67 .
482 Ebd .
483 Vgl . zu den beiden Beratungsdiensten Kapitel II 5 .2 .3 .

6.  Integration vor Ort – Segregation,  
Stadtentwicklungspolitik und  
kommunale Integrationspolitik 

Integration findet als sozialer Prozess in beson-
derem Maße im sozialen Nahbereich statt . Der 
Wohnort, die Nachbarschaft im Stadtteil, Kinder-
tageseinrichtungen, Schulen und Jugendeinrich-
tungen, aber auch die Anlaufstellen der öffentli-
chen Verwaltung sind die Orte, in denen Gemein-
sames vermittelt wird und Integration konkret 
wird . Unter dem Schlagwort „Integration vor Ort 
unterstützen“ setzte sich die fünfte Arbeitsgrup-
pe für den Nationalen Integrationsplan mit den 
kommunalen und lokalen Voraussetzungen der 
Integration auseinander . Dabei wurde anerkannt, 
dass den Kommunen eine entscheidende Rolle für 
eine erfolgreiche Integration zukommt . Die kultu-
relle Vielfalt der Städte und Gemeinden ist gerade 
vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels ein wichtiges Zukunftspotenzial .

Im Ersten Fortschrittsbericht zum Nationalen 
Integrationsplan wurde eine vertiefte Bilanzie-
rung zur „Integration vor Ort“ vorgelegt, die sich 
intensiv mit der sozialräumlichen Segregation, 
kommunalen Integrationsansätzen und den Not-
wendigkeiten sozialräumlicher Politik in benach-
teiligten Wohngebieten beschäftigte . Der Fort-
schrittsbericht zeigt: Viele Kommunen stellen 
sich den Herausforderungen bereits mit großem 
Engagement und gestalten Integration aktiv als 
Querschnittsaufgabe . Die Ergebnisse zeigen aber 
auch, dass die Rahmenbedingungen und Chan-
cen für eine erfolgreiche Integration insbesonde-
re in Stadtteilen mit schwieriger sozialer Lage 
auch in Zukunft gezielt gestärkt werden müssen . 
„Die sozialräumliche Segregation stellt“ – so die 
vertiefte Bilanzierung „Integration vor Ort“ im 
Ersten Fortschrittsbericht – „Städte und Gemein-
den bundesweit vor besondere Herausforde-
rungen .“484 Die Bundesregierung nahm sich der 
Empfehlung der vertieften Bilanzierung an und 
formulierte im Ersten Fortschrittsbericht zum 
Nationalen Integrationsplan: „Wenn ethnische 
Segregation mit Armutssegregation – auch der 

484 Vgl . Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbe-
richt, Berlin 2008, S . 54 .
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deutschen Wohnbevölkerung – zusammentrifft, 
sind Staat und Gesellschaft zum Handeln auf-
gefordert .“485 

Im Folgenden werden drei Themenbereiche 
für die Integration vor Ort ausgeführt: die Segre-
gation und die Wohnsituation von Migrantinnen 
und Migranten, die Stadtentwicklungspolitik des 
Bundes, die eine integrierte und sozialräumlich 
ausgerichtete Politik umsetzt, sowie die kommu-
nale Integrationspolitik, die unmittelbar mit den 
integrationspolitischen Herausforderungen vor 
Ort konfrontiert ist .

6.1 Segregation und Wohnsituation

Die räumliche Verteilung der Zuwanderinnen 
und Zuwanderer in Deutschland ist nach Bundes-
ländern und Regionen, aber auch nach Städten 
und Gemeinden unterschiedlich . In einigen Groß-
städten wie Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürn-
berg oder Köln haben schon heute rund 40 Pro-
zent der Bevölkerung einen Migrationshinter-
grund (vgl . Kapitel I 2 .2 .9) . In einzelnen Stadttei-
len liegt ihr Bevölkerungsanteil noch deutlich 
höher . Dieser Trend wird sich in den kommenden 
Jahren fortsetzen .

Als Segregation wird die räumliche Trennung 
von Bevölkerungsgruppen bezeichnet . Die Segre-
gation von Zuwanderern äußert sich als Konzent-
ration in bestimmten Stadtteilen – bei einem 
gleichzeitig geringeren Anteil von Zuwanderern 
in anderen Stadtteilen . Die segregierten Stadttei-
le sind – dies hat die vertiefte Bilanzierung „Integ-
ration vor Ort“ im Ersten Fortschrittsbericht zum 
Nationalen Integrationsplan erneut eindrücklich 
gezeigt – geprägt von einer Konzentration sozial 
schwieriger und benachteiligender Lebenssitua-
tionen . So ist die Kaufkraft der Bewohner in diesen 
Wohngebieten in der Regel niedriger als in ande-
ren Wohngebieten .486 In Deutschland gehen eth-
nische und soziale Segregation in den Städten 
und Gemeinden somit vielfach Hand in Hand . Dies 

485 Ebd ., S . 26
486 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, 
Berlin 2008, S . 54 .

spiegelt sich auch in den Schulen vor Ort wider 
(vgl . Kapitel II 1 .2 .1) .

Bereits im 7 . Bericht zur Lage der Ausländerin-
nen und Ausländer wurde auf die Arbeit der Ar-
beitsgruppe „Integration vor Ort unterstützen“ 
im Nationalen Integrationsplan und auf die Er-
gebnisse des Verbundprojekts „Zuwanderer in 
der Stadt“ hingewiesen .487 Zentrale Aussage des 
Projektes war, dass die Konzentration von Zuwan-
derern in „Migrantenvierteln“ nicht zwangsläufig 
zu mangelnder Integration führt . Vielmehr könne 
Integration auch unter den Bedingungen von Se-
gregation angestrebt und erreicht werden . Dies 
gelte umso mehr, als das Leitbild sozial und eth-
nisch gemischter Quartiere, das immer noch von 
vielen Kommunen und Wohnungsbaugesellschaf-
ten favorisiert werde, nur begrenzt realisierbar 
sei .488

Was die Wirkungen der Segregation angeht, so 
geht auch die aktuelle wissenschaftliche For-
schung davon aus, dass Segregation nicht zu stär-
kerer Orientierung an Herkunftskulturen und ge-
ringeren Kontakten zu Einheimischen führt . Die 
Sozialwissenschaftler Ceylan und Häußermann 
verweisen zum Beispiel darauf, dass in den segre-
gierten Quartieren die Kontakte zu Personen au-
ßerhalb der eigenen ethnischen Gruppe und auch 
außerhalb des Quartiers durchaus den Kontakt-
mustern von Personen entsprechen, die nicht in 
segregierten Gebieten leben .489

487 An dem vom BMBF geförderten Verbundprojekt „Zuwan-
derer in der Stadt“ unter Leitung der Schader-Stiftung waren 
acht Großstädte, der Deutsche Städtetag, der GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men, das Deutsche Institut für Urbanistik und das Institut für 
Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regio-
nalentwicklung GmbH an der Ruhr-Univerität Bochum InWIS 
beteiligt . Unter dem Titel „Zuwanderer in der Stadt . Empfeh-
lungen zur stadträumlichen Integrationspolitik“ wurden 
2005 die zentralen Ergebnisse veröffentlicht . 
488 Die Stadtteile der größeren deutschen Städte sind – im Ge-
gensatz zum Beispiel zu den amerikanischen neighborhoods 
– bereits heute durch eine ethnische Mischung geprägt . Für 
die deutschen Stadtteile ist eine Mischung von Einheimischen 
und mehreren unterschiedlichen Zuwanderergruppen üb-
lich . Vgl . hierzu z . B . Schönwälder, Karen / Söhn, Janina 2007: 
Siedlungsstrukturen von Migrantengruppen in Deutschland . 
Schwerpunkte der Ansiedlung und innerstädtische Konzent-
rationen . Berlin: WZB, S . 27 .
489 Vgl . hierzu Ceylan, Rauf: Ethnische Kolonien . Entstehung, 
Funktion und Wandel am Beispiel türkischer Moscheen und 
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Weitgehende Übereinstimmung besteht je-
doch darin, dass die Konzentration von Zuwande-
rinnen und Zuwanderern in Quartieren mit 
schwieriger sozialer Lage die Bildungschancen 
der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund unter den aktuellen Rahmenbedingun-
gen negativ beeinflusst . Zu diesem Ergebnis 
kommt auch die vertiefte Bilanzierung „Integrati-
on vor Ort“ im Ersten Fortschrittsbericht zum Na-
tionalen Integrationsplan: „Sozialräumliche und 
schulische Segregation bilden eine Barriere für 
die Bildungsentwicklung, unter der insbesondere 
Migrantinnen und Migranten leiden .“490 Die be-
stehende Segregation führe zu einer gravieren-
den Chancenungleichheit bei Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund .491 Integ-
ration trotz Segregation ist also nur möglich, 
wenn sich Integrationspolitik darauf konzentriert, 
die Teilhabechancen gezielt zu fördern und die 
benachteiligenden Wirkungen der Segregation 
zu mindern oder auszugleichen . 

Bund und Länder setzen sich mit verschiede-
nen Programmen der schulischen und außerschu-
lischen Bildung sowie sozialräumlichen Politikan-
sätzen für die Erhöhung der Chancengleichheit 
für Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund ein (vgl . auch Kapitel II 1 .2 .6) . Für den Bil-
dungsbereich besteht die Hoffnung, dass auch 
das Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ 492, das 
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung und mit zusätzlichen Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds seit November 2009 in Koope-
ration mit derzeit 120 Stiftungen in 40 Kommunen 
durchgeführt wird, einen entscheidenden Bei-
trag zur Erhöhung der Chancengleichheit für Kin-

Cafés . Wiesbaden 2006; Häußermann, Hartmut: Behindern 
‚Migrantenviertel’ die Integration? In: Gesemann, Frank / Roth, 
Roland (Hrsg .): Lokale Integrationspolitik in der Einwande-
rungsgesellschaft . Migration und Integration als Herausfor-
derung von Kommunen . Wiesbaden 2009, S . 235-246; Han-
hörster, Heike / Zimmer-Hegmann, Ralf: Segregierte Gebiete 
als Transitzonen oder Mobilitätsfallen . In Migration und Sozia-
le Arbeit, 31 . Jg, H . 1, Februar 2009, S . 57-63 . Vgl . für die Nieder-
lande auch Musterd, Sako / Ostendorf, Wim: Spatial Segregati-
on and Integration in the Netherlands . In: Journal of Ethnic 
and Migration Studies 35(9), 2009, S . 1515-1532 .
490 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, 
Berlin 2008, S . 58 .
491 Ebd ., S . 58 .
492 Siehe www .lernen-vor-ort .info . 

der und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
leisten wird . 

In der wissenschaftlichen Forschung wird in 
einer Vielzahl von Veröffentlichungen darge-
stellt, welche konkreten Situationen dazu ge-
führt haben, dass sich Zuwanderinnen und Zu-
wanderer in bestimmten Quartieren konzentrie-
ren .493 Zentrale Gründe sind die soziale Lage der 
Migrantinnen und Migranten, die aufgrund ihrer 
Mietzahlungsfähigkeit ihre Nachfrage auf be-
stimmte Wohnungstypen und damit Stadtgebie-
te konzentrieren, Belegungsstrategien von Woh-
nungsanbietern sowie in starkem Maße auch 
Wohnortentscheidungen von Angehörigen der 
Mehrheitsgesellschaft, die aus diesen Stadtge-
bieten fortziehen .494 

Darüber hinaus können auch Diskriminierun-
gen auf dem Wohnungsmarkt eine Rolle spielen . 
Der Planerladen Dortmund e .V . hat mit seinen Stu-
dien zur Ungleichbehandlung auf dem Woh-
nungsmarkt eindrückliche Hinweise dafür gelie-
fert, dass Wohnungsanbieterinnen und Woh-
nungsanbieter oftmals deutsche Mieterinnen 
und Mieter bevorzugen und Interessentinnen und 
Interessenten mit türkischen Namen auch bei 
gleicher sozialer Stellung nicht berücksichtigen . 
In einer Testing-Studie von 2008 wird in 9 % der 
Anrufe eine offensichtliche Diskriminierung der 
(fiktiven) türkischstämmigen Tester-Identität ge-
genüber der deutschen Tester-Identität festge-
stellt .495 Das Ausmaß der Ungleichbehandlung im 
Berichtszeitraum war jedoch niedriger als in vor-
herigen Studien . Zudem konnte keine offen dis-
kriminierende oder rassistische Behandlung der  

493 Vgl . hierzu zuletzt Münch, Sybille / Kirchhoff, Gudrun: ‚Sozi-
ale und ethnische Mischung’ – Zur Persistenz eines wohnungs-
politischen Leitbildes . In: Gesemann, Frank; Roth, Roland 
(Hrsg .): Lokale Integrationspolitik in der Einwanderungsge-
sellschaft . Migration und Integration als Herausforderung 
von Kommunen . Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten, Wiesbaden 2009, S . 517-531 .
494 Vgl . hierzu auch den Bericht des Sachverständigenrats 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration: Einwan-
derungsgesellschaft 2010 . Jahresgutachten 2010 mit Integra-
tionsbarometer, Berlin . S . 195 ff .
495 Planerladen: Ungleichbehandlung von Migranten auf dem 
Wohnungsmarkt . Ergebnisse eines telefonischen ‚paired eth-
nic testing’ bei regionalen Immobilienanzeigen, Dortmund 
2008 .
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Zuwandererinnen und Zuwanderer in Deutsch-
land sozial aufsteigen . Die Studie von Hanhörster 
und Zimmer-Hegmann belegt jedenfalls, dass Zu-
wandererinnen und Zuwanderer ein wachsendes 
Interesse haben, Wohneigentum zu bilden und in 
die von Einfamilien- und Reihenhäusern gepräg-
ten vorstädtischen Siedlungsgebiete zu ziehen .497 

Tabelle 31: Verteilung der Personen mit  
Migrationshintergrund über Gebäudetypen nach 
Anzahl der Wohnungen im Gebäude im Jahr 2006

Bevölkerungsverteilung  
nach Anzahl der Wohnungen  

im Wohngebäude

Ins- 13  
ge- 1–2 3–6 7–12 und 

samt mehr

Bevölkerung insgesamt  
(in 1.000) 79.817 41.804 17.343 14.314 6.356

Darunter Personen mit  
Migrationshintergrund  18,1 10,0 23,3 28,3 34,2
(in %)

Quelle: Statistisches Bundesamt; Mikrozensus 2006

Anhand der Ergebnisse des Mikrozensus 2006 
liegen erstmals statistische Daten zur Wohnsitua-
tion von Personen mit Migrationshintergrund vor . 
Im 6 . Bericht zur Lage der Ausländerinnen und 
Ausländer wurde bereits die Wohnsituation von 
Ausländerinnen und Ausländern anhand der Zah-
len des Mikrozensus 2002 beschrieben . Die Zah-
len von 2006 zeigen, dass Ausländerinnen und 
Ausländer wie auch Personen mit Migrationshin-
tergrund im Durchschnitt seltener Eigentümerin-
nen oder Eigentümer und häufiger Mieterinnen 
oder Mieter der von ihnen bewohnten Wohnung 
sind . Die darüber ermittelte Eigentümerquote 
liegt unter den Haushalten mit Personen mit Mig-
rationshintergrund bei den in Deutschland gebo-
renen Deutschen mit Migrationshintergrund am 
höchsten, gefolgt von nach Deutschland zuge-
wanderten Deutschen . Auch bei Ausländerinnen 
und Ausländern haben die in Deutschland Gebo-

497 Hanhörster, Heike / Zimmer-Hegmann, Ralf: Soziale und 
räumliche Mobilität von Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte in nordrhein-westfälischen Städten, Institut für Lan-
des- und Stadtentwicklungsforschung, Dortmund 2008 .

türkischstämmigen Tester-Person nachgewiesen 
werden . Dies kann möglicherweise als Erfolg der 
öffentlichen Diskussion über Integration sowie 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ver-
standen werden .496 

Eine Konzentration von Zuwandererinnen und 
Zuwanderern wird vor allem in Altbauquartieren 
und Großsiedlungen beschrieben . Auf der ande-
ren Seite sind Konzentrationen von Zuwandere-
rinnen und Zuwanderern in Einfamilienhausge-
bieten nicht bekannt . Auf der Basis des Mikrozen-
sus 2006 lässt sich belegen, dass Personen mit Mi-
grationshintergrund vor allem in Gebäuden mit 
vielen Wohneinheiten leben, die typisch für Alt-
baugebiete und Großsiedlungen sind . Während 
die Gesamtbevölkerung in Deutschland zum 
überwiegenden Teil in Gebäuden mit 1-2 Wohnun-
gen lebt, sind Personen mit Migrationshinter-
grund in allen anderen Gebäudetypen überdurch-
schnittlich vertreten . In Gebäuden mit 13 und 
mehr Wohnungen hat im Durchschnitt mehr als 
jeder dritte Bewohner einen Migrationshinter-
grund, in Gebäuden mit 3-6 bzw . 7-12 Wohnungen 
jeder vierte . In Wohngebäuden mit 1-2 Wohnun-
gen stellen Personen mit Migrationshintergrund 
nur 10 % der Bevölkerung (vgl . Tabelle 31) . 

Eine Verringerung der Segregation ist durch 
einen Umzug von Personen mit Migrationshinter-
grund in Gebiete mit geringer Anzahl von Woh-
nungen pro Gebäude möglich . Ein Zuzug in die 
überwiegend von mittleren und oberen Einkom-
menssschichten bewohnten Gebiete mit Einfami-
lien- und Reihenhäusern setzt aber voraus, dass 

496 Vgl . Kapitel Antidiskriminierung II .11 . Das AGG hat wahr-
scheinlich zu einer größeren Aufmerksamkeit bezüglich dis-
kriminierenden Verhaltens geführt . In der Studie des Planerla-
dens Dortmund e .V . konnte jedoch lediglich die Berücksichti-
gung bei Wohnungsbesichtigungen nicht aber die Vergabe 
der Wohnungen untersucht werden . Möglich ist, dass Bevor-
zugung und Benachteiligung im weiteren Verfahren der Woh-
nungsvergabe noch deutlich werden . Die Formen der Diskri-
minierung durch systematische Auslese von Interessentinnen 
und Interessenten führen in der Regel dazu, dass sich Zuwan-
derinnen und Zuwanderer auf bestimmte (diskriminierungs-
arme) Angebote des Wohnungsmarkts beschränken und folg-
lich in bestimmten Stadtvierteln (Altbauquartiere und Groß-
siedlungen) konzentrieren . Die Wohnungsunternehmen sind 
ein wichtiger Partner bei der Verhinderung von Diskriminie-
rung und der Sicherung von guten Wohnbedingungen für 
Personen mit Migrationshintergrund .
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Tabelle 32: Wohnsituation von Personen mit Migrationshintergrund im Jahr 2006

Haushalte mit einer 
Mietwohnung 

insgesamt in 1000

durchschnittliche 
Bruttokaltmiete  

pro qm in €

durchschnittliche 
Wohnfläche  
pro Person  

(Mietwohnung)  
in qm

durchschnittliche 
Wohnfläche pro 

Norm-Person 
(Mietwohnung)  

in qm

Eigentümerquote:  
Anteil der  

Haushalte mit 
selbstgenutztem  
Wohneigentum

Bevölkerung insgesamt  42.236 6,01 38,3 53,3 47,5 
– Personen ohne Migrationshintergrund  31.830 5,93 41,4 55,3 51,6 
– Personen mit Migrationshintergrund  10.406 6,24 28,7 44,5 28,7 
» Deutsche  4.892 6,08 29,0 46,2 36,1 
» Ausländer/-innen  5.514 6,38 28,5 43,2 20,5 
• mit eigener Migrationserfahrung  7.353 6,27 30,7 44,2 26,2 
» Deutsche  3.109 6,06 32,1 46,1 33,9 
» Ausländer/-innen  4.244 6,42 29,8 42,9 19,2 
• ohne eigene Migrationserfahrung  3.053 6,16 23,9 46,7 34,2 
» Deutsche  1.783 6,12 23,6 47,9 39,6 
» Ausländer/-innen  1.270 6,23 24,4 46,3 24,6 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Mikrozensus 2006

renen eine höhere Eigentümerquote als die zuge-
wanderten Ausländerinnen und Ausländer . Die Ei-
gentümerquote bei Personen mit Migrationshin-
tergrund nimmt zu . Sie ist ein guter Indikator für 
die Wohnbindung und damit auch für die Integra-
tion von Zugewanderten .498 

Darüber hinaus gibt die zur Verfügung stehen-
de Wohnfläche einen Hinweis auf die Qualität der 
Wohnsituation . Personen mit Migrationshinter-
grund steht im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
eine geringere Wohnfläche pro Person zur Verfü-
gung . Dies gilt auch dann, wenn für größere Haus-
halte ein geringerer pro-Kopf-Bedarf an Wohnflä-
che zugrunde gelegt wird .499 

498 Vgl . Beauftragte: Integration in Deutschland . Erster Integ-
rationsindikatorenbericht . Berlin 2009 .
499 Bei Haushalten mit mehreren Personen wird davon ausge-
gangen, dass gemeinschaftlich bewohnte Räume zwar grö-
ßer sein müssen, aber der pro Person notwendige Platzbedarf 
mit der Zahl der Haushaltsmitglieder sinkt . Für die Berech-
nung der durchschnittlichen Wohnfläche pro Norm-Person 
wurde daher für die erste Person im Haushalt ein einfacher 
Wohnbedarf (100 %) zugrunde gelegt, für jede weitere er-
wachsene Person 50 % der Wohnfläche und für jede weitere 
Person unter 14 Jahren 30 % der Wohnfläche . Dies entspricht 
den von der OECD empfohlenen Anteilen bei der Berechnung 
von Pro-Kopf-Einkommen, die hier als Berechnungsgrundlage 
für einen nach der Haushaltsgröße gewichteten Wohnflä-
chenbedarf herangezogen wurden . Diese Zahlen wurden be-
reits im Ersten Integrationsindikatorenbericht vorgestellt 
(Beauftragte: Integration in Deutschland . Erster Integrations-
indikatorenbericht . Berlin 2009) .

Auch bei den Mietkosten zeigen sich Unter-
schiede zwischen Personen mit und Personen 
ohne Migrationshintergrund . Die Zahlen aus dem 
Mikrozensus 2006 belegen, dass Personen mit Mi-
grationshintergrund mit 6,24 € pro Quadratme-
ter im Durchschnitt höhere Bruttokaltmieten als 
die Gesamtbevölkerung (6,01 €) zahlen . Unter 
den Personen mit Migrationshintergrund zahlen 
Ausländerinnen und Ausländer (6,38 €) und hier-
bei insbesondere Ausländerinnen und Ausländer 
der ersten Generation die höchsten Mieten 
(6,42 €) . Angaben zum Preis-Leistungsverhältnis 
und zur Qualität des gemieteten Wohnraums lie-
gen nicht vor, es kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass die höheren Bruttokaltmieten nicht 
mit einer höheren Qualität der Wohnung korres-
pondieren . 

6.2 Stadtentwicklungspolitik

In der Stadtentwicklungspolitik ist in den letz-
ten Jahren Integration zu einem wichtigen Thema 
geworden . Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und FDP hebt die Stärkung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts und der Integration als ei-
nes der zentralen Ziele der Stadtentwicklungspo-
litik der Bundesregierung hervor . Die vertiefte Bi-
lanzierung „Integration vor Ort“ im Ersten Fort-
schrittsbericht zum Nationalen Integrationsplan 
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konstatiert, dass „Voraussetzungen und Chancen 
für eine erfolgreiche Integration sozialräumlich in 
benachteiligten Wohngebieten gezielt gestärkt 
werden müssen .“500 Integrationsbedarf besteht 
vor allem dort, wo ein hoher Anteil von Zuwande-
rern an der Bevölkerung und soziale Benachteili-
gung aufeinandertreffen . Das Bund-Länder-Pro-
gramm Soziale Stadt, das ESF-Bundesprogramm 
„Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier (BIWAQ)“ sowie das Forschungsfeld „In-
tegration und Stadtteilpolitik“ im Experimentel-
len Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung sind bei gebietsbezogenen Integrati-
onsansätzen von zentraler Bedeutung . Sie tragen 
dazu bei, Maßnahmen verschiedener Fachpoliti-
ken im Rahmen integrierter Politikansätze sozial-
räumlich zu verzahnen . 

6.2.1   Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit 

besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale 

Stadt“

Das Programm Soziale Stadt ist wichtiger Be-
standteil der Stadtentwicklungspolitk des Bun-
des . Es richtet seine Aufmerksamkeit auf städte-
baulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligte 
Quartiere . Ziel ist es, die Wohn- und Lebensbedin-
gungen vor Ort nachhaltig zu verbessern und die 
Kommunen bei der Bewältigung der Folgen des 
demografischen und wirtschaftlichen Wandels zu 
unterstützen . Im Rahmen des Programms werden 
Maßnahmen in den Bereichen Wohnen und 
Wohnumfeld, soziale, kulturelle und bildungsbe-
zogene Infrastruktur (z . B . Quartierszentren), 
aber auch das vor Ort tätige Quartiersmanage-
ment und die Bürgermitwirkung gefördert . 

In den Jahren 1999 bis 2009 hat der Bund den 
Ländern rund 865 Mio . € Finanzhilfen im Rahmen 
des Programms Soziale Stadt zur Verfügung ge-
stellt . Der Bund finanziert ein Drittel des Pro-
grammvolumens . Mit den ergänzenden Mitteln 
von Ländern und Kommunen, die sich in gleicher 
Höhe beteiligen, standen bis 2009 über 2,7 Milliar-

500 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, 
Berlin 2008, S . 55 .

den € für die Umsetzung des Programms bereit . 
Im Bundeshaushalt 2010 stehen erneut 95 Mio . € 
zur Verfügung . Inzwischen gibt es bundesweit 
über 570 Fördergebiete in 355 Städten und Ge-
meinden, in denen ein Quartiersmanagement 
oder eine vergleichbare Struktur eingerichtet 
worden ist . Die Zahl der Programmgebiete ist in 
den letzten Jahren ständig gestiegen: Jährlich ka-
men rund 50 Fördergebiete neu in das Programm . 

Ein Teilbetrag der Bundesmittel kann auch für 
Modellvorhaben eingesetzt werden, um ergän-
zend zu den baulichen Investitionen sozial-integ-
rative Projekte zu unterstützen, u .a . zur Integrati-
on von Zuwanderinnen und Zuwanderern . Ziel ist 
es, auf diesem Wege eine effiziente Verzahnung 
von Maßnahmen und Ressourcen in den Quartie-
ren zu erreichen und Anreize zur Kooperation zu 
setzen . Hieraus sind zahlreiche integrationsbezo-
gene Projekte, z . B . Integrationslotsen, Stadtteil-
mütter, interkulturelle Moderation an Schulen 
und Beteiligungsprojekte entstanden, die inzwi-
schen bundesweit umgesetzt werden .

Im Nationalen Integrationsplan wurde auf die 
Bedeutung des Programms zur Förderung der Inte-
gration vor Ort hingewiesen und die Fortführung 
auf dem aktuellen Niveau vom Bund beschlossen . 
Im Ersten Fortschrittsbericht zum Nationalen Inte-
grationsplan wird auch von den Ländern die „her-
ausgehobene Stellung“ des Programms für die In-
tegration vor Ort betont . Knapp drei Viertel der 
Maßnahmen, die bis 2008 als Modellvorhaben um-
gesetzt wurden, widmen sich der Integration von 
Migrantinnen und Migranten, wie im Ersten Fort-
schrittsbericht zum Nationalen Integrationsplan 
bilanziert wird . Das erfolgreiche Programm wird in 
der laufenden Legislaturperiode fortgeführt . Da-
bei sieht der Koalitionsvertrag eine stärkere res-
sortübergreifende Umsetzung vor . Die Beauftrag-
te unterstützt dieses Ziel und beteiligt sich an der 
Umsetzung . 
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6.2.2  ESF-Bundesprogramm „Soziale Stadt 

– Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier 

(BIWAQ)

Um die Bildungs- und Beschäftigungschancen 
für Langzeitarbeitlose und Jugendliche zu verbes-
sern, setzt das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung ergänzende Mittel 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für be-
schäftigungspolitische Maßnahmen in den Pro-
grammgebieten der Sozialen Stadt ein . Im ESF-
Bundesprogramm „Soziale Stadt – Bildung, Wirt-
schaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ werden in der 
laufenden EU-Strukturfondsperiode 2008-2013 
Maßnahmen zur Verbesserung von Bildung und 
Ausbildung, zur Integration von Langzeitarbeits-
losen und Jugendlichen in den Arbeitsmarkt und 
zur Stärkung der lokalen Ökonomie gefördert . 
184 Mio . € aus dem Europäischen Sozialfonds ESF 
und aus Mitteln des Bundes fließen in dieses Pro-
gramm . In der ersten Förderrunde (2008-2012) 
werden rund 140 Projekte gefördert . Der Aufruf 
zu einer zweiten Förderrunde (2011-2014) ist für 
Herbst 2010 geplant . Das Programm knüpft an 
das ESF-finanzierte Programm „Beschäftigung, 
Bildung und Teilhabe vor Ort“ an, das in den Jah-
ren 2006-2008 erfolgreich umgesetzt wurde . 
Auch im Rahmen des BIWAQ-Programms ist die 
Integration von Zuwandererinnen und Zuwande-
rern und die Verbesserung ihrer Bildungs- und  
Arbeitsmarktsituation ein zentrales Ziel . 

6.2.3  Forschungsschwerpunkt „Integration und 

Stadtteilpolitik“ im Experimentellen  

Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) 

Der Forschungsschwerpunkt „Integration und 
Stadtteilpolitik“ wurde parallel zur Erarbeitung 
des Nationalen Integrationsplans vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
und dem Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung etabliert . In einer Vorstudie, die Grundlage 
der vertiefenden Bilanz zum Thema „Integration 
vor Ort“ im Ersten Fortschrittsbericht zum Natio-
nalen Integrationsplan war, konnte dargestellt 
werden, dass Integration für viele Kommunen ein 
relevantes Thema geworden ist . Die Studie be-

legt, dass ein Großteil der Kommunen inzwischen 
fachübergreifende Gesamtkonzepte verfolgt . Ne-
ben kommunalen Integrationskonzepten wird 
dem sozialräumlichen Ansatz besondere Bedeu-
tung beigemessen, da sich Erfolge und Probleme 
der Integration am deutlichsten in den Orts- und 
Stadtteilen niederschlagen . Insgesamt konnte 
die Studie 1 .500 von Migrantinnen und Migranten 
geprägte Wohngebiete in mehr als 550 Kommu-
nen lokalisieren, in denen sozialräumliche Segre-
gation und ökonomische Probleme der Bevölke-
rung zusammentreffen . 

Im Jahr 2009 wurden im Rahmen des ExWoSt-
Forschungsfeldes „Integration und Stadtteilpoli-
tik“ sechs Modellvorhaben ausgewählt, in denen 
bis Ende 2011 integrationspolitische Ansätze, Ver-
fahren und Konzepte begleitet und evaluiert wer-
den . Ausgewählt wurden die Städte Jena, Nürn-
berg, Trier, Mülheim/Ruhr, der Bezirk Hamburg-
Nord und die Gemeinde Quakenbrück im ländli-
chen Raum . Im Mittelpunkt der Modellvorhaben 
steht die strukturelle und strategische Verzah-
nung gesamtstädtischer und sozialraumorien-
tierter Integrationsstrategien, die Vernetzung 
und interkulturelle Öffnung der Angebote vor Ort 
sowie die Partizipation von Migrantinnen und Mi-
granten und Migrantenorganisationen an Gestal-
tungs- und Entscheidungsprozessen . Hierdurch 
sollen die Rahmenbedingungen und Chancen für 
eine erfolgreiche Integration vor Ort verbessert 
werden . Das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung hat eine Forschungsassis-
tenz mit der Begleitung des Forschungsfeldes be-
auftragt . Darüber hinaus sollen die Erfahrungen 
der Länder, der Kommunalen Spitzenverbände 
und weiterer Partner im Rahmen von Fachgesprä-
chen einbezogen werden . 

Die sechs Modellkommunen und die For-
schungsbegleitung haben Ende 2009 die Arbeit 
aufgenommen . Zum Abschluss des Forschungfel-
des im Jahr 2011 wird eine Dokumentation der Er-
gebnisse vorgelegt werden . Die Beauftragte betei-
ligt sich aktiv an der Ausgestaltung des Forschungs-
feldes und verspricht sich hiervon wichtige Erkennt-
nisse für die Weiterentwicklung der Programme 
Soziale Stadt und BIWAQ sowie für die Qualifizie-
rung der kommunalen Integrationspolitik . 
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6.3 Integrationspolitik in den Kommunen

6.3.1  Kommunale Integrationspolitik:  

Herausforderungen und Schwerpunkte 

Städte und Gemeinden sind im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung für die Ausgestal-
tung einer Vielzahl von Aufgaben verantwortlich . 
Durch Bundes- und Ländergesetze wird den Kom-
munen hierfür ein Rahmen gegeben . Zugleich be-
einflussen gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
und internationale Entwicklungen (Arbeitsmarkt, 
internationale Migration etc .) die Handlungsspiel-
räume der Kommunen . Bei der Ausgestaltung 
kommunaler Politik haben die Kommunen den-
noch gewisse Spielräume, wie sich u .a . an der un-
terschiedlichen Ausrichtung und Schwerpunktset-
zung bei den kommunalen Integrationskonzep-
ten zeigen lässt . Diese Spielräume wurden durch 
die Neuregelung der Arbeitsvermittlung in den 
„Optionskommunen“ und ArGen, an denen die 
Kommunen beteiligt sind, seit dem Jahr 2005 aus-
geweitet . Arbeitsmarktpolitische Strategien wer-
den nun von den Kommunen oder zusammen mit 
den Kommunen formuliert . Einige Städte haben 
dies dazu genutzt, bestimmte Zuwanderergrup-
pen gezielt arbeitsmarktpolitisch zu unterstützen, 
indem Fördermaßnahmen für diese Gruppen auf-
gelegt werden .501 In der sehr unterschiedlichen 
Art und Weise, wie die Städte und Gemeinden ihre 
Integrationspolitik gestalten, deuten sich die 
Möglichkeiten kommunaler Integrationspolitik 
an . Der Stuttgarter Integrationsbeauftragte 
Pavković spricht von den Kommunen als „Modera-
toren und Gestaltern integrationspolitischer 

501 Die Stadt München hat beispielsweise ein Projekt zur „Qua-
lifizierung von langzeitarbeitslosen Menschen mit Migrati-
onshintergrund zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt“ 
durchgeführt, vgl . Landeshauptstadt München: Interkulturel-
les Integrationskonzept . Grundsätze und Strukturen der Inte-
grationspolitik . München 2008 . Auch in Wiesbaden werden 
als sogenannte „Optionskommune“ durch den kommunalen 
Grundsicherungsträger jährlich rund 5 .000 ausländische Ar-
beitssuchende mit Qualifizierungs- und Vermittlungsmaß-
nahmen gefördert, insbesondere zur Existenzgründung so-
wie zur betrieblichen und außerbetrieblichen Aus- und Wei-
terbildung . Vgl . hierzu: Integrationskonzept für die Landes-
hauptstadt Wiesbaden . 1 . Fortschreibung 2010-2014 . Wies- 
baden 2010 .

Maßnahmen,“502 der Soziologe und Migrationsfor-
scher Michael Bommes von der Universität Osna-
brück gar von einer „neuen Bedeutung der Kom-
munen, die sich damit eine wichtige Stellung als 
Moderatoren im Prozess der sozialen Integration 
erarbeiten können .“503 

Zwar stehen den Kommunen aufgrund der ge-
setzlich geregelten und damit pflichtigen Aufga-
ben nur begrenzte Mittel für freiwillige Aufgaben 
zur Verfügung . Umso wichtiger ist es deshalb, die 
Integrationsmaßnahmen über die Regeldienste 
abzudecken und entsprechend die interkulturelle 
Öffnung dieser Dienste in den Mittelpunkt einer 
integrationspolitischen Gesamtstrategie zu stel-
len . Darüber hinaus bestehen vielfältige Möglich-
keiten für die Kommunen, über eine ‚Anerken-
nungspolitik’ die Integration auch ohne zusätzli-
che Mittel zu fördern . Häußermann und Kapphan 
nennen – neben den Bereichen Sprache, Bildung, 
Arbeitsmarkt – als wichtige integrationspolitische 
Handlungsfelder eine Anerkennungs- und Antidis-
kriminierungspolitik der Kommunen, die Zusam-
menarbeit mit Migrantenorganisationen, Musli-
men und Moscheevereinen sowie die politische 
Partizipation von Zugewanderten .504 Damit sind 
wichtige Themen benannt, die keine umfangrei-
chen finanziellen Mittel voraussetzen .

Bereits in den vergangenen Berichten zur Lage 
der Ausländerinnen und Ausländer in Deutsch-
land wurde beschrieben, dass die Kommunen auf 
einem guten Weg sind, die kommunale Integrati-
onspolitik weiter zu entwickeln . Im Vordergrund 
standen bisher die Entwicklung der Integrations-
politik als Querschnittsaufgabe und die Aufwer-
tung der Integrationspolitik durch eine Veranke-

502 Pavković, Gari: Vom Stückwerk zur Gesamtstrategie – Ver-
antwortungspartnerschaften in der kommunalen Integrati-
onsarbeit . In: Bommes, Michael; Marianne Krüger-Potratz 
(Hrsg .): Migrationsreport 2008 . Fakten – Analysen – Perspekti-
ven . Frankfurt/Main 2008, S . 49 .
503 Bommes, Michael: Die Rolle der Kommunen in der bundes-
deutschen Migrations- und Integrationspolitik . In: Gesemann, 
Frank; Roth, Roland (Hrsg .): Lokale Integrationspolitik in der 
Einwanderungsgesellschaft . Migration und Integration als 
Herausforderung von Kommunen . Wiesbaden 2009, S . 102 .
504 Häußermann, Hartmut / Andreas Kapphan: Integrations-
politik der Städte – ein Paradigmenwechsel . In: Bommes, Mi-
chael; Marianne Krüger-Potratz (Hrsg .): Migrationsreport 
2008 . Fakten – Analysen – Perspektiven . Frankfurt/Main 2008, 
S . 15-47 .
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rung der Zuständigkeit in der Leitungsebene . Die 
Entwicklung von Integrationskonzepten und Moni-
toringverfahren zur systematischen Messung der 
Wirkungen und Erfolge integrationspolitischer 
Strategien und der Erreichung integrationspoliti-
scher Ziele wurden als wichtige Bausteine einer er-
folgreichen Integrationspolitik betrachtet .505

Inzwischen haben immer mehr Städte und Ge-
meinden in Deutschland diese Entwicklung vollzo-
gen . In einer Umfrage für die Zwischenbilanz „Inte-
gration vor Ort“ für den Ersten Fortschrittsbericht 
zum Nationalen Integrationsplan im Frühjahr 2007 
gab die Hälfte der größeren Städte mit mindestens 
60 .000 Einwohnern an, über ein Integrationskon-
zept zu verfügen .506 Gesemann und Roth führen 
aus, dass nach ihren Recherchen 41 der 81 deut-
schen Großstädte mit mehr als 100 .000 Einwoh-
nern zumindest über Ansätze von Integrationskon-
zepten verfügen . In weiteren acht Städten – so der 
Stand von September 2008 – seien diese geplant 
bzw . in Vorbereitung . Mit Ausnahme von Essen und 
Chemnitz sind diese Konzepte alle seit dem Jahr 
2000 entstanden, in den überwiegenden Fällen (35 
von 41) wurden sie zwischen 2004 und 2008 veröf-
fentlicht .507 Auch unter den kleineren Städten und 
den Landkreisen sind Integrationskonzepte immer 
häufiger anzutreffen . Die Mehrzahl der kleineren 
Gemeinden mit weniger als 60 .000 Einwohnern 
und der Landkreise verfügte 2007 jedoch noch 
nicht über ein Integrationskonzept .508 Im Berichts-
zeitraum wurden Integrationskonzepte zum Bei-

505 Vgl . Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration: 7 . Bericht zur Lage der Auslände-
rinnen und Ausländer in Deutschland . Berlin 2007; Bertels-
mann Stiftung / Bundesministerium des Innern (Hrsg .): Erfolg-
reiche Integration ist kein Zufall . Strategien kommunaler Inte-
grationspolitik, Gütersloh 2005; Kommunale Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt): Management 
kommunaler Integrationspolitik . Strategie und Organisation . 
Bericht Nr . 7 . Köln 2005; Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsvereinfachung (KGSt): Integrationsmonitoring, 
Materialen Nr . 2 . Köln 2006 .
506 Vgl . Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbe-
richt, Berlin 2008, S . 60 .
507 Vgl . Gesemann, Frank / Roth, Roland: Kommunale Integra-
tionspolitik in Deutschland – einleitende Bemerkungen . In: 
Gesemann, Frank; Roth, Roland (Hrsg .): Lokale Integrations-
politik in der Einwanderungsgesellschaft . Migration und Inte-
gration als Herausforderung von Kommunen . Wiesbaden, S . 18 .
508 Vgl . Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, 
Berlin 2008 . 

spiel in Bochum und Bonn, in Braunschweig, Ebers-
walde und Frankfurt/Main, in Gera und Göttingen, 
in Hannover und Heidelberg, in München und Pots-
dam erarbeitet . Die Landkreise, in denen im Be-
richtszeitraum Integrationskonzepte und Leitlinien 
erarbeitet wurden, sind auf der Internetseite des 
Deutschen Landkreistags www .kreise-fuer-integra-
tion .de dokumentiert . Neben den bereits Ende 
2007 vorgestellten 15 Landkreisen sind bis März 
2010 weitere 14 Landkreise hinzugekommen .509

Die herausgehobene Bedeutung der Großstäd-
te in der kommunalen Integrationspolitik leitet sich 
auch aus den hohen Anteilen von Zuwandererinnen 
und Zuwanderern in diesen Kommunen ab . In den 
Großstädten sind die Anteile von Ausländerinnen 
und Ausländern wie auch von Personen mit Migrati-
onshintergrund am höchsten . Diese Tatsache führ-
te bereits seit Anfang der neunziger Jahre zu einer 
intensiven Auseinandersetzung mit integrations-
politischen Konzeptionen in den Städten . Städte 
mit mehr als 500 .000 Einwohnern haben den 
höchsten Anteil von Ausländerinnen und Auslän-
dern und den höchsten Anteil von Personen mit Mi-
grationshintergrund, gefolgt von den Städten mit 
mehr als 100 .000 Einwohnern . Dagegen leben in 
kleineren Städten und Gemeinden anteilsmäßig 
weniger Personen mit Migrationshintergrund und 
je kleiner die Gemeinden sind, desto geringer ist 
der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund 
und auch der Anteil von Ausländerinnen und Aus-
ländern . 

Diese Perspektive auf die Großstädte lässt je-
doch außer Acht, dass Zuwandererinnen und Zu-
wanderer wie auch die einheimische Bevölkerung 
nicht überwiegend in Großstädten leben . Unter 
den Personen mit Migrationshintergrund lebt über 
die Hälfte der Personen in kleinen Gemeinden 

509 Dies sind der Kreis Aachen [Nordrhein-Westfalen], der 
Landkreis Barnim [Eberswalde, Brandenburg], der Landkreis 
Darmstadt-Dieburg [Darmstadt, Hessen], der Landkreis Ems-
land [Meppen, Niedersachsen], der Landkreis Helmstedt [Nie-
dersachsen], der Kreis Herford [Nordrhein-Westfalen], der 
Landkreis Konstanz [Baden-Württemberg], der Landkreis 
Neu-Ulm [Bayern], der Neckar-Odenwald-Kreis [Mosbach, Ba-
den-Württemberg], der Ortenaukreis [Offenburg, Baden-
Württemberg], der Ostalbkreis [Aalen, Baden-Württemberg], 
der Kreis Paderborn [Nordrhein-Westfalen], der Landkreis Ra-
vensburg [Baden-Württemberg], der Rhein-Kreis Neuss [Neuss, 
Nordrhein-Westfalen] .
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sowie Klein- und Mittelstädten mit weniger als 
100 .000 Einwohnern (vgl .Tabelle 33) . Auch in der 
wissenschaftlichen Diskussion wird diesem Um-
stand kaum Rechnung getragen . Integrationsfor-
schung bezieht sich weiterhin vor allem auf Groß-
städte . Berücksichtigt werden muss jedoch, dass 
die soziale Realität der Zuwandererinnen und Zu-
wanderer in den meisten Fällen keine großstädti-
sche ist . Vielmehr leben die meisten Zuwandererin-
nen und Zuwanderer in Klein- und Mittelstädten . 
„Migration ist in vielen Klein- und Mittelstädten zu 
einem prägenden Phänomen und einer Herausfor-
derung für die lokale Politik geworden .“510 

Auch wenn sich die integrationspolitischen Her-
ausforderungen zwischen den Kommunen im Prin-
zip nicht wesentlich unterscheiden, so beeinflussen 
der Anteil und die Zusammensetzung der zuge-
wanderten Bevölkerung die notwendige konkrete 
Ausrichtung der kommunalen Integrationspolitik . 
Dabei zeigt sich, dass die Größe der Kommunen 
großen Einfluss auf die soziale Struktur der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund und damit auch 
auf die gesellschaftliche Anerkennung der Zuwan-
dererinnen und Zuwanderer hat . So sind Personen 
mit Migrationshintergrund zwar in kleinen Gemein-
den, Klein- und Mittelstädten prozentual geringer 

Tabelle 33: Verteilung der Personen mit Migrationshintergrund  
nach Gemeindegrößenklassen im Jahr 2008

insgesamt Personen mit Migrationshintergrund Ausländer

in 1000 in 1000 in % in 1000 in %
unter 2.000 Einwohner 5.280 291 5,5 102 1,9
2.000 bis unter 5.000 Einwohner 7.510 638 8,5 231 3,1
5.000 bis unter 10.000 Einwohner 9.207 1.167 12,7 475 5,2
10.000 bis unter 20.000 Einwohner 11.731 1.849 15,8 762 6,5
20.000 bis unter 50.000 Einwohner 15.438 3.022 19,6 1.269 8,2
50.000 bis unter 100.000 Einwohner 7.357 1.717 23,3 748 10,2
100.000 bis unter 200.000 Einwohner 6.103 1.634 26,8 785 12,9
200.000 bis unter 500.000 Einwohner 6.411 1.612 25,1 790 12,3
500.000 und mehr Einwohner 13.099 3.637 27,8 2.106 16,1

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008, Sonderauswertung

Tabelle 34: Realisierte Erwerbsquote der Personen mit Migrationshintergrund  
nach Gemeindegröße im Jahr 2008

Bevölkerung  
insgesamt

Gemeinden  
unter 20.000 EW

Städte  
20.000-200.000 EW

Städte mit  
200.000 EW und mehr

Bevölkerung insgesamt 70,0 72,7 68,8 67,3
– Personen ohne Migrationshintergrund 72,4 73,7 71,2 71,5
– Personen mit Migrationshintergrund 60,5 65,5 60,8 56,5
» Deutsche 64,5 67,5 65,1 60,7
» Ausländer/-innen 57,0 63,2 56,8 53,9
• mit eigener Migrationserfahrung 62,6 67,7 63,1 58,2
» Deutsche 69,5 72,1 70,1 65,7
» Ausländer/-innen 57,0 63,1 56,5 54,2
• ohne eigene Migrationserfahrung 50,7 54,7 50,4 48,0
» Deutsche 44,2 48,5 42,3 42,9
» Ausländer/-innen 57,3 63,4 58,4 52,8

Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2008, Sonderauswertung

510 Gesemann, Frank / Roth, Roland: Kommunale Integrations-
politik in Deutschland – einleitende Bemerkungen . In: diesel-
ben (Hrsg .): Lokale Integrationspolitik in der Einwanderungs-
gesellschaft . Migration und Integration als Herausforderung 
von Kommunen . Wiesbaden 2008, S . 15 .

vertreten, ihre berufliche Situation ist dort jedoch 
in der Regel besser . Auch der Anteil von Personen 
ohne (anerkannten) Berufsabschluss in den Ge-
meinden mit weniger als 20 .000 Einwohnern ist 
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Tabelle 35: Personen mit Migrationshintergrund ohne Berufsabschluss  
nach Gemeindegröße im Jahr 2008

Bevölkerung  
insgesamt

Gemeinden  
unter 20.000 EW

Städte  
20.000-200.000 EW

Städte mit 200.000 EW 
und mehr

Bevölkerung insgesamt 23,0 19,7 24,8 26,0

– Personen ohne Migrationshintergrund 17,4 16,6 18,3 17,6

– Personen mit Migrationshintergrund 46,1 42,8 46,6 47,9

» Deutsche 38,6 36,5 38,8 40,6

» Ausländer/-innen 52,2 49,5 53,9 52,1

• mit eigener Migrationserfahrung 44,2 41,1 44,7 46,0

» Deutsche 33,8 32,2 34,0 34,9

» Ausländer/-innen 52,6 50,1 54,7 52,0

• ohne eigene Migrationserfahrung 56,4 52,7 56,7 58,5

» Deutsche 63,3 58,0 65,6 64,9

» Ausländer/-innen 49,9 46,2 49,0 53,3

Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2008, Sonderauswertung

Tabelle 36: Armutsrisikoquote der Personen mit Migrationshintergrund  
nach Gemeindegröße im Jahr 2008

Bevölkerung insge-
samt

Gemeinden unter  
20.000 EW

Städte  
20.000-200.000 EW

Städte mit 200.000 EW 
und mehr

Bevölkerung insgesamt 14,6 12,3 15,3 17,7
– Personen ohne Migrationshintergrund 11,9 11,2 12,0 13.0
– Personen mit Migrationshintergrund 26,4 20,6 26,7 30,4
» Deutsche 21,5 16,8 22,2 25,4
» Ausländer/-innen 31,9 26,3 32,6 34,5
• mit eigener Migrationserfahrung 26,7 21,0 27,0 30,8
» Deutsche 20,6 16,9 21,0 23,9
» Ausländer/-innen 32,3 25,9 33,4 34,9
• ohne eigene Migrationserfahrung 25,5 19,7 26,1 29,5
» Deutsche 23,0 16,7 24,2 27,5
» Ausländer/-innen 30,5 27,6 30,0 32,8

Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2008, Sonderauswertung

deutlich geringer als in Großstädten mit mehr als 
200 .000 Einwohnern, der Anteil von Erwerbstäti-
gen ist zugleich höher . Es ist zu vermuten, dass die 
stärker individuell strukturierten Beziehungen in 
kleineren Gemeinden bessere Ausbildungsplatz- 
und Erwerbschancen auch für Zuwandererinnen 
und Zuwanderer und ihre Kinder ermöglichen . Dar-
aus resultiert auch ein geringerer Anteil von Perso-
nen mit geringen Einkommen (unter der Armutsge-
fährdungsgrenze) in den kleineren Gemeinden . 

In den Großstädten konzentrieren sich dage-
gen Personen ohne (anerkannte) berufliche Aus-
bildung, ohne Erwerbstätigkeit und mit geringen 

Einkommen . Viele dieser Personen sind auch des-
wegen zugezogen, da sie sich von den großstädti-
schen Arbeitsmärkten bessere Arbeitsmarktchan-
cen erhoffen . Zugleich sind die Großstädte aber 
auch von einem höheren Anteil von hoch qualifi-
zierten Personen mit Migrationshintergrund ge-
prägt, was sich zum Beispiel an dem Anteil der Per-
sonen mit Hochschulreife zeigen lässt . Grund 
hierfür sind die guten Ausbildungsmöglichkeiten 
an den Hochschulen sowie die Arbeitsmöglichkei-
ten für Akademikerinnen und Akademiker in den 
Großstädten . 
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6.3.2  Aktivitäten der kommunalen Spitzen- 

verbände und Städtenetzwerke

Im Berichtszeitraum haben die kommunalen 
Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deut-
scher Städte- und Gemeindebund, Deutscher 
Landkreistag) ihre Aktivitäten zum Thema Integ-
ration weiter ausgeweitet . In ihrem Beitrag zum 
Ersten Fortschittsbericht zum Nationalen Integ-
rationsplan weisen die kommunalen Spitzenver-
bände darauf hin, dass die Integration der in 
Deutschland lebenden Menschen mit Migrati-
onshintergrund eine der zentralen Zukunftsauf-
gaben auch der Kommunen ist . Die kommunalen 
Spitzenverbände hatten sich bereits aktiv an der 
Erarbeitung des Nationalen Integrationsplans be-
teiligt und begleiteten auch die Erarbeitung der 
vertieften Bilanzierung zum Thema „Integration 
vor Ort“, die Eingang in den Ersten Fortschritts-
bericht zum Nationalen Integrationsplan gefun-
den hat . 

Der Deutsche Städtetag hat im Nachgang zur 
Hauptversammlung 2007, die unter dem Motto 
„Städte schaffen Integration – Stadtpolitik in Zei-
ten der Globalisierung“ stand, seine Aktivitäten in 
den Landesverbänden intensiviert . Der Städtetag 
Nordrhein-Westfalen stellte seine Mitgliederver-
sammlung 2008 unter das Motto „Starke Städte 
schaffen Integration – erfolgreiche Integrations-
politik braucht viele Partner“ . Der Bayerische 
Städtetag widmete sich in seiner Mitgliederver-
sammlung 2009 dem Thema „Städte schaffen In-
tegration“ . Der Deutsche Landkreistag hat seine 
Jahrestagung 2008 dem Thema Integration ge-
widmet und eine Broschüre mit dem Titel „Land-
kreise integrieren Migranten“ veröffentlicht . Auf 
der Internetseite „Kreise für Integration“ finden 
sich inzwischen 29 Landkreise, die dort Material 
über ihre integrationspolitischen Konzeptionen 
und Aktivitäten zur Verfügung stellen . Der Deut-
sche Landkreistag und der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund beteiligen sich auch am For-
schungs-Praxis-Projekt „Integrationspotenziale in 
kleinen Städten und Landkreisen“, das von der 
Schader-Stiftung koordiniert und geleitet wird . 

Für die kommunale Integrationspolitik sind 
Fortbildungen und der Erfahrungsaustausch mit 

anderen Kommunen in Deutschland und in ande-
ren Ländern besonders wichtig, um aktuellen Her-
ausforderungen innovativ begegnen zu können . 
Das Deutsche Institut für Urbanistik (difu)511 veran-
staltete in den Jahren 2008 und 2009 je eine Ver-
anstaltung zum Thema „Monitoring und Evaluati-
on von kommunalen Integrationsmaßnahmen“, 
im Jahr 2010 fand ein Seminar „Jugendliche und 
Stadt(teil)entwicklung: Erfolgreiche Beteilungs-
ansätze von jugendlichen Migranten“ statt . Die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement KGSt in Köln hat in den Jahren 
2004 bis 2008 einen kommunalen Qualitätszirkel 
zur Integrationspolitik organisiert . Die Leitung 
dieses Qualitätszirkels hat die Stadt Stuttgart 
2009 übernommen . Der Qualitätszirkel beschäf-
tigte sich 2008 schwerpunktmäßig mit den The-
men „Integrationsmonitoring“ und „Interkultu-
relle Öffnung der Verwaltung“, 2009 mit den The-
men „Bildungsmonitoring und kommunales Bil-
dungsmanagement“ und „Politische Partizipation 
von Migrantinnen und Migranten“ . Das im De-
zember 2009 verabschiedete Positionspapier 
zum kommunalen Bildungsmanagement des 
Qualitätszirkels fordert mehr kommunale Verant-
wortung für Bildungsgerechtigkeit bei Migrantin-
nen und Migranten . Die Unterzeichner regen an, 
durch eine kommunale Bildungsstrategie von der 
vorschulischen Betreuung bis zum Berufseinstieg 
die Bildungsabschlüsse von Migrantinnen und Mi-
granten zu verbessern . Dieses Anliegen fokussiert 
einen Aspekt des Bundesprogramms „Lernen vor 
Ort“, innerhalb dessen das Aktionsfeld „Integrati-
on und Diversitätsmanagement“ ein Element der 
Entwicklung und Implementierung eines kohä-
renten Bildungsmanagements auf kommunaler 
Ebene darstellt . Da sich auch zahlreiche „Lernen 
vor Ort“-Kommunen an dem genannten Quali-
tätszirkel beteiligen, sind hier wichtige Synergie-
effekte möglich .

Im Frühjahr 2006 haben der Kongress der Ge-
meinden und Regionen des Europarats, die Stadt 

511 Das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) wird von mehr als 
100 Zuwenderstädten getragen und hat zur Aufgabe, Kom-
munen durch praxisorientierte Forschung, Fortbildung und 
Beratung bei der Lösung aktueller Probleme sowie bei der Er-
arbeitung langfristiger Perspektiven für eine zukunftsfähige 
städtische Entwicklung zu unterstützen .
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Stuttgart und die Europäische Stiftung zur Ver-
besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
unter der Bezeichnung CLIP (cities for local integration 
policies) ein europäisches Städtenetzwerk für die 
kommunale Integrationspolitik geschaffen . 35 
Kommunen aus 22 Ländern gehören dem Netz-
werk an, aus Deutschland sind dies Arnsberg, 
Frankfurt/Main und Stuttgart . 

Das Netzwerk hat sich bisher mit folgenden 
Themen intensiv beschäftigt:512 

n Wohnen und Maßnahmen gegen sozialräumli-
che Segregation – Zugang, Qualität und Er-
schwinglichkeit von Wohnraum (2006/2007),

n Städtische Diversitätspolitik bei der Bereitstel-
lung sozialer Dienstleistungen, interne Perso-
nalpolitik der Städte einschließlich Beschäfti-
gungszugang für Migranten und Antidiskrimi-
nierungsstrategien (2007/2008) und

n Interreligiöser und interkultureller Dialog, 
Schwerpunkt Muslime (2008/2009) .

Im November 2008 fand in Frankfurt/Main eine 
Konferenz zum Thema „Dienstleistungen und Per-
sonalpolitik – Integration und Diversity in Kommu-
nen“ statt . Auf der Tagung wurden Beispiele inter-
kultureller Öffnung und Beschäftigung von Perso-
nen mit Migrationshintergrund vorgestellt und 
vergleichbare Politiken empfohlen . Im Jahr 2010 
wird im CLIP-Netzwerk ein viertes Themenfeld be-
handelt, das unternehmerische Engagement von 
Zuwanderinnen und Zuwanderern . 

Eurocities ist ein weiteres europäisches Städ-
tenetzwerk, das von der Europäischen Kommissi-
on unterstützt wird und sich – neben anderen 
Themen – auch der Integrationspolitik zuwendet . 
Berlin ist zusammen mit anderen Hauptstädten 
Europas in der Eurocities-Initiative „Integrating 
Cities“ aktiv . In regelmäßigen Konferenzen wer-
den aktuelle integrationspolitische Themen auf-
gegriffen, im Jahr 2009 das Thema Indikatoren-
entwicklung und Monitoring, 2010 die interkultu-
relle Öffnung der kommunalen Verwaltung und 
die Beschäftigung von Zuwanderinnen und Zu-
wanderern in der öffentlichen Verwaltung . Hierzu 

512 Vgl . www .stuttgart .de/clip . 

unterzeichneten die Städte Amsterdam, Berlin, 
Kopenhagen, London, Oslo, Rom und Stockholm 
im Februar 2010 eine Städtecharta .513 Die Städte 
wollen damit ihrer Verantwortung für ein kulturell 
und ethnisch vielfältiges Gemeinwesen nachkom-
men . In der Charta verpflichten sich die Städte, 
die Partizipation von Migrantinnen und Migran-
ten an politischen Prozessen zu erleichtern, mehr 
Migrantinnen und Migranten im öffentlichen 
Dienst einzustellen und bei Ausschreibungen an 
externe Dienstleister den Grundsatz der „kulturel-
len Vielfalt“ zur Bedingung zu machen . Die Städte 
wenden sich in der Charta gegen jede Form der 
Diskriminierung und setzen sich für einen gleich-
berechtigten Zugang von Migrantinnen und Mig-
ranten zu Wohnraum, Beschäftigung, Gesund-
heitsversorgung, Sozial- und Pflegeleistung sowie 
zu Bildung ein . 

6.3.3  Kommunalpolitische Aktivitäten  

der Bundesländer

In Nordrhein-Westfalen wird seit April 2005 die 
kommunale Integrationspolitik durch das Landes-
programm „KOMM-IN NRW – Innovation in der 
kommunalen Integrationsarbeit – eine Förderung 
durch das Land Nordrhein-Westfalen“ unter-
stützt . Ziel ist es, die Angebote, Strukturen und 
Prozesse zur Integration in den Kommunen und 
durch die Kommunen zu verbessern . Hierfür wer-
den folgende Schwerpunkte gefördert: 

n Herstellung der Transparenz über das Angebot 
und die Nachfrage nach Integrationshilfen,

n Vernetzung und wechselseitige Abstimmung 
der Angebote und Anbieter von Integrations-
hilfen und

n Förderung von Vorhaben zur Steuerung der 
Qualität und der Wirksamkeit der angebote-
nen Integrationshilfen .

513 Die Charta der „Integrating Cities“ kann in deutscher und 
englischer Sprache im Internet heruntergeladen werden un-
ter http://www .eurocities .eu/minisites/dive/index .php?opti-
on=com_content&view=article&id=51&Itemid=59 .
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Angeregt und gefördert durch KOMM-IN wur-
den in Nordrhein-Westfalen in einer Vielzahl von 
Kommunen Integrationskonzepte erarbeitet . Ne-
ben den drei Förderschwerpunkten werden inzwi-
schen weitere spezifische Schwerpunkte unter-
stützt, so z . B . Transferprojekte und Projekte zur 
interkommunalen Zusammenarbeit, Projekte zur 
Förderung der Einbürgerung und beim Zugang 
spezifischer Gruppen zur Integrationsförderung . 
Darüber hinaus wurde im Jahr 2009 die Durchfüh-
rung eines Integrationstrainings für Entscheider 
aus Politik und Verwaltung in Abstimmung mit der 
Bertelsmann-Stiftung gefördert . Seit dem Start 
des Landesprogramms im April 2005 haben in 
Nordrhein-Westfalen 86 Kommunen mit insge-
samt 213 Projekten teilgenommen, davon wurden 
67 Städte und 19 Kreise in einem Umfang von rund 
10 Mio . € gefördert .

Seit dem Jahr 2007 werden in NRW zudem Inte-
grationsagenturen in Trägerschaft der Freien 
Wohlfahrtsverbände eingerichtet . Inzwischen 
sind 119 Integrationsagenturen tätig . Diese über-
nehmen die Aufgaben der bisher bestehenden 
Migrationsfachdienste sowie weitere Aufgaben: 

n Einrichtungen der sozialen Versorgung – vom 
Kindergarten über das Krankenhaus bis hin 
zum Seniorenheim – dabei zu unterstützen, 
die Zuwanderinnen und Zuwanderer rechtzei-
tig zu erreichen, angemessen zu informieren 
und zu versorgen,

n das vorhandene bürgerschaftliche Engage-
ment im Bereich der Integration weiter zu qua-
lifizieren und auszubauen,

n bei Problemen im Zusammenleben von Men-
schen unterschiedlicher Herkunft zu helfen und

n in Stadtteilen mit sozialen Problemlagen die 
Eigeninitiative von Migrantenselbstorganisati-
onen zu fördern und zu unterstützen .

Das Bundesland Hessen unterstützt die kom-
munale Integrationspolitik ebenfalls mit einem 
eigenen Landesprogramm „Land und Kommunen 
– Hand in Hand für eine gute Integration“ und mit 
der Förderung von Modellregionen . Im Jahr 2007 
erarbeitete das Land Hessen zusammen mit den 

Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen „Leitli-
nien und Handlungsempfehlungen für kommuna-
le Integrationsprozesse in Hessen .“ Aufbauend 
auf das Landesprogramm „Land und Kommunen 
– Hand in Hand für eine gute Integration“ wurden 
im Jahr 2009 durch das Hessische Ministerium der 
Justiz, für Integration und Europa sechs Modellre-
gionen ausgewählt, in denen das Land gezielt die 
kommunale Integrationspolitik unterstützt . Dies 
sind der Landkreis Hochtaunus und der Landkreis 
Main-Kinzig, die kreisfreien Städte Wiesbaden, Of-
fenbach und Kassel sowie die kreisabhängige 
Stadt Wetzlar . 

Ziel der Modellregionen ist es, ganzheitliche 
Handlungskonzepte in den Kommunen umzuset-
zen und damit mittelfristig zu strukturellen Verän-
derungen beizutragen . Hierbei sollen die beste-
henden Anstrengungen des Landes und der Kom-
munen zielorientiert aufeinander bezogen, deren 
Wirksamkeit optimiert, strukturelle Verände-
rungsbedarfe herausgearbeitet und bewältigt 
werden . Die finanzierten Projekte bzw . Aktivitä-
ten sollen sich über alle wichtigen Handlungsfel-
der erstrecken . Sie sollen innovativ sein und 
„strukturelle Verbesserungen, die Bündelung der 
Anstrengungen der gesellschaftlichen Partner 
und langfristige Integrationserfolge zum Ziel ha-
ben .“ Insgesamt stehen für das Landesprogramm 
im Jahr 2010 1,35 Mio . € zur Verfügung . Das Pro-
gramm ist derzeit bis 2013 geplant, die Mittel 
müssen jedoch jedes Jahr erneut im Haushalt be-
willigt werden .

Auch im Bundesland Sachsen-Anhalt werden 
seit dem Jahr 2008 Koordinierungsstellen für Inte-
gration vom Land gefördert . Gefördert werden 
Maßnahmen der Landkreise und kreisfreien Städ-
te, durch welche die Integrationsarbeit auf kom-
munaler Ebene verbessert werden soll . Die Koor-
dinierungsstellen in den Landkreisen und kreis-
freien Städten sollen die vor Ort tätigen Behör-
den, Organisationen, Vereine und Verbände 
zusammenbringen und damit die Integration von 
Migrantinnen und Migranten sowie ein interkul-
turelles Zusammenleben fördern . Gefördert wer-
den nachrangig auch ergänzende Maßnahmen, 
die der Verbesserung der kommunalen Integrati-



178

onsarbeit dienen . Bislang existieren zehn Koordi-
nierungsstellen in Sachsen-Anhalt . 

6.3.4  Aktivitäten und Empfehlungen  

der Beauftragten 

Die Beauftragte sieht in der Umsetzung einer 
modernen kommunalen Integrationspolitik ein 
wichtiges Handlungsfeld und knüpft dabei an die 
Arbeit der Arbeitsgruppe 5 „Integration vor Ort 
unterstützen“ des Nationalen Integrationsplans 
an und unterstützt die Umsetzung der kommuna-
len Selbstverpflichtungen . Sie würdigt die integ-
rationspolitischen Anstrengungen der Kommu-
nen, deren Austausch und ihre Vernetzung und 
begrüßt die Aktivitäten der Bundesländer zur Un-
terstützung kommunaler Integrationspolitik . Auf 
Bundesebene arbeitet sie eng mit dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
zusammen . 

Bereits im Siebten Bericht zur Lage der Auslän-
derinnen und Ausländer in Deutschland hat die 
Beauftragte auch auf die Bedeutung der interkul-
turellen Öffnung der Verwaltung und Regeldiens-
te in den Kommunen hingewiesen sowie auf die 
Notwendigkeit der politischen Beteiligung und 
gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantinnen 
und Migranten . Diese Herausforderungen wer-
den bisher nicht von allen Kommunen in ausrei-
chendem Maße angegangen .514 Sie sollten daher 
aus Sicht der Beauftragten künftig stärker im Zen-
trum kommunaler Aktivitäten stehen . 

514 Vgl . hierzu Filsinger, Dieter: Entwicklung, Konzepte und 
Strategien der kommunalen Integrationspolitik . In: Gese-
mann, Frank / Roth, Roland (Hrsg .): Lokale Integrationspolitik 
in der Einwanderungsgesellschaft . Migration und Integration 
als Herausforderung von Kommunen . Wiesbaden 2009, 
S . 279-296; Reichwein, Alfred: Kommunaler Integrationsma-
nagement – Ansätze für eine strategische Steuerung der Inte-
grationsarbeit . In: Gesemann, Frank / Roth, Roland (Hrsg .): Lo-
kale Integrationspolitik in der Einwanderungsgesellschaft . 
Migration und Integration als Herausforderung von Kommu-
nen . Wiesbaden 2009, S . 297-307; Gesemann, Frank / Roth, 
Roland: Kommunale Integrationspolitik in Deutschland – ein-
leitende Bemerkungen . In: dieselben (Hrsg .): Lokale Integrati-
onspolitik in der Einwanderungsgesellschaft . Migration und 
Integration als Herausforderung von Kommunen . Wiesbaden 
2009, S . 11-29 .

Eine Schirmherrschaft hat die Beauftragte für 
das Forschungs-Praxis-Projekt “Integrationspo-
tenziale in kleinen Städten und Landkreisen” 
übernommen . Projektträger und Koordinator ist 
die Schader-Stiftung, die Laufzeit des Projektes er-
streckt sich auf die Jahre 2009 bis 2011 . Das inno-
vative Projekt wird mit Mitteln des Europäischen 
Integrationsfonds und des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge finanziert . Die Beauftragte 
unterstützt das Projekt durch Mittel für den Auf-
bau einer Internetplattform und die Mitarbeit 
beim Lenkungskreis des Projekts . Gegenstand des 
Projekts ist die Analyse der Bedingungen für Inte-
gration in den Klein- und Mittelstädten des länd-
lich geprägten Raums und die Ermittlung der je-
weiligen Potenziale für die Integration von Zu-
wanderinnen und Zuwanderern . Hierzu werden 
bundesweit vergleichend insgesamt zwölf Kom-
munen aus acht Landkreisen untersucht . 

In einer Vielzahl von Städten und Landkreisen 
wurden in den vergangenen Jahren die integrati-
onspolitischen Aktivitäten verstärkt . In den kom-
menden Jahren müssen die politischen Anstren-
gungen auf jene Städte gerichtet werden, in de-
nen bisher die nötigen Anlässe und Ressourcen für 
eine strategisch ausgerichtete Integrationspolitik 
fehlten . Dies sind überwiegend kleinere und mit-
telgroße Städte . 

Die Beauftragte sieht zentrale integrationspo-
litische Herausforderungen in den Kommunen . 
Dies ist einerseits die Einführung einer strategi-
schen Steuerung mit kommunalen Integrations-
konzepten, begleitet durch Wirkungsmessung 
und Monitoring . Darüber hinaus müssen die be-
stehenden Angebote und Träger vernetzt, die In-
tegrationspolitik sozialräumlich ausgerichtet und 
die Verwaltung interkulturell geöffnet werden . 
Damit geht auch eine Neuorientierung weg von 
Modellprojekten hin zu einer Verankerung integ-
rationspolitisch relevanter Leistungen in die Re-
geldienste einher . Der Anspruch der Querschnitts-
orientierung der kommunalen Integrationspolitik 
muss in den Kommunen vor dem Hintergrund be-
grenzter Finanzmittel und der Notwendigkeit der 
interkulturellen Öffnung umgesetzt werden . Auf-
grund der kommunalen Zuständigkeit für viele in-
tegrationspolitisch bedeutsame Politikbereiche 
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und der Nähe zu den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern können partizipative und partnerschaftliche 
Prozesse am besten in den Kommunen entwickelt 
werden .

Im Koalitionsvertrag haben sich die Regie-
rungsparteien verständigt, anhand von Integrati-
onspartnerschaften mit den Ländern und Kom-
munen Modellregionen einzurichten . Die Beauf-
tragte sieht die Möglichkeit, im Rahmen der Inte-
grationspartnerschaften in Modellregionen die 
Umsetzung der oben genannten integrationspo-
litischen Aufgaben in dieser Legislaturperiode zu 
unterstützen .

7.  Bürgerschaftliches Engagement von  
Migrantinnen und Migranten

Das bürgerschaftliche Engagement von Mig-
rantinnen und Migranten hat im Berichtszeit-
raum anhaltendes Interesse in der politischen 
und fachlichen Debatte gefunden . Der Erste Fort-
schrittsbericht zum Nationalen Integrationsplan 
hat erneut die Bedeutung des Engagements von 
Migrantinnen und Migranten in Migrantenorga-
nisationen und in anderen Bereichen und Struk-
turen gewürdigt und weitere Initiativen der En-
gagementförderung von Migrantinnen und Mig-
ranten mit angestoßen . Die Bundesregierung hat 
es sich in der 17 . Legislaturperiode laut Koalitions-
vertrag515 zur Aufgabe gemacht, das bürger-
schaftliche Engagement von Migrantinnen und 
Migranten weiter zu fördern und zu stärken, ins-
besondere über den Ausbau der Jugendfreiwilli-
gendienste . 

Die Beauftragte hat mit der „Aktion zusam-
men wachsen – Bildungspatenschaften stärken, 
Integration fördern“ das bürgerschaftliche Enga-
gement für Kinder und Jugendliche aus Zuwan-
dererfamilien gestärkt . In den Ländern werden 
vielfältige Initiativen der Engagementförderung 
ergriffen, wie die Zwischenbilanz im Ersten Fort-
schrittsbericht zum Nationalen Integrationsplan 

515 Wachstum . Bildung . Zusammenhalt . Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und FDP, 17 . Legislaturperiode, 2009, S . 73 .

zeigt .516 Auch freie Träger und Organisationen, die 
die Infrastruktur des Engagements in Deutsch-
land bilden, haben Initiativen der interkulturellen 
Öffnung ergriffen .

Migrantenorganisationen können Zugangs-
wege für Migrantinnen und Migranten zum Enga-
gement allgemein öffnen . Der Dialog mit Migran-
tenorganisationen ist daher auch ein Baustein ei-
ner Engagementförderung unter Migrantinnen 
und Migranten . Die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen517 haben den integrationspoliti-
schen Dialog mit Migrantenorganisationen im 
Berichtszeitraum fortgesetzt und erweitert . 

7.1  Partizipation von Migrantinnen und Migran-

ten am bürgerschaftlichen Engagement 

Bürgerschaftliches Engagement stellt eine 
wichtige Grundlage für die Identifikation mit dem 
Gemeinwesen, den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und die Mitwirkung an der demokrati-
schen Willensbildung auf allen politischen Ebe-
nen dar . Damit ist bürgerschaftliches Engage-
ment auch eine wichtige Komponente im Inte-
grationsprozess . Engagement vor Ort, in der 
Nachbarschaft und in politischen Beratungs- und 
Entscheidungsgremien trägt zur Willens- und 
Meinungsbildung bei und mobilisiert die Gemein-
schaft für gesellschaftliche Entwicklungen . 

Die Verbundenheit von Migrantinnen und Mig-
ranten mit der Gesellschaft wird durch bürger-
schaftliches Engagement gefördert . Es bietet 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 
freiwillige und selbst gewählte Räume für ge-
meinsame positive Erfahrungen, in denen konst-
ruktive, partnerschaftliche Begegnungen mög-
lich sind . Umgekehrt kann die Erfahrung von Dis-
kriminierung und Ungleichbehandlung beim En-
gagement aber auch zu einer inneren Abwehrhal- 
tung und zum Rückzug beitragen .

Wer sich bürgerschaftlich engagiert bringt 
nicht nur die eigenen Kompetenzen ein, sondern 

516 Vgl . Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, 
Berlin 2008, S . 177 ff .
517 Vgl . Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, 
Berlin 2008, S . 177 ff .
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eignet sich auch neue – oft für den Bildungs- und 
Berufsweg wichtige – Fertigkeiten an, sowohl im 
sozialen als auch im kognitiven Bereich . 

7.2  Forschungsergebnisse zum Engagement von 

Migrantinnen und Migranten

Migrantinnen und Migranten engagieren sich 
inner- und außerhalb von Migrantenorganisatio-
nen in nahezu allen Engagementbereichen, wenn 
auch in geringerem Ausmaß und mit anderen For-
men und Schwerpunkten des Engagements als 
Personen ohne Migrationshintergrund .

Als Maßstab für die Engagementbeteiligung 
von Migrantinnen und Migranten wird ihre Mit-
gliedschaft oder Beteiligung in Vereinen und Or-
ganisationen herangezogen . Hierzu wurden im 
Berichtszeitraum keine neuen Daten vorgelegt .518 

In einigen Untersuchungen wird unterschie-
den, ob das Engagement in einen herkunftsorien-
tierten Verein (oft „ausländischer“ Verein ge-
nannt), einen nicht-herkunftsorientierten (oft 
„deutscher“ Verein genannt) oder in einen inter-
kulturellen Verein eingebracht wird . Einige Unter-
suchungen gehen von Migrantenorganisationen 
aus und fragen ausschließlich nach der Beteili-
gung und Mitgliedschaft in diesen Organisatio-
nen . Migrantenorganisationen bzw . herkunftsori-
entierte Vereine stehen dabei nicht in einem Wi-
derspruch zu nicht-herkunftsorientierten bzw . 
„deutschen“ Vereinen . Die herkunftsorientierten 
Vereine im engeren Sinne bedienen spezifische 
Bereiche der Kultur, der Religion oder des Brauch-
tums . Migrantenorganisationen hingegen leisten 
seit ihrer Gründung vor allem integrative Arbeit 
insbesondere durch Beratung, gesellschaftspoli-
tische Mitwirkung, Bildungs- und Elternarbeit, in-
terkulturelle Arbeit etc .

Die Umfragedaten bestätigen, dass kein Wi-
derspruch zwischen dem Engagement in einem 
herkunftsorientierten und einem nicht-herkunfts-
orientierten Verein besteht . Aktuelle Daten hier-
zu liegen für türkeistämmige Migrantinnen und 

518 Zu den Ergebnissen des 2 . Freiwilligensurveys vgl . Fn . 526 . 

Migranten vor .519 Demnach sind 16 % der Befrag-
ten nur in deutschen Vereinen, 22 % in deutschen 
und türkischen Vereinen und 12 % nur in türkischen 
Vereinen Mitglied .520 Das heißt auch, dass 38 % der 
Befragten auch Mitglied in einem deutschen Ver-
ein sind . Die ausschließliche Mitgliedschaft in ei-
nem türkischen bzw . in einem deutschen Verei-
nen geht in der Tendenz zugunsten von Mitglied-
schaften in beiden Vereinstypen zurück . Ein zent-
raler Teil der Mitgliedschaft in türkischen Orga- 
nisationen ist auf deren religiöses und kulturelles 
Angebot zurückzuführen – ein Angebot, das nicht-
herkunftsorientierte Organisationen nicht erfül-
len können . Die Moschee- und Kulturvereine ste-
hen somit an erster Stelle bei den Vereinsmitglied-
schaften .521 Die deutschen Organisationen, in de-
nen die türkeistämmigen Migrantinnen und 
Migranten mit 12 % bundesweit am häufigsten an-
zutreffen sind, sind Sportvereine . An zweiter Stel-
le folgen mit 10 % die Gewerkschaften .522

Bei Berücksichtigung sozialstruktureller Daten 
zeigt sich unter anderem ein Einfluss der Aufent-
haltsdauer, der eigenen Migrationserfahrung und 
des Geschlechts . Weniger stark organisiert sind 
Migrantinnen und Migranten, die zwischen vier 
und neun Jahren in Deutschland leben . Mit stei-
gender Aufenthaltsdauer nimmt der Anteil der 
Nicht-Organisierten stetig ab .523 Migrantinnen 
und Migranten, die im Weg des Familiennachzugs 
zu Ehepartnern der „zweiten Generation“ zuge-
wandert sind, sind am häufigsten nicht organi-
siert, aber doch relativ häufig als Mitglieder in tür-
kischen Kulturvereinen anzutreffen .524 Die Nach-
folgegeneration525 selbst weist hingegen das stär-
kste Engagement auf und ist in den deutschen, 

519 Stiftung Zentrum für Türkeistudien: Türkeistämmige Mig-
ranten in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland: Lebenssi-
tuation und Integrationsstand . Ergebnisse der neunten 
Mehrthemenbefragung . Eine Analyse im Auftrag des Ministe-
riums für Generationen, Familie, Frauen und Integration des 
Landes Nordrhein-Westfalen . Essen 2009 .
520 Vgl . ebd . (ZfT), S . 155 .
521 Vgl . ebd ., S . 159f .
522 Vgl . ebd ., S . 159 .
523 Vgl . ebd ., S . 156 .
524 Vgl . ebd ., S . 156f .
525 Mit Nachfolgegeneration werden in der Studie des ZfT die 
in Deutschland geborenen oder aufgewachsenen türkei-
stämmigen Migrantinnen und Migranten bezeichnet . Vgl . 
ebd ., S . 11 .
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an zweiter Stelle auch den türkischen Sportverei-
nen überrepräsentiert .526 Frauen sind in den Orga-
nisationen generell unterrepräsentiert, am stärks-
ten in den türkischen Kultur- und Sportvereinen . In 
den deutschen Sportvereinen sind sie jedoch 
überrepräsentiert (siehe auch Kapitel II 8 .4) .527

Die Mehrthemenbefragung des Zentrums für 
Türkeistudien erhebt auch Diskriminierungserfah-
rungen in verschiedenen Lebensbereichen . Hier-
bei rangiert die Diskriminierungserfahrung türk-
eistämmiger Migrantinnen und Migranten in Ver-
einen mit 7,8 % bundesweit an letzter Stelle der 
Diskriminierungserfahrungen .528 

Eine weitergehende sozialstrukturelle Analyse 
nimmt der Integrationsindikatorenbericht529 auf 
der Grundlage der Ergebnisse der Sonderauswer-
tung zum freiwilligen Engagement von Migran-
tinnen und Migranten im 2 . Freiwilligensurvey 
vor .530 Die dort aufgezeigte geringere Quote des 
Engagements von Migranten im Vergleich zu 
Deutschen531 ohne Migrationshintergrund wird 
im Indikatorenbericht nach Generationen diffe-
renziert und einer sozialstrukturellen Analyse un-
terzogen .532 Die Ergebnisse zeigen, dass die Enga-
gementquote der selbst Zugewanderten (erste 
Generation) deutlich niedriger liegt als in der Ge-
samtbevölkerung . In der zweiten Generation 
(mindestens ein Elternteil zugewandert) nähert 
sich die Quote jener der Gesamtbevölkerung . Das 
geringere freiwillige Engagement lässt sich nicht 

526 Vgl . ebd ., S . 157 .
527 Vgl . ebd ., S . 160 f .
528 Vgl . ebd ., S . 166, Abb . 47 .
529 Integration in Deutschland . Erster Indikatorenbericht er-
stellt für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration . Berlin 2009 .
530 Siehe 7 . Lagebericht, S . 115 f . 
531 Die Ergebnisse der Sonderauswertung wurden im 7 . La-
gebericht dokumentiert . Demnach sind 61 % der befragten 
Migrantinnen und Migranten gegenüber 71 % der Nicht-Mig-
rantinnen und -Migranten außerhalb von Familie und Beruf 
bürgerschaftlich aktiv; 23 % der befragten Migrantinnen  
und Migran ten gegenüber 37 % der Nicht-Migrantinnen und 
-Migran ten sind engagiert, d .h . sie übernehmen Aufgaben 
und Tätigkeiten in einer Gruppe . Siehe auch 7 . Lagebericht, 
S . 115 f .
532 Auf die Problematik der sozialstrukturell nicht repräsenta-
tiven Stichprobe im 2 . Freiwilligensurvey 2004 sei hier verwie-
sen . Weitere Ausführungen hierzu siehe 2 . Freiwilligensurvey 
2004 sowie Indikatorenbericht .

allein durch den Einfluss von Geschlecht, Alter, 
Schulabschluss, Haushaltseinkommen, Erwerbs-
tätigkeit, Wohndauer und Typ des Wohnortes er-
klären . Erst unter Berücksichtigung von gesell-
schaftlichem Interesse, Wertevorstellungen und 
Religionszugehörigkeit nähert sich die Quote des 
Engagements der Männer der zweiten Generati-
on jener der Deutschen ohne Migrationshinter-
grund an; ähnlich ist es bei Frauen der zweiten 
Generation . Die Unterschiede in der Engage-
mentquote bei Zugewanderten wie auch in der 
zweiten Generation bleiben also auch bei Berück-
sichtung sozialstruktureller Unterschiede bei den 
Gruppen bestehen . 

In der Forschung zu bürgerschaftlichem Enga-
gement wird auch auf das Potenzial von Bürgerin-
nen und Bürgern geblickt, die bereit oder interes-
siert wären, sich zu engagieren . Engagementpoli-
tik zielt unter anderem darauf ab, dieses Potenzial 
weiter auszuschöpfen . 

Ein hohes Potenzial für lokales Engagement 
von Menschen mit Migrationshintergrund weist 
die repräsentative Studie zu den sogenannten Si-
nus-Milieus im Auftrag des Bundesverbands für 
Wohnen und Stadtentwicklung e .V . auf .533 Dem-
nach wird das heute bereits vorhandene Potenzial 
für lokales Engagement bei Migrantinnen und Mi-
granten nur zur Hälfte genutzt: 20 % der Personen 
mit Migrationshintergrund haben sich bereits an 
Entscheidungen über die eigene Nachbarschaft 
beteiligt; 42 % würden sich gerne beteiligen .534 
Hier zeigt sich wie auch in der Gesamtbevölke-
rung, dass das Engagement vor Ort mit dem Alter 
steigt und überproportional Personen mit höhe-
rer Bildung engagiert sind . Das Potenzial für Enga-
gement wird allerdings kaum von diesen sozio-
demographischen Effekten beeinflusst, das heißt, 
Migrantinnen und Migranten können weitgehend 
unabhängig von Alter und Bildungsstand für ein 
Engagement gewonnen werden . 

Ein ebenfalls hohes Potenzial liegt nach den Er-
gebnissen der vhw-Studie beim bürgerschaftli-
chen Engagement für ein gutes Zusammenleben 
im Quartier . 18 % der Befragten sind bereits enga-

533 vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e .V . 
(Hrsg .): Migranten-Milieus . Berlin 2009 .
534 Ebd ., S . 45 ff .
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giert, 30 % würden sich gerne engagieren .535 Das 
Engagement von Migrantinnen und Migranten 
erlangt auch unter Einstellungsgesichtspunkten 
Bedeutung für die Integration . Die Studie des vhw 
e .V . zeigt einen Zusammenhang zwischen loka-
lem Engagement und integrativen Wertvorstel-
lungen536 wie auch eine starke interkulturelle Aus-
richtung des vorhandenen Engagements .537 

Die Förderung von bürgerschaftlichem Enga-
gement und Partizipation sollte daher aus Sicht 
der Beauftragten unter integrationspolitischen 
Gesichtspunkten eine zentrale Rolle bei Maßnah-
men der sozialen Integration spielen . Ausgehend 
von den Ergebnissen der oben ausgeführten sozi-
alstrukturellen Analysen, sollten die Alters-, Ge-
schlechts- und Generationenunterschiede bei der 
Gestaltung von Maßnahmen und Projekten zur 
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
berücksichtigt werden . 

7.2.1  Engagement Jugendlicher mit  

Migrationshintergrund

Das bürgerschaftliche Engagement von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund fällt deut-
lich geringer aus als bei ihren Altersgenossen 
ohne Migrationshintergrund . Der Freiwilligensur-
vey 2004 nennt hier noch Werte von 22 % gegen-
über 38 % .538 

Bei einer weiter gefassten Definition der Kate-
gorie Engagement – also außerberufliche und au-
ßerfamiliäre Beteiligung an Vereinen, Verbänden, 
Gruppen, Initiativen oder Projekten, ohne zwin-
gend Mitglied zu sein oder Aufgaben zu überneh-
men – geben 58 % der 16 bis 24-jährigen Türkei-
stämmigen an, engagiert zu sein .539 Die Zahl je-
ner, die im Sinne des Freiwilligensurveys „freiwil-
lig engagiert“ sind, d .h . eine Funktion, ein Amt, 
eine freiwillige Arbeit oder Aufgabe in der außer-

535 Ebd ., S . 47, Tab . 46 .
536 Ebd ., S . 48 ff .
537 Ebd ., S . 47 f .
538 Freiwilligensurvey 2004 .
539 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (Hrsg .): Bürgerschaftliches Engagement von Türkinnen 
und Türken in Deutschland . Erstellt von Dirk Halm und Martina 
Sauer, Berlin 2007, S . 50 ff, Tabelle 6 .

familiären und außerberuflichen Organisation 
übernehmen, liegt mit 4,6 % bei den 16 bis 24-jäh-
rigen deutlich unter den Älteren (stärkstes Enga-
gement bei den 35 bis 54-jährigen mit 14 %) sowie 
deutlich unter dem Niveau der Gesamtbevölke-
rung .540 

Im Bereich des lokalen Engagements stellt die 
repräsentative Studie des vhw e .V .541 bei den von 
jüngeren Menschen dominierten Milieus die ge-
ringste Beteiligung am lokalen Geschehen fest . 
Allerdings verfügen die jüngeren Milieus über ein 
deutlich größeres Interesse an Beteiligung: Nur 
rund 10 % sind bereits engagiert im Verhältnis zu 
35 % bis knapp 40 % der Befragten, die an einem 
freiwilligen Engagement interessiert sind .542 

Die noch geringe Beteiligung an formalen und 
messbaren Engagementformen bei jungen Migran-
tinnen und Migranten spiegelt sich auch in deren 
Partizipation an Angeboten von Jugendverbänden 
wider . Diese gilt als unterdurchschnittlich,543 wobei 
bemerkenswert ist, dass es bestimmte Sparten mit 
hoher Beteiligung gibt, zum Beispiel die Gewerk-
schaftsjugend und die Deutsche Sportjugend so-
wie Verbände, die Träger der offenen Jugendarbeit 
sind (vgl . Kapitel II 8 .3 .2) .

Eine frühzeitige Aktivierung von jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund ist in Anbetracht 
des geringeren Engagements angebracht . Der Ko-
alitionsvertrag setzt hier mit dem Vorhaben an,  
das bürgerschaftliche Engagement von Migran-
ten und Migrantinnen insbesondere über den Aus- 
bau der Jugendfreiwilligendienste zu verbessern .

540 Ebd ., S . 63 ff . und S . 75 ff .
541 vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 
e .V . (Hrsg .): Migranten-Milieus . Berlin, 2009, S . 45 ff .
542 Ebd ., S . 45 .
543 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (Hg .): Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999-
2004 . Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu Eh-
renamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engage-
ment, Berlin 2005, S . 72 .
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7.2.2  Forschungen zum bürgerschaftlichen 

Engagement: Ausblick und Forschungs-

desiderate

In der Forschung besteht Einigkeit darüber, 
dass zu wenig Daten zum freiwilligen oder bür-
gerschaftlichen Engagement von Migrantinnen 
und Migranten vorliegen und die vorhandenen 
Untersuchungsinstrumentarien das Engagement 
von Migrantinnen und Migranten nicht adäquat 
abbilden können .

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend verfolgt daher neben der Wei-
terführung des Freiwilligensurveys eine qualita-
tiv-quantitative Forschung, deren Ergebnisse mit 
dem 3 . Freiwilligensurvey544 vergleichbar sein 
werden . Die derzeit laufende Untersuchung „Frei-
williges Engagement von Migrantinnen und Mig-
ranten – vergleichende Fallstudien in multiethni-
scher Perspektive“ vergleicht erstmals Strukturen, 
Motivation, Potenziale, Zugangswege und Netz-
werke von Engagement . Untersucht werden Mig-
rantenorganisationen sowie Personen mit Migra-
tionshintergrund aus verschiedenen communities 
(türkisch, polnisch, Spätaussiedler) . Ziel ist es, die 
Ergebnisse für weitere integrationsrelevante 
Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements von Migranten sowie zur Er-
weiterung der Repräsentativerhebungen, z . B . 
des Freiwilligensurveys, nutzbar zu machen .545

Der Integrationsindikatorenbericht546 und der 
„Bericht zur Lage und zu den Perspektiven des bür-
gerschaftlichen Engagements in Deutschland“547 
des Wissenschaftszentrums Berlin weisen auf  
die Forschungslücke zum informellen, nicht in  
Vereinen kanalisierten Engagement im verwandt-

544 Die Ergebnisse des 3 . Freiwilligensurveys werden voraus-
sichtlich im Juni 2010 vorliegen . Personen mit Migrationshin-
tergrund werden dort erfasst; eine Sonderauswertung auf 
Grundlage einer Migrantenstichprobe ist nicht geplant . 
545 Erscheint voraussichtlich Ende 2010 .
546 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration: Integration in Deutschland . Ers-
ter Indikatorenbericht erstellt für die Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration . Berlin 
2009 .
547 Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB): 
Bericht zur Lage und zu den Perspektiven des bürgerschaftli-
chen Engagements in Deutschland, Berlin 2009: S . 32 .

schaftlichen und bekanntschaftlichen Kontext 
hin . Eine Studie zum Engagement von Migranten 
in den Niederlanden bestätigt den Bedarf an For-
schungen zum bürgerschaftlichen Engagement 
außerhalb von Vereinsstrukturen . Dort lag der An-
teil der außerhalb von Vereinen und Organisatio-
nen engagierten Migrantinnen und Migranten mit 
76 % deutlich höher als bei Einheimischen mit 
65 % .548 Qualitative Studien legen darüber hinaus 
nahe, dass beim nicht organisierten Engagement 
stark auf Engagementkulturen der Herkunftslän-
der zurückgegriffen wird, wie z . B . die selbstver-
ständliche Alltagshilfe in der Nachbarschaft oder 
die Fürsorge für Ältere .549 

Der Indikatorenbericht identifiziert eine große 
Forschungslücke bei der sozialstrukturellen Ana-
lyse des bürgerschaftlichen Engagements . Die 
Autoren empfehlen, neben den bestehenden so-
zialstrukturellen Merkmalen auch die Rolle von 
Sprachkenntnissen, geschlechtsspezifischen Rol-
lenvorstellungen, Gelegenheitsstrukturen sowie 
Benachteiligungserfahrungen bei zukünftigen 
Befragungen zu berücksichtigen .550 

7.3  Aktivierende Politik: Rahmenbedingungen 

verbessert – neue Projekte gestartet

Die integrationsfördernde Bedeutung von ge-
sellschaftlichem Engagement wird von der Bun-
desregierung hoch gewertet . Ehrenamtliches En-
gagement kann bei Einbürgerungsanträgen als 
besondere Integrationsleistung berücksichtigt 
werden (§ 10 III 2 Staatsangehörigkeitsgesetz) .551 
Der Nationale Integrationsplan und der Erste Fort-
schrittsbericht haben die Bedeutung von Engage-

548 Münz, Angelika: Förderung und Qualifizierung des bürger-
schaftlichen Engagements von Migrantinnen und Migranten 
in den Niederlanden . In: Newsletter Wegweiser Bürgergesell-
schaft 24/2008 vom 5 .12 .2008 .
549 Düser, Kathrin: Integration durch Engagement? Migrantin-
nen und Migranten auf der Suche nach Inklusion . Bielefeld 
2010 .
550 Vgl . Integration in Deutschland . Erster Integrationsindika-
torenbericht, Berlin 2009, S . 142 .
551 Siehe auch: Lämmermann, Falk: Besondere Integrations-
leistungen als einbürgerungsrechtliche Privilegierungsmög-
lichkeit . In: ZAR 4/2009:126 ff . Vgl . Kap .III 1 .
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ment für die Integration deutlich hervorgeho-
ben .552 

Auch das bundesweite Integrationsprogramm, 
das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
entwickelt wird,553 hat im Handlungsfeld gesell-
schaftliche Integration das Leitthema „Gesell-
schaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrati-
onshintergrund stärken“ ausgearbeitet .554 Die in 
der Arbeitsgruppe mitwirkenden Expertinnen und 
Experten aus Migranten- und Aussiedlerorganisa-
tionen, der Wissenschaft und der Wohlfahrtsver-
bände haben Empfehlungen zu den folgenden 
Bereichen ausgearbeitet: 

n Migrantenorganisationen als Akteure der Inte-
grationsförderung

n gesellschaftliche Teilhabe von Jugendlichen 
am Beispiel der interkulturellen Öffnung der 
Jugendverbandsarbeit (vgl . Kap . II 8 .3)

n bürgerschaftliches Engagement als Rahmen- 
und Querschnittsthema .

Ausgangspunkt der Erörterungen war, dass Mi-
grantenorganisationen an der umfangreichen 
Projektförderung in Deutschland bisher nur in ei-
nem geringen Umfang partizipieren . Der über-
wiegende Anteil der Projektmittel wird aufgrund 
gewachsener Strukturen der Integrationsförde-
rung und wegen der hohen formalen Trägerkrite-
rien auf allen staatlichen Ebenen primär an Wohl-
fahrtsverbände, (Spät-)Aussiedlerorganisationen 
und über den Paritätischen Wohlfahrtsverband in 
geringem Umfang auch an Migrantenorganisati-
onen vergeben .

Um Migrantinnen und Migranten mehr direk-
tes Engagement zu ermöglichen, hat die Bundes-
regierung im Berichtszeitraum ihre Engagement- 
und Förderpolitik mit Berücksichtigung der integ-
rationsrelevanten Aspekte von Engagementpoli-
tik weiterentwickelt und dabei auch auf die 

552 Vgl . den 7 . Lagebericht, Dez . 2007, Kapitel 9 . Sowie Natio-
naler Integrationsplan, Themenfeld 9 .
553 § 45 Satz 2 AufenthG .
554 Die Empfehlungen des bundesweiten Integrationspro-
gramms werden gegenwärtig abgestimmt und im Anschluss 
veröffentlicht . Einzelne Themen sollen dann weiter vertieft 
und Umsetzungsprozesse angestoßen werden . 

veränderten Ansprüche an gleichberechtigte Par-
tizipation von Migrantenorganisationen sowie 
von Migrantinnen und Migranten in diesem Feld 
reagiert . Die Schwerpunkte sind Maßnahmen zur 
Förderung der Beteiligung von jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund an den Jugendfreiwil-
ligendiensten und der bessere Zugang von Mig-
rantenorganisationen zu Förder- und Projektmit-
teln .

Auch Organisationen der etablierten Engage-
mentstrukturen haben die Rahmenbedingungen 
für bürgerschaftliches Engagement von Migran-
tinnen und Migranten weiterentwickelt und Initi-
ativen zur Verbesserung der Kooperation mit Mig-
rantenorganisationen gestartet . 

7.3.1  Partizipationsfördernde  

Engagementpolitik

Im Rahmen der im Jahr 2007 vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
gestarteten Initiative „ZivilEngagement – Mitein-
ander, Füreinander“ ist die Stärkung des Engage-
ments von Migrantinnen und Migranten im 
Schwerpunkt „Engagementförderung für Men-
schen mit Migrationshintergrund“ verankert . Um 
das Engagement von Menschen mit Migrations-
hintergrund zu fördern, werden Migrantenorga-
nisationen beim Aufbau eines professionellen 
Freiwilligenmanagements mit interkulturell offe-
nen Angeboten sowie bei der Vernetzung unter-
einander und mit deutschen Verbänden unter-
stützt . Das Bundesfamilienministerium fördert 
insbesondere auch die Integration der Migrantin-
nen . Ziel ist es, diese mit den Grundlagen des zivil-
gesellschaftlichen Engagements vertraut zu ma-
chen und frauenspezifische Organisationen zu 
stärken . 

Maßnahmen für die Zielgruppe Migrantinnen 
und Migranten im Rahmen der Initiative ZivilEn-
gagement sind:

a) Qualifizierungsprojekte zum Freiwilligen-
management: Erfassung und Auswertung von 
Beispielen guter Praxis zur Förderung und Unter-
stützung des bürgerschaftlichen Engagements 
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von Migrantinnen und Migranten in Migrantenor-
ganisationen und Wohlfahrtsverbänden .555 

b) „Nationales Forum für Engagement und Par-
tizipation“: Das Forum wurde im Frühjahr 2009 
vom Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Enga-
gement (BBE) mit Unterstützung des BMFSFJ ein-
gerichtet . Seine Aufgabe ist die Begleitung der 
Bundesregierung bei der bei der Entwicklung ei-
ner nationalen Engagementstrategie . Das Enga-
gement von und mit Migrantinnen und Migranten 
hat das Dialogforum 10 „Bürgerschaftliches Enga-
gement in der Einwanderungsgesellschaft“ mit 
folgenden vorläufigen Ergebnissen aufgegriffen: 
Weiterentwicklung der interkulturellen Öffnung 
des bürgerschaftlichen Engagements; gleiche 
Partizipationschancen für Migrantenorganisatio-
nen durch gezielte Förderung; Verbesserung der 
Kenntnisse über Engagement in der Einwande-
rungsgesellschaft und das Engagement von Men-
schen mit Migrationshintergrund .556 

Die Freiwilligendienste Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) und Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 
sind wegen ihrer informellen Bildungspotenziale 
besonders geeignet, die soziale und berufliche In-
tegration zu fördern . Die Evaluation der Freiwilli-
gendienste für das Freiwillige Soziale und das Frei-
willige Ökologische Jahr hat u .a . gezeigt, dass Mi-
grantinnen und Migranten in den Freiwilligen-
diensten deutlich unterrepräsentiert sind . Der 
zuletzt in den Jahren 2003/2004 ermittelte Anteil 
lag bei rund 7 % .557 Der Bundestagsausschuss für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend hat die Bun-

555 Bis Ende 2010 sollen vertiefende Analysen und Handlungs-
empfehlungen für Kooperations- und Tandemprojekte zwi-
schen Migrantenorganisationen und bestehenden Verbän-
den vorgelegt werden .
556 Die auf zwei Fachtagungen erzielten Ergebnisse sind doku-
mentiert in: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment (Hg .): Nationales Forum für Engagement und Partizipa-
tion . Erster Zwischenbericht . Berlin 2009 und Bundesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement (Hg .): Nationales Fo-
rum für Engagement und Partizipation . Auf dem Weg zu einer 
nationalen Engagementstrategie – Perspektiven und Positio-
nen . Materialien und Dokumente Band 2, Berlin 2009 . Der Ab-
schluss der Forumsarbeit ist für das Jahr 2011 geplant .
557 Systematische Evaluation der Erfahrungen mit den neuen 
Gesetzen zur „Förderung von einem freiwilligen sozialen Jahr 
bzw . einem freiwilligen ökologischen Jahr“ (FSJ-/FÖJ-Gesetze) 
im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend . Ergebnisse der Evaluation des FSJ und FÖJ . 

desregierung in seiner Beschlussempfehlung zu 
dem Gesetzentwurf zur Förderung von Jugend-
freiwilligendiensten (2008) aufgefordert, gezielte 
Maßnahmen zu ergreifen, um mehr Jugendliche 
mit Migrationshintergrund für Jugendfreiwilligen-
dienste zu gewinnen sowie mehr Migrantenselbst-
hilfeorganisationen zu ermuntern, als Träger und 
Einsatzstellen an der Durchführung der Jugend-
freiwilligendienste mitzuwirken .558 

Die Bundesregierung hat in der Folge bei der 
Novellierung der Gesetzgebung zu den Jugend-
freiwilligendiensten deren Charakter als Bildungs-
dienste gestärkt und die Einsatzdauer flexibili-
siert, um z . B . die Möglichkeit zu eröffnen, parallel 
die schulische Ausbildung zu absolvieren und ei-
nen Schulabschluss zu erwerben . Diese Änderun-
gen kommen der Beteiligung von jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund entgegen . 

Seit 2007 (bis 2010) fördert das BMFSFJ das Pro-
gramm „Freiwilligendienste machen kompetent“ . 
Ein Schwerpunkt des Programmes liegt auf der 
Förderung der Bildungs- und Beschäftigungsfä-
higkeit benachteiligter junger Menschen mit Mig-
rationshintergrund . Während der bisherigen Pro-
grammlaufzeit hatten insgesamt 53 % der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einen Migrationshin-
tergrund . 

Weiterhin fördert das BMFSFJ gemeinsam mit 
dem Land Berlin seit September 2008 ein dreijäh-
riges Projekt zur Qualifizierung von Migrantenor-
ganisationen als Träger des Freiwilligen Sozialen 
Jahres . Migrantenorganisationen, beginnend mit 
der Türkischen Gemeinde Deutschland, werden 
zu Trägern qualifiziert . Es werden Erfahrungen 
mit den Besonderheiten möglicher Einsatzstellen 
bei Migrantenorganisationen sowie der Teilnah-
me von jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund für die zukünftige Übertragung der Maß-
nahme auf weitere Länder und Migrantenorgani-
sationen gesammelt . Im Jahr 2010 werden bereits 
zwei weitere Migrantenorganisationen, Club Dia-
log e .V . und südost Europa Kultur e .V ., einbezo-
gen . 

Abschlussbericht des Instituts für Sozialforschung und Gesell-
schaftspolitik e .V ., Köln/Berlin 2005 .
558 Deutscher Bundestag, 16 . Wahlperiode, BT-Drs . 16/8256 
vom 22 .2 .2008 .
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Darüber hinaus fördert das BMFSFJ das Projekt 
„JuMiLo“ . Junge Migrantinnen und Migranten 
werden dort zu Lotsen ausgebildet und für die En-
gagementförderung bei jungen Migrantinnen 
und Migranten eingesetzt (vgl . Kap . II 5 .2 .3 .2) .559

Die seit 2009 gesetzlich verankerten „Freiwilli-
gendienste aller Generationen“, die durch das 
gleichnamige Programm Schritt für Schritt bun-
desweit etabliert werden sollen, wollen Men-
schen aller Altersgruppen, aller sozialen Schich-
ten sowie unabhängig von ihrer Herkunft für ein 
verbindliches Engagement für das Gemeinwesen 
und ihr Umfeld gewinnen und bietet Bildung und 
Orientierung . Viele im Programm installierte 
Leuchtturmprojekte suchen gezielt Menschen 
mit Migrationshintergrund als Freiwillige . 

Auch die Entwicklungspolitik hat im Rahmen 
von Pilotmaßnahmen den Dialog mit Migranten-
organisationen aufgenommen .560 Migrantinnen 
und Migranten aus Entwicklungsländern enga-
gieren sich zunehmend in der Entwicklungspoli-
tik . Sie führen zum einen gemeinnützige Projek-
te in ihren Herkunftsländern durch und sind zum 
anderen in der entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit aktiv . Das entwicklungspolitische 
Engagement von Migrantinnen und Migranten 
trägt zur Integration und zum Verständnis für die 
wechselseitige Verbundenheit in der globalisier-
ten Welt bei .

Migrantenorganisationen können stärker als 
bisher ihre positive Rolle bei der Integration von 
Migrantinnen und Migranten zum Tragen brin-
gen, wenn sie mit Hilfe einer verbesserten Infra-
struktur in die Lage versetzt werden, ihre bislang 
weitgehend ehrenamtliche Tätigkeit auf eine 
hauptamtliche Basis zu stellen sowie in weiteren 
Bereichen der Integrationsförderung aktiv zu 

559 Freiwillig? – na klar! Freiwilligendienst von jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund in den Jugendmigrations-
diensten . Ein Bundesmodellprojekt . Bundeskoordination bei 
der Ev . Jugendsozialarbeit .
560 Pilotprojekt Interkulturelle Kompetenz, Migration und Ent-
wicklung, http://www .service-eine-welt .de/interkultur/inter-
kultur-zusammenarbeit_mit_diasporen .html; Förderprogramm 
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit, http:www .inwent .
ort/portal/eine_welt/foerderprogramm/index .php .de sowie 
http://www .ber-ev .de/?PortalMOVEglobal; Pilotförderprogramm 
des BMZ zur Kooperation mit Migrantenvereinen .

werden . Um Migrantenorganisationen eine höhe-
re Beteiligung an den erforderlichen Projektmit-
teln zu ermöglichen, ist die gemeinsame Förder-
richtlinie des BMFSFJ und des BMI zur Förderung 
von Maßnahmen zur gesellschaftlichen und sozia-
len Integration von Zuwanderinnen und Zuwan-
derern interkulturell geöffnet worden . Im Bundes-
haushalt 2010 stehen für diese Projekte im Einzel-
plan 06 des BMI 20,9 Mio . € (Kapitel 0633 Titel 
684 04 BMI) und im Einzelplan 17 des BMFSFJ 
7,2 Mio . € (Kapitel 1702 Titel 68411 BMFSFJ) zur Ver-
fügung . Im Rahmen von ein- bis dreijährigen Pro-
jekten sollen Maßnahmen zur gesellschaftlichen 
und sozialen Integration von jugendlichen und er-
wachsenen Zuwanderinnen und Zuwanderern, 
ihre soziale und ihre Erziehungskompetenz, so-
wie die aktive Partizipation am gesellschaftlichen 
und politischen Leben gefördert werden . Die För-
derrichtlinie benennt ausdrücklich Migrantenor-
ganisationen als Projektträger vor dem Hinter-
grund ihrer positiven Rolle im Integrationspro-
zess:

n  „Abs . 1 .1 ( . . .) Die integrative Wirkung der Maß-
nahmen soll durch die umfassende Mitwirkung 
von Migrantenorganisationen verstärkt wer-
den( . . .) .

n Abs . 3 Zuwendungsempfänger sind Verbände, 
Vertriebeneneinrichtungen, Kirchen, aner-
kannte Träger der politischen Bildung, Migran-
tenselbstorganisationen, Kommunen und Ein-
richtungen, die in der Arbeit mit Zuwanderern 
auf überregionaler, regionaler und lokaler Ebe-
ne tätig sind .“561 

n Die Richtlinie ist am 1 .3 .2010 in Kraft getreten .

 

Bereits im Jahr 2009 wurde der Anteil von Pro-
jekten von Migrantenorganisationen in der Pro-
jektförderung des BAMF erhöht: Von insgesamt 
100 neuen Projekten, die in die Förderung aufge-
nommen wurden, werden 27 Projekte von Migran-
tenorganisationen durchgeführt . Damit hat sich 
der Anteil der neuen Projekte von Migrantenorga-
nisationen gegenüber dem Jahr 2008 verdrei-
facht . Zusätzlich zu den neuen Projekten werden 

561 Gemeinsames Ministerialblatt, (Hrsg .): Bundesministerium 
des Innern, 61 . Jg ., Berlin, den 20 .4 .2010, Nr . 26, S . 264 .
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insgesamt 32 Fortsetzungsprojekte, die im Jahr 
2008 und früher begonnen haben, von Migran-
tenorganisationen durchgeführt . Dieser Entwick-
lung war eine aktive Politik des BAMF zur Einbezie-
hung von Migrantenorganisationen in die Pro-
jektförderung vorangegangen . Auf Grundlage 
der neuen Richtlinie ist eine weitere Partizipation 
von Migrantenorganisationen an Projektmitteln 
zur gesellschaftlichen Integration ab dem Jahr 
2010 zu erwarten . 

In den Ländern sind verschiedentlich Initiati-
ven zur Förderung des bürgerschaftlichen Enga-
gements von Migrantinnen und Migranten ergrif-
fen worden . Neben den genannten Kooperations-
projekten in Berlin562 und Bayern563 haben bei-
spielsweise die Länder Hessen und Niedersachsen 
Lotsenprojekte entwickelt und ausgebaut .564 Das 
Land Brandenburg hat im Rahmen von Schulungs-
maßnahmen die bürgerschaftlichen Kompeten-
zen von Migrantinnen und Migranten gestärkt 
und ein Management-Handbuch für Migrantenor-
ganisationen herausgegeben .565

Die Beauftragte begrüßt die Maßnahmen zur 
Förderung des freiwilligen und bürgerschaftli-
chen Engagements von Migrantinnen und Mig-
ranten als geeignetes Instrument, das bürger-
schaftliche Engagement von Migrantinnen und 
Migranten bei der Integration wirksam werden zu 
lassen . Die bislang wenig erfassten Formen infor-
mellen Engagements von Migrantinnen und Mig-
ranten sollten ebenfalls wahrgenommen und an-
erkannt werden . Die interkulturelle Öffnung von 
Förderrichtlinien und Programmen des bürger-
schaftlichen Engagements ist vorbildlich und soll-
te auf weitere Förderprogramme und Maßnah-
men übertragen werden .

562 Projekt zur Qualifizierung von Migrantenorganisationen 
als Träger von Freiwilligendiensten, s .o .
563 Vgl . Kapitel II 7 .3 .2 . Interkulturelle Öffnung von Engage-
mentstrukturen: Projekt des Landesnetzwerks Bürgerschaftli-
ches Engagement .
564 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, 
Berlin 2008, S . 180 .
565 RAA Brandenburg: KOMMIT . Das Management-Handbuch 
für Migrantenorganisationen, hg . im Auftrag der Integrati-
onsbeauftragten des Landes Brandenburg, Potsdam 2008 .

7.3.2  Interkulturelle Öffnung von Strukturen  

bürgerschaftlichen Engagements 

Um Migrantinnen und Migranten für bürger-
schaftliches Engagement zu gewinnen und Mig-
rantenorganisationen in dessen Strukturen einzu-
binden, ist eine interkulturelle Öffnung dieser 
Strukturen erforderlich . Freiwilligen- und Ehren-
amtsagenturen, Netzwerke und Dachorganisatio-
nen, Verbände und Vereine jeglicher Ausrichtung 
können mit Hilfe von Maßnahmen interkultureller 
Öffnung dazu beitragen, dass Migrantinnen und 
Migranten sich mit und in ihren Organisationen 
engagieren . 

Bislang liegen Erfahrungen aus einer kleinen 
Anzahl von Projekten und Maßnahmen vor, die im 
Rahmen der fachlichen Begleitung von 16 Modell-
projekten zum „interkulturellen bürgerschaftli-
chen Engagement“ ausgewertet wurden .566 Die 
wichtigsten Ergebnisse sind:

n Interkulturelle Öffnung und Kompetenzen in 
den vorhandenen Organisationen sind unab-
dingbare Voraussetzung für eine nachhaltige 
Gewinnung von Migrantinnen und Migranten 
für das Engagement . 

n Das „Engagement-Tandem“ ist besonders ge-
eignet, die Tätigkeiten von Migrantenorgani-
sationen und die Angebote von Einrichtungen 
der Engagementförderung zu vernetzen .567 
Die gleichberechtigte Mitwirkung von Migran-
tenorganisationen vermittelt Anerkennung 
für das dort geleistete Engagement, erweitert 
den Kreis an Multiplikatoren und Engagierten 
und stößt interkulturelle Öffnungsprozesse an . 

Es gibt eine Bandbreite von Maßnahmen nicht-
staatlicher Einrichtungen zur Förderung des En-
gagements von und mit Migrantinnen und Mig-
ranten, unter denen hier eine kleine Auswahl bei-
spielhaft vorgestellt wird: 

566 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge / Stiftung Bürger 
für Bürger (Hrsg .): Engagiert für Integration . Erkenntnisse und 
Handlungsempfehlungen aus 16 Modellprojekten zum inter-
kulturellen bürgerschaftlichen Engagement, Nürnberg 2010 .
567 Ebd ., S .77 .
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Parallel zu entsprechenden Initiativen der Bun-
desregierung startete der Deutsche Caritasver-
band im Herbst 2009 ein Projekt zur interkulturel-
len Öffnung des Freiwilligen Sozialen Jahres . Mit 
Hilfe der Ansprache von Jugendlichen über Mig-
rantenorganisationen, interkulturell überarbeite-
ten Informationsmaterialien sowie dem inhaltli-
chen Schwerpunkt einer besonderen Begleitung 
bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven soll 
der Anteil junger Migrantinnen und Migranten er-
höht werden .

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Enga-
gement (BBE) als größter spartenübergreifender 
Dachverband führt seit 2006 eine Veranstaltungs-
reihe für und mit Migrantenorganisationen durch, 
die die fachliche Entwicklung und Vernetzung un-
terstützen soll .568 Die Arbeitsgruppe „Migration/
Integration“ des BBE hält darüber hinaus einen 
kontinuierlichen fachlichen Dialog zwischen Trä-
gern des Engagements und Migrantenorganisati-
onen aufrecht .

Projekte, in denen etablierte Einrichtungen 
und Migrantenorganisationen auf gleicher Au-
genhöhe und mit gleichen Partizipationsrechten 
kooperieren, gelten als besonders geeignet, Mig-
rantenorganisationen dauerhaft zu stärken und 
damit Migrantinnen und Migranten verstärkt in 
das bürgerschaftliche Engagement und die Inte-
grationsarbeit vor Ort einzubinden . Ein solches 
Modell erarbeitet das Landesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement Bayern (LBE) gemein-
sam mit der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-
beiräte Bayerns (AGABY) . Migrantenorganisatio-
nen auf kommunaler wie auf Landesebene sowie 
deutsche Einrichtungen der Freiwilligenarbeit 
entwickeln gemeinsam Fortbildungs-, Qualifizie-
rungs- und Unterstützungsangebote, um die 
Rahmenbedingungen für ihr Engagement im Be-
reich Integration zu verbessern .569 Die Projekter-
fahrungen zeigen, dass auf dieser paritätischen 
Grundlage auf die Potenziale beider Seiten - der 
Migrantinnen und Migranten auf der einen und 
der etablierten Akteure und Träger auf der ande-
ren Seite - zurückgegriffen werden kann . Die Be-

568 Das BMFSFJ fördert die Arbeit der Geschäftsstelle des BBE .
569 http://www .agaby .de/Projekt .312 .0 .html; 
siehe auch http://www .gemeinsam-engagiert .net .

teiligten profitieren beiderseits und nach Aus-
kunft der Träger, gerade auch von dem beispiel-
haften Engagement von Migrantinnen und Mig-
ranten bei der Gestaltung des Integrationspro- 
zesses in Bayern .570 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilli-
genagenturen (bagfa e .V .) hat im Jahr 2010 mit 
vier Freiwilligenagenturen das Projekt „Qualitäts-
entwicklung von Freiwilligenagenturen im Be-
reich Migration“ gestartet . Es werden Lösungen 
und innovative Ideen entwickelt, die zur interkul-
turellen Öffnung von Freiwilligenagenturen bei-
tragen und helfen, die Engagementbeteiligung 
von Migrantinnen und Migranten erhöhen helfen . 
Die Ergebnisse sollen in einem Leitfaden veröf-
fentlicht werden und in das bagfa-Qualitätsma-
nagement einfließen . 

Die Beauftragte begrüßt die Maßnahmen, die 
nicht-staatliche Organisationen einleiten, um 
ihre Strukturen auch für Menschen mit Migrati-
onshintergrund und für die Zusammenarbeit mit 
Migrantenorganisationen zu öffnen . Das Projekt-
Tandem hat sich hierbei als geeignete Form er-
wiesen, in der interkulturelle Öffnung, paritäti-
sche Beteiligung von Migrantenorganisationen 
und deren Kompetenzerwerb gemeinsam ver-
folgt werden können . Die Beauftragte empfiehlt 
daher, Projekt-Tandems auch in anderen Förder-
bereichen und Maßnahmen zu erproben .

8. Interkulturelle Öffnung

8.1  Die interkulturelle Öffnung des öffentlichen 

Dienstes

Die staatliche und kommunale Verwaltung in 
Deutschland befindet sich in einem tiefgreifen-
den Modernisierungsprozess . Dieser Modernisie-
rungsprozess muss - neben einer stärkeren Leis-
tungsorientierung und einer größeren Durchläs-
sigkeit zwischen den einzelnen Laufbahngrup-
pen - u .a . auch die aus der zunehmenden In-
ternationalisierung bzw . Europäisierung vieler 
Lebens- und Rechtsbereiche resultierenden Er-
fordernisse reflektieren und einbeziehen . Hierbei 

570 Ebd .
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werden insbesondere auch die Zuwanderungs-
geschichte Deutschlands und die gegenwärtige 
Zuwanderung nach Deutschland und Europa 
stärker als bisher zu berücksichtigen sein . Inter-
kulturelle Öffnung der Verwaltung bedeutet vor 
diesem Hintergrund auch, dass der öffentliche 
Dienst auf allen Ebenen die kulturelle und ethni-
sche Vielfalt der Bevölkerung angemessen be-
rücksichtigt . Interkulturelle Öffnung ist damit ein 
wichtiger Bestandteil der Integrationspolitik, ob 
auf Bundesebene, Landesebene oder in den Kom-
munen . Gerade in den Kommunen finden die Be-
gegnungen von Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund in Nachbarschaften, in den Städ-
ten bzw . Gemeinden, Stadtvierteln und Quartie-
ren statt . Gerade in den Kommunen zeigt sich 
besonders eindrücklich, ob Integration gelingt 
oder misslingt . 

Der öffentliche Dienst ist in Fragen gesell-
schaftlicher Repräsentation bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen im Beschäftigungssystem in 
Deutschland immer auch in einer Vorreiter- oder 
Vorbildfunktion . Diese Funktionen will die Bun-
desregierung - gemeinsam mit den öffentlichen 
Verwaltungen in den Ländern und Kommu-
nen - nachhaltig ausfüllen und mit Blick auf Mig-
rantinnen und Migranten im öffentlichen Dienst 
deutlich stärken . Dies ist eine politische Rich-
tungsentscheidung, die auch in Zeiten Geltung 
beansprucht, in denen es zu einem Abbau von Per-
sonal in der öffentlichen Verwaltung kommen 
kann . Eine weitere Begründung für eine verstärk-
te interkulturelle Öffnung des öffentlichen Diens-
tes liegt in der wichtigen Rolle der öffentlichen 
Verwaltungen für alle in Deutschland lebenden 
Bevölkerungsgruppen . Rechte können nur dann 
wahrgenommen und Pflichten nur dann ange-
messen erfüllt werden, wenn Migrantinnen und 
Migranten um sie wissen und Behördenmitarbei-
terinnen und Behördenmitarbeiter spezifische 
Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden professi-
onell in ihrer Arbeit mitdenken und auftretende 
Verständigungsprobleme lösen können . Defizite 
der Integration und der interkulturellen Öffnung 
der Verwaltung sind im Verhältnis von Behörden 
zu Zuwanderern besonders spürbar . So kann es zu 
Missverständnissen oder sogar Konflikten kom-
men, die nicht nur auf Kommunikationsproble-

men beruhen . Um dem entgegen zu wirken, sind 
ein Wissen um kulturelle Ursachen sowie Kennt-
nisse über die soziale und rechtliche Situation der 
Migrantinnen und Migranten unverzichtbar . Das-
selbe gilt selbstverständlich für Fremdsprach-
kenntnisse . 

Auf Seiten der Migrantinnen und Migranten 
bestehen mitunter Schwellenängste und Infor-
mationsdefizite . Interkulturelle Öffnung der Ver-
waltung bedeutet also auch, Strukturen und Ver-
fahren transparent und verständlich zu organisie-
ren, Leistungen an den Bedürfnissen der Zielgrup-
pe auszurichten und mögliche Zugangsbarrieren 
zu identifizieren und soweit wie möglich zu über-
winden . 

Deshalb muss vor allem der Personalbestand 
öffentlicher Verwaltungen und Betriebe die Be-
völkerungsstruktur so weit wie möglich wider-
spiegeln, und zwar auf allen Ebenen . Hier gibt es 
noch einen deutlichen Nachholbedarf . So fehlt es 
bereits an aussagekräftigen Daten, die eine ent-
sprechend erfolgreiche Personalplanung erlau-
ben . Ebenso fehlt ein ganzheitliches Konzept, das 
neben den Personalbedarfen auch die demografi-
schen Aspekte und Diversity-Gesichtspunkte ein-
bezieht .

Der Mikrozensus 2008 weist die Erwerbstäti-
genzahlen im öffentlichen Dienst nur für den 
Bund, die Länder und die Kommunen gemeinsam 
aus . Danach hatten von insgesamt 4 .876 .000 
Vollzeitbeschäftigten des öffentlichen Dienstes 
insgesamt 411 .000, also rd . 8,4 %, einen Migrati-
onshintergrund: Bei den Teilzeitbeschäftigten 
war das Zahlenverhältnis 1 .747 .000 zu 208 .000 
(11,9 %) . Diese Zahlen verdeutlichen, dass Migran-
tinnen und Migranten im öffentlichen Sektor un-
terrepräsentiert sind . 

Der Bund, die Länder und die Kommunen ha-
ben sich im Nationalen Integrationsplan darauf 
verständigt, den Anteil von Menschen mit Migra-
tionshintergrund in ihren Verwaltungen unter Be-
rücksichtigung von Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung zu erhöhen . Die Beauftragte 
regt an, einen Schwerpunkt im Bereich der inter-
kulturellen Öffnung auf das Themenfeld „Migran-
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tinnen und Migranten im öffentlichen Dienst“ zu 
setzen .571

Der Bund hat dabei betont, dass in diesem Pro-
zess sprachliche und interkulturelle Kompeten-
zen angemessen zu berücksichtigen sind, d .h . die-
se im Rahmen von Ausschreibungen als wesentli-
che Einstellungskriterien aufgenommen werden 
können . Diese Richtung wurde mit dem Koaliti-
onsvertrag erneut bekräftigt und müsste sowohl 
zu einer Erhöhung der Zahl von Bewerbungen von 
Personen mit Migrationshintergrund als auch der 
Zahl der Beschäftigten mit Migrationshinter-
grund im öffentlichen Dienst beitragen . 

Ein Beispiel auf Bundesebene zur Umsetzung 
des interkulturellen Öffnungsprozesses in der 
Bundesverwaltung sind die Maßnahmen des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge . Es hat ei-
nen Leitfaden entwickelt, der über das Bundesmi-
nisterium des Innern inzwischen in allen Ge-
schäftsbereichsbehörden zur Verfügung gestellt 
wurde . Neben den interkulturellen Schulungen 
wird vor allem auf Instrumente wie z . B . verstärkte 
Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit und Erhö-
hung der Präsenz an Schulen und Universitäten 
abgestellt . Stellenausschreibungen wurden um 
den Zusatz „Bewerbungen aller Nationalitäten 
werden begrüßt“ ergänzt .

Auch die für Integration zuständigen Ministe-
rinnen und Minister bzw . Senatorinnen und Sena-
toren der Länder haben das Thema auf ihrer 
5 . Konferenz am 19 .3 .2010 aufgegriffen . 

Länder wie etwa Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen, Berlin und Hamburg werben entsprechend 
verstärkt um Zuwanderinnen und Zuwanderer . 
Eine Vorreiterrolle hat hierbei bisher die Polizei 
inne, und zwar gleichermaßen bei den Ländern 
wie beim Bund . So sind seit Anfang 2010 in einem 
Pilotprojekt bei der Bundespolizeidirektion Flug-
hafen Frankfurt am Main im Auftrag des Bundesin-
nenministeriums Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund Schwerpunkt der Nachwuchswerbung 
im Rhein-Main-Gebiet .

Der öffentliche Dienst konkurriert bei der Rek-
rutierung gut qualifizierter Beschäftigter mit Mig-

571 Vgl . dazu Erläuterungen unter I .1 .1 .2 .

rationshintergrund mit privaten, auch internatio-
nal tätigen Unternehmen . Für diese sind interkul-
turelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit mög-
lichst vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
oftmals längst Bestandteil gezielter Personalpla-
nung, um im Wettbewerb bestehen zu können . 
Um den Prozess der interkulturellen Öffnung zu 
beschleunigen, hat die Beauftragte im Septem-
ber 2009 Vertreterinnen und Vertreter aus sol-
chen Unternehmen und aus den öffentlichen Ver-
waltungen eingeladen, um einen Erfahrungsaus-
tausch zu ermöglichen . 

Die Beauftragte unterstützt die Öffnung auch 
im Rahmen der „Charta der Vielfalt“ . Diese Initiati-
ve richtet sich mit dem Anliegen an Unternehmen 
und Behörden, den Anteil der Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund zu erhöhen und die inter-
kulturellen Kompetenzen der Mitarbeiterschaft 
zu erweitern . Inzwischen haben über 800 Unter-
nehmen und öffentliche Einrichtungen mit mehr 
als 4,6 Mio . Beschäftigten die Charta unterzeich-
net . Sie bekennen sich damit zu einer Unterneh-
mens- und Behördenkultur, für die Vielfalt ein 
Schlüsselfaktor für die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit und das wirtschaftliche Wachs-
tum ist . 

Im Mai 2009 hatte die Beauftragte die Integra-
tions- und Ausländerbeauftragten der Länder und 
Kommunen zur Bundeskonferenz nach Duisburg 
eingeladen, um einen Erfahrungsaustausch über 
gemeinsame integrationspolitische Maßnahmen 
und die Rahmenbedingungen von Öffnungs- und 
Reformprozessen zu ermöglichen . Die Tagung 
zeigte, dass 

n interkulturelle Kompetenz als fester Bestand-
teil bei der Personalplanung sowie der Rekru-
tierung, der Aus- und der Fortbildung des Per-
sonals als Qualitätsstandard etabliert werden 
muss;

n interkulturelle Öffnung der Verwaltung nicht 
auf den Kernbereich der Verwaltung be-
schränkt werden darf . Sie muss sich vielmehr 
als integrierte Handlungsstrategie auf mög-
lichst alle Bereiche und Hierarchieebenen der 
Behörden erstrecken, insbesondere auch auf 
die Führungsebenen;
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n Informations-, Beratungs-, Betreuungsange-
bote und/oder andere Dienstleistungen fort-
laufend daraufhin überprüft werden müssen, 
inwieweit sie interkulturell relevante Anforde-
rungen (z . B . mehrsprachige Angebote, kultu-
relle Sensibilität) erfüllen;

n interkulturelle Öffnung ein in Teilen als tief-
greifend empfundenes Umsteuern bei der Or-
ganisation, der Arbeitspraxis und der Zusam-
menarbeit in den Behörden bedeutet . 

Ein solches Umsteuern kann Vorbehalte und 
Widerstände erzeugen . Interkulturelle Öffnung 
muss daher als Veränderungsprozess verstanden 
und kommuniziert werden . Sie muss langfristig 
angelegt und mit Beständigkeit vorangetrieben 
werden . Sie sollte daher unbedingt „Chefsache“ 
sein . Soweit Größe und Struktur dies erlauben, 
sollte jeweils eine eigenständige Organisations-
einheit eingerichtet werden, die die interkulturel-
le Öffnung als Querschnittsfunktion in allen Ver-
waltungsbereichen und auf allen Ebenen koordi-
niert und weiter entwickelt . 

Viele Kommunen sind seit vielen Jahren be-
müht, bürgernäher und serviceorientierter zu 
werden . Sie haben im Bereich der Personal- und 
Organisationsentwicklung Konzepte entwickelt, 
die die wachsende Vielfalt der Bevölkerung und 
die dadurch entstehenden Herausforderungen 
systematisch berücksichtigen . Dabei zeigt sich 
zwar, dass es keine Patentrezepte einer gelingen-
den kommunalen Integrationspolitik gibt . Viel-
mehr muss Ausgangspunkt jeder Strategie in die-
sem Bereich die möglichst konkrete Analyse der 
Situation vor Ort sein . Dennoch lassen sich allge-
mein gültige Empfehlungen und Beispiele guter 
Praxis geben . 

So legte die Kommunale Gemeinschaftsstelle 
(KGSt) im Jahr 2008 ein Modell zur interkulturellen 
Öffnung für Kommunen vor . In sieben Handlungs-
schritten wird Kommunalverwaltungen ein Weg 
aufgezeigt, der „es ermöglicht, mit einem Ansatz 
strategischer Steuerung die bisherigen Aktivitä-
ten zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung 
einer Revision zu unterziehen und darauf aufbau-
end die weitere Entwicklung zu strukturieren . Da-

bei hat jede Kommune, abhängig von ihrer Situa-
tion und ihren Zielen, ihre eigene Strategie zu 
entwickeln .“572 

Der Deutsche Städtetag hat bereits 2007, aus-
drücklich anknüpfend an seine Selbstverpflich-
tungen im Nationalen Integrationsplan, eine Pub-
likation herausgegeben, in der – ausgehend von 
konkreten Projekten und Beispielen gelungener 
kommunaler Integrationsarbeit – Handlungsemp- 
fehlungen erstellt werden, die „Anregungen für 
die kommunale Praxis liefern (sollen), wie kommu-
nale Integrationspolitik gestaltet und intensiviert 
werden kann .“573 

Im Rahmen der Integrationsstrategien auf der 
Länderebene oder der kommunalen Ebene sind 
bisher unterschiedliche Schritte unternommen 
worden . Einige Kommunen, z . B . München, Duis-
burg, Osnabrück, Frankfurt am Main oder Stutt-
gart, verfügen über Gesamtkonzepte zur interkul-
turellen Öffnung der Stadtverwaltung, während 
andere Kommunen Projekte zur interkulturellen 
Öffnung in Einzelbereichen fördern .

Häufig ist auch ein Informationsdefizit Ursache 
für die geringe Anzahl von Bewerbungen von 
Schulabgängern mit Migrationshintergrund . Die 
für die Personalgewinnung zuständigen Arbeits-
bereiche des öffentlichen Dienstes in Deutsch-
land müssen ihre Verbindungen zu Migrantenor-
ganisationen und –verbänden systematisch aus-
bauen . Karrierenetzwerke bestehen bisher kaum . 
Die Einbindung von Migrantenorganisationen 
und -verbänden könnte hier Abhilfe schaffen . Sie 
kann dazu beitragen, dass die Potenziale dieser 
Organisationen und Verbände für den Prozess ge-
nutzt werden . Diese Maßnahmen umfassen Prä-
sentation in den Medien und der Öffentlichkeit, 
Kooperationen mit Schulen, Informationen für El-
tern, Vereine und andere Träger sowie eine Förde-
rung im Auswahl- und Bewerbungsverfahren in 
Form von Praktika und Beratungen . Daneben wer-
den junge Migrantinnen und Migranten vor und 

572 KGSt: Interkulturelle Öffnung . In sieben Schritten zur Inter-
kulturellen Öffnung der Verwaltung, Materialien Nr . 5/2008, 
Köln 2008 .
573 Deutscher Städtetag: Integration von Zuwanderern . Erfah-
rungen und Anregungen aus der Praxis in den Städten, Berlin 
und Köln 2007 .
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während der Ausbildung durch Deutschförder-
kurse, Beratungsangebote und individuelle För-
derung (Coaching) begleitet, um fehlende Quali-
fikationen auszugleichen . Hier einige Beispiele: 

Das Land Berlin wirbt unter dem Motto „Berlin 
braucht dich“ seit 2006 mit Werbekampagnen an 
Schulen, um Migrantinnen und Migranten als Aus-
zubildende zu gewinnen . Es spricht Jugendliche, 
Eltern und Lehrkräfte an . Im Mittelpunkt stehen 
Aktivitäten zur Berufsorientierung, die Schulen 
und Betriebe gemeinsam durchführen, z . B . Infor-
mationsveranstaltungen in den Betrieben und 
den Schulen mit Auszubildenden, Ausbildern und 
den Berufsberatern . 

Die Kampagne zeigt folgendes Ergebnis: Im 
Jahr 2008 hatte fast jeder Sechste neu eingestell-
te Auszubildende im öffentlichen Dienst einen Mi-
grationshintergrund . Im Jahr 2006 war es nur je-
der Zwölfte gewesen .574 Auch die Berliner Polizei 
stellte in den vergangenen Jahren gezielt Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshin-
tergrund ein . Von den im Herbst 2008 eingestell-
ten 462 Auszubildenden hatten 40 (knapp 10 %) 
einen Migrationshintergrund . Auch die Freie Han-
sestadt Bremen folgt diesem Konzept mit einer 
öffentlichen Ausbildungskampagne seit Septem-
ber 2009 unter dem Motto: „Du bist der Schlüs-
sel . . .“ .

Die Verwaltung der Freien und Hansestadt 
Hamburg leitet für sich als Arbeitgeber eine be-
sondere Verantwortung ab . Ziel ist es, Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund in den Berufen 
der hamburgischen Verwaltung eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe und Gestaltung des berufli-
chen Werdeganges zu ermöglichen . Interkultu-
relles Personalmanagement ist ein Schwerpunkt-
thema in der Umsetzung dieser Maßnahme . Zum 
einen sollen die Ausbildungs- und Beschäftigten-
anteile der Personen mit Migrationshintergrund 
gehoben werden . Zum anderen sollen auch inter-
kulturelle Fortbildungsangebote für die Beschäf-
tigten realisiert werden . Vor diesem Hintergrund 
hat der Erste Bürgermeister der Freien und Hanse-

574 Vgl . Erster Umsetzungsbericht zum Berliner Integrations-
konzept 2007-2009, S . 19 .

stadt Hamburg am 10 .11 .2008 die „Charta der 
Vielfalt“ der Beauftragten unterzeichnet .

Ausbildungsplätze werden in den Bereichen 
Justiz, Steuer, Polizei, Feuerwehr, Strafvollzug und 
allgemeine Verwaltung angeboten . Die Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund werden erreicht 
durch Kooperationen mit Migrantenorganisatio-
nen, Schulen, Vereinen, Eltern- und Kulturverbän-
den und durch die Nutzung fremdsprachiger Me-
dien . Hamburg verfolgt das Ziel, den Anteil junger 
Menschen mit Migrationshintergrund in der Ver-
waltung von 5,2 % im Jahr 2006 auf 20 % im Jahr 
2011 in den Ausbildungen des mittleren und geho-
benen Dienstes zu steigern . Die Einstellungen in 
die Ausbildungen werden bedarfsorientiert ge-
plant und vorgenommen, so dass die Chancen auf 
Übernahme nach der Ausbildung hoch sind . Im 
Jahr 2008 ist Hamburg mit einer Steigerung auf 
12,4 % seinem Ziel bereits einen großen Schritt nä-
her gekommen .

In Nordrhein-Westfalen hat sich ein Netzwerk 
der Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte ge-
bildet, dem u .a . auch die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen und das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge angehören . Dies ist gerade mit 
Blick auf den steigenden Anteil von Schülerinnen 
und Schülern aus Migrantenfamilien an Schulen in 
Deutschland ein wichtiges Signal . Auch in diesem 
Bereich sollte noch stärker geworben werden, um 
Menschen mit Migrationshintergrund für den 
Lehrerberuf zu interessieren .

In der Stadt Osnabrück wird das Programm „IQ 
(Interkulturelle Qualität) im Unternehmen Stadt – 
Mentoring für Migrantinnen und Migranten“ 
durchgeführt . Dieses Programm hat die frühzeiti-
ge Förderung und Integration von Migrantinnen 
und Migranten in der Stadtverwaltung zum Ziel . 
Es soll sie praxisnah mit intensivem Bürgerkontakt 
auf berufliche Anforderungen und Führungsposi-
tionen vorbereiten .

Die Stadt Nürnberg hat seit der Einrichtung 
der Koordinierungsgruppe Integration im Jahre 
2002 eine Vielzahl von Maßnahmen zur interkul-
turellen Qualifizierung der kommunalen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter entwickelt, die im 
Laufe der Zeit intensiviert wurden . Jede Person er-
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hält für die gesamte Dauer der Ausbildung und im 
Rahmen der Führungsqualifizierung ein intensi-
ves interkulturelles Training . 

Es lässt sich resümieren, dass innerhalb der öf-
fentlichen Verwaltung zahlreiche Initiativen ge-
startet worden sind, die in die richtige Richtung 
weisen . Das im Nationalen Integrationsplan in 
den Blick genommene Ziel, innerhalb des öffentli-
chen Dienstes interkulturelle Kompetenzen als 
Einstellungskriterium zu etablieren und im Rah-
men von Einstellungsverfahren Personen mit Mig-
rationshintergrund angemessen zu berücksichti-
gen, ist allerdings noch nicht erreicht . 

8.2 Kultursensible Altenhilfe

8.2.1 Alternde Migrantenbevölkerung

Das durchschnittliche Alter der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund wächst ebenso wie 
das der Bevölkerung ohne Migrationshinter-
grund . Der Anteil der über 65-jährigen Personen 
mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevöl-
kerung, der im Jahr 2008 8,5 % betrug, wird in den 
kommenden Jahren ansteigen . Bereits jetzt fin-
det sich in der Altersgruppe der 55- bis 65-Jähri-

gen Personen ein Anteil von 14,8 % mit Migrations-
hintergrund . Der Blick auf die folgenden Jahrgän-
ge zeigt, dass dieser Trend sich noch verstärken 
wird . (vgl . Tabelle 37) . Immer mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund erreichen also ein Alter, in 
dem sie potenziell auf Unterstützung und Pflege 
angewiesen sind . 

Es ist davon auszugehen, dass Migrantinnen 
und Migranten nicht – wie es lange Zeit angenom-
men wurde – mit Beendigung ihres Berufslebens 
in Deutschland in ihre Herkunftsländer zurück-
kehren . Es gibt zwar durchaus ältere Migrantin-
nen und Migranten, die zwischen den Herkunfts-
ländern und Deutschland hin- und herpendeln, 
sofern dies die finanziellen Verhältnisse zulassen . 
Aber der Lebensmittelpunkt liegt bei den meisten 
schon deshalb in Deutschland, weil die Kinder und 
Enkelkinder hier leben . 

Tabelle 37: Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung  
im Jahr 2008 nach Altersgruppen

Bevölkerung 2008

Bevölkerung – im Alter  
von …bis unter … Jahren insgesamt ohne  

Migrationshintergrund
mit Migrationshintergrund 

im weiteren Sinn
Anteil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund in %

in 1000
00 – 05  3.359  2.202  1.156 34,4
05 – 10  3.680  2.533  1.147 31,2
10 – 15  3.870  2.762  1.108 28,6
15 – 20  4.650  3.486  1.164 25,0
20 – 25  4.880  3.754  1.125 23,1
25 – 35  9.635  7.121  2.514 26,1
35 – 45  13.044  10.570  2.473 19,0
45 – 55  12.412  10.414  1.998 16,1
55 – 65  9.770  8.324  1.446 14,8
65 – 75  9.907  8.968 940 9,5
75 – 85  5.298  4.889 409 7,7
85 – 95  1.522  1.442 80 5,3
95 und mehr 109 104 / / 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008
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8.2.2  Generationsbeziehungen in der zweiten 

Lebenshälfte

Die Studie „Gar nicht so anders“575 untersucht 
erstmals auf repräsentativer Datenbasis (Daten 
des Deutschen Alterssurveys 2002 und des Sozio-
ökonomischen Panels 2001), wie sich die Bezie-
hungen zwischen Eltern und erwachsenen Kin-
dern bei der einheimischen und der eingewan-
derten Bevölkerung unterscheiden . Insbesondere 
erforscht wurden Unterschiede im Familienzu-
sammenhalt und bei den Unterstützungspotenzi-
alen . Für die Mehrheit aller Beziehungen in beiden 
Gruppen wurde eine große emotionale Verbun-
denheit und ein häufiger Kontakt festgestellt . Die 
Studie stellt gleichwohl fest, dass Migrantinnen 
und Migranten etwas häufiger als Menschen ohne 
Migrationshintergrund mit einem erwachsenen 
Kind im selben Haus leben . Auch im Bereich der in-
tergenerationalen Unterstützung wurden Unter-
schiede ausgemacht: Im Gegensatz zu Menschen 
ohne Migrationshintergrund finden sich Migran-
tinnen und Migranten finanziell eher in einer dop-
pelten Geberrolle . Unterstützung wird sowohl an 
die Kinder als auch an die Eltern geleistet . Die Stu-
die spricht hier von einer Nettozahlergeneration . 
Trotz der doppelten Geberrolle unterstützen sie 
allerdings ihre eigenen Kinder finanziell ver-
gleichsweise seltener als Menschen ohne Migrati-
onshintergrund, wofür die materielle Lage und 
nicht kulturelle Unterschiede verantwortlich ge-
macht werden . Zusammenfassend kommt die 
Studie zu dem Schluss, dass die Generationenbe-
ziehungen bei beiden Gruppen ähnlicher sind als 
allgemein angenommen, und kulturelle Unter-
schiede beim Thema Familienzusammenhalt 
überschätzt werden .

8.2.3 Die interkulturelle Öffnung der Altenhilfe

Für die Einrichtungen der Altenhilfe bedeutet 
die demographische Entwicklung, dass sie sich auf 

575 Helen Baykara-Krumme, Gar nicht so anders: Eine verglei-
chende Analyse der Generationenbeziehungen bei Migran-
ten und Einheimischen in der zweiten Lebenshälfte, Discus-
sion Paper Nr . SP IV 2007-604, Wissenschaftszentrum Berlin 
(WZB) 2007 .

eine sich verändernde Zielgruppe einstellen müs-
sen . Es gibt immer mehr ältere Menschen mit Mig-
rationshintergrund . Allein in den letzten Jahre 
wuchs die Gruppe der Menschen mit Migrations-
hintergrund im Alter von 65 Jahren und älter von 
rd . 1,2 Mio . im Jahr 2005 auf rd . 1,4 Mio . im Jahr 
2008 .576 Diese Gruppe verlässt sich nicht aus-
schließlich auf familiäre Hilfe – so eine weit ver-
breitete frühere Annahme –, sondern ist in ähnli-
cher Weise wie die älteren Menschen ohne Migra-
tionshintergrund auf Hilfs- und Unterstützungsan-
gebote von außen angewiesen . Die interkulturelle 
Öffnung der Einrichtungen wird somit für die Trä-
ger der Altenhilfe immer mehr zu einer Notwen-
digkeit . Zugleich bedeutet sie einen echten Wett-
bewerbsvorteil . Eine wichtige Voraussetzung für 
die interkulturelle Öffnung ist die Verankerung in-
terkultureller Aspekte in den Regelungen des Bun-
des zur Altenpflegeausbildung . 

Die Entwicklung von kultursensiblen Angebo-
ten stellt sicher, dass die Angebote der Altenhilfe 
von allen Zielgruppen auch in Anspruch genom-
men werden . Gleichzeitig kommt es darauf an, äl-
tere Migrantinnen und Migranten nicht einer ver-
allgemeinernd ethnisierenden und somit diskri-
minierenden Behandlung auszusetzen . Im Kern 
geht es bei der interkulturellen Öffnung darum, 
den Menschen als Individuum mit seinen Bedürf-
nissen und seiner Biografie wahr- und ernstzuneh-
men . Insofern kann auch die Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund von einer größeren Viel-
falt des Angebotes und vertieftem Verständnis für 
die Lebenssituation von Menschen profitieren .

Die Beauftragte empfiehlt daher, Menschen 
mit Migrationshintergrund gezielt über die beste-
henden Möglichkeiten der Altenhilfe zu informie-
ren und Angebote bereitzuhalten, die auf unter-
schiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind .

Allerdings können sich ältere Migrantinnen 
und Migranten zum Teil nur schwer auf Deutsch 
verständigen, da es sich überwiegend – noch – um 
die erste Generation von Migrantinnen und -mig-
ranten handelt, also Personen die nicht in Deutsch-
land aufgewachsen sind . Besonders schwierig 
wird die sprachliche Verständigung außerdem 

576 Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2005 und 2008 .
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dann, wenn die Menschen an demenziellen Er-
krankungen leiden . Diese führen häufig dazu, dass 
die deutsche Sprache als erworbene Zweitspra-
che vergessen wird, und eine Verständigung nur 
noch in der jeweiligen Muttersprache möglich ist . 
Für besonders wichtig hält die Beauftragte es da-
her, dass ältere Migrantinnen und Migranten in 
den Einrichtungen zweisprachiges Personal vor-
finden, dass mit ihnen in ihren jeweiligen Mutter-
sprachen kommunizieren kann . 

Die Wohlfahrtsverbände haben sich auf ver-
schiedene Weise (so z . B . Rahmenkonzeptionen 
beim DRK, bei der Diakonie und der AWO, Eck-
punkte beim Deutschen Caritas-Verband) für die 
interkulturelle Öffnung ihrer Einrichtungen aus-
gesprochen . Die Beauftragte begrüßt dies und 
regt zusätzlich die Entwicklung von Kriterien an, 
die die interkulturelle Öffnung der Einrichtungen 
der Altenhilfe qualitativ und quantitativ mess- 
und überprüfbar machen . 

Die Sensibilisierung der Pflegeeinrichtungen 
und des Pflegepersonals für besondere Bedürfnis-
se älterer Menschen mit Migrationshintergrund 
ist auch infolge des Nationalen Integrationsplans 
(NIP) in mehreren Ländern zu einem Handlungs-
feld der Integrationspolitik geworden .577 Hinzu 
kommt das Bemühen, Menschen mit Migrations-
hintergrund für eine Ausbildung und die Beschäf-
tigung im Altenpflegebereich zu gewinnen .

Zu den Maßnahmen gehören z . B . in Rhein-
land-Pfalz die Aufnahme der Förderung der kul-
tursensiblen Seniorenarbeit in die Landesintegra-
tionskonzepte . Dort wurde auch die Publikation 
„Interkulturell pflegen“ eingesetzt, um Regel-
dienste dabei zu unterstützen, auf die besonde-
ren Belange von älteren, pflegebedürftigen Men-
schen mit Migrationshintergrund einzugehen . 

Im Landesprogramm „Älter werden in M-V“ 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind Maß-
nahmen und Projekte enthalten, die ältere Men-
schen mit Migrationshintergrund berücksichti-
gen und ihnen den Zugang zu Angeboten ermög-
lichen, während Sachsen-Anhalt auf Fortbildungs-

577 Vgl . Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbe-
richt, Berlin 2008, S . 174 ff .

angebote zur kultursensiblen Altenpflege für 
Pflegefach- und Hilfskräfte setzt .

In Berlin wird seit dem Jahr 1999 im Rahmen ei-
nes treuhänderischen Vertrags mit den Wohl-
fahrtsverbänden (so genannter LIGA-Vertrag) das 
Kompetenzzentrum „Interkulturelle Öffnung der 
Altenhilfe“ gefördert . Mit diesem Kooperations-
projekt von Arbeiterwohlfahrt und Caritas wird 
die Aufnahme und Betreuung älterer Migrantin-
nen und Migranten in Diensten und Einrichtun-
gen der Regelversorgung gefördert . Es soll so-
wohl die Zugangsbarrieren auf Seiten der Migran-
tinnen und Migranten als auch auf Seiten der Al-
tenhilfe abbauen .

Nordrhein-Westfalen hat die Handlungsemp-
fehlungen „Ältere Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte“ für unterschiedliche Handlungsfelder 
wie Wohnen, haushaltsnahe Dienstleistungen, 
Kultur und Freizeit, Gesundheit, Neue Medien, 
Sport, usw . verabschiedet . In Nordrhein-Westfalen 
wurde zudem vom Landesministerium für Genera-
tionen, Familie, Frauen und Integration und der 
Europäischen Union das Projekt AAMEE (Active 
Ageing of Migrant Elders across Europe) durchge-
führt, das auf die Förderung des aktiven Alterns äl-
terer Menschen mit Migrationshintergrund und 
ihre soziale, kulturelle und wirtschaftliche Integra-
tion abzielt . Bestandteile des Projektes waren 
zwei Good-Practice-Wettbewerbe, die sich an Or-
ganisationen und Vereine aus dem gemeinnützi-
gen Sektor sowie an Nicht-Regierungsorganisatio-
nen und Kommunalbehörden richteten . Es wurde 
ein europäisches Netzwerk zum Thema Altern in 
der Migration aufgebaut und das Memorandum 
„Ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
in Europa – von Herausforderungen zu Chancen“578 
erarbeitet .

Das Saarland und Sachsen-Anhalt berücksich-
tigten das Thema Integration als Bestandteile der 
jeweiligen landespolitischen Seniorenkonzepte . 
Mit dem Hamburger Projekt LENA (Lebenslanges 
berufliches Lernen) werden türkische Seniorinnen 
und Senioren und aus Russland zugewanderte 
Spätaussiedlerinnen und -aussiedler über die An-

578 http://www .aamee .net/conf_08/memorandum/Bonn_
Memorandum .pdf .
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gebote der Altenhilfe informiert . Gemeinsam mit 
einem Dolmetscher besuchen die Seniorinnen 
und Senioren die Angebote der Altenhilfe, um sich 
selbst ein Bild zu machen . 

In Hessen wurde das Modellprojekt „Kultursen-
sible Altenpflege“ durchgeführt, das zum Ziel hat-
te, Menschen mit Migrationshintergrund für den 
Altenpflegeberuf zu gewinnen .

Diese Auswahl unterschiedlicher Projekte zeigt 
die Vielfalt der Möglichkeiten zur interkulturellen 
Öffnung der Einrichtungen der Altenhilfe und Al-
tenpflege .

8.2.4  Das Memorandum für eine kultursensible 

Altenhilfe

Der Arbeitskreis Charta für eine kultursensible 
Altenhilfe, aus dem 2006 das Forum für eine kul-
tursensible Altenhilfe hervorging, hatte im Jahr 
2002 das „Memorandum für eine kultursensible 
Altenhilfe“579 erarbeitet, das im Rahmen der Kam-
pagne für eine kultursensible Altenhilfe580 vorge-
stellt wurde .

Das Memorandum war wegweisend für die in-
terkulturelle Öffnung der Altenhilfe und kann 
noch immer als Leitfaden dafür betrachtet wer-
den . Die Beauftragte empfiehlt den Einrichtun-
gen der Altenhilfe, das Memorandum zu unter-
stützen und die Anregungen umzusetzen .

8.2.5 Forum für eine kultursensible Altenhilfe

Das Forum für eine kultursensible Altenhilfe ist 
ein Zusammenschluss von Verbänden, Organisati-
onen, Migrantenorganisationen und Institutio-
nen581, der sich für eine bessere Vernetzung der 

579 Arbeitskreis Charta für eine kultursensible Altenhilfe / Kura-
torium Deutsche Altershilfe (Hrsg .): Memorandum für eine 
kultursensible Altenhilfe . Köln 2002 . 
580 Vgl . 6 . Lagebericht .
581 Die Institutionen, die auf Bundesebene in diesem Forum 
zusammenarbeiten, sind das Kuratorium Deutsche Altershilfe 
e .V ., der AWO Bundesverband e .V ., das Deutsche Rote Kreuz, 
die Informations- und Kontaktstelle für die Arbeit mit älteren 
Migranten (IKoM), der Bundesverband Information und Bera-
tung NS-Verfolgter, das Ausländerreferat der Stadt Wolfsburg, 

Altenhilfe und Migrationsarbeit sowie der ver-
stärkten Bekanntmachung des Memorandums für 
eine kultursensible Altenhilfe582 (s .o .) einsetzt . 

Das Forum für eine kultursensible Altenhilfe in-
formiert die Fachöffentlichkeit, unterstützt die 
Vernetzung aller Interessierten und bietet Unter-
stützungsmaßnahmen für örtliche Träger der 
Wohlfahrtspflege an . 

Die Mitglieder des Forums setzen sich für die 
interkulturelle Öffnung der Altenhilfe ein . Sie ent-
wickeln das im Memorandum dargelegte Kon-
zept weiter, führen Veranstaltungen durch und 
stellen Informationsmaterialien und die Home-
page www .kultursensible-altenhilfe .de bereit . Sie 
beraten außerdem Dienste und Einrichtungen . 
Der Großteil der Arbeit des Forums findet in den 
Regionalstellen vor Ort statt . Die Koordinatorin-
nen und Koordinatoren der Regionalstellen583 füh-
ren regionale und lokale Koordinierungstreffen 
zur Abstimmung und zum Erfahrungsaustausch 
durch und organisieren Schulungen oder Fachta-
gungen .

8.2.6  Vernetzungstagung des Forums für eine 

kultursensible Altenhilfe

Im Jahr 2009 wurde in Bonn die zweite bundes-
weite „Vernetzungstagung“ des Forums für eine 
kultursensible Altenhilfe unter der Schirmherr-
schaft der Beauftragten durchgeführt . Die Veran-
staltung bot Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus der Altenhilfe und -pflege, der Migrationsar-
beit, Vertreterinnen und Vertretern von Migran-
tenorganisationen, Ehrenamtlichen mit und ohne 
Migrationshintergrund und Personen, die Projek-
te zur interkulturellen Orientierung in der Alten-
hilfe planen und umsetzen wollen, Gelegenheit 

der Caritasverband Frankfurt e .V ., der Transkulturelle Pflege-
dienst GmbH Hannover, die Forschungsgesellschaft für Ge-
rontologie e .V ., das Diakonische Werk der EKD, das Kompe-
tenzzentrum „Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe“ Berlin, 
der AWO Kreisverband Köln e .V . SeniorenNetzwerk und die 
Beauftragte .
582 http://www .kultursensible-altenhilfe .de/download/mate-
rialien_kultursensibel/memorandum2002 .pdf .
583 http://www .kultursensible-altenhilfe .de/download/an-
sprechpartner/ansprechpartner_regionalgruppen .pdf .
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zum Austausch und zur gegenseitigen Vernet-
zung . Insbesondere wurde auch die Möglichkeit 
geboten, sich mit der Unterzeichnung zu den In-
halten des Memorandums zu bekennen sowie 
Kontakt zu den Koordinatorinnen und Koordina-
toren der Regionalgruppen aufzunehmen .

Das Schwerpunktthema der Veranstaltung 
war das Verhältnis der Generationen untereinan-
der . Besondere Bedeutung wurde dabei darauf 
gelegt, die Migrantinnen und Migranten selbst 
aktiv in die Podiumsdiskussionen und Workshops 
einzubeziehen und ihnen so die Möglichkeit zu 
geben, mit der Darstellung ihrer Erfahrungen und 
Sichtweisen zum Ergebnis der Veranstaltung bei-
zutragen . Vor dem Hintergrund des Schwerpunkt-
themas wurden die Bereiche „Hilfe- und Pflegebe-
darf älterer Migranten, soziale Netzwerke, Religi-
on und Kultur sowie Wohnformen diskutiert . 

Als Ergebnis der Tagung lässt sich festhalten, 
dass das Thema der kultursensiblen Versorgung 
von Menschen mit Migrationshintergrund bislang 
stärker in den ambulanten als in den stationären 
Einrichtungen als Aufgabe erkannt wurde . In der 
ambulanten Pflege wurden eher Erfahrungen ge-
sammelt und zielgruppenspezifische Angebote 
aufgebaut . Die Einbindung von muttersprachli-
chem Personal bei der Gestaltung der Angebote 
wird als unabdingbar angesehen . Der Kontakt zur 
Zielgruppe gelingt über informelle Netzwerke 
und die Ansätze der Selbsthilfe sowie die Stärkung 
von Autonomie und Eigenverantwortung, also 
des Empowerments . Ehrenamtliches und bürger-
schaftliches Engagement sind bei der Umsetzung 
der kultursensiblen Altenhilfe wichtige Arbeits-
weisen . Aber nicht nur die eigentliche Zielgruppe 
der älteren Menschen mit Migrationshintergrund, 
sondern auch die Kinder- und Enkelgeneration 
muss erreicht werden, da oft bei ihr die letzte Ent-
scheidung, z . B . über die Pflege von älteren Ange-
hörigen getroffen wird .584 

8.2.7 Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 

Im Juli 2008 ist das Pflege-Weiterentwicklungs-
gesetz in Kraft getreten . Ziel des Gesetzes ist die 

584 Vgl . auch IKoM-Newsletter 5/09, Bonn .

Verbesserung der Situation pflegebedürftiger Men-
schen, ihrer Familien und der Pflegekräfte . 

Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 
wurde folgender Absatz in SGB XI § 1 (4a) aufge-
nommen: „In der Pflegeversicherung sollen ge-
schlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der 
Pflegebedürftigkeit von Männern und Frauen und 
ihrer Bedarfe an Leistungen berücksichtigt und 
den Bedürfnissen nach einer kultursensiblen Pfle-
ge nach Möglichkeit Rechnung getragen wer-
den .“ Das Konzept der kultursensiblen Pflege wird 
somit ausdrücklich Bestandteil des Gesetzes . Auch 
wenn sich aus der Formulierung „nach Möglich-
keit Rechnung getragen werden“ für die Betroffe-
nen kein Anspruch ableiten lässt, wird mit diesem 
Absatz deutlich, dass der Gesetzgeber das Kon-
zept der Kultursensibilität in der pflegerischen 
Versorgung anerkennt und befürwortet . Die Be-
auftragte begrüßt dies ausdrücklich und fordert 
die Pflegeeinrichtungen auf, den Auftrag den das 
Gesetz formuliert, in die Praxis umzusetzen . 

8.2.7.1 Pflegestützpunkte

Ein weiterer Baustein des Pflege-Weiterent-
wicklungsgesetzes ist die Einrichtung der Pflege-
stützpunkte nach SGB XI . Die Pflegestützpunkte 
bündeln die Beratung über alle pflegerischen, 
medizinischen und sozialen Leistungen und ver-
netzen diese an einer Stelle . Ein Pflegestützpunkt 
bildet somit das gemeinsame Dach, unter dem 
das Personal der Pflege- und Krankenkassen, der 
Altenhilfe oder der Sozialhilfeträger sich unterein-
ander abstimmen können . Es ist ein Ort, an dem 
Rat und Hilfe suchenden Betroffenen ihre Sozial-
leistungen erläutert und vermittelt werden kön-
nen . Alle Angebote rund um die Pflege sollen in 
den Pflegestützpunkten erfasst sein . 

Die Beauftragte empfiehlt, dass die für die Pfle-
gestütztpunkte zuständigen obersten Landesge-
sundheitsbehörden geeignete Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung entwickeln, damit auch 
die Bevölkerung mit Migrationshintergrund über 
die Leistungen und Angebote der Pflegestütz-
punkte informiert werden und in die Lage versetzt 
werden, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen 
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und ihr Engagement einzubringen . Dies kann u .a . 
durch die Einstellung besonders geschulten Per-
sonals erfolgen, wie es z . B . im Pflegestützpunkt 
in Berlin-Kreuzberg der Fall ist . Dessen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben qualifizierende 
Maßnahmen zur „Interkulturellen Öffnung“ durch-
laufen .585

8.2.7.2 „Pflegenoten“

Mit der Reform der Pflegeversicherung im Jahr 
2008 wurde eine Reihe von Maßnahmen auf den 
Weg gebracht, um die Qualität und Transparenz 
in der Pflege zu steigern . Ein wichtiger Baustein 
sind die örtlichen Prüfungen von stationären Pfle-
geeinrichtungen und ambulanten Pflegeanbie-
tern durch den Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) nach § 114 SGB XI, also die Er-
teilung sogenannter Pflegenoten . Die Ergebnisse 
der Prüfungen werden zusammengefasst und öf-
fentlich zugänglich gemacht . 

In der Öffentlichkeit werden diese Prüfungen 
auch als „Pflege-TÜV“ bezeichnet . Denn ähnlich 
den technischen Sicherheitskontrollen finden die 
unangekündigten Prüfungen bei den Pflegean-
bietern nach vorab definierten Kriterien und in re-
gelmäßigen Abständen statt . Ab dem Jahr 2011 
geschieht dies mindestens einmal jährlich . Die 
Pflegeanbieter selbst, d .h . die Heime und Dienste, 
müssen ihr Prüfergebnis an gut sichtbarer Stelle 
publik machen . Die Bewertungssystematik ist an 
das Schulnotensystem angelehnt . Es gibt die No-
ten sehr gut (1,0) bis mangelhaft (5,0) .

Die Beauftragte empfiehlt, Kriterien der inter-
kulturellen Öffnung in das Prüfverfahren aufzu-
nehmen und so einen zusätzlichen Anreiz für die 
Einrichtungen zu schafften, ihr Angebot kultur-
sensibel zu gestalten und gleichzeitig Nutzerin-
nen und Nutzern die gezielte Suche nach interkul-
turellen Angeboten zu ermöglichen .

585 Vgl . Werkstatt Pflegestützpunkte, Aktueller Stand der Ent-
wicklung von Pflegestützpunkten in Deutschland und Emp-
fehlungen zur Implementierung und zum Betrieb von Pflege-
stützpunkten . 2 . Zwischenbericht vom 27 . Oktober 2009, Ku-
ratorium Deutsche Altershilfe, Köln 2009 .

8.3 Jugendverbände

Viele Kinder und Jugendliche sind Mitglied ei-
nes Jugendverbandes .586 Allein in den im Deut-
schen Bundesjugendring zusammengeschlosse-
nen Jugendverbänden und Landesjugendringen 
sind mehr als 5,5 Mio . Kinder und Jugendliche or-
ganisiert . Darüber hinaus sind weitere junge Men-
schen in Jugendverbänden organisiert, die nicht 
auf der Bundesebene vertreten sind . Jugendver-
bände bieten attraktive Freizeitgestaltungsmög-
lichkeiten . Sie ermöglichen jungen Menschen die 
Chance, eigene Belange zu vertreten, mit zu ent-
scheiden, Verantwortung zu übernehmen und 
Kontakte zu knüpfen . Hier lernen Jugendliche, ge-
meinsame Interessen zu formulieren und für diese 
einzutreten .

Die Erfahrung, das eigene Lebensumfeld aktiv 
gestalten zu können, schafft Selbstvertrauen und 
stärkt die Identifikation mit dem Gemeinwesen 
und seinen Institutionen . Im Jugendverband kön-
nen Spielregeln der demokratischen Gesellschaft 
eingeübt werden . Die Mitarbeit im Jugendver-
band kann daher zur sozialen und gesellschaftli-
chen Integration beitragen . Jugendverbände 
werden als wichtiges gesellschaftspolitisches So-
zialisationsfeld von Bund, Ländern und Kommu-
nen gefördert .

8.3.1 Interkulturelle Öffnung  

der Jugendverbände

Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in 
den etablierten Jugendverbänden noch immer 
deutlich unterrepräsentiert . Es liegen zwar keine 
validen empirischen Daten vor, doch wird dies 
übereinstimmend aus der Praxis berichtet .587 

586 Eine Unterscheidung zwischen Verbänden und Vereinen 
ist im Jugendbereich unüblich . Daher wird hier auch auf eine 
Unterscheidung verzichtet . Von einem Jugendverband wird 
gesprochen, wenn ein Verein oder Verband von Jugendlichen 
geführt wird und aus jugendlichen Mitgliedern besteht . Viele 
Jugendverbände sind in Dachorganisationen wie Bundes-, 
Landes-, Stadt- oder Kreisjugendringen organisiert . Diese Ju-
gendringe werden von staatlichen Stellen finanziert . 
587 Seckinger, Mike et al .: DJI – Jugendverbandserhebung – Be-
funde zu Strukturmerkmalen und Herausforderungen, Mün-
chen 2009, S . 13 .
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Während die Angebote der offenen Jugendar-
beit von jungen Migrantinnen und Migranten 
häufig angenommen werden, fühlt sich diese Ziel-
gruppe von den etablierten Jugendverbänden 
weniger angesprochen . Als Ursachen für die hö-
here Attraktivität der offenen Jugendarbeit für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund werden u .a . 
die Niedrigschwelligkeit des Zugangs, die Veran-
kerung im sozialräumlichen Umfeld, die Unver-
bindlichkeit sowie die politische, religiöse und 
weltanschauliche Neutralität der Angebote ge-
nannt .588

Da aber in Jugendverbänden wichtige Kompe-
tenzen erworben und Netzwerke geknüpft wer-
den können, wäre es integrationspolitisch wün-
schenswert, wenn mehr Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund in Jugendverbänden 
aktiv wären .589

Innerhalb der Jugendverbände hat in den letz-
ten Jahren ein Diskussionsprozess über die Not-
wendigkeit und Strategien der interkulturellen 
Öffnung stattgefunden . Vor allem die Jugendrin-
ge haben sich diesem Thema ausführlich gewid-
met und zahlreiche Projekte und Initiativen ins 
Leben gerufen . In vielen Orts- und Kreisgruppen 
ist die interkulturelle Öffnung in der Praxis aller-
dings noch nicht angekommen . Auch wenn 94 % 
der in Jugendringen organisierten Jugendverbän-
de angeben, dass Migrantinnen und Migranten 
selbstverständlich dazu gehören können, wenn 
sie sich mit den Zielen des Verbandes identifizie-
ren und 66 % sagen, dass die Beschäftigung mit 
interkultureller Öffnung für sie selbstverständlich 
sei, verfolgen nur 45 % das Ziel, die kulturelle Viel-
falt im Einzugsbereich widerzuspiegeln .590 

588 Jagusch, Birgit: Vereine von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund (VJM) in Rheinland-Pfalz, unveröffentlichte Stu-
die im Auftrag des BAMF, 2009, S . 48 .
589 Insgesamt erweist es sich allerdings als schwierig, alle Be-
völkerungsgruppen gleichermaßen in die Freiwilligenarbeit 
einzubinden . So engagieren sich Jugendliche mit einem hö-
herem Bildungsstatus öfter freiwillig als Jugendliche mit ge-
ringem Bildungsstatus (vgl . Institut für Stadtentwicklung, So-
zialraumorientierter Arbeit und Beratung (ISSAB) an der Uni-
versität Duisburg-Essen (Hrsg .): Engagementförderung bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Bonn 2008 .
590 Seckinger, Mike et al .: DJI – Jugendverbandserhebung – Be-
funde zu Strukturmerkmalen und Herausforderungen, Mün-
chen 2009, S . 80  . Das Deutsche Jugendinstitut hat vor allem 

Die meisten Jugendverbände stehen prinzipi-
ell allen Jugendlichen offen, dennoch sind geziel-
te Anstrengungen notwendig, um die Zahl der Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund in Jugend-
verbänden zu erhöhen . Jugendverbände, die der 
interkulturellen Öffnung einen hohen Stellenwert 
einräumen, sind erfolgreicher bei der Einbezie-
hung von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund . So zeigt sich, dass die Jugendver-
bände, die die interkulturelle Öffnung ihres Ver-
bandes regelmäßig in den Gremien ihres Verban-
des diskutieren oder in deren konzeptionellen 
Überlegungen dieses Thema eine große Bedeu-
tung hat, in den letzten Jahren mehr Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund erreichen 
konnten als Verbände, die sich lediglich für grund-
sätzlich offen für alle erklärt haben .591 

Grundvoraussetzung für die interkulturelle 
Öffnung ist eine offene Haltung gegenüber Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund . Wenn we-
niger die Befürchtungen des Profilverlusts des 
Verbandes oder die Angst vor Überforderung im 
Vordergrund stehen, sondern eher die Potenziale 
von Migrantinnen und Migranten in den Blick ge-
nommen werden, lässt sich diese Zielgruppe eher 
gewinnen . So lange aber die interkulturelle Öff-
nung nicht als Kernprojekt mit der Bereitschaft zu 
strukturellen Änderungen betrieben wird, ist der 
Erfolg in der Regel bescheiden . Es bedarf einer 
gründlichen Reflexion über die – z .T . subtilen – 
Ausschlussmechanismen, die die Vereinsarbeit 
prägen, um neue Zielgruppen anzusprechen . Dies 
könnten z . B . die Monolingualität, die Art und Ge-
staltung der Angebote, die fehlende Verankerung 
und Bekanntheit in den Migrantencommunities 
oder auch die Preise für die Angebotsnutzung 
sein .592 Jugendverbände sind überwiegend stark 
milieubezogen, und der Weg in einen Jugendver-
band führt häufig über Familie und Freunde, wes-

in Jugendringen organisierte Jugendverbände befragt, diese 
Erhebung ist für diese Teilgruppe der Jugendverbände reprä-
sentativ .
591 Seckinger, Mike et al .: DJI – Jugendverbandserhebung – Be-
funde zu Strukturmerkmalen und Herausforderungen, Mün-
chen 2009, S . 91 .
592 Jagusch, Birgit: Interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit 
und Empowerment von MigrantInnenjugendorganisation . In: 
Forum der Kulturen Stuttgart (Hrsg): Dokumentation des 
1 . Bundesfachkongresses Interkultur, Stuttgart 2007, S . 48-51 .
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halb Jugendliche mit Migrationshintergrund oft 
nicht erreicht werden .

Auch wenn übergeordnete Verbandsstruktu-
ren wie Dachverbände oder Bundesebenen von 
Verbänden keinen direkten Einfluss auf die Kreis- 
Stadt- oder Ortsebenen haben und interkulturelle 
Öffnung nicht „verordnen“ können, so können sie 
doch ein Bewusstsein für das Thema schaffen und 
Entwicklungen anstoßen .

8.3.1.1  Maßnahmen zur interkulturellen  

Öffnung der Jugendverbände

Jugendverbände und Jugendringe haben in 
den letzten Jahren zahlreiche Projekte zur inter-
kulturellen Öffnung der Jugendverbandszene ins 
Leben gerufen und zum Teil schon erfolgreich ab-
geschlossen . Die Verbände und Jugendringe sind 
dabei unterschiedliche Wege gegangen . Einige 
haben Tandems mit Migrantenjugendorganisati-
onen gebildet, viele haben interkulturelle Schu-
lungen der Haupt- und Ehrenamtlichen durchge-
führt und sich zum Thema interkulturelle Öffnung 
vernetzt . An dieser Stelle können aufgrund der 
Vielzahl der Projekte nur einige Aktivitäten aufge-
führt werden, die beispielhaft für die Förderung 
von Vernetzung und Kooperation von traditionel-
len Jugendverbänden und Migrantenjugendorga-
nisationen sind .

Bereits im Jahr 2005 haben sich Vertreterinnen 
und Vertreter aus Jugendverbänden, aus deren 
Dachorganisationen, aus Vereinen junger Migran-
tinnen und Migranten sowie aus der Wissenschaft 
und der Politik zu einem Netzwerk interkultureller 
Jugendverbandsarbeit und -forschung (NiJaf) zu-
sammengeschlossen . Die Beauftragte ist Grün-
dungsmitglied des Netzwerks . Aufgabe des Netz-
werks ist es, die Jugendverbandsarbeit bei der in-
terkulturellen Öffnung und deren Verankerung als 
Querschnittsthema innerhalb der Jugendverbän-
de zu unterstützen . 

Die Bundesregierung förderte von 2007 bis 
2009 das Programm „InterKulturell on Tour“ 593 

593 Interkulturell on Tour wurde vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert . Pro-
jektträger waren transfer e .V ., Naturfreundejugend Deutsch-

zum Aufbau von Kooperationsstrukturen zwi-
schen der Internationalen Jugendarbeit und Mig-
rantenorganisationen .594 „Traditionelle“ Jugend-
verbände und Migrantenjugendorganisationen 
organisierten gemeinsam internationale Jugend-
begegnungen und Kinder- und Jugendreisen . Das 
Programm hatte neben der gewünschten Vernet-
zung der Jugendverbände mehrere weitere posi-
tive Effekte . „Vielfalt“ wurde von Jugendlichen 
positiv erlebt und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund konnten ihre interkulturelle Kompetenz 
auf Reisen einbringen . Die Zusammenarbeit bei 
der Planung und Durchführung der gemeinsamen 
Jugendbegegnung brachte die interkulturelle 
Öffnung der „traditionellen“ Jugendorganisation 
voran .

Das Land Baden-Württemberg hat ein Modell-
programm initiiert, welches die Qualifizierung 
und bessere Vernetzung von Organisationen der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Ziel 
hat . Diese Organisationen sollen befähigt wer-
den, an den Strukturen der Jugendarbeit in Ba-
den-Württemberg mitzuarbeiten und zu partizi-
pieren . Die Koordination des Projekts liegt beim 
Landesjugendring Baden-Württemberg .

Der Bayerische Jugendring hat von 2005 bis 
2008 das Projekt „Multi Action – aber wie“ durch-
geführt . Es wurden 16 Projekte gefördert und 
durch eine Projektmitarbeiterin des Bayerischen 
Jugendrings beraten, unterstützt und fachlich be-
gleitet .595 Um Synergieeffekte zwischen den be-

lands, IJAB (Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland), Deutsche Sportjugend, VIA 
(Verband für interkulturelle Arbeit e .V .) und JUGEND für Eu- 
ropa .
594 Internationale Jugendarbeit ist integraler Bestandteil der 
Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland . Ziel ist es, das gegen-
seitige Verständnis junger Menschen aus verschiedenen Län-
dern und Kulturkreisen über die Auseinandersetzung mit ju-
gendrelevanten Themen zu verbessern und zu mehr Toleranz 
anzuregen . Durch die Förderung von Austausch und Begeg-
nung leistet die internationale Jugendarbeit einen Beitrag zu 
Verständigung, interkulturellem Lernen und mehr Partizipati-
on . Gleichzeitig wirkt sie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 
und Gewalt entgegen . Der Bund stellt daher für den internati-
onalen Jugendaustausch jährlich rund 33 Mio . € zur Verfü-
gung, mit denen jährlich ca . 400 .000 junge Menschen er-
reicht werden .
595 Die Bandbreite der geförderten Projekte war groß, sie 
reichte vom Aufbau eines multikulturellen Pafdfinderinnen-
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teiligten Projekten zu erzeugen, wurden Vernet-
zungstreffen organisiert . Das Projekt wurde vom 
Bayerischen Jugendring als erfolgreich einge-
schätzt und seit dem Jahr 2009 können im Rah-
men des Projekts „interkulturelle Öffnung der Ju-
gendarbeit in Bayern“ weitere Einzelprojekte ge-
fördert werden .

In Nordrhein-Westfalen führt der Landesju-
gendring seit 2007 in Kooperation mit den Stadt-
jugendringen Bochum, Siegen und Wuppertal 
das „Projekt Ö – Integration durch Partizipation“ 
durch . Ziel ist es, die Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien an der 
Jugendverbandsarbeit und ihre Teilnahme an den 
Angeboten zu verbessern . Zusätzlich sollen Mig-
rantenjugendorganisationen unterstützt und Ko-
operationen mit ihnen gefördert werden .596 In 
den drei Städten Bochum, Siegen und Wuppertal 
haben sich mit Unterstützung der jeweiligen 
Stadtjugendringe neue Vereine von Migrantenju-
gendlichen gegründet, die gezielt unterstützt 
und beraten wurden . Als besonders wichtig hat 
sich die Unterstützung zur Vernetzung herausge-
stellt .

Mehrere etablierte Jugendverbände haben 
Tandemprojekte initiiert . So hat die Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend in Deutsch-
land (aej) mehrere Tandemprojekte mit Migran-
tenjugendorganisationen begonnen . Ziel ist es, 
durch Beratung und Begleitung die Strukturen 
von Organisationen junger Migranten auf Bun-
desebene zu stärken und Ehrenamtliche zu quali-
fizieren . Außerdem öffnet die aej ihre Strukturen 
für die Partner und ermöglicht somit jugendpoliti-
sche Beteiligungsmöglichkeiten und den Zugang 
zu finanziellen Mitteln .597

stammes, Sportprojekten bis zur Reimwerkstatt für Musik-
stücke .
596 Eine interne Untersuchung des Landesjugendrings NRW 
hatte ergeben, dass Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund sowie deren Selbstorganisationen kaum bis gar 
nicht in den Strukturen und Angeboten der Jugendringe und 
Jugendverbände in NRW vertreten sind . (s . Integration durch 
Partizipation – Bericht zum Zwischenstand im Projekt Ö, Lan-
desjugendring NRW e .V ., März 2009, S . 8) .
597 Ein Tandemprojekt wird gemeinsam mit dem Bund der Ale-
vitischen Jugendlichen in Deutschland e .V . (BDAJ) durchge-
führt . Die Alevitische Jugend hat sich in den letzten Jahren 
deutlich etabliert, allerdings verfügte sie bisher noch nicht 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass es eine 
Vielzahl von erfolgreichen Projekten zur Einbin-
dung von jugendlichen Migranten in die Jugend-
verbandsarbeit gibt und viele traditionelle Ju-
gendverbände beginnen, sich mit Migrantenor-
ganisationen zu vernetzen . Es bedarf jedoch wei-
terer Maßnahmen, um den Anteil jugendlicher 
Migrantinnen und Migranten in den Jugendver-
bänden zu erhöhen .

8.3.2 Migrantenjugendorganisationen

Jugendliche mit Migrationshintergrund haben 
in den letzten Jahren zahlreiche von Erwachsenen 
unabhängige Vereine gegründet . So gibt es mitt-
lerweile eigenständige Organisationen von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund, aber auch 
Jugendunterorganisationen von Migrantenorga-
nisationen .

Da viele Migrantenjugendorganisationen noch 
nicht sehr lange existieren und dadurch noch kei-
nen hohen Grad an Professionalisierung erreicht 
haben, sind sie häufig nur lokal bekannt . Es gibt 
daher keine umfassende Übersicht über die Mig-
rantenjugendorganisationen bundesweit . Das In-
formations- und Dokumentationszentrum für An-
tirassismusarbeit e .V . hat ein Verzeichnis mit ca . 
270 Vereinen von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund erstellt .598 

Darüber hinaus liegt eine Bestandsaufnahme 
der Vereine von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund in Rheinland-Pfalz vor . Es konnten sie-
ben Vereine junger Migranten identifiziert wer-
den, die tatsächlich von Jugendlichen geleitet 
wurden . Zusätzlich wurden zahlreiche Migran-
tenorganisationen ermittelt, die zwar Jugendar-

über hauptberufliches Personal . Dieses Tandemprojekt er-
möglicht hauptberufliche Strukturen beim BDAJ . Dies ge-
schieht durch eine Tandem-Partnerschaft, in der die aej als 
erfahrener Jugendverband Begleitungs- und Beratungsfunk-
tionen wahrnimmt . Die aej tritt als Anstellungsträger für eine 
hauptberufliche Fachkraft auf, die beim BDAJ eingesetzt wird, 
und übernimmt die Gesamtverantwortung für die finanzielle 
und fachliche Abwicklung des Projektes .
598 Die Datenbank wurde vom Bundesinnenministerium fi-
nanziert und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit . Unter 
www .idaev .de/service/vereine-junger-migranten ist die Da-
tenbank abrufbar .
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beit machen, aber von Erwachsenen geleitet 
werden .599 

Im Vergleich zu Erwachsenenmigrantenorga-
nisationen spielt die Orientierung am Herkunfts-
land für die Jugendlichen eine noch geringere 
Rolle .600 Für sie steht die Gestaltung des Lebens in 
Deutschland deutlicher im Vordergrund, weshalb 
sie sich in eigenständigen Vereinen organisiert 
haben . Das Aktivitätenspektrum dieser Vereine 
unterscheidet sich kaum von den Angeboten der 
übrigen Jugendverbände .601 Die Angebote rei-
chen von klassischer Bildungsarbeit wie Nachhil-
fe, politischer Bildung oder Sprachunterricht bis 
zu Sportangeboten, Jugendbegegnungen, Ju-
gendfreizeiten, Tanz, Folklore und religiösen Akti-
vitäten .602 

Während lange Zeit eigenethnische Vereine 
kritisch diskutiert wurden und die Zugehörigkeit 
zu diesen Vereinen eher als Zeichen der Segrega-
tion gedeutet wurde, stehen zunehmend die Po-
tenziale dieser Vereine im Mittelpunkt der Diskus-
sion . So wird im Nationalen Integrationsplan fest-
gehalten: „Bürgerschaftliches Engagement, das 
erfolgreich in der eigenen Kultur, Sprache oder 
Religion verankert ist, kann auch Ausgangspunkt 
für den Brückenschlag zur Aufnahmegesellschaft 
sein .“603 Auch im bundesweiten Integrationspro-
gramm wird die positive Rolle der Migrantenju-
gendorganisationen hervorgehoben: „Für viele 
Jugendliche stellen sie eine Art Schutzraum dar, 
der es ihnen ermöglicht, sich in der Gesellschaft 

599 Jagusch, Birgit: Vereine von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund (VJM) in Rheinland-Pfalz, unveröffentlichte Stu-
die im Auftrag des BAMF, 2009, S . 48 .
600 Vgl . Institut für Veranstaltungs- und Projektmanagement 
(Hrsg .): Demokratie in der Praxis, Vereine von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, Köln 2009, S 9 .
601 Im Zwischenbericht des Projekts Ö –Integration durch Par-
tizipation wird berichtet, dass die Unterschiede zwischen Ver-
einen junger Migranten und tradierten Jugendverbänden so-
wohl im Hinblick auf die Organisations- und Altersstruktur als 
auch bei Themen- und Arbeitsformen geringer waren als zu 
Projektbeginn angenommen . (siehe Integration durch Parti-
zipation – Bericht zum Zwischenstand im Projekt Ö, Landesju-
gendring NRW e .V ., März 2009, S . 17) .
602 Vgl . Institut für Veranstaltungs- und Projektmanagement 
(Hrsg .): Demokratie in der Praxis, Vereine von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, Köln 2009, S 10 .
603 Der Nationale Integrationsplan, Neue Wege – Neue Chan-
cen, Berlin 2007, S . 174 .

zu orientieren . Diese Vereine leisten vielerorts 
wertvolle Beiträge zur Sozialisation von Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund (…) .“604 Die Ko-
operation und Förderung von Migrantenjugend-
organisationen wird als wichtiges Instrument der 
Integrationsförderung allgemein anerkannt . Alle 
im vorangegangenen Kapitel aufgeführten Pro-
jekte haben die Qualifizierung und Vernetzung 
der Jugendmigrantenorganisationen zumindest 
als Teilziel verfolgt . 

Noch sind allerdings die Migrantenjugendor-
ganisationen im Hinblick auf Bekanntheit, Aus-
stattung und Vernetzung überwiegend deutlich 
schlechter gestellt als die etablierten Jugendver-
bände . So verfügen sie in der Regel über geringe-
re finanzielle Ressourcen und sind meist aus-
schließlich auf ehrenamtliches Engagement an-
gewiesen . Zudem fehlt ihnen die Unterstützung, 
die etablierte Jugendvereine von Seiten der Poli-
tik und anderer gesellschaftlicher Akteure be-
kommen . Damit diese Organisationen ihr integra-
tionspolitisches Potenzial besser entfalten kön-
nen, müssen sie gestärkt werden . Sie benötigen 
neben finanziellen Ressourcen Qualifizierungsan-
gebote und Unterstützung bei der Vernetzung 
mit anderen Verbänden und staatlichen wie nicht 
staatlichen Akteuren .

Die meisten Organisationen junger Migranten 
sind noch unzureichend in die Strukturen der Ju-
gendverbandsarbeit verankert . Wenngleich die 
Anzahl der in Stadtringen vertretenen Migranten-
jugendorganisationen steigt, so ist der Grad der 
institutionellen Einbindung noch gering .605 Die 
Mitgliedschaft in einem Jugendring hat erhebli-
che Vorteile und führt in der Regel zu einer Profes-
sionalisierung der Jugendarbeit .606 Die Vorausset-

604 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Bundesweites 
Integrationsprogramm, Angebote der Integrationsförderung 
in Deutschland – Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung, 
Arbeitsentwurf, Stand 2010, S .191 .
605 Jagusch, Birgit: Partizipation für die Zukunft – Bildungsres-
sourcen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch 
Qualifizierung ihrer Jugendverbände aktivieren . In: Deutsche 
Jugend . Zeitschrift für Jugendarbeit, 5/2007, S . 218 .
606 Die Mitgliedschaft im Jugendring bringt Vorteile durch die 
Teilhabe an Netzwerken (Behörden, Fachkollegien, relevante 
Jugendbildungseinrichtungen, Fortbildungen), Informatio-
nen, Mitwirkung bei der Gremienarbeit und schließlich auch 
die Möglichkeit der Regelförderung der eigenen Kinder- und 



203

zungen für die Mitgliedschaft in den Jugendrin-
gen sind von Kommune zu Kommune und je nach 
Bundesland unterschiedlich . Es muss in allen Ju-
gendringen eine Mindestanzahl an Mitgliedern 
und eine breite regionale Verteilung nachgewie-
sen werden . Diese Erfordernisse sind von vielen 
kleineren und wenig etablierten Migrantenju-
gendorganisationen nicht zu erfüllen . Solche 
Strukturen sind jedoch ohne finanzielle Unter-
stützung und ohne Einbindung in die Jugendver-
bandsstrukturen ausschließlich auf ehrenamtli-
cher Basis nur schwer aufbaubar . Innerhalb der 
Jugendringe findet daher derzeit eine Diskussion 
über die Aufnahmekriterien statt, da erkannt 
wird, dass weniger etablierte Verbände struktu-
rell benachteiligt werden und diese nur geringe 
Chancen zum Aufbau professioneller Strukturen 
haben .

In zahlreichen Stadtjugendringen haben Mig-
rantenjugendorganisationen den Status der 
Vollmitgliedschaft erreicht . So ist es beispiels-
weise der Bund der Alevitischen Jugendlichen in 
Deutschland und die DIDF-Jugend (Jugendver-
band der Föderation demokratischer Arbeiter-
vereine) gelungen, sich zumindest auf Stadt- und 
Kreisebene in die Jugendringstrukturen zu ver-
ankern . Die Alevitische Jugend und die DIDF-Ju-
gend sind in mehreren Landesjugendringen Voll-
mitglied und die Alevitische Jugend ist im Deut-
schen Bundesjugendring Anschlussmitglied .607 
Beide Jugendverbände haben sich schon frühzei-
tig in exisitierende Netzwerke von Jugendlichen 
begeben . 

Unter dem Dach der djo – Deutsche Jugend in 
Europa – sind mehrere Migrantenorganisationen 
auf Bundesebene organisiert . Die djo war ur-
sprünglich ein Dachverband jugendlicher Aus-
siedler und Spätaussiedler aus Osteuropa . 2000 
hat sich die djo für Migrantenjugendorganisatio-
nen geöffnet . Mittlerweile sind u .a . der Verband 
der russischsprachigen Jugend in Deutschland – 
JunOst, der Assyrische Jugendverband Mitteleu-

Jugendarbeit (siehe Integration durch Partizipation – Bericht 
zum Zwischenstand im Projekt Ö, Landesjugendring NRW 
e .V ., März 2009, S . 17) .
607 DIDF und der Bundesjugendring haben eine engere Zu-
sammenarbeit vereinbart . Perspektivisch wird eine Anschluss-
mitgliedschaft von DIDF im Bundesjugendring angestrebt .

ropa, der Kurdische Kinder- und Jugendverband 
Komciwan und der Verband junger Kontingent-
flüchtlinge Jugendverband Integration Mitglied 
in der djo . Durch die Mitgliedschaft in diesem 
Dachverband sind die Migrantenjugendorgani-
sationen in die Strukturen der Jugendverbandsar-
beit eingebunden .

Auch wenn es einige Migrantenjugendorgani-
sationen in den letzten Jahren geschafft haben, 
sich zu etablieren und zumindest teilweise zu pro-
fessionalisieren, so sind sie doch gegenüber her-
kömmlichen Jugendverbänden noch deutlich 
schlechter gestellt . Um die Integrationspotenzia-
le dieser Organisationen wirklich nutzen zu kön-
nen, müssen sie stärker gefördert und qualifiziert 
werden .

Die Beauftragte begrüßt den initiierten Pro-
zess der interkulturellen Öffnung der Jugendver-
bandsstrukturen . Insbesondere bei der strukturel-
len Verankerung der interkulturellen Öfffnung in 
den Jugendverbänden sind aber weitere Anstren-
gungen nötig, um eine gleichberechtigte Partizi-
pation von Jugendlichen mit und ohne Migrati-
onshintergrund in der Jugendverbandsarbeit zu 
ermöglichen . 

8.4 Interkulturelle Öffnung im Sport 

Große Teile der Bevölkerung in Deutschland 
sind sportlich engagiert oder interessiert: Im 
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sind 
mehr als 27 Mio . Mitgliedschaften organisiert . Mit 
über 90 .000 Vereinen ist der DOSB damit nicht 
nur die größte Personenvereinigung in Deutsch-
land, sondern seine Mitglieder spiegeln auch die 
gesamte Vielfalt der Gesellschaft wider .608 Zudem 
stellt der organisierte Sport den quantitativ be-
deutsamsten Träger bürgerschaftlichen Engage-
ments in Deutschland dar – so engagieren sich die 
Mitglieder in den Sportvereinen in etwa 2,1 Mio . 
ehrenamtlichen Positionen .609 

608 Deutscher Olympischer Sportbund: Sport bewegt! Frank-
furt am Main 2009 .
609 Vgl . Breuer, Christoph (Hrsg .): Sportentwicklungsbericht 
2007/2008 . Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutsch-
land, Köln 2009, S . 12 .
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8.4.1 Die Ausgangslage

Laut dem Sportentwicklungsbericht aus den 
Jahren 2007/2008, der erstmals auch ein eigenes 
Kapitel zur „Integration von Migrantinnen und 
Migranten im Sportverein“ enthielt610, haben 
2,8 Mio . Mitglieder in Sportvereinen einen Migra-
tionshintergrund . Dies entspricht einem Anteil 
von 10,1 % an allen Sportvereinsmitgliedern . Der 
Anteil der Ehrenamtlichen mit Migrationshinter-
grund in Sportvereinen liegt aber lediglich bei 
2,6 %, 55 .000 Migrantinnen und Migranten enga-
gieren sich ehrenamtlich in deutschen Sportver-
einen . Ehrenamtlich Aktive mit Migrationshin-
tergrund sind also auch in Relation zu ihrem Mit-
gliederanteil deutlich unterrepräsentiert . 

Von den Ehrenamtlichen mit Migrationshinter-
grund sind 69,3 % auf der Ausführungsebene 
(Übungsleiter, Trainer, Kampfrichter und Schieds-
richter) und 30,7 % im Vereinsvorstand ehrenamt-
lich tätig . Demnach haben 3,4 % aller Ehrenamtli-
chen auf Ausführungs- und 1,8 % auf Leitungsebe-
ne einen Migrationshintergrund . Verglichen mit 
ihrem Bevölkerungsanteil von 18,4 % sind Men-
schen aus Zuwandererfamilien in Sportvereinen 
somit noch deutlich unterrepräsentiert, insbeson-
dere unter den Ehrenamtlichen auf der Ausfüh-
rungs- und Leitungsebene .611

Laut Freiwilligensurvey612, in dem zwischen „im 
Sportverein aktiv“ und „im Sportverein enga-
giert“ unterschieden wird, sind insgesamt 28,9 % 
der Befragten im Sportbereich „nur aktiv“, aber 
nicht engagiert . Bei Personen mit Migrationshin-

610 Ebd ., S . 79-108 .
611 Ebd ., S . 81-91 .
612 Während der Sportentwicklungsbericht auf einer Befra-
gung von Sportvereinen basiert, werden beim Freiwilligen-
survey im Rahmen einer repräsentativen Erhebung jeweils 
knapp 15 .000 Männer und Frauen ab 14 Jahren in Deutschland 
telefonisch zu ihrem Freiwilligenengagement befragt . Im 
Freiwilligensurvey wird zwischen der aktiven Mitwirkung in 
Vereinen, Initiativen, Projekten, Selbsthilfegruppen und Ein-
richtungen (Gemeinschaftsaktivität) und der freiwilligen 
Übernahme von Aufgaben oder Arbeiten (freiwilliges Engage-
ment) unterschieden . Vgl . Geiss, Sabine / Gensicke, Thomas: 
Freiwilliges Engagement von Migrantinnen und Migranten . 
In: Gensicke, Thomas / Picot, Sibylle / Geiss, Sabine: Freiwilliges 
Engagement in Deutschland 1999-2004 . Ergebnisse der re-
präsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenar-
beit und bürgerschaftlichem Engagement, München 2005 .

tergrund liegt der Anteil dabei mit 28,3 % leicht 
geringer, bei Personen ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit mit 30,2 % hingegen etwas höher .

Freiwillige oder ehrenamtliche Aufgaben im 
Sport übernehmen immerhin 11,0 % der insgesamt 
im Freiwilligensurvey Befragten und 8,2 % der Be-
fragten mit Migrationshintergrund, wobei diese 
Tätigkeiten überwiegend innerhalb eines Vereins 
ausgeübt werden . Unter Ausländerinnen und Aus-
ländern beträgt der Anteil dagegen nur 5,8 % . Eine 
Leitungsfunktion im Sportbereich übernimmt 
zwar mit 3,4 % aller Befragten und 2,2 % der Be-
fragten mit Migrationshintergrund nur ein gerin-
ger Anteil der insgesamt im Freiwilligensurvey Be-
fragten, jedoch ein großer Teil der im Bereich 
Sport und Bewegung freiwillig Engagierten .613 

Dabei weichen die Anteile von freiwillig Enga-
gierten mit Migrationshintergrund von Sportver-
ein zu Sportverein stark voneinander ab . So verfü-
gen laut Sportentwicklungsbericht insgesamt nur 
13,5 % aller Sportvereine überhaupt über Ehren-
amtliche mit Migrationshintergrund, knapp 10 % 
aller Vereine haben Ehrenamtliche mit Migrati-
onshintergrund auf der Ausführungsebene und 
7,4 % auf der Vorstandsebene . Auch zwischen den 
einzelnen Bundesländern gibt es – vergleichbar 
mit dem jeweiligen Bevölkerungsanteil mit Mig-
rationshintergrund – deutliche Unterschiede: Der 
Anteil an Vereinen, die über Ehrenamtliche mit 
Migrationshintergrund verfügen, reicht von 3,7 % 
in Sachsen-Anhalt bis zu 19,0 % in Hamburg .614

Die Ergebnisse des Sportentwicklungsberichts 
2007/2008 sowie des Freiwilligensurveys zeigen 
übereinstimmend, dass Personen mit Migrations-
hintergrund in deutschen Sportvereinen deutlich 
unterrepräsentiert sind . Dies gilt für die Aktiven 
wie auch insbesondere für Trainerinnen und Trai-
ner, Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie 
Funktionärinnen und Funktionäre . 

Zugleich geben die Vereine als die vier größ-
ten Probleme ihrer derzeitigen Situation die Bin-
dung bzw . Gewinnung (1) ehrenamtlicher Mitar-

613 Vgl .: Integration in Deutschland . Erster Integrationsindika-
torenbericht, Berlin 2009, S . 82 f . 
614 Breuer, Christoph (Hrsg .): Sportentwicklungsbericht 2007/
2008 . Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutschland, 
Köln 2009, S . 85 f .
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beitender, (2) jugendlicher Leistungssportler und 
-sportlerinnen, (3) von Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern sowie (4) Mitgliedern an .615 Es liegt 
auf der Hand, dass eine Erschließung des Potenzi-
als der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
diese Probleme verringern könnte . Insbesondere 
in den westdeutschen Ballungszentren, in denen 
häufig bereits mehr als jeder zweite Jugendliche 
unter 18 Jahren einen Migrationshintergrund hat, 
wird die Zukunftsfähigkeit vieler Vereine auch da-
von abhängen, ob es ihnen gelingt, Personen mit 
Migrationshintergrund erfolgreich in die Vereins-
arbeit zu integrieren .

Ein besonderes Augenmerk sollte hierbei auf 
die Integration von Frauen und Mädchen aus Zu-
wandererfamilien gelegt werden, da Mädchen im 
Vergleich zu Jungen deutlich seltener Angebote 
von Sportvereinen wahrnehmen . Nach Erkennt-
nissen des DOSB ist nur etwa jedes siebte Mäd-
chen aus einer Zuwandererfamilie Mitglied eines 
Sportvereins . Bei den einheimischen Mädchen ist 
es mit 58 % mehr als jedes zweite . Die Mitglied-
schaften von erwachsenen Migrantinnen in Sport-
vereinen werden vom DOSB auf unter 1 % ge-
schätzt . 

Dabei ist das Interesse, Sport zu treiben, unter 
Migrantinnen nicht geringer ausgeprägt als unter 
einheimischen Frauen und Mädchen . So wün-
schen sich nach Erkenntnissen des DOSB rund 45 % 
der Mädchen aus Zuwandererfamilien, mehr 
Sport zu treiben .

8.4.2  Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung  

im Sport

Im Sport – insbesondere dem Vereinssport – 
steckt ein großes Integrationspotenzial . Er bringt 
Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Religion 
und Herkunft zusammen, schafft Verständigung 
und baut wechselseitige Vorurteile im gemeinsa-
men Erleben ab . Der Sport vermittelt Verhaltens- 
und Orientierungsmuster und trägt dadurch zur 
Integration in die Gesellschaft bei . 

615 Ebd ., S . 40-43 .

Damit dieses Potenzial erschlossen werden 
kann und Sport zu gelebter Integration wird, muss 
die Integration im Sport gezielt gefördert wer-
den . Ein wichtiger Schritt hierfür ist die interkultu-
relle Öffnung im organisierten Sport – also der 
Prozess, Menschen mit Migrationshintergrund in 
die gestaltenden Strukturen der Verbände und 
Vereine einzubinden und zielgruppenorientierte 
Angebote zu entwickeln und zu fördern . 

Nicht zuletzt aufgrund der Erkenntnis, dass 
Personen mit Migrationshintergrund einerseits in 
Sportvereinen deutlich unterrepräsentiert sind, 
die Sportvereine andererseits aber über Probleme 
bei der Gewinnung und Bindung von freiwillig En-
gagierten und Mitgliedern klagen, haben die 
Sportverbände und -vereine in Deutschland sich 
der Aufgabe der interkulturellen Öffnung im Sport 
angenommen . Sie haben konkrete Maßnahmen 
entwickelt, um dem Ziel einer verstärkten Teilha-
be von Migrantinnen und Migranten im Sport nä-
her zu kommen . 

8.4.2.1 Maßnahmen der Sportverbände

Ein wichtiger Schritt, Integration im organi-
sierten Sport zu fördern und zu begleiten, ist die 
Vermittlung interkultureller Kompetenz . Hervor-
zuheben ist das Fortbildungsangebot „sport in-
terkulturell“ des Deutschen Olympischen Sport-
bunds (DOSB) in Zusammenarbeit mit der Sportju-
gend Nordrhein-Westfalen . Das Angebot sensibi-
lisiert mit speziell ausgebildeten Seminarleitungen 
sowohl im Rahmen eines breit angelegten Teil-
nehmerkreises als auch in In-House-Schulungen 
für das Thema interkulturelle Kompetenz im 
Sport . Um als positive Rollenvorbilder für mehr En-
gagement für die Integration im Sport zu werben, 
hat der DOSB zudem sechs bekannte Sportlerin-
nen und Sportler zu Integrationsbotschaftern er-
nannt .616

616 Die Integrationsbotschafterinnen und -botschafter des 
DOSB sind: Anna Dogonadze (Trampolin), Georges Papaspyra-
tos (Ringen), Atika Bouagaa (Volleyball), Ernes Erko Kalac (Ka-
rate, Kickboxen), Ebru Shihk Ahmad (Karate), Max Semenov 
(Judo, Sambo) .
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Ferner hat der DOSB zur Förderung der Integ-
ration das vom Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) finanziell unterstützte Projekt „Bewe-
gung und Gesundheit – mehr Migrantinnen im 
Sport“ initiiert . Der DOSB ist auch Träger des vom 
Bundesministerium des Innern (BMI) geförderten 
Bundesprogramms „Integration durch Sport“ . Im 
Berichtszeitraum wurde eine Evaluation617 des 
Programms durchgeführt, um das seit nunmehr 
20 Jahren existierende Programm den aktuellen 
Erfordernissen anzupassen . 

Der Deutsche Fußballbund (DFB) ist im Rah-
men des Nationalen Integrationsplans zahlreiche 
Selbstverpflichtungen zur Integration eingegan-
gen . Er hat diese Selbstverpflichtungen im Be-
richtszeitraum alle umgesetzt . So hat der (DFB) im 
Berichtszeitraum ein Integrationskonzept verab-
schiedet, in dem er sich „zu einem Integrations-
verständnis auf der Basis kultureller Vielfalt“ be-
kennt: „Der DFB will im Rahmen seines gesell-
schaftlichen Engagements einen aktiven Beitrag 
zur Integration von Menschen mit Migrationshin-
tergrund leisten . Er hat seine vielfältigen Initiati-
ven unter das Motto „Integration fängt bei mir 
an“ gestellt . Der DFB ist überzeugt vom hohen In-
tegrationspotenzial des Fußballsports .“618

Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit hat 
der DFB einen Integrationsfilm gedreht, in dem 
die aus den unterschiedlichsten Ländern stam-
menden Eltern der deutschen Nationalspielerin-
nen und -spieler aus Anlass eines Länderspiels ein 
multikulturelles Gartenfest feiern . Zudem hat der 
DFB Integrationsbotschafterinnen und -botschaf-
ter berufen, die als Integrationsvorbilder wirken 
sollen .619

Gemeinsam mit Mercedes-Benz hat der DFB ei-
nen Integrationspreis ins Leben gerufen, der jähr-
lich verliehen wird . Zudem wurden im DFB sowie 
in allen Landesverbänden Integrationsbeauftrag-

617 Baur, Jürgen (Hrsg .): Evaluation des Programms „Integrati-
on durch Sport“, Potsdam 2009 .
618 Deutscher Fußball-Bund: Integrationskonzept des Deut-
schen Fußball-Bundes . Frankfurt am Main 2008, S . 3 f .
619 Die Integrationsbotschafterinnen und -botschafter des 
DFB sind die Nationalspielerin Célia Okoyino da Mbabi (SC 07 
Bad Neuenahr), der Nationalspieler Serdar Tasci (VfB Stutt-
gart) sowie Sinem Turaç, Schiedsrichterin beim Berliner Fuß-
ballverband .

te ernannt . Sie sollen darauf achten, dass die Inte-
gration von Menschen mit Migrationshintergrund 
bei allen verbandlichen Entscheidungen mit be-
rücksichtigt wird .

Ferner hat der DFB eine Fortbildung „Interkul-
turelle Kompetenz“ für Übungsleiterinnen und –
leiter sowie Trainerinnen und Trainer konzipiert 
und durchgeführt, das Projekt „Soziale Integrati-
on von Mädchen durch Fußball“ initiiert und sich 
mit zahlreichen Vereinen am Programm „Integra-
tion durch Sport“ beteiligt . Im Mai 2009 hat der 
DFB die Aktionstage „Integration“ auf bundes-
weit 1 .000 Mini-Spielfeldern durchgeführt, die 
mit den Überschüssen aus der Fußball-Weltmeis-
terschaft 2006 errichtet wurden .620

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat im Be-
richtszeitraum unter anderem erstmals im Rah-
men des „Innovationspreises für Turn- und Sport-
vereine“ eine Kategorie „Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund in den Sportver-
einen“ ausgeschrieben . Auch zahlreiche andere 
Sportverbände haben Maßnahmen zur interkul-
turellen Öffnung im Sport ergriffen . 

8.4.2.2 Maßnahmen der Sportvereine

Laut Sportentwicklungsbericht 2007/2008 ha-
ben immerhin 8,4 % aller Vereine in Deutschland 
„Sondermaßnahmen zur Integration von Migran-
tinnen und Migranten“ ergriffen . 60 % der Sport-
vereine, die solche Maßnahmen ergriffen haben, 
haben spezielle Aktionen durchgeführt, wie etwa 
Aktionstage oder -wochen, eine Sportnacht zum 
besseren Kennenlernen, Integrationsfeste oder 
Veranstaltungen zum Gedankenaustausch . Darü-
ber hinaus haben gut 30 % der Sportvereine, die 
Maßnahmen zur Integration ergriffen haben, spe-
zielle Sportangebote für Migrantinnen und Mig-
ranten eingerichtet . Hierzu zählen Angebote her-
kunftsspezifischer Sportarten, wie etwa Gorodki, 
Sambo oder Capoeira .621 

620 Für weiterführende Informationen vgl . http://www .dfb .de/
index .php?id=508798 .
621 Für nähere Informationen zu diesen herkunftsspezifischen 
Sportarten vgl . http://www .gorodki .de, http://www .sambo-
ka .de und http://www .capoeira .de .
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Zudem unterhalten knapp 30 % der Sportverei-
ne, die spezielle Maßnahmen ergriffen haben, 
vielfältige dauerhafte Unterstützungsangebote 
für ihre Mitglieder mit Migrationshintergrund, 
wobei das Spektrum von Deutschkursen, Hausauf-
gabenbetreuung und Ausbildungsplatzvermitt-
lung bis hin zu beitragsfreien Mitgliedschaften für 
Asylbewerber reicht .622 

Der Sportentwicklungsbericht 2007 / 2008 
zeigt dabei deutlich, dass es sich für die Sportver-
eine lohnt, spezielle Integrationsmaßnahmen zu 
ergreifen . So weisen Vereine, die Maßnahmen zur 
Integration ergriffen haben, im Mittel einen Mig-
rantenanteil von 21,1 % auf, während dieser Anteil 
bei Vereinen ohne spezifische Integrationsmaß-
nahmen durchschnittlich nur bei 9,8 % liegt .623 
Großen Einfluss auf den Migrantenanteil im Ver-
ein hat auch das Angebot von Kampfsportarten 
und Fußball .

Ein wichtiger Baustein der Integrationsförde-
rung im Sport ist die Vernetzung von Sportverei-
nen mit Schulen . Durch die flächendeckende Ein-
führung von Ganztagsschulen klagen Vereine ei-
nerseits über mangelnden Nachwuchs . Auf der 
anderen Seite suchen Ganztagsschulen dringend 
nach Kooperationspartnern für ihr Nachmittags-
angebot . Hier haben Sportvereine die Möglich-
keit, niedrigschwellige Angebote zu entwickeln, 
die auch jene Mädchen und Jungen aus Zuwan-
dererfamilien erreichen, die von sich aus nicht in 
den Sportverein kommen .624

Ein gutes Beispiel für die Kooperation von 
Sportvereinen mit Schulen ist das Projekt „Soziale 
Integration von Mädchen durch Fußball“, das von 
der Universität Osnabrück mit Unterstützung des 
DFB initiiert wurde .625 Das Projekt besteht aus drei 
Bausteinen: Erstens werden Mädchen-Fußball-Ar-
beitsgemeinschaften an Schulen in Wohngebie-
ten des Programms „Soziale Stadt“ gegründet; 
zweitens werden Mädchen mit Migrationshinter-

622 Breuer, Christoph (Hrsg .): Sportentwicklungsbericht 2007/
2008 . Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutschland, 
Köln 2009, S . 92-96 .
623 Ebd ., S . 107 .
624 Zur Kooperation von Sportvereinen und Ganztagsschulen 
vgl . ebd ., S . 196-210 .
625 Vgl . http://www .fussball-ohne-abseits .de/index .php .

grund zu Übungsleiterinnen für die Arbeitsge-
meinschaften ausgebildet; und drittens findet 
eine Vernetzung mit Sportvereinen im Stadtteil 
statt, und zwar mit dem Ziel, die Teilnehmerinnen 
der Arbeitsgemeinschaften an die Sportvereine 
heranzuführen und sie langfristig für eine Vereins-
mitgliedschaft zu gewinnen . Das Projekt wurde 
2006 mit finanzieller Unterstützung des DFB an 
bundesweit zehn Standorten gestartet . Seit 2008 
werden zusätzlich vom Land Niedersachsen acht 
Standorte gefördert . Inzwischen wird das Projekt 
bundesweit in mehr als 100 Stadtteilen durchge-
führt . Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland und 
Bremen haben eigene Projekte gestartet, in Ham-
burg und Schleswig-Holstein steht der Projektbe-
ginn in Kürze bevor .

8.4.3 Eigenethnische Sportvereine als Akteure

Neben Sportvereinen mit hohem Migrantenan-
teil gibt es die sogenannten eigenethnischen 
Sportvereine . Die ersten dieser Sportvereine ha-
ben sich seit den 1960er Jahren gegründet, um den 
Arbeitsmigranten eine Möglichkeit des gemeinsa-
men Sporttreibens zu ermöglichen . Die klassischen 
deutschen Sportvereine hatten sich damals noch 
unzureichend auf die Eingliederung von Migran-
tinnen und Migranten eingestellt . Zahlreiche eige-
nethnische Vereine zeichnen sich noch heute 
durch das Angebot herkunftsspezifischer Sportar-
ten aus, wovon sich Aktive aus Zuwandererfamilien 
besonders angesprochen fühlen .

Inzwischen haben sich viele dieser Sportverei-
ne in multiethnische Sportvereine verwandelt, in 
denen Sportlerinnen und Sportler verschiedens-
ter Herkunft gemeinsam Sport treiben . Der Be-
griff „eigenethnischer Sportverein“ ist daher heu-
te nicht mehr ganz zutreffend . Als Beispiel hierfür 
kann der Fußballverein Türkiyemspor Berlin 1978 
e .V . gelten, der 2007 für seine vorbildliche Integ-
rationsarbeit mit dem ersten Integrationspreis 
von DFB und Mercedes-Benz ausgezeichnet wur-
de . So haben in der Saison 2009/2010 von 27 Spie-
lern im Kader der Regionalligamannschaft von 
Türkiyemspor nur neun Spieler einen türkischen 
Migrationshintergrund . Insgesamt liegt der Anteil 
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der Spieler mit Migrationshintergrund bei Türkiy-
emspor nach eigenen Angaben bei 44 % .626

Die Wirkung eigenethnischer Vereine auf den 
gesellschaftlichen Integrationsprozess ist noch 
unzureichend erforscht . Eine an der Universität 
Potsdam durchgeführte Studie kommt zu dem 
Schluss: „Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene 
erbringen selbstorganisierte Migrantenvereine 
nicht nur die gleichen gemeinnützigen Leistun-
gen im Bereich der sozialen Integration wie ande-
re Sportvereine auch, sondern entfalten daneben 
spezifische Integrationswirkungen, die andere 
Vereine nicht aufweisen .“627 Diese lägen insbeson-
dere darin begründet, dass „sie mit ihren zielgrup-
penspezifischen Angeboten und Zugangswegen 
auch Migranten in den deutschen Verbandssport 
integrieren, die andere Vereine wegen Sprach-
barrieren und ethnospezifischen Sonderbedürf-
nissen nur schwer für sich gewinnen könnten – 
zum Beispiel muslimische Frauen und Mädchen, 
Neuankömmlinge mit schlechten Deutschkennt-
nissen oder Senioren .“628 

Nach Einschätzung des Verfassers der Studie 
überwiegen „vor allem dann die integrationsför-
dernden Effekte, wenn man auch die Steigerung 
der Lebensqualität von Migranten als Integrati-
onsziel anerkennt .“629 Darüber hinaus könnten 
die Migrantensportvereine „eine Brückenfunkti-
on zwischen den ethnischen Gemeinschaften  
der Zuwanderer und der Mehrheitsgesellschaft 
ausüben .“630

Nach Erkenntnis der Untersuchung sind Mig-
rantensportvereine jedoch ähnlich heterogen wie 
deutsche Vereine . Ausschlaggebend für die Integ-
rationswirkung von Vereinen ist daher in erster Li-
nie die Offenheit gegenüber dem sozialräumli-
chen Umfeld sowie gegenüber der Gesellschaft – 
dies gilt gleichermaßen für deutsche wie für ei-
genethnische Vereine .

626 Vgl . Pressemitteilung Türkiyemspor Berlin Nr . 49/2009 .
627 Stahl, Silvester: Selbstorganisation von Migranten im deut-
schen Vereinssport . Ein Forschungsbericht zu Formen, Ursa-
chen und Wirkungen, Bonn 2009, S . 111 .
628 Ebd ., S . 111 .
629 Ebd ., S . 111 .
630 Ebd ., S . 113 .

8.4.4 Aktivitäten der Politik

8.4.4.1 Die Bundesländer als Akteure

Die Integration im und durch den Sport hat bei 
den Bundesländern einen hohen Stellenwert . So 
haben die für den Sport zuständigen Landesminis-
ter und Senatoren bei der 33 . Sportministerkonfe-
renz (SMK), die am 19 . und 20 .11 .2009 in Lübeck-
Travemünde stattfand, auch einen Beschluss zum 
Thema Integration verabschiedet .

Darin bekennt sich die SMK dazu, „die vielfälti-
gen Anstrengungen zur Erreichung der wesentli-
chen Zielsetzung, mehr Menschen mit Migrati-
onshintergrund für den Sport – in der praktischen 
Sportausübung und im Ehrenamt – zu gewinnen, 
auch weiterhin mit den ihr zur Verfügung stehen-
den Kräften umzusetzen .“ Der Sport solle eine ex-
ponierte Rolle bei der Integration spielen: „Die 
SMK unterstützt den organisierten Sport (insbe-
sondere die Sportvereine), den bisher vergleichs-
weise geringen Umfang an konkreten Angeboten 
für Migrantinnen und Migranten zu erhöhen .“ 
Laut SMK-Beschluss sind „mono-ethnische Verei-
ne, die sich durchaus aus verschiedenen Ethnien 
zusammensetzen, auch als Bestandteil gelunge-
ner Integration zu verstehen und verstärkt in die 
Kooperationsbeziehungen einzubinden .“ Daher 
sei „die Arbeit von Migranten-Organisationen ver-
stärkt bei der Sportentwicklung vor Ort praktisch 
so zu berücksichtigen, dass eine faktische Gleich-
stellung stattfindet .“

Um den Erfahrungsaustausch über Integrati-
onsaktivitäten im Sport zwischen den Ländern zu 
stärken, haben die Bundesländer im Rahmen der 
Sportministerkonferenz (SMK) eine Arbeitsge-
meinschaft Integration unter der Federführung 
des Landes Hessen eingerichtet . Die Arbeitsge-
meinschaft Integration hat die Aufgabe, alle Län-
der über Möglichkeiten von Projekten und Maß-
nahmen mit dem Bezug „Integration und Sport“ 
zu informieren und bei Interesse an einer Mitarbeit 
oder einem Austausch unterstützend zu wirken . 

Im zweiten Halbjahr 2008 wurde von der Ar-
beitsgemeinschaft eine Länderabfrage zum The-
ma Integration durchgeführt . Als Ergebnis kann 
festgehalten werden, dass der Stand und die Ent-
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wicklungen im Bereich „Integration und Sport“ in 
den verschiedenen Bundesländern sehr unter-
schiedlich ausfallen, auch in Abhängigkeit des An-
teils von Personen mit Migrationshintergrund in 
den jeweiligen Ländern . Dies macht sich unter an-
derem durch die finanziellen und personellen Res-
sourcen bemerkbar . Während in allen Bundeslän-
dern in Kooperation mit dem DOSB und den Lan-
dessportbünden das Programm „Integration 
durch Sport“ durchgeführt und teilweise mit Lan-
desmitteln kofinanziert wird, gibt es nur in weni-
gen Ländern eine darüber hinaus gehende konti-
nuierliche Förderung von Integrationsmaßnah-
men im Sport . 

Im Folgenden wird eine kleine Auswahl von 
Projekten, die im Rahmen der Länderabfrage als 
Projekte guter Praxis aufgeführt wurden, kurz be-
schrieben . Die Aufzählung kann jedoch nur einen 
kleinen Ausschnitt der Integrationsaktivitäten der 
Länder im Bereich Sport umfassen .

Das Land Niedersachsen hat im Berichtszeit-
raum in Kooperation mit dem Landessportbund 
Niedersachsen (LSB), mit der Deutschen Sportju-
gend (dsj) und der Leibniz Universität Hannover 
zur Dokumentation von erfolgreichen Integrati-
onsaktivitäten im Sport eine Projektdatenbank im 
Internet eingerichtet .631 „Sport integriert Nieder-
sachsen“ ermöglicht es, Ideen, Konzepte und Er-
fahrungen im Themenfeld „Sport und Integrati-
on“ zu dokumentieren, sich an eingestellten 
Sportangeboten zu orientieren und nach neuen 
Impulsen in der Integrationsarbeit zu suchen . 
Weitere Länder sind an einer Beteiligung an dem 
Projekt interessiert .

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert ge-
meinsam mit der Stiftung Mercator und dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) das 
Projekt „SpIn – Sport interkulturell“ der Landes-
portjugend NRW . Ziel des Projektes „SpIn“ ist es, 
die Sportvereine langfristig im Hinblick auf die de-
mographische Entwicklung der deutschen Gesell-
schaft in die Lage zu versetzen, ihre Funktion als 
Ort der stadtteilbezogenen Integration besser 
wahrnehmen zu können . Zielgruppe des Projekts 
sind Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungs-

631 http://www .sport-integriert-niedersachsen .de .

geschichte und hier insbesondere junge Frauen 
und Mädchen . Im Rahmen des Projekts sollen die-
se gezielt in das Vereinsleben integriert und da-
mit auch eine Verbesserung ihrer Lebenssituation 
erreicht werden .632 

Die hessische Landesregierung fördert Initiati-
ven im Sport, mit denen die Ausbildung, Weiter-
bildung und Fortbildung für Menschen mit Migra-
tionshintergrund vor allem im Jugendbereich ver-
stärkt wird . So soll zum Beispiel mit dem Projekt 
„start – Sport überspringt kulturelle Hürden“ des 
Landessportbunds Hessen erreicht werden, dass 
ausgebildete Übungsleiterinnen mit Migrations-
hintergrund als Multiplikatorinnen in den Verei-
nen wirken und dadurch gezielt Frauen und Mäd-
chen mit Migrationshintergrund ansprechen .

8.4.4.2 Initiativen des Bundes

Für die Bundesregierung ist Sport wichtiger 
Bestandteil der Integrationspolitik . Daher fördert 
das BMI das Programm „Integration durch Sport“ 
des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) 
mit jährlich 5,4 Mio . € . “Integration durch Sport“ 
wird in Kooperation mit den Landessportbünden 
(LSB) sowie den rund 500 Stützpunktvereinen 
umgesetzt . Das Programm wurde von 2007 bis 
2009 evaluiert, Handlungsempfehlungen für den 
operativen und strategischen Bereich werden in 
die bestehenden Programmstrukturen imple-
mentiert . Maßgeblich ist insbesondere die Arbeit 
der Stützpunktvereine im ganzen Bundesgebiet, 
wo Migrantinnen und Migranten direkt angespro-
chen, für den Sport gewonnen und an den verein-
sorientierten Sport herangeführt sowie in die Ver-
eine aufgenommen werden . Damit wird ein wich-
tiger Beitrag zu ihrer Integration in den Sport und 
damit mittelbar zur Teilhabe an der Gesellschaft 
geleistet . 633 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) fördert das Projekt 
des Forschungszentrums für Bürgerschaftliches 
Engagement der Humboldt-Universität zu Berlin 

632 Vgl . http://www .projekt-spin .de .
633 Für weitere Informationen vgl . http:www .integration-
durch-sport .de . 
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„Sportvereine im DOSB als zivilgesellschaftliche 
Akteure im neuen Wohlfahrtsmarkt .“ Mit Hilfe die-
ses Projekts soll den unterschiedlichen Akteuren 
in den Sektoren Staat, Markt und Zivilgesellschaft 
ein praxisbezogenes Orientierungs- und Hand-
lungswissen zur Verfügung gestellt werden, um 
das Potenzial der Sportvereine in Deutschland an-
gemessen einschätzen, bewerten und weiterent-
wickeln zu können . Die Ergebnisse des For-
schungsprojekts sollen 2011 vorliegen .

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) hat eine Informationsdatenbank „Sport 
und Integration (ISI)“634 erstellt, mit deren Hilfe 
Stützpunktvereine des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) und die von diesen im Rah-
men des bundesweiten Programms „Integration 
durch Sport“ angebotenen sportlichen Integrati-
onsmaßnahmen im Internet dargestellt sowie im 
webgestützten Geoinformationssystem Web-
GIS635 in Landkarten und Stadtplänen angezeigt 
werden können .

Im Nationalen Integrationsplan spielt Sport 
eine wichtige Rolle . So war zu diesem Thema eine 
eigene Arbeitsgruppe mit dem Titel „Integration 
durch Sport – Potenziale nutzen, Angebote aus-
bauen, Vernetzung erweitern“ ins Leben gerufen 
worden .636 Um deren Tätigkeit nach Vorlage des 
Plans fortzusetzen, haben der Beauftragte der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und natio-
nale Minderheiten und die Beauftragte der Bun-
desregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration unter Federführung des BMI im Juni 2008 
die ständige Arbeitsgruppe „Integration und 
Sport“ eingerichtet . Die Mitglieder der Arbeits-
gruppe haben es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Impulse aus dem Nationalen Integrationsplan 
aufzugreifen und Empfehlungen für die Praxis zu 
erarbeiten . Die großen Sportverbände – allen vor-
an DOSB und DFB – sind dabei wichtige Partner . 

Die Arbeitsgruppe hat eine Handreichung „In-
terkulturelle Öffnung im Sport“ erarbeitet, die im 

634 http://www .integration-in-deutschland .de/nn_287158/
SubSites/Integration/DE/00__Home/__WichtigeInfosAlle/ 
20091012__infodbsportintegr .html .
635 http://webgis .bamf .de/BAMF/control .
636 Vgl . Der Nationale Integrationsplan . Neue Wege – Neue 
Chancen, Berlin 2007, S . 139-154 .

Juli 2009 veröffentlicht wurde .637 Die Handrei-
chung gibt praktische Tipps für die interkulturelle 
Öffnung im Sport . Sie nimmt dabei den Breiten- 
und Freizeitsport in den Blick und zeigt, wie Integ-
ration im Sport gefördert werden kann .

Als nächstes Schwerpunktthema hat sich die 
ständige Arbeitsgruppe Integration und Sport 
der Integration von Frauen und Mädchen mit Mi-
grationshintergrund in den Sport angenommen . 
Wie bereits geschildert, sind Frauen und Mäd-
chen aus Zuwandererfamilien deutlich seltener 
Mitglied in Sportvereinen, als Frauen und Mäd-
chen ohne Migrationshintergrund . Dabei ist das 
Interesse, Sport zu treiben, unter Migrantinnen 
nicht geringer ausgeprägt als unter einheimi-
schen Frauen und Mädchen . Daher haben die die 
Bundesregierung tragenden Parteien im Koaliti-
onsvertrag vereinbart: „Mit dem Programm ‚Inte-
gration durch Sport’ wollen wir besonders Frauen 
und Mädchen mit Migrationshintergrund anspre-
chen, um sie als Teilnehmer und auch Übungslei-
ter zu gewinnen .“638

Die Sportvereine sind somit aufgefordert, ziel-
gruppenspezifische Angebote zu entwickeln, um 
Migrantinnen verstärkt für ein Engagement oder 
eine Mitgliedschaft in einem Sportverein zu moti-
vieren . Die ständige Arbeitsgruppe „Integration 
und Sport“ wird hierfür eine Handreichung für 
Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund 
sowie für Sportverbände und -vereine mit konkre-
ten Tipps erarbeiten . Diese Handreichung will so-
wohl mit konkreten Anregungen und Beispielen 
über das Angebot kultursensibler Sportarten in-
formieren als auch Hinweise geben, wie Frauen 
und Mädchen aus Zuwandererfamilien gezielter 
erreicht werden können . Die Unterstützung der 
Vereine durch die Sportverbände bleibt darüber 
hinaus auch in den kommenden Jahren ein ent-
scheidender Faktor bei der interkulturellen Öff-
nung des Sports . 

637 Bundesministerium des Innern / Die Beauftragte der Bun-
desregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: In-
terkulturelle Öffnung im Sport . Praxistipps für Verbände, Ver-
eine, Aktive und Interessierte, Berlin 2009 .
638 Wachstum . Bildung . Zusammenhalt . Koalitionsvertrag der 
CDU, CSU und FDP . 17 . Legislaturperiode, Berlin 2009, S . 69 .
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Bericht versteht sich als Ergänzung für den Ge-
sundheitsbereich des hier vorliegenden Berichts 
der Beauftragten über die Lage der Ausländerin-
nen und Ausländer in Deutschland . Er wertet vor-
handene Datenquellen der amtlichen Statistik, 
soweit sie gesundheitsbezogene Aussagen zu 
Menschen mit Migrationshintergrund treffen, 
aus . Die meisten dieser Quellen lassen nur die gro-
be Unterscheidung deutsche versus ausländische 
Staatsangehörigkeit zu . Das Kriterium Migrati-
onshintergrund wird oft nicht erfasst . Auch eine 
Differenzierung nach unterschiedlichen Her-
kunftsländern sowie sozioökonomischem Status 
ist anhand der vorhandenen Daten nur zum Teil 
möglich . 

Der Schwerpunktbericht geht von der Annah-
me aus, dass sich der Migrationshintergrund so-
wohl auf das Krankheitsrisiko auswirken kann, als 
auch die Chance darauf eine angemessene Thera-
pie zu erhalten . Es werden besondere Risiken wie 
sie z . B . durch Belastungen wie ungünstige Ar-
beitsbedingungen oder die Anstrengung sich in 
einer fremden Kultur zurechtzufinden auftreten 
können, vermutet . Die Inanspruchnahme von 
Leistungen der Gesundheitsversorgung kann un-
ter anderem durch Sprachbarrieren erschwert 
sein . Im Mittelpunkt des Berichts steht die Frage, 
worin die besonderen Gesundheitsbelastungen 
der Menschen mit Migrationshintergrund beste-
hen und wie sie sich von denen der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund unterscheiden . 
Nach Unterschieden wurde bei den gesundheitli-
chen Risiken, bei der Art der Erkrankungen sowie 
bei den Zugangsmöglichkeiten zu den Angebo-
ten der Gesundheitsversorgung gesucht . 

Zu den untersuchten Merkmalen gehören die 
Sterblichkeit mit ihren unterschiedlichen Ursa-
chen, von der Müttersterblichkeit bis hin zur Un-
fallsterblichkeit im Straßenverkehr, einzelne Er-
krankungen  wie Infektionskrankheiten, Unfall-
verletzungen oder das Risiko- und Gesundheits-
verhalten in Bezug auf z . B . Übergewicht oder 
Suchtmittelgebrauch sowie Zugangsmöglich-
keiten zu dne Angeboten der Prävention und Ge-
sundheitsversorgung . 

Institut, Berlin, 2008 .

9. Migration und Gesundheit

Der stetig wachsende Anteil von Menschen 
aus Zuwandererfamilien an der Bevölkerung 
macht auch den Gesundheitsbereich in mehrfa-
cher Hinsicht zu einem wichtigen Thema der Inte-
grationspolitik . Ebenso wie die Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund haben Migrantinnen und 
Migrantinnen einen Anspruch auf Zugang zu den 
Angeboten des Gesundheitswesens: Sie haben ei-
nen Anspruch auf eine angemessene gesundheit-
liche Versorgung und Vorsorge . Eine gute gesund-
heitliche Versorgung auch für Migrantinnen und 
Migranten kann nach einhelliger Auffassung zu-
dem zur Kostenentlastung im Gesundheitswesen 
beitragen, weil sie teure Über-, Unter- und Fehl-
versorgung verringert .

Voraussetzung dafür ist, dass sich die Einrich-
tungen des Gesundheitswesens interkulturell öff-
nen . Aus integrationspolitischer und auch aus ge-
sundheitspolitischer Sicht ist dabei ein zentrales 
Element, Menschen mit Migrationshintergrund 
den Zugang zu den Gesundheitsberufen zu er-
möglichen . In diesem Zusammenhang ist sowohl 
die Anerkennung von im Ausland erworbenen Ab-
schlüssen in den Gesundheitsberufen zu prüfen 
(vgl . Kapitel II 3 .5 .1) als auch die Möglichkeit für 
Drittstaatsangehörige sich in Deutschland in den 
akademischen Heilberufen zu approbieren (vgl . 
Kapitel II 9 .10 .2) . Dies ist schon vor dem Hinter-
grund eines Mangels an Ärzten und anderen Fach-
kräften im Gesundheitssektor angezeigt .

9.1  Gesundheitliche Lage der Menschen mit 

Migrationshintergrund 

9.1.1  Schwerpunktbericht der Gesundheits-

berichterstattung des Bundes

Mit dem Schwerpunktbericht der Gesund-
heitsberichterstattung des Bundes zum Thema 
Migration und Gesundheit liegt erstmalig ein um-
fassender Bericht zur gesundheitlichen Lage von 
Menschen mit Migrationshintergrund vor . 639 Der 

639 Schwerpunktbericht der Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes zum Thema Migration und Gesundheit, Robert Koch-
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Der Bericht fand im Ergebnis tatsächlich zum 
Teil höhere Gesundheitsrisiken bei der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund . Allerdings ist es 
nicht die Migration als solche die krank macht . 
Neben gesundheitsriskanten Verhaltensweisen 
sind es vielmehr Gründe und Umstände der Mig-
ration sowie die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen von Menschen mit Migrationshintergrund, 
die zu einem schlechteren Gesundheitszustand 
führen können . Häufig kommen Faktoren, die mit 
einem niedrigeren sozioökonomischen Status 
zusammenhängen zum Tragen . Einfluss haben 
kann z . B . die Ausübung einer gesundheitsge-
fährdenden beruflichen Tätigkeit, Arbeitslosig-
keit oder eine ungünstige Wohnsituation, die 
wiederum schlechtere Zugangsmöglichkeiten zu 
den Angeboten der gesundheitlichen Vorsorge 
und Versorgung zur Folge haben kann . Menschen 
mit Migrationshintergrund nehmen gesundheit-
liche Präventionsleistungen in geringerem Maß 
in Anspruch als die Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund . Dies gilt für Vorsorgeuntersuchun-
gen für Kinder wie auch für die Krebsvorsorgeun-
tersuchungen bei Erwachsenen . Der Zugang zum 
Gesundheitssystem kann durch Kommunikati-
onsprobleme, wie Sprachbarrieren und Informa-
tionslücken, aber auch durch ein anderes Krank-
heitsverständnis oder strukturelle Vorgaben wie 
dem aufenthaltsrechtlichen Status erschwert 
sein oder auf die generell schwerere Erreichbar-
keit bestimmter sozialer Gruppen zurückführen 
sein .

Gesundheitsrisiken, die auf einen schwierige-
ren Zugang zum Gesundheitssystem zurückge-
führt werden können, sind zum Beispiel Todesfälle 
im Zusammenhang mit der Geburt und im ersten 
Lebensjahr . Ein anderes Beispiel für höhere Ge-
sundheitsrisiken sind Infektionskrankheiten wie 
Tuberkulose, bei denen die höhere Zahl an Erkran-
kungen bei Personen mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit mit verschiedenen Faktoren erklärt 
wird . So wird eine Erstinfektion bereits in der Kind-
heit im Herkunftsland vermutet, die in Kombinati-
on mit beengten Wohnverhältnissen und einer 
qualitativ mangelhaften Ernährung das Infekti-
onsrisiko erhöht und die allgemeine Abwehrlage 
schwächt . 

Ein erhöhtes Gesundheitsrisiko lässt sich im Zu-
sammenhang mit der Migration auch bei psycho-
sozialen Belastungen, die durch die Trennung von 
der Familie, durch Fremdenfeindlichkeit oder die 
politische Verfolgung oder Folter im Herkunfts-
land verursacht sind, feststellen . 

Die Befunde bezüglich der gesundheitlichen 
Gefährdung von Kindern und Jugendlichen aus Fa-
milien mit Migrationshintergrund sind recht unein-
heitlich . Berichtet werden beispielsweise höhere 
Erkrankungsraten an Tuberkulose, eine stärkere Be-
troffenheit von Übergewicht und Adipositas und 
eine seltenere Inanspruchnahme von Früherken-
nungsuntersuchungen . Andererseits sind Kinder 
und Jugendlich mit Migrationshintergrund selte-
ner (chronisch) krank und leiden seltener unter 
Asthma, Neurodermitis und Heuschnupfen .

Höhere Gesundheitsrisiken stellte der Bericht 
bei Kindern und Jugendlichen aus sozial benach-
teiligten Familien fest . Für Kinder aus Familien mit 
Migrationshintergrund trifft dies überproportio-
nal häufig zu . Hier finden sich Faktoren, wie unge-
sundes Ernährungsverhalten und körperliche In-
aktivität als Ursachen . Hinzu kommt bei diesen 
Kindern und Jugendlichen, dass in einer Lebens-
phase, die ohnehin durch vielfältige Entwick-
lungsanforderungen gekennzeichnet ist, migrati-
onsbedingte Anpassungsleistungen gefordert 
werden . 

Frauen mit Migrationshintergrund sind beson-
ders von Mehrfachbelastungen betroffen, die sich 
aus der ungünstigen Arbeitssituation und Konflik-
ten mit der Familie in einem fremden kulturellen 
Umfeld ergeben . Die Gesundheitszufriedenheit 
von Frauen mit Migrationshintergrund verschlech-
tert sich mit zunehmendem Alter und Leben in der 
Migration überdurchschnittlich stark . Dies spie-
gelt sich in der Altergruppe ab 40 Jahren auch in 
einer höheren Krankenquote und häufiger auftau-
chenden Risikofaktoren wie Adipositas wider .

Bei älteren Migrantinnen und Migranten stellt 
der Bericht einen vergleichsweise schlechten Ge-
sundheitszustand und möglicherweise hohen Pfle-
gebedarf fest . Für sie kann das Altern in Deutsch-
land mit starken familiären und psychosozialen Be-
lastungen verbunden sein . 
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9.1.2  Ergebnisse des Integrationsindikatoren-

berichts für den Bereich Gesundheit

Auch im Ersten Integrationsindikatorenbe-
richt der Bundesregierung wurde die gesund-
heitliche Situation von Menschen mit Migrati-
onshintergrund dargestellt .640 Hierzu wurden 
gesundheitsbezogene Daten verwandt, sofern 
sie bundesweit verfügbar waren . Die Daten be-
treffen die Bereiche Gesundheitszustand, Inan-
spruchnahme von Leistungen der Gesundheits-
vorsorge, gesundheitliche Risikofaktoren, Behin-
derung, Arbeitsschutz, Unfälle, Absicherung im 
Krankheitsfall sowie Mütter- und Säuglingssterb-
lichkeit . Grundsätzlich ist anzumerken, dass der 
Indikatorenbericht nicht nach einzelnen Her-
kunftsregionen unterscheidet . Bestimmte Prob-
lemlagen, die für einzelne Migrantengruppen 
vorhanden sein könnten, treten durch die Ana-
lyse des Integrationsindikatorenberichts nicht  
zutage .

Die Indikatoren im Bereich Gesundheit sollen 
bezüglich ihrer Eignung als Integrationsindikato-
ren einer erneuten Prüfung und Abstimmung mit 
den Bundesministerien unterzogen werden . Die 
Grundlage hierfür sind die Empfehlungen des Ers-
ten Integrationsindikatorenberichts und eines 
Fachgesprächs, das die Beauftragte im Februar 
2010 durchführte (vgl . Kapitel I 3) . 

9.1.2.1 Gesundheitszustand

Indikatoren für den Gesundheitszustand wa-
ren die Krankenquote nach Mikrozensus (Erkran-
kungen in den letzten vier Wochen), der subjekti-
ve Gesundheitsstatus nach Sozioökonomischem 
Panel (SOEP) und Einschränkungen im Alltag, 
ebenfalls nach dem SOEP . 

Die Krankenquote für die Bevölkerung mit Mi-
grationshintergrund fällt insgesamt niedriger 
aus . Dies lässt sich jedoch darauf zurückführen, 
dass die Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
jünger ist als die Bevölkerung ohne Migrationshin-

640 Integration in Deutschland, Erster Integrationsindikato-
renbericht . Die Beauftragte der Bundesregierung für Migrati-
on, Flüchtlinge und Integration, Berlin 2009, S . 88 ff . S . 138 ff .

tergrund . Bei der Betrachtung nach Altersgrup-
pen kommt man somit auch zu einem anderen Er-
gebnis: Die Krankenquote für Menschen mittleren 
und höheren Alters mit Migrationshintergrund ist 
höher . Als Erklärung hierfür finden sich Faktoren 
wie mangelnde Bildungsabschlüsse, Einkom-
mensarmut und Arbeitslosigkeit . Ähnliche Muster 
wurden für die Indikatoren subjektiver Gesund-
heitszustand und Einschränkungen im Alltag ge-
funden . 

Der Migrationshintergrund für sich genom-
men zeigte bei den hier ausgewählten Indikato-
ren für den Gesundheitszustand keinen nachweis-
baren bedeutenden Einfluss auf den Gesundheits-
zustand . Die Untersuchung zeigt jedoch deutlich, 
wie soziale Lage, mangelnde Integration im Bil-
dungssystem und auf dem Arbeitsmarkt auf die 
Gesundheit der Einzelnen wirkt .

9.1.2.2  Inanspruchnahme von Leistungen  

der Gesundheitsvorsorge

Bei der Inanspruchnahme von Vorsorgeange-
boten wurden die Daten des Kinder- und Jugend-
gesundheitssurveys641 (KiGGS) zur Teilnahme an 
Impfungen (Polio, Diphtherie, Tetanus, Pertussis, 
Hepatitis B, Masern, Mumps, Röteln) von Kindern 
und Jugendlichen und zur Inanspruchnahme der 
Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern zwi-
schen der Geburt und dem sechsten Lebensjahr 
betrachtet . 

Die Analyse dieser Daten fördert Unterschiede 
zwischen der Bevölkerung ohne und mit Migrati-
onshintergrund zutage . So sind Kinder mit Mi-
grationshintergrund, die nach der Geburt nach 
Deutschland eingewandert sind, seltener ge-
impft . Kinder und Jugendliche bei denen bei El-
ternteile einen Migrationshintergrund haben 
nehmen seltener alle angebotenen Früherken-
nungsuntersuchungen in Anspruch . An dieser 
Stelle empfiehlt die Beauftragte mögliche Zu-
gangsbarrieren abzubauen und das bereits vor-

641 Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes . 
Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006: 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in 
Deutschland, Robert Koch-Institut, Berlin, 2008 .
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handene Angebot, das sich an den Bedürfnissen 
der Zielgruppe orientiert, weiter auszubauen . Zu-
gleich sind die Migrantinnen und Migranten 
selbst gefordert, die bestehenden Möglichkeiten 
auch besser zu nutzen . Gerade die Vorsorgean-
gebote können Krankheiten vermeiden, indem 
sie Auffälligkeiten in der körperlichen, geistigen 
und sozialen Entwicklung frühzeitig erkennen . 
Gesundheitliche Probleme können behoben wer-
den; schwerwiegende Folgen können vermieden 
beziehungsweise gelindert werden . Die Auswir-
kungen betreffen das gesamte Leben der Kinder .

9.1.2.3 Gesundheitliche Risikofaktoren

Zu den im Integrationsindikatorenbericht un-
tersuchten gesundheitlichen Risikofaktoren ge-
hören Übergewicht bzw . Adipositas, das Rauchen 
sowie die mangelhaftes Mundgesundheitsver-
halten . 

Für Übergewicht und Adipositas wurden Zah-
len des Mikrozensus sowie bei Kinder- und Jugend-
lichen des Robert - Koch - Instituts verwandt . Es 
zeigte sich, dass grundsätzlich die Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund häufiger übergewich-
tig bzw . adipös ist . Bei der genaueren Analyse 
wurde festgestellt, dass dieses Ergebnis unabhän-
gig von sozialstrukturellen Einflüssen, wie Bil-
dung, Einkommensarmut, Erwerbsstatus sowie 
Haushaltstyp, für die erste Generation gilt . Anders 
sieht es bei der hier in Deutschland geborenen 
Generation aus, hier spielen ähnlich wie bei der 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund sozial-
strukturelle Einflüsse eine Rolle . 

Übergewicht und Adipositas sind häufig Ursa-
chen für chronische Krankheiten wie Diabetes, 
Bluthochdruck oder Herzkrankheiten . Hier sind 
sinnvolle Angebote gefordert, die zum Beispiel In-
formationen zum Thema Ernährung bereitstellen, 
eine Umstellung des Ernährungsverhaltens trai-
nieren, zu Bewegung anregen oder helfen den 
Umgang mit Krankheiten wie Diabetes, Bluthoch-
druck oder Herzkrankheiten zu bewältigen .

Die Beauftragte setzt sich auch hier dafür ein, 
bestehende Angebote auszubauen und kultur-
sensibel zu gestalten . Der Nationale Aktionsplan 

zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungs-
mangel, Übergewicht und damit zusammenhän-
genden Krankheiten „IN FORM – Deutschlands Ini-
tiative für gesunde Ernährung und mehr Bewe-
gung“ zum Beispiel ergreift hierzu zielgruppen-
spezifische Maßnahmen wie beispielsweise ein 
Vernetzungsprojekt mit dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB), um Migrantinnen ver-
stärkt zu sportlichen Aktivitäten zu motivieren .

Für den Indikator Mundgesundheit wurden 
Daten des Robert-Koch-Instituts über Kinder und 
Jugendliche verwandt . Betrachtet wurden Daten 
zur Zahnputzfrequenz und zur Teilnahme an 
Zahnarztkontrollen und Prophylaxemaßnahmen . 
Die Untersuchung kommt hier zu dem Ergebnis, 
dass Kinder mit Migrationshintergrund in allen Be-
reichen schlechtere Werte aufweisen . 

9.1.3 Die Studie „Migration und Gesundheit“ 

Die sekundäranalytische Studie „Migration 
und Gesundheit“ der Konrad-Adenauer-Stiftung642 
versucht, alle Untersuchungen zum Thema „Mig-
ration und Gesundheit” auszuwerten und zusam-
menzufassen . Sie gibt einen Überblick über den 
Stand der Forschung im Bereich Migration und 
Gesundheit . Die Autoren versuchen anhand der 
Ergebnisse Handlungsbedarfe auszumachen . 

Eine wichtige Erkenntnis der Studie ist, dass 
das Merkmal „Migrationshintergrund“ allein kei-
ne spezifische Krankheitsursache ist oder Krank-
heitsrisiken beinhaltet . Es darf allerdings nicht 
verkannt werden, dass die Verbreitung, die Aus-
prägung und der Verlauf einiger chronischer Er-
krankungen sehr wohl beeinflusst wird von den 
Lebensverhältnissen und dem Zugang zu einer 
adäquaten Gesundheitsversorgung . Das heißt 
für Menschen aus sozial benachteiligten Schich-
ten – und hierzu gehören vergleichsweise häufig 
Menschen mit einem Zuwanderungshintergrund 
– haben die Lebensverhältnisse sowie der schwie-
rigere Zugang zur Gesundheitsversorgung durch-

642 Migration und Gesundheit, Michael Knipper und Yasar 
Bilgin, Konrad-Adenauer-Stiftung e .V ., Sankt Augustin/Berlin 
2009 .
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aus einen negativen Einfluss auf den Gesund-
heitszustand . 

Nach Einschätzung der Autoren hat der Er-
werb der deutschen Sprache in der allgemeinen 
gesellschaftlichen Integration der Migrantinnen 
und Migranten zwar einen sehr hohen Stellen-
wert . Dies dürfe jedoch im Gesundheitsbereich 
keine Rolle spielen, denn die Qualität der medizi-
nischen Versorgung die dem einzelnen Menschen 
zugute kommt, dürfe nicht abhängig gemacht 
werden von den individuellen Sprachkenntnissen 
der Patientinnen und Patienten . 

Die Studie weist zudem noch einmal darauf 
hin, dass Hindernisse im Zugang zu medizinischer 
Versorgung zu einer Mangel- und Fehlversorgung 
führen und zeigt auf, dass zielgruppen- und sozi-
alraumorientierte Angebote geeignet sind, Zu-
gangshindernisse und Versorgungsmängel abzu-
bauen . Sie betont, dass Unter-, Über- oder Fehl-
versorgung im medizinischen Bereich zu in der 
Regel vermeidbaren Kosten im Gesundheitssys-
tem führt . 

9.1.4  Forschungsbericht zur rehabilitativen 

Versorgung von Personen mit Migrations-

hintergrund

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales wurde von 2008 bis 2009 ein For-
schungsprojekt643 zur Untersuchung der rehabili-
tativen Versorgung und gesundheitsbedingten 
Frühberentung von Personen mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland durchgeführt . Dabei 
wurde der Frage nachgegangen, inwiefern sich 
Migrantinnen und Migranten hinsichtlich der 
Häufigkeit von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten, der Inanspruchnahme beruflicher und me-
dizinischer Rehabilitationsmaßnahmen, des Re-
habilitationserfolges und der Frühberentung von 
Deutschen bzw . Menschen ohne Migrationshin-
tergrund unterscheiden . Der Bericht zeigt, dass 
Menschen mit Migrationshintergrund im Durch-
schnitt weniger häufig Maßnahmen der medizini-

643 Der Forschungsbericht wird voraussichtlich im Sommer 
2010 veröffentlicht und auf der Internetseite des Bundesmin-
siterium für Arbeit und Soziales abrufbar sein .

schen Rehabilitation in Anspruch nehmen sowie 
einen geringeren Rehabilitationserfolg und höhe-
re Frühberentungsquoten aufweisen als die Mehr-
heitsbevölkerung .

Darüber hinaus wurden unterschiedliche Zu-
gangs-, Durchführungs- und Wirksamkeitsbarrie-
ren in der Rehabilitation von Menschen mit Migra-
tionshintergrund identifiziert . Zu den Ursachen 
von Wirksamkeitsbarrieren medizinischer Rehabi-
litation bei Menschen mit Migrationshintergrund 
zählen insbesondere sprachliche Verständigungs-
schwierigkeiten und kulturelle Unterschiede (z . B . 
im Krankheitsverhalten und den Lebensgewohn-
heiten), welche die Anamnese, die Verordnung 
von Maßnahmen sowie die Compliance, also die 
Therapietreue, der Rehabilitandinnen und Reha-
bilitanden beeinflussen können . 

9.1.5 Studie Gesundheit – Gewalt – Migration

In der Sekundäranalyse „Gesundheit – Gewalt 
– Migration“ des Interdisziplinären Zentrums für 
Frauen- und Geschlechterforschung (IFF) der Uni-
versität Bielefeld im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wur-
den die Daten der für das BMFSFJ von 2002 bis 
2004 durchgeführten Frauenstudie zur „Lebenssi-
tuation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 
Deutschland“ (vgl . Kapitel II .12 .1) sekundäranaly-
tisch ausgewertet, um den Zusammenhang von 
Gesundheit, Migrationshintergrund und Gewalt 
zu beleuchten . Untersucht wurden Migrantinnen 
türkischer Herkunft und Frauen aus Ländern Ost-
europas im Vergleich zu Frauen ohne Migrations-
hintergrund .

Als besonders vulnerable Gruppe im Hinblick 
auf Gewaltübergriffe einerseits und gesundheitli-
che Belastungen andererseits wurden hierbei 
Frauen mit türkischem Migrationshintergrund 
identifiziert . Sie sind nicht nur häufiger und 
schweren Gewaltübergriffen in der aktuellen 
Partnerschaft ausgesetzt, sondern auch häufiger 
von nicht gewaltbedingten körperlichen und psy-
chischen Beschwerden betroffen . Die multivaria-
te Analyse der Untersuchung konnte aufzeigen, 
dass die gesundheitliche Höherbelastung der Mi-
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grantinnen nicht ausschließlich oder überwie-
gend auf deren höhere Gewaltbelastung zurück-
zuführen, sondern mit anderen Variablen der Le-
benssituation noch stärker gekoppelt ist: relevant 
sind vor allem indirekte Einflüsse über die mitein-
ander verknüpften Faktoren Bildungsstatus, Ein-
kommen und soziale Einbindung . Der schlechtere 
gesundheitliche Zustand eines Teils der Migran-
tinnen in Deutschland scheint vor allem mit den 
schwierigeren sozialen Lagen der Frauen in Zu-
sammenhang zu stehen, die sich in einem deut-
lich geringerem Bildungs- und Ausbildungsniveau 
und Einkommen, in einer geringeren und schlech-
ter abgesicherten beruflichen und sozialen Ein-
bindung und einem häufigeren Fehlen enger ver-
trauensvoller sozialer Beziehungen bei einem 
nicht unerheblichem Teil der Migrantinnen insbe-
sondere türkischer Herkunft abzeichnen .

9.2 Gesundheits- und Pflegeberichterstattung 

Mit dem Schwerpunktbericht Migration und 
Gesundheit, der Sonderauswertung der KiGGS, 
der Analyse des Integrationsindikatorenberichts 
und der Studie Migration und Gesundheit wurden 
in den letzten Jahren erstmals die vorhandenen 
Daten zum Thema Gesundheit von Migrantinnen 
und Migranten zusammengetragen und ausge-
wertet . 

Trotz dieser Ergebnisse lässt die Datenlage im 
Gesundheits- und Pflegebereich nach wie vor zu 
wünschen übrig . Repräsentative Forschung über 
die Gesundheit von in Deutschland lebenden Mig-
rantinnen und Migranten ist angesichts der Hete-
rogenität und den oftmals schlechten Zugängen 
zu dieser Gruppe schwierig, so dass nur wenig va-
lide Erkenntnisse aus der Gesundheits- und Pfle-
geberichterstattung vorliegen . Der von der Be-
auftragten koordinierte Arbeitskreis Migration 
und öffentliche Gesundheit widmet sich daher 
auch der Frage der Verbesserung der Gesund-
heits- und Pflegeberichterstattung und zwar mit 
dem Ziel, Migrantinnen und Migranten besser in 
das Gesundheitswesen zu integrieren und ihre 
Versorgung zu optimieren .

Die Gesundheits- und Pflegeberichterstattung 
ist auf Daten, die auch den Migrationshintergrund 
erfassen, angewiesen . Ohne diese Daten kann sie 
nicht ihrer Aufgabe nachkommen, eine Daten-
grundlage für die gesundheitliche Versorgung, 
die Planung, die Qualitätssicherung und die Ge-
sundheitsförderung bereit zu stellen und eine Ba-
sis für fundierte Entscheidungen zu liefern . Von 
großer Bedeutung ist diese Aufgabe beim Aufzei-
gen von gesundheitlichen Disparitäten und be-
sonderen Bedarfslagen in einzelnen Bevölke-
rungsgruppen . 

In der Pflegeberichterstattung wird das Prob-
lem in den nächsten Jahren immer drängender 
werden, denn viele Arbeitsmigrantinnen und -mi-
granten sind nicht, wie es lange Zeit erwartet 
wurde, im Ruhestand in ihre Heimatländer zu-
rückgekehrt . Da sie oft im Erwerbsleben hohen 
Belastungen ausgesetzt waren, ist ihr Gesund-
heitszustand ungewiss und ihr zukünftiger Pfle-
gebedarf schwer einschätzbar . Im Alter werden 
sprachliche und kulturelle Probleme oft ver-
schärft .

Die vorliegenden Daten hierzu sind nicht nach 
Migrationshintergrund differenziert – in der Re-
gel noch nicht einmal nach Staatsangehörigkeit . 
Es gibt nur wenige Statistiken überhaupt zur am-
bulanten Pflege auf der kommunalen Ebene .644

Die Gesundheits- und Pflegeberichterstat-
tung ist in erster Linie auf amtliche Statistiken an-
gewiesen . Hier gibt es aber nur wenige gesund-
heitsrelevante Datenquellen, die nach Migrati-
onshintergrund und sozialer Lage differenzieren . 
Hinzu kommt, dass diejenigen Datenquellen, die 
differenzieren, häufig auf kommunaler Ebene 
nicht auswertbar sind . Die einzige Datenquelle, 
die diesem Erfordernis entspricht, ist der Mikro-
zensus, der in vierjährigem Abstand das Rauch-
verhalten, den Gewichtsstatus und die gesund-
heitliche Lage untersucht und zudem seit 2005 
auch nach Migrationshintergrund differenziert . 

644 Habermann, M .; Schenk, L ., Albrecht, N . J ., Gavranidou, M .; 
Lindert, J .; Butler J . in: Planung und Steuerung der Pflegever-
sorgung auch für Migranten und Migrantinnen? – Eine Analy-
se der Pflege- und Gesundheitsberichterstattung in der am-
bulanten und stationären Altenpflege . Gesundheitswesen 
2009; 71: S . 1-5 . 
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Die Daten des Sozioökonomischen Panels und 
des KiGGS, die ebenfalls oft für migationsspezifi-
sche Auswertungen herangezogen werden, sind 
als Datengrundlage für die Gesundheitsbericht-
erstattung auf kommunaler Ebene nicht geeig-
net .645 

Ausgehend von dieser Analyse der Datenlage 
hat die Beauftragte gemeinsam mit dem Arbeits-
kreis Migration und öffentliche Gesundheit im 
November 2008 einen Expertenworkshop mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Praxis, 
Wissenschaft sowie den Verbänden und Instituti-
onen durchgeführt . Ziel war es, für die Bereiche 
Pflege, psychosoziale Versorgung und Kranken-
haus eine Bestandsaufnahme der Datenlage 
durchzuführen, Lücken aufzuzeigen, Handlungs-
bedarf zu ermitteln und mögliche Lösungen zu 
entwickeln .646 

Für den Bereich der Pflegeberichterstattung 
wurde festgestellt, dass regional – jedoch keines-
falls flächendeckend – bereits einzelne Erhebun-
gen für die Planung vor Ort durchgeführt werden . 
Mit einer Nutzung der bundesweiten Pflegeversi-
cherungsstatistik könnte die Versorgungssituati-
on von Migrantinnen und Migranten bundesweit 
erhoben und für die Planung analysiert werden . 
Anhand dieser Daten könnte zum Beispiel festge-
stellt werden, ob Migrantinnen und Migranten 
entsprechend ihres Bevölkerungsanteils die Mög-
lichkeiten der sozialen Pflegeversicherung gem . 
SGB XI in Anspruch nehmen .647 Das BMG wird im 
Herbst 2010 Angaben zur pflegerischen Versor-
gung von Menschen mit Migrationshintergrund, 
die im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie zu 
den Wirkungen des Pflege-Weiterentwicklungs-
gesetzes erhoben wurden, vorlegen .

Auch für die psychosoziale Versorgung wurde 
die Notwendigkeit einer migrantengerechten 
Dokumentation festgestellt . Mit einer migran-

645 Vgl . Butler J .; Albrecht, N .J ., Ellsäßer, G .; Gavranidou, M .; Ha-
bermann, M .; Lindert, J .; Weilandt, C . in: Migrationssensible 
Datenerhebung für die Gesundheitsberichterstattung . Bun-
desgesundheitsblatt, Berlin, November 2007 .
646 Migrationssensible Datenerhebung für die Gesundheits- 
und Pflegeberichterstattung, Die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (Hrsg .), 
Berlin 2010
647 Vgl . Habermann, Monika und Schenk, Liane in: ebd . 

tengerechten Dokumentation könnten Erkennt-
nisse über das Nutzungsverhalten psychosozialer 
Institutionen von Menschen mit Migrationshin-
tergrund gewonnen werden . Der Bedarf an psy-
chosozialen Versorgungsstrukturen für die Ziel-
gruppe wäre kalkulier- und planbar . Auch For-
schungsdefizite im Bereich der psychosozialen 
Versorgung von Migranten und Migrantinnen lie-
gen im Fehlen geeigneter Datengrundlagen be-
gründet .648

In der Krankenhausstatistik wird die Aufnahme 
des Kriteriums Migrationshintergrund (und sozia-
ler Lage) der Patienten in die amtliche Krankenh-
ausstatistik als wichtiges Ziel angesehen, um auch 
epidemiologisch mit den Daten arbeiten zu kön-
nen . Bislang ist dies aus Gründen des Datenschut-
zes nicht flächendeckend möglich . Das Land 
 Berlin prüft derzeit die Möglichkeit, durch die Ver-
linkung von Krankenhaus- und Einwohnerregis-
terdaten die Probleme bei der zusätzlichen Da-
tenerhebung im Krankenhaus zu umgehen . Es 
gibt bereits heute Krankenhäuser, die das Merk-
mal Migrationshintergrund in der internen Statis-
tik erfassen um z . B . den Bedarf an Übersetzungs-
leistungen einschätzen zu können .649

Die Beauftragte regt an, die Ergebnisse dieses 
Workshops zu nutzen und empfiehlt den Akteu-
ren, wie dem Bundesministerium für Gesundheit, 
dem Robert-Koch-Institut, den gesetzlichen Kran-
kenkassen und dem Statistischen Bundesamt so-
wie den Einrichtungen der gesundheitlichen und 
pflegerischen Versorgung unter Wahrung des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung Lö-
sungen zu entwickeln, die den Erfordernissen der 
Versorgungsplanung mit Blick auf Migrantinnen 
und Migranten Rechnung tragen .

9.3  Der Nationale Integrationsplan und der 

Nationale Aktionsplan Integration

Die Verbesserung der gesundheitlichen Ver-
sorgung von Migranten und Migrantinnen wurde 
auch im Nationalen Integrationsplan von Bund, 
Ländern und Kommunen als Ziel formuliert . Der 

648 Vgl Lindert, Jutta in: ebd . 
649 Vgl . Butler, Jeffrey in: ebd .
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Nationale Integrationsplan empfiehlt für den Ge-
sundheitsbereich die Bereitstellung bedarfsori-
entierter Angebote, eine interkulturelle Regelver-
sorgung, die interdisziplinäre Vernetzung, die Er-
schließung adäquater Zugangswege sowie die 
Verbesserung der Datenlage . Zahlreiche Projekte 
sind im Rahmen des Nationalen Integrationsplans 
auf den Weg gebracht worden .650 

Im Saarland wurde in einer Kooperation des 
Gesundheitsministeriums, den Amtsärzten der 
Gesundheitsämter, der Arbeitskammer, der Lan-
desarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförde-
rung Saarland, dem VdAK/AEV (Verband der Ange-
stellten-Krankenkassen e . V ./ Arbeiter-Ersatzkas-
sen-Verband e . V .) und dem Bildungsministerium 
unter Federführung des Diakonischen Werks an 
der Saar eine Datenbank aufgebaut . Diese Daten-
bank hat zum Ziel, die Angebote der Gesundheits-
dienste bei denen fremdsprachliche Kompetenz 
bzw . Dolmetscherdienste zur Verfügung stehen 
zu erfassen und zur Verfügung zu stellen .

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Familie des Landes Brandenburg hat ei-
nen sechssprachigen Gesundheitswegweiser her-
ausgegeben, der über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst, die Krankenversicherung, medizini-
sche Versorgung und Krankenhausaufenthalt, 
HIV/Aids, Hilfen bei Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimp-
fungen und spezifische Informationen zu Präven-
tionsangeboten für Frauen informiert . 

Das MiMi-Projekt (Mit Migranten für Migranten 
– Interkulturelle Gesundheit in Deutschland) wird 
von einigen Ländern aktiv unterstützt . Es stärkt 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in der 
Eigenverantwortung für ihre Gesundheit . Enga-
gierte Menschen mit Migrationshintergrund wer-
den als interkulturelle Gesundheitsmediatorin-
nen und -mediatoren für ihre Herkunftscommuni-
ties ausgebildet . Zur Vertiefung und Sicherung 
der Nachhaltigkeit des MiMi-Projektes werden in 
Hessen Vertiefungsseminare für bereits ausgebil-
dete Mediatorinnen und Mediatoren des Projek-
tes angeboten . 

650 Nationaler Integrationsplan: Erster Fortschrittsbericht, 
Berlin 2008, S . 170 ff .

In Nordrhein-Westfalen koordiniert die Krebs-
gesellschaft NRW in Kooperation mit türkisch-
sprachigen Partnern sowie türkischen Vereinen 
und Inititativen kostenlose Seminare für türki-
sche Frauen zur Früherkennung von Brustkrebs . 
Das Gesundheitsamt Bremen führt ein Projekt zur 
kulturspezifischen HIV/STD-Prävention für Afri-
kanerinnen und Afrikaner durch . Berlin finanziert 
seit 2008 eine Regiestelle für den Gemeindedol-
metschdienst .

Das Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz 
hat das Projekt „Gesundheitsteams vor Ort“ initi-
iert, das an einem Modellstandort einen besonde-
ren Schwerpunkt auf das Thema Migration und 
Gesundheit legt . Die Maßnahmen zielen auf die 
Bereiche Teilnahme an Früherkennungsuntersu-
chungen, Gesundheitsfürsorge für Kinder- und Ju-
gendliche, Impfprophylaxe, Stillen, gesunde Er-
nährung, Bewegungsförderung, Zahngesundheit 
sowie psychische und psychosexuelle Gesund-
heit . 

Das Psychosoziale Zentrum für Migrantinnen 
und Migranten in Mecklenburg-Vorpommern be-
treut Menschen mit psychischen und psychosozi-
alen Störungen . Über Möglichkeiten des Gesund-
heitssystems und der Eigeninitiative im Gesund-
heitsbereich informiert ein Leitfaden in 15 Spra-
chen des schleswig-holsteinischen Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Se-
nioren . In Hamburg unterstützt und betreut ein 
Projekt türkische Familien mit behinderten Ange-
hörigen . 

Diese Auswahl an Projekten, die im Rahmen 
des Nationalen Integrationsplans entstanden 
sind oder fortgeführt wurden, zeigt bereits die 
Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten in dem Be-
reich . Die Beauftragte regt an, diese Projekte als 
Vorbild und Anregung für weitere Maßnahmen 
zu nutzen .

Mit der Weiterentwicklung des Nationalen In-
tegrationsplans zum Nationalen Aktionsplan In-
tegration soll das Thema Gesundheit und Pflege 
aufgrund seiner integrationspolitischen Bedeu-
tung zu einem eigenständigen Bereich ausge-
baut werden .
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9.4  Strategie zur Förderung  

der Kindergesundheit

Mit der Strategie zur Förderung der Kinderge-
sundheit651 verfolgt die Bundesregierung das Ziel, 
die gesundheitliche Chancengleichheit aller Kin-
der und Jugendlichen zu erhöhen . Insbesondere 
Kinder und Jugendliche aus sozial benachteilig-
ten Familien stehen hier im Mittelpunkt . Innerhalb 
dieser Gruppe bilden Kinder und Jugendliche aus 
Migrantenfamilien noch einmal eine gesonder- 
te Gruppe mit besonderen Auffälligkeiten und 
Schwierigkeiten, aber teilweise auch positiven 
Chancen .

Laut Mikrozensus 2005 stammt fast jedes drit-
te Kind und jeder dritte Jugendliche in Deutsch-
land aus einer Zuwandererfamilie (28,6 %) . Viele 
dieser Kinder leben in sozial schwachen Familien . 
Dies gilt zum Beispiel für 70 % der Kinder mit türki-
schem Migrationshintergrund und 50 % der Kinder 
aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion . 

Für die Kinder aus sozial benachteiligten Fami-
lien sind eine Reihe von Maßnahmen entwickelt 
worden, die darauf abzielen, die allgemeinen Vor-
aussetzungen für einen gesunden Lebensstil zu 
verbessern, zu einem gesunden Lebensstil zu mo-
tivieren und diesen in den Alltag der Kinder zu in-
tegrieren . Gesundheitliche Risiken sollen verrin-
gert, die physische und psychische Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen unterstützt und 
die Öffentlichkeit für das Thema Kindergesund-
heit sensibilisiert werden .

Die Strategie hat vier zentrale Handlungsfel-
der im Blick: Prävention und Gesundheitsförde-
rung ausbauen, gesundheitliche Chancengleich-
heit fördern, gesundheitliche Risiken mindern 
und die Situation beobachten, d .h . Grundlagen zu 
erforschen und Risiko- und Schutzfaktoren zu er-
mitteln . Die zeitliche Perspektive zur Umsetzung 
der Maßnahmen der Strategie reicht zunächst bis 
2012 . Zu der Strategie gehören Maßnahmen wie 
zum Beispiel Bereitstellung von Informationen 
zur Sensibilisierung für das Thema Essstörungen, 
Projekte zur Förderung der Ernährungs- und Ge-

651 Strategie der Bundesregierung zur Förderung der Kinder-
gesundheit, Bundesministerium für Gesundheit, Mai 2008, 
Berlin .

sundheitsbildung in Kitas, die Jugendkampagne 
„Rauchfrei“ zur Tabakprävention oder Elterninfor-
mationen zur gesunden psychosozialen Entwick-
lung der Kinder . Auch die Verbesserung der Früh-
erkennungsuntersuchungen für Kinder- und Ju-
gendliche ist Ziel verschiedener Maßnahmen der 
Strategie . 

Zu den Maßnahmen, die sich speziell an die 
Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen aus Fami-
lien mit Migrationshintergrund richten, gehören 
die Entwicklung einer Strategie zur Steigerung 
der niedrigeren Impfraten durch das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit mit dem Robert Koch-
Institut sowie die Erweiterung und Systematisie-
rung der türkisch-deutschen Elternbriefe durch 
das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend . 

Im Rahmen der Strategie zur Förderung der 
Kindergesundheit hat die Beauftragte gemeinsam 
mit dem Arbeitskreis Migration und öffentliche 
Gesundheit im September 2008 eine Experten-
konferenz zum Thema Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen in Familien mit Migrationshin-
tergrund veranstaltet . Expertinnen und Experten 
aus dem Gesundheitswesen, der Wissenschaft und 
der Praxis haben sich umfassend mit Themen wie 
Gesundheitsförderung, Müttergesundheit, Säug-
lingssterblichkeit, Ernährung und Bewegung, 
Stress- und Protektivfaktoren im Jugendalter im in-
terkulturellen Kontext, Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen in Familien ohne sicheren Auf-
enthaltsstatus und dem Stand der Forschung aus-
einandergesetzt . 

Die Ergebnisse dieser Tagung zeigen, dass nur 
mit einer nach Zielgruppen differenzierten Analy-
se eine migrantensensible Ausgestaltung der prä-
ventiven Angebote erreicht werden kann . Die Pa-
lette der Ursachen der Schwierigkeiten, die sich in 
Folge der Migration ergeben, reicht von Sprach-
barrieren, mitgebrachten Orientierungen, die auf 
die hiesige Kultur übertragen werden, Informati-
onsdefiziten über Prophylaxemöglichkeiten‚ ei-
nen Wandel der Lebensgewohnheiten ohne Wis-
sen um deren gesundheitsschädigende Wirkung 
bis zu Zugangsbarrieren zum Gesundheitssystem 
auf Seiten der Aufnahmegesellschaft . 
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Vor allem die Veränderung ungünstiger Ver-
haltensmuster (Ernährungs-, Bewegungs-, Mund-
gesundheits- und Inanspruchnahmeverhalten) 
erfordert eine Initiierung bzw . Intensivierung von 
Aktivitäten, die in den Bereich der Gesundheitser-
ziehung fallen . Diese sollen über bestehende An-
gebote der gesundheitlichen Versorgung sowie 
die Folgen gesundheitsgefährdenden Verhaltens 
informieren bzw . Kompetenzen eines gesund-
heitsbewussten Verhaltens vermitteln .652

Menschen mit Migrationshintergrund sind 
eine erreichbare Zielgruppe, wenn Barrieren ab-
gebaut und der Zugang zu den Angeboten er-
leichtert wird . Dies sollte vorzugsweise durch ent-
sprechende Veränderungen – also der interkultu-
rellen Öffnung – in den Regeleinrichtungen bei 
den Regelangeboten geschehen . Spezielle Ange-
bote für bestimmte Teilgruppen von Migrantin-
nen und Migranten sollten diese nur im Ausnah-
mefall ergänzen . Verbesserte Angebote der Ge-
sundheitsaufklärung und Gesundheitsvorsorge 
für Migrantinnen und Migranten fördern die ge-
sundheitliche Chancengleichheit und Integration 
und dienen damit der gesamten Gesellschaft . Ein 
gleichberechtigter Zugang aller Bevölkerungs-
gruppen zu Angeboten der Information, Motivati-
on und Kompetenzförderung ist das Ziel aller Be-
mühungen .653

Besonderer Unterstützungsbedarf für junge 
Familien besteht zum Zeitpunkt der Immigration 
und kurz danach . Offenbare Zugangsprobleme 
im Bereich von Vorsorge, Früherkennung und Prä-
vention bei zuwandernden oder vor kurzem zuge-
wanderten Kindern und ihren Familien erfordern 
zielgerichtete Maßnahmen im Rahmen einer Ge-
samtstrategie auf kommunaler, Landes- und Bun-
desebene . 

Chronisch kranke, behinderte und von Behin-
derung bedrohte Eltern und Kinder aus Minder-
heiten und Migrantengruppen stehen einer Kom-
bination von Anforderungen gegenüber . Ihre An-
liegen bedürfen besonderer Beachtung . Viele 

652 Vgl . Bärbel Maria Kurth, in: Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen in Familien mit Migrationshintergrund, Die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration (Hrsg .), Berlin 2009 .
653 Vgl . Pott, Elisabeth in: ebd .

notwendige gesundheitliche Maßnahmen für 
Schwangere und junge Kinder sind in nur be-
stimmten Zeitfenstern sinnvoll und später nicht 
oder nur eingeschränkt nachholbar . Sie sollten da-
her für alle Schwangeren und Kinder in Deutsch-
land unabhängig vom Aufenthaltsstatus offen 
sein .654

9.5  Aktionsplan zur Umsetzung der HIV/AIDS- 

Bekämpfungsstrategie

Um von HIV und Aids betroffenen Menschen in 
Deutschland eine Perspektive für ein Leben mit 
dem Virus zu geben und um weiteren Infizierun-
gen vorzubeugen, hat die Bundesregierung im 
Jahr 2007 den Aktionsplan zur Umsetzung der HIV/
AIDS-Bekämpfungsstrategie verabschiedet .655 Ein 
wesentlicher Bestandteil des Aktionsplans zur Um-
setzung der HIV/AIDS-Bekämpfungsstrategie ist 
die zielgruppenspezifische Prävention und Aufklä-
rung . Der Aktionsplan sieht u .a . vor, Studien zu Ein-
stellungen, Verhaltensweisen, Lebensbedingun-
gen von Migranten und Migrantinnen als Grundla-
ge für die Entwicklung von Aufklärungsmaterial zu 
nutzen . Die Entwicklung von Aufklärungsmaterial 
in einfachem Deutsch sowie in ausgewählten 
Fremdsprachen für Zielgruppen mit risikoreichem 
Verhalten ist ebenso Bestandteil wie redaktionel-
le Beiträge zu HIV, AIDS und weiteren sexuell über-
tragbaren Infektionen (STI) in Zeitschriften, Inter-
netplattformen, Radio, Fernsehen und anderen 
Medien . 

Hinzu kommt die Förderung der Fähigkeit von 
sozialen Diensten, sich für Migrantinnen und Mig-
ranten zu öffnen . Erreicht wird dies durch Fortbil-
dungsangebote der Deutschen Aids-Hilfe und der 
Träger von Beratungsstellen, damit Beraterinnen 
und Berater ihre Arbeit auch für Menschen mit Mi-
grationshintergrund leisten können . Auch die auf-
suchende Sozialarbeit für Menschen aus Gebie-
ten, in denen HIV besonders häufig auftritt, also 
aus den Ländern des südlichen Afrikas, zuneh-
mend auch aus Osteuropa und Asien ist ein Bau-
stein . Der Aktionsplan hat die verbindliche Auf-

654 Vgl . Sievers, Erika in: ebd .
655 Vgl . 7 . Lagebericht, S . 97 f .
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nahme von migrationsspezifischen Themen in die 
medizinische und psychosoziale Aus- und Weiter-
bildung zum Ziel, wie auch den Ausbau von Bera-
tungsangeboten vor und nach einem HIV-Test, die 
für die Zielgruppen einfach zugänglich sind . Der 
Zugang zu medizinischer und nicht medizinischer 
HIV/AIDS-Behandlung bei positivem Testergebnis 
soll erleichtert werden . Selbsthilfestrukturen sol-
len aufgebaut und gefördert werden sowie die 
aufsuchende Sozialarbeit für Menschen mit Mig-
rationshintergrund in besonders risikoreichen Um-
feldern verstärkt werden . 

Migrantinnen und Migranten werden im Rah-
men der Aidsprävention bislang noch nicht in aus-
reichendem Maß erreicht . Da es sich um eine sehr 
heterogene Gruppe handelt und in vielen Kultur-
kreisen das Thema Sexualität stark tabuisiert ist, ist 
die kultursensible und zielgruppenspezifische An-
sprache entsprechend schwierig . Vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit werden daher zwei Mo-
dellvorhaben gefördert: „GEMO – Gesundheitsför-
derung und HIV/AIDS-Prävention für Menschen 
aus Osteuropa in Baden-Württemberg“ in Träger-
schaft des Landesverband des Badischen Roten 
Kreuzes und der Aidshilfe Freiburg, das in mehre-
ren Landkreisen in Südbaden neue Ansprachekon-
zepte für die Zielgruppe der Migrantinnen und Mi-
granten aus Osteuropa entwickelt und umsetzt .

Das Forschungsprojekt des Wissenschaftszen-
tums Berlin (WZB) „Partizipative Entwicklung der 
HIV-Primärprävention mit Migrantinnen und Mig-
ranten“ befragt in einem ersten Schritt deutsch-
landweit Aidshilfen, Gesundheitsämter und wei-
tere Träger nach deren bisherigen Kooperations- 
und Ansprachekonzepten für die Gruppe der Mig-
rantinnen und Migranten . Im nächsten Schritt 
werden Best Practice Beispiele analysiert und auf 
deren Übertragbarkeit hin überprüft .

9.6  Kultursensible Maßnahmen der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung  

im Bereich Sexualaufklärung und  

Familienplanung 

Menschen mit Migrationshintergrund machen 
einen erheblichen Anteil der Bevölkerung in der 

reproduktiven Phase aus . Etwa ein Drittel der Ju-
gendlichen in Deutschland hat einen Migrations-
hintergrund . Daher richtet die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) im Bereich Se-
xualaufklärung und Familienplanung ihr Augen-
merk verstärkt auf die Lebenslage dieser Gruppe . 
Zahlreiche Maßnahmen wurden auf den Weg ge-
bracht, mit denen die BZgA auf der Grundlage ei-
nes von ihr entwickelten Konzeptes „Migrantin-
nen und Migranten als Zielgruppe in der Sexual-
aufklärung und Familienplanung“ die von ihr ein-
gegangenen Selbstverpflichtungen aus dem 
Nationalen Integrationsplan umsetzt . Die empiri-
sche Basis dieses Konzeptes sind verschiedene 
wissenschaftliche Untersuchungen, die sich u .a . 
mit den besonderen Erfordernissen im Hinblick 
auf die Ansprache oder Erreichbarkeit der Ziel-
gruppe befassen . 

Eine wichtige Datenbasis ist die im Auftrag der 
BZgA regelmäßig durchgeführte Repräsentativbe-
fragung zur Jugendsexualität, die seit 2005 zusätz-
lich zu den Jugendlichen deutscher Staatsangehö-
rigkeit im Alter zwischen 14 und 17 auch Mädchen 
und Jungen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
befragt . Die aktuellen Ergebnisse „Jugendsexuali-
tät 2010“ zeigen, dass Jungen aus Migrantenfamili-
en früher und häufiger sexuell aktiv sind als ihre 
deutschen Geschlechtsgenossen . Mädchen mit 
Migrationsgeschichte sind insgesamt sehr viel zu-
rückhaltender als Mädchen deutscher Staatsange-
hörigkeit . Insgesamt ist das Verhütungsbewusst-
sein sowohl bei den Mädchen, besonders aber bei 
den Jungen nicht so stark ausgeprägt wie bei den 
Jugendlichen deutscher Staatsangehörigkeit . 17 % 
der Mädchen und 22 % der Jungen haben nieman-
den, mit dem sie sexuelle Themen bereden kön-
nen . Im Vergleich dazu trifft das nur auf 8 % der 
deutschen Mädchen und 18 % der deutschen Jun-
gen zu, bei denen das Elternhaus eine wichtige Be-
zugsperson für die Sexualaufklärung darstellt . Für 
alle Jugendliche ist der schulische Sexualkundeun-
terricht ein wichtiger Wissensvermittler . Hier wer-
den deutsche und ausländische Jugendliche glei-
chermaßen gut erreicht .

Dass Jugendliche mit Migrationsgeschichte 
ein hohes Interesse an Informationen zu Liebe,  
Sexualität und Partnerschaft haben, zeigt auch 
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die im Jahr 2010 veröffentlichte Repräsentativbe-
fragung „Sexualität und Migration“, die die BZgA 
zusammen mit dem Forschungsinstitut Sinus So-
ciovision durchgeführt hat . Eine repräsentative 
Stichprobe Jugendlicher im Alter von 14 bis 17 Jah-
ren mit Migrationshintergrund wurde nach ihren 
Einstellungen und Bedürfnissen sowie Informati-
onsinteressen und Medienpräferenzen im Zusam-
menhang mit Sexualität, Liebe und Partnerschaft 
befragt . Aussagen zur Lebenswelt und zur sozia-
len Lage der Jugendlichen, zu ihrem Migrations-
hintergrund und zu Aspekten der Integration zei-
gen die Heterogenität der Gruppe, die weniger 
durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Mi-
grationspopulation als durch Milieuunterschiede 
bestimmt wird .

Die Studie liefert daher wertvolle Informatio-
nen, die dazu beitragen, die Zugangswege der 
Sexualaufklärung zu optimieren .

Ein wichtiges Beispiel für kultursensible Aufklä-
rung ist die 2009 von der BZgA herausgegebene 
Präventionsmappe „Körperwissen und Verhü-
tung“ zur Beratung von Menschen aus verschie-
denen Kulturen, die speziell für Fachkräfte entwi-
ckelt wurde . Die Präventionsmappe ist geeignet 
für die Arbeit mit Menschen aus unterschiedli-
chen kulturellen Milieus, insbesondere mit gerin-
gen Sprachkenntnissen und/oder geringer Bil-
dung . Die Mappe wird durch einfache Sprache 
und sensible Bebilderung den Bedürfnissen und 
dem Verständnis der Zielgruppe gerecht .

9.7  Interkulturelle Öffnung  

des Gesundheitswesens

Die interkulturelle Öffnung der Einrichtungen 
des Gesundheitswesens soll Migrantinnen und Mi-
granten durch Abbau von Barrieren den Zugang 
zu einer angemessenen, gesundheitlichen Ver-
sorgung sowie zu den Angeboten der Vorsorge 
und Beratung ermöglichen . Mit der interkulturel-
len Öffnung im Gesundheitswesen werden die 
Unterschiede in den Bedürfnissen und Verhaltens-
weisen der Menschen für das medizinische und 
pflegerische Personal sichtbar . Erst durch Kennt-

nis der Quellen für Missverständnisse wird eine ad-
äquate Behandlung und Versorgung ermöglicht .

Andere Konzepte und Wahrnehmungen von 
Gesundheit und Krankheit sind häufig kulturell be-
dingt . Gleiche Erkrankungen können sich bei 
Menschen aus verschiedenen Kulturen durch un-
terschiedliche Symptome offenbaren . Auch exis-
tieren unterschiedliche, z . T . religiöse, Vorstellun-
gen über die Entstehung und Heilung von Krank-
heiten . Hinzu kommt, dass häufig Unkenntnis 
über die Funktionsweise unseres Gesundheitssys-
tems besteht . Diese kulturellen Unterschiede kön-
nen sich in den unterschiedlichsten Formen äu-
ßern, z . B . im Besuchsverhalten im Krankenhaus, 
bei Schmerzensäußerungen, Trauerbräuchen, Er-
nährungsgewohnheiten, Hygienevorstellungen 
oder Schamempfinden .

Gerade vor dem Hintergrund der Kenntnis kul-
turell bedingter unterschiedlicher Bedürfnisse 
und Verhaltensweisen ist es jedoch für das Perso-
nal im Gesundheitswesen gleichzeitig unerläss-
lich, Menschen als Individuen und nicht stereoty-
pisierend als Vertreter einer Ethnie, einer Religi-
onsgemeinschaft oder eines Landes wahrzuneh-
men . Es gilt zu vermeiden, dass die vermeintlich 
migrantensensible Versorgung zu Diskriminie-
rung und Stereotypisierung führt . Nicht alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshin-
tergrund verfügen allein aufgrund ihrer Herkunft 
über die erforderliche interkulturelle Kompetenz; 
nicht alle Migrantinnen und Migranten einer Her-
kunftsregion legen in gleichem Maße Wert auf 
religiöse Ernährungsvorschriften oder werden 
von den Sitten und Gebräuchen ihrer Herkunfts-
kultur bestimmt .

Eines der grundlegenden Anliegen der interkul-
turellen Öffnung ist die sprachliche Verständigung . 
Sie stellt nicht nur eine adäquate medizinische und 
pflegerische Versorgung sicher, sondern ist auch 
für die Erfüllung der ärztlichen Aufklärungspflicht 
unerlässlich . Für eine adäquate sprachliche Ver-
ständigung sind interkulturell und medizinisch ge-
schulte Dolmetscher erforderlich . Der Einsatz von 
„Laienübersetzern“ wie Angehörigen oder Pflege- 
und Reinigungspersonal ist kein geeignetes Mittel, 
da es hier an Kenntnissen der medizinischen Hin-
tergründe fehlt und die Privatsphäre der Patientin-
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nen und Patienten verletzt wird . Aber nicht allein 
medizinisches Wissen und Fremdsprachenkennt-
nisse sind bei Personen, die als Dolmetscher einge-
setzt werden, erforderlich . Es müssen auch Kennt-
nisse über die Herkunftskulturen und -gesellschaf-
ten vorhanden sein, um Missverständnissen vor-
zubeugen, bzw . diese klären zu können . Die Be- 
auftragte regt daher an sicherzustellen, dass ins- 
besondere Krankenhäuser Kostenerstattung für 
Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen erhal-
ten . Dies kann z . B . durch Aufnahme in der Leis-
tungskatalog des SGB V erfolgen .656

9.8 Beschluss der In tegrationsministerkonferenz 

der Länder zur Verbesserung des Zugangs 

zum Gesundheitswesen von Migrantinnen 

Einzelne Elemente der interkulturellen Öff-
nung des Gesundheitswesens finden sich auch im 
Beschluss der Integrationsministerkonferenz der 
Länder vom 19 .3 .2010 zur Verbesserung des Zu-
gangs zum Gesundheitswesen für Migrantinnen 
wieder . Der Beschluss geht davon aus, dass Mig-
rantinnen eine Schlüsselfunktion im Hinblick auf 
ihre eigene Gesundheit und die ihrer Familien zu-
kommt . Es werden bestehende Maßnahmen be-
schrieben, die dazu beitragen sollen, Zugangs-
barrieren für Migrantinnen abzubauen . Hierzu 
gehören zielgruppenspezifische Veranstaltungen 
zu frauenspezifischen Gesundheitsthemen und 
zu Themen der Gesundheitsprävention, besonde-
re Gesundheitsinformationen für Migrantinnen, 
der Aufbau eines Sprachmittlerdienstes und Schu-
lungen zur interkulturellen Kompetenz im Ge-
sundheitswesen . Auch die Gewinnung von Mig-
rantinnen für Gesundheitsberufe, die Erleichte-
rung der Anerkennung von Berufsabschlüssen zur 
Berufsausübung von ausländischen Ärztinnen 
und Ärzten sowie Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten werden als Maßnahmen benannt . 
Die Förderung der Beteiligung von Migrantinnen 
bei der Erstellung von kultursensiblen Konzepten 
sowie die migrationssensible Ausgestaltung der 
Gesundheitsforschung und -berichterstattung 
werden in dem Beschluss empfohlen . 

656 Vgl . 7 . Lagebericht, S . 98 .

Die Beauftragte begrüßt, dass die Integrati-
onsministerkonferenz sich dem Thema des besse-
ren Zugangs zum Gesundheitswesen widmet . Sie 
empfiehlt, beide Geschlechter gleichermaßen 
einzubeziehen und in den Maßnahmen nicht al-
lein auf Migrantinnen abzuzielen, sondern auch 
Männer mit zu berücksichtigen . Andernfalls be-
steht die Gefahr der Zuschreibung einer besonde-
ren Bedürftigkeit bei Frauen mit Migrationshin-
tergrund bezüglich ihrer Gesundheit und gleich-
zeitig einer besonderen Zuständigkeit für das 
Thema . Das Thema der Zugangsbarrieren in der 
Gesundheitsversorgung gilt für aber beide Ge-
schlechter gleichermaßen; Männer mit Migrati-
onshintergrund sind nicht der Verantwortung für 
die Gesundheit ihrer Familien entbunden . Die Be-
auftragte würde es begrüßen, wenn die Gesund-
heitsministerkonferenz über die von der Integra-
tionsministerkonferenz vorgenommene beispiel-
hafte Beschreibung der vorhandenen Maßnah-
men hinaus konkrete Maßnahmen verbindlich 
vereinbaren würde .

9.9  Empfehlungen zur Versorgung von Migran-

tinnen und Migranten im Krankenhaus

Eine nicht kultursensible Versorgung von Men-
schen mit Migrationshintergrund im Krankenhaus 
kann verschiedene unerwünschte Folgen haben . 
Hierzu gehören Fehldiagnosen, unnötige Mehr-
fachuntersuchungen, Chronifizierungen, lange 
Liegezeiten, verfrühte Entlassungen und daraus 
resultierende Wiederaufnahmen nach Ver-
schlechterung des Gesundheitszustands . Auch Ir-
ritationen von Erkrankten und Beschäftigten in 
der stationären Versorgung sowie der Angehöri-
gen können mit der interkulturellen Versorgung 
vermieden werden . Nicht nur die besonderen Be-
dürfnisse der Patientinnen und Patienten mit Mig-
rationshintergrund finden so Berücksichtigung . 
Auch dem behandelnden und pflegenden Perso-
nal wird die Versorgung dieser Patientinnen und 
Patienten erleichtert . Gesundheitsleistungen 
werden optimiert, Kosten gesenkt und die Be-
handlungszufriedenheit aller Beteiligten verbes-
sert sich . 
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Um die Versorgung von Menschen mit Migra-
tionshintergrund im Krankenhaus zu verbessern, 
hat der Arbeitskreis Migration und öffentliche Ge-
sundheit Empfehlungen entwickelt .657 Sie sollen 
helfen, die bestehenden informationsbedingten, 
kulturellen und kommunikativen Barrieren bei 
der Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe zu 
überwinden: Der Arbeitskreis empfiehlt die Ein-
richtung von mit der nötigen innerbetrieblichen 
Kompetenz ausgestatteten Integrationsbeauf-
tragten in den Krankenhäusern . So kann eine 
wirksame und nachhaltige Verbesserungen in der 
Versorgung von Migrantinnen und Migranten 
nicht nur begonnen, sondern auch kontinuierlich 
fortgeführt werden .

Die wachsende und älter werdende Gruppe 
von Menschen mit Migrationshintergrund sowie 
die Leistungsverdichtung und Personalverknap-
pung im klinischen Bereich sind Faktoren, die zu 
erheblichen Störungen in der Kommunikation 
und in den Betriebsabläufen führen können . Diese 
werden sich auf die Behandlungsergebnisse aller 
Patientinnen und Patienten auswirken . Um dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken, wird deshalb 
empfohlen, die Sicherung interkultureller Kompe-
tenz – personell und organisatorisch verbindlich 
– in das Ablaufsystem von stationären Versorgern 
einzubinden . 

Hinzu kommt, dass Krankenhäuser in Zeiten 
verschärften Wettbewerbs gehalten sind, Maß-
nahmen zur Kundenbindung und Umsatzsteige-
rung zu ergreifen . Das Einsetzen von Integrations-
beauftragten ist geeignet, die wachsende Klien-
tel mit Migrationshintergrund anzusprechen, für 
die Klinik zu gewinnen und angemessen zu versor-
gen . Zur interkulturellen Öffnung gehört auch die 
Prozess- und Ablaufoptimierung, die Ressourcen 
einspart . Im Wettbewerb der Kliniken untereinan-
der werden so ökonomische Vorteile hinsichtlich 
der Inanspruchnahme klinischer Leistung durch 
Patientinnen und Patienten anderer Sprachen 
und Kulturen möglich .

Um sprachbedingte Versorgungsschwierigkei-
ten in der Kommunikation zwischen Ärztinnen 

657 www .bundesregierung .de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/
Themen/Gesellschaft/Gesundheit/2009-09-01-empfehlun-
gen-arbeitskreis-gesundheit .html .

und Ärzten, dem Pflegepersonal und Patientinnen 
und Patienten sowie Angehörigen abzubauen 
und Verständnisschwierigkeiten inhaltlicher Art 
zu minimieren, sollten für den Einsatz im Gesund-
heitswesen qualifizierte Dolmetscherinnen und 
Dolmetscher sowie Sprachmittlerinnen und 
Sprachmittler eingesetzt werden . Ob diese aus 
dem eigenen medizinischen bzw . pflegerischen 
Mitarbeiterpool zur Verfügung stehen oder ex-
tern gewonnen werden, ist je nach der Situation 
der Kliniken zu entscheiden . 

Da nicht immer vorausgesetzt werden kann, 
dass Patientinnen und Patienten mit Migrations-
hintergrund über ausreichende Deutschkenntnis-
se verfügen, sollte mehrsprachiges Informations-
material angeboten werden . Insbesondere gilt 
dies für Formulare für medizinische Eingriffe, 
Form- und Merkblätter zum Aufenthalt und zu al-
len Aufklärungsmaterialien und Einverständniser-
klärungen .

Viele Patientinnen und Patienten mit Migrati-
onshintergrund sind nicht ausreichend über ihre 
Krankheit, eventuelle Therapieformen und Hei-
lungschancen informiert . Das gleiche gilt häufig 
für ihre Familienangehörigen . Entsprechend dem 
Bedarf der Patientinnen und Patienten mit Migra-
tionshintergrund können gezielte Angebote ent-
wickelt werden, wie z . B . fremdsprachliche ärztli-
che und pflegerische Sprechstunden, klinikinter-
ne interkulturelle Supervisionen, Informations-
abende, Klinikführungen, Patientengruppen, Prä- 
ventionsangebote, etc .

Die interkulturelle Öffnung ist eine Quer-
schnittsaufgabe, die einen festen Platz im Quali-
tätsmanagement einnehmen sollte . Sie sollte Be-
standteil der Arbeit klinikinterner Gremien und 
Arbeitskreise, in denen Pläne und Konzepte zur 
Zukunft der Klinik behandelt und thematisiert 
werden, sein . Auch eine organisatorisch gesicher-
te, kontinuierliche Absprache mit der Betriebslei-
tung zur Versorgung von Patientinnen und Patien-
ten mit Migrationshintergrund ist unverzichtbar . 
Notwendige Maßnahmen zur interkulturellen 
Öffnung und Kompetenzerweiterung sollen ab-
gestimmt werden ebenso wie Veränderungen im 
Anforderungsprofil bei Neueinstellungen .
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Auch die Erhöhung der Zahl der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund 
ist notwendig . Außer der gezielten Einstellung 
von Personal mit Migrationshintergrund stellt in-
terkulturelles Training einen wichtigen Beitrag 
zur Erhöhung der Migrantenfreundlichkeit von 
Krankenhäusern dar . Deshalb empfiehlt es sich, in-
terkulturelle Themen zu einem festen Bestandteil 
der internen Fort- und Weiterbildungscurricula zu 
machen .

In Krankenpflegeschulen soll das Curriculum 
hinsichtlich interkultureller Kompetenzen erwei-
tert und überarbeitet werden . Die bereits vorhan-
dene Fachlichkeit der kultursensiblen Pflege soll 
an allen Weiter- und Fortbildungsinstitutionen 
durch besondere Angebote kontinuierlich weiter-
entwickelt und intensiviert werden .

Es gibt an einigen Krankenhäusern bereits 
gute Ansätze zur Umsetzung dieser Empfehlun-
gen, die im Folgenden beispielhaft aufgeführt 
werden:

Eine planvolle und kontinuierliche interkultu-
relle Öffnung des Unternehmens betreibt z . B . das 
Städtische Klinikum München GmbH seit 2005 
durch die Installierung des „Fachreferates Inter-
kulturelle Versorgung“ auf der Ebene der Ge-
schäftsleitung . Ziel ist die Erhöhung der Versor-
gungsqualität und eine gezielte Kundenakquise 
im Migrationsbereich . Seit 2006 wird auf freiwilli-
ger Basis die Nationalität aller Patientinnen und 
Patienten erfasst und strategisch ausgewertet . 
Kernstück der migrationsspezifischen Arbeit ist 
der hausinterne Dolmetscherdienst, der in einem 
strukturierten System mit über 100 geschulten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Medizin 
und Pflege und einem Sprachpool von derzeit 35 
Sprachen Personal wie Patientinnen und Patien-
ten sowie Angehörigen kostenlos zur Verfügung 
steht . Der Dolmetscherdienst ermöglicht zusätz-
lich die Durchführung von Spezialangeboten wie 
fremdsprachige Spezialsprechstunden, Patien-
ten-Informationsveranstaltungen und Selbsthilfe-
angebote . 

Gute Erfahrungen mit professionellen Integra-
tionsbeauftragten hat auch die LVR-Klinik Köln 
(Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität 
Köln) gemacht . Seit Ende 2006 steht zur struktu-
rellen Verbesserung der psychiatrischen Versor-
gung von Migrantinnen und Migranten ein Integ-
rationsbeauftragter zur Verfügung . Zu seinen 
Aufgaben gehört die Erarbeitung von Qualitäts-
kriterien, anhand derer eine effiziente psychiatri-
sche, psychotherapeutische und psychosoziale 
Versorgung von Migrantinnen und Migranten ge-
währleistet und im Handlungskonzept der Ein-
richtung dauerhaft, konkret und messbar veran-
kert werden können . Er erstellt und aktualisiert 
regelmäßig Arbeitshilfen für das Fachpersonal, 
wie z . B . Fremdsprachen-, Dolmetscher-, Berufs-
betreuerlisten, Reha- und Psychosomatik-Klini-
ken mit fremdsprachigem Angebot, Übersetzun-
gen klinikinterner Formulare, Informationen zu 
Religionen und Essgewohnheiten . Weitere Auf-
gaben sind neben Einzel- und Teamsupervisio-
nen, interne Fort- und Weiterbildungsangebote 
und eine Sprechstunde für interkulturelle Fragen . 
Für Patientinnen und Patienten mit Migrations-
hintergrund und deren Angehörige werden 
fremdsprachige Informationen über psychische 
Erkrankungen und deren Behandlungen angebo-
ten . Der Integrationsbeauftragte ist für die Im-
plementierung interkultureller Kompetenzen in 
die Klinikstrukturen und Sensibilisierung des 
Fachpersonals für den Umgang mit Menschen un-
terschiedlicher kultureller, religiöser und ethni-
scher Hintergründe zuständig . Er ist Ansprech-
partner in allen Fragen, die die Versorgung von 
Patientinnen und Patienten mit Migrationshin-
tergrund betreffen .

Seit 1991 wird in Marburg an der Vitos-Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie ein Angebot für 
Patientinnen und Patienten türkischer Herkunft 
aufgebaut, das ambulante und stationäre Zu-
gangswege umfasst . Da mehr als die Hälfte der 
Patientinnen und Patienten außerhalb des Ein-
zugsgebietes der Klinik lebt, wurde ein Konzept 
entwickelt, das die einweisenden Ärztinnen und 
Ärzte in die Behandlung einbindet . Vor jeder am-
bulanten Untersuchung durch muttersprachli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein 
Fragebogen an die überweisende Ärztin oder 
den überweisenden Arzt verschickt . Nach einem 
ambulanten Vorgespräch werden transkulturelle 
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Besonderheiten und Therapiealternativen doku-
mentiert . Die Zuweisungen türkischer Patientin-
nen und Patienten zur transkulturell arbeitenden 
Ambulanz der Vitos Klinik Marburg werden konti-
nuierlich in Bezug auf Charakteristika der Über-
weiserinnen und Überweiser und der türkischen 
Patientinnen und Patienten deskriptiv analysiert . 
Knapp 40 % dieser Patientinnen und Patienten 
werden mit kultursensiblem Konzept auf einer 
spezialisierten Station der Klinik gemeinsam mit 
deutschen Patienten behandelt . Auch während 
der stationären Behandlung wird enger Kontakt 
zu den überweisenden Ärzten gehalten, um die 
Behandlungsschwerpunkte zu vermitteln . Ob-
wohl die stationäre Kapazität begrenzt ist, wird 
das Marburger Angebot seit Jahren in verstärk-
tem Maße genutzt . Im Dezember 2009 wurde 
ein Migrationsbeauftragter für das Vitos Klinikum 
Gießen-Marburg benannt, um migrationssen- 
sible Konzepte für alle Abteilungen der drei Klini-
ken zu entwickeln und umzusetzen .

Auch in der Psychiatrischen Institutsambulanz 
in der Psychiatrischen Universitätsklinik der Cha-
rité im Sankt Hedwig Krankenhaus Berlin (Psychi-
atrische Institutsambulanz) wird ein mutter-
sprachliches Therapieangebot für Patientinnen 
und Patienten mit türkischem Migrationshinter-
grund zur Verfügung gestellt . Für alle anderen 
Patientinnen und Patienten mit Migrationshin-
tergrund wird regelmäßig bei Bedarf ein professi-
oneller Kultur- und Sprachmittler eingesetzt . 
Auch bei z . T . sehr spärlichen Deutschkenntnissen 
der Patientinnen und Patienten und sonstiger 
schlechter Verständigung erfolgt kein Einsatz 
sog . „Zufallsdolmetscher“ . Durch das kultursensi-
ble multimodale Behandlungskonzept gelingt 
die Integration von Patientinnen und Patienten 
mit Migrationshintergrund in das Regelversor-
gungssystem der Institutsambulanz . Es wird das 
Konzept eines Doppel–Bezugstherapeutensys-
tems (Betreuung jeweils durch ein ärztliches und 
ein nicht-ärztliches Teammitglied) umgesetzt, 
das sich bislang gut bewährt . Alle therapeuti-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behan-
deln als Bezugstherapeuten Patientinnen und 
Patienten mit Migrationshintergrund . In regel-
mäßigen Intervisionen, Fallbesprechungen mit 
Bezugstherapeuten und/oder in Teambespre-

chungen sowie in Einzelfall-Supervisionen wird 
der Behandlungsverlauf überprüft, Problemfel-
der benannt und beleuchtet, sowie das weitere 
Procedere erneut abgeklärt . Dabei werden kul-
turspezifische, migrationsspezifische und soziale 
Aspekte bedacht .

Die Beauftragte begrüßt die Ansätze zur Um-
setzung der Empfehlungen in den Krankenhäu-
ser . Sie regt an, den Prozess zu unterstützen, in-
dem Elemente der Empfehlungen in bestehende 
Zertifizierungsangebote integriert werden . Auf 
diese Weise wird sich der Anreiz zur interkulturel-
len Öffnung für die Einrichtungen zusätzlich er-
höhen . 

9.10 Berufsausübungserlaubnis und Approbation  

von Drittstaatsangehörigen in akademi-

schen Heilberufen

In Deutschland darf in den akademischen Heil-
berufen grundsätzlich nur approbiert werden, 
wer die deutsche oder die Staatsangehörigkeit ei-
nes Mitgliedstaats der Europäischen Union, eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder 
der Schweiz besitzt .658 Die Approbation nach der 
Bundesärzteordnung erlaubt die selbständige 
und uneingeschränkte ärztliche Berufsausübung . 
Ausnahmen von dem sogenannten „Deutschen-
vorbehalt“ bzw .von dem „Staatsangehörigkeits-
privileg“ dürfen nach § 3 Abs . 3 BÄO im Ermessens-
wege nur in besonderen Ausnahmefällen oder aus 
Gründen des öffentlichen Gesundheitsinteresses 
gemacht werden . 

Von der rechtlichen Einschränkung im Bereich 
der Approbation sind in der Praxis grundsätzlich 
drittstaatsangehörige „Bildungsinländer“ betrof-
fen, die noch nicht eingebürgert sind . Grund für 
eine nicht erfolgte Einbürgerung kann z . B . sein, 
dass die Betroffenen

658 Dies betrifft Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und -ärz-
te, Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Apothekerin-
nen und Apotheker und Tierärztinnen und –ärzte . Vgl . z . B . 
den 7 . Lagebericht, Kapitel II .7, S . 179 und den 6 . Lagebericht 
C I .2 .1 .8 .2, S . 335 .
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n die für die Einbürgerung erforderlichen Auf-
enthaltszeiten im Bundesgebiet noch nicht 
vorweisen können,659

n der bereits gestellte Einbürgerungsantrag – 
aus welchen Gründen auch immer – noch nicht 
zu einer Einbürgerung geführt hat660 oder

n ein Einbürgerungsantrag aus persönlichen 
Gründen (noch) nicht gestellt wurde .

Aber auch drittstaatsangehörige „Bildungs-
ausländer“, die über eine der deutschen Ausbil-
dung gleichwertige ausländische Berufsausbil-
dung verfügen, sind von der Einschränkung be-
troffen . Im Ergebnis bleibt diesen beiden Perso-
nengruppen – im Folgenden nur beispielhaft auf 
den Arztberuf bezogen – allein der Weg in eine 
abhängige Beschäftigung als Ärztin oder Arzt mit 
einer Berufsausübungserlaubnis nach § 10 BÄO .

9.10.1  Rechts- und Anwendungsprobleme bei 

der Erteilung der Berufsausübungs- 

erlaubnis

Die Berufsausübungserlaubnis kann nach § 10 
Abs . 1 bzw . 2 BÄO grundsätzlich nur befristet bis 
zu einer Höchstdauer von vier Jahren z . B . zur 
Facharztausbildung erteilt werden . § 10 Abs . 3 
BÄO sieht darüber hinaus vor, dass die Berufsaus-
übungserlaubnis nur ausnahmsweise im Interes-
se der ärztlichen Versorgung oder nur für be-
stimmte eng umgrenzte Gruppen von Auslände-
rinnen und Ausländern über vier Jahre hinaus er-
teilt und verlängert werden darf . Eine solche 
Verlängerung der Berufserlaubnis können grund-
sätzlich erhalten:

n unanfechtbar anerkannte Asylberechtigte 
nach Art . 16a GG, Personen mit einer Niederlas-
sungserlaubnis nach § 23 Abs . 2 AufenthG, 

n Personen, die mit einem Deutschen, einem EU- 
oder EWR-Staatsangehörigen verheiratet oder 

659 Dies ist nicht selten, weil in einigen Bundesländern Studi-
enzeiten nicht als gewöhnlicher Aufenthalt auf die für die Ein-
bürgerung notwendigen Zeiten angerechnet werden .
660 Vgl . zu den möglichen Problemen im Einbürgerungsver-
fahren Kapitel III 1 .2 .1 .

eine Lebenspartnerschaft eingegangen sind 
oder 

n Ausländerinnen und Ausländer, die eine Ein-
bürgerungszusicherung besitzen, der Einbür-
gerung aber Gründe entgegenstehen, die sie 
nicht selbst beseitigen können .

Dies ist integrationspolitisch jedenfalls für jene 
Drittstaatsangehörigen problematisch, die nicht 
von § 10 Abs . 3 BÄO erfasst werden wie, z . B . Flücht-
linge nach der Genfer Flüchtlingskonvention, sub-
sidiär Geschützte661 und Bleibeberechtigte nach 
§§ 23a und 23 Abs . 1 AufenthG, die jedoch gleich-
wohl über eine Bleibeperspektive verfügen . Im 
Folgenden sollen neben diesen integrationspoliti-
schen Überlegungen auch europarechtliche Vor-
gaben - insbesondere Richtlinien der Europäi-
schen Union, die Drittstaatsangehörigen Rechte 
einräumen – berücksichtigt werden .

9.10.1.1  Rechtsprobleme mit Blick auf das  

Sekundärrecht der Europäischen Union  

zu Drittstaatsangehörigen

Da die Berufsfreiheit in Art . 12 Abs . 1 GG ein 
„Deutschengrundrecht“ ist, lässt sich eine zurück-
haltende Erteilungs- bzw . Verlängerungspraxis 
bei der Berufsausübungserlaubnis verwaltungs-
gerichtlich oft nur in den Fällen korrigieren, in de-
nen eine Ermessensreduzierung „auf Null“ gege-
ben ist . Die Fallkonstellationen, in denen offen-
sichtliche Konflikte mit höherrangigem Recht 
auftreten würden, wurden in der Vergangenheit 
entweder auf Grund der Rechtsprechung in § 10 
Abs . 3 BÄO aufgenommen – wie die Wertungen 
des Art . 6 GG in § 10 Abs . 3 S . 1 Nr . 3 BÄO – oder sie 
werden in der Praxis entgegen dem Wortlaut des 
§ 10 Abs . 3 BÄO gelöst . Das geltende Sekundär-
recht der Europäischen Union zu Drittstaatsange-
hörigen macht nun aus Sicht der Beauftragten 
weitergehende Änderungen in § 10 BAÖ, insbe-

661 Zu diesen beiden Gruppen siehe unten die Ausführungen 
zur Qualifikationsrichtlinie 2004/83/EG .
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sondere hinsichtlich der Verlängerungsmöglich-
keit der Berufsausübungserlaubnis erforderlich .662

Daueraufenthaltsrichtlinie 

Art . 11 Abs . 3 a) der Richtlinie 2003/109/EG re-
gelt, dass die Mitgliedstaaten die Gleichbehand-
lung von Daueraufenthaltsberechtigten mit eige-
nen Staatsangehörigen bei unselbstständigen 
und selbstständigen Erwerbstätigkeiten ein-
schränken dürfen . Zugangsbeschränkungen, die 
gemäß den bestehenden nationalen oder ge-
meinschaftlichen Rechtsvorschriften eigenen 
Staatsangehörigen und Unions- oder EWR-Bürge-
rinnen und -Bürgern vorbehalten sind, können – 
so die Richtlinie – beibehalten werden . 

§ 10 BÄO ist allerdings weder eine nationale 
noch eine gemeinschaftsrechtliche Rechtsvor-
schrift in diesem Sinne, da sie insbesondere Dritt-
staatsangehörigen die abhängige befristete oder 
unbefristete Ausübung des Arztberufes ermög-
licht . Daraus folgt, dass Personen, die unter die 
Richtlinie 2003/109/EG fallen, in § 10 BÄO aufzu-
nehmen sind . Darüber hinaus sind Daueraufhälti-
ge nach Art . 11 Abs . 1c) der Richtlinie bei der Prü-
fung ihrer Zeugnisse und Diplome zu behandeln 
wie deutsche Staatsangehörige .663

Qualifikationsrichtlinie

Aus Sicht der Beauftragten müsste auch Dritt-
staatsangehörigen, denen nach der Richtlinie 
2004/83/EG zum Flüchtlingsschutz und zum sub-
sidiären Schutz internationaler Schutz zuerkannt 
worden ist, die Berufsausübungserlaubnis nach 
§ 10 Abs . 3 BÄO zwingend erteilt werden . Sie wä-
ren also durch eine gesetzliche Änderung in den 
Anwendungsbereich der Vorschrift aufzuneh-
men .

Art . 26 Abs . 1 der Qualifikationsrichtlinie sieht 
für GFK-Flüchtlinge die Aufnahme einer unselbst-
ständigen „Erwerbstätigkeit nach den Vorschrif-

662 Europarechtlich dürfte jedenfalls auch die Diskriminierung 
der Unionsbürgerinnen und -bürger im Vergleich zu Dritt-
staatsangehörigen zu monieren sein . Erstere können nach 
dem Wortlaut der Vorschrift eine unbefristete Verlängerung 
der Berufsausübungserlaubnis nur erhalten, wenn dies im In-
teresse der ärztlichen Versorgung liegt .
663 Hierzu vgl . in diesem Bericht Kapitel II 3 .

ten vor, die für den betreffenden Beruf oder für die 
öffentliche Verwaltung allgemein gelten .“ Die 
mitunter beobachtbare Praxis, nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention anerkannten Flüchtlingen 
mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs . 2  
AufenthG die Berufsausübungserlaubnis nach § 10 
Abs . 3 BÄO gegen den Wortlaut der Bundesärzte-
ordnung zu erteilen, reicht nicht aus .

Für subsidiär zu schützende Ausländerinnen 
und Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Abs . 3 AufenthG sieht Art . 26 Abs . 3 der 
Qualifikationsrichtlinie vor, dass die nationale Ar-
beitsmarktlage für einen begrenzten Zeitraum 
nach Maßgabe des einzelstaatlichen Rechts – z . B . 
über die Durchführung einer beschäftigungsver-
fahrensrechtlichen Vorrangprüfung – berücksich-
tigt werden kann . Dies bedeutet aus Sicht der Be-
auftragten jedoch lediglich, dass subsidiär Ge-
schützte mit Blick auf § 9 Beschäftigungsverfah-
rensverordnung spätestens nach drei Jahren 
Aufenthalt oder zweijähriger Beschäftigung im 
Bundesgebiet Zugang zu einer offenen Stelle 
ohne Arbeitsmarktprüfung haben . Mit § 26 Abs . 3 
Qualifikationsrichtlinie kann jedoch nicht die Ver-
sagung der Erteilung einer Berufsausübungser-
laubnis für einen subsidiär Geschützten begrün-
det werden, wenn eine offene Stelle nicht von ei-
ner bevorrechtigten Arbeitnehmerin bzw . einem 
bevorrechtigten Arbeitnehmer besetzt werden 
kann . Es lässt sich darüber hinaus nicht rechtferti-
gen, subsidiär Geschützte von § 10 Abs . 3 BÄO aus-
zuschließen .

„Blue Card“-Richtlinie 

Für Ausländerinnen und Ausländer, die unter 
die Richtlinie 2009/50/EG fallen, ist hinsichtlich 
der unselbstständigen Erwerbstätigkeit Art . 12 
Abs . 1 S . 2 der Richtlinie zu beachten . Er eröffnet 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Auslände-
rinnen und Ausländer mit einer „Blue Card“ nach 
zwei Jahren eigenen Staatsangehörigen gleich-
zustellen . Art . 12 Abs . 4 ermöglicht es darüber  
hinaus, den Zugang zu unselbständigen Erwerbs- 
tätigkeiten, die nur eigenen Staatsangehöri- 
gen, Unionsbürgerinnen und -bürgern sowie für 
Staatsangehörige aus den EWR-Staaten offen ste-
hen, weiter beschränkt zu halten . Die Berufsaus-
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übungserlaubnis nach § 10 Abs . 3 BÄO steht auch 
Drittstaatsangehörigen offen . Die unselbständi-
ge Ausübung der ärztlichen Tätigkeit kann für 
„Blue Card“-Inhaberinnen und -Inhaber damit 
nicht nach Art . 12 Abs . 4 der „Blue Card“-Richtlinie 
beschränkt werden . Personen, die unter die Richt-
linie fallen, muss eine Berufsausübungserlaubnis 
nach § 10 Abs . 3 BÄO erteilt bzw . verlängert wer-
den . Darüber hinaus sind die „Blue Card“-Inhabe-
rinnen bzw . -Inhaber nach Art . 14 Abs . 1d) der 
Richtlinie bei der Prüfung ihrer Zeugnisse und Dip-
lome wie deutsche Staatsangehörige zu behan-
deln .664

9.10.1.2 Nationale Aufenthaltstitel

Neben den beschriebenen Konstellationen 
werden in der Praxis zahlreiche Fälle von Auslän-
derinnen und Ausländern, die unbestritten über 
eine Bleibeperspektive verfügen, aus integrati-
onspolitischer Perspektive unbefriedigend ent-
schieden . Sie erhalten regelmäßig keine oder nur 
eine nicht dauerhaft verlängerbare Berufsaus-
übungserlaubnis . 

Im Berichtszeitraum wurden wiederholt Fälle 
von Drittstaatsangehörigen an die Beauftragte 
herangetragen, in denen die Ablehnung der Ertei-
lung der Berufserlaubnis nach § 10 Abs . 1 bzw . 2 
BÄO von den Betroffenen nicht nachvollzogen 
werden konnte . Es handelte sich nahezu aus-
nahmslos um Ausländerinnen und Ausländer, die 
beschäftigungsverfahrensrechtlich über einen 
gleichrangigen bzw . über einen unbeschränkten 
Arbeitsmarktzugang verfügten . Die Begründun-
gen der Ablehnung der Erteilung der Berufser-
laubnis nach § 10 Abs . 1 bzw . 2 BÄO stellten fest, 
dass die drittstaatsangehörigen Betroffenen die 
persönlichen Voraussetzungen von § 10 Abs . 3 
Satz 1 2 . Alternative BÄO nicht erfüllten und sie 
deshalb den Nachweis führen müssten, dass die 
Erteilung der Berufsausübungserlaubnis im Inter-
esse der ärztlichen Versorgung läge, also eine 
ärztliche Unterversorgung bestehe .665

664 Hierzu vgl . in diesem Bericht Kapitel II 3 .
665 Mitunter wird auch kurz abgeprüft, ob die Antragstellerin-
nen bzw . -antragsteller „aus medizinischen Entwicklungslän-
dern“ kommen oder ob sie im Falle eines Aufenthalts zum 

Die beschriebene Praxis ist nur schwer nach-
vollziehbar: Denkbar ist, dass die in § 10 Abs . 3 
Satz 1 2 . Alternative BÄO vorgenommenen ge-
setzlichen Wertungen zu den zu begünstigenden  
Zuwanderergruppen hinsichtlich der Berufsaus-
übungserlaubnis auch in die Ermessensausübung 
nach § 10 Abs . 1 und 2 BÄO übernommen werden . 
Damit würde im Ergebnis der Anwendungsbe-
reich von § 10 Abs . 1 und 2 BÄO auf die Fälle der 
Weiterbildung zum Facharzt eingeengt . Dies 
wäre weder rechtlich zwingend noch integrati-
onspolitisch sinnvoll . 

Für die Ausländerinnen und Ausländer, die sich 
bereits im Bundesgebiet aufhalten, stellt sich aus 
integrationspolitischer Perspektive die Frage, ob 
Personen mit einer Niederlassungserlaubnis oder 
einer Aufenthaltserlaubnis eine nicht befristete 
Berufsausübungserlaubnis erhalten sollen . Allein 
für die Niederlassungserlaubnisse nach § 23 Abs . 2, 
nach § 26 Abs . 3 im Falle von Asylberechtigten und 
nach § 28 Abs . 2 AufenthG ist die Erteilung und un-
befristete Verlängerung der Berufsausübungser-
laubnis vorgesehen . Die Niederlassungserlaubnis-
se nach § 9 und § 26 Abs . 4 AufenthG werden in 
§ 10 Abs . 3 BÄO nicht genannt . 

Auch Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
zum Zwecke der Erwerbstätigkeit nach § 18 Auf-
enthG können – außer in den Fällen des Interesses 
an der ärztlichen Versorgung – keine unbefristete 
Berufsausübungserlaubnis erhalten . Dies ist etwa 
dann schwer vermittelbar, wenn die Aufenthalts-
erlaubnis zum Zwecke der Erwerbstätigkeit nach 
§ 18 AufenthG in Anschluss an den Besitz einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 16 Abs . 4 AufenthG – also 
an ein erfolgreich absolviertes Medizinstudium in 
Deutschland – erteilt werden soll .

Darüber hinaus sind im Bereich des befristeten 
humanitären Aufenthalts die Aufenthaltserlaub-
nisse nach §§ 22, 23 Abs . 1 und 2, 23a, 25 Abs . 4 
Satz 2 und Abs . 5 und 104a AufenthG in den Blick 
zu nehmen . Auch bei ihnen dürfte jeweils von ei-
ner Bleibeperspektive auszugehen sein .

Werden diese Möglichkeiten der Erteilung ei-
ner Berufsausübungserlaubnis nicht systematisch 

Zweck der Durchführung einer Facharztausbildung den Nach-
weis ihrer Rückkehrbereitschaft führen können .
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eröffnet, ist für die Drittstaatsangehörigen eine 
Beschäftigung unterhalb der erworbenen akade-
mischen Qualifikation die regelmäßige Folge . Die 
geschilderte zurückhaltende Erteilungspraxis im 
Bereich der befristeten Berufsausübungserlaub-
nis dürfte sich auch teilweise damit erklären las-
sen, dass es von Seiten der Behörden schwer 
durchführbar wäre, praktizierenden ausländi-
schen Ärztinnen und Ärzten eine einmal erteilte 
befristete Berufsausübungserlaubnis nicht zu ver-
längern, obwohl die Betroffenen absehbar im 
Bundesgebiet verbleiben .

Aber auch systematisch ist das Zusammen-
spiel der Regelungen des Aufenthaltsgesetzes 
und der Bundesärzteordnung integrationspoli-
tisch problematisch:666 Ausländerinnen und Aus-
länder müssen u .a ., um eine Niederlassungser-
laubnis nach § 9 AufenthG zu erhalten, nach § 9 
Abs . 2 Nr . 6 AufenthG „im Besitz der sonstigen für 
eine dauernde Ausübung der Erwerbstätigkeit 
erforderlichen Erlaubnisse“ sein . Eine auf Dauer 
angelegte Berufstätigkeit als Arzt in der Bundes-
republik bedarf jedoch der Approbation, die ge-
rade Drittstaatsangehörigen grundsätzlich nicht 
offen steht667 oder einer unbefristet erteilten Be-
rufsausübungserlaubnis, die grundsätzlich nur 
bestimmten Gruppen von Drittstaatsangehöri-
gen zugänglich ist . Damit können die übrigen 
Drittstaatsangehörigen, die eine befristete Auf-
enthaltserlaubnis und nur eine Berufsausübungs-
erlaubnis nach § 10 Abs . 2 BÄO besitzen, keine Nie-
derlassungserlaubnis nach § 9 AufenthG erhalten . 
Sie müssten davor eine gewisse Zeit eine unter-
qualifizierte ausreichend bezahlte Tätigkeit aus-
üben, der sie dauerhaft nachgehen dürfen, dann 
die Niederlassungserlaubnis beantragen und 
nach deren Erteilung wieder eine Berufsaus-
übungserlaubnis – z . B . im Interesse der ärztli-
chen Versorgung – erteilt bekommen, um den 
Arztberuf wieder aufnehmen zu können .

All dies zeigt, dass die Regelungen zur Ertei-
lung und (unbefristeten) Verlängerung der Be-

666 In der Praxis werden mitunter unterschiedliche Lösungs-
wege eröffnet, z . B . über das Interesse an der ärztlichen Ver-
sorgung oder über eine großzügige Handhabung der Voraus-
setzung in § 9 Abs . 2 Nr . 6 AufenthG .
667 Vgl . Schiwy, Peter u .a .: Deutsches Arztrecht, Band 1 (Stand 
1 .8 .2009), § 10, Rdnr . 23 .

rufsausübungserlaubnis in der Bundesärzteord-
nung die Situation von gut ausgebildeten Auslän-
derinnen und Ausländern in Deutschland nicht 
ausreichend erfasst . Mit Blick auf das geltende Se-
kundärrecht der Europäischen Union für Dritt-
staatsangehörige weisen die Regelungen der 
Bundesärzteordnung darüber hinaus teilweise er-
hebliche Lücken auf .

9.10.2  Rechts- und Anwendungsprobleme bei 

der Erteilung der Approbation

Hinsichtlich des Gleichbehandlungsgebots in 
Art . 23 und 24 Abs . 1 Satz 2 Unionsbürgerrichtlinie 
(2004/38/EG) ist problematisch, dass der die Ap-
probation regelnde § 3 Abs . 1 Nr . 1 BÄO die Grup-
pe der drittstaatsangehörigen Familienangehö- 
rigen von Unionsbürgerinnen und -bürgern, die 
aus einem anderen Mitgliedstaat nach Deutsch-
land umziehen, nicht berücksichtigt . Diese dritt-
staatsangehörigen Familienangehörigen müss-
ten, wenn sie über eine gleichwertige Ausbildung 
verfügen, behandelt werden wie Unionsbürge-
rinnen und -bürger und eine Approbation in 
Deutschland erhalten . Das Recht, eine unbefris-
tete Berufsausübungserlaubnis zu erhalten, das 
dieser Personengruppe in § 10 Abs . 3 Satz 2 Nr . 3 
BÄO eingeräumt wird, ist europarechtlich aus 
Sicht der Beauftragten nicht ausreichend .668

Aus Sicht der Beauftragten müssten auch 
Drittstaatsangehörige, die unter Art . 26 Abs . 1 
oder 3 der Richtlinie 2004/83/EG (Qualifikations-
richtlinie zum Flüchtlingsschutz und zum subsidi-
ären Schutz) fallen und über eine gleichwertige 
Ausbildung verfügen, approbiert werden . Dassel-
be gilt für Ausländerinnen und Ausländern, die 
unter die Daueraufenthaltsrichtlinie 2003/109/EG 
fallen .

Im Bereich der Approbation ergibt sich darü-
ber hinaus für alle übrigen Drittstaatsangehöri-
gen mit Blick auf das Aufenthaltsgesetz grund-
sätzlich folgende Systematik: Regelmäßig keine 
Approbation ohne Einbürgerung, regelmäßig kei-

668 Vgl . zu den Wirkungen der Unionsbürgerrichtlinie im Be-
reich der Anerkennungen von ausländischen Abschlüssen und 
Qualifikationen in diesem Bericht Kapitel II 3 .
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ne Einbürgerung ohne Niederlassungserlaubnis, 
regelmäßig keine Niederlassungserlaubnis mit 
befristeter Berufsausübungserlaubnis . Es stellt 
sich grundsätzlich die Frage, warum für Personen 
mit diesen Aufenthaltstiteln eine Approbation re-
gelmäßig ausgeschlossen sein soll, wenn sie eine 
gleichwertige ausländische berufliche Ausbil-
dung nachweisen oder in Deutschland erfolg-
reich ein Medizinstudium absolviert haben .

Es lässt sich damit für den Bereich der akademi-
schen Heilberufe Folgendes zusammenfassend 
festhalten:

Die Approbation in den akademischen Heilbe-
rufen in Deutschland ist der letzte relevante Be-
reich, in dem die Zulassungsregelungen für einen 
Beruf, in dem keine hoheitlichen Aufgaben wahr-
genommen werden, eine Ungleichbehandlung 
von Drittstaatsangehörigen unabhängig von der 
Qualifikation einzig aufgrund der Staatsangehö-
rigkeit festlegen . Damit wird die berufliche Integ-
ration von Drittstaatsangehörigen in Deutsch-
land in diesem Bereich erheblich erschwert .669 

In der Begründung einer Entschließung des 
Bundesrats670 werden die Probleme der rechtli-
chen und politischen Vertretbarkeit der beste-
henden Ungleichbehandlung von Unionsbürge-
rinnen und -bürgern einerseits und drittstaatsan-
gehörigen Ärztinnen und Ärzten andererseits, 
der beruflichen Integration von Drittstaatsange-
hörigen sowie der Verwaltungspraxis prägnant 
aufgeführt . Die Beauftragte schließt sich der dort 
vorgenommenen Situationsbeschreibung an und 
wird weiter auf eine Streichung der „Deutschen-
vorbehalte“ in den Berufsgesetzen zu den akade-
mischen Heilberufen dringen . Mittlerweile befür-
worten auch einige Berufsverbände im Bereich 

669 Die seitens des Bundesverwaltungsgerichts in seinem Ur-
teil vom 21 .5 .1974 (BVerwGE 45, 162, 165 f .) angeführten Erwä-
gungen zur Rechtfertigung der „Deutschenvorbehalte“ las-
sen sich angesichts der Internationalisierung des Arztberufs 
sowie der sprachlichen und aufenthaltszeitlichen Vorausset-
zungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und 
schließlich des hohen Anteils von Personen mit Migrationshin-
tergrund an der deutschen Bevölkerung heute kaum noch 
rechtfertigen . Ferner ist zu beachten, dass die Approbation 
auch drittstaatsangehörigen Bildungsinländern verwehrt ist, 
also Personen, die mitunter ihren Hochschulabschluss in 
Deutschland erlangt haben .
670 Vgl . BR-Drs . 351/06 vom 7 .7 .2006, S . 1-3 .

der akademischen Heilberufe eine solche Strei-
chung . 

Die Approbationsmöglichkeit für drittstaats-
angehörige Ärztinnen und Ärzte in Deutschland 
sollte in der Folge aber nicht an den Besitz eines 
bestimmten Aufenthaltstitels, z . B . an die Nieder-
lassungserlaubnis, gebunden werden .671 Bei Vor-
liegen der formalen fachlichen Qualifikationen ist 
es aus Sicht der Beauftragten grundsätzlich nicht 
sinnvoll, Drittstaatsangehörigen mit einer Bleibe-
perspektive in Deutschland die Approbation zu 
versagen, weil sie noch nicht über einen bestimm-
ten Aufenthaltstitel verfügen .

10. Medien und Integration

10.1  Mediale Integration: Nutzung, Produktion, 

Inhalte

Die 15 Mio . Menschen mit Migrationshinter-
grund in Deutschland sind auch für die Medien 
eine nicht mehr zu vernachlässigende Zielgrup-
pe .672 Sie stellen einen relevanten und ständig 
wachsenden Anteil der Zuschauerinnen und Zu-
schauer, Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und 
Leser sowie Nutzerinnen und Nutzer . Sie sind Ge-
bührenzahler wie auch Zielgruppe von Werbung . 
Gerade in wirtschaftlicher Perspektive sind Zu-
wandererinnen und Zuwander – auch aufgrund 

671 So aber die Prüfbitte der Bundesländer in der BR-Drs . 1/05 
vom 18 .2 .2005, Nr . 4, S . 6-8, die sogar nur eine bestimmte Nie-
derlassungserlaubnis, jene nach § 9 AufenthG, genügen las-
sen will . Die Niederlassungserlaubnis nach § 9 AufenthG kann 
aber – wie dargestellt – ohne Approbation oder unbefristete 
Berufsausübungserlaubnis nicht erteilt werden, da man nur 
durch diese in den Besitz der sonstigen für eine dauernde Aus-
übung der Erwerbstätigkeit erforderlichen Erlaubnis gelangt . 
Der Vorschlag des Bundesrates würde also ohne gleichzeitig 
vorzunehmende Änderungen im Aufenthaltsgesetz in vielen 
Fällen ins Leere gehen .
672 Wenn im Folgenden von Medien gesprochen wird, geht es 
primär um sogenannte Massenmedien wie Zeitungen und 
Zeitschriften sowie Rundfunk, auf deren Bedeutung hinsicht-
lich der individuellen und gesellschaftlichen Meinungsbil-
dung Art . 5 Grundgesetz explizit hinweist . Einbezogen sind 
jedoch auch neue Informationsmedien, da im fortschreiten-
den Prozess der Medienkonvergenz die Grenzen zwischen In-
dividual- und Massenmedien – sowohl aus der Perspektive der 
Anbieter als auch aus der Perspektive der Nutzer – immer 
mehr verschwimmen .
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der jüngeren Altersstruktur – für die deutschspra-
chigen Medien von zunehmendem Interesse . In 
dem Maße, in dem Sender und Verlage versuchen, 
Zielgruppen mit Migrationshintergrund anzu-
sprechen und zu erreichen, rücken diese auch in 
den Blick der Medienforschung . 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in 
Deutschland wie in anderen Einwanderungslän-
dern auch ein ethnisch plurales Mediensystem 
entwickelt, in dem neben den dominanten 
deutschsprachigen Medien ein breites Spektrum 
an fremdsprachigen Medienangeboten für Mig-
rantinnen und Migranten existiert . Das Angebot 
dieser Medien reicht von vor allem türkisch- und 
russischsprachigen Printmedien über fremdspra-
chige Fernseh- und Hörfunkprogramme bis hin zu 
neuen Medien wie Portalen im Internet . Sie stel-
len eine Ergänzung und auch Konkurrenz zu den 
deutschsprachigen Medienangeboten dar .

Medien prägen mit ihrer Berichterstattung 
und in ihren Unterhaltungsangeboten Bilder von 
den verschiedenen ethnischen und kulturellen 
Bevölkerungsgruppen in unserer Gesellschaft mit 
und bilden die Plattform für öffentliche Kommuni-
kation zwischen einzelnen Gruppen . Sie spielen 
daher im Prozess der Integration eine bedeuten-
de – wenn auch nur mittelbare – Rolle .

Der Begriff der „medialen Integration“ meint 
die Integration der ethnischen Minderheiten in 
die medial hergestellte Öffentlichkeit und in das 
Mediensystem .673 Mediale Integration bezieht 
sich dabei auf drei Dimensionen: die Mediennut-
zung, die Medienproduktion und die Medienin-
halte .

Mediennutzung: Soziale und berufliche Integ-
ration setzt ein Mindestmaß an Kenntnissen über 
die Aufnahmegesellschaft voraus . Soweit diese 
medial vermittelt sind, ist es unabdingbar, dass 
Migrantinnen und Migranten auch deutschspra-
chige Medien in einem relevanten Umfang nut-
zen und deren Angebote auch für Minderheiten-
gruppen attraktiv sind . Mediale Integration 
schließt die ergänzende Nutzung heimatsprachli-

673 Vgl . auch Geißler, Rainer / Pöttker, Horst: Mediale Integrati-
on von Migranten in: Geißler, Rainer / Pöttker, Horst (Hrsg .): 
Integration durch Massenmedien, Bielefeld 2006 .

cher Medien nicht aus . Die ausschließliche Nut-
zung heimatsprachlicher Medien allerdings wäre 
gleichbedeutend mit medialer Segregation .

Medienproduktion: Mediale Integration be-
deutet auch eine angemessene Beteiligung von 
Migrantinnen und Migranten an der Medienpro-
duktion und in den entsprechenden Berufen . 
Ohne eine ausreichende Einbeziehung und Prä-
senz von Medienschaffenden und Journalisten 
mit Migrationshintergrund vor und hinter Mikro-
fon und Kamera und in den Redaktionen fehlen 
deren spezifische Sichtweisen, Zugänge, Erfah-
rungen und Kenntnisse in der medial hergestell-
ten Öffentlichkeit .

Medieninhalte: Schließlich gehört zur media-
len Integration eine angemessene und differen-
zierte Darstellung und Präsenz von Migrantinnen 
und Migranten und von Migrationsthemen in den 
Medien, sodass die gesellschaftliche Wirklichkeit 
und die Normalität kultureller Vielfalt und Integ-
ration widergespiegelt wird . 

10.2 Die Forschungssituation in Deutschland 

Die oben genannten Dimensionen medialer 
Integration liefern Indikatoren, mit denen der 
Grad der Integration der Migrationsminderheiten 
in die medial hergestellte Öffentlichkeit und in 
das Mediensystem in Deutschland ermittelt und 
Handlungsbedarf festgestellt werden kann . 

Bezogen auf die Rolle der Massenmedien im 
Prozess der sozialen Integration von Migranten in 
Deutschland werden im Integrationsindikatoren-
bericht, der 2009 von der Beauftragten erstmals 
vorgelegt wurde, drei Indikatorensets genannt:674

n der Umfang der Nutzung von Mainstreamme-
dien, 

n der Anteil der Medienschaffenden mit Migrati-
onshintergrund und

n die Medieninhalte .

674 Vgl . Integration in Deutschland . Erster Integrationsindika-
torenbericht: Erprobung des Indikatorensets und Bericht zum 
bundesweiten Integrationsmonitoring . Berlin 2009, S . 100 .
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Der Bericht stellt fest, dass „keine entspre-
chenden umfassenden Daten“ 675 hinsichtlich die-
ser Indikatoren vorliegen und konstatiert For-
schungsbedarf . Vor diesem Hintergrund wird im 
Folgenden ein kurzer Überblick über den Stand 
der Forschung zur Rolle der Medien in Integrati-
onsprozessen gegeben . Der Schwerpunkt liegt 
dabei mit wenigen Ausnahmen auf der einschlägi-
gen Forschung im deutschsprachigen Raum . So-
weit möglich, werden die wichtigsten For-
schungsergebnisse zu den o .g . Indikatoren zu-
sammengefasst .

Insgesamt gesehen ist die im deutschen bzw . 
deutschsprachigen Raum angesiedelte sozial-, 
kommunikations- und kulturwissenschaftliche 
Forschung zur Rolle der Medien im Prozess der so-
zialen Integration von Migranten in den letzten 
Jahren stark expandiert . Ein Hinweis dafür ist die 
zunehmende Anzahl von Sammelbänden und 
Überblicksdarstellungen676 sowie Forschungsbib-
liographien und Literaturanalysen677 in diesem 
Feld . 

675 Ebd ., S .100 .
676 Bonfadelli, Heinz / Bucher, Priska / Hanetseder, Christa / 
Hermann, Thomas / Ideli, Mustafa / Moser, Heinz: Jugend, Me-
dien und Migration . Empirische Ergebnisse und Perspektiven, 
Wiesbaden 2008; Bonfadelli, Heinz/ Moser, Heinz (Hrsg .): Me-
dien und Migration: Europa als multikultureller Raum? Wies-
baden 2007; Geißler, Rainer / Pöttker, Horst (Hrsg .): Massen-
medien und die Integration ethnischer Minderheiten in 
Deutschland . Problemaufriss, Forschungsstand, Bibliogra-
phie, Bielefeld 2005; Geißler, Rainer / Pöttker, Horst (Hrsg .): 
Integration durch Massenmedien: Medien und Migration im 
internationalen Vergleich / Mass media-integration: Media 
and migration: A comparative perspective, Bielefeld 2006; 
Geißler, Rainer / Pöttker, Horst (Hrsg .): Massenmedien und die 
Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland . For-
schungsbefunde, Bielefeld 2009; Geißler, Rainer / Pöttker, 
Horst (Hrsg .): Media, Migration, Integration, European and 
North American Perspectives, Bielefeld, New Brunswick, Lon-
don 2009; Trebbe, Joachim: Ethnische Minderheiten, Massen-
medien und Integration . Eine Untersuchung zu massenmedi-
aler Repräsentation und Medienwirkungen, Wiesbaden 2009 .
677 Lünenborg, Margreth: Migrantinnen in den Medien . Eine 
systematische Literaturanalyse . Forschungsbericht der Uni-
versität Siegen, hg . vom Ministerium für Generationen, Fami-
lie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 2009; Ruhrmann, Georg: Migranten und Medien . 
Dokumentation zum Forschungsstand der wichtigsten Studi-
en über die Mediendarstellung, Nutzung und Rezeption von 
Migranten und ethnischen Minderheiten von 2003 bis 2009, 
erstellt für die CIVIS Medienstiftung, Jena 2009 .

10.3   Mediennutzung – Medienrezeption 

– Medienwirkungen 

10.3.1  Mediennutzung

Die Nutzung der klassischen Massenmedien – 
Presse, Radio, Fernsehen -, aber stark zunehmend 
auch der digitalen Medien, wird in der deutschen 
Gesamtbevölkerung und auch in bestimmten Be-
völkerungssegmenten, z . B . bei Kindern und Ju-
gendlichen, kontinuierlich repräsentativ erfasst . 
Bezogen auf das Bevölkerungssegment mit Mig-
rationshintergrund gibt es diese Form kontinuier-
licher und repräsentativer Mediennutzungsfor-
schung nicht . Es gibt jedoch in zunehmendem 
Maße repräsentative Einzelstudien, die den Wis-
sensstand über die Medienausstattung, Medien-
nutzung und Medienkompetenz von Migrantin-
nen und Migranten in den letzten Jahren deutlich 
verbessert haben . Das gilt vor allem im Bezug auf 
die größeren in Deutschland lebenden Migrati-
onsminderheiten .

Eine 2007 im Auftrag der ARD/ZDF-Medien-
kommission bundesweit durchgeführte Reprä-
sentativerhebung war ein wichtiger Markstein in 
der neueren Erforschung der Mediennutzung von 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland .678 
Die Studie, in der ca . 3 .000 Personen befragt wur-
den, ist für sechs Migrantengruppen679 und damit 
für ca . 60 % der in Deutschland lebenden Men-
schen mit Migrationshintergrund ab 14 Jahren re-
präsentativ .680 Zentrales Ergebnis der Studie war, 
dass die befragten Migrantinnen und Migranten 
Fernsehen und Internet in ähnlichem Umfang nut-
zen wie die deutsche Bevölkerung, Radio und Zei-
tungen jedoch in geringerem Umfang . Die These, 
dass in Deutschland ausgeprägte mediale Paral-

678 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .12 .2 .
679 Personen mit türkischem, ex-jugoslawischem, polnischem, 
italienischem und griechischem Migrationshintergrund so-
wie (Spät-)Aussiedler aus dem Bereich der ehemaligen Sowje-
tunion .
680 Simon, Erk (2007): Migranten und Medien 2007: Zielset-
zung, Konzeption und Basisdaten einer repräsentativen Stu-
die der ARD/ZDF-Medienkommission . In: Media Perspektiven, 
Heft 9, S . 426-435 . Walter, Mignon/Ute Schlinker/Christiane 
Fischer (2007): Fernsehnutzung von Migranten . Ergebnisse 
der ARD/ZDF-Studie „Migranten und Medien 2007“ . In: Media 
Perspektiven, Heft 9, S . 436-451 . 
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lelwelten existieren, lässt sich der Studie zufolge 
nicht aufrecht erhalten . Vielmehr werden alle Mi-
grantengruppen durch die deutschen Medien 
gut erreicht . Die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten beabsichtigen, diese Forschung mit ei-
ner weiteren bundesweiten Repräsentativerhe-
bung fortzusetzen .

Auf der Grundlage einer 2008 bundesweit un-
ter Menschen mit Migrationshintergrund durch-
geführten Mehrthemenumfrage ermittelte Sinus 
Sociovision Daten zur Medienausstattung und 
Mediennutzung in unterschiedlichen Migranten-
milieus .681 Die Studie knüpft an Milieustudien an, 
die von diesem Institut schon seit längerem zur 
Mediennutzung in der deutschen Bevölkerung 
durchgeführt werden . Knapp drei Viertel der 
2 .000 Befragten ab 14 Jahren lassen sich danach 
acht Migrationskontexten bzw . Herkunftsländern 
zuordnen .682 Die Mediennutzung der Migrantin-
nen und Migranten wird in dieser Studie jedoch 
nicht nach ihrem ethnisch-kulturellen Hinter-
grund, sondern nach acht unterschiedlichen Le-
bensweltmilieus dargestellt, die im Vergleich zur 
Mehrheitsgesellschaft durchaus Ähnlichkeiten, 
aber auch Unterschiede aufweisen . Nach Aussage 
der Forscher wird die Milieuzugehörigkeit nicht 
durch das Herkunftsland der Migranten determi-
niert .683 Im Ergebnis dieser Studie sind Parallelen 
und Unterschiede in der Mediennutzung von Mig-
ranten und Nicht-Migranten in Deutschland im 
Wesentlichen eine Frage der Milieuzugehörig-
keit: ein gleiches Milieu führt zu gleicher Medien-
nutzung, ein unterschiedliches Milieu zu unter-
schiedlicher Mediennutzung . Zusammenfassend 

681 Sinus Sociovision (2008): Zentrale Ergebnisse der Sinus-
Studie über Migranten-Milieus in Deutschland . Heidelberg 
(Auszug aus dem Forschungsbericht) . URL: http://www . so-
ciovision .de/uploads/tx_mpdownloadcenter/MigrantenMili-
eus_Zentrale_Ergebnisse_ 09122008 .pdf . Klingler, Walter/Al-
brecht Kutteroff (2009): Stellenwert und Nutzung der Medi-
en in Migrantenmilieus . In: Media Perspektiven, Heft 6, S . 297-
308 . 
682 Personen mit türkischem, ex-jugoslawischem, polnischem, 
italienischem, spanischem, portugiesischem und griechi-
schem Migrationshintergrund sowie (Spät-)Aussiedler aus 
dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion . Das für die Reprä-
sentativität der Studie entscheidende Stichprobenverfahren 
wird nicht dokumentiert .
683 Dies wird allerdings nicht im Detail belegt . Vgl . Klingler/
Kutteroff 2009, S . 307 .

wird festgestellt, dass „bei der Mediennutzung 
der Migranten […] heute deutschsprachige Ange-
bote eine große, wenn nicht sogar dominierende 
Rolle [spielen]“ .684

Auch eine im Jahr 2008 vom Zentrum für Türk-
eistudien unter 1 .655 türkischstämmigen Migran-
tinnen und Migranten in Deutschland (mit einem 
Schwerpunkt auf Nordrhein-Westfalen) durchge-
führte Mehrthemen-Befragung erhärtete den Be-
fund, dass deutschsprachige Medien aus dem All-
tag der in Deutschland lebenden Migranten nicht 
mehr wegzudenken sind .685 Sie belegte erneut, 
was bereits in einer Studie des Bundespresseamts 
aus dem Jahr 2001686 festgestellt worden war: Un-
ter türkischstämmigen Migrantinnen und Migran-
ten ist die mehrsprachige, auf deutsch- und tür-
kischsprachige Medienangebote bezogene Me-
diennutzung der Regelfall . Dies gilt besonders für 
die Nutzung des Fernsehens . 

Welchen Einfluss die Nutzung von Medien in 
der Herkunftssprache auf der einen und deutsch-
sprachiger Medien auf der anderen Seite auf die 
soziale Integration von Migrantinnen und Migran-
ten hat, wurde in einer Sekundäranalyse einer 
Umfrage untersucht, die 2006 im Auftrag des 
Westdeutschen Rundfunks bei 14- bis 49-jährigen 
Personen mit türkischem Migrationshintergrund 
in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde .687 
Die Ergebnisse dieser Kausalanalysen belegen 
deutlich, dass die Nutzung deutschsprachiger 
Medien positive Effekte auf integrative und assi-
milative Verhaltensstrategien von Migrantinnen 

684 Ebd ., S . 308 .
685 Zentrum für Türkeistudien (2009): Türkeistämmige Mig-
ranten in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland: Lebenssi-
tuation und Integrationsstand . Ergebnisse der neunten 
Mehrthemenbefragung . Eine Analyse im Auftrag des Ministe-
riums für Generationen, Familie, Frauen und Integration des 
Landes Nordrhein-Westfalen . Essen . URL: http://www .zft-on-
line .de/UserFiles/File/NRW-Mehrthemenbefragung%202008 .
pdf . S . 221 ff .
686 Weiß, Hans-Jürgen/Trebbe, Joachim (2001): Mediennut-
zung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutsch-
land: Ergebnisse einer Umfrage des Presse- und Informations-
amtes der Bundesregierung . Berlin/Potsdam (unveröff . For-
schungsbericht) . 
687 Trebbe, Joachim (2009): Ethnische Minderheiten, Massen-
medien und Integration . Eine Untersuchung zu massenme-
dialer Repräsentation und Medienwirkungen . Wiesbaden .  
S . 226 ff .



235

und Migranten haben kann, während kaum nega-
tive Effekte einer intensiven Nutzung türkisch-
sprachiger Medien identifiziert werden konnten . 
Dies heißt, dass die Nutzung der Medien der 
Mehrheitsgesellschaft den Integrationsprozess 
fördert, die Nutzung herkunftssprachlicher Medi-
en diesen Prozess aber nur wenig behindert .

Neben den Massenmedien rücken immer mehr 
auch die neuen digitalen Medien in den Blick-
punkt der Forschung zur Mediennutzung der in 
Deutschland lebenden Menschen mit Migrations-
hintergrund . Das gilt besonders für die medienpä-
dagogisch motivierte Forschung zur Medienkom-
petenz junger Migrantinnen und Migranten . Al-
lerdings wurden zu dieser Fragestellung bisher 
kaum (und in keinem Fall bundesweit) repräsenta-
tive Studien unter Migrantinnen und Migranten 
durchgeführt . Ein erster Schritt in diese Richtung 
war eine Repräsentativerhebung im Auftrag der 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
(LfM NRW), die sich nicht nur mit der Nutzung der 
klassischen Massenmedien, sondern auch mit 
dem Stellenwert von Internet, PC, Handy und digi-
talen Spielformen unter jungen türkischen Mig-
rantinnen und Migranten sowie Spätaussiedlerin-
nen und –aussiedlern aus Russland im Alter zwi-
schen 12 und 19 Jahren in Nordrhein-Westfalen 
befasst . 

Zu diesem Themenkomplex wurden im Jahr 
2008 jeweils ca . 300 Personen türkischer Herkunft 
sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 
aus Russland befragt . Die Ergebnisse der Studie 
wurden Anfang 2010 publiziert .688 Generell zei-
gen die Daten dieser Studie, dass in den Lebens-
welten junger Migranten Medienkulturen in ers-
ter Linie Jugendkulturen sind, die erst in zweiter 
Linie durch Faktoren des jeweils spezifischen Mig-
rationsmilieus geprägt werden . Besonders deut-
lich wird dies am Stellenwert des Internets . In des-
sen Nutzung unterscheiden sich die beiden Grup-
pen junger Migrantinnen und Migranten weder 
untereinander substanziell noch von den Gleich-

688 Trebbe, Joachim/Annett Heft/Hans-Jürgen Weiß (2010): 
Mediennutzung, Medienkompetenz und soziale Integration 
junger Menschen mit Migrationshintergrund in Nordrhein-
Westfalen . Umfragen und Gruppendiskussionen mit Personen 
türkischer Herkunft und russischen Aussiedlern im Alter zwi-
schen 12 und 29 Jahren . Berlin . 

altrigen in der Gesamtbevölkerung . Von größerer 
Bedeutung sind sozioökonomische Faktoren, Bil-
dung und – besonders in der türkischstämmigen 
Gruppe – das Geschlecht . Deutschsprachige Me-
dienangebote haben bei jungen Migranten einen 
besonders hohen Stellenwert, wobei sie ganz ge-
nerell deutlich weniger Radio hören und Zeitung 
lesen als Gleichaltrige ohne Migrationshinter-
grund . Ob und wie die Jugendlichen Medien in ih-
rer Herkunftssprache nutzen, hängt von individu-
ellen und gruppenspezifischen Migrationskontex-
ten und deren Auswirkungen auf die Identität 
junger Migranten ab . Während der Herkunftskon-
text im Alltag, in der Identität und eben auch in 
der Mediennutzung der jungen Menschen mit 
türkischem Migrationshintergrund sehr präsent 
ist, spielt er bei den jungen Spätaussiedlerinnen 
und –aussiedlern aus Russland eher eine schwa-
che Rolle . Daraus erklärt sich, dass junge türkisch-
stämmige Migranten selten auf Medien aus ihrem 
Herkunftskontext verzichten, während sich junge 
spätaussiedlerinnen und -aussiedler eher exklusiv 
den deutschen Medien zuwenden . 

Die weitere, nicht-repräsentative Forschung689 
zur Rolle digitaler Medien im Prozess der sozialen 

689 Ein breiter Überblick über Einzelstudien findet sich im drit-
ten und vierten Kapitel der oben erwähnten Forschungsbib-
liographie von Ruhrmann (2009) . Weitere Forschungen liefer-
ten: 
Humpert, Andreas / Schneiderheinze, Klaus: Stichprobenzie-
hung für telefonische Zuwandererumfragen – Einsatzmög-
lichkeiten der Namenforschung (Onomastik) . In: ZUMA-Nach-
richten, Heft 47/2000, S . 36-63; Kissau, Kathrin: Das Integrati-
onspotential des Internet für Migranten . Wiesbaden 2008; 
Hepp, Andreas: Digitale Medien, Migration und Diaspora . De-
territoriale Vergemeinschaftungen jenseits nationaler Integ-
ration . In: Kissau, Kathrin/Uwe Hunger (Hrsg .): Politische Sphä-
ren von Migranten im Internet . Neue Chancen im „Long Tail“ 
der Politik, München 2009; Klingler, Walter / Kutteroff, Alb-
recht: Stellenwert und Nutzung der Medien in Migrantenmili-
eus . In: Media Perspektiven, Heft 6/2009, S . 297-308; Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) (Hrsg .): 
KIM-Studie 2008 . Kinder und Medien, Computer und Internet . 
Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger in 
Deutschland, Stuttgart 2009 . 
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) 
(Hrsg .): JIM 2008 . Jugend, Information, (Multi-)Media . Basis-
studie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, 
Stuttgart 2008; 
Simon, Erk: Migranten und Medien 2007: Zielsetzung, Kon-
zeption und Basisdaten einer repräsentativen Studie der ARD/
ZDF-Medienkommission . In: Media Perspektiven, Heft 9/2007, 
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Integration von Migranten kann in zwei Gruppen 
unterteilt werden:

n „Explizite Migrantenstudien“ sind in diesem 
Feld vorwiegend klein dimensioniert und in 
der Regel als qualitative Explorationen ange-
legt – so z . B . die DFG-Studie über die digitale 
Vernetzung ethnischer Migationsgemein-
schaften .690

n Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um 
„Studien mit Migrantenanteilen“ . Dabei han-
delt es sich in der Regel um breit angelegte 
Schülerstudien, in denen je nach Schul- und 
Klassenselektion eine mehr oder weniger gro-
ße Anzahl von Schülern mit Migrationshinter-
grund mitbefragt wird . Ein gutes Beispiel dafür 
ist die an 20 Haupt- und Gesamtschulen durch-
geführte Untersuchung von Wagner (2008) .691 

S . 426-435; derselbe /Kloppenburg, Gerhard: Das Fernsehpub-
likum türkischer Herkunft . Fernsehnutzung, Einstellungen 
und Programmerwartungen . Ergebnisse einer Repräsentativ-
befragung in Nordrhein-Westfalen . In: Media Perspektiven, 
Heft 3/2007, S . 142-152 . 
Sinus Sociovision: Zentrale Ergebnisse der Sinus-Studie über 
Migranten-Milieus in Deutschland, Heidelberg 2008; Trebbe, 
Joachim: Ethnische Minderheiten, Massenmedien und Integ-
ration . Eine Untersuchung zu massenmedialer Repräsentati-
on und Medienwirkungen, Wiesbaden 2009 .
Trebbe, Joachim / Heft, Annett / Weiß, Hans-Jürgen: Medien-
nutzung, Medienkompetenz und soziale Integration junger 
Menschen mit Migrationshintergrund in Nordrhein-Westfa-
len . Umfragen und Gruppendiskussionen mit Personen türki-
scher Herkunft und russischen Aussiedlern im Alter zwischen 
12 und 29 Jahren, Berlin 2010 . Trebbe, Joachim / Weiß, Hans-
Jürgen: Integration als Mediennutzungsmotiv? Eine Typolo-
gie junger türkischer Erwachsener in Nordrhein-Westfalen . In: 
Media Perspektiven, Heft 3/2007, S . 136-141; Wagner, Ulrike 
(Hrsg .): Medienhandeln in Hauptschulmilieus . Mediale Inter-
aktion und Produktion als Bildungsressource, München 2008; 
Walter, Mignon / Schlinker, Ute / Fischer, Christiane: Fern-
sehnutzung von Migranten . Ergebnisse der ARD/ZDF-Studie 
„Migranten und Medien 2007“ . In: Media Perspektiven, Heft 
9/2007, S . 436-451; Zentrum für Türkeistudien (Hrsg): Türkei-
stämmige Migranten in Nordrhein-Westfalen und in Deutsch-
land: Lebenssituation und Integrationsstand . Ergebnisse der 
neunten Mehrthemenbefragung . Eine Analyse im Auftrag des 
Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integrati-
on des Landes Nordrhein-Westfalen, Essen 2009 .
690 Hepp, Andreas (2009): Digitale Medien, Migration und Di-
aspora . Deterritoriale Vergemeinschaftungen jenseits natio-
naler Integration . In: Kissau, Kathrin/Uwe Hunger (Hrsg .): Poli-
tische Sphären von Migranten im Internet . Neue Chancen im 
„Long Tail“ der Politik . München . 
691 Wagner, Ulrike (Hrsg .) (2008): Medienhandeln in Haupt-
schulmilieus . Mediale Interaktion und Produktion als Bil-

Da hierfür bewusst Schulen an sozialen Brenn-
punkten von Großstädten ausgewählt wur-
den, haben zwei Drittel der insgesamt ca . 900 
befragten Schüler im Alter zwischen 10 und 16 
Jahren einen Migrationshintergrund . Die hier-
bei ermittelten Untersuchungsergebnisse sind 
aber nicht repräsentativ für dieses Altersseg-
ment von Migrantinnen und Migranten in 
Deutschland .

10.3.2 Medienschaffende

Die Beteiligung von Menschen mit Migranti-
onshintergrund an der Medienproduktion ist ein 
wichtiger Faktor für die mediale Integration . Doch 
gibt es in Deutschland zum Anteil von Personen 
mit Migrationshintergrund in Medienberufen kei-
ne gesicherten repräsentativen Daten .692

Schätzungen zufolge liegt der Anteil von Me-
dienschaffenden mit Migrationshintergrund in 
den Medienberufen im einstelligen Bereich .693 
Auch in den einschlägigen Ausbildungsgängen 
zum Journalismus sind Nachwuchskräfte mit Mig-
rationshintergrund stark unterrepräsentiert .

Eine im Rahmen des DFG-Forschungsprojekts 
„Mediale Integration von ethnischen Minderhei-
ten“ erfolgte Umfrage in deutschen Zeitungsre-
daktionen schätzt den Anteil von hauptberufli-
chen Journalisten mit Migrationshintergrund auf 
lediglich 1,2 % . In 84 % der Tageszeitungen seien 
einheimische Journalisten ohne Migrationshinter-
grund unter sich . Während sich die befragten 
Journalisten mit Migrationshintergrund vom Bil-

dungsressource . München 2008 .
692 Festzuhalten ist aber, dass in Deutschland zum journalisti-
schen Berufsfeld in mehrjährigen Abständen repräsentative 
Erhebungen durchgeführt werden, die im Bezug auf diesen 
Teilbereich der Medienberufe im Prinzip solche Informatio-
nen liefern könnten . Vgl . Weischenberg, Siegfried / Malik; 
Maja / Scholl, Armin: Die Souffleure der Mediengesellschaft . 
Report über die Journalisten in Deutschland, Konstanz 2006 .
693 In einer Mitgliederbefragung ermittelte die Fachgruppe 
Journalismus der IG Medien einen Anteil von 3 % nicht-deut-
scher Mitglieder . Die Bundesanstalt für Arbeit beziffert den 
Anteil an Migranten unter den Publizisten auf 2,5 % . Vgl .: Be-
auftragter des Senats von Berlin für Integration und Migrati-
on: Expertise „Ausbildung von Volontären in den Medien“, 
Berlin 2006 .
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dungsniveau und Ausbildungsgang kaum von de-
nen ohne Migrationshintergrund unterscheiden, 
stammen sie seltener aus Familien mit einem hö-
herem Berufsstatus der Eltern .694 In einer explora-
tiven Studie verweist auch Oulios auf diesen sozia-
len Zusammenhang als einen möglichen Grund 
für die Unterrepräsentation .695

Aus Sicht der Beauftragten sind gezieltere An-
strengungen zur Einbeziehung von Migrantinnen 
und Migranten in die Medienproduktion im Inter-
esse einer besseren medialen Integration uner-
lässlich . Mit der Unterzeichnung der „Charta der 
Vielfalt“ haben sich auch in Deutschland mehrere 
Medienunternehmen zur Umsetzung von Diversi-
ty-Maßnahmen in ihren Unternehmen verpflich-
tet .696 Beispielhaft sei hier auch der jährliche 
Wettbewerb des Westdeutschen Rundfunks 
„WDR-grenzenlos“ genannt, mit dem der Einstieg 
von talentierten Journalistinnen und Journalisten 
mit Migrationshintergrund in die journalistische 
Ausbildung gefördert wird . Mit dem Verein „Neue 
Deutsche Medienmacher e . V .“ hat sich 2009 ein 
bundesweites Netzwerk von über 280 Medien-
schaffenden gegründet, die sich für eine bessere 
Repräsentation von Migrantinnen und Migranten 
in den Medien einsetzen .697 .

10.3.3 Medieninhalte 

Die Darstellung von Migrantinnen und Mig-
ranten in den Medien der Mehrheitsgesellschaft 
(„Mainstream-Medien“) ist ein vergleichsweise 
breit bearbeitetes Forschungsfeld, das sich mit 
Studien zur Ausländer- bzw . Fremdenfeindlich-
keit, zum Rechtsextremismus und zum Verhält-
nis westlicher Gesellschaften zum Islam über-
schneidet . Dazu kommen seit einiger Zeit auch 

694 Geißler, Rainer / Pöttker, Horst (Hrsg .): Massenmedien und 
die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland . For-
schungsbefunde, Band 2, Bielefeld 2009 . S . 79 ff .
695 Ebd ., S .119 ff .
696 Unterzeichnet haben bislang der Westdeutsche Rundfunk, 
das Zweite Deutsche Fernsehen, der Norddeutsche Rund-
funk, die Bertelsmann AG, die Mediengruppe RTL, der Ver-
band Privater Rundfunk- und Telemedien (VPRT), die Axel 
Springer AG sowie zahlreiche Film- und Fernsehproduzenten .
697 Vgl . http://www .neuemedienmacher .de .

Studien zu den Inhalten fremdsprachiger Mig-
rantenmedien .698

Die zahlreichen Auswertungen und Studien 
kommen durchgängig zu dem Ergebnis, dass über 
Migrantinnen und Migranten überproportional 
häufig negativ und im Zusammenhang mit gesell-
schaftlichen Probleme berichtet wird .699 Einzelne 
Erhebungen belegen für das Fernsehen einen vor-
sichtigen Trend, Migrantinnen und Migranten 
häufiger als Handelnde in Alltagssituationen, Be-
ruf und Familie auftreten zu lassen .700

Das zentrale Problem der auf diesen Themen-
komplex bezogenen Medienforschung ist darin 
zu sehen, dass ihre Ergebnisse aus methodischen 
Gründen in aller Regel nicht verallgemeinerungs-
fähig sind, obwohl sie nicht selten über den kon-
kret untersuchten Zusammenhang hinaus als Be-
funde interpretiert werden, die für „die Medien“, 
„die deutsche Presse“, „das deutsche Fernsehen“ 
etc . stehen .701 Es fehlt eine auf diesen Themen-
komplex bezogene, kontinuierliche Medienbeob-
achtung bzw . ein „Media-Monitoring“ zentraler 

698 Ein Überblick über einzelne Studien findet sich im zweiten 
Kapitel von Ruhrmann (2009); speziell zu Migrantinnen in den 
Medien siehe Lünenborg (2009); Bonfadelli, Heinz / Moser, 
Heinz (Hrsg .): Medien und Migration: Europa als multikultu-
reller Raum? Wiesbaden Heinz (Teil I); Geißler, Rainer / Pöttker, 
Horst (Hrsg .): Massenmedien und die Integration ethnischer 
Minderheiten in Deutschland . Forschungsbefunde, (Teil 4 und 
5), Bielefeld Horst; Jäger, Siegfried / Halm, Dirk (Hrsg .): Media-
le Barrieren . Rassismus als Integrationshindernis, Münster 
2007; Krüger, Udo Michael: InfoMonitor 2008: Fernsehnach-
richten bei ARD, ZDF, RTL und Sat .1 . Themen, Ereignisse und 
Akteure in der Nachrichtenberichterstattung . In: Media Pers-
pektiven, Heft 2/2009, S . 73-94; Ter Wal, Jessika: European day 
of media monitoring: Quantiative analysis of daily press and 
TV contents in the 15 EU member states, Utrecht 2004; Treb-
be, Joachim / Schönhagen, Philomen (Hrsg .): Fernsehen und 
Integration . Eine Studie zur sprachregionalen und ethnischen 
Repräsentation in der Schweiz, Konstanz 2008; Weiß, Hans-
Jürgen (2009): Konzeption, Methode und Basisdaten der 
ALM-Studie 2007/2008 . In: ALM Programmbericht 2008,  
S . 201-257 .
699 Vgl . zusammenfassend: Aufenanger, Stefan / Hamburger, 
Franz: Medien und Migration, Expertise im Auftrag des Zwei-
ten Deutschen Fernsehens, Mainz 2006 .
700 WDR HA KomForS/Medienforschung: Migranten und Fern-
sehen im Spiegel der Medienforschung, Köln 2004 .
701 Exemplarisch sei hierfür die Forschung von Siegfried Jäger 
benannt (vgl . zuletzt: Jäger, Siegfried / Dirk Halm (Hrsg .): Me-
diale Barrieren . Rassismus als Integrationshindernis, Münster 
2007 .
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Medien bzw . Medienangebote . Ansatzpunkte 
hierfür gibt es auf europäischer Ebene . Ter Wal be-
richtet über einen „europäischen Media-Monito-
ring-Tag“ in 15 EU-Mitgliedstaaten .“702 In einem 
Pilotprojekt wird zur Zeit in mehreren EU-Staaten, 
darunter auch in Deutschland, ein europäisches 
Media-Monitoring-Konzept zur Beobachtung der 
Berichterstattung über Migrantinnen und Mig-
ranten und Minoritäten erprobt . Das deutsche 
Teilprojekt wird von Prof . Hepp an der Universität 
Bremen durchgeführt .

Einen weiteren Ansatzpunkt bietet die konti-
nuierliche Fernsehprogrammforschung, die im 
Auftrag der deutschen Landesmedienanstalten 
von der GöfaK Medienforschung GmbH Potsdam 
durchgeführt wird („ALM-Studie“) .703 In dieser Stu-
die werden seit 1998 im Frühjahr und Herbst jedes 
Jahres Programmstichproben der acht am meis-
ten gesehenen Fernsehprogramme in Deutsch-
land (ARD/Das Erste, ZDF, RTL, RTL II, VOX, Sat .1, 
ProSieben und kabel eins) im Umfang einer Wo-
che aufgezeichnet und inhaltsanalytisch ausge-
wertet . Seit dem Herbst 2008 werden hier ver-
suchsweise alle fernsehpublizistischen Beiträge 
ermittelt, in denen Migrantinnen und Migranten 
bzw . Migration thematisiert werden (nicht unter-
sucht werden Unterhaltungssendungen: Filme, 
Serien, Shows etc .) . Eine vertiefende Analyse die-
ser Beiträge wird derzeit jedoch nicht durchge-
führt . Da es sich um eine Stichprobenerhebung 
handelt, muss man jedoch die Einschränkung ma-
chen, dass der Ereignishintergrund der jeweils un-
tersuchten Programmwoche die Befunde beein-
flussen kann . Daher wäre es wünschenswert, die-
ses Konzept in eine Studie zu integrieren, die als 
Vollerhebung durchgeführt wird . 

Auf der Grundlage der bisher durchgeführten 
Auswertungen ist für die Stichprobenerhebung 
im Frühjahr 2009 festzustellen, dass innerhalb ei-
ner Woche von den acht Fernsehprogrammen ins-

702 Ter Wal, Jessika (2004): European day of media monitoring: 
Quantiative analysis of daily press and TV contents in the 15 EU 
member states . Utrecht (European Research Centre on Migra-
tion and Ethnic Relations) . URL: http://www .multicultural .net/
edmm/edmm_ eureport .pdf .
703 Weiß, Hans-Jürgen (2009): Konzeption, Methode und Ba-
sisdaten der ALM-Studie 2007/2008 . In: ALM Programmbe-
richt 2008, S . 201-257 .

gesamt mehr als hundert Beiträge ausgestrahlt 
wurden, die sich explizit mit Migrantinnen und Mi-
granten bzw . Migration befassten, die meisten 
von ihnen in Nachrichten- und Magazinsendun-
gen . Diese Zahl ist relativ hoch, jedoch geht es da-
bei nur um relativ wenige Ereignisse, die in dieser 
Woche die Nachrichtenlage zur migrationsbezo-
genen Berichterstattung im deutschen Fernse-
hen dominierten . Die weitaus größte Zahl der Bei-
träge bezog sich auf drei atypische sensationelle 
Ereignisse: ein vor Lampedusa gesunkenes Flücht-
lingsboot, einen „Ehrenmord“ in Nordrhein-West-
falen und einen Amoklauf in einem Einwanderer-
zentrum in New York . Die restlichen Beiträge wa-
ren relativ breit über die verschiedensten fern-
sehjournalistischen Themenbereiche verstreut . 
Zumindest im Bezug auf diese Stichprobenwoche 
lässt sich festhalten, dass Migrationsthemen vor 
allem in Abhängigkeit von der Nachrichtenlage 
ins Fernsehen kommen und dass hierbei sensatio-
nelle oder skandalisierende Ereignisse am ehes-
ten die Nachrichtenschwelle überwinden . An-
sonsten ist die Themenpalette der migrationsbe-
zogenen Beiträge im deutschen Fernsehen aus-
gesprochen breit . Ernsthafte bzw . ernst zu 
nehmende Beiträge zu diesem Thema finden sich 
noch am ehesten in öffentlich-rechtlichen Pro-
grammen . Eine Boulevardisierung des Themas ist 
am ehesten bei den privaten Programmen fest-
zustellen . Diese Tendenz ist jedoch weitgehend 
unabhängig vom Gegenstand der Berichterstat-
tung, sondern die Folge unterschiedlicher Schwer-
punktsetzungen der öffentlich-rechtlichen und 
privat-kommerziellen Fernsehveranstalter im In-
formationsbereich .

Gezielte Anstöße für die Entwicklung interkul-
tureller Medieninhalte gibt der seit 1988 jährlich 
verliehene Medienpreis Civis . Mit dem Preis wur-
den auch 2008 und 2009 unter aktiver Beteili-
gung der Beauftragten Radio- und Fernsehjour-
nalistinnen und -journalisten ausgezeichnet, die 
sich in Beiträgen herausragend mit „Integration“ 
und „kultureller Vielfalt in Europa“ befasst hat-
ten . Die Zahl der eingesandten Programmbeiträ-
ge aus Deutschland, den anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union und der Schweiz ver-
deutlichen das gewachsene Interesse an diesen 
Themen .
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11. Antidiskriminierung

Nachdem am 18 .8 .2006 das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), mit den vier EU-
Gleichbehandlungsrichtlinien704 umgesetzt und 
das verfassungsrechtliche Benachteiligungsver-
bot aus Art . 3 GG weiter konkretisiert wurde705 und 
in Kraft getreten ist,706 konnten im Berichtszeit-
raum erste Erfahrungen mit der Anwendung der 
neuen Rechtsvorschriften gesammelt werden . 
Die teils befürchtete Klagewelle ist ausgeblieben . 
Wenngleich von vereinzelten Missbrauchsfällen 
berichtet wurde,707 hat sich das Gesetz insgesamt 
als wirksame rechtliche Grundlage zur Durchset-
zung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erwie-
sen . Bedingt durch die neuen rechtlichen Bestim-
mungen, aber auch durch wichtige höchstrichter-
liche Entscheidungen – so z . B . die 2009 ergange-
ne Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Verletzung von Art . 3 Abs . 1 GG durch die Un-
gleichbehandlung von Ehe und eingetragener Le-
benspartnerschaft im Bereich der betrieblichen 
Hinterbliebenenversorgung für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer des öffentlichen Diens-
tes708 – findet sich das Thema „Gleichbehandlung“ 
insgesamt stärker im Bewusstsein der Öffentlich-
keit .

Zu verschiedenen Diskriminierungsaspekten 
und -themen sind im Berichtszeitraum eine Reihe 
von Studien und Berichten vorgelegt worden . Dar-
unter auch eine von der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes in Auftrag gegebene Sinus-Milieu-Stu-

704 Umgesetzt wurden die Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/
EG, 2002/73/EG und 2004/113/EG .
705 Vgl . Begründung zum Gesetz zur Umsetzung europäischer 
Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung, BT-Drs . 16/1780 .
706 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .7, S . 178 f .
707 Berichtet wurde vom sog . „AGG-Hopping“, bei dem sich 
Personen ohne ernsthaftes Interesse an einer tatsächlichen 
Anstellung, sondern ausschließlich zur Erlangung von Scha-
densersatz-/ Entschädigungsansprüchen nach dem AGG bei 
Arbeitgebern auf Stellenausschreibungen bewerben, die dis-
kriminierende Inhalte haben . Begrifflich schließt das „AGG-
Hopping“ an das sog . „§ 611a BGB-Hopping“ an, das sich auf 
die vorher geltende Gleichbehandlungsvorschrift des § 611a 
Abs . 1 S . 3 BGB a .F . (Gleichbehandlung von Männern und Frau-
en, vgl . Arbeitsgericht Potsdam, Urteil vom 13 .7 .2005, Az .: 8 
Ca 1150/05) bezog .
708 BVerfG, Beschluss vom 7 .7 .2009, Az .: 1 BvR 1164/07 .

die zu Wahrnehmung von und Einstellungen zu 
Diskriminierung und Antidiskriminierungspolitik 
in Deutschland .709 Die Forschungsergebnisse zei-
gen, dass es in der deutschen Bevölkerung eine 
hohe Sensibilität gegenüber Ungleichbehandlun-
gen gibt, die im Kern aber dem Ideal (materieller) 
Gerechtigkeit und Wohlfahrt verpflichtet ist, Dis-
kriminierungen in anderen Feldern allerdings oft 
ausblendet . Die Meinungen hinsichtlich der Fra-
ge, welche Menschen in der Gesellschaft benach-
teiligt werden, fallen demgemäß sehr unter-
schiedlich aus . Sie stellen weniger auf die im AGG 
ausdrücklich genannten Gruppen,710 als vielmehr 
auf die mannigfaltigen Formen materieller Be-
nachteiligung ab . Als benachteiligt werden daher 
hauptsächlich die sozial Schwachen angesehen . 
In die Gruppe der schutzwürdigen Diskriminier-
ten werden Migrantinnen und Migranten, Behin-
derte, Ältere und Frauen meist nur im Zusammen-
hang mit sozialer (materieller) Benachteiligung 
einbezogen . Die Gleichbehandlung der durch das 
AGG geschützten Gruppen als gesellschaftliches 
Thema hat in der Bevölkerung insgesamt keinen 
sehr hohen Stellenwert . Allerdings trifft dies nicht 
auf alle gesellschaftlichen Gruppen in gleichem 
Maße zu . Vielmehr ist die Bereitschaft, sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen, unter diesen 
Gruppen unterschiedlich groß . Die Offenheit ge-
genüber dem Problem wächst, je jünger, gebilde-
ter und soziokulturell moderner711 die Menschen 
sind und je gefestigter ihre soziale Stellung ist .

Im Berichtszeitraum hat die Beauftragte er-
neut eine Vielzahl von Eingaben und Anfragen er-

709 Vgl . Band 4 der Schriftenreihe der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes: Abschlussbericht zum Forschungsprojekt 
„Diskriminierung im Alltag – Wahrnehmung von Diskriminie-
rung und Antidiskriminierungspolitik in unserer Gesellschaft 
(sozialwissenschaftliche Untersuchung von Sinus Sociovision 
für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes) .
710 Vgl . § 1 AGG: Benachteiligte aus Gründen der sog . Rasse, 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religi-
on oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Identität .
711 Vgl . zum Begriff auch Band 4 der Schriftenreihe der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes: Abschlussbericht zum For-
schungsprojekt „Diskriminierung im Alltag – Wahrnehmung 
von Diskriminierung und Antidiskriminierungspolitik in unse-
rer Gesellschaft (sozialwissenschaftliche Untersuchung von 
Sinus Sociovision für die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des), 3/2010 Kapitel 2 .2, S . 62 f .
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halten, in denen sich Betroffene – ggf . neben ei-
nem Anliegen, das anderen Rechtsgebieten zuzu-
ordnen ist – über nicht gerechtfertigte Ungleich-
behandlungen beklagten . Viele Petentinnen und 
Petenten baten dabei um Information, Beratung 
und Unterstützung in ihrem konkreten Einzelfall . 
Die gesetzlichen Grundlagen für die Beratungstä-
tigkeit der Beauftragten finden sich vor allem im 
Aufenthaltsgesetz . Dort ist vorgesehen, dass die 
Beauftragte u .a . nicht gerechtfertigten Benach-
teiligungen, soweit sie Ausländerinnen und Aus-
länder betreffen, entgegenwirkt (§ 93 Nr . 3 Auf-
enthG) und die Integration der dauerhaft im Bun-
desgebiet ansässigen Migrantinnen und Migran-
ten fördert (§ 93 Nr . 1 AufenthG) . Anfragen und 
Eingaben, die bei der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes eingehen, sachlich aber dem Zustän-
digkeitsbereich der Beauftragten unterfallen, gibt 
die Antidiskriminierungsstelle an die Beauftragte 
zur Bearbeitung ab . Diese Regelung hat der Ge-
setzgeber in § 27 Abs . 3 AGG vor allem normiert, 
um die bewährte Beratungsstruktur durch die Be-
auftragte beizubehalten und bürokratischen 
Mehraufwand zu vermeiden . Für die Abgabe müs-
sen die Betroffenen jeweils ihr Einverständnis er-
klären .Die an die Beauftragte gerichteten Einga-
ben betrafen ganz überwiegend die Benachteili-
gungsmerkmale der sog . „Rasse“ und der ethni-
schen Herkunft . Zum Teil handelte es sich auch um 
Mehrfachdiskriminierungen, wobei zumeist Über-
schneidungen mit dem Merkmal „Geschlecht“, 
seltener mit den Merkmalen „Behinderung“ oder 
„Alter“ vorlagen . Die Anfragen betrafen eine Viel-
zahl von Lebensbereichen, insbesondere aber das 
Arbeitsleben, einige zivilrechtliche Fragen, das 
Thema „Wohnen und Vermietung“ sowie Diskrimi-
nierungen durch Behörden .

11.1 Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt

Gegenüber der Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund ist die Erwerbsbeteiligung der Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund in Deutsch-
land immer noch sehr gering . Hierfür gibt es eine 
Vielzahl von Gründen .712 Wie Studien immer wie-

712 Vgl . Kapitel II 2 .

der belegen, liegt ein Grund dafür auch in unge-
rechtfertigten Benachteiligungen solcher Bewer-
berinnen und Bewerber . Dass dieses Problem 
auch bei höher Qualifizierten eine Rolle spielt, 
zeigt auch eine von der Universität Konstanz für 
das Institut zur Zukunft der Arbeit durchgeführte 
Studie .713 Die Forscher hatten rund 1 .000 Bewer-
bungen auf Praktikumsstellen für Wirtschaftsstu-
denten versandt . Verwendet wurden inhaltlich 
gleichwertige Bewerbungsunterlagen, die für 
alle fiktiven Bewerber vergleichbare Qualifikatio-
nen und Fähigkeiten zeigten und diese als deut-
sche Staatsangehörige und Muttersprachler aus-
wiesen . Per Zufall wurden Namen zugeordnet, die 
jeweils eindeutig den Schluss auf eine deutsche 
oder türkische Herkunft zuließen . Die Forschungs-
ergebnisse zeigten: Die Bewerber mit türkisch 
klingendem Namen erhielten 14 % weniger Zusa-
gen für ein Vorstellungsgespräch . In kleineren Un-
ternehmen waren es sogar 24 % weniger positive 
Antworten .714

In den der Beauftragten vorgelegten Einzelfäl-
len aus dem Arbeitsleben ging es zum einen vor 
allem um Einstellungsbedingungen und den Be-
werbungsprozess, zum anderen aber auch um Be-
nachteiligung während bestehender Beschäfti-
gungsverhältnisse, z . B . durch Mobbing . In vielen 
Zuschriften wurde auch die Nichtanerkennung 
von ausländischen Schul- und Berufsabschlüssen 
sowie erworbener Berufserfahrung als – aus sub-
jektiver Sicht der jeweiligen Petentin bzw . des je-
weiligen Petenten – benachteiligend gemeldet . 
Dabei spielte nicht nur die Entscheidung des (po-
tenziellen) Arbeitgebers eine Rolle . Oft wurde 
auch die unterschiedliche Praxis der einzelnen 
Bundesländer hinsichtlich der Anerkennungsver-
fahren beklagt und Unverständnis darüber geäu-
ßert, dass das bestehende Recht je nach Migran-
tengruppe unterschiedlich ausgestaltet sei . Das 

713 IZA Discussion Paper No . 4741: Ethnic Discrimination in 
Germany’s Labour Market: A Field Experiment, Februar 2010 . 
Vgl . dazu auch IZA-Pressemitteilung vom 8 .2 .2010 (Ethnische 
Diskriminierung am Arbeitsmarkt: Studie belegt Nachteile für 
Bewerber mit türkischen Namen) .
714 Die Forscher erklären diesen Unterschied damit, dass grö-
ßere Unternehmen häufiger standardisierte Auswahlverfah-
ren nutzen, in denen tendenziell weniger Raum für subjektive 
Einschätzungen bleibt (vgl . auch IZA-Pressemittelung vom 
8 .2 .2010) .
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Bundeskabinett hat zur Lösung vieler der vorge-
tragenen Probleme im Bereich der Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Abschlüssen und 
Qualifikationen am 9 .12 .2009 einen Kabinettbe-
schluss gefasst .715 Ein Gesetzentwurf ist vom auf 
Bundesebene federführenden Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung für das Jahr 2010 
angekündigt . Unabhängig von dieser Problema-
tik rückten im Berichtszeitraum angesichts der 
weiteren Internationalisierung insbesondere des 
Arztberufes sowie des Ärztemangels in einigen 
Teilen Deutschlands verstärkt auch Fragen der Ap-
probationsmöglichkeit von Drittstaatsangehöri-
gen („Deutschenvorbehalt“ nach Bundesärzte-
ordnung) in den Blick .716

Hinsichtlich deutscher Sprachkenntnisse als 
Einstellungsvoraussetzung entschied das Arbeits-
gericht Berlin717 im Berichtszeitraum, dass die Ein-
schränkung auf „deutsche Muttersprachler“ für 
eine Stellenbesetzung eine Diskriminierung we-
gen der ethnischen Herkunft darstellt . Die Forde-
rung nach sehr guten („perfekten“) Deutsch-
kenntnissen kann aber – abhängig von der Art der 
auszuübenden Tätigkeit – eine zulässige berufli-
che Anforderung sein . Im Grundsatz stellt in sol-
chen Fällen die Ablehnung von Bewerberinnen 
und Bewerbern ohne diese Kenntnisse keine Dis-
kriminierung dar . Allerdings könne jeder Mensch, 
dessen Muttersprache nicht die deutsche ist, 
Deutschkenntnisse dieser Qualität erwerben, so-
fern ihm die dazu notwendigen Bildungschancen 
eröffnet sind . Ob jemand so (gut) vertraut mit der 
deutschen Sprache ist, lässt sich nicht damit be-
antworten, in welcher Sprache der erste Spra-
cherwerb eines Kindes stattfand . Sehr gute 
Deutschkenntnisse sind keine Frage der (ethni-

715 Vgl . zum Thema „Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Abschlüssen“ im vorliegenden Bericht Kapitel II 3 sowie 
die im Bundeskabinett am 9 .12 .2009 beschlossenen Eck-
punkte zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung 
von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen und 
Berufsabschlüssen (abrufbar unter http://www .bundesregie-
rung .de/nsc_true/Content/DE/Artikel/IB/Anlagen/2009-12-
09-eckpunkte-bildung,property=publicationFile .pdf/2009-
12-09-eckpunkte-bildung) .
716 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .7, S . 179 sowie den vorliegen-
den Bericht Kapitel II 9 .10 .2 .
717 ArbG Berlin, Urteil vom 11 .2 .2009, Az .: 55 Ca 16952/08 .

schen) Herkunft, die mit dem Begriff des „Mutter-
sprachlers“ aber untrennbar verbunden ist .

Um eine mögliche Diskriminierung wegen der 
Religion und mittelbar wegen der ethnischen 
Herkunft ging es in einem zunächst Ende 2007 vor 
dem Arbeitsgericht Hamburg verhandelten Fall .718 
Die Klage fand auch deswegen einige öffentliche 
Beachtung, weil der Prozess Gelegenheit bot, die 
Reichweite der sog . „Kirchenklausel“ im AGG nä-
her zu bestimmen: Nach § 9 Abs . 1 AGG ist es u .a . 
Religionsgemeinschaften719 unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt, im Bereich Beschäftigung 
Personen wegen der Religion oder der Weltan-
schauung unterschiedlich zu behandeln .

Der beklagte Arbeitgeber, der für Hamburg zu-
ständige Landesverband des Diakonischen Wer-
kes, hatte im Rahmen eines mit Bundes- und EU-
Mitteln finanzierten Teilprojektes „Integrations-
lotse Hamburg“ eine Stelle für eine Sozialpädago-
gin bzw . einen Sozialpädagogen ausgeschrieben . 
Auf diese Stelle bewarb sich die Klägerin, eine aus-
gebildete Reiseverkehrskauffrau . Auf die Bewer-
bung hin erhielt die Bewerberin einen Anruf von 
einer Mitarbeiterin des Diakonischen Werkes . Die-
se leitete das Gespräch mit der Anmerkung ein, 
die Bewerbung sei interessant, lasse aber die Reli-
gionszugehörigkeit offen . Auf die Frage hin erwi-
derte die Bewerberin, sie sei gebürtige Muslimin, 
praktiziere aber keine Religion, woraufhin die Mit-
arbeiterin nachhakte und wissen wollte, ob die 
junge Frau sich vorstellen könne, in die Kirche ein-
zutreten, weil dies unbedingte Voraussetzung für 
die Stelle sei . Die Bewerberin verneinte dies: Sie 
sehe keinen religiösen Bezug bei der Stelle . Wenig 
später lehnte der Arbeitgeber die Bewerbung 
schriftlich ab . Der daraufhin erhobenen Entschä-
digungsforderung und Klage gab das Arbeitsge-
richt Hamburg statt und sprach der Klägerin eine 
Entschädigung von 3 .900 € zu . § 9 Abs . 1 AGG, auf 
den sich der Arbeitgeber im Rahmen des Prozes-

718 ArbG Hamburg, Urteil vom 4 .12 .2007, Az .: 20 Ca 105/07 .
719 Neben Religionsgemeinschaften sind nach § 9 Abs . 1 AGG 
auch die diesen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform und Vereinigungen, die sich die gemein-
schaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur 
Aufgabe machen von der Privilegierung erfasst .
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ses berief, sei richtlinienkonform720 auszulegen . 
Nach der hier einschlägigen Bestimmung des 
Art . 4 Abs . 2 der Richtlinie 2000/78/EG ergebe sich 
für die Rechtfertigungsmöglichkeit einer unter-
schiedlichen Behandlung wegen der Religion ein 
Tätigkeitsbezug . Eine ausnahmslose Forderung 
nach Religionszugehörigkeit aufgrund des Selbst-
verständnisses der Kirche sei daher nicht begründ-
bar . Vielmehr könne die Bestimmung nur so ver-
standen werden, dass das Selbstverständnis der 
Kirche begrenzt auf den sog . verkündigungsna-
hen Bereich entscheidend sei . Im sog . verkündi-
gungsfernen Bereich, zu dem die ausgeschriebe-
ne Stelle gehöre, bestehe kein schützenswertes 
Interesse auf unterschiedliche Behandlung we-
gen der Religion aufgrund des Selbstverständnis-
ses der Kirche .

Gegen das Urteil legte die Diakonie Berufung 
ein . Das Landesarbeitsgericht Hamburg hob dar-
aufhin das erstinstanzliche Urteil auf .721 Es führte 
im Kern aus, dass eine Diskriminierung nur statt-
finden könne, wenn eine Bewerberin oder ein Be-
werber für eine Stelle überhaupt objektiv geeig-
net sei . Dies sei aber bei der Klägerin gar nicht der 
Fall, da sie schon die Qualifikationsforderungen 
aus der Stellenanzeige nicht erfülle . Zu der um-
strittenen Frage nach der Reichweite von § 9 Abs . 1 
AGG bezog das Gericht keine Position . Die Revisi-
on ließ es nicht zu . Allerdings war die hiergegen 
gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde beim 
Bundesarbeitsgericht erfolgreich .722 Die Revision 
ist dort derzeit anhängig .723

Neben dem Aspekt der Sanktionierung bereits 
erfolgter Diskriminierungen stand auch im Be-
richtszeitraum die Frage im Vordergrund, welche 
Möglichkeiten der Vorbeugung ungerechtfertig-
ter Benachteiligungen und der Förderung ver-
stärkter Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen 
mit Migrationshintergrund bestehen . Dabei spiel-
te – wie bereits seit längerem – auch der sog . Di-
versity-Ansatz eine wichtige Rolle, bei dem es vor 
allem darum geht, Nutzen und Wert von mehr 

720 Richtlinie 2000/78/EG vom 27 .11 .2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbe-
handlung in Beschäftigung und Beruf .
721 LAG Hamburg, Urteil vom 29 .10 .2008, Az .: 3 Sa 15/08 .
722 BAG, Beschluss vom 28 .5 .2009, Az .: 8 AZN 40/09 .
723 Anhängig beim BAG unter Az . 8 AZN 466/09 .

Vielfalt in Belegschaften für die Unternehmen 
und öffentliche Verwaltungen hervorzuheben .

Dieser Strategie folgt u .a . auch die von der Be-
auftragten unterstützte Unternehmensinitiative 
„Charta der Vielfalt“ und die von ihr mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds durchgeführte 
Kampagne „Vielfalt als Chance“ .724 Beide zielen 
darauf ab, Menschen mit Migrationshintergrund 
in der betrieblichen aber auch in der öffentlichen 
Einstellungspraxis und Personalpolitik besser zu 
berücksichtigen und deren vielfältige Potenziale 
zu nutzen . Eng verbunden mit diesem Ansatz ist 
auch die interkulturelle Öffnung des öffentlichen 
Dienstes,725 die u .a . das Ziel verfolgt, mehr Mig-
rantinnen und Migranten im öffentlichen Dienst 
zu beschäftigen .

Im Rahmen der bereits seit längerem geführ-
ten Fachdiskussion wurde auch immer wieder das 
Modell „anonymer Lebensläufe“ bzw . „anonymer 
Bewerbungen“ erörtert . Dabei werden bestimm-
te persönliche Angaben, die erfahrungsgemäß zu 
Diskriminierungen führen können, nicht mehr in 
den Lebenslauf bzw . die Bewerbung aufgenom-
men . Variabel ist der genaue Grad der Anonymi-
sierung . Zumeist soll dabei das Passbild neben 
dem Namen auch der Geburtsort und die Wohn-
anschrift entfallen . Die Anonymisierung kann sich 
aber auch auf weitere Merkmale wie das Geburts-
datum und Angaben zur familiären Situation er-
strecken . In der Diskussion zu diesem Instrument 
spielt vor allem auch der Umstand eine Rolle, dass 
es beispielsweise in den USA bereits seit längerem 
genutzt wird, um insbesondere ethnischen Diskri-
minierungen entgegenzuwirken . In Frankreich 
wird es erprobt . Allerdings kann eine zu strikte 
Umsetzung auch andere Ansätze, wie z . B . die in-
terkulturelle Öffnung im öffentlichen Dienst und 
im privatwirtschaftlichen Bereich, tangieren . 
Denn die gezielte Einstellung geeigneter Migran-
tinnen und Migranten könnte hierdurch ggf . er-
schwert werden .

724 Vgl . vorliegenden Bericht, Kapitel II 2 . 
725 Vgl . vorliegenden Bericht Kapitel II 8 .1 .
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11.2 Zivilrecht

Eine Reihe von Briefen und E-Mails an die Be-
auftragte, in denen Diskriminierungen beklagt 
wurden, betrafen auch Fragestellungen aus dem 
Bereich Zivilrecht . Teilweise handelte es sich eher 
um diffuse Problemlagen, wie etwa subjektiv ab-
wertende Blicke von Supermarktmitarbeitern, die 
als diskriminierend empfunden wurden . Geschil-
dert wurden aber auch klar rechtlich relevante 
Einzelfälle . So z . B . von einigen Jugendlichen bzw . 
jungen Männern mit Migrationshintergrund, de-
nen wegen ihrer ethnischen Herkunft verbunden 
mit ihrem Geschlecht der Zutritt zu Diskotheken 
verwehrt wurde . Zu dieser oft beklagten „Einlas-
spraxis“ von Diskotheken erging im Berichtszeit-
raum ein erstes Urteil nach dem AGG .726 In dem 
verhandelten Fall hatte ein Student – auch um das 
Verhalten der Türsteher zu testen – eine Diskothek 
besucht und wurde dort wegen seiner ethnischen 
Herkunft und seines Geschlechts abgewiesen . 
Das Gericht sprach ihm eine Entschädigung von 
500 € zu . Bei der Festlegung der Entschädigungs-
höhe berücksichtigte es, dass der Besuch auch zu 
Testzwecken erfolgte und der Betroffene in ge-
wisser Weise mit der Abweisung rechnen konnte . 
Den entstandenen Schaden, die Persönlichkeits-
verletzung, schätzte das Gericht im Vergleich zu 
Fällen, in denen jemand völlig unverhofft abge-
wiesen und öffentlich diskriminiert wird, als gerin-
ger ein .

11.3  Ungleichbehandlungen bei Wohnungs-

suche und Vermietung

Hinweise auf ungerechtfertigte Ungleichbe-
handlungen auf dem Wohnungsmarkt wegen der 
ethnischen Herkunft gab im Berichtszeitraum u .a . 
eine Testing-Studie des Planerladens Dortmund 
e .V .727 Mit entsprechenden Problemen bei der An-
mietung von Wohnraum oder während des Miet-
verhältnisses wandten sich Petentinnen und Pe-
tenten im Berichtszeitraum auch an die Beauf-
tragte . Oft ließen sich bestehende Probleme z . B . 
bereits durch Bemühungen um gute Nachbar-

726 AG Oldenburg, Urteil vom 23 .7 .2008, Az .: E2 C 2126/07 .
727 Vgl . den vorliegenden Bericht, Kapitel II 6 .

schaft lösen . In anderen Fällen musste auf den 
nach dem AGG vorgesehenen Rechtsweg verwie-
sen werden . In einem solchen Fall entschied 
jüngst das Oberlandesgericht Köln in zweiter 
Instanz:728 Einem Bewerber um Wohnraum wurde 
auf Grund seiner afrikanischen Herkunft und sei-
ner dunklen Hautfarbe schon die Besichtigung 
der Räumlichkeiten verweigert . Wie das Gericht 
feststellte, begründete die mit der Termindurch-
führung betraute Hausmeisterin dies mit den 
Worten „Die Wohnung wird nicht an Neger, äh  . . . 
Schwarzafrikaner und Türken vermietet“ und be-
zog sich dabei auf eine Anweisung der Hausver-
waltung . Mit dem Urteil sprach das Oberlandes-
gericht den Klägern schließlich Schadensersatz 
und eine Geldentschädigung zu .729

11.4  Diskriminierungen im öffentlichen Raum: 

Verwaltungen und Behörden

Auch Diskriminierungen durch Behörden wur-
den geschildert . Letztere standen oft im Zusam-
menhang mit der Erbringung staatlicher Leistun-
gen oder ausländerrechtlicher Entscheidungen . 
Einschlägig waren hier im Regelfall nicht das AGG, 
sondern jeweils spezialgesetzliche Vorschriften, 
nach denen sich viele dieser Einzelfälle lösen lie-
ßen .

Eine Reihe von Fällen, mit denen sich Betroffe-
ne selbst, aber auch dritte Personen an die Beauf-
tragte wandten, betrafen die Behandlung von 
Migrantinnen und Migranten durch Polizistin-
nen und Polizisten . Anlass für Beschwerden war  
besonders das sog . Racial Profiling730 bei ver-
dachtsunabhängigen Personenkontrollen, etwa 
an Flughäfen . Hierbei werden für die Durchfüh-
rung von (stichprobenartigen) Sicherheitskont-
rollen äußerliche Merkmale wie die Hautfarbe 
oder andere im Zusammenhang mit der ethni-
schen Herkunft stehende äußerlich erkennbare 
Eigenschaften731 einer Person zum Anlass der Kon-

728 OLG Köln, Urteil vom 19 .1 .2010, Az .: I-24 U 51/09, 24 U 51/09 .
729 Rechtliche Grundlage war in diesem Fall das Bürgerliche 
Gesetzbuch .
730 Teilweise wird auch der Begriff „Ethnic Profiling“ verwen-
det .
731 So z . B . auch der Name oder die Sprache (auch Akzent) .
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trollen oder anderer polizeilicher Maßnahmen 
genommen . In den Zuschriften wurde diese Praxis 
als diskriminierend empfunden und beschrieben, 
weil sie Menschen bestimmter ethnischer Her-
kunft pauschal Kriminalität unterstellt .

12. Kriminalität und Fremdenfeindlichkeit

12.1 Gewalt gegen Frauen

12.1.1 Häusliche Gewalt

Jeder Mensch hat das Recht zu leben, ohne Op-
fer von Gewalt zu werden . Gewalt schränkt die Be-
troffenen in ihrer Entfaltung und Lebensgestal-
tung ein . Etwa jede vierte Frau im Alter von 16 bis 
85 Jahren, die in Deutschland in einer Partner-
schaft lebt oder gelebt hat, ist mindestens einmal 
Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch 
aktuelle oder frühere Partner geworden . Dies be-
legt die im Jahr 2004 veröffentlichte repräsentati-
ve Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Ge-
sundheit von Frauen in Deutschland“732 des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, mit der erstmals ein umfassendes und re-
präsentatives Bild vom Ausmaß, den Hintergrün-
den und den Folgen von Gewalt gegen Frauen in 
Deutschland vorliegt . 

In zwei Sekundäranalysen, „Gesundheit – Ge-
walt – Migration: Eine vergleichende Sekundär-
analyse zur gesundheitlichen und Gewaltsituation 
von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund 
in Deutschland“733 sowie „Gewalt gegen Frauen in 
Paarbeziehungen: Eine sekundäranalytische Aus-
wertung zur Differenzierung von Schweregraden, 
Mustern, Risikofaktoren und Unterstützung nach 
erlebter Gewalt“734, wurden die umfangreichen 

732 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen 
in Deutschland, Berlin 2004 .
733 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend: Gesundheit – Gewalt – Migration: Eine vergleichende 
Sekundäranalyse zur gesundheitlichen und Gewaltsituation 
von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund in Deutsch-
land, Berlin 2008 .
734 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend: Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen: Eine sekun-
däranalytische Auswertung zur Differenzierung von Schwere-

Daten der repräsentativen Untersuchung jeweils 
neu ausgewertet . Mit den beiden letztgenannten 
Studien735 liegt nun eine verbesserte Datengrund-
lage vor; es handelt sich jedoch immer noch nicht 
um neue repräsentative Daten .

Aus den drei Studien kann auf eine höhere Ge-
waltbetroffenheit bestimmter Gruppen von Mig-
rantinnen geschlossen werden . Ein Schwerpunkt 
lag auf der Untersuchung von Frauen türkischer 
Herkunft und Frauen aus den Ländern der ehema-
ligen Sowjetunion bzw . deren Nachfolgestaaten . 

Frauen aus beiden Migrantinnengruppen ha-
ben häufiger als der Durchschnitt der weiblichen 
Bevölkerung Deutschlands körperliche oder sexu-
elle Gewalt erlebt . Bei Gewalt in Paarbeziehungen 
fällt vor allem die hohe Betroffenheit türkischer 
Frauen auf, die deutlich über dem Durchschnitt 
der weiblichen Bevölkerung in Deutschland liegt . 
So hatten insgesamt 25 % aller befragten Frauen 
angegeben, Gewalt durch aktuelle oder frühere 
Beziehungspartner erlebt zu haben, während 
Frauen türkischer Herkunft dies zu 38 % angaben . 
Frauen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
bzw . deren Nachfolgestaaten unterschieden sich 
mit einem Anteil von 28 % dagegen weniger stark 
von der Gesamtheit aller befragten Frauen . Sicht-
bar wurde auch, dass insbesondere Frauen mit 
türkischem Migrationshintergrund deutlich hö-
here Belastungen hinsichtlich schwererer körper-
licher und/oder sexueller Gewalt in Verbindung 
mit psychischer Misshandlung aufweisen, dies 
auch im Vergleich zu anderen Frauen mit Migrati-
onshintergrund .

Anhand der vorliegenden Analysen lässt sich 
zeigen, dass bei der erhöhten Gewaltbetroffen-
heit von Migrantinnen durch aktuelle Partner teil-
weise ähnliche gewaltfördernde Bedingungen 
wirksam sind wie bei Frauen ohne Migrationshin-
tergrund, dass diese aber in den Paarbeziehungen 
bestimmter Gruppen von Migrantinnen häufiger 
und oft in verschärfter Form vorliegen . So sind die 
erhöhten Gewaltpotentiale u .a . auf die oftmals 
schwierigen sozialen Lagen und mangelnden Bil-
dungs- und ökonomischen Ressourcen der Betrof-

graden, Mustern, Risikofaktoren und Unterstützung nach er-
lebter Gewalt, Berlin 2009 .
735 Vgl . 6 . Lagebericht, S . 292 .
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fenen zurückzuführen . Diese sozialen Bedingun-
gen können Spannungen und Konflikte bis hin zu 
Gewalt in Paarbeziehungen verstärken . Sie er-
schweren zudem die Loslösung aus gewaltberei-
ten Paarbeziehungen .

Ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Studien 
ist, dass von schwerer Gewalt betroffene Frauen 
mit Migrationshintergrund seltener als entspre-
chend betroffene Frauen ohne Migrationshinter-
grund therapeutische und psychosoziale Unter-
stützungseinrichtungen im Kontext von Gewalt in 
Anspruch nehmen . Oft wissen sie nichts oder 
nicht genug über das Schutz- und Hilfesystem in 
Deutschland .

Die Bekämpfung der Gewalt ist ein wichtiges 
Ziel der Bundesregierung . Um Frauen wirkungs-
voll zu schützen, hat die Bundesregierung im Sep-
tember 2007 mit dem „Aktionsplan II zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen“ ein umfassendes 
Gesamtkonzept beschlossen . Der Aktionsplan II 
enthält zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung 
der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe 
von Frauen mit Migrationshintergrund . Diese 
Maßnahmen zielen auf die Stärkung der Eigen-
ständigkeit und haben daher auch gewaltpräven-
tiven Charakter .

Mit dem Aktionsplan liegt ein Gesamtkonzept 
des Bundes vor, das unvermeidlich auch Zustän-
digkeitsbereiche der Länder und Kommunen mit 
einschließt . Dazu zählen die polizeiliche und ge-
richtliche Praxis sowie der Aufbau und Erhalt von 
Hilfsangeboten und Unterstützungseinrichtun-
gen für von Gewalt betroffene Frauen . Die Umset-
zung des Konzeptes setzt daher auch die gezielte 
Kooperation zwischen dem Bund, den Ländern, 
den Kommunen und auch Nichtregierungsorga-
nisationen voraus . Eine wichtige Funktion kommt 
hierbei der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Häusli-
che Gewalt“ sowie der Bund-Länder-Arbeitsgrup-
pe „Frauenhandel“ zu, die seit dem ersten Akti-
onsplan der Bundesregierung zur Bekäpfung von 
Gewalt gegen Frauen als Steuerungsgremien zur 
Umsetzung der Aktionspläne I und II dienen . 

In den letzten Jahren haben sich zunehmend 
Hilfseinrichtungen für gewaltbedrohte und –be-
troffene Frauen bundesweit vernetzt . Diese Ver-

netzungsstellen sind wichtige Partner der Bun-
desregierung als Sprachrohr und Bündelung der 
Interessen und des Sachverstands der Hilfsange-
bote; zugleich dienen sie der Weiterentwicklung 
und Qualitätssicherung der Unterstützungsan-
gebote . Politik und Verwaltung profitieren von 
dem Sachverstand der Einrichtungen und erhal-
ten so Einblick in die Realität der Betroffenen . 
Gleichzeitig können über die Vernetzungsstellen 
wichtige Informationen in das Hilfesystem gege-
ben werden .

Deshalb fördert das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend die Arbeit der 
Frauenhauskoordinierung e .V . (FHK) und die Ar-
beit des Bundesverbands Frauenberatungsstel-
len und Frauennotrufe (bff) als bundesweite Ver-
netzungsstelle der Unterstützungsangebote für 
gewaltbetroffenen Frauen . Beide Vernetzungs-
stellen sehen in ihrer Vorhabenplanung für die ak-
tuelle Förderphase (bff 2008-2011, FHK 2010-2012) 
Maßnahmen für die Zielgruppe der Migrantinnen 
vor, um diese Zielgruppe zukünftig besser zu er-
reichen, den Bekanntheitsgrad von Schutz- und 
Hilfeeinrichtungen in Selbstorganisationen von 
Migrantinnen und Migranten zu erhöhen, diese 
Zielgruppe für die Thematik Gewalt gegen Frau-
en zu sensibilisieren und verlässliche Kooperati-
onskontakte zu Migrantenorganisationen aufzu-
bauen .

Maßnahmen und Projekte des bff:

n Veröffentlichung von Materialien in verschie-
denen Sprachen für Migrantinnen,

n Veröffentlichung von Materialien in mehreren 
Sprachen zur Ansprache von Bezugspersonen 
von gewaltbetroffenen Frauen (2010),

n Erarbeitung von Konzepten zur Finanzierung 
von Dolmetscherinnen,

n Fachtagung des bff 2009: Intensiv-Workshop 
für die Beratung von Migrantinnen,

n Recherche geeigneter Fortbildungsangebote 
für die Beratung von Migrantinnen und

n AG Migrantinnen im bff, die aktuell eine Be-
standsaufnahme zur Situation der Klientinnen 
und Mitarbeiterinnen mit Migrationshinter-
grund vorbereitet .
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Maßnahmen und Projekte der Frauenhaus-
koordinierung:

n Die Frauenhauskoordinierung hat im Jahr 2009 
das „Medienpaket zur Arbeit der Frauenhäuser 
in Deutschland“ veröffentlicht . Zum Medien-
paket gehören Materialien wie eine informati-
ve Broschüre, Faltblätter für Betroffene in zehn 
Sprachen, eine Notfallkarte mit wichtigen Te-
lefonnummern zum Schutz vor häuslicher Ge-
walt sowie eine Plakatserie für unterschiedli-
che Zielgruppen . Ziel ist es u .a ., betroffene 
Frauen und deren Umfeld wirkungsvoll anzu-
sprechen und über die Angebote der Frauen-
häuser zu informieren . Im Jahr 2010 soll die 
Broschüre u .a . ins Türkische übersetzt und ge-
druckt werden .

Zwischen dem Dialogforum muslimischer 
Frauen, bff und Frauenhauskoordinierung sind 
seit der Erstellung des Nationalen Integrations-
plans (Arbeitsgruppe 4) gute Arbeitsbeziehungen 
entstanden, deren Fortsetzung durch das Bun-
desministerium für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) ermöglicht wurde . Ziel ist 
der Aufbau einer Kooperation zwischen muslimi-
schen Organisationen und Einrichtungen des 
Frauenunterstützungssystems, um über das The-
ma häusliche Gewalt und das Schutz- und Hilfesys-
tem für betroffene Frauen zu informieren . Um 
muslimischen Frauen den Zugang zu Schutz- und 
Hilfeangeboten zu erleichtern, soll im Rahmen 
dieser Kooperation herausgearbeitet werden, 
welche spezifischen Angebote für diese Gruppe 
von Frauen notwendig sind .

Das Dialogforum mit Vertreterinnen muslimi-
scher Frauenorganisationen ist ein gemeinsames 
Veranstaltungsformat der Integrationsbeauftrag-
ten, der Muslimischen Akademie Berlin e .V . und 
des BMFSFJ . Ziel des Dialogforums ist der Aufbau 
eines kontinuierlichen Austauschs, u .a . zu gleich-
stellungspolitischen Themen und zur Verbesse-
rung der gesellschaftlichen Teilhabe von Musli-
minnen .

Weitere hilfreiche Unterstützungsangebote 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend sind:

n Die Übersetzung und Veröffentlichung (2008) 
sowie der Nachdruck von 5 .000 Exemplaren 
(2009) der Informationsbroschüre „Mehr Mut 
zum Reden“ in türkischer Sprache .736 Die Bro-
schüre dient der Unterstützung misshandelter 
Frauen und Kinder und soll Betroffenen helfen, 
das Schweigen zu brechen und zu beginnen, 
über ihre Situation zu reden . Sie richtet sich 
auch an all jene, die mit von Gewalt betroffe-
nen Müttern und deren Kindern in Kontakt 
kommen . 

n Ein Modellprojekt zum Ausbau eines Online-
Beratungsangebotes für von Zwangsverheira-
tung und häuslicher Gewalt betroffene junge 
Migrantinnen (Start 2008) wurde aufgelegt .

n Veröffentlichung eines Sonderelternbriefs zu 
den Auswirkungen der häuslichen Gewalt auf 
Kinder . Die Übersetzung ins Türkische, Russi-
sche und Arabische und die Veröffentlichung 
sind im Jahr 2009 erfolgt .

n Förderung der Internetseite www .gewalt-
schutz .info . Seit Ende 2007 ist die Seite zu 
häuslicher Gewalt für Betroffene und Angehö-
rige von Beratungsberufen, die mit Migrantin-
nen arbeiten, als Online- Informationsangebot 
in acht Sprachen verfügbar .

Die Bundesregierung prüft die Einrichtung ei-
ner bundesweiten Notruftelefonnummer, die 
Erstberatung und Vermittlung bei jeder Form von 
Gewalt gegen Frauen anbieten soll . Der Bedarf 
nach einem rund-um-die-Uhr erreichbaren, mehr-
sprachigen und anonymen Beratungsangebot 
gilt insbesondere für Frauen, die aus unterschied-
lichen Gründen besondere Schwierigkeiten ha-
ben, die bestehenden Angebote in Anspruch zu 
nehmen, also auch Frauen und Mädchen mit Mig-
rationshintergrund . Bei weitergehendem Bedarf, 
sollten Unterstützungseinrichtungen, Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner vor Ort ver-
mittelt werden . Das Angebot soll sich auch an Per-
sonen des sozialen Nahraums und Berufsgruppen, 
die mit der Thematik befasst sind, wenden .

736 Online-Fassung http://www .bmfsfj .de/BMFSFJ/Presse/
audio-download,did=104798 .html .
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Das Thema „häusliche Gewalt“ rückt immer 
mehr ins Bewusstsein der türkischstämmigen Öf-
fentlichkeit . Die türkische Tageszeitung Hürriyet 
und die Türkisch-Deutsche-Gesundheitsstiftung 
e . V . haben sich zu einer gemeinsamen Kampagne 
„Gegen häusliche Gewalt!“ zusammengeschlos-
sen . Die Kampagne „Gegen häusliche Gewalt!“ 
setzt sich zum Ziel, über das sensible Thema der 
innerfamiliären Gewalt und deren Folgen aufzu-
klären, zu informieren und zu sensibilisieren . 
Schirmherrin der Kampagne ist die Beauftragte 
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration . Eine Broschüre zur Kampagne737 
ist veröffentlicht worden .

Die Kampagne in Deutschland soll insbesonde-
re die Türkischstämmigen für das Thema sensibili-
sieren . Durch Informationsveranstaltungen und 
interaktive Aufklärungsseminare soll das Problem 
Betroffenen und Nichtbetroffenen zugänglich ge-
macht werden . Ehrenamtliche Helfer können 
durch persönlich vermittelnde Beratungsmög-
lichkeiten das Thema in viele gesellschaftliche 
Schichten tragen . Eine Telefonhotline für Betroffe-
ne kann akute Hilfestellung leisten und ist eine ers-
te anonyme Kontaktstelle für jede Altersgruppe . 

12.1.2 Zwangsverheiratung

12.1.2.1 Datenlage

Es gibt in Deutschland bislang keine verlässli-
chen Daten zum Umfang und Ausmaß von 
Zwangsverheiratungen . Um die Datenlage und 
die bisher fehlende wissenschaftliche Aufarbei-
tung des Themas zu verbessern, wurde im Jahr 
2007 im Auftrag des Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend und in Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Institut für Men-
schenrechte e . V . eine Studie zu einer bundeswei-
ten Evaluierung von Praxisarbeit im Bereich 
Zwangsverheiratung erstellt .738 Die Ergebnisse 
der Studie wurden in der Publikation „Zwangsver-

737 Hürriyet: Kampagne „Gegen häusliche Gewalt!“, Mörfel-
den-Walldorf 2010 .
738 Vgl . 7 . Lagebericht, S . 90, Fn . 243 .

heiratung in Deutschland“739 vorgestellt . Sie er-
weitern das Verständnis von Hintergründen und 
Faktoren der Zwangsverheiratung in und nach 
Deutschland sowie der Heiratsverschleppung ins 
Ausland . 

Dieser Sammelband bündelt erstmals Exper-
tenwissen aus Wissenschaft und Praxis und hat die 
Definitionen und Fragestellungen für eine größe-
re qualitative und quantitative Studie entwickelt . 
Denn bislang liegen keine Studien vor, die belast-
bare Angaben über das Ausmaß von Zwangsver-
heiratung und über die zugrunde liegenden Fami-
lienstrukturen zulassen .740

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat daher eine Studie 
zum Umfang und Ausmaß von Zwangsverheira-
tungen in Deutschland in Auftrag gegeben . Dazu 
wurde ein Beirat gegründet, der unter der Feder-
führung des BMFSFJ Konzipierung und Fortgang 
der Studie begleitet . Dem Beirat gehören weitere 
Ressorts der Bundesregierung, die Beauftragte 
für Migration, Flüchtlinge und Integration, Mig-
rantenselbstorganisationen und Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler an . Aufgrund metho-
discher Probleme wurde darauf verzichtet, eine 
repräsentative Untersuchung durchzuführen . 
Vielmehr sind vorwiegend qualitative Erkenntnis-
se zu erwarten:

Im ersten Untersuchungsabschnitt werden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einschlägi-
gen Beratungsstellen in Deutschland durch eine 
standardisierte Vollerhebung befragt, um eine 
Annäherung an die Zahl der hilfesuchenden Be-
troffenen zu erhalten . Dabei sollen auch Erkennt-
nisse über die regionale Verteilung sowie eine ers-
te Einschätzung über die Betroffenheit von Jun-
gen und Männern erlangt werden .

Ein weiterer Untersuchungsabschnitt soll die 
Erfassung von Einzelfällen mit Hilfe eines Doku-
mentationssystems ermöglichen . Durch einen 
standardisierten Erfassungsbogen sollen ausrei-
chend Fälle erfasst werden, um eine systemati-

739 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend / Deutsches Institut für Menschenrechte: Zwangsver-
heiratung in Deutschland, Berlin 2007 .
740 Vgl . 7 . Lagebericht, S . 89, Punkt 5 .3 .
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sche Auswertung zum Hintergrund und zu den 
Lebenslagen, in denen Zwangsverheiratungen 
vorkommen, zu ermöglichen .

Durch eine nicht-repräsentative schriftliche 
Befragung der Vertreterinnen und Vertreter von 
Migrantenselbstorganisationen sollen Erkennt-
nisse über den Diskurs und den Umgang mit dem 
Thema Zwangsverheiratung gewonnen werden . 
Einschätzungen und Wahrnehmungen der Be-
fragten stehen hier im Mittelpunkt der Befragung . 
Als weiterer Schritt ist die Befragung potenziell 
betroffener Jugendlicher an allgemein- und be-
rufsbildenden Schulen geplant .

Unter den Beschäftigten von Einrichtungen 
der Jugendhilfe soll insbesondere ergänzend er-
hoben werden, inwieweit männliche Jugendliche 
betroffen sind . Ebenso sollen Leiterinnen und Lei-
ter von Integrationskursen durch eine standardi-
sierte, schriftliche Befragung Auskunft geben, in 
welchem Ausmaß Zwangsverheiratung die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer von Integrations-
kursen betrifft .

12.1.2.2  Fortschrittsbericht zum Nationalen  

Integrationsplan

Auch im Fortschrittsbericht zum Nationalen 
Integrationsplan (NIP) wurde festgehalten, dass 
zur Bekämpfung von Zwangsverheiratungen und 
für die Unterstützung der Betroffenen die Bun-
desregierung gefordert sei, die Datenlage zu ver-
bessern und den Betroffenen stärker praktisch zu 
helfen .741 Folgende Projekte sind daher auf Bun-
desebene vorangebracht worden:

Unter der Federführung des BMFSFJ wurde 
eine Arbeitsgruppe zu den Problemen der Anwen-
dung des Kinder- und Jugendhilferechts (SGB VIII) 
bei der Unterstützung von Opfern von Zwangs-
verheiratung eingerichtet .742 An der Arbeitsgrup-

741 Nationaler Integrationsplan, S .25 .
742 Die Arbeitsgruppe hat sich aus der Arbeitsgruppe 4 des Na-
tionalen Integrationsplans entwickelt, die zum Themenfeld 
„Lebenssituation von Frauen und Mädchen verbessern, 
Gleichberechtigung verwirklichen“ gearbeitet hat und in ih-
rer Unterarbeitsgruppe 1 „Integration durch Recht, Partizipa-
tion“ das Thema der Zwangsverheiratung näher untersuchte .

pe nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Bun-
desressorts, der Länder und der Kommunen sowie 
nichtstaatliche Organisationen teil . Als Ergebnis 
konnte im Berichtszeitraum vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendli-
che eine Handreichung für die Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe und für andere Sozialleistungs-
träger veröffentlicht werden .743 Die Handreichung 
eröffnet die Möglichkeit, die komplexe Lage der 
von Zwangsverheiratung Betroffenen, die oft-
mals eine Gefahr für Leib und Leben darstellt, zu 
erfassen . Die erarbeiteten Empfehlungen dienen 
dazu, über die Situation der Betroffenen zu infor-
mieren, Zuständigkeitsprobleme und Abgren-
zungsschwierigkeiten darzustellen und Lösungs-
wege aufzuzeigen . Die Handreichung hilft, die für 
den Träger im Einzelfall schwierige Entscheidung 
zu treffen, ob Ansprüche aus Sozialleistungen 
nach dem Recht der Kinder- und Jugendhilfe (SGB 
VIII), Leistungen der Grundsicherung für Arbeits-
suchende (SGB II), Leistungen der Arbeitsförde-
rung (SGB III), Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) 
oder Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz bestehen . Auch auf die Leistungen 
der Ausbildungsförderung (BAföG, SGB III) und das 
Recht auf Kindergeld wird eingegangen . Praxis-
probleme werden umfangreich beleuchtet und 
Handlungsempfehlungen gegeben . So wird z . B . 
explizit auf die besonderen Probleme von Mäd-
chen und Frauen mit ungesichertem Aufenthalt 
eingegangen . 

Mit Förderung des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend hat Terre des 
Femmes einen Nothilfe-Flyer entwickelt, der Mig-
rantinnen, die von Zwangsverheiratung bedroht 
oder betroffen sind, über ihre Rechte und verfüg-
bare Hilfen aufklärt . Es handelt sich um ein leicht 
zugängliches und verständliches Informations-
angebot, das praktische Hilfen und Anleitungen 
geben soll, was bei einer konkreten Bedrohung 
getan werden kann . Weitere Maßnahmen sind 
vorgesehen, u . a . zur Sensibilisierung der Berate-
rinnen und Berater der Erstberatung von Migran-
tinnen und Migranten sowie zum Umgang von 

743 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gendliche: Zwangsverheiratung bekämpfen – Betroffene 
wirksam schützen, Berlin 2009, S . 5 .
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Frauenkursleiterinnen mit den Themen Zwangs-
verheiratung und Gewalt im persönlichen Um-
feld .

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend fördert das Modellprojekt 
„Online-Beratung für junge Migrantinnen bei 
Zwangsverheiratung“ an den Standorten Berlin, 
Frankfurt/Main (Hessen) und Stuttgart (Baden-
Württemberg) . Das Projekt wird von Papatya 
durchgeführt, einer Kriseneinrichtung für junge 
Migrantinnen in Berlin . Mit dem dadurch angebo-
tenen leicht zugänglichen und anonymen Online-
Beratungsangebot für Betroffene sollen zudem 
Freundeskreise der Betroffenen, professionelle 
Helferinnen und Helfer sowie Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren erreicht werden . Darüber hi-
naus soll die Vernetzung mit anderen Unterstüt-
zungseinrichtungen ausgebaut werden . Die Eva-
luierung des Projekts, die bis Ende August 2010 
durchgeführt wird, soll auch Erkenntnisse über 
die Gruppe der Betroffenen, Aussagen über effek-
tive Zugangswege sowie Informationen zu Grund-
lagen für mögliche Präventions- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen liefern . Zusätzlich sollen Er-
fahrungen über den Einsatz und die Akzeptanz 
von Online-Beratungen gewonnen werden, da-
mit die aus dem Modell gewonnenen Erkenntnis-
se auch für den Ausbau von weiteren Beratungs- 
und Unterstützungsangeboten in den Ländern 
und Kommunen bereitgestellt werden können .744 

Für die Einrichtung von Beratungs-, Unterstüt-
zungs- und Zufluchtseinrichtungen für Migrantin-
nen sind in erster Linie die Länder und die Kommu-
nen verantwortlich . Die Bundesländer haben sich 
im Nationalen Integrationsplan verpflichtet, die 
Rechte und Chancen der Mädchen und Frauen auf 
eine volle gleichberechtigte Partizipation zu stär-
ken, sowie diese darin zu bestärken, ihre Potenziale 
zu nutzen . Zur Umsetzung dieser Selbstverpflich-
tung gibt es in fast allen Ländern zielgruppenspezi-
fische Maßnahmen . Die Schwerpunkte der auf Mig-
rantinnen ausgerichteten Unterstützungen sind in 
den Ländern unterschiedlich . Sofern die Mädchen 
und Frauen in der Entfaltung ihrer Rechte, insbe-
sondere bei der Partnerwahl, gehindert werden, 
haben sich die Länder für geeignete Maßnahmen 

744 Nationaler Integrationsplan, S . 25 .

der Prävention, Krisenintervention und Unterstüt-
zung in der Verantwortung entschieden .745

In einigen Bundesländern wie Berlin, Nord-
rhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind in 
jüngerer Zeit Arbeitskreise oder Fachkommissio-
nen zur Bekämpfung von Zwangsverheiratungen 
gebildet worden . Diese Gremien haben bereits 
Handlungskonzepte erarbeitet . Auf Länderebene 
gibt es auch schon vielfältige gezielte Beratungs-
angebote und einige spezialisierte Zufluchtsein-
richtungen, die Vorbildcharakter haben .746

12.1.2.3 Leitfaden für Schulen

Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und 
Integration hat einen „Leitfaden für Schulen zum 
Umgang mit Zwangsverheiratungen“ veröffent-
licht . Der Leitfaden wurde in einer länderoffenen 
ad-hoc-Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und 
Vertretern weiterer Bundesressorts, von Kultus-
ministerien der Länder, der Bundeszentrale für 
politische Bildung, eines Landeskriminalamts und 
Nichtregierungsorganisationen erarbeitet  . Mit 
dem Leitfaden wird Lehrkräften an den Schulen 
eine Informationsbroschüre an die Hand gege-
ben, mit der sie und ihre Schülerinnen und Schüler 
auf mögliche Fälle von Zwangsverheiratungen im 
Kontext der Schule vorbereitet werden . Anlass ist 
die Erkenntnis, dass es für von Zwangsverheira-
tung bedrohte Jugendliche – je nach Vertrauens-
verhältnis – nahe liegen kann, sich auch an das 
Schulpersonal zu wenden . So können Lehrerinnen 
und Lehrer, Schulsozialarbeiterinnen und -sozial-
arbeiter mit Zwangsverheiratungen ihrer Schüle-
rinnen und Schüler konfrontiert werden, ohne 
dass sie vorher auf eine solche Situation vorberei-
tet worden wären . Sie können aber auch diejeni-
gen sein, die darauf aufmerksam werden, dass 
ihre Schülerinnen und Schüler ein schwerwiegen-
des Problem haben . Oftmals sind die Lehrkräfte 
überfordert und wissen nicht, wie sie sich verhal-
ten sollen und wer Hilfe in diesen besonderen Fäl-
len leisten kann . Gleichzeitig besteht die Gefahr, 

745 Ebd ., S . 166 .
746 Vgl . dazu die umfangreiche Darstellung von Länderprojek-
ten in: Ebd ., S . 166 bis 170 .
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dass durch „Nicht-Wissen“ falsche oder fehlerhaf-
te Vorgehensweisen vorgeschlagen werden, die 
jedoch möglicherweise schwerwiegende Konse-
quenzen haben können . Lehrern kommt aber als 
mögliche Vertrauenspersonen für die Betroffe-
nen bei der Prävention und Intervention von 
Zwangsverheiratungen eine besondere Schlüssel-
rolle zu . 

Die Auswirkungen der Bedrohung und Gewalt 
auf die von Zwangsverheiratung Betroffenen sind 
oft schwerwiegend . Vor allem stehen sie in dem 
Dilemma, dass sie sich zwischen zwei wichtigen 
Wertsystemen in ihrem Leben bewegen und 
manchmal auch entscheiden müssen . Zum Einen 
ist es das Recht auf Selbstbestimmung und Auto-
nomie, was auch die Auswahl des (Ehe-)Partners 
beinhaltet, zum Anderen die Zugehörigkeit und 
Loyalität zur eigenen Familie . Angebotene Hilfe 
und Unterstützung sollte dieses Spannungsfeld 
und die möglichen interkulturellen Konflikte der 
Betroffenen sorgsam in den Blick nehmen und ins-
besondere die ambivalenten Gefühlslagen der 
Betroffenen berücksichtigen . Die Entscheidun-
gen, die sie zu treffen haben, sind oftmals mit 
schwerwiegenden Konsequenzen für ihr weiteres 
Leben verbunden . Der Leitfaden soll dazu beitra-
gen, dem Schulpersonal die erforderliche inter-
kulturelle Kompetenz zu vermitteln .

12.1.2.4  Zwangsverheiratung als besonders 

schwerer Fall der Nötigung

Seit dem Jahr 2005 ist die bereits zuvor strafba-
re Zwangsverheiratung ausdrücklich als beson-
ders schwerer Fall der Nötigung in den § 240 
Abs . 4 Satz 2 Nr . 1 StGB aufgenommen und unter 
Strafe gestellt worden . Dadurch erhöht sich der 
Strafrahmen gegenüber der einfachen Nötigung 
auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf bis zu 
fünf Jahre, eine Geldstrafe ist nicht vorgesehen . 
Neben der Nötigung zur Eheschließung gehen 
mit Zwangsverheiratungen in der Regel weitere 
Straftaten einher . In Betracht kommen Körperver-
letzungen gem . §§ 223 ff StGB, Freiheitsberau-
bung gem . § 239 StGB und Sexualdelikte gem . 
§§ 174 ff StGB, insbesondere Vergewaltigung . 
Ebenfalls verwirklichte Straftaten stehen in Real- 

oder Idealkonkurrenz und finden bei einer Verur-
teilung des Täters bei der Strafzumessung ent-
sprechende Beachtung . Zur Strafverfolgung der 
Täter kommt es jedoch nur in den seltensten Fäl-
len . Die Opfer sehen aus vielerlei Gründen von ei-
ner Strafanzeige ab . Angst vor noch schwererer 
Repression, fehlendes Vertrauen in die Strafverfol-
gungsorgane, fehlende Perspektiven für ein Le-
ben außerhalb der eigenen Familie, das schlichte 
Nichtwissen der Strafbarkeit oder die Scheu, die 
eigenen Familienangehörigen anzuzeigen, sind 
einige von vielen Gründen .

12.1.2.5  Der Koalitionsvertrag der 17. Legislatur- 

periode zwischen CDU, CSU und FDP 

Eigenständiger Straftatbestand für 

Zwangsverheiratung

Nach dem Koalitionsvertrag zur 17 . Legislaturpe-
riode sollen die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen für Opfer von Zwangsverheiratung verbes-
sert werden . Zwangsverheiratung ist eine Verlet-
zung unseres freiheitlich-demokratischen Wer-
teverständnisses und eine eklatante Menschen- 
rechtsverletzung . Im Kampf gegen Zwangsehen 
soll ein eigenständiger Straftatbestand für den 
Sachverhalt der Zwangsverheiratung eingeführt 
werden .747

Das Land Baden-Württemberg hatte bereits 
im Jahr 2004 ein Gesetz zur Bekämpfung der 
Zwangsverheiratung und zum besseren Schutz 
der Opfer von Zwangsheiratungen (Zwangshei-
rat-Bekämpfungsgesetz) in den Bundesrat einge-
bracht und die Gesetzesinitiative nun wieder auf-
gelegt .748 Die Bundesregierung hat in ihrer Stel-
lungnahme zu dem vom Bundesrat beschlosse-
nen Entwurf749 zum Ausdruck gebracht, dass sie 
die Einschätzung des Bundesrats teilt, die An-
strengungen zur Bekämpfung von Zwangsverhei-
ratungen und zum Schutz der Opfer müssten er-
höht werden . Das Ziel des Gesetzentwurfs wird 
daher unterstützt .

747 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP – 17 . Legisla-
turperiode, Zeile 4 .970-4 .979 .
748 BR-Drs . 36/10, Beschluss vom 12 .2 .2010 .
749 BT-Drs . 546/05 vom 8 .7 .2005 .
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Die Bundesregierung ist jedoch der Ansicht, 
dass ein wirksamer Schutz vor Zwangsverheira-
tung nur durch ein Maßnahmenbündel erreicht 
werden kann . Dazu gehören die Verbesserung 
von Beratungs-, Betreuungs- und Schutzangebo-
ten für die Opfer sowie gesetzgeberische Maß-
nahmen . Neben der Einführung eines eigenstän-
digen Straftatbestandes für Zwangsheirat sollen 
Änderungen im Zivil- und Aufenthaltsrecht vorge-
nommen werden . Die Bundesregierung wird auch 
prüfen, ob und gegebenenfalls wie Verbesserun-
gen der Rückkehrmöglichkeiten für heiratsver-
schleppte ausländische Frauen und Mädchen rea-
lisiert werden können . Die Bundesregierung prüft 
derzeit, wie die Vereinbarung im Koalitionsver-
trag im Einzelnen umgesetzt werden kann und 
wird hierzu voraussichtlich im Jahr 2010 Regelun-
gen vorschlagen . 

12.1.2.6 Rückkehrrecht von Heiratsverschleppten

In diesem Zusammenhang wird die Bundesre-
gierung prüfen, ob gegebenenfalls Verbesserun-
gen der Rückkehrmöglichkeiten für heiratsver-
schleppte ausländische Mädchen und Frauen rea-
lisiert werden können . Die Beauftragte für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration setzt sich für das 
Rückkehrrecht von heiratsverschleppten Perso-
nen ein .750 Nach derzeitiger Rechtslage erlischt 
gemäß § 51 Abs . 1 Nr . 7 AufenthG das Aufenthalts-
recht spätestens sechs Monate nach der Ausreise . 
Eine Inanspruchnahme des Rückkehrrechts nach 
§ 37 AufenthG ist wegen seiner engen Vorausset-
zungen, insbesondere der Frist für die Rückkehr 
(von der allerdings im Ermessenswege abgesehen 
werden kann) und der immer erforderlichen Si-
cherung des Lebensunterhalts, häufig schwierig . 
Im Berichtszeitraum wurden an die Beauftragte 
mehrere Fälle herangetragen, in denen die jun-
gen Frauen nach ihrer Rückkehr wieder bei ihren 
Eltern leben mussten, weil diese für den Lebens-
unterhalt sorgten . 

Für türkische Staatsangehörige, die vom Asso-
ziationsrecht begünstigt sind, konnte das Prob-
lem des Rückkehrrechts im Berichtszeitraum ge-

750 Vgl . 7 . Lagebericht, S . 91 ff .

löst werden . Nummer 51 .1 .6 .4 .4 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum AufenthG stellt nun 
klar, dass ihr Aufenthaltsrecht durch eine unfrei-
willige Ausreise auch nach längeren Zeiträumen 
nicht erlischt .751 Da es sich bei heiratsverschlepp-
ten türkischen Staatsangehörigen in aller Regel 
um Kinder von Arbeitnehmern handeln dürfte,752 
besteht für diese Personengruppe auch ohne Än-
derung des nationalen Rechts das Rückkehrrecht 
auf Grund des unmittelbar anwendbaren Assozia-
tionsrechts .

12.1.3 Genitalverstümmelung

Die Verstümmelung weiblicher Genitalien, in-
ternational meist mit dem Begriff „Female Genital 
Mutilation“ (FGM) bezeichnet, ist ein Sammelbe-
griff für unterschiedliche Praktiken, bei denen die 
äußeren Geschlechtsorgane eines Mädchens, sel-
ten einer Frau, teilweise oder vollständig entfernt 
werden . Der Eingriff wird meist bei Mädchen im 
Alter zwischen vier und 14 Jahren vorgenommen, 
manchmal aber auch schon im Alter von wenigen 
Tagen, kurz vor der Eheschließung oder vor der 
Geburt des ersten Kindes . Die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien führt abgesehen von psy-
chischen und sozialen Konsequenzen zu schwer-
wiegenden akuten und chronischen gesundheitli-
chen Komplikationen .753 

Von Genitalverstümmelung betroffen sind 
überwiegend Mädchen aus bestimmten afrikani-

751 So schon der 7 . Lagebericht, S . 91 ff .; aufgrund EuGH, 
Rs . C-351/95 (Kadiman), Urteil vom 17 .4 .1997, Rn . 51 . Im Ergeb-
nis bestätigt durch OVG Hamburg, Beschluss 109/09 vom 
14 .7 .2009 .
752 Arbeitslosigkeit, auch Langzeitarbeitslosigkeit, steht der Ar-
beitnehmereigenschaft nach ständiger Rechtsprechung des 
EuGH nicht entgegen .
753 Auf Anregung des Bundesministeriums für Gesundheit und 
auf Initiative der Bundesärztekammer sind durch eine inter-
disziplinäre Arbeitsgruppe Empfehlungen zum Umgang mit 
Patientinnen nach weiblicher Genitalverstümmelung (female 
genital mutilation)“ herausgegeben worden, um den betrof-
fenen Frauen entsprechend ihrem Leidensdruck und Be-
schwerdebild sozial, psychologisch und medizinisch kompe-
tent zu helfen .Vgl . Empfehlungen der Bundesärztekammer 
zum Umgang mit Patientinnen nach weiblicher Genitalver-
stümmelung: http: //www .bundesaerztekammer .de/page .asp? 
his=0 .7 .47 .3207 .
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schen Ländern, aber auch aus einigen Ländern 
Asiens und Lateinamerikas . In Deutschland gibt es 
keine validen Daten zur Anzahl der betroffenen 
Frauen . Es ist aber davon auszugehen, dass ein 
großer Teil der Frauen, die aus afrikanischen Län-
dern mit einer großen Verbreitung der FGM kom-
men, Opfer dieser Praxis waren . Es ist auch nicht 
auszuschließen, dass Mädchen und Frauen mit Mi-
grationshintergrund, die aus den betroffenen Re-
gionen stammen, zum Beispiel bei einem Ferien-
aufenthalt im Herkunftsland der Familie, gefähr-
det sind, Opfer der FGM zu werden . 

12.1.3.1  Beschlussantrag zur wirksamen  

Bekämpfung der Genitalverstümmelung 

Im Juni 2008 hat der Bundestag dem Beschlus-
santrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD 
zur wirksamen Bekämpfung der Genitalverstüm-
melung von Mädchen und Frauen zugestimmt .754 
In dem Beschluss wird die Einführung eines ei- 
genen Straftatbestandes Genitalverstümmelung 
abgelehnt, da Genitalverstümmelung bereits 
nach geltendem Recht strafbar ist . Einen Beitrag 
zur wirksamen Bekämpfung der FGM könne das 
Strafrecht kaum leisten, da in der Regel die famili-
ären Beziehungen zwischen Tätern und Opfern 
im Gegenteil zur Vermeidung der Aufdeckung 
beitrügen und strafrechtliche Sanktionen die Ein-
beziehung der Eltern in die Prävention, aber auch 
in die erforderliche Behandlung nach erfolgter 
Genitalverstümmelung erschwere . Der Beschluss 
empfiehlt für die gefährdeten Familien eine Sen-
sibilisierung für das Unrecht durch Vernetzung 
des staatlichen Engagements auf allen Ebenen . 
Länder, in denen die Genitalverstümmelung nicht 
verboten ist bzw . nicht verfolgt wird, sollen nicht 
als sichere Herkunftsländer eingestuft werden . 
Zudem sieht der Beschluss die Einrichtung einer 
interministeriellen Bund-Länder-NRO-Arbeitsgrup-
pe vor (s .u .) . Diese Gruppe wird beauftragt, die 
bundesweite zielgruppensensible Aufklärung 
voranzubringen, die Vernetzung und einen  
konstanten interdisziplinären Informationsaus-
tausch der Akteurinnen und Akteure in allen re-

754 BT-Drs . 16/9694 . Angenommen vom Deutschen Bundestag 
am 26 .6 .2008, Plenarprotokoll 16/172, S . 18324D - 18332B .

levanten Berufsgruppen und Organisationen si-
cherzustellen und fachliche Unterstützung für 
Projekte auf Landes- und auf Bundesebene zu 
leisten . 

Im Jahr 2009 wurde diese Bund-Länder-NRO-
Arbeitsgruppe zur wirksamen Bekämpfung der 
weiblichen Genitalverstümmelung in Deutsch-
land unter Federführung des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung gegründet . Mitglieder der Gruppe sind Ver-
treterinnen der zuständigen Bundesressorts (BMZ, 
BMJ, BMFSFJ, BMG, Beauftragte), Vertreterinnen 
der Frauenministerkonferenz der Länder, der Bun-
desärztekammer, städtischer Jugendämter, sowie 
verschiedene Vertreterinnen und Vertreter von 
NGOs . Die Arbeitsgruppe wird Maßnahmen entwi-
ckeln, die in den verschiedenen Handlungsfeldern 
Gesundheit, Recht und Schutz sowie Dialog und 
Kommunikation ansetzen .

Die Beauftragte unterstützt die Arbeit dieser 
Arbeitsgruppe insbesondere bei der Entwicklung 
von Maßnahmen, die geeignet sind, den Schutz 
hier lebender Frauen und Mädchen vor Genital-
verstümmelung zu gewährleisten . Beispielhaft 
für einen gelungenen Ansatz soll hier Maisha e .V . 
in Frankfurt, eine Selbsthilfegruppe afrikanischer 
Frauen in Deutschland, genannt werden . Positiv 
hervorzuheben ist die Möglichkeit des direkten 
Zugangs des Vereins zur Mehrheit der Betroffe-
nen beziehungsweise von Genitalverstümmelung 
bedrohten Mädchen und Frauen aufgrund ihrer 
Herkunft aus afrikanischen Ländern . Maisha e .V . 
bietet Aufklärung und FGM-Prävention von Afrika-
nerinnen für Afrikanerinnen an . Durch Informatio-
nen zur rechtlichen Situation in Deutschland soll 
bei den Müttern ein Bewusstsein für die Strafbar-
keit der FGM geschaffen werden . Sie werden in 
das Konzept eingebunden, indem sie um Unter-
stützung bei der Umgestaltung der Tradition un-
ter Wahrung kultureller Werte gebeten werden . 
So wird gleichzeitig die Unterstützung durch die 
eigene Herkunftsgruppe gewährleistet .
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12.1.3.2 Das zweite Opferrechtsreformgesetz

Mit Art . 6 des zweiten Opferrechtsreformge-
setzes wurde eine Empfehlung aus dem o .g . Be-
schlussantrag umgesetzt .755 Die Verjährung ruht 
nun bis zum 18 . Lebensjahr des Opfers . Die Ru-
hensvorschrift des § 78b Abs . 1 Nr . 1 StGB wurde um 
die Tatbestände des § 225 StGB sowie der §§ 224, 
226 StGB ergänzt, wenn mindestens ein Beteilig-
ter durch dieselbe Tat die Vorschrift des § 225 StGB 
verletzt . Dies ist bei Genitalverstümmelungen an 
Kindern und Jugendlichen, die durch Erziehungs-
berechtigte oder andere Obhutspflichtige im Sin-
ne von § 225 StGB veranlasst wurden (sei es als Mit-
täter, als bloßer Teilnehmer oder auch durch Un-
terlassen), regelmäßig der Fall . Die zehnjährige 
Verjährungsfrist beginnt somit erst mit der Vollen-
dung des 18 . Lebensjahres des Opfers . 

So wird berücksichtigt, dass es Opfern häufig 
nicht vorstellbar, oft auch faktisch nicht möglich 
ist, diese Taten anzuzeigen, solange sie noch min-
derjährig und fest in das Familienleben eingebun-
den sind . Da fraglich ist, inwieweit es aufgrund 
der häufig familiären Verbindung tatsächlich zu 
Strafanzeigen der Opfer kommen wird, soll zu-
mindest die verlängerte Strafverfolgungsmög-
lichkeit abschreckende Wirkung haben . 

12.1.3.3  Gesetzentwurf des Bundesrates Straf-

rechtsänderungsgesetz – Strafbarkeit 

der Verstümmelung weiblicher Genitalien

Der Gesetzentwurf des Bundesrates756 „Straf-
rechtsänderungsgesetz – Strafbarkeit der Ver-
stümmelung weiblicher Genitalien“ sieht vor, 
die Verstümmelung der äußeren Genitalien ei-
ner Frau durch Beschneidung oder in anderer 
Weise als einen eigenen Straftatbestand in 
§ 226a StGB zu benennen; der Strafrahmen soll 
zwei bis fünf Jahre betragen . Zudem sollen Aus-
landstaten in die Strafbarkeit einbezogen wer-
den und die Verjährung soll bis zum 18 . Lebens-
jahr des Opfers ruhen . 

755 In Kraft seit 1 .10 .2009, BGBl . I; S . 2280 (veröffentlicht am 
31 .7 .2009) .
756 BT-Drs . 17/1217 vom 24 .3 .2010 .

Die Beauftragte ist der Auffassung, dass eine 
Gesetzesänderung an dieser Stelle nicht notwen-
dig ist, da weibliche Genitalverstümmelung be-
reits jetzt nach §§ 223 ff StGB den Straftatbestand 
der Körperverletzung, ggf . den der gefährlichen 
oder der schweren Körperverletzung erfüllt . Er-
folgt die FGM an Kindern oder Jugendlichen im 
Auftrag der Eltern oder der Personensorgebe-
rechtigten, dürfte zudem in Tateinheit regelmä-
ßig der Tatbestand der schweren Misshandlung 
von Schutzbefohhlenen nach § 225 Abs . 3 StGB er-
füllt sein, so dass der Strafrahmen zwischen einem 
und zehn Jahren liegt .

12.2 Fremdenfeindliche Straftaten

Fremdenfeindlichkeit richtet sich nach gängi-
ger Definition757 gegen Menschen, die sich durch 
Herkunft, Nationalität, Religion oder Hautfarbe 
unterscheiden . Sie äußert sich in Ausgrenzung, 
tätlichen Angriffen, systematischer Vertreibung 
und kann bis hin zur Ausrottung führen . Die Be-
auftragte für Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion spricht sich ausdrücklich gegen jede Form 
der Fremdenfeindlichkeit aus und unterstützt 
nachdrücklich das Vorgehen gegen Fremden-
feindlichkeit . Fremdenfeindlichkeit steht auch 
der Integration von Migrantinnen und Migranten 
entgegen .

Auch um die Integration der Migrantinnen und 
Migranten zu fördern, müssen Fremdenfeindlich-
keit und rassistische Gewalt auf allen Ebenen der 
Gesellschaft bekämpft werden . Dazu bedarf es 
neben staatlicher Aktivitäten zur Stärkung der 
Menschenrechte, zur Aufklärung und natürlich 
zur Strafverfolgung vor allem die aktive Mitarbeit 
der Zivilgesellschaft – von Medien, Kultur, Sport, 
Wirtschaft, Kirchen, Stiftungen und privaten Initi-
ativen . 

757 Thurich, Eckart: pocket politik . Demokratie in Deutschland . 
Neuausgabe 2006 . Bonn: Bundeszentrale für politische Bil-
dung 2006 . Nach dem polizeilichen Definitionssystem „Poli-
tisch motivierte Kriminalität“ PMK zählen darüber hinaus 
auch Straftaten gegen Personen aufgrund ihrer Rasse oder 
Volkszugehörigkeit zum Bereich der Fremdenfeindlichkeit 
dazu .
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12.2.1 Datenlage 

Fremdenfeindliche Straftaten werden bereits 
seit dem Jahr 1992 in der polizeilichen Kriminalsta-
tistik gesondert ausgewiesen . Bis zum 31 .12 .2000 
erfolgte diese im Rahmen des „Kriminalpolizeili-
chen Meldedienst in Staatsschutzsachen“ 
(KPMD-S) . Der KPMD-S erlaubte jedoch keine 
Mehrfachnennungen zu der hinter einer Tat ver-
muteten Motivation . Die Folge war, dass beispiels-
weise bei einer sowohl fremdenfeindliche als 
auch antisemi-tische Hintergründe aufweisenden 
Straftat eine Zuordnung nur nach dem vermute-
ten Schwerpunkt der Motivation erfolgen konnte . 

Seit Einführung des derzeit geltenden Defini-
tions- und Erfassungssystems „Politisch motivier-
te Kriminalität“ (PMK) zum 1 .1 .2001 werden die er-
fassten Fälle im Rahmen einer mehrdimensiona-
len Betrachtung unter verschiedenen Gesichts-
punkten bewertet . Daher kann z . B . eine Tat 
sowohl als „fremdenfeindlich“, „antisemitisch“ 
als auch als „rassistisch motiviert erfasst werden . 

Die Ergebnisse dieses Meldesystems sind wie-
derum die Grundlage für die Erstellung von Ge-
fährdungslagebildern sowie für eine zielgerichte-
te Erarbeitung geeigneter repressiver und prä-
ventiver Maßnahmen zur Bekämpfung z .B: von 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus .758 

Taten mit fremdenfeindlicher Motivation wer-
den in der PKM nicht nur erfasst, wenn sie einen 
oder mehrere Straftatbestände der sog . klassi-
schen Staatsschutzdelikte759 erfüllen, sondern es 
kann jeder andere Straftatbestand, insbesondere 
aus dem Bereich der Allgemeinkriminalität in Be-

758 Mit der Einführung eines neuen Definitions- und Erfas-
sungssystems werden seit dem 1 .1 .2001 somit auch diejeni-
gen Straftaten erfasst, die nicht extremistisch sind, sich aber 
gegen eine Person aufgrund ihrer politischen Einstellung, Na-
tionalität, Volkszugehörigkeit, „Rasse“, Hautfarbe, Religion, 
Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung, Behinde-
rung oder ihres äußeren Erscheinungsbildes bzw . ihres ge-
sellschaftlichen Status richten, vgl . 6 . Lagebericht, B VII .2 .2,  
S . 261 .
759 Zu den klassischen Staatsschutzdelikten zählen folgende 
Straftatbestände: §§ 80-83, 84-86a, 87-91, 94-100a, 102-104a, 
105-108e, 109-109h, 129a, 129b, 234a und 241a des StGB, aber 
auch allgemeine Straftaten, die in Würdigung der gesamten 
Umstände der Tat und/oder Einstellung des Täters Anhalts-
punkte für eine politische Motivation geben .

tracht kommen (wie z . B . Körperverletzung, Belei-
digung etc) . Entscheidend ist allein, ob in Würdi-
gung der gesamten Umstände der Tat und / oder 
der Einstellung des Täters dafür Anhaltspunkte 
gegeben vorliegen, dass diese Straftat gegen 
eine Person wegen ihrer Nationalität, Volkszuge-
hörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion oder Her-
kunft gerichtet ist und die Tathandlung damit im 
Kausalzusammenhang steht, bzw . sich in diesem 
Zusammenhang gegen eine Institution, eine Sa-
che oder ein Objekt richtet .

Seit Einführung des derzeit geltenden Defini-
tions- und Erfassungssystems PKM konnte für das 
Jahr 2009 die niedrigste Anzahl fremdenfeindli-
cher Gewalttaten festgestellt werden . Zeitgleich 
wurde der zweitniedrigste Wert bei den fremden-
feindlichen Straftaten insgesamt erfasst .

Allerdings war im Jahr 2009 auch das erste To-
desopfer fremdenfeindlicher rechter Gewalt seit 
2001 zu verzeichnen: In einer Berufungsverhand-
lung vor dem Landgericht Dresden wurde einem 
28-jährigen Angeklagten vorgeworfen, im Jahr 
2008 eine 31-jährige ägyptische Staatsangehöri-
ge u .a . als „Islamistenschlampe“ beleidigt zu ha-
ben . Unmittelbar nach der Aussage der Geschä-
digten sprang der Angeklagte auf und stach 
mehrfach mit einem Messer auf sie ein . Das zum 
Zeitpunkt der Tat schwangere Opfer erlag noch 
im Gerichtssaal seinen Stich- und Schnittverlet-
zungen . Der Täter ist am 11 .11 .2009 wegen Mordes 
zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt 
worden; wobei die besondere Schwere der Schuld 
festgestellt wurde . Nach Auffassung des Gerichts 
handelte der Täter aus Hass auf Ausländer .

Bei der Begehung fremdenfeindlicher Strafta-
ten wurden in dem Zeitraum von 2007 bis 2009 
mit Abstand am häufigsten Volksverhetzungsde-
likte (§ 130 StGB) gefolgt von den Propagandade-
likten (§§ 86, 86a StGB) verwirklicht . Bei den frem-
denfeindlichen Gewalttaten überwogen mit über 
90% der Fälle die Körperverletzungsdelikte .

Die Entwicklungen des fremdenfeindlichen 
Straftatenaufkommens, sowie die Verteilung der 
entsprechenden Straf- und Gewalttaten auf die 
vier Phänomengereiche der PMK: „politisch moti-
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vierte Kriminalität – rechts“ (PMK-rechts)760, „poli-
tisch motivierte Kriminalität – links“ (PMK-links)761, 
„politisch motivierte Ausländerkriminalität“ (PM-
AK)762 und „politisch motivierten Kriminalität – 
sonstige“ (PMK-sonstige) stellt sich für die Jahre 
2007 bis 2009 wie folgt dar: 

Fremdenfeindliche Straftaten 2007 2008 2009

PMK – rechts 2.866 2.950 2.477
 davon Gewalttaten 440 409 366
PMK – links 6 5 7
 davon Gewalttaten 1 2 2
PM – AK 39 37 33
 davon Gewalttaten 7 6 6
PMK - sonstige 78 56 47
 davon Gewalttaten 9 7 9
Gesamt 2.989 3.048 2.564
 davon Gewalttaten 457 424 383

Ausweislich dieser Übersicht kommen frem-
denfeindliche Straftaten zwar in allen Phänomen-
bereichen vor, doch ist der ganz weit überwie-
gende Anteil dem Bereich der PMK-rechts zuzu-
ordnen . So lag der Anteil der PMK-rechts an frem-
denfeindlichen Straftaten 2009 bei rd . 96,6 % 
(2008 = 96,8 %; 2007 = 95,9 %) . 

Bei den politisch rechts motivierten fremden-
feindlichen Straftaten sind die Zahlen für das Jahr 
2009 gegenüber dem Vorjahr um rund 16 % und 
die politisch rechts fremdenfeindlichen Gewalt-
taten um rund 10,5 % zurückgegangen .

Demgegenüber ist das gesamte Strafaufkom-
men im Bereich der PKM-rechts im Jahr 2009 nur 
um 4,7 % auf 19 .468 Taten gesunken . Dieser Rück-

760 Zu politisch motivierter Kriminalität - rechts werden insbe-
sondere Taten gezählt, bei denen völkisch-nationalistische, 
rassistische, sozialdarwinistische oder nationalsozialistische 
Motive als Tatursache erkennbar sind .
761 Politisch motivierter Kriminalität - links werden insbeson-
dere Straftaten zugeordnet, wenn sie kommunistische oder 
anarchistische Bezüge aufweisen, ohne dass die Tat die Zer-
störung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zum 
Ziel haben muss .
762 Als politisch motivierte Ausländerkriminalität werden u .a . 
Straftaten verstanden, wenn eine durch nichtdeutsche Her-
kunft geprägte Einstellung des Täters entscheidend für die 
Tatbegehung war und wenn sie darauf abzielen, die Verhält-
nisse im In- und Ausland zu beeinflussen .

gang darf jedoch nicht überschätzt werden, denn 
es handelt sich um den zweithöchsten Wert seit 
2001 . Unter den 19 .468 Straftaten, die polizeilich 
erfasst wurden, sind 13 .295 Propagandadelikte 
und 959 Gewalttaten . Werden die Propagand-
adelikte jeweils außer Acht763 gelassen, so ist für 

die PKM-rechts in 2009 sogar ein leichter Anstieg 
(0,6 %) der rechten Fallzahlen gegenüber dem 
Vorjahr und der höchste Wert seit 2001 zu ver-
zeichnen .

12.2.2  Rechte Gewaltkriminalität, Rechts- 

extremismus und Gegenmaßnahmen

12.2.2.1  Regionale Verteilung rechts motivierter 

Kriminalität

Die meisten politisch rechts motivierten Ge-
walttaten ereigneten sich 2009, absolut betrach-
tet, mit 173 (2008: 165) registrierten Delikten in 
Nordrhein-Westfalen . 

Gemessen an der Einwohnerzahl kamen in 
Nordrhein-Westfalen jedoch im Jahr 2009 auf je 
100 .000 Einwohner insgesamt nur 1,0 Gewaltta-
ten aus dem Bereich „politisch motivierte Krimi-
nalität – rechts“ .764 Hier belegen die Länder Sach-

763 Wegen der erst zum 1 .1 .2008 eingeführten bundeseinheit-
lichen Erfassung aus der von Unbekannt verübten Propagand-
adelikte grundsätzlich bei der PMK-rechts, ermöglicht nur das 
Außerachtlassen der Propagandadelikte einen aussagefähi-
gen Vergleich der Jahreszahlen der PMK-rechts von 2001 bis 
2009 .
764 Bundesministerium des Innern .
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sen-Anhalt (3,5 pro 100 .000 Einwohner), Branden-
burg (2,7 pro 100 .000 Einwohner), Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern (2,1 pro 100 .000 Ein-
wohner), Schleswig-Holstein (2,1 pro 100 .000 Ein-
wohner), Sachsen (2,0 pro 100 .000 Einwohner), 
sowie Berlin und Thüringen (je 1,9 pro 100 .000 
Einwohner) die vordersten Plätze der Statistik . Die 
niedrigsten Zahlen entfallen auf Bayern, Baden-
Würthenberg und Hessen mit je 0,4 pro 100 .000 
Einwohner .765

12.2.2.2  Rechtsextremistische Bestrebungen 

und Verdachtsfälle

Die Verfassungsschutzbehörden766 stellten im 
Jahr 2009 insgesamt einen erneuten Rückgang 
des rechtsextremistischen Personenpotenzials 
auf rund 26 .600 (2008: 30 .000) Personen fest . 
Der Rückgang resultiert aus der erneut gesunke-
nen Mitgliederzahl der „Deutschen Volksunion“ 
(DVU) auf 4 .500 Personen (2008: 6 .000) und ei-
ner leicht rückläufigen Mitgliederentwicklung 
bei der NPD, deren Mitgliederbestand rund 6 .800 
Personen (2008: 7 .000) umfasst . Die NPD blieb 
auch 2008 gefährlichste Akteurin im rechtsextre-
mistischen Spektrum . Bei den Kommunalwahlen 
in Sachsen konnte die NPD mit rund 5,6 % der 
Stimmen in alle zehn Kreistage einziehen und die 
Zahl ihrer dortigen Mandatsträger mehr als ver-
dreifachen . Wenngleich der Verlusst von 90 .071 
Zweitstimmen gegenüber 2004 (9,2 %; absolut: 
190 .909) einer nahezu Halbierung der seinerzeit 
mobilisierten Wählerschaft entspricht . Die NPD 
ist in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit 
acht bzw . sechs Abgeordneten im Landtag ver-
treten .

Das neonazistische Personenpotenzial ist auf 
rund 5 .000 (2008: 4 .800) angestiegen . Die Zahl 
gewaltbereiter Rechtsextremisten sank mit dem 
Gesamttrend leicht auf rund 9 .000 (2008: 9 .500) . 
In der Neonazi-Szene sind neben den „Freien Na-
tionalisten“ auch die „Autonomen Nationalisten“ 
mit einem Personenpotenzial von mehr als zehn 
Prozent der gesamten Neonazi-Szene ein mittler-

765 Bundesministerium des Innern .
766 Bundesministerium des Innern .

weile wichtiger und fester Bestandteil . Mit den 
„Autonomen Nationalisten“ hat sich damit eine 
Strömung im Rechtsextremismus etabliert, die 
bei rechtsextremistischen Demonstrationen – in 
Verbindung mit einem entsprechenden Auftre-
ten gewaltbereiter linksextremistischer Gegen-
demonstranten – ein nicht zu unterschätzendes 
Gewaltpotenzial darstellt . 

Die Präsenz von Rechtsextremisten im öffentli-
chen Raum zeigte sich 2009 an einer erhöhten 
Zahl von Demonstrationen . So stieg die Zahl neo-
nazistischer Demonstrationen auf rund 143 (2008: 
80), die der NPD oder ihrer Untergliederungen auf 
rund 95 (2008: rund 75) .767

12.2.2.3 Menschenfeindliche Einstellung

Feindseligkeiten gegenüber Menschen, die ei-
ner anderen Gruppe angehören, sind schon im-
mer Teil von Vorurteilstrukturen gewesen . Rassis-
mus, Sexismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemi-
tismus, Homophobie und seit einigen Jahren Isla-
mophobie, die Abwertung von Arbeitslosen, von 
Obdachlosen oder die Herabsetzung von Behin-
derten sind Ausdruck von gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit . 

Negative Einstellungen gegenüber andersarti-
gen Gruppen erschweren die Integration, behin-
dern das friedliche Miteinander und gefährden 
den Zusammenhalt einer Gesellschaft .768 Anders-
artigkeit kann nach dieser menschenfeindlichen 
Betrachtungsweise zu einer Abwertung bis hin 
zur Gewaltanwendung gegenüber Menschen-
gruppen führen .769 Einstellungen, die als „Ideolo-
gie der Ungleichheit“ eine Ungleichwertigkeit 
von Menschen begründen, können somit als Vor-
stufe für rechtsextremistische Gesinnung bzw . als 
typisches rechtsextremistisches Ideologieele-
ment betrachtet werden .770 Rassismus (Untertei-

767 Ebd .
768 Vgl . dazu ausführlich: Heitmeyer, Wilhelm: Individuelle Des-
integrationsprozesse und gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit – Ihre Relevanz für sozialräumliche Entwicklungen, in: 
vhw FW 4, 2007 S . 171 .
769 Ebd .
770 Vgl . Prahl-Taughber, Armin: Rechtsextremismus in der Bun-
desrepublik, München 1999, S . 14 .
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lung und Abwertung von Menschengruppen auf-
grund der Bewertung behaupteter biologischer 
Unterschiede), Antisemitismus (Sammelbezeich-
nung für alle Einstelungen und Verhaltensweisen, 
die den als Juden geltenden Einzelpersonen oder 
Gruppen aufgrund dieser Zugehörigkeit negative 
Eigenschaften unterstellen, um damit eine Ab-
wertung, Benachteiligung, Verfolgung oder Ver-
nichtung ideologisch zu rechtfertigen771) oder 
Fremdenfeindlichkeit (Abwehr von Konkurrenz 
um Positionen, Plätze etc . aufgrund anderer eth-
nischer Herkunft) sind verschiedene Ausdrucks-
formen rechtsextremistischer Ideologien .772

12.2.2.4  Maßnahmen der Bundesregierung:  

Bundesprogramme und Initiativen der 

Bundesministerien

Die Bundesregierung misst der präventiven 
und repressiven Auseinandersetzung mit frem-
denfeindlichen Erscheinungsformen eine zentra-
le Bedeutung zu .773 Fremdenfeindlichkeit bedeu-
tet für einen Rechtsstaat eine kontinuierliche Her-
ausforderung . Die Bundesregierung stärkt daher 
die politische Bildung und unterstützt die Zivilge-
sellschaft durch vielfältige Programme .

Das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend fördert mit insgesamt 
24 Mio . € pro Jahr Programme, die im Kampf ge-
gen den Rechtsextremismus, Antisemitismus 
und Fremdenfeindlichkeit alle gesellschaftli-
chen Kräfte partnerschaftlich einbinden und 
vor allem Kinder und Jugendliche als Zielgruppe 
ansprechen .

771 Vgl . Prahl-Taughber, Armin: Ideologische Erscheinungsfor-
men des Antisemitismus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 
31/2007, S . 5 .
772 Fn . 719 . Vgl . Zudem ausführlich und näher Prahl-Taughber, 
Armin: Gemeinsamkeiten im Denken der Feinde einer offenen 
Gesellschaft . Strukturmerkmale extremistischer Ideologien, 
in: ders . (Hrsg .), Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismus-
forschung 2009/2010, Brühl/Rheinland 2010, S . 9-32 sowie 
Jaschke, Hans Gerd: Politischer Extremismus, Schriftenreihe 
der Bundeszentrale für politische Bildung (Band 621), Bonn 
2010 .
773 Bundesministerium des Innern, Verfassungsschutzbericht 
2008, Berlin, S . 24 .

12.2.2.5  VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, 

Toleranz und Demokratie

Zum 1 .1 .2007 wurde das Bundesprogramm 
„VIELFALT TUT GUT . Jugend für Vielfalt, Toleranz 
und Demokratie“ aufgelegt . Dieses Programm 
knüpft an die Erfahrungen und Ergebnisse aus 
dem 2006 ausgelaufenen Aktionsprogramm der 
Bundesregierung „Jugend für Toleranz und De-
mokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus“ an . „VIELFALT 
TUT GUT“ ist langfristig angelegt . Die erste Pro-
grammphase läuft bis Ende 2010 .

Lokale Aktionspläne

In 90 Kommunen (Städten, Gemeinden, Land-
kreisen) werden lokale Aktionspläne gefördert . 
Lokale Aktionspläne sind konkrete, vor Ort ausge-
arbeitete und umgesetzte Konzepte, die Vielfalt, 
Toleranz und Demokratie vor allem unter den ju-
gendlichen Einwohnerinnen und Einwohnern 
stärken sollen . Hier arbeiten die Kommunen und 
die lokalen Akteurinnen und Akteure der Zivilge-
sellschaft - von den Sozialpartnern, den Kirchen 
über Vereine und Verbände bis hin zu engagierten 
Bürgerinnen, Bürgern und Jugendlichen - eng zu-
sammen . Sie entwickeln gemeinsam eine Strate-
gie gegen rechtsextreme, fremdenfeindliche und 
antisemitische Tendenzen vor Ort und setzen sie 
dann zusammen im lokalen Begleitausschuss in 
Aktionen und Projekte um . Es werden durch-
schnittlich 20 Einzelprojekte in einem lokalen Ak-
tionsplan pro Jahr unterstützt . Insgesamt wurden 
bisher ca . 4 .500 Einzelprojekte durch die lokalen 
Aktionspläne gefördert . 

Modellprojekte

Die 90 im Bundesprogramm geförderten, re-
gionalen und überregionalen Modellprojekte ver-
folgen innovative Ansätze zur Bekämpfung von 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus . Sie teilen sich auf vier Themen-
cluster auf: 

1 .  Auseinandersetzung mit historischem und 
aktuellem Antisemitismus, 



258

2 .  Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten 
Jugendlichen ,

3 .  Präventions- und Bildungsangebote für die 
Einwanderungsgesellschaft und

4 . früh ansetzende Prävention . 

Die Hauptzielgruppen des Bundesprogramms 
sind Jugendliche in strukturschwachen Regionen 
und Kommunen, männliche Jugendliche aus bil-
dungsfernen Milieus mit Affinität zu Fremden-
feindlichkeit, Kinder und jüngere Jugendliche, Mi-
granten, Eltern, Erzieher, Lehrer und Sozialpäda-
gogen, Multiplikatoren sowie lokal einflussreiche 
und deutungsmächtige Akteursgruppen . Für das 
Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT“ stehen 19 
Mio . € pro Haushaltsjahr zur Verfügung . 

Evaluierungsergebnisse

Die Zwischenergebnisse der wissenschaftli-
chen Begleitungen dokumentieren, dass die Ent-
wicklung integrierter lokaler Präventionsstrategi-
en erfolgreich gewesen ist . 

Mit den lokalen Aktionsplänen wurde die loka-
le Vernetzung und Verankerung der Handlungs-
konzepte in den beteiligten Regionen angesto-
ßen . Die Integration lokaler Strategien durch eine 
intensive Vernetzung und die Kooperation von 
Kommunen und Zivilgesellschaft haben produkti-
ve Entwicklungen anstoßen und die wechselseiti-
ge Anerkennung befördern können . Dies gilt ins-
besondere für die Begleitausschüsse . Im Bereich 
der Stärkung der Zivilgesellschaft lässt sich kons-
tatieren, dass Vernetzungen befördert werden 
und an Qualität gewinnen . Auch innerhalb von 
Verwaltungen lassen sich Hinweise auf positive 
Veränderungen im Sinne von ressortübergreifen-
dem Austausch und gemeinsamen Planungen von 
Projekten finden, beispielsweise in Kooperation 
zwischen Kultur-, Jugend- und Bildungsressort . 

Gleichwohl werden zuständigkeitsbedingte 
Grenzen thematisiert, so dass in Bezug auf Ver-
netzungen innerhalb der Verwaltung weiterer 
Entwicklungsbedarf gesehen wird .

Es fanden bereits viel versprechende Modeller-
probungen im Feld der Prävention von Rechtsext-

remismus und des Demokratielernens statt . Die 
Modellprojekte agieren eng verzahnt mit Schulen 
sowie Organisationen und Institutionen der Kin-
der- und Jugendhilfe, im Besonderen mit Kinder-
tageseinrichtungen, Kinder- und Jugendfreizeit-
einrichtungen sowie zuständigen Stellen der 
kommunalen Verwaltung . Die Vernetzung mit an-
deren Projekten innerhalb der Themencluster und 
anderen Programmteilen ist auf fachlicher und re-
gionaler Ebene verbreitet . Die intensive Koopera-
tion erweist sich als eine erfolgreiche Strategie, 
um einen gegenseitigen Nutzen zu erreichen . Sie 
ist auch eine verbreitete Strategie, um die Nach-
haltigkeit der Projektaktivitäten anzustreben .

Die Gesamtberichte der wissenschaftlichen 
Begleitungen für 2009 liegen vor und sind auf der 
Programm-Internetseite www .vielfalt-tut-gut .de 
veröffentlicht .

12.2.2.6  Bundesprogramm „kompetent. für  

Demokratie – Beratungsnetzwerke 

gegen Rechtsextremismus“

Mit dem Bundesprogramm „kompetent . für 
Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechts-
extremismus“ verfolgt das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) das 
Ziel, mit sachkundiger Beratung und Hilfe lokale 
Initiativen gegen rechtsextreme Aktivitäten zu 
unterstützen . Dazu wurde in jedem Bundesland 
ein Beratungsnetzwerk gebildet . Eine Lan-
deskoordinierungsstelle bzw . eine Erstkontakt-
stelle steuert und verknüpft dieses Netzwerk . Aus 
dem Pool von Expertinnen und Experten des Bera-
tungsnetzwerks wird dann ein mobiles Bera-
tungsteam gebildet . Das Beratungsteam hilft 
nicht nur schnell und unmittelbar vor Ort bei der 
Lösung von Problemen, sondern sucht auch nach 
dauerhaften Auswegen . Die aktuelle Programm-
phase endet 2010 . Das Bundesprogramm „kom-
petent . für Demokratie– Beratungsnetzwerke ge-
gen Rechtsextremismus“ ergänzt das präventiv-
pädagogisch ausgerichtete Programm „VIELFALT 
TUT GUT . Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demo-
kratie“ und wird mit 5 Mio . € jährlich finanziert . 
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Zwischenergebnisse

Nach den Zwischenergebnissen der wissen-
schaftlichen Begleitungen wurde mit der Etablie-
rung der landesweiten Beratungsnetzwerke in 
den Ländern eine Lücke in der Zusammenarbeit 
zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteu-
ren geschlossen . 

Die Beratungsprozesse werden beiderseits, 
von den Beratern sowie den Beratungsnehmern, 
hinsichtlich des Erreichens der verabredeten Ziel-
stellungen überwiegend als erfolgreich einge-
schätzt . Insbesondere dort, wo es gelingt, im Ge-
spräch mehrdimensionale Problemlagen in klar 
konturierte Teilprobleme zu zerlegen sowie Leit- 
und Handlungsziele und Strategien zum Vorge-
hen zu verabreden, kann in der Regel ein hoher 
Konsens zwischen Beratern und Beratungsneh-
mern erzielt werden . Die Verständigung hinsicht-
lich der Leitziele (d .h . Sensibilisieren z . B . der Leh-
rer- und Schülerschaft, der Vereinsmitglieder oder 
der Mitglieder einer Gemeinde sowie die Aktivie-
rung zusätzlicher Akteure im erweiterten Fallkon-
text) ist hingegen nicht immer zu erwirken . Hier 
kollidieren u .a . komplexe Vor-Ort-Bedingungen 
mit der Programmvorgabe einer kurzfristigen In-
tervention . Es sind unter Umständen längerfristi-
ge Beratungsprozesse notwendig . 

Die Gesamtberichte der wissenschaftlichen 
Begleitungen für 2009 liegen vor und sind auf  
der Programm-Internetseite www .kompetent-
fuer-demokratie .de veröffentlicht .

12.2.2.7 Bundesprogramm XENOS

Seit dem Jahr 2001 wird das Bundesprogrmm 
XENOS durch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) und den Europäischen Sozial-
fonds (ESF) gefördert . XENOS ergänzt mit seiner 
arbeitsmarktlichen Ausrichtung und Strategie be-
stehende initiativen und Programme gegen Frem-
denfeindlichkeit und Antisemitismus auf Bundes- 
und Länderebene .

Im Vergleich zur Förderperiode 2000 - 2006 
hat das BMAS für die Förderperiode 2007 - 2013 
das Mittelvolumen von 75 Mio . € auf 225 Mio . € er-

höht . In einer ersten Förderrunde werden seit 
Ende 2008 bundesweit mehr als 250 XENOS-Pro-
jekte gefördert . Eine zweite Förderrunde startet 
im Jahr 2011 mit einer vergleichbaren Anzahl von 
Projekten .

Projekte im Rahmen von XENOS müssen dabei 
zwei Aspekte miteinander verbinden: Arbeits-
marktbezogene Maßnahmen sollen inhaltlich 
und/oder methodisch-didaktisch mit toleranz- 
und demokratiefördernden Aktivitäten gekop-
pelt werden . Erfolgsversprechende Ansatzpunkte 
bieten beispielsweise „Lernorte“ (wie z . B . Berufs-
schulen, Einrichtungen der Berufsorientierung, 
Betriebe, öffentliche Verwaltungen, Polizei und 
Justiz) . Aber auch Kommunen, der ländliche Raum 
und die Grenzregionen zu mittel- und osteuropäi-
schen Staaten stellen wichtige sozialräumliche 
Ansatzpunkte für XENOS-Projekte, denn auch hier 
können Brennpunkte von Migrationskonflikten 
liegen .

Die Interventionen sollen die arbeitsmarktre-
levanten Handslungs- und Schlüsselkompeten-
zen, wie die Beschäftigungsfähigkeit, alltags- und 
berufsbezogene Sozialkompetenzen und inter-
kulturelle Kompetenzen, von benachteiligten Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen mit und 
ohne Migrationshintergrund verbessern . Sie sol-
len aber auch zum Aufbau gegenseitigen Ver-
ständnisses beitragen und durch das gemeinsa-
me Lernen und Arbeit den Einstieg in den Arbeits-
markt und die Integration in die Gesellschaft 
nachhaltig unterstützen . Erwachsene werden bei 
der Präventionsarbeit stärker in den Foks genom-
men als bisher . Einbezogen wird auch die Ziel-
gruppe der (ehemaligen) Strafgefangenen, insbe-
sondere mit dem Ziel der beruflichen Integration 
bildungsbenachteiligter jugendlicher Straftäter .

Das XENOS- Programm wird durch ein Konsor-
tium der Lawaetz-Stiftung Hamburg evaluiert . 
Hierfür werden u .a . Expertengespräche geführt 
und Fallstudien erstellt . Die Evaluation läuft von 
März 2010 bis Dezember 2012 .

Im Rahmen des XENOS-Sonderprogramms 
„Ausstieg zum Einstieg“ soll der arbeitsmarkt-
rechtliche Aspekt bei der Ausstiegsberatung ge-
zielt gefördert werden . Im Fokus stehen Ausstei-
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gerinitiativen und Aktionen, die vor Ort rechtsext-
remen Tendenzen entgegenwirken und neue Ide-
en entwickeln, um Ausstiegswilligen zu helfen, 
wieder in die Gesellschaft, Arbeit und Ausbildung 
zu gelangen . Das Sonderprogramm hat ein Ge-
samtvolumen von rund 8 Mio . € . Das BMAS stellt 
5 Mio . € aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
und knapp 2 Mio € aus eigenen Bundesmitteln zur 
Verfügung . Seit April 2009 werden insgesamt 
16 Aussteigerinitiativen gefördert .

12.2.2.8  Initiative „Orte der Vielfalt“: eine 

bundesweite kommunikative Strategie 

zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und 

Demokratie

Mit der bundesweiten Initiative „Orte der Viel-
falt“ unterstützt und fördert das BMFSFJ das Enga-
gement der demokratischen Kräfte in Kommu-
nen, Landkreisen und Zusammenschlüsse von Ge-
bietskörperschaften zur Stärkung von Vielfalt, To-
leranz und Demokratie . 

Die Initiative trägt mit ihrer Arbeit dazu bei, 
Bedingungen zu schaffen, unter denen Deutsche 
und Migrantinnen und Migranten gut miteinan-
der zusammenleben, das Verständnis füreinander 
gefördert und Fremdenfeindlichkeit entgegen-
getreten wird . Insbesondere aus diesem Grund 
unterstützt die Beauftragte die Initiative „Orte 
der Vielfalt“ .

Als Zeichen der Anerkennung werden Gebiets-
körperschaften, die sich besonders für Vielfalt, To-
leranz und Demokratie engagieren, Schilder 
übergeben, die an zentraler Stelle aufgestellt 
werden und sie als beispielhaften Ort der Vielfalt 
ausweisen . Für die Teilnahme ist die Unterzeich-
nung einer Erklärung für Vielfalt, Toleranz und De-
mokratie Teilnahmevoraussetzung .774

Insgesamt wurden bisher 159 Gemeinden, 
Städte und Kreise mit dem Titel „Orte der Vielfalt“ 
ausgezeichnet . Darunter befinden sich 2 .138 ein-
zelne Gemeinden in denen insgesamt 22,7 Mio . 
Einwohnerinnen und Einwohner leben .

774 http://www .orte-der-vielfalt .de . Vgl . dazu 7 . Lagebericht, 
S . 113 .

12.2.2.9  Bündnis für Demokratie und Toleranz 

– gegen Extremismus und Gewalt 

Das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – 
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gegen Extremismus und Gewalt“ (BfDT) wurd
23 .5 .2000 von den Verfassungsministerien 
desministerium des Innern und Bundesmini
um der Justiz) ins Leben gerufen . Der Auftra
BfDT ist es, zivilgesellschaftliches Engageme
bündeln, zu vernetzen und öffentlich zu mac
Als Ansprechpartner und Impulsgeber steht 
len zivilgesellschaftlichen Aktiven im Bereic
praktischen Demokratie- und Toleranzförde
zur Seite . Das von einem 20-köpfigen Beira
steuerte Bündnis identifiziert gemeinsam mi
Akteuren vor Ort Problemstellungen und e
ckelt möglichst konkrete Lösungsstrategien
über hinaus vermittelt das Bündnis Kontak
anderen Projekten und hilft beim Aufbau 
Netzwerks von Initiativen mit ähnlichen Anlie
Entscheidend ist dabei der Transfergedanke:
Practice-Projekte und bewährte Konzepte 
den in andere Regionen übertragen und kö
damit für neue Themenstellungen unterstüt
hinzugezogen werden . Darüber hinaus sollen
bildliche Projekte bekannt und öffentlich
macht werden, indem sie u .a . auf der Interne
sens des Bündnisses in Form einer Kompeten
te für Deutschland dargestellt werden . N
seinen traditionellen Kernaktivitäten, dem j
chen Jugendkongress zum Verfassungstag
mehr als 400 Jugendlichen aus ganz Deutsch
mit dem Höhepunkt der Verleihung der Ausz
nung „Botschafter für Demokratie und Tole
und dem Best-Practice -Wettbewerb „Akti
Demokratie und Toleranz“ entwickelte das B
nis in den letzten Jahren zudem neue The
schwerpunkte und ist auf verschiedenen Fe
der praktischen Demokratie- und Toleranzf
rung aktiv .

12.2.2.10 Bundeszentrale für politische Bildung

Die Bundeszentrale für politische Bildung 
(BpB) hat die Aufgabe, durch Maßnahmen der po-
litischen Bildung Verständnis für politische Sach-
verhalte zu fördern, das demokratische Bewusst-
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sein zu festigen und die Bereitschaft zur politi-
schen Mitarbeit zu stärken . Diesem Bildungsauf-
trag kommt sie auch mit Blick auf die Bevölkerung 
mit Migrationsgeschichte nach . Im Vordergrund 
steht hierbei das Anliegen, die in Deutschland le-
benden Migrantinnen und Migranten stärker an 
der Zivilgesellschaft zu beteiligen . Denn Engage-
ment schafft sozialen Zusammenhalt und ist ein 
wichtiger Faktor der Integration . Die Bundeszent-
rale für politische Bildung entwickelt daher eine 
breite Palette an Angeboten . Dazu gehören bei-
spielhaft:

n Zielgruppenspezifische didaktische Materiali-
en der politischen Bildung für den Einsatz im 
Schulunterricht, die sich an den Themeninter-
essen von jugendlichen Migrantinnen und Mi-
granten orientieren . 

n Partizipationsprojekte für Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund, bei denen sie lernen und 
erfahren, wo ihre Stärken liegen und dass sie 
selbst etwas bewegen können .

n Das „Zukunftsforum Islam“ wird bereits seit 
mehreren Jahren regelmäßig durchgeführt . Es 
stellt ein Forum für muslimische Intelektuelle 
bereit, um sich über Grundfragen des eigenen 
religiösen, professionellen und politischen En-
gagements auszutauschen .

n Eine Förderung von zwei umfassenden dreijäh-
rigen Modellprojekten zur Ausbildung von Mi-
granten-Eltern-Lotsen .

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der BpB 
liegt auf der Auseinandersetzung mit Extremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit . Neben der Projek-
tarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen werden Publikationen, Informationen und 
Materialien für Muliplikatorinnen und Multiplika-
toren bereit gestellt, der Ausbau von Netzwerken 
unterstützt sowie zur Professionalisierung der eh-
renamtlichen Arbeitin diesem Bereich beigetra-
gen . Auch die historisch-politische Bildungsarbeit 
der BpB setzt sich kontinuierlich mit der Geschich-
te des Nationalsozialismus auseinander und stellt 
einen Baustein für die reflexive Auseinanderset-
zung mit Formen der Fremdenfeindlichkeit dar .

Die Bundeszentrale fördert darüber hinaus 
bundesweit die Veranstaltungen von ca . 400 
Trägern der politischen Bildung . Diese haben im 
vergangenen Jahr 202 Veranstaltungen durch-
geführt, die sich explizit an Menschen mit Mig-
rationshintergrund gewendet haben . Zum The-
menfeld „Migration, Integration“ wurden 124 
Veranstaltungen angeboten .

12.2.2.11 Nationaler  Aktionsplan zur Bekämpfung 

von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 

und Antisemitismus

Entsprechend § 191a der Erklärung und des Ak-
tionsplans von Durban („Durban Declaration and 
Programme of Action“) sind die beteiligten Staa-
ten der 3 . Weltkonferenz gegen Rassismus der 
Vereinten Nationen im Jahr 2001 gehalten, Natio-
nale Aktionspläne aufzulegen und darüber Be-
richt zu erstatten . Die Bundesregierung kam die-
ser Verpflichtung nach und hat einen „Nationa-
len Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und darauf 
bezogene Intoleranz“ (NAP) im Oktober 2008 er-
stellt .

Dieser Aktionsplan versteht sich als Dokumen-
tation der ganzheitlichen Herangehensweise im 
Interesse einer wirkungsvollen Prävention und 
zum Schutz von Gewalt und Diskriminierung . Er 
zeigt die vielfältigen laufenden Initiativen und 
Programme und beschreibt die Anstrengungen 
und Maßnahmen, um insbesondere durch eine 
Förderung und Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts rassistischen, fremdenfeindli-
chen und diskriminierenden Bestrebungen den 
Boden zu entziehen . Nichtregierungsorganisatio-
nen in Deutschland haben Kritik an diesem Akti-
onsplan geübt, wobei es zu etlichen Themen in 
der Zivilgesellschaft keinen Konsens gibt . Dies er-
klärt sich aus der Komplexität der Themen und ih-
rer Wirkung in alle gesellschaftliche Bereiche hin-
ein . Die Bundesregierung nimmt die Hinweise 
ernst . Sie hat stets betont, dass der NAP nicht sta-
tisch ist, sondern der laufenden Evaluierung und 
erforderlichenfalls einer Fortschreibung verschie-
dener Aspekte, auch in Konsultation mit Nichtre-
gierungsorganisationen, bedarf . Entsprechend 
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hat sie den Dialog mit Nichtregierungsorganisati-
onen über die Weiterentwicklung von im NAP an-
gesprochenen verschiedenen Aspekten der Ras-
sismusbekämpfung aufgenommen .

Vom 20 . bis 24 .4 2009 fand in Genf die Durban-
Überprüfungskonferenz („Durban Review Confe-
rence“) statt, die zum Ziel hatte, die Umsetzung 
der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Durban 2001 zu überprüfen und weitere Maßnah-
men zur Bekämpfung von Rassismus zu entwi-
ckeln . Die Bundesregierung entschloss sich je-
doch, nicht an der Konferenz teilzunehmen, da 
Bedenken bestanden, dass diese von einigen 
Staaten zur Durchsetzung von Interessen miss-
braucht werden sollte, die keinen Bezug zur inter-
nationalen Rassismusbekämpfung haben . Gleich-
wohl trägt Deutschland das Abschlussdokument 
der Konferenz mit, an dessen Verhandlung die 
Bundesregierung im Vorfeld der Konferenz aktiv 
beteiligt war . Außerdem bleibt die internationale 
Rassismusbekämpfung ein vordringliches Anlie-
gen der deutschen Menschenrechtspolitik . Für 
die Umsetzung des Durban-Aktionsprogramms 
ist es wichtig, den Durban-Prozess zu entpolitisie-
ren und durch Maßnahmen wie einem internatio-
nalen Best-practice-Vergleich und dem Aufbau 
einer Datenbank einen substanziellen Beitrag zur 
internationalen Rassismusbekämpfung zu leisten .

12.3 Kriminalität

Die Kriminalitätsbelastung von Personen mit 
Migrationshintergrund steht häufig im Fokus der 
gesellschaftlichen Integrationsdebatte . Im Be-
richtszeitraum schlug der Fall der sogenannten 
„Münchner U-Bahn-Schläger“ hohe Wellen, die im 
Dezember 2007 einen 76-jährigen Mann lebens-
gefährlich verletzt hatten, weil er sie auf das 
Rauchverbot in der U-Bahn hingewiesen hatte . 
Beide Täter waren Jugendliche aus Zuwandererfa-
milien .775 

Hinweise darauf, wie hoch die Kriminalitätsbe-
lastung der Personen mit Migrationshintergrund 
tatsächlich ist, geben als wichtigste Datenquellen 

775  Vgl . www .spiegel .de/panorama/justiz/0,1518,525153,00 .
html .

die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)776, die Straf-
verfolgungsstatistik777 sowie Untersuchungen kri-
minologischer Forschungseinrichtungen . Einen 
guten Überblick über die Datenlage sowie eine 
ausführliche Interpretation der Daten liefert der 
Zweite Periodische Sicherheitsbericht778, der vom 
Bundesministerium des Innern und dem Bundes-
ministerium der Justiz gemeinsam herausgege-
ben wurde .

12.3.1  Polizeiliche Kriminalstatistik und  

Strafverfolgungsstatistik

Erkenntnisse über die von den Behörden regis-
trierte Kriminalität ergeben sich vor allem aus der 
Polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfol-
gungsstatistik .

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) erfasst 
jährlich die der Polizei bekannt gewordenen und 
durch sie abschließend bearbeiteten Straftaten . 
Sie enthält die gesammelten Erkenntnisse bis zum 
Abschluss der polizeilichen Ermittlungen . Infor-
mationen darüber, ob die Staatsanwaltschaften 
in den aufgelisteten Fällen ein Verfahren eingelei-
tet und / oder die Gerichte eine Verurteilung aus-
gesprochen haben, gehen aus der PKS nicht her-
vor . Die in der PKS geführten Tatverdächtigen sind 
also nicht notwendigerweise Täter . Als Tatver-
dächtiger ist man noch nicht strafrechtlich Verur-
teilter . Erst wenn die Verurteilung ausgesprochen 
ist, kann man von einem „Kriminellen“ sprechen .

Die wie die PKS jahresbezogene Strafverfol-
gungsstatistik umfasst Angeklagte, gegen die 
Strafbefehle erlassen wurden bzw . deren Straf-
verfahren durch Urteil oder Einstellungsbeschluss 
rechtskräftig abgeschlossen worden sind . Die 
Strafverfolgungsstatistik enthält auch die straf-

776  Vgl . Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminal-
statistik 2009, Berlin 2010 . 
777  Vgl . Statistisches Bundesamt: Rechtspflege . Strafverfol-
gung . Fachserie 10, Reihe 3, Wiesbaden 2009 . Vgl . auch Statis-
tisches Bundesamt: Lange Reihen zur Strafverfolgungsstatis-
tik . Verurteilte nach ausgewählten Straftaten, Geschlecht 
und Altersgruppen (Früheres Bundesgebiet einschl . Berlin-
West, seit 1995 einschl . Gesamt-Berlin), Wiesbaden 2007 . 
778  Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der 
Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006 .
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gerichtlichen Entscheidungen (v .a . Verurteilung, 
Freispruch oder Verfahrenseinstellung) sowie die 
verhängten Sanktionen .

Strafverfahren gegen nichtdeutsche Tatver-
dächtige von der Anzeige bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung wurden bislang nur vereinzelt ana-
lysiert . Auch können Tatverdächtigenzahlen in 
der PKS mit den Verurteiltenzahlen in der Strafver-
folgungsstatistik aufgrund der unterschiedlichen 
Erfassungsmethoden nur bedingt miteinander 
verglichen werden .779

Die Aussagekraft von PKS und Strafverfol-
gungsstatistik ist zudem dadurch eingeschränkt, 
dass sie lediglich die angezeigten Straftaten – 
also das sogenannte Hellfeld der Kriminalität – 
umfassen . Das Dunkelfeld – den Strafverfolgungs-
behörden nicht bekannt gewordene Taten – wird 
dort nicht erfasst . Zur Aufhellung des Dunkelfelds 
sind gesonderte Untersuchungen – sogenannte 
Dunkelfeldanalysen – notwendig .780 Der Umfang 
der angezeigten Straftaten ist abhängig vom An-
zeigeverhalten der Bevölkerung sowie der Kont-
rollintensität der Polizei . Aus verschiedenen Un-
tersuchungen ist bekannt, dass Ausländerinnen 
und Ausländer häufiger angezeigt und kontrol-
liert werden als Personen ohne erkennbaren Mig-
rationshintergrund . Demnach liegt die Anzeige-
quote bei nichtdeutschen Tätern im Vergleich zu 
deutschen um bis zu 18 % höher .781 

779  Zur Relation von Tatverdacht und Strafverfolgung vgl . Bun-
desministerium des Innern, Bundesministerium der Justiz: 
Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006, S . 418 f .
780  Für einen Vergleich zwischen Kriminalstatistiken und Dun-
kelfelduntersuchungen vgl . Schulz, Felix: Die Entwicklung der 
Delinquenz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsen-
den in Deutschland: Eine vergleichende Analyse von Kriminal-
statistiken und Dunkelfelduntersuchungen zwischen 1950 
und 2000, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2007 . Vgl . 
auch Raithel, Jürgen / Mansel, Jürgen: Kriminalität und Gewalt 
im Jugendalter: Hell- und Dunkelfeldbefunde im Vergleich, 
Weinheim 2003 . Zu Dunkelfeld und selbst berichteter Delin-
quenz bei Zuwanderern vgl . Bundesministerium des Innern, 
Bundesministerium der Justiz: Zweiter Periodischer Sicher-
heitsbericht, Berlin 2006, S . 415-417 . 
781  Mansel, Jürgen / Albrecht, Günter: Die Ethnie des Täters als 
ein Prädiktor für das Anzeigeverhalten von Opfern und Zeu-
gen . In: Soziale Welt, 2003, 54, S . 339-372 . Vgl . auch Mansel, 
Jürgen: Konfliktregulierung bei Straftaten – Variation des An-
zeigeverhaltens nach der Ethnie des Täters . In: Groenemeyer, 
Axel / Mansel, Jürgen (Hrsg .): Die Ethnisierung von Alltagskon-
flikten, Opladen 2003 .

Laut PKS ist der Anteil der nichtdeutschen Tat-
verdächtigen nach einem Anstieg zu Beginn der 
1990er Jahre seit 1993 stark und kontinuierlich von 
33,6 % auf 21,3 % im Jahr 2009 gesunken . Dies be-
deutet einen Rückgang um fast 40 % .782 Ein ähnli-
ches Bild zeigt die Strafverfolgungsstatistik: Zwi-
schen 1993 und 2008 sank im früheren Bundesge-
biet der Anteil der Nichtdeutschen an den Verur-
teilten von 29,1 % auf 21,8 %; in Deutschland ins- 
gesamt lag er 2008 bei 19,9 % .783

Dennoch liegt ein Anteil nichtdeutscher Tat-
verdächtiger bzw . Verurteilter von etwa 21 % – so 
scheint es auf den ersten Blick – nach wie vor deut-
lich über dem Anteil der Ausländerinnen und Aus-
länder an der Gesamtbevölkerung von 8,9 % .784 
Aus der bloßen Zahl der nichtdeutschen Tatver-
dächtigen lassen sich aber keine Aussagen über 
die Kriminalitätsbelastung der ausländischen 
Wohnbevölkerung in Deutschland ableiten . Der 
Vergleich täuscht, denn in der Bevölkerungssta-
tistik sind Ausländer, die sich nur kurzfristig als Be-
sucher oder Touristen, als Grenzpendler, als Mig-
ranten ohne legalen Aufenthaltsstatus oder als 
Angehörige von Stationierungsstreitkräften in 
Deutschland aufhalten, nicht erfasst . Wenn zu 
dieser Gruppe zählende ausländische Personen in 
Deutschland aber tatverdächtig oder verurteilt 
werden, werden sie in der Statistik als Nichtdeut-
sche Tatverdächtige ausgewiesen .

Deshalb werden in PKS und Strafverfolgungs-
statistik die Belastungszahlen – also das Verhältnis 
von statistisch erfassten Tatverdächtigen bzw . 
Verurteilten zur Wohnbevölkerung – amtlich nur 
für die Deutschen berechnet . Es wäre statistisch 
nicht zulässig, eine Gruppe (hier die durchreisen-
den Ausländerinnen und Ausländer, Touristen, 
Grenzpendler, Migranten ohne legalen Aufent-
haltsstatus etc .) in Relation zu einer Gesamtgrup-

782  Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatis-
tik 2009, Berlin 2010, S . 27 . Der tatsächliche Rückgang ist so-
gar noch etwas höher zu bewerten, da der Ausländeranteil an 
der Gesamtbevölkerung im Jahr 1993 mit 8,5 % niedriger lag 
als heute (8,9 %) .
783 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfol-
gung 2008, S . 478 . Bis 2006 erstrecken sich die Ergebnisse der 
Strafverfolgungsstatistik nur auf das frühere Bundesgebiet 
einschließlich Gesamt-Berlin .
784  Vgl . Kapitel I 2 .
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pe (hier die Wohnbevölkerung) zu setzen, der sie 
nicht angehört . 

Des Weiteren sind in den genannten Statisti-
ken auch Straftaten nach dem Aufenthalts- und 
dem Asylverfahrensgesetz enthalten, die ganz 
überwiegend nur von Ausländerinnen und Aus-
ländern begangen werden können . Hierzu zäh-
len Verstöße gegen die Residenzpflicht für Asyl-
bewerber, Verstöße gegen Visabestimmungen, 
unerlaubte Einreise, unerlaubter Aufenthalt etc . 
Ohne ausländerspezifische Delikte reduziert sich 
der Tatverdächtigenanteil Nichtdeutscher im  
Jahr 2008 auf 19,2 %,785 ihr Verurteiltenanteil auf 
19,0 % .786

Würden nur diejenigen Nichtdeutschen, die 
melderechtlich geführt werden und damit der 
Wohnbevölkerung in Deutschland zuzurechnen 
sind, berücksichtigt, und werden zudem Strafta-
ten, die ganz überwiegend nur von Ausländern 
begangen werden können, aus Polizei- bzw . Jus-
tizstatistik herausgerechnet, so kommt es zu ei-
ner deutlichen Reduktion der Zahl der ausländi-
schen Tatverdächtigen bzw . Verurteilten .

Einen großen Einfluss auf die Kriminalitätsbe-
lastung hat darüber hinaus die sozialstrukturelle 
Zusammensetzung der Bevölkerungsgruppen (Al-
ter, Geschlecht, Einkommen, Bildung, Wohnort) . 
Die Zuwanderer ohne deutschen Pass weisen 
diesbezüglich einige Differenzen zur deutschen 
Wohnbevölkerung aus . Die ausländische Bevölke-
rung ist deutlich jünger, wohnt vermehrt in Groß-
städten, der Anteil von Frauen ist geringer, das 
Bildungsniveau ist insgesamt deutlich niedriger, 
die Arbeitslosigkeit dagegen deutlich höher . 

Kriminelles Verhalten hängt stark von Ge-
schlecht, Alter und weiteren sozialstrukturellen 
Faktoren ab . So sind Tatverdächtige – unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit – meist jung, männ-
lich, gehören eher bildungsfernen und sozial be-
nachteiligten Schichten an und wohnen über-
durchschnittlich häufig in Großstädten . Sozial-
strukturelle Faktoren werden aber in der PKS nicht 
berücksichtigt . Auch dies verzerrt die Ergebnisse .

785  Polizeiliche Kriminalstatistik 2009, S . 10 .
786 Eigene Berechnungen auf Grundlage der Strafverfolgungs-
statistik 2008, S . 478 und S . 491 .

Auch das Bundesministerium des Innern (BMI) 
konstatiert daher in der Broschüre „Polizeiliche 
Kriminalstatistik 2009“, „dass sich die deutsche 
Wohnbevölkerung von den sich in Deutschland 
aufhaltenden Personen ohne deutsche Staats-
angehöringkeit strukturell unterscheidet . Zu-
dem stehen das doppelte Dunkelfeld in der Be-
völkerungs- und in der Kriminalitätsstatistik, der 
hohe Anteil ausländerspezifischer Delikte und 
die Unterschiede in der Alters-, Geschlechts- und 
Sozialstruktur einem wertenden Vergeleich ent-
gegen .“787 

12.3.2  Binnendifferenzierung  

der nichtdeutschen Tatverdächtigen

12.3.2.1  Kriminalitätsbelastung von  

Ausländerinnen und Ausländern nach 

Aufenthaltsstatus

Eine erste differenzierende Sicht auf die Krimi-
nalitätsbelastung von Ausländerinnen und Aus-
ländern ermöglicht die Aufgliederung der auslän-
dischen Tatverdächtigen nach dem Grund des 
Aufenthalts, wie sie in der PKS vorgenommen 
wird .788 Zunächst wird in der PKS zwischen „lega-
len“ und „illegalen“ nichtdeutschen Tatverdäch-
tigen unterschieden . Im Jahr 2009 hielten sich 
10 % der nichtdeutschen Tatverdächtigen ohne 
Aufenthaltstitel und ohne Kenntnis der Behörden 
in Deutschland auf, bei 90 % war der Aufenthalt 
„legal“ . 

Die Gruppe der „Illegalen“ stellt laut Zweitem 
Periodischem Sicherheitsbericht „keine schwer-
wiegende kriminelle Bedrohung dar .“ Ihr Norm-
bruch liege fast ausschließlich im illegalen Auf-
enthalt . „Grundsätzlich bemühen sich nämlich Il-
legale – gerade um ihren Verbleib nicht zu ge-
fährden – um Unauffälligkeit und insofern auch 
um Konformität .“789

787  Polizeiliche Kriminalstatistik 2009, S .29 .
788 Eine entsprechende Analyse ist für die Strafverfolgungssta-
tistik nicht möglich, da dort der Aufenthaltsstatus der Verur-
teilten nicht erhoben wird .
789  Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der 
Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006,  
S . 421 f .
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Die nichtdeutschen Tatverdächtigen, die sich 
„legal“ in Deutschland aufgehalten haben, las-
sen sich wie folgt untergliedern: Arbeitnehmer 
(15,7 %), Studenten / Schüler (7,4 %), Asylbewer-
ber (4,8 %), Touristen / Durchreisende (7,2 %), Ge-
werbetreibende (2,6 %), Stationierungsstreitkräf-
te und Angehörige (0,5 %) . Hinzu kommt eine 
sehr heterogene Gruppe „Sonstige“ (51,8 %), die 
z . B . Erwerbslose, abgelehnte Asylbewerber mit 
Duldung, Besucher und andere Personengrup-
pen umfasst . 

Um Aussagen über die Kriminalitätsbelastung 
der „legalen“ Ausländerinnen und Ausländer in 
Deutschland treffen zu können, müssen nun zu-
nächst diejenigen Personengruppen, die sich 
nicht dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten und 
daher nicht zur deutschen Wohnbevölkerung 
zählen (Touristen / Durchreisende, Stationierungs-
streitkräfte und Angehörige), aus der Betrach-
tung genommen werden . Dadurch reduziert sich 
die Gruppe der ausländischen Tatverdächtigen 
um 7,7 % .

Bei den verbleibenden ausländischen Tatver-
dächtigen kann zwischen „ausländischen Tatver-
dächtigen mit gesichertem Aufenthaltsstatus“ 
und „ausländischen Tatverdächtigen mit ungesi-
chertem Aufenthaltsstatus“ unterschieden wer-
den . Zur ersten Gruppe zählen Arbeitnehmer, Stu-
denten / Schüler und Gewerbetreibende, die zu-
sammen 25,7 % aller ausländischen Tatverdächti-
gen ausmachen . Über einen ungesicherten Auf-
enthaltsstatus verfügen Asylbewerber (4,8 %) . 

Die große Gruppe der „Sonstigen“, die insge-
samt 51,8 % der nichtdeutschen Tatverdächtigen 
ausmacht, umfasst sowohl nichtdeutsche Tatver-
dächtige mit ungesichertem Aufenthaltsstatus 
(z . B . abgelehnte Asylbewerber mit Duldung) als 
auch mit gesichertem Aufenthaltsstatus (z . B . Er-
werbslose mit Niederlassungserlaubnis) . Eine wei-
tere Differenzierung dieser „Rest“-Kategorie, die 
für eine detailliertere Analyse zwingend erforder-
lich wäre, ist derzeit statistisch nicht möglich .

Der Aufenthaltsstatus hat jedoch große Aus-
wirkungen auf die Kriminalitätsbelastung von 
Ausländerinnen und Ausländern: „Inwieweit Zu-
wanderer als Täter und Opfer erkennbar werden, 

hängt weitgehend vom unterschiedlich sicheren 
Aufenthaltstatus ab, der Lebensperspektiven, In-
tegration und Kriminalität beeinflusst .“790 Ein un-
sicherer Aufenthaltsstatus führt häufig zu einer 
höheren Kriminalitätsbelastung, da eine langfris-
tige Perspektive in Deutschland und somit das Ziel 
der eigenen Integration fehlt . Im Falle der Asylbe-
werber und Geduldeten kommt noch eine große 
materielle Unsicherheit hinzu, die sich in einer re-
lativ hohen Deliktrate bei einfachen Ladendieb-
stählen und Schwarzfahren niederschlägt . Die 
von Asylbewerbern überwiegend begangenen 
Bagatelltaten – Verstöße gegen Residenzpflich-
ten und andere Normen des Ausländerrechts so-
wie Delikte aus Armut – werden daher im Zweiten 
Periodischen Sicherheitsbericht als „Reflex ihrer 
eingeschränkten Lebensbedingungen“791 einge-
stuft .

Betrachtet man nur die zur Gruppe der auslän-
dischen Tatverdächtigen mit sicherem Aufent-
haltstatus zählenden Arbeitnehmer, Studenten / 
Schüler und Gewerbetreibenden, kann keine hö-
here Kriminalitätsbelastung als bei Deutschen 
ausgemacht werden . Das Bundesministerium des 
Innern (BMI) kommt in der Broschüre „Polizeiliche 
Kriminalstatistik 2009“ zu dem Schluss: „Die seit 
langem in Deutschland lebenden und beruflich 
integrierten Personen ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit spielen im Kriminalitätsgeschehen 
Deutschlands eine eher geringe Rolle .“792

12.3.2.2  Kriminalitätsbelastung von  

Ausländerinnen und Ausländern nach 

Altersgruppen

Nach vorliegenden Erkenntnissen der Krimino-
logie weisen junge Menschen in jeder Gesell-
schaft und zu allen Zeiten eine deutlich höhere 
Belastung von registrierter Kriminalität auf als Er-
wachsene . Die höchste Kriminalitätsbelastung ist 
demnach bei Menschen im Lebensalter zwischen 

790  Ebd ., S . 412 .
791  Ebd ., S . 422 .
792  Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatis-
tik 2009, Berlin 2010, S . 11 .
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16 und 25 Jahren zu verzeichnen .793 Auch die Da-
ten der PKS verdeutlichen, dass unter den Tatver-
dächtigen – unabhängig von ihrer Staatsangehö-
rigkeit – junge Menschen überproportional ver-
treten sind, wenngleich ein positiver Trend zu 
verzeichnen ist . Denn während die Anzahl der Tat-
verdächtigen 2008 gegenüber dem Vorjahr in 
fast allen Altersklassen nur leicht abgenommen 
hat, finden sich die stärksten Abnahmen bei den 
Jugendlichen (14 bis 18 Jahre) . Sowohl bei den 
deutschen als auch bei den nichtdeutschen Ju-
gendlichen war 2008 ein Rückgang um insgesamt 
4,2 % zu verzeichnen .794

Durch die Umstellung der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik auf Einzeldatensätze konnte im Jahr 
2009 erstmals eine bereinigte Tatverdächtigen-
zählung auf Bundesebene vorgenommen wer-
den . Bisher wurden Tatverdächtige, die in mehre-
ren Bundesländern auffällig geworden waren, 
ggf . doppelt gezählt . Bei einem direkten Ver-
gleich der Zahlen 2009 zu den Zahlen der Vorjah-
re kann somit allenfalls eine Tendenz hinsichtlich 
der Entwicklung der Tatverdächtigen abgeleitet 
werden .

Im Ersten Integrationsindikatorenbericht der 
Beauftragten werden auf der Grundlage der PKS 
2007 Kriminalitätsquoten für die verschiedenen 
Altersgruppen berechnet . Die Kriminalitätsquote 
vergleicht den Anteil der Tatverdächtigen an der 
jeweiligen Bevölkerungsgruppe, wobei in einer 
Sonderauswertung ausländerspezifische Strafta-
ten sowie ausländische Tatverdächtige, die nicht 
zur Wohnbevölkerung zählen, herausgerechnet 
wurden .795 

Die Kriminalitätsquote der Jugendlichen (14 
bis 18 Jahre) beträgt im Jahr 2007 insgesamt 7,8 %, 
während sie bei ausländischen Jugendlichen bei 
12,0 % liegt . Bei Heranwachsenden (18 bis 21 Jahre) 

793  Vgl . Bundesministerium des Innern, Bundesministerium 
der Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 
2006, S . 409 .
794  Die folgenden statistischen Angaben zur Kriminalitäts-
belastung nach Altersgruppen sind entnommen aus: Bun-
deskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepub-
lik Deutschland . Berichtsjahr 2008, 56 . Ausgabe, Wiesba-
den 2009, S . 72-83 .
795  Vgl . Integration in Deutschland . Erster Integrationsindika-
torenbericht, Berlin 2009, S . 106 f .

liegt die Quote insgesamt bei 8,1 %, bei ausländi-
schen Heranwachsenden bei 11,6 % . Bei jungen Er-
wachsenen (21 bis 25 Jahre) beträgt die Kriminali-
tätsquote noch insgesamt 6,8 % und bei Nicht-
deutschen 9,1 % .796

Dagegen liegt die Kriminalitätsquote im Jahr 
2007 in der Gesamtbevölkerung bei nur 2,5 %, bei 
der ausländischen Bevölkerung beträgt sie 5,4 % . 
Dieser relativ große Unterschied zwischen der 
Kriminalitätsquote der Gesamtbevölkerung und 
der Quote der ausländischen Bevölkerung erklärt 
sich auch durch die jüngere Alterstruktur der Aus-
länderinnen und Ausländer, denn innerhalb der 
einzelnen Altersgruppen sind – wie oben gezeigt 
– die Unterschiede wesentlich geringer . Die Kri-
minalitätsbelastung der Frauen ist in allen Alters-
gruppen erheblich geringer als die der jeweili-
gen männlichen Altersgruppen . Es gibt kein Merk-
mal, das so stark hinsichtlich offiziell registrier- 
ter Kriminalität unterscheidet wie das Merkmal 
„Geschlecht .“797

Die höhere Kriminalitätsbelastung von auslän-
dischen Jugendlichen im Vergleich zu deutschen 
Jugendlichen wird in der Forschung – außer mit 
sozialstrukturellen Ursachen – auch mit migrati-
onsspezifischen Faktoren erklärt: „Die eingewan-
derte Population ist – um Eingliederung bemüht 
– in gleichem Maße oder sogar weniger belastet 
als die Einheimischen; dagegen wird meist die 
zweite und dritte Generation, die sich oft in Iden-
titätskonflikten befindet, stärker auffällig .“798

Ein direkter Vergleich der Kriminalitätsbelas-
tung von Deutschen und Nichtdeutschen ist – wie 
oben ausführlich geschildert – auf der Grundlage 
der Daten der PKS nicht möglich .799 Allerdings sind 
Ausländerinnen und Ausländer in allen Altersgrup-
pen „in der Polizeilichen Kriminalstatistik höher 
belastet als Deutsche, selbst wenn Verzerrungs-
faktoren wie Verstöße gegen das Ausländerrecht 
und die Tatverdächtigengruppe der Illegalen und 

796  Vgl . ebd ., S . 176 .
797  Vgl . ebd ., S . 176 .
798  Ebd ., S . 424 .
799 Entsprechendes gilt für die Strafverfolgungsstatistik bzw . 
die verurteilten Personen .
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Touristen ausgeschlossen werden .“800 Unberück-
sichtigt bleibt bei dieser Aussage jedoch die un-
terschiedliche sozialstrukturelle Situation der Ver-
gleichsgruppen . 

12.3.3  Gewaltphänomene bei Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund

Sowohl bei den deutschen als auch bei den 
nichtdeutschen jugendlichen Tatverdächtigen 
bilden Körperverletzungen einen Großteil der De-
likte . Sowohl die Befunde amtlicher Statistiken als 
auch von Dunkelfelduntersuchungen zeigen da-
bei übereinstimmend, dass bei männlichen Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund in höhe-
rem Maße Gewaltphänomene zu beobachten 
sind als bei gleichaltrigen Jugendlichen ohne Mig-
rationshintergrund, wenngleich laut Dunkelfeld-
untersuchungen bei der Gewaltkriminalität ins-
gesamt seit längerer Zeit ein Rückgang zu ver-
zeichnen ist .801 Auch unter Zugrundelegung der 
bisherigen Zählweise weist die PKS für das Jahr 
2009 im Vergleich zum Vorjahr im Hellfeld einen 
Rückgang der Gewaltkriminalität von jugendli-
chen Tatverdächtigen um 9,4 % aus .802 Ein ge-
meinsames Forschungsprojekt des Bundesminis-
teriums des Innern und des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachsen e .V . kommt zu 
dem Schluss, dass die Gewaltbelastung Jugendli-
cher in Deutschland in den letzten Jahren deut-
lich zurückgegangen ist .803

800  Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der 
Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006,  
S . 411 .
801  Vgl . Baier, Dirk / Pfeiffer, Christian: Gewalttätigkeit bei 
deutschen und nichtdeutschen Jugendlichen – Befunde der 
Schülerbefragung 2005 und Folgerungen für die Prävention, 
Hannover 2007 . Uslucan, Haci-Halil: Gewaltbelastung von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund . In: Scheithauer, Her-
bert / Hayer, Tobias / Niebank, Kay (Hrsg .): Problemverhalten 
und Gewalt im Jugendalter . Erscheinungsformen, Entste-
hungsbedingungen und Möglichkeiten der Prävention, Stutt-
gart 2008 .
802  Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatis-
tik 2009, Berlin 2010, S . 11 .
803  Baier, Dirk / Pfeiffer, Christian / Simonson, Julia / Rabold, Su-
sann: Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Ge-
walt, Hannover 2009 . 

Dennoch weisen nichtdeutsche tatverdächti-
ge Jugendliche innerhalb ihrer Gruppe bei der Ge-
waltkriminalität deutlich höhere Werte auf als 
deutsche jugendliche Tatverdächtige . Zur Ge-
waltkriminalität zählen neben gefährlicher und 
schwerer Körperverletzung auch Mord, Totschlag 
und Raub . Laut Integrationsindikatorenbericht 
beträgt die Quote der Gewaltkriminalität804 im 
Jahr 2007 0,3 % bei der Gesamtbevölkerung und 
0,7 % bei den Nichtdeutschen . Bei den Jugendli-
chen (14 bis 18 Jahre) beträgt die Quote insgesamt 
1,3 % und bei den ausländischen Jugendlichen so-
gar 3,0 % . Bei Heranwachsenden (18 bis 21 Jahre) 
liegt die Quote bei 1,2 % in der Gesamtbevölke-
rung und bei 2,4 % unter den Ausländerinnen und 
Ausländern . Bei jungen Erwachsenen (21 bis 25 
Jahre) beträgt die Quote der Gewaltkriminalität 
noch insgesamt 0,8 % und bei Nichtdeutschen 
1,3 % .805

Erklärt wird die erhöhte Gewaltbelastung bei 
Jugendlichen aus Zuwandererfamilien häufig mit 
Verweis auf die soziale Benachteiligung der Ju-
gendlichen, insbesondere im Hinblick auf die so-
zioökonomische Lage ihrer Familien sowie ihre 
Bildungschancen .806 Andererseits werden aber 
auch abweichende kulturelle Normen, insbeson-
dere archaische Männlichkeits- und Ehrkonzepte, 
als Erklärungsmuster herangezogen . Zudem ist 
bei Jugendlichen aus Zuwandererfamilien zu be-
obachten, dass sie im familiären Umfeld sowie im 
sozialen Nahraum deutlich häufiger mit Gewalt 
konfrontiert sind als Gleichaltrige ohne Migrati-
onshintergrund .807 

804  Anteil der Tatverdächtigen an der jeweiligen Bevölke-
rungsgruppe (ohne Migranten ohne legalen Aufenthalts-
status, Stationierungsstreitkräfte und Touristen / Durchrei-
sende) .
805  Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration: Integration in Deutschland .  
Erster Integrationsindikatorenbericht, Berlin 2009, S . 107 f .  
und 177 .
806  Vgl . Pfeiffer, Christian / Baier, Dirk / Kleimann, Michael / Win-
dzio, Michael: Gewalterfahrungen und Medienkonsum im Le-
ben von Kindern und Jugendlichen in Dortmund . Zentrale Er-
gebnisse einer Repräsentativbefragung von Schülerinnen 
und Schülern vierter und neunter Klassen in Dortmund und 
zehn anderen westdeutschen Städten und Landkreisen, Han-
nover 2006 .
807  Vgl . Enzmann, Dirk / Brettfeld, Karin / Wetzels, Peter: Männ-
lichkeitsnormen und die Kultur der Ehre . In: Oberwittler, Diet-
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In neueren Untersuchungen kommen Krimino-
logen zu dem Schluss, dass sich bei einem Ver-
gleich von Gruppen mit gleichen familiären, schu-
lischen und sozialen Rahmenbedingungen sowie 
übereinstimmenden Werteorientierungen keine 
höhere Gewaltkriminalität von ausländischen Ju-
gendlichen mehr feststellen lässt . Vergleichbare 
Lebensumstände bedingen also ein vergleichba-
res Gewaltniveau .808

12.3.4  Maßnahmen der Kriminal- und  

Gewaltprävention

Eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung von 
Kriminalität – insbesondere auch der erhöhten 
Gewaltkriminalität bei Jugendlichen aus Zuwan-
dererfamilien – spielen Präventionsmaßnahmen . 
Die Kriminal- und Gewaltprävention hilft, Strafta-
ten zu verhindern und Opfer zu vermeiden . Die 
Vermeidung von Straftaten ist zudem grundsätz-
lich kostengünstiger als die strafrechtliche Verfol-
gung und Sanktionierung von Straftaten .809

Hervorzuheben im Bereich der bundesweiten 
Präventionsmaßnahmen ist das Programm Poli-
zeiliche Kriminalprävention der Länder und des 
Bundes (ProPK) . Ziel des Programms ist es, die Be-
völkerung, aber auch die Medien, Multiplikatoren 
und andere Präventionsträger über Erscheinungs-
formen der Kriminalität und Möglichkeiten zu de-
ren Verhinderung aufzuklären . Dazu dienen krimi-
nalpräventive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie die Entwicklung von Maßnahmen und Kon-
zepten, mittels derer die örtlichen Polizeidienst-
stellen in ihrer Präventionsarbeit unterstützt wer-
den . Neben dem Schwerpunktbereich Alkohol, 
Drogen und Gewalt ist ProPK derzeit vor allem in 
den Handlungsfeldern Einbruch, Kfz-Aufbruch, 

rich / Karstedt, Susanne (Hrsg .): Soziologie der Kriminalität, 
Sonderheft 43 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-
psychologie, 2003, S . 264–287 .
808  Baier, Dirk / Pfeiffer, Christian / Simonson, Julia / Rabold, Su-
sann: Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Ge-
walt, Hannover 2009 .
809  Vgl . Scheithauer, Herbert / Rosenbach, Charlotte / Nie-
bank, Kay: Gelingensbedingungen für die Prävention von in-
terpersonaler Gewalt im Kindes- und Jugendalter . Expertise 
im Auftrag der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalpräven-
tion (DFK), Berlin, Bonn 2008 .

Diebstahl, Betrug sowie Kindesmisshandlung und 
Kindesmissbrauch aktiv .810

Mit der Inititiative „Ihre Polizei – Im Dienst für 
die Menschen“ der ProPK wird um das Vertrauen 
in die Polizei und gemeinsame Präventionsarbeit 
geworben . Ziel ist die Information von Migranten 
insbesondere mit muslimischer Religionszugehö-
rigkeit über die Rolle und Aufgaben der Polizei in 
Deutschland . Das vielseitige Informationsange-
bot besteht aus einem Film, einer Broschüre so-
wie einer kleinen Kalenderkarte und informiert in 
drei Sprachen – Deutsch, Türkisch und Arabisch . 
Gleichzeitig wird auf den breiten Vorbeugungs-
service zu alltäglichen Kriminalitätsgefahren auf-
merksam gemacht .811

Ein besonderer Schwerpunkt wird bei der Prä-
vention auf Maßnahmen für die Zielgruppe der 
Kinder und Jugendlichen gelegt . Gerade in die-
sem Bereich hat es in den letzten Jahren einen 
deutlichen Zuwachs an Aktivitäten und Program-
men gegeben . Dies zeigen auch die im Internet 
verfügbaren Veröffentlichungen der Landeskrimi-
nalämter und Polizeidirektionen sowie die Daten-
banken der inzwischen in allen Bundesländern 
bestehenden Landespräventionsräte .812 

Neben spezifischen Maßnahmen der Kriminal-
prävention sind auch allgemeine staatliche Integ-
rationsmaßnahmen mit dem Ziel einer Verbesse-
rung der Lebensbedingungen von Jugendlichen 
aus Zuwandererfamilien unerlässlich: „Insofern 
die Deliktbegehung stark mit dem Aufenthalts-
status und dessen Folgen für Integrationschancen 
zusammenhängt, ist Prävention vor allem durch 
Integration und dabei für die 2 . und 3 . Generation 
mittels Bildungsförderung zu erreichen .“813

810  Vgl . www .polizei-beratung .de/profil/propk_image/
811 http://www .polizei-beratung .de/aktionen/polizei_musli-
me/
812  Vgl . Bundesministerium des Innern, Bundesministerium 
der Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 
2006, S . 400 . Ein guter Überblick über Präventionsmaßnah-
men findet sich in der Datenbank INFODOK des Bundeskrimi-
nalamts (www .bka .de/vorbeugung/infopool .html) sowie in 
dem vom DFK gemeinsam mit Landespräventionsgremien er-
stellten Informationssystem PrävIS (www .praevis .de) .
813  Ebd ., S . 412 .
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12.3.5  Verbesserung der Datenlage zur  

Kriminalitätsbelastung

Ein Vergleich der Kriminalitätsbelastung von 
Deutschen und Ausländern ist – wie oben ausführ-
lich geschildert – anhand der vorliegenden Daten 
der Polizeilichen Kriminalstatistik nur sehr einge-
schränkt möglich . Gleichwohl wird in der Medien-
berichtserstattung aber häufig undifferenziert Be-
zug auf die höhere Kriminalitätsbelastung von 
Ausländerinnen und Ausländern in der PKS genom-
men . Der Integrationsindikatorenbericht spricht 
in diesem Zusammenhang von der „Gefahr einer 
klischeeverstärkenden Interpretation .“814 Um eine 
detailliertere Analyse der Kriminalitätsbelastung 
der ausländischen Bevölkerung in Deutschland zu 
ermöglichen, wäre eine Weiterentwicklung der 
Kriminalstatistik zur Verbesserung der Datenlage 
sinnvoll .

Zum einen sind die Kategorien der PKS noch 
stark an der Zeit der Gastarbeiterzuwanderung 
ausgerichtet, weshalb die ausländische Wohnbe-
völkerung in erster Linie nach ihrem „Erwerbssta-
tus“ kategorisiert wird . Damit werden der mit 
dem Anwerbestopp im Jahr 1973 einsetzende Fa-
miliennachzug sowie die Freizügigkeit von Uni-
onsbürgern, die auch als Nicht-Erwerbstätige frei-
zügigkeitsberechtigt sind, jedoch partiell ausge-
blendet . Deshalb lässt sich mit den verwendeten 
Kategorien die ausländische Wohnbevölkerung in 
der heutigen Zeit nicht mehr adäquat abbilden . 
Dies führt dazu, dass die „Rest“-Kategorie rund 
die Hälfte aller ausländischen Tatverdächtigen 
umfasst . 

Zudem beinhaltet die „Rest“-Kategorie, in der 
z . B . Erwerbslose, nicht anerkannte Asylbewerber 
mit Duldung, Besucher und andere Personen-
gruppen zusammengefasst sind, sowohl Auslän-
derinnen und Ausländer mit gesichertem als auch 
mit ungesichertem Aufenthaltsstatus . Wie in die-
sem Kapitel ausführlich dargelegt, hat der Aufent-
haltsstatus große Auswirkungen auf die Kriminali-
tätsbelastung von Ausländerinnen und Auslän-
dern . Daher wäre eine weitere Differenzierung 
zur genauen Analyse notwendig .

814  Integration in Deutschland . Erster Integrationsindikato-
renbericht, Berlin 2009, S . 161 .

Des Weiteren wäre es wünschenswert, eine so-
zialstrukturelle Analyse der Daten der Kriminalsta-
tistik vornehmen zu können . Wie neuere Ergebnis-
se der Kriminologie zeigen, relativiert sich die hö-
here Kriminalitätsbelastung von Ausländerinnen 
und Ausländer bei Kontrolle der sozialstrukturel-
len Faktoren . Vergleichbare Lebensumstände be-
dingen eine vergleichbare Kriminalitätsbelastung . 

Eine sozialstrukturelle Analyse der Daten wür-
de deshalb zu einem wesentlich größeren Er-
kenntnisgewinn führen, als eine undifferenzierte 
Erfassung des Migrationshintergrunds in der PKS, 
über deren Einführung im Berichtszeitraum eine 
kontroverse Debatte geführt wurde . Die Beauf-
tragte lehnt die Erfassung des Migrationshinter-
grunds in der PKS daher ab: „Von dem Vorschlag 
kann für viele integrationswillige Migranten eine 
falsche Signalwirkung ausgehen, wenn nicht 
gleichzeitig die vielfältigen Ursachen von Krimi-
nalität in den Blick genommen werden“, betonte 
Staatsministerin Böhmer gegenüber der Frankfur-
ter Rundschau . „Eine Änderung der Kriminalstatis-
tik ist ohne qualifizierte Ursachenforschung nicht 
geeignet .“815 

Zusammenfassend sollte noch einmal festge-
halten werden, dass die PKS als Tatverdächtigen-
statistik sowie die Strafverfolgungsstatistik als Ver-
urteiltenstatistik nur die polizeilich bekannt ge-
wordenen Straftaten erfassen – also das sogenann-
te Hellfeld der Kriminalität . Daher haben das An- 
zeigeverhalten der Bevölkerung sowie das Kon- 
trollverhalten der Polizei großen Einfluss auf den 
Umfang der angezeigten Straftaten . Dies trägt, wie 
oben geschildert, mit zu der höheren Kriminalitäts-
belastung von Ausländerinnen und Ausländern in 
der PKS bei . Dunkelfelduntersuchungen, die sich  
in erster Linie auf die Befragung von Opfern und  
Tätern stützen, relativieren die diesbezüglichen  
Ergebnisse der PKS . Um detailliertere Erkenntnisse 
über die tatsächliche Kriminalitätsbelastung der 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu er-
halten, wäre daher eine Ausweitung von Dunkel-
felduntersuchungen sinnvoll . Zudem sollten die 
Ergebnisse von Dunkelfelduntersuchungen stär-
ker zur Interpretation der Ergebnisse von Polizei- 
und Justizstatistik herangezogen werden .

815  Frankfurter Rundschau vom 09 .1 .2009 .
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13.  Muslime in Deutschland und Deutsche 
Islam Konferenz

In Folge der Zuwanderung nach Deutschland 
hat die religiöse und kulturelle Vielfalt der Bevöl-
kerung zugenommen . Der interreligiöse Dialog 
sowie die Integration von Angehörigen zugewan-
derter Religionen – insbesondere des Islam - sind 
daher Grundvoraussetzungen für ein Gelingen 
der Integration in Deutschland . 

13.1  Die muslimische Bevölkerung  

in Deutschland

Mit der ersten bundesweiten repräsentativen 
Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“, die 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BMAF) im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz 
durchgeführt hat, liegen grundlegende und be-
lastbare Informationen über Muslime in Deutsch-
land vor .816 Die Ergebnisse der Studie zeigen eine 
große Vielfalt muslimischen Lebens in Deutsch-
land und belegen damit anhand empirischer Da-
ten, wie notwendig eine differenzierte und sachli-
che Debatte zu Muslimen in Deutschland ist . Un-
ter integrationspolitischen Gesichtspunkten ist 
darüber hinaus von Interesse, dass die Religiosi-
tät einen Aspekt der Integration darstellt, der be-
rücksichtigt, aber nicht überbewertet werden 
sollte .817 

Nach Erkenntnissen der Studie leben rund 
4 Mio . Muslime in Deutschland .818 Damit ist die 
muslimische Bevölkerungsgruppe in Deutschland 
wesentlich größer als angenommen . So beliefen 
sich vorangegangene Schätzungen auf rund 3,1 
bis 3,4 Mio . Etwa 45 % der Muslime mit Migrati-
onshintergrund sind Deutsche, rund 55 % haben 
eine ausländische Staatsangehörigkeit . Zwischen 

816 ht tp://w w w .deut sche-islam-konferenz .de/cln_1 10/
nn_1876234/SubSites/DIK/DE/InDeutschland/ZahlenDaten-
Fakten/StudieMLD/studie-mld-node .html; Juni 2009 .
817 Vgl . ebd . S . 5 .
818 In der Studie wird die Zahl der Muslime in Deutschland auf 
3,8 bis 4,3 Mio . Personen geschätzt . Dies entspricht einem An-
teil von 4,6 % bis 5,2 % an der Gesamtbevölkerung . Die Schät-
zung beruht auf der Zahl von Migrantinnen und Migranten in 
Deutschland, die aus Herkunftsländern mit überwiegend isla-
mischer Bevölkerung stammen .

2,5 und 2,7 Mio . der in Deutschland lebenden  
Muslime sind türkischstämmig, dies entspricht ei-
nem Anteil von rund 63 % .819 

Die Befragungsergebnisse belegen, dass von 
der regionalen Herkunft nicht immer auf die Reli-
gionszugehörigkeit geschlossen werden kann . 
Zuwanderer aus muslimischen Herkunftsländern 
fühlen sich teilweise keiner Religionsgemein-
schaft zugehörig (z . B . 40 % der Zuwanderer aus 
dem Iran), teilweise gehören sie einer nicht-musli-
mischen Minderheit an (z . B . Christen aus dem 
Irak) . Knapp drei Viertel der Muslime in Deutsch-
land entstammen sunnitischen Glaubenstraditio-
nen, 13 % der Muslime ordnen sich den Aleviten zu, 
7 % den Schiiten .820 

Die muslimische Bevölkerung in Deutschland 
ist regional sehr ungleich verteilt . 98,4 % der Mus-
lime leben in den alten Bundesländern und Berlin, 
nur 1,6 % haben ihren Wohnsitz in den neuen Bun-
desländern . In Nordrhein-Westfalen wohnt rund 
ein Drittel aller Muslime in Deutschland .821

In der Untersuchung geben 36 % der befragten 
Muslime an, „sehr stark gläubig“ zu sein, weitere 
50 % halten sich selbst für „eher gläubig .“822 Insge-
samt tragen 72,4 % und damit die deutliche Mehr-
heit der muslimischen Frauen in Deutschland kein 
Kopftuch . Unter den sehr religiösen Musliminnen 
tragen mit 43,3 % ebenfalls weniger als die Hälfte 
der Frauen ein Kopftuch . Das Tragen eines Kopf-
tuchs nimmt – entgegen der öffentlichen Wahr-
nehmung – in der zweiten Generation deutlich 
ab .823 Die Studie zeigt auch, dass die fehlende Teil-
nahmebereitschaft von Musliminnen und Musli-
men am gemischtgeschlechtlichen Sportunter-
richt sowie an Klassenfahrten in der öffentlichen 
Diskussion überbewertet wird .824

819 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Muslimisches 
Leben in Deutschland, Nürnberg 2009, S . 11 f .
820 Vgl . ebd ., S . 134 f .
821 Vgl . ebd ., S . 106 f .
822 Vgl . ebd ., S . 138 ff .
823 Vgl . ebd ., S . 193-206 .
824 Dem gemischtgeschlechtlichen Sport- und Schwimmun-
terricht bleiben „aus religiösen Gründen“ nur 0,1 % respektive 
1,9 % der muslimischen Schülerinnen fern . 0,8 % der befragten 
muslimischen Schülerinnen nehmen „aus religiösen Grün-
den“ nicht an mehrtägigen Klassenfahrten mit mindestens 
einer Übernachtung teil, weitere 6,6 % führen hierfür „sonsti-
ge Gründe“ an (vgl . ebd ., S . 183 f . und 188 f .) .
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13.2 Die Deutsche Islam Konferenz

13.2.1 Die Deutsche Islam Konferenz I

Um dem Dialog zwischen Staat und Muslimen 
einschließlich muslimischer Verbände in Deutsch-
land einen institutionellen Rahmen zu geben, hat 
die Bundesregierung im September 2006 die 
Deutsche Islam Konferenz (DIK) ins Leben geru-
fen . Unter dem Motto „Muslime in Deutschland – 
deutsche Muslime“ sollte erreicht werden, dass 
sich Muslime als Teil der deutschen Gesellschaft 
verstehen und von dieser auch als solche gesehen 
werden . So bekräftigte der damalige Bundesin-
nenminister Dr . Wolfgang Schäuble in seiner Re-
gierungserklärung zur DIK vor dem Deutschen 
Bundestag: „Der Islam ist Teil Deutschlands und 
Teil Europas, er ist Teil unserer Gegenwart und er 
ist Teil unserer Zukunft . Muslime sind in Deutsch-
land willkommen .“825

Die DIK, die vom Bundesministerium des In-
nern (BMI) federführend organisiert wird, verfolgt 
das Ziel, „den Dialog zwischen Staat und Musli-
men zu verbessern und somit einen Beitrag für die 
gesellschaftliche und religionsrechtliche Integra-
tion der Muslime und den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in Deutschland zu leisten sowie ge-
sellschaftlicher Polarisation und Segregation 
entgegenzuwirken .“826 Die DIK I hatte demnach 
mehrere Zielsetzungen: die Entwicklung eines 
gemeinsamen Verständnisses von Integration, 
die Erarbeitung von Empfehlungen für alltags-
praktischen Fragen der Integration, die Konkreti-
sierung religionsverfassungsrechtlicher Fragen 
wie z . B . die verfassungsrechtlichen Vorausset-
zungen von islamischem Religionsunterricht, die 
Erörterung der Rolle der Medien und der Wirt-
schaft im Integrationsprozess sowie die gemein-
same Prävention von Islamismus . 

Die DIK I umfasste zwei Ebenen . Unterhalb des 
Plenums, das jährlich zusammentrat, tagten je-
weils im Abstand von zwei Monaten drei Arbeits-
gruppen und ein Gesprächskreis . Das Plenum hat-

825 Regierungserklärung des Bundesministers des Innern, Dr . 
Wolfgang Schäuble, zur Deutschen Islamkonferenz vor dem 
Deutschen Bundestag am 28 .9 .2006 in Berlin .
826 Vgl . www .deutsche-islam-konferenz .de .

te die Aufgabe, Vorschläge und Empfehlungen 
aus den Arbeitsgruppen zu verabschieden, den 
Dialogprozess zu koordinieren und neue Impulse 
für den fachlichen Austausch zu geben . 

In der Arbeitsgruppe 1 („Deutsche Gesell-
schaftsordnung und Wertekonsens“) wurden Fra-
gen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und 
der Integration der in Deutschland lebenden Mus-
lime erörtert . Die Einführung islamischen Religi-
onsunterrichts in deutscher Sprache an öffentli-
chen Schulen, der Bau und Betrieb von Moscheen 
sowie die islamische Bestattung wurden in der Ar-
beitsgruppe 2 („Religionsfragen im deutschen 
Verfassungsverständnis“) diskutiert . Zur Erarbei-
tung der verfassungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Einführung von islamischem Religions-
unterricht wurde von der Arbeitsgruppe 2 eine 
Unterarbeitsgruppe „Wege zu einem islamischen 
Religionsunterricht“ eingerichtet . Die Arbeits-
gruppe 3 („Wirtschaft und Medien als Brücke“) be-
fasste sich mit den Themenbereichen Wirtschaft 
und Medien .827 Zudem erörterte der Gesprächs-
kreis „Sicherheit und Islamismus“ Fragen der Isla-
mismusprävention und Möglichkeiten einer ver-
besserten Zusammenarbeit zwischen Muslimen 
und Sicherheitsbehörden .

Mit der DIK wurde erstmals in Deutschland 
eine Plattform für den institutionalisierten Dialog 
zwischen dem Staat und den Musliminnen und 
Muslimen geschaffen . Dies war ein wichtiger 
Schritt hin zu ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz 
sowie zur Verständigung zwischen Muslimen und 
Nicht-Muslimen .

13.2.2 Die Deutsche Islam Konferenz II

Die Deutsche Islam Konferenz wird in der 
17 . Legislaturperiode fortgeführt . Die DIK II hat 
zum Ziel, die Ergebnisse des bisherigen Diskussi-
onsprozesses stärker in die Gesellschaft hinein zu 

827 Vgl . Deutsche Islam Konferenz (DIK): Zwischen-Resümee 
der Arbeitsgruppen und des Gesprächskreises . Vorlage für die 
3 . Plenarsitzung der DIK, 13 .3 .2008, Berlin . Herausgegeben 
vom Bundesministerium des Innern . Vgl . auch Deutsche Islam 
Konferenz (DIK): Zwischen-Resümee der Arbeitsgruppen und 
des Gesprächskreises . Vorlage für die 4 . Plenarsitzung der DIK, 
25 .6 .2009, Berlin .
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tragen, die Teilhabe der Muslime in Deutschland 
praktisch zu verbessern und ein Forum für die Wei-
terentwicklung der institutionalisierten Koopera-
tion zwischen staatlichen Stellen und den islami-
schen Organisationen zu bieten . Das erste Plenum 
der DIK in dieser Legislaturperiode tagte am 17 . 
Mai 2010 und verabschiedete ein umfangreiches 
Arbeitsprogramm . Thematische Schwerpunkte 
des Arbeitsprogramms sind die Einführung islami-
schen Religionsunterrichts in den Ländern, die 
Einrichtung bzw . der Ausbau islamisch-theologi-
scher Angebote an öffentlichen Hochschulen, die 
Aus- und Fortbildung von islamischen Religions-
bediensteten, die Förderung von Geschlechter-
gerechtigkeit sowie die Prävention von Extremis-
mus und gesellschaftlicher Polarisierung . 

Die Konzentration auf praktische Aspekte spie-
gelt sich auch in der Zusammensetzung der DIK II 
wieder . So sind auf staatlicher Seite die Länder mit 
den relevanten Fachministerkonferenzen, so 
auch der Konferenz der für Integration zuständi-
gen Ministerinnen und Minister / Senatorinnen 
und Senatoren der Länder, sowie beispielhafte 
Kommunen aufgenommen worden . Auf muslimi-
scher Seite sind neben den bisher vertretenen 
Dach- und Spitzenverbänden,828 der Türkisch-Isla-
mischen Union der Anstalt für Religion e .V . (DITIB), 
dem Verband Islamischer Kulturzentren e .V . (VIKZ) 
und der Alevitischen Gemeinde in Deutschland 
e .V . nun auch die Islamische Gemeinschaft der 
Bosniaken in Deutschland e .V . (IGBD), der Zentral-
rat der Marokkaner in Deutschland e .V . (ZMaD), 
der Migrantendachverband Türkische Gemeinde 
in Deutschland e .V . sowie neue muslimische Ein-
zelpersonen berufen worden, die über ihre beruf-
lichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten auch Ex-
pertinnen und Experten für die o .g . Integrations-
themen sind .829 

Die Länder haben ihrerseits bei der fünften In-
tegrationsministerkonferenz die Notwendigkeit 

828 Der Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland e . V . (IRD) 
wird vorerst aufgrund von Ermittlungsverfahren gegen die Is-
lamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG), die größte Mit-
gliedsorganisation des IRD, nicht an der DIK teilnehmen . Der 
Zentralrat der Muslime in Deutschland e .V . hat seine Teilnah-
me an der 1 . Plenarsitzung der DIK am 17 .5 .2010 kurzfristig ab-
gesagt .
829 www .deutsche-islamkonferenz .de .

eines verbesserten länderübergreifenden Infor-
mationsaustauschs betont sowie die Einrichtung 
einer länderoffenen Arbeitsgruppe „Dialog mit 
dem Islam in den Ländern“ beschlossen . Die Ar-
beitsgruppe soll eine Bestandsaufnahme bezüg-
lich der islambezogenen Aktivitäten der Länder 
erstellen und dabei insbesondere auch die bishe-
rigen Ergebnisse der DIK in ihrer Bedeutung für 
die Länder bewerten .

13.3  Empfehlungen des Wissenschaftsrats  

zur Einrichtung theologisch orientierter 

Islamischer Studien an staatlichen  

Hochschulen 

Aufgrund des Befundes, dass „auf die weiter 
wachsende Pluralität der religiösen Bekenntnisse 
in Deutschland (…) auch das Wissenschaftssystem 
langfristig und institutionell zu reagieren“830 hat, 
wurden vom Wissenschaftsrat Anfang 2010 „Emp-
fehlungen zur Weiterentwicklung von Theologi-
en und religionsbezogenen Wissenschaften an 
deutschen Hochschulen“ vorgelegt, die unter an-
derem die Einrichtung von islamisch-theologi-
schen Lehrstühlen an deutschen Universitäten 
zum Gegenstand haben . 

Nach den Empfehlungen des Wissenschafts-
rats sollten sich mittelfristig „zwei bis drei Stand-
orte für theologisch orientierte Islamische Studi-
en mit unterschiedlichen Profilen entwickeln, um 
auch die institutionellen Vorraussetzungen dafür 
zu schaffen, dass die Pluralität islamischen Glau-
bens in der Bundesrepublik Deutschland adäquat 
berücksichtigt werden kann .“831 Diese sollten die 
Aufgabe übernehmen, „islamische Religionsleh-
rer und -lehrerinnen auszubilden, und ermögli-
chen darüber hinaus eine wissenschaftlich fun-
dierte Ausbildung von Religionsgelehrten im 
staatlichen Hochschulsystem .“832 

Um die verfassungsrechtlich vorgeschriebe-
ne Mitwirkung der muslimischen Religionsge-

830 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften an 
deutschen Hochschulen, Berlin 2010, S . 5 .
831 Vgl . ebd ., S . 78 .
832 Vgl . ebd ., S . 8 .
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meinschaften und die dafür notwendige Koope-
ration zwischen den staatlichen Universitäten 
und den Religionsgemeinschaften sicher zu  
stellen, schlägt der Wissenschaftsrat vor, „theo-
logisch kompetente Beiräte für Islamische Studi-
en“ einzurichten, die sowohl an der inhaltlichen 
Gestaltung des Lehrangebots als auch an der Be-
rufung von Professorinnen und Professoren mit-
wirken sollen .833

Das Studienangebot sollte den Eintritt in ver-
schiedene Berufsfelder eröffnen . Der Wissen-
schaftsrat nennt als Berufsgruppen Pädagogen 
für den islamischen Religionsunterricht an Schu-
len, religiöses Personal für Moscheen, religiös ge-
schulte Fachkräfte für die Sozialarbeit sowie den 
theologischen wissenschaftlichen Nachwuchs . 
Der Bedarf an islamischen Religionslehrerinnen 
und -lehrern wird vom Wissenschaftsrat für den 
Fall einer flächendeckenden Einführung von isla-
mischem Religionsunterricht auf ca . 2 .000 Lehr-
kräfte in allen Schulformen geschätzt .834 Zudem 
arbeiten in den rund 2 .600 Moscheen in Deutsch-
land nach Angaben des Wissenschaftsrats ca . 
1 .500 hauptamtliche und 1 .000 ehrenamtliche 
Imame, die bislang überwiegend im Ausland aus-
gebildet werden . So entsendet alleine die Türki-
sche Religionsbehörde (DIYANET) jährlich etwa 
800 Imame nach Deutschland, die aus aufent-
haltsrechtlichen Gründen maximal vier Jahr im 
Land bleiben können .835 Für die Einrichtung eines 
Instituts für Islamische Studien mit insgesamt vier 
bis sechs Lehrstühlen rechnet der Wissenschafts-
rat mit Kosten in Höhe von 1 bis 1,5 Mio . € je Univer-
sität .836

Die Vorschläge des Wissenschaftsrats wurden 
insgesamt sehr positiv aufgenommen . Sowohl 
von Seiten der Politik als auch der muslimischen 
Verbände kam überwiegend Zustimmung . Auch 
haben gleich nach Bekanntwerden der Empfeh-
lungen zahlreiche Universitäten ihr Interesse 
zum Ausdruck gebracht, ein Institut für Islami-
sche Studien einzurichten . Der Vorschlag zur Ein-
richtung theologisch kompetenter Beiräte ist 

833 Vgl . ebd ., S . 80-84 .
834 Vgl . ebd ., S . 85 .
835 Vgl . ebd ., S . 43 .
836 Vgl . ebd ., S . 88 .

auch aufgrund der Empfehlung, ebenfalls musli-
mische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
in die Beiräte aufzunehmen, insbesondere bei 
den muslimischen Verbänden auf Skepsis gesto-
ßen . Die Einrichtung theologischer Angebote an 
Hochschulen ist ebenso wie der Religionsunter-
richt religionsverfassungsrechtlich eine gemein-
same Angelegenheit von Staat und Religionsge-
meinschaften . Die Länder benötigen auch im Fal-
le der Theologie Kooperationspartner in Form 
von Religionsgemeinschaften, welche die Lehrin-
halte verbindlich bestätigen bzw . bei der Beset-
zung der Lehrstellen mitwirken . Die muslimi-
schen Verbände gehen davon aus, dass – ver-
gleichbar zur Kooperation staatlicher Stellen mit 
kirchlichen Stellen – die muslimischen Verbände 
Kooperationspartner der staatlichen Stellen sein 
sollten .837 

837 Vgl . Preuß, Roland: Fromme Professoren gesucht . In: Süd-
deutsche Zeitung, Ausgabe vom 30 .1 .2010 . Mönch, Regina: 
Islamische Lehre an Universitäten . In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Ausgabe vom 03 .2 .2010 . Vgl . auch Goddar, J . / Billig, 
M .: Überfällig . Muslime begrüßen neue Vorschläge . In: Frank-
furter Rundschau, Ausgabe vom 02 .2 .2010 . 
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III.  Entwicklung des Rechts

1.  Entwicklungen im  
Staatsangehörigkeitsrecht

1.1  Allgemeiner Überblick und  

statistische Entwicklungen

Insbesondere das Einbürgerungsrecht und das 
Optionsrecht sowie deren praktische Umsetzung 
waren im Berichtszeitraum Gegenstand der par-
lamentarischen Arbeit im Deutschen Bundestag . 
Die Bundesregierung beantwortete eine Vielzahl 
parlamentarischer Anfragen zur Einbürgerungs-
praxis .838 Beraten wurden auch einige Gesetzent-
würfe zur Änderung des Staatsangehörigkeits-
rechts .839

Besondere Aufmerksamkeit und Bedeutung 
erlangte eine am 12 .5 .2009 erstmals in der Ge-
schichte Deutschlands im Bundeskanzleramt 
durchgeführte Einbürgerungsfeier . Bundeskanz-
lerin Dr . Angela Merkel überreichte 16 neuen deut-
schen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern ihre 
Einbürgerungsurkunden in feierlichem Rahmen . 
Sie unterstrich damit die hohe integrationspoliti-
sche Bedeutung von Einbürgerungen .

Im Rahmen der allgemeinen Fachdiskussion 
wurde die Weiterentwicklung und Optimierung 
des Staatsangehörigkeitsrechts diskutiert .840 Auf 
der Ebene des Bundes und der Länder wurden zu 
diesem Thema Gespräche aufgenommen bzw . 
fortgesetzt . Die Beauftragte veranstaltete meh-
rere Dialogforen mit Experten aus Bund, Ländern 

838 Vgl . z . B . Antworten der Bundesregierung auf verschiede-
ne Kleine und Große Anfragen, BT-Drs . 16/9265, 16/13558 und 
16/13707 .
839 Z . B . der Entwurf zum später in Kraft getretenen Gesetz zur 
Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 5 .2 .2009 
(BGBl . I, S . 159) oder der Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, BT-Drs . 16/2650 .
840 Vgl . z . B . Thränhardt, Dietrich: Einbürgerung – Rahmenbe-
dingungen, Motive und Perspektiven des Erwerbs der deut-
schen Staatsangehörigkeit, Gutachten für die Friedrich-
Ebert-Stiftung, März 2008; Kluth, Winfried: Variable Staats-
bürgerschaftsrechte – eine Alternative zum Optionsmodell? 
in: ZAR 2009, S . 134 ff .; Lämmermann, Falk: Einbürgerung – 
Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven, in: ZAR 2009, 
S . 289 ff .

und Kommunen . Der Fokus lag dabei vor allem auf 
der Frage, wie Einbürgerungsverfahren und Opti-
onsverfahren in der Praxis beschleunigt und er-
leichtert werden können . Auch die Anwendung 
von bestehenden Einbürgerungserleichterungen 
war ein wichtiges Thema .

Die für Integration zuständigen Ministerin-
nen und Minister bzw . Senatorinnen und Senato- 
ren der Länder haben auf ihrer Konferenz am 
30 .9 .2008 in Hannover u .a . entschieden, eine 
länderoffene Arbeitsgruppe unter Federführung 
des Landes Schleswig-Holstein zum Thema „Er-
werb der deutschen Staatsangehörigkeit attrak-
tiv gestalten“ einzusetzen .841 Nachdem die Ar-
beitsgruppe im Juni 2009 eine Bestandsaufnah-
me vorgelegt hatte, wurde bis zum März 2010 
eine darauf basierende Analyse erarbeitet und 
vorgelegt .842 Die hierauf basierenden Schlussfol-
gerungen und Vorschläge wurden unmittelbar 
als Beschlussvorlage für die Integrationsminister-
konferenz am 19 .3 .2010 eingebracht und dort 
von allen Bundesländern unterstützt .843 U .a . wer-
den darin ein aktives Werben für Einbürgerung 

841 Vgl . Beschlussniederschrift der Konferenz der für Integrati-
onsfragen zuständigen Ministerinnen und Minister sowie Se-
natorinnen und Senatoren der Länder am 30 .9 .2008 in Han-
nover, Beschluss zu Tagesordnungspunkt 4 „Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit attraktiv gestalten“ (abrufbar un-
ter: http://www .mgffi .nrw .de/pdf/integration/2009-11-18_5__ 
IntMK/Arbeitsgruppen/3__IntMK_30_9_2008_Hannover_Be-
schlussniederschrift .pdf, zuletzt aufgerufen am 9 .4 .2010) .
842 Teil I des Berichts, die Bestandsaufnahme, und Teil II, die auf 
der Bestandsaufnahme basierende Analyse, wurden im Be-
richt der länderoffenen Arbeitsgruppe „Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit attraktiv gestalten“ – Bestands-
aufnahme und Analyse, Stand: 4 .3 .2010 zusammengefasst 
vorgelegt (abrufbar unter: http://www .mgffi .nrw .de/pdf/in-
tegration/2009-11-18_5__IntMK/Konferenz_2010/Anlage_4_
Bericht_AG_Einb__rgerung_9_3_2010 .pdf, zuletzt aufgeru-
fen am 9 .4 .2010) .
843 Vgl . Beschlussniederschrift der 5 . Konferenz der für Integ-
ration zuständigen Ministerinnen und Minister / Senatorinnen 
und Senatoren am 19 .3 .2010 in Düsseldorf; Beschluss zu Ta-
gesordnungspunkt 3 „Erwerb der deutschen Staatsangehö-
rigkeit attraktiv gestalten“ (abrufbar unter: http://www .mgf-
fi .nr w .de/pdf/integration/2009-1 1-18_5__IntMK/Konfe-
renz_2010/Anlage_2_Beschlussniederschrift_der_5_Int-
MK_19_3_2010 .pdf, zuletzt aufgerufen am 9 .4 .2010) .
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und die Verbesserung der Beratung und von In-
formationsangeboten zur Einbürgerung, die ver-
besserte Nutzung bestehender Einbürgerungs-
anreize und -erleichterungen für besonders gut 
integrierte Ausländerinnen und Ausländer,die 
Anerkennung der Lebensleistung der ersten Zu-
wanderergeneration durch Erleichterungen bei 
der Einbürgerung und die mittelfristige Zusam-
menführung der Testverfahren zum Einbürge-
rungstest und Orientierungskurstest empfohlen . 
Daneben wurde die im Koalitionsvertrag der Re-
gierungsparteien auf Bundesebene844 vorgese-
hene Evaluierung der Optionsregelung begrüßt . 
Zudem betonten die Integrationsministerinnen 
und -minister bzw . -senatorinnen und -senatoren 
vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Her-
ausforderungen durch Zuwanderung und der da-
mit verbundenen Vielschichtigkeit der Bevölke-
rung in ihrem Beschluss die Notwendigkeit einer 
offenen gesellschaftlichen Diskussion zum The-
ma „Mehrstaatigkeit“ . Dabei solle auch das Für 
und Wider von Mehrstaatigkeit in rechtlicher und 
integrationspolitischer Sicht abgewogen werden . 

Bei der künftigen Weiterentwicklung des Staats-
angehörigkeitsrechts und seiner Ausführung in 
der Praxis müsse, so der Beschluss weiter, Integra-
tionsaspekten insgesamt ausreichend Rechnung 
getragen werden .

Aus Sicht der Beauftragten stellen die vorgeleg-
ten Vorschläge und Empfehlungen wichtige Schrit-
te hin zu einer verbesserten und attraktiveren Ein-
bürgerungspraxis dar und sollten – einschließlich 
notwendiger Änderungen an den rechtlichen 
Grundlagen – alsbald umgesetzt werden .

Die Zahl der Einbürgerungen ging im Berichts-
zeitraum zurück . Nach einem Anstieg im Jahr 
2006 (plus 7 .325 gegenüber dem Vorjahr 2005) 
sank sie im Jahr 2007 auf 113 .030 . Dies entspricht 
einem Rückgang von 9,3 % gegenüber dem Vor-
jahr . Im Jahr 2008 ließen sich nur noch 94 .470 Aus-
länderinnen und Ausländer einbürgern . Mit minus 
16,4 % gegenüber dem Vorjahr fiel dieser Rück-
gang deutlich stärker als in den davor liegenden 
Jahren aus (vgl . Abbildung 9 sowie zu den genau-
en Fallzahlen Tabelle 14 im Anhang) .
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Abbildung 9: Einbürgerungen 1994 – 2008 (ohne Aussiedlereinbürgerungen)

844 Wachstum .Bildung .Zusammenhalt . Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und FDP, 17 . Legislaturperiode .
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Von den Ausländerinnen und Ausländern, die 
die Voraussetzungen für eine Einbürgerung dem 
Grunde nach erfüllen, entscheiden sich nur ver-
gleichsweise wenige für die Einbürgerung: Im 
Jahr 2007 wurden 2,9 % der dafür in Betracht kom-
menden Personen eingebürgert . Gegenüber dem 
Vorjahr 2006, als sich noch 3,2 % dieser Auslände-
rinnen und Ausländer einbürgern ließen, bedeu-
tet dies einen Rückgang . Diese statistische Größe 
„Ausschöpfung des (pauschalen) Einbürgerungs-
potenzials“845 ging als Indikator 1 .3 auch in den 
ersten Integrationsindikatorenbericht der Beauf-
tragten846 ein und wurde damit verstärkt in die 
Diskussion eingebracht .

Die Gründe für die zurückhaltende Nutzung 
der Einbürgerungsmöglichkeiten sind vielschich-
tig . Die Einbürgerungspraxis einschließlich der 
konkreten Ausgestaltung der Einbürgerungsbera-
tung und der Verwaltungsverfahren bei der Ein-
bürgerung ist nur ein Bereich, in dem solche Ursa-
chen liegen können . Hinreichend valide und 
– auch detailiert – aussagekräftige Daten bzw . 
Forschungsergebnisse zum Einbürgerungsverhal-
ten von Ausländerinnen und Ausländern liegen 
bisher nicht vor . Eine weitergehende sozialwis-
senschaftliche Forschung in diesem Bereich ist 
auch notwendig, um den Auftrag aus der Koaliti-
onsvereinbarung der Regierungsparteien auf 
Bundesebene, „(…) unverhältnismäßige Hemm-
nisse auf dem Weg zur Einbürgerung (…)“ zu be-
seitigen, sachgerecht umsetzen zu können . Das 
Bundesministerium des Innern plant daher in Zu-
sammenarbeit mit der Beauftragten, in der lau-
fenden Wahlperiode ein entsprechendes For-
schungsvorhaben vorzubereiten und durchzu-
führen .

1.2 Anwendung des Staatsangehörigkeitsrechts

Im Folgenden werden wichtige Entwicklun-
gen bei der Anwendung des Staatsangehörig-
keitsgesetzes (StAG) im Berichtszeitraum darge-

845 Relation Zahl der Einbürgerungen zur Zahl der legal aufhäl-
tigen Ausländerinnen und Ausländer mit einer Aufenthalts-
dauer von 10 Jahren und mehr .
846 Integration in Deutschland, Erster Integrationsindikato-
renbericht, Berlin 2009, S . 30 f .

stellt . Die Darstellung betrifft zum einen die Ein-
bürgerungspraxis und zum anderen die Durch-
führung des Optionsverfahrens nach § 29 StAG .

1.2.1 Einbürgerung

1.2.1.1 Anforderungen an die Deutschkenntnisse

Der Gesetzgeber hat mit dem Richtlinienum-
setzungsgesetz 2007 hinsichtlich des Nachweises 
ausreichender deutscher Sprachkenntnisse eine 
Konkretisierung vorgenommen . Bundesweit ein-
heitlich sind nun sowohl mündliche als auch 
schriftliche Kenntnisse der deutschen Sprache auf 
der Niveaustufe B1 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen (GER) Vor-
aussetzung für die Anspruchseinbürgerung . Glei-
ches gilt für die sog . Ehegatten- und Lebenspart-
nereinbürgerung nach § 9 StAG . Die bis dahin 
recht uneinheitliche Verwaltungspraxis der Bun-
desländer847 hat sich in dieser Hinsicht seitdem 
weitgehend angeglichen .

An die Beauftragte sind seither jedoch eine 
Vielzahl von Einzelfallschilderungen herangetra-
gen worden, in denen vor allem hinsichtlich der 
Verwaltungsverfahren über Hindernisse und un-
verhältnismäßigen Aufwand bei der Nachweis-
führung geklagt wurde . In einem geschilderten 
Fall verweigerte z . B . die zuständige Behörde die 
Anerkennung eines älteren Sprachnachweises, 
obwohl der Einbürgerungsbewerber einwandfrei 
Deutsch sprach . Dass seine Deutschkenntnisse 
weit über dem erforderlichen Niveau B1 lagen, 
war offensichtlich . Seine berufliche Tätigkeit er-
forderte den uneingeschränkten tagtäglichen 
Gebrauch der deutschen Sprache in Wort und 
Schrift . Gleichwohl forderte die Behörde, dass der 
Antragsteller einen neuen Deutschtest erfolg-
reich absolvieren und hierüber eine Bescheini-
gung vorlegen solle . Gesetzlich ist eine be-
schränkte Gültigkeitsdauer von Deutschtests 
nicht vorgeschrieben . Die praktische Anwendung 
der Regelung sollte in jedem Fall mit dem not-
wendigen Fingerspitzengefühl erfolgen und un-

847 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .1 .2 .1, S . 139 .



277

nötigen Mehraufwand im Einbürgerungsverfah-
ren vermeiden .

Auch die gesetzlichen Ausnahmemöglichkei-
ten, alternative Nachweisformen (Abschluss Stu-
dium oder Berufsausbildung in Deutschland) oder 
die Möglichkeit, auf einen besonderen Test oder 
Nachweis bei offensichtlich (mindestens) ausrei-
chenden Deutschkenntnissen zu verzichten, wer-
den in der Praxis zu wenig angewandt . Dies führte 
immer wieder zu Härtefällen und zu Unverständ-
nis bei den Betroffenen .

Auch für die Ermessenseinbürgerung nach § 8 
StAG müssen Einbürgerungsbewerberinnen und 
-bewerber in der Regel über Deutschkenntnisse 
verfügen . Mit der Frage, wie umfangreich diese 
sein müssen, war im Berichtszeitraum u .a . der 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg be-
fasst .848 Im Ausgangsfall hatte ein 1970 in der Tür-
kei geborener Mann, der nicht lesen und schrei-
ben kann, weil er nie eine Schule besucht hatte, 
2002 die Einbürgerung beantragt . Er war 1989 in 
das Bundesgebiet eingereist und wurde später 
als Asylberechtigter anerkannt . Er erhielt eine un-
befristete Aufenthaltserlaubnis, die ab 2005 als 
Niederlassungserlaubnis fortgalt . Seit 1995 war 
er ununterbrochen berufstätig . Einen von einer 
Volkshochschule durchgeführten Test „Deutsch 
für Analphabeten“ hatte er bestanden . Bei der 
schriftlichen Kommunikation helfen ihm seine 
Kinder .

Im Ergebnis des Berufungsverfahrens ent-
schied der Verwaltungsgerichtshof, dass die Be-
hörde im Rahmen der Ermessensentscheidung 
auch ausreichende Grundkenntnisse der deut-
schen Schriftsprache fordern kann . Die vom Ver-
waltungsgerichtshof ursprünglich ausgeschlos-
sene Möglichkeit der Revision gegen das Urteil 
ließ das Bundesverwaltungsgericht allerdings 
zwischenzeitlich zu .849 Anders als der Verwal-
tungsgerichtshof misst das Bundesverwaltungs-
gericht der Rechtssache grundsätzliche Bedeu-
tung zu . Die Revision biete Gelegenheit zur Klä-
rung, welche Anforderungen an die Kenntnisse 
der deutschen Sprache bei einer auf § 8 StAG ge-

848 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 22 .1 .2009, 
Az .: 13 S 729/08 .
849 BVerwG, Beschluss vom 8 .6 .2009, Az .: 5 B 20/09 .

stützten Ermessenseinbürgerung zu stellen sind . 
Es könne auch die Frage geklärt werden, welches 
Gewicht bei der zu treffenden, die Belange des 
Einbürgerungsbewerbers berücksichtigenden, Er-
messensentscheidung einem tatsächlich etwa 
geringeren Integrationsbedarf oder den vom Ge-
setzgeber im Aufenthaltsrecht für die Niederlas-
sungserlaubnis geregelten Ausnahmen vom Er-
fordernis der ausreichenden Kenntnisse der deut-
schen Sprache beizumessen sei .

1.2.1.2 Anrechenbare Aufenthaltszeiten

Auch die Frage, welche Aufenthaltszeiten für 
die Einbürgerung angerechnet werden können, 
wurde im Berichtszeitraum wieder in einer Vielzahl 
von Eingaben an die Beauftragte thematisiert . Oft 
betrafen diese Eingaben Aufenthaltszeiten zu Stu-
dienzwecken . Zu der Frage, ob diese Aufenthalts-
zeiten für die Anspruchseinbürgerung anrechen-
bar sind, bestehen in den Bundesländern weiter-
hin unterschiedliche Rechtsauffassungen .850 Einige 
Bundesländer verneinen dies . Sie verweisen im Ein-
zelfall auf die – in der Praxis jedoch häufig eher the-
oretische – Möglichkeit der Ermessenseinbürge-
rung nach § 8 StAG, für die jedoch u .a . die gegen-
über der Anspruchseinbürgerung strengeren An-
forderungen an eine nachhaltige Sicherung des 
Lebensunterhalts zu erfüllen sind .

Gerade vor dem Hintergrund der wichtigen 
Rolle, die Bildung für die Integration hat, trifft der 
Ausschluss von Studienzeiten auf großes Unver-
ständnis . Aus Sicht der Beauftragten muss bei der 
Entscheidung über die Anrechnung von Aufent-
haltszeiten sichergestellt sein, dass es in der Ein-
bürgerungspraxis zu integrationspolitisch sinn-
vollen Ergebnissen kommt . Besonders bei erfolg-
reichen Studienabsolventinnen und -absolven-
ten, die Deutsch in Wort und Schrift ohne 
Probleme beherrschen und im Anschluss an das 
Studium erwerbstätig sind, zeigt sich, dass die 
Studienzeiten erheblich zur persönlichen Integra-
tion beitragen bzw . Integration befördern .

850 Die Beauftragte hatte dieses Problem bereits in ihren letz-
ten beiden Lageberichten angesprochen . Vgl . 6 . Lagebericht, 
C II .2 .2 .1, S . 340 und 7 . Lagebericht, Kapitel III .1 .2 .2, S . 140 .
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1.2.1.3 Hinnahme von Mehrstaatigkeit

Die besonderen Probleme, die sich für Kosovo-
Albaner bei der Entlassung aus der serbischen 
Staatsangehörigkeit ergeben, hatte die Beauftra-
ge bereits in ihren letzten beiden Lageberichten 
angesprochen .851 Eine Vielzahl von Briefen und 
Eingaben an die Beauftragte im Berichtszeitraum 
zeigten, dass diese Probleme noch nicht vollstän-
dig gelöst werden konnten . Gleichwohl hat die 
pragmatische Anwendung der gesetzlichen Aus-
nahmen vom Grundsatz der Vermeidung der 
Mehrstaatigkeit im Berichtszeitraum in vielen Fäl-
len die Einbürgerung ermöglicht .

Nachdem sich das Kosovo für unabhängig er-
klärt hatte852 und später eine Verfassung853 und 
ein Staatsangehörigkeitsgesetz verabschiedet 
wurde, wird von Einbürgerungsbewerberinnen 
und -bewerbern aus dem Kosovo oft auch die Auf-
gabe der etwaig bestehenden kosovarischen 
Staatsangehörigkeit gefordert . Dies hängt auch 
damit zusammen, dass das neue kosovarische 
Staatsangehörigkeitsrecht den Personenkreis der 
kosovarischen Staatsangehörigen sehr weit fasst . 
Er umfasst u .a . nicht nur jene, die neben der Erfül-
lung weiterer Voraussetzungen zum Stichtag 
1 .1 .1998 im Kosovo ihren Wohnsitz hatten, son-
dern auch deren Nachkommen . In der deutschen 
Staatsangehörigkeitspraxis wird überwiegend 
davon ausgegangen, dass es sich dabei um einen 
gesetzlichen Erwerb handelt, er also nicht davon 
abhängt, dass Betroffene eine Erklärung oder ei-
nen Antrag abgeben müssen .854

Die Republik Kosovo hat im Berichtszeitraum 
eine Botschaft in Berlin eröffnet, die allerdings 
bisher noch nicht alle konsularischen Dienstleis-

851 Vgl . 6 . Lagebericht, C II .2 .2 .12, S . 350 und 7 . Lagebericht, Ka-
pitel III .1 .2 .3, S . 141 .
852 Die Unabhängigkeit der Republik Kosovo wurde am 
17 .2 .2008 proklamiert . Vgl . Länderinfo des Auswärtigen Am-
tes zum Kosovo unter http://www .auswaertiges-amt .de/dip-
lo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Kosovo .html, zu-
letzt aufgerufen am 9 .4 .2010 .
853 Die Verfassung wurde am 15 .6 .2008 verabschiedet . Vgl . In-
formation des Auswärtigen Amtes unter http://www .auswa-
ertiges-amt .de/diplo/de/Europa/Suedosteuropa/Kosovo .
html, zuletzt aufgerufen am 9 .4 .2010 .
854 Vgl . auch VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 24 .9 .2008, 
Az .: 13 S 1812/07 .

tungen erbringt .855 U .a . können Verfahren zur Klä-
rung bzw . zum Verlust der kosovarischen Staats-
angehörigkeit noch nicht über die Botschaft be-
trieben werden . An die Beauftragte wurden aber 
Berichte herangetragen, nach denen es in eini-
gen wenigen Einzelfällen gelang, solche Verfah-
ren unmittelbar im Kosovo durchzuführen . Teil-
weise waren hierfür allerdings mehrere Reisen in 
das Kosovo notwendig . Inwieweit dies mittel- und 
langfristig der einzige Weg ist, den Verlust der ko-
sovarischen Staatsangehörigkeit herbeizuführen, 
bleibt abzuwarten . Teils wurde zudem von nicht 
nachvollziehbaren „Gebühren“ berichtet, sodass 
möglicherweise diese Verfahren nur aufgrund  
der Zahlung von Bestechungsgeldern zum Ab-
schluss gebracht werden konnten . Soweit Behör-
den im Einbürgerungsverfahren solche Bemühun-
gen zum Verlust der kosovarischen Staatsange-
hörigkeit unmittelbar im Kosovo fordern, muss 
aus Sicht der Beauftragten gewährleistet sein, 
dass Einbürgerungsbewerberinnen und -bewer-
ber nicht unzumutbar, insbesondere finanziell, 
belastet werden und möglicherweise deshalb von 
ihrem Einbürgerungsgesuch Abstand nehmen . 
Die anfallenden Belastungen sind daher im Rah-
men der Prüfung unzumutbarer Entlassungsbe-
dingungen zu berücksichtigen . Rechtswidrige 
Handlungen, wie z . B . Bestechung, dürfen keines-
falls gefordert werden .

Die Beauftragte setzt sich hinsichtlich beider 
Problembereiche für pragmatische Lösungen ein, 
für die das geltende Staatsangehörigkeitsrecht 
ausreichend Spielraum lässt . Dabei sind insbeson-
dere die integrationspolitischen Aspekte der Ein-
bürgerung zu berücksichtigen; Einbürgerungs-
verfahren müssen grundsätzlich zügig durchge-
führt werden .

855 Gegenüber dem Jahr 2009 ist keine Veränderung bekannt . 
Das VG Augsburg hat mit Urteil vom 7 .4 .2009 (Az .: Au 1 K 
08 .748) festgestellt, es gebe „(…) derzeit in der Bundesrepub-
lik keine konsularischen Vertretungen der Republik Kosovo, 
die den konsularischen Betrieb bereits aufgenommen haben 
und es ist auch nicht abzusehen, wann dies der Fall sein 
wird (…)“ .
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1.2.1.4 Kenn tnisse der Rechts- und Gesellschafts-

ordnung und der Lebensverhältnisse in 

Deutschland – „Einbürgerungstest“

Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsord-
nung und der Lebensverhältnisse in Deutschland 
sind seit dem 1 .9 .2008 Voraussetzung für die Ein-
bürgerung . Sie werden nach § 10 Abs . 5 Satz 1 StAG 
regelmäßig durch Bestehen eines Einbürgerungs-
tests nachgewiesen .856 Die entsprechenden Vor-
schriften wurden bereits mit dem Richtlinienum-
setzungsgesetz aus dem Jahr 2007 in das Staats-
angehörigkeitsgesetz eingefügt, traten aber erst 
zeitverzögert in Kraft, um für den Erlass von Aus-
führungsregelungen und Vorbereitungen in der 
Praxis ausreichend Zeit zu lassen . Regelungen zur 
Durchführung von Einbürgerungstests und ent-
sprechender vorbereitender Einbürgerungskurse 
wurden schließlich im Wesentlichen mit der am 
1 .9 .2008 in Kraft getretenen Verordnung zu Ein-
bürgerungstest und Einbürgerungskurs vom 
5 .8 .2008 (Einbürgerungstestverordnung)857 erlas-
sen .

Hiernach müssen Einbürgerungsbewerberin-
nen und -bewerber aus einem Gesamtkatalog 
von 310 Fragen858 jeweils 33 in einem Fragebogen 
zusammengestellte Multiple-Choice-Aufgaben 
beantworten . Drei dieser Fragen müssen sich  
auf das Bundesland beziehen, in dem die Prü-
fungsteilnehmerin bzw . der Prüfungsteilnehmer 
wohnt . Den einzelnen Fragen sind jeweils vier 
mögliche Antworten zugeordnet, aus denen aus-
gewählt werden muss .859 Nach § 1 Abs . 3 Einbür-
gerungstestverordnung gilt der Test als bestan-
den, wenn innerhalb einer Prüfungszeit von 
60 Minuten mindestens 17 Fragen richtig beant-
wortet wurden .

Die Zahl der Testteilnehmerinnen und -teilneh-
mer, die den Test bestehen, bewegt sich seit Um-
setzungsbeginn auf sehr hohem Niveau: Die Be-
stehensquoten lagen regelmäßig zwischen 98 
und 99 % . Dies zeigt auch, dass der Test – ggf . mit 

856 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .1 .3 .2, S . 144 f .
857 BGBl . I, S . 1649 .
858 Anlage 1 der Einbürgerungstestverordnung: Gesamtkata-
log der für den Einbürgerungstest zugelassenen Prüfungsfra-
gen .
859 Vgl . § 1 Abs . 1 u . 2 Einbürgerungstestverordnung .

einiger Vorbereitung darauf – eine durchaus zu 
bewältigende Einbürgerungsvoraussetzung dar-
stellt .

Für die Abwicklung und Auswertung der Tests 
sieht § 2 der Verordnung die Möglichkeit vor, dass 
die Länder nach Maßgabe von Verwaltungsver-
einbarungen die vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge für den Test zum Orientierungs-
kurs860 genutzten Prüfungsstellen nutzen können . 
Zur Vorbereitung auf den Test bieten die Länder 
nach § 10 Abs . 5 Satz 2 StAG Einbürgerungskurse 
an . Das dafür nach § 1 Abs . 5 Einbürgerungstest-
verordnung verbindliche Rahmencurriculum fin-
det sich in Anlage 2 der Einbürgerungstestverord-
nung . In der Praxis bedeutsamer waren allerdings 
individuelle Vorbereitungsmöglichkeiten . Hierzu 
haben sich im Berichtszeitraum eine Reihe von 
Angeboten etabliert, darunter auch internetba-
sierte . Bekannt geworden sind zu letzteren im Be-
richtszeitraum einige Betrugsfälle, in denen ge-
winnorientierte Unternehmen entsprechende 
Dienste im Internet anboten, ohne ausreichend 
darauf hinzuweisen, dass es sich um entgeltliche 
Angebote handelt . Der Internetauftritt selbst 
suggerierte dabei teils auch einen offiziellen Cha-
rakter, weswegen Nutzerinnen und Nutzer oft-
mals davon ausgingen, es handele sich um staatli-
che und daher kostenfreie Angebote . In den be-
kannt gewordenen Fällen forderten die Anbieter 
im Nachhinein hohe Vergütungen und drohten 
teilweise sehr schnell mit weiteren, auch gericht-
lichen Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer an-
geblichen Ansprüche . Das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge weist auf seiner Homepage auf 
die Problematik hin und bietet zudem eine kos-
tenfreie Vorbereitungsmöglichkeit auf den Ein-
bürgerungtest an .861

Bei der Umsetzung der neuen Einbürgerungs-
voraussetzung sind im Wesentlichen zwei Proble-
me aufgetreten . Zum einen haben kurz nach In-
krafttreten sehr viele Einbürgerungsbewerberin-
nen und -bewerber den Test absolviert . Wegen 

860 Der Orientierungskurs ist Teil des Integrationskurses nach 
der Integrationskursverordnung .
861 Vgl . http://www .integration-in-deutschland .de/cln_110/nn_
1344932/SubSites/Integration/DE/02__Zuwanderer/Einbuer-
gerungstest/einbuergerungstest-inhalt .html#doc1344936 
bodyText8, zuletzt aufgerufen am 8 .6 .2010 .
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dieser anfänglich hohen Inanspruchnahme kam 
es übergangsweise zu Verzögerungen bei der 
Testauswertung . Später pendelten sich die Teil-
nehmerzahlen aber auf niedrigerem Niveau ein, 
sodass diese Probleme entfielen .

Zum anderen gab es in der Einbürgerungspraxis 
einige Probleme hinsichtlich der Nachweisfüh-
rung . Einbürgerungsbewerberinnen und -bewer-
ber mit deutschen allgemeinbildenden Schulab-
schlüssen, aber auch mit Berufsabschlüssen, dar-
unter auch Studienabschlüsse der Verwaltungs- 
oder Rechtswissenschaften, beklagten, dass sie 
den Einbürgerungstest trotz einschlägiger und hö-
herer Qualifikation absolvieren müssten . Der Ge-
setzgeber hat als Einbürgerungsvoraussetzung 
das Vorhandenensein bestimmter staatsbürgerli-
cher Kenntnisse normiert (§ 10 Abs . 1 Satz 1 Nr . 7 
StAG) . Das Bestehen des Einbürgerungstests soll 
nach § 10 Abs . 5 Satz 1 StAG hierfür der Regelnach-
weis sein, nicht aber die einzige Möglichkeit, den 
Nachweis zu führen . Mit Blick auf schon vorhande-
ne Qualifikationen von Einbürgerungsbewerbe-
rinnen und -bewerbern wollte der Gesetzgeber 
auch andere Nachweismöglichkeiten offen hal-
ten . Neben dem Wortlaut in § 10 Abs . 5 Satz 1 StAG 
macht dies auch die einschlägige Gesetzesbe-
gründung deutlich: Die nötigen Kenntnisse „(…) 
können aber auch auf andere Weise – etwa durch 
eine entsprechende deutsche Schulausbildung 
(z . B . Hauptschule) – nachgewiesen werden 
(…) .“862 Folgerichtig reicht daher auch der Ab-
schluss einer deutschen allgemeinbildenden 
Schule (Hauptschule oder höherer Schulab-
schluss) als Nachweis aus .863 Auch viele berufliche 
Ausbildungen bzw . Abschlüsse umfassen inhalt-
lich das im Rahmen der neuen Einbürgerungsvor-
aussetzung erforderliche Wissen . Auch die Ab-
schlüsse dieser Berufe sind daher als Nachweis im 
Einbürgerungsverfahren anzuerkennen . Viele 
der an die Beauftragte herangetragenen Prob-
lemfälle konnten unter Berücksichtigung berufli-

862 Vgl . Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- 
und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union, Ge-
setzesbegründung zu Art . 5 Nr . 7 Buchstabe c, BT-Drs . 16/5065 .
863 So auch die Empfehlungen des Bundesministeriums des In-
nern in seinen vorläufigen Anwendungshinweisen zum Staats-
angehörigkeitsgesetz, Stand: 17 .4 .2009, Nr . 10 .1 .1 .7 (abrufbar 
unter http://www .bmi .bund .de) .

cher Qualifikationen der Betroffenen sinnvoll ge-
löst werden . Das Erfordernis der Kenntnisse der 
Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Le-
bensverhältnisse in Deutschland sollte aus Sicht 
der Beauftragten nicht zu vermeidbaren Mehrbe-
lastungen für Einbürgerungsbewerberinnen und 
-bewerber führen . Auch die Ausführungsbestim-
mungen zum Staatsangehörigkeitsgesetz soll-
ten daher festlegen, dass Personen, die durch ab-
geschlossene allgemeine wie berufsqualifizie-
rende Bildung das geforderte Wissen bereits ha-
ben, dieses nicht erneut durch ein Kosten ver- 
ursachendes Testverfahren belegen müssen .

1.2.1.5 Sicherung des Lebensunterhalts

Die Frage der Lebensunterhaltssicherung bei 
der Anspruchseinbürgerung wurde im Berichts-
zeitraum in einer Vielzahl von Eingaben an die Be-
auftragte thematisiert . Für die Einbürgerung 
muss der Lebensunterhalt der Einbürgerungsbe-
werberin bzw . des Einbürgerungsbewerbers und 
der unterhaltsberechtigten Familienmitglieder 
grundsätzlich selbstständig bestritten werden . 
Arbeit ist in unserer auf Erwerbsarbeit ausgerich-
teten Gesellschaft dafür der Regelfall . Sie ist des-
halb auch wichtiger Bestandteil individueller In-
tegration . Allerdings gelingt es nicht jedem, ei-
nen Arbeitsplatz zu finden . Auch ernsthafte Be-
mühungen um Arbeit bleiben mitunter erfolglos . 
Dies kann vielfältige Gründe haben, z . B . Vermitt-
lungshemmnisse wie eine unzureichende berufli-
che Qualifikation oder gesundheitliche Ein-
schränkungen . Und auch wegen der teils schwie-
rigen Arbeitsmarktentwicklung – mit teils sehr 
niedrigen Löhnen und immer öfter befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen selbst im öffentli-
chen Dienst –, muss Augenmaß gehalten werden . 
Der Gesetzgeber hat das Staatsangehörigkeits-
recht deshalb so ausgestaltet, dass es einem An-
spruch auf Einbürgerung (§ 10 StAG) nicht entge-
gensteht, wenn eine Antragstellerin oder ein  
Antragsteller zum Zeitpunkt der Einbürgerung 
Leistungen nach SGB II (z . B . Arbeitslosengeld II) 
oder SGB XII (z . B . Grundsicherung im Alter) be-
zieht . Voraussetzung dafür ist, dass die Einbürge-
rungsbewerberin bzw . der Einbürgerungsbewer-
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ber den Leistungsbezug nicht zu vertreten hat . 
Anders als bei der Ermessenseinbürgerung (§ 8 
StAG) hat der Gesetzgeber für die Anspruchsein-
bürgerung im Ergebnis zugelassen, dass die zur 
Sicherung des Lebensunterhalts dienenden 
SGB II- und SGB XII-Leistungen bezogen werden 
können, soweit die oder der Beziehende keine 
Schuld am Bezug hat .

Maßgeblich für die Beurteilung der Lebensun-
terhaltssicherung ist grundsätzlich der Zeitpunkt 
der Einbürgerung, wenngleich sie nicht aus-
schließlich gegenwartsbezogen, sondern auch 
für einen überschaubaren Zeitraum in der Zu-
kunft vorliegen muss .864 Dieser zukunftsgerichte-
te Aspekt darf allerdings nicht dazu führen, dass 
behördliche Entscheidungen herausgezögert 
werden oder unterbleiben . Schon nach allgemei-
nen verwaltungsverfahrensrechtlichen Grund-
sätzen, im vorliegenden Zusammenhang aber 
zusätzlich auch aus integrationspolitischen Er-
wägungen heraus, haben die Behörden die Ver-
waltungsverfahren vielmehr so zügig wie mög-
lich durchzuführen . Daher ist die zukünftige Si-
cherung des Lebensunterhaltes im Rahmen einer 
begründeten Prognose zu prüfen, wobei schon 
wegen der der Zukunftsbezogenheit immanen-
ten Unsicherheit keine überzogenen Anforderun-
gen zu stellen sind . Viele der bei der Beauftragten 
vorgetragenen Einzelfälle, in denen Einbürge-
rungsbewerberinnen und -bewerber z . B . erst 
seit einigen Monaten im Arbeitsverhältnis waren, 
einen befristeten Arbeitsvertrag hatten oder 
selbständig tätig waren, zeigten allerdings, dass 
diese Prognose in der Praxis oft unterbleibt . Viel-
mehr werden die Betroffenen schlicht auf einen 
späteren Zeitpunkt verwiesen, zu dem entschie-
den werden soll, z . B . nach einer etwaigen Ar-
beitsvertragsverlängerung oder -entfristung . Die 
Einbürgerungen wurden so z .T . länger als ein Jahr 
verzögert oder gar nicht vorgenommen . Die Be-
hörden begründeten diese Verfahrensweise im 
Kern oft damit, dass nicht gewiss sei, ob der Le-
bensunterhalt auch für die Zukunft ohne Inan-
spruchnahme von Leistungen nach dem SGB II 
oder dem SGB XII gesichert sei . Diese Praxis wird 

864 So auch BVerwG, Urteil vom 19 .2 .2009, Az .: 5 C 22/08, 
Rd . 27 .

zum einen arbeitsmarktlichen Realitäten – befris-
tete Beschäftigungen sind heute keine Selten-
heit mehr –, zum anderen aber auch den einbür-
gerungsrechtlichen Vorgaben nicht gerecht . 
Wird z . B . bei einem befristeten Arbeitsvertrag 
auf die Vertragverlängerung gewartet – und die-
se damit quasi zur Einbürgerungsvoraussetzung 
erklärt – stünde dies nur im Einklang mit der Ab-
sicht des Gesetzgebers, wenn davon auszugehen 
wäre, dass der Vertrag durch die Schuld der Ar-
beitnehmerin bzw . des Arbeitnehmers ausläuft 
und in der Folge in einem überschaubaren Zeit-
raum nach der Einbürgerung ein zu vertretender 
SGB II- oder SGB XII-Leistungsbezug einsetzt . Nur 
wenn dies begründet prognostiziert wird, wäre 
die Ablehnung der Anspruchseinbürgerung ge-
rechtfertigt .

Zu einem anderen Aspekt der Frage, wann der 
Bezug von SGB II- oder SGB XII-Leistungen ein Ein-
bürgerungshindernis sein kann, hat im Berichts-
zeitraum das Bundesverwaltungsgericht ent-
schieden .865 Nach dem Urteil stellt der Leistungs-
bezug nicht nur dann ein Einbürgerungshindernis 
dar, wenn die Einbürgerungsbewerberin oder der 
Einbürgerungsbewerber die Inanspruchnahme 
der Leistungen dem Grunde nach zu verantwor-
ten hat . Auch wenn die Einbürgerungsbewerbe-
rin oder der Einbürgerungsbewerber einen er-
höhten Leistungsbezug zu vertreten hat, schließt 
dies den Einbürgerungsanspruch aus . In dem dem 
Revisionsverfahren zu Grunde liegenden Fall, hat-
te der Kläger nach Feststellung des Berufungsge-
richts frühere Zeiten der Arbeitslosigkeit selbst zu 
vertreten . Hieraus resultierten geringere Renten-
ansprüche, als er bei durchgehender Beschäfti-
gung hätte erwerben können . Daraus folgte wie-
derum ein höherer ergänzender Sozialhilfebezug 
(bzw . Leistungsbezug nach SGB XII) .

Gleichwohl ist nach dem Urteil nicht jedes ent-
sprechende in der Vergangenheit liegende Ver-
halten einbürgerungsschädlich . Nur wenn die Ein-
bürgerungsbewerberin bzw . der Einbürgerungs-
bewerber bei einer Gesamtbetrachtung aller Um-
stände mit ihrem bzw . seinem Verhalten eine 
wesentliche, prägende Ursache für den Leistungs-
bezug insgesamt gesetzt hat, ist die erhöhte Sozi-

865 BVerwG, Urteil vom 19 .2 .2009, Az .: 5 C 22/08 .
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alhilfeleistung zu vertreten . Bei einer nur unwe-
sentlichen Erhöhung ist dies nicht der Fall . Zu be-
achten sei in diesem Zusammenhang auch, dass 
bereits das „vorgeschaltete“ Aufenthaltsrecht für 
die einbürgerungsrechtlich i .d .R . erforderliche 
rechtmäßige Aufenthaltszeit und -verfestigung 
einen gesicherten Lebensunterhalt verlangt . Ein 
Mindestmaß an wirtschaftlicher Integration bei 
Einbürgerung liegt daher regelmäßig schon „sys-
tembedingt“ vor .

Der Verantwortungszusammenhang kann auch 
durch Ablauf einer bestimmten Zeit entfallen . 
Wie z . B . die neuen Regelungen zur Rücknahme 
von Einbürgerungen und deren Folgewirkungen 
und auch der Umstand, dass Verurteilungen we-
gen Straftaten nach Ablauf der Tilgungsfrist der 
Einbürgerung nicht mehr entgegenstehen, un-
terstreichen, können im Gesamtgefüge des 
Staatsangehörigkeitsrechtes abwägungserhebli-
che Belange mit fortschreitender Zeit an Gewicht 
verlieren . Im konkreten Zusammenhang legte 
das Gericht - angelehnt an die Mindestaufent-
haltsdauer in § 10 Abs . 1 StAG - eine Frist von acht 
Jahren fest, nach deren Ablauf die Einbürgerungs-
bewerberin bzw . der Einbürgerungsbewerber für 
ein zurechenbares und für den aktuellen Leis-
tungsbezug mitursächliches Verhalten nicht 
mehr einzustehen hat . Die Zurechnung von Fern-
wirkungen dürfe nicht dazu führen, dass der nach 
einem langjährigen und rechtmäßigen Dauer-
aufenthalt regelmäßig (bei Erfüllung der übrigen 
Voraussetzungen) vorgesehene Einbürgerungs-
anspruch praktisch leer läuft .

Zu Auswirkungen des Urteils in der Einbürge-
rungspraxis liegen bisher nur wenige Informatio-
nen vor . Es wird deswegen zu beobachten sein, ob 
es zu nennenswertem Mehraufwand oder Proble-
men, etwa bei der teils schwierigen Bewertung 
arbeitsmarktlicher Fragen, führt . Das Bundesver-
waltungsgericht unterstreicht in diesem Zusam-
menhang, dass an den in einzelnen Fällen ggf . zu 
fordernden Nachweis, einen Leistungsbezug 
nicht zu vertreten zu haben, keine überspannten 
Anforderungen zu stellen seien, weil maßgebli-
che Vorgänge bereits längere Zeit zurückliegen 
können, ohne dass Einbürgerungsbewerberinnen 
und -bewerber Anlass gehabt hätten, diese quasi 

beweissicher zu dokumentieren . Besondere Be-
achtung wird der Grundsatz auch in Fällen finden 
müssen, in denen zuständige Behörden entschie-
den haben, dass keine leistungsrechtlichen Kon-
sequenzen (z . B . Sperrzeiten) eintreten, und im 
Rahmen des Einbürgerungsverfahrens eine Neu-
bewertung von Sachverhalten erfolgen soll .

Entscheidungen anderer Behörden, insbeson-
dere von Arbeitsagenturen oder Grundsiche-
rungsträgern (z . B . ARGE), stellen jedenfalls auch 
nach Auffassung des Gerichts Indizien dar, auf die 
sich die einbürgerungsrechtliche Entscheidung 
ggf . stützen kann . Aus Sicht der Beauftragten ist 
es jedenfalls begründungsbedürftig, wenn Ein-
bürgerungsbehörden von den Entscheidungen 
der sachnäheren Arbeitsverwaltung abweichen 
wollen . Dies sollte – auch aus verwaltungsökono-
mischen Gründen – nur in Ausnahmefällen erfol-
gen . Die ohnehin teilweise sehr komplexen Pro-
zesse im Einbürgerungsverfahren sollten nach 
Möglichkeit nicht weiter verkompliziert werden .

1.2.1.6  Einbürgerungserleichterungen bei 

erfolgreichem Abschluss des Integrations-

kurses und bei besonderen Integrations-

leistungen

Die Nutzung der Privilegierungsmöglichkei-
ten nach § 10 Abs . 3 StAG blieb auch im Berichts-
zeitraum zurückhaltend . Bereits seit längerem 
sieht das Gesetz vor, dass bei Vorlage eines Nach-
weises über die erfolgreiche Teilnahme an einem 
Integrationskurs die für die Einbürgerung not-
wendige Voraufenthaltszeit auf sieben Jahre ver-
kürzt wird (§ 10 Abs . 3 Satz 1 StAG) . Seit August 
2007 trat die Möglichkeit hinzu, die Frist – im Er-
messen der Behörde – bei Vorliegen besonderer 
Integrationsleistungen auf sechs Jahre zu verkür-
zen . Die amtliche Statistik weist die Nutzung die-
ser beiden Einbürgerungserleichterungen ge-
meinsam aus . 2006 erfolgten auf diesem Wege 76 
Einbürgerungen, 2007 waren es 257 und 2008 be-
trug ihre Zahl 715 .866

866 Vgl . hinsichtlich der Einbürgerungszahlen Statistisches 
Bundesamt: Einbürgerungen . Fachserie 1, Reihe 2 .1, Bevölke-
rung und Erwerbstätigkeit, Wiesbaden, Jahrgänge 2006 – 
2008 .
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Immer wieder wurden der Beauftragten Ein-
zelfälle vorgetragen, in denen Einbürgerungsin-
teressentinnen und -interessenten auf die Privile-
gierungsmöglichkeiten nicht hingewiesen wur-
den, obwohl sie durchaus in Betracht gekommen 
wären . In anderen Fällen unterblieb die Anwen-
dung insbesondere der Privilegierungsmöglich-
keit bei besonderen Integrationsleistungen nach 
§ 10 Abs . 3 Satz 2 StAG, obwohl vorbildliche und 
weit überdurchschnittliche Integrationsbemü-
hungen und -ergebnisse vorlagen . Auch dies 
zeigt, dass in der Praxis mit der Regelung sehr zu-
rückhaltend umgegangen wird .

Schwierigkeiten bereiten einerseits die Ausle-
gung des unbestimmten Rechtsbegriffes der be-
sonderen Integrationsleistungen und anderer-
seits der Umgang mit dem eröffneten Ermessen . 
Vor dem Hintergrund des Charakters der als Ein-
bürgerungserleichterung angelegten Regelung 
sind keine überspannten Maßstäbe anzulegen .

Besondere Integrationsleistungen können aus 
vielen Lebensbereichen stammen . Der Gesetzge-
ber hat hier bewusst keine weitergehende Ein-
schränkung vorgenommen . Es gibt für Auslände-
rinnen und Ausländer eine Vielzahl konkreter Mög-
lichkeiten, ihre Integration in die Aufnahmegesell-
schaft zu befördern . 

Jede einzelne dieser Möglichkeiten soll grund-
sätzlich begünstigt werden können . Insbesondere 
werden die Leistungen aber aus den Bereichen

n Bildung und Ausbildung,

n Beruf und Beschäftigung sowie

n ehrenamtliches Engagement

stammen . Die Leistungen müssen die eigene 
Integration befördern . Sie können allgemeinwohl-
bezogen sein, wie etwa bei ehrenamtlichem En-
gagement, oder auch in erster Linie das eigene 
Fortkommen befördern, wie etwa bei Bildungs-
leistungen . Neben berücksichtigungsfähigen Ein-
zelleistungen, wie beispielsweise bestimmten 
deutschen Sprachkenntnissen, kann auch die 
Summe einiger oder vieler Einzelleistungen das 
Vorliegen besonderer Integrationsleistungen be-
legen . Wie schon die ausdrückliche Heraushebung 
der Deutschkenntnisse über B1 GER-Niveau in § 10 
Abs . 3 Satz 2 StAG, die für sich allein die Privilegie-

rung bewirken kann, zeigt, ist jedoch nicht zwin-
gend das Vorliegen mehrerer Leistungen oder von 
Leistungen aus mehreren Lebensbereichen not-
wendig . Auch im Rahmen des vom Gesetzgeber 
eröffneten Ermessens ist grundsätzlich der Cha-
rakter der Regelung als Einbürgerungserleichte-
rung zu berücksichtigen . Der Gesetzgeber wollte 
hier gleichwohl die Möglichkeit offen lassen, vor-
gezogene Einbürgerungen ablehnen zu können . 
Dies betrifft allerdings nur die kleine Gruppe von 
Fällen, in denen zwar bei einer Gesamtbetrach-
tung des Einzelfalles insgesamt von besonderen 
Integrationsleistungen auszugehen ist, einer privi-
legierten Einbürgerung aber dennoch bestimmte 
Gesichtspunkte absolut entgegenstehen .867

Aus Sicht der Beauftragten müssen die vom Ge-
setzgeber bewusst geschaffenen Einbürgerungs-
erleichterungen und Entscheidungsspielräume 
auch in der Praxis genutzt werden, um Einbürge-
rungen zu erleichtern und zu beschleunigen . Die 
Beauftragte wird die Umsetzung der vom Gesetz-
geber geschaffenen, integrationspolitisch sinn-
vollen Einbürgerungsanreize weiter beobachten 
und Vorschläge unterbreiten, wie die Einbürge-
rungspraxis hierbei unterstützt werden kann .

1.2.2 Optionsverfahren

Im Jahr 2008 wurden erstmals Jugendliche opti-
onspflichtig (§ 29 Abs . 1 StAG) . Sie müssen sich da-
mit grundsätzlich entscheiden, ob sie ihre deut-
sche oder ausländische Staatsangehörigkeit be-
halten wollen . Betroffen sind zunächst die über die 
Sonderregelung des § 40b StAG unter erleichter-
ten Bedingungen und unter Hinnahme ihrer ande-
ren Staatsangehörigkeit eingebürgerten Kinder . 
Dies sind zwischen 3 .000 und 7 .000 Kinder jährlich 
bis 2017 . Ab dem Jahr 2018 werden auch jene Kinder 
ausländischer Eltern dazukommen, die unmittel-
bar mit ihrer Geburt die deutsche Staatsangehö-
rigkeit erwarben (§ 4 Abs . 3 StAG) . Dies sind dann 
zunächst pro Jahr etwa 40 .000 Kinder (vgl . zu den 
genauen Fallzahlen Tabelle 16 im Anhang) .

867 Vgl . hierzu auch Lämmermann, Falk: Besondere Integrati-
onsleistungen als einbürgerungsrechtliche Privilegierungs-
möglichkeit, in: ZAR 2009, S . 126 ff .
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Optionspflichtige Personen

Abbildung 10: Optionspflichtige Personen (nach Jahr des Eintritts der Optionspflicht)

Wollen die Jugendlichen ihre deutsche Staats-
angehörigkeit behalten, müssen sie bis zur Voll-
endung des 23 . Lebensjahres die ausländische 
Staatsangehörigkeit aufgeben und dies nachwei-
sen . Andernfalls geht die deutsche Staatsange-
hörigkeit kraft Gesetzes verloren .

Soll die deutsche Staatsangehörigkeit trotz 
fortbestehender ausländischer Staatsangehörig-
keit beibehalten werden, muss dies behördlich 
genehmigt (Beibehaltungsgenehmigung) sein . 
Der Antrag auf die Beibehaltungsgenehmigung 
kann allerdings grundsätzlich nur bis zur Vollen-
dung des 21 . Lebensjahres gestellt werden .868 
Wird dieser Termin nicht eingehalten, bleibt für 
das Fortbestehen der deutschen Staatsangehö-
rigkeit nur der Verlust der ausländischen Staatsan-
gehörigkeit . Im Übrigen würde die deutsche 
Staatsangehörigkeit mit Vollendung des 23 . Le-
bensjahres verloren gehen . Das gilt auch für Per-
sonen, bei denen es das Gesetz (materiellrecht-
lich) zulässt, dass sie ihre andere Staatsangehörig-
keit behalten können (z . B . Unionsbürgerinnen 
und -bürger) . Die Rechtsfolge tritt selbst dann ein, 
wenn nach dem Recht des ausländischen Staates 

868 Vgl . allerdings zur davon abweichenden Diskussion im Fol-
genden .

dessen Staatsangehörigkeit gar nicht aufgege-
ben werden kann .

Bei der im Berichtszeitraum beginnenden Um-
setzung des Optionsrechts sind erste Fragen so-
wohl in praktischer als auch in rechtlicher Hinsicht 
aufgetaucht, bei denen beobachtet werden 
muss, ob sich hierfür in der Praxis integrationspoli-
tisch sinnvolle Antworten entwickeln werden . Ei-
nige dieser Fragestellungen und Problemberei-
che werden im Folgenden dargestellt:

n Nicht alle von der Optionsregelung Betroffenen 
werden erreicht . In den Melderegistern wurden 
– aus verschiedenen Gründen – z .T . die nötigen 
Datensatz-Kennzeichnungen der (künftigen) 
Optionskinder nicht vorgenommen . In diesen 
Fällen weiß die Behörde später nicht, dass ein 
Kind optionspflichtig ist und kann die Aufforde-
rung zur Abgabe der Optionserklärung nicht 
versenden . Damit kommt die Optionspflicht 
bei diesen Kindern nicht zum Tragen . Schwie-
rigkeiten ergeben sich auch bei (mehrfachen) 
Umzügen – insbesondere auch ins Ausland –, 
die nicht oder nicht korrekt in den Melderegis-
tern erfasst sind .

n Viele Jugendliche verstehen die komplizierte 
gesetzliche Regelung und die behördlichen 
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Schreiben nicht . Sie sind sich auch deshalb der 
Tragweite und möglicher Konsequenzen der 
Optionsentscheidung nicht bewusst .

n Es kommt immer wieder zu Missverständnis-
sen . Für viele Jugendliche ist schon unklar, ob 
neben der deutschen noch eine zweite oder 
ggf . weitere Staatsangehörigkeit besteht . Ein 
Teil der Betroffenen setzt z . B . den Ablauf der 
Gültigkeitsdauer des ausländischen Passes mit 
dem Verlust der ausländischen Staatsangehö-
rigkeit gleich . Andere können aus verschiede-
nen (personenstandsrechtlichen) Gründen kei-
ne genauen Angaben machen oder antworten 
auf Behördenschreiben (noch) nicht . Im Falle 
der Entscheidung für die deutsche Staatsan-
gehörigkeit ist oft auch unklar, welche konkre-
ten Schritte gegenüber dem Herkunftsstaat 
der Eltern unternommen werden müssen (z . B . 
Nachholen der Registrierung in den Personen-
stands- und ähnlichen Registern des ausländi-
schen Staates, Stellung eines Entlassungsan-
trages) . Einige Betroffene gehen auch davon 
aus, dass die Optionserklärung ausreiche und 
falls weitere Schritte nötig seien, sich der 
(deutsche) Staat hierum bemühen werde .

n Hinsichtlich der mit Vollendung des 21 . Lebens-
jahres ablaufenden Ausschlussfrist für die Be-
antragung der Beibehaltungsgenehmigung 
(§ 29 Abs . 3 Satz 3 StAG) ist die Frage diskutiert 
worden, ob die Regelung in bestimmten Fällen 
einschränkend auszulegen sei, auch um eine 
verfassungskonforme Ausführung zu gewähr-
leisten . So z . B . dann, wenn der Hinweis nach 
§ 29 Abs . 5 StAG verzögert, ggf . sogar erst nach 
Vollendung des 21 . Lebensjahres zugestellt 
wird oder die behördliche Information nach 
§ 29 Abs . 5 StAG unvollständig, insbesondere 
nicht mit einem ausreichenden Hinweis auf die 
mit Vollendung des 21 . Lebensjahres ablaufen-
de Ausschlussfrist versehen ist . Eine weitere in 
den Blick genommene Konstellation bildeten 
Fälle, in denen Betroffene ohne eigene Schuld 
daran gehindert sind, den Beibehaltungsan-
trag zu stellen .

n Unklarheit herrscht bei Betroffenen auch hin-
sichtlich der Frage, ob sie überhaupt ein Opti-
onsverfahren durchlaufen müssen . Das gilt vor 

allem für Unionsbürgerinnen und -bürger, die 
zwar materiellrechtlich ihre andere Staatsan-
gehörigkeit behalten können, für die aber 
trotzdem ein Optionsverfahren durchzufüh-
ren ist . Beantragen diese (irrtümlich) nicht bis 
vor Vollendung des 21 . Lebensjahres die Beibe-
haltungsgenehmigung, bleibt ihnen nur der 
Verlust der anderen Staatsangehörigkeit, um 
die deutsche behalten zu können .

Der Aufwand für die Durchführung eines Opti-
onsverfahrens bei den Staatsangehörigkeitsbe-
hörden ist nach den bisherigen Erfahrungen in der 
Praxis mindestens so groß wie der Aufwand für ein 
vollständiges Einbürgerungsverfahren . Dies liegt 
nicht zuletzt am hohen Beratungsaufwand und 
daran, dass die Betroffenen im Verlauf des Verfah-
rens stetig betreut und unterstützt werden müs-
sen . Nicht wenige Behörden sind z . B . dazu über-
gegangen, regelmäßig Erinnerungsschreiben an 
die Optionskinder zu übersenden . Schon bei der 
heutigen Situation mit Fallzahlen von etwa 3 .000 
bis 4 .000 Optionskindern pro Jahr bundesweit 
wurde von größeren (vor allem personellen) 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung berichtet . 
Verbunden wurden diese oft mit Befürchtungen 
für die Zeit ab 2018, wenn jährlich rund 40 .000 Ju-
gendliche bundesweit optionspflichtig werden .

Die Optionsregelung setzt nach den bisheri-
gen praktischen Erfahrungen aus Sicht der Beauf-
tragten aus integrationspolitischen Gründen eine 
eingehende individuelle und adressatenadäqua-
te Information und Beratung der Jugendlichen so-
wie eine Begleitung durch das komplizierte Ver-
fahren voraus . Behördliche Schreiben und die Be-
ratung der Optionskinder müssen eine „Einla-
dung“ darstellen . Ziel muss es sein, dass sich 
möglichst viele Jugendliche für die deutsche 
Staatsangehörigkeit entscheiden .

Die im Berichtszeitraum geschlossene Koaliti-
onsvereinbarung auf Bundesebene sieht eine 
Überprüfung der Erfahrungen mit den ersten Op-
tionsfällen auf möglichen Verbesserungsbedarf in 
verfahrens- wie materiellrechtlicher Hinsicht so-
wie ggf . die Erarbeitung von Änderungsvorschlä-
gen vor . Die Beauftragte wird sich hieran beteili-
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gen . In die Überprüfung einbezogen werden soll-
ten dabei auch die Wirkungen auf die Integration 
der Jugendlichen, die im Berichtszeitraum teils 
kontrovers diskutiert wurden .869

1.3 Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht

Im Berichtszeitraum trat das Gesetz zur Ände-
rung des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 
5 .2 .2009870 in Kraft . Es ergänzt das Staatsangehö-
rigkeitsgesetz insbesondere um Regelungen zur 
Rücknahme von rechtswidrigen Einbürgerungen 
(§ 35 StAG) sowie etwaiger Folgewirkungen von 
Rücknahmeentscheidungen auf Dritte (§ 17 Abs . 2 
und 3 StAG) und fügt ihm eine Strafvorschrift hin-
sichtlich Täuschungsverhalten bei der Einbürge-
rung an (§ 42 StAG) .

Die Gesetzesänderung geht insbesondere auf 
zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts zurück .871 In den Verfahren ging es zum ei-
nen um die Rücknahme einer rechtswidrig durch 
Täuschung erwirkten Einbürgerung, zum anderen 
um den rückwirkenden Wegfall der deutschen 
Staatsangehörigkeit infolge einer erfolgreichen 
Vaterschaftsanfechtung . In den konkreten Fällen 
wurde der rückwirkende Verlust der deutschen 
Staatsangehörigkeit im Ergebnis als mit der Ver-
fassung vereinbar angesehen .872 Zugleich merkte 

869 Vgl . z . B . Hailbronner, Kay: Integration und Staatsangehö-
rigkeit, Statement bei den 53 . Bitburger Gesprächen, 7 .1 .2010 
(abrufbar unter: http://www .irp .uni-trier .de/typo3/fileadmin/
template/pdf/53BG_Hailbronner .pdf, zuletzt aufgerufen am 
12 .4 .2010) .
870 BGBl . I, S . 159 .
871 BVerfG, Urteil vom 24 .5 .2006, Az .: 2 BvR 669/04 sowie 
Nichtannahmebeschluss vom 24 .10 .2006, Az .: 2 BvR 696/04 . 
Auf gesetzlichen Regelungsbedarf hinsichtlich möglicher 
staatsangehörigkeitsrechtlicher Folgen der Rücknahme von 
Aufenthaltstiteln hat außerdem das Bundesverwaltungsge-
richt in seinem Urteil vom 5 .9 .2006, Az .: 1 C 20 .05 aufmerk-
sam gemacht . Auch dieser wurde im Rahmen der Gesetzes-
änderung berücksichtigt .
872 Der EuGH hat mit seinem Urteil vom 2 .3 .2010 in der Rechts-
sache C-135/08 (Rottmann) zudem festgestellt, dass es nicht 
gegen Unionsrecht verstoße, wenn ein Mitgliedstaat einer 
Unionsbürgerin oder einem Unionsbürger die durch Einbür-
gerung erworbene Staatsangehörigkeit wieder entziehe und 
damit auch die Unionsbürgerschaft und die damit einherge-
hende Rechtsstellung verloren gehe, falls die Einbürgerung 
durch Täuschung erschlichen worden sei und die Rücknahme-

das Gericht aber an, dass in der Praxis verfassungs-
rechtliche Grenzen zu beachten sind .873

Ausgangspunkt der Gesetzesänderung ist der 
neue Tatbestand des Verlustes der deutschen 
Staatsangehörigkeit durch Rücknahme eines 
rechtswidrigen Verwaltungsaktes (§ 17 Abs . 1 Nr . 7 
StAG), der in § 35 StAG konkretisiert wird . Eine 
rechtswidrige Einbürgerung oder Beibehaltung 
der deutschen Staatsangehörigkeit (z . B . bei Be-
antragung einer ausländischen Staatsangehörig-
keit) kann danach zurückgenommen werden, 
wenn der Verwaltungsakt durch arglistige Täu-
schung, Drohung, Bestechung oder durch vor-
sätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben, 
die wesentlich für die Entscheidung gewesen 
sind, erwirkt wurde (§ 35 Abs . 1 StAG) . Die Rück-
nahme erfolgt mit Wirkung für die Vergangen-
heit (§ 35 Abs . 4 StAG) . Sie ist nach § 35 Abs . 3 StAG 
nur innerhalb von fünf Jahren nach der Bekannt-
gabe der Einbürgerung oder Beibehaltungsge-
nehmigung möglich . Mit dieser Ausschlussfrist 
konkretisiert der Gesetzgeber eine Vorgabe des 
Bundesverfassungsgerichts, nach der nur eine 
„zeitnahe“ Rücknahme als verfassungskonform 
anzusehen ist .874

Die Rücknahme kann Einfluss auf die deutsche 
Staatsangehörigkeit Dritter haben . Zum einen 
kann die Rechtmäßigkeit von anderen Entschei-
dungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz 
gegenüber Dritten betroffen sein . In Fällen der 
Mit- oder der Ehegatteneinbürgerung etwa kön-
nen auch diese Entscheidungen im Nachhinein 
rechtswidrig werden, weil eine wesentliche Vor-
aussetzung nachträglich entfällt . Der Gesetzge-
ber sieht hier allerdings keinen Automatismus vor, 
der zum Verlust der deutschen Staatsangehörig-
keit bei den betroffenen Dritten führt . Vielmehr 
trifft die Behörde nach § 35 Abs . 5 StAG jeweils 
eine eigene Ermessensentscheidung . Dabei hat 
sie insbesondere mögliche Kindeswohlgesichts-
punkte, die bisherige Integration in die hiesigen 
Lebensverhältnisse und auch eine mögliche Be-

entscheidung den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die unionsrechtliche Stel-
lung des Betroffenen wahre .
873 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .1 .2 .5, S . 142 f .
874 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .1 .2 .5, S . 143 .
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teiligung des Dritten an der Täuschung etc . zu be-
rücksichtigen .875

Zum anderen kann auch der Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes betrof-
fen sein (minderjährige adoptierte und eigene 
Kinder) . Hier können infolge der Rücknahme 
nachträglich die Voraussetzungen und damit der 
gesamte Staatsangehörigkeitserwerb entfallen . 
Der Gesetzgeber hat diese Wirkung mit § 17 Abs . 2 
StAG auf Personen begrenzt, die das fünfte Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben . Er berück-
sichtigte damit Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts, nach der eine Beeinträchtigung 
der deutschen Staatsangehörigkeit in ihrer Be-
deutung als verlässliche Grundlage gleichberech-
tigter Zugehörigkeit nicht in Betracht kommt, 
wenn die oder der Betroffene in einem Alter ist, in 
dem normalerweise noch kein eigenes Bewusst-
sein hinsichtlich der Staatsangehörigkeit besteht 
und sich noch kein eigenes Vertrauen in deren Be-
stand entwickelt hat .876

Nach § 17 Abs . 3 Satz 1 StAG findet die gleiche 
Regelung Anwendung, wenn Entscheidungen 
nach anderen Gesetzen den rückwirkenden Ver-
lust der deutschen Staatsangehörigkeit zur Folge 
haben . Dies können z . B . Fälle sein, in denen nach-
träglich eine Niederlassungserlaubnis nach dem 
Aufenthaltsgesetz877 oder die Bescheinigung nach 
§ 15 Bundesvertriebenengesetz878 zurückgenom-
men wird . Nicht anwendbar ist die Altersgrenze 

875 Vgl . § 35 Abs . 5 S . 2 StAG sowie Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes BT-Drs . 16/10528, 
Gesetzesbegründung zu Art . 1 Nr . 2 .
876 BVerfG, Beschluss vom 24 .10 .2006, Az .: 2 BvR 696/04 .
877 Dies betrifft Fälle, in denen das nachgeborene Kind die 
deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs . 3 StAG (ius soli) 
mit seiner Geburt erhalten hat, weil dies u .a . auch ein unbe-
fristetes Aufenthaltsrecht (ein solches ist die Niederlassungs-
erlaubnis) bei einem der ausländischen Elternteile voraus-
setzt .
878 Hier sind Fälle betroffen, in denen die Bescheinigung nach 
§ 15 Bundesvertriebenengesetz zurückgenommen und damit 
der automatische Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 
nach § 7 StAG bei Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern 
etc . nachträglich entfällt und ein nachgeborenes Kind die 
deutsche Staatsangehörigkeit von der Spätaussiedlerin bzw . 
dem Spätaussiedler und/oder der bzw . dem in den Aufnahme-
bescheid einbezogenen Ehegattin bzw . Ehegatten durch Ab-
stammung nach § 4 Abs . 1 StAG erworben hat . Betroffen sind 
auch Fälle, in denen das Nichtbestehen der Vaterschaft nach 
erfolgreicher Vaterschaftsanfechtung festgestellt wird, wenn 

von fünf Jahren hingegen bei einer erfolgrei- 
chen Anfechtung einer missbräuchlichen Vater-
schaftsanerkennung nach § 1600 Abs . 1 Nr . 5 und 
Abs . 3 BGB (§ 17 Abs . 3 Satz 2 StAG) . Dies trägt dem 
Umstand Rechnung, dass § 1600b Abs . 1a Satz 3 
BGB für die Anfechtung einer missbräuchlichen 
Vaterschaftsanerkennung anstelle einer Alters-
grenze eine Befristung enthält . Danach ist in die-
sen Fällen die Anfechtung spätestens nach Ablauf 
von fünf Jahren seit der Wirksamkeit der Anerken-
nung der Vaterschaft für ein im Bundesgebiet ge-
borenes Kind ausgeschlossen . Im Übrigen tritt 
der Ausschluss spätestens fünf Jahre nach Einreise 
des Kindes ein .

2. Entwicklungen im Aufenthaltsrecht

2.1  Sicherung des Lebensunterhalts als Voraus-

setzung für die Erteilung und Verlängerung 

von Aufenthaltstiteln

Die Beauftragte hatte in ihrem letzten Be-
richt879 zur damals offenen Frage der Berechnung 
der Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
Aufenthaltsgesetz Stellung genommen . Das im 
Berichtszeitraum zu dieser Frage ergangene Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts880 hat nun 
Rechtsklarheit gebracht . Im Folgenden soll die 
Entscheidung aus integrationspolitischer und eu-
roparechtlicher Perspektive beleuchtet werden .

2.1.1  Berechnung des Lebensunterhalts nach 

dem Aufenthaltsgesetz

Die Sicherung des Lebensunterhalts ist in den 
meisten Fällen Voraussetzung für die Erteilung ei-
nes Aufenthaltstitels nach dem Aufenthaltsge-
setz . Ausnahmen hiervon werden insbesondere 
im humanitären Bereich gemacht . Die gesetzli-
che Voraussetzung „Sicherung des Lebensunter-
halts“ soll einen Zuzug in die sozialen Sicherungs-
systeme verhindern . Dieses Ziel ist von hohem 

die deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes nur vom Vater 
erworben werden konnte .
879 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .2 .1 .1, S . 147 ff .
880 BVerwG, Urteil vom 26 .8 .2008, Az .: 1 C 32 .07 .
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staatlichem Interesse und rechtfertigt die ent-
sprechenden Regelungen auch verfassungsrecht-
lich . Die Voraussetzung gilt zudem für die Verlän-
gerung einer Aufenthaltserlaubnis selbst nach 
langjährigem Aufenthalt (§ 8 Abs . 1 AufenthG) . § 2 
Abs . 3 AufenthG definiert, was darunter zu verste-
hen ist: Der Ausländer muss seinen Lebensunter-
halt aus eigenem Einkommen bestreiten können . 
Zu diesem Einkommen zählen neben Erwerbsein-
kommen das Einkommen aus der Sozialversiche-
rung (also z . B . Arbeitslosengeld I oder eine Ren-
te), Unterhalt, der von Dritten gewährt wird, so-
wie die Familienleistungen einschließlich des Kin-
derzuschlags nach § 6a BKGG . 

Auch Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) sichern nach 
mittlerweile verbreiteter Auffassung, die ihren 
Niederschlag in der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Aufenthaltsgesetz gefunden hat, den 
Lebensunterhalt,881 obwohl sie aus Steuermitteln 
finanziert sind . Hintergrund hierfür ist, dass nach 
dieser Auffassung der Gesetzgeber nicht auslän-
dischen Studierenden und Auszubildenden einer-
seits Ansprüche auf Ausbildungsförderung ein-
räumen und sie ihnen gleichzeitig entgegen hal-
ten kann .882 Da das Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz den Anspruch hat, den vollen 
Lebensunterhalt der Studierenden abzudecken 
und deshalb bei grundsätzlich bestehendem 
BAföG-Anspruch Leistungen nach dem SGB II aus-
geschlossen sind, bedarf es in diesen Fällen auch 
keiner gesonderten Bedarfsrechnung .

Anspruchsschädlich ist der Bezug von anderen 
steuerfinanzierten Leistungen, die der Lebensun-
terhaltssicherung dienen, also von Leistungen 
nach dem SGB II oder dem SGB XII . Aus der Formu-
lierung „…ohne Inanspruchnahme (…) bestreiten 
kann…“ wird geschlossen, dass nicht allein der Be-
zug, sondern bereits ein bestehender Anspruch 
auf die genannten Sozialleistungen schädlich ist . 
Etwas anderes gilt für das Wohngeld, das nur dann 
der Erteilung eines Aufenthaltstitels entgegen-
steht, wenn es tatsächlich bezogen wird .883

881 Vgl . Nr . 2 .3 .1 .4 .
882 Vgl . hierzu den 7 . Lagebericht, Kapitel III .8 .1, S . 180 f .
883 Vgl . VG Schleswig-Holstein, Urteil vom 4 .6 .2007, Az .: 15-
1252/06 sowie nun ausdrücklich AVV AufenthG Nr . 2 .3 .1 .3 . Das 

Das Bundesverwaltungsgericht hat – entge-
gen der Spruchpraxis mehrerer Oberverwaltungs-
gerichte884 – entschieden, dass bei der Berech-
nung eines potenziellen Anspruchs auf Leistun-
gen nach SGB II oder dem SGB XII nicht nur die An-
sprüche auf Regelleistungen, sondern auch die 
bei der Anrechung von Einkommen abzusetzen-
den Freibeträge zu berücksichtigen sind . Bei Vor-
liegen eines atypischen Falls i .S . § 5 Abs . 1 Satz 1 
AufenthG oder wenn die Erteilung des Aufent-
haltstitels aus Gründen höherrangigen Rechts 
wie Art . 6 GG oder im Hinblick auf Art . 8 EMRK ge-
boten sei, z . B . weil die Herstellung der Familie-
neinheit im Herkunftsland nicht möglich ist, kön-
ne davon abgesehen werden . Bei Anwendung des 
§ 5 Abs . 1 AufenthG bestehe kein Ermessen, und 
das Vorliegen des atypischen Falls sei gerichtlich 
voll nachprüfbar .885

Dieses Ergebnis, das ohne ausdrückliche ge-
setzgeberische Entscheidung die Rechtspraxis 
vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes und 
der „Hartz-Reformen“ ändert,886 hat weitreichen-
de Folgen insbesondere für die Aufenthaltsverfes-
tigung, mithin für die Rechtssicherheit mancher 
langjährig in Deutschland lebenden Ausländerin-
nen und Ausländer und ist damit integrationspoli-
tisch problematisch . Der Unterschied im monat-
lich zu erzielenden Einkommen beträgt schon bei 
einem Zweipersonenhaushalt ca . 280 €, die insbe-
sondere im Sektor für un- und angelernte Beschäf-
tigung oder bei einer „kleinen“ Selbständigkeit 
kaum zu erzielen sind .

Die im letzten Bericht der Beauftragten ange-
führte Entscheidung des Verwaltungsgerichts Lü-
neburg887 – es ging um eine Friseurin, die nie Leis-
tungen nach dem SGB II beansprucht hatte – illus-
triert, dass zukünftig Ausländerinnen und Auslän-
der, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind,888 

Bundesverwaltungsgericht hatte bereits 1996 entschieden, 
dass das Wohngeld kein eigenes Einkommen darstellt und da-
mit nicht positiv zu berücksichtigen ist, vgl . den Beschluss 
vom 4 .11 .1996, Az .: 1 B 189/96 .
884 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .2 .1 .1, S . 147 .
885 Urteil vom 30 .4 .2009, Az .: 1 C 3 .08 .
886 Vgl . dazu HessVGH, Beschluss vom 14 .3 .2006, 
Az: 9 TG 512/06 .
887 Urteil vom 18 .1 .2007, Az .:  .6 A 353/05 .
888 Im Bevölkerungsdurchschnitt sind es knapp 25 % .
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kaum eine Chance auf Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis haben werden . Dies gilt selbst 
dann, wenn sie ihren Anspruch auf ergänzende 
Leistungen nach dem SGB II über Jahre nicht ver-
wirklichen .

Die Verbesserung des Systems von Arbeitsan-
reizen durch die Erhöhung der Freibeträge im 
SGB II für erwerbstätige Bedürftige889 – Beschäf-
tigte im Niedriglohnbereich – kann sich für Aus-
länderinnen und Ausländer mit einem befristeten 
Aufenthaltstitel somit als Bumerang erweisen . Je 
höher die Freibeträge, umso schwieriger ist es, die 
Voraussetzungen der Lebensunterhaltssicherung 
zu erfüllen und aufenthaltsrechtliche Rechtssi-
cherheit zu erlangen . Auch das Konzept, durch 
die Gewährung von Kinderzuschlag und Wohn-
geld an erwerbstätige Eltern Arbeitsanreize zu 
setzen und den Leistungsbezug nach dem SGB II 
zu vermeiden, läuft bei ausländischen Familien ins 
Leere, wenn sie noch befristete Aufenthaltser-
laubnisse besitzen . Zwar ist der Kinderzuschlag 
nach § 2 Abs . 3 AufenthG unschädlich für die Le-
bensunterhaltssicherung . Der tatsächliche Bezug 
des Wohngeldes ist es aber nicht . Der Kinderzu-
schlag nach § 6a BKGG wird nur dann gewährt, 
wenn dadurch tatsächlich andernfalls bestehen-
de Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II 
nicht entstehen . Das Wohngeld ist neben dem Er-
werbseinkommen der Eltern unverzichtbarer drit-
ter Bestandteil des zu ermittelnden Gesamtein-
kommens .

2.1.2 Europarechtliche Einflüsse

Auch beim Nachzug von Ehegatten und Kin-
dern muss der Lebensunterhalt gesichert sein . Al-
lerdings handelt es sich dabei zahlenmäßig um 
ein häufig überschätztes Phänomen .890 Hier gilt 
die Besonderheit, dass anders als bei der Verlän-
gerung von Aufenthaltserlaubnissen der Stamm-
berechtigten oder der Erteilung von Niederlas-
sungserlaubnissen das nationale Recht europäi-
sches Recht umsetzt . Maßstab für die materielle 

889 Im Jahresschnitt 2009 bezogen ca . 900 .000 Personen er-
gänzende Leistungen nach dem SGB II (sog . „Aufstocker“) .
890 Vgl . Tabellen 2-54 im Anhang des Migrationsberichts 2008, 
S . 301 .

Zulässigkeit von einschränkenden Regelungen ist 
damit neben Art . 6 GG und Art . 8 EMRK die Famili-
ennachzugsrichtlinie 2003/86/EG .891 Mit der euro-
päischen Harmonisierung des Migrationsrechts 
fließen zudem nunmehr europäische Begriffsbe-
stimmungen und Sichtweisen in das vormals nati-
onale Ausländerrecht ein . 

Die Richtlinie erlaubt den Mitgliedstaaten in 
Art . 7 Abs . 1 Buchstabe c, vom Stammberechtigten 
den Nachweis zu verlangen, dass er über feste 
und regelmäßige Einkünfte verfügt, die für die Be-
streitung des Lebensunterhalts der Familie ohne 
Inanspruchnahme von Sozialhilfe ausreichen . So-
wohl die erste Erteilung als auch die Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis kann nach Art . 16 Abs . 1 
Buchstabe a der Richtlinie versagt werden, wenn 
diese Voraussetzung nicht (mehr) vorliegt, wobei 
bei der Verlängerung auch die Einkünfte der an-
deren Familienangehörigen zu berücksichtigen 
sind . Nach Art . 17 der Richtlinie „berücksichtigen 
die Mitgliedstaaten in gebührender Weise die Art 
und die Stärke der familiären Bindungen der be-
treffenden Person und die Dauer ihres Aufenthalts 
in dem Mitgliedstaat sowie das Vorliegen familiä-
rer, kultureller oder sozialer Bindungen zu ihrem 
Herkunftsland“, falls sie den Antrag auf Familien-
nachzug oder die Verlängerung einer entspre-
chenden Aufenthaltserlaubnis ablehnen wollen . 

Nach der Richtlinie soll also keine gebundene 
– ablehnende – Entscheidung getroffen werden, 
wenn das Einkommen für die Lebensunterhaltssi-
cherung nicht ausreicht . In seiner Entscheidung 
„Chakroun“892 geht der Europäische Gerichtshof 
davon aus, dass im Einzelfall eine Güterabwägung 
zu erfolgen hat . Im Aufenthaltsgesetz ist eine Er-
messensausübung für den Fall der Verlängerung 
einer Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten vorge-
sehen, nicht jedoch für die erstmalige Erteilung 
(§ 30 Abs . 3 AufenthG) . Aus Sicht der Beauftragten 
wird den Anforderungen des Art . 17 der Richtlinie 
durch die vom Bundesverwaltungsgericht aufge-
stellten Grundsätze zu grund- und menschen-
rechtsrelevanten Konstellationen, die die Annah-

891 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22 .9 .2003 betreffend 
das Recht auf Familienzusammenführung, Abl . L 251 vom 
3 .10 .2003 .
892 Urteil vom 3 .4 .2010, Rs . C-578/08 (Chakroun) .



290

me eines atypischen Falls i .S . § 5 Abs . 1 AufenthG 
erforderlich machen, Rechnung getragen .

Zur Höhe des erforderlichen Einkommens führt 
der Europäische Gerichtshof aus, dass es lediglich 
ein Leben unabhängig von eventuellen Sozialhilfe-
leistungen erlauben müsse . Zusatzleistungen in 
besonderen Fällen, Ermäßigungen und andere 
Vergünstigungen müssten außer Betracht blei-
ben .893 Ob vor diesem Hintergrund an der An-
spruchsschädlichkeit des Bezuges von Wohngeld 
im Zusammenhang mit dem Familiennachzug 
festgehalten werden soll, sollte der deutsche Ge-
setzgeber prüfen . 

Vor dem Hintergrund dieses Urteils erhob sich 
die Frage, ob die Modalitäten der Berechnung des 
erforderlichen Lebensunterhalts aufrecht erhal-
ten werden können . Dagegen spricht, dass diese 
Freibeträge keinen tatsächlichen Bedarf abbil-
den, sondern dem Anreiz zur Aufnahme einer 
auch gering entlohnten Tätigkeit dienen . Nach 
Auffassung der Bundesregierung handelt es sich 
bei den zu berücksichtigenden Freibeträgen aber 
nicht um besondere Leistungen wie sie Gegen-
stand der Entscheidung „Chakroun“ waren . Viel-
mehr sind die Freibeträge als beschäftigungspoli-
tischer Anreiz innerhalb der einheitlichen Leis-
tung Arbeitslosengeld II zu berücksichtigen . Inso-
fern ist das Urteil zum niederländischen Recht 
nicht auf das deutsche Recht übertragbar . Daher 
hat das Land Berlin am 16 .4 .2010 im Bundesrat ei-
nen Antrag zur Änderung des Aufenthaltsgeset-
zes eingebracht (BR-Drs . 206/10), mit dem aus-
drücklich eine Berücksichtigung der Freibeträge 
für die Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung 
unterbleiben soll .

Angesichts der genannten Entwicklungen regt 
die Beauftragte an, unter Einbeziehung der zu-
ständigen Ressorts und der Länder das Konzept 
der Anforderungen an die Lebensunterhaltssiche-
rung zu überprüfen . Die Ausbildungsförderung 
jedenfalls sollte alsbald aus Gründen der Geset-
zesklarheit ausdrücklich in den Katalog des le-

893 Das niederländische Sozialrechtssystem, um das es im vor-
liegenden Fall ging, ist mit dem deutschen nicht vergleichbar . 
Daher können aus dem Urteil keine unmittelbaren Schlussfol-
gerungen für das deutsche Recht gezogen werden .

bensunterhaltssichernden Einkommens aufge-
nommen werden . 

2.1.3 Fragen zur Sicherung des Lebensun terhalts 

bei Familien

Nach dem Wortlaut der § 2 und § 5 AufenthG ist 
es für die Erteilung des Aufenthaltstitels ausrei-
chend, dass „der Ausländer“ seinen eigenen Le-
bensunterhalt sichern kann . Das (zukünftige) Ein-
kommen eines nachziehenden Familienangehöri-
gen kann bei der Berechnung einbezogen wer-
den . Die Erlaubnis zum Familiennachzug kann 
allerdings nach § 27 Abs . 3 AufenthG im Ermes-
senswege versagt werden, wenn der oder die 
Stammberechtigte zwar den eigenen Lebensun-
terhalt sichert, für den Unterhalt anderer Famili-
enangehöriger oder Haushaltsmitglieder aber 
auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen ist .

In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Aufenthaltsgesetz wird nunmehr geregelt, dass 
in allen Anwendungsfällen des § 5 Abs . 1 Nr . 1 Auf-
enthG der Lebensunterhalt aller Familienangehö-
rigen und der Bedarfsgemeinschaft gesichert sein 
muss .894 Dies könnte aus Sicht der Beauftragten 
insofern problematisch sein, als vertreten wird, 
dass nur im Anwendungsbereich der Spezialrege-
lung des § 27 Abs . 3 AufenthG auf die Bedarfsge-
meinschaft und die Unterhaltsansprüche außer-
halb der Bedarfsgemeinschaft lebender anderer 
Familienmitglieder abgestellt werden darf . 

Die mit der Aufnahme der Formulierung in die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift aufgeworfe-
ne Frage ist höchstrichterlich in der Hauptsache 
noch nicht entschieden . In der Kommentarlitera-
tur werden beide Auffassungen vertreten . Das 
VG Stuttgart hat entschieden, dass für die Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis neben dem 
eigenen Lebensunterhalt auch der der unterhalts-
berechtigten Familienangehörigen gesichert sein 
müsse .895

Einer Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts896 in einem einstweiligen Rechtsschutzver-

894 Vgl . AVV AufenthG Nr . 2 .3 .2 ff .
895 Urteil vom 23 .1 .2006, Az .: 4 K 3852/05 .
896 Beschluss vom 11 .5 .2007, Az .: 2 BvR 2483/06 .
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fahren lag eine andere Konstellation zugrunde . 
Der nachgezogene Ehemann verdiente zwar et-
was mehr als seinen eigenen Lebensunterhalt, sei-
ne Ehefrau war jedoch auf ergänzende Leistun-
gen nach dem SGB II angewiesen . Der Mann erfüll-
te zudem die Voraussetzungen für ein eigenstän-
diges Aufenthaltsrecht, das er im Falle einer 
Trennung der Eheleute hätte in Anspruch nehmen 
können . Das Bundesverfassungsgericht sah hierin 
eine gegen Art . 6 GG verstoßende Diskriminie-
rung der Ehe . Zudem sei es unverhältnismäßig, in 
dieser Konstellation die Aufenthaltserlaubnis des 
Mannes nicht zu verlängern, weil diese Maßnah-
me ungeeignet sei, das Ziel der Vermeidung der 
Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme 
zu erreichen: Bei einer Ausreise des Mannes sei die 
Frau auch weiterhin auf Leistungen nach dem 
SGB II angewiesen, und diese seien sogar höher als 
vorher, weil das Einkommen des Ehegatten entfal-
le . In einem ähnlichen Fall hat nunmehr das OVG 
Berlin-Brandenburg ebenfalls entschieden, dass 
es nur auf die Sicherung des eigenen Lebensun-
terhalts ankomme .897

Von diesen Fällen, bei denen es strukturell um 
die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis oder 
die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis geht, 
sind die Familiennachzugsfälle zu unterscheiden . 
Hier muss der oder die Stammberechtigte ohne-
hin regelmäßig den Lebensunterhalt für die ge-
samte Bedarfsgemeinschaft sichern, weil es dem 
oder der Nachziehenden meistens nicht unmittel-
bar nach der Einreise gelingen wird, ein ausrei-
chendes Einkommen zu erzielen . Sollte das doch 
der Fall sein und z . B . ein verbindliches Arbeitsan-
gebot vorgelegt werden, ist dieses Einkommen 
nach § 2 Abs . 3 Satz 4 AufenthG bei der Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis zu berücksichtigen .898

897 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 27 .8 .2009, Az .: 
11 B 1 .09 .
898 Zu dieser Konstellation vgl . z . B . BVerfG, Urteil vom 
7 .4 .2009 a .a .O ., HessVGH a .a .O ., der vom Bundesverfassungs-
gericht und vom OVG Berlin-Brandenburg dahingehend in-
terpretiert wird, dass er die Notwendigkeit der Lebensunter-
haltssicherung für die gesamte Bedarfsgemeinschaft in je-
dem Fall postuliere . 

2.2 Ehegattennachzug

2.2.1 Statistische Entwicklung

Langfristiger Trend

Die Zahl der Nachzüge drittstaatsangehöri-
ger899 Ehegattinnen und -gatten nach Deutsch-
land geht seit einigen Jahren kontinuierlich zu-
rück . Unabhängig von diesem längerfristigen 
Trend entwickelte sie sich im Berichtszeitraum 
uneinheitlich . Zogen 2006 noch 39 .585 Ehegat-
tinnen und -gatten ihrer oder ihrem deutschen 
oder ausländischen Partnerin bzw . Partner nach, 
waren es im Jahr 2007 nur noch 32 .466 . 2008 
nahm die Zahl vergleichsweise leicht ab: Es zogen 
30 .766 Ehegattinnen und -gatten nach . Im Jahr 
2009 stieg die Zahl der Nachzüge wieder auf 
33 .194 an (vgl . zur längerfristigen Entwicklung Ta-
belle 11 im Anhang) .

Kurzfristige Entwicklung

Kurzfristige Schwankungen bei der Zahl der 
Nachzüge ergaben sich unmittelbar nach Inkraft-
treten des Richtlinienumsetzungsgesetzes .900 
Dies zeigen die Nachzugszahlen auf Quartalsbasis 
(vgl . auch Tabelle 12 im Anhang) . Diese Entwick-
lung hängt vor allem mit dem nun notwendigen 
Nachweis einfacher Deutschkenntnisse901 zusam-
men . Viele nachziehende Ehegattinnen und -gat-
ten besuchten zunächst Kurse und absolvierten 
notwendige Sprachtests . Mittlerweile sind die 
Nachzugszahlen wieder angestiegen und bewe-
gen sich auf einem Niveau ähnlich dem der Zeit 
unmittelbar vor der Gesetzesänderung .

899 Nicht enthalten sind hier Ehegattinen und -gatten, die die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen . Diese benötigen für die Einreise und den Auf-
enthalt in Deutschland weder ein Visum noch eine Aufent-
haltserlaubnis .
900 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .2 .2, S . 151 ff .
901 Ebd ., III 2 .2 .2 .4, S . 154 ff . und im Folgenden: Kapitel III .2 .2 .2 .
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Erteilte Visa zum Ehegattennachzug (Quartale)

Quelle: BT-Drs . 16/9137, 16/10732, 16/11997, 16/13978, 17/194, 17/1112, eigene Berechnungen

Abbildung 11: Erteilte Visa zum Ehegattennachzug weltweit (Quartale)

2.2.2 Anwendung der Neuregelungen

Mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz sind 
u .a . auch die Voraussetzungen für den Nachzug 
ausländischer Ehegattinnen und -ehegatten ge-
ändert bzw . ergänzt worden .902 Nachdem die 
Neuregelungen am 28 .8 .2007 in Kraft traten, lag 
im Berichtszeitraum das Hauptaugenmerk auf 
der praktischen Umsetzung, vor allem des neuen 
Sprachnachweiserfordernisses .

2.2.2.1  Erwerb von Deutschkenntnissen und  

Sprachtestangebote im Ausland

Voraussetzung für das Visum zum Ehegatten-
nachzug ist nach der Neuregelung - abgesehen 
von gesetzlichen Ausnahmen – der Nachweis ein-
facher Deutschkenntnisse .903 Dieser wird in der 
Regel durch Vorlage eines entsprechenden Zerti-
fikats der Stufe A1 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen (GER) er-
bracht . Im Visumverfahren werden in der Regel 
Prüfungen und Zertifikate der – derzeit vier – An-
bieter anerkannt, die über eine ALTE-Zertifizie-
rung (Association of Language Testers in Europe) 

902 Ebd ., III 2 .2 .2, S . 153 ff .
903 Ebd ., III 2 .2 .2 .4, S . 154 f .

verfügen . Entsprechende Prüfungen wurden im 
Berichtszeitraum in erster Linie durch die Goethe-
Institute und ihre Lizenznehmer durchgeführt .

Auf welche Weise der Erwerb der Deutsch-
kenntnisse erfolgt, ist gesetzlich nicht vorgege-
ben . Überwiegend besuchen die zuzugswilligen 
Ehegattinnen und -gatten aber Deutschkurse . Im 
Verlauf des Berichtszeitraumes hat sich in vielen 
Herkunftsländern nachziehender Ehegattinnen 
und -gatten ein zunehmend breiteres Angebot 
an solchen Kursen entwickelt . Das Spektrum 
reicht von Standard-, über Intensivkurse bis hin zu 
speziellen Prüfungsvorbereitungs- und Förder-
kursen . Zudem gibt es eine zunehmende Zahl von 
Anbietern: Neben einer Vielzahl von kleineren re-
gionalen Anbietern sind es teils auch öffentliche 
Schulen und Hochschulen oder Universitäten, die 
neben den Goethe-Instituten Deutschkurse an-
bieten . Letztere haben im Verlauf des Berichts-
zeitraums ihr Angebot erheblich erweitert . In ei-
nigen Staaten sind neue Sprachlernzentren eröff-
net worden, andere wurden erweitert . In der Tür-
kei beispielsweise bietet zudem der Deutsche 
Volkshochschulverband e .V . (durch ein Tochter-
unternehmen) in Kooperation mit den türkischen 
Volkshochschulen Deutschkurse an . Eine positive 
Entwicklung war auch hinsichtlich der Sprach-
prüfungen zu verzeichnen . Wenngleich auch  
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hier ein weiterer Ausbau der Angebote wün-
schenswert wäre, geht die Beauftragte davon 
aus, dass die mittlerweile verfügbaren Sprach-
lern- und Sprachtestangebote insgesamt ausrei-
chend sind und das Sprachnachweiserfordernis 
zumutbar ist .

In einigen Herkunftsländern gibt bzw . gab es 
jedoch zu wenige oder keine Deutschkurs- und 
Prüfungsangebote . In einer Reihe von Einzelein-
gaben an die Beauftragte wurde berichtet, dass 
die nächstgelegenen Kursorte z .T . mehrere hun-
dert Kilometer, vor allem in großen Flächenstaa-
ten z .T . auch mehr als eintausend Kilometer vom 
Wohnort entfernt liegen .904 Hiermit seien oft zu-
sätzliche hohe finanzielle Belastungen verbun-
den . Zum einen wurden hierbei die Unterrichts-
kosten sowie die Kosten für notwendige (An- und 
Ab-) Reisen sowie für eine Unterkunft am Kursort 
angeführt . Mitunter war auch die Auflösung und 
Neugründung (am Kursort) eines Hausstandes 
notwendig . Zum anderen war in einigen Fällen 
auch die Aufgabe bestehender Erwerbstätigkei-
ten erforderlich, sodass es zusätzlich zu einem 
Verdienstausfall kam .

In einer Reihe von Eingaben wurde auch über 
gesundheitliche Probleme und Gefährdungen, 
insbesondere bei schwangeren Ehegattinnen, be-
richtet . Gleiches galt für Fälle, in denen wegen Un-
ruhen oder Bürgerkrieg im Herkunftsland Kurse 
und Prüfungen nicht durchgeführt oder Kurs- und 
Prüfungsorte nicht erreicht werden konnten bzw . 
der Besuch mit Lebensgefahr verbunden war . Ver-
einzelt wurde auch von Fällen berichtet, in denen 
Frauen in muslimisch geprägten Ländern mit Ge-
walt oder dem Tod bedroht wurden, wenn sie 
Sprachkurse besuchen würden .905

Abgesehen von Sprachkursen bestehen ver-
schiedene andere Wege und Angebote für nach-

904 Entsprechende Einzelfälle stammen besonders aus dem 
mittel- und südamerikanischen, dem afrikanischen sowie dem 
südostasiatischen Raum .
905 Die Zahl solcher Fälle könnte erheblich größer sein als zur-
zeit bekannt . Denn Betroffene, wohl fast ausschließlich Frau-
en, könnten nicht nur durch den Kursbesuch, sondern auch 
dadurch Gefahr laufen, bedroht zu werden, dass sie ander-
weitige Hilfe suchen . In den bekannt gewordenen Einzelfäl-
len wurden die Drohungen mit „unislamischem“ Verhalten 
und Kursinhalten begründet .

zugswillige Ehegattinnen und -gatten, Deutsch-
kenntnisse zu erwerben . Neben dem Selbststudi-
um mit Hilfe eines mittlerweile breiten Spektrums 
an Selbstlernmaterialien bietet beispielsweise die 
Deutsche Welle Deutschkurse im Radio an . Zu-
dem stellt sie auch im Internet umfangreiche 
Lernmaterialien zur Verfügung . Einige Betroffene, 
denen die entsprechende Möglichkeit zur Verfü-
gung stand, berichteten auch davon, deutsche 
Fernsehprogramme zur Vorbereitung auf die Prü-
fung genutzt zu haben . Selbstlern- sowie Radio- 
und Fernsehangebote stellen eine gute Alternati-
ve für Personen dar, die bereits sprachliche Vor-
kenntnisse haben, auch wenn diese nur gering 
sind . Erfahrungen aus der Praxis zeigen aber, dass 
insbesondere Analphabeten und Personen, die 
die lateinische Schrift nicht bzw . nicht sicher be-
herrschen, sowie Lernungeübte ohne Präsenz-
sprachunterricht besondere Schwierigkeiten ha-
ben, Deutsch zu lernen.

Die beschriebenen kursunabhängigen Ange-
bote stehen zudem teils nur örtlich begrenzt zur 
Verfügung . Das Internet z . B . ist in vielen Ländern 
über Großstädte hinaus kaum verbreitet . Die für 
die Nutzung notwendige Technik und Infrastruk-
tur steht in vielen Fällen nicht zur Verfügung . 

An den Start Deutsch 1-Tests (Stufe A1 GER) der 
Goethe-Institute nahmen im Jahr 2008906 welt-
weit 60 .111 Personen im Rahmen des Ehegatten-
nachzugs teil; 2009 waren es 44 .964 Personen . 
Nicht separat ausgewiesen werden wiederholte 
Prüfungsteilnahmen, etwa weil eine erste Prü-
fung keinen Erfolg hatte .

Erfolgreich abgeschlossen wurden im Jahr 
2008 insgesamt 66 % aller Prüfungen, 2009 waren 
es 64 % der Prüfungen . Deutliche Unterschiede 
bestanden dabei zwischen sog . internen und ex-
ternen Prüfungsteilnehmenden . Interne Teilneh-
mende haben zur Vorbereitung auf die Prüfung 
einen Sprachkurs ebenfalls bei einem Goethe-Ins-
titut absolviert . Externe Teilnehmende hingegen 
haben sich nicht im Rahmen der Angebote der 
Goethe-Institute vorbereitet, sondern entweder 
bei einem anderen Sprachkursanbieter oder auf 
andere Weise, etwa bei einer Privatlehrkraft oder 

906 Im Jahr 2007 erfolgte noch keine systematische Erfassung .
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im Selbststudium, Deutsch gelernt . Während in 
den Jahren 2008 bzw . 2009 weltweit 78 % bzw . 
72 % der internen Prüfungsteilnehmenden den 
Test erfolgreich ablegten, bestanden ihn im je-
weils gleichen Zeitraum nur 61 % bzw . 60 % der ex-
ternen Teilnehmenden . Bei Letzteren ist im Ge-
gensatz zu internen Teilnehmenden oft nicht si-
chergestellt, dass die Prüflinge bei Prüfungsan-
meldung optimal auf die Prüfung vorbereitet und 
die für die A1-Prüfung erforderlichen Deutsch-
kenntnisse tatsächlich vorhanden sind . Für Perso-
nen, die z . B . bei externen Kursanbietern Deutsch 
lernen oder die sich unabhängig von Kursen vor-
bereiten, ist es oft schwierig, die eigenen Kennt-
nisse vor dem Hintergrund der Prüfungsanforde-
rungen richtig einzuschätzen . Dies wirkt sich ten-
denziell negativ auf die Besteh
Teilnehmergruppe aus .

ensquote dieser 

Im Rahmen der Einzeleingaben an die Beauf-
tragte wurde auch kristisiert, dass zumindest eini-
ge der für die A1-Prüfung verwendeten Prüfungs-
sätze eher auf akademisches Publikum ausgerich-
tet seien und so nicht immer der Lebenswirklich-
keit nachziehender Ehegattinnen und -gatten 
entsprächen, was das Bestehen des Tests zusätz-
lich erschwere . Auch die konkrete Ausgestaltung 
der Prüfungen z . B . mit Stör- und Nebengeräu-
schen oder der Verwendung von ungebräuchli-
chen Umschreibungen, die das Verstehen von ge-
sprochenen Texten erschwerten, wurde bemän-
gelt . Schließlich sei auch das nötige Vokabular 
umfangreicher als zunächst angenommen und 
beinhalte mehrere Wörter mit ähnlicher oder 
gleicher Bedeutung bzw . auch Vokabular, das im 
heutigen Sprachgebrauch nur noch eine nachge-
ordnete Rolle spiele . Die mit diesen Problemschil-

Tabelle 38: Sprachtests A1 Goethe-Institute zum 
Ehegattennachzug – weltweit

Jahr
Prüfungs-

teilnehmer/ 
-innen

Bestehensquote

insgesamt intern extern

2008 60.111 66% 78% 61%

2009 44.967 64% 72% 60%

Quelle: BT-Drs . 16/13978, 17/1112

derungen einhergehenden fachlichen Fragen 
sind im Rahmen einiger Fachgespräche der Beauf-
tragten erörtert worden . Die von der bisherigen 
Struktur der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
A1-Prüfungen teilweise abweichende besondere 
Situation wird im Rahmen regelmäßiger Evaluie-
rung und Anpassung der Prüfungssätze künftig 
verstärkt berücksichtigt . Gleiches gilt auch für die 
regelmäßige Schulung der Lehrkräfte in den Kur-
sen, die nun auch die besondere Situation der teil-
nehmenden Ehegattinen und Ehegatten in den 
Blick nehmen muss . Mögliche Verbesserungen 
greifen entsprechend zeitversetzt . Eine abschlie-
ßende Bewertung ist daher im Moment noch 
nicht möglich . Zu begrüßen ist aber in jedem Fall 
der vielerorts festzustellende Wandel in der Ein-
stellung nachzugswilliger Ehegattinnen und Ehe-
gatten: Viele von ihnen sprechen davon, dass sie 
vor dem Besuch des Sprachkurses schlicht das Ziel 
hatten, zu ihrer Ehegattin oder ihrem Ehegatten 
zu ziehen . Der Deutschkurs, der nicht nur Spra-
che, sondern auch einen ersten Eindruck des künf-
tigen Lebensumfeldes vermittelt, habe dazu ge-
führt, dass sie nun selbstbewusster und besser in-
formiert nach Deutschland einreisten .

Die im Berichtszeitraum geschlossene Koaliti-
onsvereinbarung der Regierungsparteien auf 
Bundesebene907 sieht vor, dass die bereits in der 
16 . Legislaturperiode begonnene Evaluierung der 
Praxis des Sprachnachweiserfordernisses fortge-
setzt und zügig abgeschlossen wird . Entschei-
dend sei, dass es hinreichende Möglichkeiten zum 
Spracherwerb im Ausland gebe . Das Erbringen 
der Sprachnachweise soll zudem organisatorisch 
vereinfacht werden . Die Beauftragte wird die Ent-
wicklung der Deutschlernangebote im Ausland 
und die Umsetzung des Sprachnachweiserforder-
nisses aber auch nach Abschluss der Evaluierung 
weiter beobachten und ggf . Vorschläge für Ver-
besserungen unterbreiten . Wichtig ist es, einen 
möglichst reibungslosen und zügigen Übergang 
vom Sprachkurs im Ausland in Integrationsange-
bote in Deutschland sicherzustellen .

907 Wachstum .Bildung .Zusammenhalt . Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und FDP, 17 . Legislaturperiode .
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2.2.2.2 Rechtsprechung

Die Anwendung der Neuregelung wurde auch 
durch einige Gerichtsentscheidungen beein-
flusst . Der Europäische Gerichtshof entschied am 
25 .5 .2008 in der Rechtssache C-127/08 („Metock“) 
aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens 
des High Courts Irland über die Auslegung eini-
ger Bestimmungen der sog . Unionsbürgerrichtli-
nie .908 U .a . stellte der Gerichtshof fest, dass der 
Nachzug eines drittstaatsangehörigen Familien-
mitglieds einer (freizügigkeitsberechtigten) Uni-
onsbürgerin bzw . eines (freizügigkeitsberechtig-
ten) Unionsbürgers in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie fällt, unabhängig davon ob sich das 
Familienmitglied bereits vorher in einem anderen 
Mitgliedstaat der Union aufgehalten hat .909 Da-
mit fällt auch die erstmalige Einreise eines dritt-
staatsangehörigen Familienmitglieds einer Uni-
onsbürgerin bzw . eines Unionsbürgers in den An-
wendungsbereich des europäischen Freizügig-
keitsrechts .

Der Entscheidung kommt auch für den Ehegat-
tennachzug nach Deutschland Bedeutung zu . 
Denn auch Deutschland ging zwischenzeitlich da-
von aus, dass nur der Nachzug drittstaatsangehö-
riger Ehegattinnen und -gatten von Unionsbürge-
rinnen bzw . -bürgern aus einem anderen Mitglied-
staat nach dem europäischen Freizügigkeitsrecht 
zu beurteilen sei . Der erstmalige Nachzug in die 
Union dagegen wurde nach nationalem Aufent-
haltsrecht beurteilt . Aus Sicht der Beauftragten 
hätte allerdings auch die Anwendung des nationa-
len Aufenthaltsrechts nicht dazu führen dürfen, 

908 Richtlinie 2004/38/EG vom 29 .4 .2004 über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzu-
halten .
909 Hierbei korrigierte der Gerichtshof ausdrücklich seine bis-
herige Rechtsposition: Mit seinem Urteil in der Rechtssache 
C-109/01 (Akrich, Urteil vom 23 .9 .2003) hatte er vertreten, 
dass die Ehegattin bzw . der Ehegatte einer Unionsbürgerin 
oder eines Unionsbürgers nur dann Freizügigkeit genieße, 
wenn sich die Ehegattin oder der Ehegatte bereits vorher 
rechtmäßig in einem (anderen) Mitgliedstaat der Union auf-
gehalten habe . In der Rechtssache C-60/00 (Carpenter) hatte 
der Gerichtshof kurz zuvor (Urteil vom 11 .7 .2002) allerdings 
noch anders entschieden und die Notwendigkeit eines recht-
mäßigen Voraufenthalts in einem anderen Mitgliedstaat der 
Union verneint .

dass von Ehegattinnen bzw . Ehegatten freizügig-
keitsberechtigter Unionsbürgerinnen bzw . Uni-
onsbürger ein Sprachnachweis gefordert wird . 
Denn nach § 30 Satz 3 Nr . 4 AufenthG ist das 
Sprachnachweiserfordernis (§ 30 Abs . 1 Satz 1 Nr . 2 
AufenthG) dann nicht anzuwenden, wenn die Aus-
länderin oder der Ausländer (hier also die Unions-
bürgerin oder der Unionsbürger) – also nicht die 
Ehegattin oder der Ehegatte – wegen seiner 
Staatsangehörigkeit auch für einen Aufenthalt, 
der kein Kurzaufenthalt ist, visumfrei in das Bun-
desgebiet einreisen und sich darin aufhalten darf . 
Dies trifft auf Unionsbürgerinnen und -bürger zu .

Im Ergebnis des Urteils ist das Sprachnach-
weiserfordernis für den Ehegattennachzug bei 
drittstaatsangehörigen Ehegattinnen und -gat-
ten von freizügigkeitsberechtigten Bürgerinnen 
und Bürgern der anderen EU-Mitgliedstaaten je-
denfalls nicht mehr anwendbar .

Auf nationaler Ebene entschied im Berichts-
zeitraum u .a . das Bundesverwaltungsgericht im 
Rahmen einer Sprungrevision zum Sprachnach-
weiserfordernis beim Ehegattennachzug .910 Ge-
klagt hatten eine türkische Staatsangehörige und 
ihre fünf zwischen 1994 und 2006 geborenen Kin-
der . Sie strebten seit Mitte 2007 den Nachzug zum 
türkischen Ehemann und Vater der Kinder in 
Deutschland an . Dieser reiste 1998 ein und war zu-
nächst Asylbewerber . Von 2001 bis 2006 hatte er 
ein Aufenthaltsrecht als Ehemann einer deut-
schen Staatsangehörigen und besitzt inzwischen 
eine Niederlassungserlaubnis . Nach der Schei-
dung von seiner deutschen Ehefrau heiratete er 
Ende 2006 die Mutter seiner Kinder . In den Jahren 
zuvor besuchte er seine Familie in der Türkei regel-
mäßig .

Im Mittelpunkt der Entscheidung des Gerichts 
stand die Frage . ob das Sprachnachweiserforder-
nis mit höherrangigem Recht vereinbar ist . Beson-
ders mit Blick auf den durch Art . 6 GG normierten 
besonderen Schutz für Ehe und Familie wurde die-
se Frage im Berichtszeitraum teils kontrovers dis-
kutiert . Auch die Beauftragte erhielt eine Vielzahl 
von Eingaben, in denen Härten und Verfahrens-
probleme geschildert wurden . Beklagt wurden 

910 BVerwG, Urteil vom 30 .3 .2010, Az .: 1 C 8 .09 .
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dabei vor allem lange Wartezeiten, in denen die 
Ehegattinnen und -gatten getrennt leben muss-
ten . Diese ergaben sich besonders deswegen, 
weil das Erlernen der deutschen Sprache mit dem 
Ziel, die entsprechende Prüfung zu bestehen, in 
vielen Fällen mehrere Monate, z .T . auch längere 
Zeit, in Anspruch nahm . Insbesondere bei nach-
zugswilligen Ehegattinnen und -gatten, die keine 
oder eine nur geringe Schulbildung haben oder 
die zunächst das lateinische Alphabet erlernen 
mussten, traten erhebliche Verzögerungen auf . In 
einigen Fällen konnte der Nachzug dauerhaft 
nicht erfolgen, weil Sprachprüfungen nicht be-
standen wurden . Dies sei vor dem Hintergrund 
des Art . 6 GG nicht zulässig, wurde argumentiert .

Das Gericht geht in seinem Urteil hingegen da-
von aus, dass die Neuregelung insgesamt mit hö-
herrangigem Recht, insbesondere mit Art . 6 GG, 
der Familiennachzugsrichtlinie911 und Art . 8 EMRK, 
vereinbar ist . Ein im Einzelfall notwendiger, ver-
fassungsrechtlich gebotener Interessenausgleich 
könne einfachgesetzlich, z . B . durch die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Spra-
cherwerbs (§ 16 Abs . 5 AufenthG) erreicht werden . 
Namentlich nennt das Gericht diesbzgl . Fälle, in 
denen dem nachzugswilligen Ehegatten der Spra-
cherwerb aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen in angemessener Zeit nicht möglich und 
zugleich dem in Deutschland lebenden Ehegat-
ten die Herstellung einer ehelichen Lebensge-
meinschaft außerhalb des Bundesgebiets nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist .912

Welche Zeitdauer für den Spracherwerb beim 
Ehegattennachzug angemessen und zumutbar 
ist, könne – so das Gericht im Ergebnis – nur unter 
Berücksichtigung der konkreten Umstände des 
Einzelfalles abschließend festgestellt werden . 

911 Richtlinie 2003/86/EG vom 22 .9 .2003 betreffend das Recht 
auf Familienzusammenführung .
912 Das OVG Berlin-Brandenburg hatte in seinem Urteil vom 
28 .4 .2009 (Az .: 2 B 6 .08) diesbzgl . vor allem auch Fälle ange-
sprochen, in denen auch die Kinder der deutschen Ehegattin 
bzw . des -gatten – etwa aus erster Ehe – wegen der Herstel-
lung der ehelichen Gemeinschaft im Ausland das Bundesge-
biet verlassen müssten oder der deutsche Staatsangehörige 
gezwungen wäre, sich zwischen der häuslichen Gemein-
schaft mit seiner ausländischen Ehepartnerin bzw . mit seinem 
ausländischen Ehepartner und dem weiteren Umgang mit 
seinem in Deutschland lebenden Kind zu entscheiden .

Auch mit Blick auf die nach Art . 8 Familiennach-
zugsrichtlinie zulässigen Wartefristen sei hier in 
aller Regel aber ein Zeitraum von etwa zwei bis 
drei Jahren anzunehmen, sofern nicht besonders 
schutzwürdige Umstände vorlägen .

Das Gericht geht auch davon aus, dass das 
Sprachnachweiserfordernis mit der Familiennach-
zugsrichtlinie im Einklang steht .913 Eine Vorlage 
beim Europäischen Gerichtshof hielt das Gericht 
nicht für erforderlich . Insbesondere könne das im 
deutschen Recht als Nachzugsvoraussetzung vor-
gesehene Erreichen eines bestimmten Sprachni-
veaus unter den in Art . 7 Abs . 2 Unterabs . 1 der 
Richtlinie verwendeten Terminus der „Integrati-
onsmaßnahme“ gefasst werden .914 

Hinsichtlich der für den Zuzug gesetzlich ge-
forderten Fähigkeit, sich auf einfache Art in deut-
scher Sprache zu verständigen, geht das Gericht 
in seinem Urteil davon aus, dass die Ehegattin 
bzw . der Ehegatte mündliche und schriftliche 
Kenntnisse der deutschen Sprache auf der Kom-
petenzstufe A1 GER benötigt . Die zu diesem Punkt 
im Berichtszeitraum geführte Diskussion schlug 
sich auch in einer Reihe von Eingaben an die Be-
auftragte nieder . Die Petentinnen bzw . Petenten 
gingen darin insbesondere davon aus, dass das in 
der Praxis der Konsulate und Botschaften zugrun-
de gelegte Sprachniveau A1 GER höher sei, als die 
vom Gesetzgeber normierte Anforderung bzw . 
dass die konkreten Anforderungen in den Tests 
über dem gesetzlich beabsichtigten Standard lie-
gen . Hintergrund war vor allem die Gesetzesbe-
gründung, in der der Gesetzgeber die neue An-
forderung als Fähigkeit beschreibt, „sich auf zu-
mindest rudimentäre Weise im Gastland zu ver-
ständigen .“

Die Frage, auf welche Weise der Nachweis der 
erforderlichen Deutschkenntnisse erfolgen kann, 
sprach das Gericht in seinem Urteil nicht an . Hier 
hatte im Berichtszeitraum das Oberverwaltungs-

913 Die aktuelle Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 4 .3 .2010) 
in der Rechtssache C-578/08 (Chakroun) ist nicht ausdrücklich 
angesprochen .
914 Anders noch Funke-Kaiser, Michael: Das Erfordernis deut-
scher Sprachkenntnisse des nachziehenden Ehegatten, in: In-
fAuslR 1/2010, S . 9 ff . sowie Gutmann, Rolf: Familiennachzug 
und Sprachkenntnisse, in: ZAR 2010, S . 90 ff .
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gericht Berlin-Brandenburg entschieden,915 dass 
dieser nicht auf die Vorlage des entsprechenden 
Zertifikats des Goethe-Instituts oder seiner Ko-
operationspartner beschränkt sei . Damit wider-
sprach das Oberverwaltungsgericht auch einer 
in vielen Schreiben an die Beauftragte beschrie-
benen Praxis, nach der Antragstellerinnen und 
Antragsteller ihren Visumsantrag nur dann abge-
ben konnten, wenn das Sprachzertifikat bereits 
beigefügt war . Ihnen bleibe dadurch die Mög-
lichkeit weitgehend verschlossen, ihre Sprach-
kenntnisse auf andere Weise zu belegen . Diese 
Praxis sei auch mit Blick auf die Eröffnung des 
Rechtswegs nicht unproblematisch, denn der An-
trag werde ohne Zertifikat nicht entgegenge-
nommen und auch nicht (abschlägig) beschie-
den . Das Auswärtige Amt sieht in den einschlägi-
gen Vorschriften mittlerweile vor, dass der Nach-
weis auch anderweitig, bei Antragstellerinnen 
und Antragstellern, die offensichtlich über die er-
forderlichen Sprachkenntnisse verfügen, z . B . 
auch im Rahmen der persönlichen Vorsprache 
bei den Konsularmitarbeiterinnen und -mitarbei-
tern, erbracht werden kann . Anträge sind von 
den Botschaften und Kosulaten auf Verlangen 
auch dann anzunehmen, wenn kein Sprachzerti-
fikat beigefügt ist .

Letzteres kann auch dazu beitragen, die Zeit 
zwischen dem Spracherwerb im Ausland und der 
Erweiterung der Deutschkenntnisse nach Einrei-
se zu verkürzen . Weil der Visumsantrag im Übri-
gen bereits geprüft werden kann, verringert sich 
insgesamt die nach Einreichung des Sprachnach-
weises notwendige Bearbeitungszeit . Aus integ-
rationspolitischer Sicht ist dies sehr wichtig . Denn 
bei Visumsverfahren, die nach Abschluss des Kur-
ses bzw . nach der Sprachprüfung im Herkunfts-
land über längere Zeit andauern, besteht die Ge-
fahr, dass gerade erworbene Deutschkenntnisse 
wieder verloren gehen . Denn solange die auslän-
dische Ehegattin bzw . der ausländische Ehegatte 
noch nicht in Deutschland ist, wird die gerade er-
lernte Sprache im Regelfall kaum angewandt . Aus 
diesem Grund muss aus integrationspolitischer 
Sicht sichergestellt sein, dass das Visumverfahren 

915 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 28 .4 .2009, Az .: 
2 B 6 .08 .

auf die erforderliche Dauer beschränkt bleibt und 
alle Potenziale für Verfahrensverkürzungen aus-
geschöpft werden .

2.2.3 Parlamentarische Befassung

Die Neuregelung war auch Gegenstand parla-
mentarischer Befassung . Neben einem Antrag, 
der im Schwerpunkt auf administrative Änderun-
gen und Anpassungen der Regelung abzielte,916 
waren es im Berichtszeitraum vor allem parla-
mentarische Fragen an die Bundesregierung, mit 
denen insbesondere die praktischen Auswirkun-
gen und Probleme der Neuregelung thematisiert 
wurden . In diesem Zusammenhang sagte die Bun-
desregierung auch eine Evaluierung der Praxis 
des Sprachnachweises zu .917 Mit dieser wurde im 
Berichtszeitraum begonnen .

2.3  Besondere aufenthaltsrechtliche  

Regelungen für Jugendliche und  

Heranwachsende

2.3.1  Eigenständige Aufenthaltsverfestigung 

mit Aufenthaltserlaubnis

Eines der Probleme im Bereich der aufenthalts-
rechtlichen Verfestigung in die Niederlassungser-
laubnis besteht darin, dass gerade Jugendliche 
von ihren gesetzlich vorgesehenen Möglichkei-
ten zu wenig Gebrauch machen . Mitunter sind al-
lein fehlende Informationen der Grund dafür, dass 
der wichtige Integrationsschritt nicht vollzogen 
wird . Auf Anregung der Beauftragten sieht die All-
gemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthalts-
gesetz vor, dass künftig die Ausländerbehörden 
ausländische Jugendliche, die voraussichtlich die 
Voraussetzungen für die Erteilung einer Nieder-
lassungserlaubnis nach § 35 AufenthG erfüllen, 
kurz vor ihrem 16 . Geburtstag schriftlich über die-
se Antragsmöglichkeit informieren .918 Damit wird 

916 Antrag der FDP-Bundestagsfraktion, BT-Drs . 16/11753 .
917 Vgl . insbesondere Antwort der Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drs . 
16/9722 (Frage 5) .
918 Vgl . AVV AufenthG Nr . 35 .0 .3 .
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die Praxis einiger weniger Ausländerbehörden 
bundesweit zur Regel .

Die Beauftragte hatte in ihrem letzten Be-
richt919 darüber hinaus darauf hingewiesen, dass 
es bei der integrationspolitisch bedeutsamen 
Möglichkeit der eigenständigen Aufenthaltsver-
festigung von ausländischen Kindern bzw . Heran-
wachsenden im humanitären Bereich nach § 26 
Abs . 4 Satz 4 AufenthG i .V .m . § 35 Abs . 1 AufenthG 
zu erheblichen Anwendungs- und Auslegungs-
problemen gekommen ist . Dieser Befund wurde 
im Berichtszeitraum nicht nur durch zahlreiche an 
die Beauftragte gerichtete Einzeleingaben, son-
dern auch durch Entscheidungen von Verwal-
tungs- und Oberverwaltungsgerichten bestä-
tigt .920 Gerade im humanitären Bereich ist die Er-
teilung der Niederlassungserlaubnis in der Praxis 
oftmals die Voraussetzung für eine spätere Ein-
bürgerung .

Im Rahmen der Verhandlungen zu der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthalts-
gesetz wurde die Frage der Erteilung der Nieder-
lassungserlaubnis nach § 26 Abs . 4 AufenthG zwi-
schen den Vertreterinnen und Vertretern von 
Bund und Ländern vertieft erörtert und soweit 
wie möglich geklärt .921 Die Ergebnisse lassen sich 
im Wesentlichen dahingehend zusammenfassen, 
dass für ausländische Kinder bzw . Heranwachsen-
de, die eine Aufenthaltserlaubnis nach Kapitel 2 
Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

n fünf Jahre des nach § 26 Abs . 4 AufenthG „er-
rechneten Besitzes“ einer Aufenthaltserlaub-
nis aus humanitären Gründen („Voraufent-
haltszeit“) ausreichen, um in den Anwen-
dungsbereich von § 35 Abs . 1 AufenthG zu ge-
langen,

n das anzurechnende Asylverfahren der Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis aus humanitä-
ren Gründen zeitlich nicht unmittelbar voran-
gegangen sein muss,

919 7 . Lagebericht, Kapitel III .2 .1 .2, S . 149 ff .
920 Vgl . etwa VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 
19 .5 .2008, Az .: 11 S 942/08, in: InfAuslR 7/8/2008, S . 300-301 
und zusammenfassend Hubert Heinhold, ZAR 5/6/2008, 
S . 161-169 .
921 Vgl . ebd . Nr . 26 .4 .8, 26 .4 .10 und 35 .1 .1 .3 .7 .

n in den Fällen, in denen kraft Gesetzes die An-
rechnung von Besitzzeiten einer Aufenthalts-
befugnis oder Duldung vor dem 1 .1 .2005 (§ 102 
Abs . 2 AufenthG) oder einer Aufenthaltsge 
stattung (§ 26 Abs . 4 Satz 3 AufenthG), auf die  
notwendige „Voraufenthaltszeit“ angeordnet 
wird, dieser Zeitraum unabhängig von einer et-
waigen Unterbrechung beispielsweise durch 
den Besitz einer Duldung nach § 60a AufenthG 
anzurechnen ist („unschädliche Unterbre-
chung“)922 und

n im Übrigen Zeiten des Besitzes einer Duldung 
nach § 60a AufenthG nicht anrechenbar sind 
und darüber hinaus dazu führen, dass die vor 
der Erteilung dieser Duldung erreichten anre-
chenbaren Zeiten nicht mehr angerechnet 
werden können („schädliche Unterbrechung“); 
Unterbrechungen des rechtmäßigen Aufent-
haltes, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, 
sollen jedoch nach Maßgabe des § 85 AufenthG 
außer Betracht bleiben; sie sind damit un-
schädlich, aber nicht anrechenbar .

Ferner wurde zu der in § 35 Abs . 1 Nr . 3 Auf-
enthG geforderten Lebensunterhaltssicherung  
in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift fest-
gelegt, dass der Bezug von Ausbildungsförde-
rung den Lebensunterhalt sichert . Dies war mit 
Blick auf die Ziele der 22 . Novelle des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes notwendig gewor-
den .923 Mit diesen Festlegungen, die zahlreiche 

922 Vgl . auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
10 .11 .2009, Az .: 1 C 24/08, das für einen Einzelfall betont, dass 
jedenfalls, wenn nach § 53 Abs . 6 AuslG ein Abschiebungshin-
dernis zuerkannt worden ist, es erforderlich ist, dass die Zei-
ten des Besitzes einer Duldung oder Aufenthaltsbefugnis 
nach § 102 Abs . 2 AufenthG ebenso wie die Zeiten des Besitzes 
einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen nach  
§ 26 Abs . 4 Satz 1 AufenthG grundsätzlich nahtlos ineinander 
übergehen und dass § 85 AufenthG gegen den Wortlaut da-
hingehend zu verstehen ist, dass er auch Unterbrechungen in 
Zeiten des Titelbesitzes erfasst . Eine nähere Auseinanderset-
zung zu der Frage des „grundsätzlich“ nahtlosen Übergangs 
unterbleibt, da sie nicht notwendig ist . Aus Sicht der Beauf-
tragten spricht insbesondere der vom Gesetzgeber für not-
wendig erachtete Ausschluss der Anrechnungsmöglichkeit in 
§ 104a Abs . 1 Satz 3 AufenthG für die Auslegung in der Verwal-
tungsvorschrift .
923 Vgl . ebd . Nr . 2 .3 .1 .4 .
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Anwendungsprobleme aufgegriffen haben, dürf-
te der Übergang für Kinder und Heranwachsende 
mit einer befristeten humanitären Aufenthaltser-
laubnis in die Niederlassungserlaubnis erleichtert 
worden sein . Dies wird gerade für Ausländerinnen 
und Ausländer, die von der Bleiberechtregelung 
der Konferenz der Innenminister und -senatoren 
oder der gesetzlichen Altfallregelung profitieren 
konnten und im Ergebnis eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 23 Abs . 1 AufenthG erhalten haben, 
wichtig werden .

Ein in den letzten Jahren verstärkt auftreten-
des Problem konnte bisher nicht gelöst werden: 
§ 26 Abs . 4 Satz 3 AufenthG erlaubt – abweichend 
von § 55 Abs . 3 AsylVfG – die Anrechnung des der 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vorangegan-
genen Asylverfahrens auf die notwendige Vorauf-
enthaltsfrist für die Niederlassungserlaubnis . In 
Fällen, in denen ein Asylfolgeantrag zur Durchfüh-
rung eines weiteren Asylverfahrens (Folgeverfah-
ren) führt, entstehen oftmals Konstellationen, in 
denen danach nur die Zeiten des der Erteilung des 
humanitären Aufenthaltsrechts vorangegange-
nen Asylfolgeverfahrens auf die notwendige Vor-
aufenthaltszeit angerechnet werden können . Das 
Asylfolgeverfahren ist jedoch zumeist wesentlich 
kürzer als das Asylerstverfahren, das dann bei der 
Anrechnung unberücksichtigt bleibt . In Fällen 
hingegen, in denen der Asylfolgeantrag nicht zur 
Durchführung eines weiteren Asylverfahrens 
führt, der Asylfolgeantrag also als „unbeachtlich“ 
abgelehnt wird, bleiben die Zeiten des längeren 
Asylerstverfahrens anrechenbar . Dieses Ergebnis 
erscheint aus Sicht der Beauftragten unbillig: Ein 
beachtlicher Asylfolgeantrag sollte nicht dazu 
führen, dass die Anrechenbarkeit eines anderen 
Asylverfahrens gesperrt wird und die aufenthalts-
rechtliche Verfestigung in aller Regel hinausgezö-
gert wird .

Die Beauftragte würde es deshalb begrüßen, 
wenn dem Ziel des Gesetzgebers, Personen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 
Gründen und langen Voraufenthaltszeiten einen 
zügigen Übergang in die Niederlassungserlaubnis 
zu ermöglichen, besser entsprochen würde . Eine 
vertretbare Lösung könnte darin bestehen, die 
Addition aller Asylverfahrenszeiten (im Sinne von 

beachtlichen Asylanträgen) im Rahmen einer 
künftigen Änderung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zu ermöglichen . Nicht berück-
sichtungsfähig blieben dann die Zeiten nach der 
Stellung eines Asylfolgeantrags bis zur Ablehnung 
der Durchführung eines weiteren Asylverfahrens 
nach § 71 Abs . 4 AsylVfG – also die Zeiten der Prü-
fung von im Ergebnis unbeachtlichen Asylanträ-
gen – und Duldungszeiten nach § 60a AufenthG .

2.3.2  Absehen bzw. Modifizierung von  

Erteilungsvoraussetzungen

Im Aufenthaltsgesetz werden an einigen Stel-
len rechtliche Erleichterungen festgelegt, die 
dazu beitragen sollen, Ausländerinnen und Aus-
ländern, die sich in einer Ausbildung befinden 
oder die Voraussetzungen hierfür erwerben, ei-
nen Aufenthaltstitel erteilen zu können . Wer als 
Ehegatte in einer ehelichen Lebensgemeinschaft 
lebt und sich in einer Ausbildung befindet, die zu 
„einem anerkannten schulischen oder berufli-
chen Bildungsabschluss“ führt, muss nach § 9 
Abs . 3 Satz 2 AufenthG nicht 60 Monate Pflichtbei-
träge oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung nachweisen, um eine Nieder-
lassungserlaubnis zu erhalten . Für Heranwach-
sende gilt nach § 35 Abs . 1 Nr . 3 AufenthG dassel- 
be hinsichtlich der eigenständigen Sicherung des 
Lebensunterhalts . Wer eine Ausbildung in einem 
„anerkannten Lehrberuf“ durchläuft oder eine 
„staatlich geförderte Berufsvorbereitungsmaß-
nahme“ absolviert, dem kann zur Vermeidung ei-
ner Härte nach § 104a Abs . 6 Nr . 1 AufenthG im Rah-
men der gesetzlichen Altfallregelung eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 23 Abs . 1 Satz 1 AufenthG er-
teilt werden, ohne den Nachweis der Sicherung 
des Lebensunterhalts führen zu müssen .

Die zitierten Regelungen sind uneinheitlich 
formuliert und noch von der Zeit der Gastarbeiter-
anwerbung geprägt . So wird etwa der Besuch ei-
ner Hochschule durch eine Ausländerin bzw . ei-
nen Ausländer als Ausbildungsmöglichkeit nicht 
genannt und kann insoweit vom Wortlaut der Vor-
schriften nicht berücksichtigt werden . Aus Sicht 
der Beauftragten sollte in den genannten Para-
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grafen deshalb eine einheitliche Formulierung 
gefunden werden, die außerdem sicherstellt, 
dass auch der Besuch einer Hochschule oder das 
Absolvieren eines Berufsgrundbildungsjahrs zu ei-
ner Privilegierung im Sinne der genannten Vor-
schriften führen . Dies würde der heutigen Lebens-
realität vieler Ausländerinnen und Ausländer bes-
ser entsprechen . Die in der Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift vorgenommene Festlegung, dass 
Ausbildungsförderung den Lebensunterhalt si-
chert, hat die gesamte Problematik im Ergebnis 
gleichwohl deutlich entschärft . 

2.4 „Verwurzelungsfälle“ im Aufenthaltsgesetz

Im Aufenthaltsgesetz spielen insbesondere im 
Abschnitt zum Aufenthalt aus völkerrechtlichen, 
humanitären und politischen Gründen Fragen der 
tatsächlichen „Verwurzelung“ von Betroffenen 
eine große Rolle . Es geht im Kern darum, wie eine 
faktisch vollzogene Integration aufenthaltsrecht-
lich zu würdigen ist . In der Praxis geht es zumeist 
um die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs . 5 AufenthG an bisher geduldete Perso-
nen . Die Fragen spielen aber auch bei der Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs . 4 
Satz 2 AufenthG oder bei Duldungen nach § 60a 
AufenthG eine Rolle . Auf die Anwendung bzw . 
Auslegung der aufenthaltsrechtlichen Regelun-
gen wirken in Verwurzelungsfällen insbesondere 
Art . 1 Abs . 1, 2 Abs . 2 Satz 2, 6 GG und Art . 8 EMRK 
sowie das aus dem Rechtsstaatsprinzip in Art . 20 
Abs . 3 GG abzuleitende Verhältnismäßigkeitsprin-
zip ein . 

Die zahlreichen in den letzten Jahren be-
schlossenen an Stichtagen zu einer Mindestauf-
enthaltsdauer im Bundesgebiet orientierten Blei-
berechtsregelungen der Konferenz der Innenmi-
nister und -senatoren (IMK) sowie die gesetzli-
chen Altfallregelungen nach §§ 104a und 104b 
AufenthG haben die Problematik bei der Anwen-
dung des § 25 Abs . 5 AufenthG etwas entschärfen 
können . Gleichwohl ergibt bereits ein Blick in die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte zu Art . 8 EMRK bzw . der 
deutschen Verwaltungsgerichte zu § 25 Abs . 5 
AufenthG, dass typisierbare Konstellationen wie-

derkehren . So sind z . B . viele Heranwachsende 
teilweise über Jahre in Deutschland geduldet 
worden, weil sie und ihre Eltern von dem Her-
kunftsstaat der Eltern nicht aufgenommen wur-
den (Libanon, Syrien, Kosovo, Vietnam) oder über 
Jahre eine Abschiebung aus tatsächlichen Grün-
den nicht möglich war (z . B . Somalia) . Den Ver-
waltungen und Gerichten ist es aus Sicht der Be-
auftragten nicht durchgängig gelungen, diese 
Einzelfälle über die Anwendung des bestehen-
den Rechts befriedigend zu lösen .924 

Mit Urteil vom 27 .1 .2009925 hat das Bundesver-
waltungsgericht entschieden, dass eine „außer-
gewöhnliche Härte“ im Sinne von § 25 Abs . 4 
Satz 2 AufenthG in Verwurzelungskonstellationen 
vorliegen kann . Es hat dabei auf die Achtung des 
Privatlebens abgestellt und die absolute Dauer 
des Aufenthalts im Bundesgebiet zum Ausgangs-
punkt seiner Überlegungen genommen . Es bleibt 
abzuwarten, ob das Bundesverwaltungsgericht 
diese Überlegungen auf die Beurteilung des Vor-
liegens von rechtlichen Gründen, welche die Aus-
reise im Sinne des § 25 Abs . 5 Satz 1 AufenthG  
ausschließen oder als unzumutbar erscheinen 
lassen,926 übertragen wird . Soweit die Ausreise 
rein technisch möglich ist, entstehen die Proble-
me bei der Auslegung von § 25 Abs . 5 AufenthG in 
der Praxis regelmäßig bei der Frage, inwieweit in-
landsbezogene Vollstreckungshindernisse vorlie-
gen, die eine Ausreise oder Abschiebung recht-
lich unmöglich bzw . unzumutbar machen . In der 
Rechtsprechung zeichnet sich aus Sicht der Be-
auftragten die Tendenz ab, dass für in Deutsch-
land geborene oder als minderjährig eingereiste 

924 Vgl . den Überblick zur Rechtsprechung Benassi, Günter: 
Die Bedeutung der humanitären Aufenthaltsrecht des § 25 
Abs . 4 und 5 AufenthG im Lichte des Art . 8 EMRK, in: InfAus-
lR 10/2006, S . 397-404, Thym, Daniel: Humanitäres Bleibe-
recht zum Schutz des Privatlebens?, in: InfAuslR 4/2007, S . 133-
140 und VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 3 .11 .2008, 
Az .: 11 S 2235/08 sowie für die Zahlen in der BT-Drs . 16/14088: 
Am 31 .8 .2009 lebten – nachdem ca . 60 .000 ehemals Gedul-
dete eine Aufenthaltserlaubnis nach der IMK-Bleiberechtsre-
gelung und der gesetzlichen Altfallregelung der §§ 104a und 
104b AufenthG erhalten haben – von knapp 95 .000 Gedul-
deten ca . 60 .000 seit mehr als sechs Jahren in der Bundesre-
publik .
925 Az .: 1 C 40/07 .
926 BVerwG, Urteil vom 27 .6 .2006, Az .: 1 C 14/05, Rn . 15 und 17, 
juris .
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Ausländerinnen und Ausländer, die auf Grund ih-
rer individuellen Entwicklung faktisch als „Inlän-
der“ anzusehen sind, die Ausreise als „rechtlich 
unmöglich“ im Sinne des § 25 Abs . 5 AufenthG an-
gesehen werden kann . 

Es wird eine Abwägung zwischen der Entfrem-
dung vom Herkunftsland und der erfolgten Integ-
ration in Deutschland durchgeführt, wobei sich 
Letztere an Kriterien wie den Kenntnissen der 
deutschen Sprache, familiären Kontakte in 
Deutschland, Schulbesuch bzw . -erfolg, Absolvie-
rung einer Ausbildung, eigenständiger Sicherung 
des Lebensunterhalts und dem Nichtvorliegen 
strafrechtlicher Verurteilungen misst .927 Es treten 
aber auch Fälle auf, in denen die beschriebene Ab-
wägung mit Blick auf die erfolgte „Entwurzelung 
vom Herkunftsland“ deswegen Schwierigkeiten 
bereitet, weil die betroffenen Personen entweder 
in Deutschland geboren sind oder sich nur kurz 
(bzw . nie) im Herkunftsland ihrer Eltern aufgehal-
ten haben . In solchen Fällen passt das Bild der Ent-
wurzelung zu der Biografie des „faktischen Inlän-
ders“ nicht oder könnte allenfalls in dem Beherr-
schen der Sprache der Eltern gesehen werden, 
was fernliegend ist . Aus Sicht der Beauftragten le-
gen die Formulierungen in Art . 8 EMRK nahe, dass 
bei der Prüfung der Frage, ob ein EMRK-widriger 
Eingriff in das Privatleben vorliegt, die Bewertung 
der Situation mit Blick auf bestehenden persönli-
chen, sozialen und familiären Bindungen des Be-
troffenen im Aufenthaltsstaat sowie die mit der 
Aufenthaltsbeendigung verfolgten Interessen 
des Aufenthaltsstaates im Zentrum steht .

Vor dem Hintergrund der skizzierten Tenden-
zen und der verfassungsrechtlich problemati-
schen Regelung in § 104b AufenthG928 begrüßt die 
Beauftragte Überlegungen in den Bundeslän-
dern, die typisierbaren Konstellationen im Aufent-
haltsgesetz klar zu regeln . So hatte das Land Nie-
dersachsen Ende des Jahres 2009 erneut vorge-
schlagen, in den humanitären Abschnitt des Auf-
enthaltsgesetzes eine Regelung einzufügen, die 
für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen 

927 Vgl . zur Entwicklung der Rechtsprechung Stiegeler, Peter: 
Wer ist „verwurzelt“? Aufenthaltsrechte zum Schutz des Pri-
vatlebens, in: Asylmagazin 4/2010, S . 103-107 .
928 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .2 .2 .7 .2, S . 161-163 .

und Ausländer, die in Deutschland geboren oder 
minderjährig eingereist sind, die Erteilung einer 
von ihren Eltern unabhängigen Aufenthaltser-
laubnis vorsieht . Es soll ein Anspruch auf Erteilung 
bestehen, wenn auf Grund des bisherigen Lebens-
weges des Heranwachsenden gewährleistet er-
scheint, dass die Integration in die Lebensverhält-
nisse der Bundesrepublik Deutschland weiterhin 
gelingt . Als weitere Erteilungsvoraussetzungen 
werden die bereits existierenden Wiederkehrre-
gelungen in § 37 Abs . 1 bis 3 AufenthG in Bezug ge-
nommen . Begünstigt würden damit Jugendliche 
bzw . Heranwachsende, die das 15 ., aber noch 
nicht das 21 . Lebensjahr vollendet haben,

n wenn ein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutsch-
land von acht Jahren vorliegt, 

n ein erfolgreicher Schulbesuch von sechs Jah-
ren Dauer nachgewiesen oder im Bundesge-
biet ein anerkannter Schulabschluss erworben 
wurde und

n eine günstige Integrationsprognose abgege-
ben werden kann .

Für die Praxis der Ausländerbehörde bietet der 
niedersächsische Vorschlag zahlreiche Vorteile: 
Er ist als allgemeine Regelung stichtags-unabhän-
gig konzipiert . Anders als § 104b AufenthG müsste 
auch nicht mehr auf die Ausreise der Eltern ge-
drängt werden, bevor dem integrierten minder-
jährigen Kind bzw . dem Heranwachsenden eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann . Ferner 
würden ggf . vorliegende Täuschungshandlungen 
der Eltern nicht mehr ihren Kindern zugerechnet . 
Der Vorschlag ist also in dreifacher Hinsicht „el-
tern-unabhängig“ . Bei Vollendung des 18 . Lebens-
jahrs des Kindes könnten die Eltern sich nicht 
mehr auf ihre Stellung als Eltern eines minderjäh-
rigen Bleibeberechtigten berufen . Sie würden nur 
dann weiterhin in Deutschland geduldet werden, 
wenn andere Abschiebungsverbote bzw . Ausrei-
sehindernisse vorlägen . Die begünstigten Heran-
wachsenden müssten mit Vollendung des 18 . Le-
bensjahrs regelmäßig durch Vorlage eines Passes 
ihre Identität klären . 

Die Bundesländer haben sich bisher nicht dar-
auf verständigen können, den niedersächsischen 
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Vorschlag zu unterstützen . Die Beauftragte wür-
de eine Einigung begrüßen, die sich an den unter 
schwierigen aufenthalts- und sozialrechtlichen 
Bedingungen erbrachten Integrationsleistungen 
der geduldeten Kinder orientiert .

2.5  Sperrwirkung gegen die Erteilung eines  

Aufenthaltstitels

In § 10 Abs . 3 Satz 3 erster Halbsatz AufenthG ist 
u .a . vorgesehen, dass, wenn der Asylantrag des 
Betroffenen zuvor nach § 30 Abs . 3 des Asylverfah-
rensgesetzes qualifiziert als „offensichtlich unbe-
gründet“ abgelehnt worden ist, allein im Falle des 
Vorliegens eines Anspruchs auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels, dieser vor einer Ausreise aus 
dem Bundesgebiet erteilt werden darf .929 Das 
Bundesverwaltungsgericht hat nun entschieden, 
dass ein „auf Null“ reduziertes Ermessen keinen 
Anspruch im Sinne dieser Vorschrift darstellt .930 
Eindeutig ist auch, dass der subsidiäre Schutz ge-
mäß der Richtlinie 2004/83/EG, der in § 25 Abs . 3 
AufenthG als Regelanspruch („soll“) ausgestaltet 
ist, bereits aus europarechtlichen Gründen von 
der Sperrwirkung nicht erfasst wird .931 

Höchstrichterlich noch nicht entschieden ist, 
ob oder in welchen Konstellationen von Regelan-
sprüchen oder Ansprüchen auf Grund von Sollvor-
schriften auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
– also z . B . für §§ 25 Abs . 5 Satz 2 oder in 104a Abs . 1 
Satz 1 AufenthG – die Sperrwirkung greift . Insbe-
sondere mit Blick auf die als „Verwurzelungsfälle“ 
geschilderten Problemlagen hielte es die Beauf-
tragte für integrationspolitisch schwer vertret-
bar, wenn Regelansprüche oder Ansprüche auf 
Grund von Sollvorschriften wie Ermessenregelun-
gen behandelt würden . In vielen Fällen geriete 
dann die jeweils vor der Erteilung des Aufenthalts-
titels zu bewerkstelligende Ausreise zu einer rei-
nen Formsache . Außerdem sind Fallkonstellatio-

929 Vgl . BVerwG, Urteil vom 25 .8 .2009, Az .: 1 C 30/08, das fest-
stellt, dass die Regelung nur auf Ablehnungen Anwendung 
findet, die nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes, 
also nach dem 1 .1 .2005, bestandskräftig geworden sind .
930 Vgl . BVerwG, Urteil vom 16 .12 .2008, Az .: 1 C 37/07 .
931 Vgl . insoweit lediglich klarstellend § 10 Abs . 3 Satz 3, zwei-
ter Halbsatz AufenthG .

nen z . B . im Falle von Alleinerziehenden mit meh-
reren Kindern denkbar, in denen eine Ausreise 
rechtlich nicht möglich sein wird, weil sie unzu-
mutbar wäre .

2.6  Bleiberechtsregelung der Konferenz der 

Innenminister/-innen und -senatoren/-innen 

(IMK) und die gesetzliche Altfallregelung

In ihrem letzten Bericht hat die Beauftragte 
beide Regelungen vorgestellt, die Personen be-
günstigen, die seit mehreren Jahren im Bundesge-
biet im Besitz einer Duldung waren .932 Jenseits der 
Antworten der Bundesregierung auf die zahlrei-
chen parlamentarischen Anfragen zur Bleibe-
rechtsregelung der IMK und zur gesetzlichen Alt-
fallregelung933 sind im Berichtszeitraum aus Sicht 
der Beauftragten folgende Punkte von Interesse .

Die Mehrzahl der „Kettenduldungsfälle“ wur-
de im Rahmen der gesetzlichen Altfallregelung 
gelöst . Die Einführung des Regelanspruchs auf 
eine Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ in § 104a 
Abs . 1 Satz 1 AufenthG hat sich grundsätzlich be-
währt . Die Feststellung aus dem letzten Lagebe-
richt hat sich bestätigt, dass eine Arbeitsplatzsu-
che mit einem Aufenthaltstitel bessere Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt eröffnet . 

Das „ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktli-
chen Unterstützung für Bleibeberechtigte und 
Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt“ för-
dert als Sonderprogramm im Rahmen des Bun-
desprogramms XENOS im Zeitraum von Oktober 
2008 bis Oktober 2010 bundesweit 43 Projektver-
bünde, davon neuen in den neuen Ländern . Die 
Projektangebote umfassen Förderangebote wie 
Spracherwerb, Beratung, Qualifizierung und Ver-
mittlung für Teilnehmende der Zielgruppe sowie 
Information und Sensibilisierung von Unterneh-
men und Arbeitsmarktakteuren . Für eine erste 
Förderrunde steht ein Gesamtvolumen von rd . 34 
Mio . €, davon knapp 19 Mio . € aus Mitteln des Eu-

932 7 . Lagebericht, Kapitel II .2 .2 .7 .1 . und II 2 .2 .7 .2, S . 160 ff .
933 Vgl . jüngst die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Sevim Dag-
delen weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke, BT-
Drs . 17/764 vom 22 .2 .2010 m .w .N .
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ropäischen Sozialfonds und rund 12 Mio . € aus 
Haushaltsmitteln des Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales zur Verfügung .Positive Rückmel-
dungen kamen dazu aus dem „Netzwerk Bleibe-
recht“ . Erste Ergebnisse zeigen, dass auch bei der 
Zielgruppe mit Vermittlungshemmnissen Be-
schäftigungschancen eröffnet wurden und über 
die Beratungsnetzwerke erfolgreich in Beschäfti-
gung oder Ausbildung vermittelt werden konnte . 

Rechtlich umstritten war insbesondere die so-
genannte „Sippenhaftregelung“ in § 104a Abs . 3 
AufenthG . Sie normiert, dass Verurteilungen eines 
Familienmitglieds zu einer Strafe wegen vorsätz-
lich begangener Straftaten ab einer gewissen 
Höhe (§ 104a Abs . 1 Satz 1 Nr . 6 AufenthG) regelmä-
ßig zum Ausschluss aller in der häuslichen Ge-
meinschaft lebenden Familienangehörigen füh-
ren .934 Von der Zurechung darf nur hinsichtlich 
des Verhältnisses der Ehegatten untereinander 
abgesehen werden, wenn dies zur Vermeidung 
einer besonderen Härte erforderlich ist und der 
nicht straffällige Ehegatte alle übrigen Vorausset-
zungen der gesetzlichen Altfallregelung in seiner 
Person erfüllt . Wird ein in der häuslichen Gemein-
schaft lebendes Kind straffällig, erfolgt der Aus-
schluss der gesamten Familie . 

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-
berg hat das Bundesverfassungsgericht nach 
Art . 100 Abs . 1 GG angerufen, um die Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit der Regelung zu klären . Er ist 
dabei zu dem Ergebnis gelangt, dass der Zurech-
nungsmechanismus der Regelung gegen Art . 6 
Abs . 1 und Art . 3 GG verstoße . Hierbei wurden ins-
besondere Fallkonstellationen mit volljährigen le-
digen Kindern bzw . Geschwistern in den Blick ge-
nommen, die noch mit ihren Eltern in häuslicher 
Gemeinschaft leben . Darüber hinaus wirft der 
Verwaltungsgerichtshof auch die Frage auf, ob 
die Regelung zu einer verfassungswidrigen Diskri-

934 Vgl . den Vorlagebeschluss VGH Baden-Württemberg, Be-
schluss vom 24 .6 .2009, Az .: 13 S 519/09, OVG Hamburg, Be-
schluss vom 11 .2 .2009, Az .: 1 S 498/08 und Funke-Kaiser, Mi-
chael: § 104a AufenthG, in: Gemeinschaftskommentar zum 
AufenthG . Keine verfassungsrechtlichen Bedenken hatten: 
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 18 .1 .2008, Az .: 12 S 
6 .08, OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 4 .5 .2009, Az .: 2 O 
45/09, OVG Lüneburg, Beschluss vom 17 .11 .2008, Az .: 10 LA 
260/08 .

minierung der Ehe führe, weil Lebenspartner-
schaften und bestimmte Konstellationen nicht-
ehelicher Lebensgemeinschaften nicht von dem 
Zurechnungsmechanismus erfasst würden .

Zu den Wirkungen der Bleiberechts- bzw . der 
gesetzlichen Altfallregelung und der Frage des 
Auslaufens der Aufenthaltserlaubnisse „auf Pro-
be“ nach § 104a AufenthG lässt sich Folgendes 
festhalten: Bis zum 31 .12 .2009 wurden über 
40 .000 Aufenthaltserlaubnisse nach der gesetzli-
chen Altfallregelung erteilt, davon ca . 30 .000 
Aufenthaltserlaubnisse „auf Probe“ .935 Nach Stich-
probenerhebungen der Länder erfüllten knapp 
50 % dieser Personen die Voraussetzung der über-
wiegenden eigenständigen Lebensunterhaltssi-
cherung durch Erwerbstätigkeit für die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Abs . 1 
Satz 2 AufenthG nicht . Dies hätte bedeutet, dass 
mit Ablauf des 31 .12 .2009 ca . 15 .000 Personen in 
die Ausreisepflicht zurückgefallen wären . Dabei 
war davon auszugehen, dass bei vielen Betroffe-
nen eine Rückführung in das Herkunftsland 
schwierig oder aussichtslos gewesen wäre . We-
gen der Wirtschaftskrise, die die Arbeitsplatzsu-
che der Betroffenen erschwert hat, bestand seit 
längerem die Forderung, die Regelung zu verlän-
gern . Die Beauftragte hatte die Forderung be-
reits im Frühjahr 2009 mit allem Nachdruck erho-
ben . Im Koalitionsvertrag wurde insoweit verein-
bart, zeitgerecht eine angemessene Regelung  
zu finden .

Ziel war, ein Auslaufen der erteilten Aufent-
haltserlaubnisse „auf Probe“ zu verhindern . Für 
diejenigen, die in der Vergangenheit ihren Le-
bensunterhalt nicht überwiegend eigenständig 
haben sichern können, haben die Innenminister 
und -senatoren der Länder mit Beschluss vom 
3 ./4 .12 .2009 in Bremen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister des Innern auf der Grundlage von 
§ 23 Abs . 1 Satz 1 AufenthG nachfolgend genannte 
Anschlussregelungen getroffen . Hierbei können 

935 Insgesamt 29 .352 erteilte Aufenthaltserlaubnisse nach 
§ 104a Abs . 1 Satz 1 AufenthG („auf Probe“); vgl . Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Ulla Jelpke, Jan Korte, Sevim Dagdelen weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion Die Linke, BT-Drs . 17/764 vom 22 .2 .2010 
m .w .N .
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im Bundesgebiet lebende Ehegatten und minder-
jährige Kinder einbezogen werden .

Zwingend ist danach eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 23 Abs . 1 Satz 1 AufenthG bis zum 31 .12 .2011 
für Inhaberinnen bzw . Inhaber einer Aufenthalts-
erlaubnis „auf Probe“ zu erteilen, wenn sie

n am 31 .12 .2009 mindestens für die letzen sechs 
Monate eine Halbtagsbeschäftigung nachwei-
sen oder

n bis zum 31 .1 .2010 für die kommenden sechs 
Monate eine Halbtagsbeschäftigung glaub-
haft nachweisen können oder

n zwischen dem 1 .7 .2007 und dem 31 .12 .2009 
entweder ihre Schul- oder Berufsausbildung 
erfolgreich beendet haben oder sich derzeit in 
einer Berufsausbildung befinden und bei de-
nen deshalb erwartet werden kann, dass sie 
sich in unsere Gesellschaft erfolgreich integ-
rieren und sie zukünftig ihren Lebensunterhalt 
selbstständig sichern werden .

Im Ermessenswege kann eine Aufenthaltser-
laubnis „auf Probe“ nach § 23 Abs . 1 Satz 1 Auf-
enthG für die Dauer von zwei Jahren erteilt wer-
den, wenn

n nachgewiesen wird, dass sich um die Siche-
rung des Lebensunterhaltes für sich und etwai-
ge Familienangehörige durch eigene Erwerbs-
tätigkeit bemüht wurde und

n die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Le-
bensunterhalt nach diesen zwei Jahren eigen-
ständig durch Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit gesichert sein wird .

Für die Erteilung einer erneuten Aufenthaltser-
laubnis „auf Probe“ gilt wiederum, dass kein Fami-
liennachzug zulässig ist und der Inhaber von einer 
Aufenthaltsverfestigung, d .h . Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis nach § 26 Abs . 4 AufenthG, 
ausgeschlossen bleibt . Ob dieser Ausschluss der 
Anwendung gesetzlicher Regelung durch die Er-
mächtigung in § 23 Abs . 1 AufenthG gedeckt ist, ist 
rechtlich umstritten . Die Beauftragte gibt insbe-
sondere mit Blick auf die Gruppe der Heranwach-

senden zu bedenken, dass im humanitärem Be-
reich die Niederlassungserlaubnis regelmäßig die 
Voraussetzung für die Einbürgerung ist und ein 
zeitliches Herauszögern der Verfestigung damit 
integrationspolitisch problematisch sein kann .

Der Beschluss der IMK wird von den Ländern 
durch entsprechende Anordnung umgesetzt . Of-
fen blieb zunächst die Frage nach der Fiktionswir-
kung der Verlängerungsanträge, welche für den 
Fall der gesetzlichen Altfallregelung in § 104a 
Abs . 5 Satz 5 AufenthG ausgeschlossen worden 
war . Einige Bundesländer936 haben dies mittler-
weile in ihren Anordnungen konkretisiert und ver-
treten die Auffassung, dass eine Fiktionswirkung 
bei Verlängerungsanträgen auf Grundlage des 
IMK-Beschlusses vom 4 .12 .2009 gegeben ist . 
§ 104a Abs . 5 Satz 5 AufenthG gelte in diesen Fäl-
len nicht, „weil es sich nach dem Beschluss der 
IMK nicht (mehr) um Anträge aufgrund der ge-
setzlichen Altfallregelung, sondern um solche 
aufgrund des Beschlusses handelt“ .937 Dies ist aus 
Sicht der Beauftragten sachgerecht .

Die „Verlängerung“ der Altfallregelung durch 
die IMK ist als notwendiger Schritt zu begrüßen . 
Den Betroffenen wurde die Möglichkeit einer 
dauerhaften Bleibeperspektive in Deutschland 
weiter offen gehalten . Die Beauftragte hatte sich 
vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden 
schwierigen Lage auf dem deutschen Arbeits-
markt im Zuge der Wirtschaftskrise auch dafür 
eingesetzt, bei der erforderlichen Sicherung des 
Lebensunterhalts keine allzu hohen Anforderun-
gen an die Verlängerung einer Aufenthaltserlaub-
nis zu stellen . Dem hat die IMK entsprochen .938 Für 
unter das Assoziationsrecht mit der Türkei fallen-
de türkische Staatsangehörige ist im Falle einer 
einjährigen Beschäftigung beim gleichen Arbeit-
geber die Rechtsprechung des Europäischen Ge-

936 Vgl . Ländererlasse von Baden-Württemberg (18 .12 .2009), 
Brandenburg (9 .12 .2009), Hessen (17 .12 .2009), Nordrhein-
Westfalen (21 .12 .2009), Rheinland-Pfalz (Dezember 2009), 
Sachsen-Anhalt (9 .12 .2009) .
937 ANA-ZAR 1/2010, S . 4 m .w .N .
938 Ferner wurde im Rahmen der Verhandlungen zur Verwal-
tungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz klargestellt, dass der 
Lebensunterhalt auch bei Bezug von Leistungen nach dem 
BAföG, dem AFBG (Förderung der beruflichen Aufstiegsfort-
bildung) sowie dem SGB III (Förderung der Berufsausbildung) 
gesichert ist .
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richtshofes939 zu beachten . Darunter fallen auch 
geringfügig beschäftigte türkische Arbeitneh-
merinnen bzw . Arbeitnehmer Art . 6 ARB 1/80 und 
sind damit Assoziationsberechtigte .

Tabelle 39: Zahl der Duldungen nach Bundesländern 
und Aufenthaltsdauer  

von mehr als 6 Jahren im Jahr 2008

Bundesland Duldungen 
gesamt 

davon mit einem 
Aufenthalt von 

mehr als 6 
Jahren 

Deutschland gesamt 89.498 56.963 

Baden-Württemberg 9.467 6.060 
Bayern 6.553 4.286 
Berlin 5.818 3.325 
Brandenburg 1.757 875 
Bremen 2.112 1.571 
Hamburg 4.393 2.766 
Hessen 5.312 3.292 
Mecklenburg-Vorpommern 1.317 725 
Niedersachsen 12.583 9.095 
Nordrhein-Westfalen 27.293 17.808 
Rheinland-Pfalz 3.083 1.794 
Saarland 1.109 629 
Sachsen 2.684 1.471 
Sachsen-Anhalt 2.789 1.510 
Schleswig-Holstein 1.898 1.139 
Thüringen 1.330 617 

Quelle: BT-Drs . 17/764

Der Beschluss der IMK bedeutet aber auch, 
dass sich voraussichtlich für die Zeit ab dem Jahr 
2012 Bedarf für gesetzliche Regelungen abzeich-
net, die insbesondere die Zahl der nachgewach-
senen „Kettenduldungen“ bzw . der Duldungen 
reduziert . Zum 31 .12 .2009 waren insgesamt 
89 .498 Personen in der Bundesrepublik geduldet . 
Der überwiegende Teil davon, mithin 56 .963 Per-
sonen, hatte eine Aufenthaltsdauer von über 
sechs Jahren (sieheTabelle 39) .940 Auch wenn in 
diesem Personenkreis auch diejenigen erfasst 
sind, die bereits zum Stichtag der gesetzlichen 

939 Z . B . jüngst EuGH, Urteil vom 4 .2 .2010, Rs . C-14/09 (Genc) 
und schon EuGH, Urteil vom 24 .1 .2008, Rs . C-294/06 (Payir 
u .a .) .
940 Vgl . Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Sevim Dagdelen wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke, BT-Drs . 17/764 
vom 22 .2 .2010 m .w .N ., Stand 31 .12 .2009 .

Altfallregelung die erforderliche Mindestaufent-
haltsdauer erfüllt hatten und z . B . aufgrund der 
Ausschlussregelungen nicht für die gesetzliche 
Altfallregelung in Frage kamen, ist ein deutlicher 
Wiederanstieg der Zahl von langaufhältigen Ge-
duldeten zu verzeichnen .941

2.7 Jüdische Zuwanderung

Im Jahre 1991 beschlossen der Bund und die 
Länder eine Zuwanderungsregelung für Juden 
und ihre Familienangehörigen aus der ehemali-
gen Sowjetunion mit dem Ziel der Förderung und 
des Wiederaufbaus jüdischen Lebens sowie der 
Stärkung der jüdischen Gemeinden in Deutsch-
land . Nach Angaben des Zentralrates der Juden in 
Deutschland zählen die jüdischen Gemeinden in 
Deutschland heute rund 120 .000 Mitglieder, also 
viermal so viele Personen wie noch im Jahr 1989 .942 

Seit Beginn der 1990er Jahre sind über 203 .000 
Personen im Rahmen des Aufnahmeverfahrens für 
jüdische Zuwanderer nach Deutschland einge-
reist .943 Bis zum Jahr 2004 betrug die jährliche 
Zahl jüdischer Emigranten etwa 15 .000 pro Jahr . 
Nach Änderung der Rechtslage mit Inkrafttreten 
des Zuwanderungsgesetzes verringerte sich die 
Zahl ab dem Jahr 2005 deutlich . Seither wurden 
insgesamt 1 .461 Neuanträge für 2 .126 Personen 
gestellt, im Jahr 2009 waren es noch 141 Neuan-
träge für 226 Personen .944 Hauptherkunftsländer 
sind hierbei die Ukraine (47 %) sowie die Russische 
Föderation (33 %) .945

941 Vgl . zu denkbaren gesetzlichen Lösungen Kapitel III 2 .4 .
942 Zentralrat der Juden in Deutschland: Zwanzig Jahre jüdische 
Zuwanderung nach Deutschland, Mediendienst 22 .9 .2009 . 
Die Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland (ZWST) 
gibt in deren Mitgliederstatistik für das Jahr 2008 insgesamt 
ca . 106 .000 Mitglieder an .
943 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Statistik Aufnah-
meverfahren für jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen 
Sowjetunion, Stand 31 .12 .2009 .
944 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Statistik Aufnah-
meverfahren für jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen So-
wjetunion, Stand 31 .12 .2009 .
945 Ebd .
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2.7.1 Rechtliche Grundlagen

Bis Ende 2004 erfolgte die Aufnahme jüdischer 
Zuwanderer in analoger Anwendung des Geset-
zes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer 
Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge (Hum-
HAG), das sog . Kontingentflüchtlingsgesetz . Mit 
Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes zum 
1 .1 .2005 wurde das Gesetz aufgehoben . Die Neu-
regelung des Aufnahmeverfahrens auf Grundlage 
von § 23 Abs . 2 AufenthG wurde mit den Beschlüs-
sen der Ständigen Konferenz der Innenminister 
und -senatoren (IMK) vom Dezember 2004, Juni 
2005946 und November 2005947 durch die Länder 
im Einvernehmen mit dem Bund, dem Zentralrat 
der Juden in Deutschland und der Union Progres-
siver Juden in Deutschland e .V . festgelegt . Mit der 
Schaffung von Aufnahmevoraussetzungen er-
folgte eine inhaltliche Neuausrichtung, mit wel-
cher das Aufnahmeverfahren stärker auf die Inte-
grationsbedürfnisse der jüdischen Gemeinden 
und Kommunen ausgerichtet wurde . Daneben se-
hen die Beschlüsse der IMK verschiedene Über-
gangsregelungen sowie die Übertragung des 
Ausnahmeverfahrens auf den Bund, das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), vor .

Am 24 .5 .2007 trat die geänderte Rechtsgrund-
lage für die Aufnahme und Verteilung jüdischer 
Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie die ent-
sprechende Anordnung des Bundesministeriums 
des Innern in Kraft .948

2.7.2  Aufnahmeverfahren seit Inkrafttreten  

des Zuwanderungsgesetzes 

Neben den bisher vornehmlich humanitären 
Ansätzen orientiert sich das mit dem Zuwande-
rungsgesetz neu geregelte Aufnahmeverfahren 
insbesondere an den Integrationsmöglichkeiten 

946 Vgl . Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister 
und -senatoren vom 24 .6 .2005 TOP 28 sowie Anlage dazu 
(Eckpunkte für die Neuregelung eines Verfahrens zur Aufnah-
me jüdischer Emigranten [Kontingentflüchtlinge]) .
947 Vgl . IMK-Umlaufbeschluss vom 18 .11 .2005 „Aufnahme jüdi-
scher Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion – mit Aus-
nahme der baltischen Staaten“ .
948 Geänderte Fassung des § 23 Abs . 2 AufenthG ab 24 .5 .2007 .

jüdischer Zuwanderer in den Ländern und Kom-
munen . Die Zielsetzung war, sowohl die Integrati-
on in die jüdischen Gemeinden als auch in die 
deutsche Gesellschaft zu fördern .

Die Aufnahme wurde von nun an unter ande-
rem insbesondere von einer absehbar eigenstän-
digen Sicherung des Lebensunterhaltes, Grund-
kenntnissen der deutschen Sprache (Niveau A1 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens) und der Möglichkeit zur Aufnahme in eine 
jüdische Gemeinde abhängig gemacht . 

Auf Grundlage eines Punktekataloges wird 
eine Integrationsprognose getroffen, die Aus-
kunft darüber geben soll, ob den jüdischen Zu-
wanderinnen und Zuwanderern die wirtschaftli-
che Integration und die Integration in eine jüdi-
sche Gemeinde gelingen wird . Als Kriterien für ein 
hohes Integrationspotenzial gelten dabei vor al-
lem ein niedriges Lebensalter, die schulische und 
berufliche Qualifikation und die Deutschkenntnis-
se der Antragsteller . Daneben werden z . B . auch 
das familiäre Umfeld und die Mitgliedschaft in ei-
ner jüdischen Organisation berücksichtigt .

Als Bewertungsmaßstab dient ein Punktesys-
tem mit einer Höchstpunktzahl von 105 Punkten, 
wobei 50 Punkte oder mehr zu einer positiven In-
tegrationsprognose führen . Im Einzelfall war bis-
her auch die Vergabe von bis zu fünf Punkten als 
Ermessensentscheidung möglich .

Bei Erfüllung aller Voraussetzungen erhalten 
die jüdischen Zuwanderinnen und Zuwanderer 
bei Einreise eine Niederlassungserlaubnis . Nicht 
selbst antragsberchtigte, nichtjüdische Familien-
angehörige erhalten zunächst eine Aufenthalts-
erlaubnis .949

Darüber hinaus sind weiterhin Ausnahmerege-
lungen für Opfer des Nationalsozialismus sowie 
die Berücksichtigung der Familienzusammenfüh-
rung und Härtefallregelungen vorgesehen . 

949 § 23 Abs . 2 AufenthG (in der ab 24 .5 .2007 geltenden Fas-
sung) sieht neben der Erteilung einer Niederlassungserlaub-
nis auch die Möglichkeit der Erteilung einer – befristeten – 
Aufenthaltserlaubnis vor .
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2.7.3 Beirat „Jüdische Zuwanderung“

Zur Vorbereitung, Begleitung und Überprü-
fung des Aufnahmeverfahrens wurde vom Bun-
desministerium des Innern (BMI) auf der Grundla-
ge der IMK-Beschlüsse950 der Beirat „Jüdische Zu-
wanderung“ eingerichtet . Neben dem BMI gehö-
ren das BAMF, das Auswärtige Amt, die Länder, 
der Zentralrat der Juden in Deutschland und die 
Union Progressiver Juden in Deutschland e .V . 
dem Gremium an . Die Beauftragte nimmt ergän-
zend zu den durch IMK-Beschluss benannten Mit-
gliedern beobachtend an den Sitzungen des Bei-
rates teil . 

Der Beirat hatte sich seinerseits im Mai 2006 
für die Verwendung eines Punktekatalogs zur Er-
stellung der Integrationsprognose ausgespro-
chen . Vereinbart wurde, das Verfahren zunächst 
für ein Jahr zu erproben und dann zu evaluieren . 
Als Stichtag hierfür wurde der 31 .12 .2008 festge-
legt .951 

2.7.4 Evaluierung des Aufnahmeverfahrens

Mit der Evaluierung des Aufnahmeverfahrens 
für jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen So-
wjetunion wurde das BAMF beauftragt . Damit 
sollte die Zielerreichung und die Zweckmäßig-
keit des Verfahrens untersucht sowie Änderungs- 
und Optimierungsbedarf identifiziert werden . Im 
Mittelpunkt der Evaluierung standen die Integra-
tionsprognose und der Punktekatalog sowie die 
Problematik von Zweitanträgen nach Ablauf der 
Aufnahmezusage . Der fertig gestellte Evaluie-
rungsbericht wurde dem Beirat in seiner 4 . Sit-
zung am 25 .6 .2009 vorgestellt und erörtert . 

2.7.4.1 Integrationsprognose und Punktesystem

Die Erstellung einer Integrationsprognose auf 
Grundlage eines Punktesystems wird im Ergeb- 

950 Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Innenminister 
und -senatoren der Länder (IMK) vom 23 ./24 .6 .2005 und 
18 .11 .2005 .
951 Beschluss des Beirates „Jüdische Zuwanderung“ vom 
1 .7 .2008 . 

nis des Berichtes als „ein mögliches Instrument“ 
zur Zuwanderungssteuerung bewertet .952 Hand-
lungsbedarf wurde insbesondere aber bei der Ge-
wichtung und Bewertung der zu Grunde geleg-
ten Kriterien gesehen . Zu negativen Integrati- 
onsprognosen kam es am häufigsten bei den  
Zuwanderern unter 31 Jahre mit noch wenig Be-
rufserfahrung sowie bei gut qualifizierten Zuwan-
derern über 45 Jahre . Der Ausgleich fehlender 
Punktezahlen aus den Hauptkriterien berufliche 
Qualifikation bzw . Alter gestaltete sich auf Grund-
lage des bisherigen Verfahrens – auch unter Be-
rücksichtigung des Ermessenskorridors – eher 
schwierig . Dies hatte zur Folge, dass eine wün-
schenswerte Zuwanderung gerade bei diesen 
Gruppen bisher erschwert wurde . Sowohl die Zu-
wanderung jüngerer als auch gut ausgebildeter 
und berufserfahrener älterer Personen wird ange-
sichts der demographischen Entwicklung und des 
zunehmenden Fachkräftemangels in Zukunft 
mehr denn je von Bedeutung sein . In diesem Zu-
sammenhang ist darauf hinzuweisen, dass be-
achtlicherweise etwa die Hälfte der jüdischen Zu-
wanderinnen und Zuwanderer über eine akade-
mische Ausbildung verfügt .953 Dennoch gestaltet 
sich die Arbeitsmarktintegration dieser Zuwande-
rergruppe in der Regel als sehr schwierig . Grund 
ist die oftmals fehlende Anerkennung der im Aus-
land erworbenen Qualifikationen und Abschlüsse . 

Erkannt wurde, dass insbesondere eine Verbes-
serung der Zuwanderungsmöglichkeiten für jun-
ge sowie für gut qualifizierte, auch ältere Zuwan-
derer erforderlich ist . Hierzu wurden im Evaluie-
rungsbericht verschiedene Handlungsempfeh-
lungen vorgeschlagen, die auch die Zustimmung 
des Beirates fanden .954 Dies betrifft z . B . die Erhö-
hung der Punktezahl für das Lebensalter oder eine 
Verbesserung der Anrechenbarkeit von Berufser-
fahrungen . Daneben wurde auch der bisherige 
Ermessenskorridor von fünf auf maximal mögliche 
zehn Punkte ausgeweitet .

952 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2009: Evaluie-
rungsbericht Aufnahmeverfahren für jüdische Zuwanderer 
aus der ehemaligen Sowjetunion, S . 33 .
953 Ebd ., S . 6 .
954 Beschluss des Beirates „Jüdische Zuwanderung aus der ehe-
maligen Sowjetunion“ vom 25 .6 .2009 .
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Die Ergebnisse der Evaluierung geben aber 
auch erste Informationen über die Anwendung ei-
nes sog . Punktemodells als Bewertungsmaßstab 
für eine Integrationsprognose, welche zur Steue-
rung von Zuwanderung dienen kann . Hierbei 
zeigt sich, dass sich einerseits durchaus klare und 
übersichtliche Auswahlkriterien finden lassen . An-
dererseits sind aber für individuelle Differenzie-
rungen und zur Wahrung der Einzelfallgerechtig-
keit auch weitere Anknüpfungspunkte erforder-
lich, wie das am Beispiel des (erweiterten) Ermes-
senskorridors bei der Punktevergabe deutlich 
wird .

Auswahl, Gewichtung und Bewertung von Kri-
terien sollten darüber hinaus einer wiederkehren-
den Evaluation unterliegen, um regelmäßig einen 
eventuellen Anpassungsbedarf identifizieren zu 
können .

Im Hinblick auf das Aufnahmeverfahren für jü-
dische Zuwanderer besteht insofern allerdings 
ein Spannungsverhältnis zwischen den unter-
schiedlichen Beweggründen (Diskriminierungs-
erfahrungen aufgrund des jüdischen Glaubens in 
den Herkunftsländern, Förderung und Wieder-
aufbau des jüdischen Lebens in Deutschland an-
gesichts historischer Verantwortung) und den 
Anforderungen für eine Aufnahme, da für eine 
positive Prognoseentscheidung ebenso die wirt-
schaftlichen Integrationschancen der Antragstel-
lerinnen und Antragsteller betrachtet werden .

2.7.4.2 Zweitanträge

Infolge der Neuregelung des Aufnahmeverfah-
rens für jüdische Zuwanderer kam es gegenüber 
den zuvor geltenden Aufnahmebedingungen, die 
sich aus entsprechender Anwendung des HumHAG 
ergaben, zu einer gravierenden Einschränkung im 
Hinblick auf den Umgang mit Folgeanträgen bei 
abgelaufener Aufnahmezusage . Nach der inhalt-
lich auf der Beschlusslage der IMK beruhenden An-
ordnung des Bundesministeriums des Innern vom 
24 .5 .2007 zur Umsetzung der Neuregelung waren 
Zweitanträge grundsätzlich ausgeschlossen . Nach 
der zuvor geltenden Rechtslage war es hingegen 
möglich, beliebig oft Neuanträge zu stellen . 

Diese Konstellation führte in Einzelfällen 
zwangsläufig zu erheblichen Härten . Die Proble-
matik ist der Beauftragten auch aus den ihr zu-
gegangenen Eingaben bekannt . Betroffen waren 
z . B . Antragstellerinnen und Antragsteller, die we-
gen der Pflege ihrer inzwischen verstorbenen An-
gehörigen die Frist der Aufnahmezusage verstrei-
chen lassen mussten . Ausnahmen von dieser Re-
gelung waren – auch in Härtefällen – bislang nicht 
vorgesehen, sodass in derartigen Fällen keine Ab-
hilfe geschaffen werden konnte . 

Dieser Zustand stand umso mehr in der Kritik, 
als dass die Antragsteller – zumindest teilweise – 
von den Auslandsvertretungen offensichtlich 
falsch beraten worden waren und auf die Mög-
lichkeit einer (späteren) Neuantragstellung ver-
wiesen wurden . Eine umfassende Information an 
den betroffenen Personenkreis erfolgte erst im 
Laufe des Jahres 2007 durch eine Briefaktion . 

Die damalige Praxis stand damit grundsätzlich 
im Widerspruch zu der besonderen humanitären 
Zielsetzung des Aufnahmeverfahrens und der 
Maßgabe, die Verfahren humanitär und wohlwol-
lend zu entscheiden .955

Infolge des Evaluierungsberichtes sprach man 
sich daher einheitlich für eine Änderung aus . Auf 
Empfehlung des Beirates „Jüdische Zuwande-
rung“ hat das zuständige BMI die einschlägige An-
ordnung zur Durchführung des Aufnahmeverfah-
rens für jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen 
Sowjetunion im Benehmen mit den Ländern mit 
Wirkung vom 22 .7 .2009 geändert . Danach gilt, 
dass alle bis zum 31 .12 .2007 gestellten (Zweit-) An-
träge nach dem aktuell gültigen Verfahren zu prü-
fen sind . Dies gilt auch für bereits abgelehnte 
Zweitanträge .

2.8  Ausländerinnen und Ausländer ohne  

Aufenthaltsstatus

Von „Illegalität“ im ausländerrechtlichen Sinn 
spricht man, wenn Ausländerinnen und Ausländer 
sich ohne eine erforderliche behördliche Geneh-

955 Vgl . auch Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2009: 
Evaluierungsbericht Aufnahmeverfahren für jüdische Zuwan-
derer aus der ehemaligen Sowjetunion, S . 27 .
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migung, ohne Duldung und ohne Kenntnis der Be-
hörden in Deutschland aufhalten .956 

Wer nicht Unionsbürgerin oder -bürger ist, 
sondern aus einem „Drittstaat“ kommt, benötigt 
für den Aufenthalt in Deutschland in aller Regel 
einen Aufenthaltstitel (Visum, Aufenthalts- oder 
Niederlassungserlaubnis) oder eine Aufenthalts-
gestattung . Eine Duldung ist zwar kein Aufent-
haltstitel in diesem Sinne, durch sie wird aber bei 
bestehender Ausreisepflicht die Abschiebung 
ausgesetzt . Duldungen werden erteilt, wenn Ab-
schiebungen aus rechtlichen (z . B . humanitäre 
Abschiebungshindernisse) oder tatsächlichen 
Gründen (z . B . keine Reisemöglichkeit) nicht zu-
lässig bzw . nicht möglich sind . Geduldete haben 
damit zwar keinen rechtmäßigen, aber auch kei-
nen illegalen Aufenthalt .

Zur Einreise nach Deutschland brauchen Dritt-
staatsangehörige ein Visum . Ausnahmen gelten 
für Staatsangehörige bestimmter Staaten, die für 
einen bis zu dreimonatigen Aufenthalt (z . B . Chile, 
Nicaragua) oder auch für einen längeren Aufent-
halt (z . B . USA, Japan) visumfrei einreisen dürfen . 
Die Staatsangehörigen bestimmter Staaten dür-
fen jedoch für einen längeren Aufenthalt nur ein-
reisen, wenn keine Erwerbstätigkeit angestrebt 
und ausgeübt wird (z . B . Honduras, Brasilien) . Ist 
von vornherein eine Erwerbstätigkeit beabsich-
tigt, ist der Aufenthalt illegal, weil ein dem Aufent-
haltszweck entsprechendes Visum erforderlich 
gewesen wäre . Staatsangehörige anderer Länder 
dürfen auch Erwerbsabsichten haben (z . B . USA, 
Japan) . Sie benötigen dann aber nach der Einreise 
eine Erlaubnis für die beabsichtigte Beschäfti-
gung und müssen auch eine Aufenthaltserlaubnis 
beantragen .

Wer sich unerlaubt in Deutschland aufhält ist 
gemäß § 50 Abs . 1 AufenthG dazu verpflichtet, aus 
Deutschland auszureisen . Der illegale Aufenthalt 
ist nach § 95 Abs . 1 Nr . 2 AufenthG strafbar .

956 Bericht des Bundesministeriums des Innern zum Prüfauf-
trag „Illegalität“ aus der Koalitionsvereinbarung vom 
11 .11 .2005, S . 6 . 

2.8.1 Datenlage

Belastbare Daten über die Zahl der in Deutsch-
land illegal aufhältigen Ausländerinnen und Aus-
länder liegen naturgemäß nicht vor . Schätzungen 
sind auf unterschiedliche Datenquellen angewie-
sen: Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) des 
Bundeskriminalamtes weist illegal aufhältige Tat-
verdächtige als eine eigene Teilgruppe unter den 
„nichtdeutschen Tatverdächtigen“ aus . In dieser 
Statistik werden alle einer Tat verdächtigen Aus-
länderinnen und Ausländer nach der Art des Auf-
enthaltes unterschieden .957 Anhaltspunkte für die 
Schätzungen zu der Entwicklung der Zahl illega-
ler Aufenthalte finden sich auch in Statistiken und 
Untersuchungen von Wohlfahrtsverbänden .958 

Nach einer aktuellen Schätzung des Hambur-
gischen WeltWirtschaftsinstituts (HWWI)959 ist die 
Zahl der Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis in 
Deutschland gesunken .960 Zum Jahresende 2007 
sollen sich zwischen 200 .000 und 460 .000 Men-
schen illegal im Bundesgebiet aufgehalten ha-
ben . Die Schätzung für 2005 lag noch bei 280 .000 
bis 680 .000 Menschen ohne regulären Aufent-
haltsstatus .961

957 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbe-
richt 2008, Berlin 2010, S . 185 .
958 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hrsg .), Sinn/Kre-
ienbrink, von Löffelholz: Illegal aufhältige Drittstaatsangehö-
rige in Deutschland, Forschungsbericht 2, Nürnberg 2005,  
S . 54 .
959 In dem im September 2007 gestarteten Projekt CLANDES-
TINO („Irreguläre Migration: das Zählen des Unzählbaren . Da-
ten und Trends in Europa“), das von der Forschungsdirektion 
der Europäischen Kommission im 6 . Forschungsrahmenpro-
gramm finanziert wird und in dem Forschungsinstitute aus 
Deutschland, Griechenland, Polen, England und Österreich 
kooperieren, werden Daten und Schätzungen zu illegaler Mi-
gration gesammelt, bewertet und analysiert .
960 Diese Schätzung ist im Rahmen des europäischen For-
schungsprojektes CLANDESTINO entstanden, in dem auch die 
englischsprachige Datenbank „Database on Irregular Migra-
tion“ (http://irregular-migration .hwwi .net) mit Informatio-
nen zu irregulärer Migration in den wichtigsten Aufnahme-
ländern der Union entwickelt wurde . Vgl dazu: Dita Vogel, 
“How many irregular residents are there in Germany? Estima-
tes on the basis of police criminal statistics”, Hamburg Institu-
te of International Economics . Database on Irregular Migrati-
on . Working Paper No .3//2009 .
961 Vgl dazu: Dita Vogel, “How many irregular residents are 
there in Germany? Estimates on the basis of police criminal 
statistics”, Hamburg Institute of International Economics . Da-
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Die EU-Erweiterungen in den Jahren 2005  
und 2007 sind nach einhelliger Meinung der Ex-
pertinnen und Experten einer der wesentlichen 
Gründe für den Rückgang der Zahlen, da insbe-
sondere Polen, Rumänien und Bulgarien wichti-
ge Herkunftsländer von Menschen ohne Aufent-
haltsstatus waren . Durch die Erweiterung ist der 
Aufenthalt der Staatsbürgerinnen und -bürger 
dieser Länder in Deutschland legal . Allerdings 
spricht einiges dafür, dass sich vor allem aufgrund 
der noch bestehenden Beschränkungen der Ar-
beitnehmerfreizügigkeit das Problem von der 
aufenthaltsrechtlichen Illegalität in den arbeits-
rechtlichen Graubereich verlagert hat (Schein-
selbständigkeit, Beschäftigung ohne Arbeitser-
laubnis-EU) . 

2.8.2  Aufenthaltsrechtliche Lage der Auslände-

rinnen und Ausländer ohne Papiere

Die Steuerung der Zuwanderung nach 
Deutschland und damit die Überwachung der 
Einhaltung der gesetzlichen Zuwanderungsre-
geln ist ein zentrales Ziel staatlicher Zuwande-
rungspolitik . Daher ist es Aufgabe der Exekutive, 
den Aufenthalt illegal aufhältiger Ausländerinnen 
und Ausländer zu beenden . Werden Menschen 
ohne Aufenthaltsstatus entdeckt, werden sie da-
her regelmäßig abgeschoben, es sei denn, sie 
können Abschiebungsverbote bzw . -hindernisse 
geltend machen . Gleichzeitig ist klar, dass es un-
möglich ist, den illegalen Aufenthalt von Auslän-
derinnen und Ausländern vollständig zu verhin-
dern . Es ist dann eine staatliche Aufgabe, die 
Grund- und Menschenrechte uneingeschränkt zu 
gewährleisten . Auch Papierlose haben Rechte 
oder rechtliche Ansprüche .962 Bisher werden diese 
Rechte nach Einschätzung der Beauftragten in 
der Praxis jedoch kaum in Anspruch genommen, 
da nach § 87 Abs . 2 AufenthG öffentliche Stellen 
die Pflicht haben, Informationen über den illega-
len Aufenthalt von Ausländerinnen und Auslän-

tabase on Irregular Migration . Working Paper No .3//2009, 
S . 12 .
962 Ausführungen zu den Rechten oder zu den rechtlichen An-
sprüchen werden unter den Punkten 2 .8 .3 bis 2 .8 .5 ausführ-
lich erläutert .

dern an die Ausländerbehörde zu übermitteln, 
wenn sie davon Kenntnis erlangen . Übermitt-
lungspflichtig sind nur „öffentliche Stellen“ . Der 
Begriff „öffentliche Stelle“ ist im Aufenthaltsge-
setz allerdings nicht definiert . Orientiert an § 2 
Abs . 1 bis 4 Bundesdatenschutzgesetz, sind so-
wohl Behörden als auch andere Institutionen in 
öffentlich-rechtlicher Organisationsform als öf-
fentliche Stellen anzusehen . Privatpersonen und 
privatrechtlich organisierte Institutionen sind von 
der Übermittlungspflicht nicht erfasst . So sind 
beispielsweise niedergelassene Ärzte, Kindergär-
ten in freier Trägerschaft, Privatschulen oder pri-
vate Krankenhäuser nicht gemäß § 87 Abs . 2 Auf-
enthG übermittlungspflichtig – auch nicht, wenn 
sie öffentliche Gelder erhalten .963 

Ob eine Übermittlungspflicht besteht, hängt 
davon ab, unter welchen Umständen die „öffentli-
che Stelle“ vom illegalen Aufenthalt Kenntnis er-
langt hat . Hierbei sind drei Konstellationen zu un-
terscheiden: Die Kenntnis kann im Rahmen der 
Aufgabenerfüllung, bei Gelegenheit der Aufga-
benerfüllung oder von einem Bediensteten privat 
erlangt werden .

Bei der ersten Fallgruppe ist eine Übermitt-
lungspflicht gegeben . Was „zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben“ gehört, bestimmt sich nach dem ma-
teriellen Recht sowie ggf . den durch Landesrecht 
oder Ländererlasse definierten Verfahrenserfor-
dernissen .964 Bei der zweiten Fallgruppe, in der ein 
Bediensteter der öffentlichen Stelle lediglich bei 
Gelegenheit der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
Kenntnis von dem Sachverhalt erlangt, besteht 
keine Übermittlungspflicht .965 Bei der dritten Fall-
gruppe besteht ebenfalls keine Übermittlungs-
pflicht . Das private Wissen ist der öffentlichen 
Stelle, die Adressat der gesetzlichen Übermitt-
lungspflicht ist, nicht zuzurechnen .966

963 Bundesministerium des Innern, Illegal aufhältige Migran-
ten in Deutschland, Bericht des Bundesministerium des In-
nern zum Prüfauftrag „Illegalität“ aus der Koalitionsvereinba-
rung vom 11 .11 . 2005, Berlin 2007, S . 25 .
964 Die AVV AufenthG verweist in Nr . 87 .1 .2 . auf das Landes-
recht .
965 Ebd .
966 Renner, Günter: Ausländerrecht, § 87, Rdnr . 6, München 
2005 .
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2.8.3 Gesundheitsversorgung

Das Recht auf Gesundheit gehört zu den grund-
legenden Rechten, die für alle in Deutschland le-
benden Menschen, unabhängig von ihrem Aufent-
haltsstatus gelten . Deutschland unterzeichnete 
1973 eine UN-Konvention über ökonomische, so-
ziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt) . Dort 
ist in Art .12 das Recht aller Menschen auf den 
höchsten erreichbaren Gesundheitszustand fest-
geschrieben . Das Recht auf Gesundheit ist auch in 
anderen von Deutschland unterzeichneten inter-
nationalen Abkommen wie z . B . der Europäischen 
Sozialcharta, der Europäischen Grundrechtechar-
ta verbrieft .

Statuslose, die in Deutschland unselbstständig 
erwerbstätig sind, sind nach deutschem Recht in 
der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtver-
sichert (§ 5 SGB V) . Mit Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit ohne entsprechenden Aufenthaltstitel 
entsteht ein tatsächliches Pflichtversicherungs-
verhältnis . Ebenso besteht eine Unfallversiche-
rung bei jeder Beschäftigung gemäß § 1 Abs . 1 SGB 
VI „kraft Gesetzes“, auch bei unterlassener Anmel-
dung . Die Beitragsleistung der Arbeitgeber ist kei-
ne Voraussetzung für den Versicherungsschutz . 
Die Realisierung dieser Rechte spielen jedoch 
praktisch eine geringe Rolle, da die Menschen 
ohne Papiere zur Durchsetzung ihrer Ansprüche 
ihren Status offenbaren müssten .

Menschen ohne Recht zum Aufenthalt, die 
nicht einer Beschäftigung nachgehen, haben ei-
nen Anspruch auf medizinische Behandlung nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz . Sie gehören 
zum berechtigten Personenkreis nach § 1 Abs . 1 
Nr . 5 AsylbLG, da sie vollziehbar ausreisepflichtig 
sind . Nach § 4 AsylbLG besteht ein Anspruch auf 
ärztliche und zahnärztliche Behandlung im Falle 
akuter Erkrankungen und Schmerzzustände . Wer-
denden Müttern und Wöchnerinnen sind ärztli-
che und pflegerische Hilfe und Betreuung zu ge-
währen; der Leistungsumfang entspricht dem 
nach dem SGB V .

Statuslose dürften diese Ansprüche in der Pra-
xis jedoch wegen der Furcht vor der Datenüber-
mittlung kaum realisieren . Notwendige medizini-
sche Behandlungen erfolgen oft gar nicht oder 

erst zu einem sehr späten Zeitpunkt . Dies kann bei 
ansteckenden Krankheiten auch ein Problem für 
die öffentliche Gesundheit werden . Zudem be-
stand von Seiten der Ärzte und des medizinischen 
Personals Unsicherheit über die Strafbarkeit ihrer 
medizinischen Hilfeleistung .967 

In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Aufenthaltsgesetz wurde nun klargestellt, dass in 
öffentlichen Einrichtungen tätige Ärztinnen und 
Ärzte wie auch ihre „Gehilfen“ nicht übermitt-
lungspflichtig sind . Auch die Krankenhausverwal-
tungen, die mit den Abrechnungen befasst sind, 
gelten als „Gehilfen“ auf die sich die ärztliche 
Schweigepflicht nach § 203 StGB erstreckt („ver-
längerte Schweigepflicht“) . Der verlängerte Ge-
heimnisschutz gilt auch bei der Abrechnung von 
Krankenhausleistungen öffentlicher Stellen . Da-
her dürfen auch Sozialämter keine Daten über die 
Patienten an die Ausländerbehörde übermitteln . 
Dies bringt nunmehr insbesondere in Fällen von 
akuten Erkrankungen Rechtssicherheit, auch hin-
sichtlich der Straflosigkeit medizinischer Hilfe . 
Eine kontinuierliche ärztliche Versorgung (Vorsor-
geuntersuchungen, Impfungen etc .) ist damit für 
Menschen ohne Papiere jedoch nicht sicherge-
stellt . Das ist insbesondere für Kinder kein haltba-
rer Zustand .

In der Debatte, wie die Gesundheitsversor-
gung für die Ausländerinnen und Ausländer ohne 
Papiere sichergestellt werden könnte, werden un-
terschiedliche Alternativen aufgezeigt: 

So wird im Land Berlin die Einführung eines an-
onymen Krankenscheins erörtert . 

Die Bundesarbeitsgruppe Gesundheit/Illegali-
tät diskutierte in ihrem Bericht unter der Über-
schrift „Frauen, Männer und Kinder ohne Papiere 
in Deutschland – Ihr Recht auf Gesundheit“ die Er-
richtung eines Fonds, der Ärztinnen und Ärzten 
oder Krankenhäusern die Kosten für die Behand-
lung von Papierlosen ersetzt .968 

967 Vgl . § 96 Abs . 1 Nr . 2 AufenthG .
968 Vgl . dazu: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg .), 
Frauen, Männer und Kinder ohne Papiere in Deutschland – Ihr 
Recht auf Gesundheit, Bericht der Bundesarbeitsgruppe Ge-
sundheit/Illegalität, Berlin 2007, S . 23 .
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Konkrete Hilfe leistet etwa bereits jetzt in acht 
Städten die Malteser Migranten Medizin, die Men-
schen ohne Krankenversicherungsschutz ver-
sorgt . In München hat der Sozialausschuss der 
Stadt die Einrichtung eines Gesundheitszentrums 
und eines Sozialfonds zur Finanzierung der Be-
handlungen illegal aufhältiger Migrantinnen und 
Migranten veranlasst . In Zusammenarbeit mit 
dem Datenschutzbeauftragten der Stadt Mün-
chen und der Polizei konnte Rechtssicherheit für 
das medizinische Personal und die Sicherheit vor 
Migrationskontrollen im Gesundheitszentrum er-
reicht werden .

Solche Konzepte können Ansätze sein, um die 
Situation erkrankter „Papierloser“ zu verbessern . 
Aus Sicht der Beauftragten kommt es darüber hin-
aus darauf an, vor allem für Kinder und Jugendli-
che die Gesundheitsversorgung zu verbessern 
und ihnen auch Vorsorgeuntersuchungen sowie 
Impfungen zu ermöglichen . Dies könnte z . B . un-
ter Einbeziehung der öffentlichen Gesundheits-
dienste erfolgen – in manchen Kommunen bieten 
die Gesundheitsämter dies bereits an . Bei Einfüh-
rung eines anonymen Krankenscheins oder ähnli-
cher Modelle müsste u .a . geprüft werden, in wel-
cher Weise und in welcher Höhe von den Betroffe-
nen Versicherungsbeiträge zu erheben sind, und 
ob ggf . eine weitere Einschränkung der gesetzli-
chen Übermittlungspflichten erforderlich wäre .

2.8.4 Bildung

Gemäß der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 hat jeder Mensch ein Recht 
auf Bildung . Nach Artikel 28 der UN-Kinderrechts-
konvention hat jedes Kind ein Recht auf Bildung, 
Schule und Berufsausbildung .969 Die Schulgeset-
ze der Bundesländer knüpfen hinsichtlich der 
Schulpflicht eines Kindes regelmäßig an den ge-
wöhnlichen Aufenthalt oder an den Wohnsitz im 
jeweiligen Bundesland an, zumTeil wird auch 
nach dem Aufenthaltsstatus differenziert . Da-

969 Der deutsche „Vorbehalt“ erstreckt sich lediglich auf aus-
länderrechtliche Maßnahmen gegenüber Minderjährigen, 
nicht auf die Gewährleistung der Rechte . Der Bundesrat hat in 
einer Entschließung am 26 .3 .2010 (Drs . 829/09) die Absicht 
erklärt, den „Vorbehalt“ zurückzunehmen .

nach ist es somit Ländersache zu bestimmen, ob 
eine Schule bei der Anmeldung des Kindes den 
Aufenthaltsstatus zu erheben hat und damit ent-
sprechend Kenntnis davon erlangt . Bisher ist der 
Schulzugang illegal aufhältiger Kinder somit in 
den Ländern unterschiedlich geregelt: In Bayern, 
Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saar-
land und Schleswig-Holstein besteht eine Schul-
pflicht auch für Kinder ohne aufenthaltsrechtli-
chen Status . Keine Schulpflicht sehen die Länder 
Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor . In Berlin 
und Hessen gibt es jedoch ein Schulzugangs-
recht . Die Beauftragte appelliert nachdrücklich 
an die Länder, allen Kindern das Recht auf den Be-
such der Schule einzuräumen .

Die Wahrnehmung des Rechts auf Bildung er-
fordert neben der Änderung der schulrechtlichen 
Regelungen der Länder, dass Kinder zur Schule 
gehen können, ohne dass ihre Eltern Angst vor 
Entdeckung haben . Dem stehen zurzeit noch die 
Übermittlungsregelungen970 im Aufenthaltsge-
setz entgegen . Danach sind auch Schulen „öffent-
liche Stellen“ im Sinne des § 87 AufenthG und da-
mit verpflichtet, die Ausländerbehörde zu unter-
richten, wenn sie in Ausübung ihres Amtes von ei-
ner Ausländerin oder einem Ausländer erfahren, 
die oder der keinen Aufenthaltstitel besitzt . In der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufent-
haltsgesetz971 ist mittlerweile klar gestellt, dass 
die Kenntniserlangung nur bei Gelegenheit der 
Amtsausübung diese Übermittlungspflicht nicht 
begründet . Damit hängt es wiederum vom Lan-
desrecht ab, ob eine Übermittlungspflicht be-
steht oder nicht, da das Landesrecht bestimmt, 
welche Informationen bei der Anmeldung zum 
Schulbesuch erhoben werden müssen .

Nach dem Koalitionsvertrag sollen die aufent-
haltsgesetzlichen Übermittlungspflichten öffent-
licher Stellen bundesrechtlich dahingehend ge-
ändert werden, dass der Schulbesuch allen Kin-
dern ermöglicht wird . Das würde bedeuten, dass 
die Übermittlungspflichten der Schulen, die in 
§ 87 AufenthG verankert sind, gestrichen werden .

970 § 87 AufenthG .
971 Vgl . BR-Drs . 669/09 vom 27 .7 .2009 .
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Das Recht auf Bildung bedeutet aus Sicht der 
Beauftragten, dass Kinder über den Schulbesuch 
hinaus auch schon die Kindertagesstätte besu-
chen können . Die frühkindliche Bildung ist eine 
Grundlage für den weiteren Bildungsweg . Insbe-
sondere die Kinder aus bildungsfernen Familien 
verbessern ihre Startchancen in der Schule durch 
den Besuch von Kindertagesstätten deutlich . Da-
mit auch statuslose Kinder hierzu so früh wie mög-
lich die Gelegenheit erhalten, sollten sie Zugang 
zu Kindertagesstätten bekommen . Auch wenn 
der zukünftige Lebensweg der Kinder ohne Auf-
enthaltsstatus ungewiss ist, müssen sie in die Lage 
versetzt werden, Bildungsangebote wahrnehmen 
zu können . 

Soll der Besuch der Kindertagesstätten für Kin-
der ohne Papiere erleichtert werden, muss Fol-
gendes berücksichtigt werden: 

n Ausländische Kinder haben nicht generell ei-
nen Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-
platz . Der Anspruch ist als Sozialleistung konst-
ruiert . Nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit § 6 
Abs . 2 SGB VIII setzt der Rechtsanspruch auf ei-
nen Kindertagesstättenplatz zumindest eine 
Duldung voraus . Kinder ohne Aufenthaltsrecht 
oder Duldung sind vom Besuch eines öffentli-
chen Kindergartens somit ausgeschlossen . Aus 
Sicht der Beauftragten muss zukünftig der ge-
wöhnliche Aufenthalt in der Bundesrepublik 
ausreichen, ohne dass es auf den ausländer-
rechtlichen Status ankommt .

n Zusätzlich müssten die Datenübermittlungs-
pflichten des Jugendamtes und der öffentli-
chen Kindertagesstätten nach § 87 Abs . 2 Auf-
enthG aufgehoben werden .

Die Beauftragte ist davon überzeugt, dass die 
frühkindliche Förderung von größter Wichtigkeit 
ist und wird sich dafür einsetzen, dass über die 
Vereinbarungen des Koalitionsvertrages hinaus 
auch der Kindergarten-Besuch für ausländische 
Kinder ohne Papiere ermöglicht wird .

2.8.5 Durchsetzung von Lohnansprüchen

Ausländerinnen und Ausländer benötigen zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit einen Aufent-
haltstitel, der zur Erwerbstätigkeit berechtigt (§ 4 
Abs . 3 Satz 1 AufenthG) . Ausländische Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die sich rechtswid-
rig in Deutschland aufhalten, begehen neben der 
Straftat des unerlaubten Aufenthalts eine Ord-
nungswidrigkeit gemäß § 404 Abs . 2 Nr . 4 SGB III, 
wenn sie unerlaubt beschäftigt sind . Verfügt eine 
Drittstaatsangehörige oder ein Drittstaatsange-
höriger über ein Schengen-Visum gemäß § 6 Abs . 1 
AufenthG und befindet sich damit legal im Bun-
desgebiet, übt aber gleichzeitig eine unerlaubte 
Erwerbstätigkeit ohne den erforderlichen Aufent-
haltstitel aus, so stellt dies bei vorsätzlichem Han-
deln einen Straftatbestand nach § 95 Abs . 1a Auf-
enthG dar .

Ungeachtet des rechtswidrigen Aufenthalts 
entsteht auch ohne schriftlichen Arbeitsvertrag 
mit der Arbeitsaufnahme ein „faktisches Arbeits-
verhältnis“, aus dem sich ein Lohnanspruch für die 
erbrachte Leistung ergibt . Dieser Lohnanspruch 
kann unabhängig vom Aufenthaltsstatus gericht-
lich eingeklagt werden .

Tatsächlich wird aber dieses Recht nach Ein-
schätzung der Beauftragten kaum in Anspruch 
genommen . Es ist zwar rechtlich unklar – und wird 
in den Gerichtsbezirken unterschiedlich gehand-
habt -, ob Richterinnen und Richter oder in den 
Geschäftsstellen Beschäftigte in Ausübung oder 
bei Gelegenheit ihrer Aufgabenerfüllung vom ille-
galen Aufenthalt der Ausländerin oder des Auslän-
ders erfahren (wenn sie davon erfahren) . Unstrei-
tig ist allerdings, dass Gerichte öffentliche Stellen 
i .S . § 87 AufenthG und damit grundsätzlich über-
mittlungspflichtig sind . Dies dürfte Ausländerin-
nen und Ausländern ohne Papiere davon abhal-
ten, offene Lohnansprüche vor Gericht einzukla-
gen . Aus Sicht der Beauftragten sollte bei Umset-
zung der „Sanktionsrichtlinie“972 gepüft werden, 

972 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18 .6 .2009 über Mindeststandards für Sanktionen und 
Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige 
ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen, ABl . L 168/24 
(2009/52/EG) .
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ob und inwieweit diese Übermittlungspflichten 
eingeschränkt werden sollten .

3.  Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz  
(ArbMigStG)

3.1 Politischer Hintergrund und Daten

Mit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsge-
setzes und der Verordnungen nach § 39 AufenthG 
bestand im Bereich des Außenzugangs aus recht-
licher Perspektive der Anwerbestopp für Deutsch-
land grundsätzlich fort .973 Für qualifizierte und 
hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen bzw . Ar-
beitnehmer sowie für Selbständige sieht das Auf-
enthaltsgesetz mit den §§ 18, 19 und 21 unter en-
gen Voraussetzungen eine Öffnung vor . 

Zu den Auswirkungen dieser Neuregelungen 
auf die Arbeitsmigration von qualifizierten Be-
schäftigten lassen sich aus den Angaben des AZR 
mit Stand vom 31 .12 .2009 Rückschlüsse ziehen . 
Hierfür werden in einem ersten Schritt nur die Er-
teilungen von Aufenthaltstiteln berücksichtigt 
werden, die im Kalenderjahr der Ersteinreise er-
folgten . In diesen Fällen kann regelmäßig davon 
ausgegangen werden, dass auch die Einreise in 
das Bundesgebiet mit dem Ziel der Aufnahme ei-
ner Erwerbstätigkeit erfolgte .974 Fand die Erstein-
reise hingegen in den Kalenderjahren vor dem 
Jahr der Erteilung des Aufenthaltstitels zum 
Zweck der Erwerbstätigkeit statt, dürfte regelmä-
ßig von einem längeren Voraufenthalt im Bundes-
gebiet ausgegangen werden können . Es wird sich 
bei befristeten Aufenthaltstiteln dann entweder 
um eine einfache Verlängerung des bereits beste-
henden Titels handeln oder um einen Zweck-
wechsel (z . B . von einem Aufenthaltstitel für Aus-
bildungszwecke oder aus humanitären Gründen 
oder – seltener – zum Familiennachzug in die Er-
werbstätigkeit) .

973 Zu alledem vgl . 6 . Lagebericht, C III .3 .2 .1 .2; S . 397 ff .
974 Unberücksichtigt bleiben damit die Fälle, in denen die Er-
steinreise Ende eines Jahres erfolgte und der Aufenthaltstitel 
erst im nächsten Kalenderjahr erteilt wurde .

Tabelle 40: Erteilte Aufenthaltstitel mit Ersteinreise-
jahr im Kalenderjahr der Erteilung nach bestimmten 

aufenthaltsrechtlichen Regelungen 2006-2009

§ 18 bzw. 
§ 18 Abs. 4  

Satz 1 
AufenthG

§ 18 Abs. 4 
Satz 2  

AufenthG

§ 19 Auf-
enthG

§ 21 Auf-
enthG

2006 31.962 k.A. 73 571

2007 22.685 k.A. 115 565

2008 24.598 k.A. 106 947

2009 11.564 717 142 813

Quelle: AZR, eigene Berechnungen

Die AZR-Angaben hinsichtlich § 18 bzw . § 18 
Abs . 4 Satz 1 AufenthG für das Jahr 2009 sind nur 
eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar, 
weil ab 2009 erstmalig eine weitere Ausdifferen-
zierung vorgenommen wurde . Nach „§ 18 Auf-
enthG“ erhielten 2009 über die Angaben in der 
vorangegangenen Tabelle hinaus 1 .214 Personen 
und nach „§ 18 Abs . 3 AufenthG“ weitere 7 .497 Per-
sonen eine Aufenthaltserlaubnis . Auch zur selb-
ständigen Tätigkeit nach § 21 AufenthG wird ab 
2009 eine weitere Ausdifferenzierung vorgenom-
men . Damit sind auch die Angaben aus den Vor-
jahren nur sehr eingeschränkt vergleichbar . Hier-
zu weisen die Zahlen aus dem Jahr 2009 aus, dass 
die Erteilungen nach Absatz 1 – also nach der Re-
gelung, die auf den Zugang ausländischer Inves-
toren ausgerichtet ist, die im Bundesgebiet auch 
Arbeitsplätze schaffen sollen – niedrig sind . Von 
den 813 Erteilungen nach § 21 AufenthG erfolgten 
279 Erteilungen – also nur ein gutes Drittel – nach 
Absatz 1 dieser Vorschrift . 

Insgesamt legen – wie die folgende Tabelle 
zeigt – die AZR-Zahlen nahe, dass von den Neure-
gelungen der §§ 18, 19 und 21 AufenthG tatsäch-
lich diejenigen profitieren, die bereits seit länge-
rem im Inland leben .975 

975 Working Paper 28 des BAMF vom 7 .10 .2009, http://www .
bamf .de/cln_092/nn_442016/SharedDocs/Anlagen/DE/Mig-
ration/Publikationen/Forschung/WorkingPapers/wp28-hoch-
qualifizierte .html .
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Die mit dem Zuwanderungsgesetz und in der 
Folge mit weiteren Änderungen bis hin zum  
Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz eröffneten 
Möglichkeiten für Absolventinnen und Absolven-
ten deutscher Hochschulen, in Deutschland eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 18 AufenthG zu 
erhalten,976 haben – wie die folgende Tabelle 
zeigt – einen absolut betrachtet eher geringen, 
aber steigenden Anteil an dieser Entwicklung .977 

Nimmt man jedoch zusätzlich die jährliche 
Zahl aller Drittstaatsangehörigen in den Blick,  
die in Deutschland ihr Hochschulstudium erfolg-

976 Vgl . hierzu unten und 6 . Lagebericht, III 3 .3 .2 ., S . 167 .
977 Die Daten für die Jahre 2006 und 2007 dürften in der Tabel-
le allerdings erheblich zu niedrig dargestellt sein, da die meis-
ten Studienabsolventen aus diesen Jahren noch im Besitz ei-
ner Aufenthaltsbewilligung nach dem AuslG 1990 waren, und 
die neue Bezeichnung des Aufenthaltstitels beim Wechsel zu 
§ 18 AufenthG nicht nachgetragen wurde .

Tabelle 41: Erteilte Aufenthaltstitel mit Ersteinreise- 
jahr vor dem Kalenderjahr der Erteilung nach 

bestimmten aufenthaltsrechtlichen Regelungen 
2006-2009

§ 18 bzw. 
§ 18 Abs. 4 
Satz 1 Auf-

enthG

§ 18 Abs. 4 
Satz 2 Auf-

enthG

§ 19  
AufenthG

§ 21  
AufenthG

2006 35.750 k.A. 383 1.797

2007 40.449 k.A. 351 2.283

2008 47.494 k.A. 367 2.730

2009 30.759 1.898 547 2.768

Quelle: AZR, eigene Berechnungen

Tabelle 42: Erteilte Aufenthaltstitel nach §§ 18, 19 
oder 21 AufenthG, bei denen der Besitz einer Aufent-

haltserlaubnis nach § 16 Abs. 1 / Abs. 4 AufenthG 
(Studium oder Suchphase nach erfolgreichem 

Studium im Bundesgebiet)  
unmittelbar vorausging 2006-2009

§ 18 bzw. 
§ 18 Abs. 4 

Satz 
1 AufenthG

§ 18 Abs. 4 
Satz 2  

AufenthG

§ 19  
AufenthG

§ 21  
AufenthG

2006 75 / 23 k.A. k.A. 3 / 1

2007 293 / 84 k.A. 1 31 / 12

2008 882 / 228 1 / k.A.. 5 58 / 12

2009 1.991 / 844 109 / 33 1 176 / 101

Quelle: AZR, eigene Berechnungen

reich beendet haben und eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 16 Abs . 4 AufenthG besitzen (Stand 
31 .12 .2008: 3 .753 Personen; 31 .12 .2009: 4 .418 Per-
sonen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 
Abs . 4 AufenthG), lässt sich feststellen, dass jeden-
falls von dieser Gruppe in den Jahren 2008 und 
2009 ein erheblicher und wachsender Teil den ge-
setzlich und systematisch vorgesehenen Weg in 
die Aufenthaltserlaubnis nach § 18 AufenthG ein-
schlägt . Hinzuzurechnen wären jeweils noch die-
jenigen Absolventinnen und Absolventen deut-
scher Hochschulen, die eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 16 Abs . 1 AufenthG besitzen und unmittel-
bar nach dem Studienabschluss eine qualifizierte 
Erwerbstätigkeit aufnehmen können und eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 18 AufenthG erhal-
ten . Insofern bestätigen die statischen Daten der 
Bundesagentur für Arbeit zu erteilten Zustim-
mungen zur Beschäftigung, die die Hochschulab-
solventen deutscher Hochschulen gesondert aus-
weisen, diese Annahme . Ein Großteil derjenigen, 
die 2007 ihr Studium in Deutschland abschlossen, 
konnte bereits von der Erleichterung (Verzicht auf 
die Vorrangprüfung) profitierten . Die Daten der 
zurückliegenden Jahre zeigen dies deutlich, wenn 
auch im Jahr 2009 aufgrund der allgemeinen wirt-
schaftlichen Lage die Zahl etwas zurück ging: 

n 2006: 2 .742 Zustimmungen, 

n 2007: 4 .421 Zustimmungen, 

n 2008: 5 .935 Zustimmungen, 

n 2009: 4 .820 Zustimmungen .

Die rechtlichen Verbesserungen beim Zugang 
zu Aufenthaltstiteln, die dem Zweck der Aufnah-
me oder Fortführung von Erwerbstätigkeit die-
nen, sind insgesamt zu begrüßen . Sie eröffnen im 
Inland aufhältigen qualifizierten Personen mit 
Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt rechtli-
che Möglichkeiten, diese in Deutschland zu reali-
sieren . Sollen jedoch insgesamt mehr „kluge Köp-
fe“ außerhalb Deutschlands für Deutschland inte-
ressiert werden, bedarf es wohl weitergehender 
Überlegungen und ggf . Änderungen . Diese könn-
ten zum einen beim Zugang zu einer qualifizier-
ten Ausbildung in Deutschland ansetzen: So könn-
ten etwa verstärkt Studierende aus dem Ausland 
an deutschen Hochschulen oder ausländische 
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Auszubildende zugelassen werden . Darüber hin-
aus sind auch weitere aufenthalts- und staatsan-
gehörigkeitsrechtliche Perspektiven im Falle ei-
nes erfolgreichen Abschlusses in Deutschland 
denkbar . Hiervon zu trennen wären – zum ande-
ren – eine Erweiterung von Maßnahmen, die auf 
einen erhöhten Außenzugang im Sinne einer „An-
werbung“ von Ausländerinnen und Ausländern 
mit einer abgeschlossenen qualifizierten Ausbil-
dung zielen .

Eine weitere wichtige Öffnung gegenüber der 
Rechtslage vor dem Zuwanderungsgesetz findet 
sich in § 29 Abs . 5 Nr . 2 AufenthG .978 Danach be-
steht für nachgezogene Familienangehörige von 
Ausländerinnen und Ausländern spätestens nach 
zweijährigem Aufenthalt ein unbeschränkter  
Arbeitsmarktzugang . Hat bereits die oder der 
Stammberechtigte einen unbeschränkten Ar-
beitsmarktzugang, gilt dies auch für die oder  
den Nachgezogenen .979 Rechtliche Arbeitsver-
bote gelten jetzt nur noch für Geduldete und 
Asylsuchende im ersten Jahr ihres Aufenthalts 
(§§ 10 und 11 BeschVerfV sowie § 61 Abs . 2 AsylVfG) .

Der sich intensivierende integrationspoliti-
sche Diskurs (Nationaler Integrationsplan 2007 
(NIP)) und ein bereits eingetretener bzw . abseh-
barer – jedenfalls sektoraler – Fachkräftemangel 
auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt verstärk-
ten Überlegungen zu Erleichterungen beim „Au-
ßenzugang“ nach Deutschland aus Dritt- wie aus 
Neu-EU-Staaten . Integrationspolitischer Hand-
lungsbedarf bestand darüber hinaus auch nach 
den einmalig wirkenden Stichtagsregelungen der 
IMK-Bleiberechtsregelung von 2006 bzw . der ge-
setzlichen Altfallregelung von 2007 fort . 

978 Zu rechtlichen Fortentwicklungen in diesem Bereich vgl . 
7 . Lagebericht, Kapitel III .3, S . 164 ff .
979 Auf Grund Art . 14 Abs . 2 Satz 2 der Richtlinie 2003/86/EG (Fa-
miliennachzugsrichtlinie) wäre allerdings lediglich eine ein-
jährige Frist zulässig . Für Familienangehörige von Deutschen 
findet sich der unbeschränkte Arbeitsmarktzugang nun di-
rekt im AufenthG, nach altem Recht bestand ein Anspruch auf 
die Arbeitsberechtigung .

3.2  Die zentralen rechtlichen Regelungen  

des ArbMigStG

Das ArbMigStG980 wurde mit den im Aus-
schussverfahren beschlossenen Änderungen981 
am 13 .11 .2008 vom Bundestag in 2 . und 3 . Lesung 
beschlossen . Zudem wurden Änderungen der 
Beschäftigungsverordnung, der Beschäftigungs-
verfahrensverordnung und der Arbeitsgenehmi-
gungsverordnung auf den Weg gebracht,982 die 
wie die übrigen Änderungen im Aufenthaltsge-
setz und der Ausbildungsförderung am 1 .1 .2009 
in Kraft traten . Der Bundesrat hatte am 28 .11 .2008 
seine Zustimmung zum Gesetzentwurf zunächst 
verweigert und eine Senkung der Zugangsgren-
zen der § 19, § 21 AufenthG verlangt . Der Vermitt-
lungsausschuss hatte darauf eine Senkung ledig-
lich der in § 21 AufenthG für die Aufenthaltser-
laubnis Selbständiger vorgesehenen Mindestin-
vestitionssumme von 500 .000 € auf 250 .000 € 
vorgeschlagen .983 Der Bundestag stimmte dem 
ansonsten unveränderten Gesetzentwurf am 
18 .12 .2008 erneut zu984 und der Bundesrat bestä-
tigte am 19 .12 .2008 das Gesetz985 sowie die Än-
derungen der Beschäftigungsverordnung .986 Fol-
gende rechtliche Änderungen wurden mit dem 
ArbMigStG und den o .g . Verordnungen beschlos-
sen:987

n Absenkung der Mindestgehaltsgrenze für 
Hochqualifizierte nach § 19 Abs . 2 Nr . 3 Auf-
enthG (Regelbeispiel) auf die Beitragsbemes-
sungsgrenze der allgemeinen Rentenversiche-
rung (66 .000 €) in Verbindung mit der Einfüh-
rung eines Ermessensausweisungsgrundes 
(§ 55 Abs . 2 Nr . 1a AufenthG);

n Halbierung der Mindestinvestitionssumme 
(Regelbeispiel) nach § 21 AufenthG für Selb-
ständige auf nun 250 .000 €;

980 BT-Drs . 16/10288 .
981 BT-Drs . 16/10914 .
982 BR-Drs . 840/08 und BGBl . I vom 27 .11 .2008 .
983 Auch dies nur ein Regelbeispiel ähnlich der Einkommens-
grenze des § 19 Abs . 2 Nr . 3 AufenthG .
984 BR-Drs . 970/08 .
985 BR-Drs . 970/08(B) .
986 BR-Drs . 840/08(B) .
987 Zur Verlängerung der Übergangsfristen bei der Arbeitneh-
merfreizügigkeit von Neu-Unionsbürgerinnen und -bürger 
vgl . Kapitel III 4 .1 .1 .
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n Aufhebung der Hochschulabsolventenzugangs-
verordnung988 und Verankerung entsprechen-
der Regelungen in § 27 BeschV und § 12 b ArGV . 
In Deutschland ausgebildete drittstaatsange-
hörige Hochschulabsolventinnen und -absol-
venten, die eine dem Abschluss entsprechen-
de Stelle finden, können eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 18 AufenthG mit Zustimmung 
zur Ausübung einer Beschäftigung ohne Vor-
rangprüfung erhalten (§ 27 Nr . 3 BeschV) . Hoch-
schulabsolventinnen und -absolventen aus 
den Beitrittsstaaten erhalten die Arbeitser-
laubnis-EU nach § 12b ArGV unter den gleichen 
Voraussetzungen nunmehr unabhängig von 
der Fachrichtung ihres Studiums (§ 12b ArGV) . 
Geprüft wird allerdings weiterhin die Gleich-
wertigkeit der Arbeitsbedingungen; 

n Zugang zu Berufsausbildung und Arbeitsmarkt 
für Absolventinnen und Absolventen deut-
scher Auslandsschulen und für die anschlie-
ßende Weiterbeschäftigung im erlernten Be-
ruf unter Verzicht auf die Vorrangprüfung (§§ 2 
Abs . 1 BeschV neu, § 12b ArGV, § 27 BeschV);

n Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes unter 
Beibehaltung der Vorrangprüfung für alle Ab-
solventinnen und Absolventen ausländischer 
Hochschulen aller Fachrichtungen über den IT-
Bereich hinaus durch Verzicht auf die Voraus-
setzung des Vorliegens eines „öffentlichen In-
teresses“ an der Beschäftigung . Der Abschluss 
muss in Deutschland anerkannt oder einem 
deutschen Abschluss vergleichbar sein . Ange-
sichts der Tatsache, dass Rechtsansprüche auf 
ein Verfahren zur Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Abschlüssen nur in sehr einge-
schränktem Umfang bestehen und eine forma-
le Anerkennung daher nicht der Regelfall sein 
kann, wird die Beauftragte die Wirkungen die-
ser Regelung beobachten;989

n Zustimmungsfreie Ausbildung und Beschäfti-
gung von minderjährig eingereisten Bildungs-
inländerinnen und -inländern mit Aufenthalts-
erlaubnis (§ 3a BeschVerfV) .

988 Vgl . dazu 7 . Lagebericht, Kapitel III .3 .2 .
989 Vgl . hierzu Kapitel II 3 .

n Einführung einer Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der Erwerbstätigkeit ohne Vorrangprü-
fung für geduldete Bildungsinländerinnen und 
-inländer mit qualifizierter Berufsausbildung 
bzw . abgeschlossenem Hochschulstudium 
(§ 18a Abs . 1 Nr . 1 a) AufenthG);

n Einführung einer Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der Erwerbstätigkeit für geduldete Aus-
länderinnen und Ausländer, die entweder im 
Ausland ein anerkanntes Studium absolviert 
haben und in Deutschland seit mindestens 
zwei Jahren qualifiziert beschäftigt sind oder 
seit mindestens drei Jahren eine Beschäfti-
gung als Fachkraft ausüben, die eine Berufs-
ausbildung voraussetzt (§ 18a Abs . 1 Nr . 1b und c 
AufenthG);990

n Ausbildungserlaubnis ohne Vorrangprüfung 
für Geduldete nach zwölf Monaten Voraufent-
halt (§ 10 Abs . 2 Satz 1 Nr . 1 BeschVerfV) und

n Ausbildungsförderung für Geduldete nach vier 
Jahren Aufenthalt (§ 8 Abs . 2a BAföG neu und 
§ 63 Abs . 2a SGB III) .

Darüber hinaus wurde in dem Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens die Chance genutzt, die 
Entfristung der Härtefallregelung nach § 23a Auf-
enthG festzulegen . Die Zielrichtung der Neuerun-
gen im Bereich des Beschäftigungsrechts seit 
2005 zeigt, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, 
dass die Bundesrepublik weder auf begabte Bil-
dungsinländer noch auf begabte Bildungsauslän-
der mit ausländischem Pass verzichten kann . Die 
Neuregelung für Geduldete, die ein Hochschul-
studium absolviert haben, illustriert ferner, dass 
landesrechtliche Regelungen nicht mehr zeitge-
mäß sind, die Geduldeten oder Asylsuchenden die 
Aufnahme eines Studiums verbieten .991 Aus Sicht 

990 Es sollte mit Blick auf das Ziel der Arbeitsmarktintegration 
in Deutschland für die gesetzliche geforderte Vergleichbar-
keit des ausländischen Hochschulabschlusses aus Sicht der 
Beauftragten ausreichen, wenn der Betroffene einen Arbeits-
platz besetzen kann, der in Deutschland typischerweise von 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen besetzt wird .
991 Vgl . z . B . § 60 Abs . 5 Nr . 4 Landeshochschulgesetz Baden-
Württemberg . Die Verhängung von „Studierverboten“ ist und 
war verbreitete Praxis, sei es direkt durch das Hochschulrecht 
des Landes, sei es durch die Verhängung von Auflagen bzw . 
Nebenbestimmungen zur Duldung oder Aufenthaltsgestat-
tung . Die neue Weisungslage in Berlin z . B . trägt der geän-
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der Beauftragten nicht erreicht wurde eine ange-
messene aufenthaltsrechtliche Verfestigungsre-
gelung für Personen, die im Besitz einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 18a AufenthG sind . Für sie 
gilt § 9 Abs . 2 AufenthG . Das bedeutet, dass der 
geduldete Voraufenthalt im Bundesgebiet, wäh-
rend dem die bildungsbiografischen Vorausset-
zungen für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
nach § 18a AufenthG erreicht worden sind, gänz-
lich unter den Tisch fällt . Gerade bei der Anrech-
nung der notwendigen Aufenthaltszeiten für die 
Niederlassungserlaubnis wäre es durchaus auch 
denkbar, auf die Regelungen in § 26 Abs . 4 Auf-
enthG zurückzugreifen . 

Es wird auch zu beobachten sein, wie sich die 
Regelung in § 18a Abs . 2 AufenthG auswirkt . Sie 
sieht den Verzicht auf die Vorrangprüfung, aber 
eine Prüfung der Arbeitsbedingungen sowie die 
Prüfung vor, ob es sich um einen der qualifizierten 
Ausbildung entsprechenden Arbeitsplatz han-
delt . Dies wird sowohl bei der Ersterteilung als 
auch im Falle eines Wechsels des Arbeitsplatzes 
geprüft . Dies bedeutet, dass die zuvor während 
des Besitzes einer Duldung nach § 10 BeschVerfV 
regelmäßig erworbenen beschäftigungsverfah-
rensrechtlichen Rechtspositionen teilweise ver-
loren gehen und die Mobilität auf dem Arbeits-
markt – jedenfalls in den ersten beiden Jahren des 
Besitzes der Aufenthaltserlaubnis – auf der Quali-
fikation entsprechende Beschäftigungen einge-
schränkt ist .

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregie-
rung ist im Abschnitt Arbeitsmarkt mit Blick auf 
das Beschäftigungsrecht offen formuliert . Als Ins-
trumente zur arbeitsmarktorientierten Feinsteue-
rung kommen jedenfalls der Verzicht auf die Vor-
rangprüfung, der Verzicht auf die Gleichwertig-
keitsprüfung, der Verzicht auf jegliche Prüfung, 
mithin die Einführung der Zustimmungsfreiheit 
für bestimmte Beschäftigungen durch Änderun-
gen des Verordnungsrechts oder eine generelle 
Arbeitsmarktprüfung der Bundesagentur mit der 

derten Rechtslage insoweit Rechnung, als nunmehr das  
Studierverbot für Geduldete nach vierjährigem Aufenthalt 
grundsätzlich aufzuheben ist: A .25 .s .1/A .60a .4 vom . 7 .4 .2009, 
http://www .berlin .de/imperia/md/content/labo/auslaender-
angelegenheiten/vaabhbln .pdf?start&ts=1254392235 . 

Folge des Verzichts auf eine individuelle Vorrang-
prüfung für die Beschäftigung in einzelnen Be-
rufsgruppen und Wirtschaftszweigen nach § 39 
Abs . 2 Satz 1 Nr . 2 AufenthG in Betracht . Gleich-
wohl macht der Koalitionsvertrag auch deutlich, 
dass eine Antwort auf einen bestehenden Fach-
kräftemangel im Inland auch die Einführung an-
derer Regelungen für die Zuwanderung von dritt-
staatsangehörigen Fachkräften sein kann .

Schließlich kristallisiert sich im Sozial- und Be-
schäftigungsrecht für Ausländerinnen und Aus-
länder eine Vierjahresgrenze heraus, ab der selbst 
Geduldete zumindest im Kern wie deutsche 
Staatsangehörige zu behandeln sind . Das gilt für 
die Ausbildungsförderung, für den Arbeitsmarkt-
zugang und für die Bezugsdauer von abgesenk-
ten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz .992 

4.  Rechtsstellung der Unionsbürgerinnen 
und -bürger und anderer europarecht-
lich privilegierter Personen

4.1 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger

4.1.1  Übergangsfristen im Bereich der  

Arbeitnehmerfreizügigkeit gegenüber 

Unionsbürgerinnen und -bürgern aus  

den neuen Mitgliedstaaten 

Die Bundesregierung hat im Berichtszeitraum 
erneut von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
die Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügig-
keit für Unionsbürgerinnen und -bürger zu verlän-
gern, die die Staatsangehörigkeit eines der neuen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union besit-
zen . Anfang Dezember 2008 fasste das Bundes-
kabinett den Beschluss zur Inanspruchnahme der 
Übergangsregelungen im Bereich der Arbeitneh-
merfreizügigkeit und zur Entsendung von Arbeit-
nehmern bei der grenzüberschreitenden Erbrin-
gung von Dienstleistungen in bestimmten Sekto-
ren gegenüber Bulgarien und Rumänien in der 
2 . Phase (1 .1 .2009 - 31 .12 .2011) sowie gegenüber 
den EU-8 in der 3 . Phase (1 .5 .2009 - 30 .4 .2011) . Die 

992 Vgl . hierzu Kapitel III 6 .
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notwendigen Mitteilungen hat die Bundesregie-
rung der Europäischen Kommission vor Beginn 
der jeweiligen Phase übermittelt und im Bundes-
anzeiger veröffentlicht .993

Die weitere Inanspruchnahme der Übergangs-
fristen sei arbeitsmarktpolitisch deshalb geboten, 
da die Arbeitslosigkeit in Deutschland trotz der 
positiven Entwicklung in den letzten Jahren wei-
terhin auf einem relativ hohen Niveau liege . So 
waren im Oktober 2008 in Westdeutschland 
knapp zwei Mio . Menschen, in den östlichen Bun-
desländern gut eine Mio . Menschen arbeitslos . 
Die Arbeitslosenquote war in den östlichen Bun-
desländern mit 11,8 % beinahe doppelt so hoch wie 
in Westdeutschland . Die Finanzmarktkrise sowie 
die zu erwartende konjunkturelle Eintrübung lie-
ßen eine Verschlechterung der Lage am Arbeits-
markt erwarten . Zudem sei die Arbeitslosigkeit in 
den grenznah zu den Beitrittsstaaten liegenden 
ostdeutschen Regionen besonders hoch . 

Im Rahmen der Beratungen zu dem Arbeitsmi-
grationssteuerungsgesetz994 war jedoch verein-
bart worden, dass für Absolventinnen und Absol-
venten von Hochschulen in den Beitrittstaaten, 
die die Staatsangehörigkeit eines der neuen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union besitzen, 
schon vor Ende der Übergangsfristen der Zugang 
zum deutschen Arbeitsmarkt uneingeschränkt 
geöffnet würde .

4.1.2  Umsetzung der „Unionsbürgerrichtlinie“ 

2004/38/EG

Im vorliegenden Bericht sind im Bereich der 
Freizügigkeit von Unionsbürgerinnen und -bür-
gern das „Metock-Urteil“ des Europäischen Ge-
richtshofes995 und die Fragen hinsichtlich der Um-
setzung der Richtlinie 2004/38/EG bei der Appro-
bation im Bereich der akademischen Heilberufe 
und der Anerkennung ausländischer Berufsab-
schlüsse996 angesprochen worden . Die Europäi-

993 BAnz . 2008, S . 4807 f; BAnz . 2009, S . 1572 f .
994 Vgl . hierzu in diesem Bericht Kapitel III 3 .
995 Vgl . Kapitel III 2 .3 .
996 Vgl . hierzu in diesem Bericht die Kapitel II 9 .9 .2 sowie Kapi-
tel II 3 .

sche Kommission will sich darüber hinaus mit Fra-
gen an die Mitgliedstaaten wenden, die die Um-
setzung der Richtlinie 2004/38/EG in das nationale 
Recht betreffen . Erforderliche Rechtsänderungen 
würden dann im Freizügigkeitgesetz/EU berück-
sichtigt werden .

4.1.3 Koordinierendes Sozialrecht

Die Regeln des koordinierenden Sozialrechts 
sind von entscheidender Bedeutung für die Mög-
lichkeit, Freizügigkeitsrechte wahrzunehmen . Sie 
sorgen z . B . für die Zusammenrechnung der in 
verschiedenen Mitgliedstaaten erworbenen Ren-
tenanwartschaften und bestimmen die Exportier-
barkeit von Leistungen der Sozialversicherung in 
einen anderen Mitgliedstaat . Bisher regelten die 
VO (EWG) 1408/71 und die VO (EWG) 574/72 die 
Handhabung dieser grenzüberschreitenden 
Sachverhalte . Bereits im Jahr 2004 war die VO (EG) 
883/2004 als Nachfolgerin der VO (EWG) 1408/71 
angenommen worden . Voraussetzung für die An-
wendbarkeit dieser Verordnung war zusätzlich 
die Verabschiedung der Umsetzungsverordnung . 
Die Verhandlungen dazu zogen sich über mehre-
re Jahre hin; sie konnten im Jahr 2009 abgeschlos-
sen werden . Mit der Veröffentlichung der VO (EG) 
987/2009 im Amtsblatt der Europäischen Union997 
können die Verordnungen ab 1 .5 .2010 in den Mit-
gliedstaaten angewendet werden .

Die Grundzüge des koordinierenden Sozial-
rechts bleiben erhalten . Die Neufassung der Ver-
ordnungen dient der Modernisierung, der Verwal-
tungsvereinfachung und der Anpassung der Vor-
schriften an die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes . Im Detail ergeben sich 
allerdings erhebliche Änderungen in Verfahren 
und Zuständigkeiten . Auch materiellrechtlich 
gibt es einige Veränderungen . So wurde z . B . die 
in der Regel zulässige Dauer der Entsendung von 
zwölf auf 24 Monate ausgeweitet und die Mög-
lichkeit des Exports von Leistungen bei Arbeitslo-
sigkeit von drei auf sechs Monate . Die materiellen 
Voraussetzungen dafür sind gleich geblieben, zu-
ständig für die Zahlung ist aber nunmehr die Ar-

997 Abl . L Nr . 884/1 vom 30 .10 .2009 .
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beitsverwaltung des letzten Beschäftigungsstaa-
tes . Für die gezielte Inanspruchnahme medizini-
scher Leistungen in einem anderen Mitgliedstaat 
gilt weiterhin, dass vorher das Einverständnis des 
zuständigen Trägers einzuholen ist .998

4.2 Assoziationsrecht

4.2.1 Beschäftigung und Aufenthalt

4.2.1.1 EuGH-Urteil „Payir“

Mit Urteil vom 28 .1 .2008 hat der Europäische 
Gerichtshof entschieden,999 dass türkische Staats-
angehörige auch dann dem regulären Arbeits-
markt angehören und Arbeitnehmerinnen bzw . 
Arbeitsnehmer im Sinne des Assoziationsrechts 
sind, wenn sie als Studierende nur „nebenbei“ 
oder als Au-Pair-Kräfte arbeiten und die Beschäfti-
gung und das Erwerbseinkommen nicht den 
Hauptzweck des Aufenthalts darstellen . Wenn sie 
zwölf Monate beim gleichen Arbeitgeber erlaubt 
gearbeitet haben, und wenn sie Arbeitnehmer im 
Sinne der ständigen Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs sind, wachsen sie in die Rechte 
nach dem Assoziationsratsbeschluss (ARB) Nr . 1/80 
hinein . Die Arbeitnehmereigenschaft setzt vor-
aus, dass die ausgeübte Tätigkeit einen zeitlichen 
und wirtschaftlichen Umfang hat, nach dem sie 
sich nicht als völlig untergeordnet und unwesent-
lich darstellt, und dass die Arbeitsleistung in dem 
Arbeitsverhältnis kontinuierlich erbracht wird . Da-
raus folgt bei weiter vorhandenem Arbeitsplatz 
ein Aufenthaltsrecht nach Art . 6 Abs . 1 zweiter An-
strich ARB Nr . 1/80, um die Weiterbeschäftigung zu 
ermöglichen . Auch aus der EU-Studierendenricht-
linie1000 folge nichts anderes . Sie lasse in Art . 4 
Abs . 1a) bi- und multilaterale Übereinkünfte wie 
das Assoziationsrecht unberührt . Eine nur vorge-
schobene Einreise zu Studienzwecken, um den Ar-
beitnehmerstatus zu erlangen, begründet diesen 

998 Vgl . hierzu Eichenhofer, Eberhard, SGB 2010, S . 185 sowie 
den Überblick unter: http://europa .eu/legislation_summari-
es/employment_and_social_policy/social_protection/
c10521_de .htm . 
999 EuGH, Urteil vom 24 .1 .2008, Rs . C-294/06 (Payir u .a .) .
1000 Richtlinie 2004/114/EG vom 13 .12 .2004 .

jedoch nicht . Kriterium für die Unterscheidung ist, 
ob tatsächlich ein Studium absolviert wird .1001

Für die deutsche Rechtslage bedeutet dies, 
dass bereits während eines Aufenthalts zu Studi-
enzwecken nach § 16 AufenthG eine europarecht-
lich relevante Zulassung zum regulären Arbeits-
markt erfolgen kann . Nach zwölf Monaten einer 
nach § 16 Abs . 3 AufenthG ohne Zustimmung der 
Bundesagentur erlaubten Beschäftigung beim 
gleichen Arbeitgeber erlangen türkische Staats-
angehörige die Vergünstigungen aus Art . 6 Abs . 1 
ARB Nr . 1/80, wenn ihre Beschäftigung die Kriteri-
en für die Annahme der Arbeitnehmereigenschaft 
erfüllt . Für Au-Pair-Kräfte gilt dies generell, da be-
reits ihre reguläre Tätigkeit als Beschäftigung zu 
qualifizieren ist . 

Die wesentlichen Aussagen des Urteils sind 
auf neue Unionsbürgerinnen und -bürger über-
tragbar . Diese müssen – anders als die vom Asso-
ziationsrecht begünstigten türkischen Staatsan-
gehörigen – jedoch nicht ein Jahr beim gleichen 
Arbeitgeber ordnungsgemäß beschäftigt gewe-
sen sein . Für den Anspruch auf Erteilung der Ar-
beitsberechtigung-EU genügt vielmehr nach 
§ 12a ArGV die einjährige Zulassung zum Arbeits-
markt . Dies dürfte bei Studierenden angesichts 
der Regelung des § 16 Abs . 3 AufenthG immer der 
Fall sein .1002

Beschränkungen des Aufenthalts- und Be-
schäftigungsrechts sind somit gegenüber Ab-
solventinnen und Absolventen deutscher Hoch-
schulen mit türkischer Staatsangehörigkeit oder 
der eines neuen Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union, die in Deutschland während des 
Studiums einer Beschäftigung nachgehen bzw . 
nachgehen dürfen, weitgehend unwirksam ge-
worden . Insgesamt sind ohnehin die Beschrän-
kungen des Gebiets- und Arbeitsmarktzugangs 
gegenüber Akademikerinnen und Akademikern 
mit dem Zuwanderungsgesetz, dem Richtlinie-
numsetzungsgesetz, der Hochschulabsolven-
tenzugangsverordnung sowie mit dem diese 
Verordnung aufhebenden Arbeitsmigrations-

1001 Vgl . Rdnr . 46 Satz 3 des Urteils .
1002 Vgl . die Zulassung zum Arbeitsmarkt aus europarechtli-
cher Sicht bejahend bereits der 6 . Lagebericht, Kapitel C IV .2, 
S . 459 .
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steuerungsgesetz auch auf nationaler Ebene in 
den letzten Jahren stetig zurückgenommen 
worden .

4.2.1.2 EuGH-Urteil „Genc“

Weitere Klarstellungen zur Anwendung von 
Art . 6 Abs . 1 ARB Nr . 1/80 hinsichtlich der Arbeit-
nehmereigenschaft bei Ausübung einer geringfü-
gigen Beschäftigung und der Frage, ob mit dem 
Wegfall des Einreisegrundes das Freizügigkeits-
recht entfällt, brachte das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes in der Rechtssache Genc .1003 Der 
Entscheidung lag ein Vorabentscheidungsersu-
chen des Verwaltungsgerichts Berlin zugrunde . 
Die türkische Staatsangehörige war im Rahmen 
des Ehegattennachzugs zu einem türkischen Ar-
beitnehmer im Jahr 2000 nach Deutschland ge-
kommen, der sich im Jahr 2003 selbständig ge-
macht hatte . Nach der Trennung der Eheleute und 
der Aufgabe der gemeinsamen Meldeadresse im 
Jahr 2004 nahm Frau Genc eine Beschäftigung als 
Raumpflegerin auf . Sie verdiente 175 € monatlich 
und bezog ergänzend Leistungen nach dem 
SGB II . Ihre Aufenthaltserlaubnis wurde von der 
Ausländerbehörde im Jahr 2008 mit der Begrün-
dung nicht mehr verlängert, dass ihre Beschäfti-
gung von zu geringem Umfang sei . Sie entspre-
che nicht einer ordnungsgemäßen Beschäftigung 
nach Art . 6 ARB Nr . 1/80 . Darüber hinaus könne sie 
auch keine Rechte aus Art . 7 Satz 1 ARB Nr . 1/80 gel-
tend machen, weil ihr Ehemann als Selbständiger 
seit 2003 nicht mehr von dem Assoziationsratsbe-
schluss erfasst wäre . 

Nach Erhebung der Klage gegen die Entschei-
dung der Ausländerbehörde legte Frau Genc so-
dann einen unbefristeten Arbeitsvertrag für eine 
Beschäftigung als Bürohelferin im Umfang von 
25 Stunden pro Woche mit einem Nettoarbeits-
lohn von 422 € pro Monat vor .

Der Europäische Gerichtshof referiert seine 
seit fast 25 Jahren gefestigte Rechtsprechung 
zum Vorliegen der Arbeitnehmereigenschaft1004 

1003 EuGH, Urteil vom 4 .2 .2010, Rs . C-14/09 (Genc) .
1004 Beginnend 1986 mit EuGH, Urteil vom 3 .7 .1986, Rs . 66/85 
(Lawrie-Blum) . Zum Umfang der notwendigen Erwerbstätig-

und zu den Grundsätzen des Assoziationsrechts . 
Obwohl er ausdrücklich darauf hinweist, dass es 
Sache des nationalen Gerichts ist, die erforderli-
chen Tatsachen festzustellen, lässt er keinen Zwei-
fel daran, dass Frau Genc aus seiner Sicht Arbeit-
nehmerin ist . Dem stehe auch nicht entgegen, 
dass der ursprüngliche Aufenthaltszweck der Ein-
reise zwischenzeitlich entfallen sei, da es nach 
ständiger Rechtsprechung darauf nicht ankom-
me . Die Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofes wird für türkische Staatsangehörige auch 
beim eigenständigen Aufenthaltsrecht für Ehe-
gatten nach § 31 AufenthG zu beachten sein und 
modifiziert die Anforderung der Sicherung des Le-
bensunterhalts .

4.2.1.3 EuGH-Urteil „Bekleyen“

Die Entscheidung in der Rechtssache Bekleyen 
betrifft § 7 Satz 2 ARB Nr . 1/80 .1005 Ihr lag der Fall ei-
ner 1975 in Berlin geborenen und aufgewachse-
nen türkischen Staatsangehörigen zugrunde, die 
bis zum Jahr 1989 im Bundesgebiet gelebt hatte . 
Nachdem sie gemeinsam mit ihren 1971 als Arbeit-
nehmer nach Deutschland eingereisten Eltern ih-
ren Wohnsitz in die Türkei verlegt hatte, schloss 
sie dort ihre Schulausbildung ab und absolvierte 
ein Studium der Landschaftsarchitektur . Sie reiste 
im Jahr 1999 mit Zustimmung der Ausländerbe-
hörde Berlin zu Studienzwecken wieder in das 
Bundesgebiet ein und schloss ihr Studium in Berlin 
im Jahr 2005 ab . Die Ausländerbehörde versagte 
Frau Bekleyen die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis nach § 7 Satz 2 ARB Nr . 1/80, die ihr freien 
Zugang zum Arbeitsmarkt eingeräumt hätte . Das 
Verwaltungsgericht lehnte ihre Klage ab . Dem Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofes lag eine Vor-
abentscheidungsersuchen des OVG Berlin-Bran-
denburg zugrunde .

keit zur Erlangung des Arbeitnehmereigenschaft vgl . z . B . 
EuGH, Urteil vom 6 .11 .2003, Rs . C-413/01 (Ninni-Orasche) . Zur 
Arbeitnehmereigenschaft eines bei der Heilsarmee gegen 
Kost, Logis und ein Taschengeld Beschäftigten vgl . EuGH, Ur-
teil vom 7 .9 .2004, Rs . C-456/02 (Trojani) – der EuGH überlässt 
stets die Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft dem nati-
onalen Gericht, macht aber regelmäßig deutlich, wenn die 
Kriterien erfüllt sind .
1005 EuGH, Urteil vom 21 .1 .2010, Rs . C-462/08 (Bekleyen) .
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Der Europäische Gerichthof referiert auch hier 
seine einschlägigen Entscheidungen – dem Urteil 
„Akman“1006 lag vor über zehn Jahren im Kern die 
gleiche Konstellation zu Grunde . Das Kind eines 
türkischen Arbeitnehmers, der im Aufnahmemit-
gliedstaat länger als drei Jahre ordnungsgemäß 
beschäftigt war, kann sich in diesem Mitgliedstaat 
nach Abschluss seiner Berufsausbildung auf das 
Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt und das ent-
sprechende Aufenthaltsrecht berufen . Darauf, 
dass die Eltern nicht mehr in dem Mitgliedstaat le-
ben, kommt es nicht an, wenn sie (oder einer von 
ihnen) dort mindestens drei Jahre ordnungsge-
mäß beschäftigt waren . Unerheblich ist auch, 
dass dem Kind eine Aufenthaltserlaubnis zur Be-
rufsausbildung bzw . zum Studium nach nationa-
len Rechtsvorschriften unabhängig von den in der 
Türkei lebenden Eltern erteilt wurde . Der Betroffe-
nen muss nach § 7 Satz 2 ARB Nr . 1/80 freier Zugang 
zum Arbeitsmarkt gewährt werden . Die zwischen-
zeitlich von der Ausländerbehörde auf Grundlage 
von Art . 6 Abs . 1 ARB Nr . 1/80 erteilte Aufenthaltser-
laubnis, die keinen freien Arbeitsmarktzugang be-
inhaltet, reicht dem Europäischen Gerichtshof 
deshalb nicht aus .

Dieser wie auch der Fall Genc zeigen, dass es 
bei den Ausländerbehörden und Gerichten auch 
in Fragen, die bereits durch die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes weitestgehend 
geklärt sind, immer wieder zu Rechtsstreiten 
kommt . Mitunter werden die Grundsätze des As-
soziationsrechts und die hierzu ergangene Recht-
sprechung nicht vollständig in den Blick genom-
men und der assoziationsrechtliche Sachverhalt 
weitgehend unter Gesichtpunkten analysiert, die 
nur für die Gruppe der „übrigen Drittstaatsange-
hörigen“ gelten . 

4.2.2 Visa

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil 
vom 19 .2 .2009 erneut entschieden,1007 dass Art . 41 
Abs . 1 des Zusatzprotokolls vom 23 .11 .1970 zum 
Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwi-

1006 EuGH, Urteil vom 19 .11 .1998, Rs . C-210/97 (Akman) .
1007 EuGH, Urteil vom 19 .2 .2009, Rs . C-228/06 (Soysal u .a .) .

schen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Türkei vom 12 .9 .1963 den Mitgliedstaaten 
verbietet, nach Inkrafttreten des Zusatzproto-
kolls neue Beschränkungen im Dienstleistungs-
verkehr einzuführen . Dies war die vierte Entschei-
dung zur Stillhalteklausel des Art . 41 Zusatzproto-
koll nach den Urteilen „Savas“, „Abatay“ und „Tum 
und Dari“ .1008 Im Fall „Soysal“ ging es darum, dass 
die Bundesrepublik von türkischen LKW-Fahrern, 
die für ein in der Türkei ansässiges Transportunter-
nehmen nach Deutschland fahren und damit 
„Dienstleistungen erbringen“, Visa verlangte . 
Dem Urteil lag ein Vorabentscheidungsersuchen 
des OVG Berlin-Brandenburg zugrunde .

Das Zusatzprotokoll trat am 1 .1 .1973 in Kraft . § 1 
Abs . 2 Nr . 1 der Verordnung zur Durchführung des 
Ausländergesetzes vom 1 .10 .1965 in der Fassung 
vom 12 .3 .1969 befreite sämtliche türkischen 
Staatsangehörigen am 1 .1 .1973 vom Erfordernis ei-
nes Aufenthaltstitels, wenn sie „sich nicht länger 
als drei Monate im Geltungsbereich des Aufent-
haltsgesetzes aufhalten und keine Erwerbstätig-
keit ausüben wollen .“ Diese Visumsfreiheit für 
Kurzaufenthalte wurde erst im Jahre 1980 aufge-
hoben . Dieser Schritt hätte gegen die in Art . 41 
Abs . 1 des Zusatzprotokolls niedergelegte Pflicht 
der Vertragsparteien verstoßen, „keine neuen Be-
schränkungen der Niederlassungsfreiheit und des 
freien Dienstleistungsverkehrs einzuführen .“

Das „Soysal-Urteil“ hat bei türkischen Staats-
angehörigen, die in Deutschland leben, große 
Erwartungen geweckt . Sie hoffen insbesondere, 
dass Verwandtenbesuche aus der Türkei nun er-
leichtert würden, da kein Visum mehr eingeholt 
werden müsste . Auch die häufig als diskriminie-
rend empfundenen zeit- und kostenaufwendi-
gen Verfahren – mit ungewissem Ausgang – wür-
den nach der Entscheidung der Vergangenheit 
angehören . Dahinter steht die Überzeugung, 
dass die Dienstleistungsfreiheit unteilbar sei, dass 
also europarechtlich keine Unterscheidung zwi-
schen Dienstleitungserbringung (aktive Dienst-
leistungsfreiheit) und der Inanspruchnahme ei-

1008 Vgl . EuGH, Urteil vom 11 .5 .2000, Rs . C-37/98 (Savas), Urteil 
vom 21 .10 .2003, Rs . C-317/01 (Abatay) und Urteil vom 20 .9 .2007, 
Rs . C-16/ 05 (Tum und Dari) sowie zum zweiten Urteil bereits 
6 . Lagebericht C IV .3 .1, S . 461 f .
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ner Dienstleistung (passive Dienstleistungsfrei-
heit) zu treffen sei . In der rechtswissenschaftli-
chen Literatur wird diese Ansicht vertreten; auch 
einige Strafgerichte gehen von einer die passive 
Dienstleistungsfreiheit umfassenden Visumfrei-
heit für Kurzaufenthalte aus .1009 Die Bundesregie-
rung ist dieser Auffassung jedoch – wie auch das 
VG Berlin1010 – nicht gefolgt .

Im Bereich der aktiven Dienstleistungsfreiheit 
verlangt Deutschland als Konsequenz aus dem 
„Soysal-Urteil“ nunmehr keine Visa von türkischen 
LKW-Fahrern, die als Arbeitnehmer eines Unter-
nehmens mit Sitz in der Türkei für einen Zeitraum 
von bis zu zwei Monaten grenzüberschreitende 
LKW-Fahrten in Deutschland durchführen, soweit 
sie die angestrebte Transportleistung rechtmäßig 
– z . B . nicht im Rahmen einer unerlaubten Arbeit-
nehmerüberlassung – erbringen . 

Die Bundesregierung ist im Zuge der Prüfung, 
welche weiteren – durch das Urteil nicht aus-
drücklich angesprochenen – Formen der grenz-
überschreitenden Dienstleistungserbringung im 
Lichte des Urteils zu einer Befreiung von der Vi-
sumpflicht führen, zu dem Ergebnis gekommen, 
dass türkischen Staatsangehörigen für eine Auf-
enthaltsdauer von bis zu zwei Monaten eine vi-
sumfreie Einreise nach Deutschland zu ermögli-
chen ist, wenn sie rechtmäßig

n durch Arbeitgeberinnen bzw . -geber mit Sitz in 
der Türkei mit Montage- und Instandhaltungs-
arbeiten sowie Reparaturen an gelieferten An-
lagen und Maschinen beschäftigt werden,

n durch Arbeitgeberinnen bzw . -geber mit Sitz in 
der Türkei als fahrendes Personal im grenz-
überschreitenden Personen- bzw . Güterver-
kehr eingesetzt werden oder 

n in Vorträgen oder Darbietungen von besonde-
rem wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Wert oder bei Darbietungen sportlichen Cha-
rakters in kommerzieller Absicht tätig werden 
wollen .

1009 Vgl . AG Erding, Urteil vom 29 .4 .2009, Az .: 5 Cs 35 Js 
28732/08 und AG Cham, Beschluss vom 29 .7 .2009,  
Az .: 8 XIV 13/09 .
1010 VG Berlin, Beschluss vom 16 .4 .2009, Az .: VG 34 L 114 .09 V .

Nur diese Tätigkeiten konnten aus Sicht der 
Bundesregierung zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Zusatzprotokolls zum Assoziierungsab-
kommen am 1 .1 .1973 in arbeitserlaubnisrechtli-
cher Hinsicht rechtmäßig und visumfrei erbracht 
werden und dürfen daher nicht weiter beschränkt 
werden . 

4.2.3 Gebühren

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil 
vom 17 .9 .2009 in der Rechtssache „Sahin“ zur Wir-
kung der Stillhalteklausel des Art . 13 ARB Nr . 1/801011 
im Zusammenhang mit nach Inkrafttreten des 
ARB 1/80 am 1 .12 .1980 neu eingeführten Gebühren 
für die Erteilung bzw . Verlängerung einer Aufent-
haltserlaubnis entschieden . Danach steht einer-
seits der Assoziationsratsbeschluss der Einfüh-
rung von Gebühren entgegen – und wohl auch ei-
ner starken Erhöhung . Andererseits dürfen türki-
sche Staatsangehörige nicht besser gestellt 
werden als Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
ger, von denen für die Ausstellung der Aufent-
haltsbescheinigung Gebühren verlangt werden 
dürfen, die wiederum nicht höher sein dürfen als 
die von den eigenen Staatsangehörigen für ver-
gleichbare Leistungen verlangten . 

Die Höhe der Gebühren zur Erteilung oder Ver-
längerung eines Aufenthaltstitels darf bei türki-
schen Staatsangehörigen im Vergleich zur Höhe 
der Gebühren für Unionsbürgerinnen und -bür-
gern nicht unverhältnismäßig sein . Bei beiden 
Gruppen ist die „Erteilung“ der Erlaubnis bzw . der 
Bescheinigung von deklaratorischer Natur . Aus 
Sicht der Bundesregierung ist die Höhe der Ge-
bühren für die Erteilung von Aufenthaltserlaub-
nissen nach diesen Maßstäben angemessen, da 
der Anstieg der Gebühren sich im Rahmen der all-
gemeinen Preissteigerung bewegt .1012 

Der Europäische Gerichtshof hat seine Linie in 
einem weiteren Urteil vom 29 .4 .2010 bestätigt .1013 

1011 EuGH, Urteil vom 17 .9 .2009, Rs . C-242/06 (Sahin) .
1012 Vgl . Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Sevim Dagdelen u .a . sowie der Fraktion 
Die Linke, BT-Drs . 17/413 vom 8 .1 .2010 .
1013 EuGH, Urteil vom 29 .4 .2010, Az .: C-92/07 .
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Ausgangspunkt war ein Vertragsverletzungsver-
fahren der Europäischen Kommission gegen die 
Niederlande gewesen . Dieses Urteil ist aber auch 
deshalb interessant, weil es das Verschlechte-
rungsverbot aus Art . 13 ARB Nr . 1/80 so auslegt, 
dass es auch die Ersteinreise erfasst .1014 Bisher war 
davon ausgegangen worden, dass das Verschlech-
terungsverbot aus Art . 13 ARB Nr . 1/80 nicht die Vo-
raussetzungen der erstmaligen Einreise türki-
scher Staatsangehöriger berührt, sondern dass 
diese sich ausschließlich nach nationalen Rechts-
vorschriften richten . Dieser Auffassung folgt das 
Urteil nicht . 

5. Asyl- und Flüchtlingsrecht

5.1 Aufnahme irakischer Flüchtlinge

Aufgrund der anhaltend kritischen humani- 
tären Situation der aus dem Irak geflüchteten 
Menschen in den Aufnahmeländern Syrien und 
Jordanien haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf 
Initiative der Bundesregierung beim JI-Rat am 
27 ./28 .11 .2008 auf ein gemeinsames Vorgehen 
hinsichtlich einer Aufnahme geeinigt . Beschlos-
sen wurde die Aufnahme von insgesamt 10 .000 
irakischen Flüchtlingen aus Syrien und Jordanien, 
unter ihnen insbesondere Angehörige religiöser 
Minderheiten . Mit dem EU-Ratsbeschluss vom 
27 .11 .2008 wurde auch vereinbart, dass die Mit-
gliedstaaten den Schutz auf freiwilliger Basis und 
im Rahmen der jeweiligen Kapazitäten gewäh-
ren . Die Beauftragte wie auch der Bundesminis-
ter des Innern hatten sich bereits frühzeitig für 
eine Aufnahme von irakischen Flüchtlingen ein-
gesetzt und damit Bitten der Kirchen und von UN-
HCR aufgegriffen . 

Insgesamt kamen nach Angaben des UNHCR 
60 .000 der rund zwei Mio . Flüchtlinge, die ver-
mutlich nicht in den Irak zurückkehren können, 
für eine dauerhafte Lösung im Rahmen einer sog . 
Neuansiedelung (resettlement) in Frage . Davon 
sollten bis zu 10 .000 Flüchtlinge eine Aufnahme in 
der Europäischen Union erhalten . Für 50 .000 
Flüchtlinge strebte der UNHCR die Aufnahme in 

1014 Vgl . Rdnrn . 47-49 des Urteils .

Kanada, den USA und Australien an . Deutschland 
hat Ende April 2010 die Aufnahme von 2 .501 be-
sonders schutzbedürftigen irakischen Flüchtlin-
gen – insbesondere Christen, Mandäer und Jezi-
den – abgeschlossen . Hierauf hatten sich die In-
nenminister und -senatoren der Länder mit dem 
Bundesminister des Innern im Vorfeld der Sitzung 
des Rates der Europäischen Union auf der Innen-
ministerkonferenz am 20 ./21 .11 .2008 geeinigt . 
Ziel dieser humanitären Aufnahmeaktion ist es, 
besonders solchen hilfsbedürftigen irakischen 
Flüchtlingen eine Zukunft in Deutschland zu er-
möglichen, die weder eine Bleibeperspektive in 
Syrien und Jordanien noch eine Rückkehrperspek-
tive in den Irak haben .

Am 5 .12 .2008 hat das Bundesministerium des 
Innern (BMI) eine entsprechende Anordnung zur 
Aufnahme bestimmter Flüchtlinge aus dem Irak 
gemäß § 23 Abs . 2 AufenthG erlassen . In ihr sind 
Kriterien für die Auswahl als „besonders schutzbe-
dürftige Flüchtlinge“ festgelegt . Folgende Grup-
pen von Flüchtlingen, die zumeist familiäre oder 
andere Bindungen nach Deutschland haben und 
denen weder ein längerer Aufenthalt in den Erst-
zufluchtsländern noch eine Rückkehr in ihre Hei-
mat möglich ist, werden dabei in den Blick ge-
nommen:

n Angehörige im Irak verfolgter Minderheiten, 
insbesondere religiöser Minderheiten,

n Personen, die besonderer medizinischer Hilfe 
bedürfen, einschließlich traumatisierter Perso-
nen sowie Opfer von Folter sowie

n allein stehende Frauen mit familiären Unter-
halts- bzw . Betreuungspflichten .

Bis Ende Januar 2010 waren bereits über 2 .200 
irakische Flüchtlinge in Deutschland aufgenom-
men worden, davon ca . 1 .900 aus Syrien und über 
300 aus Jordanien .1015 Die ankommenden Flücht-
linge wurden zunächst in Niedersachsen in der 
Aufnahmeeinrichtung Friedland untergebracht 
und dann auf die einzelnen Bundesländer verteilt . 
Die Verteilung erfolgte nach dem Königsteiner 

1015 Vgl . Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Stand 
09 .03 .2010, online abrufbar unter http://www .bamf .de/
cln_092/nn_1629628/DE/Migration/AufnahmeverfahrenIrak/
aufnahmeverfahren-irak-03-inhalt .html .
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Schlüssel und orientierte sich im Interesse der Auf-
genommenen an der Aufnahmeanordnung des 
Bundesministeriums des Innern, d .h . familiäre 
und sonstige besonders integrationsförderliche 
Bindungen wurden berücksichtigt . Die Aufge-
nommenen erhielten bereits während ihres Auf-
enthaltes in Friedland vom Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge eine vorläufige Bescheini-
gung, die zur Teilnahme am Integrationskurs be-
rechtigt . Eine Rückkehr der Flüchtlinge in den Irak 
wird aus Sicht der Beauftragten nicht möglich 
sein . Den aufgenommenen Flüchtlingen werden 
daher i .d .R . für drei Jahre befristete, verlängerba-
re Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Abs . 2 Auf-
enthG erteilt, welche zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit berechtigen . Es wird aus Sicht der 
Beauftragten noch zu erörtern sein, inwieweit die 
bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Ver-
festigung des Aufenthalts dem Ziel entsprechen, 
dass die Flüchtlinge in Deutschland eine neue Hei-
mat finden sollen . Darüber hinaus hat der UNHCR 
Interesse bekundet, gemeinsam mit der Bundes-
regierung das erfolgte Aufnahmeverfahren und 
die Integrationsprozesse zu evaluieren .

5.2 Widerrufsverfahren

Im letzten Bericht der Beauftragten wurde die 
Praxis der Widerrufsverfahren bei anerkannten 
Asylberechtigten bzw . GFK-Flüchtlingen mit iraki-
scher Staatsangehörigkeit angesichts der – auch 
weiterhin anhaltenden – kritischen Lage im Irak 
dargestellt .1016 Seit April 2008 wurden grundsätz-
lich alle Widerrufsverfahren bei anerkannten iraki-
schen Flüchtlingen eingestellt .1017 Dies gilt aller-
dings nicht für bestimmte Personengruppen, wie 
Straftäterinnen und Straftäter, Gefährderinnen 
und Gefährder der inneren Sicherheit sowie Per-
sonen unbekannten Aufenthalts . Im Jahr 2008 
wurden insgesamt noch bei 883 Personen iraki-
scher Staatsangehörigkeit die Anerkennung als 
Asylberechtigte/r oder Flüchtling bzw . das Ab-
schiebeverbot widerrufen .1018 Im Jahr 2009 war al-

1016 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .5 .2 .1 .2, S . 172 f .
1017 Vgl . PSt . Peter Altmaier, in: ZAR 8/2008, S . 249 ff .
1018 Vgl . Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asyl in Zah-
len 2008, S . 60, Tab . 19 .

lerdings wieder ein deutlicher Anstieg auf insge-
samt 2 .3421019 Widerrufe zu verzeichnen (2007: 
1 .628,1020 2006: 4 .268,1021 2005: 6 .951,1022 2004: 
6 .8921023) . Ca . 60 % der Widerrufsprüfverfahren 
von irakischen Flüchtlingen, die als Flüchtlinge 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt 
worden waren, endeten 2009 mit einem Widerruf 
durch das Bundesamt .

Zur Frage des Widerrufs der Flüchtlingsaner-
kennung von irakischen Staatsangehörigen hat 
das Bundesverwaltungsgericht im Berichtszeit-
raum den Europäischen Gerichtshof angeru-
fen .1024 Die dem Gerichtshof zur Vorabentschei-
dung vorgelegten Fragen betrafen die Auslegung 
der Richtlinie 2004/83/EG (Qualifikationsrichtli-
nie) . Sie thematisierten insbesondere die Frage, 
ob ein Flüchtling die Flüchtlingseigenschaft nach 
Art . 11 Abs . 1e) Qualifikationsrichtlinie schon dann 
verliert, wenn die begründete Furcht vor Verfol-
gung, aufgrund derer die Anerkennung erfolgte, 
entfallen ist und der Flüchtling auch nicht aus an-
deren Gründen i .S .v . Art . 2c) Qualifikationsrichtli-
nie Furcht vor Verfolgung haben muss, oder ob 
weitergehende Anforderungen an ein Erlöschen 
zu stellen sind . 

Die Betroffenen wurden oftmals wegen der 
drohenden Verfolgung durch das Regime Sad-
dam Husseins als Flüchtlinge bereits vom Bundes-
amt anerkannt, ohne dass ihre individuelle Verfol-
gungssituation darüber hinaus eingehend be-
leuchtet und ermittelt worden war . In nicht weni-
gen Fällen ergaben sich jedenfalls aus den Ver- 
fahrensakten kaum individuelle Anknüpfungs- 
punkte für eine Prüfung fortbestehender begrün- 
deter Furcht vor Verfolgung im Sinne des Flücht- 

1019 Vgl . Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Ulla Jelpke, Sevim Dagdelen u .a . sowie der 
Fraktion Die Linke vom 11 .02 .2010, BT-Drs . 17/693 .
1020 Vgl . Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asyl in Zah-
len 2007, S . 53, Tab . 17 .
1021 Vgl . Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrations-
bericht 2006, S . 100, Tab . 2-16 .
1022 Vgl . Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte und der Fraktion Die 
Linke vom 18 .08 .2006, BT-Drs . 16/2419 .
1023 Vgl . ebd .
1024 Vgl . Bundesverwaltungsgericht, Pressemitteilung 
Nr . 4/2008 vom 7 .2 .2008, BVerwG, Az .: 10 C 23 .07, 10 C 31 .07, 
10 C 33 .07 .
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lingsrechts . Dem entsprechend lag der Widerruf 
der Flüchtlingseigenschaften gerade in diesen 
Fällen nach der Beseitigung des Regimes im Jahr 
2004 nahe . Es war vor allem unter Hinweis auf das 
Regime Saddam Husseins anerkannt worden und 
es wurde dann – „spiegelbildlich“ – nach Beseiti-
gung des Regimes früh widerrufen . Zusammen 
mit der Einschätzung, dass die Beseitigung des al-
ten Regimes als „erheblich und nicht nur vorüber-
gehend“ im Sinne von Art . 11 Abs . 2 Qualifikations-
richtlinie einzuschätzen sei, war die Grundlage 
für die Einleitung von Widerrufsverfahren gelegt . 

In der Praxis wurden die Betroffenen von den 
Schreiben des Bundesamtes zu dem beabsichtig-
ten Widerruf der Flüchtlingseigenschaft oftmals 
völlig überrascht . Zwar folgt aus dem flüchtlings-
rechtlichen Widerruf nicht notwendigerweise 
der Verlust des Aufenthaltstitels und die Beendi-
gung des Aufenthalts im Bundesgebiet . Die Ge-
fahr des Verlustes des rechtmäßigen Aufenthalts, 
insbesondere bei erst seit kurzer Zeit anerkann-
ten Flüchtlingen, ist jedoch aufenthaltsrechtlich 
nicht von der Hand zu weisen . Für Familien mit 
Kindern war die Situation eine sehr große Belas-
tung .

Die Beauftragte hatte in ihrem letzten Bericht 
dafür plädiert, im Rahmen der Prüfung, ob die 
Gründe für die begründete Furcht vor Verfolgung 
weggefallen seien, stärker zu berücksichtigen, 
„ob sich auch die allgemeine Situation im Her-
kunftsland grundlegend und dauerhaft geändert 
und stabilisiert“ habe . Ferner hatte sie die sich in-
nerhalb kurzer Zeit ändernde Widerrufspraxis hin-
sichtlich irakischer Flüchtlinge in Deutschland als 
Anhaltspunkt dafür angesehen, dass dies bisher 
nicht ausreichend geschehen sei . 

In seiner Entscheidung vom 2 .3 .2010 betont 
der Europäische Gerichtshof zunächst, dass die 
Bestimmungen der Qualifikationsrichtlinie in 
Übereinstimmung mit der Genfer Flüchtlings-
konvention und in Achtung der in der Grund-
rechtecharta niedergelegten Rechte auszule-
gen seien . Hinsichtlich des Widerrufs der Flücht-
lingsanerkennung stellt der Europäische Ge-
richtshof fest, dass die Flüchtlingseigenschaft 
erlischt, wenn in Anbetracht einer erheblichen 
und nicht nur vorübergehenden Veränderung 

der Umstände, aufgrund derer der Flüchtling an-
erkannt wurde, der Betroffene keine Furcht vor 
dieser Verfolgung haben muss und er auch nicht 
aus anderen (neuen) Gründen eine solche Furcht 
haben muss .1025 Eine Veränderung von Umstän-
den ist „erheblich und nicht nur vorübergehend“, 
wenn die Faktoren, die die Furcht des Flüchtlings 
vor Verfolgung begründeten, als dauerhaft besei-
tigt angesehen werden können .

Wie bereits der Generalanwalt in seinem 
Schlussantrag geht der Europäische Gerichtshof 
davon aus, dass ausreichender Schutz nach Art . 7 
Qualifikationsrichtlinie nur dann gegeben ist, 
wenn ein Schutz bietender Akteur vorhanden ist, 
der geeignete Schritte einleitet, um die Verfol-
gung zu verhindern . Dies ist der Fall, wenn wirksa-
me Rechtsvorschriften zur Ermittlung, Strafverfol-
gung und Ahndung von Verfolgungshandlungen 
existieren . Schutz vor Verfolgung könne auch mit 
Hilfe multinationaler Truppen gewährleistet wer-
den . Der Gerichtshof folgt dem Generalanwalt al-
lerdings nicht in der Einschätzung, dass schutzfä-
hige multinationale Truppen immer von der inter-
nationalen Gemeinschaft, also z . B . von den Ver-
einten Nationen, mandatiert sein müssten . Dieser 
Dissens verweist auf das aus Sicht der Beauftrag-
ten bedauerliche Fehlen der nach Art . 7 Abs . 3 
Qualifikationsrichtlinie eigentlich vorgesehenen 
Leitlinien zu den Kriterien der Schutzfähigkeit in-
ternationaler Organisationen .

Der Europäische Gerichtshof stellt ferner fest, 
dass nach der Systematik der Richtlinie das etwai-
ge Erlöschen der Flüchtlingseigenschaft unbe-
schadet des Rechts der betroffenen Person ein-
tritt, subsidiären Schutz zu beantragen und zu er-
halten . Wenn alle erforderlichen Anhaltspunkte 
nach Art . 4 Qualifikationsrichtlinie für die Feststel-
lung vorliegen, dass die Voraussetzungen für die 
Gewährung subsidiären Schutzes erfüllt sind, ist 
dieser ggf . nach dem Erlöschen der Flüchtlingsei-
genschaft zu gewähren . Für den Fall des Erlö-
schens der Flüchtlingseigenschaft forderte der 
Generalanwalt, dass alle erforderlichen Maßnah-

1025 Vgl . EuGH, Urteil vom 2 .3 .2010 in den verbundenen Rechts-
sachen C-175/08, C-176/08, C-178/08 und C-179/08, online ab-
rufbar unter http://curia .europa .eu/jurisp/cgi-bin/form .pl?lan
g=DE&Submit=Submit&numaff=C-175/08 .
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men zu treffen seien, um sicherzustellen, dass der 
Betroffene eine effektive Gelegenheit hat, subsi-
diären Schutz zu beantragen, und dass seine Ver-
fahrensrechte in vollem Umfang gewährleistet 
sind . 

Die Bundesregierung hatte im Rahmen des 
Verfahrens zurecht betont, dass der Verlust des 
Flüchtlingsstatus nicht zwangsläufig zu einer Be-
endigung des Aufenthalts im Bundesgebiet führt . 
Vor dem Hintergrund des Urteils des Europäi-
schen Gerichtshofes und der Erfahrungen mit Wi-
derrufsverfahren in Deutschland ist im Hinblick 
auf die Verwaltungspraxis deshalb eine frühe und 
umfassende Aufklärung der Betroffenen hinsicht-
lich der Möglichkeit der Prüfung des Vorliegens 
der Voraussetzungen für die Zuerkennung des 
subsidiären Schutzstatus erforderlich . Diese sollte 
– auch mit Blick auf die aufenthaltsrechtliche Fik-
tionswirkung in § 81 Abs . 4 AufenthG – den Hinweis 
umfassen, dass die Betroffenen ggf . auch einen 
Aufenthaltstitel zu einem anderen Zweck erhal-
ten können . 

Unabhängig von den dargestellten flücht-
lingsrechtlichen Regelungen und ihrer Auslegung 
ist es – insbesondere mit Blick auf Flüchtlingsfami-
lien mit Kindern – aus Sicht der Beauftragten inte-
grationspolitisch grundsätzlich problematisch, 
wenn das Erlöschen der Flüchtlingseigenschaft 
bzw . des subsidiären Schutzstatus absehbar in 
eine Situation mündet, in der eine Rückkehr oder 
eine Abschiebung aus von den Betroffenen nicht 
zu vertretenen Gründen nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist . Es ist nicht wünschenswert, dass 
ehemalige anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär 
Geschützte für eine längere Zeit mit einer Dul-
dung bzw . deutlich weniger Rechten und gerin-
geren Integrationschancen weiter in Deutsch-
land leben müssen .1026

1026 Vgl . hierzu z . B . Kapitel III 6 .2 zum Asylbewerberleistungs-
gesetz .

5.3   Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft  

aufgrund von Verfolgung wegen der  

Religion nach der Richtlinie 2004/83/EG  

(„Qualifikationsrichtlinie“)

Mit dem Inkrafttreten der Qualifikationsrichtli-
nie wird in der Literatur wie in der Rechtspre-
chung intensiv diskutiert, welche Auswirkungen 
Art . 6, 7, 9 und 10 Abs . 1 Buchstabe b Qualifikati-
onsrichtlinie auf die Rechtsanwendung und 
Rechtsprechung zur Verfolgung wegen der Reli-
gion haben .1027 Ausgehend von der Richtlinie ist 
zwischen Verfolgungshandlungen nach Art . 9 ei-
nerseits und Verfolgungsgründen nach Art . 10 
Abs . 1 Qualifikationsrichtlinie andererseits zu un-
terscheiden . Letztere sind der Genfer Flüchtlings-
konvention entnommen und stellen eine ab-
schließende und konkretisierte Aufzählung dar . 
Art . 10 Abs . 1 Satz 1 Buchstabe b Qualifikations-
richtlinie legt klarstellend fest, dass der Verfol-
gungsgrund „Religion“ „insbesondere theisti-
sche, nichttheistische und atheistische Glaubens-
überzeugungen, die Teilnahme bzw . Nichtteil-
nahme an religiösen Riten im privaten oder öf- 
fentlichen Bereich“ umfasst .

Im Berichtszeitraum hat das Bundesverwal-
tungsgericht eine erste Entscheidung zur Ausle-
gung der Qualifikationsrichtlinie in diesem Be-
reich getroffen1028 und entschieden, dass es „wie 
bisher“ einen bedeutsamen Unterschied mache, 
ob es sich um Gefährdungen von Leib, Leben oder 
Freiheit handele oder um einen Eingriff in die Reli-
gionsfreiheit, weil dem Gläubigen eine Einschrän-
kung oder Unterlassung seines Glauben abver-
langt werde . Ersteres führe ohne Weiteres zur Zu-
erkennung der Flüchtlingseigenschaft, Letzteres 
nur dann, wenn eine „schwerwiegende“ Verlet-
zung der Religionsfreiheit vorliege . 

1027 Vgl . z . B . Gerdsmeier, Katrin: Bilanz der Integrationspolitik 
nach fünf Jahren Zuwanderungsgesetz – Überlegungen zu 
einigen aus Sicht der Katholischen Kirche wichtigen Fragen 
des Aufenthalts- und Flüchtlingsrechts (Teil 1), in: InfAus-
lR 1/2010, S . 18-24; Marx, Reinhard: Verfolgung aus religiösen 
Gründen (Art . 10 I Buchst . b) RL 2004/83/EG), in: ZAR 1/2010, 
S . 1-7 und Bank, Roland / Foltz, Friederike: Flüchtlingsrecht auf 
dem Prüfstand . Die Qualifikationsrichtlinie im deutschen 
Recht . Teil 1: Flüchtlingsschutz, in: Beilage zum Asylmaga-
zin 10/2008, S . 1-24 m .w .N .
1028 BVerwG, Urteil vom 5 .3 .2009, Az .: 10 C 51 .07 .
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schränkung des Schutzbereichs der Religionsfrei-
heit keine Grundlage . 

5.4  Zuerkennung des subsidiären Schutzes 

nach der Richtlinie 2004/83/EG  

(„Qualifikationsrichtlinie“)

Art . 15 Qualifikationsrichtlinie definiert, wel-
che Bedrohungen als „ernsthafter Schaden“ im 
Sinne der Bestimmung gelten sollen . Im Berichts-
zeitraum wurden sowohl vom Bundesverwal-
tungsgericht als auch vom Europäischen Ge-
richtshof Entscheidungen zur Auslegung von 
Art . 15 Buchstabe c Qualifikationsrichtlinie getrof-
fen, der die Voraussetzung für die Zuerkennung 
von subsidiärem Schutz für Zivilpersonen im Falle 
von willkürlicher Gewalt oder internationalen 
oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikten in 
den Herkunftsstaaten regelt .1030 

Neben dem Hinweis in dem Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts, dass es sich bei der Prüfung 
von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs . 2, 3 
und 7 Satz 2 AufenthG um eigene Streitgegen-
stände handele, deren Prüfung der Prüfung natio-
naler Abschiebungsverbote vorgehe, trifft die 
Entscheidung zwei wesentliche Festlegungen: 

Zum einen präzisiert das Bundesverwaltungs-
gericht unter Rückgriff auf Art . 1 Nr . 1 Zusatzproto-
koll II zu den Genfer Abkommen vom 12 .8 .1949 
und den Wortlaut des § 60 Abs . 11 AufenthG i .V .m . 
Art . 8 Qualifikationsrichtlinie den Begriff „inner-
staatlicher bewaffneter Konflikt“ . Es kommt – an-
ders als der Verwaltungsgerichtshof in dem ange-
fochtenen Urteil – zu dem Ergebnis, dass ein sol-
cher Konflikt nicht das gesamte Staatsgebiet er-
fasst haben müsse . Es sei also ggf . auch die Frage 
des Vorliegens internen Schutzes zu prüfen . Zum 
anderen erklärt das Urteil die Praxis für unzulässig, 
unter Hinweis auf eine bestehende Erlassrege-
lung in einem Bundesland von der Prüfung des 
Vorliegens der Voraussetzungen für die Gewäh-
rung subsidiären Schutzes nach Art . 15 Buchsta-
be c Qualifikationsrichtlinie abzusehen . Die mit 
der Gewährung des subsidiären Schutzes verbun-

1030 BVerwG, Urteile vom 24 .6 .2008, Az .: 10 C 42 .07 und 43 .07 
sowie EuGH, Urteil vom 17 .2 .2009, Rs . C-465/07 (Elgafaji) .

Dem Bundesverwaltungsgericht lag der Fall ei-
ner chinesischen Asylbewerberin vor, die vorge-
tragen hatte, ihre in China gelebte Glaubensüber-
zeugung auch in Deutschland fortgeführt zu ha-
ben . Sie sei in China einen Tag inhaftiert und 
mehrmals polizeilich beobachtet worden, sie 
habe in diesem Zusammenhang ihre Anstellung 
als Lehrerin verloren . Ferner habe sie ihren Wohn-
ort wechseln müssen . Das Bundesverwaltungsge-
richt entschied, dass die Feststellungen des Beru-
fungsgerichtes, die Klägerin laufe wegen ihrer re-
ligiösen Betätigung in Deutschland Gefahr, in 
China zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verur-
teilt zu werden – bei einer tragfähigen Gefähr-
dungsprognose –, eine schwerwiegende Verlet-
zung des in Art . 9 Abs . 1 Buchstabe a der Richtlinie 
geschützten Rechts auf physische Freiheit wären . 
Die Tatsachengrundlage der angestellten Gefah-
renprognose sei jedoch insoweit zu schmal .

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Ergeb-
nis noch offen gelassen, ob und unter welchen Vo-
raussetzungen beim Flüchtlingsschutz unter Gel-
tung der Richtlinie auch religiöse Betätigungen in 
der Öffentlichkeit erfasst werden . Dies stelle eine 
gemeinschaftsrechtliche Zweifelsfrage dar, die 
letztlich der Gerichtshof der Europäischen Ge-
meinschaften zu klären habe . Anlässlich des Ent-
scheidungsfalles sei dieser Frage im Revisionsver-
fahren nicht weiter nachzugehen . Eine Vorlage an 
den Europäischen Gerichtshof komme nicht in Be-
tracht . 

In der Literatur1029 wurde nach der Entschei-
dung insbesondere problematisiert, dass das Bun-
desverwaltungsgericht weiterhin eine Vermi-
schung von Verfolgungshandlung und Verfol-
gungsgrund vornehme und insbesondere den 
Verfolgungsgründen keine eigenständige Bedeu-
tung mehr zukomme . Ausgangspunkt einer Prü-
fung zum Vorliegen der Flüchtlingseigenschaft 
nach der Qualifikationsrichtlinie sei aber die Ver-
folgungshandlung . Erst danach sei eigenständig 
zu prüfen, ob diese an die Verfolgungsgründe 
bzw . an „asylerhebliche Merkmale“ anknüpfe . In 
der Richtlinie und insbesondere in deren Art . 10 
finde – so die Literatur – eine wesentliche Be-

1029 Vgl . z . B . Gerdsmeier, Katrin: a .a .O .; Marx, Reinhard: a .a .O .
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denen Folgerechte dürften nicht vorenthalten 
werden, wenn kein Ausschlusstatbestand nach 
der Richtlinie erfüllt wäre . Die Erteilung einer Dul-
dung statt eines befristeten Aufenthaltstitels wer-
de aber genau zu diesem Ergebnis führen und sei 
deshalb rechtswidrig .

Der Europäische Gerichtshof hat zur Ausle-
gung von Art . 15 Buchstabe c Qualifikationsrichtli-
nie in Fällen irakischer Schutzsuchender zum nie-
derländischen Recht festgestellt, dass der Rege-
lung gegenüber Art . 15 Buchstabe a und b Qualifi-
kationsrichtlinie ein eigener Anwendungsbereich 
zukomme . Art . 15 Buchstabe c umfasse im Ver-
gleich zu den Buchstabe a (Verhängung oder Voll-
streckung der Todesstrafe) und b (Folter oder un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Bestrafung) eine Schadensgefahr allgemei-
nerer Art . Dem stehe auch Erwägungsgrund 26 
nicht entgegen, wonach Gefahren, denen die Be-
völkerung oder eine Bevölkerungsgruppe eines 
Landes allgemein ausgesetzt sind, (…) für sich ge-
nommen normalerweise keine individuelle Be-
drohung im Sinne von Art . 15 Qualifikationsricht-
linie darstellen . Es seien etwa Konstellationen 
denkbar, in denen der den bewaffneten Konflikt 
kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein Ni-
veau erreicht, dass ein Betroffener im Fall seiner 
Rückkehr einer Bedrohung nach Art . 15 Buchstabe 
c Qualifikationsrichtlinie ausgesetzt sei, ohne 
dass dies auf der Person innewohnende spezifi-
sche Umstände zurückgeführt werden könne, er 
also „allein“ durch seine „Anwesenheit“ gefähr-
det sei . 

Im Berichtszeitraum wurden darüber hinaus 
mehrere Fälle an die Beauftragte herangetragen, 
in denen das Bundesamt das Vorliegen der Vor-
aussetzungen für die Zuerkennung subsidiären 
Schutzes festgestellt hatte, die Ausländerbehör-
den die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs . 3 Satz 1 AufenthG jedoch versagten . Von 
den Ausländerbehörden wurde argumentiert, 
dass sie nach dem Wortlaut von § 25 Abs . 3 Auf-
enthG – anders als im Rahmen der Prüfung nach 
§ 25 Abs . 5 Satz 1 AufenthG – nicht von dem „Ertei-
lungsverbot“ in § 11 Abs . 1 AufenthG abweichen 
dürften, wenn die Betroffenen ausgewiesen wor-
den seien . Hierzu merkt die Beauftragte an, dass 

im ganz überwiegenden Teil der Fälle die Gründe 
für die erfolgte Ausweisung sich im Bereich der Er-
messensausweisung bewegten und oft Jahre zu-
rücklagen . Mitunter waren mit der Ausweisung 
die unerlaubte Einreise vor der Asylantragstel-
lung, eine fehlende Mitwirkung oder etwa kleine-
re Ladendiebstähle geahndet worden . Wenn we-
der Ausschlussgründe nach Art . 17 der Qualifikati-
onsrichtlinie festgestellt worden sind noch der 
Erteilung des Aufenthaltstitels zwingende Grün-
de der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ent-
gegenstehen, ist einem nach der Qualifikations-
richtlinie subsidiär zu Schützenden der entspre-
chende Aufenthaltstitel nach Art . 24 Abs . 2 Qualifi-
kationsrichtlinie „sobald wie möglich“ zu erteilen . 
Nationales Recht, das dieser europarechtlichen 
Regelung entgegensteht, darf nicht zur Anwen-
dung kommen .1031

Das Vorgehen der Ausländerbehörden, die Er-
teilung von § 25 Abs . 3 AufenthG zu versagen, 
führt in den beschriebenen Fällen aufgrund der 
Rechtsprechung vieler Verwaltungsgerichte auch 
nicht zur dauerhaften Versagung der Erteilung ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs . 3 Auf-
enthG . Vielmehr ist die Folge eine - europarecht-
lich problematische – Verzögerung der Erteilung . 
Denn es liegen in aller Regel alle Voraussetzungen 
für die Erteilung der aufenthalts- und sozialrecht-
lich „schwächer“ ausgestalteten Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs . 5 AufenthG vor . Nach der 
Erteilung dieser Aufenthaltserlaubnis entfallen 
– jedenfalls in den geschilderten Konstellatio-
nen – aber auch alle Erteilungshindernisse hin-
sichtlich der zuvor versagten Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25 Abs . 3 AufenthG . Die aufenthalts-
rechtlichen Wirkungen der Ausweisung sind nach 
der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs . 5 AufenthG nämlich „verbraucht“ .1032 Eine Ab-

1031 So auch die AVV AufenthG Nr . 25 .3 .2, die festlegt, dass für 
die Ausländerbehörde bei richtlinienkonformer Auslegung 
„ausnahmslos“ kein Ermessen besteht . Dasselbe gilt auch für 
die an die Beauftragte herangetragenen Fälle, in denen Teil-
rechtskraft hinsichtlich der Zuerkennung des subsidiären 
Schutzes eingetreten war, die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs . 3 AufenthG von der Ausländerbehörde unter Hinweis auf 
§ 10 Abs . 1 AufenthG und das noch laufende Asylverfahren, mit 
dem die Feststellung zu § 60 Abs . 1 AufenthG begehrt wird, 
jedoch nicht erteilt wurde .
1032 Vgl . AVV AufenthG Nr . 11 .1 .1 .
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weichungsmöglichkeit von § 11 Abs . 1 AufenthG ist 
dann nicht mehr notwendig . Im Ergebnis führt die 
ausländerbehördliche Praxis also nicht zu einer 
Versagung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs . 3 AufenthG, sondern nur zu einer vor Gericht 
zu erwirkenden späteren Erteilung dieses Aufent-
haltstitels . Aus Sicht der Beauftragten sollte die 
beschriebene Vorgehensweise sowohl aus euro-
parechtlichen wie auch aus verfahrensökonomi-
schen Gründen künftig von den Ausländerbehör-
den nicht mehr gewählt werden .

5.5  Anwendung der Verordnung (EG) 

Nr. 343/2003 („Dublin II-VO“) nach dem 

Asylverfahrensgesetz

Die sogenannte Dublin II-VO1033 legt die Kriteri-
en fest, nach denen sich die Zuständigkeit zur 
Durchführung eines Asylverfahrens zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie 
gegenüber den Staaten Schweiz, Norwegen und 
Island bestimmt . Neben formalen Kriterien wie 
dem der Ermöglichung der Einreise in den „Dub-
lin-Raum“, die die Zuständigkeit eines bestimm-
ten „Dublin-Staates“ begründen, beinhaltet die 
Dublin II-VO auch Regelungen zu Familienange-
hörigen oder unbegleiteten Minderjährigen . Als 
Verordnung gilt sie in Deutschland unmittelbar; 
ein nationales Umsetzungsgesetz ist – anders als 
etwa bei Richtlinien – nicht notwendig .

5.5.1  Fragen des effektiven Rechtsschutzes 

gegen eine Überstellung

Die Beauftragte hatte in ihrem letzten Be-
richt1034 auf gewichtige Stimmen aus der Fachdis-
kussion hingewiesen, die die mit dem Richtlinie-
numsetzungsgesetz vorgenommene asylverfah-
rensrechtliche Anpassung der Dublin II-Verfahren 
an die asylverfahrensrechtlichen Regelungen zu 

1033 Verordnung (EG) Nr . 343/2003 zur Festlegung der Kriterien 
und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, abge-
druckt in: ABl . 2003, Nr . L 50, S . 1 ff .
1034 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .5 .3 .3, S . 176 .

sicheren Drittstaaten nach Art . 16a Abs . 2 GG i .V .m . 
§ 34a AsylVfG kritisiert hatten . Der zwingende 
Ausschluss der Möglichkeit in § 34a AsylVfG, einst-
weiligen Rechtsschutz bei Gericht zu erhalten, sei 
problematisch . Im Berichtszeitraum wurden die 
in diesem Zusammenhang aufgeworfenen asyl-, 
grund- und europarechtlichen Fragen intensiv in 
der Fachliteratur erörtert .1035 Eine Reihe von Ver-
waltungsgerichten und schließlich das Bundes-
verfassungsgericht1036 haben im Berichtszeit-
raum, insbesondere in Fällen von Asylsuchenden, 
die von Deutschland nach Griechenland über-
stellt werden sollten, einstweiligen Rechtsschutz 
gegen geplante Überstellungen gewährt .1037 

Als Orientierung für eine Einschätzung der im 
Raum stehenden Rechtsfragen können aus Sicht 
der Beauftragten die Feststellungen aus der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
8 .12 .2009 dienen . Das Bundesverfassungsgericht 
führte u .a . aus:

„Dem Erlass einer einstweiligen Anord-
nung steht nicht entgegen, dass die Verfas-
sungsbeschwerde des Antragstellers offen-
sichtlich unzulässig oder offensichtlich un-
begründet ist . Die Verfassungsbeschwerde 
kann Anlass zur Untersuchung geben, ob 
und gegebenenfalls welche Vorgaben das 
Grundgesetz in Art . 19 Abs . 4 Satz 1 GG und 
Art . 16a Abs . 2 Sätze 1 und 3 GG für die fach-

1035 Vgl . umfassend Weinzierl, Ruth: Der Asylkompromiss 1993 
auf dem Prüfstand . Gutachten zur Vereinbarkeit der deut-
schen Regelungen über sichere EU-Staaten und sichere Dritt-
staaten mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, 
dem EU-Recht und dem deutschen Grundgesetz . Deutsches 
Institut für Menschenrechte (Stand: April 2009) . Berlin Juli 
2009 . m .w .N sowie Weinzierl, Ruth / Hruschka, Constantin: Ef-
fektiver Rechtsschutz im Lichte deutscher und europäischer 
Grundrechte . Zur verfassungsrechtlichen Überprüfung des 
Asylverfahrensgesetzes im Kontext der Anwendung der Dub-
lin II-Verordnung, in: NVwZ 2009, S . 1540-1544 .
1036 Vgl . Az .: 2 BvR 2780/09 sowie die Pressemitteilung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 9 .12 .2009 sowie aktuell die Ant-
wort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abge-
ordneten Ulla Jelpke, Sevim Dagdelen u .a . sowie der Fraktion 
Die Linke vom 30 .9 .2009, BT-Drs . 16/14119, m .w .N . und jüngst 
die Antworten der Bundesregierung auf die Kleine Anfragen in 
BT-Drs . 17/203 und 17/1340 .
1037 Zur Überstellung in die Tschechische Republik z . B . VG 
Schleswig-Holstein, Beschluss vom 7 .9 .2009, Az .: 6 B 32/09 . 
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gerichtliche Prüfung der Grenzen des Kon-
zepts der normativen Vergewisserung (vgl . 
BVerfGE 94, 49 (99 f)) bei der Anwendung 
von § 34a Abs . 2 AsylVfG trifft, wenn Gegen-
stand des Eilrechtsschutzantrags eine be-
absichtigte Abschiebung in einen nach der 
Verordnung (EG) Nr . 343/2003 zuständigen 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften ist . Es könnte dabei auch 
zu klären sein, ob und welche Vorgaben das 
Grundgesetz zur Gewährung vorläufigen 
Schutzes für den Zeitraum trifft, den die Or-
gane der Europäischen Union benötigen, 
Erkenntnisse über für Asylsuchende be-
drohliche tatsächliche oder rechtliche Defi-
zite des Asylsystems eines Mitgliedstaats 
auszuwerten und erforderliche Maßnah-
men durchzusetzen . Bei der Würdigung 
von Art . 16a Abs . 2 und Abs . 5 GG sowie 
Art . 19 Abs . 4 GG könnten in diesem Zusam-
menhang auch die Anforderungen des 
Rechts der Europäischen Gemeinschaften 
zur Erhaltung und Weiterentwicklung der 
Europäischen Union als Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts (vgl . Art . 2 
4 . Spiegelstrich EUV; vgl . zur Rechtslage 
seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
BGBl II 2008 S . 1038: Art . 67 AEUV und Art . 
77-80 AEUV) eine Rolle spielen, da der ver-
fassungsändernde Gesetzgeber mit der 
Einführung von Art . 16a GG die Grundlage 
für eine europäische Gesamtregelung der 
Schutzgewährung für Flüchtlinge mit dem 
Ziel einer Lastenverteilung zwischen den an 
einem solchen System beteiligten Staaten 
geschaffen hat (vgl . BVerfGE 94, 49 (85)) .

Angesichts dieser offenen Fragen ist 
nicht zu erkennen, dass die Verfassungsbe-
schwerde offensichtlich unbegründet wäre .
 Auch unter Berücksichtigung der zwi-
schenzeitlich gerichtsbekannten, umfang-
reichen Stellungnahmen verschiedener Or-
ganisationen zur Situation von Asylantrag-
stellern in Griechenland können die Erfolgs-
aussichten der Verfassungsbeschwerde 
nicht von vornherein offensichtlich ver-
neint werden . Allerdings sind sie angesichts 

des Umstands, dass die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft durch den ver-
fassungsändernden Gesetzgeber selbst zu 
sicheren Drittstaaten bestimmt worden 
sind (vgl . BVerfGE 94, 49 (88 f)), die Verge-
wisserung hinsichtlich der Schutzgewäh-
rung damit durch den verfassungsändern-
den Gesetzgeber selbst erfolgt ist (vgl . 
BVerfGE 94, 49 <101>) und die Entschei-
dung nicht durch eine Rechtsverordnung 
nach § 26a Abs . 3 AsylVfG rückgängig ge-
macht werden kann, auch nicht offensicht-
lich zu bejahen . 

(…) Insbesondere widerspricht die Ge-
währung von einstweiligem Rechtsschutz 
im Überstellungsverfahren nicht gemein-
schaftsrechtlichen Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland . Eine gemein-
schaftsrechtliche Pflicht zum Ausschluss des 
vorläufigen Rechtsschutzes bei Überstellun-
gen nach der Verordnung (EG) Nr . 343/2003 
besteht nicht . Vielmehr sieht das Gemein-
schaftsrecht die Möglichkeit der Gewährung 
vorläufigen fachgerichtlichen Rechtsschut-
zes gegen Überstellungen an den zuständi-
gen Mitgliedstaat nach Art . 19 Abs . 2 Satz 4 
und Art . 20 Abs . 1 Buchstabe e Satz 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr . 343/2003 selbst vor .“

Aus Sicht der Beauftragten deuten die Ausfüh-
rungen des Bundesverfassungsgerichts darauf 
hin, dass es angesichts der Berichte über die grie-
chische Asylverfahrens- und Aufnahmepraxis die 
Feststellungen einer Überprüfung unterziehen 
will, die es im Rahmen seiner Rechtsprechung zu 
Art . 16a GG im Jahr 1996 entwickelt hat .1038 

Das Bundesverfassungsgericht hat darauf hin-
gewiesen, dass weder Art . 16a Abs . 2 Satz 3 GG 
noch Art . 19 Abs . 2 Satz 3 und 4 und Art . 20 Abs . 1 
Buchstabe e Dublin II-VO die Möglichkeit, einst-
weiligen Rechtsschutz zu erhalten, zwingend aus- 
schließen . 

1038 BVerfGE, 94, 49 (99 f) .
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5.5.2 Andere Anwendungsfragen

Im Berichtszeitraum hat der Europäische Ge-
richtshof zu den in Art . 19 und 20 der Dublin II-VO 
festgelegten Überstellungsfristen eine Entschei-
dung gefällt .1039 Dem Urteil lag ein Fall aus Schwe-
den zugrunde, das – anders als das deutsches  
Asylverfahrensgesetz – die Möglichkeit der An-
ordnung der aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsbehelfs gegen die Überstellung zulässt . 
Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass mit 
Blick auf die schwedische Rechtslage die Sechs-
monatsfrist zur Durchführung des Überstellungs-
verfahrens erst mit der gerichtlichen Entschei-
dung zu laufen beginne, „mit der über die Recht-
mäßigkeit des Verfahrens entschieden wird und 
die dieser Durchführung nicht mehr entgegen-
stehen kann .“ Es ist also in Fällen, in denen das na-
tionale Recht die Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung vorsieht, auf den Entscheidungszeit-
punkt des gerichtlichen Hauptsacheverfahrens 
abzustellen .

Der Europäische Gerichtshof hat mit seiner 
Antwort auf die Vorlagefrage zwischen Staaten 
differenziert, die in ihren Rechtsvorschriften vor-
sehen, dass ein Rechtsbehelf aufschiebende Wir-
kung hat und Staaten, deren Recht dies nicht vor-
sieht . Die Beauftragte wird daher sorgfältig prü-
fen, inwieweit die Entscheidung Auswirkungen 
auf das deutsche Recht bzw . auf die Praxis haben 
kann . 

Die Beauftragte wird sich auch mit der berich-
teten Praxis der zuständigen Behörden bei der Zu-
stellung der Entscheidungen über den Asylantrag 
und die Abschiebung in den zuständigen Mit-
gliedstaat bei Durchführung von Dublin-Überstel-
lungen befassen . Nach § 34a Abs . 1 und § 31 Abs . 1 
AsylVfG ist die Abschiebung anzuordnen, sobald 
feststeht, dass sie durchgeführt werden kann und 
die Entscheidung über den Asylantrag zusammen 
mit der Abschiebungsanordnung zuzustellen .1040 
Die Praxis, den Betroffenen die Bescheide über die 

1039 Vgl . EuGH, Urteil vom 29 .1 .2009, Rs . 19/08 (Petrosian) und 
den Beitrag von Hruschka, Constantin: EuGH-Rechtsprechung 
zur Überstellungsfrist in Dublin-Verfahren, in: Asylmagazin 
3/2009, S . 6-11 .
1040 Zur Begründung dieser Regelung BT-Drs . 12/4450, S . 23 
und Hailbronner, Kay: Ausländerrecht, § 31 AsylVfG, Rdnr . 13 .

Unzulässigkeit ihres Antrags erst auszuhändigen 
und damit bekannt zu machen, wenn die Über-
stellung nach der Dublin II-VO möglich ist, sei – so 
einige Verwaltungsgerichte – nicht mit den ge-
setzlichen Vorgaben aus § 31 Abs . 1 AsylVfG und 
der Rechtsweggarantie aus Art . 19 Abs . 4 GG zu 
vereinbaren, wenn die Bekanntgabe des Beschei-
des nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
seinem Erlass erfolge .1041 

5.6  Familienasyl und Familienflüchtlingsschutz  

sowie Erstreckung der Regelungen auf 

subsidiär geschützte Personen

Im Bereich der Asylberechtigung und der Zu-
erkennung der Flüchtlingseigenschaft nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention findet nach § 26 
AsylVfG immer eine Ableitung des zuerkannten 
Schutzstatus von einem Ehegatten zu dem ande-
ren bzw . zu den minderjährigen Kindern statt . 
Seit einiger Zeit treten jedoch einzelne Fälle auf, 
in denen innerhalb einer Familie nur dem minder-
jährigen Kind die Flüchtlingseigenschaft zuer-
kannt wird . Dies betrifft z . B . Flüchtlingsanerken-
nungen von Mädchen, denen im Herkunftsland 
Genitalverstümmelung droht . In diesen Konstel-
lationen ist eine Ableitung des Schutzstatus im 
Asylverfahrensgesetz nicht vorgesehen . Die übri-
gen Familienmitglieder erhalten deshalb oftmals 
entweder eine Aufenthaltserlaubnis aus humani-
tären Gründen nach § 25 Abs . 5 AufenthG oder le-
diglich eine Duldung .1042

1041 VG Hannover, Beschluss vom 10 .12 .2009, Az .: 13 B 6047/09 
und besonders eindrücklich die Entscheidung des VG Olden-
burg, Beschluss vom 9 .11 .2009, Az .: 3 B 2837/09, die einen Fall 
behandelte, in dem der Bescheid bereits als Ausdruck mit Da-
tum vom 6 .8 .2009 Bestandteil des Verwaltungsvorgangs des 
Bundesamtes und der elektronischen Akte war, eine wirksame 
Zustellung aber nicht erfolgte und das Gericht die Praxis, die 
Zustellung der Abschiebungsanordnung an den Ausländer in 
Hinblick auf den (schon vorher festgelegten) Abschiebeter-
min so weit hinauszuschieben, dass eine noch rechtzeitige 
Erlangung vorläufigen Rechtschutzes jedenfalls erheblich er-
schwert wird, als gerichtbekannt ansieht .
1042 Die ebenfalls grundsätzlich mögliche Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 36 Abs . 1 AufenthG an die Eltern 
scheitert regelmäßig an der Erfüllung der Passpflicht, weil 
dieser nur durch Vorsprache der Eltern bei der Auslandsvertre-
tung des Verfolgerstaates des Kindes nachgekommen wer-
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Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
für das minderjährige Kind hat regelmäßig zur Fol-
ge, dass die gesamte Familie absehbar auf längere 
Zeit im Bundesgebiet verbleibt . Viele der aus der 
Flüchtlingsanerkennung folgenden integrations-
politischen Erleichterungen – z . B . der gleichran-
gige Arbeitsmarktzugang oder Maßnahmen nach 
dem SGB II, die auf eine zügige Integration in den 
Arbeitsmarkt zielen – nutzen dem minderjährigen 
Familienmitglied selbst jedoch nicht viel . Den El-
tern hingegen stehen diese Zugänge bzw . Maß-
nahmen aber regelmäßig aufgrund der fehlenden 
Flüchtlingsanerkennung nicht offen . Sie erhalten 
im Falle der Erteilung einer Duldung oder einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs . 5 AufenthG 
lediglich einen nachrangigen Arbeitsmarktzu-
gang und Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, bei deren Gewährung der Ratio des 
Gesetzes folgend von einem absehbar vorüberge-
henden Aufenthalt im Bundesgebiet ausgegan-
gen wird . 

Neben den Problemen beim Zugang zu be-
stimmten sozialen Leistungen folgen aus dem un-
einheitlichen Schutzstatus innerhalb der Flücht-
lingsfamilie auch andere alltägliche Schwierigkei-
ten . So wird nur dem als Flüchtling anerkannten 
Kind ein Flüchtlingspass ausgestellt, während die 
Eltern ihre Nationalpässe behalten und ggf . bei 
der Botschaft des Heimatlandes – flüchtlings-
rechtlich der Verfolgerstaat des Kindes – verlän-
gern müssen . Unterschiedliche Pässe innerhalb 
einer Flüchtlingsfamilie erschweren zudem auch 
das Reisen .

Die Beauftragte ist deshalb der Ansicht, dass 
innerhalb einer Flüchtlingsfamilie regelmäßig ein 
einheitlicher Schutzstatus bestehen sollte, der 
durch die Ausstellung von Flüchtlingspässen do-
kumentiert werden sollte . Sie hält es insbesonde-
re in den Fällen, in denen Eltern ihre minderjähri-
gen Kinder vor drohender Genitalverstümmelung 
in ihrem Herkunftsland durch Flucht schützen, für 
ungerechtfertigt und nicht vermittelbar, diese 
schwere und folgenreiche Entscheidung der El-
tern im Zufluchtsland aufenthalts- wie sozial-
rechtlich nicht entsprechend zu würdigen . Es 

den könnte oder an der erfolgten Einreise ohne erforderliches 
Visum (§ 5 Abs . 1 Nr . 4 und Abs . 2 Satz 1 Nr . 1 AufenthG) .

wäre aus Sicht der Beauftragten sinnvoll, in § 26 
AsylVfG eine Formulierung aufzunehmen, die es 
ermöglicht, die Asylberechtigung bzw . die Flücht-
lingseigenschaft auch vom als Flüchtling aner-
kannten minderjährigen Kind an die nicht als 
Flüchtlinge anerkannten Eltern und minderjähri-
gen Geschwister abzuleiten .

Ferner sollten aus Sicht der Beauftragten aus 
integrationspolitischen Gründen sämtliche Rege-
lungen des § 26 AsylVfG auch auf Familien er-
streckt werden, in denen zumindest einer Person 
subsidiärer Schutz nach § 25 Abs . 3 AufenthG zuer-
kannt worden ist („Familienasyl-, Familienflücht-
lings- und Familienabschiebungsschutz“), da sich 
diese in einer zu anerkannten Flüchtlingsfamilien 
vergleichbaren Situation befinden .1043

5.7 Verhängung von Wohnsitzauflagen

In ihrem letzten Bericht1044 hatte die Beauf-
tragte die Praxis der unterschiedslosen Verhän-
gung von Wohnsitzauflagen1045 gegenüber Per-
sonen mit einem humanitären Aufenthaltstitel 
problematisiert, die Leistungen nach dem SGB II, 
SGB XII oder dem AsylbLG beziehen . Sie hat ge-
gen diese Praxis völker- und sozialrechtliche wie 
auch integrationspolitische Argumente ange-
führt . Das Bundesverwaltungsgericht hat nun hin-
sichtlich anerkannter GFK-Flüchtlinge entschie-
den,1046 dass das kritisierte Vorgehen, das allein 
mit fiskalischen Gründen gerechtfertigt worden 
war, nicht mit den Art . 23 und 26 der Genfer 
Flüchtlingskonvention vereinbar war und die Ver-
hängung von Wohnsitzauflagen künftig nur noch 
unter sehr engen – migrationspolitisch nachvoll-
ziehbar zu rechtfertigenden – Voraussetzungen 
zulässig ist .

1043 Vgl . hierzu in diesem Bericht III 7 .7 .2 .
1044 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .5 .2 .3, S . 174 m .w .N .
1045 Mit Wohnsitzauflagen wird bestimmt, dass der Wohnsitz 
innerhalb eines bestimmten Bundeslandes, Landkreises bzw . 
Bezirks oder einer bestimmten Gemeinde genommen wer-
den muss . Wohnsitzauflagen dürfen nicht mit der „räumli-
chen Beschränkung des Aufenthalts“ verwechselt werden 
(„Residenzpflicht“), die ein Verlassen eines zugewiesenen 
Aufenthaltsorts verbieten .
1046 BVerwG, Urteil vom 15 .1 .2008, Az .: 1 C 17 .07 .
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Aus Sicht der Beauftragten sollte auf die auto-
matische Verhängung einer Wohnsitzauflage als 
Folge des Leistungsbezugs nach dem SGB II, 
SGB XII oder dem AsylbLG verzichtet werden . Dies 
wäre insbesondere für den Bereich der maßgeb-
lich vom Bund finanzierten Leistungen nach dem 
SGB II sowohl integrationspolitisch mit Blick auf 
die bessere Integration in den Arbeitsmarkt als 
auch hinsichtlich der fiskalischen Auswirkungen 
auf die Länder gut vertretbar . In spezifischen Kon-
stellationen gilt der Lebensunterhalt jedoch nach 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift als gesi-
chert bzw . ist dem Wunsch nach einem Wohnsitz-
wechsel auch unabhängig von einer Lebensunter-
haltssicherung von der Ausländerbehörde zuzu-
stimmen .1047

5.8  Interpretatorische Erklärung der  

Bundesrepublik Deutschland zur  

UN-Kinderrechtskonvention

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskon-
vention) vom 5 .12 .1989 ist das zentrale internatio-
nale Vertragswerk für den Kinderschutz . Bereits in 
der 16 . Wahlperiode war die Bundesregierung der 
Auffassung, dass die Rücknahme der Erklärung 
Deutschlands zum Übereinkommen keine Ände-
rungen im Bundes- oder Landesrecht erforderlich 
mache .1048

Der Bundesrat hat nun mit Entschließung vom 
26 .3 .2010 die Absicht begrüßt, die Erklärung zu-
rückzunehmen .1049 Er bat die Bundesregierung, 
die Beteiligung der Länder gemäß dem Lindauer 
Abkommen einzuleiten . Dies entspricht den Ver-
einbarungen im Koalitionsvertrag, deren Umset-
zung das Bundeskabinett nun mit Beschluss vom 
3 .5 .2010 ermöglicht hat . Damit ist nun auch der 
Weg frei, Punkt IV der Erklärung aufzuheben, der 
aufenthaltsrechtliche Fragen berührt . Dies war 
seit Jahren von unterschiedlicher Seite gefordert 
worden .

1047 Vgl . im Falle des Bezugs von Ausbildungsförderung 
Nr . 2 .3 .1 .4 sowie bei besonderen Konstellationen 12 .2 .5 .2 .4 .1 
bis 12 .2 .5 .2 .4 .5 AVV AufenthG .
1048 Vgl . BT-Drs . 16/6076 .
1049 BR-Drs . 829/09 .

5.9  Besonders schutzwürdige Personengruppen 

aus dem Kosovo

Die Beauftragte hat in ihrem letzten Bericht1050 
auf die bestehende besondere Schutzwürdigkeit 
von Angehörigen der ethnischen Minderheiten 
(Roma, Ashkali, und sog . Ägypter) und traumati-
sierten Personen hingewiesen . UNHCR hat in ei-
ner Stellungnahme vom 9 .11 .2009 Richtlinien zum 
Schutzbedarf von Personen aus dem Kosovo ver-
öffentlicht . In diesen wird darauf hingewiesen, 
dass im Kosovo auch nach der einseitigen Unab-
hängigkeiterklärung vom 17 .2 .2008 „Gewaltaus-
brüche und Misshandlungen gegenüber Angehö-
rigen von Minderheitengemeinschaften und ih-
rem Eigentum ein schwerwiegendes Problem“ 
bleiben . Kosovo-Serben und Kosovo-Albaner, die 
in Gebieten lebten, in denen sie eine Minderheit 
sind, sowie alle Roma seien weiterhin gravieren-
den Einschränkungen in Bezug auf ihr Recht auf 
Freizügigkeit und ihre fundamentalen Menschen-
rechte ausgesetzt . Viele Beobachter seien der 
Auffassung, dass die kosovarischen Behörden 
nicht willens oder nicht in der Lage seien, für die 
Einhaltung der Gesetze zu sorgen . 

Dem gegenüber hat die Bundesregierung 
auch unter Beiziehung von Berichten internatio-
naler Organisationen eine eigene Lageeinschät-
zung vorgenommen und ist dabei zu der Auffas-
sung gelangt, dass derzeit keine unmittelbare 
Gefährdung nur aufgrund der Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten ethnischen Gruppe besteht .1051 
Im Rahmen von Gesprächen zum Abschluss eines 
Rückübernahmeabkommens zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Republik Koso-
vo, das am 14 .4 .2010 unterzeichnet worden ist, 
wurde von kosovarischer Seite die grundsätzli 
che Rücknahmebereitschaft hinsichtlich aller aus 
dem Kosovo stammenden Personen zugesichert . 
Die Länder haben sich darauf verständigt, mit 
Rückführungen der bisher hiervon noch ausge-
nommenen nicht straffällig gewordenen Kosovo-
Roma zurückhaltend zu beginnen . Besonders hil-
febedürftige Personen, z . B . Alte, Kranke, Pflege-

1050 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .5 .2 .2, S . 173 .
1051 Vgl . hierzu auch die Antworten der Bundesregierung auf 
die Kleinen Anfragen der Fraktion Die Linke, BT-Drs . 16/14129 
und 17/423 .
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bedürftige und alleinerziehende Mütter, sollen 
erst nachrangig für Rückführungen angemeldet 
werden . Weiterhin wird stets der freiwilligen 
Rückkehr gegenüber Abschiebungen Vorrang 
eingeräumt . Daher fördern Bund und Länder die 
freiwillige Rückkehr finanziell, u .a . mit den Pro-
grammen „Reintegration and Emigration Pro-
gramme for Asylum-Seekers in Germany“ (REAG) 
und „Government Assisted Repatriation Program-
me“ (GARP) . Im Rahmen dieser Programme erhal-
ten Kosovo-Roma eine besondere Förderung . Das 
vom Bund und von den Bundesländern Nieder-
sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-West-
falen und – seit Anfang des Jahre 2010 – auch Sach-
sen-Anhalt finanzierte URA 2-Rückkehrprojekt bie-
tet darüber hinaus beratende und finanzielle Un-
terstützungsmöglichkeiten für in den Kosovo 
zurückkehrende Personen zur Erleichterung ihrer 
Wiedereingliederung unabhängig von der ethni-
schen Zugehörigkeit oder den Umständen der 
Rückkehr .

6.  Sozialrecht und Familienleistungen

6.1 Ausbildungsförderung

Im Rahmen der Erörterungen über den Ent-
wurf eines Arbeitsmigrationsteuerungsgesetzes 
(ArbMigStG),1052 das u .a . aus humanitären Grün-
den geduldeten Heranwachsenden die Möglich-
keit eröffnen sollte, eine Aufenthaltserlaubnis 
zum Zweck der Erwerbstätigkeit zu erhalten, wur-
de Einigkeit über eine weitere Öffnung der Ausbil-
dungsförderung nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz bzw . dem SGB III erzielt . Der 
Gesetzentwurf, der Geduldeten mit einer im In-
land absolvierten Ausbildung die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis in Aussicht stellte, wurde 
deshalb – auch auf Drängen der Beauftragten – 
um eine Regelung im Ausbildungsförderungs-
recht ergänzt . Geduldeten Personen wurde nach 
vier Jahren Aufenthalt der Zugang zur Ausbil-
dungsförderung für betriebliche Ausbildungen 
eröffnet . Geduldete Ausländerinnen und Auslän-
der, die lediglich eine berufsvorbereitende Maß-

1052 Vgl . hierzu im Einzelnen Kapitel III 3 .

nahme absolvieren, erhalten keinen Zugang zur 
Ausbildungsförderung . Die Beauftragte hat Zwei-
fel, ob dies sachgerecht ist und wird beobachten, 
ob dies zu erheblichen integrationspolitischen 
Problemen führt .

Im Berichtszeitraum wurde die Regelung zur 
Förderung von Ausländerinnen und Ausländern 
im Gesetz zur Förderung der beruflichen Auf-
stiegsfortbildung (§ 8 AFBG) an die im Rahmen des 
22 . Gesetzes zur Änderung des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes erfolgte Einigung an-
gepasst .1053

6.2 Asylbewerberleistungsgesetz

6.2.1  Entwicklung in der Rechtsprechung  

zu § 2 AsylbLG

§ 2 AsylbLG legt die Voraussetzungen für einen 
dem SGB XII entsprechenden (also erhöhten) Leis-
tungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz („Analog-Leistungen“) fest . Das Bundessozi-
algericht hat im Berichtzeitraum hinsichtlich 
§ 2 Abs . 1 AsylbLG 

n zur notwendigen vierjährigen Vorbezugsdau-
er von Sozialleistungen und 

n zum Begriff der rechtsmissbräuchlichen Beein-
flussung der Aufenthaltsdauer entschieden .1054 

Zu der Berechnung der Vorbezugsdauer, also 
der Frage wie die Formulierung „über eine Dauer 
von insgesamt 48 Monaten Leistungen nach § 3 
erhalten haben“ auszulegen sei, hatte die Beauf-
tragte in ihrem letzten Bericht angemerkt, dass 
diese gegen den Wortlaut auszulegen sei . Der  
auf eine Integrationsperspektive ausgerichtete 
SGB II-, SGB III- oder SGB XII-Leistungsbezug dürfe 
nicht weniger Gewicht haben als der Bezug von 
Leistungen nach § 3 AsylbLG . Sie hatte sich damit 
im Ergebnis Entscheidungen einiger Obergerich-
te angeschlossen . Das Bundessozialgericht ist 
dem nicht gefolgt . Es hat betont, dass bei einer 

1053 AFBG, BGBl . I S . 1322 (1749) vom 18 .6 .2009, geändert durch 
Art . 7 Abs . 7 des Gesetzes vom 7 .7 .2009, S . 1707 .
1054 BSG, Urteile vom 17 .6 .2008, Az .: B 8/9b AY 1/07 R und B 8 AY 
9/07 R, vgl . zu der Frage des anrechenbaren Vorbezugs von 
Sozialleistungen 7 . Lagebericht, Kapitel III .8 .4, S . 185 f .
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Auslegung gegen den Wortlaut dem Gesetz kein 
entgegenstehender Sinn verliehen werden dür-
fe, der normative Gehalt der auszulegenden 
Norm nicht grundlegend neu bestimmt oder das 
gesetzgeberische Ziel in einem wesentlichen 
Punkt verfehlt werden dürfe . Es war – anders als 
die Beauftragte – der Ansicht, dass in Bezug auf 
§ 2 Abs . 1 AsylbLG einer den Wortlaut erweitern-
den Auslegung Sinn und Zweck der Regelung 
und deren Gesetzesentwicklung entgegen stün-
den . Bezugszeiten anderer Leistungen als der 
nach § 3 AsylbLG – also auch solcher nach § 2 
AsylbLG oder dem SGB II, aber auch Zeiten ohne 
irgendeinen Leistungsbezug – können damit bei 
der Anwendung des § 2 AsylbLG nicht berücksich-
tigt werden .

Aus Sicht der Beauftragten bleibt nach der Ent-
scheidung des Bundessozialgerichts nur der Weg 
einer Gesetzesänderung, wenn in Zukunft Kons-
tellationen verhindert werden sollen, in denen 
Personen, die unter § 1 Abs . 1 AsylbLG fallen, sich 
länger als 48 Monate im Bundesgebiet aufhalten 
und dennoch abgesenkte Leistungen nach § 3 
AsylbLG beziehen müssten . Die Beauftragte plä-
diert aus sozial- und integrationspolitischen Grün-
den dafür, künftig nicht mehr an den tatsächli-
chen Bezug von Leistungen nach § 3 AsylbLG an-
zuknüpfen, sondern – wie in anderen Rechtsberei-
chen1055 auch – allein an die Dauer des geduldeten, 
gestatteten oder erlaubten Aufenthalts im Bun-
desgebiet . Nach dem gegenwärtigen Recht tre-
ten teilweise Konstellationen ein, in denen trotz 
eines langen Aufenthalts im Bundesgebiet die ab-
gesenkten Leistungen zu gewähren sind . So kön-
nen mitunter Personen nach langjähriger Er-
werbstätigkeit von einem SGB III- bzw . einem 
SGB II-Leistungsbezug in den Leistungsbezug 
nach § 3 AsylbLG zurückfallen, obwohl sie sich 
schon über Jahre in Deutschland aufhalten . Dies 
kann im Ergebnis, auch wenn eine Ausreise aus 
dem Bundesgebiet nicht möglich ist, je nach gel-
tenden Regelungen in den Bundesländern Zuwei-
sung in eine Gemeinschaftsunterkunft und Ver-
sorgung über Essenspakete bedeuten . Dies sind 
aus Sicht der Beauftragten vor dem Hintergrund 

1055 Vgl . etwa § 10 Abs . 2 Nr . 2 BeschVerfV oder § 8 Abs . 2a 
BAföG .

der dann regelmäßig erfolgten tatsächlichen In-
tegration unbillige Ergebnisse, weil das Asylbe-
werberleistungsgesetz gerade nicht auf eine In-
tegration in den Arbeitsmarkt zielt . Das Bundesso-
zialgericht hat zudem entscheiden, dass Kinder 
auch für sich selbst die vierjährige Vorbezugsdau-
er erfüllen müssen, unabhängig von der Dauer 
des Leistungsbezugs ihrer Eltern . Das bedeutet, 
dass Kinder unter vier Jahren niemals Leistungen 
nach § 2 AsylbLG erhalten können, auch wenn ihre 
Eltern die Voraussetzungen des § 2 AsylbLG längst 
erfüllen . Die Beauftragte regt daher eine Klarstel-
lung in § 2 Abs . 3 AsylbLG an . Für Kinder sollte ge-
nerell die Erfüllung der Vorbezugdauer durch ihre 
Eltern ausreichen .

Ferner hat das Bundessozialgericht entschie-
den, dass eine rechtsmissbräuchliche Beeinflus-
sung der Aufenthaltsdauer nicht bereits darin zu 
sehen sei, dass der Kläger, sofern ihm die Ausreise 
überhaupt zumutbar war, nicht freiwillig ausge-
reist sei . Zu fordern sei ein über die Nichtausreise 
hinausgehendes sozialwidriges Verhalten unter 
Berücksichtigung des Einzelfalls, das nicht nur 
eine objektive, sondern auch eine subjektive 
Komponente enthält . Soweit es das Tatbestands-
merkmal „Beeinflussung der Dauer des Aufent-
halts“ betrifft, sei auf den gesamten Zeitraum 
nach dem vorwerfbaren Verhalten abzustellen . 
In diesem Zusammenhang sei nicht entschei-
dend, ob der Missbrauchstatbestand aktuell an-
dauert oder die Annahme rechtfertigt, er sei 
noch kausal für den derzeitigen Aufenthalt der 
Ausländerin oder des Ausländers . Dies gelte aus-
nahmsweise nur dann nicht, wenn der Kläger 
auch ohne das Fehlverhalten in der gesamten 
maßgeblichen Zeit nicht hätte abgeschoben 
werden können .

Mit diesen Klarstellungen dürften einige Strei-
tigkeiten zwischen den leistungsgewährenden 
Behörden und geduldeten Leistungsbeziehern 
gelöst werden können, die insbesondere für be-
troffene Familien mit Kindern höchst problema-
tisch waren . In diesem Zusammenhang ist ferner 
von Bedeutung, dass das Bundessozialgericht die 
mitunter praktizierte Zurechnung eines recht-
missbräuchlichen Verhaltens eines Elternteils 
nach § 2 Abs . 1 AsylbLG auf die minderjährigen Kin-
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der beendet und damit eine sachgerechte An-
wendung von § 2 Abs . 3 AsylbLG ermöglicht .

6.2.2 Beträgeanpassung

Die Beträge nach § 3 AsylbLG sind nunmehr 
seit 17 Jahren nicht angehoben worden, § 3 Abs . 3 
Satz 1 AsylbLG schreibt die Anpassung durch 
Rechtsverordnung der Bundesregierung vor, 
wenn dies zur Deckung der persönlichen Bedürf-
nisse des täglichen Lebens infolge gestiegener 
Lebenshaltungskosten erforderlich ist .1056 Die An-
passung ist aus Sicht der Beauftragten zweifellos 
erforderlich . Die Geldleistungen des Asylbewer-
berleistungsgesetzes lagen bei dessen Inkraft-
treten 1993 um ca . 20 % unter den Regelsätzen 
des damals geltenden Bundessozialhilfegeset-
zes . Die Regelsätze des SGB XII sollen den not-
wendigen Lebensunterhalt decken, soweit er die 
pauschalierbaren Bedarfe umfasst . Bis heute ist 
die o .e . Differenz erheblich gestiegen,1057 was ins-
besondere hinsichtlich des Existenzminimums 
für Kinder sehr problematisch ist . Die Bundesre-
gierung hat unabhängig von diesen Erwägun-
gen in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage zu-
gesagt, das Asylbewerberleistungsgesetz in die 
Prüfung einzubeziehen, die im Anschluss an das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Re-
gelsätzen nach dem SGB II erforderlich wird .1058 
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg 
hat mit Beschluss vom 30 .4 .20101059 entschieden, 
dass die Frage der Höhe der bisher nicht an- 
gepassten Beträge nach § 3 AsylbLG schwierige 
Rechtsfragen aufwerfe und vor diesem Hinter-
grund in einem Einzelfall Prozesskostenhilfe ge-

1056 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .8 .4, S . 185-187 sowie 6 . Lage-
bericht (C VI .6) und 5 . Lagebericht (B VI .1 .6) .
1057 Legt man Angaben des Statistischen Bundesamtes zu-
grunde, ergibt sich für die Zeit von 1994 bis 2009 ein Anstieg 
der Verbraucherpreise von ca . 25,0 % . In diesem Preisanstieg 
ist auch die Entwicklung von Mieten und Heizkosten enthal-
ten .
1058 Vgl . Antwort (Vorbemerkung) der Bundesregierung auf 
BT-Drs . 17/979 vom 10 .3 .2010 zur Kleinen Anfrage der Abge-
ordneten Ulla Jelpke u .a . und der Fraktion Die Linke betref-
fend „Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils 
vom 9 .2 .2010 auf das Asylbewerberleistungsgesetz“, BT-
Drs . 17/745 vom 17 .2 .2010 .
1059 Az .: L 7 AY 3482/09 B .

währt . Die Beträgeanpassung war schließlich 
auch Gegenstand von Erörterungen der Integra-
tionsministerkonferenz der Länder im Frühjahr 
2010 . Hier wurde eine Rückkoppelung mit der 
Konferenz der Innenminister und -senatoren 
(IMK) vereinbart, wobei hierbei zu beachten ist, 
dass in einigen Bundesländern die Sozialminis-
ter für die Administration des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes zuständig sind .

6.2.3 Sachleistung

Hinzuweisen ist von Seiten der Bundesregie-
rung auf den Koalitionsvertrag, der die Überprü-
fung des Sachleistungsprinzips im Asylbewerber-
leistungsgesetz vorsieht . Hier sind aus Sicht der 
Beauftragten zunächst die Sozialministerien und 
Innenministerien der Länder gefragt, ihre Praxis 
darzulegen und zu bewerten, um eine Grundlage 
für die angestrebte Erörterung auf Bundesebene 
zu legen . Im Freistaat Bayern sind diese sozial- und 
integrationspolitischen Fragen im Berichtszeit-
raum intensiv erörtert worden . Die Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege haben gegen-
über der Beauftragten eine Stellungnahme ange-
kündigt . Sie soll neben den sozialrechtlichen Fra-
gen zur Angemessenheit und zu den Kosten des 
Sachleistungsprinzips, insbesondere auch Ein-
schätzungen der Wohlfahrts- bzw . Sozialverbän-
de als Betreiber vieler Unterbringungseinrichtun-
gen zum Sachleistungsprinzip beinhalten .

6.3 Familienleistungen

Wie im letzten Bericht der Beauftragten be-
reits thematisiert,1060 haben Personen mit einer 
bestimmten Aufenthaltserlaubnis aus humanitä-
ren Gründen (§§ 23 Abs . 1 „wegen des Krieges in 
ihrem Heimatland“, 24, 25 Abs . 3 bis 5 AufenthG) 
nur dann einen Anspruch auf Familienleistungen, 
wenn

n ein dreijähriger Aufenthalt im Bundesgebiet 
sowie 

1060 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .8 .6, S . 190-191 .
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n eine berechtigte Erwerbstätigkeit bzw . der Be-
zug von Geldleistungen nach dem SGB III oder 
die Inanspruchnahme von Elternzeit gegeben 
sind .

Geduldete Ausländerinnen und Ausländer ha-
ben grundsätzlich keinen Anspruch auf Familien-
leistungen .1061

Die Vorlage des Finanzgerichts Köln zum Kin-
dergeldausschluss von geduldeten Personen, die 
die Regelung in § 62 Abs . 2 EStG mit Art . 3 Abs . 1 GG 
für unvereinbar hielt, ist vom Bundesverfassungs-
gericht als unzulässig abgewiesen worden .1062 Die 
Kritik des Finanzgerichts Köln an der Neuregelung 
hatte darauf gezielt, dass das Kindergeld, insbe-
sondere für Familien mit keinem oder niedrigem 
Einkommen, neben der steuerlichen Entlastungs-
funktion immer auch den Charakter einer Sozial-
leistung besitze . Sowohl für Geduldete als auch 
für Ausländerinnen und Ausländer mit den oben 
genannten Aufenthaltstiteln aus humanitären 
Gründen sei der Zeitpunkt des Wegfalls der Grün-
de für die Aufenthaltsgewährung zudem oftmals 
ungewiss . 

Das Bundesverfassungsgericht hat zur Be-
gründung angeführt, dass das Finanzgericht den 
Aufenthaltsstatus der Klägerin für den Zeitraum 
ab Januar 2005 nicht ermittelt habe, obwohl die-
ser für die Sachentscheidung über den Anspruch 
auf Kindergeld nach § 62 Abs . 2 EStG entschei-
dend sei . Außerdem habe das Gericht seine Über-
zeugung von der Verfassungswidrigkeit des § 62 
Abs . 2 EStG nicht hinreichend dargelegt . Es habe 
nicht mitgeteilt, aufgrund welcher Tatsachen-
grundlage es zu dem von ihm für gleichheitswid-
rig angesehenen Ergebnis gelangt sei, dass dann, 
wenn sich der gestattete oder geduldete Aufent-
halt im Inland auf einen Zeitraum von drei oder 
mehr Jahren erstrecke und Kinder „vorhanden 
sind“, davon auszugehen sei, dass der Betreffen-
de faktisch auf unbestimmte Zeit nicht abgescho-
ben werden könne und somit die Duldung in die-
sen Fällen die Vorstufe zum Daueraufenthalt dar-
stelle . 

1061 Zur Regelung insgesamt Bundesamt für Steuern, Rund-
schreiben vom 13 .6 .2007 (Az .: St II 2 – S 2470 – 2/2006), Famili-
enleistungsausgleich: Änderung der DA-FamEStG 62 .4 .
1062 Vgl . BVerfG, Beschluss vom 6 .11 .2009, Az .: 2 BvL 4/07 .

Die in Rede stehenden Streitfragen sind mit 
der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts jedoch wohl nicht erledigt bzw . abschlie-
ßend geklärt . Das Bundesverfassungsgericht hat 
sich bisher nur mit dem Kindergeldanspruch ge-
duldeter Ausländerinnen und Ausländer nach 
der Neuregelung des § 62 EStG befasst, nicht mit 
dem Anspruch im Falle des Besitzes einer Aufent-
haltserlaubnis . Das Bundessozialgericht ist von 
der Verfassungswidrigkeit der gleichlautenden 
Vorschrift in § 1 Abs . 6 Nr . 2 Buchstabe c i .V .m . 
Nr . 3 Buchstabe b Bundeserziehungsgeldgesetz 
(BErzGG) i .d .F . des Gesetzes zur Anspruchsbe-
rechtigung von Ausländern wegen Kindergeld, 
Erziehungsgeld und Unterhaltsvorschuss vom 
13 .12 .2006 (BGBl I 2915) „überzeugt“ . Es hat die 
Verfahren ausgesetzt und das Problem dem Bun-
desverfassungsgericht vorgelegt .1063 Aus Sicht 
des Bundessozialgerichts dürfe der Gesetzgeber 
zwar die Gewährung von Bundeserziehungsgeld 
an nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländerin-
nen und Ausländer davon abhängig machen, 
dass sich diese voraussichtlich auf Dauer in 
Deutschland aufhalten . Auch könne eine Integ-
ration in den inländischen Arbeitsmarkt eine sol-
che Prognose begründen . Der Gesetzgeber habe 
jedoch jedenfalls insoweit sachwidrige Kriterien 
aufgestellt, als er einen aktuellen, eng umschrie-
benen Arbeitsmarktbezug während der Erzie-
hungszeit fordert und zudem nur auf denjeni-
gen abstellt, der Bundeserziehungsgeld bean-
sprucht, also z . B . nicht eine wirtschaftliche Inte-
gration durch Erwerbstätigkeit eines Ehegatten 
ausreichen lässt . Das Bundessozialgericht hat 
sich damit wesentliche Argumente der Beauf-
tragten zu eigen gemacht, die für nicht freizü-
gigkeitsberechtigte Ausländerinnen und Auslän-
der teilweise auch auf die anderen familienleis-
tungsrechtlichen Regelungen übertragen wer-
den können .

1063 Beschlüsse vom 3 .12 .2009, Az .: B 10 EG 5/08 R, B 10 EG 6/08 
R, B 10 EG 7/08 R .
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7.  Rechtliche und politische Entwicklungen  
auf der Ebene der Europäischen Union

Mit dem Inkrafttreten des Lissabonner Ver-
trags am 1 .12 .2009 haben sich auch im Bereich 
Einwanderung und Asyl die rechtlichen Rahmen-
bedingungen verändert . Nach dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
der den EG-Vertrag ablöst, gilt in den Gremien 
des Rates nun im Bereich Einwanderung und Asyl 
grundsätzlich das Mehrheitsprinzip . Der Rat und 
das Europäische Parlament entscheiden gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (Art .  
78 Abs . 2 und Art . 79 Abs . 2 AEUV) . Dies bedeutet 
eine Stärkung des Europäischen Parlaments im 
Rechtsetzungsverfahren . Auch im Bereich der 
sogenannten „Notlagemaßnahmen“ im Falle ei-
nes plötzlichen Zustroms von Drittstaatsange-
hörigen nach Art . 78 Abs . 3 AEUV ist nunmehr das 
Europäische Parlament anzuhören . Ferner kön-
nen nun auch untere Verwaltungsgerichte Vorla-
gebeschlüsse an den Europäischen Gerichtshof 
richten . 

Eine Harmonisierung der Integrationspolitiken 
bzw . des Integrationsrechts der Mitgliedstaaten 
im Sinne von Sprach- oder Integrationskursen u .ä . 
ist nicht vorgesehen . Der Europäischen Union ob-
liegt allein die „Förderung“ und „Unterstützung“ 
der Bemühungen der Mitgliedstaaten um Integ-
ration von rechtmäßig aufhältigen Drittstaatsan-
gehörigen . Mit Art . 79 Abs . 4 AEUV findet der Be-
griff „Integration“ jedoch nun ausdrücklich Ein-
gang in den AEUV .1064 Auch die Festlegung der 
Zahl von zuwandernden arbeitsuchenden Dritt-
staatsangehörigen in einen Mitgliedstaat ver-
bleibt ausdrücklich in mitgliedstaatlicher Kompe-
tenz (Art . 79 Abs . 5 AEUV) .

Im Asylbereich (Art . 78 AEUV) wird der erste 
Harmonisierungsschritt erkennbar auch dadurch 
beendet, dass nach dem AEUV eine Harmonisie-
rung nicht mehr nur auf der Grundlage von Min-
destnormen erfolgen soll . Wie im Bereich der Ein-
wanderungspolitik auch ist nun eine „Vollharmo-
nisierung“ möglich . Gleichwohl ist festzustellen, 
dass die derzeit den Gremien des Rates vorliegen-
den Entwürfe noch auf die Festlegung bzw . die 

1064 Vgl . hierzu in diesem Bericht Kapitel I 5 .1 .

Veränderung von Mindestnormen in Form von 
Neufassungen bzw . Überarbeitungen der gelten-
den Rechtssetzungsakte zielen . 

Seit 2005 bildet der vom Europäischen Rat ver-
abschiedete EU-Gesamtansatz Migration den po-
litischen Rahmen um positive, z . B . entwicklungs-
fördernde Aspekte von Migration zu nutzen, ne-
gative zu verringern und langfristig Migrationsur-
sachen zu bekämpfen . Es geht dabei einerseits 
um das Vorgehen gegen illegale Einwanderung, 
andererseits um die Nutzung der Vorteile legaler 
Migration . Ziel ist eine möglich große Kohärenz 
und die Nutzung von Synergien im Bereich der Mi-
grations- und Entwicklungspolitik . Durch Intensi-
vierung des politischen Dialogs zu Migration mit 
den Herkunfts- und Transitländern soll die Basis für 
eine tragfähige Zusammenarbeit in Migrations-
fragen geschaffen werden . Der EU-Gesamtansatz 
Migration hat es ermöglicht, einen politischen 
Grundkonsens in Migrationsfragen mit Drittstaa-
ten im Süden und Osten zu etablieren .

Die Kommission hatte bereits Mitte des Jahres 
2008 Prinzipien für eine gemeinsame Einwande-
rungspolitik für Europa sowie eine künftige Asyl-
strategie im Sinne eines integrierten Konzepts für 
EU-weiten Schutz vorgelegt und zur Diskussion 
gestellt .1065 Der Europäische Rat hat am 15 .10 .2008 
den Europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl 
angenommen . 

Der Pakt sollte einen politischen Impuls für die 
Schaffung einer gemeinsamen Einwanderungs- 
und Asylpolitik geben und benennt hierfür folgen-
de fünf Bereiche:

n Gestaltung der legalen Einwanderung unter 
Berücksichtigung der selbstbestimmten Priori-
täten, Bedürfnisse und Aufnahmekapazitäten 
jedes Mitgliedstaats und Förderung der Integ-
ration;

n Bekämpfung der illegalen Einwanderung, in-
dem insbesondere sichergestellt wird, dass il-
legal aufhältige Ausländerinnen bzw . Auslän-
der in ihre Herkunftsländer zurückkehren oder 
sich in ein Transitland bege ben;

1065 Vgl . KOM (2008) 359 und KOM (2008) 360 jeweils vom 
17 .6 .2008 .
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n Stärkung der Wirksamkeit der Grenzkontrol-
len;

n Schaffung eines Europas des Asyls;

n im Rahmen des EU-Gesamtansatzes Migration 
Aufbau einer umfassenden Partnerschaft mit 
den Herkunfts- und den Transitländern, die die 
Synergien zwischen Migration und Entwick-
lung fördert . 

Der Pakt sieht eine jährliche Aussprache im Eu-
ropäischen Rat auf Grundlage eines von der Euro-
päischen Kommission erstellten Jahresberichts 
zur Umsetzung des Paktes auf nationaler und auf 
EU-Ebene vor . Am 6 .5 .2010 erschien der erste Jah-
resbericht, der sich auf Berichte aus den Mitglied-
staaten stützt und eigene Empfehlungen der Eu-
ropäischen Kommission enthält .

Am 11 .12 .2009 wurde vom Europäischen Rat 
das „Stockholmer Programm: Ein offenes und si-
cheres Europa im Dienste und zum Schutz der 
Bürger“ verabschiedet .1066 Es löst das Haager Pro-
gramm ab und greift für den Zeitraum der Jahre 
2010 bis 2014 die oben angesprochenen Punkte in 
den Bereichen Freizügigkeit, Einwanderung, Asyl 
und Visa auf .

Die Kommission hatte die Anwendung und 
Wirkung der mit dem ersten Harmonisierungs-
schritt verabschiedeten Rechtsakte mit unter-
schiedlicher Intensität evaluiert . Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Evaluierungsbemühungen 
nur einen sehr kurzen Zeitraum in den Blick neh-
men konnten . Das sehr ambitionierte Rechtsset-
zungsprogramm der Kommission im Bereich Ein-
wanderung und Asyl reflektiert die teilweise noch 
unterschiedliche Anwendungspraxis in den unter-
schiedlichen Mitgliedstaaten mitunter kaum . Die 
Bundesregierung hat vor diesem Hintergrund auf 
der Ebene der Europäischen Union für ein Vorge-
hen plädiert, das es stärker ermöglicht, Erfahrun-
gen mit den in das nationale Recht umgesetzten 
Regelungen zu sammeln . Oftmals lag zu vielen

1066 Vgl . Ratsdokument 17024/092 .12 .2009 abrufbar unter 
http://www .se2009 .eu/polopoly_fs/1 .26419!menu/standard/
file/Klar_Stockholmsprogram .pdf .

Bereichen, in denen nun seitens der Kommissi-
on Neufassungen vorgeschlagen werden oder 
werden sollen, keinerlei oder kaum Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes oder nati-
onaler Gerichte vor . Inwieweit die seitens der Bun-
desregierung vertretene Position in den Verhand-
lungen zu den einzelnen Entwürfen für Rechtsset-
zungsakte Gehör finden wird, bleibt abzuwarten .

Im Folgenden sollen im Anschluss an den letz-
ten Bericht der Beauftragten die wesentlichen In-
itiativen und die Entwürfe zu Rechtsetzungsakten 
sowie die beschlossenen Richtlinien und Verord-
nungen in geraffter Form dargestellt werden, so-
weit sich wesentliche Veränderungen ergeben 
haben .1067

7.1  Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie zu 

Arbeitnehmerrechten und einem einheitli-

chen Antragsverfahren für eine kombinierte 

Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis

Der Richtlinienentwurf von 20071068 verfolgt 
zwei Ziele: Zum einen soll ein einheitliches Verfah-
ren für die Erteilung einer kombinierten Erlaubnis 
für Drittstaatsangehörige für den Aufenthalt in ei-
nem Mitgliedstaat und die Aufnahme einer ab-
hängigen Erwerbstätigkeit eingeführt werden . 
Dies soll die Verfahren für die Zulassung dieser 
Personen vereinfachen und die Überprüfung ihrer 
Rechtsstellung erleichtern . Zum anderen soll ein 
auf dem Grundsatz der Gleichstellung mit eige-
nen Staatsangehörigen beruhendes System von 
verschiedenen Rechten der Drittstaatsangehöri-

1067 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .9; insoweit erfolgen keine 
Anmerkungen zu den angekündigten Richtlinienentwürfen 
der Kommission zu Saisonarbeitnehmerinnen und -nehmern, 
zu innerbetrieblich versetzen Arbeitnehmerinnen und -neh-
mern, zu bezahlten Auszubildenden sowie zur Erstreckung 
der Daueraufenthaltsrichtlinie auf anerkannte Flüchtlinge 
und subsidiär geschützte Personen .
1068 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über ein einheitliches Verfahren zur Beantra-
gung einer kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, 
sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten und 
zu arbeiten, sowie über ein gemeinsames Bündel von Rech-
ten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem 
Mitgliedstaat aufhalten KOM (2007) 638 vom 23 .10 .2007 .
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gen festgelegt werden, die sich rechtmäßig in ei-
nem Mitgliedstaat aufhalten .1069 

Im Rahmen des nunmehr geltenden ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahrens wurde seitens 
des Europäischen Parlaments kritisch angemerkt, 
dass der Richtlinienvorschlag erst nach der Verab-
schiedung der Blue Card-Richtlinie verabschiedet 
werden kann und somit eine „logische Reihenfol-
ge“ nicht eingehalten wurde .1070

Umstritten ist auch unter spanischer Präsi-
dentschaft im Jahr 2010 insbesondere die Festle-
gung des Geltungsbereichs des Richtlinienvor-
schlags (Art . 3 Abs . 2) sowie – dementsprechend – 
der Umfang der Gleichstellung mit eigenen 
Staatsangehörigen im Bereich der Folgerechte 
(Art . 12) . Aus Sicht der Beauftragten ist der sich ab-
zeichnende Ausschluss von Drittstaatsangehöri-
gen, die ihre Rechte aus anderen Richtlinien oder 
Rechtsakten ableiten könnten vertretbar, wenn-
gleich dadurch der Charakter einer „Basisrichtli-
nie“ für alle Drittstaatsangehörige, die innerhalb 
der Europäischen Union arbeiten dürfen, verloren 
geht . Aus Sicht der Beauftragten wäre es insbe-
sondere mit Blick auf das deutsche Recht weitge-
hend unproblematisch gewesen, vorübergehend 
Geschützte nach der Richtlinie 2001/55/EG und 
anerkannte Flüchtlinge sowie subsidiär Geschüt-
ze nach der Richtlinie 2004/83/EG in den Gel-
tungsbereich der Richtlinie einzubeziehen . Vor-
aussichtlich wird der Geltungsbereich der Richtli-
nie jedoch eng gefasst werden .1071 

Der fehlende Konsens hinsichtlich des Gel-
tungsbereichs spiegelt sich beim Umfang der zu 
gewährenden Folgerechte im Bereich des Gleich-
behandlungsartikels wider . Umstritten sind hier 
zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden 
Berichts die Frage der Gleichbehandlung in den 
Bereichen der sozialen Sicherheit, Renten und der 
steuerlichen Vergünstigungen . 

1069 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .9 .2 .2 .1, S . 197 f .
1070 Vgl . den Entwurf einer Stellungnahme des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäi-
schen Parlaments vom 24 .3 .2010 (2007/0229[COD]), S . 4 .
1071 Vgl . insbesondere den geplanten vollständigen Ausschluss 
von Drittstaatsangehörigen, die nach einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften oder nach der Praxis von Mitgliedstaaten Schutz 
genießen (Art . 3 Abs . 2h) .

Im deutschen Recht bestehen Probleme mit 
Blick auf den wohl in jedem Fall vom Geltungsbe-
reich des Richtlinienentwurfs erfassten Personen-
kreis im Bereich der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz bzw . 
dem SGB III . Diese steht Drittstaatsangehörigen, 
die zum Zweck der Erwerbstätigkeit eingereist 
sind (§§ 17 ff . AufenthG), nicht sofort nach der Ein-
reise offen . Im Bereich der Anerkennung ausländi-
scher Abschlüsse, Zeugnisse und Diplome (Art . 12 
Abs . 1 Buchstabe d) zielt die Bundesregierung 
– unabhängig von dem Richtlinienvorschlag – auf 
eine weitgehende Gleichbehandlung von Perso-
nen mit ausländischen Qualifikationen mit Uni-
onsbürgerinnen und -bürgern . Sie will die bisheri-
ge Orientierung der Verfahrensrechte, Verfah-
rensabläufe und Prüfungsmaßstäbe an den Sta-
tusrechten der Betroffenen überwinden .1072

7.2  Hochqualifizierten-Richtlinie / Blaue Karte  

(„Blue Card-Richtlinie“)

Das Ziel des Richtlinienvorschlags1073 der Kom-
mission, die Zuwanderung von hochqualifizier-
ten abhängig Beschäftigten in die Europäische 
Union attraktiver zu machen, war politisch nicht 
umstritten . Allerdings hegten einige Mitglied-
staaten - darunter auch Deutschland –, die in ih-
ren neueren nationalen Regelungen bereits ver-
besserte Zugangsmöglichkeiten für Hochqualifi-
zierte geschaffen hatten, Bedenken gegen die 
Verankerung EU-weit geltender Regelungen . 
Zum einen wurden kompetenzrechtliche Proble-
me gesehen, zum anderen wurde bestritten, dass 
angesichts der unterschiedlichen Entwicklungen 
auf den Arbeitsmärkten der Mitgliedstaaten ein 
einheitliches Vorgehen geboten sei . Schließlich 
wurde auch die Notwendigkeit einiger vorgese-
hener Privilegierungen gegenüber der Familien-
zusammenführungsrichtlinie (2003/86/EG) bzw . 

1072 Vgl . hierzu in diesem Bericht Kapitel II 3 .
1073 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Bedingun-
gen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsange-
hörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäfti-
gung KOM (2007) 637 endg . vom 23 .10 .2007 .
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der Daueraufenthaltsrichtlinie (2003/109/EG) in 
Zweifel gezogen .1074

Aus deutscher Sicht bestand der Mehrwert ei-
ner EU-Regelung vor allem darin, dass unter be-
stimmten Voraussetzungen auch eine Weiter-
wanderung von Hochqualifizierten zwischen den 
Mitgliedstaaten ermöglicht werden sollte . Das 
Problem, dass die geltende Regelung des § 19 Auf-
enthG, die Möglichkeit der Erteilung einer Nieder-
lassungserlaubnis – also eines unbefristeten Auf-
enthaltstitels – an Hochqualifizierte unter be-
stimmten Bedingungen ermöglicht, während der 
Vorschlag der Kommission die Erteilung eines be-
fristeten Aufenthaltstitels an Hochqualifizierte 
vorsah, wurde über die Höhe des zu erzielenden 
Einkommens gelöst . Die Richtlinie1075 legt nun 
zum einen fest, dass bestehende günstigere nati-
onale Regelungen beibehalten werden können 
und die EU-Regelungen damit nur zusätzlich Ein-
gang in das nationale Recht finden .1076 Zum ande-
ren wird in Art . 5 Abs . 3 der Richtlinie festgelegt, 
dass das jeweilige Bruttojahresgehalt in dem Mit-
gliedstaat dem mindestens Anderthalbfachen 
des in diesem Mitgliedstaat errechneten durch-
schnittlichen Bruttojahresgehalt entsprechen 
muss . Damit wird ein ausreichender Gehaltsab-
stand zu der nationalen Regelung in § 19 Abs . 2 
Nr . 3 AufenthG gewahrt . Wird das nach der Richtli-
nie geforderte Gehalt nicht erreicht, kann eine 
Zuwanderung zum Zwecke der Erwerbstätigkeit 
nach Deutschland weiterhin über § 18 AufenthG 
i .V .m . § 27 BeschV erfolgen .

Art . 6 und 8 Abs . 3 der Richtlinie behalten den 
Mitgliedstaaten das Recht vor, über die Anzahl 
der zuzulassenden hochqualifizierten Dritt-
staatsangehörigen selbst zu entscheiden . Diese 
Kompetenz der Mitgliedstaaten, auch eine „Null-
quote“ festzulegen, wird in Art . 18 Abs . 7 der 
Richtlinie auch auf die Konstellation der Weiter-
wanderung von einem Mitgliedstaat in einen an-
deren erstreckt . Ferner sichert Art . 8 Abs . 2 Satz 2 
der Richtlinie die Anwendung der beschäfti-
gungsverfahrensrechtlichen Vorrangprüfung ab . 

1074 Vgl . hierzu auch den 7 . Lagebericht, Kapitel III .9 .2 .2 .2, 
S . 198 .
1075 Richtlinie 2009/50/EG vom 25 .5 .2009 .
1076 Vgl . Art . 4 Abs . 2 .

Es kann also vor jeder einzelnen Erteilung einer 
Blue Card geprüft werden, ob auf dem inländi-
schen Arbeitsmarkt eine geeignete Bewerberin 
oder ein geeigneter Bewerber für die offene Stel-
le vorhanden ist . 

Inwieweit die moderaten Privilegierungen der 
Blue Card-Inhaber und ihrer Familienangehöriger 
in Art . 15 und 16 der Richtlinie gegenüber der Fa-
milienzusammenführungsrichtlinie (2003/86/EG) 
bzw . der Daueraufenthaltsrichtlinie (2003/109/
EG) ausreichen, um die Europäischen Union für 
Hochqualifizierte attraktiv zu machen, bleibt ab-
zuwarten .

7.3  Richtlinie zu Sanktionen gegen Arbeitgeber,  

die illegal aufhältige Personen beschäftigen

Am 20 .7 .2009 wurde die Richtlinie 2009/52/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18 .6 .2009 über Mindeststandards für Sanktionen 
und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Dritt-
staatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt 
beschäftigen, angenommen .1077 Die Mitgliedstaa-
ten sind verpflichtet, die Richtlinie bis spätestens 
20 .7 .2011 umzusetzen . Die Richtlinie geht auf das 
Haager Programm zurück, in dem u .a . festgehal-
ten wurde, dass die illegale Beschäftigung als An-
ziehungsfaktor für illegale Zuwanderung wirkt 
und so zu Ausbeutung führen kann .1078

Die Richtlinie verbietet gemäß Art . 3 Abs . 1 die 
Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen ohne 
rechtmäßigen Aufenthalt . Arbeitgeber, die ge-
gen dieses Verbot verstoßen, werden auf Grund-
lage der Richtlinie mit Maßnahmen oder Sanktio-
nen belangt . Dazu veranlassen die Mitgliedstaa-
ten u .a . finanzielle Sanktionen und treffen Rege-
lungen zur Übernahme der Rückführungskosten 
und sonstige Maßnahmen . Die von der Richtlinie 
geforderte Verpflichtung der Arbeitgeber, nicht 
entrichtete Sozialversicherungsbeiträge nachzu-

1077 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18 .6 .2009 über Mindeststandards für Sanktionen und Maß-
nahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne 
rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen, ABl . L 168/24 
(2009/52/EG) .
1078 ABl . EU C 53/1 vom 3 .3 .2005, Punkt III .1 .4 .
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zahlen, ist im deutschen Recht bereits in § 28e 
Abs . 1 Satz 1 SGB IV verankert .

Grundsätzlich trägt nach der Richtlinie zwar 
auch zukünftig der Drittstaatsangehörige, der ei-
nen Lohnanspruch durchsetzen möchte, die Be-
weislast für das Bestehen und die Dauer des Beste-
hens des Arbeitsverhältnisses und für die Höhe 
des Lohnanspruchs . Kann die Höhe der Vergütung 
mangels schriftlicher Verträge nicht festgestellt 
werden, geht die Richtlinie zumindest von dem 
Lohn in der Höhe aus, die in den geltenden Rechts-
vorschriften für den Mindestlohn, den Tarifverein-
barungen oder gemäß den Gepflogenheiten in 
den entsprechenden Beschäftigungsbranchen 
vorgesehen ist . Falls die Dauer des Bestehens des 
Beschäftigungsverhältnisses nicht nachgewiesen 
werden kann, wird eine Mindestdauer von drei 
Monaten fingiert .

Aus Sicht der Beauftragten war es wichtig, in 
der sogenannten „Sanktionsrichtlinie“ sicherzu-
stellen, dass die Beschäftigung von geduldeten 
– also nicht rechtmäßig aufhältigen – Personen 
nicht unter die Richtlinie fällt .1079 Für die Proble-
matik der „Illegalen“ ist ferner von Bedeutung, 
dass nun europarechtlich festgelegt ist, dass ein 
illegal aufhältiger Arbeitnehmer Anspruch auf 
Vergütung hat (vgl . Art . 6 Abs . 1 Buchstabe a der 
Richtlinie) .1080 Um diesen Anspruch tatsächlich 
durchsetzen zu können, ist der Weg zum zustän-
digen Gericht zu eröffnen . In Deutschland steht 
auch illegal aufhältigen Beschäftigten der Weg 
zum Arbeitsgericht offen . Die Richtlinie sieht 
nun in Art . 13 Abs . 4 zum einen ausdrücklich vor, 
dass Opfern von besonders ausbeuterischen  
Arbeitsbedingungen und illegal beschäftigten 
Minderjährigen für die Dauer des Verfahrens vor 
dem Arbeitsgerichts ein Aufenthaltstitel erteilt 
werden kann . Zum anderen macht die Richtlinie 
deutlich, dass auch in anderen Fällen ein Verbleib 
auf dem Gebiet des Mitgliedstaats nicht ausge-
schlossen ist . 

Die Beauftragte begrüßt die Zielsetzung der 
Richtlinie, die Beschäftigung von Ausländerinnen 
und Ausländern ohne Aufenthaltsrecht für Arbeit-

1079 Vgl . Art . 3 Abs . 3 .
1080 Zur „Illegalen-Problematik“ generell vgl . in diesem Bericht 
Kapitel III 2 .8 .5 .

geber unattraktiv zu machen . Aus ihrer Sicht wird 
zu prüfen sein, inwieweit die Umsetzung der 
Richtline Folgen für das innerstaatliche Recht im 
Bereich der Mitteilungspflichten der Arbeitsge-
richte als öffentliche Stellen nach § 87 Abs . 2 Auf-
enthG haben könnte .

7.4  Einheitliche Gestaltung des Aufenthalts-

titels für Drittstaatenangehörige

Die Verordnung (EG) Nr . 1030/2002 des Rates 
vom 13 .6 .2002 bestimmt, dass die Aufenthaltsti-
tel für Drittstaatsangehörige einheitlich zu ge-
stalten sind und legt die allgemeinen Merkmale 
des einheitlichen Aufenthaltstitels fest . Hiernach 
kann der Aufenthaltstitel in Form eines Aufkle-
bers oder als eigenständiges Dokument ausge-
stellt werden . 

Geändert durch Verordnung (EG) Nr . 380/2008 
des Rates vom 18 .4 .2008,1081 soll der Aufenthaltsti-
tel nur noch als eigenständiges Dokument ausge-
stellt und die biometrischen Merkmale Fingerab-
druck und Gesichtsbild in den Aufenthaltstitel 
aufgenommen werden . Die Änderungsverord-
nung legt die Sicherheitsmerkmale und biometri-
sche Merkmale fest, die von den Mitgliedstaaten 
in dem einheitlich gestalteten Aufenthaltstitel für 
Drittstaatenangehörige zu verwenden sind . Die 
Einbeziehung biometrischer Erkennungsmerk-
male stellt einen wichtigen Schritt hin zur Ver-
wendung neuer Elemente dar, die eine verlässli-
chere Verbindung zwischen dem Inhaber und 
dem Aufenthaltstitel u .a . zur Bekämpfung einer 
betrügerischen Verwendung schaffen . Darüber 
hinaus wird in Anlehnung an den neuen Personal-
ausweis die Wohnanschrift des Inhabers in den 
elektronischen Aufenthaltstitel aufgenommen . 
Letzteres wird es zukünftig den Betroffenen er-
sparen, sich immer wieder Meldebescheinigun-
gen ausstellen zu lassen, wenn im Geschäftsleben 
die Adresse nachgewiesen werden muss, wie z . B . 
beim Abschluss eines Mietvertrages, der Kontoer-
öffnung, der Anmeldung eines Kfz .

1081 Vgl . ABl . Nr . L115 vom 29 .4 .2008 S . 1-7 .
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7.5 Visakodex

Der Visakodex1082 fasst u .a . wesentliche Bestim-
mungen des Schengener Durchführungsüberein-
kommens sowie der Gemeinsamen Konsulari-
schen Instruktionen zusammen und ist in weiten 
Teilen seit dem 5 .4 .2010 durch die Schengen-
Staaten anzuwenden . Für einige Regelungen (u .a . 
Begründung der Schengenvisumverweigerung) 
des Visakodex ist davon abweichend der Anwen-
dungszeitpunkt 5 .4 .2011 vorgesehen . Die deut-
schen Visastellen versehen schon heute Ableh-
nungen mit einer Begründung . Gleichwohl wird 
mit Blick auf andere Fragen zu prüfen sein, inwie-
weit etwa die § 77 und § 83 AufenthG angepasst 
werden müssenFerner wird nun aufgrund einer 
Änderung des Schengener Durchführungsab-
kommens und des Schengener Grenzkodex er-
möglicht, dass Drittstaatsangehörige mit natio-
nalen Visa (so genannte „D-Visa“) sich für einen 
Zeitraum von drei Monaten pro Halbjahr frei im 
Schengen-Gebiet bewegen können .

7.6  Vorschlag für eine Richtlinie zur Erstreckung  

der Daueraufenthaltsrichtlinie auf aner-

kannte Flüchtlinge und subsidiär Geschützte

Die Daueraufenthaltsrichtlinie 2003/109/EG 
zielt auf eine bessere rechtliche Integration der 
rechtmäßig aufhältigen Drittstaatsangehörigen 
nach fünf Jahren Aufenthalt und ermöglicht unter 
bestimmten weiteren Voraussetzungen die Mobi-
lität der Betroffenen zwischen den Mitgliedstaa-
ten .1083 Der Änderungsvorschlag der Kommissi-
on1084 traf in Deutschland und anderen Mitglied-
staaten sowohl im Hinblick auf die Einbeziehung 
anerkannter Flüchtlinge und subsidiär Geschütz-
ter in das Regime der Daueraufenthaltsrichtlinie 
als auch mit Blick auf die dann notwendigen Än-
derungen hinsichtlich subsidiär Geschützter im 

1082 Verordnung (EG) Nr . 810/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über einen Visakodex der Gemeinschaft, 
ABl . Nr . L 249/1 vom 15 .9 .2009 .
1083 Vgl . den 6 . Lagebericht, Kapitel C III .3 .3 ., S . 442 ff .
1084 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2003/109/EG zwecks Erweiterung ihres Anwen-
dungsbereichs auf Personen mit internationalem Schutz vom 
6 .6 .2007 KOM (2007) 298 endg .

nationalen Recht auf erhebliche Vorbehalte .1085 
Darüber hinaus wurden Fragen 

n der Erweiterung des Anwendungsbereichs 
über die Qualifikationsrichtlinie 2004/84/EG 
hinaus,

n der Anrechnung von Asylverfahrenzeiten auf 
den notwendigen fünfjährigen Aufenthalt,

n des Verbots der Abschiebung eines in einem 
anderen Mitgliedstaat anerkannten Flücht-
lings in seinen Herkunftsstaat und 

n des Übergangs der Verantwortung für aner-
kannte Flüchtlinge zwischen den Mitglieds-
taaten

als Problemfelder thematisiert .

Trotz erheblicher Anstrengungen bei der Kom-
promisssuche zeichnete sich Ende des Jahres 
2008 ab, dass eine Einigung zu dem Richtlinien-
vorschlag unter den Bedingungen des Amsterda-
mer Vertrags in der Fassung des Vertrags von Niz-
za kaum mehr möglich war . Die Beauftragte wür-
de es begrüßen, wenn die Verhandlungen zu dem 
Richtlinienentwurf nach dem nun erfolgten In-
krafttreten des Lissabonner Vertrags auf der 
Grundlage der bisher erreichten Kompromisse 
alsbald fortgeführt würden .

7.7  Vorschlag für eine „Qualifikationsrichtlinie“ 

zum internationalen Schutz

Der Richtlinienentwurf1086 nimmt eine Überar-
beitung der geltenden Richtlinie 2004/83/EG vor 
und zielt in den Art . 1-19 auf einige Klarstellungen 
im Bereich der Voraussetzungen für die Zuerken-
nung des Flüchtlingsstatus bzw . des subsidiären 
Schutzes . In den Art . 20 ff . wird die Herstellung ei-
ner weitergehenden Gleichbehandlung von GFK-
Flüchtlingen und subsidiär Geschützten im Be-

1085 Vgl . insoweit etwa den 6 . Lagebericht Kapitel C III .3 .3, 
S . 442 und den 7 . Lagebericht Kapitel III .9 .2 .3, S . 199 f . und BR-
Drs . 415/07 (Beschluss) vom 21 .9 .2007 .
1086 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und 
den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz und über 
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes KOM (2009) 551 
endg . vom 23 .10 .2009 .
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reich der Status- oder Folgerechte angestrebt, die 
nach einer erfolgten Anerkennung zu gewähren 
sind . Im Kern wird von der Kommission vorge-
schlagen, beide Schutzformen hinsichtlich der 
Folgerechte zu einem Status des „internationalen 
Schutzes“ zusammenzufassen . Dieses Vorgehen 
durchzieht sämtliche Vorschläge der Kommission 
im Asylbereich . Die Kommission will damit nach 
ihrer Aussage die Vorgaben des Haager Pro-
gramms umsetzen . Die Verhandlungen verlaufen 
bisher kontrovers und eine Einigung ist noch nicht 
absehbar .

7.7.1  Voraussetzungen für die Zuerkennung 

eines Schutzstatus

In Art . 2 Buchstabe j des Richtlinienvorschlags 
wird der bisher verwendete Familienbegriff er-
heblich ausgeweitet . Waren bisher grundsätzlich 
nur die Ehegatten und die minderjährigen ledigen 
unterhaltsberechtigten Kinder erfasst, so will die 
Kommission zusätzlich verheiratete minderjähri-
ge Kinder einbeziehen, wenn es deren Wohl dient . 
Auch sollen Vater, Mutter oder ein anderer volljäh-
riger Verwandter einbezogen werden, wenn sie 
nach dem Gesetz oder Gewohnheitsrecht für die 
minderjährige und unverheiratete Person mit in-
ternationalem Schutz verantwortlich sind . Ist die 
Person mit Anspruch auf internationalen Schutz 
minderjährig und verheiratet, soll die Einbezie-
hung wiederum erfolgen, wenn es dem Wohl des 
Minderjährigen dient . Schließlich sollen die Ge-
schwister einer Person mit Anspruch auf internati-
onalen Schutz berücksichtigt werden, wenn sie 
minderjährig und unverheiratet sind . Sind sie min-
derjährig und verheiratet, ist die Einbeziehung 
nur möglich, wenn sie dem Wohl der Geschwister 
dient .

Seitens der Bundesregierung und der Länder1087 
wird die von der Kommission vorgeschlagene Er-
weiterung als zu weitgehend abgelehnt . Obwohl 
Einigkeit besteht, dass der Richtlinienentwurf den 
Bereich des Familiennachzugs nicht berührt, sind 
die Klarstellungsvorschläge teilweise missglückt 

1087 Vgl . zur Position der Länder insgesamt BR-Drs . 791/1/09 
vom 7 .12 .2009 .

(z . B . 2 . Spiegelstrich) und die Folgen schwer ab-
zuschätzen . Insbesondere wird die Relevanz der 
Nennung von Gruppen, wie verheirateten minder-
jährigen Kindern von Schutzberechtigten, be-
zweifelt und die problematische Signalwirkung 
solcher Formulierungen auf andere Rechtsberei-
che und Richtlinien thematisiert (3 . Spiegelstrich) . 
Keine durchgreifenden Bedenken bestehen hin-
gegen gegen die stärkere Betonung des Kindes-
wohls in der Richtlinie . 

Nach Art . 8 Abs . 1 des Richtlinienentwurfs soll 
die Zuerkennung des internationalen Schutzes 
nur noch versagt werden können, wenn interner 
Schutz in einem Teil des Herkunftslands gegeben 
ist und der oder die Schutzsuchende diesen sicher 
und legal erreichen kann und dort aufgenommen 
wird und sich niederlassen kann . Dies kann als Ein-
engung des geltenden Konzepts verstanden wer-
den . Aus Sicht der Beauftragten hat der Vorschlag 
der Kommission gleichwohl präzisierende Wir-
kung und lehnt sich an die zu Art . 3 EMRK erfolgte 
neuere Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte an .1088 Nach Auffas-
sung der Beauftragten ist auch mit Blick auf Art . 6 
Abs . 2 und 3 EUV und aufgrund integrationspoliti-
scher Überlegungen zu prüfen, ob die Ergebnisse 
der zitierten Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte in die Richtlinie 
übernommen werden sollen . Jedenfalls sieht es 
die Beauftragte aus integrationspolitischer Pers-
pektive als problematisch an, in Einzelfällen die 
Möglichkeit internen Schutzes anzunehmen und 
in der Folge den internationalen bzw . insbesonde-
re den subsidiären Schutz nach der Richtlinie zu 
versagen, wenn regelmäßig eine Verletzung von 
Art . 3 EMRK vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte festgestellt würde . Ergebnis 
wäre dann immer die Erteilung einer Duldung 
bzw . eventuell einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs . 5 AufenthG . Damit wären die Länder im 
Falle der Bedürftigkeit des Betroffenen für die 
Leistungsgewährung – in diesem Fall nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz – zuständig, ob-
wohl eine Rückkehr in das Herkunftsland aus Sicht 

1088 EGMR-Entscheidung Salah Sheekh vs . The Netherlands 
vom 11 .1 .2007, Applic . no . 1948/04, die sich auf das Herkunfts-
land Somalia bezog .
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der Beauftragten regelmäßig nicht absehbar 
wäre . Die die Integration in den Arbeitsmarkt för-
dernden, weitgehend vom Bund finanzierten 
SGB II-Leistungen könnten den erwerbsfähigen 
Personen in diesen Konstellationen nicht gewährt 
werden .1089

Die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich 
der geschlechtsspezifischen Verfolgung nach 
Art . 10 Abs . 1 Buchstabe d S . 3 Richtlinienentwurf 
bereiten mit Blick auf die deutsche Rechtslage we-
nig Probleme . Die Bundesregierung vertritt die 
Auffassung, dass mit dem Zuwanderungsgesetz 
gemeinsam mit den Bundesländern in § 60 Abs . 1 
Satz 3 AufenthG erreicht worden ist, dass Schutz-
suchenden der Flüchtlingsschutz in Deutschland 
zuzuerkennen ist, wenn die Verfolgung wegen der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Grup-
pe „allein an das Geschlecht anknüpft“ . Damit er-
kennt Deutschland – über den Wortlaut der gel-
tenden Richtlinie hinaus – Frauen den GFK-Flücht-
lingsstatus zu, die ihr Land verlassen haben, weil 
ihnen dort Genitalverstümmelung drohte . Die 
Bundesregierung wird dafür werben, diese Rechts-
lage, die auch der Praxis vieler Mitgliedstaaten 
und der Auffassung von UNHCR entspricht, in der 
Richtlinie und damit auf europäischer Ebene zu 
verankern .

7.7.2  Gleichstellung subsidiär Geschützter mit 

anerkannten Flüchtlingen hinsichtlich der 

Folgerechte nach Kapitel VII

Hinsichtlich der Größe der Gruppe der subsidi-
är Geschützten weist der Migrationsbericht 2008 
aus, dass die Zahl der Zuerkennungen von Ab-
schiebungsverboten durch das BAMF nach § 60 
Abs . 2, 3, 5 und 7 AufenthG, die regelmäßig zu der 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs . 3 AufenthG führen, seit Inkrafttreten des Zu-
wanderungsgesetzes gering war (2005: 657, 
2006: 603, 2007: 673, 2008: 562) . Für das Jahr 
2009 dürfte nach Angaben des BAMF insoweit 
von ca . 1 .500 Zuerkennungen auszugehen sein . 
Hinzuzurechnen sind jeweils noch einige Zuer-

1089 Im Ergebnis gleichwohl für eine Beibehaltung des alten 
Richtlinientextes die BR-Drs . 791/1/09 vom 7 .12 .2009, Nr . 7 .

kennungen durch Verwaltungsgerichtsentschei-
dungen, die sich jedoch nicht genauer beziffern 
lassen . Aus den bisher niedrigen Zahlen lässt sich 
allerdings nicht schließen, dass diese auch in Zu-
kunft, z . B . bei geänderten Rahmenbedingungen, 
so bleiben werden .

Nach Auffassung der Beauftragten lässt sich 
anhand der vorliegenden Zahlen nicht belegen, 
dass sich subsidiär Geschützte typischerweise  
nur vorübergehend oder zumindest kürzere Zeit 
im Bundesgebiet aufhalten, als anerkannte GFK-
Flüchtlinge: Laut Angaben des Ausländerzentral-
registers von Januar 2010 sind von den insgesamt 
33 .610 anerkannten GFK-Flüchtlingen mit einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs . 2 AufenthG 
17 .708 (= 52,7 %) länger als fünf Jahre im Bundes-
gebiet aufhältig . Von den 24 .839 subsidiär Ge-
schützten mit einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs . 3 AufenthG halten sich 21 .849 (= 88 %) 
länger als fünf Jahre im Bundesgebiet auf . Diesem 
Ergebnis entspricht sozialrechtlich bzw . integra-
tionspolitisch auch die Herausnahme dieser Grup-
pe aus dem Anwendungsbereich des Asylbewer-
berleistungsgesetzes .1090

Aufenthaltsrechtlich sind subsidiär Geschütz-
te schlechter gestellt als anerkannte GFK-Flücht-
linge . § 26 Abs . 1 Satz 2 AufenthG sieht vor, dass die 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs . 3 AufenthG 
„für mindestens ein Jahr“ erteilt wird, während 
die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs . 2 Auf-
enthG für drei Jahre gilt . Die Erteilung der Nieder-
lassungserlaubnis ist bei Erwachsenen erst nach 
siebenjährigem statt nach dreijährigem Aufent-
halt möglich . Auswirkungen im Bereich der Kos-

1090 Dass der prozentuale Anteil der länger als fünf Jahre im 
Bundesgebiet aufhältigen subsidiär Geschützten mit Aufent-
haltserlaubnis höher ist als der der GFK-Flüchtlinge mit Auf-
enthaltserlaubnis, war zu erwarten . Dies ist auf die Regelung 
in § 26 Abs . 3 AufenthG zurückzuführen, die für GFK-Flüchtlin-
ge – bei fortbestehender flüchtlingsrechtlicher Gefährdung 
im Herkunftsland – bereits nach drei Jahren eine Verfestigung 
in die Niederlassungserlaubnis vorsieht . Die GFK-Flüchtlinge 
erhalten damit drei Jahre nach der Anerkennung oftmals eine 
Niederlassungserlaubnis und fallen aus der Gruppe der Perso-
nen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs . 2 AufenthG 
heraus . Die festgestellte lange Aufenthaltszeit der subsidiär 
Geschützten im Bundesgebiet spricht jedoch aus Sicht der 
Beauftragten insgesamt gegen eine sozialrechtliche bzw . in-
tegrationspolitische Schlechterstellung dieser Gruppe ge-
genüber GFK-Flüchtlingen .
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ten hat diese aufenthaltsrechtliche Differenzie-
rung nach Einschätzung der Beauftragten jedoch 
wohl nicht .

In anderen Rechtsbereichen – z . B . beim Zu-
gang zu einer selbständigen Beschäftigung1091 
und beim Sozialleistungsbezug von Erwerbsfähi-
gen nach dem SGB II im Falle von Arbeitslosigkeit – 
ist die nun von der Kommission angestrebte um-
fassende rechtliche Gleichstellung im deutschen 
Recht bereits gegeben . Im Bereich der Ausbil-
dungsförderung nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz bzw . dem SGB III, beim Sozial-
leistungsbezug nach dem SGB XII im Falle von Er-
werbsunfähigkeit sowie beim Arbeitsmarktzu-
gang zu einer abhängigen Beschäftigung beste- 
hen zwar noch gewisse rechtliche Differenzie- 
rungen zwischen anerkannten GFK-Flüchtlingen 
und subsidiär Geschützten . Diese Unterschiede 
spielen aber in der Praxis nach Auffassung der Be-
auftragten kaum eine Rolle, weil es sich entweder 
um wirkliche Randphänomene handelt, oder die 
regelmäßig zusätzlich erforderlichen Zeiten1092 
von den subsidiär Geschützten nach Ende eines 
teilweise erfolgreich durchlaufenen Asylverfah-
rens oftmals vorgewiesen werden können . 

Relevante faktische und oftmals auf Dauer wir-
kende Rechtsunterschiede bestehen aus Sicht der 
Beauftragten vor allem in zwei Bereichen:

Zum einen besteht bei den kinderbezogenen 
Familienleistungen (Kindergeld, Elterngeld und 
beim Unterhaltsvorschussgesetz) für subsidiär Ge-

1091 Vgl . AVV AufenthG Nr . 21 .6 letzter Satz; das Ermessen der 
Ausländerbehörde ist mit Blick auf subsidiär Geschützte nach 
der Qualifikationsrichtlinie darauf reduziert zu prüfen, „ob 
die ggf . erforderlichen Berufszugangsvoraussetzungen (z . B . 
Approbation) vorliegen .“
1092 Vgl . als Randphänomen die besondere Regelung in § 23 
Abs . 5 SGB XII zum u .a . für subsidiär Geschützte möglichen vo-
rübergehenden abgesenkten Leistungsbezug, wenn sich die 
Betroffenen außerhalb des zugewiesenen Wohnorts aufhal-
ten und in dieser Zeit Leistungen beanspruchen sowie zur Vo-
raussetzung eines dreijährigen Aufenthalts § 9 Abs . 1 Nr . 2 
BeschVerfV sowie § 8 Abs . 2 Nr . 2 BAföG bzw . § 63 Abs . 2 Nr . 2 
SGB III . Da das Durchlaufen einer förderfähigen Ausbildung 
i .d .R . ohnehin erst nach einem mehrjährigen Aufenthalt im 
Bundesgebiet möglich ist (erforderliche Sprachkenntnisse, 
schulische Voraussetzungen), kann davon ausgegangen wer-
den, dass faktisch alle in Ausbildung befindlichen subsidiär 
Geschützten die zeitlichen Voraussetzungen von vier Jahren 
Aufenthalt im Bundesgebiet erfüllen .

schützte mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs . 3 AufenthG keine Möglichkeit, die Gleichbe-
handlung allein über die Aufenthaltsdauer im Bun-
desgebiet zu realisieren . § 1 Abs . 7 Nr . 3 BEEG, § 1 
Abs . 6 Nr . 3 BErzGG, § 1 Abs . 3 Nr . 3 BKGG, § 62 Abs . 2 
Nr . 3 EStG und § 1 Abs . 2a Nr . 3 Unterhaltsvorschuss-
gesetz sehen gleichlautend vor, dass diese nach 
drei Jahren Aufenthalt im Bundesgebiet nur dann 
erfolgt, wenn die Betroffenen zusätzlich („und“) im 
Bundesgebiet erwerbstätig sind, laufende Geld-
leistungen nach dem SGB III beziehen oder Eltern-
zeit in Anspruch nehmen . Das Bundessozialgericht 
hält diese Regelung hinsichtlich des Erziehungs-
geldes für verfassungswidrig und hat sie dem Bun-
desverfassungsgericht vorgelegt .1093 Um die Kos-
ten einer Gleichstellung zu schätzen, müssen die 
Familienleistungen getrennt betrachtet werden:

n Beim Kindergeld entstünden gesamtwirt-
schaftlich voraussichtlich keine nennenswer-
ten Mehrkosten, da bei Bezieherinnen oder 
Beziehern von Leistungen nach dem SGB II das 
Kindergeld auf das Sozialgeld angerechnet 
und damit durch die Gewährung von Kinder-
geld die Gesamtleistungshöhe nicht verändert 
wird . Wer keine Leistungen nach dem SGB II er-
hält, wird i .d .R von einem Einkommen aus Er-
werbstätigkeit leben und damit die Vorausset-
zungen des § 62 Abs . 2 Nr . 3 EStG erfüllen . So-
fern die Eltern zusammen leben, reicht es aus, 
wenn ein Elternteil erwerbstätig ist .

n Beim Elterngeld hingegen liegt es anders, da 
es zusätzlich zu eventuellen Leistungen nach 
dem SGB II gezahlt wird . Hinzu kommt, dass 
anders als beim Kindergeld die Regelung des 
§ 1 Abs . 7 BEGG dazu führt, dass der Elternteil, 
der das Elterngeld und die Elternzeit bean-
spruchen will, die Voraussetzungen in eigener 
Person erfüllen und selbst erwerbstätig gewe-

1093 Vgl . BSG-Terminbericht 64/09 vom 4 .12 .2009 und in die-
sem Bericht Kapitel III .6 .3 . Der Ausschluss der Kindergeldrege-
lung gilt unter bestimmten Voraussetzungen jedoch nicht für 
Staatsangehörige von Staaten, mit denen zwischenstaatliche 
Abkommen bestehen (Bosnien und Herzegowina, Monteneg-
ro, Kosovo, Serbien, Türkei, Marokko und Tunesien) . Ebenso für 
unter den Assoziationsratbeschluss 3/80 fallende türkische 
Staatsangehörige und für Arbeitnehmer aus Marokko, Algeri-
en und Tunesien, die unter die Assoziationsabkommen der EG 
mit diesen Staaten fallen (vgl . zu allem Bundessteuerblatt 
2008 Teil I, Nr . 11, vom 26 .5 .2008, S . 642 ff [S . 644]) .
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sen sein muss . In so genannten „Hausfrauen-
ehen“ von subsidiär Geschützten führt dies 
dazu, dass entweder der erwerbstätige Vater 
Elterngeld und Elternzeit nehmen muss, oder 
dass die Familie auf das Elterngeld verzichtet . 
Die Anzahl der subsidiär Geschützen, die in ei-
ner solchen familiären Konstellation leben, ist 
nicht bekannt .

Der zweite relevante Bereich, in dem dauerhaft 
wirkende Unterschiede bestehen, ist die Berechti-
gung zur Teilnahme an einem Integrationskurs 
nach § 44 AufenthG . Hier haben subsidiär Ge-
schützte – anders als anerkannte Flüchtlinge nach 
§ 44 Abs . 1 Nr . 1 c) AufenthG – keinen Anspruch . Sie 
können nur nach § 44 Abs . 4 Satz 1 AufenthG zuge-
lassen werden . In welchem Umfang dies geschieht, 
ist nicht bekannt .

Aus Sicht der Beauftragten ergibt sich zusam-
menfassend folgendes Fazit: Eine vollständige Ab-
lehnung der Kommissionsvorschläge zur Gleich-
stellung von GFK-Flüchtlingen und subsidiär Ge-
schützten entspräche nicht dem geltenden deut-
schen Recht . Angesichts der niedrigen Gesamt- 
zahlen subsidiär Geschützter und der bereits 
vollzogenen weitgehenden rechtlichen bzw . fakti-
schen Gleichstellung wären die Mehrausgaben aus 
Sicht der Beauftragten überschaubar . Wo tatsäch-
lich zusätzliche Kosten entstehen könnten – bei 
den Familienleistungen sowie bei den Integrati-
onskursen –, wären diese integrationspolitisch zu-
dem gut vertretbar, zumal auf längere Sicht Koste-
neinsparungen durch eine dann verbesserte Integ-
ration der subsidiär Geschützten durchaus nicht 
ausgeschlossen sein dürften . Die Entscheidung für 
eine über die gegenwärtige deutsche Rechtslage 
hinausgehende Gleichstellung von GFK-Flüchtlin-
gen und subsidiär Geschützten ist den Leitungs-
ebenen der Ressorts vorbehalten .

7.8  Vorschlag für eine Asylverfahrensrechts-
richtlinie

Der Richtlinienentwurf1094 will die einheitliche-
re Anwendung der geltenden asylverfahrensrecht-

1094 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Mindestnormen für Verfahren in den Mit-

lichen Vorschriften, u .a . durch klarere Definitionen 
der verfahrensrechtlichen Begriffe im erstinstanzli-
chen Verfahren erreichen . Die Möglichkeit, die Re-
gelung zu sicheren Drittstaaten nach Art . 16a Abs . 2 
GG beizubehalten, wird in Art . 38 des Richtlinie-
nentwurfs festgelegt . Die Kommission lässt jedoch 
mit dem Richtlinienvorschlag erkennen, dass sie 
die Erstellung gemeinsamer EU-weit geltender Lis-
ten von sicheren Herkunftsländern und sicheren 
Drittstaaten nicht weiter verfolgt .1095 Darüber hin-
aus werden in Art . 21 des Richtlinienentwurfs Ver-
besserungen für unbegleitete minderjährige Asyl-
bewerber eingeführt und im Bereich des Rechts 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf in Art . 41 Abs . 5 
und 6 des Richtlinienentwurfs Festlegungen vor-
geschlagen, die zwingend zu Änderungen beste-
hender asylverfahrensrechtlicher Regelungen in 
Deutschland führen müssten . Ähnliches könnte 
auch für Art . 8 Abs . 2 des Richtlinienentwurfs gel-
ten, der den Verbleib des Asylantragstellers im Mit-
gliedstaat bis zur Entscheidung der Asylbehörde 
regelt und auch den Regelungsbereich des Auslie-
ferungsrechts nach § 4 AsylVfG berühren könnte . 
Die zweite Lesung des Entwurfs hat im März 2009 
begonnen . 

7.9  Vorschlag für eine Richtlinie zu Aufnahme- 
bedingungen von Asylbewerbern

Auch der Vorschlag für eine Richtlinie zur Fest-
legung von Mindestnormen für die Aufnahme von 
Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten1096 ist als 
Neufassung der geltenden Richtlinie konzipiert 
und regelt den Zugang zu und den Umfang der so-
zialen Leistungen während des Asylverfahrens . Er 
eröffnet hinsichtlich der deutschen Rechtslage aus 
Sicht der Beauftragten insbesondere zwei Prob-
lemfelder: Zum einen wird zu prüfen sein, ob der 
Umfang der Asylbewerbern nach dem Richtlinie-

gliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung des interna-
tionalen Schutzstatus KOM (2009) 554 endg . vom 23 .10 .2009 .
1095 Vgl . auch EuGH, Urteil vom 6 .5 .2008, Rs . C-133/06, mit dem 
Art . 29 Abs . 1 und 2 und Art . 36 Abs . 3 der Richtlinie 2005/85/EG 
wegen fehlender Beteiligung des Europäischen Parlaments 
für nichtig erklärt wurden .
1096 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung von Mindestnormen für die Auf-
nahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten KOM 
(2009) 815 endg . vom 3 .12 .2009 .
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nentwurf zu gewährenden Leistungen mit Blick 
auf die Regelungen in §§ 1a, 3, 4 und 6 AsylbLG zu 
Änderungsbedarf führen würde . 

Aus Sicht der Beauftragten wirft Art . 20 Abs . 1 
und 2 des Richtlinienentwurfs keine Probleme  
mit Blick auf eine Vereinbarkeit mit § 1a AsylbLG 
auf, da § 1a AsylbLG für Asylbewerber nach § 1 Abs . 1 
Nr . 1 AsylbLG keine Anwendung findet . Auch Art . 24 
Abs . 1 des Richtlinienentwurfs dürfte bei verfas-
sungskonformer Anwendung der §§ 4 und 6 AsylbLG 
unproblematisch sein . 

Zum anderen beinhaltet der Richtlinienvor-
schlag in Art . 15 Abs . 1 die Verpflichtung, nach spä-
testens sechs Monaten einen Arbeitsmarktzugang 
zu ermöglichen . Die Nichtaufnahme einer Vor-
rangprüfung (Art . 11 Abs . 4 Richtlinie 2003/9/EG) in 
den Richtlinienentwurf bedeutet, dass nach sechs 
Monaten ein gleichrangiger Arbeitsmarktzugang 
zu ermöglichen wäre . Dem stünde § 61 Abs . 2 
AsylVfG entgegen, der nach erst einem Jahr Auf-
enthalt einen nachrangigen Arbeitsmarktzugang 
für Asylbewerber vorsieht . Im Rahmen der Bera-
tungen in den Gremien des Rates zeichnet sich auf 
Wunsch mehrerer Mitgliedstaaten eine Einigung 
auf die unter der Richtlinie 2003/9/EG geltende 
Rechtslage ab .

7.10 Vorschlag für die „Dublin III-Verordnung“

Der Vorschlag der Kommission zielt auf eine Er-
gänzung bzw . Überarbeitung der geltenden Dub-
lin II-VO .1097 Die Kommission will die Leistungsfähig-
keit des Dublin-Systems erhöhen, die rechlichen 
Gewährleistungen für Asylbewerberinnen und -be-
werber verbessern und Abhilfe in Situationen 
schaffen, in denen Asylsysteme und Aufnahmeka-
pazitäten unter besonderem Druck stehen . Die Be-
auftragten wird dabei ihr besonderes Augenmerk 
auf die folgenden Aspekte richten:

1097 Vgl . Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Festlegung der Kriterien und Ver-
fahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prü-
fung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internatio-
nalen Schutz zuständig ist KOM (2008) 820 endg . vom 
3 .12 .2008 . Zu Anwendungsfragen der Dublin II-VO vgl . in die-
sem Bericht Kapitel III .5 .5 . Zum vorgeschlagenen Familienbe-
griff vgl . Kapitel III .7 .7 .1 .

n Die in den Art . 6 und 8 des Vorschlags vorge-
nommenen Klarstellungen hinsichtlich der Be-
handlung von Minderjährigen und insbesonde-
re von unbegleiteten Minderjährigen, die auf 
eine stärkere Betonung des Kindeswohls zielen . 

n Die neu konzipierte Ermessensklausel in Art . 17 
des Vorschlags, mit der das „Selbsteintritts-
recht“ der Mitgliedstaaten und die humanitäre 
Klausel zusammengefasst werden und von ei-
ner vorherigen Zustimmung der Betroffenen 
abhängig gemacht werden .

n Die Regelungen zu den Verfahrensgarantien 
und Rechtsbehelfen im Falle von geplanten 
Überstellungen in Art . 25 und 26 des Vorschlags, 
die eine Stärkung der Verfahrensrechte und des 
Rechtsschutzes der Betroffenen sicherstellen 
sollen .

n Die Regelungen zur Ingewahrsamnahme in 
Art . 27 des Vorschlags .

n Die Regelung zur vorläufigen Aussetzung von 
Überstellungen durch die Kommission im Falle 
einer Notsituationen in einem Mitgliedstaat in 
Art . 31 des Vorschlags .

Die Beratungen in den Gremien des Rates zu 
dem Vorschlag sind derzeit mit Blick auf die Be-
handlung von anderen Vorschlägen der Kommissi-
on zurückgestellt . In Deutschland ist im Jahr 2010 
noch eine Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts zu den Möglichkeiten angekündigt,1098 
einstweiligen Rechtsschutz in Überstellungsfällen 
nach der Dublin II-VO zu erhalten .

7.11 Eurodac-Verordnung

Die Eurodac-Verordnung ist für das Funktionie-
ren der Dublin II-VO von wesentlicher Bedeutung . 
Mit dem Verordnungsentwurf1099 soll die Wirksam-

1098 Vgl . hierzu insbesondere in diesem Bericht Kapitel III 5 .5 .1 .
1099 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Einrichtung von „EURODAC“ für 
den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effek-
tiven Anwendung der Verordnung (EG) Nr . […/…] zur Festle-
gung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-
gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat ge-
stellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist KOM 
(2009) 342 endg . vom 10 .9 .2009 .
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tete Mitgliedstaaten operativ unterstützen bzw . 
eine solche Unterstützung koordinieren . Hierzu 
gehören z . B . die Ermittlung und Bündelung be-
währter Praktiken sowie die Sammlung und Aufbe-
reitung von Informationen über Herkunftsländer . 
Das Büro soll auch bei Umsiedlungsmaßnahmen 
innerhalb der Europäischen Union tätig werden . 
Eine weitere wichtige Aufgabe wird die Durchfüh-
rung von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der nationalen Behörden sein . Im Bereich 
der externen Dimension des Gemeinsamen Euro-
päischen Asylsystems kommen dem EASO be-
stimmte koordinierende Funktionen zu, was insbe-
sondere im Bereich der Neuansiedlung und der re-
gionalen Schutzprogramme Bedeutung gewinnen 
dürfte . Das EASO soll die Unterstützung besonders 
belasteter Mitgliedstaaten koordinieren . Hierzu 
gehören z . B . die Ermittlung des konkreten Unter-
stützungsbedarfs, technische Hilfe und die Entsen-
dung von Asyl-Unterstützungsteams . Das EASO 
wird mit dem UNHCR zusammenarbeiten und ei-
nen engen Dialog mit einschlägigen Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft unterhalten .

7.13  Rückführungsrichtlinie

Die im letzten Lagebericht der Beauftragten 
berichteten Probleme bei den Verhandlungen des 
Entwurfs der Rückführungsrichtlinie1102 konnten 
überwunden werden . Die Richtlinie wurde am 
24 .12 .2008 im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht . Bei der für das Jahr 2010 anstehen-
den Umsetzung der Regelungen der Richtlinie in 
das nationale Recht wird u .a . auch zu prüfen sein, 
inwieweit zur Inhaftnahme, zu den Haftbedingun-
gen, zu Minderjährigen und Familien sowie zu Not-
lagen (Art . 15 bis 18 der Richtlinie) Umsetzungsbe-
darf besteht . Auch der Koalitionsvertrag sieht eine 
Überprüfung der Abschiebungshaftbedingungen 
gemeinsam mit den Ländern vor .

1102 Vgl . 7 . Lagebericht, Kapitel III .9 .2 .4, S . 200, Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame 
Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückfüh-
rung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger vom 16 .12 .2008 
(2008/115/EG, in ABl . L 348/98) .

keit des Systems für die Mitgliedstaaten in Bezug 
auf Datenschutzbelange der Asylbewerber verbes-
sert werden . Die in Eurodac gespeicherten biome-
trischen Daten können aber auch in bestimmten 
Konstellationen die einzige Informationsquelle 
sein, um den Verdächtigen einer terroristischen 
oder sonstigen schwerwiegenden Straftat sicher 
zu identifizieren und dadurch ggf . Verbindungen 
zu anderen EU-Mitgliedstaaten aufzuzeigen . Des-
halb soll Eurodac auch für den Zugang nationaler 
Polizei- und Strafverfolgungsbehörden und EURO-
POL geöffnet werden, um etwaige terroristische 
und sonstige schwerwiegende Straftaten effekti-
ver verfolgen zu können . Im Rahmen der Verhand-
lungen werden sicherlich auch Einzelheiten der 
Ausgestaltung des angestrebten Zugriffs für Straf-
verfolgungsbehörden auf die Eurodac-Daten erör-
tert werden .

7.12  Europäisches Unterstützungsbüro  
für Asylfragen

Die Einrichtung des Europäisches Unterstüt-
zungsbüro für Asylfragen (EASO) im Jahr 2009 war 
im Rahmen des Europäischen Pakts zu Einwande-
rung und Asyl vom Europäischen Rat im Oktober 
2008 beschlossen worden . Der Verordnungsent-
wurf wurde von der Kommission im Februar 2009 
vorgelegt .1100 Im Rahmen des Mitentscheidungs-
verfahrens konnte Ende des Jahres 2009 Einver-
nehmen mit dem Europäischen Parlament über ei-
nen Kompromisstext erzielt werden . Die Errich-
tungsverordnung wurde am 29 .5 .2010 im EU-
Amtsblatt veröffentlicht1101 und trat am zwan-
zigsten Tag nach dieser Veröffentlichung in Kraft . 
Das EASO soll im Jahr 2010 seine Arbeit aufnehmen 
und wird seinen Sitz in der Hauptstadt Maltas, La 
Valletta, haben .

Das EASO soll insgesamt zu einer besseren Um-
setzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsys-
tems beitragen, die praktische Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten stärken und besonders belas-

1100 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Einrichtung eines Europäischen Un-
terstützungsbüros für Asylfragen KOM (2009) 66 endg . vom 
18 .2 .2009 .
1101 ABl . L 132 vom 29 .5 .2010, S . 11 .
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Hinweise zum Tabellenanhang

Im Folgenden werden weitere Zahlen zu un-
terschiedlichen Themen in Form von Tabellen 
dokumentiert . Die Gesamtangaben für die aus-
ländische Bevölkerung bzw . Ausländerinnen und 
Ausländer in Deutschland sind in den Tabellen 
nicht immer identisch . In Deutschland stehen 
mehrere statistische Quellen zur Verfügung, die 
Auskunft über in Deutschland lebende Zuwan-
derergruppen geben . In Deutschland werden als 
Ausländer ausschließlich Personen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit bezeichnet . Personen mit ei-
ner deutschen und einer ausländischen Staatsan-
gehörigkeit (doppelte Staatsangehörigkeit) wer-
den grundsätzlich nur als Deutsche ausgewiesen . 
Die Begriffe „Ausländerin“ und „Ausländer“ wer-
den in diesem wie in allen vorangegangenen Be-
richten der Beauftragten vor allem in rechtlichen 
und statistischen Zusammenhängen verwendet .

Bevölkerungsfortschreibung

Vom Statistischen Bundesamt wird auf der Ba-
sis der von den kommunalen Meldestellen (in der 
Regel Einwohnermeldeämter) erfassten Zu- und 
Fortzüge, der Geburten und Sterbefälle sowie der 
Staatsangehörigkeitswechsel (Einbürgerungen) 
eine Fortschreibung der Bevölkerung durchge-
führt . Zum Jahresende 2009 gab das Statistische 
Bundesamt die ausländische Bevölkerung mit 7,1 
Mio . Personen an . Als weitere Angaben sind Al-
tersstruktur, Geschlecht und die einzelnen Staats-
angehörigen in der Bevölkerungsfortschreibung 
enthalten . Die Bevölkerungsfortschreibung ist un- 
ter anderem die Grundlage für die Prognose der 
Bevölkerungszahlen in den „Koordinierten Bevöl-
kerungsvorausberechnungen“ des Statistischen 
Bundesamts und für die Kontrolle der Stichprobe 
des Mikrozensus .

Mikrozensus1

Der Mikrozensus ist eine 1 %-ige Stichprobe aus 
den Adressen (und damit indirekt aus den Haus- 

halten) im Bundesgebiet . Im Mikrozensus werden 
umfassende Fragen zu Bildungsstand, Erwerbs-
tätigkeit, Beruf, Einkommen sowie in einem vier-
jährigen Rhythmus zur Wohnsituation, zum Ge-
sundheitszustand u .a . Themen gestellt . Seit 2005 
erhebt der Mikrozensus den Migrationshinter-
grund der Bevölkerung . Hierbei wird ein Zuzug in 
das Bundesgebiet sowie ehemalige und weitere 
Staatsangehörigkeiten der befragten Person wie 
auch der beiden Eltern der befragten Person erho-
ben . Der Mikrozensus bildet die Ausländerinnen 
und Ausländer in Deutschland repräsentativ ab . 
Daher kann davon ausgegangen werden, dass die 
Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund 
relativ genau abgebildet wird (siehe unten) . Die  
Stichprobe wird zur Gewährleistung der Reprä-
sentativität nach Geschlecht, Altersklassen (unter 
15 Jahre, 15 bis 44 Jahre, 45 Jahre und älter) und 
vier Staatsangehörigkeiten bzw . Staatsangehö-
rigkeitsgruppen (deutsch, türkisch, EU-25 und 
nicht EU-25) kontrolliert . Für andere Staatsange-
hörigkeiten ist der Mikrozensus – auch aufgrund 
geringerer Fallzahlen – nur eingeschränkt aussa-
gekräftig .

Die Beauftragte hat für den 8 . Lagebericht 
beim Statistischen Bundesamt eine Sonderaus-
wertung des Mikrozensus in Auftrag gegeben, so 
dass im Bericht auch auf bisher nicht veröffentli-
chte Zahlen Bezug genommen werden kann . 

Ausländerzentralregister

Im Ausländerzentralregister (AZR) werden In-
formationen über Ausländer gesammelt, die sich 
drei Monate oder länger in Deutschland aufhal-
ten . Die Ausländerbehörden liefern die entspre-
chenden Personenstandsdaten an das Ausländer- 
zentralregister, das anonymisierte Daten für aus-
gewählte Merkmale zum Jahresende an das Stati-
stische Bundesamt weiterleitet . Das Statistische 
Bundesamt bereitet diese Daten auf und veröf-

1 Die rechtliche Grundlage für den Mikrozensus ist das Gesetz 
zur Durchführung einer Repräsentativstatistik über die 
Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation 
der Haushalte (Mikrozensusgesetz 2005 – MZG 2005) vom 
24 .6 .2004 (BGBl . I S . 1350)
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fentlicht sie . Die Gesamtzahl der Ausländer im AZR 
weicht von der Bevölkerungsfortschreibung we-
gen unterschiedlicher Erhebungsmethoden und  
als Folge einer umfangreichen Registerbereini- 
gung des AZR seit dem Jahr 2004 deutlich ab . 
Das AZR zählt Ende 2009 6,7 Mio . Ausländer in 
Deutschland . Die Daten des AZR werden vor allem 
genutzt, um die aufenthaltsrechtliche Situation 
und die Aufenthaltsdauer von Ausländern abzu-
bilden . Die Statistiken aus dem AZR eignen sich je-
doch nicht für einen Vergleich mit der deutschen  
Bevölkerung .

Migrationshintergrund

Sollen neben Ausländerinnen und Ausländern 
auch Personen betrachtet werden, die als Deut-
sche zugewandert sind oder eingebürgert wur-
den, sowie jene, die Kinder von zugewanderten 
Eltern sind und damit nicht über eigene Migrati-
onserfahrungen verfügen, wird in der Regel die 
Bezeichnung „Personen mit Migrationshinter-
grund“ benutzt . Dabei wird weitgehend einheit-
lich die Definition des Statistischen Bundesamts 
verwendet, die der Auswertung des Mikrozensus 
zugrunde liegt . Das Statistische Bundesamt be-
zeichnet eine Person als „Person mit Migrations-
hintergrund“, wenn 

1 .  diese nicht auf dem Gebiet der heutigen Bun-
desrepublik Deutschland geboren wurde und 
1950 oder später zugewandert ist und/oder

2 .  diese keine deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzt oder eingebürgert wurde .

3 .  Darüber hinaus haben Deutsche einen Migrati-
onshintergrund, wenn ein Elternteil der Person 
mindestens eine der unter (1 .) oder (2 .) genann-
ten Bedingungen erfüllt .

Aufgrund dieser Eigenschaften werden im Mi-
krozensus 2008 15,6 Mio . Personen mit Migrati-
onshintergrund ausgewiesen, von denen 8,3 Mio . 
deutsche Staatsangehörige sind . Dabei wurden 
auch jene Kinder mitgezählt, die in den Haus-
halten mit Personen mit Migrationshintergrund 
leben . De facto sind damit auch Angehörige der 

dritten Generation in die Definition einbezogen, 
die weder selbst noch deren Eltern zugewandert 
sind .

Die Erfassung des Migrationshintergrunds in  
der Statistik wird seit mehreren Jahren von ver-
schiedenen Seiten empfohlen, um eine Planungs-  
und Entscheidungsgrundlage für wichtige inte-
grationspolitische Fragen zu schaffen . Beson-
dere Relevanz wird dabei der Arbeitsmarkt- und 
Bildungsstatistik zugemessen . In den Schulsta-
tistiken der Länder soll nach einer Empfehlung 
der Kultusministerkonferenz neben der Staatsan- 
gehörigkeit und der Familiensprache auch der Mi- 
grationsstatus erfasst werden . In einigen Bun-
desländern wird dies bereits umgesetzt . Die Er- 
hebung des Migrationshintergrunds in der Ar-
beitsmarktstatistik wurde im Dezember 2008 ge-
setzlich geregelt . 

Aufgrund des hohen kommunalen Interesses 
haben die deutschen Städtestatistiker versucht, 
über die Einwohnermelderegister auch klein-
räumliche Aussagen zum Personenkreis mit Migra-
tionshintergrund zu ermöglichen . In den Einwoh-
nermelderegistern können aber bei der zweiten 
Generation mit deutscher Staatsangehörigkeit 
von Geburt an nur Minderjährige rekonstruiert 
werden, da bei Volljährigen Informationen über 
die Eltern nicht existieren . Der Migrationshinter-
grund aus Zahlen der Einwohnermelderegister 
wird aus Staatsangehörigkeit, weitere/frühere 
Staatsangehörigkeit, Geburtsort, sowie bei Min-
derjährigen durch das Wohnen in einem Haushalt 
mit zugewanderten Personen konstruiert . Gegen-
über dem Mikrozensus ist die  Zahl der so erfassten 
Personen mit Migrationshintergrund etwas gerin-
ger . Nicht erfasst werden die als Deutsche gebo-
renen volljährigen Kinder von Zuwanderern . 
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Tabelle 1: Bevölkerung insgesamt und ausländische Bevölkerung 1961 bis 2009

Bevölkerung ausländische Bevölkerung 

insgesamt insgesamt männlich weiblich  
Stichtag

je 1001 000 1 000 1 000 Einwohner

Früheres Bundesgebiet 
06.06.1961 56.174,8  686,2  472,7  213,4 1,2 

27.05.1970 60.650,6 2.600,6 1.632,5  968,0 4,3 

31.12.1975 61.644,6 3.900,5 2.223,9 1.676,5 6,3 

31.12.1980 61.657,9 4.566,2 2.576,2 1.990,0 7,4 

31.12.1981 61.712,7 4.721,1 2.647,9 2.073,2 7,7 

31.12.1982 61.546,1 4.671,8 2.589,2 2.082,6 7,6 

31.12.1983 61.306,7 4.574,2 2.514,0 2.060,2 7,5 

31.12.1984 61.049,3 4.405,5 2.406,2 1.999,3 7,2 

31.12.1985 61.020,5 4.481,6 2.442,8 2.038,8 7,3 

31.12.1986 61.140,5 4.661,9 2.537,9 2.124,0 7,6 

31.12.1987 61.238,1 4.286,5 2.366,1 1.920,3 7,0 

31.12.1988 61.715,1 4.623,5 2.537,2 2.086,3 7,5 

31.12.1989 62.679,0 5.007,2 2.741,1 2.266,1 8,0 

Deutschland 
31.12.1990 79.753,2 5.582,4 3.080,6 2.501,7 7,0 

31.12.1991 80.274,6 6.066,7 3.354,7 2.712,0 7,6 

31.12.1992 80.974,6 6.669,6 3.720,6 2.949,0 8,2 

31.12.1993 81.338,1 6.977,5 3.866,1 3.111,4 8,6

31.12.1994 81.538,6 7.117,7 3.915,5 3.202,2 8,7 

31.12.1995 81.817,5 7.342,8 4.026,9 3.315,9 9,0 

31.12.1996 82.012,2 7.491,7 4.088,2 3.403,5 9,1 

31.12.1997 82.057,4 7.419,0 4.022,5 3.396,5 9,0 

31.12.1998 82.037,0 7.308,5 3.945,2 3.363,3 8,9 

31.12.1999 82.163,5 7.336,1 3.938,1 3.398,0 8,9 

31.12.2000 82.259,5 7.267,6 3.874,2 3.393,4 8,8 

31.12.2001 82.440,3 7.318,3 3.881,0 3.437,2 8,9 

31.12.2002 82.536,7 7.348,0 3.871,1 3.476,9 8,9 

31.12.2003 82.531,7 7.341,8 3.840,1 3.501,8 8,9 

31.12.2004 82.500,8 7.288,0 3.786,4 3.501,5 8,8 

31.12.2005 82.438,0 7.289,1 3.766,5 3.522,6 8,8 

31.12.2006 82.314,9 7.255,9 3.737,4 3.518,5 8,8 

31.12.2007 82.217,8 7.257,0 3.727,0 3.530,1 8,8 

31.12.2008 82.002,4 7.185,9 3.674,8 3.511,1 8,8 

31.12.2009 81.842,4 7.146,6 3.649,6 3.497,1 8,7 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Bevölkerungsfortschreibung
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Tabelle 2: Ausländische Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland  
nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten und Geschlecht am 31. Dezember 2009

Staatsangehörigkeit Ausländer im Bundesgebiet
insgesamt männlich weiblich %2)

Ausländer insgesamt 6.694.776 3.413.540 3.281.236 100,0
1. Türkei 1.658.083 870.472 787.611 24,8
2. Italien 517.474 304.716 212.758 7,7
3. Polen 398.513 190.478 208.035 6,0
4. Griechenland 278.063 150.930 127.133 4,2
5. Kroatien 221.222 107.464 113.758 3,3
6. Russische Föderation 189.326 73.247 116.079 2,8
7. Österreich 174.548 91.952 82.596 2,6
8. Serbien1) (mit und ohne Kosovo) 164.942 84.241 80.701 2,5
9. Bosnien und Herzegowina 154.565 79.403 75.162 2,3
10. Niederlande 134.850 74.223 60.627 2,0
11. Ukraine 125.617 48.215 77.402 1,9
12. ehem. Serbien und Montenegro1) 122.897 64.419 58.478 1,8
13. Portugal 113.260 61.743 51.517 1,7
14. Frankreich 107.257 50.213 57.044 1,6
15. Rumänien 104.980 47.814 57.166 1,6
16. Spanien 104.002 51.743 52.259 1,6
17. Vereinigte Staaten 98.352 55.898 42.454 1,5
18. Vereinigtes Königreich 95.852 58.360 37.492 1,4
19. Vietnam 84.437 40.556 43.881 1,3
20. China 79.870 39.720 40.150 1,2
21. Irak 79.413 49.001 30.412 1,2
22. Marokko 64.842 36.261 28.581 1,0
23. Mazedonien 62.888 33.225 29.663 0,9

Staatsangehörigkeit Ausländer im Bundesgebiet
insgesamt männlich weiblich %4)

EU – Staaten3) 2.367.908 1.236.611 1.131.297 100,0
1. Italien 517.474 304.716 212.758 21,9
2. Polen 398.513 190.478 208.035 16,8
3. Griechenland 278.063 150.930 127.133 11,7
4. Österreich 174.548 91.952 82.596 7,4
5. Niederlande 134.850 74.223 60.627 5,7
6. Portugal 113.260 61.743 51.517 4,8
7. Frankreich 107.257 50.213 57.044 4,5
8. Rumänien 104.980 47.814 57.166 4,4
9. Spanien 104.002 51.743 52.259 4,4
10. Vereinigtes Königreich 95.852 58.360 37.492 4,0
11. Bulgarien 61.854 28.962 32.892 2,6
12. Ungarn 61.417 36.081 25.336 2,6
13. Tschechische Republik 34.337 11.583 22.754 1,5
14. Slowakei 24.930 10.322 14.608 1,1
15. Belgien 22.388 11.328 11.060 0,9
16. Litauen 21.423 6.389 15.034 0,9
17. Slowenien 20.054 9.804 10.250 0,8
18. Dänemark 18.789 8.438 10.351 0,8
19. Schweden 17.099 7.655 9.444 0,7
20. Finnland 12.901 3.790 9.111 0,5
21. Luxemburg 11.701 6.148 5.553 0,5
22. Lettland 11.650 4.288 7.362 0,5
23. Irland 9.899 5.351 4.548 0,4
24. Estland 4.108 1.213 2.895 0,2
25. Zypern 855 482 373 0,0
26. Malta 438 200 238 0,0

1) Ab August 2006 werden neben der Staatsangehörigkeit von Serbien und Montenegro auch die Staatsangehörigkeiten der beiden 
Nachfolgestaaten ‚Serbien‘ und ‚Montenegro‘ nachgewiesen . Ab 01 .05 .2008 wird Kosovo getrennt nachgewiesen . Serbien ist vor und 
nach Ausgliederung des Kosovo in den Tabellen zusammen ausgewiesen .
2) Anteil an der ausländischen Bevölkerung insgesamt .
3) Im AZR weicht die Summe der einzelnen EU-Staatsangehörigkeiten ab von der Gesamtzahl der EU-Staatsangehörigkeiten .
4) Anteil an den EU-Ausländern insgesamt .
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 2, 2009, Seite 88 ff (AZR)
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Tabelle 3: Ausländerinnen und Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland nach Altersgruppen,  
Geschlecht und in Deutschland Geborenen am 31. Dezember 2009

 Ausländer

Alter von … bis unter … Jahre

unter 6 Jahre 6 bis 18 Jahre 18 bis 65 Jahre 65 Jahre und 
älter insgesamt

insgesamt 158.494 755.228 5.201.596 579.458 6.694.776

männlich 81.978 388.809 2.620.319 322.434 3.413.540

weiblich 76.516 366.419 2.581.277 257.024 3.281.236

in %1) 2,4 11,3 77,7 8,7 100,0

davon in Deutschland  
geboren:

insgesamt 119.002 525.611 644.645 12.254 1.301.512

in %2) 75,1 69,6 12,4 2,1 19,4

1) Anteil an der Gesamtzahl der Ausländer .
2) Anteil an der Gesamtzahl der Altersgruppe .

Quelle: Statistisches Bundesamt (AZR)



359

Tabelle 4: Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland nach Migrationshintergrund, 
Altersgruppen, Geschlecht und in Deutschland Geborenen im Jahr 2008
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Tabelle 5: Wanderungen von Deutschen und Ausländern/innen über die Grenzen Deutschlands  
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Tabelle 6: Wanderungen von Ausländerinnen und Ausländern in das und aus dem Bundesgebiet 
in den Jahren 2004 bis 2008 

Ausgewählte  
Herkunftsländer

2004 2005 2006 2007 2008

Gesamt darunter 
weiblich Gesamt darunter 

weiblich Gesamt darunter 
weiblich Gesamt darunter 

weiblich Gesamt darunter 
weiblich

Zuzüge
1. Griechenland 10.100 3.898 8.920 3.400 8.189 3.143 8.032 3.066 8.302 3.254
2. Italien 19.001 7.587 17.770 6.959 17.650 6.987 18.184 7.187 19.809 7.724
3. Bosnien und Herzegowina 8.003 2.810 7.004 2.372 6.579 2.056 6.377 1.728 6.140 1.702
4. Serbien und Montenegro1) 20.366 9.017 16.706 8.142 14.398 6.914 1.560 705 916 358
5. Serbien1) - - - - - - 10.201 4.578 8.456 3.061
6. Montenegro1) - - - - - - 623 271 337 157
7. Kroatien 10.118 2.892 8.956 2.558 8.310 2.338 8.418 2.117 8.418 2.172
8. Mazedonien 3.227 1.324 2.578 1.283 2.463 1.170 2.307 993 2.260 972
9. Slowenien 2.321 538 1.442 467 1.086 407 1.201 447 1.226 414
10. Marokko 4.332 1.742 3.968 1.691 3.570 1.481 3.179 1.313 3.091 1.284
11. Portugal 5.483 1.963 4.883 1.723 4.917 1.699 5.375 1.750 5.766 1.803
12. Spanien 8.484 4.328 8.032 4.037 8.196 4.215 8.571 4.198 9.497 4.628
13. Türkei 40.689 15.852 34.749 14.824 29.589 12.307 26.694 10.872 26.173 10.126
14. Tunesien 2.542 600 2.238 612 2.266 676 1.918 578 1.796 507
      Summe 1. -14.2) 134.666 52.551 117.246 48.068 107.213 43.393 102.640 39.803 102.187 38.162
15. Polen 124.629 41.655 146.943 47.667 151.743 47.330 139.967 45.202 119.177 40.912
16. Rumänien4) 23.239 9.104 22.873 9.354 23.353 9.236 42.899 16.971 47.014 17.762
17. Russische Föderation 27.663 16.057 22.392 13.328 16.425 10.249 14.960 9.375 14.316 9.079
      Alle Länder 602.182 250.093 579.301 239.556 558.467 224.744 574.752 231.307 573.815 229.306

Fortzüge
1. Griechenland 19.352 7.663 15.648 6.476 14.273 5.957 14.075 5.893 15.994 6.533
2. Italien 32.825 12.959 25.144 9.975 23.370 9.321 22.008 8.631 24.674 9.710
3. Bosnien und Herzegowina 8.016 2.610 6.865 1.958 6.160 1.605 6.525 1.505 7.119 1.761
4. Serbien und Montenegro1) 25.679 9.810 18.375 7.140 14.472 5.383 2.451 846 3.787 1.403
5. Serbien1) - - - - - - 8.577 3.093 9.404 3.197
6. Montenegro1) - - - - - - 256 106 288 109
7. Kroatien 11.902 3.152 10.711 3.037 9.868 2.937 10.113 2.889 11.556 3.288
8. Mazedonien 2.767 923 2.031 764 1.894 690 1.729 574 2.228 722
9. Slowenien 2.337 552 1.561 414 1.208 425 1.257 446 1.676 553
10. Marokko 2.847 792 2.514 665 2.057 569 2.139 538 2.629 683
11. Portugal 8.282 2.702 6.303 2.185 6.184 2.031 6.051 2.022 6.700 2.252
12. Spanien 10.814 5.342 8.742 4.305 8.585 4.255 8.133 4.122 10.368 5.176
13. Türkei 34.933 11.120 31.800 10.570 29.778 10.301 28.346 9.857 34.280 12.259
14. Tunesien 1.256 266 1.199 250 1.172 254 1.180 274 1.547 338
      Summe 1. -14.2) 161.010 57.891 130.893 47.739 119.021 43.728 112.840 40.796 132.250 47.984
15. Polen 94.880 27.965 96.262 26.293 103.402 29.408 110.340 30.523 118.727 35.032
16. Rumänien4) 19.376 6.299 19.639 6.673 0.273 7.259 23.290 8.302 37.113 12.947
17. Russische Föderation 12.920 6.998 1.918 6.433 11.233 6.252 10.227 5.764 13.100 7.429
      Alle Länder 546.965 198.768 483.584 174.638 483.774 177.015 475.749 172.509 563.130 209.290

Wanderungssaldo
1. Griechenland    -9.252    -3.765    -6.728    -3.076    -6.084    -2.814    -6.043    -2.827    -7.692    -3.279
2. Italien  -13.824    -5.372    -7.374    -3.016    -5.720    -2.334    -3.824    -1.444    -4.865    -1.986
3. Bosnien und Herzegowina         -13      +200      +139      +414      +419      +451       -148       -223       -979         -59
4.Serbien und Montenegro1)    -5.313       -793    -1.669   +1.002         -74   +1.531       -891       -141    -2.871    -1.045
5. Serbien1) - - - - - -   +1.624   +1.485       -948       -136
6. Montenegro1) - - - - - -      +367      +165        +49        +48
7. Kroatien    -1.784       -260    -1.755       -479    -1.558       -599    -1.695       -772    -3.138    -1.116
8. Mazedonien      +460      +401      +547      +519      +569      +480      +578      +419        +32      +250
9. Slowenien         -16         -14       -119        +53       -122         -18         -56          +1       -450       -139
10. Marokko   +1.485      +950   +1.454   +1.026   +1.513      +912   +1.040      +775      +462      +601
11. Portugal    -2.799       -739    -1.420       -462    -1.267       -332       -676       -272       -934       -449
12. Spanien    -2.330    -1.014       -710       -268       -389         -40      +438        +76       -871       -548
13. Türkei   +5.756   +4.732   +2.949   +4.254       -189   +2.006    -1.652   +1.015    -8.107    -2.133
14. Tunesien   +1.286      +334   +1.039      +362   +1.094      +422      +738      +304      +249      +169
      Summe 1. -14.2)  -26.344    -5.340  -13.647      +329  -11.808       -335  -10.200   -1.439  -30.063    -9.822
15. Polen +29.749 +13.690 +50.681 +21.374 +48.341 +17.922 +29.627 +14.679      +450   +5.880
16. Rumänien   +3.863   +2.805   +3.234    +2681   +3.080   +1.977 +19.609   +8.669   +9.901   +4.815
17. Russische Föderation +14.743   +9.059 +10.474   +6.895   +5.192   +3.997   +4.733   +3.611   +1.216   +1.650
      Alle Länder  +55.217  +51.325  +95.717  +64.918  +74.693  +47.729  +99.003  +58.798  +10.685  +20.016

1) Bis 2003 Jugoslawien nach jeweiligem Gebietsstand und einschließlich der Fälle in denen die Angehörigkeit an einen anderen auf dem 
Gebiet des ehem . Jugoslawien gelegenen Staat nicht bekannt bzw . feststellbar ist . Ab August 2006 werden neben der Staatsangehörigkeit 
von ‚Serbien und Montenegro’ auch die Staatsangehörigkeiten der beiden Nachfolgestaaten ‚Serbien’ und ‚Montenegro’ nachgewiesen .
2) Anwerbestaaten       Quelle: Statistisches Bundesamt
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Tabelle 7: Ausländerinnen und Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland nach ausgewählten  
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Tabelle 8: Geburten von deutschen und ausländischen Kindern in der Bundesrepublik Deutschland  
in den Jahren 1990 bis 2008

Jahr

Lebendgeborene

Ausländer-
anteil2)insgesamt

mit deutscher Staatsangehörigkeit1)

aus- 
ländischer 

Staats- 
angehörig-

keit
gesamt

darunter: 
Eltern  

auslän-
disch4)

darunter: mindestens ein Elternteil deutsch

Eltern verheiratet Eltern nicht verheiratet6)

Vater  
Deutscher, 

Mutter  
Ausländerin5)

Mutter  
Deutsche, 

Vater  
Ausländer5)

Mutter  
Deutsche7)

Mutter 
Ausländerin, 

Vater  
Deutscher

19903) 727.199 640.879 - - - - -  86.320 11,9

1991 830.019 739.266 - 17.190 21.467 116.623 - 90.753 10,9

1992 809.114 708.996 - 18.626 21.749 110.309 - 100.118 12,4

1993 798.447 695.573 - 20.227 21.904 106.807 - 102.874 12,9

1994 769.603 668.875 - 21.641 22.226 107.044 - 100.728 13,1

1995 765.221 665.507 - 23.948 23.948 111.214 - 99.714 13,0

1996 796.013 689.784 - 27.192 26.208 122.763 - 106.229 13,3

1997 812.173 704.991 - 29.438 28.246 132.443 - 107.182 13,2

1998 785.034 684.977 - 31.062 28.859 143.330 - 100.057 12,7

1999 770.744 675.528 - 32.523 30.000 155.417 - 95.216 12,4

2000 766.999 717.223 41.257 36.206 32.410 163.086 2.764 49.776 6,5

2001 734.475 690.302 38.600 37.718 32.498 167.680 3.143 44.173 6,0

2002 719.250 677.825 37.568 41.000 33.509 170.915 4.069 41.425 5,8

2003 706.721 667.366 36.819 43.483 34.685 173.305 4.753 39.355 5,6

2004 705.622 669.408 36.863 45.841 35.912 178.992 5.581 36.214 5,1

2005 685.795 655.534 40.156 46.003 35.025 181.105 5.909 30.261 4,4

2006 672.724 643.548 39.089 46.295 34.340 182.525 6.109 29.176 4,3

2007 684.862 653.523 35.666 46.600 35.006 190.979 6.588 31.339 4,6

2008 682.514 648.632 30.336 44.398 33.836 198.365 6.828 33.882 5,0

1) Seit 1975 erhält jedes Kind, bei dem mindestens ein Elternteil Deutscher ist, die deutsche Staatsangehörigkeit . 
2) Anteil der Lebendgeborenen ohne deutsche Staatsangehörigkeit an der Gesamtzahl der Lebendgeborenen .
3) Bis 1990 alte Bundesländer, ab 1991 gesamtdeutsche Zahlen .
4) Seit 01 .01 .2000 erwerben Kinder ausländischer Eltern neben den Staatsangehörigkeiten der Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, 
wenn mindestens ein Elternteil seit mindestens 8 Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und eine  
Niederlassungserlaubis oder nunmehr ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt . Dies gilt auch, wenn ein Elternteil eine  
Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Freizügigkeitsabkommens zwischen der EU bzw . deren Mitgliedstaaten und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft besitzt .
5) Einschließlich nichtaufgliederbarer Gruppen, unbekanntes Ausland, ungeklärte Fälle sowie ohne Angabe . 
6) Die Angaben zum nichtehelichen Vater werden bei der Geburt des Kindes aufgrund der Kindschaftsrechtsreform seit dem Berichtsjahr 
2000 nachgewiesen . 
7) In diesen Zahlen sind auch Kinder mit einem ausländischen Vater enthalten . Im Jahr 2007 waren dies 8 .792 Kinder . 

Quelle: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, Migrationsbericht 2008,  
Seite 344
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Tabelle 9: Eheschließungen von deutschen und ausländischen Partnern 
in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1960 bis 2008

Jahr 
Ehe- 

schließungen1) 
insgesamt

darunter  
zwischen  

Deutschen

darunter von oder mit ausländischen Partnern

zusammen

beide Ehepartner Ausländer
Frau  

Deutsche,  
Mann  

Ausländer

Mann  
Deutscher,  

Frau  
Ausländerin

zusammen

darunter  
mit gleicher  

Staats- 
angehörigkeit

Früheres Bundesgebiet

1960 521.445 500.362 21.083 1.625 998 15.600 3.858

1970 444.510 411.514 32.996 8.199 6.749 14.645 10.152

1980 362.408 327.023 35.385 7.374 5.753 18.927 9.084

1990 414.475 367.936 46.539 6.755 3.175 22.031 17.753

Deutschland

1991 454.291 402.825 51.466 7.511 2.948 24.148 19.807

1996 427.297 357.073 70.224 12.680 4.615 27.907 29.637

1997 422.776 348.939 73.837 12.452 4.563 30.198 31.187

1998 417.420 346.835 70.585 11.356 4.531 27.402 31.827

1999 430.674 360.556 70.118 11.549 4.693 26.234 32.335

2000 418.550 345.477 73.073 11.911 7.043 27.323 33.839

2001 389.591 317.496 72.095 11.408 6.895 25.186 35.501

2002 391.963 318.244 73.719 11.251 6.811 26.057 36.411

2003 382.911 312.145 70.766 10.568 6.164 25.015 35.183

2004 395.992 330.535 65.457 9.219 5.233 23.474 32.764

2005 388.451 329.455 58.996 8.493 4.944 21.113 29.390

2006 373.681 319.384 54.297 7.578 4.470 19.748 26.971

2007 368.922 318.082 50.840 7.299 4.388 18.608 24.933

2008 377.055 328.311 48.744 7.302 4.462 18.154 23.288

1) Standesamtlich registrierte Eheschließungen in Deutschland . Nicht enthalten sind Eheschließungen in Konsulaten anderer Staaten 
und im Ausland .

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 10: Eheschließungen in der Bundesrepublik Deutschlands nach ausgewählten  
Staatsangehörigkeiten der Ehepartner in den Jahren 1960 bis 20081)

 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Deutsche Frau mit Mann nebenstehender Staatsangehörigkeit

Frankreich 567 4 680 616 419 385 383 357 386 376 403 385 368
Griechenland 266 399 452 511 491 459 473 492 478 529 495 467 451
Vereinigtes Königreich 708 586 975 1.148 769 726 838 804 881 801 797 765 796
Italien 1.215 2.277 2.301 2.085 1.885 1.895 1.854 1.702 1.777 1.813 1.706 1731 1872
Serbien und Montenegro2) 331 629 958 1.524 4.763 2.734 2.495 2.073 1.534 1.140 986 709 573
Niederlande 1.086 1.182 863 866 738 702 698 672 720 682 691 657 636
Österreich 1.191 1.783 1.200 1.085 934 872 888 828 861 850 795 823 800
Philippinen - 3 31 38 13 5 15 14 7 11 6 8 16
Polen 194 11 125 1.166 819 872 988 946 842 616 617 534 507
Rumänien - - - - 302 341 409 366 366 305 241 187 168
Russ.Föderation3) 93 12 6 116 569 586 608 491 434 333 288 210 239
Spanien 198 335 492 492 433 371 390 396 421 396 373 381 411
Thailand - 20 31 37 37 32 26 26 21 12 13 9 10
Türkei 71 404 3.339 2.767 4.320 5.005 5.642 5.564 4.938 4.108 3.753 3839 3774
Ukraine - - - - 244 275 265 238 196 158 139 130 117
Vereinigte Staaten 6.062 2.841 2.472 2.987 1.133 1.255 1.344 1.353 1.246 1.347 1.142 1239 1157

Deutscher Mann mit Frau nebenstehender Staatsangehörigkeit
Frankreich 235 773 606 596 585 520 546 524 536 517 449 436 448
Griechenland 25 266 256 290 354 321 320 327 322 342 314 318 306
Vereinigtes Königreich 99 346 381 354 303 274 290 308 301 294 269 271 249
Italien 239 457 487 836 988 924 943 946 942 969 945 972 982
Serbien und Montenegro2) 126 1.739 1.204 1.750 1.086 1.104 1.176 981 850 675 661 507 458
Niederlande 742 1.257 568 557 453 425 382 396 385 371 323 317 372
Österreich 1.087 1.568 969 1.091 867 916 816 805 852 847 753 735 744
Philippinen - 12 424 1.155 530 443 401 368 338 266 280 267 306
Polen 58 118 293 3.193 5.210 5.263 5.536 5.371 4.948 4.479 4.319 4205 3698
Rumänien - - - - 1.740 1.903 2.143 2.229 2.162 1.785 1.413 912 842
Russ.Föderation3) 22 13 8 431 2.402 2.480 2.541 2.545 2.190 2.021 1.753 1671 1546
Spanien 28 263 297 455 510 468 480 465 489 471 437 406 428
Thailand - 4 248 982 2.372 2.728 2.775 2.535 2.263 2.054 1.702 1473 1064
Türkei 12 182 426 691 1.464 1.738 1.983 1.850 1.789 1.753 1.706 1874 1894
Ukraine - - - - 1.554 1.997 2.047 1.953 1.709 1.448 1.228 1138 964
Vereinigte Staaten 97 297 317 443 440 395 452 382 369 375 374 375 357

Beide Ehepartner mit gleicher Staatsangehörigkeit
Frankreich 3 28 20 8 16 8 12 8 17 18 14 17 25
Griechenland 33 2.415 782 45 99 100 121 131 107 105 96 95 99
Vereinigtes Königreich - 15 44 29 21 17 26 27 23 32 18 26 33
Italien 70 622 953 1.033 1.145 1.164 1.069 977 842 801 768 803 810
Serbien und Montenegro2) 65 363 516 215 1.710 1.293 1.171 836 650 548 384 424 371
Niederlande 37 67 34 33 42 37 53 46 42 71 76 78 70
Österreich 85 150 61 41 54 51 60 58 64 75 57 72 56
Philippinen - - - - 2 2 2 - 1 3 - 1 2
Polen 38 13 52 771 195 230 240 236 249 273 296 306 326
Rumänien - - - - 62 78 114 127 93 130 91 87 90
Russ.Föderation3) 8 - - 13 61 54 63 60 48 54 39 45 41
Spanien 44 645 239 24 13 15 23 15 22 20 22 12 20
Thailand - - - - 1 7 2 3 3 5 3 - 1
Türkei - 170 2.417 276 1.367 1.432 1.482 1.534 1.284 1.165 1.085 1147 1281
Ukraine - - - - 59 67 74 65 52 43 47 30 37
Vereinigte Staaten 22 853 331 349 81 93 93 112 75 127 99 82 65

1) Bis 1990 Zahlen für das frühere Bundesgebiet .
2) Bis 2003 Jugoslawien nach jeweiligem Gebietsstand und einschließlich der Fälle in denen die Angehörigkeit an einen anderen auf dem 
Gebiet des ehem . Jugoslawien gelegenen Staat nicht bekannt bzw . feststellbar ist . Ab August 2006 werden neben der Staatsangehörigkeit 
von ‚Serbien und Montenegro’ auch die Staatsangehörigkeiten der beiden Nachfolgestaaten ‚Serbien’ und ‚Montenegro’ nachgewiesen .
3) Bis 1990 Sowjetunion .
Quelle: Statistisches Bundesamt 



366

Tabelle 11: Erteilte Visa zum Zweck des Ehegattennachzugs nach Deutschland 1998 bis 2008

Jahr
Ausl. Ehefrau zu Ausl. Ehemann zu

Gesamt
dt. Ehemann ausl. Ehemann dt. Ehefrau ausl. Ehefrau

1998 13.098 19.275 8.038 7.990 48.401

1999 16.246 20.036 9.865 7.711 53.858

2000 18.863 19.893 11.747 7.686 58.189

2001 20.766 21.491 13.041 7.780 63.078

2002 20.325 21.609 13.923 8.164 64.021

2003 20.539 18.412 12.683 6.535 58.169

2004 20.455 14.692 10.966 5.439 51.552

2005 14.969 13.085 8.811 4.068 40.933

2006 14.075 13.176 8.622 3.712 39.585

2007 11.592 11.177 6.685 3.012 32.466

2008 10.791 11.167 5.870 2.939 30.767

2009 11.603 12.859 5.830 2.902 33.194

Quelle: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, Migrationsbericht 2008, 
Seite 301 sowie BT-Drs . 17/1112 .
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Tabelle 12: Zahl der erteileten Visa zum Ehegattennachzug  
nach Quartalen 2007 bis 2009 (weltweit)

Quartal Zahl der erteilten Visa

I/2007 9.449

II/2007 9.267

III/2007 8.603

IV/2007 5.147

Summe 2007 32.466

I/2008 6.458

II/2008 7.771

III/2008 8.445

IV/2008 8.093

Summe 2008 30.767

I/2009 7.825

II/2009 8.053

III/2009 9.027

IV/2009 8289

Summe 2009 33.194

Quelle: BT-Drs . 16/9137, 16/10732, 16/11997, 16/13978, 17/194, 17/1112, eigene Berechnungen
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Tabelle 13: Erteilte Visa zum Zweck des Ehegattennachzugs nach Deutschland  
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Tabelle 14: Entwicklung der Gesamtzahl der Einbürgerungen von Ausländerinnen und Ausländern in der  
Bundesrepublik Deutschland nach Rechtsgründen sowie Einbürgerungsquoten in den Jahren 1997 bis 20081)
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Tabelle 15: Einbürgerungen in der Bundesrepublik Deutschland nach ausgewählten  
20

06
20

07
20

08

Staatsangehörigkeiten in den Jahren 2006 bis 2008
Ei

nb
ür

ge
ru

ng
en

  
Ei

nb
ür

ge
ru

ng
en

  
Ei

nb
ür

ge
ru

ng
en

  
La

nd
 d

er
 b

ish
er

ig
en

  
Ei

ng
eb

ür
ge

rte
  

Ei
ng

eb
ür

ge
rte

  
Ei

ng
eb

ür
ge

rte
  

un
te

r H
in

na
hm

e v
on

  
un

te
r H

in
na

hm
e v

on
  

un
te

r H
in

na
hm

e v
on

  
St

aa
ts

an
ge

hö
rig

ke
it 

Pe
rs

on
en

Pe
rs

on
en

Pe
rs

on
en

Me
hr

st
aa

tig
ke

it
Me

hr
st

aa
tig

ke
it

Me
hr

st
aa

tig
ke

it

da
ru

nt
er

 
da

ru
nt

er
 

da
ru

nt
er

 
in

sg
es

am
t

ab
so

lu
t

in
 %

in
sg

es
am

t
ab

so
lu

t
in

 %
in

sg
es

am
t

ab
so

lu
t

in
 %

we
ib

lic
h

we
ib

lic
h

we
ib

lic
h

Tü
rk

ei
 33

.38
8

 15
.19

3
   5

.30
4

15
,9

28
.86

1
13

.23
3

4.9
26

17
,1

24
.44

9
11

.03
3

4.4
59

18
,2

Ira
n,

 Is
lam

. R
ep

ub
lik

3.6
62

   1
.68

5
   3

.65
3

99
,8

3.1
21

1.4
76

3.1
17

99
,9

2.7
34

1.2
68

2.7
29

99
,8

eh
em

. S
er

bi
en

 u
nd

  
12

.60
1

   5
.06

1
10

.79
9

85
,7

1.2
46

52
3

1.0
35

83
,1

76
40

44
57

,9
Mo

nt
en

eg
ro

1)

Se
rb

ien
1)

-
-

-
-

9.0
66

3.9
29

6.8
80

75
,9

6.2
67

2.8
57

4.5
36

72
,4

Mo
nt

en
eg

ro
1)

-
-

-
-

14
6

66
43

29
,5

14
1

73
21

14
,9

Af
gh

an
ist

an
3.0

63
   1

.38
8

3.0
53

99
,7

2.8
31

1.2
97

2.8
28

99
,9

2.5
12

1.1
65

2.5
06

99
,8

Ma
ro

kk
o

3.5
46

   1
.39

2
3.5

33
99

,6
3.4

89
1.3

43
3.4

84
99

,9
3.1

30
1.1

71
3.1

22
99

,7

Uk
ra

in
e

4.5
36

   2
.54

0
3.6

50
80

,5
4.4

54
2.5

96
3.3

00
74

,1
1.9

53
1.2

31
92

7
47

,5

Ka
sa

ch
st

an
3.2

07
   1

.92
1

13
7

  4
,3

2.1
80

1.3
07

16
3

7,5
1.6

02
94

7
91

5,7

Ira
k

3.6
93

   1
.50

8
1.5

93
43

,1
4.1

02
1.6

17
2.2

34
54

,5
4.2

29
1.6

28
3.6

15
85

,5

Po
len

6.9
07

   4
.77

7
6.8

08
98

,6
5.4

79
3.8

56
5.4

49
99

,5
4.2

45
3.0

65
4.2

28
99

,6

Isr
ae

l
4.3

13
   2

.10
2

4.1
98

97
,3

2.4
05

1.1
59

2.3
16

96
,3

1.9
71

97
8

1.8
85

95
,6

Ru
ss

isc
he

 F
öd

er
at

io
n

4.6
79

   2
.68

2
2.7

73
59

,3
4.0

69
2.4

03
2.5

34
62

,3
2.4

39
1.4

82
96

5
39

,6

In
sg

es
am

t2)
12

4.5
66

61
.51

7
63

.56
8

51
,0

11
3.0

30
57

.01
9

59
.24

1
52

,4
94

.47
0

47
.43

7
49

.93
7

52
,9

1)
 A

b 
Au

g
us

t 2
0

0
6 

w
er

de
n 

ne
be

n 
de

r S
ta

at
sa

ng
eh

ör
ig

ke
it

 v
on

 ‚S
er

bi
en

 u
nd

 M
on

te
ne

g
ro

’ a
uc

h 
di

e 
St

aa
ts

an
g

eh
ör

ig
ke

it
en

 d
er

 b
ei

de
n 

N
ac

hf
ol

g
es

ta
at

en
 ‚S

er
bi

en
’ u

nd
 ‚M

on
te

ne
g

ro
’ n

ac
hg

ew
ie

se
n .

 
Ab

 0
1 .0

5 .
20

0
8 

w
ir

d 
Ko

so
vo

 g
et

re
nn

t a
us

g
ew

ie
se

n .
 S

er
bi

er
n 

is
t v

or
 u

nd
 n

ac
h 

Au
sg

lie
de

ru
ng

 d
es

 K
os

ov
o 

in
 d

en
 Ta

be
lle

n 
zu

sa
m

m
en

 a
us

g
ew

ie
se

n .
2)

 S
um

m
e 

al
le

r L
än

de
r .

Q
ue

lle
: S

ta
ti

st
is

ch
es

 B
un

de
sa

m
t,

 F
ac

hs
er

ie
 1,

 R
ei

he
 2

 .1 



371

Tabelle 16: Optionspflichtige („Optionskinder“) nach § 29 StAG, erstmals optionspflichtig  
im Zeitraum 2008 bis 2026

Geburtsjahr Zahl optionspflichtiger Personen Eintritt der Optionspflicht

Übergangsregelung (Einbürgerung) nach § 40b StAG

1990 3.316 2008

1991 3.807 2009

1992 4.059 2010

1993 4.157 2011

1994 4.487 2012

1995 4.734 2013

1996 5.343 2014

1997 5.892 2015

1998 6.348 2016

1999 6.787 2017

Summe 1990 - 1999: 49.1871)

Geburtserwerb nach § 4 Abs. 3 StAG

2000 41.257 2018

2001 38.600 2019

2002 37.568 2020

2003 36.819 2021

2004 36.863 2022

2005 40.156 2023

2006 39.089 2024

2007 35.666 2025

2008 30.336 2026

Summe 2000 - 2008: 336.354

Summe Optionspflichtiger für  
die Geburtsjahrgänge 1990 bis 2008: 385.541

1) Die Summe der einzelnen Jahreswerte 1990 bis 1999 entspricht nicht der angegebenen Summe . Teilweise können Einbürgerungen 
nach § 40b StAG statistisch nicht mehr den einzelnen Jahren zugeordnet werden .

Quelle: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, Migrationsbericht 2008  
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Tabelle 17: Eingebürgerte Personen in der Bundesrepublik Deutschland nach Bundesländern  
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Tabelle 18: Ausländische Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland nach ausgewählten  
Staatsangehörigkeiten und Aufenthaltsstatus in den Jahren 2008 und 2009
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Tabelle 19: Integrationskurse 2005 bis 2008 – Struktur der Kursteilnehmer
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Tabelle 20: Schülerinnen und Schüler 2008 nach besuchter Schulart und Migrationshintergrund
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Tabelle 21: Deutsche und ausländische Absolventen/Abgänger ohne Hauptschulabschluss,  
mit Hauptschulabschluss bzw. mit allgemeiner Hochschulreife  

*) 1im Schuljahr 2007/2008 nach Bundesländern  Angaben in Prozent 

Bundesland
Ohne Hauptschulabschluss Hauptschulabschluss Allgemeine Hochschulreife

Deutsche Ausländer Deutsche Ausländer Deutsche Ausländer

Baden-Württemberg 4,3 13,7 26,3 54,5 28,1 5,2

Bayern 5,4 15,6 27,1 49,2 23,3 8,2

Berlin 7,4 19,7 20,6 35,4 42,4 15,0

Brandenburg 9,6 8,4 14,3 17,5 42,6 40,8

Bremen 5,8 11,7 16,9 31,0 35,0 13,9

Hamburg 6,6 15,2 19,0 32,6 43,3 19,6

Hessen 5,5 12,9 20,7 39,5 29,8 10,2

Mecklenburg-Vorpommern 9,7 13,3 8,7 12,4 52,1 38,1

Niedersachsen 6,6 20,0 18,4 30,4 24,5 6,9

Nordrhein-Westfalen 5,4 14,1 18,4 33,5 31,4 12,8

Rheinland-Pfalz 6,3 15,9 24,1 43,5 28,2 9,3

Saarland 6,0 15,4 29,7 48,7 28,4 11,4

Sachsen 8,3 16,2 8,6 13,1 38,5 28,7

Sachsen-Anhalt 10,4 17,3 15,9 28,4 33,4 10,3

Schleswig-Holstein 8,1 15,3 27,7 41,6 25,8 11,1

Thüringen 6,8 15,4 13,3 27,6 41,1 17,3

Gesamt 6,2 15,0 20,8 40,2 30,5 10,7

*) Allgemeinbildende Schulen .
1) Gemessen an allen Absolventen/Abgängern der jeweiligen Abschlussart .

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1
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Tabelle 22: Bevölkerung nach Migrationshintergrund, schulischem Abschluss und Geschlecht 2008

 Migrationsstatus Geschlecht

Hauptschule3)
Mittlere Reife,

Polytechnische 
OS3)

Abitur,  
Fachhochschul-

reife o. ä.3)
kein Abschluss3) Gesamt1)

20-24- 
Jährige Gesamt 20-24- 

Jährige Gesamt 20-24- 
Jährige Gesamt 20-24- 

Jährige Gesamt 20-24- 
Jährige Gesamt

 Bevölkerung insgesamt

Männlich 25,8 41,5 32,8 26,6 37,7 28,2 3,7 3,7 2.458 33.221

Weiblich 16,5 42,2 34,6 30,9 45,9 22,9 2,9 4,0 2.313 35.224

Insgesamt 21,3 41,8 33,7 28,8 41,7 25,4 3,3 3,9 4.770 68.445

1 Personen ohne
Migrationshintergrund

Männlich 23,2 41,6 34,8 28,1 39,1 28,5 2,8 1,8 1.895 27.503

Weiblich 14,4 43,6 36,4 32,7 47,6 21,9 1,7 1,8 1.790 29.529

Insgesamt 18,9 42,6 35,6 30,5 43,2 25,1 2,3 1,8 3.685 57.032

2 Personen mit 
Migrationshintergrund

Männlich 34,5 40,9 25,9 19,5 33,0 26,7 6,6 12,9 563 5.718

Weiblich 23,8 34,8 28,7 21,8 40,2 27,8 7,3 15,6 522 5.695

Insgesamt 29,4 37,9 27,3 20,7 36,5 27,2 6,9 14,2 1.085 11.413

2a darunter Deutsche

Männlich 34,0 41,6 30,1 23,7 31,9 27,0 4,0 7,7 326 2.626

Weiblich 20,4 36,0 35,8 27,6 40,0 27,2 3,9 9,3 285 2.730

Insgesamt 27,7 38,7 32,6 25,7 35,7 27,1 3,8 8,5 610 5.357

2b darunter  
Ausländer/innen

Männlich 35,0 40,3 20,3 15,9 34,6 26,5 10,1 17,2 237 3.092

Weiblich 27,7 33,7 20,2 16,5 40,3 28,3 11,3 21,4 238 2.965

Insgesamt 31,4 37,1 20,4 16,2 37,3 27,4 10,7 19,3 475 6.056

2.1 …mit eigener 
Migrationserfahrung

Männlich 35,0 40,8 24,1 18,2 33,3 27,1 7,6 13,9 357 4.895

Weiblich 22,6 34,9 28,3 20,7 40,6 27,8 8,4 16,7 367 5.055

Insgesamt 28,7 37,8 26,2 19,4 37,0 27,4 8,0 15,3 724 9.949

 
 
 
 

2.1a darunter  
Deutsche

Männlich 37,9 42,9 30,0 22,7 27,6 26,4 3,9 8,0 203 2.264

Weiblich 22,1 37,2 39,0 26,9 35,9 26,2 3,6 9,7 195 2.439

Insgesamt 30,4 40,0 34,4 24,9 31,7 26,3 3,8 8,9 398 4.703

2.1b darunter  
Ausländer/innen

Männlich 31,0 39,1 16,1 14,3 41,3 27,7 12,3 18,9 155 2.631

Weiblich 23,3 32,6 16,3 14,9 45,9 29,2 14,0 23,2 172 2.616

Insgesamt 27,0 35,9 16,3 14,6 43,6 28,5 13,2 21,0 326 5.247

2.2 …ohne eigene 
Migrationserfahrung

Männlich 33,7 41,6 29,3 27,3 32,2 24,5 4,4 6,7 205 823

Weiblich 26,3 34,4 29,5 30,9 39,7 27,7 4,5 7,2 156 640

Insgesamt 30,5 38,3 29,4 28,9 35,5 25,9 4,7 6,9 361 1.463

 
 
 

2.2a darunter  
Deutsche

Männlich 27,6 33,9 29,3 29,5 39,0 30,9 -2) 5,8 123 363

Weiblich 16,7 25,4 28,9 34,0 48,9 35,1 -2) 5,8 90 291

Insgesamt 23,1 30,0 29,7 31,5 43,9 32,7 3,8 5,8 212 654

2.2b darunter  
Ausländer/innen

Männlich 43,9 47,5 29,3 25,6 22,0 19,5 6,1 7,4 82 461

Weiblich 39,4 41,8 30,3 28,4 25,8 21,5 -2) 8,3 66 349

Insgesamt 41,9 45,1 29,7 26,8 23,6 20,4 5,4 7,8 148 810

1) (ohne „noch in Ausbildung“ und „keine Angabe“)
2) Keine Angabe, da eine Berechnungsgröße einen Zahlenwert unter 5 .000 aufweist, der wegen statistischer Unsicherheit nicht 
veröffentlicht wird .
3) Angaben in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2008 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration .
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Tabelle 23: Ausbildungsbeteiligungsquoten Deutsche und Ausländer Bundesgebiet 1993 bis 2008 (in %)
(nach näherungsweiser Berechnung)*

Jahr

Ausbildungsbeteiligungsquote, in % 

Insgesamt Deutsche  
davon:

Ausländer  
davon:

Insgesamt Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

1993 69,6 58,2 80,5 32,8 24,6 40,3 65,8

1994 67,1 55,6 78,0 33,9 25,0 42,1 65,2

1995 66,0 54,2 77,1 33,2 24,8 41,0 65,9

1996 64,9 53,2 76,1 32,7 25,2 39,7 64,8

1997 65,1 53,5 76,2 32,3 25,5 38,8 65,8

1998 64,7 53,2 75,8 31,1 24,9 36,8 66,5

1999 64,7 53,6 75,4 30,4 24,9 35,4 68,7

2000 63,4 53,0 73,5 30,0 25,2 34,6 67,2

2001 63,0 52,8 72,8 29,3 25,2 33,2 65,5

2002 61,0 51,1 70,5 28,0 24,8 31,1 60,5

2003 60,0 49,7 69,9 27,1 24,5 29,7 59,5

2004 58,8 48,0 69,1 25,2 22,6 27,6 59,5

2005 57,5 46,6 68,0 23,7 21,2 26,1 57,8

2006 56,9 45,9 67,5 23,0 20,7 25,2 59,9

2007 57,6 46,1 68,5 23,9 21,3 26,3 64,9

Neuberechnung ab 2007 (Revision Berufsbildungsstatisik)

2007 68,8 57,9 79,2 30,2 26,8 33,6 64,9

2008 68,2 58,0 77,9 32,2 28,9 35,4 64,6

* Da die Berufsbildungsstatistik das Alter bis 2006 lediglich für die Neuabschlüsse insgesamt und nicht für Deutsche und Ausländer/-innen 
getrennt erfasst, werden für diese Quoten die Auszubildenden (Bestände) auf die Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 21 Jahren bezogen .

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bundesamtes und Datenbank Aus- und Weiterbildungsstatistik des Bundesinstituts 
für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31 .12 .); 
Berechnungen des BIBB
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Tabelle 24: Bevölkerung nach Migrationshintergrund, Alter und beruflichem Abschluss 2008

Migrationsstatus Altersgruppe Insgesamt1

Abschluss  
einer  
Lehr- 

ausbildung 
o. ä.

Berufsquali- 
fizierender 
Abschluss, 
Berufsfach-

schule

Meister-/
Techniker-  

oder
gleichwertiger

Abschluss

Fachhochschule, 
Universität, 

wissenschafliche 
Hochschule,  

Kunsthochschule

Kein  
beruflicher 
Abschluss2

1 000 % % % % %

Bevölkerung insgesamt

15-19 Jahre 3.186 3,3 0,3 -3) -3) 96,3
20-24 Jahre 3.014 60,6 1,9 3,5 3,2 30,8
25-34 Jahre 9.009 55,2 1,7 6,1 19,3 17,7
35-64 Jahre 35.191 55,8 1,5 8,8 16,8 17,0
Gesamt 15-64 Jahre 50.399 52,7 1,5 7,5 15,4 23,0

1 Personen ohne
Migrationshintergrund

15-19 Jahre 2.339 3,9 0,3 / / 95,7
20-24 Jahre 2.314 66,4 2,0 4,1 3,2 24,3
25-34 Jahre 6.673 59,7 1,8 7,2 20,4 10,8
35-64 Jahre 29.286 59,5 1,5 9,7 17,2 12,1
Gesamt 15-64 Jahre 40.612 56,7 1,5 8,4 15,9 17,4

2 Personen mit
Migrationshintergrund

15-19 Jahre 846 1,7 -3) -3) -3) 98,2
20-24 Jahre 700 41,6 1,3 1,6 3,4 52,1
25-34 Jahre 2.336 42,0 1,4 2,9 16,3 37,3
35-64 Jahre 5.905 37,5 1,5 4,6 15,0 41,4
Gesamt 15-64 Jahre 9.786 35,8 1,3 3,6 13,2 46,1

2a darunter Deutsche

15-19 Jahre 505 1,8 -3) -3) -3) 98,0
20-24 Jahre 381 49,6 1,8 1,8 1,6 45,4
25-34 Jahre 908 54,7 1,9 3,6 12,1 27,6
35-64 Jahre 2.603 46,3 1,8 6,0 15,9 30,0
Gesamt 15-64 Jahre 4.398 43,2 1,6 4,5 12,1 38,6

2b darunter  
Ausländer/innen

15-19 Jahre 341 1,5 -3) -3) -3) 98,5
20-24 Jahre 318  31,8 -3) -3) 6,0 60,4
25-34 Jahre 1.428 34,0 1,1 2,5 19,0 43,5
35-64 Jahre 3.301 30,7 1,3 3,5 14,2 50,4
Gesamt 15-64 Jahre 5.389 29,8 1,1 2,8 14,1 52,2

2.1 …mit eigener 
Migrationserfahrung

15-19 Jahre 316 2,2 -3) -3) -3) 97,5
20-24 Jahre 472 39,2 1,5 1,7 4,2 53,6
25-34 Jahre 1.870 38,1 1,4 3,0 18,0 39,5
35-64 Jahre 5.610 36,9 1,5 4,5 15,0 42,0
Gesamt 15-64 Jahre 8.269 36,0 1,4 3,8 14,5 44,2

2.1a darunter  
Deutsche

15-19 Jahre 159 -3) -3) -3) -3) 97,5
20-24 Jahre 256 50,4 2,0 2,0 -3) 44,1
25-34 Jahre 749 54,3 1,9 3,9 11,6 28,3
35-64 Jahre 2.507 46,1 1,9 6,0 15,8 30,2
Gesamt 15-64 Jahre 3.671 46,2 1,8 5,0 13,2 33,8

2.1b
darunter  
Ausländer/ 
innen

15-19 Jahre 156 -3) -3) -3) -3) 98,1
20-24 Jahre 216 25,9 -3) -3) 7,9 64,8
25-34 Jahre 1.121 27,4 1,1 2,4 22,3 46,9
35-64 Jahre 3.103 29,5 1,2 3,3 14,5 51,6
Gesamt 15-64 Jahre 4.598 27,9 1,1 2,9 15,6 52,6

2.2 …ohne eigene
Migrationserfahrung

15-19 Jahre 531 1,3 -3) -3) -3) 98,5
20-24 Jahre 228 46,5 -3) -3) -3) 49,1
25-34 Jahre 465 57,8 1,1 2,8 9,5 28,8
35-64 Jahre 295 49,2 -3) 4,1 11,9 29,2
Gesamt 15-64 Jahre 1.518 34,8 0,9 2,2 5,7 56,4

2.2a darunter  
Deutsche

15-19 Jahre 346 1,4 -3) -3) -3) 98,3
20-24 Jahre 126 47,6 -3) -3) -3) 46,8
25-34 Jahre 159 56,6 -3) -3) 14,5 24,5
35-64 Jahre 96 50,0 -3) -3) 12,5 14,6
Gesamt 15-64 Jahre 727 28,1 0,8 1,8 6,1 63,3

2.2b
darunter  
Ausländer/ 
innen

15-19 Jahre 185 -3) -3) -3) -3) 98,9
20-24 Jahre 102 45,1 -3) -3) -3) 52,0
25-34 Jahre 307 58,3 -3) 2,6 6,8 31,3
35-64 Jahre 197 49,2 -3) 4,1 7,6 33,0
Gesamt 15-64 Jahre 791 41,0 1,0 2,7 5,4 49,9

1) Gesamtzahl der Bevölkerung in den Altersgruppen, die sich nicht mehr in Ausbildung befinden und Angaben zum beruflichen Abschluss machen .
2) Personen, die ihre berufliche Ausbildung ohne Abschluss beendet haben (z .B . Ungelernte), sind einbezogen und in der Kategorie „ohne Abschluss“ nachgewiesen .
Personen, die angeben, einen beruflichen Abschluss zu haben, aber keine Angaben zu dessen Art mache, sind in der Kategorie „kein beruflicher Abschluss“ zugeschalgen .
3) Keine Angabe, da eine Berechnungsgröße einen Zahlenwert unter 5 .000 aufweist, der wegen statistischer Unsicherheit nicht veröffentlicht wird .
Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2008 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
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Tabelle 26: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Deutsche und Ausländer/-innen 
nach Geschlecht in den Jahren 2000 bis 2008
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Tabelle 27: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ausländerinnen und Ausländer1) in der Bundesrepublik
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Tabelle 28: Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern nach Bundesländern 
Stichtag: 31.12.20081)

Land Insgesamt

Anteil an allen 
Beschäftigten Vorquartal Vorjahr

Anteil 
in % Veränderung Anteil 

in % Veränderung Anteil 
in %

Deutschland 1.872.154 6,8 - 60.797 - 3,1           41.785 2,3

West (ohne Berlin)         1.755.758 7,8 - 59.671 - 3,3           33.995 2,0

Ost (einschl. Berlin)            116.396 2,2 - 1.126 - 1,0             7.790 7,2

Schleswig-Holstein              29.801 3,7 - 1.749 - 5,5                501 1,7

Hamburg              66.917 8,2                413                 0,6             3.665 5,8

Niedersachsen            102.855 4,2 - 5.457 - 5,0             3.469 3,5

Bremen              18.273 6,3 - 359 - 1,9                544 3,1

Nordrhein-Westfalen            449.197 7,7 - 14.758 - 3,2             6.408 1,4

Hessen            214.564 9,8 - 5.126 - 2,3             5.035 2,4

Rheinland-Pfalz              73.031 6,0 - 5.275 - 6,7             2.728 3,9

Baden-Württemberg            414.580 10,6 - 12.230 - 2,9             2.899 0,7

Bayern            357.133 7,9 - 13.856 - 3,7             7.828 2,2

Saarland              29.407 8,4 - 1.274 - 4,2                918 3,2

Berlin              74.628 6,8                413                 0,6             5.665 8,2

Brandenburg              10.247 1,4 - 282 - 2,7                524 5,4

Mecklenburg-Vorpommern                4.272 0,8 - 328 - 7,1                502 13,3

Sachsen              14.236 1,0 - 249 - 1,7                641 4,7

Sachsen-Anhalt                6.743 0,9 - 304 - 4,3                409 6,5

Thüringen                6.270 0,9 - 376 - 5,7                  49 0,8

1) Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach Auswertungsstichtag bzw . -zeitraum haben Ergebnisse 
aus der Beschäftigungsstatistik den Status „vorläufig“ .
2) Abweichungen zu bisher vorhandenen Daten liegen an den Zuordnungen (bisher: Ausländer und sonstige; jetzt: nur Ausländer)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle 29: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Deutsche und Ausländer1) nach Staatsangehörigkeit
Ausgewählte Stichtage2)

Staatsangehörigkeit 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.20061) 31.12.20071) 31.12.20081)

Insgesamt 27.979.593 27.864.091 27.360.497 26.746.384 26.381.842 26.205.969 26.636.361 27.224.084 27.632.286

Deutsche 25.971.645 25.884.755 25.458.682 24.951.710 24.643.120 24.487.294 24.864.047 25.386.840 25.755.000

Ausländer 1.962.190 1.960.452 1.892.356 1.784.725 1.731.548 1.714.253 1.765.068 1.830.369 1.872.154

EU-15  
(ohne Deutschland) 642.131 631.152 593.342 557.931 539.068 528.604 533.891 539.861 542.414

EU-10  
(ohne Deutschland) 90.947 97.154 97.811 94.331 95.311 101.249 109.233 118.073 127.539

Türkei 563.352 548.111 523.689 487.681 466.797 456.090 467.306 484.945 489.770

Jugoslawien3) 198.802 188.359 174.863 155.965 142.885 125.865 99.997 40.950 23.628

Slowenien3) 6.135 6.451 6.299 6.150 6.151 6.270 6.784 7.395 7.423

Serbien und Montenegro - - - - 728 7.270 23.234 22.253 9.491

Serbien - - - - - - 670 37.915 51.668

Montenegro - - - - - - 63 2.868 4.502

Griechenland 113.534 111.017 105.005 97.663 92.931 89.746 88.816 88.736 87.632

Italien 203.137 198.006 186.314 173.735 167.514 165.016 168.530 172.554 174.805

Frankreich 81.124 80.746 73.941 69.816 67.922 67.040 67.321 67.940 67.802

1) Abweichungen zu bisher vorhandenen Daten liegen an den Zuordnungen (bisher: Ausländer und sonstige; jetzt: nur Ausländer)
2) Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach Auswertungsstichtag bzw . -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik 
den Status „vorläufig“ .
3) Nachfolgestaaten des  ehemaligen Jugoslawien:
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien -- Slowenien,  
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Montenegro – sind im Meldeverfahren zur Sozialversicherung zu einem 
erheblichen Teil noch nicht differenziert nach der aktuellen Staatsangehörigkeit erfasst . Aus diesem Grund wird diese Gruppe in der 
Position „Nachfolgestaaten des  ehemaligen Jugoslawien“ zusammengefasst . Getrennt dargestellt wird lediglich der  
EU-Mitgliedstaat Slowenien, um die Untererfassung der  EU-Summe so niedrig wie möglich zu halten .
In der Anzahl der slowenischen Beschäftigten sind nur die Personen erfasst, die ausdrücklich mit dieser Staatsangehörigkeit gemeldet 
wurden . Es ist deshalb davon auszugehen, dass sowohl diese Zahl als auch die EU-Summe etwas zu niedrig liegen .

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle 30: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ausländer1) nach ausgewählten 
Staatsangehörigkeiten und Geschlecht am 31.12.20082)

Staatsangehörigkeit Insgesamt

darunter Frauen darunter Männer Anteil  
an allen svpfl.  
Beschäftigten 

AusländerInsgesamt Anteil in % Insgesamt Anteil in %

Afghanistan 12.124 3.517 29,0 8.607 71,0                    0,6

Äthiopien 3.850 1.644 42,7 2.206 57,3 0,2

Bosnien und Herzegowina 51.082 22.430 43,9 28.652 56,1 2,7

China 18.881 7.877 41,7 11.004 58,3 1,0

Ghana 6.938 3.002 43,3 3.936 56,7 0,4

Griechenland 87.632 34.960 39,9 52.672 60,1 4,7

Irak 15.024 1.650 11,0 13.374 89,0 0,8

Islamische Republik Iran 13.032 4.528 34,7 8.504 65,3 0,7

Italien 174.805 57.415 32,8 117.390 67,2 9,3

Jugoslawien3) 23.628 8.474 35,9 15.154 64,1 1,3

Slowenien 7.423 3.657 49,3 3.766 50,7 0,4

Serbien und Montenegro 9.491 3.518 37,1 5.973 62,9 0,5

Serbien3) 51.668 19.554 37,8 32.114 62,2 2,8

Montenegro3) 4.502 1.589 35,3 2.913 64,7 0,2

Kamerun 4.198 1.310 31,2 2.888 68,8 0,2

Libanon 6.349 1.160 18,3 5.189 81,7 0,3

Marokko  20.949 4.827 23,0 16.122 77,0 1,1

Nigeria 4.840 696 14,4 4.144 85,6 0,3

Pakistan 5.579 577 10,3 5.002 89,7 0,3

Polen 78.825 45.080 57,2 33.745 42,8 4,2

Portugal 40.519 15.076 37,2 25.443 62,8 2,2

Russische Föderation 46.046 22.821 49,6 23.225 50,4 2,5

Spanien 33.717 14.327 42,5 19.390 57,5 1,8

Sri Lanka 7.893 1.611 20,4 6.282 79,6 0,4

Togo 3.697 878 23,7 2.819 76,3 0,2

Tunesien 7.974 1.388 17,4 6.586 82,6 0,4

Türkei 489.770 147.687 30,2 342.083 69,8 26,2

Vietnam 21.114 8.711 41,3 12.403 58,7 1,1

Ausländer insgesamt 1.872.154 711.828 38,0 1.160.326 62,0 100,0

1) Abweichungen zu bisher vorhandenen Daten liegen an den Zuordnungen (bisher: Ausländer und sonstige; jetzt: nur Ausländer)
2) Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach Auswertungsstichtag bzw . -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik 
den Status „vorläufig“ .
3) Nachfolgestaaten des  ehemaligen Jugoslawien: 
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien -- Slowenien, Bosnien-
Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Montenegro –sind im Meldeverfahren zur Sozialversicherung zu einem erheblichen 
Teil noch nicht differenziert nach der aktuellen Staatsangehörigkeit erfasst . Aus diesem Grund wird diese Gruppe in der Position „Nach-
folgestaaten des  ehemaligen Jugoslawien“ zusammengefasst . Getrennt dargestellt wird lediglich der EU-Mitgliedstaat Slowenien, um 
die Untererfassung der  EU-Summe so niedrig wie möglich zu halten .
In der Anzahl der slowenischen Beschäftigten sind nur die Personen erfasst, die ausdrücklich mit dieser Staatsangehörigkeit gemeldet 
wurden . Es ist deshalb davon auszugehen, dass sowohl diese Zahl als auch die EU-Summe etwas zu niedrig liegen .

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 
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Tabelle 31: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Deutsche und Ausländer  
nach Strukturmerkmalen Dezember 20081)

 Ausländer Deutsche

Merkmalen

Insgesamt Struktur  
in % Insgesamt Struktur  

in %

Insgesamt 1.872.154                100,0       25.755.000                100,0

darunter

15 bis unter 25 Jahre 208.157                  11,1         3.270.230                  12,7

25 bis unter 50 Jahre 1.313.816                  70,2       15.943.654                  61,9

50 bis unter 65 Jahre 344.685                  18,4         6.414.876                  24,9

davon

Männer 1.160.326                  62,0       13.860.366                  53,8

Frauen 711.828                  38,0       11.894.634                  46,2

davon

mit abgeschlossener  
Berufsausbildung

725.597                  38,8       18.177.358                  70,6

ohne abgeschlossener  
Berufsausbildung

559.280                  29,9         3.619.969                  14,1

ohne Angabe 587.277                  31,4         3.957.673                  15,4

darunter

Vollzeit 1.520.739                  81,2       21.034.777                  81,7

Teilzeit 350.307                  18,7         4.708.861                  18,3

1) Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach Auswertungsstichtag bzw . -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik 
den Status „vorläufig“ .

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 
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Tabelle 32: Geringfügig entlohnte beschäftigte Deusche und Ausländer1) nach Geschlecht
Stichtag: 31.12.20082)
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Tabelle 33: Ausschließlich geringfügig entlohnte beschäftigte Deutsche und Ausländer1) 
nach Geschlecht in den Jahren 2000 bis 2008 
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Tabelle 34: Geringfügig entlohnte beschäftigte (GeB) Ausländer/-innen1) 
nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten und Geschlecht

Stichtag: 31.12.20082)

Art der Beschäftigung darunter Frauen darunter Männer

Staatsangehörigkeit Insgesamt.
ausschließlich 

GeB
im Nebenjob  

GeB
ausschließlich 

GeB
im Nebenjob  

GeB
ausschließlich 

GeB
im Nebenjob  

GeB

Afghanistan 6.911 67,5 32,5 77,8 22,2 59,9 40,1

Äthiopien 1.661 45,8 54,2 54,0 46,0 33,7 66,3

Bosnien und Herzegowina 21.240 52,0 48,0 58,1 41,9 41,7 58,3

China 6.097 77,3 22,7 79,5 20,5 74,4 25,6

Ghana 4.411 43,0 57,0 49,0 51,0 35,6 64,4

Griechenland 26.288 58,1 41,9 64,1 35,9 50,3 49,7

Irak 8.137 60,1 39,9 79,4 20,6 55,6 44,4

Islamische Republik Iran 6.349 73,6 26,4 76,6 23,4 71,3 28,7

Italien 53.936 58,6 41,4 68,0 32,0 47,4 52,6

Jugoslawien3) 8.696 65,4 34,6 75,8 24,2 48,0 52,0

Slowenien 1.954 55,4 44,6 57,9 42,1 50,8 49,2

Serbien und Montenegro 3.250 59,4 40,6 69,5 30,5 44,0 56,0

Serbien 21.648 55,0 45,0 62,2 37,8 45,2 54,8

Montenegro 1.794 54,3 45,7 63,2 36,8 42,4 57,6

Kamerun 2.562 66,6 33,4 70,7 29,3 63,8 36,2

Libanon 3.692 79,1 20,9 82,5 17,5 78,1 21,9

Marokko 8.779 64,2 35,8 71,8 28,2 58,8 41,2

Nigeria 2.037 48,2 51,8 69,4 30,6 40,7 59,3

Pakistan 2.796 68,7 31,3 79,8 20,2 66,5 33,5

Polen 31.438 71,6 28,4 74,4 25,6 59,3 40,7

Portugal 15.936 48,3 51,7 60,3 39,7 30,5 69,5

Russische Föderation 22.058 72,9 27,1 76,3 23,7 63,4 36,6

Spanien 7.789 58,7 41,3 66,1 33,9 46,7 53,3

Sri Lanka 5.346 61,1 38,9 81,4 18,6 41,6 58,4

Togo 2.083 47,7 52,3 66,0 34,0 32,5 67,5

Tunesien 3.515 65,7 34,3 73,6 26,4 61,8 38,2

Türkei 199.770 64,3 35,7 75,8 24,2 49,8 50,2

Vietnam 10.343 70,5 29,5 76,8 23,2 59,0 41,0

Ausländer2) insgesamt 679.845 63,6 36,4 71,3 28,7 52,5 47,5

1) Abweichungen zu bisher vorhandenen Daten liegen an den Zuordnungen (bisher: Ausländer und sonstige; jetzt: nur Ausländer)
2) Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach Auswertungsstichtag bzw . -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik den Status „vorläufig“ .
3) Nachfolgestaaten des  ehemaligen Jugoslawien: 
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien -- Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Kroa-
tien, Mazedonien, Serbien und Montenegro –sind im Meldeverfahren zur Sozialversicherung zu einem erheblichen Teil noch nicht differenziert nach der aktu-
ellen Staatsangehörigkeit erfasst . Aus diesem Grund wird diese Gruppe in der Position „Nachfolgestaaten des  ehemaligen Jugoslawien“ zusammengefasst .  
Getrennt dargestellt wird lediglich der EU-Mitgliedstaat Slowenien, um die Untererfassung der  EU-Summe so niedrig wie möglich zu halten .
In der Anzahl der slowenischen Beschäftigten sind nur die Personen erfasst, die ausdrücklich mit dieser Staatsangehörigkeit gemeldet wurden . Es ist deshalb 
davon auszugehen, dass sowohl diese Zahl als auch die EU-Summe etwas zu niedrig liegen .

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 
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Tabelle 35: Erwerbspersonen (15-64 Jahre) nach Migrationshintergrund, 
Berufsabschluss und Geschlecht 2008

 Ge-
schlecht

ohne beruflichen  
Abschluss1)

mit beruflicher 
Ausbildung 

oder  
Berufsfachschule

Meister-/
Techniker- 

ausbildung oder 
gleichwertig

Fachhoch-
schul- oder 
Hochschul-

studium

gesamt2)

1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000

Bevölkerung insgesamt

Männlich 3.219 15,2 11.951   56,4 1.977 9,3 4.037 19,1 21.184

Weiblich 2.933 16,6 10.578   59,7 1.326 7,5 2.879 16,2 17.717

Insgesamt 6.152 15,8 22.530   57,9 3.303 8,5 6.916 17,8 38.901

1 Personen ohne
Migrationshintergrund

Männlich 1.754 10,2 10.202 59,3 1.798 10,4 3.458 20,1 17.211

Weiblich 1.852 12,5 9.309 63,0 1.208 8,2 2.409 16,3 14.778

Insgesamt 3.606 11,3 19.510 61,0 3.006 9,4 5.867 18,3 31.989

2 Personen mit
Migrationshintergrund

Männlich 1.466 36,9 1.749  44,0 179 4,5 580 14,6 3.973

Weiblich 1.080 36,7 1.271   43,2 118 4,0 470 16,0 2.939

Insgesamt 2.546 36,8 3.019   43,7 297 4,3 1.050 15,2 6.912

 
 
 

2a darunter Deutsche

Männlich 530 29,6 908   50,7 102 5,7 253 14,1 1.792

Weiblich 419 28,7 758   51,9 73 5,0 209 14,3 1.460

Insgesamt 948 29,2 1.666   51,2 175 5,4 462 14,2 3.252

 
 
 

2b darunter  
Ausländer/innen

Männlich 936 42,9 841   38,6 77 3,5 327 15,0 2.181

Weiblich 662 44,8 511   34,6 45 3,0 261 17,6 1.479

Insgesamt 1.598 43,7 1.352   36,9 122 3,3 587 16,0 3.660

 
 2.1 …mit eigener

Migrationserfahrung

Männlich 1.270 37,1 1.460  42,7 159 4,6 532 15,5 3.422

Weiblich 964 37,1 1.087   41,8 108 4,2 440 16,9 2.598

Insgesamt 2.234 37,1 2.547   42,3 267 4,4 972 16,1 6.019

 
 
 

 
 2.1a darunter  

Deutsche

Männlich 449 28,5 804   51,0 94 6,0 229 14,5 1.575

Weiblich 373 28,3 682   51,7 69 5,2 194 14,7 1.318

Insgesamt 822 28,4 1.485   51,3 163 5,6 423 14,6 2.893

 
 
 

 
 2.1b darunter  

Ausländer/innen

Männlich 821 44,5 657   35,6 65 3,5 304 16,5 1.847

Weiblich 591 46,2 405   31,6 39 3,0 245 19,1 1.280

Insgesamt 1.412 45,2 1.061   33,9 104 3,3 549 17,6 3.126

 
 2.2 …ohne eigene

Migrationserfahrung

Männlich 195 35,4 2854)  51,74) 20 3,6 47 8,5 551

Weiblich 116 34,0 184   54,0 11 3,2 30 8,8 341

Insgesamt 312 34,9 472   52,9 31 3,5 78 8,7 893

 
 
 

 
 2.2a darunter  

Deutsche

Männlich 81 37,3 1034)   47,54) 8 3,7 24 11,1 217

Weiblich 46 32,4 754)   52,84) -3) -3) 15 10,6 142

Insgesamt 127 35,4 1774)   49,34) 12 3,3 39 10,9 359

 
 
 

 2.2b darunter  
Ausländer/innen

Männlich 114 34,1 1834)   54,84) 12 3,6 23 6,9 334

Weiblich 71 35,7 1024)   51,34) 6 3,0 15 7,5 199

Insgesamt 185 34,7 291   54,6 18 3,4 39 7,3 533

1) Einschließlich Anlernausbildung, Berufspraktikum und Berufsvorbereitungsjahr .
2) Gesamtzahl der Erwerbstätigen ohne Erwerbstätige in Ausbildung und Erwerbstätige ohne Angabe des Berufsabschlusses .
3) Keine Angabe, da eine Berechnungsgröße einen Zahlenwert unter 5 .000 aufweist, der wegen statistischer Unsicherheit nicht 
veröffentlicht wird .
4) Daten ausschließlich für Personen mit beruflicher Ausbildung . Zu den Personen mit Berufsfachschule liegen keine Angaben vor .

Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2008 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration .
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Tabelle 36: Arbeitslose (Bestand) und Förderung (Zugang) mit Migrationshintergrund  
(Einreisestatus bzw.Staatsangehörigkeit) Eingliederungsbilanz nach § 54 SGB II im Jahr 2008

darunter mit Ausländer Deutsche
Arbeitslose (Bestand im 12-Monatsdurchschnitt)  
und Förderungen (Summen der
Zugänge/Bewilligungen/Eintritte an geförderten  
Arbeitnehmer/-innen seit Jahresbeginn)7)

ohne Förderdaten der zkT

In
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am

t
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(Sp. 4, 
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grund1)

7 bis 9)
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 %
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p.
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sg
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sie
dl

er
1

Absolutwerte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Arbeitslose Rechtskreis SGB II (ohne zkT)4) 1.962.979 460.940 23,5 364.583 21.635 1.595.292 12.575 64.986 18.796
Arbeitslose Rechtskreis SGB II (vollständig mit zkT)5) 2.257.372 . . 404.208 . 1.848.631 . . .
A. Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt verbessern 2.040.397 336.306 16,5 240.537 16.930 1.798.270 14.224 45.501 39.840
Unterstützung der Beratung und Vermittlung3) 1.104.207 157.105 14,2 103.206 8.967 1.000.352 7.902 23.410 22.587
Eignungsfeststellung / Trainingsmaßnahmen 478.077 90.907 19,0 67.577 3.736 409.994 3.412 10.901 9.017
Berufliche Weiterbildung 165.620 34.486 20,8 24.671 1.876 140.780 1.565 4.393 3.857
Berufliche Weiterbildung behinderter Menschen 30.043 5.040 16,8 3.638 234 26.376 223 645 534
Sonst. allg. Leist. z. Teilhabe beh. Menschen am Arbeitsleben X X X X X X X X X
darunter: Unterst. d. Berat. u. Vermittl. für Rehabilitanden3) 35.265 1.937 5,5 1.177 42 34.080 46 507 207
               Trainingmaßnahmen  Reha 17.771 3.312 18,6 2.445 143 15.318 102 444 321
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung 175.897 43.143 24,5 33.744 1.925 141.932 968 5.131 3.300
Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen 1.652 376 22,8 283 7 1.369 6 70 17
(ausgezahlte) Vermittlungsgutscheine2)3) 31.865 . . 3.796 . 28.069 . . .
B. Beschäftigungsbegleitende Leistungen 372.826 54.186 14,5 37.550 2.322 333.931 2.293 8.437 5.906
Mobilitätshilfen3) 169.855 18.897 11,1 13.124 778 156.669 908 2.793 2.072
Mobilitätshilfen zur Teilh. beh. Menschen am Arbeitsleben3) 4.154 136 3,3 89 * 4.062 5 32 10
Eingliederungszuschüsse 120.622 20.837 17,3 14.064 809 106.488 909 3.546 2.318
Eingliederungszusch. f. bes. betr. schwerbehinderte Menschen 3.760 461 12,3 276 12 3.484 25 137 23
Eingliederungsgutschein 7 * 14,3 . . 7 . . *
Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen . . . . . . . . .
Einstellungszuschuss bei Neugründungen 4.044 833 21,8 694 25 3.348 5 131 53
Einstellungszuschuss bei Vertretung 141 13 9,2 8 * 133 * * *
Arbeitsentgeltzuschuss bei berufl. Weiterbildung Beschäftigter 116 24 20,7 11 . 105 . 5 8
Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz2)6) 1.129 . . . . . . . .
Personal-Service-Agentur (PSA) 1.984 420 21,2 313 9 1.671 12 62 33
Einstiegsgeld 43.974 8.914 20,3 7.012 476 36.901 173 1.162 567
darunter: Einstiegsgeld bei selbständiger Erwerbstätigkeit 22.611 5.586 24,7 4.550 345 18.013 60 733 243
             Beschäftigungszuschuss 23.040 3.600 15,6 1.959 210 21.063 255 567 819
C. Beschäftigung schaffende Maßnahmen 756.037 112.792 14,9 78.584 6.321 676.674 6.471 11.241 16.496
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 60.389 6.550 10,8 4.053 257 56.300 250 1.360 887
Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen . . . . . . . . .
Arbeitsgelegenheiten 695.648 106.424 15,3 74.531 6.064 620.374 6.221 9.881 15.609
dar.: Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante 643.670 97.905 15,2 68.386 5.740 574.623 5.850 8.945 14.724
        dar.. Bundesprogramm 30.000 Zusatzjobs für Ältere 1.148 194 16,9 . . . . . .
D. Förderung der Berufsausbildung 43.761 8.174 18,7 6.663 121 36.969 260 1.014 237
Förderung der Berufausbildung Benachteiligter 31.700 5.380 17,0 4.277 100 27.385 222 692 189
davon: ausbildungsbegleitende Hilfen 4.301 1.160 27,0 871 26 3.425 73 143 73
            außerbetriebliche Ausbildung 16.159 2.307 14,3 1.805 49 14.337 95 321 86
            Sozialpäd. Begl. u. Ausbildungsmanagement 312 90 28,8 66 * 246 8 15 *
            Übergangshilfen 362 19 5,2 5 . 357 6 3 5
            Aktivierungshilfen 10.566 1.804 17,1 1.530 24 9.020 40 210 24
Einstiegsqualifizierung 6.767 1.364 20,2 1.059 16 5.695 32 235 38
Maßnahmen zur Berufsorientierung 4.112 1.311 31,9 1.250 3 2.786 4 55 *
Zus. an AG zur Förd. d. Teilh. beh. Menschen am Arbeitsleben 1.182 119 10,1 77 * 1.103 * 32 8
E. Sonstige Leistungen 399.407 103.916 26,0 82.674 5.089 316.087 3.358 10.685 7.199
sonstige weitere Leistungen 399.407 103.916 26,0 82.674 5.089 316.087 3.358 10.685 7.199
Summe (A,B,C,D,E) 3.612.428 615.374 17,0 446.008 30.783 3.161.931 26.606 76.878 69.678

1) Das Merkmal „mit Migrationshintergrund“ fasst all die Förderfälle zusammen, die zum Zeitpunkt des Förderbeginns als Ausländer oder als Spätaussiedler 
gekennzeichnet sind und solche, die dies zum Zeitpunkt des Förderbeginns nicht sind, aber innerhalb der BA-Geschäftsdaten seit Beginn der Arbeits- / 
Ausbildungssuche (max . seit 12/1996) einmal als Ausländer oder Spätaussiedler gekennzeichnet waren . Weitere Informationen, wie z . B . Geburtsland oder 
Geburtsland der Eltern, die einen umfassenderen Rückschluss auf einen evtl . vorhandenen Migrationshintergrund zulassen würden, liegen im Rahmen der 
BA-Geschäftsdaten nicht vor . Mit der Darstellung über den Einreisestatus und der Staatsangehörigkeit kann nur ein Teil der Gruppe mit Migrationshinter-
grund abgebildet werden .
2) Informationen zum Migrationshintergrund liegen nicht vor .
3) Nur Darstellung der Fälle als „Abgang“ bzw . „Zugang“ möglich .
4) Enthält nur Daten aus den IT-Vermittlungssystemen der BA .
5) Enthält Daten aus den IT-Vermittlungssystemen der BA, Meldungen der zugelassenen kommunalen Träger (zkT) (per XSozial-BA-SGB II geliefert) sowie 
Schätzwerte für zugelassene kommunale Träger (sofern keine Meldung vorlag) .
6) Trägerbezogene Förderdaten zu Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz liegen grundsätzlich nicht vor .
7) Die gesetzlichen Grundlagen der einzelnen Instrumente können der Anlage 1 zum Glossar entnommen werden .
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle 37: Arbeitslose (Bestand) und Förderung (Zugang) mit Migrationshintergrund  
(Einreisestatus bzw. Staatsangehörigkeit) Eingliederungsbilanz nach § 11 SGB III im Jahr 2008

Absolutwerte

In
sg
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t
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(Sp. 4, 
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7 bis 9)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Arbeitslose Rechtskreis SGB III 1.010.570 129.814 12,8 93.011 1.080 916.955 499 29.781 6.524
A. Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt verbessern 2.467.602 214.605 8,7 157.856 1.889 2.308.319 1.514 34.089 21.146
Unterstützung der Beratung und Vermittlung3) 1.348.824 81.174 6,0 55.111 684 1.293.175 710 17.459 7.894
Eignungsfeststellung / Trainingsmaßnahmen 575.583 65.622 11,4 50.862 586 524.365 374 8.585 5.801
Berufliche Weiterbildung 249.599 28.919 11,6 21.827 262 227.414 268 3.912 2.912
Berufliche Weiterbildung behinderter Menschen 1.747 186 10,6 128 * 1.619 . 40 18
Sonst. allg. Leist. z. Teilhabe beh. Menschen am Arbeitsleben X X X X X X X X X
darunter: Unterst. d. Berat. u. Vermittl. für Rehabilitanden3) 21.279 1.092 5,1 714 3 20.563 * 302 75
               Trainingmaßnahmen  Reha 11.362 1.448 12,7 1.161 10 10.193 * 169 116
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung5) 253.955 35.226 13,9 27.398 326 226.393 157 3.400 4.271
Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen 5.253 35.226 17,9 655 17 4.597 * 222 59
B. Beschäftigungsbegleitende Leistungen 467.166 40.252 8,6 26.098 307 440.569 210 11.341 2.603
Mobilitätshilfen3) 166.650 7.365 4,4 4.739 91 161.851 46 2.060 520
Mobilitätshilfen zur Teilh. beh. Menschen am Arbeitsleben3) 1.826 53 2,9 36 . 1.790 . 14 3
Eingliederungszuschüsse 130.159 11.186 8,6 6.174 83 123.914 51 4.011 950
Eingliederungszusch. f. bes. betr. schwerbehinderte Menschen 9.728 694 7,1 375 . 9.349 13 283 23
Eingliederungsgutschein 2.764 227 8,2 77 . 2.685 . 126 24
Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen . . . . . . . . .
Einstellungszuschuss bei Neugründungen 3.703 376 10,2 224 3 3.477 . 136 16
Einstellungszuschuss bei Vertretung 398 32 8,0 16 . 382 . 11 5
Arbeitsentgeltzuschuss bei berufl. Weiterbildung Beschäftigter 29.977 5.467 18,2 3.964 34 25.756 79 830 594
Personal-Service-Agentur (PSA) 2.652 438 16,5 337 6 2.312 3 70 28
Existenzgründungszuschüsse (Restabwicklung) . . . . . . . . .
Gründungszuschuss 119.309 14.414 12,1 10.156 90 109.053 18 3.800 440
C. Beschäftigung schaffende Maßnahmen 6.531 604 9,2 310 5 6.220 * 230 62
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 6.486 602 9,3 310 5 6.175 * 228 62
Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen . . . . . . . . .
Strukturanpassungsmaßnahmen allgemein (Restabwicklung) 45 * 4,4 . . 45 . * .
D. Förderung der Berufsausbildung 236.800 26.796 11,3 25.048 54 207.303 154 1.370 232
Förderung der Berufausbildung Benachteiligter 89.864 10.442 11,6 9.177 50 80.594 137 924 204
davon: ausbildungsbegleitende Hilfen 62.845 6.961 11,1 6.174 36 56.598 104 555 128
            außerbetriebliche Ausbildung 24.122 3.072 12,7 2.641 11 21.468 31 339 61
            Sozialpäd. Begl. u. Ausbildungsmanagement 647 119 18,4 109 . 536 . 10 .
            Übergangshilfen 1.220 89 7,3 61 3 1.159 * 14 13
            Aktivierungshilfen 1.030 201 19,5 192 . 833 * 6 *
Berufsausbildungsbeihilfe für Auszub. i. e. 2. Ausb.2) 312 . . 8 . 303 . . .
Einstiegsqualifizierung 20.055 2.347 11,7 2.091 * 17.953 12 236 8
Ausbildungsbonus6) . . . . . . . . .
Maßnahmen zur Berufsorientierung 122.239 13.660 11,2 13.506 * 104.397 5 137 12
Zus. an AG zur Förd. d. Teilh. beh. Menschen am Arbeitsleben 4.330 347 8,0 266 * 4.056 . 73 8
E. Sonstige Leistungen 76.342 7.858 10,3 6.317 57 69.948 40 933 568
Freie Förderung 76.342 7.858 10,3 6.317 57 69.948 40 933 568
Summe (A,B,C,D,E) 3.254.441 290.115 8,9 215.629 2.312 3.032.359 1.920 47.963 24.611

1) Das Merkmal „mit Migrationshintergrund“ fasst all die Förderfälle zusammen, die zum Zeitpunkt des Förderbeginns als Ausländer 
oder als Spätaussiedler gekennzeichnet sind und solche, die dies zum Zeitpunkt des Förderbeginns nicht sind, aber innerhalb der BA-
Geschäftsdaten seit Beginn der Arbeits- / Ausbildungssuche (max . seit 12/1996) einmal als Ausländer oder Spätaussiedler gekennzeichnet 
waren . Weitere Informationen, wie z . B . Geburtsland oder Geburtsland der Eltern, die einen umfassenderen Rückschluss auf einen evtl . 
vorhandenen Migrationshintergrund zulassen würden, liegen im Rahmen der BA-Geschäftsdaten nicht vor . Mit der Darstellung über den 
Einreisestatus und der Staatsangehörigkeit kann nur ein Teil der Gruppe mit Migrationshintergrund abgebildet werden .
2) Informationen zum Migrationshintergrund liegen nicht vor .
3) Nur Darstellung der Fälle als „Abgang“ bzw . „Zugang“ möglich . 
4) Die gesetzlichen Grundlagen der einzelnen Instrumente können der Anlage 1 zum Glossar entnommen werden .
5) Pflicht- und Ermessensleistung .
6) Statistische Daten zum Ausbildungsbonus liegen für das Berichtsjahr 2008 nicht vor .
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle 38: Selbstständige nach Migrationshintergrund, Geschlecht und Erwerbsstatus 2008
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Tabelle 39: Verteilung der Personen mit Migrationshintergrund über Gebäudetypen  
nach Anzahl der Wohnungen im Gebäude 2006

2006

Bevölkerungsverteilung nach Anzahl der Wohnungen im Wohngebäude

Insgesamt 1–2 3–6 7–12 13 und mehr

in 1000 in %

Bevölkerung insgesamt 79.817 52,4 21,7 17,9 8,0

– Personen ohne Migrationshintergrund 65.367 57,6 20,3 15,7 6,4

– Personen mit Migrationshintergrund 14.450 28,9 28,0 28,0 15,1

» Deutsche 7.612 36,2 25,5 25,1 13,1

» Ausländer/-innen 6.839 20,8 30,7 31,2 17,2

• mit eigener Migrationserfahrung 9.843 26,6 27,9 29,1 16,5

» Deutsche 4.676 33,4 25,4 26,5 14,7

» Ausländer/-innen 5.167 20,4 30,2 31,4 18,1

• ohne eigene Migrationserfahrung 4.607 34,0 28,2 25,8 12,0

» Deutsche 2.936 40,6 25,8 23,0 10,6

» Ausländer/-innen 1.627 22,3 32,6 30,7 14,5

Quelle: Statistisches Bundesamt; Mikrozensus 2006
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Tabelle 40: Verteilung der Personen mit Migrationshintergrund über Gebäudetypen  
nach Anzahl der Wohnungen im Gebäude 2006

Bevölkerungsverteilung nach Anzahl der Wohnungen im Wohngebäude

2006

Insgesamt 1–2 3–6 7–12 13 und mehr

Bevölkerung insgesamt (= 100%) 79.817 41.804 17.343 14.314 6.356

– Personen ohne Migrationshintergrund 81,9 90,0 76,7 71,7 65,8

– Personen mit Migrationshintergrund 18,1 10,0 23,3 28,3 34,2

» Deutsche 9,5 6,6 11,2 13,4 15,7

» Ausländer/-innen 8,6 3,4 12,1 14,9 18,5

• mit eigener Migrationserfahrung 12,3 6,3 15,8 20,0 25,5

» Deutsche 5,9 3,7 6,8 8,7 10,8

» Ausländer/-innen 6,5 2,5 9,0 11,3 14,7

• ohne eigene Migrationserfahrung 5,8 3,7 7,5 8,3 8,7

» Deutsche 3,7 2,9 4,4 4,7 4,9

» Ausländer/-innen 2,1 0,9 3,1 3,6 3,8

Quelle: Statistisches Bundesamt; Mikrozensus 2006
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Schaubild 1: Erwerbstätige insgesamt

Schaubild 1a:
Erwerbstätige ohne Migrationshintergrund
nach Wirtschaftssektoren

Land-/Forstwirtschaft

Produzierendes Gewerbe

Dienstleistungen

29%

2%

69%

Schaubild 1b: Erwerbstätige Migranten  
und Migrantinnen nach
Wirtschaftssektoren

Land-/Forstwirtschaft
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65%
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Schaubild 2a:
Erwerbstätige ohne Migrationshintergrund
nach beruflichem Status

11%

24%
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1%
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Schaubild 2b:
Erwerbstätige Migrantinnen und Migranten
nach beruflichem Status

43%

1% 1%

45%

10%

Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2008 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration
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Abbildung 1: Alterspyramide für das Jahr 2008 nach Migrationshintergrund
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008 2

2 Entnommen aus: Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2008 .
Fachserie 1 Reihe 2 .2 , Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Wiesbaden 2010, S . 14
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Abbildung 2: Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung im Jahr 2008  
in den Regierungsbezirken und Ländern

unter 5
15 bis unter 20

5 bis 10
20 bis unter 25

10 bis 15
25 und mehr

Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 20083

3 Entnommen aus: Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2008 . Fachserie 1 
Reihe 2 .2, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Wiesbaden 2010, S . 16
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